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I. Alphabetiſches Verzeichnis.

( Die Zahlen bedeuten die Seiten .)

A.

Abkürzung , eigenmächtige des Urt . 214.

Ablöſung von Bypotheken 329 .

Abtretung einer Briefhypothet 126 ; einer Konkurs

forderung 331.

A del 4.

Adventiſt , Schulpflicht 304.

Atkreditiv 326 .

Attiengeſellſchaft, Mieterſchuß 271.

Allodialgläubiger 14.

Allodialgrundſtüd, Austauſch mit Fr.-GrSt.277.

Amtsarzt; Gebühren 276 .

Amtsgericht, Regie 163 ; Zuſtändigkeit in bürgerl .

Rechtsſtreitigkeiten 162; ſ. auch Rechtshilfe.

Aenderung der Klage 331 .

Anerkennung , legw . Berfügungen 82 ; unehel.

Kinder 110.

Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung 156 ;

wegen Täuſchung 23; Wirkung auf Mäklerlohn 241 ;

1. auch Eheanfechtung.

Angebot, Annahme 21 .

Angeſtellte, weibl. in Gaſt- u. Schankwirtſchaften 112 ;

Zuſage der Vertragsverlängerung 239.

Annahme, notarielle Erklärung 21.
Anwaltsnotariat 261 .

Anwärterpfleger , Befugniſſe 214 ; Genehmigung

einer Aufrechnung 211; Teilung des Fideikommiß

vermögens 247 ; 1. auch Fideilommißgerichtsbarfeit.

Anzeigepflicht bei Automobilunfällen 53 ; bei

Hochverrat 243.

Apothelen in der Rheinpfalz 274 .

Arbeit , Schuß 37 .

Arbeiter. u . Angeſtelltenratſ. Betriebsrätegeſek .

Arbeitgeber , Fürſorgepflicht 153.

Argliſt als Anfechtungsgrund 23 ; Mitſchuld des

geſchädigten 29 ; Wechſelforderung, bezahlte, un

quittierte 177 .

Armenanwalt f.Armenrecht.

Armenrecht, Allgemeines 133 ; Auslagenerſaß 337 ,

338 ; Hechtsanwaltsgebühren 88, 252 ; Tſchecho

ſlowaken 277 ; UmſSt. des Anwalts 160, 253.

Armierungsbahn 78.

Arzt , Sachverſtändigengebühren 276 ; ſ. auch Zahnarzt .

Auflaffung, falſche Bezeichnung 244 ; Form 328 ;

nach dem Tode des Bollmachtgebers 174 ; Unmög:

lichkeit 177 ; Verurteilung des Erben zu A. 303 ;

vormundſchaftsgerichtl. Genehmigung 335 .

Auflöſung von Fideikommiſſen 63.

Ausfuhr oder Durchfuhr von Zahlungsmitteln 180 .

Austunft , Haftung 301; über Nachlaßbeſtand 78 ;

gegenüber Preisprüfungsſtellen 250 ; aus dem Strafs

regiſter 162, 202, 278.

Auslagen des Armenanwalts 337, 338.

Auslegung, altrechtl. erbrechtl. Verfügungen 81 , 242 ;

von Strafurteilen 336 ; von Teſtamenten 208 ;

typiſcher Urkunden 108.

Ausio lagungsfriſt 32.

B.

Bant , Haftung für Empfehlungen 24 .

Ⓡauernlammern , rechtl. Stellung 135 .

Baulaſt , kirchl. 316.

Beamte, Aufwandentſchädigung bei doppeltem Baus.

halt 120 ; Begriff 243, 334 , 336 ; Mietzinsent

ſchädigung 118, 121; Umzugskoſten' 117, 164.

Beeidigung , Feſtſtellung 180.

Begnadigung, militärgerichtl. Strafſagen 291 .

Begünſtigung beim Hochverrat 127.

Beiſeiteſchaffen , Begriff 272 .

Bekanntmachungen , amtl. 122 .

Beleidigung durch ein Ferngeſpräch 236.

Bereicherung bei Verwendung fremden Geldes 327.

Berggeiet, bayer.,Aenderungen 89.

Bergwert, ſtaatl . Aufſicht 90 ; Entziehung 90 ; Ber

leihung 90.

Berichtigung von Strafbefehlen 296 ; von Straf

urteilen 196 ; des Grundbuchs 244.

Berichtigungsverfahren beim Schwurgericht 158.

Berufsberatung , Jugendfürſorge 224.

Berufsgenoſſenſchaft, Erſapfiage, Vorſchriften 52.

Berufsvormundſchaft, bayer. 132 .

Berufung, militärgerichtl. Strafſachen 290 ; Ber

zicht 303.

Berufungsfriſt, Verſäumnis 179, 277.

Beſchlagnahme, Kauf, Tragung der Gefahr 176 ;

Vorausſeßungen bei Schleichhandel 130.

Beſchlagnahmefreiheit, ungerechtfertigte Zu

ficherung 77.

Beſchwerde bei Bewährungsfriſt 183 ; in Fideis

kommißſachen 43 ; Dritter in Vormundſchaftsſachen

111; in Nachlafſachen 72 ; in Steuerſtraffachen

287; gegen Voltsgerichtsbeſchlüſſe 132, 249.

Befektes Gebiet , Zuſtändigkeit der deutſchen

Gerichte 157.

Befit am Hypothekenbrief 126.

Befißdiener, Gewahrſam 54.

Beſtätigungsſchreiben , Nichtbeantwortung 175.

Beſte chung, Tatbeſtand 325.

Beteiligte in Nachlaßſachen, Begriff 72 ; in der

Zwangsverſteigerung 179.
Betriebsrat, f. Betriebsrätegeſek .
Betriebsrätegeſeß, Arbeitsordnung, Erlaß 171;

Betriebsbilanz, Einſicht 170 ; Einwirkung auf das

geltende Recht 137, 170 ; Mitbeſtimmungsrecht 138 ;
Schlichtungsbehörden, Zuſtändigkeit 171; Straf

beſtimmungen 171 .

Betrug, Tatbeſtand 156.

Beurkundungsämter, Neuregelung 46 .

De w å hrungsfriſt, Beſchwerde 183 ; militär .

gerichtl. Strafſachen 291 ; Zuſtändigkeit 33.

Beweismittel, außergerichtl. Gutachten 208 ; Be

zeichnung durch Verteidiger 180.

Bezeichnung , falſche bei Auſlaſſung 244 ,

Bordellhypothet 329.

Briefhypothet, Bollzug der Abtretung bei Nieß =

brauchvorbehalt 126 .

Bundesrat , Verordnungen 212.

Bürgicaft, Eigentumsvorbehalt 52 .

Buße im Strafrecht 86 .

.

C.

clausula rebus sic stantibus 203.
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D.

Diebſtahl, Beihilfe durch Wegloden vom Gewahr

ſam 156 ; vollendeter, Begriff 80, 272, 333.

Dienft boten , Meldevoridhr. 275 .

Dienſtvertrag , Fürſorgepflicht 153.

Duldungsanſpruch gegen den Ehemann, Gerichts

ſtand 305.

Durchfuhr von Zahlungsmitteln 180.

.

Fideilommißbeamte , Allgemeines 40 ; Gehaltss

anſprüche, Zuſtändigkeit 214

Fideikommißbefißer , Grundſtüdstauſch 277;

perſönl . Haftung 16 ; Berpflichtungen nach Auf

hebung der FR. 211.'

Fideikommißgerichtsbarkeit, augemeines 42,

60, 278 ; Aufſicht, Umfang 248 ; Beſchwerde 211;

Pflegſchaften 92, 214 ; Vormundſchaftsgericht 92 .

Fideifommiß nachfolger, aftung 19.

Fideifommißid ulden 12 , 40.

Fideikommißvermögen , Teilung 247.

Fideilom mißverwaltung 17.

Finanzamt, Steuerſtrafſachen 286 ; Bollſtredung

55, 287.

Finangbeamte, Uebernahme auf das Reich 44.

Fleiidpeiſen aus Pferdefleiſch, Abgabe zum

Verzehr an Drt und Stelle 131.

Forderung , Pfändung 208 .

Form der Auflaſſung 328; des gemeinſchaftl. Teſt.

82 ; der Grundſtüdsveräußerung 299; des Beib

rentenverſprechens 106 ; des . not. Teſtaments 302;

des Soldatenteſtaments 242 ; eines Unterhaltss

verſprechens 155.

Forſtſtrafprozeßrecht, Neuordnung 220.

Forſtſtrafrecht, Neuordnung 217.

frachtbriefd uplitat, öffentl. Urkunde 273.

Franjofen , Eheſcheidung 127.

Frieden svertrag 165 , 182.

Fürſorgeerziehung , Anordnung 31 ; ärztliches

Gutachten 31; Roſten 31.

Fürſorgerecht, teilweiſe Entziehung 129 .

Eh eanfechtung wegen argliſtiger Täuſchung 107 ;

Einzelhandlung, Charaktereigenſchaft 107.

Ehegatten , Unterhaltspflicht 52, 155 ; Erbſchaft

ſteuer 312 ; Getrenntleben 160 ; Hehlerei 267; Her

ſtellung der Gemeinſchaft 207 ; Rüdlehrpflicht 207.

Eherecht in der RV. 38.

Eheſcheidung, einſtw . Verf. über Herausgabe von

Hausrat 160 ;franz. Ehegatten 127; wegen geſchlechtl.

Berirrungen 26 ; Klage und Herſtellungsklage, eins

heitl . Entſcheidung 109; Rechtsmittelfriſt, Ablauf

beim Tod eines Ehegatten 150 ; Unterhalt während

der E. 52 ; Verſäumnisurteil des MedGer. 109.

Ehren wort 76.

Eides leiſtung beim bedingten Endurteil 179 .

Eierbewirtſchaftung, Aufrechterhaltung 130.

Eigeniagd, Anerkennung 338 .

Eigentumsvorbehalt bei Bürgſchaft 52.

Einft weilige Verfügung in Ehefachen 160 ; Voll

ſtreďungsgegenflage 213 .

Einziehung ; Niederſchlagung des Berfahrens 69 ;

Strafausid ließung 55 ; Strafvollſtreďung 273 ;

Urteil 244, 273.

Elektrizitäts wirtſchaft , Sozialiſierung 192.

Empfängnis zeit , Bedeutung 214, 322 .

Endurteil bei Einrede der Unzuſtändigkeit 79 ; be.

dingtes 179.

Enteignung von Getreide, Unzuläſſigkeit des Rechts

wegs 34 ; Bachtinventar, Rüdgewähr 239 .

Erbbaurecht, Eintrag ins Grundbuch 209 ; Reichs

heimſtätten 282.

Erbe , Auskunft an Pflichtteilsberechtigte 78 ; Uus

ſchlagungsfriſt 32 ; Begriff des Beteiligten i . S.

§ 2262 BGB. 72 ; Belaſtung durch Vermächtnis

anordnung 50 ; beſchränkte Haftung 303 ; Erſaß

berufung 237; des fideitommißbeſigers 20 ; Herauss

gabepflicht des Borerben 178 ; Sicherung, Hypothers

abtretung an einen Treuhänder 29 ; Vaterſchafts

anerkenntnis 110.

Erbfolge , Nachweis beim GBA. 334.

Erbſchaftsſte u er bei Vertrag nach § 2269BGB.312.

Erbvertrag, altrechtlicher 81; Borerbſchaft, Auf

hebung durch Teſtament 181 ; unter Ehegatten ,

Erbſchaftsſteuer 312.

Erfüllung, unmöglichteit 238.

Erfüllungsgehilfe , Begriff 24.

Ermittelungsverfahren 11.

Erfaßberufung der Ablömmlinge 237.

Erziehungsrecht , Umfang 39.

exceptio doli 177, 299.

F.

Fahrſtuhl, Unfall , Baftung 153.

Fälſchung , Notgeld 30 ; öffentl. Urkunde 272, 273.

Familiengüter , adelige 63.

Feldbahnbetrieb, militärfisfaliſche Anordnung 78.

Feſtnahme, Mitwirtung v . Privatperſonen 206 .

Feſtſtellung, wahlweiſe 180.

Feuerbeſtattung 135 .

fideifommiije, Allgemeines 12, 40, 60 ; außer

bayeriſde 214, 278 ; Romplerlaſten 291 , 316; Reich

niſſe, öffentl. 293, 316 ; -, private 293, 316 ;

Surrogation 278.

8.

O aſt wirt , Schleichhändler 232.

Gaſtwirtſchaft, Betriebsart als Grundſtüdseigen

ſchaft 23 ; weibl. Angeſtellte 112.

Gebühren des Amtsarzis 276 ; f. auch Gerichtsvoll

zieher, Prozeßgebühr, Rechtsanwalt, Verteidiger.

Gegenſtand des tägl. Bedarf $ , Begriff 151 , 204.

Gehalt der Fideitommißbeamten 40.

Geiſtliche, Meichniſſe 293, 319.

Geldich uld in ausi.Währung 204.

Gelditrafe, Umwandlung 324.

Gemeinſchaft , ehel ., Berſtellungsklage 109 .

Gendarmerie , bayer. 8 ; Beiſtand von Privats

perſonen bei Feſtnahme 206.

Geräte , Fürſorge des Arbeitgebers 153 .

Gerichtsſtand , Duldungsanſpruch gegen den Ehes

mann 305 ; der unerlaubten Handlung 108.

Gerichtsvollzieher, Gebühren, Teuerung

zuſchläge 88.

Gerſtenablieferung, Preiſe 254.

Geſamtſchuldverhältnis .Ausgleichung 325.
,

Geſamtſtrafe , Berechnung 129, 252.

Geſchäftsführer, Entzug der Bertretungsmacht 242.

Geſchäftsreifender , Unfall 154.

Geſellſchaft, des bürgerl. Nechts, Auflöſung 327 ;

m . b . Ⓡ ., Üebernahme der Stammeinlage 24 ;

m. b . $ . Vertretung, Entziehung 242 .

Geſundheitszeugnis, Austauſch vor der Ehes

ſchließung 168.

Gewährleiſtung beim Kauf 23 .

Gewahrfam des Beſitdieners 54 ; Bruch durch

Täuſchung 156 .

Gewerbefreiheit, zuläſſige Eingriffe 212 .

Gewerbegericht, Wahl 255.

Gewerberecht, radiziertes, Feſtſtellung 246.

gewerb &maßigteit, Behleret 270; Schleich

handel 132, 243.

Gewinn , übermäßiger, Berechnung 54 ; bei unrechts

mäßigem Erwerb von Brotmarken 54.

Glatteis , Streuen im þausflur 152 .

Glaubensbekenntnis 38.

Glüdspiel, verſchärfte Vorſchriften 87.
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I. Alphabetiſches Verzeichnis.

.

.

. .

Gold- u. Silbermünzen , deutſche, Pfändung 87. Sto mplerlaften 291, 316.

Grundbuch , irrtümlicher Eintrag 244 ; Reichsheim- Aondominate 62.

ſtätte, Eintrag 282 ; Borbehalt , Eintrag 115. Stontursforderung, Abtretung 331 .

Grundbuchamt, Nachweis der Erbfolge 334 ; Rontur gericht, Prüfungstermin 213.

Prüfungspflicht 209 ; Hechtshilfepflicht 34 . Stonkursverfahren über Fideikommiſſe 16.

Grundbuch richter, Haftung 173. Körperſchaften des öffentl. Nechts 4.

Grundrechte 3. Roſten in Fibeikommißfachen 44.

Grundſtüd , Begriff der Beſchaffenheit " 23 ; Erwerb straftfahrzeug, Unfall , Anzeigepflicht 53.

durch den Vormund 28; Beräußerung, Form 299, Kraftfań rzeug- $ alter , Begriff 53.

328; Vorbehalt, Eintrag ins Grundbuch 115 ; Vor- Streisregierung , Organiſation 112, 255 .

behalt, Zwangsverſteigerung 115 ; 1. auch Fidei- Ariegsbedarf , Begriff 204.

tommiffe , allodialgrundſtüd . Kriegsproviſion 77 .

Gutachten , außergerichtl. 208 . Ariegsteilnehmer, Ausbildung 100, 309.

Gute Šitten , Berſtoß 77 . Ariegsverordnungen , Wechſel der Strafbes

ſtimmungen 83.

$. Striminaliſtil, Ausbildung 11 , 311 .

gaftbefehl , Aufhebung geg. Sicherheit, voltsgerichtl. Ariminalpolizei 8.

Verfahren 105 . Kündigung von Betriebsratsmitgliedern 141; friſts

Haftung, der Bantfür Empfehlungen 24 ; beſchränkte ,
loſe, durch den Vermieter 152, 300 ; friſtloſe,

des Erben 303 ; des Rechtsanwalts für Ausfunft Schlichtungsverfahren 140 ; vorzeitige, Bertrag 239.

301 ; ſ. auch Kraftfahrzeug ; Staat; Theaterleiter;
Kursunterſchied bei Verzug 204.

Tierhalter ; Tumult; Unfall; Wach- und Schließ

geſellſchaft; Zahnarzt. L.

a useigentümer, Baftung 326. Bänder, ſtaatsrechtl. Verhältniſſe 4.

$ ausgüter, ſtandesherrl. 63.

ausrat, Berausgabe 160.

Landwirtſchaftl: Grundſtüđe, Verkehr 209.

Baften des Fideikommiſſes 40.

Dehlerei, Arten 269; böſer Glaube 268 ; Ehegatten Debensmitteltontrolleur als Beamter 336.

267; eigener Vorteil 268, 333 ; Erlangen mittels Debens inittelmarken , unrechtmäßiger Erwerb

ſtrafbarer Sandlung 268 ; gewerbsmäßige 270, 333 ; 54, 79.

Lateinheits und Mehrheit 269. Lehensrecht, franz . 1790 , Beröffentl., Realrecht 274 .

Geimſtätten i. Meichsheimſtätten .
Seibrentenverſprechen , Begriff 106 ; Feſtſeßung

gerausgabeanſpruc , Einwendungen 325 . im Vergleich 106.

Hinterlegung von Fideikommißwertpapieren 14. Beptwillige Verfügung ,Anerkennung 82 ; Aug.

$ ö ch ſt p reife , Bekanntmachung 33 ; Ueberſchreitung, legung 81, 242 ; teilw . Nichtigkeit 50.

Begriff 181; Ueberſchreitung bei ſpäterer Auf- Bichtſpielgefe 215.

hebung 83.
Lieferungspflicht, Feſtſtellungsllage 175, 298 ;

ochverrat , Anzeigepflicht 243 ; Begünſtigung,

Gefängnisſtrafe 127.
Nichterfüllung 151.

8 öfdung, irrtüml. v. Gypotheken 329.

Holz , Kauf 326 ; Preisſteigerung 204.

gomoferuelle, Betaſtungen 333 . M.

ypothel, Ablöſung 329; Abtretung 129 ; Eintrag

in ausl. Währung 133 ; Eintrag eines Vorbehalts M a hllöhne, Feſtfeßung 131 .

115 ; irrtüml.Böſchung 329; Berſchaffungsvertrag 238 . Makler, Untermakler, Rechtsverhältnis 153 ; Unters

ypothekenbrief, Uebergabe 126. makler, Vertretungsmacht 153; Vertragsausdehnung,

ſtillſchweigende 179.

I (i). Matlerlohn , Anſpruchsberechtigung 52, 240 .

Inſtanz, Zuſtändigkeit , Anhängigkeit 215.
Marmelade , Berjandgefäße 151.

Inventar bei Pacht 25 ; Enteignung 239.
M a ulwurfsfang, Verbot 134 ,

Jrrenanſtalt, Einſchaffung des Angeſchuldigten 337.
Meldevoridriften , Dienſtboten 275 .

Irrtum als Anfechtungsgrund 23 , 244 ; als Straf
Miete , Beendigung durch Kauf 28 ; friſtloſe Kündi

ausſchließungsgrund 84 .
gung durch den Verm . 152 ; vorzeitige Kündigung

300 ; f. a . Zwangsmiete .

I ( i).
Mieteinigungsamt, Entſcheidung im Zivilprozeß

98 ; Entſcheidung, Iinanfechtbarkeit 98 ; Umfang der
Jagdrecht, Anerkennung durch die Gemeinde 338. Befugniſſe 99 , 102; Zuſtändigkeit 99,271 ; Zuſtimmung
Jugendfürſorge, Berufsberatung 222, zu Kündigungen 148.
Jugendgerichtshilfe 222. Mieter , Entfernung eines Untermieters 76 ; Dbhuts

pflicht 205.

Mietzins , behördl. Zuſtimmung zur Steigerung 103,

Stapital, Proviſion f . Verſchaffung 77 . 104, 271 ; Pfändung 329.

Kapitala bfindung 20 . Militärgerichtsbarkeit , Aufhebung 134, 288 ;

Stauf, Beſchlagnahme, Tragung der Gefahr 176 ; Uebergangsbeſtimmungen 290.

„ freibleibend“ 300 ; gemieteter Sachen , Ende des Militär hoheitsrecht, Begriff 78 .

Mietverhältniſſes 28 ;Gewährleiſtung 23 ; über Kopf, Miterbe , Verfügungen 335.

Begriff 131 ; Nichtigkeit 23. Mühlenkontrolleur als Beamter 334.

Raufmannsgericht, Wahl 255.

Retten handel 23. N.
Kindererziehung, religiöſe 38, 107.

stinderprivileg , Reichsnotopfer 294 . Nachlaß gegenſtand, Einlage in ein Bandelsges

Minderjulagen 20. ſchäft bei Vorerbſchaft 178.

Kirchendiener, Neichniſſe 293, 319 . Nachlaßgericht, Bekanntgabe von Bermächtniſſen

Kirchenverwaltung, Vorſtand,öffentl. Behörde 158. 72 ; öſterreichiſches, auftragsloſe Rechtshilfe 83 .

Alage , Aenderung 331, Nach í aßgrundſtü & , Auſlaſſung 335.

stommunalverband, Beamte 336 ; unbef. Marken- Nachlaßłonkurs , Wirkungen 78.

bezug 79. Namensrecht 4.

,
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Nebenllage , Zuläſſigkeit im Strafbefehlverfahren

32 ; Zulaſſung bei Bußanſpruch 86.

Nichtigkeit bei Kettenhandel 23.

Niederſchlag ung des Berfahrens, Einziehung 69 .

Nießbra u ch an einer Briefhypothet 126 .

Notar , Beurkundung des Angebots 21 ; Nachlaßaus

einanderſeßung 128; Teſtamentsvollſtređer 158.

Notarielle Urkunden, Form 328.

Notgeld , Fälſchung 30 .

?

Reichsheim ſtåtten , Belaſtung 283 ; Erbbaurecht

282 ; Geſeß 281; Grundbuch, Eintrag 282 ; þeim

fall 284 ; Borkaufsrecht 284 ; Zwangsvollſtredung

284 .

Meichs i uſtig geſeßgebung, Reform 188, 227 .

Neich snotopfer, Kinderprivileg 294.

Religion, Wahl 38.

Religionsgeſellſchaften 4.

Neviſion, Auslegung formularmäßiger Vereins

barungen 108; bei Unzuläſſigkeit des objektiven

Verfahrens 111 .

Reviſionsgericht, Verſäumnisverfahren 109 ;

Wiedereinſeßung in den vorigen Stand 179 .

Rheinpfalz, franz. Lehensgeſes 274.

Mister , Prüfung von Geſeßen 2.

Dbhutspflicht des Mieters 205.

Objektives Verfahren 111.

Oertliche Verhältniſſe, Begriff 26.

P.

Bachtinventar, Rüdgewähr 25, 239 .

Patronat 316.

Bauchſäge , Umagſteuer 337.

Pfändung deutſcher Gold- u . Silbermünzen 87 ; der

Gebührniſſe der Reichswehr -Unteroffiziere u . Mann

ſchaften 65 ; von Mietzinſen 329.

Pfändungsbefch ( 11 B , Bezeichnung gepfändeter

Forderungen 208.

Pferdefleiſch, Abgabe 131.

Pflegſchaft, Beendigung 128.

Pflichtteil, Auskunft des Erben 78.

Bflichtverteidiger 126 ; 1. Berteidiger .

Bolijeiwehr , Deamte 114 ; bewaffnete Macht "

114 ; ſtaatl. Rechtsſtellung 113.

Poſtbeamter , Begriff 243.

Boſt beſcheinigungen, Beamtentätigkeit 243.

Breisprüfungsſtellen , Austunft der Verpflich

teten 250; Errichtung 212 ; Zuläſſigkeit 212.

Preisſteigerung, Begriff 273,334 ;übermäßige 204.
Preistreiberei, außerordentl . Maßnahmen 339 ;

im Weinhandel 84.

Produktion nationale, Schuß 86.

Proviſion, hohe, ſittenwidrig 77 ; f. a . Maller.

Prozeß gebühr des Rechtsanwalts 253.

Prüfungstermin im Stonkurs 213.

Prüfungsweſen , juriſtiſches 35.

S.

Saargebiet , Zuſtändigkeit deutſcher Gerichte 182.

Sachverſtändige, Gebühren 276.

Shant wirtſchaft, weibl . Angeſtellte 112.

Schadenserſatz wegen Nichterfüllung 51, 151.

Schadenserſaspflicht, Feſtſtellung 301 .

chafpferch , umſchloſſener Raum 80.

Schauſpieler , Unfall 25, 177 .

Schiedsgerichtshof, deutſch - franz . , Brozeß .

ordnung 166 ; zuſtändigkeit 165 .

Schleich handel, außerordentl . Maßnahmen 339 ;

Gaſtwirt 232; Gewerbsmäßigkeit 132, 243; Waren

„ Erwerb “ 147, 296 ; Vorausſeßungen für Beſchlag

nahme 131 .

Schlichtungsausſchuß, Rechtsanwalt 49 ; Rechts .

hilfe der Amtsgerichte 132; Zuſtändigkeit 140, 171 .

Soneeglätte . Olatteis .

Schreibgebühren 48.

Schulbeſuch , Verweigerung 304.

Schuldgrund, Umwandlung 106.

Schuldverſprechen , ehrenwörtliches 76.

Schuldverträge, altrechtliche 178 .

Schuß haft , Entſchädigung 336.

Schwangere , Befreiung v . Wartezeit 321 .

Schwerbeſchädigte, Beſchäftigung 183.

Sicherheitspolizei 9.

Sicherungshypothek für Fideitommißſchulden 12 .

Soldatente ſt amente 242.

Sozialiſierung 1. Elektrizitätsgeſellſchaft.

Staat, Haftung, Unfall bei Feſtnahme eines Ber

brechers 206.

Staatsanwaltichaft, Organiſation 11 , 270.

Staatsgerichtshof. Zuſtändigkeit 255, 257 .

Staatsgrundgeſet , bayer. 127.

Staatsprüfung 310.

Staatsräte , rechtl. Stellung 57 .

Statsrecht, neues, Grundlagen 2 , 37.

Staatsverfaſſung , vorläufige, ſtrafrechtl. Schuß

127 .

Stammeinlage der 6. m. b. H. 24.

Stammgüter 63.

Stedbriefe 279.

Stempel aufdruck auf Reiſegepäd , Urkunde 156.

Steuerbehörden , Steuerſtrafſachen 286 ; Voll

ſtređungsrecht 55 .

Steuerſtrafrecht , Deliktskonkurrenz 142 ; Ein

ziehung 142 ; Øeldſtrafen , fremde Şaftung 142 ;

Geldſtrafen , Umwandlung in Freiheitsſtrafen 142 ;

Steuerhinterziehung 143 ; Steuerhinterziehung, Bers

ſuch 142 ; Steuerzuwiderhandlung 141 ; Strafauf

hebung durch tätige Reue 143 ; Verfolgungsver

jährung 143

Steuerſtrafſachen , Beſchwerde 287 ; Finanzamt,

Nebenkläger 288 ; Rechtsanwalt 287 ; Verfahren

286 ; Vollſtredung 287 ; Zuſtändigkeit 286 .

Strafausſchließung , Einziehung 55.

Strafbefehl, Berichtigung 296.

R.

Reallaft auf Fideifommiſjen 40, 291 .

Realrecht, reale Taferngerechtigkeit 246 ; Veröffentl.

des franz . Lehensgeſeges 1790 , 274 .

Rechtsanwalt, Haftung für Auskunft 301 ; Prozeß

gebühr 253 ; Steuerſtrafſachen 287 ; Teuerungszu

ſchläge 88 ; Umſatſteuer, Zivilprozeß 203, 254 ;

Bergütung im voltsgerichil. Berfahren 56, 125, 161 ;

Zulaſſungzum Schlichtungsausſchuß 49 ; ſ . a . Armen

recht.

Rechtsgeſchäft, Anfechtung 23, 156 ; Umdeutung
208 .

Rechts hilfe, für ein außerbayer. Grundbuchamt 34 ;

in Konkursſachen 213; für ein öſterr. Nachlaß

gericht 82 ; für Schlichtungsausſchüſſe 132.

Mechtsirrtum , Strafausſchließung u.Einziehung55.

Rechtskraft, formelle 234 ; volksgerichtı. Ürteile 274.

Nechtsnachfolge beim Uebergang auf das Heich 4 .

Rechtsnormen , Begriff 3 .

Rechtspflege , neue Grundbeſtimmungen 2, 37 .

Nechtsübertragung auf Geſellſchaften mit uner

laubtem Zweck 67.

Rechtsweg, verheimlichtes Getreide, Enteignung 34 ;

bei Zwangsmiete 338.

Regie der Amtsgerichte 163.

Regierungsfinanzłammern , Neuregelung 112.

Reich , ſtaatsrechtl. Verhältniſſe 4 .

Reichniſſe , Fideikommiſſe 291.

.
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VII

Strafbefehlverfahren , Nebenflage, Zuläffig .

teit 32 .

Strafgeſebuch , neuer Entwurf 188, 227.

Strafprozeßordnung , Reform 188.

Strafregiſter, Auskunft 162,202, 278, 279 ; Form

blätter 279; Strafvermerk, Tilgung 162, 202, 278,

279; Umfang 278.

Stund ungsverſprechen , Dauer 203.

Su vermerk 278.

Straſurteile, Auslegung 336 ; militärgerichtl.,

Bodſtreďung 291 ; verfehlte 196.

Strafvollſtredung, Beſtimmungüber Einziehung

273 ; Einwendungen 251. '

Strafzeit , Berechnung 129.

D.

Te ft ament, von Ausländern, Zuſtändigkeit 83 ;

Errichtung, Gegenwart der Zeugen 302 ; Auslegung

208, 242 ; gemeinſchaftl. 82 ; nichtiges 82 ; unrichtige

Datierung 212; f. auch Soldatenteſtament.

Teuerungszuſchläge zu den Gebühren 56, 88,

125, 161, 247.

Theaterleiter, þaftung 25, 177.

Tierhalter , Haftung 205 .

Tilgung von Strafvermerken 162, 202 , 278 .

Code 8 a n zeige, Unterzeichnung mit falſchem
Namen 157.

Torf , Enteignung 161 .

Lidh e choſlowaten , Armenrecht 277.

Traumatiſche Neurofe 241 .

Tumult , Haftung für Schaden 253, 255 .

.

Verführung der Braut 27.

Vergleich über Leibrente 106 ; Widerruf 330.

Verjährung von Anſprüchen des Vermieters 176 ;

Dauerdelikte 111 .

Bermächtnis, aufſchiebend bedingtes 72 ; Betannt

gabe 72 ; im teilw . nichtigen Teſtament 50.

Vermieter, Glatteis, Streuen im Hausflur 152 ;

Kündigungsrecht 152 ; Rüdgabeanſprüche, Veré

jährung 176.

Berſandgefäße als tägl. Bedarfsgegenſtand 151 .

Verſäumnisurteil des Rev.-Ger. in Eheſachen 109.

Berſorgungsanſprüched. Fideilommiſbeamten 40 .

Berteidiger, Beweismittel, Áuswahl 180 ; Gebühren

in Bolisgerichtsſachen 126, 132, 161, 249 ; Bolts :

gericht, Beſchw . gegen Gebührenfeſtſeßung 132.

Verteilungsverfahren bei der ZwB. 179.

Bertrag , Nichterfüllung wegen Erſchwerung 238 ;

vorzeitige Kündigung 239.

Vertragsſchluß, ſtillſchweigender 175, 179.

Vertretung, Entziehung 147, 242; bei Erwerbungen

145, 146; bei Forderungseinziehung 146 ; beim

lotterieſpiel 146 ; nach dem Tode des Vertretenen

174; notarielle Beurkundung 299 ; bei Zwangs

verſteigerung 146 .

Berzehr an Ort und Stelle, Begriff 131 .

Verzicht auf Berufung 303.

Bieh , Erſatz bei Bacht 25.

Biehtommiffionär, Anmeldepflicht 305 .

Bölferrecht in der AB . 3.

Voltsgericht, Anwaltsgebühren 56, 125, 161, 247 ;

Beſchwerde gegen Gebührenfeſtſeßung 132, 247 ;

gegen Beſchlüſſe nach § 81 StPO. 337; þaftbefehl,

Aufhebung gegen Sicherheit 105 ; militär. Delikte 68 ;

Pflichtverteidiger, Gebühren 126, 132, 161, 247 ;

Urteile, Rechtstraft 274 ; Zuſtändigteit 124.

Bollmacht, als verſchleierte Beräußerung 299 ;

1. auch Bertretung.

Vollſtreďung , Steuerſtrafſachen 55, 287 ; unrichtiger

Urteile 196.

Bollſtredung & gegenllage gegen einſtw . Verf. 213.

Borbehalt , Eintrag in das Grundbuch 115 ; Eintrag

von mehreren Hyp. im gleichen Rang 116 ; Zwangs

verſteigerung 115 ; und Zwiſchenrecht 117 .

Vorerbe, Herausgabepflicht 178 ; 1. auch Erbvertrag.

Vorlaufsrecht, Ausübung, dingl. Rechtsänderung

109 ; Reichsheimſtätten 284.

Vormundſchaftsgericht, Auflaſſung, Genehmi

gung 335 ; bayer. Berufsvormundſchaft 132 ; Des

ichwerderecht Dritter 111; Fideikommißgericht 92 ;

Fürſorgemaßregeln 129 ; Genehmigung, Zuſtändig

keit 128 ; Orundſtücserwerb, Genehmigung 28 ;

Zuchtmittel, Anwendung 159 .

Vorrichtungen , Fürſorge des Arbeitgebers 153.

Vorteii sausgleichung bei Nichterfüllung 51 .

)

.

u.

u maſteuer, Rechtsanwalt, Zivilprozeß 203, 337.

Umzugstoſten der Beamten, Neuregelung 117, 164 .

Uneheliche Kinder, Abſtammung, Anerkenntnis

durch die Erben des Vaters 110 ; Zulagen 20.

unerlaubte Bandlung, Nachlaß, Aushändigung

des Spartaſſenbuches 241; Zuſtändigkeit 108 .

Unfall, Fahrſtuhl, $ aftung 153 ; bei Feſtnahme

eines Berbrechers 206 ; Kraftfahrzeug, Angeige

pflicht 53 ; - Geſchäftsreiſender, Haftung 164;
Schadenserſaßpflicht, Feſtſtellung 301 ; im Theater

25 , 177.

Unmöglichkeit , Begriff 238 .

Unterhalt der Ehefrau eines minderjähr. Sohnes

155 ; des geſchiedenen Ehegatten bei Wiederver

heiratung 155 ; während der Eheſcheidung 52.

Untermafler, Verhältnis 3. Makler 153.

Untermieter , Entfernung 76.

Unterſuchungshaft bei Geſamtſtrafe 129 ; irrtüml.

Unrechnung 336 .

Unzüchtige sandlung, Begriff 333 .

uin juſt åndigkeit des Gerichts 79 .

Urkunde, öffentl., Fälſchung 272; öffentl ., Frachtbrief

duplitat 273 ; Hechtserheblichfeit 156, 157.

Urface, Buſammenhang 205, 241 , 332.

Urteil , Berichtigung 196 ; über Einziehung 244, 273 ;

Selbſtabkürzung 214 ; Unterzeichnung 244.

V.

Baterih aft, Anfechtung 71 ; Feſtſtellungsklage,

Streitwert 235 ; unehel. Anerlenntnis 71, 110 ;

- durch die Erben 110 ; Zeugungsnachweis 214, 235.

Beräußerungsverbot bei Stapitalabfindung 20.

Verfaſſungen , neue 2, 37.

Verfaſſungsbeſchwerde 257.

Verfaſſungsgefeß, Begriff 127.

Berfügung , einſtweilige,über Herausgabe von

Hausrat 160 ; einſtweilige, Vollſtredungsgegenllage

213 ; leftwillige i. dort.

W.

Wach- und Schließgeſellſchaft, Haftung 30.

W ä hrung, ausl. , bei Geldſchuld 204 ; bei Bypo

thefen 133 .

Wartezeit 321.

Wechſel, Einreden 177.

Weinhandel, Wucher 84.

Wertpapiere als Fideikommißgegenſtand 14, 214 .

Wettbewerb , Verbot 51 .

Widerruf eines Vergleichs 330.

Widerſpruch im Verteilungsverfahren 179 .

Wiedereinfeßung in den vorig en Stand 179,

277, 331 .

Wohnungsnot, Belämpfung 103 ; Mietvertrag ,

Genehmigungsverweigerung, Umzugskoſten 105 ;

zuläſſige Maßnahmen 181.

Wuchergerichte, Rechtsgültigkeit 159 ; Zuſtändig

keit 34, 251.
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3.

3 ahlungsmittel, Ausfuhr 180.

Z ay narit , Haftung 301 .

Ženentbaupflicht 316.

Beitangabe beim eigenhändigen Teſt. 212.

Zeugen , Belehrung über Zeugnisverweigerung 331.

Beugen gebühren bei Wohnſigwechſel 295.

Beugniſſe des Fideikommißgerichts 61.

Beugung, außereheliche, Nachweis 214.

Zuchtmittel , Vormundſchaftsgericht 159.

Zuchtſtiere, Haltung 294.

8 ufall, unabwendbarer 277.

8 uđer , Veräußerung 334.

Zuſammenrottung, Begriff 80, 253.
Ž u ſtandigteit, Amtsgericht, bürgerl. Rechtsſtreitig.

teiten 162 ; deutſche Gerichte im beſeßten Gebiet

167 ; - im Saargebiet 182 ; deutſch -franz. Schieds

gerichtshof 165 ; Gehaltsanſpruch von Fideilommiß

beamten 214 ; Înſtanz 215 ; militärgerichtl. Strafs

ſachen 290; der Schlichtungsbehörden 171; Staats

gerichtshof 255, 257; Steuerſtraffachen 286 ; uner

laubte Handlung 108 ; Voltsgericht 124, 295 ; vors

mundſchaftsgerichtl. Benehmigung 128 ; Wuchers

gerichte 34, 251.

wangsenteignung f. Corf.

8 wangemieter , Nidtaufnahme 181 ; Mäumunges

flage 338 .

Bwangsverſteigerung, Bieten für Andere 177 ;

bel Aapitalabfindung 20; Berteilungsverfahren,

Widerſpruch 179 ; Borbehalt 115.

3 wangsvollſtredung in das Geſamtgut 70 ;

Meichsheimſtätte 284.

Zweigniederlaſſung, Beiter 24.

8 wildenurteil bei Einrede der Unzuſtändigteit 79 .



II. Verzeichnis der Gefeßesftellen.

( Die fetten Zahlen bedeuten die Paragraphen oder Artitel, die kleinen die Seiten .)

A. Reichsgeſeße.

1986 18

1988 18

1989 17

2025 241

2033 335

2038 62

2042 62

2065 75

2069 236

2079 314

2104 181

2111 178, 277

2115 14

2116 15

2119 249

2120 211

2124 211

2138 178

2148 51

2177 74

2179 74

2231 212

2238 302

2239 302

2242 302

2262 72

2267 82

2269 312

2270 313

2298 314

2359 61

2360 61

2361 61

2. Berordnung über das Erbbauredt.

1 209, 282 11 210, 282 37 210

2 282 26 282

17 127

25 83

77 5

3. Einführungegeſet zum BOB.

88 133 214 242

134 38

170 78

4. Qandelsgeſebuch .

87 251 156 32766 138

5. Kraftfahrzeuggeſek .

15 537 53

1. Bürgerliches Gefeßbuch.

21 4 333 155 1122 161

80 4 387 299 1123 161

89 4 393 241 1124 161

97 176 414 155 1150 329

101 135 415 155 1163 329

106 135 426 326 1184 321

107 135 447 176 1225 209

114 135 518 155, 174 1228 148

116 146 542 300 1298 169

122 23 553 76, 152 1310 110

123 71 558 176 1313 321

126 135 581 76, 152 1315 169

129 135 587 239 1333 107

133 51, 238, 588 239 1334 107

242, 245 589 239 1353 207

134 23, 67 610 203 1354 207

135 20 618 153, 154, 1443 70

136 20 176 1445 71

138 23, 37, 67 621 183 1565 26, 206

76, 77,156 652 52 1568 26, 206

13950, 174, 671 30 1578 155

299 705 67, 146 1579 155

140 208 710 146 1581 155

143 72 714 146 1591 323

151 175 717 178 1600 322

152 21 718 68, 146 1601 207

157 51, 203 , 719 68 1602 207

208, 238, 730 327 1606 160

299 741 68 1610 160

162 240 761 106 1611 52

164 145, 153 793 31 1612 160, 207

167 299 807 31 1631 159

168 147 812 327 1666 31, 129,

171 147 816 327 159

234 161 818 327 1684 129

242 51 , 238, 823 37, 241 1697 128

298 826 24, 29, 77 1708 110

244 204 831 139, 253 1717 214 , 235
249 173, 177 833 205 1718 71

251 177 839 173, 206 1773 93, 128

254 29 855 54, 146 1785 94

257 238 868 146 1821 335

268 329 873 299 1822 214

269 204 880 115 1837 111 , 249

273 299 881 115 1839 249

274 299 892 245 1911 93

277 30 906 26 1913 93, 214,

278 139, 154 925 303, 328

283 51 929 145 1915 93, 214,

313 28, 174, 930 126

299, 328 932 327

6. Perſonenſtandsgeſek.

26 110 67 16925 110

7. Gericht& verfaſſungégeſek .

9 121 23 162 158 132

13 34, 338 34 290 159 132, 214

16 159 85 290 160 34

83,

.

248

5 235

32 108

36 306

99 150

103 234

114 277

115 88

139 24

170 214

206 277

233 150, 277

238 179

249 150

256 235

263 162

264 332

800 52

803 79, 179

304 79

322 301

8. Zivilprozeßordnung .

323 301 615 109

326 19 616 109

363 83 618 109

383 71, 251 627 160, 213

384 71, 251, 331 628 150

408 251

1918 128

320 299 992 241 1944 32

321 203 1069 126 1962 93

322 299 1105 321 1980 18

325 239 111 132 1981 17

326 239 1117 127 1983 17

328 30, 155 1119 127 1984 17

330 30 1121 161 1985 17

705 234

462 179 706 234

472 179 708 235

496 214 739 305

502 162 740 70

514 303 741 305

527 332 758 115

535 234 767 151, 213

547 235 769 213

554 331 771 13, 68

565 179 773 14

577 150 777 50

579 98 780 19, 303

580 98 784 18

614 109 786 18

248
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794 64

795 213

805 87

814 87

815 87

816 87

817 146

820 87

825 87

836 299

850 65

866 21

888 78

890 70

900 56

924 213

927 213

940 213

9. Lohnbeſchlagna
hmegeſek .

2 83

8 128

20 128

21 129

28 217

29 217,
324

51 228

56 223

57 142

59 227

74 142

78 324

81 128

113 114

115 80

133 272

23. Strafgeſetbuch.

137 131
267 30, 79, 156 ,

139 243
272

149 31
268 30, 273

176 333
270 30

185 236
284 87

223 236
285 87

224 199
285 a 87

242 80, 156, 333 300 169

843 80
382 326

244 162
333 114

246

146, 148 335 325

257 127
359 115,325,334,

259 267, 333
336

260 267
360 6, 8, 87

263 79, 143, 156 362 878 , 87

266 145

4 a 67

6 18

61 17

110 213

146 331

10. Konkursorduung.

214 16
221 17, 19

215 17
224 17

217 17
230 17

220 17
236 16

.

11. Aufechtungsge
ſet.

7 156
3 156

24. Glüdeſpielgeſek ( v. 23. Dez. 1919) .

87

25. Einführungsgeſ
eß zum StGB.

2 134
5 134

9 179

28 21

49 133

12. Zwangsverſteig
erungsgeſek .

50 133
91 133

52 133
118 133

81 28

26. Militärſtrafgeſetbuch .

45 290
138 69, 289

53 289

.

1 289

17 6913. Gewerbegerichtegeſ
ex

.

31 50
12 255

14. Kaufmannsgeri
chtsgeſet .

16 50

34, 83

15. Gefeß über die Angelegenhe
iten der freiw . Gerichts

barkeit .

1 34
22 44

88 93

2

29 158
97 65, 93

5 128
36 128

177 328

12 97
46 133

189 93

19
31, 211

57

111 , 159 200 93

20

43, 72, 92, 59 43

111, 211
84 61

27. EinfG . Ž . Militärſtrafgeſet
buch

.

3

28. Strafprozeßordnung..

6 124
236 70

403 35

81 337
243 180

419 88

112 35, 105
244 180

436 33

117 105
248 180

437 88

123 105
250 180

443 33 , 86

127 115
259 291

444 86

140 35
266 244

447 297

152 286
275 244

448 33, 297

160 35
311 158

449 298

161 115

337 477 69

170 289
360 290

482 130

196 125
380 111

489 130

198 35

399 35, 252 490 196 , 252, 336

346 296,

14 61

1995

238

22 13, 245

16. Grundbuchordnun
g
.

29 95
48 68

36 334
56 133

39 12
71 245

244
20 210,

40 61,

29. Gejet über beſchr. Auskunft aus dem Strafregiſter.

162, 202, 278

17. Gerichtstoftengeſek.

10 235
86 252

80 48
88 2524 88, 249

9 235

18. Gebührenordnu
ng

für Zeugen u. Sachverſtändige.

3 276

19. Gebührenordnu
ng

für Gerichtsvollzieh
er

.

88
11 88

17 88

88
14 49

W2

4

30. Gejet betr. Aufhebung der Militärgericht&barkeit.

288

31. Reichsverfaſſung.

4 3
108 3

135 304

6 3
1095

137 4

7 89
110 257

149 38

13 2
118 37

152 37

16 45
119 38

153 38

19 257
120 38

155 38, 89

48 339
121 38

157 37

49 40
128 5

158 37

105 159
130 37

163 5

106 2
131 5

177 39

107 2

32. Reichsbeamtengeſet .

45 243

33. Keichsmilitärgeſe
k.

10 66
44 242

20. Rechtsanwaltsor
dnung

.

26 50

88

21. Gebührenord
nung für Recht& anwälte.

9

76 49, 88, 160, 80 126

63 126
337

85 254

67 56, 126 78 88
89 56, 126

70 126

22. Gefeß über Teuerungszuſc
hläge (v . 18. Dez. 1919).

88 133, 160, 215,

252, 253, 338

34. Geſek über die Bildung einer vorl. Reichswehr

2 66



II. Berzeichnis der Gefeßeſtellen . XI

35. Kapitalabfindungsgeſek.

8 21 9 216 20

43. Gefeß über die Sozialiſierung der Elektrizitä ts

wirtſchaft.

192

44. Reichsabgabenordnung.

55 141 286 314

36. Reichtumulticabengefety.

15 25314 253

37. Gewerbeordnung .

122 a 183 134 b 171

133 138 139 aa 183

134a 171

16 111

57 163

121 138

45. Erbſchaftøfteuergeſek .

33 315

39 315

26 312

28 315

46. Reidsſtempelgefet .

92 17338. Lichtſpielgeſes . 91 173

215

39. Reidsverſicherungeordnung.

906 52

47. Grunderwerbſteuergeſet .

37 173
903 52

24 173

40. Betriebsrätegeſek.

137 170

41. Bejet über die Beſchäftigung Schwerbeſchädigter.

183

43. Heimſtättengeſex.

281

48. Umſaßſteuergeſek.

1 160 , 203, 11 160, 253 13 203

253, 337 12 160, 203 46 254

8 160, 203, 337 254

49. Notopfergeſet.

22 294

B. Landesgeſeße.

1. Ausführungegeſek zum BGB. 14. Geſetz über den Staatêgericht& hof.

1 246 61 253 135 211 255, 267

10 133 81 328 151 321

60 253 129 61 177 321
15. Beamtengeſet .

131 31 31 120 38 45 183 121

25 114 51 59 184 121

2. Übergangsgeſek. 3 59 176 121

46 321

3. Nachlaßgeſek. 16. Sdulbedarf& geſetz.

8 128

58 319 76 320

4. Gefeß über die Beruf& vormundſchaft. 59 319

132

5. Fürſorgeerziehungsgeſek.
17. Kirchengemeindeordnung.

2 31 4 31 17 31
6 158 37 158 86 319

20 250

6. Bejet über das Unſchädlichkeitszeugnis.

1 97 14 97

7. Notariatågeſet.

24 328

8. Güterzertrümmerunggeſek.

1 109 4 110

4 68, 124

956 , 125,

126, 132,

161, 249

18. Boltsgerichtegeſet .

11 105, 132,

250

17 68, 274

19 124

19. Verwaltungsgerichtsgeſek.

10 317 13 2602 121
9. Ausführungegeſet zum GBG.

77 13235 134

20. Tumultichadengeſex (v . 12. März 1850).

1 253 2 25310. Ausführungsgeſek zur GBO.

13 3208 34

21. Forftgefet .

21711. Zwangsabtretungsgeſek .

XI 161 XII 162II 161

88 90

62 91

22. Berggeſek .

14 90

218 a 90

249 91

256 91
18 111

21 91

25 6

12. Polizeiftrafgeſeķbuch .

47 8 107 275

58 304 121 134

61 135 130 111

13. Bayer. Berfaſſungsurkunde (von 1919) .

15 5 66 57 92 258

17 38 70 257 93 257

21 304

23. Sejet über die Torfwirtſchaft.

161

24. Gefeß betr. die Haltung u . Körung der Zuchtſtiere.

1 294

25. Koſtengeſet.

80

71 3, 259 94 258

51 40 72 2
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III. Verzeichnis der Mitarbeiter.
(Berücſichtigt ſind nur die Einſender von Abhandlungen und kleinen Mitteilungen .)

234 .

1

Aubele , Amtsrichter, Bayreuth

49, 65 Deimer , Landgerichtsrat, Würzburg 124, 296

Bauer , Senatspräſident, Nürnberg
92

Boewenthal , Dr., Mechtsanwalt, Nürnberg 168

Bergau , Amtsgerichtsrat, Byt

Mayer, Dr., Juſtigrat, Vorſigender beim Miets

Berolzheime
r

, Dr., Finanzamtman
n

, München, 44

einigungsamte, Heidelberg
148

Berolzheimer , Rechtsanwalt, München 68, 312 Meyer , Dr., Staatsrat, München
188, 227

Biegeleb
en

, Frhr. v., Oberlandesg
erichtsrat

165 | Meager , Oberamtm
ann

im Miniſteri
um für

Böder , Dr. , Hechtsanw
alt

, Jena
192

Unterricht u. Stultus, München
2 , 37

Börge
r

, Mechtsa
nwalt

, Weiden

295 Meßle
r

, Oberamt
srichte

r
, Bamber

g 20

Braunwart, Verwaltungsgerichtsrat,München 257 Michel, Dr., Rechtsanwalt,Vorſtand des Miet

Buff , Dr., Hechtsanwalt, München
20

einigungsamtes, Augsburg
271

Diemayr , Amtsrichter, München

173 Müller , Mechtsanwalt, Frankenthal
150

Doerr , Dr., Landgerichtsrat u. Profeſſor, Mün- Neuburger , Dr. , Mechtsanwalt, Fürth
105

chen

141, 286 Neumeyer , Dr. , Profeſſor, München
5

202
Ehard , Dr., III. Staatsanwalt, München

235

Niedhamme
r

, Dr., Amtsrichter, Standel

Eilles , II. Staatsanwalt, Traunſtein

270 Pe8l , Dr. jur. u . Dr. scient. polit., Mechtsan

281

walt, München

Frant , Oberamtsrichte
r , Vorſtand der Abt.

71

Breſtele, Landesgerichtsrat, Deggendorf

für Strafſachen des Amtsgerichts, München 217Frånlel , II. Staatsanwalt, Schweinfurt 325 Þfordten , von der, hat am Oberſten Landes

Günger , Oberlandesgerichtsrat, Fürth 69, 236

gerichte, München
1, 8 , 113, 185 , 309

abel, Staatsanwa
lt beim Oberlandesg

erichte, Meindl , Dr., Miniſterial
rat, München

57

München

122 Schaefer, Oberregieru
ngsrat

im Miniſterium

Beld , Gewerbegeric
htsdirektor

, Vorſikender des

für Handel, Induſtrie u. Gewerbe, München 89

Mieteinigungsa
mtes

, München
102

Schierlinge
r, Dr., hat am Oberſten Landes.

Beißer , Finanzaſſeſſor, Regensburg 117, 291

gericht, Münden
267

Bergenröder , Amtsrichter, Füſſen
48

Schmitt, Oberamtsrichter, Augsburg
46

germannseder , II. Staatsanwalt , München 288 Schug, Bezirksamtmann, Pirmaſens
321

undsdorfer , Mechtsanwalt, Freiſing 261 Seid Imayer, Landgerichtsdirekto
r, Augsburg 147

Ittlinger , Amtsgerichtsſekret
är, München 126 Unzner , Dr.,Staatsrat,Präſident des Oberſten

Måb , Dr., Oberamtsrichter, Neumarkt i . D. 232

Landesgerichts , München
12, 40, 60

294

Saiſenbe
rg

, Dr., Miniſterial
rat

, Berlin

125
Bogel , Juſtizrat, Hechtsanwalt, Ansbach

Raiſer, Hilfsarbeiter bei der Oberſtaatsanwa
lt-

Waſſerman
n

, Dr., Rechtsanwalt, München 296

ſchaft, München

324 Waſſertrüdin
ger , Dr., Rechtsanwalt,Nürnberg 98

Stern , Dr., Privatdozent, München

113 Weinſohent, Dr., Amtsrichter, Nürnberg
100

137, 170
Koch , Dr. , Rechtsanwalt, Berlin

67

Werner , Dr., Rechtsanwalt, München

Rörbel , Hechtspraktik
ant, Würzburg

103 Zahler , Oberkriegsgeric
htsrat, Nürnberg

145

Areichmar , Dr.,Oberlandesgerichtsrat,Geh . Zeiler , Heichsgerichtsrat, Leipzig
196

Juſtizrat, Dresden

115 görch , Oberamtsrichter, Bilsed
70

.
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1

Oberlandesgerichtsrat Eduard Eckert.

Ein Nachruf.

Von Sheodor von der Pfordten.

Als ich im Auguſt 1914 zum Heere einberufen wurde , war es mir ein beruhigendes Bewußtſein ,

daß ich die Leitung der Zeitſchrift den Händen meines langjährigen Freundes und bewährten Stell

vertreters Eduard Edert überlaſſen durfte . Wer die Nöte und Mühen eines Herausgebers kennt,

weiß, was es bedeutete, eine Zeitſchrift durch die langen Kriegsjahre glücklich hindurchzuſteuern. Der

Kreis der Mitarbeiter, der jüngeren vor allem , war verringert und zerſplittert , auch die eingearbeiteten

Kräfte des Verlag8 ftanden im Heere, allerlei äußerliche Hemmungen und Schwierigkeiten machten fich

alsbald fühlbar. Der Arbeitskraft und dem hohen Verſtändnis Ecerts gelang es , dieſe Widrigkeiten

zu überwinden und dabei den Inhalt der Zeitſchrift ſo zu geſtalten, wie es die Kriegsverhältniſſe

erforderten eine um ſo größere Leiſtung, als ſein Dienſt im Juſtizminiſterium während der Kriegszeit

ſchon vielſeitig und anſtrengend genug war.

Nicht lange durfte fich Edert der Entlaſtung erfreuen , die ihm ſein Uebertritt aus der Juſtiz

derwaltung in den ruhigeren richterlichen Dienſt und der Wegfall der angreifenden Nebenaufgabe

brachten. Um die Weihnachtszeit 1919 erlag er raſch einer tüdiſchen Krankheit am Ende des

Jahres tiefſter deutſcher Erniedrigung , die er ſchmerzlicher als viele Andere empfand .

Edert gehörte zu den ſeltenen Menſchen, die mehr bedeuten , als ſie zu ſein ſcheinen , die nichts

aus fich machen, deren vollen Wert man deshalb erſt bei näherer Bekanntſchaft mit ihrem ftillen ,

anſpruchsloſen Wirken erkennt. Er war hervorgegangen aus dem proteſtantiſchen Pfarrhauſe, das der

deutſchen Beamtenſchaft ſchon ſo viele tüchtige Kräfte geſchenkt hat. Eine chriſtlich deutſche Erziehung

gab ſeinem Denken und Fühlen die ernſte und feſte Grundrichtung ; er hat ſich jederzeit zu ihren

Idealen bekannt mit einer Mannhaftigkeit, die auch dem Andersgearteten Achtung abnötigte, fie hat

auch hineingewirkt in ſeine Berufsarbeit und ſeine ſchriftſtelleriſche Tätigkeit. Seine Jugendzeit war

nicht frei von Entbehrungen - aber ſie ſtählten nur ſeine geiſtigen Aräfte , machten ihn arbeits

freudig, genügſam und zufrieden. So wurde er fähig, im Mannegalter ein vollgerütteltes Maß

beruflicher und perſönlicher Aufgaben zu bewältigen. Wenn der Ruf an ihn erging , für die Allgemeinheit

oder den Juriſtenſtand im beſonderen zu wirken , da war ihm tein Geſchäft zu viel, mochte es auch

weder Ehre noch äußeren Vorteil eintragen .

Edert war ein gründlicher, kenntnißreicher Juriſt, er ſah aber auch über die Grenzen ſeines Fachs

hinaus, Ein feiner Sinn für künſtleriſche Form gab ſeinen ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen einen hohen

|
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Heiz. Nichts ging aus ſeiner Hand, was nicht tief durchgedacht und ſorgfältig ausgefeilt geweſen

wäre. Es genügt wohl, wenn ich dafür auf die nach Form und Inhalt gleich ausgezeichnete Ab

handlung verweiſe, in der er im Jahrgang 1918 die Entwidelung der Rechtspflege unter der alten

bayeriſchen Verfaſſung geſchildert hat . Um unſere jungen Juriſten hat er fich einſt in Nürnberg als

geſchäßter Kursleiter und ſpäter durch die Herausgabe der Prüfungsvorſchriften verdient gemacht.

Zahlreiche, zumeiſt nicht mit dem Namen gezeichnete kleine Beiträge in dieſen Blättern zeugen von

ſeiner regen Teilnahme am Gedeihen der Zeitſchrift.

Es iſt müßig zu fragen , was Edert wohl erreicht hätte, wenn ihm ein langeres Leben vergönnt

geweſen wäre. Wir wiſſen, was er tatſächlich in der kurzen Zeitſpanne ſeiner Mannesjahre, vor allem

in ben Ariegsjahren, geleiſtet hat. Es fichert ihm die dauernde Dankbarkeit der bayeriſchen Juriſten.

Ein ehrenvolles Andenken aber im engeren Freundeskreiſe verdient ſeine lautere, treue Geſinnung.

Die Grundlagen unſeres neuen Staatsrechts. bayeriſchen Richter ergänzt durch $ 69 Abſ. 1S. 1
der bayeriſchen Verfaſſung vom 14. Auguſt 1919,

Mit beſonderer Rüdſicht auf die der ſachlich der reichsrechtlichen Regelung entſpricht.

Rechtspflege. Servorhebung verdient in dieſem Zuſammen :

Bon Richard Mezger, Regierungsaſſeſſor hang die Beſtimmung in § 72 der bayeriſchen Ver

im Miniſterium für Unterricht und Kultus. faſſung, die den mit der Rechtspflege betrauten

Im Farbendreitlang der politiſchen Hoffnung Entſcheidungen eine Prüfung nach der Richtung
Behörden , alſo vor allem dem Richter, bei ihren

unſerer Großvater kündet das Reichsbanner die auferlegt,obein anzuwendendes Geſetz nichtmit

Vollendung des Neubaues unſerer Reichsverfaſſung. einer Beſtimmung der Verfaſſung des Deutſchen

Der erſte Rundgang im eben fertiggeſtellten Hauſe Reiches in Widerſpruch ſteht." Der Richter darf

hat wohl jeden Deutſchen unbefriedigt gelaſſen -
ſich alſo in Zweifelsfallen nicht damit beruhigen,

die Stimmen der Rritit waren ebenſo zahlreich als
daß Art. 13 Abſ. II der Reichsverfaſſung den

gewichtig. Es ſpricht nicht gerade für die innere

Štarke der am Neubau hauptſächlich beteiligten bietet den Streit über die Vereinbarkeit einer
Reichs- und Landeszentralbehörden eine Handhabe

Parteien, wenn ſie gegenüber der Bemangelung landesrechtlichen Vorſchrift mit dem Reichsrecht

ihres Werkes gleich mit dem groben , dabei ſo be aufdem Weg derAnrufung eines oberſten Gerichts

quemen Geſchüß politiſcher Verdächtigungauffuhren, hofes des Reiches auszutragen , oder damit, daß

wie man das in den leßten Monaten ſattſam be

obachten konnte. Wenn eine Verfaffung den Bed Rahmen geſchaffen hat, der die in ihrer Rechts
die Gefeßgebung des eigenen Bandes den formalen

hatdas Rechtsleben eines Voltes grundlegendzu gültigkeit beſtritteneRechtsnorm nach außen hin
ordnen , ſo darf man es auch dem Juriſten nicht

„trägt“ . Der Richter hat vielmehr auf Grund

verwehren, die einzelnenEinrichtungen kritiſchauf ſeiner eigenen Ueberzeugung zu entſcheiden , ob er

ihre Eignung undTauglichkeit zu beſehen; ja dieſe angeſichts der Reichsverfaſſung diefraglicheBez

Prüfung iſt geradezu Pflicht für den, der durch ſtimmung anwenden darf oder nicht. Mit dieſer

ſein Amtberufen iſt in Rechtſprechung oder in Regelung iſt eine alte Streitfrage gefeßlich ent

verwaltender Tätigkeit über dem Recht des Staates
undſeiner Bürgerzu machen. Vor jeder Aritiť ichieden (vgl. z. B. Dernburg, Bürgeri.Recht,Bd.I

S. 71 ) und wenigſtens auf einem beſchränkten
tutfreilich eines not: die Kenntnis des neuen Rechts, Gebiete das Nachprüfungsrecht anerkannt, das die

das Verſtåndnis ſeiner Eigenart, ſeiner Grundlagen
moderne Rechtsſchule in hartnädigem Kampf und

und ſeines geiſtigen Gehaltes. So rechtfertigt fichSo rechtfertigt ſich mit viel innerem Recht für den Richter gegenüber

auch der Verſuch im Rahmen dieſer Zeitſchriſt kurz jeder ſtaatlichen Rechtsnormin Anſpruch nimmt.
die Einrichtungen der neuen Reichsverfaſſung zu

Von grundſäßlicher Bedeutung iſt im VII. Ab

beſprechen, die vomStandpunkt der bayeriſchen ſchnitt für die RechtspflegeArt. 106, der dieAuf

Rechtspflege am meiſten intereſſieren.
hebung der Militärgerichtsbarkeit für Friedens

zeiten vorſieht. DieAufhebung, im weſentlichen
I.

politiſchen Motiven entſprungen, wird indes erſt

Der der Rechtspflege gewidmete VII. Abs vollzogen durch ein zu erlaffendes beſonderes Gefes.

ſchnitt des I. Hauptteils (Art . 102 mit 108) be- So kann und muß die rechtliche Würdigung der

läßt im weſentlichen den bisherigen Aufbau. Er damit verbundenen einſchneidenden Fragen zunächſt

ordnet und gewährleiſtet die Unabhängigkeit des zurüdgeſtellt werden.

Berufsrichtertums in ähnlicher Weiſe, wie dies Der alte Gedanke einer Sicherung der einzelnen

bisher die Vorſchriften des Gerichtsverfaſſung8 Staatsbürger gegen Anordnungen und Verfügungen

geſeßes getan haben . Die damit geſchaffenen ſtarten der Verwaltungsbehörden kommt in Art. 107 zum

verfaſſungsrechtlichen Garantien werden für den Ausdrud, der vorſchreibt, daß im Reiche wie in
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IL.

den Ländern Verwaltungsgerichte beſtehen müſſen. | dies die politiſche Selbſtentmannung außer Betracht

Im Vollzug dieſer für die Länder verbindlichen läßt, die mit dieſer Beſtimmung bei gewiffer Aus

Weiſung der Reichsverfaſſung beſtimmt $ 71 der legung verbunden iſt: iſt irgend etwas gewonnen

bayeriſchen Verfaffung, daß für beſtrittene Rechts- mit dem mehr wie ſeltſamen Gedankengang zwiſchens,

anſprüche und Verbindlichkeiten auf dem Gebiete allenfalls auch überſtaatliches Recht zum einzelſtaat

des öffentlichen Rechtes ,nach Maßgabe der Geſeße “ lichen Recht zu machen ? Wie will man zu einer

das Verwaltungsrechtsverfahren offenſteht, und halbwegs brauchbaren Umgrenzung des Begriffes

ftattet die mit der Verwaltungsrechtspflege bes , allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts“

trauten Behörden mit richterlicher Unabhängigkeit gelangen ? Mir ſcheint, man kann dem Sinn

aus . Die wichtigſte Frage dieſer ganzen Materie, dieſer höchſt ſonderbaren Beſtimmung am eheſten

nämlich der Umfang der hiernach verwaltung8= damit beifommen, daß man alle juriſtiſchen Rons

rechtlich geſchüßten Individualrechte iſt fonach der ſtruktionsverſuche über Bord wirft und Art. 4 einfach

Löſung durch die künftige Geſeßgebung überwieſen. im Sinne einer feierlichen , an die Mitwelt ge.

Es bleibt abzuwarten , wieweit unſer bisheriger richteten Erklärung auffaßt , daß das Deutſche Reich

bayeriſcher Grundſatz der Einzelaufzählung dieſer ſich in ſeinen Rechtsbeziehungen zu den übrigen

Rechte künftig eine Abänderung erfahren wird. Staaten der Welt an die Regeln des Völkerrechts

In lakoniſcher Kürze beſchert die Reichs- in gleicher Weiſe zu binden verſpricht, wie es fich

verfaſſung die Rechtspflege mit einer neuen Gerichts- | durch ſeine eigenen Rechtsvorſchriften für gebunden

einrichtung, dem „Staatsgerichtshof für das Deutſche erachtet, und daß es den Rechtscharakter der völker:

Reich “ (Art . 108). Hier gibt indes der Juriſt dem rechtlichen „ Regeln “ anerkannt . So betrachtet

Politiker den Vortritt; der Verſuch politiſche Ver- ichwindet allerdings der Nimbus dieſer Vorſchrift

antwortlichkeit in gerichtlichem Verfahren geltend beträchtlich zuſammen und das Ganze bekommt

zu machen, derdient jedenfalls auch vom reinen einen fatalen Beigeſchmad nach den in unſeren

Rechtsſtandpunkt aus Beachtung. Zeiten üblich gewordenen „ Schuldbekenntniffen “,

die wir jedenfalls aus einem Staatsgrundgeſetz

ferngehalten wiſſen möchten .

Was die Geſekesanwendung betrifft, ſo intereſſiert Einer beſonderen Hetrachtung im Rahmen der

in erſter Linie die Rüdwirkung der Reichsverfaſſung Lehre von den Rechtsnormen bedürfen die „Grund

auf die Lehre von den Rechtsnormen . rechte und Grundpflichten der Deutſchen “,

Ich darf mir erſparen hier näher auf die neue denen die Verfaſſung ihren II . Hauptteil (Art.

Regelung der Ausſcheidung der Geſeßgebung : 109–181) widmet. Es iſt vorauszuſehen , daß
kompetenz zwiſchen Reich und den Ländern in die juriſtiſche Diskuſſion und Literatur über Weſen,

Art. 6 ff. der Reichsverfaſſung einzugehen . Eine BedeutungundTragweite dieſer Grundrechte binnen
gute Ueberſicht in dieſer Frage bietet die auch im kurzem ins Ungemeſſene anwachſen wird. Zwiſchen den

übrigen treffliche Einleitung von Dr. Deſchen zuć gegenſäglichen Polen „ Unverbindlicher Programma

Bedichen roten Textausgabe der Reichsverfaſſung ſaß“ und „ Subjektive, geſchüßte Rechte, erzwing

auf S. 38 ff. Politiſch liegt hier das Schwer bare Pflichten des Einzelnen “ find ſo viele feine

gewicht der Reichsverfaſſung ; auch juriſtiſch iſt in Nuancen und Schattierungen der Begriffsbeſtim
der Aufzählung der verſchiedenen Zuſtändigkeiten mung denkbar, daß fich hier für alle Liebhaber der

des Reiches der Reim zu einer ganzen Lehre mit „ Begriffsjurisprudenz“ ein ſelten ſchöner Tummel

einer großen Zahl ftrittiger Fragen beſchloſſen, die plaß bietet. Der Praktiker iſt freilich geneigt mit

fich in dieſem Rahmen unmöglich behandeln laſſen . einem nachſichtigen Lächeln ſolchem Treiben von
Des richterlichen Prüfungsrechtes über die Rechtas Profeſſoren und Doktorandenweisheit “ zuzu :

gültigkeit eines Landesgeſeßes wurde bereits ge- ſchauen. Ich möchte doch ernſtlich vor ſolcher Auf

dacht; der Richter wird dabei immer wieder auf faſſung warnen. Der politiſche Einſchlag der Be

die Zuſtändigkeitsausſcheidung in Art. 6 ff. zurück: ſtimmungen über Grundrechte in revolutionären
zugreifen haben . Verfaſſungen iſt bekannt. Was gewiſſermaßen

Von einer augenblidlich noch kaum zu über- Herzensſache eines Volkes iſt, darf nicht deshalb

ſehenden Tragweite iſt Art. 4 der Reichsverfaſſung: mit einem Lächeln abgetan werden , weil es ſich nicht

„Die allgemein anerkannten Regeln des Völfer: in ein herkömmliches Syſtem juriſtiſcher Begriffs

rechts gelten als bindende Beſtandteile des deutſchen beſtimmung ſchi& t. Wenn ein Volk, das gegenüber

Heichsrechts.“ Ich habe mich vergeblich bemüht - wirklicher oder vermeintlicher – Hörigkeit ſeine

mir über das damit geſchaffene eigenartige Gebilde politiſche Mündigkeit in Anſpruch nimmt, Wert

von Rechtsnormen klar zu werden . Soll dieſe Vor- darauf legt gewiſſe Grundrechte der Einzelperſon

ſchrift etwa den Streit über Weſen und Grund: wie eine grundlegende Regelung des Gemeinſchafts

lagen völkerrechtlicher Normen damit abtun, daß lebens auf kulturellem Gebiet in ſeiner Verfaſſung

dieſe Normen , ſoweit das Deutſche Reich in Betracht zu verankern , ſo muß ſich eine juriſtiſche Form

tommt, als Recht eines einzelnen Staates erklärt finden laſſen, die der Bedeutung ſolcher grundſätz

und anerkannt werden ? Wenn man ſchon logiſche licher Regelung gerecht wird , mag auch die über:

Unmöglichkeiten in Rauf nehmen will und über- kommene Begriffsbeſtimmung für die Einordnung

.
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Schwierigkeit bieten . Leßten Endes wird man darauf Zeitpunkt die Haftung des Einzelſtaates oder

verzichten müſſen einen die verſchiedenen Grundrechte Landes aus ſeiner Verwaltungstätigkeit endet und

völlig deckenden , gemeinſamen Oberbegriff zu ſuchen. die des Reiches beginnt.

Die Grundrechte ſind ihrem Weſen , ihrer Bedeutung, Die bisherige Unterſcheidung von juriſtiſchen

ihrer politiſchen Vergangenheit nach ſo verſchieden , Perſonen des bürgerlichen Rechtes und des

daß ſich die rechtliche Tragweite ihrer Aufnahme öffentlichen Rechtes (BOB. $$ 21 ff., 80 ff., 89)

in die Reichsverfaſſung nicht allgemeingültig er- gewinnt durch Urt. 137 RV. eine neue Bedeutung

mitteln läßt ; bei jedem einzelnen der Grundrechte für die Religionsgeſellſchaften und die ihnen

muß geſondert geprüft werden , welche rechtliche gleichgeſtellten Vereinigungen , die ſich die geinein

Bedeutung ſeiner Feſtlegung in der Reichsverfaſſung ſchaftliche Pflege einer Weltanſchauung zur Auf
zukommt. Für die Rechtsnormenlehre als ſolche gabe machen . Sie erwerben die Rechtsfähig

bietet die Lehre von den Grundrechten wohl teine teit nach den allgemeinen Vorſchriften des bürger:

Bereicherung. lichen Rechts (Art . 137 Abſ. IV) , alſo durch

III. Eintragung in das Vereinsregiſter nach BGB.

Greifen wir aus der Fülle der in der Reichs: 88 22, 55 ff . Soweit jedoch Religionsgeſellſchaften

verfaſſung behandelten Gebiete einzelne heraus, jo bisher Körperſchaften des öffentlichen Rechtes

intereſſieren vom Standpunkt der praktiſchen Rechts- waren , maßgebend hiefür iſt das bisherige

pflege zunächſt die Rechtsſubjekte, mit denen es
Landesrecht — behalten ſie dieſe Eigenſchaft auch

die Verfaſſung zu tun hat. künftig . Anderen Religionsgeſellſchaften ſind auf

Daß Reich" und „ Länder“ ihre Rechts,„ „ Länder“ ihre Rechts: | ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn

perſönlichkeit wie bisher behalten haben , iſt ſelbſt: ſie durch ihre Verfaſſung und die Zahl ihrer Mit:

verſtändlich; ebenſo ſelbſtverſtändlich iſt , daß trok glieder die Gewähr der Dauer bieten ( Art. 137

der weittragenden politiſchen Umgeſtaltung des Åbf. V) . Die Durchführung dieſer Beſtimmungen

Reiches und der Länder inihrem ſtaatlichenAuf- iſt SachederLandesgeſeßgebung (Art. 137 Abſ.VIII).

bau von einer Rechtsnachfolge gegenüber dem Vielleicht iſt es gegenüber der Faſſung des Art. 137

bisherigen Reich und den früheren Bundesſtaaten Ab . IV nicht ganz überflüſſig zu betonen, daß

keine Rede ſein kann. Gewechſelt hat nur das die Verleihung der Korporationsrechte nach Ab . V

politiſche Gewand, die Rechtsperſönlichkeit iſt ge auch die Verleihung der Rechtsfähigkeit als des

blieben. Bei den Ländern gilt dies ſowohl in ihrer wichtigſten Begriffsmerkmals der Korporations

Eigenjchaft als Staaten wie als Träger privater eigenſchaft in ſich ſchließt, daß alſo der in Ab. IV

Berechtigungen . bezeichnete Weg des Erwerbs der Rechtsfähigkeit

Dagegen wird die Figur der Rechtsnachfolge kein aubſchließlicher iſt.

da eine große Rolle ſpielen , wo der in der Reichs- Ein beſonderes Gebilde innerhalb dieſer Rege

verfaſſung mehrfach vorgeſehene Uebergang einzel- lung iſt die durch Art . 137 Åbj. V S. 3 ge

ſtaatlicher Verwaltungszweigeauf das Reich in Frage ſchaffene zuſammengeſepte Verbandsperſönlichkeit

kommt. (Nebenbei: DerAusdrud „Verreichlichung", des öffentlichenRechtes,die nicht auf Verleihung,
urſprünglich wohl als Wißwort gebraucht, nimmtin ſondern unmittelbar auf dem Gefeße beruht.

Parlament und Preſſe überhand wie die Peſt ; Während die Perſönlichkeit der Unterverbände im

auf zum Kampf wider dieſes Schundwort!) Eine Landesrecht wurzelt, gründet ſich die Korporations:

einheitliche Löſung für die Fragen, die mit ſolcher eigenſchaft des Geſamtverbandes auf Reichsrecht,

Rechtsnachfolge verknüpft ſind, läßt ſich unmöglich ohne daß dieſes zunächſt irgendeine nähere Rege:

geben . Entſcheidend werden dabei die beſonderen lung des Inhalts dieſer reichsrechtlichen Korpo:

Verhältniſſe des Einzelfalles ſein . Nicht immer rationseigenſchaft trifft. Grundſäßlich wird daher

wird ſich die Löſung ſo verhältnismäßig einfach bis zum Erlaß reichsrechtlicher Äusführungsvors

und ſo eindeutig beſtimmen laſſen , wie dies beiſpiels- ſchriften davon auszugehen ſein , daß dieſe Ver

weiſe beim Militärfiskus der Fall iſt, wo ſich die bandsperſönlichkeit in ihrer inneren Organiſation

mit dem Uebergang der bayeriſchen Militărver: einſchränkenden Vorſchriften des öffentlidien Rechtes

waltung auf das Reich zuſammenhängenden recht zunächſt nicht unterworfen iſt. Jedoch iſt die Ein

lichen Fragen in der Hauptſache an der Hand des führung einer unmittelbaren Beſteuerung nach

Reichsgefeßes vom 25. Mai1873 (ROBI. S. 117 ) Art. 137 Abſ. VI innerhalb dieſes Geſamtver

beantworten laſſen (vgl. hierüber Dr. L. Mayer, bandes biß auf weiteres nicht möglich, ſofern daran

Das Ende des bayeriſchen Militärfistus in Bay3iR . Verbände verſchiedener Länder beteiligt ſind; ein

1919 S. 372). Insbeſondere werden ſich bei . etwaiger Finanzbedarf wird vielmehr auf dem

abſchnittsweiſem Uebergang eines Verwaltungs- Umwege einer landesrechtlich geregelten Steuer

zweiges auf das Reich Schwierigkeiten ergeben erhebung durch die Unterverbände zu befriedigen

hinſichtlid) des Zeitpunktes, in welchem unbeweg- ſein , die ihrerſeits kraft des Statutarrechtes des

liches und bewegliches Eigentum , das bisher der Geſamtverbandes beſtimmte Quoten an dieſen ab :

einzelſtaatlichen Verwaltung gewidmet war , an zuliefern haben .

das Reich übergeht ; ferner wird jeweils einer be- Die Haftung für Amtspflichtverleßungen eines

ſonderen Prüfung die Frage bedürfen, in welchem Beamten in Ausübung der ihm anvertrauten
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öffentlichen Gewalt, deren Regelungbisher dem liegen bereits eingehende Unterſuchungen vor, auf

Landesrecht überlaſſen war (Art. 77 EG . 3.BOB.) i die in dieſem Zuſammenhang verwieſen werden

iſt nunmehr in Art. 131 RV. grundſäßlich feſt: kann (vgl. insbeſondere_von der Pfordten , „ Die

gelegt. Wenn Art . 131 Abſ. II die „ nähere Aufhebung des Adels “, B III Ziff. 2 in BayGem3.

Regelung durch die zuſtändige Geſeßgebung “ vor: 1919 S. 640 ff.; Bernreuther, „ Zur Umwandlung

fieht, ſo dürfte ſich dabei die Zuſtändigkeitsaus- der bayeriſchen Udelsprädikate in Namensteile

ſcheidung nach den Grunſaßen zu bemeſſen haben , in Bay3iR. 1919 S.413). Nur ein Geſichtspunkt

die für die Ausübung der in Frage ſtehenden mag hier herausgegriffen werden : Nach einer von

öffentlichen Gewaltmaßgebend find; die Vorſchrift anderer Seite vertretenen Anſchauung ") ſoll ſich

in Art. 128 Abſ . III fann zur Begründung einer die Frage, inwieweit der Ehegatte und die Ab

ſolchen Zuſtändigkeit nicht herangezogen werden. kömmlinge des bisherigen Trägers einer Adels

Mit den Rechten und Pflichten der Einzel- bezeichnung berechtigt ſind dieſe Bezeichnung als

perſönlichkeit befaßt ſich die Reichsverfaſſung an Namen weiterzuführen , nach den gleichen (landes:

mehreren Stellen. Wenn in Art. 163 46. I rechtlichen ) Normen bemeſſen, die bisher für die

feſtgeſtellt wird, daß jeder Deutſche unbeſchadet Berechtigung zur Führung der Adelsbezeichnung

ſeiner perſönlichen Freiheit die fittliche Pflicht habe maßgebend waren. Dieſe Anficht verkennt eben

ſeine geiſtigen und körperlichen Kräfte ſo zu bes ſoſehr die deutlich hervortretende Abſicht der Be:

tätigen , wie es das Wohl der Geſamtheit erfordert, ſamtregelung der Stellung des Adels in Reichs

ſo liegt für die juriftiſche Betrachtung das Schwer- und Landesverfaſſung wie den Charakter der

gewicht zweifellos auf den Worten , ſittliche Pflicht“. Sonderregelung des Rechtes zur Führung der

Die Väter dieſes an ſich höchſt begrüßenswerten Adelsbezeichnungen. Mit lekterer Regelung wird

Grundſages, deſſen Formulierung alerdings durch nicht nur eine Billigkeitsgründen entſpringende

den beſchränkenden Beiſaß „unbeſchadet ſeiner per: Ausnahmevon der allgemeinen Aufhebung öffentlich

ſönlichen Freiheit “ das zugrunde liegende ethiſche rechtlicher Vorrechte der Geburt und des Standes

Problem mehr aufzeigt als löſt, ſind offenbar ſelbſt geſchaffen, ſondern zugleich – und das iſt das

über die Kühnheit ihres Gedankens erſchrođen und Weſentliche eine Ueberleitung eines bisher be:

haben darauf verzichtet die „ ſittliche Pflicht“ zur vorrechtigenden Prädikats in eine Einrichtung des

Rechtspflicht auszugeſtalten. Troßdem laſſen ſich gemeinen Rechtes , nämlich den Namen , bezweđt .

Falle denken, in denen die Formulierung dieſer Daraus folgt, daß die Frage der Vererbung,

fittlichen Pflicht in der Reichsverfaſſung auch recht Uebertragung uſw. des bisherigen Adelspråditats

liche Bedeutung erlangen kann , insbeſondere wenn nach den Grundſäßen vor fich zu gehen hat, die

Entſcheidungen in Frage ſtehen , die weſentlich auf für den Namen nach bürgerlichem Rechte ſchlechts

der grundjäßlichen Auffaſſung von der SteŰung hin gelten. Auf die Notwendigkeit eines ab

des einzelnen innerhalb der Geſamtheit der Volks- weichenden Urteils bezüglich des ſog. „perſönlichen“

genoſſen beruhen . Adels des bayeriſchen Bandesrechts hat von der

Gegenüber mancher irrtümlichen Auslegung , Pfordten a . a . D. mit Recht hingewieſen .

die in Preßerörterungen und in Verſammlungen (Fortſegung folgt) .

aufgetaucht iſt, iſt es nicht überflüſſig zu bemerken ,

daß der Grundſaß der Rechtsgleichheit zwiſchen

dem månnlichen und dem weiblichen Geſchlecht, der in

Der adelige Name in Bayern.
der Reichsverfaſſung feſtgelegt iſt, ſich auf die ſtaats

bürgerlichen Rechte und Pflichten bezieht (Art. 109 Bon Profeſſor Dr. Karl Neumeyer in München .

Ab . II ; vgl. auch Art. 128 Abſ. II). Soweit

alſo das bürgerliche Recht Mann und Frau
Dem freundlichen Wunſche der Schriftleitung,

unterſchiedlich behandelt, hat es dabei ſein Be:
mich über dieſen Gegenſtand zu äußern , komme

wenden, wenn nicht andere Vorſchriften der Reicha :
ich nur zögernd nach : es iſt über die Frage viel

perfaffung für beſtimmte Gebiete des bürgerlichen leicht ſchon mehr geſchrieben worden , als fie ver

Rechtes ( z. B. für die Ehe) eine Sonderregelung zwiſchen mehrfach gewechſelt, und die Praxis kann
dient. Immerhin, die Rechtsgrundlage hat in :

treffen.
Ein wichtiger Beſtandteil der Perſönlichkeits- eine Klärung des wenig überſichtlichen Rechts

rechte, das Namensrecht, wird durch Art. 109 zuſtands beanſpruchen.

Ab . III S. 2 der RV. berührt ; darnach gelten
Man weiß, das bayer . Gefeß vom 28. März

Adelsbezeichnungen nur als Teil des Namens.
1919 beſtimmte: „ Der bayeriſche Adel wird auf

In Uebereinſtimmung mit dieſer Regelung iſt in
gehoben . Die Reichsverfaſſung vom 11. Auguſt

§ 15 Abſ. II S. 2der bayeriſchen Verfaſſung Vorrechte oder Nachteile der Geburtoderdes
1919 ſchreibt in art . 109 : „ Deffentlichrechtliche

verfügt, daß bayeriſche Staatsangehörige, die vor
Standes find aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten

dein 28. März 1919 Adelsbezeichnungen zu führen
nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr

berechtigt waren , dieſe nur mehr als Teil ihreß

Namengweiterführen dürfen. Ueber die Tragweite verliehen werden . “ Drei Tage ſpäter erklärt 815

dieſer Vorſchriften und über ihr Zuſammengreifen 1) S. die hier folgende Abhandlung von Neumeyer,

12
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der bayer . Verfaſſungsurkunde : ,, Der bayeriſche Adel adeliger Name von Reichs wegen weitergeführt

iſt aufgehoben. Bayeriſche Staatsangehörige, die vor werden muß, oder ſo , daß einer Weiterführung

dem 28. März 1919 Ädelsbezeichnungen zu führen von Reichs wegen kein Hindernis entgegenſteht.

berechtigt waren , dürfen dieſe nur als Teil ihres Die zweite Löſung würde es in das Belieben der

Namens weiterführen .“ einzelnen Länder ſtellen, ob ſie ihrerſeits die

Das bayer. Geſetz vom 28. März hatte un : Führung des adeligen Namens dennoch verbieten

zweifelhaft die Abſicht,mit den ſonſtigen Vorrechten wollen. Aber das kann nicht die Meinung der

des Adels auch die Führung des adeligen Namiens Reichåverfaſſung geweſen ſein . Sie wollte hier

zu beſeitigen . Es konnte das in der Weiſe gesaugenſcheinlich , unter Eingriff in die Hoheitsrechte

ſchehen, daß die Führung einer Adelsbezeichnung der Länder, einheitliches Recht für das Reich be

zur rechtlich gleichgültigen Handlung erklärt, und gründen , und es ergibt ſich das insbeſondere aus

ſo, daß fie verboten wurde. In der Abſicht der dem zweiten Halbſaß der Vorſchrift. Denn wenn

Geſezgeber iſt ſicherlich das zweite gelegen (das dort ein Verbot aufgeſtellt wird, künftig Adels:

faſt gleichzeitige öſterreichiſche Gefek ſanktioniert bezeichnungen zu verleihen , ſo kann das nur als

dieſe Löſung ausdrüdlich ), und da eine völlige Bindung der deutſchen Länder gemeint ſein ; das

Freigabe der Adelsbezeichnungen überdies angeſichts Reich ſelbſt hat nie einen Adel verliehen . Der

des übergeordneten Reichsrechts, mit Rückricht auf Rechtszuſtand, der ſich für das Verhältnis von

§ 3608 ŠtGB. , undurchführbar geweſen wäre, fo Reich und Land aus Art. 109 ergibt , iſt ſomit

wird man es wohl als den Sinn der Vorſchrift der : Der Adel als Rechtseinrichtung der Länder

anſprechen müſſen, daß mit dem Adel auch die kann weiterbeſtehen ( es dürfen Adelsbücher geführt

Befugnis zur Führung eines adeligen Namens werden , ihn evident zu halten uſw.) ; der erworbene

fallen ſollte. Staatsrechtliche Schwierigkeiten für Adelsname wird fortgeführt, auch wenn der Adel

eine ſolche Löſung beſtanden nicht; insbeſondere als Rechtseinrichtung des beteiligten Landes be

war ihr 8 12 BOB. nicht entgegen, der ſich ſeitigt worden iſt, und man wird annehmen dürfen ,

mit dem Namensrecht von Reichs wegen befaßt . daß dem Saß rückwirkende Kraft zugedacht iſt ;

Denn die Ordnung des Namensweſens iſt - imim ſonſtige Adelsvorrechte ſollen aufgehoben werden ;

alten und im neuen Verfaſſungsrecht - grund- adelige Namen dürfen nicht mehr verliehen

fåßlich eine Angelegenheit der einzelnen Länder. werden. Was aber die răumliche Geltung der

Stellt doch der Name kein primäres Rechts: reichsrechtlichen Vorſchriften angeht , ſo müſſen ſie

verhältnis des bürgerlichen Rechts dar, ſondern auf ſolchen Adel bezogen werden , der ſein Ur

einen Status des öffentlichen Rechts, die rechtlich ſprungsland in einem der Länder des Reiches hat .

geregelte Identitätsbezeichnung einer Perſon, be- Iſt dies für das Verbot einer Neuverleihung von

gründet durch ſtaatliche Verleihung oder An: vornherein ſelbſtverſtändlich , ſo muß dasſelbe doch

erkennung oder in den ſtaatlich anerkannten auch für das Gebot einer Weiterführung adeliger

Grenzen ?) übermittelt durch Familienfolge. Dieſe Namen zutreffen.Namen zutreffen . Denn der adelige Name wird

Identitätsbezeichnung iſt nur ergänzend im Ingeführt, weil ſein Träger den Adel beſeſſen hat ;

tereſſe ihres Trägers mit privatrechtlichem Schuß über den Beſitz des Adels aber, das iſt ein ſeit

ausgeſtattet, aber ſie bleibt ein durch das öffent= Jahrhundertenfeſtgehaltener Grundſak, entſcheidet

liche Recht geſchaffenes Beſißtum dieſes Trägers ( vorbehaltlich einiger hier nicht in Betracht kom

und damit abhängig von dem Recht des Landes, menderEinſchränkungen) das Recht des Urſprungs

das die Rechtslage geſchaffen hat; nicht anders landes . ) –landes . ) — Zugleich hat die Reichsverfaſſung einer

wie ein ausſchließendes Gewerberecht, das privat- bis dahin viel erörterten, vielleicht in ihrer Trag:

rechtlich verfolgbar iſt; nicht anders als der Adel weite überſchäßten Streitfrage ein Ende bereitet 4) :

ſelbſt, auf den manche Bundesſtaaten den privat:

rechtlichen Schuß des 8 12 ausdrücklich übertragen *) Ausländiſcher Adel kann einem Reichsangehörigen

hatten . Und man braucht nur an die den Ländern
nach wie vor verliehen werden, und für die Angehörigen

derjenigen deutſchen Länder, die den Adel als Rechts

zutommende Befugnis zur Namensänderung denken , einrichtung abgeſchafft haben , iſt auch das Erfordernis,

um dieſe Abhängigkeit ing lidt geſtellt zu ſehen . zu einer ſolchen Verleihung die Bewilligung des Heimat

Die Wirkung des Gefeßes vom 28. März war ſtaats einzuholen, weggefallen. Aber auf öffentlich:

ſomit das Verbot der Führung eines adeligen
rechtliche Anerkennung kann eine ſolche Nobilitierung

Namens ; räumlich beſchränkt auf den Adel baye
bei uns nicht mehr zählen ; die Anerkennung würde,

auf einen Deutſchen angewendet, „ gegen den Zwed

riſchen Urſprungs. eines deutſchen Geſekes verſtoßen “ (vgl. ZPO . § 3284).

Die Beſtimmungen in Art. 109 der neuen
Mangels Anerkennung aber kann die Verleihung in

Reichsverfaſſung geben Anlaß zu Zweifeln . Auch
Deutſchland auch keine Wirkung auf den Namendes

Geadelten üben .

wenn man annimmt, daß ſie überhaupt unmittel- 3) Für alles Weitere muß ich auf den erſten Band

bar verbindliches Recht darbieten wollen, ſo bleibt meines Internationalen Verwaltungsrechts verweiſen,

doch die Möglichkeit, jene Vorſchriften ſo zu ver:
und bezüglich des bager. Märzgeſeßes auf meinen Auf

ſaß im Recht 1919, 131 .

ſtehen, daß ihnen zufolge ein bisher getragener “) Aber freilich nicht für Art. 25 POISIOB . „Wer

ohne Bewilligung derStaatsregierungſeinen Geſchlechtss

1) Inſoweit hat wieder das Reichsrecht eingegriffen . namen ändert, wird ... beſtraft.“
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ob die Adelsbezeichnung als Teil des Namens an: von der Pfordten einige Zweifel nach dieſer Richtung

zuſehen ſei oder nicht. Ich glaube, ein Teil des aufgeworfen : nach wie vor werden bei Inhabern

,,Namens“ als der Summe der rechtlich an- adeliger Namen die Vorſchriften des gemeinen

erkannten Identitätsbezeichnungen einer Perſon ift Rechte für die Namensfolge von Frau und Kindern

die Adelsbezeichnung immer geweſen. Nur war (unehelichen, legitimierten , angenommenen Kindern)

der Name des Adeligen teilweiſe zweiteilig, die ausgeſchloſſen bleiben ; perſönlicher Adel geht auch

Adelsbezeichnung alſo Teil des Familiennamens jeßt nicht auf die Nachkommen über ; für die Mög

wie etwa bei fränkiſchem Uradel ; teilweiſe drei: lichkeit eines Verzichts auf den adeligen Namen

teilig, die Adelsbezeichnung ſomit ſelbſtändiges bleibt immer noch die Ordnung maßgebend, die

Glied des Namens wie bei dem Inhaber des das Urſprungsland für den Adelsverzicht aufſtellt.

Kronenordens.) Jedenfalls, nach Art. 109 der zu einer ſolchen Löſung zwingt allein ſchon der

Reichsverfaſſung „gilt“ nunmehr jede Adels: Umſtand, daß in einem Teil der deutſchen Länder,

bezeichnung als Teil des Namens. in Württemberg beiſpielsweiſe, der Adel als Rechts

Und nun die dritte Prägung des Gegen- einrichtung nicht aufgehoben wurde , daß prăju

ftandes durch die bayer. Verfaſſung: Der Adel als dizielle Rechtsnormen, auf die das Namensrecht

Rechtseinrichtung bleibt aufgehoben. Aber mit verweiſen kann, hier alſo unverändert zu Gebote

rüdmirkender Kraft ſoll eine Wirkung jener Ein- ſtehen .

richtung, die Adelsbezeichnung, rechtliche Bedeutung Schwierigkeiten bereitet der Umſtand, daß die

beibehalten. Die Vorſchrift in ihrem zweiten Saßbayer. Verfaſſung das Recht, Adelsbezeichnungen

iſt zwedlog gegenüber der entſprechenden Beſtim = | weiterzuführen, „ bayeriſchen Staatsangehörigen " ge

mung des Reichsrechts (nur die Anordnung der währleiſtet . Ich möchteder Auslegungempfehlen ,das

Rüdwirkung hätte Bedeutung, wenn man dieſelbe als eine unbeabſichtigte Ungenauigkeit zu behandeln
Vorſchrift nicht ſchon im Reichsrecht finden wollte), und die Stelle zu leſen , als ſpräche ſie von „ Ins

und es macht deshalb auch keinen Unterſchied , daß habern bayeriſchen Adels" . Hält man ſich an den

die Wortfaſſung der bayeriſchen mit jener der Buchſtaben ; ſo gelangt man zu verwickelten Rechts

reichsrechtlichen Vorſchrift nicht völlig übereinſtimmt zuſtänden : Das Reichsrecht, wie oben ausgeführt ,

Daß der Adel al8 Rechtseinrichtung in Bayern ſichert die Fortführung des adeligen Namens dem

aufgehoben bleibt , hat allerdings eine eigentümliche jenigen, deſſen Adel in einem reichsdeutſchen Land,

Folge. Die Uebertragung des adeligen Namens alſo auch in Bayern, ſeinen Urſprung hat. Damit

dollzog ſich in Deutſchland bisher nicht nach den iſt nichtbayeriſchen Angehörigen, die bayeriſchen Adel

Grundſägen der Namensfolge, ſondern nach den beſigen, von vornherein ihr Recht auf den Namen zu

Grundjäßen der Adelsfolge ; das Namensrecht entgewieſen . Verbleibt ſomit nur eine mögliche Wirts

hielt inſoweit eine präjudizielle Verweiſung auf famkeit der Beſtimmung für bayeriſche Staats

das Adelsrecht. Nun haben die Normen über die angehörige, die außerbayeriſchen, genauer außer

Adelsfolge für bayeriſchen Adel aufgehört, Rechts: deutſchen Adel führen . Das beruhte freilich nicht

normen zu ſein ; es iſt die geſellſchaftliche Sitte, auf einer urſprünglichen, ſondern erſt auf einer

die ſeither dieſe Uebertragung regelt und die vor- abgeleiteten Herrſchaft über ſolchen fremden Adel ,

maligen Rechtsſäße über den Gegenſtand inſoweit beſchränkt auf die Fälle, in denen er mit dem

rezipiert hat. Aber nichts hindert, Vorſchriften bayer. Rechtsſchuß in Berührung kommt, und auch

außerrechtlicher Normentreiſe zur Vorausſeßung dann nur in Angelegenheiten des Landesrechts,

rechtlicher Wirkungen zu erklären. Die „ aner: nicht des Reichsrechts ; denn das Reich geht , um

kannten Regeln der Baukunſt“ (StGB. § 329)329) den Namen des Inhabers außerdeutſchen Adels

oder die „ guten Sitten “ in § 138 BGB. bieten feſtzuſtellen, nicht erſt den Umweg über die Staats :

Beiſpiele. Und ſo haben ſich auch die Grundſäße angehörigkeit. Dabei die regelmäßige Inhalt8

über den Erwerb adeliger Namen für Bayern loſigkeit einer ſolchen Schulmeiſterung fremden

ſchwerlich verändert .) In einer inhaltreichen Ab: Adelsrechts ; die Abweichung von dem Geltungs

handlung über das neue bayer. Adelsrecht ?) hat . Bereich des Märzgeſeßeß – kurzum, der Buchſtabe
darf hier ruhig beiſeite geſchoben werden .

9 Jm Recht 1919, 134 lieſt man unter meinem Die Nubanwendung, die ſich aus allen dieſen

Namen freilich ganz anderes: Aber das ſindPhana Erörterungen für den Bayer . Standesbeamten er:
taſien des Herausgebers Sörgel, der eigene Eins

ichiebungen mit meinem Namen gedeďt hat. gibt , iſt einfach. Hatte er unter der Herrſchaft des

3) Der Herr Berausgeber frägt mich, ob dieſe An- Märzgeſezes einer Adelsbezeichnung bayer. Herkunft

Ficht nicht zur Wiedereröffnung der Adelsmatrifel, die Beachtung zu verſagen , den adeligen Namen

vielleicht ſogar zur Wiedereinſeßung des Heroldsamtes
außerbayeriſcher Herkunft zu reſpektieren, ſo muß

oder Schaffung einer ähnlichen Behörde führen müſſe .

Ich denke nein . Denn alle dieſe Vorkehrungen hatten
nunmehr auch der bayer. Adelsname – rüd

der beſonderen Fürſorge für eine Rechtseinrichtung ges wirkend wieder eingetragen werden . Unberech

golten. Als rechtseinrichtung aber hat der bayeriſche tigten Dritten aber war und iſt die Eintragung
Üdel zu beſtehen aufgehört.

1 BayGemz. 1919, 633. Auch Bernreuther hat

ſich in dieſen Blättern 1919, 415 ff. ſeither auf den weiteres nach den Grundſäßen der bürgerlichen Namengs
Standpunkt geſtellt, daß der adelige Name jeſt ohne folge übertragen werde ,

-
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eines adeligen Namens zu verſagen . Der bayer. geblieben , an die (mit der Namensführung) rechts
Strafrichter mußte unter der Geltung des März: liche Wirkungen geknüpft ſind, und nichts hindert,

geſekes den Träger bisherigen bayer. Adels , der auch geſellſchaftlichen Einrichtungen Strafſchuß zu

fich einen zuſtändigen Beamten gegenüber der gewähren.gewähren . § 360 trägt ebenſo wie die ein

Areldbezeichnung bediente, wohl wegen Führung ſchlagenden Vorſchriften des bürgerlichen Rechts

eines ihm nicht zukommenden Namens beſtrafen die lebendige Potenz in fich , die ſeine Urheber

(ſofern man nur unter dem Namen im Sinn des in ihn gelegt haben ; erſt die Reichsgeſeßgebung

§ 3608 StGB. die Geſamtheit der rechtlich ge- vermöchte das zu ändern.

regelten Identitätsmerkmale einer Perſon zu vers

ſtehen hat) ; der berufene Bundesſtaat hatte den

Namen inzwiſchen geändert. Eine „ unbefugte

Annahme von Adelspråditaten " im Sinn derſelben

Stelle war in der Handlung dagegen ſchwerlich Die Kriminalpolizei.
beſchloſſen . Jeßt wird durch ein derartiges Auf

treten nach beiden Richtungen ſelbſtverſtändlich
Bon Ih. von der Pfordteu, Mat am Oberſten Bandess

gericht in München.

keine ſtrafbare Handlung mehrbegründet . ) Der
Dritte aber, der aus eigenen Gnaden eine Adels: Die Frage einer gründlichen Neu geſtaltung

bezeichnung annahm , war unter dem Märzgeſeß der Kriminalpolizei wird in der jüngſten

wegen falſcher Namensangabe und wegen un- Zeit eifrig erörtert.?) Es iſt angezeigt , daß ihr

befugter Adelsführung ſtrafbar und iſt nach beiden Richter und Staatsanwälte lebhafte Teilnahme

Richtungen wegen einer Handlung dieſer Art widmen. Denn ſie iſt eine Lebensfrage für die

ſtrafbar geblieben . Auch wegen unbefugter Adels: durch den Krieg und den Umſturz ſchwer er:

führung, wie ich anders als von der Pfordten an : ſchütterte Strafrechtspflege. Eine gute Arbeit der

nehmen möchte.9) Die Reichsverfaſſung hat den Kriminalpolizei iſt die Grundbedingung jedes Er

Adel ſeiner Vorrechte entkleidet , aber ſie hat ihn folgs in einer einigermaßen verwidelten Strafſache.

überal da als Rechtseinrichtung beſtehen laſſen, Ich habe in dieſen Blättern ſchon mehrmals darauf

wo das einzelne Land einen ſolchen Standpunkt hingewieſen, daß Fehler im Ermittelungsverfahren

eingenommen hat . 8 360 bezwedt den Schuß des ſpäter nicht mehr leicht wieder gut gemacht werden

Adels gegen uubefugte Anmaßung, und es iſt können und daß der umſichtigſte, gründlichſte Vor

damit im Hinblick auf dieſe Länder von vorn: figende in der Hauptverhandlung nichts Durch :

herein die Durchführung eines Adelsſchußes möglich greifendes leiſten kann , wenn er ſich einem vers

geblieben . Schon das mußte genügen , der Vor: wirrten und verfahrenen Sachverhalt gegenüber

ſchrift im ganzen Reich Anwendbarkeit zu bewahren ; ſieht . Auch alle Verſuche, an den Vorſchriften der

denn die abweichende Auffaſſung eines einzelnen Strafprozeßordnung herumzubeffern, können zu

Landes fonnte dem Reichsrecht gegenüber nicht nichts führen , wenn dem Staatsanwalt und dem

aufkommen . Indeſſen ſelbſt vom Standpunkt Unterſuchungsrichter nicht gediegene Hilfskräfte zu

Bayerns aus iſt für die Anwendung der Straf: Gebote ſtehen ."),

drohung ein Schukobjekt übrig geblieben. Hat der Bevor auf die Frage der Neugeſtaltung ein

Adel hier aufgehört , Rechtsinſtitut zu ſein , ſo iſt gegangen werden kann , muß zunächſt erörtert

er in Bayern doch eine geſellſchaftliche Einrichtung werden, welche polizeilichen Hilfsmittel für die

Strafrechtspflege in Bayern derzeit zur Verfügung

8) Was für die Führung eines unzuſtändigen ſtehen und wie ſie ſich bewähren .
Namens nach Reichsrecht, das gilt ebenſo für eine

Auf dem Lande hat die Gendarmerie mit vor:
falſche Namensangabe nach Art . 47 PolStGB . Je nach

der Beſchaffenheit der Adelsbezeichnung konnte unter bildlicher Treue und regſtem Dienſteifer ſtets Gutes,

der Herrſchaft des Märzgeſeges eine ſolche Benennung mitunter Vorzügliches geleiſtet, hat ſich auch die

auch unter Art . 25 PolStOB . fallen . Heute iſt eine neuzeitlichen Errungenſchaften der Kriminaliſtik

Anwendung dieſes Art . 25 bei bayeriſchen Staats

angehörigen denkbar, die ſeit Erlaß der Reichsverfaſſung
nach Möglichkeit zu eigen gemacht, obwohl das in

unter Veränderung ihres Familiennamens im Ausland den ländlichen Verhältniſſen nicht immer leicht war.

geadelt wurden. Deutſche, die feit dieſer Zeitim Aus- Die ſchwerfällige und mit unzulänglichen Kräften

land geadelt wurden , können ſich durch den Gebrauch arbeitende Gemeindepolizei auf dem Lande kommt

der Adelsbezeichnung auch einer falſchenNamenführung ihr gegenüber kaum in Betracht und kann bei der
nach 8 3608 KStGB . und Art. 47 PolštoB. ſchuldig

machen, dagegen taum der unbefugten Annahme von
weiteren Erörterung ausſcheiden . Was die Gen

Adelspräditaten (ſofern es ſich nicht um den An- darmerie insbeſondere auszeichnet , iſt die innere

gehörigen eines deutſchen Landes handelt, das den Unabhängigkeit , mit der ſie den einzelnen Sachen
Ådel als Rechtseinrichtung hat beſtehen laſſen und

Bewilligung für die Annahme auswärtigen Adels

fordert). ?) S. & erſtlauer in der Bayer. Staatsz. 1919

“) Von der Pfordten ſtüßt ſich dabei auf die Aus- Nr. 237, Tenner ebenda Nr. 259. Beachtenswert iſt

führungen, die Beling in dieſer Zeitſchrift 1919, 191 auch die Abhandlung über Staatsanwaltſchaft

für das ältere Recht entwidelt hatte . Eine Auseinanders und Kriminalpolizei in Frankreich von

i ßung mit der Literatur des älteren Rechts muß ich Goldſchmidt in GoltdArch . Bd.67 S. 179 ff.

mir in dieſem knappen Aufſaß verſagen . ) S. insbeſondere dieſe Zeitſchrift 1919 S. 33 u.295 ,
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gegenüberſteht. Dabei muß anerkannt werden , daß | Leute werfen könnte. Sie müſſen dann geſchoben

auch ihre vorgeſeßten Stellen bisher das Ihrige werden , aber man weiß , daß ein ſolches Schieben

getan haben, um dieſes koſtbare But zu erhalten . wenig Erfolg verſpricht, wenn es an dem guten

Sie haben die einzelnen Leute ſo verteilt, daß ſie Willen zu ſcharfem Zugreifen fehlt.

nicht in Gegenden tätig werden mußten , in denen Ein allgemeiner Nachteil unſerer Kriminal

fie durch perſönliche Beziehungen mit der Bevölke: polizei iſt es , daß ihre Beamten zwar dem Staats

rung verknüpft waren. Beeinträchtigt wird die anwalt und dem Unterſuchungsrichter uneingeſchränkt

Arbeit der Gendarmerie – insbeſondere in großen , für den Dienſt zur Verfügung ſtehen, beamtens

ſich lange hinziehenden Strafverfahren durch rechtlich aber einer anderen Verwaltung angegliedert

ihren vielſeitigen Dienſt auf anderen Gebieten ſind. Dadurch gehtvielfach die unmittelbareFühlung

(Patrouillengånge, Ueberwachungsdienſt auf Bahns zwiſchen den Juſtizbehörden und der Polizei ver

höfen u. dgl., Verſchubungen und Vorführungen , loren und es ſchieben ſich fremde Einflüffe da

Hilfeleiſtung bei Gerichtsverhandlungen uſw.). In zwiſchen. Auch der Geſchäftsgang wird dadurch

jüngſter Zeit dürfte ſich insbeſondere ſtörend geltend manchmal erſchwert.

machen, daß ſie ausgiebig zu der Ueberwachung Tritt man nun an die Frage heran , wie der

der Ernährungswirtſchaft herangezogen werdenmuß. gegenwärtige Zuſtand verbeſſert werden kann, ſo

ſo daß die Zeit für den eigentlichen Kriminaldienſt ſcheint es auf den erſten Blick am beſten zu ſein ,

allzu ſtart verkürzt wird . wenn die Kriminalpolizei von der Sicherheitspolizei

Giinſtig liegen die Verhältniſſe im großen und ganz abgetrennt und entweder für Bayern oder

ganzen in München, wo die Polizeidirektion mit vielleicht für das ganze Reich unter einheitliche

ihren gut eingerichteten neuzeitlichen Hilfsmitteln Leitung geſtellt würde. Folgerecht wäre es dann,

und einer zahlreichen auch in Einzelfächern aus: fie aus dem Geſchäftsbereich der inneren Ver

gebildeten Beamtenſchaft zur Verfügung ſteht. Des: waltung herauszunehmen und der Juſtizverwaltung

gleichen haben ſich einige große unmittelbare zu unterſtellen. Es iſt klar , daß damit die Arbeit

Städte angelegen ſein laſſen, ihre Kriminalſchuß, der Juſtizbehörden in Strafſachen weſentlich ver

mannſchaft und ihre techniſchen Einrichtungen auf einfacht würde. Sie wären nicht mehr genötigt,

der Höhe zu erhalten und dem Münchener Vor: fich der Hilfe einer anderen Verwaltung zu be:

bild nahezubringen . dienen und das bunte Vielerlei von Stellen , Be

Weniger gut ſteht es mit der Kriminalpolizei hörden und Beamten würde durch eine Ein

in den kleineren unmittelbaren Städten . Deren richtung erſeßt. Die Einwirkung der Juſtizbehörden

Verwaltungen ſoll daraus fein Vorwurf gemacht auf die Polizeilichen Ermittelungen in Strafſachen

werden : es wirken Umſtände mit, die ſich auch würde ſich weſentlich ſtraffer geſtalten.

beim beſten Willen nicht ganz beſeitigen laſſen . Zurzeit ſcheint mir aber dieſer Gedanke nicht

Kleine Städte können ſich ſchon wegen der Be- durchführbar zu ſein , ſo verlodend er auch ſein

dränkung ihrer Mittel nicht die Auswahl der mag. Er würde zunächſt eine ſtarke Vermehrung

beſten Leute leiſten . Auch die Möglichkeit einer des Perſonals vorausſeßen , die ſich unſere nahe

Fachausbildung iſt nicht im gleichen Maße gegeben am Bankerott ſtehenden Staaten kaum leiſten

wie in der Großſtadt. Für gewöhnlich kommen können . Vor allem müßten auf dem Lande ganz

nur einfache Strafſachen vor, die ſich auch dann neue Einrichtungen der Kriminalpolizei geſchaffen

einigermaßen befriedigend erledigen laſſen, wenn werden , wenn die Tätigkeit der Gendarmerie in

man gemächlich nach alten Gewohnheiten weiter Strafſachen ausgeſchaltet werden ſollte. Die ohnehin

arbeitet. Ereignet ſich dann aber plößlich ein großer dünn geſäten , zumeiſt nur mit 2 oder 3 Mann

Fall, ein Mord, ein ſchwerer Einbruch , ein un: beſeßten Gendarmerieſtationen können nicht einfach

durchſichtiges Sittlichkeitsverbrechen , ſo fehlt die in eine Kriminal- und eine Sicherheitsabteilung

praktiſche Vorbildung für ſolche ſchwerere Aufgaben geſpalten werden . Dergleichen geht wohl bei dem

und es müſſen häufig beſſer durchgebildete Beamte ſtarten Beamtenkörper eines großſtädtiſchen Polizei

von auswärts beigezogen werden . Mißlicher noch weſens an und da iſt ja die Scheidung im großen

iſt, daß der Polizei in den kleinen Städten viel: und ganzen ſchon durchgeführt, ſoweit ſie über

fach die nötige Unabhängigkeit gegenüber der Behaupt möglich iſt.

völkerung fehlt. Häufig machen ſich ſtörend un- Aber auch innere Gründe ſtehen einer voll

ſachliche Rüdlichten auf Perſonen bemerklich , die ſtändigen Loslöſung des Kriminaldienſtes von der

in der Gemeinde wirtſchaftlich oder politiſch eine Sicherheitspolizei entgegen. Die beiden Gebiete

führende Rolle ſpielen . Auch damit ſoll kein Vor- laſſen ſich wohl begrifflich und auf dem Papiere

wurf ausgeſprochen werden . Es iſt unvermeidlich, trennen , nicht aber in der Wirklichkeit. Hier fließen

daß fich in kleineren Verhältniſſen allzu ſtart der fie ineinander über und haben ſo vielerlei Be

Einfluß der Gemeindehaupter geltend macht, in ziehungen , daß eine völlige Scheidung zu den

deren Brote die Polizeibeamten ſtehen . Man kann größten Schwierigkeiten führen würde. Die Sicher

bemerken , daß dieſe mitunter nur widerwillig an heitspolizei würde doch immer wieder in Straf

Strafſachen herangehen , deren volle Aufklärung einfachen mitarbeiten müſſen . Der Gendarm, der auf

übles Lichtauf angeſehene oder politiſch maßgebende ſeinem Dienſtgange einen Wilderer oder Schmuggler
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am

ertappt, oder zur Abſtellung einer bäuerlichen des Kreditbetrugs, bei Münzfälſchung u. dgl. ein

Schlägerei gerufen wird, der Schußmann der Groß- greifen würde. Freilich müßte eine Gewähr dafür

ſtadt, der einen Einbrecher auf friſcher Tat erwiſcht, geſchaffen werden , daß nicht jede vielleicht unter

können nicht erſt einen Kriminalbeamten herbei geordnete Juſtizbehörde ihre Tätigkeit beanſprucht,

holen , um die erſten Ermittelungen vorzunehmen bloß deshalb, weil ihr das bequemer und einfacher

und die Anzeige an die Staatsanwaltſchaft zu er- zu ſein ſcheint, als ſich an die örtlichen Polizei

ſtatten. Haben ſie aber einmal in einer Sache ein- organe zu wenden . Dem könnte dadurch vorgebeugt

gegriffen, ſo wird es vielfach zweckmäßig ſein , ihnen werden, daß die Verwendung der Juſtizpolizei von

auch die weitere Tätigkeit zu übertragen. Sonſt der Ermächtigung einer höheren Juſtizſtelle

kämeman dazu, daß ſchließlich gerade in einfachen beſten wohl des Oberſtaatsanwalts – abhängig

Strafſachen immer zwei Polizeibeamte tätig werden geinacht wird , ſoferne nicht eine ganz beſtimmte

müßten , und es ergäbe ſich nicht die gewünſchte ichwere Straftat (wie z. B. Mord) vorliegt. Gegen

Vereinfachung, ſondern eine neue Hemmung des dieſen Vorſchlag , namentlich gegen die Berein

Geſchäftsgangs. Andererſeits ſind die Arbeiten der ziehung des Oberſtaatsanwalts , fann nicht geltend

Kriminalpolizei wieder von fo großer Bedeutung gemacht werden , daß die höheren Juſtizaufſichts

für die innereLandesverwaltung — für Einwohner. Behörden mit der Strafverfolgung unmittelbar

und Meldeweſen , Gewerbe :, Sitten- und Geſund: nichts zu tun haben. Es genügt für ihre Ent

heitspolizei, Fürſorgeerziehung. Ausweiſungsfragen ſcheidung, daß ſie einen allgemeinen Ueberblic und

u . dgl . – , daß auch von dieſem Geſichtspunkte aus ein richtiges Urteil darüber beſißen , in welchen

eine Verbindung gewahrt bleiben muß . Fallen mit den Mitteln der ordentlichen Polizei

Der gegenwärtige Zuſtand iſt auch keineswegs nicht das Erforderliche ausgerichtet werden kann.

ſo unbefriedigend, daß er von Grund aus um- Bei dem Oberſtaatsanwalt iſt das zweifellos

geſtaltet werden müßte. Wie oben ſchon ausgeführt, der Fall.

liegen die Hauptmängel bei den kleinen unmittel- Es fragt fich nun, ob die Juſtizpolizei beamten:

baren Städten , mitunter machen ſich auch Mängel rechtlich der Juſtizverwaltung zu unterſtellen oder

auf dem Lande geltend, wenn umfangreiche und im Rahmen der inneren Verwaltung zu belaffen

verwiđelte Strafſachen zu bearbeiten ſind, ſo daß wäre. Für beide Möglichkeiten laſſen ſich über

die mit anderen Aufgaben überlaſtete Gendarmerie zeugende Gründe vorbringen. Ich möchte mich aber

nicht mehr recht mitfommt. Es fragt ſich, ob demEs fragt ſich, ob dem doch dafür ausſprechen , daß die Juſtizverwaltung

nicht dadurch begegnet werden kann, daß eine eigene, ihre neue Polizei ganz in fich aufnehmen ſollte.

in engerer Verbindung mit der Juſtizverwaltung Sonſt entſteht wieder der Mißſtand, daß zwei

ſtehende Kriminalpolizei zunächſt einmal in be: Behörden nebeneinander arbeiten müſſen, von

ſcheidenerem Umfange geſchaffen wird. Es ſcheint denen die eine den Dienſt, die andere die perſön:

mir , daß die Richtlinien hierfür ſchon in den Vor: lichen und wirtſchaftlichen Verhältniffe regelt .

ſchlägen enthalten ſind, die ſeinerzeit Dr. Harſter Das gibt nur Umſtändlichkeiten und Reibungen.

in dieſer Zeitſchrift ( 1911 S. 237 ) aufgeſtellt und Die Juſtizpolizei wird ganz anders für die Straf

begründet hat . Sie ſtanden ſchon nahe vor der rechtspflege arbeiten , wenn ſie in allen Beziehungen

Verwirklichung, find aber unter den Tiſch gefallen. auch Juſtizbeamten unterſtellt iſt.

Es iſt mir nicht bekannt , ob dabei finanzielle Be: Im einzelnen könnte die Juſtizpolizei ſo ein

denken mitſpielten oder eine gewiſſe Eiferſucht der gerichtet werden, daß für jeden Oberlandesgerichts

beteiligten Miniſterien. bezirk eine Kriminalbrigade gebildet und dem Dber:

Die Juſtizkriminalpolizei , wie ich ſie mir denke, ſtaatsanwalt unterſtellt wird. Ihr Leiter könnte

hätte im allgemeinen nur bei ſchweren und ver- zugleich als Referent des Oberſtaatsanwalts für

wickelten Verbrechen in Tätigkeit zu treten , darüber Dienſteinteilung, Dienſtaufſicht, Perſonalverhält

hinaus dann , wenn die Auſflärung eines Falles niſſe und wirtſchaftliche Angelegenheiten verwendet

beſondere Fachkunde erfordert oder eine langwierige werden . Die einzelnen Beamten werden nach den

Arbeit vorausſehen läßt , ferner dann , wenn nach Anordnungen des Oberſtaatsanwalts und des

dem Ermeſſen der Unterſuchungsbehörde aus perſön: Dienſtleiters den Staatsanwälten und Unter

lichen Gründen die Tätigkeit der örtlichen Gemeinde: ſuchungsrichtern für die Erledigung beſtimmter

polizei oder der Gendarmerie ausgeſchaltet werden Aufgaben zur Verfügung geſtellt. Sie arbeiten

ſoll. Unentſchieden ſoll vorerſt bleiben , ob man den nach den Weiſungen des Beamten, dem fie gerade

Umkreis der Tätigkeit im einzelnen noch genauer zugeteilt ſind. Das Erſuchen um Abſtellung wäre

bezeichnen und etwa ganz beſtimmte Verbrechen im allgemeinen an die Oberſtaatsanwälte zu richten.

angeben will, bei denen ſie einzuſeßen iſt . Doch Nichts würde aber dagegen zu erinnern ſein, daß

iſt es wohl am beſten , wenn einiger Spielraum einige Beamte von vorneherein ſtändig ihren Dienſt

bleibt. Ganz von ſelbſt würde ſich ergeben , daß bei einer ſtart beſchäftigten Staatsanwaltſchaft des

die Juſtizkriminalpolizei bei Mord, Raub, ſchweren Bezirks verſehen , daß Ž . B. einer Staatsanwalt

Fällen der Erpreſſung und Brandſtiftung, bei zahl- ſhaft in einem Grenzbezirk dauernd ein in Zoll

reichen Sittlichkeitsverbrechen, in Fällen der Hoch- und Schmuggelſachen beſonders ausgebildeter Be:

apelei, der Wechſelreiterei und anderer Formen amter zur Verfügung geſtellt wird. Dagegen

.
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ſcheint mir kein Bedürfnis dafür zu beſtehen , daß nur den formalen Dienſtbetrieb. Dagegen fehlt

jede Staatsanwaltſchaft mit einer eigenen Kriminal- es an jeder Anleitung dazu , wie man ein Straf

polizei ausgeſtattet wird. verfahren kriminaliſtiſch richtig anpadt. In dieſer

Ek verſtehtfich von ſelbſt,daß die Juſtizpolizei Hinſicht lebt derjunge Juriſt von der Handin
ihren Dienſt in fteter Fühlung mit den örtlichen den Mund, er muß fich lein Wiffen und Rönnen

Polizeibeamten und , ſoweit veranlaßt, auch mit auf dieſem Gebiete mühſam von Fall zu Fall

den örtlichen Verwaltungsbehörden zu verſehen ſelbſt aneignen . Liegt ihm nicht viel daran, es zu.

hätte. Auch dieſe müßten übrigens befugt ſein , in erwerben, ſo kann er zur Not auch ſo durchlommen,

dringenden Fällen, z. B. bei der Entdeckung eines wenn er nur die nötige Gewandtheit in den her

Morde, unmittelbar beim Oberſtaatsanwalt die tömmlichen Formen hat . Fortbildungskurſe für

Abſtellung zu beantragen . Denn es iſt klar , daß Richter und Staatsanwälte können nicht viel helfen,

die Juſtizpolizei möglichſt bald da einzugreifen weil teine Grundlage da ift, auf der fortgebildet

hat, wo ſie überhaupt tätig wird, damit von Ån werden kann .

fang an ein einheitlicher Zug in das Ermittelungs- Es iſt nicht zu verkennen , daß man auch bei

derfahren kommt. und damit nicht allzu viel Sachen der Auswahl der Staatsanwälte mitunter ſehr

von einer Behörde zur anderen geſchoben werden. ſchematiſch vorgegangen iſt. Man hat einfach den

Die Dienſtvorſchriften müßten das Zuſammen : Befiß einer guten Prüfung&note entſcheiden laffen .

wirken mit den polizeilichen Zentralſtellen in So konnte es vorkommen , daß jemand III , Staats:

München gewährleiſten (mit der Fingerabdrucks, anwalt wurde , weil er ein hervorragender Ziviliſt

der Zigeuner-, der Süßſtoff- Zentrale uſw.). Selbſt: war, oder daß jemand aus der richterlichen Lauf

verſtändlich müßten auch die Ergebniſſe der Tätig- bahn in die ſtaatsanwaltſchaftliche überging , weil

keit dieſen Stellen zur Verwertung zugänglich ge- er ſich bei der Rechtſprechung ſehr gut bewährt

macht werden . Zu erwägen wäre, ob die Kriminal: hatte. Viele Amtsrichter ſind ohne beſondere

brigaden ihre Dienſträume in den Polizeigebäuden Neigung, manchmal ſogar widerwillig, II. Staats

ihres Sißes erhalten ſollen, damit ſie die vor- anwälte geworden , nur weil im richterlichen Dienſte

handenen Regiſtraturen und techniſchen Hilfømittel keine Ausſicht auf Beförderung beſtand. Man

leichter benüben können . fragte nicht darnach, ob denn der Bewerber auch

Die hier in den Ulmriſſen aufgeſtellten Vor: die beſonderen perſönlichen Eigenſchaften und Rennt:

ſchlage würden ſich wahrſcheinlich ohne eine allzu niſſe beſaß, die für den Kriminaliſten unerläßlich

ſtarke Belaſtung des Staatshaushalts durchführen ſind: Die Kriminaliſtit ſteďte ja ohnehin bis vor

laſſen . Die Kriminalbrigaden müßten gar nicht kurzem noch in den Kinderſchuhen, und viele

ſehr dick beſeßt ſein . Auch würden zahlreiche Er- Juriſten, namentlich die gründlichen Renner des

ſuchen an die Polizeidirektion , an die Gendarmerie vornehmeren bürgerlichen Rechts, ſahen mitleidig

und an die Kriminalſchußleute der unmittelbaren auf ſie als auf eine Spielerei herab .

Städte wegfallen , ſo daß an anderer Stelle Per: Dieſe Verhältniffe mußten dazu führen , daß

ſonal eingeſpart werden könnte. Die Beamten die Staatsanwaltſchaft bei der Leitung des Er:

wären den ſchon vorhandenen Polizeibehörden und mittelungsverfahrens allzu fiart in ein formali

der Gendarmerie zu entnehmen, auf die Feran: ſtiſches Fahrwaſſer geriet. Dabei wirkte die Ueber

ziehung von Spezialiſten wäre beſonderes Gewicht laſtung der Beamten mit untergeordneten Geſchäften

zu legen . Unter Umſtänden könnten auch junge mit , die endloſe Schreibarbeit und die vielen kleinen

Juriſten in dieſen Dienſt übernommen und zu Verrichtungen, die fich beſſer für ein gut durch

Leitern der Kriminalbrigaden herangebildet werden. gebildetes Schreiberperſonal geeignet hätten . Ergab

Damit komme ich auf einen Punft, der nicht ſich irgendwo eine Ueberlaſtung der Staatsanwälte,

außer acht gelaſſen werden darf, wenn die Eins ſo wurden ein paar neue Beamte höheren Grades

richtung einer Juſtizpolizei zu einem vollen Er- mehr angeſtellt. Man ſah nicht, daß es an der

folge führen ſoll. Es genügt nicht, daß wir eine Organiſation fehlte und daß es vor allem darauf

ſolche Polizei haben : auch die Staatsanwälte und angekommen wäre , die Staatsanwaltſchaft im

die Unterſuchungsrichter müſſen in ganz anderer formalen Geſchäftsdienſt zu entlaſten, um ſie für

Weiſe kriminaliſtiſch ausgebildet werden als bisher. ein ftärkeres Eindringen in ihre eigentlichen Auf

Sonſt ſind ſie nicht geeignet , Kriminalbeamte gaben frei zu machen.

richtig anzuleiten und zu verwerten. An der Aus- So blieb der Staatsanwalt nicht immer der

bildung fehlt es aber zurzeit nahezu vollſtändig. Herr des Ermittelungsverfahrens, wie er es nach

Auf der Hochſchule lernt der junge Juriſt die dem Geiſte der Strafprozeßordnung ſein ſollte, er

Paragraphen des Strafgeſezbuchs und der Straf: wurde mehr der juriſtiſche Vermittler zwiſchen der

prozeßordnung . Im Vorbereitungsdienſt lernt er Polizeibehörde und dem Gericht. Er ſchob die An

den äußeren Geſchäftsgang bei Gericht und die zeige der Polizei in der Mehrzahl der Fälle zu:

ſachlichen Ergebniſſe der Rechtſprechung kennen. nächſt zum Amtsgericht und ließ die ſchon ver:

Wenn er nach der Staatsprüfung weiter Dienſt nommenen Perſonen noch einmal durch den Richter

tut, etwa bei der Staatsanwaltſchaft als Hilfs- vernehmen . Er ordnete einige Ergänzungen an,

arbeiter eintritt, ſo lernt er vornehmlich wieder überprüfte die Akten vom rechtlichen Standpunkt
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aus und verfaßte darnach ſeine Anklageſchrift. ſein , wenn er im Kriminaldienſt von Grund auf

Mit den Perſonen und den Vorgängen, von denen mitgearbeitet hat . In anderen Berufsarten wird
in den Aften die Rede war, konnte er ſich un- es auch ſo gemacht. Niemand tritt in ein Handels:

mittelbar gar nicht befaſſen. Er las nur aus dem geſchäft ſofort als Prokuriſt ein , ſondern er muß

Papier heraus, ohne zu hören und zu ſehen . Nur zunächſt einmal die unterſten Verrichtungen kennen

ſeine Hilfsorgane hatten den unmittelbaren Ein: | lernen und von der Pide auf dienen . Uebrigena

druck von den Geſchehniſſen. Viele Staatsanwälte wird der junge Juriſt wahrſcheinlich am äußeren

haben ſelbſt ſchmerzlich empfunden, daß fie nicht Dienſte bald mehr Geſchmack finden als am Ents

ihr Beftes entfalten konnten , gehemmt durch Um- werfen von Anklageſchriften und geſchäftsleitenden

ſtände, denen gegenüber ſie machtlos waren . Verfügungen .

Eine gründliche Beſſerung iſt nur möglich, Der kriminaliſtiſch erfahrene Staatsanwalt wird

wenn die Staatsanwälte ſoweit durch nichtjuriſtiſche auch eine ſtärkere Stellung gegenüber den örtlichen

Hilfskräfte unterſtüßt werden, daß ſie nicht mehr i Polizeibeamten gewinnen und das wird wieder

jede kleine Verfügung, jede nach einem Schema günſtig zurückwirken auf den geſamten Polizeidienſt

anzufertigende Anklageſchrift ſelbſt ſchreiben müſſen, in Strafſachen.

ſondern auch Zeugen und Sachverſtändige ſelbſt

vernehmen , der Ort der Tat häufiger als bisher

ſelbſt beſuchen , kurzum tiefer und wirtjamer in die

Sache eingreifen können . Nicht die Kriminalpolizei

fou den Staatsanwalt aufdie richtige Spur leiten, die Aufhebung der Fideikommiſſe in Bayern.

ſondern er felbft ſoll die Kriminalpolizei auf der Von Staatsrat Dr. H. Anjaer,

richtigen Spur anſeßen.
Präſident des Oberſten Landesgerichts.

Ein zahlreicheres gut eingearbeitetes Schreiber

perſonal bei den Staatsanwaltſchaften würde wahr: (Fortſeßung).

ſcheinlich die jeßt immer wieder notwendigen Ver: VIII. Schuldenhaftung.

mehrungen der zweiten und dritten Staatsanwälte
bei einzelnen Landgerichten unnötig machen , wahr- A. Aenderung der Fideikommißſchulden .

ſcheinlich tönnte ſogar an höheren Beamten ein- 1. Inhaltlich erleiden die Fideikommißichulden

geſpart werden. Es iſt kein befriedigender Zuſtand, durch die Aufhebung der Fideikommiſſe zunächſt
wenn die Zahl der Referenten bei einer Staats- inſofern eine Aenderung, als ſich die Fideikommiß

anwaltſchaft ſchließlich ins Ungemeſſene wächſt und ſchulden, ſoweit ſie auf Grundſtücken laſten , mit

doch jeder bis an die Grenze der Leiſtungsfähigkeit dem Zeitpunkte der Aufhebung der Fideifommiſſe
belaſtet bleibt .

von ſelbſt in Sicherungshypotheken im Sinne des

Was dann zur Ausbildung der Staatsanwälte $ 1184 BGB. verwandeln (§ 25 AV .). Laſtet

und der Unterſuchungsrichter in der Kriminaliſtit eine Fideikommißſchuld nur auf beſtimmten Teilen

geſchehen muß, darüber iſt ſchon ſo viel geſchrieben des Fideikommißvermögens, ſo gilt ſie als Siche

worden , daß ich mir weitläufige Erörterungen ers rungshypothet (Geſamthypothet) auf den zu dieſem

ſparen kann . Ich verweiſe insbeſondere auf die Teile gehörenden Grundſtücken. Laſtet eine Fidei:

kurzen, aber ſehr beachten &werten Vorſchläge von kommißſchuld auf dem ganzen Fideikommiſſe, ſo

Dr. Jaenide in dieſer Zeitſchrift 1913 S.398. gilt ſie als Sicherungsgeſamthypothet auf den

Es dürfte niemand in die ſtaatsanwaltſchaftliche | ſämtlichen zum Fideikommißvermögen gehörenden

Laufbahn hereingelaſſen werden , der nicht ſeine Grundſtücken . Der Rang der Sicherungshypotheken

Befähigung zur kriminaliſtiſchen Arbeit erwieſen richtet ſich nach dem Range, den die Fideitommiß

hat, ſei es in einem förmlichen Ausbildungskurs, ſchulden hatten , auß denen ſie ſich verwandelten

ſei es durch einen Vorbereitungsdienſt bei einer (8 55 FidEdikt).

großen Polizeibchörde . Auch dem , der nur die Die Verwandlung der Fideikommißichulden in

richterliche Laufbahn anſtrebt, müßte zum mindeſten Sicherungshypotheken tritt auch ohne Eintragung

die Teilnahme an ſolcher Ausbildung ermöglicht im Grundbuch ein . Die AV. ſehen davon ab, die

werden und die Unterſuchungsrichter wären ent- Fideikommißmatrikel als Grundbuch oder als Teil

weder aus den Reihen vormaliger Staatsanwälte des Grundbuchs zu erklären . Sie ſorgen aber

oder aus der Zahl der ſo vorgebildeten richterlichen dafür, daß die Sicherungshypotheken in das Grund

Bewerber zu entnehmen . buch eingetragen werden (8 25 46.3 AV.). Zu

Bekümen wir die Juſtizpolizei, ſo würde vollends dieſem Zwecke beſtimmen ſie, daß das Fideikommiß

nichts entgegenſtehen, den Juriſten nach der Staats: gericht das Grundbuchamt um die Eintragung der

prüfung zunächſt bei ihr zu beſchäftigen. Auch der Sicherungshypothefen aus den in die Fideitommiß
tüchtigſte junge Juriſt tönnte ſich nicht beklagen , matrikel eingetragenen Fideikommißidhulden zu er:

wenn er ſich auf einem ihm noch fremden Gebiete ſuchen hat.ſuchen hat . Das Grundbuchamt darf nicht prüfen ,

eine Zeitlang unter der Leitung eines erfahrenen ob die Angaben des Fideitommißgerichts über die

Polizeibeamten unterrichten müßte. Soll er ſpäter Sicherungshypothek und die Grundſtüđe, auf denen

deſſen Vorgeſegter werden , ſo kann es ihm nur lieb ſie laſtet, richtig find (§ 39 GBO.) . Die Ver
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pflichtung des Fideikommißgerichte, für die Ein: Widerſpruchsrecht ein , wenn der Gläubiger einer

tragung der in Sicherungshypotheken verwandelten aus einer Fideikommißichuld zweiter Klaſſe ums

Fideifommißſchulden in das Grundbuch zu ſorgen , gewandelten Sicherungshypothet die Befriedigung

beſchränkt ſich auf die Fideikommißidhulden, die in aus dem Grundſtücke im Wege der Zwangs

die Matrikel eingetragen ſind. Da die Entſtehung verſteigerung betreibt.

der Fideikommißichulden von der Eintragung in 2. Im Umfange der Haftung des Fideikommiß

die Matritel nicht abhängt, ſo gibt es Fideicommiß : vermögens für die Fideifommißichulden tritt mit

ſchulden , die nicht in der Matrikel eingetragen ſind. der Aufhebung der Fideikommiſſe an ſich keine

Ihre Eintragung herbeizuführen iſt Sache der Bea Aenderung ein (S 23 Abſ. 1 AV.).

teiligten ſelbſt; den Weg dazu bieten 8 22 GBD. Scheidet ein Gegenſtand aus dem Fideikommiß

unddie 88 894 ff. BOB. vermögen aus, ſo erliſcht ſeine Haftung für die

Die Eintragung der Sicherungshypothefen wird Fideikommißichulden. Denn dieſe Haftung ergreift

den Grundbuchamtern ziemlich Zeit und Mühe nur das Fideikommißvermögen als ſolches ; die

koſten . Die Rechtsſicherheit wird durch die auch einzelnen Fideikommißgegenſtände werden von der

ohne Eintragung im Grundbuch eintretende Um- | Haftung nur als Beſtandteile des Fideikommiß

wandlung der Fideikommißſchulden in Sicherungs- vermögeng ergriffen ; wird das Band, das ſie mit

hypotheken nicht gefährdet. Denn im Grundbuch dem Fideikommißvermögen verknüpft, gelöſt, ſo löſt

find zwar die Fideikommißichulden nicht eingetragen , ſich auch die Haftung für die Fideitommißichulden.

allein die Zugehörigfeit des Grundſtücks zu einem Anders iſt das Verhältnis nur bei den zum

Fideikommiß iſt im Grundbuch vermerkt. Wer Fideikommißvermögen gehörenden Grundſtüden.

ein Grundſtüc erwirbt, bei dem die Zugehörigkeit Die Fideitommißſchulden haften auf ihnen von

zu einem Fideikommiß im Grundbuche bermerkt der Aufhebung des Fideikommiſſes an als Siche

iſt, darf fich nicht darauf berufen , daß er die in rungshypotheken . Sie belaſten alſo das einzelne

die Matritel eingetragenen Fideikommißíchulden Grundſtüd . Daraus ergibt ſich, daß das Grunda

und damit die Sicherungshypothet nicht gekannt ſtück auch nach ſeinem Ausſcheiden aus dem Fidei

habe. Er wird durch den Vermertder Zugehörig: tommißvermögen mit der aus der Fideikommiß

keit zu einem Fideikommiſſe auf die Möglichkeit ſchuld umgewandelten Sicherungshypothet belaſtet

von Fideitommißichulden aufmerkſam gemacht, ſein bleibt. Dies gilt auch dann , wenn die Sicherungs

guter Glaube iſt ausgeſchloſſen, wenn er nicht die hypothel nicht in das Grundbuch eingetragen iſt.

Fideikommißmatritel einfieht. Freilich werden die Grundſäße über den öffent

Eine weitere Aenderung erleidet der Inhaltlichen Glauben des Grundbuchs dazu führen , daß

der Fideikommißichulden dadurch, daß die Fidei- nicht eingetragene Sicherungshypotheken dem gut

tommißſchulden zweiter Klaffe den Fideitommiß: gläubigen Erwerber des Grundſtüdes oder eines

ſchulden erſter Klaſſe gleichgeſtellt werden , mithin Rechtes am Grundſtücke gegenüber erlöſchen. Das

bei ihnen die Beſchränkung wegfällt , daß der Grundbuchamt wird übrigens, wenn ein Fideis

Gläubiger die Befriedigung nur im Wege der kommißgrundſtück aus dem Fideitum mißvermögen

Zwangsverwaltung ſuchen darf (S 23 Abſ. 2 AV.). | ausſcheidet, ſein beſonderes Augenmerk darauf zu

Der geſeßgeberiſche Grund für die Gleichſtellung richten haben , daß die Ausſcheidung aus dem

beider Arten von Fideikommißſchulden liegt darin, Fideifommißvermögen und die Löſchung des Ver

daß fünftig die Alodialgläubiger und die Gläubiger merts der Zugehörigkeit des Grundſtüds zum

von Forderungen, die erſt nach der Aufhebung des Fideikommiß erſt gebucht werden, wenn die

Fideikommiffes entſtanden ſind, auf das Fidei etwaigen Sicherungshypotheken, in welche fich die

tommißvermögen greifen und zu dieſem Zwecke die Fideikommißſchulden verwandelt haben , im Grund

Zwangsverſteigerung betreiben können. Würde man buch eingetragen ſind.

die Beſchränkung beibehalten, daß für Fideikommiß- Wird ein Gegenſtand dem Fideikommißvermögen

ſchulden zweiter Klajſe nur aus den Früchten des im Wege der Surrogation (8 6 AV . ) einverleibt,

Fideikommiſſes Befriedigung geſucht werden kann, ſo erſtreďt ſich die Baftung für die Fideifommiß

ſo würden dieſe Gläubiger gegenüber den Alodial: 1 ſchulden auch auf das Surrogat. Iſt das Surrogat

gläubigern und den Gläubigern der ſpäter ent- ein Grundſtüc, ſo wird zwar dieſes auch von der

ftandenen Forderungen zurücſtehen . Dies würde Haftung für die Fideikommißſchulden ergriffen .

zu Verwidelungen führen, die unlösbar wären , Es haftet aber nur ſo wie die Mobilien des Fidei:

und wäre auch gegenüber den Fideikommißſchulden kommißvermögens; dagegen entſteht nicht etwa auf

zweiter Klaſſe eine Unbilligkeit. dem ſurrogierten Grundſtüđe eine Sicherungs

Um aber die Gläubiger von Fideikommiß: hypothet ; der § 25 der AV . bezieht ſid) nur auf

ſchulden erſter Klaſſe durch die Gleichſtellung der die Grundſtüde , die im Zeitpunkte der Aufhebung

Fideikommißſchulden zweiter Klaſſe mit ihnen des Fideikommiſjes zu dieſem gehören .

nicht zu benachteiligen, räumt der § 23 Abſ . 3 3. Eine beſondere Beſtimmung ſieht die AV .

AV . den Gläubigern der aus Fideikommiß: hinſichtlich der Beiträge vor , die dem gegenwärtigen

ſchulden erſter Klaffe entſtandenen Sicherung 8: Fideikommißbeſiter nach § 69 FidEdifts zur

hypotheken ein nach § 771 BPO. zu verfolgendes Schuldentilgung obliegen . Der § 24 AV. ſtellt§
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tlar, daß dieſe Beiträge von dem Fideikommiß= | ſchüßen die Vorſchriften des § 2115 BOB.

beſißer troß der Alodifikation des Fideikommiſſes (8 8 AV.) und des § 773 BPO. die Fidei

weiter zu entrichten ſind. Mit ſeinem Tode erliſcht kommißgläubiger gegen das Zuſammentreffen mit

die Beitragspflicht. Selbſtverſtändlich gilt dies nur anderenGläubigern des Fideikommißbefißers für

für Tilgun 18beiträge, die ausſchließlich auf der gefeß: die Dauer des Lebens des Fideikommißbeſikers.

lichen Vorſchrift des § 69 FidEdikte beruhen . Nach deffen Tode können die Alodialgläubiger des

Dieſe Vorſchrift bezwedt in erſter Linie die Er: Fideikommißbeſikers aufdas Fideitommißvermögen

haltung und Wiederauffriſchung der Subſtanz des greifen , ſoweit der Fideikommißnachfolger den Fidei

Fideifommiffes, verliert alſo mit der Aufhebung kommißbefißer beerbt; den Gläubigern des Fidei

des Fideikommiſfes ihre weſentliche Bedeutung. kommißnachfolger8 haftet das Fideikommißvermögen

Hat aber ein Fideikommißgläubiger mit dem Fidei: ohne Einſchränkung. Der Schuß der Fideikommiß

kommißbefißer als ſeinem Schuldner vereinbart, gläubiger erleidet mithin durch die Aufhebung der

daß die Tilgung der Schuld in beſtimmten Raten: Fideikommiffe eine weſentliche Einbuße.

zahlungen erfolgt, ſo bleibt dieſe Vereinbarung in 2. Durch die Aufhebung der Fideikommifſe wird

Kraft. Das gilt auch für die in Form von Sing- die Sicherheit der Fideikommißgläubiger mittelbar

zuſchlägen feſtgeſeßten Tilgungsbeiträge der Annui- weiter dadurch beeinträchtigt, daß die Aufſicht

tätenhypotheken . des Fideitommißgerichts wegfädt ; gerade fie

B. Einflußder Aufhebung des Fideikommiſſes bildet für die Fideikommißgläubiger eine weſentliche

auf die Adodialgläubiger des Fideikommißbeſikers. Gewähr für die Aufrechterhaltung des Fideikommiß

1.Im bisherigen Rechte konnten auf dasFidei: bermögens und, da das Fideikommißgericht auch

fommiß nur die Fideikommißgläubiger erſter und (8 70 FidEditt) zu machen hat, auchfür dieBe
über die Einhaltung des Schuldentilgungsplans

zweiter Klaſſe greifen. Die Alodiałgläubigerdes friedigung ihrer Forderungen .Endlich wird durch

Fideikommißbefißers waren ausgeſchloſſen . Rünftig
ſind, wie oben S. 401 unter V Ziff. II 1b be

die Alodifitation die in der Gebundenheit des

merkt ift, Verfügungen, die über Fideikommiß- dafür beſeitigt, daß das Fideikommißvermögen
Fideikommißvermögens liegende mittelbare Gewähr

gegenſtände im Wege der Zwangsvollſtređung er:
nicht durch Verfügungen des Fideikommißbefißers

folgen , zwar zuläſſig, aber inſoweit unmirkſam ,
als ſiedas Recht des NachfolgersimFideikommiſſie geſchmälertwird. Die AV. gehendeshalbdavon

beeinträchtigen oder vereiteln (82115 BGB., 5'8 aus,daß die Fideifommißgläubiger eines gewiſſen

AV. ) . Nur wenn der Anſpruch eines Fideikommiß
Schußes bedürfen .

Dieſem Schuße dienen drei in den AV. vors
gläubigers erſter oder zweiter Klaffe oder ein an

geltend gemachtwird, das dem Nachfolger im Fidei- is 26 AV.), die Erſtreďung

einem Fideikommißgegenſtande beſtehendes Recht gefebeneMaßnahmen: die şinterlegung der zum

Fideikommißvermögen gehörenden Wertpapiere

kommiffe gegenüber wirkſam iſt, iſt die Zwang8- 26 AV.), die Erſtreďung der perſönlichen

vollſtređung unbeſchränkt zuläſſig. Durch dieſe Haftung des Fideikommißbeſikersund ſeines Nach:

Vorſchriften und die ihnen entiprechende Vorſchrift folger8 auf die Fideikommißihulden (§ 27 XV.)

des 8 773 SPD. ſind die Allodialgläubiger des
und die Befugnis der Fideifommißgläubiger das

:Fideikommißbeſitzers auch nach der Aufhebung der Fideikommißvermögen zum Zweđe ihrerBefriedi

Fideikommiſſe vom Zugriff auf das Fideilonmiß
gung vom übrigen Vermögen des Fideikommiß

vermögen ausgeſchloſſen. " Allein dieſer Außſchluß beſikers oder feines Nachfolgers zu trennen (3 28
AV.).

gilt , da er nur im Intereſſe des Fideikommiß

nachfolgers getroffen iſt, nur für die Lebenszeit Fideikommißbeſigers und ſeines Nachfolgers auf
Die Erſtreďung der perſönlichen Haftung des

des Fideikommißbeſiger8. Nach deſſen Tode können

die úlodialgläubiger des Fideikommißbeſikers: 10: Schußmaßregelnzugunſten des Fideifommißbefizers
die Fideikommißichulden macht andererſeits wieder

weit der Fideitommißnachfolger Erbe des Fidei und ſeines Nachfolgers notwendig (§ 27 " Abſ. 2 ,

kommißbeſigers geworden iſt, auf das Fideikommiß=
8 30 AV.).

vermögen greifen , alſo nicht, wie nach § 53

FidEdilts nur auf das Allodialvermögen des Fidei. D. Die Hinterlegung der Wertpapiere des

tommißnachfolgers.
Fideikommiſſes für die Fideikommißgläubiger.

2. Nach dem § 53 FidEdikts können die Die Wertpapiere, die zum Fideikommißvermögen

Allodialgläubiger des Fideifommißbeſikers die gehören,ſindnach derAufhebung des Fideikommiſſes

Früchte des Fideikommiſſes nichtweiter in Anſpruch gerichtlich zu hinterlegen, ſolange Fideikommiß

nehmen, alsſie dem Fideikommißbeſiker nachAbzug ſchulden , denen ſie haften, beſtehen (8 26 AV.).

der Fideitommißlaſten zukommen , und nur mit Sind die Papiere – wie es auf Grund des § 43

Vorbehalt der Kompetenz. Beide Beſchränkungen Nr. 2 FidEdikts die Regel ſein wird ſchon

ſind weggefallen. hinterlegt, ſo hat die Hinterlegung ſolange fortzu

C. Einfluß der Aufhebung des Fideikommiffes dauern , als noch Fiðeitommißichulden beſtehen,

auf die Sicherheit der Fideifommißgläubiger. denen ſie haften . Die Hinterlegungspflicht bezieht

1. Wie vorſtehend unter B 1 ausgeführt iſt, ſich nicht nur auf Inhaberpapiere, ſondern auf

-
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alle Wertpapiere d. h. Papiere, bei denen die Aenderung oder Aufhebung bzw. wegen des Um

Urkunde Träger des Rechtes iſt (alſo auch auf fangs der Hinterlegung das Beſchwerderecht (8 20

Namenaktien , dagegen nicht auf Sparkaſſeſcheine). FGG.) zuſtehen .

Bu hinterlegen ſind nur die Papiere ſelbſt, die Der Beſißer des Fideikommißvermögens hat

Mäntel, nicht die Zing- oder Erneuerungsſcheine nur die zum Fideitommiffe im Zeitpunkte der

(vgl. die Faſſung der $8 234 Abſ. 2 , 1392, 1814, Aufhebung des Fideikommiſſes gehörenden Wert:
2116 BOB.). papiere zu hinterlegen. Dagegen obliegt ihm nicht

Daß die Wertpapierenur ſolange zu hinter: ichlechthin die Pflicht durch Hinterlegung von Wert

legen find, als Fideikommißichulden beſtehen, denen papieren Sicherheit zu leiſten . Er hat alſo , wenn

fie haften ,begrenzt zugleich den Umfang der zu Ž. B. die hinterlegten Papiere im Werte finken ,

leiftenden Sicherheit. Es ſind nur ſoviel Papiere nicht etwa die Hinterlegung entſprechend zu er

zu hinterlegen, um nach freiem Ermeſſen des Fidei= gänzen. Dagegen dürfte es im Sinne des § 26

kommißgerichts die Fideikommißichulden, zu deren UV. liegen, daß, wenn ein hinterlegtes Papier

Sicherheit ſie beſtimmt ſind, zu deden . verloſt wird oder ſonſt zur Rückzahlunggelangt,

Die Wertpapiere find mit der Beſtimmung zu ein anderes Papier im entſprechenden Werte zu

hinterlegen , daß ihre Herausgabe nur mit Ger hinterlegen iſt.

nehmigung des Fideikommißgerichts verlangt werden Die Koſten der Hinterlegung ſowie der Aendes

kann . DasGericht darf, wie ſich aus dem Zwede rung und Aufhebung trägtder jeweilige Beſißer

der Vorſchrift ergibt, die Herausgabe nur geneh: des Fideikommißvermögens.

migen , wenn entweder Fideifommißichulden, denen 2. Verſchieben von der in § 26 AV. im

fie haften , nicht mehr vorhanden ſind, oder wenn Intereſſe der Fideikommißgläubiger angeordneten

die noch vorhandenen Fideikommißſchulden durch Hinterlegung der Wertpapiere iſt die dem Fidei

die übrigen hinterlegten Papiere oder auf ſonſtige kommißbefizer im Intereſſe ſeines Nachfolger8 auf

Weiſe z.B.durch Sicherungshypotheken hinreichend Antrag des Anwärterpflegers obliegende Ver

geſichert ſind. pflichtung zur Hinterlegung der zum Fideikommiß

Mit der Hinterlegung erwirbt jeder Fidei: vermögen gehörenden Inhaberpapiere (§ 8 AV .

kommißgläubiger, dem die Wertpapiere im Zeit: mit § 2116 BOB.) . Beide Hinterlegungspflichten.

punkte der Aufhebung des Fideikommiffes haften , laufen nebeneinander her . In der Regel werden

an den hinterlegten Papieren ein Pfandrecht (vgl. die Papiere, ſoweit fie Inhaberpapiere find, fo( :

SS 1257 , 1273 Abſ. 2 BOB.) . Der Rang des wohl auf Grund des § 2115 BOB. als des 8 26

Pfandrechts des Fideitommißgläubiger8 regelt ſich AV. hinterlegt ſein ; denn da auf Grund des

nach demRange, den die Fideikommißſchuld hatte. g 43 Nr. 2 des Fid Edikts im Zeitpunkte der

Die Sinterlegung dauert ſolange, als Fideis Aufhebung des Fideikommiſjes die Wertpapiere

kommißichulden, denen die Papiere haften , vor- der meiſten Fideikommiſſe ſchon hinterlegt ſind,

handen find. Sie dauert alſo unter Umſtänden wird es weder einer Verfügung des Fideikommiß

über die Beſißzeit des Fideikommißbefißers, in gerichts zur Herbeiführung der Hinterlegung nach

deſſen Perſon das Fideikommiß Alod wurde, und 8 26 AV. noch eines Antrag des Anwärter:

ſeines Beſignachfolgers hinaus. Der allmählichen pflegers zur Herbeiführung der Hinterlegung nach

Tilgung der Fideifommißichulden trägt die Vor: 8 2115 bedürfen , damit die Papiere hinterlegt

ichrift Rechnung, daß das Fideikommißgericht auf bleiben . Hieraus folgt einmal, daß , wenn jeßt der

Antrag des Beſißers des Fideikommißvermögens Anwärterpfleger den Antrag auf Hinterlegung nicht

( gemeint iſt derjenige , dem das Eigentum an den ſtellt, eben weil die Papiere ſchon hinterlegt ſind,

hinterlegten Papieren zuſteht) nach freiem Ermeſſen darin nicht ein Verzicht auf dieſes Recht liegt,

beſtimmen kann , inmieweit und wie lange die ſondern der auf Grund des g 43 Nr. 2 FidEdikts§

Hinterlegung aufrechtzuerhalten iſt. Mit der Auf- geſtellte Antrag iſt als Antrag nach § 2116 des

hebung der Hinterlegung erliſcht das Pfandrecht BGB. fortwirkend zu erachten . Aus dem Geſagten

an dem herausgegebenen Papiere . folgt ferner, daß , wenn der Anwärterpfleger auf

Der Umtauſch der hinterlegten Papiere gegen die Hinterlegung verzichtet, zu prüfen iſt, ob ſie

andere Papiere der gleichen Art event . gegen andere nicht nach § 26 AV . aufrechtzuerhalten iſt, und

mündelſichere Papiere iſt geſtattet (vgl . 8235 BOB. ) . umgekehrt, daß. wenn der Fideikommißbeſißer

Die Hinterlegung iſt vom Fideitommißgericht Herausgabe eines Wertpapier beantragt, dieſem

von Amts wegen zu veranlaſſen . Die Fideicommiß- Antrag nur ſtattgegeben werden darf, wenn der

gläubiger haben bei der Hinterlegung und bei Anwärterpfleger ihm nicht auf Grund des 8 2116

deren Aenderung oder Aufhebung nicht mitzu- widerſpricht. Der Anwärterpfleger iſt alſo vor

wirken . Doch ſteht nichts im Wege, daß das der Verbeſcheidung eines Antrags, den der Fidei :

Fideikommißgericht vor der Aenderung oder Aufe kommißbeſiger nach § 26 Abſ. 1 Satz 4 AV .
hebung der Hinterlegung und , was den Umfang ſtellt, zu hören .

der Hinterlegung anlangt, auch bei deren Ver: 3. Die Hinterlegung von Wertpapieren des

anlaſſung ſelbſt Fideifommißgläubiger hört . Auch Fideitom miſſes fann auch zur Sicherung der An

dürfte jedem Fideikommißgläubiger gegen die ſprüche der Verſorgungsberechtigten nach § 20
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Abſ. 3 AV. (oben unter VII Seite 436) und Fideikommißbefißers im Fideikommiß vererbt fich

zur Sicherung der Anſprüche der Fideikommiß- wie jede andere Verbindlichkeit.

beamten nach § 32 Abſ. 4 AV. (unten unter X) Soweit die perſönliche Haftung des Fidei

erfolgen . Das Verhältnis dieſer Hinterlegungen kommißbefißerß oder deſſen Nachfolger8 für die

zu derHinterlegung , die zur Sicherung derFidei: Fideikommißſchulden auf den Erben übergeht,|

kommißgläubiger im § 26 AV. vorgeſchrieben kann der Erbe die Haftung für die Fideikommiß :

iſt. ergibt ſich aus ihrem Zweđe von ſelbſt. Die ſchulden , da dieſe inſoweit gewöhnliche Nachlaße

Hinterlegung zur Sicherung der Fideikommiß: verbindlichkeiten find, nach den für Nachlaßver

gläubiger geht vor. Zur Sicherung der Verſor- bindlichkeiten geltenden Vorſchriften (S8 1967ff.

gungsberechtigten oder der Fideikommißbeamten BOB.) auf den Nachlaß beſchränken.

fann die hinterlegung von Wertpapieren nur ans 2. Soweit den Fideikommißbeſiker oder ſeinen

geordnet werden , ſoweit die Hinterlegung von Nachfolger (bzw. den Anfallberechtigten) die per

Wertpapieren zur Sicherung der Fideikommiß- ſönliche Haftung für die Fideikommißichulden nur

gläubiger nicht erforderlich iſt. Es kann aber infolge der Aufhebung der Fideikommiſſe trifft

vom Fideikommißgerichte verfügt werden , daß Wert: d. h . ſoweit ſie die perſönliche Haftung nicht durch

papiere, die für die Fideikommißgläubiger hinter Vertrag beſonders übernommen haben, iſt jeder

legt ſind , gleichzeitig, jedoch im Range hinter den von ihnen berechtigt ſeine Haftung auf das Fidei:

Fideikommißgläubigern für die Verſorgungsbes | kommißvermögen zu beſchränken (8 27 Abſ . 2

rechtigten und die Fideikommißbeamten haften AV .). Kat zwar der Fideikommißbeſißer, nicht

ſollen , ſo daß die Wertpapiere hinterlegt bleiben , aber ſein Nachfolger die perſönliche Haftung durch

auch wenn Fideikommißichulden nicht mehr beſtehen. Vertrag mit dem Gläubiger beſonders übernommen,

4. Gehören zum Fideikommißvermögen Buch ſo hat das Recht der Beſchränkung der Haftung

forderungen gegen das Reich oder ein Land (Bundest auf das Fideikommißvermögen nur der Fideis

ſtaat), ſo tritt an die Stelle der Hinterlegung | kommißnachfolger.

die Eintragung der Verpfändung in das Schuld- Das Recht der Beſchränkung der Haftung auf

buch . Der Eintrag iſt vom Fideikommißgerichte das Fideikommißvermögen iſt zeitlich nicht be

herbeizuführen . ſchränkt (8 29 AV.).

3. Die Mittel , um die Beſchränkung der Haftung

E. Die perſönliche Haftung des Fideikommiß : auf das Fideikommißvermögen herbeizuführen, find

beſigers und ſeines Nachfolgers im Fideikommiffe. ' nach § 30 AV. die gleichen wie die , um die

1. Der Fideikommißbeſiker haftet nach § 62 Haftung der Erben für die Nachlaßſchulden auf

des FidEdikts für die Fideikommißichulden den Nachlaß oder die Haftung des überlebenden

niiht perſönlich. Die perſönliche Haftung trifft Ehegatten für gewiſſe Geſamtgutsforderungen auf

ihn nur, wenn er ſie durch Vertrag mit dem das Geſamtgut der fortgeſekten Gütergemeinſchaft

Gläubiger beſonders übernommen hat (vgl. (8 1489 BOB. ) zu beſchränken. Es ſind der

ObLG3. Bd. 10 S. 116) . Der 8 27 Abſ. 1 Ronkurs über das Fideikommißvermögen , die Ver

Saß 1 AV. überbürdet dem Fidei- | waltung des Fideikommißvermögens und die fog.

kommißbeſißer von der Aufhebung des Fideikom- Unzulänglichkeitseinrede.Unzulänglichkeitseinrede. Eine eingehende Dar

miſſes an und dem Nachfolger im Fideikommiffeſtellung dieſer Haftungsbeſchränkungsmittel über

vom Tode des Fideikommißbeſikers an die pers ſchreitet den Rahmen dieſes Auffages. Ich muß

ſönliche Haftung für die Fideikommißſchulden. mich mit folgenden grundſäßlichen Darlegungen

Die perſönliche Haftung des Fideikommißbe begnügen.

ſikers erliſcht mit ſeinem Tode , wenn er nicht a ) Auf den Konkurs über das Fideikommiß.

ſchon vorher berechtigt iſt, über das ihm als Alod vermögen finden die Vorſchriften der Ronkurs

angefallene Fideitom mißvermögen von Todes wegen ordnung über den Nachlaßkonkurs (8S 214—230 ,

zu verfügen (§ 27 Abſ. 1 Saß 2 AV.) . Der 234 KO .) entſprechende Anwendung (§ 30Ab. 1

Fideikommißbeſißer iſt b »rechtigt über das Fidei- | AV.) . Die im $ 236 RO. für den Konkurs

kommißvermögen von Todes wegen zu verfügen , über das Geſamtgut der fortgeſeşten Gütergemein:

wenn bei ſeinem Tode ein Anwärter nicht oder ſchaft vorgeſehenen Aenderungen der 88 214-234

nicht mehr vorhanden iſt und auch ein Anfallsrecht finden keine Anwendung, troßdem die Lage beim

(S 5 AV . ) nicht beſteht. In dieſem Falle tritt Ronkurs über das Fideikommißvermögen inſofern

die Adodifikation ſchon bei Lebzeiten des Fidei- analog iſt, als auch der Fideikommißbefißer nicht

kommißbefißers im vollen Umfange ein (oben allen Fideikommißgläubigern , ſondern nur denen

S. 369 und 404) . 3ft alſo weder ein Anwärter gegenüber, denen er nicht ſchon vor der Aufhebung

noch ein Anfallberechtigter vorhanden , ſo geht , der Fideikommiſje perſönlich haftete, ſeine Haftung

weil dann das Fideifommißvermögen als Allod beſchränken kann .

im Vermögen (Nachlaß) des Fideitommißbeſikers Konkursgericht iſt das Amtsgericht , bei dem

verbleibt, deſſen perſönliche Haftung auf ſeinen der Fideikommißbeſiker bzw. ſein Nachfolger den
Erben über. allgemeinen Gerichtsſtand hat (§ 214 RO.) .

Die perſönliche Haftung des Nachfolgers des Vorausſeßung der Konkurseröffnung iſt die

nun

.
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Ueberſchuldung (nicht die Zahlungsunfähigkeit) des kommißbefißers bzw. ſeines Nachfolger8 und über

Fideikommißvermögen (§ 215 RD .). In Ánjaş das Fideikommißvermögen Plaş.RO .

kommen nur die Fideikommißichulden , alſo nur Ueber die Saftung des Fideikommißbefigers

Verbindlichkeiten , die ſchon zur Zeit der Aufhebung bzw. ſeines Nachfolger8 nach Beendigung des Ron:

der Fideifommiffe beſtanden . kurſes über das Fideikommißvermögen 1. § 1989

Zu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens BOB. (§ 30 AV .). Der § 1989 bezieht ſich nur8

iſt der Fideikommißbefißer, nach ſeinem Tode ſein auf Fideilommißſchulden , denen der Fideikommiß

Nachfolger im Fideikommifſe (6zw . der Anfallbes beſiger bzw. ſein Nachfolger nicht ſchon vor der

rechtigte), der Fideitommißverwalter (unten b) und Aufhebung der Fideikommiffe haftete.

jeder Fideikommißgläubiger berechtigt. Dagegen b ) Die Verwaltung des Fideikommißvermögens

dürfte ein nach 88 8 , 31 AV. mit 85 1052, 2128 ( Fideikommißverwaltung) regelt fit durch die ent

BOB. beſtellter Fideikommißverwalter nicht ſprechende Anwendbarkeit der Vorſchriften über die

antragsberechtigt ſein (8 217 KO.) . Nachlaßverwaltung (85 1981-1988 BGB .).

Gemeinſchuldner iſt der Fideikommißbefißer Zuſtändig zur Anordnung der Fideikommiß

bzw. ſein Nachfolger. Konkursgläubiger kann auch verwaltung iſt das Fideikommißgericht ($ 1981

der Fideikommißbeſiker bzw. ſein Nachfolger ſein. Abſ. 1 BGB., 30 Saß 2 AV.).§

Wegen der Verwendungsanſprüche, die unter die Berechtigt zum Antrag auf Anordnung der

$8 1978, 1979 BOB. fallen, iſt der Fideis Fideifommißverwaltung iſt der Fideitommißbefißer

tommißbefißer bzw. ſein Nachfolger Maſſegläubiger bzw. ſein Nachfolger, ſowie jeder Fideikommiß

(8 224 AO.) . gläubiger. Dem Antrage des Fideikommißbefizers

Die Vorſchrift des § 220 RD. , daß die bzw. ſeine Nachfolger8 muß ohne weiteres ſtatt:

Eröffnung des Konkursverfahreng von einem gegeben werden . Auf Antrag eines Fideitommiß

Gläubiger nur innerhalb einer Friſt von 2 Jahren gläubigers iſt die Verwaltung anzuordnen, wenn

beantragt werden kann, findet nach § 29 ÚV. Grund zu der Annahme beſteht, daß die Be

teine Anwendung. friedigung der Fideikommißgläubiger aus dem

Auf Grund einer gegen das Fideikommiß: Fideicommißvermögen durch das Verhalten oder

vermögen erfolgten Maßregel der Zwang& voll die Vermögenslage des Fideikommißbeſißers oderZwangsvoll:

ſtredung oder der Arreſtvollziehung kann ab : ſeines Nachfolger8 gefährdet wird (S 28 SaB 1 AV . ).

geſonderte Befriedigung nicht verlangt werden Wegen der Beſchwerde gegen die Anordnung der

(8 221 KO.). Es macht dabei keinen Unterſchied, Verwaltung 1. § 76 FOG..

ob die Maßregel für die Fideikommikgläubiger Die Fideikommißverwaltung iſt eine der Nach

oder ob ſie für die übrigen Gläubiger des Fidei laſepflegſchaft nachgebildete Pflegſchaft zum 3 vede

kommißbefißers bzw. ſeines Nachfolgers erfolgt iſt. der Befriedigung der Fideitoimißgläubiger (§ 1975

Von den im 8 224 RD. aufgeführten Mafie: BGB.) und unterſteht den Grundfäßen über die

ſchulden kommen nur die in der Nr. 1 bezeich: Pflegſchaft ($ 1915 BOB.). Es gelten jedoch

neten Aufwendungen des Fideikomniißbeſikers bzw.
einige Beſonderheiten , insbeſondere beſteht keine

ſeines Nachlaßfolgers in Betracht.
Verpflichtung zur Uebernahme des Amtes des

Verwalters (8 1981 46.3 BOB.).
Ronkur8maffe iſt das Fideikommißvermögen

Das Fideikommißgericht hat die Anordnung

im Zeitpunkte der Eröffnung des Rontursverfahrens,

ſelbſtverſtändlich mit Einſchluß ſeiner Surrogate machen (8 1983 BGB.). Sie iſt auf Erſuchen
der Fideitommißverwaltung öffentlich bekannt zu

(oben ' IV S. 399) . Für die Rangordnung der
des Gerichte oder des Verwalters in das Grund

Konkursgläubiger iſt neben den 88 61 ff.
buch einzutragen .

RO. der 55 FidEdikts maßgebend (8 30AD
Der Fideitommißverwalter hat das Fidei:

Saß 3 AV .).
kommißvermögen zu verwalten und die Fidei

Von den Gründen der Beendigung des Ron: Commißichulden aus dem Fideikommißvermögen

kurſes iſt der Zwangøvergleich hervorzuheben. Er zu berichtigen (8 1985 Abſ . 1 BGB. ) . Zu dieſem

iſt auf den Vorſhlag des Fideitommißbeſikers bzw. Zmed iſt das Fideifommißvermögen vom Verwalter,Zweck
feines Nachfolgers möglich, wirkt aber nicht gegen ſoweit nötig , in Geld umzuſeßen . Der Fideifommiß

dieFideikommißgläubiger, denen der Fideikommiß: beſiker bzw. fein Nachfolger verliert mit der An

befißer bzw. ſein Nachfolger ſchon vor der Auf: ordnung der Fideitommißverwaltung die Befugnis,:

hebung der Fideikommiſſe perſönlich haftete. Die das Fideikommißvermögen zu verwalten und über

Vorſchrift des § 230 RD. iſt für den Ronkurs es zu verfügen (8 1984 Abſ . 1 Sat 1 BOB.).

über das Fideikommißvermögen gegenſtandslos. Verwaltungs- und Verfügungsmacht gehen auf den

Gegenſtandslos find ferner die Vorſchriften des Verwalter über. Zu den Verfügungen , zu denen

8 216 Abſ. 2 , § 217 Abſ . 2 , 3 , 88 219, 222, ein Pfleger der Genehmigung des Vormundſchaits:

3 224 Nr. 2-6,9 226 46. 2 Nr. 2-5, 46.3,4, gerichts bedarf (vgl. insbeſondere SS 1312 , 1813 ,

$8 227, 228, 229, 231, 232, 233 RO. Dagegen 1821, 1822 BGB.), bedarf der FideifommißKO

greiſt der § 234 KO. für den Fall des gleich : verwalter der Genehmigung des Fideikommiß.

zeitigen Ronkurſes über das Vermögen des Fidei- gerichts. Er kann alſo z. B. nicht ohne dieſe Ge
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nehmigung ein Grundſtüd, das zum Fideikommiß- Die Fideikommißverwaltung endigt mit Eröff

vermögen gehört, deråußern oder belaſten. Durch nung des Konkurſeßüber das Fideitommißvermögen

die Anordnung der Fideikommißverwaltung wird (8 1988 Abſ. 1). Sie endigt ferner durch gericht:

übrigens die Fälligkeit der Fideikommißſchuldenliche Aufhebung nach Erledigung ihrer Aufgabe

nicht berührt; ihre Fälligkeit tritt nur zu der Zeit (8 1919). Nach der Beendigung der Fideikommiß

ein , zu der ſie auch ohne die Fideikommißverwaltung verwaltung hat der Verwalter dem Fideikommiß

eintreten würde. Die Aufgabe der Liquidation, die befißer bzw. deffen Nachfolger Rechnung zu legen

dem Fideikommißverwalter durch ſeine Verpflichtung, (88 1890 ff.); das Fideikommißgericht hat die Ab

die Fideikommißichulden zu berichtigen, geſtellt iſt, nahme der Rechnung zu vermitteln . Der Ueber

kann hienach ſehr lange dauern. Der Verwalter ſchuß, der nach Befriedigung der Fideikommiß

hat alle Fideikommißichulden zu berichtigen , nicht gläubiger vom Fideitommiſſe übrig geblieben iſt,

nur diejenigen, für die der Fideitommißbefißer iſt dem Fideikommißbeſißer bzw. ſeinem Nachfolger

bzw. ſein Nachfolger nicht ſchon vor der Aufhebung herauszugeben .

der Fideikommiſſe perſönlich haftete.
Iſt die Fideikommißverwaltung auf Antrag

Anſprüche, die dem Fideikommiffe zuſtehen, der Gläubiger angeordnet worden, ſo dürfte der

kann nur der Fideikommißverwalter verfolgen. Toddes Fideikommißbefißers auf die Fortbauer

Aber auch Anſprüche gegen das Fideikommiß lönnen

der Verwaltung ohne Einfluß ſein. 3ft die Ver

nur gegen den Verwalter geltend gemacht werden waltung dagegen vom Fideikommißbefißer be

( 8 1984 Ah.1 Sak 3 BOB.).

antragt worden , ſo endigt mit deſſen Tode, weil

Das Fideikommißvermögen darf dem Fidei: damit ſeine perſönliche Haftung erliſcht, die Ver

kommißbefißer bzw. ſeinem Nachfolger erſt aus

waltung ; ſein Nachfolger muß fie, wenn er ſeine

geantwortet werden, nachdem der Fideikommiß: perſönliche Haftung gleichfalls beſchränken will, von

verwalter die bekannten Fideikommißgläubiger be

neuem beantragen . Wenn jedoch, weil beim Tode

friedigt hat (8 1986 A6.1 BOB.). 3ft die Ber

des Fideikommißbefißers ein Anwärter oder Anfall

richtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht aus

berechtigter nicht vorhanden iſt, die perſönliche

führbar oder iſt die Verbindlichkeit ſtreitig, ſo darf Şaftung des Fideikommißbefißers fortdauert, ſo

das Fideilommißvermögen dem Fideitommißbefißer
bleibt auch die Verwaltung beſtehen.

bzw. ſeinem Nachfolger nur ausgeantwortet werden ,

c) Gemeinſame Wirkung des Ronkurſes über

wenn dem Gläubiger Sicherheit geleiſtet wird

das Fideikommißvermögen und der Fideikommiß

(8 1986 Abſ. 2 ) .

verwaltung iſt, daß der Fideikommißbefißer bzw.

Der Verwalter ſteht unter der Aufſicht des

ſein Nachfolger die Befugnis verliert, das Fidei

kommiß zu verwalten und über es zu verfügen

Fideikommißgerichts ( 8 1837). Dieſem hat er (8 1984 BGB. , 88 6-8 RD.). Infolge der Er:

periodiſch Rechnung zu legen. (8 1840) und auf öffnung des Konkurſes oder der Anordnung der
Verlangen Auskunftüberdie Verwaltung zu geben Verwaltung trittferner eine Sonderung des Fidei

($ 1839). Er hatAnſpruchauf Vergütung (§ 1987) kommißvermögensvomübrigen Vermögen des Fidei
und iſt für die Führung ſeines Amtes nicht nur

dem Fideikommißbeſißer bzw. deſſen Nachfolger erſteremuß dem Konkursverwalter bzw. dem Fidei

tommißbefißers bzw. ſeines Nachfolgers ein . Das

(8 1833), ſondern auch den Fideikommißgläubigern kommißverwalter herausgegeben werden und der
(8 1985) verantwortlich. Fideikommißbeſißer bzw. ſein Nachfolger iſt für

Der Verwalter iſt als der geſeßliche Vertreter die bisherige Verwaltung desFideikommißvermögens

des Fideikommißbeſikers bzw. deſſen Nachfolgers in nach Maßgabe des § 1978BGB. verantwortlich.

Anſehung des Fideikommißvermögens anzuſehen. Folge der Sonderung iſt ferner, daß, was der

Die Vorſchriften des Vormundſchaftsrechteß, daß Fideikommißbefizer bzw. ſein Nachfolger zu dem
vor gewiſſen wichtigen Entſcheidungen des Vor- Fideikommißvermögen ſchuldet oder aus ihm zu

mundſchaftsgerichts der Mündel und Familien fordern hat, ſofort zu leiſten iſt. Eine weitere

angehörige zu hören find (88 1827, 1847), Folge iſt die Vorſchrift der 93 784, 786 BPO.

wird mandahin übertragen dürfen, daß der Fidei- Bienach kann der Fideikommißbefißer þzw . ſein
kommißbefißer und der Anwärterpfleger bzw. der Nachfolger, wenn die Verwaltung angeordnet oder
Fideikommißnachfolger vom Fideikommißgericht in der Ronkurs eröffnet iſt, verlangen , daß Maß

wichtigen Angelegenheiten, namentlich vor Ver- regeln der Zwangsvollſtreckung, die zugunſten eines

äußerung eines Fideikommißgrundſtüds, zu hören Fideikommißgläubigers in ſein übriges Vermögen

ſind.
erfolgt ſind, aufgehoben werden . Im Falle der

Der Fideikommißverwalter muß. ſobald er von Fideikommißverwaltung ſteht dem Verwalter das

der Ueberſchuldung des Fideikommiſjes Renntnis gleiche Recht gegenüber Maßregeln der Zwangs

erhält , die Eröffnung des Konkurſes über das vollſtreckung zu, die zugunſten eines nicht zu den

Fideikommißvermögen beantragen ; ſonſt haftet er Fideitommißgläubigern gehörenden Gläubigers des

den Fideikommißgläubigern für den aus der Unter: Fideikommißbeſißers oder ſeines Nachfolgers in das

laſſung entſtehenden Schaden (8 1985 Abſ. 2, Fideikommiß erfolgt ſind. Für den Fall des

S 1980).
Ronkurſes über das Fideikommißvermögen werden

.
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.

die Rechte der Konkursgläubiger durch den ſchon Bei der Zwangsvollſtreckung bleibt die Be

oben unter a angeführten § 221 AD. gewahrt. ſchränkung derHaftung trotz des Vorbehalts zu .

d) Die Unzulänglichkeitseinrede (Abzugðeinrede) nächſt unberüđſichtigt, bis auf Grund derſelben

iſt die durch die 891990, 1991 und 1989 BGB. ge- von dem Fideikommißbefißer bzw. ſeinem Nach

regelte Befugnis des Fideikommißbefißer8 bzw.ſeines folger im Wege der Widerſpruchsklage gegen die

Nachfolgers , die Befriedigung eines Fideikommiß: Volſtreďung Einwendungen erhoben werden (8 781

gläubigers gegen Herausgabe des Fideikommiß- ZPO. , § 30 AV .). Nach § 780 Abſ. 2 SPO.

vermögens zu verweigern. Dieſe Befugniß greift Platz, iſt der Vorbehalt nicht erforderlich, wenn das

wenn der Konkurs über das Fideikommißvermögen Urteil gegen den Fideikommißverwalter erlaſſen

durch Verteilung der Maſſe oder durch Zwangsver: wird. Der § 780 Abſ. 2 iſt zwar im § 30 Sa 1

gleich beendet oder die Anordnung der Fideikommiß: AV. nicht angeführt, an ſeiner entſprechenden

verwaltung oder die Eröffnung des Ronkurſes über Anwendbarkeit kann aber kein Zweifel ſein .

das Fideikommißvermögen wegen einer den Roſten Der Fideikommißbefißer bzw. ſein Nachfolger

entſprechenden Maſſe nicht tunlich oder aus dieſem müſſen den Antrag auf Eröffnung des Konkurſes

Grunde die Verwaltung aufgehoben oder der Ron : über das Fideikommißvermögen ſtellen, ſobald fie

kurs eingeſtellt iſt. Die Befriedigung des Fidei: von der Ueberſchuldung des Fideikommißvermögens

kommißgläubigers erfolgt alsdann aus dem Kenntnis erlangen ; andernfalls ſind ſie den Fidei

Fideitommiſſe im Wege der Zwangsvollſtreckung. kommißgläubigern für den aus der Unterlaſſung

4. Eine Verwirkung des Rechtes des Fidei= entſtehenden Schaden verantwortlich (81980 BGB .).

tommißbeſikers bzw. ſeines Nachfolger8 auf Bes
F.

ſchränkung der Haftung auf das Fideikommiß
Recht der Fideikommißgläubiger auf

vermögen findet nicht ſtatt. Dem Fideikommiß: Trennung des Fideikommiffes vom übrigen Ver

befißer bzw. ſeinem Nachfolger kann nicht eine
mögen des Fideikommißbeſikers bzw. ſeines Nach

Frift zur Errichtung eines Inventarebeſtimmt folgers.

werden ; auch können ſie nicht gezwungen werden Wie ſchon bemerkt , können die Fideitommiß

den Offenbarungseid zu leiſten, daß ſie den Be: gläubiger den Antrag auf Eröffnung des Ronkurſes

ſtand des Fideikommißvermögens vollſtändig an.
über das Fideitom mißvermögen ſtellen . Auch

gegeben haben. Die Vorſchriften der 88 1993 – 2013 find ſie zum Antrag auf Anordnung der Fidei:

BOB. finden keine Anwendung (8 30 Abſ. 1 AV.). Eommißverwaltung berechtigt. Dadurch beſchränken

5. Der Fideikommißbeſiker oder ſein Nach- / fie die Haftung des Fideikommißbefißers bzw.

folger hat auch nicht das Recht des Aufgebots feines Nachfolgers auf das Fideikommißvermögen.

der Fideikommißgläubiger ; denn er bedarf dieſes Sie trennen aber auch zugleich das Fideikommiß

Rechtes nicht, da eine Fideikommißichuld nicht vermögen vom übrigen Vermögen des Fideikommiß

ohne die Genehmigung des Fideitommißgerichte beſikers bzw. ſeines Nachfolgers und ſie wehren

entſtehen konnte. Demgemäß finden auch die damit den Zugriff der nicht zu den Fideikommiß

Vorſchriften der $8 1970–1974 BGB. keine gläubigern gehörenden Gläubiger des Fideitommiß

Anwendung. beſikers bzw. ſeines Nachfolgers ab . Sie ſichern

Daß die in den 88 2014, 2015 BGB. be- fich alſo das Fideikommißvermögen für ihren aus

fitimmten aufſchiebenden Einreden nicht Anwendung ſchließlichen Zugriff.

finden, ergibt fich aus deren Vorausſeßungen, für

die im Fideikommißrechte fein Raun . iſt.
G. Die Haftung des Nachfolgers im Fidei

6. Die Beſchränkung der Haftung auf das
kommiß und des Erben des Fideikommißbefigere

Fideikommißvermögen wird nurberückſichtigt, wenn
nach dem Tode des Fideikommißbeſikers.

der Fideikommißbefißer bzw. ſein Nachfolger ſie 1. Die Haftung des Fideikommißnachfolgers.

geltend macht. Zur Geltendmachung bedarf der Vom Tode des Fideikommißbefißers an haftet

Fideikommißbeſißer bzw. ſein Nachfolger im Prozeß der Fideikommißnachfolger (bzw. der Anfallbe

eines Vorbehalts im Urteil (8 780 3PO., 8 30 rechtigte § 5 AD .) für die Fideikommißichulden

Abſ. 1 AV.). Den Vorbehalt kann er verlangen, und zwar nicht nur mit dem Fideikommißvermögen,
auch wenn er noch nicht beſchränkt haftet, wenn ſoweit es an ihn gelangt , ſondern auch perſönlich

alſo noch nicht der Konkurs über das Fideikommiß: (8 27 Abſ. 1 AV .).( 3 27 Abſ . 1 AV .). Ein zwiſchen dem Fidei

vermögen eröffnet oder die Fideikommißverwaltung kommißbefißer und einem angeblichen Fideikommiß
angeordnet iſt. Der Vorbehaltwirkt hier hypothetiſch gläubiger ergangenes Urteil über die behauptete

für den Fall der künſtigen Baftungsbeſchränkung. Fideikommißſchuld wirkt zufolge des § 326 3PO.
Auf der anderen Seite muß er den Vorbehalt für den Fideikommißnachfolger , aber nicht gegen ihn.

erwirken, ſonſt kann er ſeine Haftung , wie be : Der Fideikommißnachfolger kann ſeine per

merkt, nicht beſchränken. Inſofern kann man von ſönliche Haftung für die Fideifommißſchulden auf

einer Verwirkung der Haftungsbeſchränkung reden , dasjenige beſchränken , was an ihn vom Fidei

wenn der Fideicommißbefißer bzw. ſein Nachfolger kommißvermögen gelangte (8 27 Abſ. 2 AV.). Die

unterlaſſen hat, den Vorhehalt im Urteile zu ver : Anwärter , welche nach dem Tode des Fideikommiß

anlaſſen. beſißers den im 8 11 AV. beſtimmten Pflichtteil
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( oben unter II Seite 368) erhalten haben, haften Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß durch

für die Fideikommißichulden nicht. Ihr Pflicht.
die Abfindung nur die privatrechtliche Leiſtungs

teil berechnet ſich aus dem Fideikommißvermögen
pflicht des Kindsvaters berührt iſt, nicht aber die

öffentlich rechtliche Leiſtungspflicht des Staates,
nur nach Abzug der Fideifommißſchulden. Für

die Haftung des Fideikommißnachfolgers für die
ſeinen Beamten Kinderzulagen zu gewähren.

Dieſe Zulagen ſind in Ziff. 12 der Bel. vom

Fideikommißichulden kommt infolgedeſſen nicht in 26 März 1919 (GVBI. S. 105)den unehelichen Kindern

Betracht, daß er den Abkömmlingen des Fideis ohne jede Ausnahme zugebilligt. Es hätte eigens bes

kommißbefißers den Pflichtteil aus dem Fidei: ſtimmt werden müſſen , wenn die abgefundenen uns

kommiffe hinausgezahlt hat. ehelichen Kinder von den Sulagen hätten ausgenommen

Die Mittel, um die perſönliche Haftung des werden ſollen .

Fideikommißnachfolgers auf das Fideitommiß- Un eine ſolche Ausnahme hat der Staat aber gar

vermögen zu beſchränken , ſind, wie ſchon angegeben ,
nicht gedacht, da ſie höchſt unſozial geweſen wäre.

der Ronkurs über das Fideikommißvermögen, die
Die Abfindung iſt ein Vergleich und bleibt in der

Regel hinter der volltommenen Leiſtungspflicht des

Fideikommißverwaltung und die Unzulänglichkeits
Kindevaters und dem geſamten Lebensbedarf des

einrede. Der Fideikommißnachfolger kann die Er Kindes zurück. Man will die Unſicherheit der Ein

öffnung des Konkurſes und die Anordnung der treibung der Unterhaltsrenten vermeiden und bringt

Verwaltung beantragen . deswegen Opfer . Die finderzulage will aber gerade

2. Die Haftung der Erben des Fideikommiß- das Ungenügende der Leiſtung des Kindávaters augs

beſikers. gleichen. Ganz unbillig wäre die Verſagung der Zus

Wenn mit dem Tode des Fideikommißbefißers lage bei Kindern, die vor den jebigen teuren Zeiten

das Fideikommiß einem Anwärter oder Anfall abgefunden wurden, alſo mit einer Summe, die in der

berechtigten anfällt, ſo erliſcht mit dem Tode des
Regel den jebigen Verhältniſſen kaum noc entſprechen

wird. Es iſt ſchon drückend genug, daß dieſe Summe

Fideikommißbeſißers deſſen perſönliche Haftung für
im Gegenſaß zu den Unterhaltsrenten nicht nach

die Fideikommißſchulden , ſoweit ihn die Haftung träglich erhöht werden kann.

nur infolge der Aufhebung der Fideikommiſſe trifft.
Oberamtsrichter Megler in Bamberg.

Der Erbe des Fideikommißbefißers haftet für die

Fideikommißichulden auch dann nicht, wenn der

Fideikommißbeſißer zur Bezahlung einer Fidei- Streitfragen aus dem Rapitalabfindungeredt. Die

kommißichuld verurteilt und im Urteile die Be- von Koppmann in Nr. 19 (S. 348 ff.) Jahrg. 1919

ſchränkung der Haftung nicht vorbehalten iſt. Dieſe dieſer Zeitſchrift vertretene Auffaſſung, daß die

Säße verſtehen ſich indeffen nur mit der Ein: Ewangsverſteigerung eines mit Hilfe einer Kapital

ſchränkung, daß , ſoweit die perſönliche Haftung abfindung erworbenen Grundſtückes, deſſen Weiters

des Fideikommißbeſißers bereits verwirklicht worden
veräußerung und Belaſtung nach § 6 Sab 2 AAG.

iſt , hieran durch das mit ſeinem Tode eintretende
an die Genehmigung der oberſten Militärverwaltungss

behörde gebunden iſt, während der geſeblichen Schuß

Erlöſchen ſeiner Haftung nichts geändert wird.
friſt von zwei Jahren unzuläſſig ſei , darf nicht un

Was der Fideikommißbeſißer aus ſeinem Allod widerſprochen bleiben. Selbſt wenn die Anſchauung

d . h. ſeinem nicht zum Fideikommißvermögen zutreffendwäre, daß dieAnordnung nach $ 6 Sab 2

gehörenden Vermögen zur Tilgung einer Fidei: 1 RAG. (im folgenden „ Anordnung “ genannt) ein

tommißichuld bereits bezahlt hat, kann ſein Erbe relatives Veräußerungsverbot gemäß § 135 BGB.

nicht von dem Fideikommißgläubiger zurüdfordern .
( oder vielmehr gemäß § 136 BOB.) darſtelle, würden

Eine Zwangshypothet, die wegen einer Fideikommiß
diejenigen dinglich Berechtigten die Zwangsverſteiges

ſchuld auf einem Adlodgrundſtücke eingetragen iſt,
rung des Grundſtückes betreiben können, deren Rechte

idon vor der Eintragung der Anordnung beſtanden .")
geht nicht mit dem Tode des Fideikommißbeſikeis

Sen Fideicommißgläubigern verloren.ObderErbe Rechte mit Genehmigung der oberſten Militärberwal
Das Gleiche müßte für ſolche

des Fideilommißbeſikers wegen einer von dieſem
tungsbehörde eingetragen wurden.

aus ſeinem Adod gezahlten Fideikommißichuld von Die Anordnung ſtellt jedoch kein Veräußerungs

dem Fideifominißnachfolger Erſaß verlangen kann , verbot nach den S8 135, 136 BGB. dar . Die Vor

hängt von den Umſtänden des einzelnen Falles ab . ſchriften der angezogenen Beſtimmungen bezwecken den

Für die Regel iſt die Frage zu bejahen (vgl . oben Schuß beſtimmter Perſonen . Das relative Veräußes

unter V Ziff. IV 5) .
(Fortſ. folgt.) rungsverbot feßt hiebei begrifflich unbedingt voraus,

daß ein zu ſchütendes Rechtsſubjekt vorhanden iſt, zu

deſjen Gunſten die Verfügungsbefugnis des Gebundenen

(hier des Verſorgungsberechtigten) beſchränkt iſt, oder

Kleine Mitteilungen.
mit anderen Worten, daß dem Berechtigten nicht zum

Schuße ſeiner eigenen Intereſſen, ſondern zu demder

Die Kinderzulagen für uneheliche Kinder . (Bur Er- Intereſſen eines anderen die Befugnis, über das Recht

gänzung der Ausführungen in Nr . 22/23 der BaySFR . ).
zu verfügen, ganz oder teilweiſe entzogen wird. Die

Es wurde angeregt, auch noch den Fall zu behandeln, 1) Vgl . Pland , Kommentar 3. BOB. BD. I S. 355,

daß das uneheliche Kind vom Kindsvater abgefunden Anm . 2c; ferner Neumann in 3W. 1902 S. 457
worden iſt, da gweifel beſtehen , ob das Kind dann und § 772 ZPO.

überhaupt noch einen Anſpruch auf die Zulage bat. 3 Vgl . Solon, Zur Lehre von den Veräußerungs

!
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die

Beſtimmung des § 6 Sab 2 RAG. beabſichtigt nun geworfen . Man darf ſelbſtverſtändlich nicht annehmen ,

aber nicht den Souß irgend einer von dem Verſorgungss daß dem Gefeßgeber dieſe wichtige und grundlegende

berechtigten verſchiedenen Perſon, ſondern den des Ges Frage einfach entgangen wäre. Offenbar ſcheuten die

bundenen ſelbſt. Durch die Anordnung wird nicht etwa geſebgebenden Faktoren vor dieſem allzu ſtarten Eins

eine Sicherung des Staates oder des Reiches bezwedt, griff in die Rechte der Gläubiger zurück. Auf alle

deſſen oberſte Militärverwaltungsbehörde das Recht Fälle aber hätte eine abweichende Vorſchrift ausdrüd

zur Genehmigung einer Weiterveräußerung oder Bes lich in das Gefeß aufgenommen werdenmüſſen. Durch

laſtung des erworbenen Grundſtüdes beſißt. Es ſoll Analogieſchlüſſe läßt ſich eine derartig ausdehnende

nicht der Fieluß wegen einer gegebenenfalls nach 8 8 und einſchneidende Auslegung des Geſebes nicht

Abf. II und § 11 Übf. II KAG. zu ſeinen Gunſten rechtfertigen.

eingetragenen Sicherungshypothel geſchüßt werden . Demgemäß muß man zu dem Ergebnis gelangen,

Dieſe Hypothek bedarf nach der Geſtaltung des Kapital- daß nach den geltenden Vorſchriften die Zwangs

abfindungsrechte dieſer Sicherung nicht(vgl.$10 MAS..bollſtreckung in das erworbene Grundſtüd allgemein

Es kann ja im übrigen auch die Anordnung getroffen trot der Eintragung einer Anordnung zuläſſig iſt.

werden, ohne daß eine fiskaliſche Sicherungshypothel Es iſt ſomit nicht nur die swangsverſteigerung,

eingetragen wird (S $ 6 und 8 NAG .).') Nirgends iſt ſondern auch die Eintragung einer Zwangsſicherungs

ein ſubjektives Recht des Staates zu erkennen, das hypothel nach 8 866 BPD. möglich und entfällt auch

durch die Anordnung geſchüßt werden ſollte.) Die die Anwendung des S 28 SVG. Der Grundbuchrichter

Beſtimmung des $ 6 Sab 2 HAG. iſt vielmehr lediglich muß Anträgen auf Eintragung des Zwangsverſteiges

das Gefeß aufgenommen worden zum Schuße der rungsvermertes und von Zwangsſicherungshypotheken

Berſorgungaberechtigten ſelbſt. Sie verdankt ihre Ents ſtattgeben.

ſtehung dem Gedanken, daß die angeſiedelten Ver Rechtsanwalt Dr. Heinrich Buff in München.

ſorgungsgebührenempfänger vor übereilten, unübers

legten Verfügungen über das erworbene Grundſtück

und vor ſchädlicher Spekulation zu behüten ſeien .")

Es ſind ſomit bei der Anordnung die begriffliden

Vorausſeßungen eines relativen Veräußerungsverbotes Plus der Hedtſpredjung.

nad S $ 135 ff. BGB. nicht gegeben .
Reichsgericht.

Die Unzuläſſigkeit der Zwangsvollſtreckung in das

Grundſtüc tann daher aus $ 135 Sab 2 BGB. nicht A. Zivilſache n .

abgeleitet werden. Koppmann ſelbſt hat übrigens in
I.

ſeiner Handausgabe zum RAG. S. 124, allerdingsmit
nicht zutreffender Begründung, anerkannt, daß die Ans

1. Gine notarielle Annahmeerklärung gemäß $ 152

ordnung nach § 6 Saß 2 RUG. kein Veräußerungss
Sat 1 BGB. gilt als dem auderen Teile zugegangen

erſt dann, wenn fie in ſeine Verfügungėgewalt gelangt
berbot nach 88 135 ff. BGB. darſtelle. iſt. Die Aushändigung an den Kotar, der das Bertrago

Die Anordnung kann und will aber auch , wie ver- angebot beurfundet hat, genügt in der Hegel nicht.

chiedene Untergerichte mit Recht entſchieden haben , 2. Giu Angebot mit Friſtbeſtimmung iſt in der

nur die freiwillige Veräußerung und Belaſtung der
Regel dahin audzulegen, daß die Annahme innerhalb

erworbenen Grundſtücke ohne Genehmigung der oberſten
der Friſt dem anderen Teile zugegangen ſein muß oder

Militärverwaltungsbehörde unmöglich machen . Bur
daß er doch zuverläſſige Renntnis dou ihr erlangt
haben muß

Begründung dieſer Auffaſſung ſoll kein ausſchlag 3. Für die Zuverläſfigteit einer Mitteilung über

gebendes Gewicht auf den Wortlaut des Geſeßes (vgl. die Vertragsaunahme tommt es nicht darauf an, wer

namentlich den Ausdrud „ Weiterveräußerung “ aud in fie gemacht hat. Der Empfänger, der an ihrer Richtig

8 9 KAG.) gelegt werden, obwohl dieſer nach dem teit zweifelt, darf den anderen Teil nicht bei dem

Sprachgebrauche offenbar nur auf rechtsgeſchäftliche Glauben laſſen, daß er ihr vertraue.

Verfügungen des Grundſtückseigentümers felbft und Jn der " notariellen Verhandlung vor dem Notar

nicht auf Zwangsvollſtredungsakte bezogen werden darf.
K. bot die Bell. dem Kaufmann R. oder dem von

Aber auch die in der Handausgabe von Koppmann
ihm zu benennenden Dritten ihr Grundſtüd zum Kaufe

31 8 7 heißt es : Die geleiſtete Anzahlung iſt

zum RAG . ausführlich wiedergegebenen Geſebgebungss als Vertragsſtrafe verfallen, wenn das Angebot in

verhandlungen enthalten keine genügenden Anhalts der angegebenen Zeit nicht angenommen wird “ ; in

puntte dafür, daß durch die Anordnung etwas anderes § 10 heißt es : „Jh, die Vertäuferin , halte mich an

bezweckt wurde, als lediglich freiwillige Verfügungen das Angebot bis zum 28. Februar 1918 gebunden “.

der Verſorgungsberechtigten zu treffen . Die Frage Jn der notariellen Verhandlung vom 15. Februar 1918

einer Unzuläſſigkeit der Zwangsvollſtredung in das
hat der Kaufmann R. das Angebot für die Kl. an

erworbene Grundſtüd im Falle der Eintragung einer
genommen , deren Mitinhaber er iſt. Ám 16. Februar

Anordnung wurde im Reichstag gar nicht aufs
wurde dieſe Annahmeerklärung dem Notar K. über

ſandt ; die Befl . ſelbſt hat dieſe Urkunde jedoch erſt

am 2. März 1918 erhalten . Die Kl . behauptet indes,

derboten der $8 135, 136 BGB ., 1908 S. 10 ; ferner daß die Beil . von der Annahme ihres Angebots be

Turnau Förſter , Liegenſchaftsrecht Bd . I S. 254 ff. reits am 18. Februar 1918 in Kenntnis geſeßt worden

*) DievonSoppmann in ſeiner Þandausgabe zum ſei , und zwar durch die Zeugen A. und L. , und daß

AUG. S. 124 ff. verſuchte Konſtruftion einer von § 1136 die Bell. fonach den Vertrag als rechtsgültig zuſtande
BOB. abweichenden Vereinbarung zwiſchen dem Abs gekommen gelten laſſen müſſe . Die Kl . verlangte Auf

gefundenen und dem Fiskus als øypothekengläubiger laſſung oder Schadenserſatz wegen Nichterfüllung des
iſt ſchon aus dieſem Grunde unmöglich. Vertrags . Die Bell . vertrat den Standpunft, daß der

*) Vgl.Solon a.a .D. S.56 ; Schathian, Die relative Vertrag nicht zuſtande gekommen ſei . Das BG. er

Unwirkſamkeit der Rechtsgeſchäfte, 1910 Š. 10. achtete die Alaganſprüche für ungerechtfertigt . Die

5) v . Schelhorn , Kommentar z. NAG . S. 115 ff. Reviſion hatte Erfolg .
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Aus den Gründen : 1. Das BG. verneint das wollen, ſondern auch, welchen Willen fie demAntrags.

Zuſtandekommen des Vertrags, weil es an der Ber- gegner gegenüber erlennbar ausgedrüđt hat. Der

tragsannahme durch R. innerhalb der Annahmefriſt Antragsgegner brauchte die Erklärung nur in dem

gefehlt habe. Daß N. ſeine Annahme noch innerhalb Sinne gelten zu laſſen, wie ſie nach Treu und Glauben

der Friſt notariell erklärt habe, könne hier nicht ent- mit Müdſicht auf die Verkehrsſitte zu verſtehen war.

ſcheidend ſein . Die Megel des § 152 BGB. , wonach im Das BG. hat aber nur ermittelt, was die Bell .

Falle gerichtlicher oder notarieller Beurkundung eines gewollt hat, ohne feſtzuſtellen, daß auch der Antrags

Bertrages unter Abweſenden der Vertrag ſchon mit gegner ihre Friſtſeßung ſo hat verſtehen müſſen , wie

der Beurtundung der Annahme zuſtande komme , ſei ſie von der Bekl. gemeint war. Jnsbeſondere fehlt

nicht anwendbar, vielmehr liege i. S. des § 152 ein jeder Ausſpruch darüber, daß die Erklärung der Bell.

Ausnahmefall vor, nämlich der, daß „ etwas Anderes " in § 10 auch vom Antragsgegner ſo habe verſtanden

beſtimmt worden ſei. Dieſe Beſtimmung hat das BG. werden müſſen, daß damit der wirkliche Zugang der

darin gefunden, daß die Beti. in ihrem Vertrags- Annahmeerflärung innerhalb der Friſt verlangt ſei.

angebote ſich nur bis zum 28. Februar 1918 für ge- Wenn das BG. insbeſondere noch erwogen hat, daß

bunden erilárt hat. Dem hat, die Meviſion entgegen- die Bell. bei Beurkundung ihres Raufangebots ihren

gehalten, daß die Annahmeerklärung der Bell . inners Willen ausdrüdlich kund getan habe, ſo mag das zwar

halb der Friſt auch zugegangen ſei. Darin kann ihr zur Ermittlung ihres Willens von Bedeutung geweſen

nicht recht gegeben werden . Zugegangen iſt die An- ſein . Aber überſehen iſt, daß die Bell, die als erwieſen

nahmeerklärung der Bell. ſelbſt erſt am 2. März 1918 angeſehenen deußerungen inAbweſenheit des Antragss

und mit Unrecht beruft ſich die Reviſion darauf, Saß gegners gemacht hat, daß ſie auch in der Urkunde

der Notar A. die Annahmeerklärung noch innerhalb nicht berüđſichtigt ſind und daß auch darüber nichts

der Friſt empfangen hatte. Denn dadurch war die verlautet, daß die Neußerungen dem Antragsgegner

Urkunde noch nicht in die Verfügungsgewalt der Bekl. ſonſt bekannt geworden ſeien .

gelangt (JW. 1919, 836 *) und es lag noch nicht aus, 3. Im weiteren Verlaufe des Urteils hat dann

ichließlich an der Befl. , ob ſie von dem Jnhalte das BG. auch ſeinerſeits davon abſehen wollen, daß

Kenntnis nehmen wollte oder nicht (NO3. Bd. 50 das Zuſtandekommen des Vertrages unbedingt von

S. 191) . Anders wäre es, wenn der Notar beim dem friſtgemäßen wirklichen Zugange der Annahmes

Empfang der Urkunde als Vertreter der Bekl. ges erklärung abhängig geweſen ſei. Jebt hat es viel .

handelt hätte. Aber daß die Bell. ihn dazu beſtellt mehr zutreffend dem Gedanken Raum gegeben, daß

hätte, iſtaus nichts erſichtlich. Aberauch als die der Zugang der Erklärung dadurch hätte erſeßt werden

Bell. erfahren haben mochte, daß die Erklärung des können , daß die Bell. von der Vertragsannahme inners

A. beim Notar angelangt ſei, tonnte ſie als der Bell. halb der Bindungsfriſt zuverläſſige Kenntnis erhalten

zugegangen noch nicht gelten . Denn auch damit war hätte . Nunmehrhat das BG. jedoch verneint, daß der

die Urkundenoch nichtin die Verfügung gewaltder Befl, vor Ablauf der Bindungsfriſt eine wirklich zu

Bell . gelangt. 3mmer ſteht der Annahmeder Reviſion verläſſige Kenntnis zuteil geworden ſei. Fiergegen

entgegen, daß der Notar weder als Vertreter noch als kämpft die Reviſion an. Daß der Zeuge B. der Bell.

Beſikdiener der Bell. angeſehen werden konnte. vor Ablauf der Annahmefriſt mitgeteilt hat, das An

2. Was ſodann die Frage anlangt, welche Bes gebot ſei angenommen, ſtellt daš Urteil feſt. Das

deutung der Friſtſeßung in einem Vertragsangebote DO. fpricht aberdieſer Mitteilung die Zuverläſſigkeit

beizumeſſen iſt, ſo liegt es allerdings nahe, darin zu- ab, weil 8. die Mitteilung nicht im Auftrage und mit

gleich den Ausdruď des Widens des Antragenden zu dem Willen der Kl. , ſondern auf Veranlaſſung des

finden, daß zur rechtzeitig feit der Annahme gehören Zeugen 4. und um deſſen willen gemacht habe, und

folle, daß die Annahmeerklärung friſtgemäß auch zu- die Mitteilung ſonach nur als die eines Dritten habe

gegangen ſein müſſe , oder daß er wenigſtensvon ihr gelten fönnen. (Es folgen Ausführungen über die

derart zuverläſſige Kenntnis innerhalb der Friſt er- Beweiswürdigung) . Ob die Bell. aber die Mit

halte, daß er am Vorhandenſein derErklärung keinen teilungen für zweifeløfrei halten wollte oder nicht,

begründeten Zweifel mehr hegen fðnne und ſonach war weſentlich ihre eigene Sache, und daß die Mit

über ſeine rechtslage auch nicht mehr im Ungewiſſen teilungen des Zeugen 8. dem wirklichen Sachſtande

bleibe. Wenn der Antragsgegner behaupten will, daß entſprachen , ſteht außer Zweifel. Die Erwägung des

der Friſtſeßung teine derartige Bedeutung beizulegen BO ., daß die Bekl . von dem Eingange der Annahmes

ſei, muß er den Beweis dafür erbringen . Dieſe An- erklärung nur durch einen Dritten (den Zeugen 2.)

ſchauung entſpricht der ſtändigen Rechtſprechung (RGZ | erfahren habe, reicht noch nicht aus, um die Annahme

BD . 49 S. 131; 76 S. 366 ; JW. 1912, 133 ; Warneyer auszuſchließen , daß die Benachrichtigung zuverläſſig

1912 Nr. 152; 1913 Nr. 354; Gruchot Bd . 57 S. 148 war. Auf die Quelle der Erfenntnis kommt es nicht

und 925 ; Bd . 60 S. 121) . Von ihr abzuweichen , liegt an. Entſcheidend iſt nur, ob die Art und Weiſe, wie

tein Anlaß vor. Die wirkliche Bedeutung der Friſts die Kenntnis vermittelt wurde, an ſich geeignet war,

feßung iſt in jedem Einzelfalle durch Auslegung zu dem Antragenden von der verbindlichen Vertrags

ermitteln. Hier hat nun das BG. auslegungsweiſeannahme nach vernünftigem Ermeſſen Kenntnis zu

angenommen, daß die Befl. gemäß ihrer Erklärung verſchaffen.

in § 10, ſie halte ſich bis zum 28. Februar 1918 für Die Kl. hat ferner geltend gemacht, daß es jeden

gebunden , nur dann habe gebunden ſein wollen, wenn falls Sache der Bell. geweſen ſei, es fund zu tun,

thr die Annahmeerklärung bis zum Ablaufe der feſts wenn ſie den Mitteilungen nicht völlig traute, und

gefeßten Stunde „Juginge“. Hätte das BG . an dieſer daß ſie die Beteiligten nicht bei dem Glauben hätte

Uuslegung feſtgehalten und wäre ſie ſelbſt bedenken- Laſſen dürfen, daß ſie bedenkenlos den Mitteilungen

frei, dann wäre damit die Streitfrage entſchieden, traue. Andernfalls wäre es leicht geweſen, der Bekl.

denn zugegangen iſt die Annahmeerflärung der Bell. noch rechtzeitig einen zweifelloſen Nachweis zu ver

erſt am 2. März 1918. Jndes das BG. hat nicht ſchaffen . Und in der Tat hätte es Treu und Glauben

daran feſtgehalten, daß es zur Hechtzeitigkeit der entſprochen , wenn die Bell. entweder R. oder 2. ihre

Bertragsannahme des friſtgemäßen Zugangs bedurft Zweifel offen zu erkennen gegeben oder wenn ſie ſich

hätte, und auch ſeine Auslegung an ſich iſt nicht ſelbſt von dem Vorhandenſein der notariellen An
bedenfenfrei. nahmeerklärung beim Notar's. überzeugt hätte, was

Gegenſtand der Auslegung mußte die das Ver- ihr unſchwer möglich war. Dagegen würde es einen

tragsangebot enthaltende Urfunde ſein , und zu fragen Verſtoß gegen Treu und Glauben bedeuten, wenn die

war nicht nur, was die Bell. gewollt hat oder welche Bell . zuvörderſt äußerlich ſich ſo verhielt , daß fein

Tragweite ſie ihrer Friſtbeſtimmung hat beilegen Zweifel an ihrer eigenen Annahme mehr beſtand, der
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Bertrag ſei zuſtande gekommen, daß infolgedeſſen auf dußere Eigenſchaften des Grundſtüds hindeutet.

weitere Nachweiſe auch unterblieben, und wenn ſie in Bei dem allgemeinen Begriff der Beſchaffenheit iſt es

der Folge troßdem geltend machen wollte, der ver- aber auch angängig, innere Eigenſchaften darunter zu

trag ſei nicht zuſtande getommen, weil ihr auch nicht begreifen. Das Bo. hat den Uusdrud hier in dem

einmal zuverläſſige Kenntnis vom Eingange der weiteren Sinne ausgelegt und auch die Ärt des Bes

notariellen Annahmeerklärung zuteil geworden ſei . triebes der Gaſt- undSchankwirtſchaft hierunter vers

(Urt. des V. ZS. v . 17. Sept. 1919, V 131/19) . ſtanden . Bei dieſer Auffaſſung handelt es fich im

weſentlichen um eine tatſächliche Auslegung des

Widens. Jhr fann um ſo weniger entgegengetreten
II.

werden , als bei den Kaufverhandlungen ausdrüdlich

1. Wenn eine Klage anf Anfechtung eines Rechts- die Art des Geſchäftsbetriebes erörtert worden iſt,

geſchäfte wegen argliftiger Täuſdung geſtällt iſt, iſt insbeſondere die Frage, ob dieſer Betrieb anſtändig

nicht von Amte wegen zu prüfen , ob auch die Anfechtung ſei und ob Kellnerinnen in dem Botal gehalten würden

wegen Irrtumë begründet wäre. Bezog ſich der Ausſchluß der Gewährleiſtung aber

2. Wenn die Gewährleiſtung wegen der Beſchaffen- auch auf die Art des Geſchäftsbetriebes in fittlicher

heit eines Grundſtüde durd Bertrag ausgeſchloſſeniſt, Beziehung, lo fann der Bell, wegen des ſpäter feſts

ſo fanu darunter auch die Urt eines Gaſtwirtſchafts- geſtellten unzuchtigen Charakters des Botals die Ents

betriebe auf dem Grundſtüde verſtanden ſein. gegennahme der Auflaſſung und die Zahlung ſo wenig

Aus den Gründen : 1.Es iſt der Neviſion zus verweigern , wie er im Falle der Uebergabe oder Auf

zugeben , daß die Ertlärung, jemand ſei zur Abgabe laſſung wegen dieſes Mangels hätte wandeln können .

einer Willenserklärung durch argllſtige Täuſchung be- (Urt. d . V.85. vom 27. Sept. 1919, V 153/19) .

ſtimmt worden, und fechte dieſerhalb das Rechts- 4777

geſchäft als nichtig an, zugleich auch die Behauptung

enthalten kann, der Ertlärende habe ſich über den
III.

Inhalt der Erklärung im Jrrtum befunden und wolle Ridhtigteit eine kaufe wegen Rettenhandel8.

deshalb das Geſchäft auch aus dieſem Grunde als BSB. 88 134, 138 Abſ. 1 ; BRBO. vom 24. Juni 1916 .

wirtſam nicht gelten laſſen. In dem Schreiben des Der Al., niederländiſcher Staat& angehöriger, beſtellte

Juſtizrats F. wird die Änfechtung des Staufgeſchäfts im März 1917 bei einem Vertreter der Bell. 1000 FI.

ausdrüdlich nur auf argliſtige Täuſchung gegründet Rüdesheimer zu je 3 M und 1000 FI. Dürkheimer zu

und dieſe in Angaben gefunden , die ganz andere Ver- je 3.75M. Da die Bell. die Ausführung der Beſtellung

håliniſſe betrafen , als den hier in Frage tommenden verweigerten, tlagte er auf Lieferung. Das Bó. wieš

fittlichen Charakter des Geſchäftsbetriebe . Ob darin die Alage ab, die Reviſion des Al. hatte keinen Erfolg.

auch eine Anfechtung wegen Jrrtums über das bordells Gründe : Das BG. Iäßt die übrigen Streitpunkte

artige Weſen des Botels erblidt werden könnte, darf dahingeſtellt und weiſt die Klage ab, weil die Beſtellung

dahingeſtellt bleiben, weil der Reviſionsangriff ſchon zum Zwede des Kettenhandels gemacht, dasbehauptete

aus einem anderen Grunde ſcheitert. Der Befl. hat Rechtsgeſchäft daher als geſeh- und fittenwidrig nichtig

nämlich während des ganzen Rechtsſtreits niemals fei (BOB. 88 134, 138 Abi. 1) . Dieſe Annahme ift

den Einwand vorgebracht,daß er das Kaufgeſchäft nicht zu beanſtanden . Unter den Begriff des Kettens

auch wegen Frrtums angefochten habe und es auch handels i. S. der Kriegsvorſchriften, hier der BHVO.

aus dieſem Geſichtspunkt für nichtig erklärt wiſſen vom 24. Juni 1916 über den Handel mit Lebens- und

wolle. Der Streit hat ſich immer nur um die Ans Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels,

fechtbarkeit wegen argliſtiger Täuſchung gedreht. Erſt fält, wie in der Rechtſprechung anerkannt iſt (MOSt.

in der Reviſionsinſtanz iſt der Befl. mit dem An- Bd . 50 S. 270 ; Bd. 51 S. 54), jedes für die allgemeinen

griffe hervorgetreten , daß der Kauf auch wegen 3rrs Bedürfniſſe der Kriegswirtſchaft unnüße Einſchieben

tums angefochten ſei. Reinesfalls hatte ſich aber der eines Zwiſchengliedes in den Weg einer Ware vom

BR. von Amts wegen damit zu befaſſen, ob in der Erzeuger bis zum Verbraucher, wodurch die Ware dem

Anfechtung des Vertrages wegen argliſtiger Täuſchung leßteren nicht näher gebracht, ſondern nur unnötig

auch eine Anfechtung wegen Jrrtums enthalten ſei. verteuert wird. Der Reviſion iſt zuzugeben , daß im

Wer im Prozeſſe geltend macht, daß er einen Vertrag einzelnen geprüft werden muß, aus welchen tatſächs

wegen argliſtiger Täuſchung angefochten habe, wil lichen Gründen die Tätigkeit des Händlers wirtſchaft

damit nicht auch ohne weiteres die Anfechtung wegen lich überflüſſig und er ein unnüßes Zwiſchenglied iſt.

Jrrtums geltend gemacht haben . Die Rechtsfolgen Das BG . hat dies aber nicht verfannt. Es ht davon

beider Anfechtungen ſind ganz verſchieden . Wer einen aus, daß der Al. , obwohl er teinen feſten Wohnſit

Bertrag wegen argitſtiger Zäuſchung anficht, fann hatte und in 6. nur im Gaſthof wohnte, dort zwei

unter Umſtänden Schadenserſazanſprüche erheben . Dager in Waren unterhielt, die ſich zu einer miß

Der wegen Jrrtums Anfechtende wird nach § 122 bräuchlichen Ausnußung der durch den Krieg vers

BOB. möglicherweiſe ſelbſt ſchadenserſaßpflichtig. Das anlaßten Preisſteigerung beſonders eigneten , nämlich

Gericht iſt deshalb nicht befugt, von Amts wegen zu Kerzen, Seide, Wein, Barfümerien, und ſchließt aus

prüfen , ob die Alage nicht unter dem Geſichtspunkt der Sachlage, der Perſönlichkeit des Al. und der Art

einer Anfechtung wegen Jrrtum; begründet ſei, wenn ſeiner geſchäftlichen Betätigung, daß es fich für ihn

ihm eine Anfechtungstlage wegen argliſtiger Täuſchung nur darum handelte, die Weine dem regelmäßigen

vorliegt. Es würde ſonſt die für den Zivilprozeß Verkehr zu entziehen, einzulagern und ſpäter, die

geltende Verhandlungsmarime verleşen ( Warneyer Preisſteigerung mitbewirtend und ausnußend, mit

ErgBd . 1916 Nr. 7) . Iſt es aberSache der Partei, ſich übermäßigem Geminn zu veräußern. Aus dieſen Feſts

im Brozeß auf den Irrtum zu berufen , ſo beſteht für ſtellungen ergibt ſich, daß, wie der Betrieb des Kl. im

das Gericht teine Verpflichtung, die Partei zu befragen, allgemeinen , ſo auch das fragliche Geſchäft für die Zus

ob ſie dies Angriffsmittel geltend machen will . Die führung der Ware vom Erzeuger zum Verbraucher

Fragepflicht des Gerichts geht nicht ſo weit, daß die unnüß war und fie nur unnötig zurüđhielt und ver

Bartei auf neue Alagegründe hinzuweiſen wäre. teuerte. Damit ſind aber die weſentlichen Merkmale

2. Aber auch die vom Befi . geltend gemachte des Kettenhandels gegeben. Die weitere Bemerkung

Wandelung hat das BG. ohne Rechtsirrtum zurüds des BO., ein Mann ohne feſten Wohnſik, Althändler,

gewieſen . In dem Kaufvertrag iſt die Gewähr für Aufläufer und Bagerhaltervon ſo verſchiedenen Waren

Größe „ und Beſchaffenheit“ des Hotelgrundſtüds aus- ſorten erſcheine als der Typus eines Kettenhändlers

geſchloſſen worden . Es mag zutreffen, daß die Zu- und es ſei Sache des Al., dieſen gegen ihn und das

ſammenſtellung von Größe und Beſchaffenheit zunächſt einzelne Geſchaft ſprechenden Schein zu entträften ,
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wäre zu beanſtanden , wenn damit geſagt ſein ſollte, fellſchafter habe verlaſſen dürfen, ſondern auf die Be

der bloße Schein genüge zur Annahme des fetten- fchaffung einer Zwiſchenbilanz hätte dringen müſſen ,

handels. Das will aber das BG. nicht ſagen, wie der aus der ſich die unſichere Bage des Emaillierwerts

Zuſammenhang mit den vorausgegangenen Aus- hätte entnehmen laſſen . Die Meviſion vermißt die

führungen erkennen läßt . Es zieht vielmehr nur Berüđſichtigung des Vorbringens der Bell., daß es

einen durch die Kriegserfahrungen begründeten Schluß ſich um eine Familiengründung gehandelt und daß

auf die tatſächliche Sachlage und hält danach den deshalb für D. nicht Ånlaß zum Mißtrauen in die

vollen Beweis der den Vorwurf des Kettenhandels Angaben der Geſellſchafter beſtanden habe. Das BG .

begründenden Tatſachen für erbracht. Wenn es dem- hat jedoch beſondere Gründe dargelegt, welche nach

gegenüber verlangt, der Al . müſſe geltend machen , feiner Anſicht 5. die Notwendigkeit einer Bilang

was er etwa dagegen vorzubringen habe, ſo gibt dies ziehung nahelegten. Er weiſt auf die Jugend des

feinen Anlaß zu rechtlichen Bedenken. Das BG. hatte Unternehmens ſowie darauf hin , daß erſt eine Bilanz

auch feinen Grund, etwa in Ausübung des Frages und zwar nur über ein halbes Jahr vorlag, und be

rechtes (3PO. § 139) den Kl. zur Verteidigung zu merit, D. habe nicht ohne weiteres vorausſeßen können,

veranlaſſen . Der Vorwurf des Kettenhandels war ſchon daß die günſtige Entwidlung des Geſchäfts im Jahre

in der Berufungsbegründung ausdrüdlich erhoben 1910 andauern werde. Außerdem habe der Umſatz im

worden und, was der MI. dagegen vorbrachte, ließ 1. Vierteljahr 1911 feine erhebliche Steigerung gegen

zudem erkennen, daß er nicht die ihm zur Laſt gelegten über dem Umſatz im leßten Vierteljahr 1910 auf

Tatſachen, ſondern im weſentlichen nur die Ünwend- gewieſen und es habe auch der außerordentliche

barkeit der gegen den Kettenhandel gerichteten Bor- štapitalbedarf der Geſellſchaft auffällig erſcheinen

ſchriften beſtritt. Dieſes Beſtreiten war aber un- müſſen , wie er in den lurj aufeinanderfolgenden Ers

begründet. Insbeſondere iſt durch die Rechtſprechung höhungen des Stammkapitals hervorgetreten ſei . Von

anerkannt, daß auch der Verkehr mit Wein unter die der Grundlage dieſer Erwägungen aus, die im weſent

BNVD . vom 24. Juni1916 fällt (ROSt. Bd.51 S.298). lichen auf tatſächlichem Gebiet liegen , ergibt ſich , daß

( Urt. des III . ZS . vom 19. September 1919, III 59/19). das BG. die Anforderungen an die Sorgfalt des D.

e bei der Beratung des Kl. nicht zu ſtreng bemeſſen

hat... ... Die Frage, ob dem Ál. ein Mitverſchulden

IV.
zur laſt fällt, iſt ohne Rechtsirrtum zuungunſten des

Haftung einer Bant für Empfehlung der Ueber. Bankvereins beantwortet. Wenn auch dem Kl. geſchäft

nahme einer Stammeinlage einer 6.m.b.H. Leiter einer liche Erfahrungen zur Seite ſtehen mochten , ſo durfte

Zweigniederlaſſung als Erfüllung & gehilfe. Perſönliche er doch im Hinblic auf ſeine Geſchäftsverbindung mit

Þaftung dieſes Leiter8. Die G.m.b. 3. Emaillierwert L. dem Bankverein der Empfehlung des D. Vertrauen

gab im Frühjahr 1911 die Abſicht fund, ihr Stapital- ſchenken. Er konnte vorausſeßen , daß dieſer als Bant

vermögen zu erhöhen . Zeichnungen nahm die Zweig- faufmann ſich nicht im unklaren darüber befand, ob

niederlaſſung u. des Ch.er Bankvereins entgegen . In und wie weit eine Prüfung der wirtſchaftlichen Lage

der Geſellſchafterverſammlung vom 15. Juli 1911, in des Emaillierwerks geboten war, und daß er ihm nicht

welcher die Erhöhung beſchloſſen wurde, übernahm der ohne gewiſſenhafte Erledigung ſeiner ſich hieraus er:

Kl. auf das erhöhte Kapital eine Stammeinlage von gebenden Aufgabe die Einlagebeteiligung anraten

10000 M. Im April 1912 wurde die Geſellſchaft auf- würde. Die Reviſion des Bankvereins war ſonach

gelöſt . Der Kl. behauptete , daß er zur Zeichnung von zurüđzuweiſen . Dagegen konnte dem Nechtsmittel des

dem Mitbell . D. veranlaßt worden ſei, der als Ver: Bell , D. der Erfolg nicht verſagt werden. Das BG .

treter der Zweigniederlaſſung im Mai und Juni 1911 leitet deſſen Haftpflicht aus 8 826 BGB. her und bes

ihn aufgeſucht und ihm dabei unter Vorlegung eines gründet dies damit, daß die Empfehlung ſowie die

Proſpektes unzutreffende, für ſeine Entſchließung maß- Unterzeichnung des irreführenden Proſpeftes ohne vor

gebend gewordene Angaben über das Emaillierwert herige Beſchaffung der für die Beurteilung des Unters

gemacht habe. Dem Slagantrag entſprechend ſtellte das nehmens nötigen Grundlagen ein ſittenwidriges Bers

BO. unter Aufhebungdes die Klage abweiſenden erſten halten in ſich ſchlöſſen. Da der Beil. um das Fehlen

Urteils feſt, daß der Bankverein und D. als Geſamt- der Interlagen gewußt habe, fo fei ſein Handeln auch

ſchuldner verpflichtet ſeien , dem Kl . den durch ſeine als vorſäßlich anzuſehen . Dabei iſt zunächſt ſchon ver

Beteiligung entſtandenen Schaden zu erſeßen. Die fannt, daß die in § 826 erforderte Vorſäßlichkeit des

Reviſion des befl. Bankvereins wurde zurüdgewieſen . Schädigers auf die dem anderen nachteiligen Folgen

Bezüglich des Bell . D. wurde das Bü. aufgehoben ſeines Handelns zu beziehen iſt. Im übrigen ſeßt fich

und die Berufung des Kl . gegen das erſte Urteil das Bo , mit ſeinen früheren Ausführungen in Wider

zurüdgewieſen . ſpruch . Das Verſchulden, welches das Urteil dem

Gründe: Nach den tatſächlichen Feſtſtellungen Bekl. D. bei der Begründung der Haftpflicht des

des BG. hat der Befl . D. in ſeiner Eigenſchaft als Bankvereins zum Vorwurf macht, wurde darin ge

Leiter der Zweigniederlaſſung, unter deren Firma der funden, daß er ſich nicht der Unzulänglichkeit der

Bankverein vertlagt iſt, den Kl . im Mai 1911 unter Unterlagen bewußt geworden ſei, die für einen zu

Vorlegung des vonihm mitunterzeichneten Proſpektes verläſſigen Einblic in die Lage des Emaillierwerfs

auf die beim Emaillierwerk geplante Kapitalerhöhung erforderlich waren . Von einer anderen Annahme kann

Gingewieſen und ihm dabei die Uebernahme einer daher auch bei der Prüfung von D.B eigener Ber

Štammeinlage empfohlen . In dieſem Verhalten er: antwortlichkeit nicht ausgegangen werden . Nun erfüllt

blidt das BG. eine Handlung, für deren den Ki. allerdings unter beſonderen Umſtänden auch ein Şandeln

ſchädigende Wirkungen der Banfverein aufzukommen aus gröbſter, mit Gewiſſenloſigkeit gleichbedeutender

habe. Denn ihm habe mit Rücfſicht auf die Geſchäfts- Fahrläſſigkeit das Merkmal der Sittenwidrigkeit i . S.

verbindung mit dem Kl . die Pflicht zu ſorgſamer von § 826, namentlich in ſolchen Fällen, woPerſonen ,

Ratserteilung obgelegen und gegen dieſe Verpflichtung denen mit Rückſicht auf ihre Stellung ein beſonderes

habe D. verſtoßen, der als Erfüllungsgehilfe des Bant- Vertrauen bei Ausübung ihrer Berufstätigkeit ents

vereins i. S. von § 278 BOB. tätig geworden ſei. gegengebracht wird, in wichtigen Angelegenheiten

Die rechtlichen Geſichtspunkte, unter denen hiernach leichtfertig unrichtige Angaben machen (vgl. Warneyer,

das bo. die Ďaftung der Banf beurteilt hat, ſind nicht Rechtſpr. Bd. 10 Nr. 291). Hier waren aber die Üm

zu beanſtanden . ſtände, welche den Befl. auf die Notwendigkeit der

Zur Begründung der Fahrläſſigkeit führt das Beſchaffung einer Bilang hinwieſen, nicht ſo zwingend,

Urteil aus, daß D. ſich nicht auf die Bilanz von 1910 daß ein außergewöhnlich ſtarfer Grad von Fahrs

und auf die etwaigen Angaben der intereſſierten Ge- läſſigkeit angenommen werden kann. Damit entfällt
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nicht nur die Haftung D.S aus § 826, ſondern ſeine oder den vollen Biehbeſtand zurüďgewähren und damit

Erſappflicht überhaupt. Für die Annahmeeiner ſolchen die auf baren Erſatz des Wertes gerichtete Bertragss

bliebe bei der Lage des Falles nur dann noch Maum, beſtimmung gegenſtandslos machen will. Unbegründet

wenn dem deutſchen Recht eine außervertragliche iſt auch die Behauptung der Reviſion, daß die Bell.

Haftung aus fahrläſſiger Beſchädigung des Vermögens den Wert der fehlenden 23 Stüď nach der Auffaſſung

chlechthin bekannt wäre. Eine ſolche iſt jedoch dem des BG. unentgeltlich erhalten würden. Denn die

BOB. fremd. (Urt, des III. ZS. vom 24. Dktober 1919, Bekl. oder ihre Rechtsvorgänger haben zu Beginn des

III 127/19). Pachtverhältniſſes dem Pächter die 23 Stüd, aller.

4812 dings zu einem geringen Schägungswerte, überlaſſen .

Wenn man die Auslegung des BG. zugrundelegt,
V.

darf natürlich bei der Anwendung des § 18 nur der

Rüdgewähr eine Sadytinbentare zum Sdägung : Wert von 97 Stüď berüđſichtigt werden. Von dem

werte. Berpflichtung des Pädters zum Erlaß fehlender ießigen Schäßungswert der zurüdgewährten Stüđe iſt

Biehſtüde ueben ſolcher Rüdgewähr. Die Klägerin, die alſo nicht die Geſamtſchäßungsſumme des ſeinerzeit

bis zum 1. Mai 1916 Pächterin des Gutes der Beklagten übernommenen Jnventars, ſondern nur ein um

war, verlangte mit der Alage den Reſt des nach § 18 23 X 200 4600 M geringerer Betrag zu laſten der

des jeßt maßgebenden Pachtvertrages vom Jahre 1913 Al. abzuziehen . Dieſen der Kl. zukommenden Betrag

berechneten Inventarmehrwertes und Erſaß für Aus- haben die Bell. aber ſchon bei der Widerflageforderung

ſaat, ferner die Rückgabe von Pachtſicherheiten. Die abgezogen . Nichtig iſt, daß die von der Ai. vertretene

Bell . beantragten im Wege der Widertlage die Ver- Auslegung ihr günſtiger iſt als die Auslegung des

urteilung der Kl. zur Bezahlung von 19918 M als BO. Aber das trifftnur für den hier vorliegenden

Erſaß für fehlende Milchfühe. Das BG. verurteilte Fall einer Wertſteigerung zu. Im Falle einer Wert

die Al. zur Bezahlung der 19 918 M gegen Müdgabe minderung wäre umgekehrt die Auslegung des BG.

der Sicherheiten und die Bekl. zur Hüdgabe der für den Pächter günſtiger. (Urt. des III. ZS. vom

Sicherheiten gegen Bezahlung der 19918 M. Die 14. Oktober 1919, III 119/19) .

Neviſion der Ál. wurde zurüdgewieſen .

Gründe : Der Streit dreht ſich zur Klage und

zur Widerklage nur noch um die Erfaßforderung der
VI.

Bell. zu 19918 M für fehlende Milchkühe, und die Haftung des Theaterleiter & bei Anfällen der Schan:

Entſcheidung darüber hängt von der Auslegung des ſpieler. Der Al. , der als Schauſpieler und Spielleiter

§ 16 des Pachtvertrags ab. Nach dieſer Beſtimmung am Stadttheater zu D. angeſtellt war, erlitt auf der

follte der Pächter denvertragsmäßigen Beſtand von dortigen Bühne einen Unfall. Der Lehrling W. erhielt

120 Milchkühen auf 100 Stüd mindern dürfen , dafür am Schluſſe einer Pauſe die Weiſung, die zum Zwede

aber verpflichtet ſein, bei der künftigen Ablieferung der Lichterſparnis beim Szenenwechſel benußte Bes

dafür entweder anderes Vieh, wie in § 16 näher an. leuchtungsrampe hinaufzuziehen. Dabei vergriff er ſich

gegeben, abzugeben oder den Wert der an 120 Stück in den Zügen. Die Rampe ging, anſtatt aufwärts, her

fehlenden Kühe nach dem Durchſchnittswerte des vors unter und traf den Al. auf den Kopf. Wegen des Schadens

handenen Stapels bar zu bezahlen. Die Kl. hatte nach macht der Kl. den bell. Theaterdirektor haftbar. ' Er

Beendigung des Pachtverhältniſſes nicht 20, ſondern fordert neben dem Erſas beſtimmter Vermögenss

23 Stüd zu wenig abgeliefert. Die Parteien ſind aber nachteile die Feſtſtellung, daß der Bell. ihm jeden

einig darüber, daß auch der Erſaß der über 20 Stüd weiteren Schaden aus dem Unfall zu erfeßen habe.

hinaus fehlenden Kühe nach § 16 zu bemeſſen ſei . Das BG. erklärte den Maganſpruch dem Grunde nach

Nach dein jeßigen Durchſchnittswert von 1066 M für für berechtigt. Die Reviſion des Bell. wurde zurüds
das Stüd ergibt ſich für die fehlenden 23 Aühe ein gewieſen .

Erſaßbetrag von 24518 M. Die Bell. ziehen davon & ründe : Das BG. führt aus, daß die Nichts

den Uebernahmewert von je 200 M für 23 Kühe mit beanſtandung der Beleuchtungsanlage durch die Ab.

4600M ab und verlangen demgemäß von der Kl. die nahmekommiſſion den Betl. vor dem Vorwurfe ſchuld

Bezahlung von 19 918 M. Nach § 18 des Pachtvertrages haften Handelns nicht habe ſchüßen fönnen . DasUrteil

war der Pächter verpflichtet, das Inventar nach Bes weiſt hierzu darauf hin, daß die Anlage nur zum Ge

endigung des Bachtverhältniſſes in gleicher Quantität brauche in den Proben beſtimmt geweſen ſei, und daß

und Qualität gegen Schäßung wieder abzuliefern und es ſich daher bei der Abnahme auch nur um die Vers

den danach fich ergebenden Minderwert zu erſtatten , wendbarkeit der Einrichtung während der Proben ges

wogegen ihm ein etwaiger Mehrwert vergütet werden handelt habe. Der Unfall habe ſich aber während

follte . Das BG. erkennt nun den Anſpruch der Bell. eines Szenenwechſels zugetragen und der Bell. ſei es

an, indemes den Vertrag dahin verſteht, daß der Erſat geweſen, der die Verwendung der Anlage in den

für die Minderung des Biehbeſtandes ausſchließlich Zwiſchenatten angeordnet habe. Dieſe Erwägungen

nach § 16 zu beſtimmen, und nur im übrigen nach find ſchlüſſig und rechtlich einwandfrei. Zu ſtarte Än

§ 18 zu verfahren ſei . Dieſe Auslegung berüdſichtigt forderungen andie Sorgfaltspflicht des Bell. hat das

den Inhalt des Vertrages und die ſonſtigen Umſtände BO, nicht geſtellt. Es geht davon aus, daß die Bes

und läßt keine Verleßung von Auslegungsgrundfäßen nußung der Beleuchtungsanlage in den Zwiſchenalten

erkennen. Wenn die Reviſion demgegenüber in § 16 beſondere Gefahren in fich geſchloſſen habe, die ſich

nur eine rechnungsmäßige Ausgleichung für die auch dem Bell. hätten aufdrängen müſſen . Bei der

fehlenden Stüđe findet, die die volle Anwendung des Eile, mit der bei Szenenumbauten gearbeitet werde,

§ 18 nicht beeinträchtige, und dieſe Auffaſſung als die liege die Möglichkeit nahe, daß der die Einrichtung

allein gerechte und billige, das Ergebnis, zu dem das bedienende Arbeiter die zur Auf- und Abwärts

BG. kommt, aber als unbillig bezeichnet, ſo liegen bewegung beſtimmten Züge verwechſle. Außerdem

ſeine Ausführungen im weſentlichen auf tatſächlichem fehre das Herauf- und Herunterziehen der Anlage,

Gebiete und können ſchon deshalb nicht zur Aufhebung das bei den Proben nur jeeinmal vorkomme, während

des Berufungsurteils führen. Die Auffaſſung des BG. jedes Szenenwechſels wieder. Mit dem Hinweis auf
iſt aber auch nicht unbillig. Der Verpächter eines dieſe gefahrerhöhenden Umſtände iſt ausreichend die

Landgutes hat ein erhebliches Intereſſe an der Er- Verpflichtung des Bekl. gerechtfertigt, für eine Sicher

haltung des Viehbeſtandes und, wenn er gleichwohl heitsvorrichtung Sorge zu tragen, welche die auf der

eine Minderung geſtattet, ſo hat es der Pächter, nach Bühne verkehrenden Perſonen vor Verlegungen im

dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wenigſtens, in der Falle eines Fehlgriffes des bedienenden Arbeiters

Hand, ob er von dieſer Befugnis Gebrauch machen ſchüßte. Daß der techniſche Betrieb auf der Bühne
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durch einen Ingenieur geleitet wurde, und daß ein ſie für die Beurteilung nicht in Betracht kämen.

beſonderer Beleuchtungsinſpektor angeſtellt war, ändert Allein dieſe Tatſache rechtfertigt es nicht ohne weiteres,

hieran nichts. Schon aus der Anordnung, die Anlage die Betriebe unberüdſichtigt zu laſſen . Wenn das in

auch während der Zwiſchenafte zu benußen, ergab ſich der Polizeiverordnung bezeichnete, für induſtrielle An

für den Betl.die Rechtspflicht, den damit gegebenen lagen und Betriebe aller Art zugelaſſene Stadtviertel

Gefahren für Leib und leben Anderer zu begegnen. ... ſeiner Lage zu den übrigen Stadtteilen nach und vers

Verfehlt iſt auch der Ein nd, daß die mit der Bes möge der Ort ſeiner Bebauung ſowie ſeiner wirts

nußung der Anlage verbundene Gefahrenerhöhung ſchaftlichen Benußung nach ein einheitliches, geſchloſſenes

gerade für den Zwiſchenaft hätte nachgewieſen werden Gebiet iſt, dem im ganzen das Weſen des Fabrit

müſſen, während deſſen ſich der Unfall ereignete. Der viertels aufgeprägt iſt, ſo kann es darauf nicht ans

Befl. hat nichts vorgebracht, was das BG . zu der kommen, daß die meiſten gewerblichen Anlagen und

Annahme hätte nötigen tönnen, daß bei dieſem Betriebe etwas weiter entfernt vom Grundſtüd der

Zwiſchenałt andere Verhältniſſe als während der Al. ſind, in deſſen Nähe aber nur die Druderei der

Zwiſchenafte imallgemeinen obgewaltet hätten . Bell. liegt. Denn wenn auch nur auf anderen Grund

( Urt. des III . 35. dom 1. November 1919, III 195/19) . ſtüten dieſes Stadtviertels von anderen gewerblichen

Anlagen aus ähnliche Einwirkungen erfolgen, wie

auf das Grundſtúd der Al. ſeitens der Dručerei der
VII.

Bell. , ſo könnte doch von einer Benußung des Grunda

zum Begriffe der örtlichen Verhältniſſe i . S. des ſtüds der Bekl. geſprochen werden , die bei Grunds

8 906 BGB. g'n wieweit können Teile einer ſtüden dieſer Sage gewöhnlich iſt. Das BG. cheidet

Stadt oder eines Stadtviertels geſondert aus dem Stadtteil, der nach der Auffaſſung der Polizei

beurteilt werden ? Inwieweit ſind bau- in ſeinem ganzen Umfange einen Jnduſtriegharatter

polizeilice Anordnungen mitzuber üd . tragen darf und ſoll, wieder ein engeres Gebiet aus,

ſichtigen ? A usden Gründen : Der Begriff der bem es die Eigenſchaft als Fabrikviertel abſpricht.

örtlichen Berhältniſſe in $ 906 BOB. iſt nicht dahin Die Ausſcheidung eines ſolchen Bezirts aus ſeiner

zu verſtehen, daß ſtets die Verhältniſſe der ganzen natürlichen Umgebung darf aber nicht wiltürlich er

Drtſchaft zu berüdſichtigen ſeien ; ebenſowenig deđt folgen, ſie bedarf vielmehr einer näheren Begründung,

ſich der mit dem Ausdrud bei Grundſtüden „ dieſer welche die Verſchiedenheit ihres wirtſchaftlichen Weſens,

Bage“ verbundene Begriff ohne weiteres mit dem der die Abgrenzung der eingelnen Gebietsſtreifen und das

Ortſchaft. Es iſt vielmehr anerkannten Rechtes, daß Nichtvorhandenſein eines natürlichen und wirtſchafts

ſich die Prüfung der Drtsüblichkeit der Benußung lichen Zuſammenhanges ergibt. Da das Urteil jede

eines Grundſtüđs auf einzelne Ortsteile beſchränken nähere Begründung in dieſer Richtung vermiſſen läßt,

fann. Vorausſeßung iſt aber, daß es ſich um örtliche beſteht keine Gewähr für ſeine Richtigkeit. Dieſe Bes

Bezirke handelt, denen ein beſonderes Gepräge durch denten werden noch dadurch verſtärkt, daß das BG.

die beſondereArt der Bebauung (Villenſtil, herrſchaft- auch den natürlichen und wirtſchaftlichen Zuſammen

liche Mietshäuſer) oder durch den in ihnen vor: hang dieſer Stadtgegend mit den alten Stadtteilen

herrſchenden Betrieb beſtimmter gewerblicher Unters von M. verneint, in denen die übrigen Drudereien

nehmungen (Fabrikgegend, Geſchäftsviertel) verliehen liegen . Denn es betont ausdrüdlich , daß es auf dieſe

wird, durch das ſie ſich in äußerlich erkennbarer Weiſe Verhältniſſe nicht antomme. Der BR . heidet alſo

von anderen Bezirten des Ortes unterſcheiden . Eine einerſeits aus dem polizeilich anerkannten Jnduſtries

derartige Verſchiedenheit wird in der Regel nur in viertel einen nicht näher begrenzten Gebietsſtreifen

Großſtädten vorkommen. Ob ſie beſteht, iſt Sache der mit den Grundſtüden der Parteien aus und ſpricht

tatſächlichen Feſtſtellung. Das BG. hat hier als Vers ihm den Induſtriecharakter ab ; andererſeits ſondert er

gleichungsgebiet nur den Stadtteil von M. angeſehen, aber dieſen ausgeſchiedenen Bezirk wiederum auch von

in welchem die Grundſtüđe der Parteien liegen ; denn den übrigen Teilen der Stadt ab und lehnt es ab,

es führt aus, daß es nicht auf die Verhältniſſe der dieſe als Vergleichungsgebiet heranzuziehen. Jnwie

Drudereien in anderen Stadtteilen von M. antomme. fern aber eine Verſchiedenheit zwiſchen den lepteren

In dem erſteren Stadtteil ſei die Druckerei der Bell. Stadtteilen und jenem Bezirt beſteht, wenn er dem

der einzige Fabrikbetrieb, alle anderen gewerblichen Induſtriegebiet nicht angehört, iſt aus der Urteils

Betriebe lägen weiter entfernt. Nur die Eiſenbahn begründung nicht zu entnehmen. Es bleibt deshalb

käme noch als Lärm verurſachender Betrieb in Bes untlar, welchen baulichen und wirtſchaftlichen Charakter

tracht. Dieſe Ausführungen laſſen erkennen, daß der der BR. dieſem von ihm abgeſonderten Bezirt beilegt.

BA . den Begriff der örtlichen Verhältniſſe und der Beſtand teine Weſensverſchiedenheit zwiſchen dieſem

Lage des Grundſtüds zu eng aufgefaßt hat. Nach den Bezirk und der übrigen Stadt, ſo hätte das BG. die

Feſtſtellungen war in den Baupolizeiordnungen der Behauptungen der Bell. über die Gleichartigfeit der

Štadt M. von 1905 und 1912 zum Jnduſtrieviertel Verhältniſſe in den übrigen Drutereien der Stadt

u . a . das hierher gehörende Baugebiet erklärt. Zu- und ' die beſtätigenden Ausführungen der Sachvers

treffend gehen nun zwar beide Borgerichte davon aus, ſtändigen würdigen müſſen . (Urt. d. V.ZS. v . 4. Dkt.

daß nicht die Auffaſſung der Polizei, ſondern die Un- 1919, V 95/19 ).

ſchauung der Bevölkerung und der tatſächliche Zuſtand

dafür entſcheidend feien , welche Einwirtungen ſich der

Grundſtüdseigentümer gefallen laſſen muß, und welche
VIII.

Benußung des anderen Grundſtücks nach den örtlichen Geſchlechtliche Verirrungen zwiſden Ehegatten als

Verhältniſſen als gewöhnlich anzuſehen iſt (JW. Scheidungegrund ? Bedeutung der Zuſtimmung zu ſolchen

1905, 2319 ). Dies ſchließt aber nichtaus, die polizeis für die Frage, ob dem tlagenden GheteiledieForts

lichen Beſtimmungen zu berüđſichtigen, die ein be- ſetung der Ghe angefonnen werden tanu. Berführung

ſtimmtes Stadtviertel als Induſtrieviertel erklären, des Plagenden Teiles vor der Eheſaließung. Aus den

wenn ſie mit den Anſchauungen der Bevölterung im Gründen : Das BG. findet einen Scheidungsgrund

Einklang ſtehen. Das BG. hat aber nicht genügend für die Kl . darin, daß der Bekl. ſie ſchon während der

beachtet, daß tatſächlich die meiſten induſtriellen Bes Brautzeit zu unzüchtigen Handlungen geſchult und ſie

triebe der Stadt in dem Stadtviertel liegen, welches in der Ehe fortdauernd bis einige Monate vor der

in der Baupolo . als Induſtrieviertel bezeichnet iſt, Trennung zu verderbt geſchlechtlichen Sandlungen ders

und auch das Grundſtüď der Befl. einſchließt. Ader- leitet habe. Dem Bekl. als gereiftem Manne ſei durch

dings ſind nach der Feſtſtellung des BG. dieſe Be- die Ehe die Pflicht erwachſen, für das leibliche und

triebe ſo weit vom Hauſe ' der Klägerin entfernt, daß ſeeliſche Wohlergehen der um 21 Jahre jüngeren KI.

.
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zu ſorgen und von ihr alle Schädigungen für Leib iſt nicht nach perſönlichen Geſichtspunkten , ſondern

lichen Verkehrtheiten unterlaſſen müſſen und deren des ſittlichen Weſens der Ehe als einer über dem

Vornahme ſei ihm , wenngleich die Kl. zugeſtimmt Willen und Empfinden der Ehegatten ſtehenden Ord

habe, derart zur Schuld anzurechnen, daß der Al . die nung zu entſcheiden. Vom fachlichen Standpunkt aus

Fortſeßung der Ehe nicht zugemutet werden könne. kann aber die Zumutung zur Fortſegung der Ehe

Dieſe Ausführungen rechtfertigen die Scheidung nicht. nicht als eine unerträgliche Laſt für den Ehegatten

Das Berufungsurteil leidet zunächſt inſofern an einem erſcheinen, der einer an ſich ehewidrigen Handlung

Mangel, als es keine beſtimmte Feſtſtellung darüber des anderen zugeſtimmt und damit erklärt hat, darin

enthält, worin die geſchlechtlichen Verkehrtheiten be- keine Kränkung ſeiner ehelichen Rechte zu finden . Er

ſtanden haben. Das Bo. verweiſt auf die von den muß fich ſagen, daß ihn ſelbſt zufolge ſeiner Zuſtim

Parteien überreichten Briefe, ohne indeſſen aus ihrer mung ein Teil der Berantwortung für die Vornahme

großen Zahl diejenigen zu bezeichnen, welche die Dars der Handlung trifft. So liegt die Sache hier . Die Al .

ſtellung der als bewieſen angeſehenen geſchlechtlichen hat ſich die verderbt geſchlechtlichen Handlungen“ des

Derirrungen enthalten ſollen. DieüberwiegendeMehr. Befl, in der Ehe fortdauernd bis einige Monate vor

zahl ſtammt aber aus der Brautzeit und kann ſich der Trennung, alſo faſt drei Jahre hindurch, gefallen

nur auf Sandlungen beziehen, die der Bekl. während laſſen . Daß der Befl . auch Fandlungen vorgenommen

des Brautſtandes vorgenommen hat, und die daher als hätte, mit denen die Al nicht einverſtanden geweſen

Beweismittel für Eheverfehlungen des Bell . nur in- wäre, hat das BG. nicht feſtgeſtellt. Die Handlungen

ſofernin Betracht kommen , als dadurch die Behauptung find alſo nur durch die Einwilligung der Kl. ermög

der Wiederholungähnlicher Vorgänge nach der Ehe- licht worden . Das BG. will anſcheinend das ent

dhließung glaubhaft gemacht wird. DennEheverfehlung ſcheidende Gewicht darauf legen , daßder Befl. die Kl.

kann nur das Verhalten des Beil, während der Ehe zu den Unſittlichkeiten verführt habe . Allein dieſe

ſein , ſeine vorher vorgenommenen Handlungen ent- Berführung hat vor der Eheſchließung ſtattgefunden.

halten keine Verleßung der durch die Ehe begründeten Der Bell. hat es verſtanden , alsbald nach der Ber

Bflichten . Soweit die Briefe aus der Zeit nach der lobung die Sinnlichkeit der Kl . übermäßig zu erregen

Eheſchließung herrühren, ſind aus ihnen beſtimmte und ſie zu den von ihm gewünſchten Unſittlichteiten

unſittliche Handlungen des Bell. nicht ohne weiteres gefügig zu machen . Daß in der Ehe noch weitere un

zu entnehmen. Das BG. hätte deshalb das von ihm ſittliche Handlungen vorgekommen wären, die ſie nicht

als erwieſen angeſehene Verhalten des Betl. während ſchon während des Brautſtandes geübt hätten, iſt im

der Ehe beſtimmter feſtſtellen müſſen . Berufungsurteil nicht feſtgeſtellt. Von einer während

Aber auch abgeſehen von dieſem Mangel ſind die der Ehe geſchehenen Verführung der Kl. durch den

Ausführungen des BG. nicht frei von Rechtsirrtum . Bell ju inſittlichteiten tann daher nicht geſprochen

Es geht davon aus, daß die . den geſchlechtlichen werden, dem Bell. kann vielmehr als Eheverfehlung

Berirrungen des Bell. zugeſtimmt habe, daß ſie alſo nur angerechnet werden, daß er die von ihm während

mit der Vornahmeder Handlungen einverſtanden ge- des Brautſtandes hervorgerufene Bereitwiligkeit der

weſen iſt und ſie nicht nur widerſtrebend etwa unter RI. zu geſchlechtlichen Ausichweifungen auch in der

einem törperlichen Zwange oder aus Furcht vor Ehe ausgenußt hat. Allerdings würde er ſich dem :

Drohungen oder Mißhandlungen geduldet hat. Die gegenüber nicht aufdie Bereitwilligkeit der Alberufen

Zuſtimmung zu einem ehewidrigen Handeln des fönnen, wenn er ſie durch argliſtige Täuſchung er

anderen Teils ſchließt aber ein Scheidungsrecht des ichlichen und die Kl . noch während der Ehe unter dem

zuſtimmenden Ehegatten nicht nur im Falle des § 1565 Einfluß dieſer Täuſchung geſtanden hätte, daß es ſich

BOB. gemäß der dort im Abſ. 2 gegebenen Vorſchrift, bei den ihrangeſonnenen Handlungenum einen normalen

ſondern auch bei einem anderen unter § 1568 BOB. geſchlechtlichen Verkehr gehandelt habe . Die Al . hat

fallenden Verhalten aus. Sachlich verliert zwar ein eine dahingehende Behauptung aufgeſtellt, das BG.

ehewidriges Berhalten durch die Zuſtimmung des jedoch keine ſolche Feſtſtellung getroffen . Ohne weiteres

anderen Teils noch nicht notwendig die Eigenſchaft erhellt aus der Verführung der Kl . noch nicht, daß der

der Eheverfehlung und ebenſowenig kann die Mög. Bell. ſich dazu einer Täuſchung der angegebenen Art

lichteit in Abrede geſtellt werden, daß das Berhalten bedient habe. Die Kl. war, als ſie ſich mit dem

von dem anderen Ehegatten trotz ſeiner Zuſtimmung Befl . verlobte, im 20. Lebensjahr und bereits einige

als fråntungſeiner Rechte empfunden wird und ſomit Jahre zuvor einmal verlobt geweſen, ſie ſtand

vielleicht nachträglich eine ehegerrüttende Wirkung alſo nicht mehr in ſo jugendlichem Alter, daß bei

ausübt. Es iſt deshalb nicht zu beanſtanden , wenn ihr eine völlige Untenntnis aller geſchlechtlichen

das BG. in der Verleitung der Kl. zur Duldung und Dinge vorausgeſeßt werden mußte. Der Jnhalt

Bornahme perverſer Handlungen eine ſchwere Ehe. ihrer während der Brautzeit an den Befl . gerichteten

verfehlung des Bell. gefunden und den Ungaben der Briefe ergibt, daß ſie damals über die Art eines

Al. Folgend als bewiefen angeſehen hat, daß der Kl . normalen Geſchlechtsverkehrs genauunterrichtet war,

das Verwerfliche und Ehewidrige der Handlungen des und ſie konnte ſich darüber jedenfalls nicht mehr im

Well . erſt nachträglich zum Bewußtſein gekommen iſt Zweifel befinden , nachdem ſie in der Ehe ein Kind

und von ihr nunmehr ehezerrüttend empfunden wird. geboren hatte. Dieſe Umſtände ſprechen gegen die An

nahme, daß die über die

weitere Tatbeſtandsmerkmal des § 1568 BOB. als

gegeben angeſehen hat, daß der Ål . die Fortſeßung befunden hat, wie denn anſcheinend der Befl. ihr

der Ehe mit dem Bell. nicht zugemutet werden fönne. gegenüber daraus auch von vornherein kein Geheimnis

Wenn ein Ehegatte einem Verhalten des andern zu- gemacht hat. Hiernach iſt davon auszugehen, daß die

geſtimmt hat, das an und für ſich ein Scheidungs- Kl . mit dem widernatürlichen Verkehr einverſtanden

grund nach § 1568 BGB. ſein könnte, kann der zus geweſen iſt, obwohl ſie ſich der Widernatürlichkeit bes

ſtimmende Ehegatte, ſelbſt wenn ſeine eheliche Ge: wußt geweſen iſt. Alsdann reicht aber die Tatſache,

finnung durch jenes Verhalten zerrüttet iſt, jedenfalls daß ſie urſprünglich von dem Befl. zu dieſer Art des

nicht der Berpflichtung für überhoben erachtet werden, Verfehrs verführt worden iſt, nicht aus, um ſie der

die Ehe mit demunter ſeiner Zuſtimmung handelnden Zumutung zur Fortſeßung der Ehe mit dem Bell .

Ehegatten fortzuſeßen (ROZ. 85, 204 ) . Än dieſem für überhoben zu erachten . (Urt . d . IV . ZS. v . 9. Dit.

Grundſaß muß feſtgehalten werden. Die Frage , ob 1919, IV 150/19).

dem in ſeinen Rechten gefränkten Ehegatten die Fort

ſeßung der Ehe mit dem anderen Teile zuzumuten iſt, i

Dagegen iſt es rechtsirrig, wenn das BC, auch das besteht dom bet. angeſonnenen Vertebrs im Zertum

n .
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IX . Gründe : Das BG. legt den Vertrag dahin aus,

Bedarf eð einer Genehmigung des Bormundidafta daß die Befl . auch nach Ablauf der erſten 6 Monate

gerichts zumErwerb eines Grnudſtüdes, wenn der
bis 4 Wochen vor Ablauf der Mietdauer das Recht

Seſtamentsvollſtreder deu Bormand beauftragt hat, das der käuflichen Uebernahme habe ausüben dürfen . Dieſe

Grundſtüd für Rechnung des Nachlaſies in der Zwangs Auslegung beruht auf einer dem 286 ZPO. ent

verſteigerung zu erwerben ? Aus den Gründen : ſprechenden Würdigung des Sachverhalts , läßt eine

Der BR. ſagt über die Rechtslage Folgendes: Beauf Verkennung von Auslegungsgrundſäßen nicht erkennen

trage der TV. den Vormund mit dem Erwerbe eines und iſt deshalb der Entſcheidung über die Reviſion

Grundſtüds in der Zwangsverſteigerung und gewähre zugrundezulegen. Mit dem VG. iſt daher davon auss

die dazu nötigen Mittel aus dem der ausſchließlichen zugehen, daß die am 7. März 1917 von der Bell .

Berwaltung des TV . unterſtehenden Vermögen, fo be- abgegebene Erklärung, von dem Kaufrechte Gebrauch

dürfe derVormund zum Erwerbe nicht der vormunda zu machen, rechtzeitig war . Rechtlich zu beanſtanden

ſchaftsgerichtlichen Genehmigung . In gleicher Weiſe iſt aber die Beurteilung, die das weitere Verhalten

ſei das Erfordernis vormundſchaftsgerichtlicher Ge der Bell. im Bu. gefunden hat . Die Kl . hatte mit

nehmigung hinfällig, wenn der TV . nachträglich eine Schreiben vom 9. März 1917 die liebernahmeerklärung

von dem Vormunde als Geſchäftsführer ohne Auftrag als verſpätet abgelehnt, und die Bell. bezahlte darauf

für ihn vorgenommene Grundſtüdserwerbshandlung hin auf Verlangen der Kl. die Mietzinſen weiter, ohne

unter Ueberweiſung der zum Ankauf erforderlichen auf die käufliche Webernahme zurüđzukommen. Wenn

Geldmittel genehmigt habe. Und habe der Vormund nun auch die Bell , auf den Widerſpruch der Kl. ihre

zunächſt den Erwerb des Grundſtücs aus Mitteln frühere Erklärung nicht zu wiederholen brauchte, ſo

beabſichtigt, die ſeiner Verwaltung unterſtünden, und durfte ſie doch andererſeits nicht ohne einen Vorbehalt

dafür nicht die Genehmigung des Vormundſchafts ihrer Rechte die von der Kl. verlangten Mietzinſen

gerichts erlangt, ſo werde der Erwerb ohne vormund:
weiter bezahlen . Die täufliche Uebernahme ſollte nach

ichaftsgerichtliche Genehmigung rechtsgültig, wenn der dem Schreiben vom 7. März 1917 nicht etwa nur für

TV. nachträglich den Erwerb für den von ihm ver den noch unbeſtimmten fünftigen Fall einer Beendi

walteten Nachlaß genehmige und die zum Erwerb gung des Mietverhältniſſes angekündigt, ſondern ſofort

nötigen Mittel aus dieſem Nachlaßvermögen zur Bers wirtſam werden . Denn die Befl . verlangte in ihrem

fügung ſtelle. Es hat den Anſchein, daß das BG. hier Schreiben zugleich die Ueberſendung der Rechnung

die dritte der Möglichkeiten annimmt. Würde dies der
für die Uebernahme des Materials . Mit dem Erwerb

Fall ſein , ſo würde die Entſcheidung inſoweit nicht des Materials durch die Bell . mußte aber das Miet

haltbar ſein. Allerdings hätte der 8 81 Å6.2 und 3 verhältnis ſein Ende finden. Käufliche Uebernahme

Zvo. die Möglichkeit eröffnet, daß der Zuſchlag dem und Fortſeßung des Mietverhältniſſes ſchloſſen ſich

TV . erteilt wäre, ſelbſt wenn der Befl .im Termine alio aus . In der Erklärung, von dem Kaufrechte Ge

erklärt hätte, daß er das Grundſtück für den Mündel brauch machen zu wollen , lag daher die ſtillſchweigende

als deſſen Vormund erwerben wolle. Aber nachdem Kündigung des Mietverhältniſſes, und wenn dann auf

dem Bell . perſönlich der Zuſchlag erteilt war, genügte die Ablehnung ihres Verlangens durch die Kl . die

eine von dem TV . unter Hergabe der Mittel nach Bekl. gleichwohl die Mietzinſen weiter bezahlte, ſo

träglich ausgeſprochene Genehmigung nicht, um die konnte dieſes Verhalten nach Treu und Glauben nur

Berpflichtung des Bell, zu begründen , dasGrundſtüd als ein Nachgeben der Bell ., als ein Verzicht, wenn

dem TB. zu übereignen. Dazu hätte es vielmehr einer auch nicht auf das Staufrecht überhaupt, ſo doch auf

Vereinbarung in der Form des § 313 BOB. bedurft. die aus der Erklärung vom 7. März 1917 ſich erges

Die Entſcheidung des BG. läßt ſich daher nur halten, benden Rechte betrachtet und demgemäß nur dahin

wenn man auf Grund ſeiner Feſtſtellungen annehmen gedeutet werden, daß eine fäufliche Uebernahme jeft

fann, daß der Bell. das Grundſtüc entweder im Aufs nicht ſtattfinden , vielmehr das Mietverhältnis fortges

trage des TV . erſtanden oder im Wege der Geſchäftss ſetzt werden ſolle. Auf eine für die Kl. nicht erkenns

führung ohne Auftrag für ihn erlangt und dieſer die
bar abweichende Abſicht kann ſich die Berl. nicht bes

Geſchäftsführung genehmigt hat. Dann würde der rufen . Es iſt auch belanglos , in welcher Weiſe fie

TV. einen rechtlichen Anſpruch auf Auflaſſungerlangt ſich in ihrem Briefwechſel mit dem Verbande Deutſcher

haben und auch der Mündel verpflichtet geweſen ſein, Tiefbauunternehmer über ihr Verhältnis zur Al. ge

ſich die Eintragung des Grundſtücs für die Nachlaß äußert hat . Denn der Kl. gegenüber hat dies keinen

maſſe gefallen zu laſſen. Jeft nach Wegfall der Ausdruď gefunden . Eine andere Beurteilung kann

Teſtamentsvollſtređung könnte er die Eintragung für auch nicht der Umſtand rechtfertigen , daß nach dem

ſich beanſpruchen . Von einer ſchädigenden Handlung Vertrage im Falle einer fåuflichen Uebernahme die

des Vormunds tönnte alſo dann keine Rede ſein . gezahlten Mietzinſen auf den Kaufpreis angerechnet

( Urt. des IV. ZS. v . 22. Sept. 1919, IV 94/1919). werden ſollten . Eine Zahlung von Mietzinſen tam

nach der mit dem Erwerbe der Mietſache durch den

Mieter eintretenden Beendigung des Mietverhältniſſes
X.

nicht mehr in Frage, undwenn die Bekl. troß der

Räufliche Uebernahme der gemieteten Sache durch Erklärung vom 7.März 1917 Beträge, die die Kl. als

die Mieter. Unvereiubarkeit einer darauf gerichteten Mietzinſen verlangte, ohne Vorbehalt bezahlte, dann

Erklärung mit der Fortjegung des Mietverhältniſſe . fann dies nur im Sinne einer Fortſeßung des Miet

Der Bellagte mietete im Jahre 1915 von der Klägerin verhältniſſes unter Verzicht auf die zuvor erklärte

2500 m Gleis auf ſechs Monate mit der Verabredung käufliche Uebernahme verſtanden werden . Die Bell.

ſtillſchweigender Verlängerung um je einen Monat hätte nach der vom BG. gegebenen Vertragsauslegung

bei nicht rechtzeitiger Kündigung und mit der Berech- bis 4 Wochen vor Ablauf der Mietdauer, alſo auch

tigung, das Gleis bei Beendigung der Miete käuflich noch aufdie Kündigung des Mietsverhältniſſes durch

zu erwerben. Die Kl. fündigte das Mietverhältnis die Hl. hin , die täuſliche Webernahme von neuem er:

zum 26. Mai 1918 und verlangte mit der Klage Nüď: klären fönnen. Nach dem feſtgeſtellten Sachverhalt

gabe des Gleismaterials . Die Bell. machte geltend, hat ſie eine ſolche Erflärung jedoch nicht abgegeben,

daß ſie ſchon durch Schreiben vom 7. März 1917 von ſich vielmehr nur, und zwar erſt nach Ablauf der

dem Rechte der käuflichen Uebernahme Gebrauch ges Mietdauer, auf ihre Erklärung vom 7. März 1917

macht habe . Die 1. Inſtanz gab der Klage ſtatt. Das berufen . Deren Wirkungen aber waren , wie darges

BG. wies ſie ab . Auf die Reviſion der Ml. wurde legt, erloſchen. (Urt. des III . ZS. vom 4. November

das Berufungsurteil aufgehoben und die Berufung 1919, III 140/19 ).

der Beflagten zurückgewieſen .
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XI.
man dem BG. folgt und in der Unterlaſſung der

kann der argliftige Schädiger fich auf fahrläſſige Materialprüfung eine Fahrläſſigkeit und ſogar eine

Mitverídulden des Geſchädigten berufen ? BOB. 8 254. grobe Fahrläſſigkeit der Bekl. erblidt, ſo wäre doch

Die Beklagte hatte der Geſchoßfabrik in S. einen Poſten damit allein die teilweiſe Abwälzung des Schadens

fertiger Stahlguß-Granaten 96 zu liefern und übers auf ſie nicht zu begründen. Denn derjenige, der arg

trug die Anfertigung der Rohlinge der Klägerin, die liſtig täuſcht, kann – wenigſtens in der Regel – ſeine

fich verpflichtete, ſie aus dem von ihrerzeugten Autariſton Schadenserſaßpflicht nicht dadurch mindern, daß er

Stahlguß herzuſtellen. Nach Lieferung einer Anzahl dem Betrogenen das allzu große Vertrauen auf ſeine,

Granaten erklärte die Geſchoßfabrit ſie für unverwerts des Betrügers, Rechtſchaffenheit, Zuverläſſigkeit und

bar, weil ſie nicht aus Stahlguß, ſondern aus Temper- Vertragstreue zum Vorwurfe macht. Allerdings mag

guß beſtänden. Die Kl. verlangte Zahlung eines es auch ſeltene Ausnahmefälle geben, in welchem bei

Raufgeldrüdſtandes, die Betl. widerklagend Müdge. dem Hinzutreten beſonderer Umſtände ein mitwirken

währ bereits entrichteter Kaufpreisteilbeträge und Er des Verſchulden des Geſchädigten die Anwendung der

ſtattung von Fracht- und Bearbeitungsloſten. Die Teilungsgrundfäße des § 254 BGB. zugunſten des

Bell. will von der RI. argliſtig darüber getäuſcht ſein, argliſtiſchen Schädigers rechtfertigen tönnte (R3.

daß Autariſton -Stahlguß tein Stahlguß im techniſchen BD. 76 Š . 323) . Solche beſondere Umſtände ſind jedoch

Sinne ſei, ſondern, wie jeßt unſtreitig, getempert d . h . dem feſtgeſtellten Sachverhalte nicht zu entnehmen

einem Glühverfahren unterworfen werde, während und insbeſondere nicht in dem Verhalten zu finden,

die Kl. behauptet, die Bell . habe ſchon bei der Ver- aus welchem das BG. eine Fahrläſſigkeit der Bell.

gebung des Auftrags über die Rohlinge die Natur herleitet . Die lektere allein genügt aber nicht, um

und Herſtellungsweiſe des Autariſton-Stahlguſſes ges eine Abweichung von der obigen Regel zu begründen.

tannt . Das BO . legte dem Inhaber der Befl. einen ( Urt . des III . ZS. vom 19. September 1919, III 66/19) .

richterlichen Eid dahin auf, daß er bei der Beſtellung

und Bieferung der Rohlinge nicht gewußt habe, daß

ſie im Temperverfahren hergeſtellt werden ſollten oder
XII.

hergeſtellt ſeien. Auf die Reviſion der Bell, wurden

die Eidesfolgen zu ihren Gunſten geändert. Rechtliche Beurteilung eines Bertrage, durch den

Gründe : Das BG. hat die Kenntnis der Kl. zur Sicherung fünftiger Erbrechte eine vypothet an

von der Unzuläſſigkeit der Verwendung ihres Auta- einen Treuhänder abgetreten wird mit der Vereinbarung,

riſton -Stahlguſſes zur Granatenerzeugung ſowie weiter daß fie beim Lode des Ubtretenden auf beſtimmte Perſonen

einwandfrei feſtgeſtellt, daß ſie zum mindeſten mit der zuübertragen iſt. Der verſtorbene Ehemann der Kl.,

Möglichkeit gerechnet habe, die Bell. wiſſe nicht , daß deſſen alleinige Erbin ſie iſt, war der Sohn der Beti.

ihr Temperguß ſtatt des von der Beeresverwaltung Dieſer und zwei ſeiner Geſchwiſter, W. P. und Frau

geforderten Stahlformguſies geliefert werde . Hieraus M. Sch., hatten die Entmündigung der Bell. wegen

hat es in Uebereinſtimmung mit der Rechtſprechung Verſchwendung beantragt. Am 27. Okt. 1911 gaben die

des MG. (3. B. JW , 1906 S. 16 16) die zutreffende drei Geſchwiſter und die Bell . vor dem Entmündigungs

Folgerung gezogen, daß die Kl. die Berl. in einer richter folgende Erklärungen ab : „Frau Profeſſor P.(die

wider die guten Sitten verſtoßenden Weiſe vorſäßlich Befl.) erklärt ſich bereit, 40000 M zur Sicherheit des

geſchädigt habe und ihr aus § 826 BOB. erfaßpflichtig Erbteils der Antragſteller zu hinterlegen unter Vor

ſei, ſofern die Bell. nicht etwa ſelbſt gewußt habe, behalt des Zinsanſpruchs. Von den 40000 M ſollen

daß die Kl. den Autariſton-Stahlguß im Temperver- an W. P. 10 000 M und an die beiden anderen zu

fahren herſtelle . Aber, – ſo fährt das BG. fort, ſammen 30 000 M fallen . Die Sicherſtellung ſoll ſo

die Betl. habe ihre etwaige durch Leiſtung des Urteils- erfolgen, daß eine Hypothef von 40 000 M an einen

eides erſt noch zu erweiſende Untenntnis hiervon grob Treuhänder abgetreten und beſtimmt wird, daß nach

fahrläſſig verſchuldet und müſſe daher nach § 254 BOB. dem Tode der Frau Profeſſor P. die 40 000 M an die

einen Teil des Schadens und zwar nach Bage des drei Antragſteller in den angegebenen Anteilen fallen .“

Falles ihre Frachtauslagen und die Koſten für die Zur Treuhänderin wurde Frau Sch. beſtimmt An fie

Weiterbearbeitung der Rohlinge ſelbſt tragen . Gegen trat die Bell. am 22. Mai 1912 eine Hypotheť von

dieſen Teil der Entſcheidung wendet ſich mit Recht die 40 000 M unter Vorbehalt des Nießbrauchs ab . Sie

Reviſion, die die Eidesauflage an ſich nicht bemängelt . wurde auf Frau Sch . umgeſchrieben, der Hypotheken

Was zunächſt das angebliche Verſchulden der Befl . brief wurde ihr ausgehändigt. Frau Sch . ſtellte den

anlangt, ſo findet es das BG. darin, daß die Befl . übrigen Beteiligten eine mit der Ueberſchrift „ Treu

bei einem ſo bedeutenden Granatenauftrage, deſſen handerklärung “ verſehene ſchriftliche Erklärung aus,

ſchlechte Ausführung die Kämpfe und damit die Inter: in der ſie ſich u , a . verpflichtete, von der Hypothet

eſſen der Algemeinheit ſchwer hätte beeinträchtigen nach dem Tode ihrer Mutter an ihren Bruder W. '/8

können , die Prüfung des Materials der Heeresverwal- und an H. (Ehemann der Kl . ) 8/8 abzutreten, auch zu

tung añein überlaſſenund von deſſen vorſchriftsmäßiger Debzeiten der Bell . beim Eintritt gewiſſer Umſtände

Beſchaffenheit und Güte vor der Weiterbearbeitung die Bypothet an einen anderen Treuhänder zu über

der Rohlinge ſich nicht durch eine ſachdienliche Unter- tragen. Deşteres iſt geſchehen . Im Laufe des Prozeſſes

ſuchung ſelbſt überzeugt habe . Der Reviſion iſt zus iſt dann das Kapital zurücgezahlt und hinterlegt

zugeben, daß dieſe Erwägung zu Bedenken Anlaß gibt worden . Zwiſchen den Parteien beſteht Streit darüber,

und die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht der ob der Ehemann der Kl. einen vererblichen Anſpruch

Bell. in ihrem Vertragsverhältniſſe zu der Kl . zu über- erlangt hat, oder ob dies nicht der Fall iſt und die Bell.

ſpannen ſcheint. Es ſei nur darauf hingewieſen , daß Auszahlung des für H. Þ. beſtimmten Betrages von

die Befl. davon ausgegangen iſt und davon ausgehen 15 000 M verlangen fann. Die Kl . hat beantragt feſtzu

konnte, die Kl. wiſſe, was ſie liefern und was ſie nicht ſtellen , daß ihr andem hinterlegten Kapital vorbehaltlich

liefern dürfe, daß der Jnhaber der Bell . Ingenieur desNießbrauchs der Befl . das Miteigentum zu 8/8 zuſteht.

und Fabritant von Motoren , aber kein Fachmann für Die Befl. beantragt mit der Widerklage, die Kl . zu
Eiſens und Stahlguß war, daß § 377 Abſ. 5 HOB. verurteilen, darin zu willigen , daß an ſie von dem

ihn auch ohne Unterſuchung gegen die Folgen eines hinterlegten Kapital 15000 M ausgezahlt werden . Das

Betrugs ſchüßte, und daß beide Parteien die genaueſte LG. hat die Klage abgewieſen und nach dem Antrage

Prüfung der Granaten durch die Geſchoßfabrit, der der Widerflage erfannt. Das DLG. hat umgekehrt

dazu die vollkommenſten Mittel und eine genügende entſchieden . Die Reviſion der Bell . wurde verworfen ;

Anzahl Sachverſtändiger zur Verfügung ſtanden, als das Urteil des BG. wurde jedoch dahin geändert, daß

ficher anſehen konnten und mußten . Aber ſelbſt wenn der Al . nur ein „Mitgläubigerrecht“ zu 8/8 zuſteht .
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Aus den Gründen : Es handelte ſich um einen

Bertrag zugunſten Dritter i . S. des § 328 A5.1BGB.,

der einem Gutsübernahmevertrage nicht unähnlich iſt.

Denn das BG. ſagt ausdrüdlich , daß die Kinder das
Geld in Anrechnung auf ihren fünftigen Muttererbteil

hätten erhalten ſollen (vgl .§ 330 Sab 2 BOB.). Dieſer

Vereinbarung gegenüber hat das Abkommen vom

27. Oktober 1911 nur die Bedeutung eines Vorvertrags.

Allein tonnte es den noch zu beſtellenden ſog . Treu

händer den Kindern gegenüber nicht binden . Verſtärkt

wurde die Verpflichtung der Frau Sch . dadurch , daß

fie in der Treuhanderklärung auch ihren Geſchwiſtern

gegenüber ausdrüdlich anerkannte, nach dem Tode der

Bekl. von der ihrer „ Treuhandverwaltung“ unters
ſtehenden Hypother 10000 Man W. und 15000 M an

$. P. abtreten zu müſſen . An dieſem Rechte auf Abs

tretung nach dem Tode der Mutter iſt auch dadurch

nichts geändert worden, daß die Frau Sch . ihrer Vers

pflichtung gemäß inzwiſchen die ypothet an einen

anderen Treuhänder abgetreten hat. Denn ſie hat

dieſem bei der Abtretung dieſelben Verpflichtungen

auferlegt, die ſie ihrer Mutter gegenüber früher übers

nommen hatte; durch dieſe Vereinbarung erwuchs alſo

den Geſchwiſtern nunmehr ein unmittelbares Recht auf

Abtretung der ihnen zufommenden Teile der Hypothet

gegen den neuen Treuhänder. Was den Anteil der

Frau Sch. ſelbſt anlangt, ſo gewannen die Verein

barungen, nachdem ſiezur Treuhänderin beſtellt war,

die Bedeutung, daß die Beſchräntungen ihres Gläubigers

rechts , denen ſie ſich als Treuhänderin unterworfen

hatte, mit dem Tode ihrer Mutter wegfallen ſollten .

Die Angriffe der Reviſion fönnen feinen Erfolg

haben . Aus dem vorſtehenden ergibt ſich ſchon , daß

die Meinung der Reviſion unrichtig iſt, das BG. habe

angenommen , die 40000 M ſollten den Kindern ſofort

zu Eigentum anfallen. Das Eigentum ſollte nach der

Uuffaſſung des BG . dem Treuhänder übertragen

werden. Es mag zugegeben werden, daß die Annahme,

das Eigentum ſei ſofort auf die Geſchwiſter übertragen

worden , mit dem Wortlaut des Protokolls vom

27. Oktober 1911 nicht vereinbar wäre . Das läßt fich

aber von der Auslegung des BG. nicht ſagen . Ber

fehlt iſt die Meinung der Neviſion, die Befl. habe in

der Verhandlung vom 27. Oktober 1911 nur einſeitige

Erklärungen abgegeben. Nach der rechtlich zutreffenden

Feſtſtellung des BG . handelt es ſich um einen Vertrag

und das Bo. ſagt ausdrüdlich , daß der Wille aller

Beteiligten , alſo auch der Bekl . darauf gerichtet geweſen

ſei, das Kapital alsbald aus dem Vermögen der Bekl.

auszuſcheiden. Die Heviſion wendet ſich endlich gegen
die wirtſchaftlichen Geſichtspunkte, die das BG . ins

Feld geführt hat. Das BG . führt nämlich aus, die

von den Beteiligten beabſichtigte Sicherungder Ⓡypother

ſelbſt habe ſich durch die bloße Uebertragung auf einen

Treuhänder nicht erreichen laſſen . Denn hierdurch

würde ſie nur der lebzeitigen Verfügung der Bell.,

nicht aber auch ihrer Verfügung von Todes wegen

entzogen ſein. Die Reviſion meint, es ſei nicht feſts

geſtellt, daß auch hiergegen die Kinder geſchüßt werden

und namentlich , daß die Befl. fich auch inſoweit habe

binden wollen . Sie beachtet nicht, daß das BG . ſagt,

es handele ſich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme

um eine Zuwendung, die die Mutter den Kindern

unter lebenden in Änrechnung auf ihren fünftigen

Erbteil habe machen wollen . EinevollzogeneSchenfung

von Todes wegen nach § 2301 BGB., die die Reviſion

allenfalls annehmen will , hätte alſo den erſtrebten

Erfolg nicht haben können . Denn in dieſem Falle wäre

die Schenkung durch das Vorverſterben des H. hinfällig

geworden, was dem feſtgeſtellten Willen der Beteiligten

widerſprochen haben würde. Abgeſehen davon konnte

die bloße Uebertragung der Hypothet auf einen Treu

händer ohne Begründung von Rechten für die Kinder

dieſen überhaupt keine Sicherheit gewähren . Es würde

fich dann um eine Abtretung zur Ausführung eines

Auftrag & gehandelt haben, die jederzeit widerruflich

geweſen wäre (8 671 BGB. , NO3. 53 S. 417) .

Es muß anerkannt werden, daß die Meviſion einen .

gewiſſen Anhalt für ihre unrichtige Auffaſſung des

Standpunktes des BG . in der Urteilsformel finden

konnte. Denn darin iſt der Kl. das Miteigentum zu

8'8 an dem hinterlegten Kapital zugeſprochen, während

ſie nach den Entſcheidungsgründen nur einen Anſpruch

auf Auszahlung ihres Anteils beim Tode der Mutter,

alſo einen befriſteten Anſpruch hat. Die Formel mußte

daher berichtigt werden . (Urt. des IV.Z8.0.6. Oft. 1919,

IV 226/19).

XIII.

Haftung einer Wach- und Schließgeſellſchaft für

ein Verſchulden ihrer Wächter. Zum Begriffe der

groben Fahrläſſigkeit. Urſächlicher Zuſammenhang.

Die Klägerin hatte die beklagte Wach- und Schließ

geſellſchaft mit der nächtlichen Bewachung ihres Ges

ſchäftsgrundſtücks beauftragt und verlangte mit der

Klage u. a . Erſaß für in der Nacht durch Einbruch

entwendete Waren . Dieſer Anſpruch wurde in der

1. Jnſtanz dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt .

Die Berufung der Bell . wurde zurücgewieſen. Ebenſo

ihre Reviſion .

Gründe: Das BG. läßt unentſchieden , ob die

Haftung der Befl . vertragsmäßig auf Vorſaß und

grobe Fahrläſſigkeit ihrer Angeſtellten beſchränft ges

weſen ſei , und beſtätigt die Entſcheidung der 1. Jnſtanz,

indem es ausführt, daß den von der Bell. beſtellten

Wächter der Vorwurf grober Fahrläſſigkeit treffe.

Dieſe Annahme entſpricht dem feſtgeſtellten Sachver

halt. Der Begriff der groben Fahrläſſigkeit (BGB.

§ 277) iſt im Geſetze nicht näher beſtimmt, aber immer

dann erfüllt, wenn die im Verkehr erforderliche Sorg

falt in beſonders ſchwerer Weiſe verlegt worden iſt. Das

Verhalten des Wächters, der die vermeintlichen Nachts

arbeiter um 3 Uhr nachts ohne jede Sicherungsmaß=

regel einließ . läßt aber jede, auch die geringſte Vor

ſicht vermiſſen und wird daher mit Necht als grob .

fahrläſſig bezeichnet. Ein Hinwegſeken über eigene

Bedenken legt der Begriff der groben Fahrläſſigkeit

teineswegs voraus. Nicht zu beanſtanden iſt auch die

Annahme, daß der Diebſtahl durch die Fahrläſſigkeit

des Wächters ermöglicht und verurſacht worden ſei.

Nach den Feſtſtellungen haben die Diebe den Wächter,

nachdem er ihnen geöffnet hatte, überwältigt und dann

den Einbruch ungeſtört ausgeführt . Belanglos iſt,

ob ſie zu einer ſpäteren Stunde und auf andere Weiſe,

3. B. durch einen Angriff auf den Wächter während

ſeines Rundganges um das Gebäude, eindringen

konnten, wenn der Wächter ſie nicht eingelaſſen hätte.

Denn dieſer von der Befl. als möglich und wahr

cheinlich bezeichnete Fall iſt tatſächlich nicht einges

treten und kommt daher für die Beurteilung des ur

ſächlichen Zuſammenhanges nicht in Betracht. Das

BG . weiſt übrigens mit Recht auch darauf hin, daß

nicht abzuſehen ſei , wie ſich ein ſolcher Angriff abges

ſpielt haben würde . ( Urt . des III . ZS . vom 26. Seps

tember 1919, III 90/19 ) .

4918

B. Strafſachen.

Fälidung des Notgelde8 bayeriſcher Gemeinden . A

den Gründen zweier Entſcheidungen des

1. Straffenats : 1.Gegen die wegen zweier Verbrechen

des Gebrauchs falſcher Privaturkunden nach 88 270,

267, 268 Abſ. 1 Nr. 1 StGB. ausgeſprochene Ver

urteilung richtet ſich die Reviſion . Das Rechtsmittel

iſt nicht begründet. Zunächſt fann es feinem Zweifel.

unterliegen , daß die Gutſcheine Urkunden ſind. Da

eine ſtaatliche Genehmigung zu deren Herſtellung und

Ausgabe nicht erteilt war, handelte es ſich zwar nicht
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um Inhaberſchuldverſchreibungen i . S. des $ 793 BOD.

wohl aber um Urkunden der im $ 807 BGB. bezeichneten

Art. In ihnen war das Verſprechen der beiden Stadt

gemeinden verbrieft, die Gutſcheine zum Nennwert bei

den ſtädtiſchen Staſſen in Zahlung zu nehmen. Sie

waren beſtimmt und geeignet, für dieſes Rechtsverhältnis

als Beweismittel zu dienen . Damit iſt ihre Urkunden

eigenſchaft gegeben . (Urt. vom 6. Oft . 1919, 1 D 302/19).

2. a ) Die Straffammer hat nicht feſtgeſtellt, daß

die Angell. Schuldverſchreibungen auf den Inhaber

fälſchlich angefertigt haben, ſondern daß fie „Guts

ſcheine“ der Stadtgemeinden Nürnberg und Fürth

fälſchlich angefertigt haben. Solche Gutſcheine find

nicht Urtunden i . S. des § 793 BGB. , ſondern Urs

lunden i . S. des § 807 BOB. Zur Ausgabe dieſer

Art von Urkunden iſt jedermann befugt; eine ſtaat

liche Genehmigung iſt nicht erforderlich. Selbſt wenn

jedoch Gutſcheine zu den Urkunden zu rechnen wären ,

die gemäß § 795 Abſ. 3 BOB. einer ſtaatlichen Ge

nehmigung bedürfen , ſo würden auch nichtige Gut

ſcheine zum Beweiſe von Rechten und Rechtsverhälts

niſſen erheblich ſein, da der Inhaber gegen den Auss

ſteder einen Únſpruch auf Erſatz des durch die Aus

gabe verurſachten Schadens hätte.

b) Schon aus dem Wortlaut des § 149 StGB.

geht hervor, daß dem Papiergeld nur die Schuld

derſchreibungen auf den Inhaber gleichgeſtellt ſind,

die von einer zur Ausgabe ſolcher Papiere berechtigten

Gemeinde uſw. ausgeſtellt ſind. In den Urteilsgründen

iſt ausdrüdlich hervorgehoben , daß die Stadtgemeinden

Nürnberg und Fürth keine ſtaatliche Ermächtigung

zur Ausgabe von Schuldverſchreibungen auf den 3n

haber haben. Aus welchem Grunde geldähnliche

Bapiere, die nicht unter § 149StOB. faden, der Be

urteilung nach SS 267 ff. SIGB. entzogen ſein ſollen ,

iſt nicht verſtändlich. Der Umſtand, daß die von den

Ángell. hergeſtellten Gutſcheine Abdrüde einer fälſchlich

hergeſtellten Urfunde ſind, ſchließt nicht aus, daß ſie

ebenfalls die Eigenſchaft von Urkunden t. S. der

88 267 ff. StGB. haben . (Urt . v . 13. Oktober 1919,

1 D 274/ 1y ).

.

Balbf. auch den Tatbeſtand des § 1666 Abſ. 1 BGB.

Auchwar in Art. 1 Abſ. 1 Nr. 1 des ZwErzG.vom

10. Mai 1902, an deſſen Stelle der Art. 2 Abſ. 1 Nr. 1

FürfErzo . getreten iſt, auf dieſe Beſtimmung des BOB.

verwieſen , ſo daß es unter der Herrſchaft des ZwErjo.

nicht geradezu verfehlt war, wenn bei Anordnung der

Zwangserziehung nach deſſen Art. 1 Abſ. 1 Nr. 1 auch

der § 1666BOB. als Grundlage der Entſcheidung mit

angeführt wurde. Aber nach dem FürſErzo. iſt dies

nicht mehr angångig . DerGefeßgeber hat bei Erlaſſung

dieſes Gefeßes abſichtlich nicht mehr auf den § 1666vers

wieſen, ſondern deſſen Vorausſeßungen in das Gefeß,

und zwar in den Art. 2 Abſ. 1 Nr. 1 ſelbſt aufgenommen,

um Mißverſtändniſſe zu verhüten, die ſich in der Praxis

aus der im ZwErzo. geſchehenen Zuſammenfaſſung der

im g 1666 bezeichneten Minderjährigen mit den im g1838

BOB. erwähnten ergaben, und anderſeits, um das Ber

hältnis der FürſErz.und der Armenpflege llarzuſtellen,

weil das bayer. Recht eine Verwendung von öffents

lichen Mitteln zur Durchführung eines nach § 1666

oder § 1838 BGB. erlaſſenen vormundſchaftsgerichts

lichen Beſchluſſes nur kannte, wenn der Beſchluß in

dem durch das ZwErzo. normierten Verfahren er

gangen war (vgl. die Begr. zum Entw . eines Armeng.,

Berh . d . A. d. Abg. 1913/14 BeilBd. 7 S. 7 ff .). Die Ans

ordnung der FürfErz.auf Grund des § 1666 BOB.

und des Art. 1 und 2 FürſEr;6. zugleich iſt daher jest

ausgeſchloſſen. Entweder ſteht die Unterbringung eines

Minderjährigen zum Zwede ſeiner Erziehung auf

öffentliche Koſten in Frage, dann iſt ſie nach dem

FürſErp.zu beſchließen (f.insbeſ.Art.13-16 FürfÉr;0.),

oder eine ſolche auf Soſten des Minderjährigen ſelbſt

oder anderer , dann kann ſie nur nach den Beſtim

mungen des BGB. und des GFG. angeordnet werden.

Da hier nur die erſtere Art der Unterbringung in Frage

ſteht, iſt § 1666 Abf. 1 BGB. ſomit zu Unrecht ans

gewendet worden und inſoweit das Geſep verleßt.

2. Auch die Entſcheidung im Koſtenpunkte verſtößt

gegen das Gefeß, weil ſie auf Art. 131 AG. BOB.

geſtüßt iſt. Dieſe geſeßliche Beſtimmung iſt in An

gelegenheiten der FürſErz. überhaupt nicht anwends

bar, vielmehr gilt fürdieKoſtenentſcheidung in dieſen

der Art. 17 Abſ.3 FürfErjo. ausſchließlich, und zwar

auch dann, wenn die Entſcheidung in einer höheren

Inſtanz ergeht.

3. Endlich haben die Vorinſtanzen den Art. 4 Abf.4

FürſErzo. dadurch verleßt, daß ſie es dieſer zwingenden

Vorſchrift zuwider unterlaſſen haben, vor der Anords

nung der FürſErz. einen Ärzt zu hören . Zwar hat

das VormGer. bereits am 13. Februar 1918 den Bezirks

arzt um deußerungdarüber erſucht, ob ſich Franz und

Georg B. zur Einſchaffung in eine Erziehungsanſtalt

eignen. Dieſer hat aber das Erſuchen am 17. März

1918 mit der Mitteilung zurücgegeben , daß die Kinder

durch ihren Vater vorgeladen wurden , aber nicht er

ſchienen ſeien . Ein weiterer Verſuch , die Aeußerung

eines Arztes herbeizuführen, iſt nicht mehr gemacht

worden . Selbſtverſtändlich war mit dem ergebnislos

gebliebenen Erſuchen an den Bezirksarzt der zwingenden

Vorſchrift des Gefeßes nicht genügt . Es wäre viels

mehr zunächſt Sache des VormGer. geweſen , an den

Arzt die Anfrage zu richten, ob zur Ermöglichung

einer deußerung i. S. des Erſuchens die körperliche

Unterſuchung oder die Beobachtungder Kinder in einer

Anſtalt erforderlich ſei, und bejahenden Falles nach

Art. 4 Abſ. 5 und Art. 17 Abſ. 1 FürſErzG . mit

Art. 130 ÅG. BOB. weiter zu verfahren , wenn es

auf ſeiner Abſicht, die FürſErz. anzuordnen , mit Rüds

ſicht auf die Sachlage im übrigen beharren zu ſollen

glaubte. Keinesfalls durfte es aber dieſe Anordnung

ohne die vorherige Aeußerung eines Arztes treffen.

Alles dies gilt auch für das Beſchwerdegericht, welches

in bezug auf die Entſcheidung gemäß Art . 17 Abſ. 1

FürfErzg . mit § 19 OFO. und den entſprechend an

wendbaren 88 568 und 570 SPD. vollſtändig an die

n.

4830

Oberſtes Bandesgericht.

A. Sivilſachen.

I.

1. Berhältnis des $ 1666 BGB. zum FürſGrzG .

2. Für die Entidheidung über die Roften eine Für Grg.

Berfahrens iſt nicht Art.131 AG. BGB., ſondern

nur Art. 17 FüriGr;6. maßgebeud. 3. Vor der end:

gültigen Anorduung der Für Grz. iſt ſtete ein Arzt

zu hören. Das AG. N. hat die FürſErz. des Franz

und Georg $ . angeordnet. Es nahm an , daß die

Beiden in ihrer Erziehung ſehr vernachläſſigt und

fittlich ſo verdorben ſeien, daß zur Berhütung ihres

völligen fittlichen Verderbens die Anordnung der

Fürſ&rz. erforderlich ſei . Die von dem Vater der

Knaben eingelegte ſofortige Beſchwerde wurde zurüd

gewieſen . Auf die ſofortige weitere Beſchwerde des

Baters wurde die Sache an das AG. zurüđverwieſen .

Aus den Gründen : 1. Das VormGer. hat ſeine

Unordnungen auf die Art. 1 und 2 Abſ. 1 Nr . 3 und

Art . 7 FürfErzo . und außerdem noch auf § 1666 Abſ. 1

BGB. gegründet und das LG . iſt beigetreten. Darnach

erſcheint es aber zweifelhaft, ob ſich die Vorinſtanzen

über das Verhältnis des § 1666BOB. zum Fürſ&rző .

im Klaren waren. Nach § 1666 BOB. kann die Unters

bringung eines Minderjährigen, bei welchem die Sorge

für die Perſon einem Elternteil zuſteht, auf öffentliche

Koſten überhaupt nicht angeordnet werden . Art.2 Abſ.1

Nr. 1 Fürfrz . enthält allerdings in ſeinem erſten
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Stelle des erſten Gerichts getreten iſt und gleich dieſem

gemäß § 12 GFG . ohne Müdſicht auf Anträge der Bes

teiligten den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln

hatte, wobet es ihm freiſtand, die Mittätigkeit des
16. im Wege des Erſuchens in Anſpruch zu nehmen,

wenn es nicht ſelbſt die etwa weiter erforderlichen
Ermittelungen vornehmen wollte. Die Möglichkeit,

daß die Borinſtangen nach Bernehmung eines Arztes

nach Art. 4 Abſ. 4 Fürſ & rzo. zu einer anderen tat
ſächlichen und rechtlichen Beurteilung der Sache in

bezug auf die endgültige Anordnung der FürſErz.

gelangen konnten , iſt aber nicht ausgeſchloſſen .(Beſchi.

des I. ZS . vom 14. Nov. 1919, Reg. III Nr. 51/1919) .
4810 M.

1

1

II .

Der Beginn der Uneſchlagung@ frift des $ 1944 BGB.

ſekt eine beſtimmte und überzeugende Kenntnis von dem

Unfall uod dem Grunde der Berufung voraus. Schuld

haftes Nichtteunen ſteht der Kenntnið nicht gleich. In

einem imJahre 1910 geſchloſſenen Erbvertrag haben

fich die Eheleute l. gegenſeitig als Erben und als

Erben des zuleft verſterbenden die Kaufmannstochter

Erna 3., ießt verehelichte W., eingeſeßt. Die Ehefrau

iſt im 3. 1913, der Ehemann im 3. 1919 geſtorben.

Nachdem das Notariat dem Nachlaßgericht den Erb

vertrag vorgelegt hatte, erſchien dort Erna W. und

erklärte, laut des bei dem AG. offen verwahrten Erb

vertrags ſei ſie die Erbin des L .; bevor der Erb

vertrag eröffnet werde und ſie ſich über die Annahme

der Erbſchaft äußere, möchte ſie wiſſen, ob ein Nachlaß

vorhanden ſei, ſie erſuche daher um Nachlaßſicherung.

Nachdem das AG. Zunächſt die Sicherung des Nach

laſſes angeordnet hatte, ging ein Schriftſaß des RA. V.

ein, in dem dieſer als Bertreter der Erna W. Einleitung

der Nachlaßpflegſchaft beantragte. Zur Begründung

führte er aus, Erna W.folle nach privaten Mitteilungen

als Erbin des L. eingeſeßt ſein ; für den Fall, daß dies

zutreffen ſollte, fönne ſie ſich vorläufig nicht entſchließen ,

die Erbſchaft anzunehmen, es ſolle daher Nachlaßpfleg.

ſchaft eingeleitet werden . Dieſem Antrage gab das

AG . ſtatt und ſtellte den RA . 2. als Nachlaßpfleger

auf. In dem zur Eröffnung des Erbvertrags an

beraumten Termin vom 28. Februar, in welchem

RA. 8. als Nachlaßpfleger erſchienen war, wurde der

Erbvertrag eröffnet, ſodann ſtellte der Genannte den

Antrag, die Erna W. durch das AG . B. über die An

nahme der Erbſchaft vernehmen zu laſſen. In dem

zufolge Erſuchens des Nachlaßgerichts bei demAG. B.

anberaumten Termin erſchien Erna W. nicht . Zufolge

eines neuen Erſuchens erklärte die Genannte am 23. Juli

1919, ſie ſei nicht der Meinung, daß ſie die Erbſchaft

angenommen habe, ſie müſſe aber zugeben, daß ſie am

28. Februar von dem Erbfall ſchon Kenntnis gehabt

habe. Sie nehme auch heute die Erbſchaft nicht an .

Das Nachlaßgericht hat ſodann in einem an Erna

W. gerichteten Schreiben „ nach Art. 3 des Geſ. vom

9. Auguſt 1902, das Nachlaßweſen betr . , feſtgeſtellt“,

daß die Genannte Erbin des 1. geworden iſt, da ſie

innerhalb der Friſt des § 1944 BGB . keine Aus.

ſchlagungserklärung abgegeben habe. Die von Erna

W. gegen dieſe Feſtſtellung eingelegte Beſchwerde

trde zurückgewieſen . Auf ihre weitere Beſchwerde

hin wurde der Beſchluß des lo. aufgehoben und die

Sache an das 16. zurücverwieſen.

Aus den Gründen : Nach § 1944 Abſ. 2 BOB .

beginnt die ſechswöchentliche Friſt für die Ausſchlagung

einer Erbſchaft mit dem Zeitpunkt, in welchem der

Erbe von dem Anfall und dem Grunde der Berufung

Kenntnis erlangt hat und falls die Berufung auf

einer Verfügung von Todes wegen beruht – nicht vor

der Verkündung der Verfügung . Um die Friſt in lauf

zu ſeben genügt nicht jede Kenntnis " von der Bes

rufung , insbeſondere nicht eine ſolche, die auf privaten

Mitteilungen beruht und Zweifeln Raum fäßt, es

wird vielmehr eine beſtimmte und überzeugende

Kenntnis erfordert. Daß die Erblaſſerin dieſe beſtimmte

Kenntnis gehabt hat, iſt 8. 8. nicht erwieſen. Sie hat

allerdings am 4. Februar 1919 vor dem Nachlaßgericht

erklärt : „laut des hier beim Amtsgericht offen vers

wahrten Erbvertrags des am 30. Januar 1919 hier

verſtorbenen 2. bin ich deſſen Erbin .“ Mit Unrecht

folgert aber das LG . aus dieſer Erklärung, die Bes
ſchwerdeführerin habe damals von den weſentlichen

Beſtimmungen des Erbvertrags Kenntnis genommen

und folglich ſpäteſtens an dieſem Tage die in § 1944

erforderte Kenntnis erlangt. Žene Erklärung der Bes

ſchwerdeführerin bietet keinerlei Anhaltspunft dafür,

daß ihr damals der Erbvertrag zur Einſichtnahme

vorgelegt oder ſeinem weſentlichen Jnhalt nach ers

öffnet worden iſt. Wenn dies geſchehen wäre, dann

würde es doch wohl von dem Nachlaßrichter in irgends

einer Weiſe feſtgeſtellt worden ſein . Da aber in dem

Protokoll jede Andeutung über eine Eröffnung fehlt,

mangelt es an einem Anhaltspunkt dafür, daß eine

Eröffnung ſtattgefunden hat und daß die Erklärung

der Beſchwerdeführerin anders zu bewerten iſt, als die

von ihrem Vertreter abgegebene Erklärung, ſie ſei nach

privaten Mitteilungen als Alleinerbin eingeſeßt. 8.8.

liegt alſo kein Beweis dafür vor, daß die Beſchwerde

führerin von dem Jnhalt des Erbvertrags mehr ges

wußt hat, als was von ihrem Vertreter zugegeben iſt.

Dieſe „Kenntnis" genügt aber nach dem Erörterten

nicht, um die Ausſchlagungsfriſt in Lauf zu ſeßen, und

zwar auch dann nicht, wenn die Mitteilungen von dem

Erblaſſer oder deſſen verſtorbener Ehefrau herrühren

würden ; denn die Beſchwerdeführerin mußte immerhin

mit der Möglichkeit rechnen , daß der Erbvertrag ſpäter

abgeändert wurde oder daß die Mitteilung auf un

wahrheit beruhte.

Nach der Aftenlage hat demnach die Beſchwerdes

führerin am 4. Februar 1919 zwar gewußt, daß fie

als Erbin eingeſeßt ſein ſolle, eine beſtimmte und

ſichere Kenntnis davon und von dem Inhalt des Erbs

vertrags hat ſieaber erſt durch die ihr am 23. Juli

1919 durch das AG. B. gewordene Eröffnung erlangt,

die damalige Ausſchlagung der Erbſchaft wäre alſo

rechtzeitig. Nun beſtünde allerdings die Möglichkeit,

daß tros der unbeſtimmten Faſſung des Protokolls

vom 4. Februar 1919 der Beſchwerdeführerin an dieſem

Tage der Erbvertrag in irgendeiner Weiſe beſtimmt

eröffnet wurde. Ob dies geſchehen iſt, kann durch die

Vernehmung des Nachlaßrichters u. U. noch aufgeflärt

werden, das 16. hätte demnach gemäß § 12 OFB .

dieſen Beweis erheben müſſen .

Gegenüber der Bemerkung des angefochtenen Be

ſchluſſes, es ſei feſtgeſtellt, daß die Beſchwerdeführerin

von dem Eröffnungstermin Kenntnis erhaltenhabe,

iſt noch darauf hinzuweiſen, daß dieſe Tatſache für die

Entſcheidung ohne Bedeutung iſt. § 1944 BOB. ver

langt die Kenntnis von dem Anfall und dem Grunde

der Berufung und legt der Kenntnis das ſchuldhafte

Nichtfennen nicht gleich. Uebrigens könnte hier von

einem ſchuldhaften Nichtfennen feinesfalls die Rede

ſein, da die Beſchwerdeführerin in B. wohnt und ihr

ſelbſtverſtändlich nicht zugemutet werden konnte, zu

dem Eröffnungstermin eigens nach M. zu reiſen .

( Beſchl. des 1. ZŠ. vom 19. Sept. 1919, Heg . ' III

Nr. 50/1919 ) . M.
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B. Strafſachen ..
I.

Zuläſſigkeit des Anſchluſſes als Nebeukläger im

Strafbefehlverfahren . Berfahren hiebei ; Beſchwerderecht;

zum Grundjag ne bis in idem. Gründe: Auf Grund
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mußte die Nebentlägerin in dem folgenden Berfahren

berüdſichtigt werden. Die Richtigteit der übrigen Ers

wägungen , beſonders auch bezüglich der Frage, ob in

dem Einſpruch der Nebentlägerin eine Beſchwerde

zu erblicken ſet, fann dahingeſtellt bleiben ; denn es

handelt ſich hiebei wieder um prozeßrechtliche, der Nach

prüfung entzogene Entſcheidungen . Danach iſt nicht

gegen die ſachlichrechtliche Seite des Grundſaßes ne bis

in idem verſtoßen, die das Vorhandenſein einer rechts ,

wirtſamen früheren Aburteilung wegen derſelben Tat

vorausſeßt .

Eine Geſegesverlegung iſt nur inſoferne zutage

getreten , als das ſchöffengerichtliche Urteil in der Koſten:

entſcheidung dem S ſtatt der der Nebenklägerin er

wachſenen notwendigen Auslagen ,die im Nebentlage.

verfahren entſtandenen Stoſten " auferlegte. In dieſem

Punkte war das ſchöffengerichtliche Urteil zu ändern.

Jm übrigen war die Reviſion zu verwerfen . (Urt . v .

16. Oft. 1919, Med .-Reg . 154/1919 ). Ed.
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25. Sept. 1915

4. Nov. 1915 8 12 kann die Be

einer Gendarmerieanzeige hat der landgerichtliche

Staatsanwalt am 30. November gegen S. wegen eines

an derW. verübten Vergehens nach §$ 223, 223 a SIOB.

Strafbefehl beantragt. Wiewohl die Verleşte W. bereits

am 27. Oktober 1918 beim AG . um ihre Zulaſſung

als Nebenklägerin gemäß SS 435 ff ., insbeſondere § 443

SIPO. nachgeſucht hatte, erließ der Amtsrichter ohne

weiteres den Strafbefehl, der dem S. am 4. Dezember

zugeſtellt wurde. Erſt auf erneute Bitte der W. ließ

ſie derAmtsrichter am 10. Dezember als Nebenklägerin

nach 443, 436 StPO. zu,worauf ſie Einſpruch gegen

den Strafbefehl einlegte. S. ſelbſt hat ſich beim Straf

befehl beruhigt. Das AG. wies unter Zurü & nahme

ſeines Beſchluſſes vom 10. Dez. 1918 den Einſpruch

der Nebenflägerin als unzuläſſig zurüd , auf deren

ſofortige Beſchwerde hob die Straffammer dieſen Be

ſchluß und den Straßbefehl auf,ſtellte den amtsrichter

lichen Beſchluß vom 10. Dez. 1918 wieder her und

verwies die Sache an das AG . zurüc. Auf Grund

Eröffnungsbeſchluſſes verurteilte das Scho .' den S.

wegen gefährlicher Körperverlegung zu einer Gefängnis .

ſtrafe von 3 Wuchen und legte dem S. die Koſten des

Berfahrens „ einſchließlich der im Nebenflageverfahren

entſtandenen “ auf. Die Straftammer verwarf die Be

rufungen des S. und der Nebenklägerin.

Die Heviſion des S. bezeichnet ausdrüdlich nur

die $$ 346 und 450 StPO. als verleßt Rügen, die

ſich nur gegen Verfahrensvorſchriften richten und nach

§ 380 StPO. unbeachtlich ſind. Aus der weiteren Be

gründung geht jedoch hervor, daß S. auch einen Verſtoß

gegen den Grundſaß ne bis in idem geltend machen

wil . Dieſer Grundiak beruht auf dem Gedanken , daß

ein Urteil nur hinſichtlich eines noch nicht verbrauchten

Strafanſpruchs Rechtswirkſamkeit beanſpruchen kann,

er iſt eine weſentliche Prozeßvorausſeßung ; inſoweit

betrifft die Rüge ſeiner Verlegung rein prozeßrechtliche

Vorſchriften, iſt alſo nach § 380 SIPO. der Nachprüfung

entrüđt; inſoweit er jedoch ausdrückt, daß die Schuld

durch die Strafe getilgt wird und deshalb für dieſelbe

Straftat nur einmal Strafe verhängt werden darf, ver

leiht er dem Angell. ein ſachlich -rechtliches Schußmittel

gegen nochmalige Beſtrafung; inſoweit gehört die Rüge

ſeiner Verleßung dem ſachlichen Strafrecht an und unter

liegt der Nachprüfung . Bei dieſer Doppelnatur des

Grundſages iſt zu prüfen , ob das Verfahren der Straſs

tammer nicht ſeinen ſachlichen Inhalt verleßt .

Die Strafkammer iſt bei ihrem Beſchluſſe, durch

den ſie den amisrichterlichen Beſchluß auf Zurückweiſung

des Einſpruchs der Nebenklägerin und den Straßbefehl

ſelbſt aufhebt, davon ausgegangen, W. habe durch ihre

Anſchlußerklärung einen Anſpruch darauferworben,daß

ſie nach Stellung des ſtaatsanwaltſchaftlichen Antrags

auf Erlaſſung des Strafbefehls, durch den die öffent

liche Klage erhoben ward, als Nebenklägerin nach

88 443,436 StPO. zugelaſſen, um ihr Einverſtändnis

mit der Erledigung durch Strafbefehl befragt und bei

Berſagung ihrer Zuſtimmung die Sache nach § 448

StPO. zur Hauptverhanolung verwieſen werde; nichts

hievon ſei geſchehen , alſo der Strafbefehl geſeßwidrig

erlaſſen worden ; hiegegen ſtehe der Nebenklägerin , wie

dem Staatsanwalt gegen einen ohne oder gegen ſeinen

Antrag ergangenen Strafbefehl, gemäß SS 430, 437,441

StPO . unabhängig von dem Staatsanwalte die Be

ſchwerde zu, deren Einlegung in ihrer als Einſpruch

bezeichneten Eingabe zu erblicken,zu deren Verbeſcheidung

aber das AG. nicht zuſtändig geweſen ſei. Die Straf

tammer verkennt ſomit keineswegs, daß bei Rechts

wirkſamkeit des Straſbefehls eine nochmalige Ver

urteilung des Angell . wegen derſelben Tat unzuläſſig

wäre. Wenn ſie die Anſchlußerklärung für zuläſſig

erachtet, ſo iſt das eine prozeßrechtliche Entſcheidung,

über die das Reviſionsgericht nicht zu befinden hat .
War aber der Anſchluß rechtswirkſam erklärt und

hiefür kommt der Zeitpunkt der Anſchlußerklärung,

nicht der des Zulaſſungsbeſchluſſes in Betracht, dann

II.

Wie find Höchſtpreidfeſtſetungen betarnt zu machen,

um rechtowirljam zu ſeiu ? Gründe : Auf Grund des

Gefeßes über die Preisprüfungsſtellen und die Ver

ſorgungsregelung vom

fugnis des Stadtmagiſtrats zur Feſtießungvon Höchſt

preiſen für Kartoffel im Kleinhandel an Verbraucher

nicht in Zweifel gezogen werden. Die Rechtswirkſamkeit

der Beſchlüſſe ſcheitert jedoch daran , daß ſie nicht vor

ſchriftsgemäß veröffentlicht wurden. Nach Mitteilung

des Stadtmagiſtrats wurden ſie nur durch Anſchlag

der Höchſtpreiſe in den Kartoffel-Verkaufsſtellen vers

öffentlicht. Dieſe Art der Bekanntmachung entſpricht

aber nicht den Ausführungsbeſtimmungen des Min . des

Jnnern über den Vollzug des Preſ. v . 2. Juli 1915

§ 5 Abſ. 2 (Staatsanz. Nr. 153 ), wonach die Preis

feſtſeßungen der Diſtriktspolizeibehörden in den Ämtes

blättern zu veröffentlichen ſind. Der öffentliche An

ſchlag der Höchſtpreiſe in den Berkaufsſtellen iſt nicht

eine für die Gültigkeit der şöchſtpreisfeſtſeßung aus,

reichende Veröffentlichung. Das geht daraus hervor,

daß nach Ziff. III in § 5 Abſ. 2 a . a . D. die Preis

feſtſeßungen im Lebensmittelverkehr „ außerdem von

den Ortspolizeibehörden jeweils ſofort “ ... durch An

ſchlag in den Verkaufsräumen bekannt zu machen ſind.

( Urt . vom 16. Oft . 1919, Med . -Neg . Nr. 126,1919) .

Ed .4805

III .

Zuſtändigteit des Juſtizminiſteriums und der Ge:

richte bei Bewährungsfriſten. Gründe: Das Bolts

gericht N. hat am 30. Mai 1919 die beiden Angeklagten

zu Gefängnisſtrafen verurteilt . Das JMin . hat durch

die Entſchließung vom 18. Auguſt 1919 die Bewilligung

einer Bewährungsfriſt verſagt . RA . S. hat daraufhin

die Bewilligung einer Bewährungsfriſt bei dem ers

kennenden Gerichte beantragt. Dieſes hat ſich für un

zuſtändig erklärt und zur Begründung auf die Vor

ſchriften im § 18 JM Bef. vom 11. Juli 1919 verwieſen .

Die Beſchwerde des NA . S. gegen dieſen Beſchluß iſt

zuläſſig , aber nicht begründet. Die JM Bef. vom

11. Juli 1919 gilt nach § 18 Abſ. 2 auch für Strafen,

die ſchon vor dem 1. Auguſt 1919 ausgeſprochen worden

ſind, ſoweit nicht das JMin. bereits die Bewilligung

einer Bewährungsfriſt verſagt hat. Hier liegt eine

abweiſende Entſchließung des Miniſteriums vor, für

eine gerichtliche Entſcheidung iſt hiernach fein Raum

mehr. Die Beſchwerde ſucht darzutun, daß die gerichts

liche Entſcheidung dann nicht ausgeſchloſſen ſei, wenn

die Entſchließung des Miniſteriums nach dem 11. Juli
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1919 oder doch nach dem Jnfrafttreten der Bef. einer Schadenserſakforderung, ſei es durch Anſtellung

( 1. Auguſt 1919 ) ergangen ſet. Wenn eine ſolche Aus- einer Sondittion , von jeher zurücgewieſen hat ( RO3.

legung vielleicht auch mit dem Wortlaute der Vorſchrift Bd. 70 S. 398). (Urt. vom 12. November 1919).

in § 18 Abſ. 2 in Einklang zu bringen wäre, ſo würde

ſie doch ihrem Sinne widerſtreiten . Denn es iſt nicht

einzuſehen , warum das JMin. in ſolchen Fällen eine

doppelte Entſcheidung — zuerſt durch das Miniſterium

und dann durch das Gericht hätte zulaſſen wollen.

Uebrigens hat hier das3Min. die Frage ſelbſt ent

ſchieden, indem es die Bewährungsfriſt verſagte und Oberlandesgericht München.

die Angelegenheit nicht der gerichtlichen Entſcheidung

überwies. Dazu war es zuſtändig, weil ſich die gericht
Wird das von einem außerbayeriſchen Grundbuch

lichen Befugniſſe nach der Bef. vom 11. Juli 1919 nur
amt an ein bayeriſches gerichtete Erſuchen um Rechts

aus der Uebertragung durch das Miniſterium herleiten
hilfe abgelehnt, ſo iſt für das Erſuchen um Abhilfe

und dieſes deshalb jederzeit deren Umfang beſtimmen
nicht das Oberlandesgericht, ſondern der Präſident des

kann. (Beſchl. vom 21. Oftober 1919, Beſchw .-Reg.
Landgerichte zuſtändig. OVG . 8 160, FGG S2, GBD.

Nr. 464/1919). Ed . $ 72, AG . OVO. Art. 8. Aus den Gründen : Das

bayer. AG .M., OBAmt, hat das Erſuchen des GBAmts

bei dem ſächſ. AG. Ch . , einen Hypothekgläubiger

wegen des Antrags auf Löſchung einer Verpfändung

einzuvernehmen , abgelehnt, worauf das fächl. B Amt

die Alten dem DLG. unter Bezugnahme auf 8 2 FOG.

Gerichtshof für Kompetenzkonflikte. und § 160 GBO. „zur Entſchließung “ vorgelegt hat.

Allein die Berufung auf dieſe Beſtimmungen iſt

Unzuläſſigkeit des Rechtswegs bei Enteignung ver- irrig . § 2 FOG . begründet eine Rechtshilfepflicht

heimlichten Getreides durch den Kommnualverband. zwiſchen den Gerichten nur in den durch § 1 FOG.

Der Kommunalverband D. erklärte auf Grund des gezogenen Grenzen , nämlich nur in den Angelegens

8 5 der Bef. des RH . v . 22. März 1917 über Jn- heiten der freiw . Gerichtsbarkeit, die durch Reichsgeſetz

anſpruchnahme von Getreide und Hülſefrüchten (NOBI. den Gerichten übertragen ſind. Das trifft für die

S. 263) Vorräte des Mühlbeſikers F. als verheimlicht Grundbuchangelegenheiten nicht zu, die den Grund

ohne Entſchädigung zugunſten des Kommunalverbandes buchämtern übertragen ſind. Eine Ausnahme hievon

für verfallen . Von dem Scho. von der Anflage wegen macht nur für die Beſchwerden in Grundbuchjachen

der Berheimlichung freigeſprochen, legte F. Des der § 72 GBO. Da es ſich hier nicht um eine ſolche

ſchwerde zur Regierung ein . Dieſe fand feinen Anlaß, handelt, mangelt dem DLG. die Zuſtändigkeit zu der

die Verfügung zu ändern. Danach erhob F. gegen Entſcheidung nach § 160 GBO . Vielmehr iſt, da

den Kommunalverband Klage zum Ao., in der er Art . 8 AG . GBD . nur die Hechtshilfe der bayeriſchen

unterHinweis auf die Freiſprechung auf Grund der Grundbuchämter untereinander regelt, eine Rechts

&$ 985, 812 BOB. die Herausgabe oder Werterſatz pflicht zur Erledigung der Rechtshilfeerſuchen außers

verlangte . Die Regierung erhob den Kompetengkonflikt. bayeriſcher Grundbuchamter für die bayeriſchen Amts

Der Rechtsweg wurde für unzuläſſig erklärt. gerichte als Grundbuchamter weder reichs- noch landes

Aus den Gründen : Für die Beurteilung der
geſeßlich feſtgeſeßt. Eine Weigerung, wie ſie hier in

Frage, ob ein nach § 13 GVG. vor die ordentlichen
Frage ſteht, kann deshalb nur im Wege der Dienſts

Gerichte gehörender bürgerlicher Rechtsſtreit vorliegt,
aufſichtbehoben werden. ( Beſchl. des F3$ . v . 22. Auguſt

iſt maßgebend, daß der Anſpruch nach den behaupteten
1919, Beſchw . -Reg . 271/1919).

Tatſachen auf einem dem bürgerlichen Recht anges

hörenden Grunde beruht . Hier ſtüßt der Kl. den Ans

ſpruch auf ſein Eigentum an der ihm durch die Ents

eignung zugunſten des Kommunalverbandes entzogenen

Getreidemenge. Dieſer Rechtstitel gehört dem bürger

lichen Rechte an . Daran wird auch nichts dadurch

Gefeßgebung und Verwaltung.geändert, daß der Bell . eine Perſon des öffentlichen

Nechtes iſt und öffentlichrechtliche Machtbefugniſſe

ausübt. Gleichwohl iſt die gerichtliche Zuſtändigkeit Die Wuchergerichte. Die VO. der Meichsregierung

ausgeſchloſſen. Mit dem Antrage, den Bell. zurBeraus- über Sondergerichte gegen Schleichhandel und Preis:

gabe zu verurteilen, unterbreitet der Kl . dem Richter treiberei vom 27. Nov. 1919 (RGBI. S. 1909) iſt in

im Grunde nicht ſowohl die Entſcheidung über ſein – mancherlei Hinſicht bezeichnend. Unter den alten Hes

niemals beſtrittenes – Eigentum , als unmittelbar die gierungen hatte die Gefeßgebung gegenüber dem Sach

Entſcheidung darüber, ob die Enteignung gerechtfertigt wucher trof mancher Anläufe ſo ziemlich ganz verſagt,

war. Damit iſt aber die Ausnahme von der Regel vor allem deshalb, weil das Anſehen der Strafrechts

des § 13 OVO. geſchaffen , der Rechtsſtreit der Zu- pflege durch den Erlaß undurchführbarer Vorſchriften

ſtändigkeit der ordentlichen Gerichte entrüđt. Denn und durch Mafienbegnadigungen untergraben worden

nach § 5 der Bef . vom 22. März 1917 , auf Grund war. Unter den neuen Verhältniſſen war esum nichts

deſſen die Enteignung erfolgt war, entſcheidet über beſſer geworden . Jeßt ſieht man ſich zu außerordents

Streitigkeiten endgültig die höhere Verwaltungs- lichen Maßnahmen gezwungen ; für Wucherſachen wird

behörde. Nicht anders liegt die Sache, wenn der KI . ein geſondertes Verfahren eingeführt, das ſtarke Aehn

den Herausgabeanſpruch aus den Beſtimmungen des lichkeit mit einem ſtandgerichtlichen Verfahren hat und

BOB. über ungerechtfertigte Bereicherung herleitet . allerlei ſonſt zugunſten des Angeſchuldigten getroffene

Auch hier bildet die Feſtſtellung der Widerrechtlichteit Schußvorſchriften aufhebt oder abſchwächt. Im Zu

der Enteignung den unmittelbaren Gegenſtand der ſammenhange damit werden im 2. Abſchnitte der VD.

Klage. Dieſe Auffaſſung ſteht im Einklange mit der neue ſtrafrechtliche Vorſchriften erlaſſen . Die Bildung

Rechtſprechung des Reichsgerichts, das die wieder- der Gerichte und die Einzelheiten des Verfahrens regelt

tehrenden Verſuche, dem ordentlichen Rechtsweg ento die auf Art. I § 15 WuchOVO. geſtüßte VO. des

zogene Anſprüche, als wenn ſie nur Vorfragen für Reichsjuſtizminiſters vom 27.Nov.1919 (ROBI. S. 1916 ;

den anderweiten privatrechtlichen Anſpruch wären , vor im folgenden als Ausfvb. bezeichnet).

den Zivilrichter zu bringen, ſei es durch Aufmachung Die Wuchergerichte gebildet bei den Band:

e
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gerichten oder ausnahmsweiſe bei einem Amtsgerichte Gegenſtand der Unterſuchung bildet. Im übrigen kann

(Art. I 3) – find nach Art. I $ 1 zuſtändig :3 der Vorſißende jederzeit auf Antrag oder von Amts

1 . für Verbrechen und Bergehen gegen die wegen einen Berteidiger beſtellen (§ 9 AusfVD.).

Schleich $VO. vom 7. März 1918 (NOBI. Š . 112), 5. Den Umfang der Beweisaufnahme beſtimmt das

wobet zu beachten iſt, daß Ärt. II 81 WuchoVD . den Gericht nach freiem Ermeſſen ( Art. 1 $ 10 ; vgl. § 244

Begriff des Schleichhandels neu beſtimmt; Abſ. 2 SIPD .). 6. Rechtsmittel gegen die Entidet:

2. für Verbrechen und Vergehen gegen die dungen des Buchergerichte find ausgeſchloffen ohne

Breis ErBD . vom 8. März 1918 (NOBÍ. 395 ) und BersNOVI. Unterſchied, ob ſie von Projeßbeteiligten oder von

gehen gegen ſonſtige ſtrafrechtliche Vorſchriften über anderen Perſonen (3. B. Beugen ) eingelegt werden (Art. I

Höchſtpreiſe ; 8 13 : , eine bei dem verwidelten Zuſtand der Geſeks

3. für die durch die WuchoVD. in Art. II 88 2, 3 gebung nicht unbedentliche Vorſchrift; es iſt angus

ſelbſt geſchaffenen neuen ſtrafrechtlichen Tatbeſtände nehmen , daß ſich die Berurteilten durch Häufung von

(8 2: beſonders ſchwere Fälle des Schleichhandels und Begnadigungsbitten zu helfen verſuchen ). ' 7. Weber

der vorſäßlichen Preistreiberei ; $ 3 : Unternehmen der Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens ents

unerlaubten Áusfuhr lebenswichtiger Gegenſtände ; das ſcheidet die Straflammer (Art.I § 14 Abſ. 1) . Die

Berzeichnis dieſer Gegenſtändé enthält die Bet. des Vorausſeßungen ſind für den Berurteilten gegenüber

Reichswirtſchaftsminiſters vom 27. Nov. 1919, ROBI. $ 399 SIPD. inſoferne erleichtert, als auch die Nots

S. 1919) ; wendigkeit einer Nachprüfung der Sache im ordents

4. für Vergehen gegen den 8 5 der VO. vom lichen Verfahren durch neue Tatſachen und Beweiss

23. Sept. 1915 (ÁGBI. S. 603), der durch Art. III mittel dargetan werden kann ; nur darf es ſich dabei

Nr. 2 WuchoVD. geändert wird und die Strafdrohung nicht bloß um eine Aenderung des Strafmaßes handeln

für die durch Art. III Nr. 1 WuchoVD. neu eins (8 14 Abſ. 2, § 403 StPO.). Die erneute Bauptvers

gefeßten Borſchriften gibt (88 4 a, 4b zur BO. vom handlung findet vor der Straftammer oder dem

23. Sept. 1915 ). Schöffengerichte ſtatt (8 14 Abſ. 3 ; die zulegt erwähnten

Die Zuſtändigkeit iſt ausgedehnt auf vorbereitende, Vorſchriften zeigen, daß der Gefeßgeber dem Wuchers

fördernde und begünſtigendeStraftaten , insbeſondere gerichtsverfahren ſelbſt nicht getraut und die mit dem

auf Beſtechungen , ſoweit nicht das Reichsgericht oder Xusſchluſſe von Mechismitteln verbundenen Gefahren

die Sowurgerichte zuſtändig find. gefühlt hat) .

Es ſteht jedoch ganz im Ermeſſen des Staats- Die Gebühren der Mechtsanwälte bemeſſen fich

anwalts (8 4 AusfBD .), inwieweit er innerhalb des nach den Vorſchriften für das Verfahren vor den

allgemeinen Zuſtändigkeitsrahmens eine Sache vor das Straftammern (8 9 AusfVO. i . V. mit § 63 Nr. 2,

Sondergericht bringen will. Denn er ſoll das nur tun, § 67 Nr. 2 , § 68 Abſ. 1 Nr. 3, 4 und Abſ. 2, § 69,

wenn ſie ſich zur ſchleunigen Aburteilung“ eignet 70 HAGebD.) .

(Art. I § 2). Das Wuchergericht tann feinerſeits jede Gewerbe-und bürgerlich -rechtliche Vorſchriften

Sache nach ſeinem Belieben an das ordentliche Gericht enthält Art. III Nr. 1. Er feßt nämlich dem § 4 der

verweiſen , wenn es die ſchleunige Aburteilung für DD . zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen vom

untunlich hält (Art. I 12 ; der Berweiſungsbeſchluß Þandel vom 23. September 1915 (NGBI. S.603) die

gilt als Eröffnungsbeſchluß im ordentlichen Verfahren, $ 8 4 a und 4b zu. § 4a ermächtigt das Wucherges

& 7 Abſ. 2 Sat 1 AusfVD.). Stellt ſich erſt in der richt unter beſtimmten Vorausſeßungen unzuverläſſigen

Bauptverhandlung heraus, daß das Wuchergericht Berfonen den andel zu unterſagen (die Berwaltungss

unzuſtändig iſt, ſo kann mit Zuſtimmung der Staats- behörde kann ſie nach 3 Monaten ſeit dem Urteile

anwaltſchaft und desAngeklagten gleichwohl verhandelt wieder zulaſſen ). Unzuläſſige Rechtsgeſchäfte der vom

und entſchieden werden, außer in reichs- und ſchwur- Handel ausgeſchloſſenen Berſonen ſind nach § 4 b nichtig,

gerichtlichen Sachen (Art. I § 11 ) . auch wenn ſie durch eine vorgeſchobene Perſon ge

Das Verfahren iſt gegenüber dem ordentlichen ſchloſſen ſind.

Projeß nach der Sto. Dereinfacht und beſchleunigt,

das Gericht hat zudem eine freiere Stellung. Weſent- Dad juriſtiſche Brüfungsweſen in Bayern iſt durch

liche Abweichungen : 1. Nach Art . I § 7 fann der Bes eine Bekanntmachung vom 26. Nov. 1919 (OBBI.

ſchuldigte in Unterſuchungshaft genommen werden, S. 809) neuerdings in weſentlichen Punkten geändert

ohne daß der Fluchtverdacht einer weiteren Begründung worden. Die Neuordnung trifft diesmal das Mechts

bedürfte (Erweiterung gegenüber $ 112 Abſ. 2 StPO .); ſtudium und die juriſtiſche Univerſitätsſchlußprüfung;

das gilt auch, wenn die Sache vor das ordentliche ſie iſt wohl nur als Einleitung zu einer umfaſſenderen

Gericht kommt (1. dazu § 7 Abſ. 2 Saß 2 AusfVD .). Regelung zu betrachten. Hervorzuheben iſt vor allem

Auf die beim Schleichhandel zumeiſt ſehr naheliegende der Wegfall der zwiſchenprüfung. Dieſewar

Verdunkelungsgefahrkommt es hiernach nicht weiter ſeinerzeit eingeführt worden, um die Schlußprüfung

an. 2. Der Vorſißende des Wuchergerichts oder ein vom geſchichtlichen Stoffe zu entlaſten und um den

anderes richterliches Mitglied des Gerichts fann als jungen Juriſten zu angeſtrengter Arbeit ſchon in den

Ermittelungsrichter im vorbereitenden Verfahren auf- | erſten Semeſtern zu erziehen . Sie hatte aber neben

treten (8 160 StPO.), desgleichen richterliche Unter- manchen guten Erfolgen aud unerwünſchte Nebens

ſuchungshandlungen zur Borbereitung der Haupts wirtungen aufzuweiſen. Die Rechtsgeſchichte wurde

derhandlung auchvonAmts wegen vornehmen , wobei aus ihrer natürlichen Verbindung mit dem geltenden

wohl an 88 222—224 SIPD. gedacht iſt (§ 5 AusfVD.). Rechte herausgeriſſen und begann einen zu breiten

3. Die Entſcheidung über die Eröffnung des Baupt- Raum im Hochſchulunterricht einzunehmen. Der Student

verfahrens fällt weg, ſie wird erfekt durch die An- wurde zudem in ſeiner Bewegungsfreiheit zu ſtart

beraumung der Hauptverhandlung auf Antrag des eingeengt und gehindert, ſeinen Bildungsgang den

Staatsanwalts (Art. I § 8 Abſ. 1); deſſen Terming- eigenen Neigungen und Anlagen gemäß zu geſtalten ;

antrag muß den weſentlichen Inhalt der Antlages das mechaniſche Büffeln und das Einpaufen auf die

ſchrift ( 198 Abſ. 1 SIPD. ) enthalten ( § 6 AusfVO.), Biebhabereien einzelner Lehrer ſteigerten ſich . Es iſt

er wird an Stelle des Eröffnungsbeſchluſſes verleſen deshalb wohl zu begrüßen , daß jetzt die römiſche und

(87 Abſ.1 AusfBD.; wegen des Strafbefehlsverfahrens die deutſche Mechtsgeſchichte wieder im Zuſammenhange

und der Badungsfriſt 1.98 Abſ.2, 3 Aus VD.).4. Die Ber- mit dem geltenden Rechte geprüft werden ſollen und

teidigung iſt im Verfahren vor dem Wuchergerichte daß dabei Fragen nach geſchichtlichen Einzelheiten

unter den gleichen Vorausſeßungen notwendig, wie nach unterſagt werden .

$140 Abf. 2 Nr. 1 StPO . vor dem Landgerichte, darüber Der Stoff des ſchriftlichen Prüfungsteils wird

hinaus auch ohne Antrag, wenn ein Verbrechen den eingeſchränkt :" das tatholiſche und proteſtantiſche
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Bücheranzeigen.

Kirchenrecht, die vollswirtſchaftlichen Fächer und die für den Mahmen einer pandausgabe ziemlich eingehende

Finanzwiſſenſchaft fallen weg. Das Kirchenrecht ſpielte Darſtellung des Stoffes mit Hinweiſungen auf Mechts

ichon bisher bei der ſchriftlichen Prüfung teine große ſprechung und jüngſte literatur gegeben . Die Er

Molle, wird alſo auch in Zukunft kaum vermißt werden. läuterungen ſind beſonders deshalb wertvoll, weil der

Auffällig iſt dagegen das Zurüddrängen der Boltes Verfaffer bei der für die Hinterbliebenenverſorgung

wirtſchaftslehre in einer Zeit, die ſonſt die Beziehungen juſtändigen oberſten Militärverwaltungsbehörde tätig

zwiſchen Recht und Wirtſchaft und die Notwendigteit und daher anzunehmen iſt, daß ſeine Auslegung der

voliswirtſchaftlicher Kenntniſſe für den Juriſten bei: preußiſchen Praris entſpricht. Beſondere Berüdſichti

nahe überlaut betont. Zwedmäßig iſt die neue Besgung hat das Beamtenhinterbliebenenrecht erfahren,

ſtimmung, wonach ein Prüfling von der mündlichen deſſen praltiſche pandhabung je nach der Beſtimmung

Brüfung zurüdgewieſen werden tann, wenn ſchon die des Begriffs der allgemeinen Verſorgung verſchieden

ſchriftliche Prüfung ungenügende Vorbereitung ergeben iſt. In dieſer Beziehung bietet das Buch zugleich eine

hat. Damit wird in einzelnen Fällen das Prüfungs- Grundlage für die Aenderungen, die das Geſeß im Zu.

geſchäft vereinfacht werden ; zugleich iſt damit das ſammenhang mit dem iebigen Krieg wohl nichtnur

fachliche Uebergewicht der chriftlichen über die münds hinſichtlich der Verſorgungsfäße erleiden wird. Von

liche Prüfung betont. den Ausführungsbeſtimmungen der Einzelſtaaten und

Die Belanntmachung gewährt den Kriegsteil- dem Landesrecht ſind nur die fürPreußen maßgebenden

nehmern einige Bergünſtigungen. Bon der mündlichen Vorſchriften berüdſichtigt.

Prüfung dürfen ſie nicht zurüdgewieſen werden . Aus Amtsridter Karl Sommer in Münden.

der Rechtsgeſchichte ſind ſie nicht zu prüfen (der Abſ. 2

in Nr. III der Bet. wird wohl ſo aufzufaſſen ſein, wie Grindheimer, Dr. Karl , Geh . Gofrat, ordentl. Profeſſor

wenn es hieße: Dieſe Beſtimmungen gelten nicht“; an der Univerſität Heidelberg . Typiſche Brogeiie.

dem Wortlaute nach bezieht er ſich nur auf Abſ. 1 Ein Zivilprozeßpraktikum zum Gebrauch bei alades

Saß 2 der Nr. III, was undenkbar iſt ). miſchen Uebungen und zum Selbſtſtudium . Bierte,

verbeſſerte Auflage. Berlin 1919 , Verlag von Otto

Biebmann. Mart. Mr. 5.75 .

Der Verfaſſer hat in der vorliegenden Sammlung

hundert „ Prozeßbilder“ aus dem praktiſchen Rechts

leben zuſammengeſtellt, um jeweils an derHand eines

Einzelfalles eine Meihe prozeßrechtlicher Fragen auf.

zuwerfen. Daß die Bearbeitung dieſer mit beſonderem

Kojenthal, beinrich, Bandgerichtsdirektor in Danzig. Geſchic ausgewählten Fälle reiche Anregung und

BOB., Nachträge aus den Gefeßen , Ver- Förderung zu bieten vermag , dafür iſt der beſte Bes

ordnungen und Entſcheidungen der Jahre weis die Beliebtheit, deren ſich das Beinsheimerſche

1914 bis Juni 1919. Sonderheft zu Hoſenthal, Praktikum erfreut, und zwar nicht nur bei den Leitern

BOB. mit gemeinverſtändlichen Erläuterungen. 32 S. projeßrechtlicher Uebungen , ſondern vor allem auch

Graudenz 1919, Noethe. ME. 2.-. unter den Rechtsbefliſſenen ſelbſt. H. H.

Von Roſenthals BGB., das ich vor Jahren hier

empfohlen habe, liegt jetzt die 9. Aufl. (62. – 67. Tauſend)
Varburger, Dr. jur. Karl , Da8 privilegium fori tm

vor. Die Nachträge geben nicht bloß eine Ergänzung deutſchen Recht. 145 S. Berlin 1915, Franz Siemens

der Erläuterungen des BGB. ſelbſt, ſondern vor allen roth . MI. 4.

Dingen die geſebgeberiſche Fortentwidlung ſeit 1914. Das privilegium fori, der ausſchließliche Gerichtes

Sie ſind darum auch für die Beſiber anderer Ausgaben ſtand der Geiſtlichen vor dem kirchlichen Richter in

des BGB. von Wert ; denn ſie ſeßen alle, die durch allen Zivils und Kriminalſachen, iſt eine alte Fordes

Ariegsdienſt verhindert waren oder es ſonſt unterlaſſen rungder Kirche. Sie gründet ſich auf die Anſchauungen

haben, ſich die neuerlichen Beſtimmungen zu merken, und Zuſtändeder erſten Chriſtenzeit ( f . 1. Kor. 6, 1-8)

in Stand, das bequem nachzuholen und ſich davor zu und iſt zuerſt 355, wenn auch nur für Biſchöfe und nur

ſchüßen , daß ſie in der Praris wichtige Aenderungen in Kriminalſachen, von Konſtantius und sonſtans ans

überſehen . erlannt worden. Die Kirche hat daran im Wandel der
Jena. Redtoanwalt Dr. Bödel . Jahrhunderte ſtreng feſtgehalten bis zum Motuproprio

Quanta vis diligentia vom 6. Ottober 1911. Wie die

Dlshanſen, Dr. Theodor von, Regierungsrat und Mit
Stellungnahme des Staates gegenüber dieſer Fordes

glied des Reichsverſicherungsamts, þilføreferent im
rung zwiſchen entſchiedener Ablehnung und völliger

Berſorgungs- und Juſtiſdepartement des K. preuß .
Gewährung hin und her geſchwanft hat, ſchildert die

Ariegsminiſteriums, Militarhinterbliebenens
vorliegende, fleißige und ſtreng wiſſenſchaftliche Arbeit .

gefe ß . Mit Anhang : Beamtenhinterbliebenenvers In der erſten Abteilung werden die geſchichtlichen Grund

forgung. 194 S. Berlin 1915, Verlag von Franz lagen von der römiſchen Kaiſergejeßgebung bis zur Ges

Bahlen Geb. Me. 3.- . reggebung des Mittelalters, in der zweiten Abteilung

Das Militärhinterbliebenengeſeß vom 17. Mai 1907
das geltende deutſche Hecht dargeſtellt, das wenige

erfährt im gegenwärtigen Krieg ſeine erſte praktiſche
Reichsrecht wie vor allem die einzelnen Landesrechte.

Anwendung auf dem Gebiete der Ariegsverſorgung.
Der erhebliche prattiſche Wert des Werles (tros des

Deutlicher als bei den Vorarbeiten und Beratungen
wohl nur äußerſt ſeltenen tatſächlichen Austrages der

zu dem Geſells reten dabei die Schwierigleiten des
Rechtsfragen ) liegt in dieſem leßten Abichnitt. Ein

Stoffes zu Tage, namentlich da, wo für die Verſorgung
gewiſſes attuelles Intereſſe erwecen noch immer die

der Sinterbliebenen auf Grund der Stellung des Ver
dusführungen über die Bedeutung des in der Tagess

ſtorbenen verſchiedene Gefeße maßgebend find. (Sonials
preſſe ſeiner Zeit ſo viel umſtrittenen oben erwähnten

geſeßgebung, Beamtenhinterbliebenenrecht uſw.) . Die
Motuproprio vom 9. Oktober 1911 (S. 62 ff., dazu die

vorliegende Ausgabe die erſte Erläuterung durch
Schlußworte S. 143 ff .).

Redteanwalt Dr. Bödel.

einen Juriſten – hat in Erfennung dieſer Schwierig
Jena.
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Die Grundlagen unſeres neuen Staatsrechts. auf die Schranken der allgemeinen“ Gefeße, die
auch künſtig für die freie Meinungsäußerung

Mit beſonderer Rüdſicht auf die
gelten, dürfte weiterhin zu folgern ſein , daß be

Rechtspflege. ſondere, d . h . nur für beſtimmte Perſonenklaſſen ,

Von Nidard Mezger, Regierungsaffeſſor wie z . B. Beamte, einſchlägige Gelege keine Be:

im Miniſterium für Unterricht und Kultus . ſchränkung in dieſer Richtung bringen können ;

( Fortſegung und Schluß ). ſoweit das Beamtenrecht in Frage ſteht, wird dieſe

Auslegung dadurch beſtätigt, daß Art. 130 Áb . II
Von den ſogenannten „ allgemeinen “ Perſön: neben der Gewährleiſtung der politiſchen Geſinnung

lichkeitsrechten hebt die Reichsverfaſſung in Art . 157 und der Vereinigungsfreiheit das Recht der freien

A6. I die Arbeitskraft heraus und ſtellt ſie unter Meinungsäußerung gar nicht erwähnt.

den beſonderen Schuß des Reiches. Das Schwer:
IV.

gewicht dieſer Beſtimmung liegt zunächſt in ihrer

Bedeutung als Programmſaß für die ſoziale Geſeka
Auch die Abſchnitte II ( „ Gemeinſchaftsleben" )

gebung. Ob das Reichsgericht in Abweichung von und V („ Wirtſchaftsleben “ ) enthalten Beſtim

ſeiner bisherigen Haltung nunmehr geneigt ſein mungen, die für die Rechtspflege von Bedeutung

wird, die Befugnis zur Verwertung der Arbeits- ſind. Art. 152 Abſ. II bringt in lakoniſcher Rürze

fraft als „ ſonſtiges Recht " im Sinne des § 823 ein Verbot des Wuchers und wiederholt fodann

Abſ. I BOB. anzuerkennen, und ob es dem den Grundjaß des § 138 Abſ. I BOB. , daß

Art. 157 Abſ. I über ſeine programmatiſche Bes ' Rechtsgeſchäfte, die gegen die guten Sitten ver

deutung hinaus den Charakter eines „den Schutz ſtoßen, nichtig ſind. Die Herübernahme dieſer Be

eines anderen . bezweckenden Geſekes “ nach § 823 ſtimmungen aus dem BGB. verfolgt offenſichtlich

Ab . II BOB. beilegen wird , bleibt abzuwarten . den Zweck einer beſonderen Hervorhebung durch

Art. 158 Abſ. I ftellt feſt, daß die geiſtige „ Verankerung “ in der Reichsverfaſſung. Eine Not:

Arbeit , das Recht der Urheber, der Erfinder und wendigkeit hiefür iſt nicht einmal in unſerer Zeit

der Künſtler Schuß und Fürſorge des Reiches ge- wucheriſcher Ausbeutung weiter Volkskreiſe und
nießen . Die gewählte, ſehr allgemeine Faſſung, unfittlichſter Schiebergeſchäfte einzuſehen , und es

die zudem gegenüber dem beſtehenden Recht keine wird vielen ebenſo überflüſſig wie würdeloe er:

Aenderung bringt, verbietet es, dieſer Vorſchrift ſcheinen, ein repräſentatives Geſeß wie die Reichs

eine andere Bedeutung beizumeſſen als die einer verfaſſung mit ſolchen Anſpielungen aufüble Zeit

Zuſtändigkeitsregelung und eines Programmſaßes. krankheiten zu belaſten . Daß die Beſtimmungen

Dagegen iſt dasin Art. 118 Abf. I erwähnte im $ 138 Abſ. I und II BOB. Bedeutung über

Recht der freien Meinungsäußerung in Wort, den Bereich des Rechtes des BOB . hinaus be

Schrift, Drud, Bild uſw. ſo normiert, daß damit fißen, iſt in Rechtſprechung und Praris längſt

ein geſeßliches Verbot von Abreden in Arbeitg: anerkannt; dazu bedurfte es der Herübernahme

oder Anſtellungsverträgen verknüpft ſein dürfte , in die Reichsverfaſſung um ſo weniger, als dieſe

die geeignet ſind die Ausübung dieſes Rechtes zu ſelbſt durch die Einordnung im V. Abſchnitt die

verhindern ; derartige Abreden ſind wohl als nichtig Grundſäße des Art. 152 Abſ . II auf das Gebiet

zu behandeln. Damit iſt einer Meinungsverſchieden des Wirtſchaftslebens beſchränkt.

heit über den etwaigen unſilllichen Charatter ſolcher Nach Art . 152 Abſ . I gilt im Wirtſchafts

Übreden ein Ende gemacht. Aus dem Hinweis verkehr Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Geſeße .

!
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So deutlich die gegen gewiſſe wirtſchaftspolitiſche politiſche Aufgaben auf dem Gebiete der Familie

Strömungen gerichtete Spiße dieſes Saßes iſt , ſo und der Mutterſchaft.

wenig kommt ihm unmittelbare Bedeutung für die Der Ertrag dieſer Vorſchriften für die eigent

Rechtsanwendung zu . Dagegen bringt årt . 160 liche Rechtsanwendung iſt gering. Soweit das

eine Beſchränkung der Vertragsfreiheit auf dem bürgerliche Recht die Verhältniſſe der Ehe, ing

Gebiet des Dienſts oder Arbeitsverhältniſſes der beſondere das eheliche Güterrecht, in einer Weiſe

Angeſtellten und Arbeiter mit ſich , die auch be- normiert , die mit der Gleichberechtigung der beiden

ſtehenden Verträgen gegenüber Wirkſamkeit beſiken Geſchlechter nicht vereinbar iſt, hat es durch Art . 119

dürfte : der Arbeiter und Angeſtellte hat ein Recht A61 . I S. 2 ſeine Geltung in keiner Weiſe ver :

auf die zur Wahrnehmung ſtaatsbürgerlicher Rechte loren . Auch kann dem Art . 119 , obwohl er den

und , ſoweit dadurch der Betrieb nicht erheblich ge- „ beſonderen “ verfaſſungsrechtlichen Schuß derEhe

ſchädigt wird, zur Ausübung ihm übertragener betont, die Bedeutung einesSchußgeſeges im Sinne

öffentlicher Ehrenamter nötige freie Zeit. des Art . 823 Abſ . II BOB. nicht zugeſprochen

Bezüglich des Eigentums _enthält die Reichs
werden , da er nicht die vermögensrechtliche Seite

verfaſſung in Art. 153 Abſ . I eine feierliche Ge
der Ehe , ſondern das perſönliche Verhältnis der

währleiſtung; ſein Inhalt und ſeine Schranken
zur Bebens- und Geſchlechtsgemeinſchaft fittlich und

ergeben ſich aus den Gefeßen (Art . 153 A6.IS. 2) .
rechtlich verbundenen Ehegatten im Auge hat .

Eigentum verpflichtet; ſein Gebrauch ſoll zugleich Wenn endlich das Reichsgericht in RG3. Bd. 72

Dienſt ſein für das gemeineBeſte (Art. 153 Abſ.III). S. 130 ff. in überzeugender Weiſe auf Grund des

Bearbeitung und Äu8nußung des Bodens iſt eine bisherigen Rechtes dargelegt hat, daß aus § 823

Pflicht desGrundbeſikers gegenüber der Gemein: Ab . I ein Schadenserſazanſpruch gegen den Ehe

ſchaft (Art . 155 Ab . III ) . brecher nicht hergeleitet werden kann , ſo behält

Dieſe lapidaren Säße bedeuten ein wirtſchaftsfaſſungsrechtlichen Eheſchuß des Art. 119 ihre
dieſe Schlußfolgerung auch gegenüber dem ver

politiſches Programm von großer Tragweite. Als

Rechtsnormen des bürgerlichen Rechtes können ſie
Berechtigung.

zunächſt nicht gewertet werden . Höchſtens wird es
Art. 120 erklärt die Erziehung des Nach:

:einer Nachprüfung der bisher üblichenBegriffs: wuchſes zur leiblichen, ſeeliſchenund geſelſchaft
beſtimmung bedürfen , die das Eigentum als das lichen Tüchtigkeit als oberſte Pflicht und natür:

'
Recht der vollſtändigen und ausſchließlichen Herr: liches “ Recht der Eltern, über derenBetätigung

die ſtaatliche Gemeinſchaft wacht. Anſchließend

ſchaft über eine Sache erklärt . Wenn 8 903 BGB.
ſtellt Art . 121 ein Geſeßgebungsprogramm auf

dem Eigentümer einer Sache das Recht zuſpricht

mit ihr nach Belieben zu verfahren , „ ſoweit nicht
dem Gebiet der Fürſorge für das uneheliche Kind,

das Gefeß oder Rechte Dritter entgegenſtehen “, ſo
Art . 122 Abj. I ein ſolches für den Jugendſchuß

wird aus Art . 153 Abſ. III eine Beſchränkung
überhaupt auf (vgl. auch Art . 7 Nr . 7 : Zuſtändig

überhaupt nicht und aus Art . 155 Abſ . III nur
keit des Reiches zur Gefeßgebung über die Bes

eineſolche auf dem Gebiet des öffentlichen Rechtes Kinder-und Jugendfürſorge).
völkerung&pulitit, die Mutterſchafts-, Säuglings-,

hergeleitet werden können .
Es könnte die Frage aufgeworfen werden , ob

Die Beſtimmungen der Reichsverfaſſung über
Art. 120 mit der Betonung des Erziehungsrechtes

Enteignung , Ueberführung privater wirtſchaftlicher der „ Eltern “ eine Verſchiebung der Rechte der

Unternehmungen in Gimeineigentum und Ein: Elternteile in ihrem inneren Verhältnis bezwedt

gliederung der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſen
und inſoweit eine Aufhebung der Vorſchriften in

ſchaften in die Gemeinwirtſchaft (Art . 153 Abſ. II ,
88 1627 , 1634, 1684 BGB . nach ſich zieht. Die

155 Abſ. II S. 1 , 156 Abſ. I und III) gehören Frage muß nach der ganzen Faſſung des Art. 120
in der Hauptſache dem öffentlichen Rechte an .

verneint werden .

Vom Standpunkt der Rechtspflege verdient Be
Bezüglich der religiöſen Kindererziehung galt

achtung, daß nach Art. 153 Abſ . II S. 2 wegen
bisher der Vorbehalt landesgeſeßlicher Vorſchriften

der Höhe der Entſchädigung im Streitfalle der in Art. 134 EG, BOB. Er wird durch die neue

Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten offen zu
Reichsverfaſſung nicht berührt, iſt alſo auch weiterhin

halten iſt, ſoweit Reichsgefeße nichts anderes in Kraft . Art. 149 A6 . II RV. ſieht auf dieſem

Beſtimmen .
Gebiete vor , daß die Teilnahme an religiöſen Unter

V.
nichtsfächern und an kirchlichen Feiern und Hands

lungen der Willenserklärung desjenigen überlaffen

Mit einer gewiſſen pompöſen Feierlichkeit wird iſt, der über die religiöſe Erziehung des Kindes

in Art . 119 die Ehe , als Grundlage des Familien: zu beſtimmen hat . Wer dies iſt, bemißt fich gemäß

lebens und der Erhaltung und Vermehrung der Art . 134 GG. BOB. zunächſt nach Landesrecht .

Nation " unter den beſonderen “ Schuß der Ver- In Bayern iſt derzeit das Recht der religiöfen

faſſung geſtellt; fie beruht auf der Gleichberech: Kindererziehung in § 17 Abſ . II der vu . vom

tigung der beiden Geſchlechter ; Abſ. II und III 14. Auguſt 1919 nach folgenden Grundſaßen ge

des Art. 119 knüpfen an dieſen Grundſaß ſozial- | regelt : Für Kinder bis zum vollendeten 16. Debens
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jahre ſteht die Entſcheidung über die Zugehörig: nach Reichsrecht „ Erziehungsberechtigte“ inſoweit

feit zu einer Religionsgeſellſchaft“ den Erziehungs- zu beſtimmen hat.

berechtigten zu ; von dieſem Alter an hat das Kind Unbeſchränkt wird man jedoch dieſe Löſung

ſelbſt die Freiheit der Entſchließung über ſein Ver- nicht gelten laſſen können. Ein einfaches Bei

bleiben in der Religionsgeſellſchaft. Bis zu dieſem ſpiel ſoll dies zeigen : ein 17 jähriger bayeriſcher

Zeitpunkt können die Eltern die Zugehörigkeit ihrer Schüler tann kraft ſeiner Religionsmündigkeit aus

Kinder zu einer Religionsgeſeljchaft auch durch der Kirchengemeinſchaft, in der er bislang erzogen

einen gerichtlich oder notariell zu beurkundenden wurde , austreten. Tut er dies nicht, weigert er

Vertrag regeln ;-) der Vertrag wird durch den Tod ſich aber am Religionsunterricht ſeiner Ronfeſſion

der Eltern nicht berührt. Iſt ein Kind mit 3u- in der beſuchten Schule teilzunehmen , ſo kann ihn

ſtimmung der Erziehungsberechtigten vor Volle der Vater kraft ſeines Erziehungsrechtes zwingen

endung des 16. Lebensjahres durch einen Kultusatt den Religionsunterricht zu beſuchen ; dieſem Zwang

einer Religionsgeſellſchaft endgültig in dieſe auf- kann der Schüler nur dadurch entgehen, daß er

genommen worden, ſo kann hieran durch den Er- ſeinen Kirchenaustritt erklärt; denn inſoweit hat

ziehungsberechtigten nichts mehr geändert werden. ihm der Vater nichts dreinzureden .

Bei dieſer landesrechtlichen Regelung in Bayern Ich halte dieſes Ergebnis für unannehmbar

fällt ſofort eines ins Auge : der bayeriſche Geſetz und den in dem angeführten Beiſpiel begründeten

geber normiert vom Geſamtgebiet der religiöjen indirekten Zwang zum Kirchenaustritt für höchſt

Kindererziehung nur ein Teilgebiet, wenngleich bedenklich aus Gründen, deren Erörterung ich mir
das Wichtigſte, nämlich die Beſtimmung über die hier verſage. Der logiſche Fehler der ganzen

Zugehörigkeit zu einer Religionsgeſellſchaft und Schlußfolgerung dürfte darin liegen , daß es, wenn

über den Verbleib in einer Religionsgeſellſchaft. ſchon einem 16 jährigen das Recht der Religions
Ueber das ſonſtige Gebiet der religiöſen Kinders mündigkeit zugeſprochen werden will, innerlich nicht

erziehung, zu dem z. B. das Anhalten des Kindes möglich iſt eine Regelung zu treffen, die dieſen
3

zum Beſuch des religiöſen Unterrichts, zur Teil: | Religionsmündigen „ ſonſtigen “ religiöſen event.

nahme an kirchlichen Feiern und Handlungen nicht zwangsweiſe durchzuſeßenden Erziehungsmaß:

nur nach der poſitiven Vorſchrift des Ärt . 149 nahmen unterſtellt. Späteſtens von der erreichten

46. II RV., ſondern auch rein begrifflich gehört, Religionsmündigkeit ab ſind jedenfalls Zwangs

ichweigt der bayeriſche Geſezgeber, macht alſo von maßnahmen religiöſer Erziehung ſachlich mit dem

dem Vorbehalt des Art . 134 EG . BOB. keinen Rechte über den Verbleib in der Religionsgeſellſchaft

Gebrauch. Da aber das Recht der religiöſen Er- zu beſtimmen nicht mehr vereinbar. Selbſt wenn

ziehung nur einen Teil des geſamten Erziehungs: man das Verhältnis des maius zum minus nicht

rechtes darſtellt, iſt dieſe Lüde durch die allge- anerkennen will und die. „ Erziehungsmaßnahmen “

meinen reichsrechtlichen Vorſchriften über Erziehung der Beſtimmung der Religionszugehörigkeit als

auszufüllen. Daraus ergibt ſich, daß in Bayern ein „ aliud “ gegenüberſtellt, wird man anerkennen

für das Recht der religiöſen Kindererziehung im müſſen , daß inſoweit eine Löſung gefunden werden

allgemeinen das BGB. Maß gibt , und eine Aus- j muß, die ſolche unhaltbare Ergebniſſe vermeidet.

nahme nur inſoweit beſteht, als Zugehörigkeit und Juriſtiſch ſcheint mir die Möglichkeit einer

Verbleib in einer Religionsgeſellſchaft in 17 Löſung darin zu liegen , daß das in der Ver

Abſ. II der vu. abweichend geregelt iſt. faſſung feſtgelegte Recht der freien Entſchließung
In der Tat iſt bei den Geſetzgebungsverhand- über den Verbleib in einer Religionsgeſellſchaft

lungen des bayeriſchen Verfaſſungsausſchuſſes im ausdehnend als Recht der „ Religionsmündigkeit “.

Landtage dieſe Unterſcheidung zwiſchen Beſtimmung ſchlechthin, alſo als das Recht gedeutet wird auf

der Zugehörigkeit zu einer Religionsgeſellſchaft dem religiöſen Gebiet allein und unter Ansſchluß

und ſonſtigen Beſtimmungen auf dem Gebiet der einer Zwangsbeeinfluſſung durch den Erziehungs

religiöſen Kindererziehung ſcharf herausgehoben berechtigten zu entſcheiden . Ich gebe gerne zu ,

worden . Die Beteiligten gingen allerdings dabei daß dieſe Auslegung gegenüber dem Wortlant des

von der Anſicht aus , die Reichsverfaſſung nehme Gejeges und vor allem gegenüber dem bei den

das Recht der Beſtimmung über die Teilnahme Geſebgebungsverhandlungen erklärten Willen der

am religiöſen Unterricht und an kirchlichen Feiern Mitglieder des Verfaſſungsausſchuſſes einen ſchweren

für den Erziehungsberechtigten “ in Anſpruch, Stand hat .

nicht für denjenigen , der „ über die religiöje Er

ziehung des Kindes zu beſtimmen hat“, wie jest
VI.

die Faſſung des Art. 149 Abſ . II RV. lautet. Für die Eidesleiſtung in gerichtlichen und

Allein dieſer Irrtum iſt unerheblich , da , wie oben außergerichtlichen Verfahren ſieht Art. 177 RV.

gezeigt, troß der jebigen Faſſung fachlich doch der eine Formel vor, die den Eid ſeiner beſonderen

religiöjen Form entkleidet und erklärt die Eides:

1) Dabei iſt zu beachten, daß die bayer. Gerichte

nicht zuſtändig ſind, Verträge zu beurfunden. Ge
leiſtung bei Benüßung dieſer Formel für rechts

richtliche Beurfundung tann alſo nur außerhalb wirtſam . Für den zur Eidesleiſtung Verpflichteten

Bagerns vorlommen . iſt damit die Möglichkeit einer Wahl zwiſchen der
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ſeitherigen Form und der Form des Art. 177 Von den Laſten des Fideikommifſes ſind die

eröffnet. Die Beſtimmung dürfte auch für Eides: Verſorgung der Familienangehörigen und die An

leiſtungen Geltung haben, die in Landesgeſeßen ſprüche der Fideifommißbeamten in der AV. be

geregelt findor Bola biezu auch Art,136,246.m onders vbihandelt.Weber die Verſorgungsanſprüche
Bet. des Staatsminiſt. der vom VII .

30. Dez. 1919 Nr. 89 812, die Eidesform betr.

( Staatsanz. 1920 Nr. 2) . X. Die Anſprüche der Fideikommiß

Vom Standpunkt der Juſtizverwaltung iſt beamten.

endlich noch Art. 49 RV. von Intereffe; darnach Die Anſprüche der Fideikommißbeamten auf

übt für das Reich der Reichspräſident das Be ihre Beſoldung und die Anſprüche ihrer Hinter

gnadigungsrecht aus ; Reichsamneſtien bedürfen bliebenen auf Verſorgung belaſten an ſich den

eines Reichageſekes. $ 51 der bayer. VU. regelt Fideitommißbefißer als Nußnießer (vgl. die Entſch.

das Begnadigungsrecht dahin, daß der Landtag des ObLG . Bd. 14 S. 388) . In den Statuten

durch Geſeß über Straferlaſſe beſchließt, die ſich der größeren Fideikommiſje iſt aber ſehr häufig

auf alle beſtraften Perſonen oder auf besondere den Fideikommißbeamten ein Anſpruch gegen das

Gruppen beziehen. Straferlaſſe für einzelne Per Fideikommiß ſelbſt, insbeſondere eine Reallaſt, oder

ſonen ſtehen dem Geſamtminiſterium oder nach der Anſpruch auf eine dingliche Sicherheit ein

deſſen Beſchluſſe den einzelnen Miniſterien zu. geräumt. Die Verſorgungsanſprüche der Fidei

Durch VD. vom 10. Dkt.1919 , GVBI. S. 692, kommißbeamten waren dadurch bisher hinreichend

bat das Geſamtminiſterium die ihm vorbehaltene geſchüßt. Dieſelben Umſtände aber , welche die An

Ausübung des Begnadigungsrechtes mit Ausnahme ſprüche der Fideikommißgläubiger durchdie Auf

der Falle der Todesſtrafe den einzelnen Miniſterien hebung der Fideifommiſje als gefährdet erſcheinen

für ihren Geſchäftsbereich übertragen . laffen , machen es notwendig, nunmehr auch die

Anſprüche der Fideitommißbeamten ſicherzuſtellen.

Zu dieſem Zwede beſtimmt der 32 Abſ. 1

AV. zunächſt, daß das Fideitommißvermögen von

Die Aufhebung der Fideikommiſſe iu Bayern. DerAufhebungder Fideikommiſje an auch für die
Gehalts- und Verſorgungsanſprüche der zur Ver:

Präſident des Oberſten Landesgerichts.
. waltung des Fideitoinmiffes angeſtellten Beamten

(Fortſegung) .
haftet , die in dieſem Zeitpuntte im Amte ſind oder

vorher aus dem Amte geſchieden ſind, ſowie für

IX . Die Baſten des Fideikommiſjes. die Verſorgungsanſprüche ihrer Hinterbliebenen .

Für die vor der Aufhebung der Fideikommiſſe Für dieſe Änſprüche läßt ferner der § 32 Abſ. 2

entſtandenen Laſten des Fideifommiſſes , die zu: AV. mit der Aufhebung der Fideikommiffe auf

gleich Fideikommißichulden ſind (dazu vgl. Entſch. denden ſämtlichen zum Fideikommißvermögen ge

des OblG . 38. Bd. 14 S. 388), gelten die für hörenden Grundſtücken eine Geſamtreallaſt ent

Fideifommißſchulden getroffenen Vorſchriften . Hier ſtehen. Die Reallaſt entſteht traft Geſeges ohne

nach haftet insbeſondere für ſie auch der Fidei- Eintragung im Grundbuch und hat ihren Rang

kommißbeſißer ſowie ſein Nachfolger perſönlich nach den im Zeitpunkte der Aufhebung der Fidei

Für die übrigen vor der Aufhebung der Fidei: tommiſje beſtehenden Belaſtungen der Fideikommiß

kommiffe entſtandenen Laſten des Fideikommiſſes grundſtüđe. Die Sicherungshypotheten , in welche

haftet das Fideikommißvermögen weiter (§ 23 Abſ. 1 ſich die Fideilommißſchulden verwandeln (S 25 AV.) ,

AV.). Der Fideikommißbeſiger oder ſein Nachfolger gehen ihr vor. Sind den Fideikommißbeamten

haften für ſie aber nicht perſönlich (§ 27 AV.), oder ihren Hinterbliebenen zur Sicherung ihrer

ſoweit nicht die perſönliche Verpflichtung des Fidei: Anſprüche beſondere Rechte am Fideitommiß

kommißbeſißers ſchon bisher Rechtens war. vermögen bereits eingeräumt , ſo bleiben dieſe un:

Für die ſog .Komplexlaſten (z. B. die aus einem berührt; die im 8 32 beſtimmte Reallaſt entſteht

Patronatsrechte ſich ergebenden Verpflichtungen) iſt aber gleichwohl. Ein Beiſpiel für die Einräumung

keine beſondere Beſtimmung vorgeſeheit. beſonderer Rechte bildet ein Penſionsfonds des

Laſten des Fideikommiſjes in dem Sinne, daß Fideikommiſſes.

nur das Fideitommißvermögen für ſie haftet, werden Scheiden Grundſtücke aus dem Fideikommiß

künftig kaum mehr vorkommen . Eine andere Frage vermögen aus, ſo bleibt die Neallaſt an ihnen

iſt, inwiefern für eine Laſt, z. B. eine Steuer, beſtehen. An den im Wege der Surrogation (8 6

eine Vermögensabgabe (Notopfer), Reallaſtzinſen, AV.) dem Fideikommißvermögen neu einverleibten

im Verhältniſſe des Fideitommißbeſikers zu ſeinem Grundſtücken entſteht die Reallaſt nicht; dieſe

Nachfolger der Fideikommißbeſißer mitjeinem eigenen Grundſtüde werden aber von der Haftung für die

Vermögen aufzukommen hat oder das Fideikommiß: Anſprüche der Fideitommißbeamten (8 32 Abſ. 1

vermögen in Unſpruch nehmen darf. Dieſe Frage | AV.) ergriffen.

regelt ſich nach § 8 AV. mit § 2126 BOB. Geſichert werden nur die bis zum 1. April 1920

(vgl. den vorigen Jahrgang S. 404). angemeldeten Gehalts- und ſonſtigen Verſorgung8=
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anſprüche der zur Verwaltung des Fideikommiſſes amten des § 32 zählt , ob ſein Anſpruch rechtzeitig

angeſtellten Beamten, die zur Zeit der Aufhebung angemeldet iſt, für welchen Anſpruch und in welcher

der Fideifommiſſe im Amte ſind oder vor dieſem Höhe und Dauer die Sicherung beſteht. Die Ent:

Zeitpunkte aus dem Amte geſchieden ſind , ſowie ſcheidung des Fideikommißgerichts iſt für den

die Verſorgungsanſprüche ihrer Hinterbliebenen . Prozeßrichter und das Vollſtreckungsgerichtbindend.

Die Anmeldung hat beim Fideikommißgerichte zu Wenn in der Begründung zur AV. (IMBI.

erfolgen und muß Namen und Stellung der S. 400) bemerkt iſt, daß durch die Entſcheidung

einzelnen Beamten und Beamten hinterbliebenen , des Fideitommißgerichte einer anderweiten Ent

welche am 1. Oktober 1919 ſchon einen ſelb ſcheidung im Zwangsvollſtredungsverfahren nicht

ſtändigen Verſorgungsanſpruch haben , ſowie Höhe vorgegriffen werden ſoll , ſo bezieht ſich dies auf

und Dauer des Anſpruchs angeben ; bei den am die Frage , ob und inwieweit aus einem beſtimmten

1. Oktober 1919 im Dienſte befindlichen Beamten Grundſtück im Verhältnis der einzelnen Fidei

muß ferner angegeben werden , welche Verſorgungs- kommißbeamten zueinander und zu den übrigen

anſprüche ihre etwaigen Hinterbliebenen haben Belaſtungen des Grundſtücks und den am Zwangs

fönnen . Die Anmeldung kann für die Beamten verſteigerungsverfahren Beteiligten Befriedigung

und die Beamtenhinterbliebenen vom Fideikommiß= aus der Reallaſt beanſprucht werden kann. Für

beſiker geſchehen . die Frage , welchen Gehalts- und Verſorgungs

Der Begriff der Fideikommißbeamten , die zur anſpruch die Fideifommißbeamten und ihre Hinter

Verwaltung des Fideikommiſjes angeſtellt ſind, bliebenen haben , iſt nicht das Fideitommiß- , ſondern

darf nicht zu enge gezogen werden . Es iſt nicht das Prozeßgericht zuſtändig.

erforderlich , daß der Beamte eine leitende Stellung Bis zum 1. April 1921 fann der Fidei.

einnimmt oder in einer Beziehung zu den Fidei- kommißbeſiger beanſpruchen, daß das Fideikommiß

kommißgrundſtüđen ſteht. Den Sicherungsanſpruch gericht ſtatt der Reallaſt andere Sicherungsmaß=

haben z . B. auch die Beamten, die einen zum nahmen trifft. Das Fideitommißgericht tann zu

Fideikommiſje gehörenden gewerblichen Betrieb dieſem Zwede die Hinterlegung von Wertpapieren

verwalten . Die Bedienſteten , die zur perſönlichen des Fideikommiſſes oder die Eintragung einer

Bedienung des Fideitommißbefißers beſtimmt ſind, Sicherungshypothef auf allen oder einzelnen Fidei

ſowie Bedienſtete, die rein mechaniſche Arbeiten tommißgrundſtüden anordnen. Ueber Art und Um:

oder bloße Handarbeiten verrichten (Schreiber, fang der Sicherheit entſcheidet das Fideitommiß

Taglöhner, niedere Arbeiter) , ſcheiden aus . Iſt gericht nach freiem billigen Ermeſſen unter Berück

einem Fideitommißbeamten im Anſtellungsvertrag jichtigung der Leiſtungsjähigkeit des Fideifommiß

analoge Behandlungwie den Staatsbeamten zu : | vermögeng. An den hinterlegten Wertpapieren haben

geſichert, ſo wird auf ihn der § 32 ohne weiteres die Verſorgungsberechtigten ein Pfandrecht. Wegen

anwendbar ſein . Die Anwendbarkeit des § 32 iſt des Verhältniſſes der Hinterlegung von Wert:

aber nicht auf ſolche Beamte oder auf Beamte, papieren zugunſten der Fideikommißbeamten zur

denen Penſionsrechte zuſtehen , beſchränkt , vielmehr Hinterlegung dieſer Papiere zugunſten der Fidei :

fallen auch Beamte in fündbarer Stellung darunter . kommißgläubiger ſ. oben VIII D 3. Die Fidei:

Der Umſtand , daß ihre Stellung fündbar iſt, iſt kommißgläubiger haben ein geſeßliches Recht auf

auf die Höhe des zu ſichernden Anſpruchs von Hinterlegung der Wertpapiere, das ihnen jedoch

Einfluß. Auch wenn ein Fideifommißbeamter nur durch Verfügung des Fideikommißgerichts ganz

zur Verwaltung eines beſtimmten einzelnen Gutes oder teilweiſe entzogen werden kann. Die Fidei

angeſtellt iſt, hat er doch Anſpruch auf Sicherung kommißbeamten haben kein geſebliches Recht auf

durch das ganze Fideitom miß . Dagegen dürften Hinterlegung der Wertpapiere, ſondern erſt die

Fideikommißbeamte, die ausſchließlich zur Ver: Verfügung des Fideifommißgerichts ſchafft es ihnen.

waltung von außerhalb Bayerns gelegenen Fidei- Das gleiche Verhältnis beſteht bei den verſorgungs.

tommißbeſtandteilen angeſtellt ſind, nicht unter den berechtigten Familienmitgliedern. Dieſen gehen aber

$ 32 fallen . die Anjprüche der Fideifommißbeamten vor.

Nur die zur Zeit der Aufhebung der Fidei- AlsA18 mögliche Sicherungsmaßnahme kommt

tommiffe angeſtellten oder aus dem Amte ge- weiter in Betracht, daß der bei einem Fideitommiß

ſchiedenen Beamten werden geſichert, dieſe aber etwa beſtehende Beamten Penſionsfonds für die

ohne zeitliche Schrante. Auch eine erſt nach derAuch eine erſt nach der Anſprüche der Fideikommißbeamten verpjándet oder

Aufhebung der Fideikommiſſe erdiente Gehalts: daß vom Fideitommißbeſißer bei einem Verſiche:

vorrüdung fällt unter die Sicherung. Bei einerBei einer rungsunternehmen zugunſten der Beamten eine

nach dieſem Zeitpunkt erfolgten Beförderung iſt Verſicherung eingegangen wird. Leştere Maß

aber nur der bisherige Gehalt und Verſorgungs: nahme kann das Fideikommißgericht natürlich nicht

anſpruch geſichert. anordnen , ſondern nur auf Antrag des Fidei

Das Fideikommißgericht entſcheidet darüber, ob kommißbeſikers zulaſſen .

und inwieweit der Anſpruch eines Fideifommiß- Soweit hienach Maßnahmen zur Sicherung

beamten unter die Reallaft fält. Es entſcheidet der angemeldeten Anſprüche der Beamten getroffen

alſo z. B., ob der Beamte überhaupt zu den Be- ſind, „erliſcht“ die Reallaſt (8 32 Abſ . 4 AV .) .
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Daß fie fraft Geſekes erliſcht, iſt indes nicht ge- anderweite Regelung der Sicherung der Fidei

meint ; denn dies würde mit den Grundſäßen des tommißbeamten nicht beantragt hat oder die recht

Grundbuchrechts ichwerlich zu vereinbaren ſein. zeitig beantragte anderweitige Regelung durchges

Gemeint iſt vielmehr, daß das Fideikommißgericht führt oder geſcheitert iſt. Wenn jedoch beſondere

das Erlöſchen der Reallaſt verfügt. Verhältniſſe die Eintragung der Reallaſt ſchon

Das Fideikommißgericht hatſodann das Grund- vorher herbeizuführen erforderlich oder zwedmäßig

buchamt um die Eintragung der hiernach noch erſcheinen laſſen, hat das Fideikommißgericht ihre

beſtehenden Reallaſt zu erſuchen. Das Erſuchen Eintragung ſchon früher herbeizuführen . Dies gilt

muß die Reallaſtberechtigten und die Höhe ihrer namentlich vom Falle, daß vor der Eintragung

Anſprüche ſowie die Grundſtüde, auf denen die der Reallaſt ein Grundſtück aus dem Fideikommiß

Reallaſt haftet, bezeichnen. Die Bezeichnung der vermögen ausſcheidet.vermögen ausſcheidet. Die aus dem öffentlichen

Höhe der Anſprüche der Berechtigten kann wohl / Glauben des Grundbuchs drohende Möglichkeit

nur in der Weiſe geſchehen, daß vom Fideikommiß= i des Erlöſchens der Reallaſt zwingt mittelbar dazu

gerichte ein gewiſſer Höchſtbetrag, eine Bauſch, die Reallaſt auf dem ausſcheidenden Grundſtüce

ſumme feſtgeſeßt wird, worin die Anſprüche aller einzutragen . Das Fideikommißgericht wird daher

Berechtigten inbegriffen ſind. Denn eine ziffers dafür zu ſorgen haben, daß wie die Sicherungs

mäßige Feſtſtellung im Einzelnen iſt nicht aus- hypothet für die Fideikommißichulden(oben Seite 13 ),

führbar, da es ſich namentlich bei den Penſionen ſo auch die Reallaſt für die Fideikommißbeamten

zumTeil um ungewiſſe Anſprüche handelt. Das beim Ausſcheiden eines Fideitommißgrundſtüds
Fideikommißgericht wird alſo um die Eintragung auf dieſem eingetragen wird. Dabei dürfte arg.

einer gewiſſen Bauſchſumme der Geſamtreallaſt | Abſ. 5 des § 32 AV. nichts im Wege ſtehen,

erſuchen . An dieſer Geſamtreallaſt ſind alle Bes daß das Fideikommißgericht auf Antrag des Fideis

amte und deren Hinterbliebene berechtigt, die über- kommißbefißers auch auf die Reallaſt an dieſem

haupt reallaſtberechtigt ſind. Grundſtück überhaupt verzichtet, wenn unzweifel

Nicht für zuläſſig iſt zu erachten, daß das haft feſtſteht, daß die Anſprüche der Fideilommiß

Fideikommißgericht auf beſtimmte Grundſtücke eine beamten ſchon anderweit hinreichend ſichergeſtellt ſind.

Reallaſt für einzelne beſtimmte Fideikommißbe- Das Fideikommißgericht kann jederzeit die Er:

amte eintragen läßt, z. B.den Verſorgungsanſpruch höhung , Minderung oder Aufhebung der Sicher

des Fideikommißförſters als Reallaſt auf einem heit, ſowie die völlige oder teilweiſe Löſchung der

Waldgrundſtüde, den eines anderen Beamten Reallaſt anordnen und damit dem allmählichen

auf einer Wieſe. Abgeſehen davon , daß ein ſolches Wegfalle der Reallaſtberechtigten Rechnung tragen .

Verfahren notwendigerweiſe die Fideikommiß= Bei der Beſtellung, Aufhebung oder Aenderung

beamten in bezug auf ihre Sicherung verſchiedenverſchieden der Sicherheit, ſowie bei der Löſchung der Reallaſt

behandeln würde, hätte es ausdrüdlich zugelaſſen wird die Mitwirkung der Verſorgungsberechtigten

werden müſſen ; daß der Saß 5 des § 32 Abſ. 5 durch die Anordnung des Fideikommißgerichts er:

von „Eintragung der . Reallaften“ ſpricht, feßt. Sonſt müßten die Verſorgungsberechtigten

laßt ſich nicht gegen die hier vertretene Anſicht | zugezogen werden .

verwerten . Im Ab. 6 des § 32 iſt zwar dem Im § 32 Abf. 7 , 8 XV. iſt dafür geſorgt ,

Fideikommißgerichte die Befugnis beigelegt , die daß vor der Feſtſeßung der Sicherungsmaßnahmen

völlige oder teilweiſe Löſchung der Reallaſt anzu: und vor der Aenderung oder Aufhebung der Sicher:

ordnen, auf die Sicherung durch Reallaſt alſo heit, ſowie vor der Löſchung der Reallaſt die

ganz oder teilweiſe zu verzichten und ein teilweiſer Fideikommißbeamten und ihre Hinterbliebenen

Verzicht iſt ſowohl in der Weiſe möglich, daß für durch einen Vertreter gehört werden. Der Ver:

die Anſprüche nicht in ihrer vollen Höhe Reallaſt treter iſt beſchwerdeberechtigt (8 37 AV.) .

beſteht, als in der Weiſe , daß Fideikommißgrund- Die Koſten der Sicherungsmaßnahmen ſowie

ſtücke von der Belaſtung mit der Reallaſt ausge- der Uenderung oder Aufhebung der Sicherheit
nommen werden . Allein die Befugnis, die Real- . fallen dem Beſiger des Fideitommißvermögens

laſt, die nach dem Ab . 2 des § 32 fraft Se: zur Laſt.

ſeķes am 1. Dktober 1919 auf allen Fideifommiß

grundſtücken für alle Anſprüche der Beamten zu XI. Die Fideikommißgericht& barkeit.

ſammen entſtanden iſt, auf die einzelnen Grund- A. Die AV. haben aus Anlaß der Aufhebung

ſtüde zu verteilen , iſt dem Fideikommißgerichte der Fideikommiffe die Gerichtsbarkeit der Fidei:

nicht beigelegt . kommißgerichte weſentlich erweitert.

Bei der Eintragung im Grundbuche wird zur Die Fideikommißgerichte ſind nach § 33 AV.

Bezeichnung der Reallaſtberechtigten und der Höhe berufen zur Entſcheidung von Streitigkeiten
ihrer Anſprüche auf das Erſuchen des Fideicommiß- 1. über die Berechtigung des Fideifommiß

gerichte Bezug genommen . beſißers, in deſſen Perſon das Fideitommiß allod

Nach dem Ausgeführten wird die Reallaſt in geworden iſt (8 1 Åb . 1 AV. ),

der Regel erſt eingetragen, wenn entweder der 2. über die Berechtigung zur Fideikommiß.

Fideikommißbefißer bis zum 1. April 1921 eine nachfolge (§ 1 Ab . 2 , $$ 2, 3 AV.) .

de

1
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3. über die Anfallberechtigung (8 5 AV .), Fideikommißgericht zuſtändig iſt, beim Inkraft

4. über die ſich aus 8 ergebenden gegen: treten der AV. ſchon bei dem Prozeßgericht an

ſeitigen Rechte und Pflichten des Fideikommißbe- hängig war, dieſes zuſtändig bleibt oder die Sache
fißers und ſeines Nachfolger8 bzw. des Anfallbe- an das Fideikommißgericht übergeht. Nach allge

rechtigten , insbeſondereüber die Verpflichtung des meinen Rechtsgrundſäßen dürften beim Mangel

Anwärters oder Anfallberechtigten zur Einwilli- einer beſonderen Uebergangsvorſchriſt überwiegende
gung (§ 2120 ), über die Auskunftspflicht des Gründe für den Uebergang der Sache auf das

Fideikommißbeſikers (8 2127) , über die Pflicht Fideikommißgericht ſprechen . Die Koſten des durch

des Fideikommißbefißers zur Sicherheitsleiſtung die Aenderung der Zuſtändigkeit fich erledigenden
($ 2128 Abſ. 1) und über die Entziehung der Rechtsſtreits hat der Kläger als veranlaſſender

Verwaltung (§ 2128 Abſ.2) ſowie über die Pflicht Teil zu tragen, er kann aber, wenn er in der

zur Herausgabe des Fideikommißvermögens(82130 ). | Sache beim Fideikommißgericht obſiegt, ihren Er:

5. Über den im § 11 beſtimmten Pflichtteil, i ſaz vom Gegner fordern.

6. über die Verſorgungsanſprüche der Familiens Dem Prozeßgerichte ſind von den Angelegen:

mitglieder (88 14 ff.), heiten des Fideikommißrechts insbeſondere die

7. über die Leiſtung von Beiträgen nach jenigen verblieben, in denen es ſich um die Be
8 24 AV . ziehungen des Beſikers des Fideikommißvermögens

Neben den im § 33 AV. bezeichneten Ange- zu Drittem handelt , alſo insbeſondere die Ent:

legenheiten ſind die Fideikommißgerichte für die ſcheidung über die Inanſpruchnahme des Fidei

Angelegenheiten zuſtändig, für welche ihre Zu- kommißbeſikers wegen Fideikommißſchulden, die

ſtändigkeit ſchon nach dem bisherigen Rechte be- Geltendmachung von Anſprüchen der Fideikommiß

gründet war oder für welche ſie in anderen Vor: beamten auf ihren Gehalt, die Erfüllung von

ichriften der AV. ausgeſprochen worden iſt. Beie Verträgen zwiſchen dem Fideikommißbefißer und

ſpielsweiſe ſind die Fideikommißgerichte im Rahmen Dritten, auchwenn ihre Rechtsgültigkeit ausGründen

des bisherigen Rechtes zuſtändig für die aus der des Fideikommißrechts (8 8 AV.) beſtritten wird.

Ausübungdes Widerrufsrechts des Stifter: (8 94 B. Fideikommißgericht iſt das Oberlandesges

des Fid.-Ediktes, § 13 AV.) ſich ergebende Auf: richt, bei dem die Fideikommißmatrikel für das

löſung des Fideikommiffes. Außer dem § 33 Fideikommiß geführt wird (8 35 AV.). In der

find dem Fideikoinnißgerichte z. B. in dem § 26 Begründung zur AV. (FMBI. 1919 S. 401)

(Hinterlegung von Wertpapieren des Fideitommiffes wird zwar erwogen , die Fideikommißfachen den

zur Sicherung der Fideikommißgläubiger), den Amtsgerichten zu übertragen. Die Begründung

88 28, 30 (Anordnung der Fideikommißverwal- anerkennt aber, daß gewichtige Zweckmäßigkeits

tung zur Beſchränkung der Haftung für Fidei: gründe dagegen ſprechen.

kommißichulden auf das Fideikommiß ) und dem C. Das Fideikommißgericht entſcheidet im Ver:

$ 32 (Sicherſtellung der Fideikommißbeamten) fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit unter Aus.

Verrichtungen zugewieſen . ſchluß des Rechtswegs (8 35 Abſ. 1 AV . ). Gegen

Eine neue Aufgabe iſt dem Fideikommißgerichte i ſeineEntſcheidungen iſt die Beſchwerde an das

endlich dadurch erwachſen, daß es im § 2 Abſ. 2, Oberſte Landesgericht zuläſſig ($ 36 Abſ. 2 AV.).

8 88

richtungen des Vormundichaftsgerichts für ab: meinen Vorſchriften des FGG . (891-34). Da

weſende und unbekannte Beteiligte bei Familien: neben finden , ſoweit das Fideikommißgericht als

beſchlaffen aus Anlaß der Aufhebung des Fidei- Vormundſchaftsgericht tätig iſt (§ 2 Abſ.2, § 8

kommifſes, gegenüber dem Anwärterpfleger und Abſ. 2, SS 16, 18 Av.), die Vorſchriften des
dem Pfleger für die Verſorgungsmaſſe, im § 17 | FOG. in Vormundſchaftsſachen und, ſoweit es

mit den Verrichtungen der Aufſichtsbehörde über als Nachlaßgericht tätig iſt (SS 28 , 30 , 34 , A6 . 3

die der Verſorgung der Familienangehörigen AV . ) , die Vorſchriften des FGG. in Nachlaß

dienende Stiftung und im § 32 mit der Aus: jaden Anwendung, ſoweit für ihre Anwendbarkeit

ſtellung gewiſſer dem Erbſchein ähnlicher Zeugniſſe Raum iſt (vgl . Ž . B. 88 53, 54, 55 , 58 , 59

betraut worden iſt. Abſ . 1 Sat 2, 88 60 , 62 , 75 , 76 , 78 , 84 ,

Daß die Fideikommißgerichte für die im § 33 85 FOG.) .

bezeichneten Angelegenheiten auch dann zuſtändig Die Beſchwerdeberechtigung iſt zum Teil durch

ſind, wenn der Tatbeſtand rich unter dem früheren die eben angeführten Vorſchriften des FOG. (S8 59,

Rechte vollendet hat , ergibt ſich aus der Art dieſer | 84 ) , zum Teil durch den allgemeinenGrundſatz

Angelegenheiten. So kann es ſich bei den Streitig des § 20 FG6. geregelt, daß das Beſchwerde:

keiten über die Berechtigung des Fideikommißbe- recht jedem zuſteht, deſſen Recht durch die Ver

Tigers (8 1 Abſ. 1) nur um einen Tatbeſtand fügung beeinträchtigt ift. Für gewiffe Verfügungen

handeln , der vor dem 1. Oktober 1919 liegt . regelt der 8 37 AV. das Beſchwerderecht beſonders.

Zweifelhaft iſt, ob, wenn der Streit über eine Nach dem 8 37 Ab. 1 ſteht die Beſchwerde gegen

Angelegenheit, für die nach dem bisherigen Rechte eine Verfügung, welche die Auskunftspflicht des

das Prozeßgericht, nach dem § 33 ÁV. aber das Fideikommißbeſikers, ſeine Pflicht zur Sicherheits

§ 8 Abſ.2und den $$ 16, 18mit den Ber: Für das Verfahren gelten demnachdie allge.

.

.
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leiſtung oder die Entziehung der Verwaltung be- tritt nun das Reich als neuer Dienſtherr; der

trifft, jedem Anwärter ſowie dem Anwärterpfleger Wechſel des Dienſtherrn bedeutet eine derart tief

und gegen eine Verfügung, welche die Verſorgungs- greifende Veränderung des urſprünglichen Vertrags ,

maſſe betrifft (§ 16 Abſ. 1 Saß 1 AV . ) , jedem daß dem Beamten ſelbſtverſtändlich nicht ohne

Verſorgungsberechtigten ſowie dem Anwärter. weiteres der Eintritt in das neue Dienſtverhältnis

pfleger zu . Dadurch wird klargeſtellt, daß das angeſonnen werden kann . Nach dem ſog . Ueber
Beſchwerberecht auch der Anwärter und Verſor : nahmeformular, von dem noch weiterhin die

gungsberechtigte hat , der nicht der nächſte An: Rede ſein wird , hat denn auch der Beamte die

wärter iſt oder der erſt beim Wegfall eines anderen Wahl, ob er ſich auf das Reich übernehmen laſſen

Verſorgungsberechtigten verſorgungsberechtigt iſt. will oder nicht und zwar iſt ihm eine Ueber

Nach dem § 37 Abſ. 2 ſteht die Beſchwerde gegen legungsfriſt von 3 Monaten gelaſſen, beginnend

eine Verfügung , welche die im $ 32 vorgeſehenen regelmäßig mit der Zuſtellung des Formulars.

Sicherungsmaßregeln zugunſten der Fideifommiß- Der Rechtszuſtand iſt aber nicht etwa der, daß

beamten und ihre Hinterbliebenen betrifft, nur der Beamte ſolange einzelſtaatlicher Beamter bleibt,

dem Vertreter der Beamten oder, wenn ein ſolcher bis er ſich erklärt hat, ſondern durch Zuſtellung

nicht vorhanden iſt, jedem vor der Maßnahme des Uebernahmeformulars ſind mit Wirkung vom
gehörten Beamten zu ; der einzelne Beamte oder 1. Oktober 1919 die einzelſtaatlichen Finanz

die Hinterbliebenen ſind alſo nicht beſchwerdebe: beamten Reichabeamte geworden ; ſie hören

rechtigt. Daß in den Fällen des § 37 auch der allerdings wieder auf Reichsbeamte zu ſein und

Beſißer des Fideikommißvermögensſelbſt beſchwerdes i ihr Ausſcheiden aus dem Dienſte ihres Heimat

berechtigt iſt, folgt aus § 20 FOG . ſtaats gilt als nicht erfolgt , wenn ſie hinterher

Die Beſchwerde iſt regelmäßig die einfache die Uebernahme in den Reichsdienſt ablehnen .

unbefriſtete Beſchwerde. In den im § 38 AV. Wir haben alſo den jedenfalls ſeltenen Fall eines

bezeichneten Fällen findet die ſofortige Beſchwerde auflöſend bedingten öffentlich-rechtlichen Dienſt

(8 22 FGG.) ſtatt. vertrags mit Wirkung ex tunc. ?)

Die Roſtentragungspflicht regelt ſich nach dem Die Ablehnungserklärung iſt eine einſeitige

Art. 133 AG. BOB. empfangsbedürftige Willenserklärung; ſie wird

Die ſtaatlichen Koſten ſind im Art . 80 des erſt wirkjam , wenn ſie dem andern Teil d. i .

Roftengeſekes vom 21. Auguſt 1914 beſtimmt. dem Reichsfinanzminiſterium oder der von dieſem

Die AV. haben von einer Aenderung dieſer Vor- beauftragten Stelle zugeht.beauftragten Stelle zugeht. Iſt ſie aber dem

ſchrift abgeſehen , trozdem die Zuſtändigkeit der andern Teil zugegangen und dadurch wirkſam ge

Fideikommißgerichte weſentlich erweitert worden iſt. worden . ſo kann ſie nicht mehr widerrufen werden .

Schluß folg!) Umgekehrt wird der Beamte nach Ablauf der

dreimonatigen Friſt nicht mehr nachträglich ab

lehren können .

Das Uebernahmeforníular fennt aber nicht

Die Uebernahme der Landesfinanzbeamten nureine Ablehnungs-, ſondern auch eine Eing
verſtändniserklärung. Wir haben dargelegt , daß

auf das Reich. durch Zuſtellung des Uebernahmeformulars mit

Bon Rentamtmann Dr. Sang Berolzheimer in München .
dem 1. Oktober 1919 die einzelſtaatlichen Finanz

beamten ohne weiteres Reichabeamte geworden ſind ;
Bereits bisher iſt es vorgetommen , daß einzel : einer weiteren Erklärung bedürfte es hiernach im

ſtaatliche Beamte zu Reichsbeamten ernannt wurden ; Falle ihres Uebertritts nicht. Die Einverſtändnis

es handelte fich jedoch dabei um vereinzelte Fälle, erklärung hat alſo nur deklaratoriſche Be

die rechtlich nichts beſonders Bemerkenswertes boten .
deutung und den Zweck, das Einverſtändnis des

Etwas ganz Neues und unerhörtes iſt es aber , Beamten mit der Uebernahme auf das Reich

was ſich jekt vor unſeren Augen abſpielt : Infolge attenmäßig zu machen .

der Schaffung einer reichseigenen Steuerverwaltung Hat aber der Beamte die Einverſtändnis

werden die geſamten bisherigen Finanz- ertlärung abgegeben , ſo wird er nicht mehr ab
beamten der Einzelſtaaten auf das Reich lehnen können, auch wenn die dreimonatige Friſt

übernommen. Es iſt klar, daß eine ſolche Um
noch nicht abgelaufen iſt; denn in der Einver:

wälzung neue rechtliche Geſichtspunkte zeitigt und ſtändniserklärung liegt die Beſtätigung , daß es

es erſcheint umſomehr veranlaßt, dieſe Geſichts: bei dem zunächſt automatiſch eingetretenen Rechts:

punkte zu beleuchten , als anzunehmen iſt, daß ſich zuſtande ſein Bewenden haben ſoll, und ſomit ein
auch bei künftigen Uebergången , z. B. der Verzicht auf Ablehnung. Im übrigen gilt hin

Eiſenbahnen, die Ueberleitung der Beamten in ſichtlich der rechtlichen Natur der Einverſtändnis
ähnlicher Weiſe abſpielen wird.

erklärung das bei der Ablehnungserklärung Geſagte .

Der bisherige einzelſtaatliche Beamte war an

geſtellt auf Grund eines Dienſtvertrags mit ſeinem
1) Das Uebernahmeformular ſpricht m . E. weniger

Heimatſtaate. An Stelle des Heimatſtaats zutreffend von einem Rüdtrittsrecht.
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Gibt der Beamte innerhalb der Friſt keine Er ſeits find es Reiche beamte, andererſeits verſehen

klärung ab, ſo gilt er als übernommen ; die Ein. ſie einzelſtaatliche Stellen und bemeſſen fich

derſtändniserklärung kann jederzeit nachgeholt ihre Rechte nach einzelſtaatlichem Beamten

werden . Daß die Einverſtändniserklärung auch recht.

bedingt abgegeben werden kann, wird nicht zweifel- Aus vorſtehendem ergibt fich, daß die Be

haft ſein. Geht das Reich auf die Bedingungen amten zurzeit in keiner irgendwie genügenden

nicht ein , ſo iſt ſie eben als Ablehnungserklärung Weiſe darüber unterrichtet ſind, welchen Inhal

aufzufaſſen . der Vertrag mit ihrem neuen Dienſtherrn haben

Dasöfter erwähnte Uebernahmeformular wird ; gerade über ihre wichtigſten Rechte Se:

enthält außer den bereits angeführten Beſtim : halt , Ruhegehaltund Hinterbliebenenverſorgung
mungen in der Hauptſache die Zuficherung an die ſind ſie ſich völlig im unklaren. Gleichwohl jou

übertretenden Beamten, daß ihre bisherigen Rechte ſich der Beamte jeßt entſcheiden, ob er übertreten

ihnen gewahrt bleiben ; es handelt ſich ſomit bei will oder nicht. M. E. iſt das ein unbilliges

dem Uebernahmeformular
um die Feſtſtellung von Verlangen ; denn der Beamte wird gewiſſermaßen

Uebernahmebedingungen
. Hielt man es dadurch gezwungen , einen Blankowechſel auszu

für zweckmäßig, ſie nicht in die Form eines Geſekes ſtellen. Klar ſehen kann der Beamte erſt , wenn

zu gießen, ſo hätte man ſie jedenfalls der National- die neue Reichsbeſoldungs- und Hinterbliebenen

verſammlung zur Billigung vorlegen ſollen . Das verſorgungsordnung
geſchaffen ſein wird ; das ihm

geſchah abernicht. Gleichwohl wird dieſem Mangel in dem Uebernahmeformular
eingeräumte Recht,

eine praktiſche Bedeutung nicht zukommen , weil nach Erſcheinen dieſer neuen Geſeke noch den

der Hauptausſchuß die Bedingungen gebilligt hat Uebertritt abzulehnen , falls er dadurch ſchlechter
und nicht anzunehmen iſt, daß der Reichstag vom geſtellt wird als nach ſeinen heimatlichen

Votum der Hauptausſchuſſes abweicht. Gefeßen, halte ich nicht für genügend. Ich

Wie geſtaltet ſich nun die rechtliche Lage der am bin der Anſchauung, daß die Ueberlegungsfriſt

1. Oktober 1919 übergetretenen einzelſtaatlichen Be- l ſo lange nicht ablaufen darf , als dem Beamten

amten ? Sie ſind Reichsbeamte geworden, beziehen die Grundlagen für die von ihm zu treffende Wahl

ihren Gehalt nunmehr aus der Reichskaſſe undwerden fehlen , mithin nicht vor Erſcheinen der gen . Geſeße .

vom Reichsfinanzminiſterium oder von den von Schließlich ſei noch des Schicjals der Be

dieſem beauftragten Stellen ernannt. Daß auf fie amten gedacht, die die Uebernahme in den Reichs:

wie auf alle deutſchen Beamten die Beſtimmungen dienſt ablehnen .

derReichsverfaſſung Anwendung finden, iſt ſelbſt Die Ablehnungserklärung hat , wie bereits an

verſtändlich und bedarf keiner beſonderen Hervor- anderer Stelle hervorgehoben, die Wirkung, daß

hebung . Immerhin muß auf eine Beſtim : der Beamte aus dem Dienſte ſeines Heimatſtaats

mung hingewieſen werden, die gerade für die als nicht ausgeſchieden angeſehen wird ; er iſt alſo

übergetretenen Beamten von großer Bedeutung das geblieben, was er vor dem 1.Oktober 1919

iſt, nämlich den Artikel 16 der Reichsverfaſſung. war. ) Da aber die einzelſtaatlihen Finanzver

Er lautet : „ Die mit der unmittelbaren Reichsver: waltungen in der Hauptſache früher oder ſpäter

waltung in den Ländern betrauten Beamten follen jedenfalls aufgelöſt werden , ſo fragt ſich , was init

in der Regel Landesangehörige ſein . Die Be: den Beamten geſchieht, für die der Staat keine

amten ... der Reichsverwaltung ſind auf ihren Verwendung mehr hat . Dieſe Frage beantwortet

Wunſch in ihren Seimatgebieten zu verwenden , ſich nach dem einzelſtaatlichen Beamtenrecht. Für

ſoweit dies möglich iſt und nicht Rückſichten auf Bayern iſt einſchlägig Art . 38 Beamten-Geſet.

ihre Ausbildung oder Erforderniſſe des Dienſtes Biernach kann der unwiderrufliche Beamte unter
entgegenſtehen .“ Der übergetretene Beamte braucht Bewilligung des geſeblichen Wartegeldes einſtweilen

alſo im allgemeinen nicht zu riskieren , gegen ſeinen in den Ruheſtand verſekt werden, wenn zu ſeiner

Willen außerhalb ſeines Heimatſtaats verwendet Verwendung im Staatsdienſt infolge einer Aende

zu werden. Im übrigen fånde an ſich auf die rung in der Organiſation der Behörden oder ihrer

übergetretenen Beamten das Reichsbeamtengeſetz Bezirke feine Gelegenheit mehr gegeben iſt ...

Anwendung. Praktiſch kommt aber dieſes Geſetz Dieſe Vorausſeßungen treffen im vorwürfigen

nicht in Betracht, weil die neuen Reichsſtellen , Falle ſicher zu. Das Wartegeld beträgt 3/4 des

auf welche die Beamten übergeführt werden ſollen, penſionsfähigen Dienſteinkommens , wozu noch die

noch gar nicht geſchaffen ſind , die Beamten viel: Teuerungszulagen eines penſionierten Beamten

mehr ihre bisherigen einzelſtaatlichen Stellen mit tommen.

ihren hieraus entſpringenden Rechten weiter ver- Allerdings muß der mit Wartegeld einſtweilen

jehen. Es findet alſo nach wie vor das Landes- in den Ruheſtand verſekte Beamte eine andere

Beamtenrecht Anwendung hinſichtlich des Titels, Amtsſtelle annehmen , wenn ſie in etatsmäßiger

Rangs und Gehalts einſchl. Teuerungszulagen der Weiſe übertragen wird, ſeiner Berufsbildung ent

übergetretenen Beamten, ferner hinſichtlich des

Ruhegehalts und der Hinterbliebenenverſorgung. Etwaige Beförderungen des Reichs während

Dieſer Rechtszuſtand iſt ein Zwittergebilde : einer- des Schwebezuſtandes werden wohl hinfällig.
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ſpricht und damit weder eine Zurüdlekung im heiten dem Richter fremde Geſchäfte aufgeladen

Range noch eine Schmälerung des Gehalts ver- worden ſind. Ihre Neuordnung kann nur im Zu:

knüpft iſt (Art. 42 mit 9 Abſ. I Beamtengeſ .) . ſammenhang mit einer anderen Geſtaltung derI

Auch die Chancen, die ein Wartegeldempfänger Notariate erfolgen . Nun iſt richtig : Das freie

bisher durch Verdienſt in einem Privatbetrieb mit behördlicher Autorität ausgeſtattete Berufs

hatte, werden wegfallen, nachdem Zeitungsnotizen notariat in Bayern iſt, wie jeder fachliche Beur:

zufolge ein Reichsgeſeß in Vorbereitung iſt, nach teiler anerkennen muß, eine Einrichtung, die ſich

welchem im Gegenſatz zu bisher auch das private in der durch die Noto. von 1861 und 1899 ge

Einkommen auf die Penſionen angerechnet werden gebenen Verfaſſung durch mehr als 50 Jahre

foll. außerordentlich bewährt hat ; eine Einrichtung,

die ſich im Volksleben eingebürgert hat und die auch

von dem Vertrauen des Volkes geſtüzt wird. Hier

eine Reform oder eine andere Geſtaltung anſtreben,

Beurkundungsämter.
hieße etwas verbeſſern wollen, was der Verbeſſe:

rung nicht bedürftig iſt. Die Staatsregierung
von Oberamtsrichter Otto Schmitt in Augsburg .

hat auch ſeit dem Beſtande des Notariats insbe

I. fondere um die Wende des Jahrhunderts , als

das bayeriſche Beruf&notariat mit der Einführung

Die geplante Neuorganiſierung der Juſtiz des BGB. bedroht erſchien, niemals einen Zweifel

hat eine Fülle von Vorſchlägen und Erörterungen
darüber gelaſſen, daß ſie an der Geſtaltung des

ausgelöſt. In einzelnen Fragen ſtehen ſich die Notariat: feſthält. Und auch die in der neueſten

Auffaſſungen ſcharf gegenüber. Insbeſondere gilt Zeit ergangenen Regelungen laſſen erkennen , daß

das für das Gebiet der freiwilligen Gerichtsbar: die Regierung das Notariat in der geſchaffenen
teit . Sollen dieſe Angelegenheiten den Gerichten Form zu feſtigen beſtrebt iſt. Eine Neuregelung

verbleiben oder ſollen ſie abgetrennt werden ? Es des Notariats iſt indeſſen mit der Neuorganiſation

kann m . E. nicht zweifelhaft ſein , daß die Tätig der Gerichte nicht zu umgehen und ſie wird auch

keit des Richters der freiwilligen Gerichtsbarkeit, kommen müſſen aus inneren Gründen , weil der

des Grundbuchrichters und des RegiſterrichtersRegiſterrichters Weg, auf dem die Regierung die Löſung der No

Verwaltungstätigkeit iſt. Die Angliederung dieſer tariatsfrage gegenwärtig ſucht, nicht zu dem Ziele

Gegenſtände an die Gerichte iſt durch keine inneren führen wird, das man ſich geſteckt hat , die Unab:

Gründe gerechtfertigt. Diejenigen , die den Ge:Diejenigen, die den Ge: hängigkeit des Notariats zu feſtigen .

richten dieſe Angelegenheiten erhalten wollen , ſuchen Ich möchte hiezu folgendes ausführen .

das auch weniger mit inneren Gründen als mit Es wird heute urbi et orbi verkündet, daß

geſchichtlichen und praktiſchen Erwägungen zu recht durch die Regelung der Gehilfenfrage und durch

fertigen . Neueſten8 macht man nun den Vorſchlag, die Abgaben , die man den Standeseinrichtungen

bei den Gerichten Verwaltungsabteilungen einzu: des Notariats zuführt, das bayeriſche Notariat

richten und in dieſe Abteilungen die Vormund: nunmehr unabhängig geworden und auf eigene

ſchafts- und Nachlaßſachen, die Grundbuch- und Füße geſtellt ſei . Man täuiche ſich nicht ! Den

Regiſterangelegenheiten einzugliedern. Dieſe Rege- fetten Jahren, die gegenwärtig die Notariate im

lung würde ſich im großen und ganzen mit der ganzen Lande durchmachen, werden in Bälde viele

bisherigen Ordnung decken und teine organi magere Jahre folgen ; Jahre , in denen eine große

ſatoriſchen Maßnahmen erforderlich machen . Bes
Anzahl von Notaren ein Mindereinkommen haben

friedigend erſchiene dieſe Löſung nicht. Die Denk wird und ſich für den Fehlbetrag an die Standes
ſchrift von Mügel ( Kommiſſar für die Vorberei

faſſe halten muß. Der geſunkene und ſinkende

tung der Juſtizreform in Preußen : „ Grundzüge Geldwert wird neue Aufwendungen für die An

der landesrechtlichen Juſtizreform in Preußen “ ) geſtellten notwendig machen, die Penſionslaſten

hat vorgeſchlagen, für die Gegenſtände der frei werden ſich vermehren , nur die Zuſchüſſe zur Kaſſe

willigen Gerichtsbarkeit in kleineren Orten Friedens- werden ſich nicht vermehren . Und dann wird der

gerichte zu ſchaffen und dieſe mit Notaren zu be Zeitpunkt eintreten , wo der Staat von neuem

jeßen, in größeren Orten ſie den Gemeindeamtern einſpringen muß, entweder durch Zuweiſung neuer

anzugliedern . Für die Vormundſchafts- und Nach: Gebühren an die Standeskaſſe oder durch außer

laßſachen und auch für die Regiſterangelegenheiten ordentliche Hilfeleiſtungen. Denn diewenigen No:

erſcheint mir der Vorſchlag der Angliederung an tare mit den großen Einkommen werden nicht im

die Gemeindeamter erwägenswert. Für das Grund:
ſtande ſein , die Ausgleichsabgaben aufzubringen.

buchweſen , mit dem fich die nachſtehenden Aus
Es beſteht auch gar kein Zweifel – und ich habe

führungen befaſſen wollen, möchte ich einer anderen dieſe Auſchauung als mehrjähriger Grundbuch

Regelung das Wort reden . richter in Geſprächen mit Behilfen gewonnen ,

Zunächſt bin ich der Anſchauung , daß die daß die Mehrheit der Gehilfen die Verſtaatlichung

Grundbuchſachen den Gerichten entzogen werden der Notariate anſtrebt und dieſe Beſtrebungen

müſſen, weil mit Uebertragung dieſer Angelegen: í auch weiterhin verfolgen wird . Darüber tauſchen

-
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auch die ſchönſten programmatiſchen Erklärungen
II.

und Einigung & reſolutionen nicht hinweg. Unb

Mit der Neuregelung, die ich in folgendem
ob nicht ein guter Teil derjenigen Notare, die

vorſchlage, ſchwebt mir vor, die Vorteile des alten
ein Mindereinkommen ſpäterhin beziehen , wenn

Notariat: für den Kreditverkehr, für das Publikum

die Zeit der mageren Jahre gekommen ſein wird,
und für die Notareſelbſt mit der Vereinfachung

nicht mit dieſen Beſtrebungen einig gehen wird ,

das möchte ich dahingeſtellt ſein laſſen.
des ganzen Beurkundungsapparats zu verbinden .

Und noch ein weiteres, was viel zu wenig urkundungsamt nennen will, ſoll das Be
Das neu zu organiſierende Amt, das ich Be :

:
beachtet wird.

urkundungsgeſchäft, den grundbuchamtlichen Voll

Ich habe vor kurzem in der Zeitſchrift für zug, das Meſſungsweſen , Gebührenweſen und die

das deutſche Notariat geleſen, daß die Berliner Rataſterführung zuſammenfaſſen, in räumliche und

Rechtsanwaltſchaft in einer ihrer lekten Verſamm- i fachliche Beziehungen bringen und in einem einzigen

lungen beſchloffen hat , anzuſtreben, daß jeder verſtaatlichten Körper vereinigen. Das Beur:

Rechtsanwalt nach einer Wartezeit von höchſtens kundungsamt muß frei und unabhängig aus

10 Jahren zum Notar ernannt werden kann , geſtaltet werden ohne Unterordnung unter eine
wenn nicht die Rechtsanwaltſchaft Einſpruch er

Verwaltungsbehörde ; nur für Entſcheidungen ver
hebt. Und im Haushaltungsausſchuß der preuß . bleibt es untere Inſtanz. Schabloniſierende Vor

Landesverſammlung iſt dieſer Antrag aufgenommen ſchriften dürfen die Tätigkeit der Beamten nicht

und in der Form angenommen worden , daß die bürokratiſch einengen . Im allgemeinen werden die

Rechtsanwälte, ſoferne fie fonſt einwandfrei find, derzeitigen für die Notariate erlaſſenen Beſtim

allgemein nach 20 Jahren zu Notaren ernannt mungen genügen .

werden können. Der Gedanke , das Notariat in
Das Beurkundungsamt wird tätig in 6 Ab

Deutſchland einheitlich zu organiſieren , hat von teilungen :

jeher beſtanden und bei dem dermaligen Streben
1. Abteilung: für die Beurkundungen . Dieſe

nach Vereinheitlichung und Verreichlichung iſt es

gar nicht ausgeſchloſſen , daß das Reichsnotariats: Zuſtändigkeitskreis der Notariate umfaſſen.
Abteilung wird im weſentlichen den derzeitigen

geſek kommen wird. Aber, höre ich einwenden ,

mir haben ja doch unſere Bayeriſche Juſtizhoheit dermaligen Wirkungskreis der Grundbuchamter.
2. Abteilung: für den Vollzug, umfaßt den

.
und wenn man den Verſicherungen der Regierung

Glauben ſchenken will, wird an dieſer auch feſtge: 3mangsverwaltungen, derzeit noch teilweiſe zur
3. Abteilung : Zwangsverſteigerungen und

halten werden . Aber wir hatten ja auch einmal
Zuſtändigkeit des Vollſtredungsgerichte gehörig .

eine Finanzhoheit und haben wir die nicht auch
im Rahmen wie die Zuteilung auf Grund § 13

träftiglichſt feſtgehalten und hinterher doch nur EG.SVG. möglich iſt.

die Fauft im Sad geballt ? Die allmächtige
4. Abteilung: das techniſche Referat umfaßt

Reichsmonopolanſtalt wird ſich auch um unſere
den derzeitigen Wirkungskreis der Meſſungsbehörde.

Juſtizhoheit nicht viel kümmern. Und bei dem.
5. Abteilung : Rataſterführung und Um :

großen Einfluß,den die Rechtsanwälte an her ſchreibung,gegenwärtigden Kentämtern angegliedert.
vorragender Stelle in der Leitung von Reicha:

6. Abteilung: Gebühren- und Hinterlegungs
åmtern und als Abgeordnete in der Nationalvers weſen .

ſammlung innehaben , wird ſicherlich nicht das
An kleineren Orten ließen ſich die Referate 1 ,

ſüddeutſche Geſet mit dem freien Nurnotariat, 2 und 3 und die Referate 5 und 6 je unter einem

ſondern die norddeutſche Regelung Vorlage und Beamten zuſammenfaſſen .

Vorbild für die Geſtaltung werden . Daß auch)

in Bayern felbſt ſchon ein Boden für eine ders
Für die Belegung der Beurkundungsämter

artige Entwidlung vorhanden iſt, beweiſt eine
kämen in Betracht in erſter Linie die Notare, los

Anfrage des Abgeordneten Rechtsanwalt Süßheim
dann auch Richter, die ſich eignen , allerdings unter

bei den Verhandlungen des Landtage imJahre Verzicht auf die weitere richterlicheLaufbahn; als

1917, die dahin ging, ob nicht auch in Bayern techniſche Abteilungsvorſtände die Geometer; ale

die Notariatsgeſchäfte Rechtsanwälten übertragen Abteilungsvorſtände für Gebühren- und Hinter

werden könnten .
legungsweſen rechnungsführende Sekretäre und bis

herige Notariatsbuchhalter , bei größeren Aemtern

Die Entwicklung des Notariats nach dieſer ſelbſtverſtändlich unter Hebung des Rangs in die

Richtung würde im Intereſſe der Sache zu be
Rlaſſe der höheren Beamten ; als Abteilungs

dauern ſein . Denn das Notariat würde zum
vorſtände für die Rataſterführung Finanzſekretäre ,

Schaben ſeiner Güte künftighin lediglich als Ein:
bei größeren Aemtern ebenfalls unter Hebung des

nahmequelle behandelt werden . Ich meine , die
Range. Die Kanzleien würden ſich zuſammenleben

bayeriſchen Notare ſollten die Zeichen der Zeit
aus den bisherigen Notariatsgehilfen und den An:

erkennen und ſollten ihr Haus rechtzeitig neu und
geſtellten der Grundbuchamter und Meſſungs

geſichert unter ſtaatlichem Schuß einrichten , bevor
ämter . Mit Rückſicht darauf, daß ein Teil der

e8 zu ſpät ſein wird .
Beamten (Notare und Geometer) ſeither höhere
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Einkommen bezogen haben und eine Beförderungs- kann ich nicht teilen . Ich gebe gerne zu , daß bei

möglichkeit nur innerhalb des Amtes (Vorſtande dein freien Notariat der finanzielle Rüđhalt die

und Abteilungsvorſtände größerer Aemter ) gegeben eindringlichſte Tätigkeit in dieſer Richtung aus
iſt, müßte das reine Gehaltsvorrüdungsſyſtem gelten . löſt. Allein ich glaube , daß dies auch bei dem

Daneben halte ich mit Rüdſicht auf die eigen: Beurkundung beamten der Fall ſein wird , der in

artige Tätigkeit und die hohe Haftungsgefahr es geringem Grade finanziell beteiligt iſt, und daß

für angebracht , die Beamten auch finanziell an der Beurkundungsbeamte in richtiger Auffaſſung

dem Erfolg ihrer Tätigkeit in geringem Grade ſeiner Aufgabe auch künftighin das gleiche leiſtet

zu beteiligen. wie der freie Notar.

Die praktiſchen Vorteile , die ſich aus einer Der Einwand endlich , der vielleicht noch ge

derartigen Regelung ergeben , liegen auf der Hand . macht wird , daß es nicht angängig ſei , daß der

Der Rataſterplan, die ganzen Wandlungen recht: Beurkundungsbeamte zugleich Vollzugsbeamter iſt,

licher und geographiſcher Art , die ein Grundſtück erſdeint mir nicht ſtichhaltig. Es iſt ja doch auch

durchmcchi, die Urkunden und Belege , auf denen bei den Geridten ſehr häufig ber Entſcheidungs

die Aenderungen beruhen , alles iſt vereinigt bei richter und der Vollſtreďungsrichter eine und die

einem und demſelben Amt. Für das Publikum , ſelbe Perſon . Und gegen Fehler gibt es ja doch

die Beamten und für den Staat bietet die Ver: die Beſchwerde und die Haftung .

einfachung große Vorteile. Zeit und Geld wird Die Neuregelung kann natürlich nur im Zu

erſpart . Die zeitraubenden Grundbuchrecherchen ſammenhalt mit der Neuorganiſation der Gerichte

fallen weg . Die Zuſammenfaſſung des Gebühren: kommen . Ihre Koſten würden die Beurkundungs

weſens an einer gemeinſamen Stelle vereinfacht ämter im weſentlichen ſelbſt aufbringen durch Ver:

die Abrechnung mit der Finanzbehörde. Die Une ſtaatlichung der ſeitherigen Notariatsgebühren,

menge von Abſchriften , die jeßt zu den Anlagen wenn ich natürlich auch nicht glaube , daß fich

des GBA. gefertigt werden müſſen , fallen weg , darüber hinaus noch für den Staat ein Ueber:

die Regiſtratur wird einheitlich . Ob nicht im ſchuß ergeben wird . Eine weſentliche Vermehrung

Gefolge ſich auch gewiſſe fittliche Errungenſchaften des Perſonals wird kaum notwendig. Denn wenn

einſtellen werden – ich denke hier an die Unter: auch richtig iſt, daß die Intenſität der Arbeit

bindung der Auswüchſe des Spekulanten- und geringer werden wird, ſo iſt doch auch zu bedenken ,

Unterhåndlertums – bleibt zu hoffen . daß durch die Zuſammenfaſſung mehrerer Be:

Ich höre eine Menge von Einwendungen. hörden in eine einzige eine Mafie Arbeit , die jest

Da inarſchiert zunächſt das alte Rüſtzeug cinzeln geleiſtet werden muß, zuſammengefaßt ge

auf , daß man gegen die Landgerichte von anno leiſtet wird und daß eine Menge Schreibarbeit

dazumal und den alten Oberſchreiber mit der wegfällt.

großen Tabatsdoſe und dem noch größeren Selbſt

dünkel geltend macht. Die Zeiten ſind andere

geworden . Auch der Richter und der Beamte iſt Kleine Mitteilungen .

ein anderer geworden . Soziales Verſtehen und

Entgegenkoinmen iſt in die alten Beamtenſtuben Höhe der Schreibgebühr nach $ 80 Sak 1 GKG.

eingezogen. Der Beamte weiß , daß der Volts :.
Bei der örtlichen Prüfung des Koſten- und Stempel

genoſſe nicht Objelt , ſondern Subjekt ſeiner Bes
weſens bei einem Amtagerichte beanſtandete der

Vertreter der Regierungsfinanzkammer, daß der Ges
amtentätigkeit iſt. Darum lege ich auch dieſem

richtsidreiber als Schreibgebühr gemäß § 80 Sab 1

Einwand feine Bedeutung bei . ONG. 40 Pf. ſtatt 20 Pt . für die Seite erhob . Die

Es iſt auch nicht an dem, daß das Publikum Berufung auf § 4 KG. über Kriegszuſchläge zu den

kein Vertrauen haben wird zu dem ſtaatlich be : Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichts

joldeten Notar . Die Beurkundungsämter werden , vollzieher vom 1. April 1918 ſei unbegründet, da die

das bin ich überzeugt , ſich in Bälde genau die i dort vorgeſehene Erhöhung von 20 auf 40 Pf. nicht

gleiche Vertrauensſtellung erringen wie die Nota: i den geſamten Geltungsbereich des $ 80GNG. umfaſſe,

riate. Es ſind ja doch die gleichen Beamten , die ſondern, wie ſich aus dem Titel des Geſeßes ergebe,

darin tätig ſind. Und derjenige Beamte würde
auf die von den Rechtsanwälten und den Gerichtes

nid t vom richtigen Verſtändnis für ſeine Aufgabe
vollziehern zu erhebenden Schreibgebühren beſchränkt,

geleitet ſein, der in dieſer Hinſicht ſeine Pflicht blieben ſei. Dieſe Auffaſſung iſt unrichtig aus fol
der $ 80 Saß 1 GNG. an ſich aber unverändert ge

verkennen würde .
genden Gründen :

Die gewichtigſten Bedenken werden wohl von 1. In § 4 Abſ. 1 des RG. vom 1. April 1918

den großen Kreditanſtalten geltend gemacht werden (ROBI. S. 173) iſt angeordnet: ,,Die im $ 80 Sab 1

Dieſe Inſtitute waren von jeher die wirkjamſten GNG. in der Faſſung des Geſ. vom 1. Juni 1909

Parteigånger für die Erhaltung des freien No: beſtimmte Schreibgebühr von 20 Pf. für die Seite

tariats. Die Befürchtung dieſer Anſtalten , daß erhöht ſich auf 40 Pf . Die Seite muß mindeſtens

nun der Notar in dem frei geſtalteten aber vers 32 Ze len von durchſchnittlich 15 Silben enthalten. “ 1)

ſtaatlichten Beurkundungsamt als Vermittler zwi: 1 ) S. jeft auch § 5 des RG. vom 18. Dez. 1919

ichen Kreditgeber und Schuldner verſagen würde , (ROBI. S. 2115)

1



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1920. Nr. 3 49

Nad dem klaren Wortlaut dieſer Beſtimmung iſt die Erhöhung der übrigen Gerichtskoſten die gerichtliche

Schreibgebühr nach § 80 Saß 1 GAG. allgemein Schreibgebühr erhöht worden iſt, entſpricht durchaus

und ohne Einſchränkung erhöht. dem Sinn und Zweck des § 4 des Geſ . vom 1. April

2. Bei dem beſtimmten Wortlaut des Geſekes, 1918 und wird endgültig dadurch bewieſen . Nach der

der für die Auslegung in erſter Linie entſcheidet, | Begründung des Entwurfs bezweckt die im § 5 (8 4

tann der Titel des Gej. vom 1. April 1918 für die des Seſ. ) vorgeſehene Neuregelung der Schreib

gegenteilige Auffaſſung nicht maßgebend ſein . Auch gebühren eine beſſere Augnußung der vorhandenen

in anderen Selepen finden ſich Beſtimmungen, die Papiervorräte . Dieſe Ausnußung fol dadurd erreicht

außerhalb fes Rahmens des durch die Ueberſchrift werden , daß die Seite ſtatt wie bisher mindeſtens

angedeuteten Gefeßesſtoffes liegen ; vgl. 3. B. $$ 164 20 Zeilen von durchſchnittlich 12 Silben nunmehr
Abſ. II, 191 StGB.: ſtrafprozeſſuale Vorſchriften in wenigſtens 32 Zeilen zu je 15 Silben enthalten muß.

der Geſebesbearbeitung des materiellen Strafrechts, Da ſich aber, wie die Begründung des Entwurfs ſagt,

und für den umgekehrten Fall : Art. II und III der nach den in den meiſten Bundesſtaaten geltenden Bes

Bud SerVD . bom 27. November 1919. ſtimmungen die Entlohnung der Schreibfräſte bei ver

3. Zudem ſcheint der Titel des Geſ. vom 1. April mehrter Beilenzahl erhöht, ſo erſcheint bei einer

1918, wie ſich aus deſſen Entwurf ergibt, auf einer Steigerung der Zeilenzahl eine Erhöhung der Schreibs

redaktionellen Ungenauigkeit zu beruhen. Nach dem gebühr gerechtfertigt. Um die mit dieſer Maßnahme

Entwurf ſollten nämlich auch die Gerichtskoſten durch erſtrebte Verminderung des Popierverbrauchs in mög

Kriegszuſchläge erhöht werden, er trug daruin die lichſt weitem Ilmfang eintreten zu laſſen , iſt im Abſ. 2

Ueberſdrift : Entwurf eines Geſekes über Kriegs- die Anwendung der Vorſchriften des Abſ. 1 auch in

zuſchläge zu den Gerichtetoſten, ſowie zu den Be ſoweit vorgeſchrieben, als in Reichsgeſeßen oder in

bühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher. Landesgeſeßen auf $ 80 GKG. verwieſen iſt. Da nun

Die allgemeine Erhöhung der Gerichtskoſten wurde aber die in der Begründung aufgezählten Voraus

indeſſen vom Reichstag abgelehnt, nur die Beſtimmung feßungen : Notwendigteit der Papiererſparnis und Ers

über die Erhöhung der Schreibgebühr nach $ 80 Sap 1 höhung der Angeſtelltengehälter, wozu weiter auch

GAG . – 5 des Entwurfes wurde unverändert noch die Verteuerung des Schreibmaterials kommt,

beibehalten . Nach der Ablehnung der — allgemeinen - beim gerichtlichen Schreibwert nicht minder zutreffen

Erhöhung der Gerichtskoſten iſt trop der Beibehaltung wie beim Schreibwert der Rechtsanwälte und der

der Beſtimmung über die Erhöhung der gerichtlichen Gerichtsvollzieher, ſo wäre es unverſtändlich, wenn

Schreibgebühr der Titel des Geſeßes entgegen dem nur leßtere , nicht aber auch die Gerichte für höhere

Entwurf geändert worden . Der nunmehrige Titel bare Auslagen eine entſprechend erhöhte Entſchädigung

des Geſetes ift fonach nicht erſchöpfend, darum nicht beanſpruchen dürften .

ganz richtig und kann deshalb um ſo weniger für die 7. Nur nebenbei und als ſelbſtverſtändlich ſei be

Auslegung des § 4 von ausſchlaggebender Bes merkt, daß die Eigenſchaft des Geſekes vom 1. April

deutung ſein . 1918 als einer nur vorübergehenden Maßnahme (8 5 )

4. Im Gegenſaß zum Titel , deſſen Wortlaut irres für ſeine Auslegung nicht in Betracht kommen kann .')

führend iſt, begründet im übrigen auch die Faſſung Amtsrichter Bergen röder in Füſſen.

des Geſ. vom 1. April 1918 die Annahme, daß durch

den § 4 die Beſtimmung des § 80 GIG. bezüglich der

Schreibgebühr allgemein und ohne Einſchränkung ges

ändert werden ſollte. Sollte ſich die Aenderung des Rechteanwälte im Verfahren vor dem Schlichtungs:

80 GAG, lediglich auf die den Rechtsanwälten und ausſchuß. Die NO. über Tarifverträge, Arbeiters und

Gerichtsvollziehern zukommenden Schreibgebühren bes Angeſtellten-Ausſchüſſe und Schlichtung von Arbeits

ziehen, dann wären wohl nicht, wie geſchehen , der $ 80 ſtreitigkeiten vom 23. Dezember 1918 (RGBI. S. 1456)

GAG., ſondern, wie es der ſonſtigen Faſſung des Ge- ſagt im § 23 Abſ. 2 über die Vertretung in den

feßes entſprochen hätte, § 76 Abſ. 7 RAGebO. und Schlichtung ausdhüſſen : „ Eine Vertretung beteiligter

§ 14 GerVGebD. geändert worden . Perſonen durch deren allgemeine Stellvertreter, Pro

5. Ohne die Annahme einer allgemeinen Nendes ! furijen oder Betriebsleiter jorie durch Vertreter

rung des § 80 GNG. wäre auch A65. 2 des § 4 a . a . D. wirtichaftlider Vereinigungen von Arbeitgebern oder

nicht verſtändlich , wonach die Vorſchriften in Abi 1 ! Arbeitnehmern iſt zuläſſig.“ Bei Auslegung dieſer

Anwendung finden ſollen , ſoweit in Heidsgeleben Beſtimmung hat ſich Streit darüber ergeben, ob

oder in Landesgeſeßen auf 8 80 GAG. berwieſen iſt. Rechtsanwälte vor Schlichtungsausſchüſſen auftreten

Andere Reichegeſeße und Landesgeſebe, welche die fönnen oder nicht. Der Schlichtungsausſchuß Groß

bi & herige Beſtimmung des § 80 GNG. bezüglich der Berlin hat die Uebung, Rechtsanwälte vor dem

Schreibgebühren enthalten, ſollten hinſichtlich dieſes Schlichtungsausſchuß nicht auzulaſjen. Seine Aufs

Inhalts geändert ſein, der § 80 GHG. ſelber aber faſſung teilt der preußiſche Miniſter für Handel und

nicht: das wäre eine Ungereimtheit. Anzunehinen aber, Gewerbe in Berlin in ſeiner Verfügung vom 8. Oktober

daß auch in § 4 Abſ. 2 nur die Reichs- und Landes- 1919 an die Demobilmachungs -Kommiſjäre, in der er

geſeße gemeint ſein ſollen , welche die Gebühren der ſchreibt: „ Der Zulaſſung von Rechtsanwälten als

Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher zum Gegens Vertreter oder Beiſtände der Parteien vor den

ſtande haben, wäre eine unzuläſſige Auffaſſung, da

das Gefeß ſelbſt eine ſolche Einſchränkung nicht aus ) Von gerichtlichen Entſcheidungen iſt mir bis jeßt

drüdlich ausſpricht und der klare Wortlaut auch im nur ein Beſchluß des Landgerichts Kempten vom

Wege der Auslegung teine derartige Einſchränkung 20. November 1919 bekannt, der in Beſtätigung eines

geſtattet. mit Beſchwerde angefochtenen amtsgerichtlichen Be

6. Die Anſicht, daß trop der Ablehnung einer ſtluſſes die hier dargelegte Auffaſſung ebenfalls vertritt .

1
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Schlichtungsausſchüſſen kann ich nicht beiftimmen . gerichte, da im § 16 KGS. der § 31 GewGS. für

Chlichtungsausſchüſſe ind teine Gerichte i. S. del entſprechend anwendbar erklärt iſt.

826 der RAD. vom 1. Juli 1878, ſondern find Stellen, Für das Verfahren vor dem Schlichtungsausſchuß

die eine Schlichtung von Arbeitsſtreitigkeiten möglichſt fehlt aber eine ſolche das Auftreten der Rechtsanwälte

durch Einigung der Parteien herbeiführen ſollen. Es vor dem Schlichtungsausidhnß ausſchließende Beftims

handelt fich bei dem dabei angewendeten Verfahren mung . Aus dem Abſ. 2 des § 23 der VD. vom

nicht ſo ſehr um die Auslegung von Rechtsvorſdriften , 23. September 1918, der einzigen Beſtimmung, die

wie um die Auswertung wirtſchaftlicher Verhältniſſe überhaupt in Frage ſteht, kann dies unmöglich ges

und tatſächlicher Beziehungen. § 23 A65. 2 der VD. folgert werden, will man nicht dem Wortlaut des

betr. Tarifverträge, Arbeiter- und Angeſtellten -Auße Gefeßes einen durchaus unzuläſſigen Zwang antun

ſchüſſe und Schlichtung von Arbeitsſtreitigkeiten vom und etwas hineinleſen, was nicht darinnen ſteht. Der

23. Dezember 1918 zählt alle Perſonen auf, welche zur Vertretung beteiligter Perſonen zugelaſſene Pers

als Vertreter der Parteien zuläffig find. Rechts- ſonenkreis iſt dort nur inſoweit umſchrieben, als außer

anwälte kommen nur ſoweit in Frage, als ſie zu dieſem den Proluriſten , Betriebsleitern und Vertretern wirts

Perſonenkreis aehören ." ſchaftlicher Vereinigungen von Arbeitegebern oder

Die gleiche Anſchauung bertritt der Reiches Arbeitenehmern ganz allgemein allgemeine Stell

Arbeitsminiſter in ſeiner Antwort vom 25. September
pertreter " zur Vertretung zugelaffen find. „Allgemeine

1919 auf eine Anfrage einer Angeſtellten -Organiſation ; Stellvertreter " können aber auch Rechtsanwälte ſein .

er freibt: „Unter Bezugnahme auf bas dortige Der Umfang der nach dem BGB. möglichen unmittels

Schreiben vom 14. September teile ich ergebenft mit, baren, auf Rechtsgeſchäft beruhenden Stellvertretung

daß ich dem Herrn Oberpräſidenten als Demobil- beſtimmt ſich nach dem Inhalt der Vollmacht und dieſe

machungs- tommiſſär für Groß - Berlin mitgeteilt habe, iſt der Regel nach, da das BGB. nirgends ſpezielle

daß nach der von mir ſtändig vertretenen Anſicht Vollmacht berlangt, Generalvollmacht, allgemeine Volls

Rechtsanwälte als Parteidertreter vor den Schlichtungga macht. Warum der Rechtsanwalt nicht allgemeiner

ausſchüſſen nach der VO. vom 23. Dezember 1918 nicht Stellvertreter in dieſem Sinn einer an einem Schliche

zuzulaſſen ſind .“
tungsverfahren beteiligten Perſon ſein könnte, iſt nicht

Troßdem erſcheint dieſe Auffaſſung nicht als haltbar.
zu erſehen. Die Anſchauung des preußiſchen Miniſters

für Handel und Gewerbe und des Reichsarbeit8s

§ 26 der RAD. ſagt : „ Auf Grund der Zulaſſung
miniſters wird daher auch nicht allgemein geteilt.

bei einem Gericht iſt der Rechtsanwalt befugt, in den

Sacen, auf welche die StRD. , die SPD. und die D.
Nicht nur der Kommentar von Giesberts und Sißler

Anwendung finden , vor jedem Gericht innerhalb des
zur VO. vom 23. Dezember 1918 in ſeiner 4. Auflage

erklärt mit einem Unterton des Zweifels : „Aus Ubi. 2
Reiches Verteidigungen zu führen, als Beiſtand aufs

bat das Reichaarbeiteminiſterium die Nichtzulaſſung
zutreten und, inſoweit eine Vertretung durch Anwälte

der Rechtsanwälte vor dem Schlichtungsausſchuß ges
nicht geboten iſt, zu übernehmen. Dieſe Vorſdrift

folgert, obwohl eine der § 31 Gen GG . ents
hat keineswegs den Zweck, den Geſamtkreis der Bes

tätigungsmöglichkeiten für Rechteanwälte umfafiend zu
ſprechende augdrückliche Vorſchrift fehlt.“ Auch das

beſtimmen . So beſteht kein Zweifel, daß der Rechts
bayeriſche Miniſterium für ſoziale Fürſorge hat ſich

anwalt in Angelegenheiten der Verwaltung und der
nicht daran gehalten. Seine Anweiſuna über die Bus

Verwaltungsrecht &pflege und vorVerſicherungsbehörden
fammenſetung der Sdlichtungsausichüſſe und das

Verfahren vor dieſem vom 25. April 1919 lagt näm
tätig werden kann, und doch ſind dieſe Betätigungs

lich im 8 34 ganz allgemein : „Beteiligte können ſich

möglichkeiten der Rechtsanwälte im § 26 RAD.

nicht genannt. Wie der preußiſche Miniſter für Handel
in jeder Lage des Verfahrens eines Beiſtands und,

und Sewerbe dazu kommt, aus der Tatſache, daß
ſofern nicht ihr perſönliches Erſcheinen angeordnet ift,

Schlichtungsausſchüſſe keine Gerichte i. S. des 8 26
eine mit ſchriftlicher Vollmacht verſehenen Vertreter

bedienen. “ Auf Grund dieſer heute noch geltenden
der RAD. ſind, zu folgern, daß Rechtsanwälte vor

Sdlichtungsausſciifien als Vertreter oder Beiſtände
Vorſchrift werden in Bayern deshalb auch Rechtes

anwälte im Verfahren vor den Schlichtungsausſchüſſen
der Parteien nicht zugelaſſen werden können, iſt nicht

verſtändlich .
zugelaſſen . Amtsrichter Aubele in Bayreuth .

Es dürfte nicht zweifelhaft ſein , daß jeder Ses

fdäftsfähige auf Grund entſprechender Vertretungs

macht, die auf Rechtsgeſchäft oder ſonſtigen Umſtänden,

an welche das Geſeß eine ſolche Macht knüpft, beruhen
Aus der Rechtſpredjung.

kann, vor den Heridten, Behörden und Stellen einen

andern vertreten und verbeiſtanden kann, ſoweit nicht Heichsgericht.

ausdrücklich geſebliche Beſtimmungen dies hindern.
A. Zivilſachen.

Eine ſolche ausſchließende geſebliche Beſtimmung iſt

der $ 31 SewGG., der ausdrücklich beſagt, daß
I.

Rechteanwälte und Perſonen, welche das Verhandeln Unwendung des $ 139 BGB. auf lektwillige Ber :

vor Gericht geſchäftsmäßig betreiben , als Prozeß= fügungen . A us den Gründen : Die Alägerin

bevollmächtigte oder Beiſtand vor dem Gewerbegericht
hatte die Vermächtnisanordnung inſoweit als gültig

nicht zugelaſſer werden . Darnach kann jede prozeßs
bezeichnet, als ſie die Verwandten des Mannes

beſchwert. Dieſes Vorbringen war auch unter dem

fähige Perſon als Prozeßbevollmächtigter oder Bei rechtlichen Geſichtspunkt des $ 139 BOB. zu

ſtand vor dem Gewerbegericht auftreten, nur die Rechts würdigen . Die Anwendbarkeit dieſer Beſtimmung

anwälte und die das Verhandeln vor Gericht geſchäfts auch auf Veßtwillige Rechtsafte neben der eine Mehrs

mäßig betreibenden Perſonen nicht, ſoweit ſie als Ver- heit ſelbſtändiger Verfügungen vorausſeßenden Vor.

treter auftreten. Dasſelbe gilt für die Kaufmannss | ſchrift des § 2085chrift des § 2085 tann teinem begründeten Zweifel
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unterliegen , wenn es rechtlich möglich iſt, die einzelne

ſelbſtändige Berfügung ſelbſt wieder in mehrere für

itch ſelbſtändige Beſtandteile ju zerlegen. Dieſe Boraus.

ſegung muß aber für gegeben erachtet werden, wenn

ein Vermächtnis einer Mehrheit von Erben auferlegt

iſt ,insbeſondere wenn das Vermächtnis eine ziffermäßig

teilbare Summe zum Gegenſtand hat. Der Umſtand,

daß durch die Bermächtnisanordnung nach außen hin

eine Geſamtverbindlichkeit der Erben begründet wird,

ſteht dieſem Ergebnis nicht entgegen (vgl. RG3. Bd. 59

S. 175 ). Erwägt man nun, daß nach der Vorſchrift

des § 2148 BGB. die Beſchwerung mehrerer Erben

mit demſelben Bermächtnis im Zweifel dahin zu deuten

iſt, daß jeder Erbe im Verhältnis ſeines Erbteils be

laſtet iſt, ſo iſt die an ſich rechtlich mögliche Annahme

nicht fernliegend, daß es hier dem Widen des Érb

laſſers entſpricht, wenn das Vermächtnis inſoweit auf

rechterhalten wird, als es die Verwandten des Mannes

beſchwert und zwar in Höhe einer Summe, die dem

Berhältnis ihrer Erbteile entſpricht. (Urt. des IV.ZS.

vom 3. Nov. 1919, IV 240/19 ).

pflichtet geweſen ſein, die Gläſer dem Berkehr gus

zuführen, ſie würde alſo die Aufwärtsbewegung der

Preiſe nicht haben abwarten können. Damit wird aber

nur dargelegt, daß ohne das ſchädigende Berhalten

der Befl., die Nichtlieferung, das Steigen der Preiſe

der Kl. nicht zugute getommen wäre. Wie jedoch das

RG. wiederholt ausgeſprochen hat, greift die Vorteils

ausgleichung nur beim Vorliegen eines adäquaten

Zuſammenhangs zwiſchen dem ſchadenſtiftenden Er

eignis und dem Vorteil Plaß, deſſen Anrechnung in

Frage kommt (ROZ. Bd. 80 S. 155, 159, Bd. 84

S. 386, 388, Bd. 93 S. 144). Ein ſolcher beſteht nicht

zwiſchen der Bertragsverlegung der Bekl. und dem

gewinnbringenden Weiterverfauf der Dedungsware .

Der Gewinn iſt durch eine ſelbſtändige rechtsgeſchäfte

liche Maßnahme des Käufers vermittelt, bei welcher

die Beſtimmung des Zeitpunktes trotz der einengenden

Vorſchriften in 38 1,5 Nr.2 Breisſteigerungsverordnung

noch in erheblichem Umfange von deſſen Ermeſſen ab

hing. (Urt. des III . ZS. vom 3. Oftober 1919, III
52/19 ).n. e

4827 4914

.

II. III.

Schadenserſap wegen Richterfüllung uad 8283 BGB. Ausdehnende Auslegung eines Wettbewerböverbotes.

ohne Friftjepang, Sur Frage der Borteil ausgleidung. Aus den Gründen : Das BG. führt unter Hinweis

Die Bell. iſt durch rechtsfräftiges Urteil zur Bieferung auf zwei Urteile des RG., NO3. Bd. 26 S. 164 (III

eines größeren Poſtens von Einmachehufen und Honig- 317189) und Gruch Beitr. Bd. 46 S. 126 (I 210/01)

gläſern an die Kl. verurteilt worden. Dieſe verſchaffte aus, daß Strafgedinge, insbeſondere bei Wetibewerbs

fich die Ware anderweit, da die Befl. trop Aufforderung verboten, nicht ausdehnend, ſondern ſtreng auszulegen

ihre Berpflichtung nicht erfüllte, und forderte den Unters ſeien und daß nach dem Wortlaut der Wettbewerbs

ſchied zwiſchen ihren Aufwendungen und dem Vertrags- flauſel teine Zuwiderhandlung gegen dieſe vorliege.

preis als Schadenserſaß. Das 16. gab der Klage ſtatt. Der Bell., der die Kundſchaft in dem Bannbezirk O.

Die Berufung der Befl. blieb erfolglos. Ebenſo ihre mit deräußert habe, möge jich durch die Abwendig.

Meviſion. machung des Annden N.einerVertragsverlegungſchuldig

Aus den Gründen : Das BG. erachtet den gemacht haben, dieſe Verleßung falle aber nicht unter

Schadenserſaßanſpruch der Kl. auf Grund von § 283 das mit Vertragsſtrafe belegte Wettbewerbsverbot.

BOB. für gerechtfertigt, obſchon dieſe die dort vors Der BR. hat dabei überſehen, daß ſich die angeführten

geſchriebene Friſt,eßung unterlaſſen hat. Es weiſt Urteile auf den früheren Rechtszuſtand vor dem In

darauf hin, daß die Bell. ſich ſchon im Vorprozeß zur frafttreten des BOB. bezogen und daß gegenüber dem

Lieferung außerſtande erflärt habe, und daß daher die neuen , durch das BOB. geſchaffenen Hechtszuſtand

Friſtlegung eine zwedloſe Förmlichkeit geweſen ſein ſämtliche Senate des RG. der entgegengeſepten Auf

würde . Gegen dieſe Begründung, die der Rechtſprechung faſſung ſind und die allgemeinen Auslegungsregeln

des G. entſpricht (Warneyer, Rechtſpr. Bd. 5 Nr. 375 ), der 88 133, 157, 242 BOB. auch auf Wettbewerbs

iſt nichts zu erinnern. Die Reviſion macht geltend, daß verbote und die damit verbundenen Vertragsſtrafen

die Betl. nach ihrem Vorbringen in der Berufungs- für anwendbar erklärt, insbeſondere auch eine aus

inſtanz in der Lage geweſen ſei, Gläſer von der Bes dehnende Auslegung ebenſowenig wie eine eins

chaffenheit der Dedungsware billiger als die Kl. zu icrånfende für ausgeſchloſſen erklärt haben, wenn

beſchaffen ; mit der Ergreifung der hierzu nötigen Treu und Glauben ſie erfordern. (JW. 1908 S. 476

Schritte habe ſie im Vertrauen auf das geſegmäßige Nr. 4, 1910 S. 279 Nr. 2 u. 934 Nr. 2 u. a .). Durch

Berhalten der Ml. bis zur Friſtſeßung warten dürfen. die unrichtige Stellung in dieſer Auslegungsfrage iſt

Dabei iſt vertannt, daß dieFriſtſeßung dem Schuldner auch die Beweiswürdigung beeinflußt worden . Der

nicht Gelegenheit zur Beſchaffung von Erſaßware bieten, BR . hat dem Wortlaut des notariellen Vertrages ent

ſondern ihn vor die Wahl ſtellen ſoll, ob er die ihm gegen der Vorſchrift des § 133 BOB. übertriebene

im rechtsträftigen Urteil auferlegte Verpflichtung er- Bedeutung beigemeſſen und nicht genügend berüdjichtigt,

füllen , oder ob er die an die Nichterfüllung ſich daß dieſer Wortlaut, der in dem Verkaufsantrag vom

knüpfenden Rechtsfolgen auf ſich nehmen will. Der 11. Ottober 1910 zweifelsfrei die von dem BN. anges

urteilsmäßigen Verpflichtung dermochte aber die Bell . nommene Bedeutung hatte, in der Annahmeverhandlung

nach ihrer eigenen Erklärung nicht mehr zu genügen , vom 15. Oftober 1910 geändert worden iſt : an Stelle

ſo daß die Friſtſeßung überflüſſig war. Was den von der „ Neugründung eines Konkurrenzgeſchäfts“ iſt der

der si. durch denWertauf der Dedungsware angeblich „ Betrieb “ im Bannbezirfe geſetworden , ferner ſollte

erzielten Gewinn anbelangt, ſo verkennt an ſich die die Klaujel nach dem Zeugniſſe des H. die Bedeutung

Neviſion nicht, daß der Käufer dem Verkäufer bei der haben den Ausſchluß wieder Konkurrenz" im Bann

Schadensaufmachung nicht gutzubringen braucht, was bezirfe zu ſichern. War dies auch die Auffaſſung der

er durch die Wetterveräußerung der eingedeďten Ware Parteien , ſo fonnte nicht die Bedeutung in Betracht

erlangt (RGB. Bd. 52 S. 154, Bd . 90 S. 160, 162) . kommen , die dem „ Betrieb eines Konkurrenzgeſchäfts “

Sie glaubt aber, daß unter den beſonderen Umſtänden in anderen Fällen beigemeſſen worden iſt, die zur Ents

des Falles die Borausſeßungen der Vorteilsausgleichung ſcheidung der Gerichte gelangt ſind. Von einer Beweis

gegeben ſeien , und führt hierzu aus, daß erſt durch laſt gegenüber dieſer Auffaſſung eines zweifelhaften

das Unterbleiben der Lieferung die Kl. in die Lage Uusdruds, wie ſie der BR. dem Kl. auferlegt hat,

verſekt worden ſei, von dem Steigen der Preiſe Nußen konnte nicht die Hede ſein . Vielmehr hatte der BR.

zu ziehen, wie es ſeit der Fälligkeit der Leiſtung ein- die Auffaſſung der Parteien frei zu würdigen. Es

getreten ſei ; im Falle der Vertragserfüllung würde genügte nicht die Feſtſtellung, der Kl . habe den Beweis “

die Al. nach den 88 1 und 5 Nr. 2 der BAVD. gegen für die Auffaſſung des Beti. Fjedenfalls nicht zweifels

übermäßige Preisſteigerung vom 23. Juli 1915 ver- frei “ erbracht. Beim Kl. aber, zu deſſen Gunſten die

N
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Bertragsklauſel geändert war und der die Auffaſſung Das Beſtehen des Eigentumsvorbehalte ſteht der

von Anbeginnvertreten hatte, iſt der Zweifel des BA . Geltendmachung der Forderung nicht entgegen (13 .

überhaupt nicht verſtändlich. (Urt . des V. ZS. vom 1907 Sp. 513 ). Der Vorbehaltsberechtigte Iann auf

1. Nov. 1919, V 178/19 ). deren Erfüllung klagen , einerlei ob er von ſeinem

Rechte auf Rüdgabe der Sache als Eigentümer oder

IV . auf Grund ſeines vertraglichen Rechts Gebrauch ge

macht hat, und auch neben dieſen Rechten (Staub ° Ert.

Wann iſt der Matlerlohn verdient ? (8 652 BOB .). zu KGB. § 382 Anm. 66). Dies muß auch gegen

Aus den Gründen : Šowohl für den Nachweis über dem Bürgen gelten. Daß hierzur Tilgung der

wie für die Bermittelung als Grundlage für einen reſtlichen Hauptforderung durch Erfüllung etwas ge

Anſpruch auf Maklerlohn iſt erforderlich eine gewiſſe ſchehen wäre, war nicht vorgetragen . Auf die in

Bemühung um das Zuſtandekommen des Vertrags Beſtalt des Eigentumsvorbehalts beſtehende Sicherung

(Staudinger, $ 652 BOW . I 1 ) . Sas bloße Vorliegen aber kann der Befl . den Gläubiger nicht verweiſen,

eines urſächlichen Zuſammenhangs zwiſchen dem Bers weil er fich ſelbſtſchuldneriſch verbürgt hat. (Urt. des

halten des den Mallerlohn Beanſpruchenden und dem VI. ZS. vom 16. Ditober 1919, VI 164/19 ).

Bertragsſchluß genügt nicht, ſondern dieſes Verhalten

muß geübt worden ſein in einem Bemühen, den Ver

trag zuſtande zu bringen, und zwar in einer dem
VI .

Geſchäftsherrn erkennbaren Weiſe. Darauf iſt erhöhter Umfang des Unterhaltsauſpruchs der Frau, wenn
Wert zu legen, wenn der Maller feinen ausdrüdlichen ein Scheidungegrund geltend gemacht, aber noch nicht

Auftrag für ſich geltend machen kann, ſich vielmehr erwieſen iſt. (8 1611 Ábf. 2 BOB ., $ 300 Abſ. 1 ZPD.).

nur darauf ſtüßen kann , daß der Geſchäftsherr ſich Aus den Gründen : Nach § 1611 Abſ. 2 BGB. be

ſeine Tätigkeit habe gefallen laſſen. Eine folcheBers chränkt ſich der Unterhaltsanſpruch des Ehegatten auf

mittlung liegt nach dem Sachverhalte nicht vor . Nach- den notdürftigen Unterhalt, wenn er ſich einer Ver

dem die Baudirektion wegen Bieferung der Maſchinen fehlung ſchuldig macht, die den Unterhaltspflichtigen
bei der Ml. angefragt hatte, ſeizte ſich dieſe mit der berechtigt, ihm den Pflichtteil zu entziehen, alſo gemäß

Befl. in Verbindung , der gegenüber ſie als Kaufluſtige / $ 2335BOB. auf Grund der $8 1565–1568 BGB.
auftrat. Nachdem ſie ſich ſo Ware und deren Preis auf Scheidung zu tragen . Die Beſchränkung des Unters

geſichert hatte, übermittelte ſie ihre Bedingungen der haitsanſpruchs tritt alſo mit der das Scheidungsrecht
Baudirektion, die darauf den Oberleutnant E. als des unterhaltspflichtigen

Ehegatten begründenden Vers

Vertreter zur Kl. ſandte gweds Verhandlungen und fehlung ohne weiteres ein und iſt nicht durch die Er

Abſchluß des Vertrags in der Meinung, daß die Kl. hebung der Scheidungsklage oder durch die Feſtſtellung
die Maſchinen herſtelle. Als dann E. auf Befragen eines Scheidungsgrundes bedingt. DieKl. tann dems

von der Kl. erfuhr, daß die Maſchinen nicht von ihr, nach nicht verlangen, daß ihr bis zur Feſtſtellung des

ſondern von der Befl. in B. hergeſtellt wurden, ver- vom Bell . behaupteten Scheidungsgrundes noch der
handelte er zwar weiter mit ihr, da er ſie für die ſtandesgemäße und erſt ſpäter der notdürftige Unter
Vertreterin der Bell . hielt, fuhrdann aber zu der halt gewährt werde , ihr Anſpruch auf ſtandesgemäßen
Befl . , mit der er den Vertrag ſchloß. Dieſer Sach- ünterhalt iſt vielmehr in Höhe des den notdürftigen
verhalt rechtfertigt die Annahme, daß die ÁI, weder Unterhalt überſteigenden Betrages von vornherein

nachgewieſen noch vermittelt hat. (Urt. des V. ZS. unbegründet und deshalb abzuweiſen, wenn für den
vom 11. Oktober 1919, V 119/19). Bell . bei der Erhebung der Unterhaltsklage ein

Scheidungsgrund beſtanden hat. Die Beweislaſt für

dieſen beſchräntenden Umſtand trifft allerdings den

Befl . , ſein Einwand hat aber zur Folge, daß der

auch davon betroffene Teil des Klageanſpruchs nur an

weun einen Eigentumövors

behalt gefichert iſt. Aus den Gründen : Die For: begründet erweiſt. Das iſt aber erſt der Fall, wenn

derung der Firma A. W., für die ſich der Befl . vers das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, daß ein

bürgt hat, rührte unſtreitig her aus der Lieferung Scheidungsrecht nicht beſteht oder doch nicht beweisbar

der Jnneneinrichtung für das ſog . Klubhaus in D. iſt. Solange das Gericht die Frage noch als ungeflärt
Die Firma U. W. hatte ſich für ihre Forderung an und weitere Ermittelungen darüber als notwendig

den Sachen das Eigentum bis zur vollen Befriedi- erachtet, iſt der Rechtsſtreit zur Entſcheidung über den
gung vorbehalten . Der Bell, hat vorgetragen, daß von den Einwande betroffenen Teil des Klageanſpruchs
auch dieſes Eigentum , das ja nur zur Sicherung des noch nicht reif und inſoweit nach 8s 300 ff. BPO, der

Werklohnanſpruchs gedient habe, mit deſſen Abtretung Erlaß eines Endurteils ausgeſchloſſen . Das BG. durfte

auf die Kl. übertragen worden ſei. Dieſe Innenein- hiernach nicht ohne endgültige Stellungnahme zu dem
richtung aber habe zu jebiger Zeit einen Wert, der Einwande des Befl . einen über den notwendigen Unter

den Reſtbetrag der Þauptforderung erheblich über- halt hinausgehenden Unterhaltsanſpruch der Kl . ans
ſteige. Die Al. wäre alſo auch hieraus für das Guts értennen . Die Reviſion erweiſt ſich hiernach wegen

haben befriedigt Das BG. hat dieſes Borbringen Verlegung des § 1611 Abſ. 2 BOB. und des § 300

unter Hinweis auf den ſelbſtſchuldneriſchen Charakter BPO. als begründet. ( Urt. des IV. ZS . vom 20. Olt .

der Berbürgung zurückgewieſen und beigefügt, eine 1919, IV 200/19 ).

Berufung auf ZPO. 8 777 würde nur in der Zwangs

volſtreďung wirkſam ſein . Die Reviſion beſchwert

ſich über die Ablehnung der Beweiſe für die Be
VII.

hauptung, daß die Al. tatſächlich voll befriedigt ſei. Bei einer Grjattlage der Berufsgenoſſenſchaft aus

Zu deren Erhebung beſtand indeſſen kein Anlaß. Wie $ 903 RVD. iſt von Ümte wegen zu prüfen, ob die

das angeführte Vorbringen ſelbſt ergibt, diente der Borausſetungen des $ 906 RBÖ. erfüllt fiud. A us

Eigentumsvorbehalt nur der Sicherung, nicht der Bes den Gründen : Die Reviſion rügt zunächſt Ver

friedigung an Zahlungs Statt . Die verbürgte Forde- leßung der SS 903 und 906 RVO . Jm 906 iſt für

rung war alſo durch das Beſtehen jener Sicherung die Erhebung einer Klage aus § 903 beſtimmt: „ Wid

für ſich allein noch nicht und zu feinem Teile getilgt. der Vorſtand den Erſaßanſpruch erheben, ſo hat er

Daß der Gläubiger ſich daraus befriedigen kann und den Beſchluß dem Erſaßpflichtigen ſchriftlich mitzu

ſolchenfalls die Forderung erliſcht, iſt nicht gleich zu- teilen . Dieſer kann dagegen binnen einem Monat

ſtellen mit dem Falle, daß ſolche Tilgung erfolgt iſt. die Genoſſenſchaftsverſammlung anrufen . Alage darf,

-n.
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wenn der Erſaspflichtige binnen dieſer Friſt die Ge
See

weil ihre Vergütung von der Zahl der zurüdgelegten

noſſenſchaftsverſammlung anruft, erſt nach deren Bes

ſoluß, andernfalls erſt nach üblauf eines Monats Einnahmen zu einem erheblichen Zeile der Befl .in

ſeit der Mitteilung angeſtellt werden. “ Davon, daß Geſtalt von Bergütungen für Reparaturen zugefloſſen

dieſeBeſtimmungen gewahrt worden wären, iſt in find. Wurde aber ſonach der Betrieb in großem

den Borinſtanzen überhaupt nicht die Mede geweſen. Maße im Jntereſſe und zum Nußen der Befl. geführt,

Sie legen aber der Berufsgenoſſenſchaft Pflichten auf, ſo hatte ſie auch den Kraftwagen fürihreRechnung
ohne deren vorherige Erfülung ihre Klage gegen den in Gebrauch. Dem ſteht nicht entgegen , daß auch B.

Grabpflichtigen unzuläſſig iſt (... darf nicht ... an dem Betriebe intereſſiert war, daß gewiſſe Koſten

angeſtellt werden ). Deshalb gibt § 906 RBD . nicht zu ſeinen Laſten gingen und er andererſeits Anſpruch

nur dem Bell. eine im vorliegendem Falle nicht auf einen Gewinnanteil hatte. Ob dieſe Umſtände

geltend gemachte -- Einrede, ſondern erheiſcht Prüfung ausreichen würden , auch ihn als alter zu betrachten,

von Amts wegen, ob ſeinen Borſchriften genügt worden bedarf feiner Entſcheidung. In bezug auf die Bell.

iſt. Fällt die Erörterung darüber verneinend aus, ſo find jedenfalls die Bedingungen der Haltereigenſchaft

iſt die Klage abzuweiſen. Dieſe grundfäßliche Auf- gegeben .

faſſung hat das Reichsgericht in der KGZ. Bd. 62 2. Unbegründet iſt auch die weitere Rüge, das

S. 428 ff .abgedrudten Entſcheidung fundgegeben. Das BG. habe den § 15 ArFG . durch unrichtige Auslegung

mals handelte es ſich um den § 137 GewuvG ., mit verleßt. Hierzu ſteht feſt, daß die Ri. der Befl. den

dem § 906 AVD. bis auf redaktionelle Aenderungen Unfall erſt am 14. Oktober 1914 angezeigt hat, aber

übereinſtimmt. Die gleiche Auffaſſung vertritt der auch, daß ſie zunächſt nicht die Betl. als haftpflichtig

Kommentar zur RVD. von Mitgliedern des Reichss kannte. Sie verklagte zunächſt den M. und machte

verſicherungsamts (3. Aufl. Bd . 3 S. 578 Anm : 7 außerdem hriftlich ihre Ånſprüche bei der „ Auto - Taras

zu § 906). Kieran iſt feſtzuhalten . (Urt. des VI . ZS. Automobil- . m . b . $ .“ geltend, weil ſie dieſe für die

vom 16. Oktober 1919, VI 181/19 ). Eigentümerin hielt. Als dieſe ihre Haftung beſtritt,

erſuchte die Kl. einen Polizeibeamten um die Feſt

ſtellung des Eigentümers der von M. geführten Kraft
VIII.

droichte und dieſer ermittelte, daß die Beil. im Oktober

1. Zum Begriffe dee Kraftfahrzeug.Halters ( $ 7 1914 Eigentümerin war. Daraufhin machte die Ml.

ArFG .). ſofort durch das Schreiben vom 14. Oftober 1914 die

2. Uuzeigepflicht nach § 15 KrFG. Aus den Bell, verantwortlich. Daß legtere zur Zeit des Unfalls

Gründen : 1.3n wiederholten Entſcheidungen hatdas noch nicht Eigentümerin des Wagens war, ſondern

MG. ausgeſprochen , daß die Perſon als şalter eines ihn nur in der oben erörterten Weiſe in Betrieb

Kraftfahrzeugs zu betrachten iſt, die es für eigene hatte, hat ſich erſtim Laufe des Rechtsſtreits ergeben.

Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt Die Reviſion will es nun der Kl . als Verſchulden

darüber beſißt, die ein ſolcher Gebrauch vorausſeßt anrechnen, daß fie den richtigen Erſakpflichtigen nicht

( NO3. 93 § . 223 ; 91 Š. 270 ; 87 S. 138 ). Das früher feſtgeſtellt hat, und aus dem Zwede des § 15

Eigentum an dem Kraftwagen iſt für die Frage nach folgern, daß eine Fahrläſſigkeit des Erſaßberechtigten

dem Balter rechtlich nicht von entſcheidender Bedeu- bei der Ermittlung des Verpflichteten zu demſelben

tung, wird aber oft deswegen Erheblichkeit gewinnen , Ergebnis führen müſſe wie die Verſäumung der im

weil es regelmäßig dem Eigentümer die Befugnis § 15 geſeßten Friſt. Dieſer Auffaſſung kann nicht

gibt, ſeine Sache zu gebrauchen nnd über ſie zu vers zugeſtimmt werden. Der § 15 ſchreibt in Satz 1 vor,

fügen . Auf dieſe Befugnis aber hat B. nach dem daß der Berechtigte die ihm auf Grund des ArFG .

oben erwähnten Bertrage in weitem Umfange ver- zuſtehenden Rechte verliert, wenn er nicht ſpäteſtens

zichtet. Er hat ſeinen Wagen der Befl. für ihr Kraft- innerhalb zweier Monate, nachdem er von dem Schaden

droſchfenunternehmen überlaſſen, in dem die Bell . und der Perſon des Erſaßpflichtigen Kenntnis erhalten

völlig Herrin des Betriebes iſt, ſodaß eine Verfügungs- hat, den Unfall dem Verpflichteten anzeigt . Dieſe

gewalt des Eigentümers nicht mehr beſtand. Nach Beſtimmung ſoll dem Intereſſe des Verpflichteten dienen ,

den von der Bell . nicht nur mit B. , ſondern mit das er mit Rüdjicht auf den im 7 Abſ. 2 zuges

einer größeren Anzahlvon Perſonen getroffenen Ab: laſſenen Entlaſtungsbeweis an der baldigen Feſtſtel

machungen übernahm ſie die erſte Bereifung und die lung des Sachverhalts hat, ſie ſoll es ihm ermög

Inſtandhaltung der Reifen , ſie lieh die Affumulatoren- lichen, ſich möglichſt bald das erforderliche Verteidi

batterien her und ſorgte für ihre Unterhaltung , auch gungsmaterial zu ſichern, was längere Zeit nach einem

lieferte ſie die elektriſche Energie. Sie beſorgte die Únfall meiſt mit Schwierigteiten verbunden iſt. Die

Einſtellungund Entlaſſung der Chauffeure und rech- | Friſt beginnt aber nicht ſchon mit dem Unfall, ſondern

nete mit ihnen ab, fie ordnete Uusbeſſerungen an erſt mit der Kenntnis von dem Schaden und der

und veranlaßte die Reinigung der Wagen ſowie die Perſon des Erſaßpflichtigen , für eine frühere Zeit

nötigen Neviſionen . Für dieſe Leiſtungen erhielt ſie werden dem Berechtigten durch den § 15 feine Ver

23s für jeden km , den die Wagen zurüdlegten, wobei pflichtungen auferlegt. Aus dem von der Reviſion

aber die Chauffeurlöhne, deren Kleidung und die Re- angeführten Sab 2 des § 15 läßt ſich nichts Gegen

paraturkoſten dem Eigentümer belaſtet wurden , auch teiliges entnehmen . Wenn hier beſtimmt iſt, daß tein

ging die von der Bell . genommene Haftpflichtver- Rechtsverluſt ſtattfinden ſoll, ſofern die Anzeige infolge

ficherung zu Laſten der Wageneigentümer. Die Fahr- eines von dem Berechtigten nicht zu vertretenden

gelder nahm die Bell. ein , ſie floſſen in eine gemein . Umſtandes unterblieben iſt oder der Erſabpflichtige

ſame Staſſe, aus der alle Unkoſten beſtritten wurden . innerhalb der bezeichneten Friſt auf andere Weiſe von

Was aber nach Abzug der Unfoſten und der der Bell. dem Schaden Kenntnis erhalten hat, ſo wird voraus.

gebührenden Ailometergelder übrig blieb, wurde nach geſeßt, daß die Friſt des Šaß 1 bereits in Bauf geſeßt

der Ünzahl der Wagen unter die Eigentümer verteilt, worden iſt ; für einen vorausliegenden Zeitraum fann

wobei es unerheblich war, ob die Wagen ſtets im aus dieſer Vorſchrift nichts hergeleitet werden. Eine

Betriebe oder wegen Reparaturenaußer Dienſt waren. beſondere Ermittlungspflicht des Berechtigten hat das

Aus dieſen Abmachungen ergibt ſich nicht nur, daß der Geſetz nicht geſchaffen und hieran ändert ſich auch

Bell. die Verfügungsgewalt über den Straftwagen des dann nichts, wenn das Geſeß in der jezigen Faſſung

. während der Bertragsdauer zuſtand, ſondern noch den angeſtrebten Zweď nicht völlig erreichen ſoate.

weiter, daß er auch auf ihre Rechnung lief. Das BG. (Urt, des VI. ZS . vom 6. Oktober 1919, VI 140 19 ).

hat feſtgeſtellt, daß die Bell. ein erhebliches eigenes

Intereſſe daran hatte, die Wagen fahren zu laſſen ,

.

4937 n .
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B. Strafſachen. ſammengegählt und die Summe als ,,Sebſtkoſtenpreis "

bezeichnet . Dann wird ein „ Verkaufspreis “ genannt,
I.

der aus dem Selbſtkoſtenpreis und dem Gewinn jus

Gewahrſam der Befikdienerð.Ausden Gründen : ſammengeſet ſein ſoll . Sur Dedung des , berechtigten

Dafür, daß die Angekl. „ Beſikdienerin “ in bezug auf Gewinns als welcher Unternehmerlohn, Riſiko

die Ausübung des Beſites ihrer Dienſtherrſchaft ges prämie und Müdlage für Kapitalbildung bezeichnet

weſen ſei, ergibt ſich aus dem Urteil nichts ; es wäre find, wird dann in einem Fall 8 % , im anderen

auch völlig gleichgültig , denn das Beſikdienerverhältnis 2 % zugeſchlagen und dann durch Vergleichung der

(8 855 BGB.) kommtfür die Frage, obDiebſtahl oder ſo gefundenen Summe mit dem tatſächlich erzielten

Unterſchlagung vorliegt, an ſich überhaupt nicht in Vertaufspreis der „übermäßige Gewinn“ berechnet.

Betracht. Strafrechtlich iſt es gleichgültig, wer i . S. Der Zuſchlag iſt alſo nicht aus Prozenten des Eins

des bürgerl. Hechtes Beſißer und Beſikdiener iſt . kaufspreiſes, ſondern aus ſolchen eines höheren Bes

Maßgebend für den Begriff der Wegnahme iſt viele trags entnommen . Das iſt ebenſo unrichtig, wie wenn

mehr, ob der „ Gewahrſam “ eines anderen, alſo die aus dem tatſächlich erzielten Bertaufspreis, der als

rein tatſächliche Innehabung und Verfügungsgewalt übermäßig und unzuläſſig beanſtandet iſt, der Zuſchlag

verleßt wird (ROSt. 52, 143 ). Den „ Gewahrſam “ berechnet wäre. (Urt. des I. Sts. vom 22. September

aber kann u. d . der Beſikdiener ausſchließlich auss 1919, 1 D 261/19).
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worfen iſt, umgefehrt kann aber auch der „ Beſiger“ III.

u. U. neben dem Beſikdiener eigenen Gewahrſam bes „Gewinu“ i . S. der AmuBD. vom 3. Dezember
halten haben und neben und mit dem Beſikdiener

1918 erſtrebt audy, wer fidh auf ſtrafbare Weiſe mehr
ausüben; in dieſem Fall kann der Mitgewahrſam

durch den Beſikdiener gleichfalls durch „Wegnahme“
Brotmarfen verſchafft, als ihm zuſtehen. Aus den

Gründen : Fallen auch die Verfehlungen des Angekl .
verleßt werden. (Urt. des I. SIS . vom 13. Oft. 1919,

unter die allgemeine Beſtimmung des § 1 Abſ. 1 der

1 D 374/19) .
VO. vom 3. Dezember1918, ſo erſcheint es doch rechts
irrig , wenn die Straffammer die Anwendbarteit der

II.
Ausnahme im § 1 Abſ. 3 mit der Begründung ver

Wie iſt der übermäßige Gewinn " zu berechneu. neint, daß in dem Erwerbe von Brotmarken, auf die

Aus den Gründen : Nicht überall verſtändlich und der Erwerber nach der behördlich getroffenen Vers
teilweiſe unrichtig ſind die Uusführungen, worin der brauchsregelung keinen Anſpruch hat, das Erſtreben

Nachweis unternommen iſt, in welcher Höhe die dem eines Gewinns auch dann nicht gefunden werden

Angell. in den geforderten Verkaufspreiſen zugefloſ: könne, wenn jene Marken zur Verbeſſerung der eigenen

ſenen Gewinne das erlaubte Maß überſteigen. Stait Lebenshaltung dienen ſollen . Was unter „ Erſtreben
die Geſtehungskoſten und die im Frieden üblichen Ge- von Gewinn i. S. des § 1 Abſ. 3 zu verſtehen iſt,
winnjäße zu ermitteln und die Summe mit den Ver fann zweifelhaft ſein , da die BD. weiteren Anhalt für
kaufspreiſen zu vergleichen, hat das Urteil zunächſt die Auslegung nicht bietet, und es auch vermieden

einen ſog. „ Selbſtkoſtenpreis “ feſtgeſtellt, davon progen- hat, einen der im SIOB. verwendeten Ausdrüde zu

tuale Aufſchläge berechnet und zugezählt und durch gebrauchen. Nach dem Wortfinne und der Anſchau
Abzug der ſo gewonnenen Summe von dem Verkaufs ung des Verfehrs iſt unter Gewinn nicht jeder fach

preis den „übermäßigen Gewinn “ gefunden. Das iſt liche Vorteil zu begreifen ,es wird vielmehr erfordert,

nicht ganz richtig. Jm Handel ſind vielfach die neben daß der Täter durch die Straftat ſeine wirtſchaftliche

dem Einkaufspreis für die Verkaufsware erwachſenden Vermögenslage, wenigſtens vorübergehend, verbeſſern

einzelnen Geſtehungskoſten nicht berechnet worden ; will (ROŠt. Bd. 53 Š. 76 ; S. 94) . Sicherlich war

dieſe ſind regelmäßig für alle Handelsbetriebe bei ders die Abſicht des Angell . auf die Erlangung fachlicher

ſelben Ware annähernd gleich und es war daher üblich, Vorteile gerichtet, als er verbotene Wege betrat, um

ſie gleichzeitig mit dem Neingewinn, wie er ſich in für ſich und ſeine Familie mehr Brotmarken zu er

der Friedenswirtſchaft für die einzelne Ware ausge- halten, als er nach der Verbrauchsregelung zu bean

bildet hatte, in der Weiſe beim Verkauf einzuholen, ſpruchen hatte . Denn er hat ſich gerade die wichtigs

daß der Verkaufspreis durch beſtimmte prozentual ſten Nahrungsmittel, Brot und Mehl, in weitaus

von dem Einfaufspreis berechnete Zuſchläge ge- größerer Mengeverſchaffen wollen und demnächſt auch

bildet wurde. Dieſe Berechnung genügte in der Zeit verſchafft, als ſie anderen Gliedern der Bevölkerung

ausreichender Verſorgung des Markts und eines die
zugänglich waren. Die dadurch ermöglichte beſſere

Preisbemeſſung fichernden Wettbewerbes ihrem Zweck Verſorgung damit geſtaltete aber nicht allein ſeine

völlig ; ſie iſt auch verwendbar auf die Ermittlung Lebenshaltung günſtiger, fie verbeſſerte zugleich ſeine

der für die Kriegswirtſchaft geforderten „ gerechten " Vermögenslage . Für die Lebensmittel, die von der
Verkaufspreiſe ; entſprechen die prozentualen Zuſchläge geſamten Bevölkerung benötigt werden, die aber, weil

zum Einkaufspreis in ihrer Höhe den regelmäßig ent- ſie in der erforderlichen Menge nicht verfügbar ſind,
ſtehenden, in der Kriegswirſchaft ausnahmslos er- dem Einzelnen nur in beſtimmtem Umfange zuges
höhten Geſtehungskoſten , einſchließlich des dem Vers wieſen werden können , find behördlich Preiſe feſtges

käufer gebührenden , aus dem Frieden bekannten Hein- ſeßt, die in der Kriegszeit beim Fehlen eines der

gewinns, der bei dem veränderten Geldwerte zahlen : Nachfrage entſprechenden Angebots regelmäßig hinter

mäßig höher zum Ausdrud kommen wird, ſo iſt das dem Gebrauchswert der Ware zurüdbleiben (ROSt.
Ergebnis der richtige Verkaufspreis, wie ihn die Bd . 50 S. 277) . Es wird daher die Vermögenslage

PreisſtVO . ſichern ſoll. Regelmäßig wird der gleiche desjenigen günſtiger geſtaltet, der ſich durch den Er

prozentuale Aufſchlag zum Einkaufspreiſe, wie er im werb ihm nicht zukommender Marken in die Bage
Frieden erfolgte, ohne weiteres auch im Krieg ent- ſeft, Lebensmittel dieſer Art in größerer Menge,

ſprechend ſein, weil auch die Einkaufspreiſe troß der als ihm zuſteht, zu beziehen . Mehr als andere Voliss

Wucherverbote unter dem Einfluß der Kriegsnot ge- genoſſen vermag er ſeinen Nahrungsmittelbedarf durch

ſtiegen ſind, der prozentuale Aufſchlag daher rechneriſch den Änfauf dieſer, im Verhältnis zu den im freten
gleichfalls eine höhere Zahl ergibt und ſo regelmäßig Handel befindlichen, billigeren Lebensmittel zu deđen.
auch die höher gewordenen Geſtehungskoſten und Reins War ſonach die ħandlung des Angekl . zugleich auf

gewinnbeträge deden wird . eine Erhöhung des wirtſchaftlichen Wertes ſeines Vers

Dem entſpricht die Berechnungsart des Urteils mögens gerichtet, ſo hat er einen Gewinn erſtrebt.

nicht. Dort werden Einkaufspreis und beſtimmte ( Urt. des I. Šts , vom 22. Sept. 1919, I D 228/19).

zahlenmäßig ermittelte Geſtehungskoſtenbeträge zus 4886
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Gefeßgebung und Verwaltung.

22. Mai

Hecht die VO. für nicht anwendbar erachtet, da nach

Oberſtes Bandesgericht. der Rechtſprechung die Einziehung feine Nebenſtrafe iſt.

(Urt . vom 11. Oktober 1919, Med .-Reg. Nr. 166/1919 ).

Strafſachen.
Ed .

zu dem Grundjat : ,,Rechteirrtum dadet " . Auf
„

die Einziehuug ift dieTog. IrrtumaBD.D. 18 Januar 1917

ohne Ginfluß . Jm Herbſte 1918 taufte A. während

ſeiner militäriſchen Dienſtzeit im Elſaß Branntwein

und verkaufte ihn an Firmen für deren Geſchäfts

betrieb, ohne die nach § 1 derRAVD. über den şandel
24. Juni, 29. Juli 1916 Das Vollſtredungsrecht der Steuerbehörden. Durch

mit Lebens- und Futtermitteln vom
16. Jult 1917

die am 23. Dez. 1919 in Kraft getretene Reichsab

( 3 997. 8. 691 , 861 )

erforderliche Erlaubnis beſeffen zu
gabenordnung (RAD.) vom 13. Dez. 1919, NOBI.

(HOBI. S. 626) S. 1993, iſt für den Geltungsbereich der RAD . das

haben . Die Ware wurde beſchlagnahmt. Das Straf- Bolſtredungsrecht der Steuerbehörden vollſtändig neu

verfahren wurde auf Grund der mil . Amneſtie vom geregelt und weſentlich erweitert worden . Nach dem

7./16 . Dez. 1918 im Mai 1919 eingeſtellt . Das Scho. Grundage, daß Reichsrecht Bandeerecht bricht, find

jog im ſog . objektiven Verfahren den beſchlagnahmten am 23. Dez. 1919 die Vorſchriften der Art. 4–7 des

Branntwein auf Grund des § 9 der VD. ein . Die bayer. AG. ZPO. für den Geltungsbereich der HAD.

Berufung und die Reviſion des A. wurden verworfen . außer Araft getreten ; an ihre Stelle traten an dieſem

Aus den Gründen des Reviſion 8 urteils : Tage die sš 202 und 298-353 der Heichsabgabens

A. beanſprucht die Wohltat der JrrtumsVD . vom
ordnung .

18. Januar 1917, wodurch die Einziehung verhindert Folgende Einzelheiten ſeien beſonders hervor

werde. Das BG. hat dieſen Einwand für die Ein gehoben :

ziehung als belanglos erklärt. Dieſe Anſchauung iſt 1. Die RAD. gilt für die Steuern, die gang oder

zu billigen . Die Reviſion verkennt nicht, daß nach zum Teil zugunſten des Reiches erhoben werden , ſo

24. März weit nicht in den einzelnen Steuergeſeßen Abweichen
dem Urteil des RG. vom 1919 (RG. SIS. 53

des vorgeſchrieben iſt. Steuern im Sinne der RÄD.

S. 81 fi., Beibl. 3. JMBI. 1919 S. 1 ff .) die VO. vom find einmalige oder laufende Geldleiſtungen , die nicht

18. Januar 1917 die Schuldfrage nicht berührt, ſondern eine Gegenleiſtung für eine beſondere Beiſtung dar

nur einen Strafausſchließungsgrund bildet und dess ſtellen und von einem öffentlichrechtlichen Gemeins

halb die Einziehung nicht ausſchließt, falls die Eins weſen zur Erzielung von Einlünften allen auferlegt

ziehung nicht Nebenſtrafe iſt . Die Reviſion nimmt werden, bei denen der Tatbeſtand zutrifft, an den das

aber Bezug auf die Entſch . des ObLG. v. 5. Auguſt Gefeß die Leiſtungspflicht knüpft ; auch Zölle fallen

1916 (Beibl. 3. JMBI. S. 283), wonach Unfenntnis darunter, nicht aber (außerhalb der einſchlägigen

einer Kriegsvo .des BR. u. U. als Schuldausſchließungs- Steuergeſeße geregelte) Gebühren für beſondere In

grund gelten kann . Darauf iſt zu erwidern : Der Senat anſpruchnahme der Verwaltung und Beiträge (8 1

hat bereits durch das Urt. vom 3. Dez. 1910 (BayZN. HAD. und Begründung zu § 297 des Entwurfs = $ 299

1911 S. 120) den Grundſatz „error juris criminalis NUD.) ; was als Beitrag oder Gebühr und was als

nocet mit Müdſicht auf die beſonderen Verhältniſſe Steuer anzuſehen iſt, kann zweifelhaft ſein ; es ent

des Falles durchbrochen aber ausgeſprochen, daß grund . ſcheidet nicht der Name, ſondern die Sache, ſo daß

jäßlich an dieſer Regel feſtgehalten wird. Die mili- j . B. die ſtatiſtiſche Gebühr als Steuer zu gelten haben

täriſchen Anordnungen auf Grund des Ar36. haben wird (Begr. zu § 1 ) .

den Senatveranlaßt, zu dieſer Frage wiederholt 2. Þinſichtlich der nach den einſchlägigen Steuer

Stellung zu nehmen , da nach den Erfahrungen die gefeßen geſchuldeten Geld- und ſonſtigen Beiſtungen

ſtarre Anwendung des Grundſaßes zum Unrecht ges haben im allgemeinen die Finanzbehörden (und zwar

worden wäre. Die Vorausſegungen , denen zufolge. teils ausſchließlich die Finanzämter, teils die ſog. Voll

eine Abweichung zugelaſſen wird, find guerſt in dem ſtredungsbehörden im Sinne der $8 299 Abſ. II und

Urteile vom 29. April 1915 (Beibl . 3. JMBI. 1915 22 Abſ. II RAD . ) das alleinige Bollſtređungsrecht

S. 135 , 140) niedergelegt (9. a . Beibl. 3. ZMBI. 1916 unter Ausſchluß der Gerichte und der Gerichtsvod .

S. 283; ferner 1915 S. 394, 433 ; 1916 S. 80 ; 1917 zieher; $ 306 Abſ. III ſieht allerdings vor, daß der

S. 136) . Die Erkenntnis, daß die ausnahmsloſe Durch- Reichsminiſter der Finanzen im Einvernehmen mit

führung des Grundlages bei Zuwiderhandlungen gegen den oberſten Landesverwaltungsbehörden die Ausfüh

KriegsVD. zu Härten führt, hat die BAVO . über die rung der Bodſtredung Gerichtsvollziehern (an Stelle

Berfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Vorſchriften der Vollziehungsbeamten der Vollſtređungsbehörde)

über wirtſchaftliche Maßnahmen vom 18. Januar 1917 übertragen tann. Die ausſchließliche Zuſtändigfeit der

(ROBI. S.58) erſtehen laſſen, die ſich nur auf Zu- Finanzbehörden gilt insbeſondere auch für die nach

widerhandlungen gegen Strafvorſdriften bezieht, die $$ 761, 766, 790 , 825, 844 8PD. den Gerichten zu

unmittelbar oder mittelbar auf Grund des § 3 tommenden Amtshandlungen (vgl. 88 310, 305, 331,

Ermo.vom4. Auguſt 1914 (RGBI. S. 327) erlaſſen 340 RAO. , ſowie die Begr. zu g 298 des Entw

ſind. Das RG. vertritt in dem Urt. vom 22. Mai 1919 RAD. ), ſowie für die Erlaſſung von Arreſten (88 351 ff.

(RO.SIS . 53 S. 89ff., Beibl. 7. JMBI. 1919 S. 1 ff.) | MAD.). Dagegen bleibt die (ausſchließliche) Z u -

die Uuffaſſung, daß die VO. vom 18. Januar 1917 ſtändigkeit der Gerichte gewahrt für
nicht einen Schuldausſchließungsgrund, ſondern nur a ) das Offenbarungseidesverfahren, wenn der

einen perſönlichen Strafausſchließungegrund geſchaffen Pflichtige nicht zur Eidesleiſtung bereit iſt ( 8 298 );

hat. In dieſem beſchränkten Umfange hat das OblG. b) die Zwangsvollſtreďung in das unbewegliche

die võ. ſchon in dem Urt. vom 24. Juni 1917 (Beibl . Vermögen (8$ 345, 346) ;

3. JMBI. S. 131 ff.) aufgefaßt und hält daran feſt. c) das Verteilungsverfahren (88 333, 343 );

Da nunmehr über die Folgen des Strafrechtsirrtums d ) die den Beſtimmungen der SS 771—774 und

reichsrechtliche Beſtimmungin dem erörterten Umfang 805 ZPO. entſprechenden Klageverfahren einſchließlich

und Sinn getroffen iſt, hat auch der Straſſenat ihr der einſtweiligen Einſtellung der Zwangsvollſtreďung

Rechnung zu tragen . Schafft aber die VO. nur einen i aus dieſen Anläſſen (88 301 und 319 KUO.);

perſönlichen Strafausſchließungsgrund und tritt fie e ) die Widerſpruchsflagen von Erben , Duldungs

dem Grundſaße: „ error juris criminalis nocet “ nicht ſchuldnern und ähnlichen Perſonen nach Maßgabe des

entgegen , ſo hat das BG. hinſichtlich der Einziehung mit § 303 RAD .

=

- $ 300

1
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Bücheranzeigen.

3. Die Abnahme des Offenbarungseides erfolgt ruhen gelten für die Gebühren der Rechtsanwälte in

auf Erſuchen des Finanzamtes ; für das Verfahren voltsgerichtlichen Strafſachen die Vorſchriften der

gelten die Vorſchriften der SS 900 Abſ. I und II und RAGO. Ergänzend beſtimmt § 40 der Bet. des SIM.

901-914 BPO.; jedoch iſt Verpflegungsvorſchuß nicht der Juſtiz vom 19. Juli 1919 über die Einſeßung von

zu leiſten ; auch darf das Gericht, ſelbſt bei Erlaſſung Volksgerichten bei inneren Unruhen (JMBI. S. 254 ),

eines Haftbefehle, nicht prüfen , ob der Schuldner zur daß ſich die Gebühren der Rechtsanwälte, wenn die

Eidesleiſtung verpflichtet iſt; es darf nur die Anord- ' Strafſache im ordentlichen Strafverfahren vom Sowur

nung der Haft bis zur Entſcheidung des Landesfinanza gericht abzuurteilen wäre, nach den Borſchriften der

amtes ausſeßen, winn der Schuldner gegen das Ver- RAGD . für Schwurgerichtsſachen, ſonſt nach den Vor

langen des Finanzamtes zum Landesfinanzamt Bes : ſchriften dieſer Gebührenordnung für Straftammer

ſchwerde eingelegt hat ( $ 298 RAD. ) ; Widerſprüche fachen bemeſſen

nach § 900 Abſ. III DPO. ſind nicht möglich . Jm Verfahren vor den Voltsgerichten findet feine

4. Die Zuläſſigkeit der Zwangsverſteigerung und Eröffnung des Hauptverfahrens ſtatt. Vielmehr wird
Zwangsverwaltung von Grundſtücken iſt durch § 345 auf Antrag des Staatsanwalts ohne weiteres die

RAD, weſentlich eingeſchränlt. Der Beurteilung des Verhandlung vor dem Voltsgericht von deſſen Vor

Bollſtredungsgerichte unterliegt jedoch die Frage, ob i fißenden anberaumt. Dem Antrag des Staatsanwalts
eine ſolche Beſchränkung zutrifft, ſo wenig wie die

müſſen aber ſelbſtverſtändlich Ermittlungen voraus

Prüfung der Vollſtreďbarkeit der Forderung ; maß- gehen, die als Vorverfahren i . S. des § 67 RAGD.

gebend für die Anordnung des Verfahrens iſt einzig
aufzufaſſen ſind.

der Antrag der Bollſtreckungsbehörde. Gleiches gilt

für die Stellung des Grundbuchamtes bei der Beans
Der als Verteidiger in einer voltsgerichtlichen

tragung der Eintragung einer Sicherungshypothef.
Strafſache aufgeſtellte Rechtsanwalt kann hiernach auch

Db Gericht und Grundbuchamt auch die Einhaltung
für ſeine Tätigkeit die Gebühr nach § 67 RAGD.

der Vorſchrift des § 299 Abſ. IV mit § 313 Abſ. I
inſoweit beanſpruchen, als er vor der Anberaumung der

RAO . nicht prüfen dürfen , erſcheint zweifelhaft; der
Verhandlung vor dem Volksgericht tätig geworden iſt.

Wortlaut des § 299 Abſ. IV Sürfte für die Prüfungs
Die Regierungen, Å. d. F., werden im Einder

pflicht ſprechen. (Nach § 299 Ábf. IV darf die Voll
ſtändniſſe mit dem StM. der Juſtig angewieſen , hier

ſtredung erſt beginnen, wenn dem Vollſtreckungs- nach zu verfahren . “

ſchuldner die Verfügung, fraft deren es zur Zahlung
B.

aufgefordert wird, bekannt gegeben und ſeit der Bes

tanntgabe, ſoweit nichts anderes vorgeſchrieben iſt,

mindeſtens eine Woche verſtrichen iſt; nach § 313

Abſ. 1 braucht eine bei der Zuſtellung übergebene Abs

ſchrift nicht beglaubigt zu werden) .

5. Vollſtreďungsmaßregeln, die vor dem 23. Dez.

1919 begonnen wurden, werden nach dem bisherigen

Recht durchgeführt (Einführungsverordn . 7. RÁO. v .
Piloty, Dr. Hobert, Die Verfaſſungsurkunde

18. Dez. 1919, NOBI , S. 2101, § 25) . des Freiſt a atesBayern. 12 °,298 S. München,

Berlin und Leipzig 1919, 3. Schweißer Verlag
II . Staatsanwalt Dittrid in Münden .

(Arthur Sellier ).

Vergütung für die Tätigkeit der Rechtsanwälte im
Die vorliegende Textausgabe mit einer geſchicht

Berfahren vorder tolfegerichtlichen Hauptberhandlung .
lichen Einleitung und Anmerkungen muß als der erſte

kurz gefaßte Kommentar zur neuen bayeriſchen Ver

Nach der bisherigen Uebung der Finanzbehörden er faſſung bezeichnet werden . Als Mitbearbeiter des Re
hielten Rechtsanwälte , die von Amts wegen als Ver

teidiger in volfsgerichtlichen Strafſachen aufgeſtellt
gierungsentwurfes und Mitberichterſtatter des Vers

faſſungsausſchuſſes war der Herausgeber wie kaum
waren, für die vor der Hauptverhandlung entwicelte

Tätigkeit nichts, weil es im voltsgerichtlichen Ver
ein anderer zur Löſung der übernommenen Aufgabe

berufen . Da infolge des jungen Datums der Verfaſſung
fahren kein Vorverfahren gebe . Dieſe Praxis wurde

weder ſyſtematiſenoch monographiſche Bearbeitungen
nicht nur als unbillig, ſondern auch als ungeſeßlich

von Bedeutung auf dem Gebiete des neuen bayeriſchen
empfunden . Gemäß Art . 1 VO. vom 26. März 1902,

Staatsrechts vorliegen, bildet die Pilotyſche Ausgabe
die Gebühren der Rechtsanwälte in den Angelegen dermalen den einzigen wiſſenſchaftlichen Behelf zum

heiten der Rechtspflege betr . , findet die RAGO, ent

ſprechende Arwendung auf die Berufstätigkeit des
Studiumund Verſtändnis dieſer Materie. Der Mißſtand,

Rechtsanwalts . . . 4. in den vor beſondere Gerichte
daß die für die Tätigkeit des oberſten Staatsorgans

gehörenden Rechtsſachen, auf welche die StPro . An
maßgebende Geſchäftsordnung für den bayeriſchen

Landtag bisher nicht amtlich veröffentlicht iſt, wird
wendung findet. Ķierzu gehören die Voltsgerichte

(Art. 9 Übſ. II Gej. vom 19.Juli 1919 über die Eins
durch ihren vollſtändigen Abdruck im Anhang behoben .

feßung von Volksgerichten ). Wenn nun auch im volts
Eine weitere wichtige Ergänzung für die Kenntnisder

gerichtlichen Verjahren fein Vorverfahren ſtattfindet,
neuen Einrichtungen bietet die Wiedergabe der Vers

einbarung der größeren Bundesſtaaten über die Ge
ſo muß doch gemäß § 89 RUGO. der Rechtsanwalt

ſtaltung der fünftigen deutſchen Heeresmacht. Ferner
für ſeine Tätigkeit vor der Bauptverhandlung , die oft

umfangreich und zeitraubend iſt ( Afteneinſicht, Beſuch
ſei erwähnt, daß neben anderem bedeutſamen Material
le din
der ganze Tert der Reichsverfaſſung mitaufgenommen

des Verhafteten im Gefängnis, Beſprechung mit An
iſt. Zur Empfehlung des Buches muß ſonach nichts

gehörigen namentlich von Jugendlichen, Ladung von

Entlaſtungszeugen ) eine entſprechende Gebührerhalten.
mehr hinzugefügt werden. Profeſſor Dr. Sang Nawiasty .

Entſprechende Gebühr i . S. des 8 89 RAGO. iſt die !

des § 67 NAGO. ( Vorverfahrensgebühr). Dieſer An

ſicht hat ſich das SIM . der Finanzen angeſchloſſen .

Mit Entſchl. v . 17. Dez. 1919 Nr. 60052 hat es verfügt:

„ Nach Art. 9 Abſ. 2 Geſ. vom 12. Juli 1919 über Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten,

die Einſeßung von Volfsgerichten bei inneren Un- Rat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. Þ. Datterer & Cie. , München und Freifing.
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Die rechtliche Stellung der Staatsräte nach rechtliche Stellung des Staatsſekretärs ähnlich wie
jene del Miniſters in 88 59 und 60 vu .

der bayer. Berfaſſung vom 12. Auguſt 1919. näher geregelt wurde, hat man es hinſichtlich des
Staatsrates bei der Vorſchrift bewenden laſſen ,

Bon Miniſterialrat Dr. Reindl in München.
daß er mit der Vertretung eines Miniſters oder

Die bayer. vu. vom 12. Auguſt 1919 ent
der Leitung eines erledigten Miniſteriums betraut

hält eine einzige Beſtimmung über die Staatsräte
werden könne. Aber was denn eigentlich ein ſolcher

und zwar in § 66 Ab. II , wo vorgeſchrieben iſt,
Staatacat “ ſei und worin ſeine rechtliche Stellung

daß mit der Vertretung der einzelnen Miniſter beſtehe,iſtnirgends geſagt und auch im Verfaſſungs
im Falle ihrer Verhinderung undmit der Leitung ausſchuß iſtman darüber ohne weiteres hinweg

eines Miniſteriums im Falle ſeiner Erledigung gegangen. Der Grundliegt wohl darin ,daß man

nur Staatsſekretäre und Staatsräte betraut werden
im Ausſchuſſe der Meinung war, der Staatsrat

können “. Ueber dieſe Vorſchriftiſt im ſog. Ver: ſei bisher Beamter geweſenund werde es auch

faſſungsausſchuſſe des Landtages viel hin und her nach dem Inkraftreten der VU. bleiben, und dieſe

geſprochen worden. Der Hauptſtreit drehte ſich Meinung zieht ſich wie ein roter Faden durchdie

hier hinſichtlich der Staatsräte um die Frage
, ob geſamten Verhandlungen. So ſagte der Abg .

fie nur die ſog. „ geſchäftliche“ oder auch die „ pos
Dr. Piloty bei der Beratung des Entwurſes (870)

( itiſche Vertretung des Miniſters übernehmen
in 1. Leſung : „ Unter dieſen Staatsräten find

könnten oder ob die legtere ausſchließlich dem
die „ Berufsſtaatsräte“ verſtanden , die jetzt ſchon

Staatsſekretär vorbehalten bleiben müſſe. Während
in den meiſten Miniſterien vorhanden ſind. Sie

man ſich bei der 1. Leſung dafür entſchied,daß mit ſollen alſo beibehalten werden. Es ſinddie „ Bes

der politiſchen Vertretung der einzelnen Miniſter rufsſtaatsräte“, die früher im Kollegium des Staats

im Falle ihrer Verhinderung und mit der po
rats tätig waren , das jebt nicht mehr eriſtiert,

litiſchen Leitung eines Miniſteriums im Falle ſeiner oder höchſtens noch in einer einzigen Funktion als

Erledigung nur Staatsſekretäre follen betraut Beſchwerdeinſtanz nach dem Beamtengeſetz tätig

werden und der Miniſter fich nur , im übrigen“ ſein kann.") Werden dieſe Staatsrätebeibehalten,

durch Staatsråte ſolle vertreten laſſen können , iſt ſo haben ſie „ kraft ihrer Stellung als höchſte Be

man bei der 2. Leſung zu der Faſſung desEnt: amte“ auch inZukunft das Recht, einenMiniſter

wurfs (8 78 Abſ . II) wieder zurückgekehrt und hat
zu vertreten “ (Beil . 324 S. 178) . Und derſelbe

allgemein, alſo auch in politiſchen Ängelegenheiten, Abgeordnete erklärte dann weiter : „Wir kommen

die Vertretung durch Staatsräte zugelaſſen , jedoch
am beſten über die Schwierigkeit der Lage hin =

mit der ausdrüdlichen Feſtſtellung, daß fürden
weg , wenn das alte Inſtitut der Staatåräte "

Staatsrat der Miniſter die ausſchließliche Ver
in den politiſch nicht ſtart in Anſpruch genommenen

antwortung trage und der Staatsrat daher nicht Miniſterien bleibt" (Beil. 324 " S. 180).2) Auch

dem Landtage gegenüber verantwortlich ſei und

ſein Amt nicht durch ein Mißtrauensvotum des 1) Dieſe Annahme iſt nicht richtig, wie weiter unten

Landtags verliere (vgl. die Erflärungen des Abg.
noch gezeigt wird . Auch in ſeiner Ausgabe der Ver

Seld, des Miniſterpräſidenten Hoffınann und des
faſſungsurkunde Anm . 6 zu § 3 S. 50 vertritt Piloty

dieſe Anſchauung.

Åbg. Dr. Piloty in der Beil . 382 der Landtags *) Die gleiche Auffaſſung vertritt Piloty auch in

tagung 1919 Š. 493, 494). Während nun die ſeiner Ausgabe der Berfaſſungsurkunde Anm . 7 Nr. 1
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der Regierungskommiſſar Dr. d . Graßmann gab aus einer der Zahl der Miniſter mindeſtens gleich :

die Neußerung ab: „ Wir haben Staatsräte als kommenden Anzahlvon beſonders ernannten Staats

Berufsbeamte; dieſes Inſtitut iſt vollkommen klar råten “ im ordentlichen Dienſt, die aus der Zahl

geregelt “ ( Beil. 324 S. 180) und : „Es wurde nun der höheren Staatsbeamten und Militärs oder

davon ausgegangen , daß ſie ( die Staatsräte) nach ſonſt vorzüglichwürdigen Perſönlichkeiten entnommen

Maßgabe des Dienſtrechts für die Führung der wurden . Die Ausübung der Tätigkeit als Staats

Dienſtgeſchäfte im Sinne ihres Miniſters haftbar rat war aber nicht Ausübung eines Berufes, die

ſind" (Beil. 324 S. 213 ) ; und weiter : „ Wenn Staatsräte als ſolche waren daher auch nicht

wir die Vorſchrift in Abf. II (des § 78 des Entw. ) Berufsbeamte ; lekteres waren ſie nur dann und

nicht haben, dann iſt der Miniſter nicht berechtigt, ſoweit, als ſie außer ihrer Eigenſchaft als Staatsråte

einen Beamten , ſeinen Staatsrat“ mit dieſer auch etatsmäßige Beamte im Sinne des BO. ,

Stellvertretung zu beauftragen “ (Beil. 324 S. 213). 2. B. Miniſterialdirektoren oder Miniſterialräte

Im gleichen Gedankengang bewegte ſich auch der waren . Aber auch in dem leşteren Falle unter

Åbg. Held , wenn er ausführte: „ Was den Staats- lagen ſie hinſichtlich ihrer Tätigkeit im Staatsrat

rat anlangt, haben wir nur eine diſziplinäre nicht den Vorſchriften des Beamtengeſeges , ing

Verantwortlichkeit.“ Er „ iſt Beamter und bleibt beſondere nicht der Vorſchrift in Art. 12 BG.
Beamter " und er tann nicht vom Miniſter als über die Gehorſamspflicht der Beamten und nicht

ſein politiſcher Vertreter herangezogen” ) werden “ den diſziplinarrechtlichen Vorſchriften des BG.;

(Beil. 324 S. 213), und weiter : „ Ich habe vorhin ſie waren in ihrer Eigenſchaft als Staatsräte nicht

ausdrüdlich bemerkt, daß ich ihn (den Staats: Untergebene des Miniſters, in deſſen Miniſterium

ſekretär) nicht verwechſelt habe mit dem Staatsrat , fie als etatsmäßige Beamte angeſtellt waren ,

„ den wir bisher gehabt haben, dem Staatsrat ſondern gleichberechtigte Mitglieder des Kollegiums

álterer Ordnung , der auch in Zukunft bleiben wie der Miniſter ſelbſt. Auch ſoweit ſolche Staats

foll“ , der für einen Geſchäftsbereich an der Spike råte mit der Stellvertretung des Miniſters oder

in einem Miniſterium ſteht, Aufgaben zu über- der vorübergehenden Leitung eines Staatsmini

wachen und zum Teil ſelbſt zu erfüllen hat“ ſteriums vom König betraut wurden (Art. 2 des
(Beil . 324 S. 232) . Schließlich iſt auch noch in Min Verantw . vom 4. Juni 1848 ) , waren ſie nicht

dem Berichte des Verfaſſungsausſchuſſesvom 5. Aug. Beamte und Untergebene des betreffenden Miniſters

1919 (abgedruckt bei Held, Die Verf. des Frei- im Sinne des Beamtenrechts und der Vorſchriften

ſtaats Bayern, S. 20 ) geſagt: „ Neben ihnen (den über die diſziplinäre Verantwortlichkeit der Be

Staatsſekretären ) bleiben die Staatsräte als Be: amten , ſondern ſelbſtändige und ſtaatsrechtlich ver

rufsbeamte erhalten “ , ſie können auch im Bedarfs- antwortliche Leiter des Miniſteriums gleich dem

falle mit der politiſchen Vertretung des Miniſters Miniſter ſelbſt. Sie traf nach Art. 6 und 9 des
betraut werben " . MinVerantw . die ſtaatsrechtliche Verantwortung

Fieraus geht hervor, daß man im Verfaſſungs- in gleicher Weiſe wie den Miniſter ſelbſt, ohne

ausſchuß allgemein der Meinung war, der Staats- daß ſie ſich durch einen Auftrag des Miniſters

rat alter Ordnung ſei ein „ Berufsbeamter“ ge- deden konnten und ohne daß ſie an einen ſolchen

weſen , der für ſeine Dienſtführung als Vertreter Auftrag gebunden waren . Nur ſoweit ein zum

des Miniſters lediglich dem Miniſter dienſtrecht: Staatsrat ernannter Beamter (Miniſterialdirektor

lich verantwortlich geweſen ſei , und der Staatsrat oder Miniſterialrat ) nicht als Vertreter des

im Sinne des § 66 Abſ. II der neuen Verfaſſung Miniſters oder als Leiter des erledigten Mini

ſei gewiſſermaßen nur die Fortſeßung des Staats- ſteriums handelte, ſondern lediglich als Beamter

rats früherer Ordnung. Das aber iſt ein ſtaats- ( Abteilungsvorſtand oder Referent)des Miniſteriums

rechtlicher Jrrtum . Amtshandlungen vornahm oder Erlaſſe zeichnete,

Vor der Umwälzung im November 1918 be- unterlag er der dienſtlichen Gehorſamspflicht und

ſtand in Bayern bekanntlich ein Staatsrat, deſſen der diſziplinären Verantwortung wie auch jeder

Einrichtung durch die VO. vom 3. Auguſt 1879 andere Miniſterialdirektor oder Miniſterialrat ,

(GVBI. S. 737) geregelt war . Dieſer Staatsrat der nicht zugleich zum Staatsrat ernannt war. " )

war die oberſte beratende Stelle, in und mit welcher Es war hienach m . E. unzutreffend, wenn im

der König die wichtigeren Staatsangelegenheiten Verfaſſungsausſchuß immer geſagtwurde,die Staats
erwog ; in gewiſſen Fällen war er auch ents räte früherer Ordnung ſeien „ Berufsbeamte“ ge

ſcheidende Stelle. Er beſtand aus dem volljährigen weſen . Sie ſind auch nicht in der Gehaltsordnung

Kronprinzen, den Miniſtern , die nach Art . 1 des vom 6. September 1903 als eigene Beamtenklaſſe

MinVerantw . v . 4. Juni 1848 immer Staatsråte

im ordentlichen Dienſt ſein mußten, und ferner
“) Vgl . über die ganze Einrichtuug des früheren

Staatsrats : Seydel, Bayer. Staatsrecht 2. Aufl. Bd . 1

zu § 58 S. 136, Anm. 12 zu § 58 S. 139, Anm . 2 zu S. 499 ; Seydel-Piloty, Bayer. Verfaſſungsrecht S. 323 ;

$ 66 S. 154. ferner über die Frage der Beamteneigenſchaft der

:) Beşters iſt durch die Beſchlüſſe der II. Leſung Staatsräte Piloty in BIFRA . Bd. 73 S.915 und

und die endgültige Faſſung des § 66 Abſ. II der Verf. Reindi, Kom . 3. BG . Bem . 2 m zu Art. 1 S. 15 und

geändert worden . Bem. 6 zu Art. 12 S. 76.

M
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aufgeführt und konnten daher auch nicht etatsmäßige der Führung eines erledigten Miniſteriums betraut

Beamte im Sinne des Art. 2 BO . ſein . Richtig werden durften, und wenn ſie tatſächlich auch

iſt nur, daß fie in der Regel aus der Reihe der weiterhin damit beauftragt wurden , ſo waren fie

etatsmäßigen Berufsbeamten entnommen wurden ; hiebeilediglich Beauftragte des betreffendenMiniſters
aber damit war ihre Stellung keine andere als wie jeder andere Beamte, den der Miniſter be

diejenige der Staatsräte, welche etwa aus der Zahl auftragt hätte, auch, und ſie hatten nicht mehr

der ſonſtigen Perſönlichkeiten (z. B. Militar, die rechtliche Stellung, wie ſie ihnen als Vertreter

Künſtler, Induſtrielle) ausgewählt wurden . Mit des Miniſters unter der Herrſchaft der alten Ver

anderen Worten : es gab etatsmäßige Berufas faſſung und des MinVerantwG. v. 4. Juni 1848

beamte , die zugleich Staatsråte waren , aber es zugekommen war. So war der „ Staatsrat“ eine

gab keine Staatsråte, die als ſolche Berufs: bloße Bezeichnung für die mit der Vertretung

beamte waren.5) 6) des Miniſters betraute Perſönlichkeit geworden ,

Mit der Beſeitigung derMonarchie war auch mochte dieſe nun im übrigen Berufsbeamter ſein
der Staatsrat als oberſte beratende und in ge- oder nicht, ohne daß dem Worte noch ein be

wiſſen Fällen entſcheidende Stelle, wie er durch ſtimmter ſtaatsrechtlicher Inhalt wie ehedem

die " vb. vom 3. Auguſt 1879 eingerichtet war, entſprach.)

hinfällig geworden , da ſchon nach der Art ſeiner Das war der Rechtszuſtand bei Erlaſſung der

Buſammenſeķung und ſeiner Aufgaben für ſeine vu. vom 12. Auguſt 1919. Dieſe wollte auch die

Tätigkeit kein Raum mehr gegeben war. ") Weg: Vertretung der einzelnen Miniſter und die Leitung

gefallen war namentlich auch die Vorſchrift in eines erledigten Miniſteriums bis zu deſſen Wieder

Urt. 1 und 2 des MinVerantw6.v. 4. Juni 1848 , : befeßungwiederauf eine verfaſſungsgeſeßliche Grunds

wonach die Führung eines Miniſteriums und die lage ſtellen, hat aber dabei den Fehler begangen ,

Vertretung eines verhinderten Miniſters nur einem daß ſie den Begriff des „ Staatsrats“ als gegeben

Staatsrat übertragen werden konnte. Mit der Be- vorausſekte, indem ſie annahm, er ſei als „ Berufs

ſeitigung der Einrichtung des Staatsrats war aber beamter “ bereits vorhanden und ſolle „ auch künſtig

naturgemäß auch die Funktion der Mitglieder erhalten bleiben“ (vgl.die oben bereits angeführten

dieſes Kollegiums beendet. Es blieb für ſie nichts | Aeußerungen im Verfaſſungsausſchuß ). Das aber

mehr übrig als der bisherige Titel und Rang war, wie gezeigt , ein Irrtum , und ſo kam es, daß

eines Staatsrats nach der Beamtenrangordnung. man lediglich an die dienſtliche Bezeichnung einer

Es gab keine geſeßliche Beſtimmung mehr, daß Perſon als „ Staatsrat“ die Befugnis zur Ver

nur fie mit der Vertretung eines Miniſters oder tretung des Miniſters knüpfte , ohne einen beſtimmten

ſtaatsrechtlichen Inhalt mit dieſer Bezeichnung zu

verbinden. Darnach ergibt ſich als Auslegung des5) Welche Untlarheit über die rechtliche Stellung

der Staatsräte nach der Revolution herrſchte,geht § 66 Abſ . II VU . Folgendes: Mit der Stell
auch aus einer im Verfaſſungsausſchuſſe vom Vor- vertretung der einzelnen Miniſter im Falle ihrer

fißenden abgegebenen Erklärung des Inhalts hervor, Verhinderung und mit der Leitung einesMiniſteriums
daß nach einer Mitteilung des Miniſteriumsdes Innern

im Falle ſeiner Erledigung kann außer dem Staats
die Bandtagsabgeordneten X und Y zu Staatsräten
in nicht etatsmäßigerWeiſeohne Anſpruch auf ſekretär, deſſen rechtliche Stellung in der Verfaſſung

Nuhegehalt und Hinterbliebenenverſorgung ernannt

wurden (Beil. 324 S. 249) . Als ob es auch etats- 8) Nach der Umwälzung wurden denn auch ver

mäßige Staatsräte je gegeben hätte oder nach dem ſchiedene politiſche Perſönlichkeiten , die in feinem

BO. überhaupt geben könnte ! Staatsbeamtendienſtverhältnis ſtanden , zu „Staats

3) Daß die Staatsräte nach der Beamtenrang- räten “ ernannt. Sie waren eine Art Kontrollorgan,

ordnung vom 23. Dezember 1908 (GVBl. S. 1010) zum Teil auch geſchäftliche Mitarbeiter des betreffenden

auch einen Beamtenrang hatten, ändert an dem oben Miniſters und vielfach auch mit ſeiner Vertretung

Gejagten nichts ; denn die Hangordnung führt auch betraut . Zum Teil ſind ſie auch in nicht etatsmäßiger

andere Perſonen auf, die keine Berufsbeamte ſind, Weiſe“ ernannt worden (vgl. oben Anm. 5). Das

3. B. Geheime Mäte, Geheime Hofräte, şofråte, Geiſt- waren die ſog . „ politiſchen Staatsräte “. Warum man

liche Räte und Kirchenräte. dieſe Organe als „ Staatsräte “ bezeichnete, nachdem

' ) Wenn der Übg. Dr. Piloty im Verfaſſungs- die frühere Einrichtung des Staatsrats doch beſeitigt

ausichuß (f. Beil . 324. S. 178) bemerkte, daß das

Kollegium des Staatsrats höchſtens noch in einer gefallen war, daß nur ein Staatsrat Vertreter des

einzigen Funktion als Beſchwerdeinſtanz nach dem BG. Miniſters ſein fönne, iſt nirgends näher begründet

tätig ſein könne, ſo erſcheint das nicht zutreffend . In worden . Bezeichnung „ Staatsrat “ war wohl eine

Frage fämen die Vorſchriften in Art. 33 (Verſagung Konzeſſion an die bisherige Tradition , vielleicht auch

der Gehaltsvorrücung) und Art. 51 Abf. 6 ( Zwangs- an eine gewiſſe menſchliche Schwäche, die nach mancher

penſionierung) BG . Mit dem Wegfall der ganzen Ein- Leute Meinung nicht bloß bei dem hiewegen ſo gerne

richtung des Staatsrats iſt ſeine Tätigkeit in allen beſpöttelten Berufsbeamtentum anzutreffen ſein ſoll .

Angelegenheiten, in denen er früher zuſtändig war, Dieſe ſog . politiſchen Staatsräte ſollten nach der Ver

beſeitigt. Und wer ſoll hier entſcheiden, nachdem der faſſung beſeitigt werden ; vgl . hiewegen die Aeuße

König als Vorſigender , der Kronprinz und die Miniſter rungen des Regierungsvertreters Dr. v . Graßmann im

als Mitglieder ausgeſchieden ſind ? Únd nach welchem Verfaſſungsausſchuß Beil. 324 S. 180, des Abg . Saenger

Berfahren ſollen dieübrigen Staatsräte noch entſcheiden ? a. a . D. S. 181 und des Abg . Held a . a . D. S. 243,

Auch in ſeiner Ausgabe der Verfaſſungsurkunde 5.50 ferner Piloty , Verfaſſungsurkunde Anm . 7 Nr. 2 zu

Dertriit Piloty noch dieſe unrichtige Meinung. $ 58 S. 136 .
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genau beſtimmt iſt, auch jede andere Perſon betraut bei hat man aber ein Doppeltes überſehen. Zu.

werden, wenn ihr die Amtsbezeichnung „Staats- nächſt den Umſtand, daß urſprünglich der Staats

rat“ beigelegt wird. Bediglich die Beilegung dieſer rat, im Gegenſaß zum Staatsſekretár, den Miniſter

Amtsbezeichnung iſt entſcheidend. Im übrigen kann nur in rein fachlichen Angelegenheiten ſollte ver

die mit dieſer Amtsbezeichnung ausgeſtattete Perſon treten können , während er ihn nach der in der

ein etatsmäßiger Beamter im Sinne des BG. 2. Leſung angenomnienen Faſſung des jeßigen

(Miniſterialdirektor oder Miniſterialrat), alſo Be 966 461. II auch in politiſchen Angelegenheiten,Abſ

ruf&beamter ſein oder auch ein Nicht Berufsbeamter , ebenſo wie der Staatsſekretär, vertreten tann.11)

z. B. ein Parlamentarier, der auf Grund eine Warum alſo die unterſchiedliche Behandlung in

beſonderen Dienſtvertrages mitmit der Wahr- der Verantwortlichkeit im Vergleiche zu dem Staats

nehmung von Dienſtgeſchäften beauftragt iſt.9) ſekretär ? Sodann den weiteren Úmſtand, daß der

Damit aber hat man dem ſog . politiſchen Staatsrat nicht bloß mit der Vertretung des ver

Staatsrat , den man durch die Schaffung des
hinderten Miniſters, ſondern auch mit der ſelb .

Staatsſekretärs beſeitigen wollte (vgl . hierüber auch ſtändigen Beitung eines Miniſteriums im Falle

Piloty , Verfaſſungsurkunde, Anm. 7 Nr. 2 zu ſeinerErledigung betraut werden kann . Wem jodi

8 58 S. 136 ), auf anderem Wege die Pforten
hier der Staatsrat dienſtrechtlich verantwortlich

wieder geöffnet. Denn der Miniſter fann aus
fein , nachdem ein Miniſter gar nicht vorhanden

eigenem Entſchluſſe oder unter dem Druce po: iſt und wer ſoll hier für den Staatsrat demLand:

litiſcher Parteien politiſch tätige Perſönlichkeiten , tag gegenüber verantwortlich ſein , nachdem hier der

auch wenn ſie in teinem Beamtendienſtverhältnis Miniſter fehlt , der, um mit dem Miniſterpräſidenten

zum Staate ſtehen, lediglich durch die Ernennung Hoffmann ") zu ſprechen, „ für den Staatsrat in

zum Staatsrat zu ſeinem Vertreter ſowohl in die Wüſte geſchidt werden könnte " ?

politiſchen als rein geſchäftlichen Angelegenheiten
Alles in allem : Die Beſtimmung des § 66

beſtellen, ohne hiedurch gegen die Verfaſſung zu
Ab . II der VD. über den Staatsrat iſt wenig

verſtoßen, nur muß er für dieſen Vertreter, ge: glüdlich. An eine Abänderung der Verfaſſung iſt

radeſo wie für einen zun Staatsrat ernannten in abſehbarer Zeit wohl faum zu denken. Aber

Berufsbeamten, die parlamentariſche Verantwortung
man ſollte zum mindeſten die Staatsräte als eigene

gegenüber dem Landtage übernehmen. In dieſer Beamtenflaffe in die Beamtengehaltsordnung auf
.

Regelung oder beſſer geſagt Nichtregelung der Ver- nehmen, ſo daß Beamte nach Art. 2 BO. Zu

antwortlichkeit des als Stellvertreter des Miniſters Staatsräten in etatsmäßiger Eigenſchaft ernannt

tätigen Staatsrats zeigt ſich ſo recht deutlich die
werden könnten . Damit würde wenigſtens der

Unzulänglichkeit des §66 Abſ. II der neuen Ver: Hauptzweck erreicht werden, zu dem man nach den

faſſung. $ 78 Abſ . III der Regierungsvorlage
Verhandlungen im Verfaſſungsausſchuß neben den

hatte mit Recht vorgeſehen , daß die Staatsräte Staatsſekretären noch die Staatsräte einführte und

gleich den Staatsſekretären für die Führung eines der dahin ging , für die rein geſchäftliche Vertretung

Miniſteriums ebenio verantwortlich ſind , wie die des Miniſters hervorragende Beamte mit fachlicher

Miniſter. Dieſer Ab . III iſt jedoch im Ausſchuſſe Bildung aufſtellen zu können.

geſtrichen worden und in den § 66 der Vu . nicht

übergegangen. Somit fehlt in der Verfaſſung jede

Vorſchrift über die Verantwortlichkeit der Staats :

räte. Der Grund liegtdarin, daßman imAuß: Die Aufhebung der Fideikommiſſe in Bayern.,

ſchuffe ſowohl bei der 1. als bei der 2. Leſung
Von Staatsrat Dr. b. Unzuer,

des Regierungsentwurfs davon ausging , daß dieſe Präſident des Oberſten Landesgerichts.

Verantwortlichkeit nur eine rein dienſtliche ſei und

nur dem Miniſter gegenüber beſtehe, während dem
(Schluß).

Landtage gegenüber der Miniſter die Verantwortung D. Das Fideikommißgericht hat nach § 34

für die vom Staatsrat als Vertreter des Miniſters Ab . 1 AV. über die Berechtigung des Fidei

getroffenen Verfügungen und Erlaſſe trage.'9 Da- tommißbefizers, in deſſen Perſon das Fideikommiß)
allod wird (81 Abſ. 1), über die Berechtigung

) Tatſächlich hat auch ein Miniſterium , das für zur Fideikommißnachfolge (§ 1 Abſ. 2 , SS 2, 3)

Soziale Fürſorge, zwei Staatsräte als Vertreter des

Miniſters, die nicht Berufsbeamte , ſondern Parla- 11 ) Vgl . die Aeußerungen des Abg. Seld , des

mentarier und auf Grund eines Dienſtvertrages im Miniſterpräſidenten Hoffmann und des Abg. Dr. Piloty

Miniſterium beſchäftigt ſind. in Beil. 382 S. 494. Die Unterſcheidung, die Miniſter

10) Vgl. die Aeußerungen der Abg . Held und präſident Hoffmann dort zwiſchen politiſchem Staats

Afermann ſowie des Reg.-Kommiſſärs Dr. v . Graß- rat “ und „nichtpolitiſchem Staatsrat“ machte, iſt in der

mann bei der 1. Deſung in Beil. 324 S. 213, 214, ferner Verfaſſung nicht begründet. Die Verfaſſung kennt

die Aeußerungen der Abg . Held ſowie des Miniſter: keinen „ politiſchen “ und „ nichtpolitiſchen “ Staatsrat ;

präſidenten Hoffmann und des Åbg. Dr. Piloty bei auch der Staatsrat, der zugleich Politiker iſt (ſog .

der 2. Leſung in Beil . 382 S. 494 ; ferner Piloty , Ver- politiſcher Staatsrat) iſt dem Parlament gegenüber

faſſungsurkunde Anm . 7 Nr. 1 zu § 58 Š. 136 und nicht verantwortlich .

Anm. 2 zu § 66 S. 154, 155. "2) Vgl . deſſen Aeußerung in Beil . 382 S. 494 .
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und über die Anfallberechtigung (8 5) auf Antrag Das Antragsrecht hat ferner jeder Gläubiger

ein Zeugnis auszuſtellen . der vorſtehend genannten Antragsberechtigten, ſoferne

Nach 8 34 Ab . 2 hat das Fideikommißgericht er einen vollſtrecbaren Titel hat (88792,826 BPD. ,

auf Antrag auch eine Beſcheinigung darüber aus: SS 14 , 40 GBO.). Andere Perſonen haben kein

zuſtellen, daß ein Grundſtück oder ein Recht an Antragsrecht. Sie ſind darauf beſchränkt, fich von

einem Grundſtücke nicht zum Fideikommißvermögen dem bereits erteilten Zeugnis eine Abſchrift oder

gehört oder daß die ſich aus § 8 ergebende Ge Ausfertigung erteilen zu laſſen.

bundenheit durch den Eintritt der Fideikommiß- 5. Die Vorausſeßungen, unter denen die Zeug:

nachfolge (8 1 Abſ. 2) oder aus anderen Gründen niſſe ausgeſtellt werden , ergeben ſich aus dem Fidei

erloſchen iſt. kommißedikte bzw. dem Statut , das für das Fidei

Auf dieſe Zeugniſſe finden die Vorſchriften kommiß gilt. Danach beſtimmt fich auch, welche

über den Erbſchein (S 2353 BOB. , 88 78, 85 Angaben der Antrag auf Ausſtellung der Zeugniſſe

FGG.) entſprechende Anwendung (8 34 Abſ. 3). zu enthalten hat . Die 88 2354, 2355 BOB.

Der $ 34 AV. erſekt zum Teil den Art. 16 können nur entſprechende Anwendung finden.

AG . GBD . Dies gilt insbeſondere von der Frage, inwiefern

1. Das Zeugnis über die Berechtigung des das Vorliegen der Vorausſeßungen durch öffent

Fideikommißbeſikers, in deſſen Perſon das Fidei- liche Urkunden nachgewieſen werden muß oder

kommiß allod wurde, d. h . der am 1. Oktober 1919 | eidesſtattliche Verſicherungen erforderlich find.

Fideikommißbefißer war, kann auch nach deſſen Das Fideikommißgericht hat die zur Ausſtellung

Tode ausgeſtellt werden . Ein Zeugnis über die der Zeugniſſe gebotenen Ermittelungen von Amts

Berechtigung zur Fideikommißnachfolge oder über wegen zu pflegen (8 12 FGG .,Art. 129 AG. BOB.).

die Anfallberechtigung kann erſt nach dem Tode Die Einſicht in die Ermittelungen ſteht nach § 78

des Fideikommißbefißers ausgeſtellt werden , alſo FOG. jedem zu , der ein berechtigtes Intereſſe

erſt nachdem die Nachfolge eingetreten oder die glaubhaft macht. Die Zeugniſſe dürfen nur erteilt

Anfallberechtigung wirkſam geworden iſt. werden , wenn das Fideikommißgericht ihre Voraus :

2. Ein Zeugnis des Fideikommißgerichts, daß jeßungen als bewieſen erachtet ( S 2359) . 3ft über

ein Grundſtück zum Fideikommißvermögen gehört die Vorausſeßungen vor dem Prozeßgericht ein

alſo ein poſitives Zeugnis - , iſt nicht zuläſſig . Rechtsſtreit oder vor dem Fideikommißgericht ein

Insbeſondere iſt nicht vorgeſehen , daß der Eintritt Verfahren nach § 33 AV. anhängig , ſo iſt vor

der Surrogation (8 6 AV. ) bezüglich eines be : der Ausſtellung des Zeugniſſes der Gegner, wenn

ſtimmten Grundſtüds vom Fideikommißgericht tunlich, zu hören (S 2360).

beſcheinigt wird . Wer die Zugehörigkeit eines 6. Das Zeugnis iſt einzuziehen , wenn ſich ergibt ,

Grundſtück zum Fideikommißvermögen durch ein daß es unrichtig iſt (§ 2361 Abſ. 1 ). Kann es

amtliches Zeugnis erweiſen will, muß ſich einen nicht ſofort erlangt werden, ſo iſt es für kraftlog

Auszug aus dem Grundbuch erteilen laſſen; im zu erklären (S 2361 Abſ. 2 BOB.).

Grundbuch iſt die Zugehörigkeit zum Fideikommiß- Gegen die Erteilung der Zeugniſſe findet keine

vermögen und zwar auch, wenn ſie auf Surro- Beſchwerde ſtatt, ebenſowenig gegen die Kraftlos

gation beruht, in der Regel vermerkt (8 9 AV .). erklärung (8 84 FGG .). Gegen die Ablehnung

Iſt der Fall der Surrogation im Grundbuche des Antrags auf Ausſtellung der Zeugniſſe oder

nicht eingetragen , ſo gibt der § 9 Saß 2 AV. des Antrags auf Einziehung oder Kraftloserklärung

den Beteiligten die Möglichkeit, die Eintragung im iſt die Beſchwerde zuläſſig.

Wege der Grundbuchberichtigung herbeizuführen. 7. Den Zeugniſſen kommt im Umfange der

3. Das Zeugnis, daß die ſich aus § 8 ergebende 88 2365-2367 BGB. öffentlicher Glaube zu .

Gebundenheit durch den Eintritt der Fideilon :miß:

nachfolge oder aus anderen Gründen erloſchen iſt,
XII . Die nicht in die Matritel einge :

tann erſt nach dem Tode oder Verzichte des Fidei

tommißbeſikers erteilt werden , in deſſen Perſon
tragenen Fideikommiſje.

das Fideikommiß am 1. Oktober 1919 allod wurde. Die im Vorſtehenden dargelegten Grundſäße

Es darf nicht etwa ſchon deshalb ausgeſtellt werden , beziehen ſich zunächſt nur auf die in die Matrikel

weil Anwärter nicht oder nicht mehr vorhanden ſind. eingetragenen Fideikommiſſe , bei denen ſich die

4. Zum Antrag auf Ausſtellung dieſer Zeugniſſe Nachfolge nach der agnatiſch-linearen Erbfolge mit

iſt nur der Fideikommißbeſißer, in deſjen Perſon Erſtgeburtsrecht richtet. Sie finden indeffen nach

das Fideikommiß allod wurde, und ſein Erbe, ſowie den SS 40—46 der AV . mit gewiſſen Abweichungen

nach dem Tode oder Verzichte des Fideikommiß: auch auf die übrigen Fideikommiſje Anwendung.

befißers der Nachfolger im Fideikommiß bzw. der Es ſind dies insbeſondere die Fideikonimiſſe des

Anfallberechtigte und der Erbe dieſer Perſonen vormaligen Königlichen Hauſes, die ſtandesherrlichen

berechtigt. Das Zeugnis über die Berechtigung Fideikommiſſe, die nicht eingetragenen reichsritter

des Fideikommißbeſikers kann mit dem Zeugniſſe ſchaftlichen Fideikommiſſe und die eingetragenen

über die Fideikommißnachfolge bzw. die Anfall: ! Rondominatſideikommiſſe, die unter die SS 104 bis

berechtigung verbunden werden. 108 des Fideikommißedikts fallen .

I
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1. Bei den Rondominaten, bei denen nach den Auseinanderſeßung des Fideikommißvermögen8 ver:

für die Nachfolge in das Fideifommiß maßgeben: ' langen . Für die Art und Weiſe der Auseinander

den Anordnungen die jämtlichen AgnatenMit: ſeßung gelten der 8 2041 Abſ. 2 mit 88 752 bis

beſißer des Fideikommiſſe8 find, tritt die Allo- 758 und die 88 2012, 2046-2048 BOB. und

difikation mit der Aufhebung des Fideikommiffes die 85 86—98 FOG. Leştere geſtatten die An

im vollen Umfange ſofort ein (8 40 Ab. 1 AV . ) . rufung des Fideitommißgerichts zur Vermittelung

Die ſämtlichen Fideikommißbeſiger ſind mit dein der Auseinanderſeßung. Hervorzuheben iſt, daß.

1. Oktober 1919 Mit:Eigentümer geworden . Jeder wie die Begründung bemerkt, die einzelnen An

Rondominus kann über ſeinen Anteil unter Leben: ordnungen der Fideikommißlaßungen und Familien

den und von Todes wegen frei verfügen. Beim verträge über die Nußnießung an den einzelnen

Tode eines Rondominus vererbt ſich ſein Anteil Vermögensbeſtandteilen bei derAuseinanderſeßung

auf ſeine geſeßlichen oder teſtamentariſchen Erben. als Teilungsanordnungen im Sinne des § 2048

Es tritt nicht wie bei den bisher behandelten zu berüdſichtigen ſind.

Fideikommiffen derjenige, der ohne die Aufhebung Die Miterben können die Teilung des Nach

des Fideikommiſſes Nachfolger geworden wäre , als laffes vertragsmäßig ausſchließen oder beſchränken .

Nacherbe ein . Eine ſolche Vereinbarung wird hinfällig , wenn

Die Nußnießung an dem bisherigen Fidei- ein wichtiger Grund vorliegt, im Zweifel auch,

kommißvermögen regelt ſich aber auch nach der wenn ein Miterbe ſtirbt. Sie wirkt auch gegen

Aufhebung der Fideikommiſſe nach den Fideikommiß- die Sondernachfolger, jedoch nicht gegen dieGläubiger

ſtiftungsurkunden und den Familienverträgen . Auch eines Miterben (S 2042 A6.2 mit 88 749-751).

für die Laſten des Fideikommißvermögens, insbe- Das Geſagte gilt auch für die Kondominate. Die

ſondere die Tragung der Laſten im Verhältniffe . Rondomini können alſo insbeſondere vereinbaren ,

der Rondomini untereinander, bleiben die Fidei: daß ihr Rondominatsverhältnis (mit dem ſich aus

kommißlaßungen und Familienverträge maßgebend . dem neuen Rechte ergebenden Inhalte) fortbeſteht.

So bleibt z. B. der Verſorgungsanſpruch eines Die Vereinbarung iſt aber nur mit den ange:

weiblichen Familienmitglieds,daš am 1. Oktober gebenen Einſchränkungen wirkjam .

1919 ſchon geboren iſt, unberührt. Wenn hienach Das vorſtehend Ausgeführte gilt nicht nur für

auch der Fideikommißverband weggefallen iſt und die gegenwärtigen Kondomini , ſondern auch für

der Kondominatsanteil ſich in volles Miteigentum deren Nachfolger. Geht alſo z . B. der Anteil eines

verwandelt hat , ſo iſt doch das bisherige Geſamt- Rondominus auf deſſen Tochter über, ſo regeln

handsverhältnis wenigſtens für die Nußnießung ſich deren Rechtsbeziehungen zu den anderen Kon

und die Baften geblieben . Es iſt nicht ein ge- dominis nach dem $ 40 Abſ. 2 der AV. und ſie

wöhnliches Bruchteilseigentum eingetreten. kann unter den gleichen Vorausſeßungen Teilung

Zur näheren Regelung des Rechtsverhältniſſes des Kondominats verlangen wie ihr Vater.

der Kondomini untereinander erklärt der Abſ. 2 Welcher Anteil einem Kondominus oder Rechts

des § 40 AV.die für die Erbengemeinſchaft geltenden nachfolger bei der Teilung zukommt, beſtimmt ſich

Vorſchriften der SS 2032-2013, 2046-2048 nach dem Stand vom 1. Oktober 1919. Dies iſt

BGB. für entſprechend anwendbar. Dadurch wird die Folge der Alodifikation .

insbeſondere ein Vorkaufsrecht der Kondomini 2. Bei Rondominaten, bei denen nach den

für den Fall beſtimmt, daß ein Kondominus für die Nachfolge in das Fideikommiß maßgebenden

ſeinen Anteil veräußert (SS 2034 2037). Ferner Anordnungendie ſämtlichen Agnaten mit Ausnahme

wird die Verwaltung des Fideikommißvermögens ; derer , die Abkömmlinge eines Mitbeſikers ſind,

geregelt; ſie ſteht den Rondominis nur gemein- oder bei denen die Erſtgeborenen der einzelnen

ſchaftlich zu ; auch zur Verfügung über einen Linien der Familie Mitbeſiker ſind, fällt mit der

einzelnen zum Fideikommißvermögen gehörenden Aufhebung der Fideikommiſſe das Fideikommiß

Gegenſtand find ſie nur gemeinſchaftlich berechtigt als Adod an den oder die, die in dieſem Zeit:

und einen Anſpruch, der zum Fideikommißvermögen i punkte Fideikommißbeſißer ſind. Mit dem Tode

gehört , können ſie nur gemeinſchaftlich geltend eines Rondominus fällt ſein Anteil dem oder den

machen (SS 2038—2040). Wie jedoch bei den Anwärtern an, die nachfolgeberechtigt wären , wenn

Miterben die Vorſchriften der SS 2038—2040 das Fideikommiß nicht aufgehoben worden wäre

nur gelten , ſoweit nicht die Erben ein anderes (8 41 A6 . 1 der AV ). Bei dieſer Gruppe von

miteinander vereinbaren , ſo gelten ſie auch bei Kondominaten iſt mithin das Rechtsverhältnis

den Kondominaten nur vorbehaltlich einer ander- ebenſo geordnet , wie bei den gewöhnlichen in die

weiten Vereinbarung. Es darf unbedenklich an : Matrikel eingetragenen Fideikommiſſen . Da indeſſen

genommen werden , daß bisherige Familienverträge, bei den Kondominaten eine Mehrheit von Fidei.

welche die Verwaltung anders als die $S 2038 ff. kommißbeſißern vorhanden iſt , kann es, ſolange
regeln , als Vereinbarungen anzuſehen ſind , welche noch einer von denen lebt , die zur Zeit der Auf

dieſe Vorſchriften zuläſſigerweiſe ändern . hebung der Fideikommiſſe Fideikommißbeſiker waren ,

Jeder Kondominus tann infolge des für an- vorkommen, daß der eine Rondominus als Vor

wendbar erklärten $ 2042 Abſ . 1 jederzeit die erbe in der Verfügung über ſeinen Anteil be

1
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ſchränkt iſt, während der Nachfolger eines anderen nicht in die Matrikel eingetragenen Fideikommiſſe

Kondominus freies Verfügungsrecht über den Anteil nach dem für die eingetragenen Fideitommiffe

unter lebenden oder von Codes wegen hat . Es geltenden Vorbilde geregelt. Es finden alſo die

fann auch vorkommen , daß , wenn ein Kondominus SS 4-12 , 14-22, 22—34 entſprechende An:

ohne Abkömmlinge ſtirbt, ein Rondominus bezüglich wendung , Nur für die Schuldenhaftung konnte

ſeines urſprünglichen Anteils am Fideikommiß: dieſes Vorbild nicht maßgebend ſein , weil Fideis

vermögen die Rechte des Vorerben , bezüglich des kommißichulden im Sinne des Fideikommißedikts

ihm nachträglich zugefallenen Anteils die Rechte nur bei den eingetragenen Fideikommiſſen möglich
eines Nacherben hat. ſind ; die nicht eingetragenen Fideikommiſſe find

Das Rechtaverhältnis der mehreren Rondomini mit den Grundſtücspfandrechten des gewöhnlichen

zueinander, insbeſondere die Teilung des Rondo- | bürgerlichen Rechtes (Hypothek, Grundſchuld) be:

minats iſt in § 4 Abſ. 3 AV. in der gleichen laſtet. Für die nicht eingetragenen Fideikommiffe

Weiſe wie bei den unter 1 vorſtehend geſchilderten beſchränkt ſich die AV. deshalb auf den Grund

Rondominaten geregelt . ſaß ( 23 A6.1), daß den Fideikommißgläubigern

3. Für die ſämtlichen übrigen Fideikommiſſe, das bisher gebundene Vermögen auch nach der

ſtandesherrlichen Haus und Stammgüter und Allodifikation weiterhaftet .

adeligen Familiengüter, die im Erbverbande ſtehen , 5. Die nicht eingetragenen Fideikommiſſe unter

trifft die AV. in den $ 8 42—44 die gleiche ſtanden nach dem bisherigen Rechte keiner fort:

Regelung wie bei den früher behandelten, daß laufenden Aufſicht des Fideikommißgerichts . In:

das Gut oder Fideikommiß an den gegenwärtigen folge der Anwendbarkeit der $ 3 4 ff. der AV. er

Befiker als Adod fällt, nach deffen Tode aber
gibt fich künftig auch bei ihnen die Möglichkeit

dem Nad folgeberechtigten herauszugeben iſt (§ 42). gerichtlichen Eingreifeng. Der g 46 AV. beſtimmt

Dagegen iſt die Nachfolgeberechtigung nicht einfach das Oberlandesgericht deshalb auch bei ihnen als

durchVerweiſung auf das bisherige Recht geregelt, Fideikommißgericht.

vielmehr gilt der Grundſaß , daß die Herausgabe

an den zu erfolgen hat, der ohne die Aufhebung XIII . Vereinbarungen über die Auf

des Fideifommiſſeg nachfolgeberechtigt wäre , nur löſung des Fideikommiſſes.

für die Güter und Fideikommiſje , für welche die

agnatiſch :lineare Erbfolge mit Erſtgeburtsrecht gilt
A. Der § 2 der AV . geſtattet bei den in die

( $ 43) . Für die anderen Fideilom miſje iſt die
Fideikommißinatritel eingetragenen Fideikommiſſen,

Nachfolge im 44 beſonders geregelt. Bisher
daß der Fideikommißbefißer , in deffen Hand das

waren bei ihnen die Stiftungsurkunde und die Fideikommiß allod geworden iſt (8 1 Abſ. 1), und

Familienverträge maßgebend. Danach gibt es die
die Anwärter über die Nachfolgeberechtigung in

verſchiedenſten Nachfolgeordnungen . So kommt
das Fideikommißvermögeneine Vereinbarungtreffen.

das Seniorat vor , bei den der Äelteſte des ganzen Sie können auch die Teilung des Fideikommiſſes

Geſchlechte ohne Rüdſicht auf die Verwandtſchafts
vereinbaren. Damit iſt der Familie ſelbſt die

nähe zurNachfolge berufeniſt; ferner das Juniorat, Möglichkeit gegeben , die Auflöſung des Fidei

bei dem unter den gleichnahen Anwärtern der kommiſſes in einer ihren Wünſchen und Bedürf

Jüngſte ſukzediert, und dieSekundogenitur in niſſen entſprechenden Weiſe zu regeln und ſo den

ihren verſchiedenen Abarten , wie in der Form, gerade bei ihr beſtehenden beſonderen Verhältniſſen

daß der Zweitgeborene des Hauſes in das Fidei Rechnung zu tragen .

tommiß nachfolgeberechtigt iſt, während der Erſt- 1. Die Vereinbarung kann einen zweifachen

geborene Beſizer eines anderen Fideikommiſſes Inhalt haben : Es kann die Nachfolgeberechtigung

wird . Der § 44 regelt nun die Nachfolge all in das Fideikommiß geregelt und es kann die

gemein dahin , daß das Fideikommißvermögen an
Teilung des Fideikommißvermögens vereinbart

diejenigen Anwärter kommt , die im Zeitpunkte
werden .

des Todes des gegenwärtigen Beſikers die Erſt- a) Eine Vereinbarung über die Nachfolgebe:

geborenen in den Linien ſind , die für die Nach rechtigung bedeutet die Aenderung der in der Fidei:

jolge in Betracht kommen können , wenn das Fidei : " kommißſakung bzw. in dein Fideikommiß -Edikt

kommiß nicht aufgehoben wäre . Auf jede Linie enthaltenen Nachfolgeordnung. Die Vereinbarung

trifft ein gleicher Teil des Fideikommiſſes. Was fann den verſchiedenſten Inhalt haben. Es kann

unter einer Linie zu verſtehen iſt, ſoll im Streit- unter mehreren Söhnen des gegenwärtigen Fidei

falle das Fideikommißgericht nach billigem Er: tommißbeſizers ſtatt des nach dem Edifte berufenen

meſſen unter Berückſichtigung der Verhältniſſe des Erſtgeborenen ein jüngerer als nachfolgeberechtigt

einzelnen Falles entſcheiden . Das Fideikommiß: bezeichnet werden. Es kann ein entfernterer Agnat

gericht ſoll auf Antrag auch Linien, deren Nach berufen werden. Auch eine weibliche Familienan

folge völlig unwahrſcheinlich iſt, von der Teilung ' gehörige kann berufen werden . Es dürfte auch

ausſchließen können. nichts im Wege ſtehen , daß der Nachfolger nicht

4. Die aus der Allodifitation fich ergebenden aus der Familie, der jeßt das Fideikommiß gehört ,

Rechtsverhältniſſe ſind im § 45 AV . auch für die ſondern au £ der Familie berufen wird, die erſt nadı

1
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dem Wegfalle der jegt im Beſiße des Fideikom- des Fideikommißvermögens zugewieſen erhielten ,

miffes befindlichen Familie nachfolgeberechtigt ift. gewiffe Bedingungen auferlegt werden z. B. über

Dagegen kann aus einer fremden Familie ein die pflegliche Behandlung der zugewieſenen Teile,

Nachfolger nicht beſtimmt werden . Das Nachfolge- über die Aufſtellung eines periodiſchen Wirtſchafts

recht kann auch ſtatt einem mehreren Anwärtern planes und ein Mitwirkungsrecht der übrigen Be

zugebilligt werden . teiligten oder gewiſſer anderer Beteiligter bei

Das bis zum Eintritte der Nachfolge beſtehende dieſem Wirtſchaftsplane, eine Bedingung, dienament:

und das nach dem Eintritte der Nachfolge ſich : lich bei einem Walde oder einem gewerblichen Be=

ergebende Rechtsverhältnis können durch die Ver- trieb von Bedeutung ſein kann. Insbeſondere

einbarung nicht geändert werden. Es verbleibt aber kann ein dingliches oder perſönliches Vor

alſo dabei, daß der gegenwärtige Fideikommißbe- kaufsrecht für die übrigen oder beſtimmte andere

fißer die Rechtsſtellung des Vorerben, .der oder Familienmitglieder vereinbart werden .

die Nachfolger aber die Rechtsſtellung des Nach- Ob bei der Teilung die Zuweiſung von Gegen

erben haben (8 8 AV .) . Insbeſondere wäre eine ſtänden des Fideikommißvermögens gegen Erſatz

Vereinbarung unzuläſſig, daß derNachfolger nicht des Wertes erfolgt oder nicht , iſt Sache der Ver

völlig freie Verfügung über das Fideikommißver: einbarung. Im erſteren Falle muß über die

mögen unter Lebenden und von Todeswegen hat , Teilung des Werterſages wiederum eine Verein

ſondern verpflichtet iſt, bei ſeinem Tode das Fidei- barung getroffen werden ; es kann aber auch ver

kommißvermögen demjenigen herauszugeben , der einbart werden, daß die Erſaßſummeals Surrogat

ohne die Aufhebung des Fideikommiſſes ſein Nach des Fideikommißvermögens den für dieſes geltenden

folger wäre. Der Fall der Nachfolge kann nicht Vorſchriften unterſtehen ſoll, ſo daß der Fidei

vermehrt werden und zwar ohne Rüdjicht auf die kommißbefißer an der Erſaßſumme die im 8 8

Zeit, innerhalb deren der Fall der Nachfolge ein- AV . beſtimmte Rechtsſtellung hat , nach ſeinem

tritt . Es wäre z. B. nicht zuläſſig , in Anlehnung Tode aber die Summe ins freie Eigentum des

an und nach dem Muſter der über die zeitliche Nachfolgers übergeht. Die Vereinbarung über die

Beſchränkung der Nacherbfolge geltenden Vor: Zahlung der Entſchädigung für die Zuweiſung

ſchrift des 8 2109 des BGB . zu vereinbaren , daß kann dadurch vollſtreckbar gemacht werden , daß

30 Jahre lang d. h . bis zum 1. Oktober 1949 ſich der Zahlungspflichtige in der Teilungsverein

das Fideikommißvermögen jeweils auf denjenigen barung der ſofortigen Zwangsvollſtredung unter

übergeht, der ohne die Aufhebung des Fideikom- wirft (3 794 Abſ . 1 Nr. 5 3PD.).

miſſes jeweils der Fideikommißnachfolger wäre. 3. Die Vorſchriften des § 11 über den Pflicht

b) In der Vorſchrift, daß die Teilung des teil der Ablömmlinge des gegenwärtigen Fidei

Fideikommißvermögens vereinbart werden kann , kommißbefißers ſtehen den Teilungsvereinbarungen

iſt der Begriff der Teilung in weiteſtem Sinne nicht entgegen . Die Vorſchrift des § 2 Abſ. 1

zu nehmen . Es kann das Fideikommißvermögen Sak 2 geht der des § 11 vor, mit anderen Worten

unter alle oder nur einen Teil der Anwärter auf: das Pflichtteilsrecht beſteht nur , wenn und ſo weit

geteilt werden . Bei der Teilung können auch nicht das Fideikommißvermögen auf den Nachfolgebe

zu den Anwärtern gehörende Familienmitglieder rechtigten oder den Anfallberechtigten auf Grund

berückſichtigt werden . Dagegen kann das Fidei- : des § 1 Abſ. 2 (bzw. der SS 2 , 3) oder des § 5

kommißvermögen nicht einem Fremden zugewieſen AV. übergeht.

werden . Die Teilung kann ſich ferner auf be- Auch die Vorſchriften der AV . über die Ver:

ſtimmte Gegenſtände des Fideikommißvermögens ſorgungsanſprüche der Familienmitglieder ſtehen

beſchränken, während es für andere Teile z . B. die der Teilungsvereinbarung nicht entgegen ; doch

Waldgrundſtücke bei der Regelung der V. be: bleiben bereits erworbene Verſorgungsanſprüche

laſſen wird, ſo daß die nicht geteilten Gegenſtände i unberührt .

in der Hand des gegenwärtigen Fideikommißbe: 4. Die im § 2 zugelaſſene Vereinbarung muß

fißers als Vorerben verbleiben und nach deſſen zwiſchen dem gegenwärtigen Fideikommißbefiger

Tode in das freie Eigentum ſeines Nachfolgers und den ſämtlichen Anwärtern geſchloſſen werden .

übergehen . Die Teilung kann auch in der Weiſe Die weiblichen Familienmitglieder ſind alſo nicht

erfolgen , daß beſtimmte Gegenſtände des Fidei- beteiligt , trokdem ſie wegen ihrer möglichen Pflicht

kommißvermögens einer beſtehenden Familienſtif- teilsrechte und ihrer Verſorgungsanſprüche durch

tung einverleibt oder zur Errichtung einer Familien- die Teilungsvereinbarung berührt werden können .

ſtiftung verwendet werden ( 1. oben S. 434) . Natür: Der Anwärterpfleger iſt nicht Mittontrahent.

lich iſt in dieſen Fällen die Genehmigung der Dagegen ſind auch die entfernteſten Anwärter

für die Stiftung zuſtändigen Behörde erforderlich. gleichberechtigte Vertragſchließende. Die AV . haben

Durch dieſes Erfordernis iſt der Möglichkeit einer davon abgeſehen , einem Mehrheitsbeſchluſſe der

Umgehung des Gefeßes vorgebeugt. Familienangehörigen bindende Wirkung beizulegen ;

2. Bei der Teilung fönnen die verſchieden- ſie haben fich auch nicht dazu entſchließen können ,

artigſten Nebenabreden getroffen werden . So können die Zuſtimmung von widerſprechenden Anwärtern

den einzelnen Beteiligten , welche beſtimmte Teile durch daß Fideikommißgericht erſeßen zu laſſen .
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Nur inſofern iſt eine Erleichterung des Familien: Derartige Vereinbarungen fallen nicht unter

beſchluſſes vorgeſehen , als durch Erleichterung in den 8 2. Zwiſchen wem ſolche Vereinbarungen

der Beſtellung einer Pflegſchaft für abweſendeAn- ; zu treffen ſind und welcher Form ſie bedürfen ,

wärter oder für unbekannte oder ungewiſſe Be: beſtimmt ſich nach ihrem Inhalt. Beiſpielsweiſe

teiligte Sorge getragen iſt, daß nicht hieran der braucht die Vereinbarung über den Umfang der

Familienbeſchluß und damit die Vereinbarung Verfügungsmacht des Fideikommißbefißers nur

ſcheitert (s 2 Abſ. 3). zwiſchen dem Fideikommißbefißer und dem nächſten

5. Die Vereinbarungen des § 2 ſind nur ſo- Anwärter geſchloſſen zu werden und ſie unterliegt

lange zuläſſig, als der gegenwärtige Fideikommiß- feiner Formvorſchrift. Allein wie ſchon früher be

befißer im Befiße des Fideikommißvermögens iſt . merkt , wer nächſter Anwärter iſt, richtet ſich end

Nach ſeinem Tode oder Verzichte fann eine Ver : gültig nach dem Zeitpunkte des Todes des Fidei:

einbarung nicht mehr geſchloſſen werden . kommißbeſikers. Die nur zwiſchen dem Fidei

6. Die Vereinbarung bedarf der Beurkundung kommißbefißer und dem im gegenwärtigen Zeit

durch einen Notar oder einen vom Fideitommiß- punkte nächſten Anwärter geſchloſſene Vereinbarung

gerichte beauftragten Richter des Fideilommiß= bindet deshalb den Anwärterpfleger nicht.

gerichts und der Beſtätigung durch das Fidei : Vereinbarungen über den Pflichtteil können

kommißgericht. Gegen die Erteilung der Beſtätigung übrigens nicht nur mit dem Fideikommißbefizer

findet die ſofortige, gegen ihre Ablehnung die geſchloſſen werden (§ 2346 BOB.), ſondern auch

einfache Beſchwerde ſtatt (8 38 AV. ) . zwiſchen dem nächſten Anwärter und ſeinen Ge

Steht einer der Vertragſchließenden unter ſchwiſtern (§ 312 BGB.) und ſie bedürfen der

elterlicher Gewalt oder unter Vormundſchaft , jo notariellen Beurkundung. Dies dürfte ſich aus der

ift – neben der Beſtätigung des Fideifommiß- im $ 11 Saß 4 vorgeſchriebenen Anwendbarkeit der

gerichts - die Genehmigung des Vormundichafts- Vorſchriften über den Pflichtteil ergeben .—

gerichts erforderlich. Dies folgt für eine Verein

barung über das Nachfolgerecht aus dem analogi

anmendbaren 2347, für eine Vereinbarung über

die Teilung aus$S 1643, 1821, 1822 Nr. 2 BGB. Die Pfändbarkeit der Gebührniſſe der Uluter -
7. Die Vereinbarung iſt gebühren- und ſtempel:

frei . Die Stempelfreiheit bezieht ſich nur aufden offiziere und Mannſchaften der Reichswehr .
bayeriſchen Stempel . Inzwiſchen iſt das Reichs

Bon Amtsrichter R. Anbele in Bayreuth .

geſek über die Grundwechſelabgahe in Kraft ge :

treten ; infolgedeſſen muß der in ihr vorgeſehene Bezüglich der Unteroffiziere und Soldaten des

Stempel entrichtet werden , ſoweit Grundſtücke in alten deutſchen Heeres beſtand kein Zweifel , daß

Betracht kommen . der Sold auf Grund des § 850 Nr. 5 BPO.

8. Die Vereinbarung hat nur obligatoriſche unpfändbar war. Ganz erhebliche Zweifel beſtehen

Wirkung. Zur Eigentumsübertragung bedarf es dagegen über die Frage der Pfändbarkeit der Ge

der Auflaſſung Es gilt das gleiche wie bei der bührniſſe der Unteroffiziere und Mannſchaften der

Beſtätigung der Auseinanderſegung eines Nach: neuen Reichswehr.

laſſes nach § 97 FOG. Die Soldaten und Unteroffiziere der Reich8 :

B. Die Vereinbarung über die Nachfolgebe: wehr erhalten im Vergleich zur Löhnung des alten

rechtigung oder über die Teilung des Fideifommiß. ! Heeres hohe Gebührniſſe. Der Reichswehrmann

dermögens iſt infolge der in den SS 41 Abſ. 3 , bekommt zurzeit täglich 1 M Löhnung, 3 M Wehr

8 43 Abſ . 2 , 8 44 Abſ. 2 AV. vorgeſchriebenen zulage , 2 M Rampfzulage, 2,70 M Verpflegungs2

Anwendbarkeit des § 2 auch bei den nicht in die geld, dazu Familienzuſchuß von täglich 2,65 M,,

Fideikommißmatrikel eingetragenen Fideikommiſſen wenn er fein Kind , 4,31 M, wenn er ein eheliches

zuläſſig . Kind , 5,97 M, wenn er zwei eheliche Kinder hat ,

C. Von ſelbſt verſteht ſich, daß Vereinbarungen, 1,66 M täglich für jedes uneheliche Kind. Dazu

die nach den allgemeinen Grundſäßen bei jedem kommt eine Wohnungsentſchädigung von monat:

Vermögen zuläſſig ſind, auch bei dem allod ges lich 13,50 M für Wohnungen außerhalb der

wordenen Fideifommißvermögen geſtattet ſind. Kaſerne, und ſelbſtverſtändlich freie Bekleidung von

Beiſpielsweiſe kann eine Vereinbarung über die der Truppe . Der Wehrmann ſtellt ſich ſonach

Haftung des gegenwärtigen Fideikommißbeſikerseikommißbeſikers zurzeit, wenn er in der Kaſerne wohnt und kein

gegenüber ſeinem Nachfolger getroffen werden , ſei Kind hat , auf täglich 10,35 M, monatlich 310,50 M

es daß die Haftung gegenüber 8 2131 BOB . und jährlich rund 3726 M , abgeſehen von der

( 8 8 AV . ) gemildert oder verſtärkt wird . Es kann Bekleidung. Wenn er außerhalb der Kaſerne

ferner der Umfang der Verfügungsmacht des Fidei: wohnt, erhält er noch dazu 162,20 M Wohnungs

kommißbeſikers anders geregelt werden , als in $ 8 entſchädigung und für jedes Kind weitere 365 M

vorgeſehen iſt, insbeſondere kann der Fideitommiß: jährlich. Beſſer noch ſtellen ſich die Unteroffiziere

befißer freier geſtellt werden. Auch Vereinbarungen durch Erhöhung der Löhnung um 90 Pf. täglich

über den Pflichtteil find zuläſſig. für den Unteroffizier, 1,55 M für den Sergeanten ,
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1,80 M für den Vizefeldwebel und 2,20 M für § 3 erklärt : „ Die Angehörigen der Reichswehr

den Feldwebel. gelten für die Dauer ihrer Zugehörigkeit als Heeres

Wenn ich nun den Antrag eines armen uns angehörige im Sinne der reichsgeſeklichen Vor

ehelichen Kindes auf Pfändung der Gebührniſſe ſchriften insbeſondere auch der Verſorgungsgeſeße“ .

des bei der Reichswehr dienenden Rindávater8 zu Die Ausſührungsverordnung zum Geſetze über die

verbeſcheiden habe oder wenn mir der Antrag einer Bildung einer vorläufigen Reichswehr vom 6.März

kinderreichen, kranken , von ihrem bei der Reicha: 1919 ROBI. S. 296 ff. jagt in § 9 : „ Die Frei

wehr ſtehenden Manne getrennt lebenden Frau willigen werden durch die Generalfommandos

auf Pfändung des Familienzuſchuſſes des Mannes angeworben“ und in § 12 :angeworben “ und in $ 12 : „Alle Mannſchaften

vorgelegt wird und ich ſoll dieſe Anträge auf ſind zunächſt auf 6 Monate zu verpflichten. Die

Grund des $ 850 Nr . 5 3PD. abweiſen , dann Verpflichtung verlängert ſich jeweils um 3 weitere

habe ich das innere Empfinden , daß hier ein Monate, wenn nicht von einem Teil mit einmonat

großes Unrecht geſchieht. Dieſes Mißbehagen, das licher Kündigungsfriſt gekündigt iſt“ , endlich in

man bei der Anwendung des § 850 Nr. 5 3PO. $ 15 : „ Die näheren Ausführungsbeſtimmungen,1

auf die verhältnismäßig bedeutenden Gebührniſſe insbeſondere auch zur Regelung der Beſoldung ,

der Unteroffiziere und Mannſchaften der Reichs: Verpflegung, Bekleidung und Unterbringung er :

wehr empfindet, führt von ſelbſt dazu , zu unter: läßt der Reichswehrminiſter.

ſuchen , ob denn die Anwendbarkeit des § 850 Daraus ergibt ſich, daß die Reichswehr ein

Nr. 5 3PD. auf die Gebührniſſe der Reichswehr: Freiwilligen heer, ein Söldnerheer iſt. Der Soldat

Unteroffiziere und Soldaten überhaupt berechtigt iſt. der Reichswehr dient auf Grund Vertrags , den

Die ZPO . ſtammt aus der Zeit des alten : er bei ſeinem Eintritt in die Reichswehr mit dem

Volksheeres. Für die Verfaſſung dieſes Volta:. Reiche abſchließt , Suin ſichtbaren Ausdrud des

heeres war grundlegend der Saß des $ 1 des Vertragsabſchluſſes wird ein Verpflichtungsſchein

Gefeßes des Norddeutſchen Bundes betr. die Ver- vom Reichswehrmann und der anwerbenden Stelle

pflichtung zum Kriegsdienſt vom 9. November 1867 unterſchrieben , in dem ſich der Wehrmann ver

(BGBI. S.131 ) : „ Jeder Norddeutſche iſt wehr pflichtet, als Freiwilliger in der Reichswehr zu

pflichtig und kann ſich in der Ausübung dieſer dienen , während ihm das Reich als Gegenleiſtung

Pflicht nicht vertreten laſſen " . Hieran reiht ſich die Bezahlung der Gebührniſſe verſpricht, die nach

die Beſtimmung des § 10 RMIG . vom 2. Mai der dem Verpflichtungsſchein angehefteten Gebühr:

1874 ROBI . S. 45 : „ Alle Wehrpflichtigen ſind, nisordnung der Reichswehr zuſtehen . Der Ver

wenn ſie nicht freiwillig in den Heeresdienſt ein- trag iſt beiderſeits kündbar , es gibt eine ordent

treten , vom 1. Januar des Kalenderjahres an , in liche und eine außerordentliche Kündigung.

welchem ſie das 20. Lebensjahr vollenden , der Aus dem Vergleich der geſeblichen Grundlagen

Aushebung unterworfen (militärpflichtig )" , und für die beiden Heere , das alte deutſche Voltsheer

der erſte Saß des Art. 59 der Verfaſſung des und die neue Reichswehr, iſt zu folgern , daß der

Deutichen Reiches vom 16. April 1871 , BOBI. Sold des Soldaten des alten deutſchen Heeres

1871 Nr. 16 , der nach ſeiner Abänderung durch rechtlich eine ganz andere Natur hatte als die e

das Geſek betr . Aenderungen der Wehrpflicht vombührniſſe des Reichswehrmannes . Der Sold des

11. Februar 1888 lautete : „ Jeder wehrpflichtige Soldaten des alten Heeres war keine Gegenleiſtung

Deutſche gehört 7 Jahre lang .... dem ſtehenden... dem ſtehenden für die Arbeitsleiſtung des Soldaten ; er ſtand in

Heere . . . die folgenden fünf Lebensjahre der keiner Wechſelbeziehung zur Pflicht jedes männlichen

Landwehr erſten Aufgebots und ſodann bis zum deutſchen Volksgenoſſen, im Voltsheer zu dienen ;

31. März desjenigen Kalenderjahres , in welchem die Militärpflicht des Deutſchen war nicht von

das 39. Lebensjahr vollendet wird , der Landwehr der Bezahlung des Soldes abhängig. Einen ſolchen

zweiten Aufgebots an " . Sold gibt es im neuen Reichsheer gar nicht mehr.

Aus dieſen geſeßlichen Beſtimmungen ergibt Das , was der Soldat der Reichswehr als Löhnung

ſich, daß der Soldat des alten deutſchen Heeres und an ſonſtigen Zulagen erhält , iſt Vergütung

auf Grund allgemeiner Wehr- und Militär- Pflicht für eine Dienſtleiſtung, auf die der Soldat der

im Volksheere diente und zwar ohne Gegenleiſtung; Reichswehr einen Anſpruch des Dienſtleiſtenden

der Sold , den er erhielt, war keine Gegenleiſtung gegen den Dienſtherrn, das Reich, hat. Das , was

dafür, daß der Mann diente. Der Dienſt im die Truppen der Reichswehr an Gebührniſſen be

Heere war ſeine Pflicht als Volksgenoſſe, die von i kommen , iſt daher auch kein Sold im Sinne des

einer Gegenleiſtung nicht abhängig war. $ 850 Nr. 5 3PO.

Für die Reichswehr iſt grundlegend das Geſetz Richtig iſt : Das Wort „ Sold ", das wohl mit

über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr dem lateiniſcen solidus zuſammenhängt und von

vom 6. März 1919 ROBI. S. 295, das in 2 der damit benannten römiſchen , von Kaiſer Ron:

beſtimmt : „ Die Reichawehr ſoll auf demokratiſcher ! ftantin dem Großen um das Jahr 312 nach

Grundlage unter Zuſammenfaſſung bereits be- Chriſtus eingeführten Goldmünze herrührt , hat

ſtehender Freiwilligenverbände und durch Anwer: ganz allgemein zunächſt die Bedeutung von Lohn

bung von Freiwilligen gebildet werden “ und in insbeſondere für Kriegsdienſte. Im Altertum

1
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und im Mittelalter ſeit dem Verfall des Ritter : traſt Geſekes zu entrichten ſind. § 4 Nr. 2 und 3

tums war der Sold die Entlohnung gerade für des Lohnbeſchlagnahmegeſekes;

den angeworbenen, für Sold dienenden Arieger, 2. für Anſprüche auf Unterhaltsbeiträge gegen

für den Söldner alſo , den mittelalterlichen soldatus , den unehelichen Kindsvater für die Zeit nach der

mittelhochdeutſch soldenäre. Seit Schaffung der Erhebung der Klage und des vorausgehenden

Volt&beere, die ſich auf allgemeine Wehrpflicht Vierteljahres die Pfändung der geſamten Gebühr

der männlichen Volksgenoſſen gründeten , bezeichnete niſſe, ſoweit ſie nicht zur Beſtreitung des not

das deutſche Volt mit dem Wort „Soldat“ ganz dürftigen Unterhalts und zur Erfüllung der ge

allgemein den ſeiner Ehrenpflicht im Volksheer ſeßlichen Unterhaltspflicht gegenüber Verwandten

genügenden Volksgenoffen . Einen anderen Soldaten und der Ehefrau (auch der geſchiedenen ) benötigt

gab es in Deutſchland nicht. Die Wehrpflicht werden, § 4 a Lohnbeſchlagnahmegeſek ;

war Ehrenpflicht und der Soldat des alten Volks: 3. in allen übrigen Fällen die Pfändung des

heeres wollte ſich ſcharf von dem Söldner des Reſts der Gebührniſſe nach Abzug von

engliſchen Heeres unterſchieden wiſſen. Zu Zeiten a) mindeſtens 2000 M jährlich ( 166,66 M

der allgemeinen Wehrpflicht aber war die Be- monatlich oder 38,46 M wöchentlich) plus einen

ſtimmung des § 850 Nr. 5 ZPO. entſtanden. Sie Fünftel des Mehrverdienſtes, und höchſtens 3000 M

tann daher rechtlich nur auf den Sold des alten, i jährlich insgeſamt , wenn der Schuldner nicht für

auf der Grundlage der allgemeinen Wehr- und Angehörige zu ſorgen hat ;

Militärpflicht als Ehrenpflicht ohne Entgelt ruhen
b) mindeſtens 2500 M jährlich (208,33 M

den Heere8 Anwendung finden . Sie kann feine monatlich oder 48,08 M wöchentlich) plus einem

Geltung haben für die völlig neu geartete, auf Fünftel plus einem weiteren Zehntel des Mehr

ganz anderen rechtlichen Grundlagen aufgebaute verdienſtes für jeden Unterhaltsberechtigten bis zur

Entlohnung der Reichswehrſoldaten. Höchſtzahl von vier ſolchen , und höchſtens 4500 M

Nún entſteht die Frage, welche Beſtimmungen jährlich insgeſamt, wenn der Schuldner ſeinem

ſind denn dann für die Frage der Pfändbarkeit Ehegatten, früheren Ehegatten, Verwandten oder
der Gebührniffe der Unteroffiziere und Mannſchaften einem unehelichen Kind Unterhalt zu gewähren

der Reichswehr maßgebend , wenn nicht § 850 hat. § 1 der Bef. über Lohnpfändung d . 13. Dez.
Nr. 5 SPD . ?

1917 und 22. Juni 1919 .

Beamteneigenſchaft kommt dem Unteroffizier
Die Beſtimmungen unter Ziffer 3 greifen auch

und dem Wehrmann der Reichswehr nicht zu,
für die unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Unter:

inſofern fie nicht Reichsbeamte im Sinne des
haltsanſprüche Plaß , wenn der Schuldner Kriegs

Reichsbeamtengeſeßes oder des Kolonialbeamten:

geſekes find, auch nicht unter die unmittelbaren Zeit ſeiner Kriegsteilnehmerſchaft zu entrichten ſind.
teilnehmer war und die Unterhaltsbeiträge für die

oder mittelbaren Staats- oder Gemeindebeamten

fallen, überhauptnicht zu Verrichtungenöffentlich
: 9.5., der bezeichneten Bekanntmachung über die

Lohnpfändung
rechtlicher Art im unmittelbaren oder mittelbaren

Dienſte des Reiches oder eines Gliedſtaates „ge

ſeßlich, das heißt dem inneren Staatsrecht des

betreffenden Staates entſprechend angeſtellt" find .
Kleine Mitteilungen.

Auf die Unteroffiziere und Wehrleute der Reichs :

wehr können ſonach auch die Beſtimmungen des Hechteübertragung auf Geſellſchaften mit un

§ 850 Nr. 8 3PO. keine Anwendung finden. erlaubtem Zwed. Visweilen wird die Meinung vers

Dagegen ſteht nichts im Wege, die allgemeinen
treten , Geſellſchaften bürgerlichen Rechtes, deren Zweck

Beſtimmungen des § 850 Nr. 1 ZPD. im Zu
gegen ein geleßliches Verbot oder gegen die guten

ſammenhang mit dem Lohnbeſchlagnahmegeſek vom
Sitten verſtößt, tönnten keinerlei Rechte erwerben.

Rechteübertragungen auf ſolche Geſellſchaften ſeien

21. Juni 1869 und der Bekanntmachung über ſchlechthin nichtig. Diele Meinung iſt unrichtig.
13. Dezember 1917

Lohnpfändung vom ROBI. S. Ein Geſellſchaftsvertrag, deſſen Zweck gegen ein

anzuwenden . Danach iſt bezüglich der Gebühr: geſebliches Verbot oder gegen die guten Sitten verſtößt,

niffe der Unteroffiziere und Mannſchaften der
iſt zweifellos nichtig ( S $ 134, 138 BGB.). Zwar iſt

nad belannter Rechtſprechung ein Rechtsgeſchäft nicht

Reichswehr zuläſſig :
ſchon dann nichtig, wenn ſein 3 we d gegen die guten

1. die Pfändung der geſamten Gebührniſſe . Sitten verſtößt; der Inhalt des Rechtsgeſchäfts muß

oder Kahlpfändung , inſoweit ſie erfolgt ſittenwidrig ſein . Der 3 w ed einer Geſellſchaft

a) zur Beitreibung von Steuern und Abgaben, . gehört aber zum Inhalt des Geſellſchafts

ſoferne dieſe nicht vor länger als 3 Monaten
vertrags ($ 705 BGB. ) .

fällig geworden ſind;
Aus der Nichtigkeit eines ſolchen Geſellſchafts

vertrages folgt jedoch keineswegs, daß Rechtsübers

b) wegen der Unterhaltsbeiträge , die den Ver:
tragungen auf die Geſellſcbaft ſchlechthin nichtig feien

wandten, dem Ehegatten und dem früheren Ehe :
Welche Folgerungen ſich aus dieſer Nichtigkeit für

gatten für die Zeit nach der Erhebung der Klage Rechtsübertragungen auf die Geſellſchaft wirklich er

und des derſelben norausgehenden Vierteljahres geben, zeige ein Beiſpiel .

a

1102

58922. Juni 1919
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A , B und Cidließen ſich zuſammen zum Zwede Eigentum übergehe . Die durch § 48 GBD. vors

gemeinſamen fortgeſepten Kreditbetrugs. Durch ihre geſchriebene Angabe gehört nicht zum weſentlichen

Vorſpiegelungen getäuſcht, gewährt ihnen D ein bares Inhalt der Eintragung (vgl . auch Güthe Anm . 10 zu

Darlehen. D glaubt, die Geſellſchaft verfolge einen $ 48 GBD .). Wirkung der Auflaſſung an A, B undC

erlaubten Zwed. Wäre der von A, B und Cgeſchloſſene und der Eintragung des Eigentumsübergangs über

Geſellſchaftsvertrag gültig, ſo würde das Geld, das D haupt iſt, daß das Eigentum von D auf A, B und C

an A , B und C als eine Geſellſchaft bürgerlichen übergeht ($S 873 Abf. I, 925 Abſ.I BGB.). In welcher

Rechtes auf Grund des Darlehenevertrags übereignet, Weiſe A, B und C ießt an dem Grundſtück berechtigt

Geſellſchaftsvermögen (8 718 Abſ. I BOB .). ſind, beſtimmt ſich wieder nach dem objektiv zwiſchen

Mit der Uebereignung würde das Geld Eigentum ihnen beſtehenden Rechtsverhältnis, nicht nach Einigung

des A, B und C zur geſamten Hand ( $ 719 BGB.). und Eintragung. Mit der Eintragung in das Grund

Da der Geſellſchaftsvertrag nichtig iſt, kann dieſe buch haben A, B und C daher gemäß § 741 BGB.

Rechtswirkung nicht eintreten. Die 88 718, 719 BGB. Miteigentum nach Bruchteilen erworben , weil die

ſeben einen gültigen Geſellſchaftsvertrag voraus. Rechtswirkung des § 718 BGB. mangels gültigen

Uber nur die Rechtswirkung des Geſellſchafts- Geſellſchaftsvertrages nicht eintreten konnte. Da im

vertrages bleibt aus, nicht die der Uebereignung . Grundbuch ein anderes, mit der wirklichen Rechtslage

Denn dieſe iſt gültig ; fie verſtößt weder gegen ein nicht im Einklang ſtehendes Rechtsverhältnis ein

gefeßliches Verbot noch gegen die guten Sitten (vgl. getragen iſt, iſt das Grundbuc inſoweit unrichtig.

Pland 4. Aufl. Bem. 3 b zu § 138 BGB. ). Die Ueber- Jeder der drei Erwerber kann von dem anderen die Zu

eignung bewirkt den Eigentumsübergang auf A, B ſtimmung zur Berichtigung des Grundbuchs verlangen

und C. Der gültige Geſellſchaftsvertrag würde be- (8 894 BGB ).

wirken, daß das Eigentum der Erwerber nicht ent- Selbſtverſtändlich kann die Rechtsübertragung

ſprechend der Regel des § 741 BGB. als Miteigentum auf eine Geſellſchaft mit unerlaubtem Swed aud

nach Bruchteilen, ſondern als Eigentum zu geſamter ſelbſt geſeh- oder ſittenwidrig und deshalb nichtig

Hand entſtände. Dieſe Rechtswirkung muß infolge ſein . Wenn z. B. eine Schleichhandelsgeſellſchaft fich

der Nichtigkeit des Geſellſchaftevertrages ausbleiben . von dem Abnehmer der Schleichhandelsware ihren

A, B und C erwerben alfo Miteigentum nach Wucherpreis zahlen läßt, ſo iſt auch die Zahlung

Bruchteilen. Die Einigung über den Eigentums- nichtig. Die Schleichhändler erwerben an dem Geld

übergang iſt nicht etwa deshalb nichtig, weil der Ver- durchdie Zahlung tein Eigentum . Aber dieſe Zahlung

äußerer den Erwerbern Seſamthandseigentum, nicht iſt nur deshalb nichtig, weil auch die Käufer durch die

Miteigentum nach Bruchteilen verſchaffen wollte . Zahlung gegen geſebliches Verbot und gute Sitten

Denn welcher Art das Eigentum der mehreren Er- verſtoßen . Deshalb aber, weil der Zweck einer Geſells

werber iſt, iſt unabhängig vom Willen des Veräußerers. ſchaft gegen ein geſeßliches Verbot oder gegen die

Der Wille des Veräußerers iſt nur inſoweit erheblich, guten Sitten verſtößt, ſind Rechtsübertragungen auf

als er auf Eigentumsübertragung überhaupt gerichtet dieſe „ Geſellſchaft“ noch nicht nichtig ; ſie ſind es

iſt. Die Frage, ob die mehreren Erwerber dann Ge- nur dann, wenn ſie in ſich ſelbſt einen Nichtigkeits

ſamthandseigentum oder Miteigentum nach Bruchteilen grund tragen .

erwerben, entſcheidet ſich nach dem objektiv zwiſchen Rechtsanwalt Dr. Alfred Werner in München.

den mehreren Erwerbern beſtehenden Rechtsverhältnis.

Erwerben aber A , B und C an dem erſchlichenen

Geld Miteigentum nach Bruch teilen , ſo können bei

ſpielsweiſe die Gläubiger desA in deſſen Anteil an
dem Geld vollſtrecken laſſen . D tann dem nicht nach Militäriſche Delitte vor dem Bolfegeridte. Nach

$ 771 ZPO. widerſprechen . Denn er hat an dem Geld Art. 4 Gel. vom 12. Juli 1919 über die Einſeßung

kein Recht mehr. Wird über das Vermögen des A der von Volksgerichten bei inneren Unruhen (GVBI.

Konkurs eröffnet, ſo fällt ſein Anteil an dem Geld in Nr. 43 S. 365) wird das Verbrechen des ſchweren

die Konkursmaſſe. D hat kein Ausſonderungsrecht. Diebſtahls, wenn es in einem Bezirk, für den ein

Die auf § 134 oder § 138 beruhende Nichtigkeit Volfsgericht eingeſeßt iſt, nach der Verkündung der

des Geſellſchaftsvertrages hat alſo für Rechtsübers Einſebung von Zivil- oder Militärperſonen

tragungen auf die Geſellſchaft nur die Wirkung , daß begangen wird, durch das Volksgericht abgeurteilt.

die Geſellſchafter die ihnen übertragenen Rechte nicht Stellt ſich nach dem Ergebnis der Verhandlung die

zur geſamten Hand, ſondern nach Bruchteilen erwerben . dem Angeſch. zur Laſt gelegte Tat als eine ſolche dar,

Denn die Bedeutung eines zwiſchen mehreren Er- die nicht zur Zuſtändigkeit des Voltsgerichts gehört,

werbern eines Rechts beſtehenden gültigen Geſell- ſo hat das Gericht mit Zuſtimmung des Angeſch.

ſchaftsvertrages für Rechtsübertragungen auf die Ge- gleichwohl in der Sache ſelbſt zu erkennen (Art. 17

ſellſchaft erſchöpft ſich darin, daß die auf die Geſell- a . a. D. ). Erteilt alſo der Angeſch . ſeine Zuſtimmung

ſchaft übertragenen Rechte von den Geſellſchaftern nach nicht, ſo darf das Gericht nicht in der Sache ſelbſt

$ 8 718,719BGB. zur geſamten Hand erworben werden. erkennen, ſondern muß die Sache an das zuſtändige

Auch bei Uebertragung von Rechten, zu deren Gericht verweiſen. Erteilt er ſie , ſo muß (verbis

Uebertragung die Eintragung in das Grundbuch er- „hat zu erkennen “) das Gericht in der Sache ſelbſt

forderlich iſt, gilt nichts anderes. Die Ordnungs- erkennen, es darf die Sache nicht mehr an das zu

vorſchrift des § 48 GBD. ſteht nicht entgegen. Läßt ſtändige Gericht verweiſen . Welches Recht hat nun

D an A, B und C ein Grundſtück auf und werden A, das Volksgericht anzuwenden, wenn es eine des

B und C als gemeinſchaftliche Eigentümer auf Grund ſchweren Diebſtahls angeſch. Militärperſon dahin bes

Geſellſchaftsvertrages eingetragen, ſo entſteht in Wahrs lehrt, es könne auch einfacher Diebſtahl angenommen

heit doch Miteigentum nad Bruchteilen. Die Unrichtig werden, und nach der auf Grund erteilter Zuſtimmungnach

keit der Eintragung bewirkt nicht etwa, daß gar kein durchgeführten Verhandlung findet, die Tat erfülle
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MilStGD.,mittels Erfucbens der Militärbehörde zu treftuntenntnis der Niederſchlagung weitergeführt, in

den Tatbeſtand des § 138 MilStGB. ? Das Gef. vom Einziehung zu erkennen (06.G. 19. Dez.1918, BayBfR .

12. Juli 1919 enthält zwar Vorſchriften über die An- 1919 S. 106 , RG. in JW. 1919 S. 250).

wendbarkeit gewiſſer Reichsgeſebe, insbeſ. der StPD. Nur B. legte Reviſion ein u. das Heidegericht.

und des GVG. , ſagt aber nichts darüber, welches I. Sts. 1 D. 334/19 hat am 3. Nov. 1919

materielle Strafrecht anzuwenden iſt. Anderſeits iſt beſchloſſen :

die Anwendbarkeit des Militärſtrafrechts nicht auf die „Das Strafverfahren gegen die Angell. B. wird

Erkenntniſſe der Militärgerichte beſchränkt; insbeſondere aud inſoweit eingeſtellt, als in ihm der ſtaatliche

enthalten $$ 12 mit 18 MilStGD. nur gerichts- Einziehungsanſpruch aus § 7 PreistrVD . V. 8. Mai
verfaſſungsrechtliche Beſtimmungen. Soweit ſich alſo 1918 geltend gemacht wird.“

die Handlungsweiſe einer Militärperſon als ein unter Die Gründe fagen u. a. :

das MilStGB. fallendes Vergehen darſtellt, hat das
„Die dem Rever. gem. § 1 Abſ.5 der Amnvd .

Vollegericht die Strafe dem MilStGB. zu entnehmen. obliegende Prüfung hat zu durchgreifenden Bedenken
Die Folge iſt, daß auch Strafart und Strafmaß nach gegen die Annahme der Straftammer, daß das Vers

dem MilStGB. zu beſtimmen ſind. Freiheitsſtrafen fahren gegen die B. niedergeſchlagen ſei, nichtgeführt ;

bis zu 6 Wochen dürfen alſo nur als Arreſtſtrafen das MedGer. konnte ſich daher dieſer Annahme an

unter Beachtung aller für dieſe geltenden Vorſchriften ſchließen, aber mit dem Ergebniſſe, daß durch die Nieder

(S$ 17 ff. MilStGB.) verhängt werden. Voltsgericht
fchlagung die Weiterführung des anhängig geweſenen

liche Urteile werden nach § 55 VollzBek. vom 19. Juli
Verfahrens auch hinſichtlich des ſtaatlichenEinziehungs

1919 (StAnz. Nr. 179) nach den für die Urteile der
anſpruchs ausgeſchloſſen ſein muß. Mit der Nieder

ſchlagung eines Strafverfahrens nach der AmnBD.
ordentlichen Strafgerichte geltenden Vorſchriften boll vom 3. Dez. 1918 wird dieſem rechtlich ein ſofortiges

ſtredt. Drdentliche Strafgerichte ſind gegenüber den Ende bereitet. Die alsdann gewöhnlich noch erfolgende

Voltsgerichten auch die Militärſtrafgerichte. Soweit behördliche Erklärung einer Einſtellung desVerfahrens

eß fio um Militärperſonen handelt, erfolgt die Voll- hat keine prozeßrechtliche Bedeutung. Sie bezweđtnur,

ſtredung alſo nach Maßgabe der militärgerichtlichen
dem äußerlich anſcheinend fortlaufenden Verfahren

Vorſchriften (die durch die VO. des Rats der Volks
aftenmäßig einen förmlichen Abidhluß zu geben . Irgend

beauftragten vom 5. Dezember 1918, RGBI. S. 1522,
eine projeßrechtliche Fortſegung eines niedergeſchlagenen

geändert ſind). Der Vollzug wird , entſprechend $ 2
Verfahrens iſt ausgeſchloſſen . Wird das Verfahren

beſteht inſoweit nur der äußere Anſchein eines Straf
erfolgen haben . Die Zuſtändigkeit regelt ſich nach $ 15 verfahrens, in Wirklichkeit ſind alle weiteren Prozeß

EG. MilStGO. handlungen nichtig u . rechtlich unwirfjam . Hiernach

Rechtsanwalt Richard Berolzheimer in München . hätte die Straffammer jede weitere prozeß=

rechtliche Handlung gegen B. zu unterlaſſen und fich

auf die Erklärung zu beſchränken gehabt, daß das Ver

fahrenwegen Niederſchlagung eingeſtellt werde. Auch

der Std . konnte, nachdem das Strafverfahren durch

die Niederſchlagung rechtlich beendet war, in dem nur

Praktiſch muß man ſein. Um Schluß einer Haupt- dem äußeren Anſchein nach noch fortlaufenden Ver

verhandlung gegen W. u. Gen. w. Schleidhandels fahren feinen prozeßrechtlich wirkſamen Antrag mehr

u. a. vor der Straffammer ſtellte der Sta. in der
ſtellen, insbeſondere auch nicht einen in dieſem Ver

Richtung gegen die Angell. B., die der Beihilfe zum
fahren zu beſcheidenden Úntrag , auf Einziehung ſelb

Schleichhandel in Tateinheit mit Höchſtpreisüber
ſtändig zu erkennen . Wenn auch durch die Nieder

ſchlagung der Einziehungsanſprnch aus 87 PreistrBD.
ſchreitung bezichtigt war , wegen der Beihilfe zum als ſolcher nicht berührt u . es nicht unmöglich gemacht

Schleichhandel feinen Antrag . Im übrigen überließ worden iſt, ihn als ſelbſtändigen Anſpruch gegen die
er es dem Gericht, ob das Verfahren wegen Höchſt- B. noch zu verfolgen, ſo konnte das doch nicht in einem ,

preisüberſchreitung auf Grund der Reichsainneſtie vom wenn auch nur äußerlich, gegen die B. als Angell.

3. Dez. 1918 einzuſtellen ſei . Auf jeden Fall bean- gerichteten Verfahren geſchehen und es fonnte auch

tragte er die Einziehung des Uebererlöſes. B. u . ihr
nicht etwa dieſes Verfahren durch den Antrag des

Verteidiger beantragten Freiſprechung von der Bei
Stů . in ein ſelbſtändiges Verfahren umgewandelt

werden.

hilfe zum Schleichhandel, im übrigen das Verfahren
Eine ſolche Umwandlung kennt das Geſep

auf Grund der Amneſtie einzuſtellen und die Einziehung
nicht u. ſie tritt feineswegs ein, wenn im ordentlichen

Verjahren unter Umſtänden die Vorausſeßungen ſich
des Vebererlöſes nicht auszuſprechen. Die Straftammer ergeben, ſelbſtändig auf Einziehung zu erkennen (RGSt.

verurteilte W. wegen Schleichhandels, ſprach zwei Bd. 19 S. 371; Bd. 34 S. 388). Wenn es auch in ſolchen

weitere Angell. frei und erkannte ſchließlich: „ III . Gegen Fällen möglich iſt, im ordentlichen Verfahren

B. wird das Verfahren unter Niederſchlagung der ohne weiteres den Ausſpruch auf Einziehung zu erlaſſen,

Koſten eingeſtellt.
ſo iſt dieſe Möglichkeit doch nicht mehr gegeben , ſobald

Der von ihr erzielte Uebererlös wird
zufolge Niederſchlagung ein ordentliches Verfahren

gar nicht mehr beſteht. Alsdann bleibt nur übrig,

eingezogen ." zur Verfolgung desſelbſtändigen Einziehungsanſpruches

In den Gründen iſt ausgeführt, daß Beihilfe den vom Geſeke in den SS 477 ff. StPO., bzw. § 10

zum Schleichhandel nicht vorliege, daß B. zwar die Preistrvo . vorgeſehenen Weg des förmlichen

Höchſtpreiſe vorſäßlich überſchritten und hiedurch auch ſelbſtändigen Einziehungsverfahrens zu

einen Gewinn erſtrebt habe, daß aber ihre Verfehlung
beſchreiten (RGSt. Bd . 52 S. 283).“

geringfügig erſcheine und nach Lage des Falles keine Bei aller Hochachtung vor dem hier entwickelten

höhere Strafe als ein Monat Gefängnis oder 500 M Scharfſinn muß ich den Gedankengang, den das Reichs

Geldſtrafe zu erwarten ſei , daher der Amneſtieerlaß gericht hier einſchlägt, für verfehlt halten. Ich ichide

Anwendung finde (§ 1 Abſ. 3 VD. ) . Da aber der voraus , daß ich bei dem Urteil der Strafkammer

Einziehungsanſpruch des Staates von der Nieder- nicht mitgewirkt habe, damit man mich nicht für einen

chlagung nicht erfaßt werde , ſei trotzdem auf die jener Theoretiker unter den Richtern halte, wie ſie
.
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Shering Scherz und Ernſt in der Jurisprudenz der Abolition oder der Niederſchlagung läßt ſich dies

4. Brief – ſo ergößlich ſchildert : wenn ſie, wie ges nicht ableiten. Das Reichsgericht fordert hier um

wöhnlich , mit ihrer Anſicht unterliegen, bringen fie einer Fiktion willen eine Umſtändlichkeit, die ſich gegen

in irgend einer Zeitſchrift eine Abhandlung, worin über den $$ 477, 236 StPO. nicht rechtfertigen läßt.

ſie über den Gegner herfallen. Nichts liegt mir ferner. Derartige Entſcheidungen ſind leider nur zu ſehr

Aber das Ergebnis der reichsgerichtlichen Entſcheidung geeignet , den Vorwurf der Weltfremdheit zu ber

iſt ſo unbefriedigend, daß eine Nachprüfung veranlaßt ſchärfen , der uns Richtern ſo gern gemacht wird.

erſcheint. Und das ſollte man vermeiden .

Die Folge des reichegerichtlichen Beſchluſſes war, Oberlandesgerichtsrat Günger in Fürth.

daß die Staatsanwaltſchaft nunmehr Antrag auf Eins

ziehung des Uebererlöſes im objektiven Verfahren gem .

88 477 ff . StPD. , & 10 PreistrVD . ſtellte. Die bis

herige Angekl . B. wurde zur Hauptverbandlung über Die Zwangsvollftredung in das Geſamtgut. (88740 ,

dieſen Antrag als Einziehungsintereſſentin geladen 890 ZPO. ) . Der Tatbeſtand iſt kurz folgender : Der

und mit Urteil vom 10. Jan. 1920 wurde der Ueber- Beklagte Georg 2. iſt mit ſeiner Ehefrau Ottilie 2 .

erlös von 868 M eingezogen und die Koſten dieſes in allgemeiner Gütergemeinſchaft Eigentümer des

Verfahrens der Staatstaſſe auferlegt . Grundſtüds der Steuergemeinde A. PL.-Nr. 1 , auf dem

Iſt nun ſachlich etwas anderes geſchehen, als wenn die eine Quelle entſpringt . Der Kläger S. leitet von dieſer

Reviſion zurückgewieſen worden wäre ? Unſere StPD. Duelle weg in einem Graben das Waſſer der Quelle

iſt gewiß anerkannt ſchlecht und der Kultus der Förm- zu ſeinem Anweſen über ſein Grundſtück PI - Nr . 2.

lichteiten darin vielfach derart auf die Spiße getrieben, Im Jahre 1919 verhindert der Beklagte L. dieſen

daß man ihr ein Verfahren, wie es hier das Reichas Waſſerbezug des Klägers S. dadurch, daß er den
gericht fordert, ohne weiteres wohl zutrauen könnte. Graben verſtopft und das Quellwaſſer in Seiten

Allein man tut damit in dieſem Falle dem Geſeßgeber fanälen ſeinem Grundſtücke zuführt .

doch Unrecht. & 477 Stoo. ſagt ausdrücklich : „In S. klagt auf Deffnung des Grabens und Unter

den Fällen , in welchen nach § 42 StGB. oder laſjung jeder weiteren Störung des ihm zuſtehenden

nach anderweiten geſeblichen Beſtimmungen auf Ein- Waſſerbezugsrechtes.

ziehung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung von Im Augenſcheinstermine vom 24. Mai 1919 ver

Gegenſtänden erkanntwerden kann, iſt der Antrag , gleichen ſich die Parteien dahin, daß L. dem S. das

ſofern die Entſcheidung nicht in Verbindung Recht einräumt, das aus der Quelle auf PI.-Nr. 1

mit einem Urteil in der Hauptſache erfolgt“ entſpringende Waſſer in Röhren zu faſſen und zu

uſw. Um eine derartige Verbindung handelte es ſich ſeinem Anweſen zu leiten ; L. verpflichtet ſich im Ver

bei dem Ausſpruch der Einziehung am Schluſſe des gleiche, das Waſſerbezugsrecht des S. nicht mehr zu

Urteils der Straffammer vom 15.22. Mai 1919. Sie ſtören, den verbanten Graben zu öffnen und ſeine

iſt nicht nur durchaus zuläſſig, ſondern in Fällen wie Seitenfanäle zuzubauen .

dem vorliegenden, vom Geſeßgeber geradezu gewollt. Während ſich 2. an den Vergleich hält und den

(Vgl. Löwe Anm. 3 zu § 477, Bem. 33 ff. zu Buch 2 : Graben öffnet , verbaut ſeine Frau Ottilie L. den

Abſchn. 1 StPO .). Es iſt ein Trugſchluß, wenn das Graben wieder mit der Begründung, ſie ſei zum Ver

Reichsgericht ausführt, es beſtehe infolge der Nieder- gleichsabſchluſſe nicht beigezogen worden , alſo an dieſen
ſchlagung kein Strafverfahren mehr, ſondern nur noch nicht gebunden , ihr Mann habe nach § 1445 BGB.

der äußere Anſchein eines ſolchen ſei vorhanden. Man i zur Verfügung über das Grundſtüc, nämlich zur Br
ſtand doch noch mitten im Verfahren gegen W. u . Gen. ſtellung der Grunddienſtbarkeit, ihrer Zuſtimmungu

wegen Schleichhandels u . a . In dieſem Verfahren bedurft.

des von B. über den Höchſtpreis erzielten Erlöſes gleichen Klageantrag , den er gegen den Mann 2.dem
herausgeſtellt. Db für die B. die Vorausſeßungen geſtellt hatte. Ich halte die Klage gegen die Frau L.

des § 1 Abſ. 3 AmnVO. gegeben waren , fonnte für überflüſſig. Nach § 740 GPO. iſt bei dem Güter

nach Lage des Falles ſchlechterdings erſt auf Grund ſtande der allgemeinen Gütergemeinſchaft zur Zwangs

der Hauptverhandlung enſchieden werden . Jedenfalls vollſtreckung in das Geſamtgut ein gegen den Ehemann

erfolgte der Ausſpruch hierüber zweckmäßigerweiſe ergangenes Urteil erforderlich und genügend. Dem

zuſammen mit dem Erfenntnis in der Richtung gegen Urteil ſteben auch hier die übrigen Vollſtreckungstitel,

W. u. die übrigen Mitangeklagten u . es wird ſich nicht insbeſondere der gerichtliche Vergleich gleich . (Gaupp

wohl beſireiten laſſen, daß ein Urteil in der Hauptſache" | Stein Anm . 1 zu § 740 ZPO . ).

i . S. des § 477 StPO. erging . Damit die unabhängig Die Vorſchrift des $ 740 SPD. gründet ſich wohl

von der Niederſchlagung des Verfahrens gegen B. darauf, daß der Mann nach § 1443 BGB. zur Vers

auszuſprechende Einziehung des Uebererlöſes zu ver- waltung des Geſamtguts befugt und zur Führung von

binden, war nicht nur nach § 477 StPO. zuläſſig, Rechtsſtreitigkeiten über das Geſamtgut berechtigt iſt.

ſondern auch im höchſten Grade zweckmäßig. In Der Vergleich über das dienende Grundſtück PI -Nr. 1

der unmittelbar vorausgegangenen Verhandlung war zugunſten des herrſchenden Grundſtücks Pl.-Nr. 2 iſt

ja ohnehin die Höchſtpreisüberſchreitung und die alſo auch gegen die Frau 1. wirkſam . Entſch .in Angel.

Höhe des Uebererlöſes aufzuklären. Die Einziehungs- der freiw . Gerichtsbarkeit Bd. 5 S. 194) . Der Ver

intereſſentin war auch noch dazu mit einem Rechts- gleich iſt ſo anzuſehen, wie wenn ihn die Frau L. mit

anwalt, anweſend und über den Antrag auf Einziehung abgeſchloſſen hätte .

gehört. Wozu alſo ein zweites nachträgliches Vers Daraus ergibt ſich, daß S. gegen die Frau L.

fahren mit neuerlicher Ladung der Einziehungs- nicht zu flagen , ſondern nur die Zwangsvollſtredungs

intereſſentin ſtatt ſofortigen Ausſpruchs der Einziehung, maßregeln des § 890 ZPD. zu beantragen gebraucht

die ja immer erfolgen mußte ? Auch aus dem Weſen bätte .

1
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Der Einwand, dieſe Maßregeln richteten ſich nicht Die Anfechtung wegen Irrtums bemißt ſich nach

§ 119 BGB. Es liegt alſo Irrtum vor, wenn der

Miteigentümers, iſt nicht ſtichhaltig; denn Frau L. hat Anerkennende irrtümlich gemeint hat, er habe der

eben als Miteigentümerin des zum Geſamtgut ges Kindëmutter während der Empfängniszeit beigewohnt.

hörenden Grundſtüds gehandelt; ſie iſt durch den Ver- Dagegen iſt es aber fein Irrtum über den Inhalt der

gleich neben ihrem Manne Schuldnerin, alſo ichuldig abgegebenen Vaterſchaftsanerkennung, ſondern ein uns

geworden, den Vergleich gleich ihrem Manne zu halten. beachtlicher Irrtum im Beweggrunde, wenn der Ans

$ 1445 BGB. erfordert die Zuſtimmung der Frau : erkennende irrigerweiſe annahm, daß er der Mindes

nur zur Vornahme von Rechtsgeſchäften, wie Kauf, mutter innerhalb der Empfängniszeit (oder auch außer

Tauſch, Beſtellung einer Grunddienſtbarkeit, während halb) allein beigewohnt habe. Dagegen iſt beachtlicher

§ 1443 den Ehemann uneingeſchränkt zur Führung von Irrtum das Irren über die Zeit der eigenen Bei

Rechtsſtreitigkeiten legitimiert, welche die Grundſtücke wohnung des Anerkennenden (Staudinger Anm. 4 e

des Geſamtguts betreffen. Die Frau muß ſich die zu § 1718 BGB. ).

Wirkungen gefallen laſſen, welche die vom Manne vor- Bei der Anfechtung wegen Drohung muß der

genommenen Rechtsgeſchäfte auf das Geſamtgut äußern . Anerkennende widerrechtlich durch Ankündigung eines

Oberamtsrichter 3 olch in Bilsed. künftigen Uebels in Furcht geſeßt und dadurch zur

Abgabe der Vaterſchaftsanerkennung veranlaßt worden

ſein . (8 123 BGB.)

Bei der Anfechtung wegen argliſtiger Täuſchung

Die Anerkennung der unehelichen Vaterſchaft. Ihre : muß der Anerkennende von einem Anderen vorſäßlich

Aufectung. Die uneheliche Vaterſchaft wird entweder durch Vorſpiegelung falſcher oder Unterdrückung wahrer

durch Urteil oder durch Anerkennung feſtgeſtellt (5. Tatſachen in einen Irrtum verſeßt oder in einem

dieſe Zeitſchrift 1917 S. 269ff.). Leptere kann rechts- ſolchen gehalten und dadurch veranlaßt worden ſein ,

wirkſam nur in einer öffentlichen Urkunde geſchehen , die Vaterſchaft anzuerkennen (§ 123 BGB.).

zu deren Aufnahme ſowohl die Notare als auch die Hiebei iſt es gleichgültig, ob die argliſtige Täuſchung

Amtégerichte zuſtändig ſind und auch jene Standee- von dem Anfechtungsgegner oder von einem Dritten

beamte, welche die Geburt des Kindes oder die Ehe- (etwa der Mutter) ausgegangen iſt. Denn, wie oben

ſchließung ſeiner Eltern beurkunden, wenn die Vaterichaft ausgeführt, iſt die Vaterſchaftsanerkennung ein ein

bei der Anzeige der Geburt oder bei der Eheſchließung ſeitiges, nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeſchäft,ſohin

anerkannt wird ($ 1718 BGB. , $ 167 Abſ. 2 GFG. ). : der Abjaş 2 des § 123 BGB. nicht anwendbar

Auf Grund des Vorbehaltes in § 191 GFG. könnten (Staudinger Anm . 4e zu § 1718 BGB. und dieſe Zeit

auch noch andere Behörden oder Beamte für zuſtändig ſchrift 1919 S. 345) .

erklärt werden, wovon jedoch Bayern keinen Gebrauch Hinſichtlich der Vorausſeßungen für das Vorliegen

gemacht hat. einer argliſtigen Täuſchung geben Rechtſprechung und

Die Unerkennung muß nach der Geburt des Literatur weit auseinander (1. Anm. 4e zu § 1718

Kindes erklärt werden . Jede andere Anerkennung käme BGB bei Staudinger). Das Reichsgericht erblidt in

nur als Beweismittel in Betracht. | ſeiner Entſcheidung in Bd. 58 S. 348 in einer auf

Die Vaterſchaftsanerkennung iſt ein einſeitiges, Vorhalt durch die Hindsmutter erfolgten Ableugnung

nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeſchäft (Staudinger der mehreren Beiwohner keine argliſtige Täuſchung,

Anm. 4 zu § 1718, Neumann Anm . II a b zu § 1718 weil der Beiwohner feinen Rechtsanſpruch darauf habe,

BGB., W. 1917 S. 744) . Iſt der Anerkennende daß die Mutter des Kindes ihm zur Ablehnung ſeiner

minderjährig oder bevormundet, ſo iſt zur Anerkennung Verpflichtung behilflich ſei . Selbſt in einem Erbieten
die vorherige Einwilligung des geſeblichen Vertreters zum richterlichen Eide über die Nichtbeiwohnung

notwendig, nicht aber bedarf es der vormundſchafts- anderer Männer joll noch keine argliſtige Täuſchung

gerichtlichen Genehmigung ($ 107, 111, 1643, 1821 , enthalten ſein (Warneyer ErgBD . 1914 Nr . 207).

1822 BGB.; Anm . 1 zu § 111 BGB. bei Staudingeri Dagegen halten die Entſcheidungen in Bd . 24 S.55

DIB. 1911 S. 157 ; OLG. Bd. 4 S. 220 ; dieſe : der DLGRſpr. und in dieſer Zeitſchrift 1915 S. 202 dann
Zeitſchrift 1905 S. 488) . Die Anerkennung tann auch eine argliſtige Täuſchung für gegeben, wenn die Minds

durch den Vertreter ( Sorge für die Perſon des Kindes) mutter auf Befragen oder auf Vorhalt wider beſſeres

erfolgen (Staudinger Anm . 4 zu § 1718 BGB. ) . Wiſſen der Wahrheit zuwider die mehreren Beiwohner

Die rechtsförmliche Anerkennung hat unter Anderem abgeleugnet bat . Aehnlich ſpricht ſich auch aus das

(1. dieſe Zeitſchrift 1917 S. 269) die Wirkung, daß dem Urteil des DLG. München in der JW . 1917 S. 744

Anerkennenden die Einrede der mehreren Beiwohner und in jüngſter Zeit dasſelbe Gericht in dieſer Zeit

innerhalb der Empfängniszeit verloren geht. Alle ſchrift 1919 S. 345, wobei es ſich aber wieder der

übrigen Einreden, wie die der offenbaren Empfängnig= reichsgerichtlichen Rechtſprechung nähert .

unmöglichkeit aus einer Beiwohnung oder die der Nicht- Nachdem , wie ſchon oben erwähnt, die allgemeinen

beiwohnung . bleiben beſtehen ( Staudinger Anm . 1 b Beſtimmungen über die Anfechtung anzuwenden ſind,

zu § 1718 BGB.; dieſe Zeitſchrift 1919 S. 345 ; auch ſo dürfte bei Anfechtung der Vaterſchaftsanerkennung

Recht 1919 Nr. 770 ). fein ſtrengerer Maßſtab anzulegen fein als ſonſt bei

Für die Vaterſchaftsanerkennung, welche unwider : argliſtiger Täuſchung.

ruflich iſt, gelten ſowohl hinſichtlich ihrer Nichtigteit Es iſt nun allerdings richtig, daß die Kindsmutter

als auch ihrer Anfechtbarkeit die allgemeinen Vorichriften dem anerkennenden Vater nicht zu ſagen braucht, daß

( Staudinger Anm . 4 zu § 1718 BOB. ) . So ſind ins- ſie auch noch anderen Mannsperſonen die Beiwohnung

beſondere die oben angeführten Formvorſchriften an= geſtattet habe : ſie kann dieſe Tatſache jederzeit ver

wendbar, dann 88 105 ff , 116 11., 119, 123 BGB. Hier ichweigen und ſelbſt für den Fall des Prozeſſes gibt

fou mur auf die lebtgenannten Beſtimmungen näher ihr das Geſeß das hecht der Zeugnisverweigerung

eingegangen werden . ($ 383 Nr. 3 und auch § 384 Abſ . II ZPO.). Es kann

1



72 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1920. Nr . 4 u . 5 .

U

alſo in dem bloßen Schweigen der findsmutter über
Aus der Rechtſprechung.

die ihr bekannte Tatſache keine widerrechtliche Unter

drüdung wahrer Tatſachen gefunden werden . Reichsgericht.

Alein dadurch kommt ihr nicht das Recht zu, an

Stelle des bloßen Schweigens und der Auskunft A. Freiwillige Gerichtsbarteit.

verweigerung poſitiv unwahre Behauptungen aufzu
1. Beſchwerderecht in Radlapjachen . Ein Hecht

ſtellen , wenn ſie hiewegen befragt oder ihr Vorhalt
i . S. des § 20 FOG. iſt auch das Recht des B e

gemacht wird. Betrachtet man die Lage eines ir. Ans teiligten auf gefeß- und ſachgemäße Bes

ſpruch genommenen Beiwohners, ſo bleibt dieſem, wenn handlung ſeiner Angelegenheit. Beſchwerdes

er nicht ſchon auf eine andere Weiſe ſichere Kenntnis berechtigt iſt deshalb der Erbe, wenn das

von einem anderen Beiwohner erhalten hat, gar nichts Nach laßgericht der Rechts auffaſſung des

anderes übrig, als ſich an die Kindsmutter zu wenden,
Erben entgegen Vermächtnisanordnungen

ſie zu befragen, ihr Vorhalt zu machen, ihren Worten
bekannt geben will. Das kann auch für den

Nach erben gelten .
dann zu vertrauen und auf Grund ihrer Angaben die 2. Begriff des Beteiligten i . S. de $ 2262 B6 % .

Vaterſchaft anzuerkennen . Denn ſie allein kennt die
Auch die unter einer aufſchiebenden Bedin

wahren Tatſachen . Würde man die unwahren Be- gung bedachten Vermächtnisnehmer zählen

hauptungen der Kindsmutter als nicht genügend für dazu. Es macht nichts aus , daß der Érbe

eine Anfechtung wegen argliſtiger Täuſchung erachten, im Teſtament ermåchtigt iſt , die Vermächt:

dann wäre der in Anſpruch genommene Beiwohner niſie durch Verfügungen von Lode wegen

regelmäßig, wenigſtens in den weitaus meiſten Fällen ,
a ufzuheben oder durch Rechtsgeſchäfte unter

gezwungen ,insBlaue hinein die Vaterſchaftsanerkennung
Lebenden zu vereitern . Bedenten gegen die

Gültigkeit ſolcher Beſtimmungen oder des
zu verweigern mit der Folge eines recht teuren Rechiga

ganzen Teſtaments entbinden das Nachlaß
ſtreites, woran allein die lügneriſche Kindemutter ohne gericht nicht von der Pflicht , die Vermacht

Nachteil ihrerſeits ſchuldig wäre . Das iſt offenbar nisnehmer zu benachrichtigen. Der Erb :

unbillig. lafſer tann die Benachrichtigung nicht vers

Bei allen Anfechtungen müſſen ſelbſtverſtändlid bieten. Mar M. hat ſeine Frau als Vorerbin , ſeinen

die geſeßlichen Friſten eingehalten werden, z . B. 88 121 , Sohn G. als Nacherben eingeſet und beſtimmt, daß

124 BGB. beide alle Befreiungen genießen ſollen, die das BGB.

Als Anfechtungsgegner erſcheint jeder, der ſeiner:
zuläßt, daß ſie über den Nachlaß unter lebenden frei

verfügen und die teſtamentariſchen Anordnungen des
zeit den Anſpruch auf Anerkennung der Vaterſchaft

Erbl . auch durch Verfügungen von Todes wegen auf:

geltend gemacht und die Anerkennung erreicht hat (1.
heben oder ändern dürfen. Sodann hat er verfügt,

dieſe Zeitſchrift 1917 S. 271) oder der Rechte aus der wie der beim Ableben des Ueberlebenden vorhandene

Anerkennung ableiten will, alſo insbeſondere das Kind Nachlaß verteilt werden ſoll. Er hat u. a . Bermächt

ſelbſt oder die Mutter (vgl. $8 1705, 1715 , 1708 niſſe ausgeſeßt. Die Witwe und der Sohn haben beim

BOB. und Anm . 4e zu § 1718 bei Staudinger, Maclaßgericht beantragt, den Vermächtnis nehmern

§ 143 BGB. ) von den Zuwendungen keine Nachricht zu geben, weil

Die Anfechtung muß gegenüber dem Anfechtungss ſich noch nicht ſagen laſſe, welche Vermächtniſſe bes

ſtehen bleiben würden, und weil es für die Erben zu

gegner erklärt werden, nicht gegenüber der Behörde, unangenehmen Folgen führen könnte, wenn die Bes
die das Anerkenntnis beurkundet hat, weil für das dachten ſpäter merlen würden , daß die Vermächtniſſe

Vaterſchaftsanerkenntnis nicht die Vorſchrift beſteht, wieder aufgehoben ſeien . Das Nachlo . erwiderte, daß

daß es einer Behörde (Vormundichaftsgericht) gegen- ſämtliche Vermächtnisnehmer zu benachrichtigen ſeien .

über abzugeben iſt (8 143 Abſ. 4 BGB.) . Die Beſchwerde der Witwe und des Guſtav M. wurde

Für die Anfechtungsklage iſt das Landgericht nach als unbegründet zurücgewieſen . Ihre weitere Be

$ 70 GVG. zuſtändig, weil es ſich hier um einen nicht
ſchwerde wurde auf Grund des § 28 FOG.dem Reichs

gericht vorgelegt. Sie hatte keinen Erfolg.
vermögensrechtlichen Anſpruch handelt, der nicht den

Aus den Gründen : Das DLG. erachtet die
Amtsgerichten zugewieſen iſt. Denn die Nr. 2 Abſ. 6

weitere Beſchwerde für unbegründet und würde ſie
des § 23 GVG. kann hier nicht anwendbar ſein, da zurüdweiſen, ſieht ſich daran aber durch abweichende

die Anfechtung des Vaterſchaftsanerkenntniſſes nicht Entſcheidungen des Bayer. OblG. und des DLG . Ham .

ein Anſpruch aus einer außerebelichen Beiwohnung iſt. burg gehindert. Die Abweichung der Rechtsanſicht

Die bei Neumiller in der Anmerkung zu § 23 des von der des ObLG. betrifft die Auslegung des § 20

GVG. vertretene gegenteilige Meinung dürfte nicht FGG . Das Oble . hat in einem Beſchl. v. 13. Juni

haltbar ſein . Der dort angeführte Beſchluß ſteht ſelbſt 1901 (Entſch. 2 S. 413) ausgeſprochen, daß die Bekannt:

auf dem Standpunkte, daß das Amtsgericht wohl für
gabe der in einem nichtigen Teſtament enthaltenen

Vermächtniſſe an die Bedachten die Rechte des Erben
die negative Feſtſtellungsklage, nicht aber für die An- oder des in fortgeſekter Gütergemeinſchaft lebenden

fechtungstlage zuſtändig iſt. Aus dem gleichen Grunde hinterbliebenen Ehegatten des Erblaſſers in keiner

iſt der Anfechtungsſtreit aud feine Ferienſache (8202 Weiſe berühre und daß das bloße Intereſſe, nicht mit

Nr. 4b GVG. ). unbegründeten Anſprüchen auf Grund ungültiger left :

Der Streitwert, welcher nach § 16 GNG. von williger Anordnungen behelligt zu werden, fein Be

Amts wegen feſtzuſeßen iſt, bemißt ſich nach § 10 Abſ.1 ſchwerderecht nach § 20 FOG. begründe . Das DLG.

GNG. Würde aber gleichzeitig auch die Anerkennung
tritt dem DbLG . darin bei, daß das Erbrecht als

der Unterhaltspflicht angefochten werden , was wohl
ſolches durch die Belanntgabe ungültiger Vermächt

nisanordnungen nicht beeinträchtigt werde, für beein
Regel iſt, ſo tämen ein nicht vermögensrechtlicher und

trächtigt hält es jedoch das Recht der beſchwerde:
ein bermögensrechtlicher Anſpruch zuſammen , welcher führenden Erben auf richtige Beſorgung ihrer Anges

Fall nach § 10 Abſ. 2 mit § 9a GNG. zu be- legenheit und es geſteht ihnen daher das Beſchwerde

urteilen wäre . recht ju. Von der Rechtsanſicht des DLG, Hamburg

Landgerichtsrat Preſtele in Deggendorf. I will das DLG. in der Auslegung des § 2262 BOB.

abweichen . Das DLG. Þamburg hat mehrfach (NJA . 2
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S.68 ; Mſpr. DUG. 12 S. 387; AJA . 12 S. 25 ; KGJ.44 bei der Teſtamentseröffnung nicht anweſendenBeteiligten

S. 325) angenommen , daß Vermächtnisnehmer in iſt von dem ſie betreffenden Inhalte Nachricht zu

Fällen , in denen die Zuwendung von dem Belieben geben (S $ 2260, 2262 BGB.) ; im übrigen iſt die Ein

des Belaſteten abhängig gemacht iſt, ſo daß dieſer die ſicht und die Erteilung von Abſchriften nur an Per

Zuwendung nach Belieben aufheben kann, bei Leb ſonen zugelaſſen , die ein rechtliches Intereſſe glaub

geiten des Belaſteten fein Recht aus der Zuwendung haft machen ( § 2264 BOB ) . Jede hierüber hinauss

erwerben und daher ſo lange noch nicht Beteiligte i . S. gehende Bekanntgabe widerſpricht den geſeßlichen Vors

des § 2262 BGB. ſind. Das DLG. meint, daß auch ſchriften und greift in das Recht des Erben als des

ein aufſchiebend bedingtes oder befriſtetes Vermächtnis Geſamtrechtsnachfolgers des Erblaſſers auf Geheim

eine rechtlich geſchüßte Anwartichaft auf das Recht haltung ſeiner Privatangelegenheiten ein . Eine vom

gebe und den Bedachten zu einem Beteiligten i. S. Nachlo, beſchloſſene Benachrichtigung Dritter von left

des § 2262 BOB. mache, der ohne Rü & ſicht auf einen willigen Anordnungen des Erblaſſers beeinträchtigt

entgegenſtehenden Willen des Erblaſſers und des Bes alſo das Recht des Erben auf ſachgemäße Teſtaments

laſteten oder auf Bedenken gegen die Wirkſamkeit der eröffnung , wenn die Perſonen bei richtiger Auslegung

Zuwendung Anſpruch auf Benachrichtigung von der des § 2262 BGB. nicht zu den Beteiligten gehören.

Anordnung habe . Die Behauptung einer Verleßung des § 2262 BOB.

1. Ein Beſchwerderecht fann nur auf Grund des begründet demnach ein Beſchwerderecht des Erben .
820 Abſ.1 FOC . beſtehen . Danach ſteht die Beſchwerde Ob ſich die Behauptung als gerechtfertigt erweiſt,

jedem ju , deſſen Recht durch die Verfügung beein- kommt für die Frage nicht in Betracht, ob die Be

trächtigt iſt . Es genügt nicht, daß die Verfügung auf ſchwerdebeſugnis gegeben iſt. Auch das Oblo. hat

die rechtlichen Beziehungen des Beſchwerdeführers von in einem Beſchl. v. 7. Febr. 1903 (Entſch. 4 S. 147)

Einfluß iſt und daß er inſofern ein Intereſſe an ihrer ein Beſchwerderecht der Erben gegen eine auf § 2262

Aenderung hat, vielmehr muß eine Beeinträchtigung BOB. geſtügte Entſchließung des Nachló . anerkannt,

vorliegen (Dentichr . S. 39) . Dieſe Regelung ſchränfte wenn die Erben ſich das Recht zuſchreiben , die beab

das Beſchwerderecht gegenüber dem früheren Recht ſichtigte Bekanntgabe des Teſtamentsinhalts zu ver

ein , man war ſich deſſen aber bewußt und hielt die bieten, und zwar ohne Mückſicht darauf, ob tatſächlich

Einſchränkung fürnotwendig (KommBer. S. 21 ff.). Der das beanſpruchte Recht beſteht. Das Beſchwerderecht

Verſuch, der aus der Faſſung der Vorſchrift drohenden der Witwe M. als der Vorerbin iſt hiernach gegeben .

Gefahr einer zu engen Begrenzung des Kreiſes der Guſtav M. iſt erſt nach dem Tode ſeiner Mutter

Beſchwerdeberechtigten entgegenzutreten, ſcheiterte nach als Nacherbe berufen und daher einſtweilen noch nicht

dem Kommiſſionsbericht (S. 21) an der Schwierigkeit, Erbe . Jmmerhin iſt er im þinblick auf die ihm als

eine befriedigende Faſſung zu finden . Hiernach iſt Nacherben zuſtehenden Rechte an dem Teſtamentsinhalt

daran feſtzuhalten, daß ein rechtliches oder gar ein beteiligt und dieſe Beteiligung erſtreďt fich auch auf

nur wirtſchaftliches Intereſſe an der Aufhebung oder die Anordnung der Vermächtniſſe. Zwar ſollen ſie

Abänderung einer Verfügung noch kein Beſchwerderecht erſt nach ſeinem Tode aus dem dann noch vorhandenen

gibt, daß vielmehr ein Recht beeinträchtigt ſein Nachlaß entrichtet werden, ſo daß es zweifelhaft ſein

muß. Undererſeits iſt keine allzu enge Auslegung | fann, ob Guſtav M. ſelbſt mit den Vermächtniſſen

bei der Entſcheidung der Frage geboten , was unter belaſtet iſt. Jmmerhin liegt eine Beteiligung des

der Beeinträchtigung eines Rechtes i . S. des § 20 Guſtav M. inſofern vor, als ihm die Befugnis beiges

FGG. zu verſtehen iſt. Demgemäß verdient die herr- | legt iſt, die Vermächtniſſe durch Verfügungen von

ſchende Meinung Billigung, daß unter einem Recht Todes wegen aufzuheben oder zu ändern . Hat dieſe

i . S. des § 20 nicht nur ſelbſtändige, nur aus beſon- Anordnung, wie er behauptet, die Folge, daß ein An

derer Veranlaſſung von der Tätigkeit der freiw . Oe- ſpruch der Bedachten auf Benachrichtigung von den

richtsb. berührte Rechte, ſondern ſchon das Recht des Zuwendungen bis zum Tode des Guſtav M. beſeitigt

in dem Verfahren Beteiligten auf geſez- und ſachge- wird , ſo beeinträchtigt die Benachrichtigung der Ver

mäßeBehandlung ſeiner Ungelegenheit zu verſtehen mächtnisnehmer das Recht des Guſtav M. auf ord

find (Schlegelberger Anm . 3 , 4 zu 20 FOG. ) . Dier- nungsmäßige Behandlung der Angelegenheit. An

nach reicht die Erwägung in dem Beſchl . des Oblo. ihrem Unterbleiben kann ihm um ſo mehr liegen , als

vom 13. Juni 1901 , daß die materielle Rechtsſtellung er anderenfalls Weiterungen von den Vermächtnis

des Erben durch die Bekanntgabe ungültiger Zuwen- nehmern beſorgen zu müſſen glaubt . Auch Guſtav M.

dungen an die Bedachten nicht berührt werde, noch iſt daher beſchwerdeberechtigt.

nicht aus, um ein Beſchwerderecht des Erben gegen 2. Die Entſcheidung in der Sache ſelbſt hängt

die nach ſeiner Meinung unbegründete Anordnung davon ab, ob die Vermächtnisnehmer Beteiligte

des Nacio. auszuſchließen . Es kommt vielmehr dar- i. S. des § 2262 BGB. ſind . Die Beſchwerdeführer

auf an , ob durch die Anordnung ein Recht des Erben haben das beſtritten. Sie machen geltend: a) Die

auf geſeb: und fachgemäße Behandlung ſeiner Ange: Bedachten ſollten erſt nach dem Tode der Witwe und

legenheit beeinträchtigt wird. Eine Beeinträchtigung des Sohnes Anſpruch auf die Zuwendungen haben ;

dieſes Rechtes kann ſchon in Verſtößen gegen die b ) die Vermächtniſſe dürften nach der Beſtimmung des

Vorſchriften über das Verfahren gefunden werden, Erblaſſers von der Witwe und dem Sohne aufge

auch ſoweit es ſich dabei um bloße Sollvorſchriften hoben und verändert werden ; c) das ganze Teſtament

handelt. Denn jeder Beteiligte hat Anſpruch darauf, daß ſei u . U. wegen Verſtoßes gegen § 2065 BOB. nichtig .

die zur Wahrung ſeiner Intereſſen dienenden geſeßlichen Das LG , hat dieſe Einwendungen nicht für durch

Vorſchriften beobachtet werden . Danach iſt aber ein greifend erachtet. Demgegenüber bezieht ſich die weitere

Anſpruch des Erben auf Befolgung der Vorſchriften Beſchwerde im weſentlichen auf die Ausführungen

über die Bekanntgabe leftwilliger Verfügungen der- ! des OLG . Hamburg in dem Beſchl. v . 8. Febr. 1912

geſtalt anzuerkennen, daß er einer Bekanntgabe an ( NJA . 12 S. 25 ; KOJ . 44 S. 325 ) . Dort iſt ausge

Perſonen widerſprechen kann, denen fein Anſpruch führt: Beteiligte i . S. des § 2262 VOB. ſeien die

darauf zuſteht . Denn wenn auch die Pflicht zur Ab- jenigen , denen Rechte gewährt, oder denen Rechte

lieferung des Teſtaments an das Nachlo . und die entzogen oder Pflichten auferlegt würden . Ein Recht,

dauernde Aufbewahrung der Teſtamentsurkunde da: das ganz in den freien Willen des Sihuldners geſtellt

ſelbſt im öffentlichen Intereſſe vorgeſchrieben ſind, ſo ſei , ſei in Wirflichkeit fein Recht. Dementſprechend

darf doch der Inhalt an Privatperſonen nur nach habeder im Teſtament Bedachte, wenn dieſe Zuwendung

den darüber gegebenen geſeßlichen Vorſchriften bekannt von dem freien Belieben des Belaſteten abhängig

gegeben werden . Danach iſt bei der Eröffnung das 1 gemacht lei, bei Lebzeiten des Belaſteten in Wahrheit

Teſtament an die Beteiligten zu verfünden und den , fein Recht aus der Zuwendung. Dieſer Bedachte ſei
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daher bei Lebzeiten des Belaſteten i . S. des § 2262

BÓB, tein Beteiligter.

Wäre die Annahme des 16. zutreffend, daß es

ſich bei den Zuwendungen um auflöſend bedingte Vers

mächtniſſe handle, ſo würde auch vom Standpunkte

des DBG. aus kein Zweifel beſtehen, daß die Bedachten

Beteiligte i . S. des § 2262 BOB . find. Denn bei

einem auflöſend bedingten Vermächtnis entſteht das

Recht des Bedachten mit dem Tode des Erblaſſers

und iſt nur der Fortbeſtand des Rechtes von dem

Eintritt oder Nichteintritt der Bedingung abhängig.

Die Bedachten würden alſo mit dem Tode des Erb

laſſers das Recht auf die Zuwendungen erworben

haben und daher auch nach der vom OLG.Þamburg

gegebenen Begriffsbeſtimmung Beteiligte i. S. des

$ 2262 BOB. ſein . Die Annahme auflöſend bedingter

Bermächtnisanordnungen iſt jedoch mit dem Teſtament

nicht vereinbar. Die Witwe und der Sohn ſind für

befugt erklärt, über den Nachlaß unter Lebenden frei

zu verfügen und die Vermächtniſſe durch Verfügungen

von Todes wegen aufzuheben oder abzuändern, die

Vermächtniſſe ſollen erſt nach dem Tode der Witwe

und des Sohnes ausgezahlt werden und inſoweit weg

fallen , als die Bedachten dieſen Zeitpunkt nicht erleben.

Dieſe Anordnungen laſſen keinen Zweifel zu, daß die

Bedachten ein Forderungsrecht erſt mit dem Tode der

Witwe und des Sohnes erwerben ſollen, daß bis dahin

nicht nur die Fälligkeit der Vermächtniſſe, ſondern der

Rechtserwerb ſelbſt hinausgeſchoben und davon ab

hängig gemacht ſein ſoll , daß die Bedachten den Zeit

punft erleben, daß die Zuwendungen nicht durch Ver

fügungen von Todes wegen von der Witwe M. oder

deren Sohn aufgehoben und daß noch genügende Werte

im Nachlaß vorhanden ſein werden . Es fragt ſich dem

nach , ob trotz dieſer Anfangstermine und aufichieben:

den Bedingungen die Bedachten ſchon vor deren Eintritt

Beteiligte i. S.des § 2262 BGB. ſind . Das iſt zu bejahen .

Wenn die Ausführungen des DIG. Hamburg da

hin zu verſtehen ſein ſollten , daß alle unter einer auf

ſchiebenden Bedingung bedachten Perſonen bis zum

Eintritte der Bedingung an dem Teſtamentsinhalt

nicht beteiligt ſeien , ſo würde dem nicht beizuſtimmen

ſein . Aberdings entſteht das unter einer aufſchiebenden

Bedingung eingeräumte Recht erſt mit dem Eintritt

der Bedingung, da die aufſchiebende Bedingung nach

dem BGB. keine rückwirkende Straft hat. Demgemäß

ſchreibt § 2177 BOB. vor, daß der Anfall des Ver

mächtniſſes (S 2176) bei einem unter einer aufſchiebenden

Bedingung oder unter einem Anfangstermin ange

ordneten Vermächtniſſe nicht ſchon mit dem Erbfalle,

ſondern erſt mit dem Eintritt der Bedingung oder

des Termins erfolgt . Daraus folgt aber nicht, daß

bis dahin die Rechtsſtellung des bedingt bedachten

durch die Vermächtnisanordnung überhaupt noch nicht

berührt wird. Nach § 2179 BOB. finden für die Zeit

zwiſchen dem Erbfall und dem Anfall des aufſchiebend

bedingten oder befriſteten Vermächtniſſes die Vor

ſchriften Anwendung, die für den Fall gelten, daß

eine Leiſtung unter einer aufſchiebenden Bedingung

geſchuldet wird. Ein aufſchiebend bedingtes Rechts

geſchäft gewährt während des Schwebezuſtandes den

bedingt Berechtigten eine unentziehbare Anwartſchaft

auf das Recht bei Erfüllung der Bedingung und bindet

den bedingt Verpflichteten entſprechend (Mot. I S. 225 ;

SS 160, 161 BOB.). Dieſe geſeßlich geſchüßte Anwart

ſchaft bildet einen Vermögenswert, der auf die Erben

übergehen und durch Rechtsgeſchäft übertragen werden

fann (Prot. bei Mugdan, Mater. I S. 766 ). Aus der

Vorſchrift des § 2179 BOB . ergibt ſich daher, daß

nach dem Rechte des BGB. ein aufſchiebend bedingtes

Vermächtnis dem Bedachten mit dem Erbfalle bereits

eine rechtlich geſicherte Anwartſchaft gewährt. Das

genügt, um den bedingt Bedachten jedenfalls im Regel

Falle als bereits vor dem Eintritt der Bedingung be

teiligt erſcheinen zu laſſen .

Das Geſep ſpricht ſich nicht näher darüber aus ,

wer Beteiligter i. S. des § 2262 BGB. iſt, und es

enthält insbeſondere feine Vorſchrift, aus der zu ent

nehmen wäre, daß darunter nur Perſonen gemeint

ſein ſollen , denen mit dem Erbfallein feſtes Recht

erwachſen iſt. Die Vorſchrift des § 2262 ſchließt ſich

an die der SS 2260 und 2261 an. tach § 2260 ſollen

zu dem Eröffnungstermin die geſeblichen Erben und

die ſonſtigen Beteiligten geladen und nach § 2262

ſollen die Beteiligten, die nicht zugegen geweſen ſind,

von dem ſie betreffenden Inhalte des Teſtaments in

Kenntnisgeſeßt werden. Alle Perſonen, deren Rechts

lage durch die Beſtimmungen des Teſtaments unmittel

bar beeinflußt wird, follen von dem ſie betreffenden

Inhalt Kenntnis erhalten , damit ſiedas zur Wahr

nehmung ihrer Intereſſen Zweďdienliche veranlaſſen

können . Zu dem Streiſe der zu Benachrichtigenden

gehören auch die, denen unter einer aufſchiebenden

Bedingung oder Befriſtung Rechte eingeräumt werden .

Jhr Intereſſe an einer alsbaldigen Kenntnis von den

ſie betreffenden Anordnungen ergibt ſich nicht nur aus

der Möglichkeit einer Verwertung der ihnen ange

fallenen Anwartſchaft, ſondern auch daraus, daß fie

in den Stand geſeßt werden müſſen, den Eintritt der

Bedingung oder des Termins zu überwachen und

während des Schwebezuſtandes die zur Wahrung

ihrer Intereſſen notwendigen oder gweddienlichen

Maßnahmen zu treffen . Wollte man die Benachrichti:

gung bis zum Eintritt der Bedingung oder der Friſt

hinausſchieben, ſo würde damit dem Nachlo , die Ber

pflichtung zur ſtändigen Ueberwachung der Verhälts

niſſe auferlegt werden, die es in vielen Fällen nur

ganz unzureichend würde ausführen können und die

daher die in Unfenntnis ihrer Rechte verbleibenden

Vermächtnisnehmer erheblich gefährden müßte . Daß

dem Nachlo. eine ſolche Verantwortlichkeit hätte auf

erlegt werden ſollen, iſt aus dem Geſeß nicht zu ent

nehmen . Das Geſeß ſieht nur eine Benachrichtigung

der Beteiligten im Anſchluß an die Teſtamentseröff

nung vor und will dieſen die fernere Sorge für die

Wahrung ihrer Rechte und Intereſſen überlaſſen.

Wenn die aufſchiebend bedingt oder befriſtet Bedachten

nicht zu den Beteiligten i . S. des § 2262 BGB. zu

rechnen wären, ſo würden ſie überhaupt nicht von

dem Nachlo . zu benachrichtigen ſein und daher viel

fach entweder überhaupt ohne Kenntnis von dem

ſpäter eintretenden Unfall der Zuwendung bleiben

oder die Stenntnis nicht ſo rechtzeitig erhalten, daß

ſie ihre Rechte genügend wahrnehmen fönnen . Eine

derartige Zurücjeßung der aufſchiebend bedingt oder

befriſtet Bedachten entbehrt jeder inneren Berechtigung.

Es kann ſich hiernach nur fragen, ob eine ab

weichende Beurteilung in Fällen angezeigt iſt, in

denen der Eintritt der Bedingung von dem freien

Belieben des Erben abhängig gemacht iſt. Das OLG .

Hamburg bejaht dies, weil nach allgemeiner Rechts

auffaſſung ein Recht, das ganz in den freien Willen

des Schuldners geſtellt ſei, in Wirklichkeit fein Recht

fei . Dieſer Sag iſt an ſich nicht zu beanſtanden . Denn

auch nach dem Rechte des BGB . iſt es rechtlich nicht

möglich, das bloße Wollen des Verpflichteten zur Be

dingung zu machen . Verſchieden hiervon liegt aber

der Fall , wenn die Verpflichtung nicht nur von dem

fünftigen Wollen des Verpflichteten , ſondern von einem ,

wenn auch in ſeinem Belieben ſtehenden Tun abhängig

gemacht wird. Die Wirkſamkeit eines Rechtsgeſchäfts,

das unter die Bedingung einer Handlung geſtellt iſt,

deren Vornahme von der Willkür des Verpflichteten

abhängt, iſt auch nach dem Rechte des BGB . anzu

erkennen (NO3. 72 S.385) . Nur um eine derartige

Bedingung handelt es ſich aber hier. Es iſt nicht

dem freien Belieben des Beſchwerten überlaſſen, ob

und in welcher Art er Leiſtungen bewirken wolle, -

fondern es iſt den Erben nur die Befugnis eingeräumt,

die Entſtehung der bedingt angeordneten Verpflichtungen
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durch beſtimmte Handlungen, nämlich durch die Er- der Bedachten durch Errichtung einer die Vermächt

richtung einer widerſprechenden Verfügung von Todes niſſe aufhebenden Verfügung von Todeswegen be

wegen oder durch Verfügungen unter lebenden zu ſeitigen könne. Derartige Verfügungen des Erben

vereiteln . Nimmt der Erbe dieſe Fandlungen nicht können nicht ſchon mit dem Zeitpunkte ihrer Errichtung,

vor, ſo bleiben die Vermächtniſſe in Straft und müſſen ſondern erſt vom Tode desErben an Mechtswirkungen

erfüät werden . Das nimmt anſcheinend auch das äußern . Erſt wenn beim Tode des Erben eine gültige,

DBG. Þamburg an . Denn es ſpricht aus, daß der die Bermächtniſſe aufhebende Berfügung vorhanden

Bedachte beim Tode des Erben ein Recht auf die iſt , fallen damit die Vermächtniſſe endgültig weg . Bis

Leiſtung erlange, wenn der Belaſtete die Zuwendung | dahin beſteht die Anwartſchaft der Bedachten aus den

habe beſtehen laſſen . Alsdann kann aber das Be- bedingten Zuwendungen fort, auch wenn der Erbe

ſtehen eines Rechtes nicht aus dem Grunde verneint leßtwillig die Aufhebung verfügt hat. Mit der Er

werden , weil die Verpflichtung in das bloße Wollen richtung der leftwilligen Verfügung mag fich die

des Erben geſtellt ſei. Denn wenn es ſich um ein Wahrſcheinlichkeit für den Eintritt der Bedingung

derart wirtungslojes Rechtsgeſchäft handelte, würde ſtart vermindern, ausgeſchloſſen iſt aber ein ſpäterer

daraus auch beim Tode des Erben in feinem Falle Widerruf der Verfügung und damit der Eintritt der

ein Recht für den Bedachten entſtehen können . Die Bedingung noch nicht, der Schwebezuſtand und dem

Ausführungen des DLG. Þamburg find demnach da- zufolge auch die Anwartſchaft der Bedachten bleibt

hin zu verſtehen, daß die Abhängigkeit des Rechts- alſo immer bis zum Tode des Erben beſtehen . Ends

erwerbes der Bedachten von den in das freie Belieben lich würde aber auch beim Vorliegen eines die Ver

des Erben geſtellten Fandlungen zwar die Wirkjam- mächtniſſe aufhebenden äußerlich gültigen Teſtaments

feit der Vermächtnisanordnungen nicht ausſchließe, des Erben noch ein Jntereſſe der bedingt bedachten

die Anwartſchaft der Bedachten aber ſo ungewiß er- an der Kenntnis von den bedingten Zuwendungen

ſcheinen laſſe, daß ſie 3. 3. fein Intereſſe der Bedachten beſtehen , um ihnen die Möglichkeit zur Nachprüfung

an der Kenntnis des Teſtamentsinhalts begründe. der Gültigkeit des Teſtaments des Erben und damit

Es iſt zuzugeben, daß eine Anwartſchaft auf einen zur Geltendmachung ihrer bei Unwirkſamkeit dieſes

künftigen Rechtserwerb nur einen ſehr geringen gegen : Teſtaments in Wahrheit entſtandenen Rechte zu ſichern.

wärtigen Vermögenswert darſtellt, wenn ſie von dem Gegen die Gültigkeit der Anordnung des Erb

Eintritt mehrerer gänzlich ungewiſſer und teilweiſe laſſers , ſeine Ehefrau und ſein Sohn ſollten berechtigt

in das freie Belieben des Erben geſtellter Ereigniſſe ſein , die von ihm ausgeſeßten Vermächtniſſe durch

abhängig gemacht iſt. Das kann indeſſen keine von Verfügungen von Todes wegen aufzuheben oder ab

der Regel abweichende Behandlung im Verfahren der zuändern , fönnen ſich allerdings im Hinblick auf

Teſtamentseröffnung rechtfertigen. Hein rechtlich be- Š 2065 BOB. Bedenken ergeben . Insbeſondere kann

trachtet iſt die größere oder geringere Wahrſcheinlich . zweifelhaft ſein , ob ſich die Beſtimmung des Teſtaments

feit des Eintritts der Bedingung für die Beurteilung unter dem in dem Urteile des RG. vom 16. April 1919

der Rechtsſtellung des bedingt Berechtigten ohne Be- (ROZ. 95 S. 278) angegebenen Geſichtspunkt aufrecht

deutung. Die bedingte Zuwendung gewährt immer erhalten läßt . Bei Ungültigkeit dieſer Beſtimmung

eine Anwartſchaft, auch wenn der Eintritt der Be- können weitere Zweifel nach der Richtung entſtehen ,

dingung noch ſo unwahrſcheinlich iſt. Sie iſt rechtlich ob die ſämtlichen für den Todesfall der Witwe und

als Vermögensbeſtandteil des Bedachten zu behandeln des Sohnes getroffenen Verfügungen oder ſogar das

und unterliegt als ſolcher z. B. der Pjändung (ROZ. 67 ganze Teſtament hinfällig werden . Alle dieſe Fragen

S. 425). Es läßt ſich auch nicht ſagen, daß in dieſem ſind aber für die Entſcheidung ohne Belang. Die

Falle fein Jntereſſe des Bedachten an der Kenntnis Prüfung des Nachlo . hat ſich im Verfahren zur Er

beſteht. Die Möglichkeit der fünftigen Entſtehung iſt öffnung des Teſtaments nur darauf zu erſtređen , ob

immer gegeben und für dieſen Fall droht dem Be- das Schriftſtück nach Form und Jnhalt ein Teſtament

Kenntnis erhält. Eine Benachrichtigung bei Eintritt Teſtament zu behandeln, alſo vorſchriftsmäßig zu er

der Bedingung läßt ſich aber nicht gewährleiſten. Das öffnen und zu verkünden und den bei der Eröffnung

Nagio . braucht ſich mit demfür den Todesfall des nicht anweſenden Beteiligten durch Benachrichtigungen

Erben zuſtändigen Nachlo, nicht zu deden , es erhält bekannt zu geben . Die Rechtswirkſamkeit des Teſtaments

alsdann teine Kenntnis von dem Tode des Erben und im ganzen oder der einzelnen Verfügungen iſt bei

von deſſen Verfügungen von Todes wegen und iſt Streit im Prozeßwege auszutragen . Das Nachlo .

daher außerſtande, die Bedachten rechtzeitig zu be- hat nur zu entſcheiden , wenn es ſich um Maßnahmen

nachrichtigen. Auch in ſolchen Fällen iſt deshalb eine handelt, die ihm auf Grund des Teſtaments obliegen

Bekanntgabe an die bedingt bedachten alsbald nach oder für die das Teſtament ſonſt die Grundlage bildet,

dem Tode des Erblaſſers erforderlich. Die Möglich : 3. B. bei der Ernennung eines Teſtamentsvollſtreders

feit iſt aber nicht von der Hand zu weiſen , daß die oder im Erbſcheinsverfahren . Gerade um den nach

Bedachten ſchon während des Schwebens der Bedin : dem Inhalte des Teſtaments Beteiligten die Wahrung

gung Maßnahmen zur Sicherung ihrer Intereſſen ers ihrer Rechte zu ſichern , muß ihnen von dem ſie be

greifen müſſen . Das kann z . B. der Fall ſein , wenn treffenden Inhalte des Teſtaments auch bei Zweifeln

es ſich um die Sicherung von Beweismitteln handelt, gegen die Wirtſamkeit Stenntnis gegeben werden .

die für die Gültigkeit oder die Auslegung des Teſta- Die weitere Beſchwerde macht geltend, es ſei der

ments erheblich ſind, oder wenn Bedenken gegen die ſtillſchweigende, aber erfennbare Wille des Erbl . ge

Verfügungsfähigkeit des Erben entſtehen und die An- i weſen , ſeine Frau und ſeinen Sohn nicht der pein

regung von Vorbeugungsmaßregeln gegen eine Ver- lichen Empfindung auszuſeßen , die mit der Mitteilung

ſchleuderung des Nachlaſjes geboten erſcheint . Ob ſeiner Anordnungen an die Bedachten erſichtlich ver

derartige Maßnahmen während des Schwebens der bunden ſein würde. Auch das fann nicht zu einer

Bedingung erforderlich ſein werden , läßt ſich im Zeit- den Beſchwerdeführern günſtigen Entſcheidung führen .

punkte derTeſtamenteröffnung nicht überſehen und Die Entſcheidungen des DLG. Þamburg (Rſpr. 2

tann vom Nachlo. nicht dauernd überwacht werden, S. 469; 12 S. 387) beziehen ſich auf Anordnungen

ganz abgeſehen davon , daß das Geſeß dem Nachlo. von Vermächtniſſen in gemeinſchaftlichen Teſtamenten ,

feine derartige Ueberwachungspflicht auferlegt hat. die erſt nach dem Tode des Längſtlebenden entrichtet,

Das Intereſſe der Bedachten an einer alsbaldigen von dem Ueberlebenden frei widerruflich ſein und bei

Kenntnis von den zu ihren Gunſten getroffenen An- Debzeiten des Dängſtlebenden nicht zur Kenntnis der

ordnungen läßt ſich auch nicht mit der Erwägung Bedachten gebracht werden ſollten . In beiden Fällen

verneinen , daß der Erbe jederzeit die Anwartſchaft iſt in Abrede geſtellt worden , daß die Vermächtnis
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nehmer als am Nachlaſſe des Erſtverſtorbenen Bes wirtſchaftsräume nebſt Einrichtung und einer aus

teiligte zu gelten hätten, eine Anſicht, die ſich im drei Zimmern beſtehenden Wohnung für die Zeit vom

Þinblic auf die Vorſchriften der s8 2269, 2273 BOB. 15. April 1915 bis zum 15. April 1920. Mit der am

rechtfertigen läßt, jedoch nichts für die Frage ergibt, 11. Januar 1919 zugeſtellten Alage verlangte der MI. ,

ob der Erblaſſer die nach § 2262 BGB. vorgeſchriebene zugleich für ſeine Ehefrau, von den Bell. außer der

Benachrichtigung der Beteiligten wirkſam verbieten Bezahlung rüdſtändigen Mietzinſes die ſofortige

kann. In dem erſten Beſchluſſe ſpricht allerdings das Räumung aller Räume, weil ſie Ende Dezember 1918

DLG. auch aus, daß das Gefeß im Gegenſaße gegen ohneErlaubnis des Kl.oder ſeiner Ehefrau zwei Zimmer

die zwingende Vorſchrift des § 2263 die Befolgung der Wohnung an Mitglieder des Spartakusbundes ,

eines Willens des Erblaſſers nicht ausſchließe, derdie die dort ein Werbebureau einrichteten , vermietet und

Benachrichtigung der Beteiligten verbiete. Dieſer Ans dieſen vertragswidrigen Zuſtand troß wiederholter

ſicht fann jedoch nicht beigetreten werden (RORKomm. Aufforderung nicht vor dem 11. Januar1919 beſeitigt

Anm. zu § 2263 ; Pland Anm. 1 zu § 2262, Anm. 2 hätten. Die Bell. wurden in den Vorinſtanzen zur

zu § 2263 ; BayObloz. 4 S. 147; 6 S.509 ; Seuff- Näumung verurteilt. Auf ihre Reviſion wurde das

Arch. 58 Nr . 174 ) . Denn die im § 2262 vorgeſchrie- Berufungsurteil aufgehoben und die Sache ans BG.

bene Benachrichtigung erſeßt nur die Verkündung des zurüdverwieſen .

Teſtaments für die im Eröffnungstermin nicht an- Gründe : Nach der gemäß § 581 Abſ. 2 auch

weſenden Beteiligten und iſt eine notwendige Folge, auf Pachtverhältniſſe entſprechend anzuwendenden

die das Gefeß an die Teſtamentseröffnung knüpft. Vorſchrift des § 553 BGB. fann der Vermieter ohne

Wenn alſo das Geſeß eine Anordnung des Erblaſſers Einhaltung einer Kündigungsfriſt fündigen , wenn

für nichtig erklärt, durch die er verbietet, das Teſta- Mieter ungeachtet einer Abmahnung des Vermieters

ment alsbald nach ſeinem Tode zu eröffnen , muß einen vertragswidrigen Gebrauch der Sache fortſept,

ſinngemäß dieſe Vorſchrift auch auf ein Verbot bes der die Rechte des Vermieters in erheblichem Maße

zogen werden , die Beteiligten gemäß § 2262 von dem verleßt, insbeſondere einem Dritten den ihm unbefugt

fie betreffenden Teſtamentsinhalt in Kenntnis zu ſeßen . überlaſſenen Gebrauch beläßt. Daß die ohne Erlaubnis

Ob wenigſtens eine zeitweiſe ginausſchiebung der Bes des Hl.oder ſeiner Ehefrau erfolgte Vermietung der

nachrichtigung einzelner Beteiligten zuläſſig iſt, wenn beiden Zimmer einen vertragswidrigen Gebrauch der

die Zuwendung von dem Erblaſſer an eine die Un- Mietſache darſtellt, iſt im Hinblid auf $ 549 Abſ. 1

fenntnis des Bedachten von dem Erbfall vorausſeßende S. 1 BGB, nicht zu bezweifeln und wird auch von

Bedingung geknüpft iſt, wie das in dem von Winkler der Reviſion nicht in Zweifel gezogen . Die Bell, ſind

ZBIFG. Bd. 18 S. 210 mitgeteilten Falle geſchehen auch wiederholt, insbeſondere ſchon durch Anwalts

war, kann unerörtert bleiben, da fein derartiger Aus- ſchreiben vom 2. Januar 1919, das ſie ſpäteſtens am

nahmefall in Frage ſteht. (Beſchl. des IV. ZS. vom 3. gl . Mts. erhielten, zur Beſeitigung des vertrags

17.Nov. 1919, IV B. 2/19) . widrigen Zuſtands durch Entfernung der Untermieter

aufgefordert worden . Daß ſie aber troß dieſer Abs

mahnung den Untermietern in einer die friſtloſe

Kündigung nach § 553 rechtfertigenden Weiſe den ihnen

unbefugt überlaſſenen Gebrauch belaſſen hätten, kann

B. Zivilſa che n . entgegen der Auffaſſung des BG, nach dem bisher

I.
vorliegenden Sachverhalt nicht anerkannt werden.

Die Frage iſt nicht ſchon deshalb zu Ungunſten der

Ghrenwörtliche Schuldberſprechen. Aus den Bekl . zu entſcheiden, weil die Räumung der Zimmer

Gründen : In dem Briefe vom 21. September 1909 durch die Mitglieder des Spartafusbundes erſt nach

beſtätigt der Bekl . dem Manne der Kl., mit ihm eine 8 Tagen ſtattfand . Wenn auch der Mieter, der einen

Ehrenſchuld von 10 000 Muntündbar bis 31. Dez. Untermieter unbefugt aufnimmt, dem Vermieter gegen

1920 eingegangen zu ſein . Dazu führt das BG. aus, über ſich auf die mit dem Untermieter getroffenen

der Brief habe nicht ausgedrüďt, auch nicht auss Vereinbarungen nicht berufen kann , ſo dürfen doch

drücken ſollen , daß eine Rechtspflicht zu zahlen für auch die Anforderungen an ihn in bezug auf die Ent

den Bell . nicht entſtehen ſollte, es habe vielmehr die fernung des Untermieters nicht überſpannt werden.

rechtliche Verpflichtung des Bell . dadurch verſtärkt Nach der Geſamtheit der Umſtände iſt vielmehr unter

werden ſollen , daß er für die Erfüllung der Zahlungs- Berückſichtigung des für die Beurteilung von Miet

pflicht mit ſeiner Ehre eintrat. Dieſe Auslegung liegt und Pachtverhältniſſen beſonders wichtigen Grundſaßes

ſachlich nahe und iſt jedenfalls rechtlich bedenkenfrei; von Treu und Glauben zu prüfen, was im einzelnen

ſie verſtößt auch nicht gegen die geſeblichen Auslegungs- Falle dem Mieter billigerweiſe zuzumuten iſt, der einen

vorſchriften . Da das BG, damit zugleich verneint unbefugt aufgenommenen Untermieter entfernen ſoll.

hat, daß der Bekl . etwa nur eine moraliſche Schuld Hier hat ſich die Sache ſo entwickelt : Die Befl. glaubten

begründen wollte, ſo erledigt ſich auch ohne weiteres die Zimmer an Mitglieder des Gewerkvereins der

das Bedenken der Reviſion, ob nicht eine bloß moral Metallarbeiter zu vermieten und erfuhren erſt nach

iſche Schuld wegen der nachträglich verſchlimmerten träglich, daß es ſich um die Einrichtung eines Werbe

Vermögenslage des Bell, hinfällig geworden wäre . bureaus für den Spartakusbund handle. · Erſt am 2.

An fich iſt auch die Verſtärkung einer rechtlichen Ver- oder 3. Januar 1919 erhielten ſie ferner Kenntnis

pflichtung durch Abgabe des Ehrenworts nicht ſchlechts davon, daß der Kl. und ſeine Frau mit der Unter

hin ſittenwidrig; dafür aber, daß der Befl. in ſitten- verinietung nicht einverſtanden ſeien und die Ents

anſtößiger Weiſe veranlaßt worden wäre, ſein Schuld fernung der Untermieter verlangten. Die Bell. fün:

verſprechen für eine Ehrenſchuld zu erflären, iſt nicht digten dieſen dann ſofort und erhielten von ihnen die

der mindeſte Anhalt hervorgetreten . ( Urt. d . VI. ZS. Zuſicherung, daß ſie ſpäteſtens innerhalb acht Tagen

v . 17. Nov. 1919, VI 275/19). und, wenn ſie vorher eine andere Unterkunft fänden,

auch ſchon früher ausziehen würden. Am 11. Januar

1919 fand die Rämung ſtatt. Wenn dies alles richtig

iſt, dann gaben die Bell . alles getan , was man

billigerweiſe von ihnen verlangen konnte, und es iſt
Pflichten de Mieters bezüglich der Gutfernung auch durch ihr Vorgehen bewirft worden , daß in ver

ciues ohne Erlaubnis der Vermieter8 aufgenommenen hältnismäßig kurzer Zeit die Räumung ſtattfand und
Intermieterd . (BGB . $ 553 ). Der Kläger und ſeine der vertragswidrige Zuſtand beiſeitigt wurde. Man

Chefrau verpachteten den beflagten Eheleuten Gaſts kann in dieſem Falle nicht ſagen, daß die Befl . den

.

n.
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Untermietern den Gebrauch belaſſen haben, und die

Kündigung war durch § 553 BOB. nicht gerechtfertigt

Den Bell. fann, wenn ihre Behauptungen richtig ſind,

auch nicht vorgeworfen werden , daß ſie dem Ri. keine

Mitteiluug über ihre Maßnahmen gemacht haben .

Es war behauptet worden, daß auf das Anwalts

ſchreiben vom 2. Januar 1919 hin die bell . Ehefrau

in das Bureau des vom MI . und ſeiner Frau bevolls

mächtigten Anwalts gegangen ſei und dem Bureau

vorſteher mitgeteilt habe, daß ſie bereits gekündigt

hätten, und daß die Leute demnächſt ausziehen würden.

Wenn dieſe Erklärung dem Ml. nicht genügte, ſo hätte

er den Bell. zu erkennen geben müſſen, nach welcher

Richtung er noch eine Aufklärung zu haben wünſchte.

Er durfte ſie insbeſondere nicht deshalb unbeachtet

laſſen , weil ſie ihm bezüglich des Zeitpunktes des Aus

zuges der Untermieter zu unbeſtimmtwar. Tatſächlich

hat aber den Al. ohne Rückſicht auf jene Mitteilung

die Einſtelluag des vertragswidrigen Gebrauches bis

zum 5. Januar 1919 gefordert und nach Ablauf dieſer

Friſt gekündigt. Daß der Al. in dieſer Weiſe gegen

die Befl. vorging, erklärt ſich nach dem Jnhalt der

Anwaltsſchreiben vom 4. und 9. Januar 1919' daraus,

daß inzwiſchen Briefe vom 3. und 8. Januar 1919

eingegangen waren , die den Namen des bell . Ehe

mannes als Unterſchrift trugen , und in denen ein ver

tragswidriges Verhalten beſtritten und der Auszug

der Untermieter erſt für den 1. April 1919 in Ausſicht

geſtellt wurde. Dieſe Briefe ſollen aber, wie die Befl .

behaupten, ohne ihr Wiſſen und Willen von ihrem

Sohne geſchrieben worden ſein. Das BG. hat die

Richtigteit dieſer Behauptung bezweifelt, aber feines

wegs feſtgeſtellt, daß die Briefe mit Wiſſen und Willen

der Bell. abgeſandt worden ſeien. Die Befl . hatten ſich

auf das Zeugnis ihres Sohnes berufen. Der Sach

verhalt bedarf auch nach dieſer Richtung der Aufklärung

und Feſtſtellung. Erſt wenn die geſamten Umſtände

des Falles feſtgeſtellt ſind, läßt ſich entſcheiden , ob i . S.

des § 553 die Bell. den Untermietern den ihnen un

befugt überlaſſenen Gebrauch belaſſen haben und die

friſtloſe Kündigung berechtigt war. (Urt. des III . ZS .

vom 28. Dtt. 1919, III 169/19) .

nicht haltbaren Standpunktsdie Beſchlagnahme uns

mittelbar bevorſtehe. Der Bekl. habe ſich ſagen

müſſen, daß ſein Abnehmer oder Beauftragter bei dem

Weiterverlauf der Ware dieſe ſeinem Abnehmer ent

ſprechend der von dem Bekl. gegebenen Zuſicherung

als beſchlagnahmefrei anbieten werde und dem Ab

nehmer feine Stenntnis davon geben könne, daß die

Beſchlagnahme der Ware unmittelbar bevorſtehe ;

weiter habe ſich der Beil. ſagen müſſen , daß in dieſem

Falle eine ſchwere Schädigung des weiteren Abneh

mers die Folge ſeines Verhaltens ſein werde.

Dieſe Feſtſtellungen tragen das Urteil. - Die Re

viſion wiederholt den Einwand, der Bell. ſei guten

Glaubens geweſen : wie das BG. ſelbſt annehme, ſet

der Bell . überzeugt geweſen, die Ware ſet beſchlags

nahmefrei und die Androhung ihrer Beſchlagnahme

ſei geſekwidrig geweſen . Es müſſe ſogar unterſtellt

werden , daß dieſe Ueberzeugung fachlich gerechtfertigt

geweſen ſei . Denn die ſämtlichen von dem Bell. ein

geführten 90 Fäſſer ſeien zweds Erlangung der Aus

fuhrerlaubnis denaturiert,in der Folge aber von der

Verwaltungsbehörde 40 Faß freigegeben und auch
bezüglich der übrigen 50 Faß von der Staatsanwalts

ichaft die Beſchlagnahme für ungerechtfertigt erachtet

worden . Unter ſolchen Umſtänden könne es nicht als

eine gewiſſenloſe Fahrläffigteit angeſehen werden,

wenn der Befl. die ſeines Erachtens geſekwidrige An

drohung der Beſchlagnahme nicht mitgeteilt habe. Die

Möglichkeit einer Schädigung eines weiteren Käufers

ſet nur eine entfernte geweſen. Wie es denn über

haupt rechtlich bedenklich ſei, den Befl. einem anderen

Åbnehmer als ſeinen unmittelbaren Vertragsgenoſſen

gegenüber haften zu laſſen. Dieſe Einwendungen

konnten keinen Erfolg haben .

Der Tatbeſtand des BGB . & 826 erfordert keines

wegs , daß die ſittenwidrige Handlung dem Geſchädiga

ten ſelbſt gegenüber vorgenommen iſt; er kann auch

in der Weiſe gegeben ſein, daß jene Handlung Dritten

gegenüber vorgenommen iſt. Nur muß der Schädiger

ſich bewußt geweſen ſein, daß ſein Verhalten einem

weiteren Streiſe Schaden bringen könne, und dieſe

Folge wenigſtens eventuell in ſeinen Willen aufges

nommen haben (NON.Somm .' § 826 Erl. 3 S. 795,

JW. 1912 S. 293 12) . Daß dem hier ſo war, hat das

BG. ohne Rechtsverſtoß feſtgeſtellt. Im übrigen nimmt

das BG. keineswegs an, daß den Befl. eine bloße,

wenn auch beſonders ſchwere Fahrläſſigkeit treffe, etwa

in der Beurteilung der Ausſichten ſeines Vorgehens

gegen den Kriegsausſchuß. Nicht nur das Verſchweis

gen der drohenden – wie immer eingeſchäften

Gefahr der Beſchlagnahme, ſondern dazu die Zuſiches

rung der Beſchlagnahmefreiheit troß der drohenden

Gefahr machen nach Anſicht des BG. den Sittenverſtoß

aus . Hierin hat es ohne Rechtsverſtoß ein vorſägs

liches Verhalten gefunden, mittels deſſen die mit der

Meinungsverſchiedenheit des Bell . gegenüber dem

Striegsausſchuß verbundene Gefahr auf einen ſpäteren

Abnehmer der Ware abgewälzt werden ſollte. ( Urt .

des VI. ZS . v . 10. Nov. 1919, VI 213/1919).

e
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III .

Zuficherung der Bejdslagnahmefreiheit einer Ware

trog beſtehender Zweifel als fittenwidrige Handlung

gemäß § 826 BGB . Aus den Gründen : Der Ki.

iſt auf Grund des BOB. § 826 Schadenserſatzuge

ſprochen worden inHöhe des Kaufpreiſes, den ſie im

April 1916 für 30 Fäſſer mit þarz und borſauerem

Mangan verſeßtes Leinöl bezahlt hat. Die Ware war

von dem Bell. im März 1916 aus der Schweiz ein

geführt und der Kl. durch den Agenten H. ausdrüd

lich als beſchlagnahmefrei verkauft worden. Die KI.

hat die getaufte Ware nicht erhalten, weil ſie vom

Kriegsausſchuß für tieriſche und pflanzliche Fette und

Dele auf Grund der VO. vom 4. März 1916 (ROBI.

S. 148) beſchlagnahmt und dieſem durch Verfügung

der Verwaltungsbehörde das Eigentum daran über

tragen wurde. Die Verurteilung ſtüßt ſich darauf,

daß zur Zeit des Verkaufs die Beſchlagnahme bereits

angedroht war und unmittelbar bevorſtand : es wird

feſtgeſtellt, daß die von B. erteilte Zuſicherung der

Deſchlagnahmefreiheit auf die Mitteilung des Vefl.

zurüdzuführen ſei, und ausgeſprochen, daß der Befl .

weder bei der Veräußerung der Ware zum Weiter

verkauf noch bei der Erteilung eines Auftrags zum

Berlauf der Ware dieſe hätte als beſchlagnahmefrei

bezeichnen und die angedrohte und unmittelbar be

vorſtehende Beſchlagnahme hätte verſchweigen dürfen ,

Bielmehr hätte der Befl. ſeinemAbnehmer oder ſeinem

Beauftragten ſagen müſſen , daß die Ware zurzeit noch

nicht beſchlagnahmt ſei, daß aber infolge des vom
Sriegsausſchuß eingenommenen , nach Anſicht des Bell .

4841 n .

IV .

Krieg & provifiouen . Richt ohre weiteres handelt

ſittenwidrig, wer einem Anderen gegen hohe Proviſion

ein Kapital verſchafft, damit er ſein Geſchäjt vergrößern

und weitere Kriegslieferungen übernehmen kann. Aus

den Gründen : Das BG . hält den Mäflervertrag

nach § 138 Abſ. 1 BGB. für nichtig . Es ſtüßt ſich auf

die Behauptungen des Kl . , daß der Bell. das Kapital

zur Ausführung von Heeresaufträgen geſucht habe .

Er habe es aber nicht für die erteilten Aufträge nötig

gehabt , ſondern er habe mit Hilfe des Kapitals ſein

Unternehmen vergrößern, neueHeeresaufträge erlangen
und auf dieſem Wege Millionär werden wollen . Aus

dieſem Vorbringen des Kl . geht nach der Annahme
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des BG. genügend hervor, daß der Hl. ſich darüber

flar geweſen iſt, daß ſeine übermäßig hohe Proviſion

den notwendigen Kriegsbedarf überflüſſig verteuern

würde, daß eraber troſdem feinen Anſtoß nahm, ſich

auf bequeme Weiſe zum Schaden der Allgemeinheit

zu bereichern. Dieſe Ausführungen können aber die

Annahme der Sittenwidrigkeit des Abkommens nicht

tragen. Es wurde nicht die Uebertragung einer Heeres

lieferung durch die Militärverwaltung an einen Unter

nehmer gegen Bewilligung einer unverhältnismäßig

hohen Proviſion vermittelt. In derartigen Fällen iſt

ſtändig angenommen worden , daß die Verhältniſſe des

Krieges für die Beteiligten nicht dazu führen dürfen ,

unangemeſſene Gewinne zu erzielen und ſich zum

Schaden des Gemeinwohls zu bereichern. Deshalb

ſind vielfach Mäklerverträge vom RG. wegen Ver

ſtoßes gegen die guten Sitten für nichtig erklärt

worden , in denen für die Beſchaffung von Kriegs

lieferungen übermäßige Proviſionen bedungen waren,

die die Preiſe für Gegenſtände des Striegsbedarfs

ſteigern oder die Beſchaffenheit der Ware oder die

Beiſtungsfähigkeit des Unternehmers beeinträchtigen

mußten. Der vorliegende Fall trägt aber ein ab

weichendes Gepräge . Der Kl. hatte für den Befl. nur

die Beſchaffung von Kapital übernommen, das zur

Vergrößerung ſeines gewerblichen Unternehmens dienen

follte. Wenn dieſe Erweiterung ihm auch die Uebere

nahme weiterer Kriegslieferungen ermöglichen und

größere Gewinne bringen ſollte, ſo fehlt es doch an

jeder tatſächlichen Unterlage für die Annahme, daß

die dem Kl. zugeſicherte Proviſion die Geſtaltung der

Preiſe erheblich beeinfluſſen oder die Leiſtungsfähig

keit des Betl. beeinträchtigen konnte. Daß es dem

Ml. gelang, dem Bekl. 200 000 M zuzuführen, ſpricht

eher dafür, daß die Leiſtungsjähigkeit des Bekl . weſent

lich geſteigert wurde, auch wenn er mit einer Provi

fion von 10 000 M belaſtet wurde. Mag es auch die

Abſicht des Befl . geweſen ſein, die Unfoſten der Kapi

talbeſchaffung der Heeresverwaltung in Rechnung zu

ſtellen und mag der Al. dies auch als ſelbſtverſtänd

lich vorausgeſeßt haben , ſo erhellt doch nicht, inwie

fern dadurch eine weſentliche Preisſteigerung hätte

eintreten fönnen. Wenn der Befl . auch die Unkoſten,

die Zinſen , die Amortiſationsbeträge bei der Feſt

feßung ſeiner Preiſe in Rechnung ſtellen mußte und

auch mit einer kurzen Amortiſationsdauer rechnete, da

es ſich nur um Einrichtungen für den Krieg handelte,

ſo war doch die Proviſion des Kl . , ſoweit ſie übers

mäßig war, von geringem Belange. Der Bell . hat

ſelbſt 2 % als angemeſſen bezeichnet. Uebermäßig

war die Proviſion alſo nur zu 6000 M. Andererſeits

handelte es ſich bei den erwarteten neuen Kriegsliefe

rungen um Millionenaufträge. Die6000 M zuviel

bewilligter Proviſion hätten alſo die Preiſe der neuen

Aufträge kaum bemerkbar erhöht, namentlich wenn

ſie auf mehrere Striegsaufträge verteilt wurden . Des

halb kann das Verhalten des Kl . nicht ohne weiteres

als ſittenwidrig bezeichnet werden. Der Zuſammen

hang der Kapitalbeſchaffung mit den neuen Kriegs

lieferungen war ſo loſe, die Möglichkeit einer Preis

ſteigerung für die Beeresverwaltung ſo entfernt und

die Preiserhöhung ſo gering, daß dem Kl . nicht daraus

der Vorwurf der Sittenwidrigkeit zu machen iſt, daſs

er an dieſen Folgen nicht Anſtoß nahm. Es genügt

nicht jeder entfernte, mittelbare Zuſammenhang eines

Mällervertrages mit einer Heereslieferung, um die

Vereinbarung einer urangemeſſenen Proviſion als

nichtig erſcheinen zu laſſen. ( Urt. des V. ZS . vom

22. Oftober 1919, V 205/19 ).

eine Armierungsbahn zu bauen, als eine militärs

hoheitliche Fürſorge dar, die unmittelbar die Kriegs

tüchtigkeit dieſer Feſtung ſichern ſollte. Nicht dasſelbe

trifft aber auf die Feldbahn zu. Möge auch, ſo ſagt

das BG ., die Anlegung der Feldbahn ſelbſt unmittelbar

auf der Ausübung der Militärhoheit beruhen , ſo ſei

doch der Betrieb der Bahn nur eine aus Anlaß jener

militärhoheitlichen Ausübung vorgenommene ñand,

lung; denn die Feldbahn habe nicht unmittelbar der

Armierung der Feſtung gedient, ſondern nur dazu ,

die für den Bau der Armierungsſtraße erforderlichen

Mengen an Steinen, Kies und Sand herbeizuſchaffen.

Dieſe Zwedbeſtimmung der Feldbahn ergibt flar, daß

es ſich bei ihrer Anlegung ſowohl wie bei ihrem We

trieb, auf den es hier aðein anfommt, nicht um die

unmittelbare, durch die Ausübung der Militärhoheit

bezwete Armierung der Feſtung gehandelt hat, wie

es die Heviſion darzuſtellen ſucht, ſondern, daß dieſer

militärhoheitliche Zwed nur die Veranlaſſung wurde,

anzuordnen , daß die Materialien zu dem Bau der

Armierungsſtraße mittels der anzulegenden Feldbahn

herbeizuſchaffen ſeien. Bei der Anlegung und dem

Betriebe der Feldbahn handelt es ſich daher um eine

militäriſche Maßnahme, die bloß in Anlaß der Aus

übung der Militärhoheit notwendig geworden iſt.

Derartige Maßnahmen ſind aber ihrer Natur und

Zwedbeſtimmung nach militärfisfaliſche Anordnungen,

bei denen es ſich um privatrechtliche Angelegenheiten

des Staates handelt ; dieſe ſind aber nach den Vor

ſchriften des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen (vgl.

ROZ. 55, 174) . Die kl. tann daher ihre Anſprüche

wegen des Brandſchadens, den ſie bei dem Betriebe

der Feldbahn infolge Funfenflugs erlitten hat, im

ordentlichen Rechtswege verfolgen . (Urt. d . VI. ZS .

vom 27. Oft . 1919, VI 251/19). n .

4942

VI .

Der Pflichtteiløberechtigte kann vom Erben Uu8:

funft über den Beſtand des Nachlaſſes forderu, anch

wenu der Nachlaßtontur8 eröffnet iſt. Aus den

Gründen : Den Ümſland, daß über den Nachlaß das

Konkursverfahren eröffnet iſt, ſieht das Bo, nicht als

ein Hindernis für die Bekl. an, ihrer Auskunftspflicht

zu genügen. Es verurteilt demzufolge die Bekl. troß

des Konkursverfahrens zur Erteilung der Auskunft.

Auch das iſt nicht zu beanſtanden. Zwar iſt im Nach

laßkonfurſe der Erbe Gemeinſchuldner ( 1. 8. B. War

neyer, ErgBd . 1915 Nr. 27) und können Konkurss

forderungen auch im Nachlaßkonkurſe nicht gegen den

Gemeinſchuldner, ſondern nur gegen den Konkurss

verwalter geltend gemacht werden . Bei dem Anſpruch

auf Erteilung von Ausłunft handelt es ſich aber nicht

um eine Konkursforderung. Konkursforderungen ſind

nur Anſprüche auf eine Leiſtung, die aus dem Ver

mögen des Gemeinſchuldners, im Nachlaßłonkurs aus

dem Nachlaſſe beigetrieben werden kann . Auskunft

jedoch kann der Auskunftspflichtige nur perſönlich er

teilen, nicht ein Dritter, ſie iſt eine ſog . unvertretbare

Handlung, die zwar erzwungen werden kann, ſoweit

ſie ausſchließlich von dem Willen des Schuldners ab

hängt (8 888 ZPO . ) , bei der ſich aber der Zwang

ſeinem Weſen nach nicht ſowohl gegen das Vermögen

als gegen die Perſon des Schuldners richtet, indem er

nur als Mittel der Willensbeugung dient. Der An

ſpruch auf Auskunft gehört alſo zu den Anſprüchen

gegen den Gemeinſchuldner „ auf Leiſtung einer von

ſeiner Perſon untrennbaren Handlung“ , von denen

ſchon die Motive zur KO. (S. 25) ſagen , daß ſie aus

dem Begriffe der Konkursforderungen ausſcheiden .

Den Anſpruch aufErteilung einer nur dem Schuldner

ſelbſt möglichen Auskunft als Konkursforderung an

zuſehen und damit den Auskunftsberechtigten auf eine

nach § 69 KO . zu verfolgende Erſafforderung in Geld

zu beſchränken , hieße ihn entrechten, wie Jäger ( * AD .

n

V.

3ft der Betrieb einer Feldbahn zu Armierung

zweden Ausübung eines Militärhoheitsrechts oder eine

militärfiskaliſche Anordnung ? Aus den Gründen :

Zwar ſtellt ſich die Anordnung, für die Feſtung O.
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§ 3 A 10) zutreffend jagt . Daran, daß der Anſpruch

auf Auskunfterteilung keine Konkursforderung iſt, kann

auch der Umſtand nichts ändern, daß er nur vors

bereitend iſt und hier nur der ſpäteren Durchführung

eines Anſpruchs dient, der im Konkurs allerdings bloß

gegen den konkursverwalter geltend gemacht werden

könnte. ( Urt . d . IV . ZS. v . 9. Oft . 1919, IV 130/19) .

4826 n .

VII.

Rein Endurteil ftatt eines Zwiſchenurteile nach

$ 303 SPD ., wenn die Einrede der Uazuſtändigkeit

hinſichtlich eine beſtimmten Klagegrundes für uns

begründet, hinſichtlich einer anderen für begräudet er

flärt wird. Der Mangel iſt vom Reviſionsgericht von
Umts wegen zu berüdfichtigen. Die Bell . haben die

Unzuſtändigkeit des Gerichts eingewendet und die Ein

laſſung zur Hauptſache verweigert. Das16. hat die

Einrede verworfen. Das OLG. hat die Berufung der

Bell., inſoweit die Alage auf $ § 823 Abſ. 1 , 31 BOB.

geſtüßt iſt, zurücgewieſen, im übrigen die Klage wegen

Unzuſtändigkeit des Gerichts abgewieſen . Das RO .

hob auf.

Aus den Gründen : Das BG. hat, wie ſich

aus der Bezeichnung ſeiner Entſcheidung als „ l„ Urteil “,

aus der Faſſung der Urteilsformel und aus den

Gründen mit Beſtimmtheit ergibt, ein Endurteil er

laſſen wollen und erlaſſen. Die Reviſion iſt daher

zuläſſig (vgl. die Nachweiſe bei Sydow -Buſch, ZPO .

$ 304 Å.6 ). Die Entſcheidung iſt jedoch kein Endurteil

oder als ſolches in betreff der Rechtsmittel anzuſehen,

ſondern ein Zwiſchenurteii gemäß § 303 3pó. Der

II. ZS. hat bereits in dieſem Sinn erkannt und aus :

geſprochen , daß ein Urteil, das die Einrede der Un

zuſtändigkeit des Gerichts hinſichtlich eines Klage

grundes für unbegründet, hinſichtlich des anderen für

begründet erklärt, alſo die Klage nicht erledigt, nur

über ein einzelnes Verteidigungsmittel befinde und

fein Urteil ſei, das mit Rechtsmitteln angefochten

werden könne (RO 3. 73 S. 162). Geradejo liegt der

Fal hier. Das BG. hat bezüglich des Klagegrundes

aus § 823 Abſ. 1 BOB. die Unzuſtändigkeitseinrede

zurüdgewieſen , bezüglich der Klagegründe aus $8 831

und 823 Abſ. 2 ſie für begründet erachtet. Von der

Auffaſſung des II . Sen. abzugehen, beſteht kein zu :

reichender Anlaß. Die Reviſion hat zwar wegen dieſes

Mangels feine Müge erhoben . Er war aber von Amts

wegen zu beachten . Denn er betrifft die Statthaftigkeit

der Meviſion, alſo die Frage, ob ein Urteil nach In

halt und Wirkung durch Rechtsmittel anfechtbar iſt.

Dieſe Frage gehört zu den öffentlichrechtlichen Grund

lagen des Zivilprozeſſes und iſt der Parteiverfügung

und damit einem Parteiverzicht entrü&t. Dieſer Auf

faſſung ſtehen die Entſcheidungen RG3. 75 ' S. 19,

35 S. 217,die ſich auf 304 ZPO. beziehen , nicht

entgegen . ( Urt . d . VI . 85. v. 13. ölt . 1919 , VI 199/19 ).

an ; vollendeten Betrug hält ſie nicht für gegeben, da

es zu der Vermögensbeſchädigung der S. nicht ge

kommen ſei, weil dieſe die Karten noch rechtzeitig vor

dem Gültigkeitsbeginn zugeſtellt erhalten habe. Gegen

die Annahme der Straff. beſtehen nicht nur inſofern

Bedenken , als bloßer Betrugsverſuch und nicht volls

endeter Betrug vorliegen fou, ſondern die FeſtſteŰungen

genügen überhaupt nicht, den Tatbeſtand desBetrugs

in der von der Straft. angenommenen Richtung zu

begründen. Nach der Sachdarſtellung muß angenommen

werden, daß die Knaben die Lebensmitteltarten in

behördl. Auftrage „ ausgetragen “ haben ; es fehlt an

jedem Anhalt dafür, daß die Anaben etwa in Ver

tretung der Bezugsberechtigten für dieſe die Starten

von der Behörde in Empfang genommen hätten , ſo

daß das Eigentum bereits auf die Bezugsberechtigten

übergegangen geweſen wäre . Haben aber die Knaben

nur in behördl . Auftrage die Karten in den ver

ſchiedenen Häuſern zu verteilen, den Bezugsberechtigten

in deren Wohnungen zuzuſtellen gehabt, ſo ſind die

Hechte der S. durch das,was ſichzwiſchen den Anaben

und dem Angell . abſpielte, nicht berührt worden ; die

S. hatte nach wie vor gegenüber der Behörde das

Hecht auf den Bezug der Karten und es tann von

einer Vermögensbeſchädigung der S. feine Rede ſein .

Uebrigens würde dann, wenndie Knaben in Vertretung

der S. die Karten von der Behörde erhalten gehabt

hätten, das Vermögen der S. durch den Verluſt der

Karten ſofort beſchädigt worden und eine Schädigung

nicht erſt mit dem Beginne der Gültigkeit der Karten

eingetreten ſein ; durch die Wiederbeiſchaffung der

Karten wäre nur der verurſachte Schaden wieder ge

hoben worden. Danach erweiſt ſich die derzeitige Ver

urteilung des Angell . als unbaltbar.

Bei der neuen Verhandlung wird zu prüfen ſein ,

ob ſich der Angekl. nicht einer Urkundenfälſchung

ſchuldig gemacht hat. Der Straft. iſt zuzugeben, daß

der Angell. keine Urkundenfälſchung begangen hat,

ſoweit nur das Gebrauchen der Empjangsbeſtätigung

gegenüber den Knaben in Betracht gezogen wird

(RGSt. 6 S. 202 ; 26 S. 383 ; Rechtſpr. Bd . 7 S. 568) .

Nun mußte aber die Empfangsbeſtätigung von den

Knaben offenbar der Behörde abgeliefert werden und

es beſtand für die Knaben fein Anlaß, die ihnen be

kannte Art der Entſtehung der Urkunde der Behörde

mitzuteilen . Der Behördefonnte daher die Empfangs

beſtätigung als von der 2. S. ſelbſt unterſchrieben

erſcheinen und es fonnte die Behörde über den Aus

ſteller getäuſcht werden . In dieſer Richtung kann daher

der Tatbeſtand einer Urkundenfälſchung oder eines

Verſuchs verwirklicht ſein, wenn der Angefl . im Be

wußtſein aller maßgebenden Umſtände gehandelt hat

(ROŠt. 6 S. 202, 201). Schließlich ſoll niat unerwähnt

bleiben , daß ein Betrug zum Schaden des Kommunal

verbands in Frage kommen kann (ROSt. 52 S. 154),

namentlich inſofern, als der Kommunalverband an

ſeinem Vermögen hätte beſchädigt werden können,

wenn welche von den auf die Lebensmittelfarten zu

beziehenden Waren unter Aufwendung öffentlicher

Mittel den Verbrauchern billiger zu liefern geweſen

wären, als es nach gewöhnlichen Wirtſchaftsregeln

zu geſchehen gehabt hätte . (Urt. d . I. SIŠ . v. 27. Oft .

1910, 1 D 512/19) .

4840 n .

n .

4509

C. Strafſachen.

I.

Welche ſtrafbare Handlung begeht, wer Lebensmittel

farten herangſchwindelt, bevor fie die Behörde dem Ber

rechtigten eingehändigt hat? A us den Gründen :

Der Ängell. hat zwei Knaben, die „ lebensmitteltarten

austrugen ", Brot-, Fleiſch- und Fettfarten mit Marken,

die für eine L. S. beſtimmt waren, durch falſche Vor

ſpiegelungen herausgeloďt, um ſie für ſich zu vers

werten. Bald darauf ſind ihm die Karten von der

Bolizei wieder abgenommen worden . Sie wurden dann

dem Bezugsberechtigten ausgehändigt . Die Straft .

nimmt einen Betrugsverſuch zum Schaden der 1. S.

II .

Betrug gegenüber dem kommunalverbande durdy

unbefugteu Bezug vou Lebensmittelmarfen. Aus den

Gründen : Dagegen geben die Ausführungen des

Urteils zu Bedenten Anlaß, ſoweit ſie dartun ſollen ,

daß der Angefl. durch den unberechtigten Bezug von
Debensmittelmarken das Vermögen des Kommunal

verbands geſchädigt habe . Es wird geſagt, der Komm V.

ſei durch die Entziehung der Lebensmittelmarken

„mindeſtens um den Betrag der Anſchaffungs- und
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Drudkoſten und den ſonſtigen Sachwert der Marlen “

geſchädigt worden ; der Angell. jei fich bewußt ge

weſen, eine Bermögensbeſchädigung herbeizuführen ,

jumal wenn er ... ſchon mit doppelten Lebens

mittelmarken verſorgt war“, und er habe „dieſe Be

ſchädigung auch mindeſtens eventuell gewollt“. Das

iſt zu beanſtanden. Durch die Entziehung der Lebens

mittelmarken konnte für den KommV . allerdings eine

Vermögensbeſchädigung inſofern begründet werden ,

als der Papierwert und, ſoweit Erſaßbeſchaffung er

forderlich war, die Drud- und Anſchaffungskoſten in

Betracht kamen (MGSt. Bd . 52 S. 154); aber welchen

,ſonſtigen Sachwert“ die Marken gehabt haben ſollten,

bleibt im Unflaren und es liegt die Annahme nahe ,

daß die Straft. dabei irrig die Lebensmittelmarken

als Träger von Bezugsrechten des KommV. im Auge

gehabt hat. Gegenüber dem Vermögen des KommV.

konnten nur Bezugsrechte der Verbraucher in Frage

ſtehen ; für den kommV . ſelbſt ſind die Lebensmittel

marken nicht Träger von Bezugsrechten ; das werden

fie erſt mit der Ausgabe an den Verbraucher für dieſen .

Mit der Begründung der Bezugsrechte des Verbrauchers

wird dann allerdings (nach deſſen Verhältniſſen) der

Geſamtwert ſeines Vermögens erhöht, aber dadurch

muß nicht ohne weiteres das Vermögen des Hommv .

geſchädigt werden. Keinesfallswürdees ſich aus dieſem

Geſichtspunkt für den KommV. um eine Vermögens

beſchädigung durch den Verluſt eines Sachwerts der

Marken handeln und es wird durch die Belaſtung mit

unberechtigten förmlichen Bezugsrechten eine Ver

mögensbeſchädigung des KommV. regelmäßig nur in

Frage kommen können , wenn und ſoweit er für die

aus ſeinem Vermögen abzugebenden Lebensmittel nicht

vollen Erſaß durch eine Geldzahlung zu erhalten hat.

Das kann insbeſondere zutreffen, wenn Bebensmittel

unter Zuſchuß öffentlicher Gelder gegen Marken zu

einem bidigeren Preiſe abgegeben werden. Für die

Annahme einer derartigen Bermögensbeſchädigung gibt

das Urteil keinen Anhalt . ( Urt . des I. SIS. v . 11. Dez.

1919, 1 D 582/19) .

IV .

Schafpferch ale umſchloſſener Raum (8 243 Nr. 2

StGB.) . Aus den Gründen : Der Naum, in den

der Angell . durch Ueberſteigen des Pferches gelangte ,

iſt ohne Rechtsirrtum als „ umſchloſſener Raum “ er

achtet worden . Zwar verfolgt die Einpferchung von

Schafen erfahrungsgemäß in erſter Linie den Zwed,

die Schafherde auf einem beſtimmten Adergelände

während der zur Düngung erforderlichen Zeit feſtzu

halten ; demgemäß wird der Pferch ſtets nur

vorübergehend aufgeſtellt und der Raum nur vorüber

gehend umſchloſſen . Die Ilmzäunung dient aber auch

zum Schuß für die Herde, ſie iſt beſtimmt, namentlich

während der Nachtzeit, das Eindringen von Menſchen

zu verhindern, ſonach nicht nur gegen das Entlaufen

der Tiere, ſondern auch gegen deren Wegnahme zu

fichern . Daher ſind alle Vorausſegungen gegeben , die

erfordert werden, wenn von einem „ umſchloſſenen

Raum " die Rede ſein ſoll ; daß die Umſchließung

jeweils nach Erfüllung ihres Zweds aufgehoben wird,

ſteht nicht entgegen. Wenn ſich indem Pferch eine

Düde in der Umzäunung an der Stelle befand, wo die

fahrbare Schäferhütte aufgeſtellt war, ſo war dadurch

die feſte Umſchließung nicht durchbrochen, denn der

dadurch geſchaffene Eingang war ſtändig von dem in

der Hütte lagernden þunde überwacht und durch das

Einſchieben der Schäferhütte derart ausgefüllt, daß

Menſchen ſich nur mit Mühe durchzwängen konnten .

(Urt. d . I. Sts . v . 27. Nov. 1919, 1 D 608/19) .
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III .

Zum Begriffe der Zuſammenrottung (§ 115 StGB . ).

Aus den Gründen : Nach den Feſtſtellungen iſt

am Oſterſonntag 1919 zu U. „ in der Karolinenſtr.

und Umgebung “ eine Mehrzahl unter ſich verbundener

Perſonen aufgetreten, um gemeinſam die in der Stadt

vordringenden Regierungstruppen zu bekämpfen, und

dieſen Perſonen hat ſich auch der Angell . angeſchloſſen ,

indem er wiederholt die Karolinenſtr. überſchritt und

hier und in Nebenſtraßen patrouillierend und

ſpionierend “ den Kämpfern Vorſchub leiſtete ; er iſt

mit den übrigen Teilnehmern und dem Führer „in

Zuſammenhang und Fühlung" geblieben , hat ſich

„ körperlich“ an der Zuſammenrottvag beteiligt und

ſein Wille war darauf gerichtet, „ als Teil der zus

ſammengerotteten Menge in ihr zu verbleiben “. Auf

dieſer Grundlage konnte die Straff. ein äußerliches

räumliches Zuſammentreten, eine räumliche Vereinigung

der gegen die Regierungstruppen zuſammenwirkenden

Kämpfer und danach eine Zuſammenrottung, ſowie

auch eine Teilnahme des Angefl. daran i . S. des Ge

ſekes annehmen. Das war nicht dadurch ausgeſchloſſen ,

daß die Art des gemeinſamen Kampfes fein engeres

Beiſammenſein geſtattete, ſondern das Zuſammen

wirken nur in gewiſſem Abſtand voneinander, in zer

ſtreuter Jechtweiſe erfolgen konnte . Die räumliche

förperliche Vereinigung, das gemeinſchaftliche örtliche

Zuſammenwirken, blieb trokdem , mochten auch einzelne

Teilnehmer mehr oder weniger entfernt von den anderen

tätig werden . (Urt. d . I. SIS . vom 24. Nov 1919,

I D 593/19).

V.

Wanu iſt die Wegnahme einer Sache vollendet ?

Aus den Gründen: Die Wegnahme einer Sache

( und mit dieſer der Diebſtahl) iſt vollendet, ſobald der

Gewahrſam durch die Handlung des Diebes aufgehoben

iſt und der Dieb die eigene tatſächliche Verfügungss

gewalt erlangt hat. Dazu iſt allerdings eine Ver

bringung der Sache vom Aufbewahrungsort, alſo

namentlich auch aus dem umſchloſſenen Raum , der

zur Aufbewahrung dient, nicht unbedingt erforderlich;

der Dieb kann vielmehr ſchon innerhalb des Raumes

Gewalt über die Sache nnd damit den Gewahrſam

erlangt haben ; mehr iſt nicht notwendig , die Herrs

ſchaft über die Sache braucht nicht ſchon durch die

Berbringung geſichert zu ſein ; nicht die Wegbringung,

ſondern ſchon die Wegnahme (in dem Sinne) vollendet

den Diebſtahl. Ob und wann die Wegnahme vollendet

iſt, wenn die Sache aus den bisherigen Aufbewahrungs

räumen nicht entfernt iſt, hängt von den Umſtänden

ab, die dahin zu prüfen ſind, ob der bisherige Inhaber

ſeinen Gewahrſam verloren hat und der Dieb mit

Ausſchluß des feines Gewahrſams entſegten Inhabers

tatſächlich über die Sache verfügen kann. Die Tat

wird dann nicht nachträglich dadurch in Frage geſtellt,

daß der Dieb noch an Ort und Stelle überraſcht und

genötigt wird , die weggenommenen Sachen zurüđzu

laſſen . Die Ungefl. nahmen in dem umſchloſſenen şofe

die Kartoffeln aus den Mieten, ſonderten ſiezumMit

nehmen aus, füllten ſie dann in Säde, bemächtigten

ſich alſo ihrer Beute durch Verpackung und begannen

dann mit der Verbringung bis zur Umſchließungs

mauer. Darin fonnte der Tatrichter eine Vollendung

der Wegnahme finden , vorausgeſetzt, daß auch der

Gewahrſam des bisherigen Inhabers beendet und die

Diebe nicht nur ſcheinbar, ſondern tatſächlich eigenen

Gewahrſam erlangt hatten. Zuſoweit hat aber die

Straft. einen Tatumſtand überſehen, der die Annahme

eines vollendeten Diebſtahls zweifelhaft erſcheinen läßt,

weil die Betätigung des Wegnahmevorſakes nicht dazu

geführt hat, den Gewahrſam des Eigentümers aufzus

heben . Denn die Wegnahmehandlungen der Angefl.

waren durch die von dem Jnhaber aufgeſtellten Wächter

beobachtet; dieſe hatten die Kartoffeln zum Schuß gegen

0 .
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Diebe beauffichtigt, warenauf das Eindringen auf- die Ainder ſeien zu je 1/8 Erben geworden, das Erbs

mertſam geworden und alsbald zur Aufrechterhaltung recht der Kinder vertragsmäßig anerkannt worden iſt

des Gewahrſams und zwar anſcheinend mit dem Er. und daß die Beteiligten hieran gebunden ſind. Dieſe

folg eingeſchritten, daß ſie zwar nicht jede Diebes- Anſicht iſt zweifellos nicht richtig. Es handelt ſich

tätigteit verhindern , aber doch den Gewahrſam ſchließlich hier ausſchließlich um die Frage, wer Erbe geworden

noch aufrecht erhielten. Daran iſt aber feſtzuhalten, iſt. Erbe iſt nur, wer durch das Geſeß oder durch eine

daß der bisherige Gewahrſamsinhaber bereits ſeine Verfügung von Todes wegen berufen iſt . Durch Ver

Gewalt über dieSache verloren, ſeine Macht, eigen- trag zwiſchen den Beteiligten tann wohl beſtimmt

händig oder durch Dritte darüber zu verfügen, erkennbar werden, daß über den Nachlaß ſo zu verfügen iſt, als

eingebüßt haben muß. Solangedas nicht der Fall iſt, ob der oder jener Erbe oder Miterbe geworden wäre,

können Eingriffe nur den Anſchein der vollendeten niemals aber kann, wer nicht durch Geſeß oder durch

Wegnahme hervorrufen, in Wahrheit bedeuten ſie nur Verfügung von Todes wegen berufen iſt, durch einen

den Verſuch . (Urt. des I. Sts . vom 8. Dez. 1919, Vertrag nach dem Tode des Erblaſſers Erbe werden.

1 D 623/19) .) Sind alſo die Kinder nicht auf Grund des Uebergabs
4856

vertrags Erben geworden, ſo können ſie es auch nicht

durch die Erklärungen bei der Nachlaßverhandlung

oder auf Grund der bisherigen tatſächlichen Uebung

geworden ſein.

Oberſtes Landesgericht.
3m übrigen fommt Folgendes in Betracht : Das

Dblo. hat allerdings daran feſtgehalten, daß die im

A. Zivilſachen. i vormaligen Gebiete des bayer. LN. in Ehe- und Erb

I. verträgen häufig vorkommende Beſtimmung, daß der

überlebende Ehegatte Alleineigentümer des vorhandenen

Auslegung altrechtlicher Grbverträge (log. Geſamt. Vermögens werden ſolle und den aus der Ehe hervor

gutåberträge). In einem unter der Herrſchaft des bayer. gegangenen Kindern das Vater- oder Muttergut aus

LR. geſchloſſenen Uebergabsvertrag waren folgende zuzeigen habe, im Zweifel nicht als Einſeßung des

Beſtimmungen getroffen : „Wenn eines von ihnen ſtirbt überlebenden Eheteils als Alleinerbe und Beſchränkung

mit Hinterlaſſung einer ehelichen Nachkommenſchaft, der Kinder auf ein Vermächtnis aufzufaſſen iſt ; daß

lo ſoll der überlebende Eheteil in das Aleineigentum vielmehr im Zweifel angenommen werden muß, daß

des Geſamtvermögensund Anweſens treten . Als Müdlaß nach dem Willen der Vertragichließenden die Kinder

ſoll die Hälfte des reinen Geſamtvermögens behandelt Erben ſein ſollen (Samml. BD. 2 S. 193, 301 , 332,

werden ; an dieſer Hälfte ſoll der überlebende Eheteil | Bd.4 S. 367,B8.15 Š . 242 ). Es wurde aber andererſeits

einen Sindsteil erbweiſe erhalten, der Reſt der Hälfte in einer Reihe von Entſcheidungen anerkannt, daß es

ſoll den Kindern ausgezeigt werden . Jſt feine eheliche nach den Vorſchriften des bayer. LR . Zuläſſig war,

Nachkommenſchaft vorhanden ...., ſo hat der über: dem überlebenden Ehegatten durch Vertrag das alleinige

lebende Eheteil an die Jnteſtaterben einen Erbrecht einzuräumen (3. B. Samml . Bd . 2 S. 193,

Müdfall zu bezahlen . : ... alles übrige Vermögen : 713 ) und daß Verträge dann in dieſem Sinne aus

und namentlich das Anweſen ſoll in das Allein- zulegen ſind, wenn in ihnen der Wille, dem über:

eigentum des überlebenden Eheteils übergehen .“ Nach lebenden Eheteildas ausſchließliche Erbrechtzuzuwenden ,

dem Ableben des Ehemanns erklärten die Beteiligten deutlich ausgedrüdt iſt (z . B. Samml. Bd. 2 S. 711,

vor dem Nachlaßgericht nach Eröffnung des Ueber- Bd . 5 S. 82, 652, 692, Bd. 9 S. 374 ). Allerdings

gabsvertrags, hienach ſei der Verſtorbene von der unterſcheiden ſich die früher entſchiedenen Fälle von

Witwe und den 7 Kindern zu je / beerbt worden , dieſem inſoferne, als in ihnen der überlebende Ehe

es werde daher Ausſtellung eines Erbſcheins dieſes gatte zumeiſt als „ Erbe“ bezeichnet war, allein es fann

Jnhalts beantragt. Dieſen Anträgen wurde ſtatt- ſelbſtverſtändlich nicht auf den Gebrauch dieſes oder

gegeben. Nachträglich ſtellte die Witwe den Antrag. eines gleichbedeutenden Wortes anfommen, es genügt

den Erbſchein als unrichtig einzuziehen und einen vielmehr, wenn der Wille, daß der Ueberlebende

neuen Erbſchein des Inhalts auszuſtellen , daß ſie · Alleinerbe ſein ſoll, in irgend einer Weiſe, wenn nur

Alleinerbin geworden ſei. Das Nachlaßgericht wies hinreichend deutlich , zum Ausdrud fommt (vgl . Samml.

den Antrag zurück, die Beſchwerde der Witwe blieb Bd . 5 S. 692 ). Das aber trifft hier zu .

ohne Erfolg. Auf die weitere Beſchwerde hin wurden Für die Auslegung der Beſchmerdeführerin ſpricht

die Entſcheidungen des AG . und LG . aufgehoben und vor allem der auch von dem LG . hervorgehobene Um

das AG. angewieſen, den Erbſchein einzuziehen und ſtand, daß der überlebende Eheteil im Falle der un

einen neuen Erbſchein des beantragten Inhalts aus- beerbten Ehe zweifellos Alleinerbe werden ſollte.

zuſtellen . Denn die Beſtimmung, daß in dieſem Fall der Ueber

Aus den Gründen : Nach den Schlußſäßen des lebende an die Inteſtaterben einen Rückfall zu bes

angefochtenen Beſchluſſes meint das 26. offenbar, daß zahlen hat und daß alles übrige Vermögen in ſein

dadurch, daß die Beteiligten bei der Nachlaßverhand- Alleineigentum übergehen ſoll, kann unmöglich anders

lung übereinſtimmend erklärt haben, die Witwe und ausgelegt werden . Wenn aber im Fall der unbeerbten

Ehe die Beſtimmung, daß der Ueberlebende Allein
1) Aehnlio das Urt . d . I. SIS . v. 11. Dez. 1919, 1 D 635/19, dag eigentümer des Vermögens werden ſoll, den Sinn hat,

u. a . jagt: „ Die Rev. rügt , daß der Angeli. wegen Mittäteridaft

an einem ſchweren Diebſtahl verurteilt worden iſt, obwobl der Dieb:
daß er Alleinerbe iſt, dann iſt nicht einzuſehen, warum

ftabl bei Beginn ſeiner Tätigkeit vollendet geweſen ſei . Bollendet ſie im Falle der unbeerbten Ehe einen anderen Sinn

wird ein Diebſtahl in dem Zeitpunkt , in welchen die Verfügungs haben ſoll. Es muß doch als ausgeſchloſſen erachtet

gerdalt über die geſtoblene Sache von dem Beſtoblenen auf den Dieb

übergeht . Hier iſt feitgeſtellt , daß die Pafete auf dem Bahntörper
werden, daß der rechtskundige Verfaſſer der Urkunde

lagen und an Ort und Stelle geöffnet wurden, als der angefl . die nahezu wörtlich gleiche Wendung in zwei un

binzufam . Der Umſtand, dan die Sachen noch nicht vom Tatort mittelbar aufeinanderfolgenden Säzen zuerſt in dem

fortgeldafft waren, würde der Annahme eines vollendeten Diebſtabl8

midi entgegenneben . Allein die Strafl. bat weiter feſtgeſtellt, daß der
einen und dann in dem anderen Sinn gebraucht haben

Augell. Die drei Rangierer beim Deffnen der Pafete getroffen hat, ſoll. Eine derartige Infonſequenz kann einem Rechts :

ald er von einem Reviſionsgange zurückam, und daß der patrouillierende fundigen nicht zugetraut werden und es iſt daher an
Gilféwädter .die Rangierer in ihrer Tätigtett geſtört bat . Hieraus

folgt, daß der Ort, an dem der Diebſtabl ausgeführt wurde, unter
zunehmen, daß in beiden Fällen der Sinn der Wendung

der Bewabung von Angeſtellten der Elsenbahnverwaltung ſtand. der gleiche ſein und alſo in beiden Fällen der über

Hinter dieſen Umſtänden lít ex tein Nechtsirrtum , wenn die Straft. , lebende Eheteil als Alleinerbe eingeſetzt werden ſollte.
annimmt, der auf dem Babnhof mittels Ablöſen / der Befeſtigungs

oder Berivabrungämittel verübte Diebſtabl ſei bei Beginn der Tätigkeit
Es mag zugegeben werden, daß der Schluß aus der

beå Angell. nod niet vollendet geweſen .“ Gleichartigkeit des Ausdrucks fein zwingender iſt, er

1
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wird aber unterſtüßt durch andere Umſtände. In den Fr. und F. K. haben ſich in einem von dem Ehemann

den früheren Entſcheidungen zugrunde liegenden Ver- geſchriebenen , als gemeinſames Teſtament " bezeich

trägen finden ſich durchwegs Ausdrücke, die darauf neten Schriftſtüđ gegenſeitig zu Erben eingeſeßt. Am

ſchließen ließen , daß das Alleineigentum auf den übers Schluſſe des „ Teſtaments " findet ſich folgende von dem

lebenden Eheteil nicht auf Grund Erbrechts, ſondern Ehemann geſchriebene Erklärung :„ Dieſen unſeren leßten

erſt auf Grund einer Auseinanderſegung mit den Willen habe ich in vollem Gebrauche meiner Geiſtes

Kindern übergehen ſollte. Der Ueberlebende ſollte räfte eigenhändig ſelbſt niedergeſchrieben und erklärt

„Alleineigentümer nach billigen, zeitgemäßen Werts die mitunterzeichnete F. M. mit der Aufſtellung des

anſchlägen “ werden (Bd.2 S. 191), er ſollte „ gegen Aus- Teſtaments vollkommen einverſtanden zu ſein . N., den

zeigung des Vater- oder Mutterguts Alleineigentümer | 10. Juni 1900.“ Sodann folgen die eigenhändigen

des geſamten vorhandenen Vermögens werden “ (BD.2 Unterſchriften „Fr. St. und F.K.“ Nach dem Tode

S. 301 ), er hat den Kindern das Vaters oder Mutter- der F. A. wurde dem Ehemann vom Nachlaßgericht

gut auszuzeigen, „wogegen er Alleineigentümer des antragsgemäß ein Erbſchein des Inhalts ausgeſtellt,

vorhandenen Vermögens wird“ (Bd . 2 S. 532, Bd . 4 daß er auf Grund des Teſtaments vom 10. Juni 1900

S. 367), er hat den Kindern das Vaters oder Mutter- Erbe ſeiner Ehefrau geworden ſei . Die geſeßlichen

gut auszuzeigen und „wird dagegen Alleineigentümer Erben der F. A. hatten das Teſtament als gültig an

des übrigen .. Vermögens " (Bd . 15 S. 242) . erkannt. Dieſer Erbſchein wurde auf Antrag eines

Dieſe Ausdrüđe laſſen deutlich erfennen, daß der geſeblichen Erben der F. A. als unrichtig eingezogen ,

Ueberlebende nicht unmittelbar Geſamtrechtsnachfolger weil das Teſtament wegen Verſtoßes gegen § 2267

werden, daß vielmehr das Alleineigentum erſt nach BGB. nichtig ſei. Der mit der Beſchwerde und weiteren

Befriedigung der Anſprüche der Kinder und auf Beſchwerde verfolgte Antrag des Fr. K., ihm einen

Grund einer Auseinanderſeßung auf ihn übers neuen, mit dem früheren gleichlautenden Erbſchein zu

gehen ſollte. erteilen, blieb erfolglos .

Anders liegt die Sache hier. Hier lautet die Aus den Gründen : Die Eheleute A. haben

Vertragsbeſtimmung : „Stirbt eines von ihnen .. fraglos die Errichtung eines gemeinſchaftlichen Ceſta

ſo fou der überlebende Eheteil in das Alleineigentum ments i . S. von § 2265 BOB. beabſichtigt.Eine der

treten“. Dieſe Faſſung läßt feine andere Deutung artige lektwillige Verfügung beſteht ihrem Weſen nach

zu, als daß der Uebergang des Alleineigentums an in zwei verſchiedenen in einer Urkunde verbundenen

dem geſamten Vermögen unmittelbare Folge des Ab- Teſtamenten (Bay3N. 1917 S. 323). Deshalb iſt im

lebens eines Eheteils ſein ſoll, daß der Ueberlebende 8 2267 BOB. für den Fall der Errichtung eines eigens

alleiniger Geſamtrechtsnachfolger werden ſoll. Nicht händigen gemeinſchaftlichen Teſtaments durch einen

erſt nach Befriedigung oder gegen Befriedigung der der Ehegatten die Gültigkeit des Teſtaments nicht bloß

Anſprüche der Kinder ſoll der überlebende Eheteil von der Einhaltung der Formen des § 2231 Nr. 2

· Aleineigentümer werden , es ſoll hiezu nicht einer BOB. durch dieſen Ehegatten , ſondern weiter davon

Uebernahme um einen beſtimmten Wertsanſchlag be- abhängig gemacht, daß der andere Ehegatte die unter

dürfen, der lleberlebende roll vielmehr mit dem Tode Angabe des Ortes und Tages eigenhändig geſchriebene

des Vorverſterbenden in das alleineigentum treten, und unterſchriebene Erklärung beifügt, daß das Teſta

erſt dann folgen die Beſtimmungen , wie die Anſprüche ment auch als ſein Teſtament gelten ſolle. Allerdings

der Kinder zu befriedigen ſind . Das kann nur ſo ge- iſt der Erklärende hiebei nicht an die Worte des Ge

meint geweſen ſein, daß der Ueberlebende Alleinerbe ſeßes gebunden , immerhin muß die Erklärung aber

ſein ſoll und daß die Kinder ihr Vater- oder Mutter- von dem andern Gatten ſelbſt geſchrieben ſein , ge

gut als Vermächtnis erhalten ſollen. Auch die weitere nügend deutlich ſeinen Willen, ein gemeinſchaftliches

Beſtimmung, daß im Falle der beerbten Ehe als Teſtament zu errichten, ſowie den Ort und Tag der

Rüďlaß die Bälfte des reinen Geſamtvermögens be- Erklärung erſehen laſſen und die Unterſchrift jeden

handelt werden ſoll, ſpricht für dieſe Auslegung . i Zweifel daran ausſchließen, daß ſie von der Þand

Hiedurch ſollte der Maßſtab für die Befriedigung der dieſes anderen Gatten herrührt. Dieſe Formvorſchriften

Anſprüche der Kinder feſtgelegt werden, es wurde ſind aber nicht gewahrt worden. Es fehlt ſchon an

vereinbart, daß es wegen der Berechnung der Höhe der eigenhändigen Niederſchrift der Erklärung , aus

dieſer Anſprüche ſo gehalten werden ſolle, als ob die welcher der Wille der Ehefrau St. zu entnehmen wäre.

den reinen Vermögenswert der Hälfte des geſamten Dieſer Mangel wird durch den Inhalt des Teſtaments

Vermögens darſtellende Geldſumme der Nücklaß wäre . und die am Schluſſe beigefügte, von Fr. It. geſchriebene

Die Kinder ſollten alſo nur auf einen Geldanſpruch Einverſtändniserklärung der F. A. nicht gehoben ;

angewieſen ſein , nicht aber Miteigentum an den Rüdlaß- denn $ 2267 BOB. enthält zwingendes Recht und

gegenſtänden erlangen und ſich mit dem überlebenden ſtellt das Mindeſtmaß der Förmlichkeiten dar, von

Elternteil über dieſes Miteigentum auseinanderſeßen . deren Einhaltung die Wirkſamkeit eines eigenhändigen

Daß der überlebende Eheteil an der Hälfte des gemeinſchaftlichen Teſtaments abhängt .

Geſamtvermögens einen Sindsteil „ erbweiſe“ erhalten Der Verſuch , die formelle Gültigkeit des Teſta

ſoll, ſteht dem nicht entgegen . Allerdings hätte es ments durch die Berangiehung und Auslegung des

feinen Sinn , den Ueberlebenden , wenn er Alleinerbe Inhalts zu retten, muß daran ſcheitern, daß eben

ſein ſollte, noch zum Erben auf einen Kindsteil ein- wegen der Nichtigkeit der Inhalt des Teſtaments

juſeßen . Allein die obige Beſtimmung braucht durch- rechtlich nicht beachtlich iſt. Aber ein wegen Verſtoßes

aus nicht in dem Sinne der Erbeinſepung auf einen gegen die geſeßlichen Formvorſchriften nichtiges Teſta

Sindsteil verſtanden zu werden , ſie war vielmehr ment wird auch nicht infolge einer nachträglichen An

offenbar ſo gemeint, daß der Ueberlebende als ſeinen erkennung durch die Beteiligten wirfjam . Wo dieſe

Anteil an der „Erbſchaft“ einen Kindsteil ſole für Vorſchriften nicht beobachtet ſind , liegt keine an

ſich behalten dürfen, das übrige aber an die Kinder erkennungswürdige und der Anerkennung fähige legt

hinanszubezahlen habe. (Beſchl. d . I. ZS. v.5. Dez. willige Verfügung vor . (Beſchl. des I. ZS . v . 12. Dez.

1919, Heg . III Nr. 52/1919 ). 1919, Reg . III Nr. 55/1919 ). M.
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II . III .

$ 2267 enthält das Mindeſtmaß von Formvorſchriften Ein deutſches Gericht fann nicht in anftragsloſer

für die Errichtung eines gültigen gemeinſchaftlichen Geſchäftsführung für ein öſterr. Rachlaßgericht tätig

Leftamente. Gin wichtiges Teſtament wird nicht durch werden. Die öſterr. Staatsangehörige G. V., die ihren

Querfenuung der Beteiligten wirkſam . Die Eheleute legten Wohnſit in Deſterreich hatte und durch Beſchluß

M.
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des zuſtändigen Kreisgerichts wegen Schwachſinns unter zur Sicherung des beweglichen Nachlaſſes eines Auss

Kuratel geſtellt war, iſt im Bezirt des bayer. AG. M. länders zu treffen , und dieſe Zuſtändigkeit auch auf
geſtorben . Jhr Nachlaß beſteht nur in beweglichem die Eröffnung eines Teſtaments erſtreďt; hier handelt
Bermögen . Sie hinterließ ein fremdhändiges, von ihr es ſich aber dann nicht, wie das AG . annimmt, um

unterſchriebenes, mit Orts- und Zeitangabe verſehenes, eine dem deutſchen Gerichte von dem ausländiſchen

in Bayern verfaßtes Teſtament. Das AG. M. hat das Gerichte zu übertragende Zuſtändigkeit, ſondern um eine
Teſtament eröffnet und ſodann eine Beweisaufnahme Zuſtändigkeit, die in der inländiſchen Rechtsordnung
angeordnet . Es ſollen nämlich die Teſtamentszeugen begründet iſt (Habicht, Jntern . Privatr. nach dem EG .
darüber vernommen werden, ob das Teſtament der BGB. Art. 25 Nr. VI 1 und 2 ; von der Biordten, Die

Formvorſchrift des § 579 des öſterr. BOB. entſpricht, Behandlung des Nachlaſſesvon Ausländern S. 6 Nr. 8,
und ein ſachverſtändiger Zeuge darüber, ob die Erb- S. 18 ; $S 134-136 Nachlo . vom 20. März 1903 und

laſſerin bei Errichtung des Teſtaments geiſtig geſund S$ 23, 137—139 des öſterr. Pat . vom 9. Auguſt 1854) .
war oder doch in einem lichten Zwiſchenraum handelte Dagegen ſeßen Ermittlungen , wie ſie das AG . in

(§ 567 a. a. D.). Für den Fall, daß das Teſtament Ausſicht genommen hat, eine Uebertragung der Amts

als mündliches Teſtament nach S$ 584, 585 des öſterr. handlung durch das öſterr. Nachlaßgericht voraus ,

BOB. aufzufaſſen wäre , foll in dem Verhandlungs- ſofern dieſes nicht überhaupt die weitere Verfügung
termin nach § 586 a. a . D. und ss 65, 66 des Staiſ. Pat. dem deutſchen Gericht überläßt (vgl. von der Pfordten

vom 9. Auguſt 1854 zugleich die eidliche Beſtätigung S. 12 Nr. 5) . Die Verfügung des Ac. läßt ſich ſohin

durch die Teſtamentszeugen erfolgen . In dem zur Be- nicht aufrecht erhalten . (Beſchl. des I. ZS. v . 19. Dez.

weisaufnahme beſtimmten Termine beantragte der 1919, Reg . ÍII Nr. 49/1919 ).
M.

Vertreter der nächſten geſeblichen Erbin , die Beweis

aufnahme aufzuheben, da der Entſcheidung des zu

ſtändigen öſterr. Nachlaßgerichts vorgegriffen würde.

Das AG, lehnte den Antrag ab. Es erwog: Das

Nachlaßgericht M.habe nach der beſtehenden Uebung
B. Strafſachen.

den Nachlaß geſichert und das Teſtament verkündet

und zwar in Vertretung des zuſtändigen öſterr. Ge I.

richts. Es könne in einſtweiliger Geſchäftsführung

für das zuſtändige Verlaſſenſchaftsgericht alles tun, Ueber die Anwendbarkeit des § 2 Abſ. 2 des StGB.
was erforderlich iſt, damit die Nachweiſe für die Gültig- auf die Krieg &BO.en ſtrafrechtlichen Juhalte . Ein

feit des Teſtaments nicht verloren gehen . Hiezu ge- Scho . der Pfalz erkannte am 24. Juni 1919 gegen

höre, daß die Zeugen vernommen werden. Das zu- den Angell. A auf eine Geldſtrafe und auf Einziehung,

ſtändige öſterr. Nadlaßgerichtwürde gegen die Beweis: weil er am 8. Februar 1919 in der Pfalz beimVer
ſicherung nichts einwenden. Das 1o . ſchloß ſich dieſer fauf einer hochträchtigen Auh die in der Bef. der

Auffaſſung an. Auf die weitere Beſchwerde hin wurde Bayer. Fleiſchverſorgungsſtelle vom 22. Nov. 1917

die Sache unter Aufhebung der Vorentſcheidungen an (StA . Nr. 273) feſtgeſetten Höchſtpreiſe überſchritt und

das AG . zurüđverwieſen. ſich deshalb gegen den § 4 Ziff. I und § 7 der Pr.

Aus den Gründen: Mit Necht hat das AG. ' TrVO. v . 8. Mai 1918 verfehlte. Die Strafkammer

angenommen , daß zur Behandlung der Verlaſſenſchaft verwarf am 10. Sept. 1919 die Berufung des A. Die

daš öſterr. Nachlaßgericht zuſtändig iſt. Zwiſchen den Reviſion des A wurde verworfen .

intern. Privatrechten Deutſchlands und Deſterreichs Aus den Gründen : Die Reviſion des A rügt

beſteht Uebereinſtimmung dahin , daß ſich für den be- zunächſt die Verlegung des § 2 Abſ. 2 StGB. mit

weglichen Nachlaß ſowohl das Erbſtatut als die ſach- folgender Begründung . Die Regierung der Pfalz habe

liche Zuſtändigkeit des Nachlaßgerichts nach der Staats- mit Ermächtigung der bayer. Fleiſchverſorgungsſtelle

angehörigkeit beſtimmt(Art . 25 S. 1 EG . BOB.; NJA. durch die Bef. vom 22. Aug. 1919 (KrABI. Nr. 42)

11 S. 182, 13 S. 216 ; $ 4 öſterr. n . BGB .; $S 21-23 die bisherigen Anordnungen über den Verfehr mit

Kaiſ. Pat. vom 9. Auguſt 1854 ) . Die Behandlung des Zucht- und Nußvieh aufgehoben und in § 2 mit ſo

beweglichen Nachlaſſes fält ſohin in den Bereich der fortiger Wirfung beſtimmt: „ Beim Ein- und Verlauf

öſterr. Juſtizhoheit und Gerichtsgewalt. Eine Aus- von Zucht- und Nukvieh findet ſowohl im gewerbs

nahme i. S. des Art. 25 S. 2 EG. BOB . iſt nicht mäßigen Viehhandel wie von Viehhalter zu Viehhalter

gegeben ; denn wenn auch anzunehmen wäre, daß das die Preisfeitjeßung auf dem Wege der freien Verein

öſterr. Recht die in dieſer Vorſchrift verlangte Gegen- ! barung ſtatt . “ Hiernach ſeien nicht bloß die Beſtim

ſeitigkeit nicht verbürgt (RGZ . 63 S. 258 ), ſo fehlt i mungen über die Feſtſezung von Höchſtpreiſen, ſondern

die Vorausſeßung, daß ein Deutſcher einen nach deutſchen auch das Strafgeſeß ſelbſt, § 7 der Bef. vom

Geſeßen begründeten erbrechtlichen Anſpruch geltend | 22. Nov. 1917 – aufgehoben. Deshalb hätte nach

machen kann . Denn das Teſtament iſt nach deutſchem § 2 Abſ. 2 StGB . das BG . auf Freiſprechung erfen

Hechte wegen Mangels der geſeblichen Form ohne nen ſollen ; deſſen Anſchauung, die Bet. v . 22. Nov.

weiteres ungültig. 1917 ſei nur ein zeitlich beſchränktes Strafgeſeß ge

Sieht ſich das öſterr. Nachlaßgericht veranlaßt, weſen , ſei nicht richtig, da ſie über die Zeit des Krie

ſich der Hilfe eines ausländiſchen Gerichts zu bedienen, ges hinaus beſtanden habe und im rechtsrh. Bayern

ſo wird ihm das nach § 36 Abf.2 der Jurisdiftionsnorm noch gelte. Die Rüge iſt unbegründet. Die Bef . der

vom 1. Auguſt 1895 nur dadurch ermöglicht , daß es | Regg . der Pfalz trägt zwar das Datum 22. Aug. 1919,

durch ein Erſuchen den Vollzug der Amtshandlung iſt aber erſt in der Nr. 42 des StrABI . der Pfalz v .

dem ausländiſchen Gerichte überträgt. Aljo fann ein 11. Sept. 1919 veröffentlicht, ſomit erſt mit dieſem

deutſches Gericht in einer öſterr . Nachlaßſache nur Tag in Kraft getreten , während das Urteil bereits

tätig werden , wenn ihm die Verrichtung durch ein am 10. Sept. 1919 verfündet war . Das BG. konnte

Erſuchen des öſterr. Gerichts übertragen iſt. Eine Ge- die Bef. v . 22. Auguſt 1919 gar nicht berüưſichtigen,

ſchäftsführung ohne Auftrag iſt dem öſterr. Nechte ſie darf , auch vom Reviſionsgerichte nicht beachtet

fremd. Damit ſteht auch das deutſche Recht im Ein- werden . Dagegen hat das BG . feſtgeſtellt, daß in

flange, das gleichfalls nur eine Rechtshilfe im Wege zwiſchen - gemeint iſt offenſichtlich die Zeit zwiſchen

des Erſuchens kennt (8 158 GVG ., § 2 FGG ., § 363 dem Urt. I. und II. Inſtanz – von der franzöſiſchen

3BO ., Art. 8 des þaager Uebereint . vom 17. Juli1905 Beſazungsbehörde für das Saargebiet : die Beſim

über den 3Pr.). Allerdings wird , von Staatsver- mungen über den Viehhandel aufgehoben oder ge

trägen abgeſehen, dem deutſchen Nachlaßgerichte all- ändert ſind, und daran die Erwägung gefnüpft, daß

gemein die Zuſtändigkeit zuerfannt, die Maßnahmen § 2 Abſ. 2 SIOB . auf Geſetze, deren Geliung von

1
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vorneherein auf eine gewiſſe Zeit, hier auf die Dauer
II.

der Striegsverhältniſſe, beſchränkt ſein ſoll, teine Ans
Breidwudher im Weinhandel insbeſ. bei Berſteige:

wendung findet. Dieſe Anſchauung iſt richtig. rungen. Vorausſeķungen für den inneren Latbeſtand

§ 1 $ PrGef. v . 4. Auguſt 1914 (ROBI. S. 339), eines Bergehens der Preistreiberei. Zur 3rrtum.BO.

ſagt ausdrüdlich, daß für die Dauer des gegenwär- vom 18. Januar 1917. Der Angell.A. hat als Vor

tigen Krieges für die dort bezeichneten Gegenſtände ſtandsmitglied einer Winzergenoſſenſchaft e.G.m.6. 8.,

Höchſtpreiſe feſtgeſeßt werden können. Die Aenderungen im September 1918 in N. 2300 logel zu je 40 1 Pors

durch die VO, des BR.v . 28. Oltober, 17. Dez. 1914
tugieſermoſt verkauft und dabei für 1000 logel zu

(RGBI. S. 458, 513, 516 ) und v. 23. März 1916 270 M für das Logel, für 1300 logel zu 265 M abs

(NGBI. S. 183), ſowie durch die PrTrVO . d. 8. Mai geſchloſſen. Die Preiſe für das Bogel hatten 1900

1918 (RGBI. S. 395 ), durch deren § 4 die Strafvor- bis 1915 zwiſchen 7 und 15 M gefchwankt, ſich 1916

Thriften des § 6 Nr. 1 und 2 des PrØeſ. erſeßt auf 40—48 M gehoben und 1917 den Betrag von

worden ſind, erfolgten auf Grund des § 3 des ſog. 120-150 M erreicht. Das wegen Zuwiderhandlung
Erm6., 8. i. des Oef. über die Ermächtigung des BR. gegen § 1 Abſ. 1 3. 1 VO. über Preistreiberei vom

zu wirtſchaftlichen Maßnahmen vom 4. Auguſt 1914 8. Mai 1918 ( ROBI. S. 395) eingeleitete Strafvera

(ROBI. S.327 ), wodurch der BH. ermächtigt wurde, fahren hat in den Vorinſtanzen mit Freiſprechung
während der Zeit des Krieges die geſetlichen Maßs geendet. Auf die Reviſion des Sta., der den 8 i
nahmen anzuordnen , die ſich zur Abhilfe wirtſchafts Abſ. 1 8. 1 der bez. VO. als verlekt und die An.
licher Schädigungen als notwendig erweiſen. Darnach wendung der JrrtumsVO. vom 18. Mai 1917 als

ſteht außer Zweifel, daß die auf Grund des PrG. und irrig bezeichnet, wurde das Urteil aufgehoben und

des Ermo. ergangenen Strafvorſchriften für Ueber- die Sache zurüđverwieſen.

ſchreitung von Böhſtpreiſen auf die Dauer des Krieges, Aus den Gründen : Dem Urteil iſt im weſents

d . t. zeitlich beſchränkt ſind. Daß! zeitlich , wenn lichen beizuſtimmen, ſoweit es ſich mit dem äußeren

auch nicht falendermäßig begrenzte Strafgeſeße nicht Tatbeſtand der Zuwiderhandlung befaßt. Der Ein

unter die Vorſchrift des § 2 Abſ. 2 des StOB. fallen, wand des A., er ſei ſtrafrechtlich nicht verantwortlich,

iſt anerkannten Rechts. weil der Moſt Eigentum der Winzergenoſſenſchaft

Unter Geſep i . S. des § 2 Abf. 2 des Stov, iſt geweſen und er nur als deren Beauftragter gehandelt

nur das Strafgeſeß zu verſtehen ; Strafgeſe iſt nach habe, iſt unbegründet. Er war Vorſtandsmitglied,

dem § 2 Abſ. 1 das Geſeß, durch da die Strafe bes Saher nach den 88 24 mit 27 Geng . befugt, für dieſe

ſtimmt wird, die Strafſaßung. Von Verſchiedenheit als Verkäufer zu handeln. Daß der Täter Eigentümer

der Geſeke von der Zeit der Tat bis zu der Aburteilung der verkauften Gegenſtände geweſen und ihm der

kann nur die Rede ſein, wenndas Strafgeſe geändert Kaufpreis und damit der übermäßige Gewinn zuges

oder aufgehoben wird. $ 6 Nr. 1 und 2 des HPrG. floſſen ſei, ſeßt die PrTrVD. nicht voraus (23. 1917

und § 4 der PrTrVO. zählen zu den ſog. Rahmen- Sp. 49). Erforderlich iſt nur, daß er als derjenige

(Blankett-) ſtrafgeſeßen, die nur die Strafſaßung ent- auftritt, der die Preiſe fordert oder fich oder „ einem

halten und den Rahmen angeben , innerhalb deſſen andern " gewähren läßt. Nach den Feſtſtellungen

die ſtrafſchußbedürftigen Borſchriften erlaſſen werden cheint feine öffentliche Verſteigerung ſtattges

dürfen . Die innerhalb des Rahmens zuläſſigen Gebote funden zu haben . Uebrigens unterſcheidet die VO.

und Verbote werden von den zuſtändigen Verwaltungsa nicht und iſt auch auf Verſteigerungen anzuwenden ;

oder Polizeibehörden erlaſſen, tragen den jemeiligen das ſich Gewährenlaſſen liegt dann im Zuſchlag (vgl.

Verhältniſſen Rechnung, wechſeln ſonach. Dieſe Un- Schäfer, Pr TrVO . S. 159) . Die Wahl dieſer Verkaufs

ordnungen ſind demnach keine Strafvorſchriften, kein form kann den Verkäufer nicht von der Einhaltung

Beſtandteil des Strafgeſeßes . Aendern ſich dieſe Ans der geſeblichen Schranken entbinden . Das Verbot der

ordnungen, bleibt aber die Strafſakung unverändert, Verſteigerung eigener Erzeugniſſean Traubenmoſt und

ſo liegt keine zur Anwendung des § 2Abſ. 2 StGB. Traubenmaiſche Bef . des Min . des Jn . vom

erforderliche Verſchiedenheit des Strafgeſeges vor. Die 27. Sept. 1918 (Staatsanz. Nr. 227) mit § 2 Abſ. 2

Feſtſeßung von Höchſtpreiſen iſt eine den Strafrahmen der RKVO. über Wein vom 31. Auguſt 1917 (ROBI.

ergängende Verwaltungsmaßnahme, fein Strafgeles S. 75 ) - war damals noch nicht erlaſſen. Der ver:

i . S. des § 2 StOV.; eine Aenderung oder Aufhebung kaufte Moſt zählt zu den Gegenſtänden des täglichen

der Höchſtpreiſe bei Fortbeſtand der für Ueberſchreitung Bedarfs ohne Unterſchied zwiſchen Rot- und Weißwein

von Höchſtpreiſen angedrohten Strafen ſchließt die und gleichgültig, ob der Gegenſtand des Verkaufs vor

Anwendung des § 2 Abſ. 2 StGB. aus . dem Gebrauch als Genußmittel noch weiter zu be

Aus den Feſtſtellungen iſt nicht ſicher zu entnehmen,
handeln oder zum Verſchnitt mit anderen Weinen

ob von den Beſaßungsbehörden nur die Höchſtpreiſe
beſtimmt war (vgl . Oblo. Sts. vom 22. März

oder auch die ſie ſchüßenden Strafvorſchriften aufge
1917 , Beibl . zum JMBI. 1917 S. 103) . Edelweine

hoben worden ſind . Jn dem einen wie in dem anderen ſtehen hier nicht in Frage (ROSIS . BO. 50 S. 81) .

Falle iſt nach dem Erörterten die Anwendung des § 2
Die Preiſe, zu denen der Angell. verkauft hat, ſind

Åbſ. 2 StGB. ausgeſchloſſen . Uebrigens wäre, wenn
reichlich das Zwanzigſache der Preiſe der legten

22. Auguſt Friedensjahre : 2300 logel Portugieſermoſt, die nach
die Bef. der Regg . der Pfalz v . 1919 vom

11. September der vom Angell. eingereichten Aufſtellung 1913 einen

BG. hätte beachtet werden müſſen, 2 Abſ. 2 StGB. Preis von 30 000 M erzielt haben würden, ſind um

nicht anzuwenden geweſen, da nur die Höchſtpreiſe, 614 000 M verkauft worden. Der zuläſſige Reinge

nicht aber die für die Höchſtpreisüberſchreitung geltenden winn hätte ſich in Anbetracht der Friedenspreiſe nicht

Strafvorſchriften aufgehoben wurden . Unrichtig iſt etwa auf einen dem Friedensgewinn prozentual ents

nämlich die Meinung der Reviſion, daß durch die ſprechenden Betrag , ſondern – für das Logel – nur
22. Auguſt

Bet. v. 1919 auch die Straſvorſchriften
auf wenige Mark belaufen. Daß der in dem Kaufpreis

11. September

aufgehobenworden ſeien . $7 der Bet. der Baner
. ' au 51400074.gegenüber dem Preis im Jahre1913

zu 30 000 M enthaltene Gewinn das zuläſſige Maß
Fleiſchverſorgungsſtelle v . 22. Nov. 1917 gibt nur die weit überſchritt, wie ſehr ſich auch die Geſtehungs

Štraſvorſchriften des H PrG . wieder ; dieſe Stelle hat foſten erhöht haben mochten, lag auf der Hand. Der
keine Strafvorſchriften erlaſſen und konnte ſie mangels Tatrichter tann ſich aber der Aufgabe nicht entziehen ,

Zuſtändigkeit nicht erlaſſen . (Urt. v . 30. Okt. 1919, die şöhe des übermäßigen Gewinns durch Ermittlung
Rev.- Reg. Nr. 204/1919) . Ed .

und Berechnung der Geſtehungskoſten wenn nötig mit

þilfe eines Sachverſtändigen feſtzuſtellen, um ſo weniger
als es hier an Unhaltspunkten , wie Höchſts oder

os
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Michtpreiſen , fehlt (vgl . DŽur3. 1919 Sp . 512 ). Die überhaupt nicht zu, und 2. er ſei jedenfalls dadurch

Annahme des Preiſes vom Vorjahr, 150 M für das gededt, daß ſeine Preiſe der Marktlage entſprächen.

Bogel als eines noch zuläffigen Preiſes, womit ſich Zu 1 kommt in Betracht, daß a . , indem er die Ges

der BR. geholfen hat, iſt wiüfürlich und nicht über- îchäfte der Winzergenoſſenſchaft führte, als Gewerbe

geugend . Daß die Marktlage im Berbſt 1918 nicht treibender beſonders verpflichtet war, ſich über alle

normal war und bei der Preisbildung nicht zu Grund geſeßlichen Vorſchriften auf dem Laufenden zu halten

gelegt werden durfte, iſt im Urteil einwandfrei feſt- und über die Folgerungen zu vergewiſſern. Die Größe

geſtellt. des Geſchäfts verſchärfte die Verpflichtung. Daß der

dum inneren Tatbeſtand iſt feſtgeſtellt, daß dem Inhalt der PrTrVD. und ihre Faſſung dem Verſtändnis

A, einem älteren, geſchäftserfahrenem Mann und eines Mannes von der Art des A. beſondere Schwierig

Bürgermeiſter, die Brirvo. bekannt war. Nichts iſt dar: keiten entgegenſeßen ſollte, kann nicht anerkanntwerden ,

über geſagt, ob er den verkauften Moſt für einen Gegen- ſofern er dabei nur gewiſſenhaft und unbefangen zu

ſtand des täglichen Bedarfs gehalten hat. Zur Vor- Werfe ging, d . h. pflichtmäßig handelte. Dann konnten

jäßlichkeit der Handlung war dies auch nicht erforder- ihm kaum gegründete Zweifel fommen, insbeſondere

lich ; es genügte, wenn er ſich der tatſächlichen Ver- hinſichtlich der Frage, ob Moſt zu den Gegenſtänden

hältniſſe bewußt war, die dem Moſt dieſe Eigenſchaft des täglichen Bedarfs gehöre. War er fich ferner

verliehen : daß Wein dieſer Art in breiten Bevölferungs- über die Umſtände im Klaren, die den Gewinn als

ichichten als zur Bebenshaltung gehörig erachtet wird übermäßig erſcheinen ließen , fo tann er ſich bei pflicht

und infolge davon eine ſtändige Nachfrage danach mäßiger Ueberlegung taum der Einſicht verſchloſſen

herrſcht. Daß ihm dieſe Kenntnis innewohnte, darf haben , daß hier ein ſolcher vom Geſeßgeber mißbilligter

nach den Gründen angenommen werden . Das BG. Gewinn in Frage ſtand, deſſen Fordern oder ſich ge

verneint aber den Vorſaß und nimmt fahrläſſiges Ver- währen laſſen ihn der Beſtrafung aus der BD . ausſeßte.

ſhulden an, indem es feſtſtellt, daß er ſich nicht nur Er beruft ſich nun darauſ, daß der Kaufpreis der

nicht der Uebermäßigkeit des Gewinns was zum damaligen Marktíage entſprochen habe und deshalb

inneren Tatbeſtand auch nicht erfordert wird, ſondern nicht als übermäßig i . S. der VО . gelten könne . Ein

auch nicht der Umſtände bewußt geweſen ſei, die den ſolcher Jrrtum muß aber nach der Faſſung der Be

Gewinn zu einem übermäßigen geſtempelt hätten, ſtimmung als ausgeſchloſſen gelten. Die PrTrVD.vom

fügt aber hinzu, daß er ſich bei pflichtmäßiger Ueber- 23. März 1916 hatte zwar in 5 Abſ. 1 3. 1 auch

legung dieſer Einſicht nicht hätte verſchließen können , auf die Marftlage hingewieſen, aber doch in erſter

deshalb fahrläſſig gehandelt habe. Dies iſt nicht Linie die Berüđſichtigung der geſamten Verhältniſſe“

bedenkenfrei. Denn die Umſtände, die den Gewinn gefordert . Die zur Zeit der Tat ſchon vier Monate

als übermäßig i. S. der VD. erſcheinen ließen, waren geltende PrTrVO. ſpricht nur von dieſen geſamten

im weſentlichen feine andern, als diejenigen , deren Verhältniſſen “ und erwähnt die Marktlage nicht mehr,

Kenntnis nach den übrigen Feſtſtellungen des Urteils ſie konnte danach nur im Rahmen der übrigen Vers

dem A.innegewohnt haben muß : Er kannte die Preiſe hältniſſe berücfſichtigt werden . Daß die damalige Markt

der Friedensjahre, hatte ihr Indiehöheſchnellen während lage nicht normal war, konnte ihm nicht verborgen ſein ..

des Krieges verfolgt, wußte, daß fie nun auf das Er konnte auch nicht annehmen, daß ſich ihr ein Grund

Zwanzigfache des Friedenspreiſes angewachſen waren jur Nechtfertigung der von ihm ſelbſt als „abnorm

und fich insbeſondere gegen das Vorjahr verdoppelt hoch “ bezeichneten Preiſe entnehmen laſſe und er ſich

hatten, auch daß früher ein Gewinn von wenigen Mark mit dem Hinweis auf ſie einer ſtrafrechtlichen Ber

üblich und angemeſſen war . Er fannte die Bedingungen antwortlichkeit entziehen könne ; er fonnte ſich insbes

der Produktion und des Handels hinlänglich, um ſich ſondere dann der Betrachtung nicht verſchließen, daß

ein zutreffendes Urteil über die Koſten der Erzeugung, dieſe Marktlage ja nichts anderes war als das Er

die allgemeinen und beſonderen Betriebsuntoſten uſw. gebnis einer maßloſen , durch die Kriegsverhältniſſe

und die Einwirkung der ſeit dem Krieg eingetretenen hervorgerufenen Preisſteigerung, deren Bekämpfung ſich

Geldentwertung bilden zu fönnen. Damit beſaß er der Geſeßgeber eben durch jene VO . zum Ziel geſeßt

aber die Kenntnis der für die Uebermäßigfeit des Ges hatte, Þat . ſich dieſen Erwägungen verſchloſſen , ſo

winns entſcheidenden Umſtände. Mit dieſen Schluß- kann ſeine Ueberlegung nur ſehr oberflächlich geweſen

folgerungen ſteht die Feſtſtellung in Widerſpruch, daß ſein, was ihm zum Verſchulden anzurechnen wäre.

er ſich eben dieſer Umſtände nicht bewußt geweſen Sollten ihn aber ſelbſt dieſe Erwägungen noch

ſei. Wollte das BG. aber nur ſagen, daß er ſich im nicht zu der Einſicht geführt haben, daß der Abſchluß

Augenblic des Verkaufs die Umſtände nicht vergegen- des Kaufgeſchäfts unter die Straſbeſtimmung falle, ſo

wärtigt habe, ſo beſteht die Vermutung, daß der müßten ihm doch bei pflichtmäßigem Verhalten Zweifel

Begriff des bedingten Vorſakes verkannt iſt, und es über die Zuläſſigkeitſeines Tuns angeſichts der VO .

wäre eine Nachprüfung aus dieſem Geſichtspunkt ge- vom 8. Mai 1918 gekommen ſein . Darnach war er

boten . verpflichtet, ſich bei einer amtlichen Stelle über Sinn

Das BG. nimmt alſo eine fahrläſſige Zuwider: und Tragweite jener Beſtimmungen zu unterrichten,
handlung nach § 1 Abſ. 1 3. 1 und Abſ. 2 VO . an , Dann mußte er ſich aber nach der allgemeinen Lebens.

hält aber den Strafausſchließungsgrund des Zrrtums erfahrung ſagen , daß von Fach- und Berufsgenoſſen

nach der BD . vom 18. Januar 1917 für gegeben. keine zuverläſſige, von eigennüßigen Beweggründen

Hier könnte ſich zunächſt fragen, ob bei der maß- und unbeeinflußte Auskunft zu erwarten ſein werde, dieſe

hemmungsloſen Ausbeutung der Kriegskonjunktur in Kreiſe vielmehr beſtrebt ſeien , ſich über die ihnen

den leßten Jahren und der ſich darin äußernden die läſtige VO. hinwegzuſeßen . Aber auch die Gründe,
wirtſchaftlichen Intereſſen der Allgemeinheit miß- die er als beſtimmend für die Bildung der hier an

achtenden ſtrupelloſen Geſinnung ein entſchuldbarer geblich herrſchenden Auffaſſung vorbringt, waren

Jrrtum über die Anwendbarkeit der Strafbeſtimmung nicht dazu angetan, dieſe Meinung zu ſtüßen und
überhaupt in Frage kommen fönne. Allein dieſe Frage konnten von ihm auch nicht ſo bewertet werden. Die

tann dahingeſtellt bleiben , da die Annahme eines behauptete Untätigkeit der Regierung gegenüber dem

unverſchuldeten frrtums aus anderen Erwägungen wiederholten Verlangen nach Aufſtellung von Höchſt

unhaltbar iſt . Die Ausführungen des Urteils ſind oder Richtpreiſen nötigte keineswegs zu dem Schluß,
dahin zu verſtehen, daß A. nicht im Jrrtum über das daß der Weinhandel von dieſer Seite als dem Geltungs

Beſtehen der Strafbeſtimmung wohl aber über ihre bereich der PrTrVD . entrüdt angeſehen werde, ſie konnte
Anwendbarkeit befangen geweſen ſei und zwar in ihren Grund auch in wirtſchaftspolitiſchen Erwägungen ,
doppelter Richtung, 1. daß er irrigerweiſe angenommen Rüdſicht auf die Haltung von Nachbarländern in der

babe, die VO . treffe auf das vorliegende Geſchäft | Frage der Preisregelung uſw. haben. Uebrigens ſollte
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den wirkſamſten Schuß gegen Preiswucher gerade die die Mehrheit des Aktienkapitals vieler deutſcher Unter

VO. ſelbſt gewähren , unabhängig von der Aufſtellung nehmungen in ausländiſchen Händen befindet. Es iſt

von Göchſt- und Richtpreiſen . Unerheblich war es das eine Gefahr ſowohl für die Volksgeſamtheit wie

ſchließlich und mußte vom Angekl. bei pflichtmäßiger für die deutſchen Aktionäre, wie endlich auch für die

Ueberlegung auch als unerheblich erkannt werden , deutſchen Konkurrenzunternehmungen. Die Produftion

wenn im „ Publikum “ die Meinung verbreitet war, wird in noch höherem Maße vom Ausland kontrolliert

der Preisbildung im Weinhandel ſeien überhaupt keine werden als dies bisher ſchon geſchieht, wenn die

Grenzen gezogen . Eine ſolche Meinung breiter, den Aftienmehrheiten in ausländiſchen Händen ſind; die

Berhältniſſen fernſtehender Bevölkerungsichichten fonnte Preiſe unſerer Erzeugniſſe werden noch mehr wie

ihn der eigenen pflichtmäßigen Prüfung nicht bisher vom Ausland beſtimmt werden ; der Aus

überheben . Es durfte ſich bei ihnen über vorhandene ſaugungsprozeß, der ſich ſchon jeft an weiten Ver

Bedenken nicht beruhigen und mußte ſich ſagen , daß braucherſchichten zugunſten des Auslandes vollzieht,

zur Hebung ſolcher Zweifel nur eine von amtlicher wird erſchredend überhand nehmen . Dies die Gefahren

Stelle gegebene Auskunft geeignet ſei, zu deren Er: für die Volksgeſamtheit. Auch die deutſchen

teilung in erſter Linie das Kriegswucheramt berufen A ftionäre würden durch Uebergang der Attiens

geweſen wäre. Indem er dieſe Ueberlegungen anzu- mehrheiten in die Hand des Auslands vielfach Schaden

ſtellen und ihnen gemäß zu handeln unterließ und leiden ; während ſonſt die Aktionäre ein großes Intereſſe

ſich bei der Meinung der Intereſſentenkreiſe und des an der Hebung ihres Unternehmens haben, kann und

großen Publikums. beruhigte, hat er den Jrrtum über wird das Jntereſſe ausländiſcher Äftionärgruppen

die Anwendbarkeit der Strafbeſtimmung verſchuldet, häufig gegenteilig ſein : es iſt durchaus möglich, daß

vorausgeſeßt, daß er überhaupt in ihm befangen war. eine ausländiſche Gruppe den maßgebenden Einfluß

Die Beſtimmung der JrrtumsVO. kann ihm alſo über ein deutſches Unternehmen erſtrebt, um ihren

nicht zugute kommen . (Urt. v. 30. Okt. 1919, Nev . Nußen nicht aus dem Unternehmen zu ziehen, ſondern

Reg . Nr. 65/1919) . Ed . aus anderen Umſtänden ; das Intereſſe der ausländiſchen

4834 Gruppe fann z . B. in einer Stillegung des deutſchen
III .

Betriebes liegen oder darin , daß für die Zwede eines

Wer nach den Vorſchriften des Strafrecht: Anſpruch
ausländiſchen UnternehmensdieErzeugniſſedes deutſchen

auf Buße hat, muß als Nebenfläger auch dann noch
Unternehmens möglichſt billig erworben werden, ſo daß

der eigentliche Verkaufsgewinn nicht dem deutſchen
zugelaſſen werden , wenn der Anſpruch nicht rechtzeitig

erhoben worden iſt. Aus den Gründen : $ 443
Unternehmen, ſondern irgend einem ausländiſchen im

Abſ . 1 StPO . macht die Befugnis zum Anſchluß an
Wege des Zwiſchenhandels zufließt; möglich iſt auch ,

die öffentliche Klage nur davon abhängig , daß nach
daß die ausländiſche Gruppe das deutſche Unternehmen

nötigt, die Rohſtoffe oder Ďalbfabrikate eines auss
den Vorſchriften des StGB . oder anderer Geſeße ein

Anſpruch auf Zuerfennung einer Buße beſteht. Nach
ländiſchen Unternehmens ſo teuer abzunehmen, daß

jede Rentabilität des deutſchen untergraben wird.
der Rechtſprechung des RG. fommt es nicht darauf

Auch die deutſchen Stonkurrenzunternehmungen

an, ob tatſächlich die Zuerkennung einer Buße verlangt

wird und ob nach der Lage des Verfahrens im Einzels
fönnen dadurch geſchädigt werden, daß ein deutſches

fall ein ſolcher Anſpruch noch erhoben werden kann.
Unternehmen vom Auslande kontrolliert wird ; man

braucht nur an die Möglichkeit zu denken, daß das
Sie läßt den Anſchluß auf Grund des § 443 Abſ. 1

StPO . auch dann noch zu, wenn die Zuerfennung
in der Handdes Auslands befindliche deutſche Unter

einer Buße nicht rechtzeitig, d . h . nicht bis zu dem in
nehmen die Konkurrenz dermaßen unterbietet, daß fie

8 444 Abſ . 1 StPO. bezeichneten Zeitpunkte beantragt
ihre Erzeugniſſe nicht mehr zu lohnenden Preiſen ab

worden iſt (NGNſpr. 5 S. 358, RUSt. 5 S. 337, 41
ſeßen kann ; die Folge fann ſein , daß ſich auch die

S. 176) . Dieſe Anſicht ſteht nicht nur im Einklange
Konfurrenzunternehmungen der ausländiſchen Stontrolle

mit dem Wortlaute des Geſeßes, ſondern wird auch
fügen müſſen , wenn ſie nicht dem vollſtändigen Zus

feinem Sinne und ſeinen Zweden gerecht. Die StPO.
ſammenbruch entgegengehen wollen.

will dem Verlegten einen erhöhten Einfluß auf den
Gegenüber den geſchilderten Gefahren liegt der

Gang des Verfahrens ſichern , wenn ein perſönliches
Gedanfe nahe, den Ankauf von deutſchen Aktien durch

Ausländer im Wege geſeßlicher Maßnahmen zu vers
Rechtsgut beeinträchtigt worden iſt, das das Geſet

durch die Vorſchriften über die Buße als beſonders
bieten oder einzuſchränken. Im Hinblick auf Art. 276

ſchußbedürftig anerkennt. Auch dem Verlegten , der
des Friedensvertrages ſind ſolche Maßnahmen nicht

ſeinen Anſpruch auf Schadenserſaß im bürgerlichen
möglich ; ſie würden auch tiefgreifende Aenderungen

Rechtsſtreit erheben will, wird ſo die Möglichkeit
unſeres Aftienrechtes mit ſich bringen, von denen nicht

gewahrt, ein Straſurteil herbeizuführen , das er für
feſtſteht, ob ſie wirtſchaftlich von Vorteil wären .

die Durchſeßung ſeines Anſpruchs wirfjam verwerten
Trotzdem müſſen Mittel und Wege gefunden werden ,

kann. Þiernach findet der Senat keinen Anlaß, von
um den nationalen Charakter unſerer Unternehmungen

der Rechtſprechung des RG . abzuweichen . Sie wird
auch dann zu erhalten, wenn die Aktienmehrheiten in

nicht entfräſtet durch die Bedenken , die Löwe-Roſen
ausländiſchen Beſiß übergehen ſollten ; dies fann da

berg a . a . D. in Bent. 2 zu § 413 StPO. im Gegen
durch geſchehen, daß man Maßnahmen trifft, die

ſaße zu früheren Auflagen des Kommentars erhebt.
wenigſtens den nationalen Charakter der Direktion

Es fann alſo nicht darauf ankommen , daß S. im
und des Aufſichtsrates ſicherſtellen. Zwei unſerer

Verfahren vor dem Schöffengerichte feine Buße ver
wichtigſten Unternehmergruppen, derSchiffahrtskonzern

langt hat und daß der im § 444 Abſ . 1 StPO. be
und der chemiſche Stonzern, ſind in dieſer þinſicht vors

zeichnete Zeitpunkt verſtrichen iſt (ObloSt. 7, 404) .
bildlich vorgegangen . Jede der beteiligten Geſellſchaften

(Beſchl. v . 7. Oft. 1919, BeſchwNeg . Nr. 421/1919) .
gibt eine verhältnismäßig geringe Anzahl (3. B. die

Ed .
Hamburg -Amerika-linie bei bisher 180 Millionen Mark

Áftienfapital 5 Millionen Mart) Vorzugsaftien aus,

die ein ſo vielfaches Stimmrecht erhalten, daß ſie nicht

überſtimmt werden können ;dieſe Vorzugsaftien lauten

auf Namen ; das Bezugsrecht der Attionäre wird für

ſie ausgeſchloſſen ; vielmehr werden ſie im Wege des

Schuß der nationalen Produktion . Der ſchlechte Austauſches mit gleichartigen Vorzugsaktien verwandter

Stand unſerer Währung ermöglicht dem Ausland , Unternehmungen in feſte Hände gelegt ; Schwierigkeiten

deutſche Wertpapiere für billiges Geld zu erwerben . der Kapitalsbeſchaffung fönnen deshalb nicht entſtehen .

Man muß damit rechnen , daß ſich über kurz oder lang Das Vorbild verdient Nachahmung .

1

4850

Gefeßgebung und Verwaltung.
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Es iſt natürlich nicht zu verkennen, daß die ge- vollzieher gut tun, die Aushändigung zunächſt zu ver

ſchilderte Transaktion eine bedenkliche Schmälerung weigern, den Gläubiger aufden Weg der Erinnerungen

der Mechte der Stammaktionäre bedeutet ; es wird zu verweiſen und gleichzeitig den Schuldner zu vers

nicht immer leicht ſein , den Stammaktionären im Hin- anlaſſen, Antrag nach § 825 3PO, dahin zu ſtellen,

blid auf die Beſonderheit der Lage klar zu machen, daß mit den gepfändeten Münzen nach § 820 Sa 2

daß die geſchilderte Maßnahme geeignet iſt, fie vor 3PO . oder in ähnlicher Weiſe verfahren wird. Dabei

den ſchwerſten Gefahren zu ſichern . Auch da, wo die taucht allerdings die Frage auf, ob dieſes Verfahren

Stammaftionäre die Schwierigkeit der Lage voll er- zuläſſig iſt : nach den Kommentaren trifft § 825 auf

tennen , werden ſie nicht immer geneigt ſein , den neu- den Fall des § 815 nicht zu, weil dieſer keine Ver

juichaffenden Borzugsaktionären einen ſo ausſchlags wertung s art betreffe. Es läßt ſich aber auch die

gebenden Einfluß auf ihr Unternehmen einzuräumen, gegenteilige Auffaſſung ſehr gut rechtfertigen . Wo

wie er die unweigerliche Folge der geſchilderten Trans- zwei Auslegungen möglich ſind , wird ſich ein neuzeitlich

altion iſt. Wo ſich in dieſer Hinſicht Schwierigkeiten denfender Richter ſtets für diejenige entſcheiden , die

ergeben, kann man den Stammaftionären in zweifacher den herrſchenden wirtſchaftlichen Bedürfniſſen entſpricht.

Weiſe entgegenkommen : Man kann die Gewährung des Welche von beiden dies gegenwärtig iſt, kann nach

erhöhten Stimmrechts der Vorzugsaktien auf beſtimmte den vorſtehenden Ausführungen nicht zweifelhaft ſein.

wichtige Fälle beſchränken, alſo insbeſondere auf die Nach SS 805 3PO. darf die Pfändung nicht weiter

Wahl des Aufſichtsrates , auf Fragen, welche die Be- ausgedehnt werden, als zur Befriedigung des Gläubigers

ſtellung des Borſtandes betreffen , auf die Aenderung und zur Dedung der Bollſtreckungskoſten erforderlich

des Zwedes der Geſellſchaft, auf jede Maßnahme, die iſt. Üuch bei der Anwendung dieſer Beſtimmung

das Unternehmen einem ausländiſchen Einfluß unter: dürfte dem hohen Sturswert der Gold- und Silber

wirft. Man kann aber auch die Beſtimmung des § 251 münzen Rechnung zu tragen ſein .

HOB. ausnüßen, wonach der Geſellſchaftsvertrag für II . Staatsanwalt Dittrich in München.

die Gültigkeit der Beſchlüſſe der Generalverſammlung

gewiſſe Erforderniſſe vorſchreiben kann ; als ein ſolches

Erfordernis kann für beſtimmte Fälle, etwa die vorher Berſchärfte Vorſchriften gegen das Glüddſpiel hat

genannten, die Zuſtimmung der Mehrheit der Vorzugs- das am 30. Dezember 1919 in Kraft getretene Geſek

aktionäre aufgeſtellt werden . Die Beſchreitung jedes vom 23. Dezember 1919 gebracht (ROBI. S. 2145).

dieſer beiden Wege dürfte genügen , um im weſentlichen Es erſeßt die s$ 284, 285 und den § 360 Nr. 14 StGB .

die Gefahren abzuwenden, die durch Eindringen aus- Die Strafſaßung gegen das gewerbsmäßige

ländiſchen Kapitals entſtehen. Aber Eile tut not ! Glüđsſpiel iſt aus dem § 284 in den § 285 ver

4849 D. legt. Der Strafrahmen iſt bedeutend erhöht. Die

Vorſchriften des § 285 und des § 360 Nr. 14 StGB .

ſind jeßt in die ss 284-284 b verarbeitet, wobei aber

Die Pfändung von deutſchen Gold- und Silbermünzen . nicht nur die Strafrahmen erweitert, ſondern auch neue

Die Tatſache, daß unſere Silber- und Goldmünzen Tatbeſtände geſchaffen ſind . Strafbar iſt jeßt nach

3. 3. weit über ihren Nennwert bezahlt und an den § 284 Abſ. 1 , wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich

deutſchen Börſen ſozuſagen offiziell gehandelt werden, ein Glücksſpiel veranſtaltet oder hält oder die

ſtellt den Gerichtsvollzieher, der bei einem Pfändungs- Einrichtungen dazu bereitſtellt (bisherige

gang folche Münzen vorfindet, vor die Frage, wie er Tatbeſtände: O eſtatten [ 8 285) , zur Verheim -

damit verfahren ſoll. ! lich ung mitwirken [$ 285 ), h alten (5 360 Nr. 14 ]) .

Am einfachſten liegt die Sache bei den alten , längſt Der Tatbeſtand iſt gegenüber dem alten Rechte auch

außer Kurs geſeßten Talern und bei den gewöhnlichen inſoferne erweitert, als nicht mehr beſtimmte öffent

Zweimartſtücken, die nach Bef. vom 12. Juli 1917, liche Orte bezeichnet ſind, an denen das Glüdsſpiel

AGBI. S. 625 , ſeit 1. Januar 1918 ebenfalls nicht verboten iſt ( Verſammlungsort, Weg, Straße, Plaß) :

mehr gefeliche Zahlungsmittel find. Dieſe Münzen entſcheidend iſt allein , daß einer nicht von vornherein

find als gewöhnliche Silberſachen zu behandeln ; mit beſtimmt abgrenzbaren Perſonenzahl die Teilnahme

ihnen iſt nach den SS 814 , 816—820 ZPO. zu ver- am Spiel ermöglicht iſt. Das Geſep verſperrt in § 281

fahren . Solange die Reichsgefekgebung nicht eingreift, Abſ. 2 ganz ſachgemäß die Hintertürchen der Spiel

gilt dies aber nicht für unſere 1- , 3-, 5-, 10- und klubs : Es iſt bekannt, daß ſich Spielgeſellſchaften bilden ,

20 Markſtüde und für die in Form von Denkmünzen die nach außen hin den Schein der Abgeſchloſſenheit

geprägten Zweimarkſtüce; dieſe ſind noch geſebliche wahren, in Wirklichkeit aber jedermann Zutritt ge

Zahlungsmittel , d . h . Geld , welches im Falle der währen , der rupfen oder gerupft ſein will. § 284

Pfändung nach § 815 ZPO, an den Gläubiger abzu- Abſ. 2 erklärt deshalb einfach als öffentlich die

liefern iſt. Als Geld ſind dieſe Münzen nichtmehr Glüdsſpiele in Vereinen und geſchloſſenen

wert, als der auſgeprägte Nennwert ausweiſt ; der Geſellichaften ,wenn dort gewohnheitsmäßig

Gläubiger dürfte deshalb verlangen fönnen – wenigs (nicht zu verwechſeln mit gewerbsmäßig) geſpielt wird.

ſtens nach dem Buchſtaben des Geſekes –, daß ihm Demgegenüber iſt der Nachweis belanglos, daß der

ſolche Münzen auch nicht höher als mit dem Nenn- , Kreis der Angehörigen begrenzt iſt : die Aufnahme

wert angerechnet werden . Würde man dem entſprechen , bedingungen mögen ſo ſtreng ſein , wie ſie wollen.

ſo wäre dies eine Ungeheuerlichkeit ; denn der innere Neu iſt auch , daß jeßt die Teilnehmer eines öffent

Wert der Geldſtücke iſt nach dem Stande vom 21. Januar lichen Glücksſpiels ſchlechthin beſtraft werden können

1920 9–16mal ſo groß wie ihr Nennwert und um ( $ 284 a ) , während ſich die bisherigen Strafvorſchriften

dieſes vielfache des Nennwertes wäre der Schuldner hauptſächlich gegen den Veranſtalter, Valter oder

geſchädigt und der Gläubiger bevorteilt, wenn man Begünſtiger des Olücksſpiels richteten.

nach dem Buchſtaben verfahren würde. Nun beſteht Hervorzuheben ſind die harten Nebenſtrafen : Jn

allerdings heutzutage unſer ganzes Wirtſchaftsleben allen Fällen kann neben der Gefängnisſtrafe auf

aus Ungeheuerlichkeiten und man müßte auch dieſe Ehrenrechtsverluſt, Zuläſſigkeit der Polizeiaufſicht und

achſelzuđend und topfſchüttelnd in Kaufnehmen, wenn Ueberweiſung an die Landespolizeibehörde erfannt

nicht übhilfe möglich wäre . Vernünftig denfende werden (§ 285 a Abſ. 1 ) , auch iſt öffentliche Bekannt

Gläubiger werdenſolche ja gar nicht nötig machen, machung des Urteils vorgeſehen (§ 285 a Abſ. 3 ).

ſondern ſich die Münzen entweder zum Papierwert Ausländer fönnen aus dem Reichsgebiete verwieſen

anrechnen laſſen oder den Umtauſch in Papiergeld ge- werden, auch wenn die Ueberweiſung an die Landes

ſtatten und dieſes dann in Zahlung nehmen . Wo der polizeibehörde nicht verfügt iſt (§ 285 a Abſ.2 ; 1. 8 362

Gläubiger hiezu nicht zu bewegen iſt, wird der Gerichts
1
Abſ. 4 StGB . ) . In den Fällen der $8 284, 284 a iſt

:

.
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die Einziehung der Spieleinrichtungen und des Spiel

gelbes bindend vorgeſchrieben, ſofern ſie dem Täter

oder einem Teilnehmer gehören ; andernfalls iſt ſie

zuläſſig (§ 284 b) .

4861

1

Ieuerungejuſdläge zu den Gebühren der Rechts

anwälte und Gerichtsvollzieher. Urmetrecht. Wichtige

neue Vorſchriften enthält das Ro. vom 18. Dezember

1919 (ROBI. S. 2113 ), in Araft getreten am 1. Januar

1920. Es bringt mehr, als ſeine Ueberſchrift ſagt,

da es auch Vorſchriften für den Zivilprozeß gibt. Art. I

ändert das Geſet über Kriegszuſchläge zu den Gebühren

der Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher vom 1. April

1918 (NOBI. S. 175) ; die neue Faſſung dieſes Ge

ſeßes bringt das ROBI. 1919 S. 2115. Erhöht werden

die Gebührenſäße des § 9 MAGebD., die Pauſchjäße für

Schreibwerf uſw. ( 8 76 RAGebO.) und die Säße der

Entſchädigungen für Geſchäftsreifen ( 8 78 RAGebO .) .

Jn der GerVolzebo. ſteigern ſich die Gebührenjäße

für Zuſtellungen (§ 2), für Pfändungen beweglicher

Sachen uſw. ($ 4 ) und für Entgegennahme von Leiſtungen

( 8 11 ) , ferner die Entſchädigungen für Reiſekoſten ( $ 17

Abſ. 1). Die Geltungsdauer des Geſeßes iſt bis zum

31. Dezember 1921 hinausgeſchoben. Zu beachten iſt,

daß ſich die Nummern der ss von § 2 an durch die

Einfügung des § 1a (im neuen Tert $ 2) um je 1

verſchoben haben.

Art. II der eigentlich in die SPD. hätte ein

gefügt werden ſollen — fichert im Falle der Bewilli

gung des Armenrechts dem Rechtsanwalt den Erſaß

ſeiner Auslagen aus der Staatstaſſe, falls ſie nicht

vomGegner beigetrieben werden können . Der Gerichts

ſchreiber des Inſtanzgerichts feßt den zu erſtattenden

Betrag feſt. Erinnerungen nach § 4 Abſ. 1 GKG. ſtehen

der Staatskaſſe und dem Gerichte zu. ( Beſchwerde § 4

Abſ. 2 OKG.) . Die erſtatteten Beträge gelten als Ge

richtsloſten.

Art . III ſet dem § 115 3PO. einen Abſ. 2 zu .

Danach gibt es jeßtneben der Bewilligung des vollen

Armenrechts auch eine Bewilligung nach Bruchteilen.

Entſprechende Anwendung im Privatflageverfahren

und bei der Nebenklage : 8419 Abſ. 3 , § 437 Abſ. 1

StPO. (1. Goltd Arch .46 S. 25 ; BayDbLGŠt. 13 S. 38) .

Seite, nicht beſonders wohlwollenden Auffaſſung der

preußiſchen Verwaltungspraris, die beiſpielsweiſe einer:

ſeits eine Verwaltungstätigkeit ohne geſeßliche Grund

lage anerkennt, andererſeits dem Privatrechtund dem

Fiskusbegriff einen vergleichsweife breiten Raum ge

währt. Dabei wird allerdings überall zu den ab

weichenden Lehrmeinungen in klarer und entſchiedener

Weiſe Stellung genommen und vielfach durch ſelbſtändige

Gedankenführung der weitere Ausbau des noch immer

im Werden begriffenen deutſchen Verwaltungsrechts

gefördert ; vgl. 3. B. für vieles die Lehre von der

öffentlichen Rechtes und Pflichtenverſchiebung, in der eine

moderneAuffaſſung des jus eminens vorgetragen wird .

Daß die Darſtellung zwar die Neubildungen des Kriegs

rechts 3. T. berüđſichtigt, dagegen auf die Zeit nach

der Staatsumwälzung im allgemeinen nicht eingeht,

fann bei dem verhältnismäßig beſtändigen Charakter

des Verwaltungsrechts dem Buch ſeinen Wert als

ausgezeichneter Studienbehelf nicht nehmen. Aber.

auch dem Theoretiker muß ſeine Bektüre als Quelle

vielfacher Anregung warm empfohlen werden. Eine

Stellungnahmezu den einzelnen Theorien des Vers

faſſers iſt ſelbſtverſtändlich im Rahmen dieſer Anzeige

nicht möglich. Profeſſor Dr. Þan& Nawiasty.

Bayeriſche Boltsidullehrers und Schulbedarfgejet .

89. VI, 112 S. München 1919, C. H. Dediche Verlags

buchhandlung (Oskar Beđ ). Preis Me. 4.50.

Die vorliegende Tertausgabe enthält neben den

im Titel angegebenen Geſeßen die Verordnung über

die Errichtung der Volksſchulen und die Bildung der

Schulſprengel vom 26. Auguſt 1883/1 . Auguſt 1919

mit den Erläuterungen und Vollzugsvorſchriften vom

20. Auguſt 1919, ferner die Verordnung über Schul

pflege, Schulleitung und Schulaufſicht für die Bolts

ſchulen vom 28. Auguſt 1919. gn der Einleitung iſt

in großen Zügen die Entwidlung des Behrerbeſoldungs

und Schulfinanzrechts während der leßten 60 Jahre

gezeichnet. Der Wechſelbeziehung, in der das Bolts

ſchullehrer- und das Schulbedarfgeſek zueinander ſtehen ,

iſt durch inweiſe bei den einzelnen Oeſegesbeſtimmungen

auf die einſchlägigen Vorſchriften des anderen Geſekes

Rechnung getragen. Ein ausführliches alphabetiſches

Sachregiſter erleichtert die Benüßung . H. A.

4860

Lug, Dr. W., Rechtsanwalt in Breslau. Recht und

Rechtſprechung im und nach dem Kriege.

89. VI, 153 Š . Berlin und München 1919, Verlag

Bücheranzeigen.
von $ . W. Müller.

Der Verfaſſer hat die Neuerungen , welche die Ariegs

Ýatichet, Dr. Juline,Univerſitätsprofeſſor in Göttingen. und Revolutionsjahre auf dem Gebiet des Zivil- und

Inſtitutionen des deutſchen und preußiſchen
Prozeßrechts gebracht haben, in überſichtlicher Weiſe

Verwaltungsrechts. IV, 526 Seiten. Leipzig- zuſammengeſtellt. Daneben ſind die für die Weiters

Erlangen 1919, A. Deichertiche Berlagsbuchhandlung entwicflung unſeres geſamten Zivilrechts grundlegenden

Dr. Werner Scholl. Geh . Mf. 18.50, geb. Mf. 22.- .
Entſcheidungen des Reichsgerichts in der durch die

3n acht inhaltlich meiſt durchaus ſelbſtändig auf Reihenfolge der Geſekesparagraphen beſtimmten An

ordnung auszugsweiſe wiedergegeben. Der praktiſche
gebauten , in ihrem gegenſeitigen ſyſtematiſchen Ver

hältnis allerdings nicht näher beſtimmten Abſchnitten
Wert der Arbeit liegt mithin darin, daß es allen, die

werden die allgemeinen und in dieſe eingearbeitet eine
ſich infolge des Krieges die Ergebniſſe der neueſten

Auswahl der beſonderen Behren des Reichs- und
Rechtsentwicklung nicht zu eigen machen konnten, das

preußiſchen Verwaltungsrechts vorgeführt : Die Grund
Wiedereinarbeiten erleichtert und bei der Ergänzung

lagen des VR ., die Organiſationsgewalt, die Polizei
der vor dem Kriege abgeſchloſſenen Lehrbücher und

Kommentare ſchäßbare Dienſte zu leiſten vermag. Das

gewalt, die öffentlichen Rechte- und Pflichtenverſchiebung,

die öffentliche Dienſtgewalt, die Staatsaufſicht, Ver
Ziel des Werfes , „ den Benüber inſtand zu ſeßen, ſich

waltungsgerichtsbarfeit und Beichlußverfahren , die
ſchnell und zuverläſſig Gewißheitzu verſchaffen, ob

öffentlichen Sachen und die öffentlichen Anſtalten. Aus
und welches neue Recht für die ihn intereſſierende Frage

den mit zahlreichen Beiſpielen aus dem Rechtsleben
ſeit Ariegsbeginn geſchaffen iſt“, darf als voll erreicht

ausgeſtatteten, durchaus auf der Höhe theoretiſcher
bezeichnet werden . Η. Η.

Betrachtung ſtehenden Ausführungen bekommen wir

ein deutliches Bild der vollen Durchbildung des Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten,

Rechtsſtandes, beſonders nach der öffentlich rechtlichen Rat am Oberſten Bandesgerichte in München.

Eigentum von 3. So weißer Verlag ( Arthur Sellier) München, Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. F. $. Datterer & Cie., München und Freifing.
1
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Die Penderung des bayeriſchen Berggeſebes Die allgemeine wirtſchaftliche und politiſche

Entwidlung und vor allem die Entwicklung des

vom 10. Oktober 1919.. Rohlenbergbaus, die wir ſeitdem erlebt haben, hat

Bon Regierungsrat Karl Schaefer
inzwiſchen dem Gedanken allgemein zum Durch

im Miniſterium für Handel, Jnduſtrie und Gewerbe. bruch verholfen , daß in der Verwertung der mine

raliſchen Bodenſchäße des Landes die Erforderniſſe
I.

des öffentlichen Wohles als beherrſchender Leit

Mit dem übrigen deutſchen Bergrecht iſt das gedanke voranſtehen und die Intereſſen der Ge

bayer. Bergrecht ſeit dem BergG. vom 20. März ſamtheit an einer volkswirtſchaftlich richtigen Ver

1869 beherrſcht geweſen von dem Grundſaße der wertung der Bodenſchäße ſtärker als bisher betont

Bergbaufreiheit ſowohl in der Aufſuchung der werden müſſen. Art. 155 Abſ . 4 der neuen RV .

Bodenſchäße wie im Betrieb der Bergwerke. An
vom 11. Auguſt 1919 hat dieſem Gedanken dahin

die Stelle jahrhundertelanger Gebundenheit ge Ausdruck gegeben, daß alle Bodenſchäße und alle

treten, galt die Bergbaufreiheit bei ihrer Ein: wirtſchaftlich notwendigen Naturkräfte unter Auf

führung als eine wirtſchaftliche Errungenſchaft, ſicht des Staates ſtehen und daß private Regale

von der man im freien Spiel der Kräfte eine im Wege der Geſeßgebung auf den Staatzu über

Neubelebung des Bergbaues erwartete, und niemand führen ſind. Die RV. hat auch in Art . 7 Ziff. 16

wird leugnen können , daß unter ihrer Geltung die Gefeßgebung über den Bergbau grundjäglich

der deutſche Bergbau einen ungeahnten Aufſchwung dem Reiche zugewieſen , mit der Maßgabe aller:

genommen hat. Mit der fortſchreitenden Belegung dings, daß die Länder das Recht der Geſekgebung

der freien Bodenſchäße mit Mutungsrechten ſind behalten, ſolange und ſoweit das Reich von ſeinem

allerdings Bedenken zutage getreten, ob ſich die Geſekgebungsrecht keinen Gebrauch macht.

weitere unbeſchränkte Geltung der Bergbaufreiheit Unter dieſen Verhältniſſen bedurfte das bayer .

noch mit den Intereſſen der Allgemeinheit an der Bergrecht einer Fortbildung, um für die Durch

Hebung und Verwertung der heimiſchen Boden : ſegung der Erforderniſſe des öffentlichen Wohles

ſchäße vereinbaren laſſe. Für Bayern hat die dem gegenüber der Privatwirtſchaft die notwendigen

Landtag im Jahre 1918 zugegangene Denkſchrift Handhaben zu geben. Dabei konnte freilich von

über den Stand der verliehenen Bergwerksrechte einer Ueberführung des geſamten beſtehenden Berg

dieſe Frage eingehend unterſucht und das Gef. baus in ausſchließliches Staatseigentum aus wohl

vom 17. Auguſt 1918 über die Aenderung des erwogenen Gründen der Wirtſchaftlichkeit, ingbe:

BergG. (GVBI . S. 551) hat eine bedeutungsvolle ſondere bei den ſchwierigen Verhältniſſen des

Ablehr von dem Grundſaße der Bergbaufreiheit bayeriſchen Bergbaus , nicht die Rede ſein , zumal

gebracht, indem es die Aufſuchung und Gewinnung auch die von der Reichsregierung berufene Soziali

von Eiſen- und Manganerzen , von Braunkohlen fierungskommiſſion in ihrem vorläufigen Bericht

und den in der Pfalz vorkommenden Steintohlen , von über die Sozialiſierung des Rohlenbergbaus ein :

Graphit außerhalb des Gebiets von Wegſcheid mütig zu einer Ablehnung des ſtaatlichen Monopols

und Paſſau und von Bitumen in Zukunft dem gekommen iſt. Wohl aber galt es das Recht des

Staate vorbehielt . In das beſtehende Bergwerks- | Staates zu einer gemeinwirtſchaftlichen Beauf

eigentum und in die Freiheit des Betriebs hat i Fichtigung und Beeinfluſſung des Bergbaus zu

das Geſeß nicht eingegriffen. verſtärken.
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Das neue Geſ. vom 10. Oktober 1919 über des Betriebs nach rein äußerlichen Merkmalen

die Aenderung des BergG. (GVBI. S. 676) hat aufzuſtellen.

dies in doppelter Richtung getan : Einmal hat es Alle Ausnahmen vom Betriebszwang dürfen

einen grundſäßlichen Betriebszwang an Stelle nur auf beſtimmte Zeit und nur widerruflich zus

des bisherigen freien Ermeſſens des Bergbau- gelaſſen werden ; ſie fönnen bei Aenderung der

berechtigten gefeßt, wie er das ihm verliehene Verhältniffe jederzeit zurüdgezogen werden (Art.68

Bergwerkseigentum verwenden , ob er insbeſondere Abſ. 4).

ſein Bergwerk überhaupt betreiben oder vielleicht Als Zwangsmaßnahine für den Fall der Nicht

nur als Unterlage für müheloſen Spekulations: beachtung der Vorſchriften über den Betriebszwang

gewinn benüßen wolle. Außerdem hat es die bisher iſt die Rechtsfolge der Entziehung des Bergwerks

auf die bergpolizeilichen Geſichtspunkte beſchränkte eigentums nach Art . 214 BergG. beibehalten.

Staatsaufſicht über die Bergwerksbetriebe in der Im Gegenſatz zu dem früheren Recht bedarf es

Richtung erweitert, daß die Bergbehörde auch aber fünftig nicht erſt einer Aufforderung des

darüber zu wachen hat, ob der Betrieb den An: Oberbergamts zum Betrieb unter ausdrüdlicher

forderungen der Volkswirtſchaft entſpricht. Androhung jener Rechtsfolge, das Oberbergamt

iſt vielmehr ießt verpflichtet, die Einleitung des

II . Verfahrens wegen Entziehung des Bergwerkseigen

tums auszuſprechen, wenn ohne die nach Art . 68

Nach der neuen Faſſung des Art. 68 BergG . erforderliche Genehmigung ein verliehenes Berg

iſt der Bergwerksbeſißer grundſäßlich verpflichtet, werk nicht in Betrieb genommen oder der Betrieb

das Bergwerk binnen 6 Monaten nach der Ver- eingeſtellt, auf längere Zeitausgeſeßt oder unter

leihung in Betrieb zu nehmen . Für die beim dem durch das öffentliche Wohl gebotenen Umfange

Inkrafttreten des Geſ.nicht im Betrieb befindlichen gehalten wird.

Bergwerke läuft die gleiche ſechsmonatige Friſt vom In Erweiterung des bisherigen Rechts iſt die

Tage des Inkrafttretens des Geſ., vom 10. Oktober Entziehung des Bergwerkseigentums jegt außer
1919 an ( Art. V des Gej . ) . Ausnahmen ſind nur

dem für den Fall vorgeſchrieben , daß die Art des

mit Genehmigung des Oberbergamts zuläſſig und Betriebs in ſonſtiger Weiſe das öffentliche Wohl

nur aus wichtigen Gründen und ſofern nicht über- gefährdet (3. B. bei Raubbau) und die Bean:

wiegende Gründe des öffentlichen Wobles entgegen- ſtandungen nicht innerhalb einer vom Oberbergamt

ſtehen . Unter „ Betrieb“ iſt jede auf ernſtliche unter Androhung der Entziehung des Bergwerks

Aufſchließung und Ausbeutung des Bergwerkseigentums geſeßten Friſt behoben werden (Art. 214

gerichtete Tätigkeit zu verſtehen ; ob eine ſolche Abſ. 2).

vorliegt, iſt Frage des Einzelfalles und von der Das Entziehungsverfahren ſelbſt iſt im übrigen

Bergbehörde zu entſcheiden. Selbſtverſtändlich ſoll | unverändert geblieben. Ein neuer Artikel 218 a

nun nicht in Zukunft auf jedem „ Bergwert“ im des Berg . (Art. IV des Geſ. vom 10. Oktober

Sinne des Berggeſeķes, d . h. auf jedem verliehenen 1919) bringt nur noch beſonders zum Ausdrud,

Grubenfeld ein Bergbau umgehen . Das würde daß , wenn dringende Gründe des öffentlichen

ſchon die Rüdſicht auf die Nachhaltigkeit des Berg: Wohle8 e8 erfordern, das Oberbergamt nach Ein

baus , die Rücſicht auf kommende Geſchlechter ver:
leitung des Entziehungsverfahrens mit ſofortiger

bieten . Das Oberbergamt hat vielmehr in jedem Wirkung alle Anordnungen treffen und nötigenfalls

Falle die Verhältniſſe ſorgfältig zu prüfen und auf Koſten des Bergwerkseigentümers in Vollzug

zu entſcheiden , ob das öffentlicheWohl den Betrieb ſeken kann, die aus polizeilichen Gründen oder

fordert oder ob es die Unterlaſſung des Betrieb zum ordnungsmäßigen Betrieb des Bergwerks
geſtattet oder gar geboten erſcheinen läßt. Wirt: notwendig ſind.

ſchaftlich zuſammenhängender Felderbefiß muß

naturgemäß als wirtſchaftliche Einheit behandelt
III .

werden ; größere Unternehmungen können ohne Der neue Artikel 82 des Berg6. unterſtellt

eine Felderreſerve gar nicht auskommen, wenn nicht den Betrieb der privaten Bergwerke auch in wirt

ihre Lebensfähigkeit in Frage geſtellt werden ſoll. ſchaftlicher Beziehung der ſtaatlichen Aufſicht und

Wie die Nichtinbetriebnahme iſt auch die Ein: weiſt dieſe Aufſicht dem Oberbergamt zu . Abſ . 2

ſtellung oder längere Ausſeßung des Betriebe nur umſchreibt den Inhalt der wirtſchaftlichen Aufſicht

mit Genehmigung des Oberbergamts zuläſſig. Nach dahin, daß der Bergwertsbeſiker verpflichtet iſt,

Art. 68 Abſ. 3 muß ſich der Betrieb ferner in jederzeit Auskunft über die wirtſchaftlichen Ver

angemeſſenen Grenzen bewegen . Ob der Betrieb hältniſſe des Unternehmens zu erteilen und die

dieſem Erfordernis des Geſetzes genügt, hat das vorgeſchriebenen Aufzeichnungen zu machen und

Oberbergamt unter pflichtmäßiger Würdigung aller der Bergbehörde einzureichen . Die Bergbehörde

Umſtände des einzelnen Falles zu entſcheiden . Im hat ferner das Recht, in die Geſchäftsbücher und

Gegenſaß zu den Beſtimmungen des ſächſiſchen Geſchäftsbriefe Einſicht zu nehmen und alle Be

Bergrechts hat das bayeriſche Geſeß davon ab: triebseinrichtungen zu beſichtigen, auch ſoweit ſich

geſehen , beſtimmte Grundſäße über den Umfang dieſe Befugnis nicht ſchon aus der bergpolizeilichen
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Aufſicht ergibt. Vor allem aber iſt der Berg: begegnen, hat es daher das Gefeß vollſtändig in

werksbeſiker verpflichtet, Beanſtandungen des Ober- das Ermeſſen des Miniſteriums geſtellt, ob und

bergamts in angemeſſener Friſt zu beheben. in welchem Umfange es einem ſolchen Antrag

Das Oberbergamt kann ſeine Anordnungen ſtattgeben wil. Das Miniſterium kann die Nach:

nötigenfalls erzwingen und zwar im Wege des prüfung außerdem von der Hinterlegung einer

ſogenannten adminiſtrativen Zwangsvollzugs nach Sicherheit für die unter Umſtänden nicht unbe:

Art. 256 BergG. und Art . 21 PSIGB. Das trächtlichen Koſten der Nachprüfung abhängig

Oberbergamt kann dabei Ungehorſamsſtrafen bis machen . Die Einleitung des Verfahrens kann auch

zum Betrage von 5000 M für verwirkt erklären , an ſonſtige Bedingungen geknüpft werden , vor

die in die betreffende Knappſchaft&penſionskaſſe allem daran , daß einſtweilige Maßnahmen durch

fließen . Es kann die dem Bergwerksbeſiker auf- geführt werden . § 3 der VollzBet. räumt die§

erlegten Maßnahmen auf Koſten des Ungehorſamen gleichen Befugniſſe der Rommiſſion, in dringenden

gemäß Art . 21 PStGB. auch ſelbſt vornehmen Fällen auch dem Vorſigenden der Kommiſſion ein .

laſſen. Der Antrag des Bergwerksbeſigers iſt nach

Das Geſeß hat dem Oberbergamt hier eine der VollzBet. in doppelter Fertigung beim Ober

Aufgabe von hoher Verantwortlichkeit zugewieſen . bergamt einzureichen ,das ihn mit kurzer gutacht

Mit Rüdſicht darauf ſchreibt es vor , daß das
licher Aeußerung ungeſäumt dem Miniſterium

Oberbergamt vor Erlaß einſchneidender Anord vorzulegen hat. Ordnet das Miniſterium die

nungen einen Beirat hören muß, der von der
Nachprüfung an , ſo hat der Vorſigende der Kom

Arbeitskammer für den Bergbau gewählt wird und miſſion die Entſcheidung mit tunlichſter Beſchleuni

aus je 4 Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit. gung herbeizuführen . Die Kommiſſion kann

nehmer im Bergbau beſteht; einer der Vertreter nötigenfalls noch andere , z. B. auch kaufmänniſche

der Arbeitnehmer iſt aus den kaufmänniſchen oder
Sachverſtändige hören ; auch der Bergwerksbeſiker

techniſchen Angeſtellten zu entnehmen . Für die Wahl kann ſolche vorſchlagen . Grundſäßlich muß aber

dieſer Vertreter hat$ 1 der VollzBef . vom 9. Januar der in Art . 82 Abſ. 1 vorgeſehene Beirat des

1920 (GVBI. S. 8) die erforderlichen Ausführung - Oberbergamts einvernommen werden. Mitglieder

beſtimmungen unter ſinngemäßer Anwendung der
dieſes Beirates können daher nicht gleichzeitig Mit

Wahlordnung der Arbeitskammer für den bayeriſchen glieder der Kommiſſion ſein. Der Bergwerksbefitr

Bergbau getroffen. Mitglieder , bei denen Um :
fißer kann zu einer mündlichen Verhandlung ge

ftande eintreten oder bekannt werden , welche die laden werden ; ſoweit dabei nicht perſönliches Er

Wahlbarkeit ausſchließen , haben aus dem Beirat
ſcheinen angeordnet wird , fann er ſich durch eine

auszuſcheiden , ſofern es ſich nicht bloß um eine mit ſchriftlicher Vollmacht verſehene Perſon der

vorübergehende Arbeitsloſigkeit handelt . Nach Um treten laſſen ; leiſtet er der Badung teine Folge,

lauf der Wahlzeit , die ſich mit der Wahlzeit der ſo wird gleichwohl in der Sache verhandelt und

Arbeitstammer dedt, bleiben die Mitglieder im entſchieden. Die Entſcheidung der Kommiſſion iſt

Amt, bis die neue Arbeitstammer ihre Nachfolger endgültig.

beſtimmt hat.

Gegen die Anordnungen des Oberbergamts IV.

ſteht zunächſt die allgemeine Aufſichtsbeſchwerde an

das vorgeſepte Staatsminiſterium nach Art . 249 Die neuen Beſtimmungen ſollen und dürfen

Ab . 3 des Berg . offen . Mit Rüdlicht auf die den Bergbau nicht hemmen, nicht behindern. Die

unter Umſtänden einſchneidende Natur der An- Bergbehörde hat ihre Aufgabe im Gegenteil gerade

ordnungen hat aber Art . 82 Abſ . 4 vorgeſehen , darin zu erblicken , den Betrieb nach Möglichkeit

daß das Miniſterium auf Antrag des Bergwerks- zu fördern und alle Hemmniſſe aus dem Wege

beſikers eine nochmalige Ueberprüfung der Anord- zu räumen, die ſich einer den Rückſichten des

nungen durch eine erweiterte Sachverſtändigentom- öffentlichen Wohls entſprechenden Hebung und Ver

miſfion veranlaſſen kann , die beim Oberbergamt wertung unſerer Bodenſchäße entgegenſtellen .

jelbſt gebildet wird und aus dem Vorſtande des Gegenüber einſichtigen Bergwerksbeſikern wird

Oberbergamts oder feinem Stellvertreter als Vor- das Oberbergamt faum in die Lage kommen , von

ſigen den , einem weiteren Mitgliede des Oberberg- den weitgehenden Zwangsbefugniſſen, die ihm das

amts, einem vom Miniſterium zu beſtimmenden Geſetz einräumt , Gebrauch zu machen . Schon

rechtskundigen Beamten mit Befugnis zum Richter- das bloße Vorhandenſein der Beſtimmungen wird

amt und aus je 3 Vertretern der Arbeitgeber und regelmäßig genügen , um den Bergwerksbeſiker zu

Arbeitnehmer des Bergbaus gebildet wird. Die einem Eingehen auf die Anregungen der Berg

lekteren werden nach den gleichen Grundſägen ge- behörde zu veranlaſſen. Im Wege gegenſeitiger

wählt , die für die Wahl des Beirates gelten (§ 2 Fühlungnahme wird es bei gutem Willen des

der VolzBet. vom 9. Januar 1920) . Bergwerksbeſikers immer möglich ſein , auch bei

Die Nachprüfung durch dieſe Kommiſſion darf Meinungsverſchiedenheiten eine Löjung zu finden,

natürlich nicht zu einer Verſchleppung notwendiger die den Anforderungen der Gemeinwirtſchaft ge

Maßnahmen führen. Um einem Mißbrauch zu recht wird .
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Was bei aufrichtiger und verſtändnisvoller berufene Anwärter die Nachfolge aus , jo tritt an

Zuſammenarbeit der Werte mit der Bergbehörde feine Stelle der nächſtberechtigte Anwärter (Begr.

erreicht werden kann, haben die Erfahrungen der 383 ; vgl. SS 2142,4) 1942 ff., 1953 II BOB.;

legten Monate im bayeriſchen Kohlenbergbau ge- 8 8 I VO.) . In ſeiner Perſon iſt — abgeſehen von

zeigt. Mögen dieſe Erfahrungen für den Vollzug den Fällen der 88 15 b und 26 VO. — jede Ge

des Geſekes ein gutes Vorzeichen ſein. bundenheit des Vermögens beſeitigt.

Mit der Aufhebung der FR . haben ſich auch

Stellung und Aufgabe des FR.-Gerichts “) von

Grund aus geändert. Nach dem FR.- Edilt

Das Fideikommißgericht als Vormundſchaftsgericht. war das FR.-Gerichtzur fortlaufenden und weit

Bon Senatspräſident R. Bauer in Nürnberg .
greifenden Aufſicht über die Erhaltung des Ver

mögensſtammes und über die Erfüllung der Pflichten

Zu dem Bayer. Gefeße vom 28. März 19191) des Befikers berufen (Begr. 403), ohne jedoch

über dieAufhebung der Fideikommiſfe ( = FR .) allgemeine Aufſichtsbehörde für die Verwaltungs

ſind in der mit Geſekeskraft ausgeſtatteten Ver- tätigkeit des Beſizers oder Vormundſchaftsgericht
ordnung des Bayer. Geſamtminiſteriums vom für die Rechte der Anwärter oder gar entſcheidende

26.September 1919') ( = VD .) die Ausführungs- Behörde für Streitfälle zu ſein . Nunmehr iſt

vorſchriften erlaſſen worden . Darnach haben mit dieſe einheitliche Aufſichtstätigkeit aufgelöſt in eine

dem 1. Oktober 1919 die FR. und die ſonſtigen Summe einzelner verſchiedenartiger Verrichtungen,,
gebundenen Güter ähnlicher Art in dieſer Form mit denen das Oberlandesgericht als FK -Gericht

zu beſtehen aufgehört. Nach Beſeitigung aller betraut blieb und neu betraut wurde (SS 35 , 46

ihrer Sonderrechte ſind die FR. nunmehr in den VO.; Begr. 401 , 409). Ihr Ziel und Zweck ift

allgemeinen Rechtsverkehr eingeſtellt und nur dem nach wie vor die Erhaltung des Vermögensſtammes

gemeinen bürgerlichen Recht unterworfen. An für die Dauer der nacherbfolgerechtlichen Gebunden:

Stelle der dauernden Gebundenheit, die eine er: heit , ſowie die Sicherung und Verwirklichung der

hebliche Beſchränkungder Verfügungsfreiheit des verſchiedenen, zum Teil infolge des Wegfalls der
FR.-Beſikers durch die Rechte der zurNachfolge bisherigen Beſchränkungen weniger geſchüßten An

berufenen Anwärterundoft einenachteilige Hemmung ſprücheDritter, insbeſondere gewiſſer Pflichtteils

des Grundſtüdsverkehrs nach ſich zog, iſt das freie rechte, der Verſorgungsanſprüche der Familien

Eigentum (Allod) des jeßigen Beſißers getreten, mitglieder , der Gehalts- und Verſorgungsanſprüche

dasmangels beſonderer Vereinbarungen allerjeßt derießigen Verwaltungsbeamten und der Hinter

Berechtigten nur durch das allein aufrechterhaltene bliebenen ſolcher und der Forderungen der eigent:

Nachfolgerecht des beim Tode des jekigen Be- lichen FR .-Gläubiger. Das FR.-Gerichthat im Rah
fikers nächſten Anwärters im Sinne der Vors men der ihm durch die VO.zugewieſenen Verrichtungen

ſchriften des BOB. über die Nacherbfolge dors im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

übergehend beſchränkt ift. Mit dem Eintritte des unter Ausſchluß des Rechtswegs zu entſcheiden

Falles der Nacherbfolge ($ 2139 BOB.), alſo (S 361VD .), vorbehaltlich der –8 I
einfachen oder

nach dem Tode des jeßigen Beſikers kann ſchon ſofortigen Beſchwerde an das Oberfte Landess

der erſte Nachfolgeberechtigte über das FK.- Ver- gericht (88 36 II , 37, 38 , 46 II VO.; 8 20 FGG. ) .

mögen völlig frei unter Lebenden und von Todes Abgeſehen von einzelnen beſonderen Aufgaben ,

wegen verfügen , 9) natürlich unbeſchadet der bes die dem FK .-Gericht als ſolchem zukommen ſollen

ſonders geregelten Haftungen für Schulden und (vgl . SS 37 , 38 VO.) , iſt das FK .-Gericht auch

Laſten des FR.; er iſt nicht mehr an nacherb: mit der Stellung eines Vormundſchaftsgerichts

folgerechtliche Schranken gebunden (Begr. 388 , betraut worden und zwar in mehrfacher Richtung :

389). Dem jeßigen Beſiger wird das ihm früher 1. Für die Vereinbarung der ſeither Berech

( 8 83 des FR .Edikts) gewährte Recht des per tigten (Beſißer und Anwärter) über eine andere

ſönlichen Verzichts auf die Nachfolge und den Nachfolgeberechtigung oder über eine Teilung des

Beſik fortan nicht mehr zuſtehen , da er am 1. OE FR .- Vermögens kann“) das FK .-Gericht einem

tober 1919 endgültig Eigentümer des FR.:Ver

mögens geworden iſt; nur im Wege der Ver “) Planď a . a .O. V , 472 Anm . 1 und 2 zu § 2142 ;
einbarung nach § 2 VO. wird der vorzeitige An die nach § 2142 1 an ſich ſchon nach dem Eintritte des

fall des FK.- Vermögens an den nächſten An- Erbfalls mögliche Ausſchlagung durch den Nacherben

wärter zu ermöglichen ſein.S) Schlägt der zunächſt wird nach der Vorſchriſt in 111 VO. erſt nach dem

Eintritt des Todes des jeßigen Beſikers erfolgen fönnen ,

) GVBl. Nr . 18 S. 114 und Nr. 65 S. 647 ff. ; abgeſehen von den Fällen der Vereinbarung nach § 2

Bayer. Staatsz. Nr. 237 II . Blatt ; JMBI. S. 359 ff. VO. (Begr. 388, 389) . Die Ausſchlagung wird wohl

Die vollſtändige Begründung zu dem Entwurfe von faum dem FSt.-Gerichte gegenüber erklärt werden können

Ausführungsvorſchriften iſt im ZMDI, S. 379 ff. vers (wegen § 1945 BOB., vgl. & 34 I VO. ) .

öffentlicht ( = Begr. 379).
5) D. i . des Oberlandesgerichts – Art . 36 Nr.1

2) SS 1 , 2, 8, 10, 12, 40 ff. VO. AG. ØVS.

:) SS 1 II , 8 II VO.; vgl. Bland, BOB. (3. ) V , 9) Statt der ebenfalls zuläſſigen , aber faum zwed

363 Anm . 5 zu § 2139.
mäßigen Anregung der Pflegſchaft beim zuſtändigen

1

.
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abweſenden Anwärter, wenn die Vorausſegungen | gaben des Pflegers und des Vormundſchaftsgerichts,

der Abweſenheitspflegſchaft vorliegen und eine ſowie das einſchlägige Verfahren abweichend von

Pflegſchaft über ihn nicht bereits anhängig iſt , den Vorſchriften der SS 1773—1921 BOB. und

ſowie einem unbekannten oder ungewiſſen des FGC. landesgeſeßlich geregelt werden können .

Beteiligten einen Pfleger beſtellen (SS 2 III , 41 ff. Für das Verfahren enthält die VO . die allge
VD. ) . meine Vorſchrift, daß das FR .-Gericht im Ver

2. Die Rechte, die dem nach dem Tode des fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu entſcheiden

jeßigen Beſikers zur Nachfolge Berechtigten als hat,9) während für die Beſchwerde, unbeſchadet

Nacher ben zuſtehen , und die Pflichten, die ihm des § 20 FOG ., einige beſondere Vorſchriften ge

als Nacherben obliegen , werden durch einen troffen ſind (SS 36-38 , 46 II VO.; Begr. 402 ) .

Pfleger wahrgenommen ; der Pfleger wird vom Dagegen iſt das Recht für die Führung jener

FR .-Gerichte beſtellt (SS 8 II , 45 VO.) . Pflegſchaften in der VO. weder ausdrüdlich noch

3. Bis zur rechtskräftigen Entſcheidung über durch Verweiſung auf das BGB. geregelt.

die Verſorgungsmaſſe für die Familienmitglieder , fnwieweit auch die landesgeſeklichen Pfleg

im Falle des § 15 b VO. bis zur ft.-gerichtlichen ſchaften nach den SS 1909 ff. und damitgemäß § 1915

Genehmigung der aus ſolchen Maſſen zu errichtenden auch nach den SS 1773 ff. BGB. zu behandeln

Stiftung wird die Verſorgungsmaſſe der find, muß aus dem Sinne der einſchlägigen Beſtim

Verwaltung eines Pflegersunterſtellt; der Pfleger mungen ſelbſt entnomiten werden. ) Beim Mangel

wird vom FR.-Gerichte beſtellt (SS 16 II, 18 , landesgeſeklicher Sondervorſchriften ſind ſchon an ſich

14 ff ., 45 VD .). die Grundſäße des allgemeinen bürgerlichen Rechts,

In den Fällen unter Nr. 2 und 3 iſt die alſo des BGB ., auch in FR .-Angelegenheiten ent

Beſtellung des Pflegers nicht in das Ermeſſen des ſprechend anzuwenden ( ObLG. 12, 636). Die VO .

FR .-Gerichts geſtellt. In allen drei Fällen tritt iſt ſelbſt von dem Grundgedanken beherrſcht, die

nach der ausdrüdlichen Vorſchrift der VD. für die FK . möglichſt ausnahmslos dem gemeinen bürger

Pflegſchaftan die Stelle des Vormundſchaftsgerichts lichen Rechte zu unterwerfen . Die in der VD .

das FR .-Gericht. angeordneten Pflegſchaften find den Pflegſchaften

Außerdem iſt noch eine weitere Art von ft . gemäß SS 1911-1913 BGB . nachgebildet; ins :

gerichtlichen Pflegſchaften möglich : beſondere ähnelt die Pflegſchaft für den als Nach

4. Auf das Rechtsverhältnis mehrerer Mits erbe geltenden ſeinerzeitigen Nachfolgeberechtigten

befißer finden außer den Vorſchriften des BGB. der Pflegichaft für den Nacherben nach $ 1913

über Miterben (SS 2032 ff .) für die Auseinanders Sak 2 BGB. (Begr. 386) . Wie nach § 1915

jeßung die Vorſchriften der SS 86-98 FOG. BOB. für die Pflegſchaften des BGB. die vormund

entſprechende Anwendung , wobei an die Stelle des ſchaftsrechtlichen Vorſchriften entſprechend gelten

Nachlaßgerichts das FR .- Gericht tritt (SS 40 II , und dies auch für die Nachlaßpflegſchaft der SS 1962,

41 III VO. ) . Nach § 88 FGG. kann hiebei 1975 BOB . auch ohne ausdrückliche Vorſchrift

einem abweſenden Beteiligten unter gewiſſen von jeher anerkannten Rechtes iſt , 1 ' ) ſo muß auch

Vorausſeßungen ein Pfleger beſtellt werden ; für für die fideifommißrechtlichen Pflegſchaften die

dieſe Pflegſchaft tritt an die Stelle des Vormunds entſprechende Anwendung des Vormundſchaftsrechts

ichaftsgerichts das Nachlaßgericht,' hieralſowiederum des BGB. ſelbſtverſtändlich erſcheinen .

das FR .-Gericht. Die VD. ſelbſt hat durch ihre ähnlich wie

au dieſe in der VO. über die Aufhebung der im BOB. und im FGG. wiederholte Vors

FR . zugelaſſenen beſonderen Pflegſchaften gehören ſchrift, daß für die Pflegſchaft an die Stelle des

an ſich nichtdem Gebiete des Reichsrechts,ſondern dem Vormundſchaftsgerichts das FR . - Gericht tritt ,

des Landesrechts an ; ihre Zuläſſigkeit ergibt ſich dem deutlich genug zu erkennen gegeben , daß alle

aus dem Vorbehalte für die landesgeſetzlichen Vor: Vorſchriften des BGB. über die Vormundſchaft

ichriften über die FR . u . a . in den Art. 59 , 218 (SS 1773 ff.) anzuwenden ſind , ſoweit es die Eigen :

(nicht 147) EG. BOB . und in den SS 189 , 200 art der Pflegſchaft und der perſönlichen und lach

FOG. Darnach hätten auch die ſachlichen Auf- lichen Verhältniſſe geſtattet. Die gleichlautende

Vorſchrift des S 1962 BOB. und des S 88 ( auch

Bormundichaftsgerichte nach SS50,3511. FOG.; SS 1911,
97 II ) FOG. wurde ihe anders als in dem Sinne

1913 BOB. und ähnlich der dem Nachlaßgericht ein verſtanden , daß das Nachlaßgericht nach dem all

geräumten Befugnis im Auseinanderſeßungsverfahren gemeinen Vormundſchaftsrechte des BGB. die
nach § 88 F88 .

3) Ebenſo iſt nach § 97 II FGG . für die Erteilung

oder die Verweigerung der vormundſchaftsgerichtlichen 8) An ſich ſind ſchon nach Art . 129 AG . BGB . die

Genehmigung für einen Beteiligten ohne Vormund Vorſchriften der SS 2 ff. FOG. auch für FN.-Angelegen

Pfleger oder Beiſtand im Inlande an Stelle des Vor- heiten anzuwenden, ſoweit nichts anderes vorgeſchrieben

mundſchaftsgerichts das Nachlaßgericht, ſohin hier auch iſt (ObLG 13, 495).

das Fl.-Gericht zuſtändig . Ueber ſeine Zuſtändigkeit * ) Pland a. a . D. IV , 802 Vorbem . 2 vor & 1909 .

zur Anordnung der Nachlaßpflegſchaft zum Zwecke der 10) OLORſpr. 18, 295 ; Staudinger , BOB . (7.18 .)

Haftungsbeſchränkung vgl . § 30 VO . , SS 1975 ff. BOB . , V , 111 $ 1960 Anm . 4 b und V, 177 $ 1975 Anm . IV ,

SS 72 1. Fos. A ; ferner 88 75, auch 88 FGG .; $ 25 II BayrNachlo .
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ſämtlichen Aufgaben des Vormundſchaftsgerichts daß die Tätigkeit des Vormunds (oder Pflegers )(

zu verrichten, die Handlungen und Erklärungen von der „ Obervormundſchaft“ als ſtaatlichem Or

der Beteiligten, namentlich des Pflegers ſachlich gane zu überwachen und in beſonderen Angelegen

und rechtlich zu würdigen und ſich über Erteilung heiten zu ergänzen oder zu erſeßen iſt (vgl. Begr.

oder Verweigerung der Genehmigung im gleichen 409) .

Umfange ſchlüſſig zu machen hat, wie es nach den Zu den wichtigen Angelegenheiten gehört bor

vormundſchaftsrechtlichen Vorſchriften des BGB. allem die Erhaltung des Vermögensſtammes an

allgemein geboten iſt.11) Wollte man die gleiche Grundſtücken u . dgl . , Wertpapieren und Forderungen ;

Vorſchrift der VD. anders verſtehen und die Auf- hier iſt die Vertretungs- und Verfügungsmacht des.

gabe des FR.-Gerichte als Vormundſchaftsgericht Pflegers ebenſo wie die des Vormunds eingeſchränkt

auf die Beſtellung des Pflegers beſchränken, ſo durch die Mitwirkung eines etwaigen Gegenvor

würde die Vorſchrift, das FR .-Gericht trete für mund813) oder durch das Erfordernis der vor.

die Pflegſchaft an die Stelle des Vormundſchafts- mundſchaftsgerichtlichen Genehmigung. Soweit der

gerichts, ganz inhaltlos und überflüſſig erſcheinen, Pfleger, wie in den Fällen der SS 2 III und 16 II8

was ihrem Wortlaut und Inhalt im Zuſammen : ( 18) VO. , zu unmittelbaren Verfügungen für den

hange widerſpricht . Pflegebefohlenen oder für die zu verwaltende Maſſe

Auch durch die übrigen Vorſchriften in § 8 berufen iſt, bietet die Frage der vormundſchafts

Ab . II und III VO. wird dieſe Anſicht nicht gerichtlichen Mitwirkung des FR .-Gerichte keine

widerlegt , ſondern unterſtüßt. Gerade aus der Schwierigkeit, ebenſowenig in den Fällen ſolcher

Ausnahmebeſtimmung, daß die Vorſchriften des Art, in denen das FK.:Gericht als Nachlaßgericht

$ 1785 BOB. – über die Pflicht jedes Deutſchen zu vormundſchaftsgerichtlichen Verrichtungen berufen

zur Uebernahme der Vormundſchaft - keine An- iſt (88 40, 41 VD.; SS 88, 97 II FGC.). Denn

wendung finden, folgt mit zwingender Notwendig- es iſt anerkannten Rechtes , 14 ) daß , ſoweit nach den

teit , daß alle übrigen vormundſchaftsrechtlichen auf die Vormundſchaft ſich beziehenden Vorſchriften

Vorſchriften des BGB. förmlicher? 2) und ſachlicher zu einem Rechtsgeſchäfte des Vormunds die BeGe

Art , namentlich jene über das Eingreifen des Vor- nehmigung des Gegenvormunds oder des Vormund

mundſchaftsgerichte - finngemäß — anzuwenden ſchaftsgerichts erforderlich iſt, das gleiche Erfordernis

find (89 1773 ff. BOB.). Es fehlt auch an jedem auch für die Pflegſchaft gilt , wobei mangels Be :.

verſtändlichen Grunde, weshalb gerade bei den ſtellung eines Gegenvormunds ſtatt ſeiner Ge

wichtigen Pflegſchaften im Verfahren zur Auf- nehmigung die des Vormundſchaftsgerichts einzu

hebung der FK.von dem uralten in allen deutſchen holen iſt. Hieher gehören regelmäßig VerfügungenFr.

Rechten beobachteten und in das BGB. über- des Pflegers im Sinne der ss 1812 ff., 1821ff.

nommenen Grundſaß abgewichen werden follte , vgl . § 1643 - BOB .-

Schwieriger geſtaltet ſich die Frage für den

11 ) Baberſtumpf- Barthelmeß , Nachlaßweſen (2.) Pfleger des beim Tode des jeßigen Beſigers zur

S.156 Anm . 3c zu $ 25 Nachlo .; Schneider, FGG Nachfolge Berechtigten (88 i II, 2 , 3, 5 VD.) ,. VO
(3.) S.190 Anm. 7 zu § 88 ; DLGRſpr. 8, 367 ; Dblo.

6, 512 ff.
der als Nacherbe zu gelten hat (8 8I VO. ) . Denn

13) Dazu gehören auch die Vorſchriften über die der Nacherbe hat vor dem Eintritte des Falles

Verpflichtung des Pflegers (durch einen beauftragten der Nacherbfolge (8 2139 BGB.) noch nicht die

oder erſuchten Richter (8 1789 BOB.), über die Be
Erbenſtellung, ſondern nur eine feſte Anwartſchaft

ſtallung des Pflegers ($ 1791). Handelt es ſich nur

um eine einzelne vorübergehende Aufgabe , nicht um
mit gegenſtändlicher Gebundenheit des ießigen

einen weiteren Wirkungskreis von längerer Dauer, ſo als Vorerbe geltenden – Beſikers 15) nach

bedarf es der Beſtallung nicht – Pland (3.) IV, 818 Maßgabe der im S 8I VD. für anwendbar er:

Anm . 3 e zu § 1915 ; vgl. § 36 der Bayer. Bet. über klärten Vorſchriften der SS 2113 ff. BOB. Das

das Vormundichaftsweſen vom 19. Januar 1900 (JMBI.

181 ff.). Dieſe Ausführungsvorſchriften werden auch
freie Verfügungsrecht ſteht nur dem jebigen Be

im übrigen maßgebend fein, z . B. für die Anlegung fißer zu , jedoch mit den aus ſeiner Stellung als

von Bormerkungsbogen und Vermögensüberſichten Vorerbe ſich ergebenden Beſchränkungen (88 10 , 8

(88 62, 63 Bet.) zu den einzelnen Sonderakten über
PO. ) . Dieſe beſtehen kraft Geſeges für Verfügungen

das den nacherbrechtlichen Beſchränkungen unterworfene

FA.- Vermögen ,über einzelne Verſorgungsmaſſen ( Stif
des Beſikers über Grundſtücke oder Rechte an ſolchen

tungen) u . a. Die FK . -Matrifel , deren rechtliche Bes (88 21131, 2114 BOB. ) , ſowie unter gewiſſen

deutung ſchon ſeither weſentlich anders war als die

des Grundbuchs (Begr. 398 ; BayNotz. 09, 284 ff. ;

1914 , 322 ff.; Oblg. 13, 224 ), hat fortan eigentlich 15) Nach § 1915 II BGB . iſt bei Pflegſchaften die

jede Bedeutung verloren (8 35 VO.) und iſt an ſich Beſtellung eines Gegenvormunds nicht erforderlich, ſte

wegen Aufhebung der FR. abzuſchließen . Sie könnte iſt jedoch zuläſſig , je nach Ermeſſen des Gerichts.

höchſtens als Vermögensüberſicht, als „ amtliches Ver- 14) Planď IV , 819 Anm . 3 f zu § 1915. Für die

zeichnis der FA.- Beſtandteile“ Dienſte leiſten. Allein Auseinanderſeßung nach den SS 86 ff. FOG . vgl.

für den Grundbeſitz wird doch ſtets nur das Grund- Schneider, FOG. ( 3.) Š. 181 Vorbem. 1 Nr. 1 vor

buch maßgebend ſein und zwar auch bei Ausſtellung § 86 ; 5. 196 Anm . 8 zu § 91 ; S. 203 Anin . 5 zu 8 93 ;

der it -gerichtlichen Beſcheinigungen über die Nicht- Haberſtumpf -Barthelmeß. Nachlaßweſen (2.) S. 101

zugehörigkeit von Grundſtüden u . a . gum FH . -Bermögen Anm . 3 zu § 91 FO S.; S. 111 Anm. 2 b zu § 97 FGG.

nach § 34 II BD. 16) Planď V, 396 Anm. 4 b vor $ 2100.

.
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Vorausſegungen für beſondere Verfügungen des eine, wenn auch nur mittelbare, Verfügung, die

Beſikers über Vermögensgegenſtände überhaupt erſt die Aenderung oder Aufhebung des Rechtes

(88 2113 II, 2115 BOB .). Der Nachfolge: ermöglicht.18) Ganz außer Zweifel geſtellt iſt aber

berechtigte (d . i . ſein Pfleger) kann aber auch noch dieſe herrſchende Auffaſſung in den Fällen, in

weitere Beſchränkungen der Verfügungsmacht des denen die Notwendigkeit der Zuſtimmung auf

jeßigen Befißer8 herbeiführen ( 85 2116-2118 einem Nacherbrecht des Pflegebefohlenen beruht;

BOB.) für Wertpapiere, Buchforderungen u . a ., denn hier hat die Zuſtimmung die fachliche Bes

ja er kann dieſe Verfügungsmacht unter Umſtänden deutung einer Verfügung über das eigene Recht

ſogar ganz beſeitigen (88 2128 , 2129 BOB.). 15) des Nacherben, da dieſer (oder ſein Vertreter) mit

In den meiſten Fällen der von Geſetzes wegen ſeiner Zuſtimmung zur Verfügung des Vorerben

beſtehenden Beſchränkungen tritt Unwirkſamkeit der ſelbſt über den Gegenſtand verfügt, nicht bloß

Verfügung nur ein bei Vereitelung oder Be: durch den Verbrauch ſeines Zuſtimmungsrechts,

einträchtigung des Rechtes des Nachfolgeberechtigten ſondern auch durch die unmittelbare Preisgabe

im Falle des Eintritts der Nachfolge; dieſer ge- ſeiner eigenen veräußerlichen Anwartſchaft auf das

wiſſermaßen betagte und bedingte Mangel der Vermögensſtück."9) Es iſt daher für die Zu:

Verfügung des jeßigen Beſißers fann durch die ſtimmung des Vormunds oder Pflegers die Ge

Zuſtimmung – Einwilligung oder Genehmigung nehmigung des Gegenvormunds oder des Vor

nach 88 182 ff. BOB. – des Anwärterpflegers mundſchaftsgerichts erforderlich nach Maßgabe der

verhütet oder geheilt werden (Begr. 386). In den für Verfügungen des Vormunds überhaupt geltenden

Fällen der auf Verlangen des Nachfolgeberechtigten Vorſchriften.

entſtandenen oder zu ſeinen Gunſten ſchon vor- Dies iſt der Fall nach den SS 1821 und 1822

handenen Beſchränkungen wird für die Wirkſamkeit BOB. , insbeſondere für die Zuſtimmung zu Ver

der Verfügung des Beſikers die Zuſtimmung des fügungen des jeßigen Beſißers über ein Grundſtück

Anwärterpflegers überhaupt vorausgeſekt. Nach oder über ein Recht an einem Grundſtüd, z . B.

SS 9 , 451 VD. gilt der im Grundbuch ein- eine Hypothet (abgeſehen von ihrer nach § 2114

getragene Vermert der Zugehörigkeit von Grund- Saß 1 und 2 BGB. zu beurteilenden Kündigung

ſtüden u . a . zu einem FR . als Vermert der Nach- und Einziehung), ferner nach den SS 1812 ff.BOB.

erbfolge im Sinne des § 52 GBD.; bei ſpäteren für die Zuſtimmung zu Verfügungen über (hinter

Einverleibungen in das FR .-Vermögen (8 6 VD.) legte) Wertpapiere u.dgl. ; denn nach den SS2113ff.,

iſt die Zugehörigkeit auf Antrag einzutragen und 2116 ff. BGB. fann über ſolche Vermögensteile

vom FR .-Gericht bei Kenntnis von der Ein : der jebige Beſiger wirkjam nur mit Zuſtimmung

verleibung herbeizuführen . Der grundbuchamtliche des Anwärterpflegers verfügen und da dieſe Zu

Vollzug von Verfügungen über ſolche vom Nach: ſtimmung ſelbſt eine Verfügung darſtellt, iſt eben

erbrecht erfaßte Vermögensſtüde ſept daher auch hiezu die Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts

die Bewilligung 16) des Anwärterpflegers voraus erforderlich ,20) insbeſondere auch für die ent

(88 19 , 29 GBD.).17) ſprechenden Eintragungen , wie Löſchungen u . a . ,

Die Mitwirkung des für den dereinſtigen Nach im Grundbuch. Bei Verfügungen über hinterlegte

folger tätigen Pflegers bei Verfügungen des jeßigen Wertpapiere nach S 2116 II BOB. iſt nur mangels

Befißers erſchöpft ſich ſohin in dem Rechte der Beſtellung eines Gegenvormunds ($ 1915 II) die

Zuſtimmung; zu ihrer (vorherigen) Erteilung iſt Zuſtimmung des Anwärterpflegers vormundſchafts

der Berechtigte dem Beſiker gegenüber bei den gerichtlich zu würdigen ( 1812 III BOB. ) . Bei

zur ordnungsmäßigen Verwaltung erforderlichen zahlreichen FR . waren bisher die Wertpapiere nach

Verfügungen nach § 2120 BGB. verpflichtet. herkömmlicher Uebung gerichtlich hinterlegt . Sind

Es fragt ſich nun, ob das FR .-Gericht als FR: Schulden vorhanden, ſo müſſen ſie ſchon für

Vormundſchaftsgericht zu der Zuſtimmung des die Dauer des Schulden beſtands nach 8 26 VD.

Anwärterpflegers Stellung zu nehmen hat oder gerichtlich hinterlegt werden oder bleiben . Außer

nicht. Die Frage iſt zu bejahen , ſofern die Zu: dem iſt aber in ſolchen Fällen, ebenſo wie bei den

ſtimmung des Berechtigten zu einer Verfügung

des nicht oder nur beſchränkt Berechtigten ( hier
18) Pland (3. ) IV, 306 Anm . I b zu § 1487 ; IV, 706

des jeßigen Beſißers) ſelbſt als Verfügung zu er:
Vorbem . 5 vor § 1821 ; Pland (4.) I, 233 Anm . VII 4

achten iſt. Hierüber herrſcht Streit . Die in Rechts- zum 1. Buch III. Abſchn . vor $ 104 ; ferner Ob16 .

lehre und Rechtſprechung weitaus überwiegende 3, 141 und 13, 295 ; and. Anſicht Staudinger (7./8.)

Anſicht erblickt in der Zuſtimmung ſelbſt wieder
IS . 392 Einleitung III 3 und 5 669 Anm . 1 zu § 182 ;

ferner Bd. IV 1. Abt., 486 Anm . 2 b y zu § 1487 ;

BD . IV 2. Abt., 1316 Anm 2 a y zu S $ 1821/2 ; dagegen

18) Nach § 182 II BOB. bedarf die -- vorherige wieder Bd . V , 448 Anm . III B zu $s 2112 ff.

oder nachherige – Zuſtimmung nicht der für das 19 ) RGR Komm . (2. ) II , 387 Anm . 3 zu § 1821 ;

Rechtsgeſchäft beſtimmten Form ; für den Grundbuch- vgl. NO. 65, 218 ; 80, 30 ff.; OblG. 14, 423 ; JW.

derkehrhaben die beſonderen Vorſchriften Plaß zu greifen 12, 790 .

(§ 29 OBO.) . 20) OLUNſpr. 14 , 297 ; BIFRA . 73, 770 ff.;

17) Staudinger, BUB. ( 7./8. ) V, 446 Anm. III B Staudinger V, 448 Anm . III B zu SS 2112 ff.; vgl.

zu $ 211211.; Pland (3.) V, 432 Anm. 4 d zu § 2113. Anm . 17 .
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in die Matrikel eingetragenen ſchuldenfreien FK. Rechte und der Pflichten des dereinſtigen Nach

durch die hergebrachte Hinterlegung eine gewiſſe folgers einem Pfleger übertragen iſt (§ 8 VO.;

Sicherung der Anwärterrechte erzielt worden ; dieſe Begr. 386 , 409) , eine Reihe von Möglichkeiten

Sicherung kann auch für den nach der VD. zur und Notwendigkeiten gerichtlichen Eingreifeng. An

Nachfolge Berechtigten nicht ohne weiteres auf: fich bräuchte der Anwärterpfleger nur je nach Be

gegeben werden . Der tatſächliche Zuſtand iſt rechtlich darf für den Einzelfall beſtellt und lätig zu werden ;

wohl nicht anders zu beurteilen , als wenn die es würde eine ſolche Pflegſchaft jeweils mit der

Hinterlegung im Sinne des § 2116I BOB. er- Erledigung der einzelnen Angelegenheit endigen

folgt wäre. Die Herausgabe der Wertpapiere und ( 8 1918 III BOB.) ; im Fall eines neuen Be:

Verfügungen darüber ſind daher nur mit Zu: dürfniſſes zur Betätigung des Nachfolgeberechtigten

ſtimmung des Anwärterpflegers und mit vormund: müßte immer wieder eine neue Pflegſchaft ein

ſchaftsgerichtlicher Genehmigung des FR .-Gerichts geleitet werden . Ein ſolches Verfahren wäre gerade

ſtatthaft (85 2116 II, 1812 I , III BOB.) . Erfolgt bei der Aufhebung der FR. im Fall ausgiebigerSS

die Hinterlegung erſt nach der Aufhebung des FR. Ausnüßung der freien Veräußerlichkeit des Grund

im Vollzuge der Anordnung in 8 26 VO . , jo befißes recht unzwedmäßig. Ueberdies iſt nach 8 8 II

regeln ſich auch der Umfang und die Dauer dieſer VO. nicht bloß die Zuſtimmung zu einzelnen Rechts

Hinterlegung nur nach dieſer Sondervorſchrift. geſchäften , ſondern überhaupt die Wahrnehmung

Für die erwähnten beſonders häufigen Fälle der dem Nachfolgeberechtigten als Nacherben zu:

und für noch manche andere Fälle von 3u- ſtehenden Rechte und Pflichten einem Pfleger zu

ſtimmungen des Pfleger8 fann ſohin die vor: übertragen *1) (Begr. 386) . Mit der am 1. Okt.

mundſchaftsgerichtliche Würdigung, wie die Ent: 1919 von Geſeßes wegen ohne Erklärungen der

faltung der vormundſchaftsgerichtlichen Tätigkeit Beteiligten und ohne Mitwirkung des FR .-Gerichts

des FR.:Gerichts überhaupt nicht umgangen werden , oder des Grundbuchamts vollzogenen Umwandlung

da die VO. abweichende Anordnungen nicht ge- des FR.:Beſikes in allodiales Eigentum des jeßigen

troffen hat und daher die allgemeinen Vorſchriften Beſißers iſt für den Nachfolgeberechtigten nicht bloß

des BGB. anzuwenden ſind. Allerdings iſt im eine Fürſorge bei einer oder mehreren Einzel

$ 8III VD. beſtimmt, daß die Zuſtimmung des angelegenheiten veranlaßt, ſondern ſofort eine

Anwärterpflegers (Abſ. II) zur Verfügung des zuſammenhängende Reihe von Rechten und Pflichten

FR .-Befißers über ein Grundſtück oder ein Recht erwachſen, die auch ſofort und für die ganze Zeit

an einem Grundſtück (8 2113 BGB. , vgl . auch bis zum Eintritte des Nachfolgefalles, d. i . des

$ 2114 Saß 3) durch das FK .-Gericht erſeßt Todes des jeßigen Beſizers oder der Wirkſamkeit

werden kann. Aus dieſer Sondervorſchrift kann einer anderweitigen Vereinbarung aller jeßt Be

nicht, wie manche meinen , gefolgert werden, die rechtigten, der ſtändigen Fürſorge bedürfen (5S 12 ,

Erſeßung der Zuſtimmung ſolle die einzige vor- 8 , 2 VD.; vgl . § 2139 BOB .). Es iſt daher die

mundſchaftsgerichtliche Verrichtung ſein , die dem ſofortige Aufſtellung eines Pfleger8 für den ganzen ,

FR.: Gerichte durch die VO. auferlegt ſei , und der genügend beſtimmt umgrenzten Kreis von Rechten

einmal beſtellte Anwärterpfleger dürfe im übrigen und Pflichten des Nachfolgeberechtigten zweckmäßig

unbeaufſichtigt tun und laſſen , was ihm beliebe. und ſogar geſeßlich veranlaßt. )

Es bezwedt vielmehr jene Sonderbeſtimmung nur In dieſem Zuſammenhange verdient die Frage

die Ergänzung der Verpflichtung des Pflegers zur beſondere Prüfung, ob der Pfleger des ſeinerzeitigen

Einwilligung in ordnungsmäßige Verwaltungs- Nachfolgers ( 8 II VO.) auch zu einer Vereinbarung

verfügungen des jeßigen Beſitzers nach § 2120 BGB. über anderweitige Regelung derNachfolgeberechtigung

( Begr. 387) . Dem FR .-Gericht als Vormund- oder über Teilung des FR.:Vermögens oder über

ſchaftsgericht obliegt ſohin nicht bloß die regels den Verzicht auf das Nachfolgerecht (vgl . § 2346

mäßige und ſelbſtverſtändliche Aufgabe , zur Zu: BGB.)zuzuziehen iſt. An einerſolchen Vereinbarung

ſtimmung des Pflegers bei Verſügungen im Rahmen nach § 2 VÓ. haben jedenfalls außer dem jeßigen

des § 8 III VO. und § 2113 BOB. durch Er: FR .: Beſißer jeweils die ſämtlichen im Zeitpunkte

teilung oder Verweigerung ſeiner Genehniigung der Vereinbarung lebenden Anwärter teilzunehmen

Stellung zu nehmen , ſondern es ſteht ihm auch (Begr . 383) ; die fideikommißgerichtliche Beſtätigung

noch die weitergehende Befugnis zu , ſelbſt die an der Vereinbarung kann bis zum Tode des jeßigen

fich erforderliche, aber verweigerte Zuſtimmung des Beſißers auf Antrag eines übergangenen Anwärters

Pflegers zu erſeßen und ſo einem unbegründeten zurückgenommen werden (§ 2 V VO .). Die be

Widerſpruche des Pflegers gegen eine wirtſchaftlich

oder ſozial vorteilhafte Veräußerung von Grund:
*1) Aehnlich wie nach § 1913 Saß 2 BGB . einem

ſtücken durch ſein eigenes Eingreifen zum Vorteile Nacherben unter gewiſſen Vorausſeßungen nach dem

der freien Veräußerlichkeit des Grundbeſiges nach Eintritte des Erbfalls für die Zeit bis zum Eintritte

ſeinem freien Ermeſſen zu begegnen (Begr . 382, 387). der Nacherbfolge ein Pfleger beſtellt werden kann

Soergibt ſich daraus,daß das Rechtsverhältnis ( vgl . auch § 1912 BOB.).
2 ) In dieſem Fall hat der Pfleger eine Beſtallung

des jeßigen Beſitzers den Vorſchriften über die Vor
zu erhalten (vgl . oben Anm . 12 ; ferner SS 1915,

erbſchaft unterſtellt und daß die Wahrnehmung der 1791 BOB.).
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ſondere Vereinbarung iſt nur möglich in der Zeit die vorhandenen oder zu beſtellenden – Vor

nach der Umwandlung des FR . in Alod (1. Okt. münder oder Pfleger geſchäftsunfähiger oder in der

1919) und vor dem Todedes jeßigen Beſißers; Geſchäftsfähigkeit beſchränkter Beteiligter zu den

für die gleiche Zeit beſteht auch die Anwartſchaft Verhandlungen beizuziehen . Ein ſolcher Anlaß kann

des nach dem Tode des jebigen Beſißers Nachfolge ſich ergeben bei Minderjährigkeit des jeßigen Be

berechtigten mit ihren nacherbrechtlichen Rechten ſigers oder bei Anhörung eines ſonſtigen minder :

und Pflichten unter der Fürſorge des Pflegers. jährigen Beteiligten , deſſen geſeßlicher Vertreter

Da die beſondere Vereinbarung (nach § 2 VO. ) an der Beſorgung der beſonderen Angele jenheit

eine Verfügung des jeßigen Beſißers (als Vor- verhindert iſt (88 1909 ff., 1643 , 1821 ff. BOB . ) ,

erben) über FR.:Grundſtüđe uſw. enthält und zu- z. B. im Falle einer Vereinbarung nach § 2 VD .

gleich eine Art Erbteilungsvertrag darſtellt, womit oder wenn das FR .- Bericht als Vormundſchafts

zugleich über die Anwartſchaft des — jegt vielleicht gericht nach § 12 FGG. zur Gewinnung von

noch gar nicht geborenen -- ſeinerzeitigen Nach- Grundlagen für ſeineGenehmigung der Zuſtimmung

folgeberechtigten verfügt wird, iſt die Mitwirkung des Anwärterpfleger8 oder für ihre Erſeßung nach

des Pfleger8 (nach § 8 VD.) durch Erteilung ode 8 8 VO. einzelneO. einzelne -- minderjährige Anwärter

Verweigerung ſeiner Zuſtimmung und die Wür: zu hören für zweđmäßig hält , oder bei Feſtſekung

digung ſeiner Erklärung durch das Fr.-Gericht als des Pflichtteils 27) nach § 11 VO. , bei der Ents

Vormundſchaftsgericht im Rahmen des § 8 II und ſcheidung über etwaige Verſorgungsmaſſen nach

III VO. nicht zu umgehen (SS 1812 ff., 1821 ff., SS 14 ff., 20 , bei Regelung der Verſorgungs

2113ff., 2142 BOB.). Durch den nach § 2 III anſprüche der Verwaltungsbeamten oder ihrer

VO . zu beſtellenden Pfleger für einen zur Zeit Hinterbliebenen nach § 32, bei Auseinanderſeßung

derVereinbarungungewiſſen Beteiligten können zwiſchen mehreren Mitbeſißern nach SS 40, 41III

die Rechte des beim Tode des jeßigen Beſiger8 VO. uſw. In allen dieſen Fällen finden 28) hin

Nachfolgeberechtigten nicht gewahrt werden, da dieſe richtlich der geſeßlichen Vertretung und der vor

beiden Perſonen nicht die nämlichen ſein müſſen. mundſchaftsgerichtlichen Tätigkeit die allgemeinen

Im übrigen obliegt dem FR .-Gerichte die Be- Vorſchriften des bürgerlichen Rechtes unmittelbar

ſtellung der erforderlichen Pfleger kraft Geſeķes, Anwendung (Begr. 384), alſo namentlich die Vor
ſobald ein Anlaß zur Fürſorge beſteht 23) (8 1774 triften der Ss 1773 ff., 1909 BGB. und der

BGB.) . Der jeßige FR .-Beſißer iſt zur freien 83 35 ff. FOG . über die Zuſtändigkeit der

Verfügung unter Lebenden befugt , ſoweit ſich nicht Amtsgerichte.

aus ſeiner Stellung als Vorerbe Beſchränkungen Bei der Abwidlung der ſchwierigen, mit der

ergeben (§ 10 VO .). Dem FR.:Gericht als Vor- Aufhebung der FR. verbundenen Aufgaben werden

mundſchaftsgericht kommt, außer Erwägungen zu: noch manche Streit- und Zweifelsfragen auftauchen

gunſten des allgemeinen Wohles , nur die Fürſorge und zu löſen ſein . Hier ſollten vorerſt nur die

für die Pflegebefohlenen zu. Es hat in jedem nächſtliegenden Punkte berührt werden . Hiebei

Einzelfalle nach freiem Ermeſſen unter Würdigung konnten und ſollten keine neuen Ergebniſſe erzielt ,

aller in Betracht kommenden Umſtände über die ſondern nur ſelbſtverſtändliche Geſichtspunkte im

Erteilung oder Verweigerung der erforderlichen Lichte der neuen VO. hervorgehoben werden.

Genehmigung zu entſcheiden .**) Die Grundlagen Dies erſchien um ſo geratener, als hier und dort4

für ſeine Entſcheidung hat das FR .-Gericht nach manche Stimmen laut geworden ſind und auch

den auch hier anwendbaren Vorſchriften über das ſchon Behör gefunden haben , die der vormund

Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (8 36 ſchaftsgerichtlichen Tätigkeit des FR . Gerichts, be:

VO. ; $ 12 FGG.) von Ämts wegen zu ermitteln, ſonders im Falle des § 811 VO. , eine dem

wenn nötig durch ſchriftliche oder mündliche Anhörung geltenden Rechte widerſprechende rein förmliche

von Beteiligten , Zeugen oder Sachverſtändigen, durch und eingeengte Bedeutung beilegen möchten . 3m

Einholung von einfachen Schäßungen über Grund- übrigen wird es Aufgabe aller Beteiligten , ins:

ſtüde u . dgl . Für die Bekanntmachung der Ents

(cheidungen und das Beſchwerdeverfahren ſind eben:

falls die Vorſchriften des FGG . entſprechend an :
äußerung von Grundflächen iſt die frühere Zuſtändig

zuwenden ,25) ſoweit nicht die VO . ſelbſt beſondere
keit des FSt.- Gerichts (Art. 14 IV Unſchl .) mit dem

1. Oft. 1919 untergegangen, da ſeitdem feine Rechte

Vorſchriften enthält (58 36 II-38, 46 VD .) . von Anwärtern und feine FK.-Schulden mehr beſtehen,

Neben den beſprochenen beſonderen Pflegſchaften
ſondern an Stelle der erſteren die Rechte des Nach

folgeberechtigten und an Stelle der legteren Sicherungs

aus Anlaß der Aufhebung der FR. wird das FK. hypothefen getreten ſind (88 8 , 25 VD.). Die Aus

Gericht bei Durchführung derihmzugewieſenen itellung des unſchädlichkeitszeugniſſes obliegt nunmehr
Aufgaben 26) auch ſonſt mancherlei Anlaß haben , dem Amtsgerichte (Art. 1 Unſyo .).

**) Die gleichfalls dem FH .-Gericht übertragen iſt

vgl . 8 38 Nr. 3 VO.

25) ObLG. 4, 311 . 28) Abgeſehen von den Ausnahmen , in denen das

24) Pland (3. ) IV , 706 Anm. 7 vor $ 1821 BOB . FN.-Gericht an Stelle des Nachlaßgerichts auch das

25) Art . 129 AG. BOB . Vormundſchaftsgericht zu vertreten hat (SS 88,

28) Für die Feſtſtellung der linſchädlichkeit bei Vers 97 II FGG.).
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beſondere auch der Notariate, der Vormundſchafts : nur deswegen zur wiederholten Angehung des

gerichte und der Grundbuchamter ſein , die wichtigen MEA. befugt ſein , weil ſie mit dem Inhalt der

und ſchwierigen Ausführungs- und Uebergang8= Entſcheidung nicht einverſtanden iſt; dies würde

vorſchriften zur Anwendung und Geltung zu bringen zu einer unerträglichen Belaſtung der MEXe.

und ſo die raſche und glatte Abwicklung des FR.: führen .

Sonderrechts fördern zu helfen . 2. Streitig iſt, welche Bedeutung die Ent

ſcheidungen des MEA. in einem Rechtsſtreit vor

dem ordentlichen Gerichte haben, insbeſondere in:

wieweit das ordentliche Gericht die vom MEA.

entſchiedene Frage nochmals beurteilen darf .

die Tragweite der Entſcheidungen des a) Im Zivilprozeßrecht kann von abſoluter

Mieteinigungsamtes.
Nichtigkeit wohl nur in wenigen Fällen geſprochen

werden (vgl. Gaupp-Stein, Vorbem . 1 vor $ 578 ).

von Rechtsanwalt Dr. Waſſertrüdinger in Nürnberg . Solche wären : Die Entſcheidung des MEA. läßt

überhaupt nicht erkennen , daß fie ein Beſchluß
Die Entſcheidungen der Mietseinigungsämter

(MENe.) find nach§ 7 der Mieterſchukverordnung ein, joll ;ndas. MEA.war gar nicht nachden

(MSchV.) vom 23. September 1918 unanfecht ein durch den Beſchluß betroffenes Rechtsſubjekt
88 2–6 MSHV. zu ſeiner Tätigkeit ermächtigt ;

þar. Dieſe Beſtimmung iſt an ſich nicht außer beſteht tatſächlich oder mangel8 Parteifähigkeit

gewöhnlich; die Entſcheidungen der Amts-, Gewerbe
und Kaufmannsgerichte können nur , wenn der rechtlich nicht ( vgl. Gaupp: Stein a . a.D .;Leh:

Streitwert 50, 100 und 300 M überſteigt,
mann, Mieterſchuß 37 ; Stern , MSchV. 58 ff .;

die Entſcheidungen der Feld- und Bordgerichte
, Zivilprozeß durch die Wiederaufnahmedes Ver

Dertmann , 3W. 17 , 957). Im übrigen wird im

der Wucher- und ( in Bayern) der Voltsgerichte fahrens im Wege der Nichtigteits- und Reſtitu

überhaupt nicht mit einem Rechtsmittelangegriffen tionstlage geholfen . Dies iſt gegenüber den Ent
:werden . Trokdem wird vielfach verſucht, die Ent:

ſcheidungen der Mede. der Nachprüfung durchdie icheidungen derMEАe.nicht vorgeſehen; daher iſt

ordentlichen Gerichte zu unterwerfen .
hier abſolute Nichtigkeit in weiterem Umfang zu:

zulaſſen. Entſcheidungen des MEA. ſind als

1. Die Unanfechtbarkeit bedeutet zunächſt, daß nichtig zu behandeln in den Fällen, in denen nach

keine übergeordnete Inſtanz zur Abänderung oder der 3PO. die Nichtigkeitsklage zugelaſſen iſt: nicht

Aufhebung der Entſcheidung des MEA .berechtigt vorſchriftsmäßige Beſeßung des Gerichts, Mit

iſt (formelle Rechtskraft). Von Amts wegen kann wirkung eines geſeßlich ausgeſchloſſenen oder mit

das MEA. ſeine Entſcheidung auch nicht abändern
Erfolg wegen Beſorgnis der Befangenheit abge

(vgl. Pfeiffenberger,L3. 17 , 1318; Stern , MSdV. lehnten Gerichtsmitgliedes, mangelnde Vertre::

3. Aufl. S. 62; Lehmann S. 38 f.) ; dagegen iſt tung einer Partei (8 579 3PO.); ebenſo bei

eine Abänderung auf Anrufen eines Beteiligten Verſagung des rechtlichen Gehörs (vgl. § 1041

nicht ausgeſchloſſen bei veränderter Sachlage oder Nr. 4 3PO.). Das ordentliche Gericht hat die

unter den Vorausſeßungen der Nichtigkeits- oder Entſcheidung nicht zu beachten , kann allerdings

Reſtitutionstlage (über legteren Fall ſ . unten 2a) . auch nicht anſtatt des MEA. innerhalb deſſen Zu

Wenn in Notſtandbezirken , d. h. in Bezirken , ſtändigkeit entſcheiden (vgl . Lehmann S. 371. ,

in denen ſich ein beſonders ſtarker Mangel an Stern S. 63 ; a . M. bezüglich des rechtlichen Ge

Mieträumen geltend macht, die Landeszentralbe: hörs Stern S.81;auf jeden Fall muß ſich aus

hörde angeordnet hat , daß Wohnräume, Läden den Aften ergeben , daß das rechtliche Gehör nicht

und Werkſtätten nur mit Zuſtimmung des MEA. gewährt wurde, da darauf die Nichtbeachtung der

gekündigt werden dürfen (§ 6 MSCh .), kann nach Entſcheidung gegründet werden ſoll) . Für eine

Erteilung der Zuſtimmung und daraufhin erfolgter einredeweiſe Anfechtungder Entſcheidung des MEA.

Kündigung an ſich der Mieter nach § 2 MSchV. wegen argliſtiger Täuſchung vor dem ordentlichen

noch um Entfräſtung der Kündigung nachſuchen Gericht, die Lehmann , Mieterſchuß 38 , zulaſſen

(er tann ſich aber nicht an das ordentliche Ge- will, fehlt es an jedem Anhalt 31 den Fällen

richt wenden) ; bei der dann zu erlaſſenden Ent: der Reſtitutionsllage ($ 580 3PO.), in denen die

ſcheidung hat zwar das MEN. zu unterſuchen, Entſcheidung prozeſſual einwandfrei zuſtande ge

ob an ſich ordnungsmäßig gekündigt iſt oder ob kommen iſt , aber inhaltlich durch Prozeßbetrug

der Mieter unverzüglich das MEA. angerufen oder Unkenntnis eines früheren Urteils oder einer

hat; es darf aber nicht nochmals prüfen, ob auf anderen Urkunde beeinflußt iſt, liegt ein wirkſames

Grund des Mietvertrages und der wirtſchaft: Erkenntnis vor . Es muß auch vom ordentlichen

lichen Verhältniſſe die Auflöſung des Mietver: Gericht beachtet werden, ſolange es nicht durch eine

hältniſſes zuzulaffen iſt. Denn dieſe Frage hat andere Entſcheidung des MEA . beſeitigt iſt. In

es bereits bei ſeiner Entſcheidung nach S 6 ge- beiden Fällen hat das MEA . auf wiederholtes

prüſt (a . M. Stern, JW . 19, 100 ; Bledmenn Anrufen erneut zu entſcheiden .

W. 19, 928) . Dagegen kann eine Partei nicht b) Das MEA. kann nur Entſcheidungen be
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ſtimmter Art fallen : es kann auf Anruf des Mieters ftređbarkeit nur für Vergleiche vorgeſehen iſt (§ 13

über die Wirkſamkeit einer Kündigung und über VerfAnordng.).

die Fortſegung eines gekündigten oder Verlängerung c) Von dieſen Fällen abgeſehen liegt eine ab

eines ohne Kündigung ablaufenden Mietsverhält: ſolute Nichtigkeit nicht vor; die Entſcheidungen

niſſes, über die Aufhebung eines durch dieſe Forte des MEN. ſind für das ordentliche Gericht bindend ,

legung oder Verlängerung betroffenen neuen Miets: auch wenn es ſie nicht für zutreffend hält. Irrige

verhältniſſes entſcheiden, Beſtimmungen des Miets: Annahmeder örtlichen (übereinſtimmend Lehmann

vertrages im Falle des § 3 MSchV. feſtſeßen, S. 38 mit Anführlingen ; abw . Stern 80) und ſach

die vom Vermieter verweigerte Erlaubnis zur lichen Unzuſtändigkeit (vgl. Gaupp:Stein, Vorbem .

Aftermiete erteilen , in Notſtandsbezirken auf Än- vor $ 1 bei Anm . 99) beeinträchtigt die Wirk

rufen des Vermieters neu vereinbarte Mietzinſen ſamkeit der Entſcheidung nicht. Die Frage iſt im

ermäßigen, die Zuſtimmung zu Kündigungen oder Verhältnis von Sonder- und ordentlichen Gerichten

die Zuſtimmung zum Ablauf eines Mietverhält= ſehr ſtreitig . Die Unzuläſſigkeit der Reviſion ohne

niffes erteilen (88 2-6 MSc .), über Preis: Rüdſicht auf den Streitwert bei falſcher Annahme

erhöhungen bei Lieferungsverträgen , welche durch der örtlichen Unzuſtändigkeit ſeit der Nov. zur

die Kohlenſteuer betroffen werden , befinden (8 37 | 3PO. vom 5 Juni 1905 und der fachlichen ün:

Kohlenſteuergeſet ), in Štreitigkeiten , die durch Ein- zuſtändigkeit ſeit der Nov. vom 22. Mai 1910

ſchränkungen von Zentralheizungen veranlaßt ſind, zeigt , daß der Geſeßgeber auf dieſen Mangel des

beſtimmte Entſcheidungen fållen (VD. über Sammel- Urteils keinen erheblichen Wert mehr legt. Im

heizungs- und Warmwaſſerverſorgungsanlagen in übrigen iſt allerdings die Frage der Zuſtändigkeit

Mietsräumen vom 22. Juni 1919, RGBI. 595, oft ſchwierig zu beantworten ; ob Pacht vorliegt,

$ 1 ), Zwangsmietverträge bei Wohnungemangel zu deren Beurteilung das MEA. nicht zuſtändig

Feſtſeßen (88 4 und 5 der Bek. über Maßnahmen iſt oder Miete, ob es ſich bei gleichzeitiger Verpach

gegen Wohnungsmangel v. 23. September 1918) tung von Wirtſchaftsräumen und Vermietung von

in Bayern Mietzingſteigerungen genehmigen, Miet: Wohnräumen um einen unteilbaren Vertrag handelt

zinsvereinbarungen nachprüfen und auf Verlangen oder ob das MEA. teils entſcheiden , teils ſich für

den Mietzing herabſeßen (§ 1-3 der Bayer. VO. unzuſtändig erklären kann, ob bei einem Haus

vom 29. April 1919 , Freiſtaat Nr. 20). Alle meiſtervertrag Miet- oder Dienſtvertrag anzu:

Entſcheidungen, welche einen anderen Inhalt haben, nehmen iſt, ob bei gleichzeitiger Vermietung von

3. B. auf Zahlung eines beſtimmten Betrages, auf Wohnräumen und Vermietung eines Gartens das
Herausgabe, Unterlaſſung, Räumung (vgl. Bled ganze Rechtsverhältnis einheitlich vom MEA. bes

mann, JW. 20, 41). Feſtſtellung der Recht&wirt: urteilt werden kann oder die Entſcheidung über

jamkeit eines Vertrages lauten , ſind rechtlich be- haupt abzulehnen iſt, iſt oft ſchwierig zu entſcheiden .

deutungslos und ſchlechthin nichtig, auch wenn das Mit der gleichen Schwierigkeit hätte aber auch

MEN. die Ermächtigung gemäß $S 2-6 MShV. das ordentliche Gericht zu kämpfen . Irgendeine

beſaß . Es handelt ſich hier nicht um ſachliche Stelle muß die Entſcheidung treffen ; das mit

Unzuſtändigkeit, alſo um die Beurteilung eines einem zum Richteramt oder höheren Verwaltungs

nicht dem MEA. zugewieſenen Rechtsverhältniſſes, dienſt befähigten Vorſißenden und 2 Beiſigern

ſondern um Entſcheidungen, die als ſolche ohne beſepte MEN. (8 8 MŠChV .) iſt an ſich ebenſo

Rüdſicht auf das Rechtsverhältnis vom MEA. gut geeignet zur Entſcheidung als das ordentliche

nicht erlaſſen werden durften : etwa wie wenn ein Gericht; beim Gewerbegericht find häufig nicht

Strafgericht bei Patentverlegung auf Rechnungs: minder ſchwierige und für die Beteiligten be

legung, bei Diebſtahl oder Unterſchlagung auf deutungsvolle Angelegenheiten zu entſcheiden , ohne

Schadenserſatz erkennen , ein Amtsrichter bei dem daß nach dem Geſet der Vorſißende ein

Sühneverſuch in Eheſachen (8 609 3PO .) eine Juriſt ſein muß . ) Dabei gehe ich von der Auf:

Ehe ſcheiden würde (ein ähnlicher Fall iſt bekannt

lich in Niederbayern anfangs dieſes Jahrhunderts 1) Soweit Einigungsämter nicht errichtet ſind,

vorgetommen) . Zweifel können entſtehen 3. B. können die in den SS 2–5 MSchV. erwähnten Befug

über die praktiſch ſehr wichtige Frage, ob die niſſe einer anderen Stelle überwieſen werden ; deren

MENe. , wenn ſie eine Kündigung für unwirkſam
Zuſammenſeßungmuß aber der des MEA .entſprechen ;

iſt weder ein MEA. noch eine andere Stelle beſtellt,
erklären oder (in Notſtandsbezirken) die Genehmi: dann iſt das Amtsgericht zuſtändig (8 11 MSchV .).

gung einer Kündigung verſagen, oder den Mietzing Die Landeszentral behörde beſtimmt im Falle des § 6

erhöhen , dem Mieter Auflagen machen dürfen , MSchV . in Notſtandsbezirken, wenn fein MEA . vors

etwa bezüglich der Inſtandſeßung der Wohnung
handen iſt, die Stelle, deren Zuſtimmung einzuholen

iſt; eine ausdrüđliche Vorſchrift, daß dieſe Stelle ents

oder der Vornahme beſtimmter Ausbeſſerungen ; ſprechend dem MEA . beſeft werden muß, fehlt; da

in einem ſolchen Fall hat das Gericht zu prüfen , aber die Stelle nach den gleichen Geſichtspunkten zu

ob eine Entſcheidung dieſes Inhalts zuläſſig iſt, entſcheiden hat, wie das MEA ., wenn es nach § 2

und bei Verneinung hat es ſie nicht zu beachten.
MSHV. über die Wirkſamkeit einer Kündigung und

die Fortſetzung eines gefündigten Mietverhältniſjes
Ein auf Zahlung lautender Beſchluß des MEA . befinden muß, ſollte es ſelbſtvertärblich ſein , daß nur

wäre übrigens tein Vollſtreckungstitel, da Voll- eine den Vorſchriften des § 8 entiprechende Behörde
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faſſung aus , daß das MEN. auch zur Entſcheidung einer Entſcheidung des MEA. nicht auch die recht:

über alle zur Sache gehörigen Rechtsfragen be- lichen Vorausſeßungen dieſer Entſcheidung follen

rufen iſt; aber gerade hierüber herrſcht lebhafter nachprüfen dürfen ; aber abgeſehen davon , daß die

Streit . Vielfach wird behauptet , das MEA .habe Gerichte bei Erlaß der Vollſtredungsurteile nach

den Sachverhalt ausſchließlich nach wirtſchaftlichen den SS 722f . , 1042 ZPO. keineweſentliche andere

Geſichtspunkten zu prüfen ; ob die geſetzlichen Voraus : Aufgabe haben, ändert ſich die Tätigkeit des Ge

ſeßungen für die Tätigkeit des MEA. gegeben richts um nichts , wenn es zwar die rechtliche Stich:

waren, ob ingh . im Falle des § 2 überhaupt eine haltigkeit des Urteils prüfen darf , Rechtsfragen

rechtswirkjame Kündigung vorliegt , habe das aber gar nicht ftreitig ſind. Wenn tatſächlich das

ordentliche Gericht zu entſcheiden , ſo daß auch nach MEU . eine Rechtsfrage unrichtig beurteilen ſollte,

der Entſcheidung des MEA.immer noch das ordent- dann iſt die Sachlage nicht anders, als wenn dies

liche Gericht angerufen werden kann , um den Sach- durch ein ordentliches Gericht geſchieht: ein Miß

verhalt rechtlich zu beurteilen ; ſo Leſſer , JW. 18 , ſtand, der bei jeder menſchlichen Tätigkeit in Rauf

762 (abw. derf . JW. 17 , 840 ) , Mieteamt Ham: genommen werden muß. (Ebenſo Lehmann S. 81.;

burg , JW. 17 , 924 , LG. Landsberg a . d . W., Brückmann, JW. 19 , 99 ; Stern IW. 19 , 100 ;

JW . 19 , 943 ; vgl . auch Dertmann , JW. 17 , 957. Bledmann, JW. 20 , 41 ) . Es gibt ſogar Fälle,

Mit dieſer Meinung wird dem MEU. faſt un : in denen nur Rechtsfragen zu entſcheiden ſind;

mögliche, auf jeden Fall aber ſehr viel unfruchtbare lo in dem oben erwähnten ,wenn in einem Not

Arbeit zugemutet und anſtatt einer Beſchleunigung ſtandsbezirk das MEA.einerKündigung zugeſtimmt

eine höchſt bedenkliche Verzögerung des Verfahreng hat und dann der Mieter auf Grund des § 2

erzielt. Das MEA. entſcheidet zwar nach billigem MSchV. die Entſcheidung des MEA . anruft ,

Ermeſſen und iſt an das fachliche Recht nicht ge : weil die Kündigung aus Rechtsgründen nicht wirt

bunden. Es ſoll beiſpielsweiſe befugt ſein , eine jam fei. Aus dem Vorſtehenden ergibt ſich auch

Kündigung für wirkungslos zu erklären , mag fie daß rechtliche Bedenken gegen die Entſcheidungen

auch nach den Grundſäken des bürgerlichen Rechts des MEA. nicht durch gerichtliche Feſtſtellungs

zuläſſig und rechtzeitig erklärt ſein ( Begr . Reichsanz. klage geltend gemacht werden können .

v . 28. Juli 1917 Nr. 178) . Damit iſt aber nicht

geſagt, daß es unter Zurüdſtellung aller rechtlichen

Einſicht nur nach Rückſichten der Zweckmäßigkeit

zu entſcheiden hat ; wenn ohne weiteres klar iſt,

daß die Kündigung verſpätet oder daß fie infolge die Ausbildung unſerer Kriegsteilnehmer.
Vertrags unzuläſſig iſt, iſt es zwedlos , die wirt

ſchaftlichen Verhältniſſe der Beteiligten zu prüfen , Bon Amtsrichter Dr. 3. Weinſcent in Nürnberg .

welche ein oft ſehr genaues Eindringen erfordern ;

häufig fällt auch die Prüfung der Reditsfrage Die Note, die der bayeriſche Rechtspraktikant

mit der Prüfung der wirtſchaftlichen Frage zu: in der Staatsprüfung erhält , kann von ausſchlag:

ſammen, ſo insbeſ. bei außerordentlichen Kündis gebender Bedeutung für ſeine künftige Laufbahn

gungen auf Grund des § 553 BGB . Die MSchV. werden : ſie entſcheidet darüber , ob er Ausſicht auf

deutet auch nirgends an, daß das MEA. in ſeiner Anſtellung und raſches Vorwärtskommen im Staats:

Tätigkeit in dieſer Weiſe beſchränkt ſein ſoll; bisher dienſt hat. Nichts iſt daher begreiflicher, als daß

wurde auch nichts Stichhaltiges zur Begründung unſere Rechtspraktikanten vor allem darnach ſtreben ,

der gegenteiligen Anſicht vorgebracht. Das Land
ſich die zum erfolgreichen Beſtehen der Staates

gericht Landsberg a . d . W. a . a . D. empfindet es prüfung erforderlichen Kenntniſſe und Fähigkeiten

als eine den Gerichten nicht angemeſſene Tätigkeit, zu erwerben . Das war ſchon vor dem Kriege ſo ,

wenn ſie bei Erlaß des Räumungsurteils auf Grund und wenn darunter bei manchem die Ausbildung

für den ſpäteren praktiſchen Beruf etwas zu kurz

mit dieſer Aufgabe betraut wird ; tatſächlich iſt das aber
kam , jo fanden doch die meiſten Praktikanten

nicht überall der Fall . Das gleiche gilt von den „ bes während des langen dreijährigen Vorbereitungs

ſonderen Ausſchüſjen “ , die in Bayern nach der VO. dienſtes Zeit und Gelegenheit genug, ſich genügend

vom 29. April 1919 in Ermangelung von gemeindlichen

ME ! e. zur Befämpfung ungebührlicher Mietzinsſteige
praktiſch auszubilden . Für die Zeit ſeit Krieggende

rungen über die Zuläſſigkeit von Mietzinsſteigerungen dagegen kann man ruhig die Behauptung auf

zu befinden und damit über rechtlich ſehr ſchwierige ſtellen , daß unſere Rechtspraktikanten nicht mehr

Fragen z . B. die Abänderbarfeit eines langjährigen in ausreichendem Maße für die Bedürfniſſe der

Mietvertrages aufGrund der Clausula rebus sic stantibus
zu entſcheiden haben . Geießlich iſt aber weder nach Praxis ausgebildet werden . Bei den meiſten von

$ 6 M SchV. noch nach § 3 bayer.Vo. die Befeßung ihnen herrſdit das an ſich löbliche Beſtreben, die

mit einem rechtsgelehrten Vorſitzenden angeordnet, auf den langjährigen Kriegsdienſt und die Ver:

daher kann bedauerlicherweiſe ohne Mitwirkung eines kürzung der Univerſitätszeit zurückzuführenden Lüden

Juriſten in einem rechtlich geordneten Verfahren über
ihres juriſtiſchen Wiſſens durch fleißigen und ver

Rechtsfragen entſchieden werden ; über die Entſcheidungen

folcher Aemter find.quch schon lebhafte Klagen laut
mehrten Beſuch von Uebungen und Fortbildungs

geworden . i kurſen wieder auszufüllen.
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Allein dieſe Art der Ausbildung iſt doch weiter haftung, dem Lieferungsverzug, der Sukzeſſivliefe:

nichts als eine Fortſepuug des theoretiſchen Uni- rung uſw. zukommt. Man braucht weiter nur

berſitätsunterrichts und daher mit allen Einſeitig- daran zu denken , wie häufig heutzutage von dem

keiten und Mängeln behaftet, die dieſem eigen ſind. Rechtsinſtitute der SicherheitsübereignungGebrauch

Bei Uebungen hat es der junge Juriſt , wie ſchon gemacht wird , und man wird ſofort einſehen , daß

früher im Praktikum auf der Univerſität, immer jeder praktiſche Juriſt nicht nur einer eingehenden

nur mit einem fertigen Tatbeſtand zu tun . Seine Kenntnis der einſchlägigen Rechtſprechung bedarf ,

Lufgabe beſteht leðiglich darin , den ihm gegebenen ſondern daß er auch auf allen damit zuſammen

Sachverhalt unter die richtigen Geſeķesparagraphen hängenden Rechtsgebieten - ſo mit dem An

zu bringen . Der Praktifer dagegen muß erſt fechtungsrecht, der Widerſpruchsklage wohl be

ermitteln, was geſchehen iſt, und das, was er ſo ſchlagen ſein muß.

feſtgeſtellt hat , in tatſächlicher Hinſicht würdigen . Alle dieſe für die Praxis ſo wichtigen Dinge

Bei den meiſten Prozeſſen , die in erſter oder zweiter konnte früher der Rechtspraktikant kennen lernen ,

Inſtanz anhängig ſind, bildet nicht die Auslegung wenn er während der zwei Jahre , die er bei den

des Geſeķes die Hauptſchwierigkeit. Geſtritten wird Gerichten und bei einem Anwalt tätig war, ſich

nur über den Sachverhalt und deſſen tatſächliche nur einigermaßen mit den laufenden Geſchäften

Beurteilung . Beiſpielsweiſe bei der Auslegung befaßte. Namentlich galt es für die Zeiten , in

von Verträgen beſteht vielfach Einigkeit des Gerichtes denen der Rechtspraktikant noch in weit größerem

und der Parteien über die anzuwendenden Ge- Umfange, als dies jeßt der Fall iſt, zu dem Dienſte

jegesbeſtimmungen. Es gilt vielmehr, aus einer des Gerichtsſchreibers herangezogen wurde. Da
Reihe von Umſtänden - dem Inhalt der Verdem Inhalt der Ver- begleitete der Praktikant wöchentlich ein- oder zwei

tragsurkunde, den mündlichen Beſprechungen der mal den Richter in die Sißung , lernte die von

Parteien, dem Anlaß , der zum Vertrag geführt , ihm behandelten Fälle kennen und wurde dadurch

dem mit dieſem verfolgten Zweck uſw. , — zu folgern,, zu folgern , bald in die Lage verſekt, wirklich praktiſch brauchbare

wie die Parteien ſich die Regelung einer beſtimmten Arbeit zu liefern, ſo daß er dem Richter eine von

Frage gedacht haben . Dabei ſind alle für und ihm geſchätte Arbeitskraft wurde .

gegen eine beſtimmte Auffaſſung ſprechenden Um:
Heutzutage iſt das zum großen Teil ganz anders

ſtande genau gegeneinander abzuwägen , und es
gehört mit zu den Ruhmestiteln unſeresReichsges geworden. Soerfreulich es iſt , daß der Praktikant

nicht mehr ſoviel wie früher zum Protokollieren

richtes, daß es fich mit einer ſchematiſchen Geſeķes :
und anderen Schreibarbeiten herangezogen wird ,

anwendung durch die Untergerichte nicht begnügt, jo darf doch andererſeits nicht überſehen werden ,

ſondern verlangt , daß den tatſächlichen Beſonder : daß ein nur zweimaliges Protokollieren bei dem
heiten jedes einzelnen Falles Rechnung getragen

Zivil- und Schöffenrichter, wie es heute die Regel
wird. Das volle Verſtändnis aber für die tat

iſt, nicht einmal ausreicht , um den Praktikanten
ſächlichen Verhältniſſe fehlt begreiflicherweiſe dem

genügend mit den Prozeßformen vertraut zu machen .
jungen Juriſten. der es auf der Univerſität immer

Jetzt kommt der Praftitant meiſt nur gelegentlich

nur mit Rechtsfragen zu tun hatte . Hauptaufgabe
in die Sißung, wenn ein Fall zur Verhandlung

der Praxis iſt es vor allem , ihm den Sinn für
anſteht, deſſen Bearbeitung er übernehmen will.

die Tatſachen und deren Beurteilung zu wecken
Drei bis vier Nachmittage der Woche bringt er

und zu ſchärfen . in Rurſen zu . Die Vormittage werden zum

Dazu kommt, daß es ganze Rechtsgebiete gibt,
großen Teil für die Vorbereitung auf dieſe Uebungen

von denen ſich ein anſchauliches Bild nur in der

Praxis gewinnen läßt. Man denke beiſpielsweiſe ſtart verkürzten Ausbildungszeit kommen, daßder
benötigt, und ſo kann es heutzutage bei der 110ch

an Grundbuch- und Zwangsverſteigerungsrecht
Praktikant aus dem Vorbereitungsdienſt ausſcheidet ,

bezeichnend iſt , daß die wiſſenſchaftliche Bearbeitung ohne daßervon den der Praxis eigenen Bildungs

dieſer Gebiete faſt ausſchließlich durch Praktiker mitteln ergiebigen Gebrauch gemacht und die für

erfolgt. Auch auf dem Gebiete des materiellen
ſeinen ſpäteren Beruf erforderlichen Fähigkeiten

Rechtes muß ſich die Univerſität - heute mehr
und Kenntniſſe erworben hat . Das jetzige Syſtem

wie je - darauf beſchränken, den Studenten einen
mag zwar Juriſten heranziehen , die gelernt haben ,

umfaſſenden Ueberblick über die einzelnen Materien
im Galopptempo ſchwierige Konſtruktionsfragen

zu geben . Auf Einzelheiten einzugehen, dazu fehlt
zu behandeln ; allein die Gefahr beſteht, daß dabei

ihr bei dem weiten Umfreis der juriſtiſchen Fächer
auch weltfremde, mit den Bedürfniſſen und An :

Zeitund Gelegenheit. Derjenige Juriſt aber , der forderungen des Lebens nicht genügend vertraute

ſpäter einmal als Richter oder Anwalt tätig werden
Männer in die Praxis hinaustreten .

mill, bedarf auf manchem Gebiete tieferer Rennt:

niſſe, als ſie ihm die Hochſchule zu geben vermag . Wie kann dem nun am beſten abgeholfen werden ?

Schon die eingehenden Ausführungen Staubs in Zunächſt dadurch , daß unſere Rechtspraktikanten

den Erkurſen zu SS 374 und 377 HGB. zeigen entſprechend aufgeklärt und dazu angehalten werden ,

äußerlich deutlich , welche hervorragende Bedeutung ſich mehr wie bisher wieder der praktiſchen Mit

für die Praxis der Lehre vom Kauf, von der Mängel i arbeit bei Gericht und Anwalt zuzuwenden .
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Sodann dürfen die Kurſe nicht mehr einſeitig vom 23. September 1918 das Mietverhältnis rechts

auf die Vorbereitung für die Staatsprüfung zu : wirkſam nur mit vorheriger Zuſtimmung des Einigungs

geſchnitten werden . Vor allem gilt es hier, die
amtes gekündigt werden könne. Dieſe Beſtimmung ſei

Rechtspraktikanten mit den Rechtsmaterien vertraut
zwingend und könne nach 8 9 MSchVD. durch Partei

vereinbarung nicht aufgehoben werden . Dieſer Auf:
zu machen, die ſie jeßt bei der verkürzten Aus

faſſung kann nicht beigetreten werden. Zunächſt lann

bildungszeit nicht mehr ſo genau kennen lernen . $ 9 hier überhaupt nicht verwertet werden . Er ſagt

Nichts aber würde einer einſeitigen theoretiſchen
nur . daß Parteivereinbarungen nichtig ſein ſollen ,

Ausbildung beſſer vorbeugen, ale wenn unſere welche die zur Sicherung des Mieters dienenden Be

jungen Juriſten ſchon auf der Hochſchule mit den ſtimmungen der Vo. hinfällig machen würden . NichtigVO.

Bedürfniſſen des praktiſchen Rechtslebens bekannt wäre z . B. eine Vereinbarung bei Eingehung des

gemacht würden. Das meiſte, das man nach dieſer Mietvertrageß, daß fünftig eine Kündigung nicht von

Richtung ichon vorgeſchlagen hat , - Einrichtung
der Zuſtimmung des Einigungsamtes abhängig ſein

von Rechtskliniken , Beſuch von Sißungen durch
ſolle. Das trifft jedoch dann nicht zu , wenn der

die Studenten uſw. - bedeutet nur eine halbheit .
Mieter in einem beſtimmten Zeitpunkt keinen Gebrauch

.
von ſeinem Recht machen will, ſich auf eine beſtimmte

Dabei lernt der Student höchſtens ein herausges Shußbeſtimmung zu berufen. Die gegenteilige Anſicht

riffenes Stück aus dem Prozeß kennen . Der Beſuch würde ichließlich dazu führen, daß die eigene Kündigung

einer Sivilfißung, bei der ja oft das ganze Ver: des Mieters noch von der Zuſtimmung des Einigungs

handeln in der Bezugnahme auf die Schriftfäße amtes abhängig ſein müßte. Bei der Auslegung des

beſteht, wird häufig ohne jeglichen Nußen ſein . § 6 Abſ. 1 Nr . 1 , wonach Vermieter von Wohnräumen

Vor allem aber bleibt dem Studenten al das (nach Nov. vom 22. Juni 1919 nun auch von Läden

verſchloſſen , was bei Gericht außerhalb der Siķung
und Wertſtätten ) das Mietverhältnis rechtswirkſam

nur mit vorheriger Zuſtimmung des Einigungsamtes
geſchieht. Einen wirklichen Einblick in die Tätigkeit

fündigen können , iſt Gewicht darauf zu legen , daß die
der Gerichte fann der Student nur dann gewinnnen ,

Zuſtimmung zur Kündigung, d. i . zur einſeitigen,

wenn er ſchon während ſeiner Univerſitätszeit bei empfangs-, nicht annahmebedürftigen Willenserklärung

Gericht praktiziert. Die überaus langen Uni- des Vermieters, gegeben werden muß, wenn ſie rechts

verſitätsferien könnten ja zum Teil zu dieſem wirljam ſein ſoll. Die Zuſtimmung iſt zipar ein obriga

Zwecke verwendet werden . Die ſo abgeleiſtete feitlicher Akt, erſeßt jedoch dem Weſen nach eine private

Praxis könnte man dann auf den ſpäteren Vor- Willenserklärung einer Partei und gleicht inſoweit

bereitungsdienſt anrechnen . Von dem Prozeß-,
den Fällen des BGB. , in denen eine Behörde an Stelle

dem Grundbuch- und Vollſtreckungsrecht kann der
des Beteiligten eine verweigerte Ermächtigung oder

Genehmigung erſest (vgl. 3. B. die Fälle des $ 113
Student tein recht anſchauliches Bild gewinnen .

Abſ. 3, 1379, 1447 BGB., in denen das Vormund

Wie ſehr käme es daher ſeinem Studium zugute ,
Tchaftsgericht Willenserklärungen erſeßt) . Weiter geht

wenn er bald Gelegenheit hätte , in der Praxis weder die Ermächtigung noch die Aufgabe des Miet

einmal die Dinge zu ſehen, wie ſie wirklich ſind. einigungsamtes bei Erteilung der Zuſtimmung. Es

Zitelmann hat bereits dargetan ,') daß der ſchlechte hat nur zu prüfen, ob die Weigerung des Mieters

Beſuch der juriſtiſchen Vorleſungen darauf zurück- auf Anerkennung der Kündigung, die ohne die gegen

zuführen iſt, daß vielen Studenten das rein ab : wärtig beſtehenden Mieterſchutbeſtimmungen an ſich

ſtrakte, theoretiſche Studium nicht zuſagt . Er geſeßlich wiriſam wäre, berechtigt oder als unberechtigt

begutachtet daher, möglichſt bald die Studenten
durch die Zuſtimmung zu beſeitigen iſt.

in die Praxis einzuführen.
Nimmt aber der Mieter die Kündigung an, dann

liegt eine gegenſeitige Einigung vor und es entfällt
Es iſt auch nicht einzuſehen , warum es beim

jeder Anlaß für eine Tätigkeit des Einigungsamtes .

Juriſten anders ſein ſollte als beim Mediziner Dieſes hat insbeſondere nicht die Aufgabe, eine unter

oder Techniker , die ſchon während ihrer Hochſchul- den Parteien vereinbarte Auflöſung des Mietverhält

zeit nebenbei in der Klinik und in der Werkſtätte niſjes der behördlichen Beaufſichtigung zu unterſtellen.

mitarbeiten . Auch für unſeren Beruf kann es Denn ſonſt müßte, wie ſchon erwähnt, folgerichtig

nur von Segen ſein , wenn ſich hier möglichſt bald auch die von der Mieterſeite ausgehenče, mit Zuſtimmung

mit dem theoretiſchen Studium , dieſes ergänzend des Vermieters erfolgende Auflöſung des Mietver:

und ſeine Mängel ausgleichend, die praktiſche Äus
hältniſſes der Prüfung des Einigungsamtes unter

bildung verbindet.
worfen ſein, was ſicherlich der Geſebgeber nicht ge

wollt hat . Dieſe Rechtsanſchauung wurde in ſtetiger

Spruchtätigkeit des Mieteinigungsamtes München ein

Stleine Mitteilungen.
gehalten und wird auch vom Schrifttum allgemein

anerkannt (Dr. Lehmann, Mieterſchuß § 6 Anm. 6

Zuſtimmung des Mieteinigungsamtes zu kündi
Ab . 2, Rohde-Brumby , Die MSVD . 5. Aufl . 8 6

gungen . Die Räumungsklage eines Hausbeſipers,
Anm . 9 Abſ. 4 ; Stern 3. Aufl. $ 6 Anm . B I 1 !.

deſſen Kündigung der Mieter ausdrücklich angenommen Gewerbegerichtsdireftor ø eld , Vorſigender des

hatte, wurde durch Urteile des Amts- und Landgerichts Mieteinigungsamtes München .

abgewieſen, weil nach § 6 Abſ . 1 Nr. 1 der MS VO .

- ) S. DJZ VS. XIV S. 505 ff., f. daſ. auch Bd . XV

S. 577 die Ausführungen von Hiß und ferner DRZ.

Bd . IX S. 438 die Ausführungen des Verfaſſers .
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Betrachtungen zu den bayer. Berordunngen betr. fehlt dem § 2 der VD. gegen Mietzinsſteigerungen

Betämpfung ungebührlicher Mietzinsſteigerungen und die reidsrechtliche Grundlage, da 85 BRVO. betr.

der Wohnungsrot vom 29. April 1919. Die VD. betr. Schuß der Mieter vom 23. September 1918 ſowohl

Bekämpfung ungebührlicher Mietzinsſteigerungen vom in der urſprünglichen Faſſung als auch in der Neu

29. April 1919 und die VO. betr. Betämpfung der faſſung vom 22. Juni 1919 die Herabſeßung des Miet

Wohnungsnot vom gleichen Tage (Staatsanz. Nr. 125 ), preiſes offenſichtlich nur bei Abſchluß völlig neuer

beide erlaſſen vom Geſamtminiſterium des Freiſtaates Mietverträge mit neuen Mietern im Auge hat, über
Bayern , ſind Kinder einer politiſch erregten Beit. Bei dies das Einigungsamt nicht von Amts wegen, ſondern

der durd den Drang der Ereigniſſe veranlaßten offens nur auf Anruf tätig werden läßt, während die bayer .

Fichtlichen Haft ihrer Abfaſſung iſt es begreiflich, wenn Beſtimmung die bereits gültigen Mietzinsvereins

fie juriſtiſcher Kritit manchen Angriffspunkt bieten. barungen erfaßt und aud von Amts wegen das Eini

I. Reidsrechtliche Grundlagen :
gungsamt tätig werden läßt.

Auch die bayer . VO. betr. Belämpfung der
In Nr. 13/1919 dieſer Zeitſchrift war bei Be- Wohnungsnot vom 29.April 1919 iſt nur teilweiſe auf

ſprechung der VD.en die Frage aufgeworfen, ob für
reichsrechtliche Ermächtigung zurückzuführen. Ihr § 1

derartige tiefeinſchneidende Aenderungen des bürgers Abſ.Ifindetin den beiden BRVD.enfeineStüße,vorallem

lichen Rechts ausreichende reichsrechtliche Grundlagen auch nicht in dem allerdings weiter Ausdehnung fähigen

vorhanden ſeien. Bei eingehender Prüfung kommt § 9 BRVD. gegen den Wohnungsmangel vom 23. Sep:

man teilweiſe zur Bejahung, teilweiſe zur Verneinung
tember 1918. Denn es fehlt die Zuſtimmung der Reichs

der Frage. Rein äußerlich fällt auf, daß im Gegen =
behörde (früher Reichstanzler), ferner die Mitwirkung

iaß zu den früheren Mietrecht- und Wohnungsvers

der Gemeindebehörde, der allein die Anordnungsbe
ordnungen Bayerns , die ausdrüdlich auf die ents

fugnis zugeſprochen wird, während die Landeszentral
ſprechenden BRVO.n Bezug nahmen und ſogar unter

behörde gewiſſermaßen nur die Mittelſtelle bildet .
Verzicht auf Aufſtellung eigener Normen einfach auf | Abſ. II des § i der VO. hat einen gewiſſen Rüdhalt

die reichsrechtlichen Beſtimmungen verwieſen (VD. vom
in § 4 BRVO. gegen den Wohnungsmangel vom

20. Auguſt 1917, 28. September 1918, 15. Oktober 1918 ), 23. September 1918; freilich ſieht die Reichsbeſtimmung

die beiden VD.en vom 29. April 1919 überhaupt jeden die Mitwirkung des Einigungsamtes vor, nicht dagegen

Hinweiß auf das Reichsrecht vermiſſen laſſen. Auch
die bayer. VD. Auch mit $ 2 beſagter bayer. VO.

die VollzBef. des Miniſteriums fürSozialeFürſorge kann jener $ 4 in Verbindung gebrachtwerden ; jedoch

(Staatsanz. Nr. 126 ), welche die weitreichende Bes
auch hier beſtehen Unterſchiede : Die bayer . VD. bers

deutung der VO.en anerkennt, ſchweigt über den Punkt
der reichsrechtlichen Ermächtigung. Tatſächlich laſſen zichtet auf die Mitwirkung des Einigungsamtes und

außerdem erſtreckt ſie ihren Geltungsbereich auf alle
fich die VO.en inhaltlich nur zum Teil mit dem Miet

für den Haushalt nicht erforderlichen Räume ohne
und Wohnungsrecht des Reiches in Einklang bringen.

Rückſicht darauf, ob ſie „ unbenußt “ find oder nicht
Was zunächſt die VO. gegen Mietzinsſteigerungen

($ 4 und § 3 BRVO . gegen Wohnungsmangel vom

anlangt, ſo wird ihre Beſtimmung, daß Mietzing
23. September 1918).

ſteigerungen nur mit behördlicher Zuſtimmung wirt
Bei Beurteilung dieſes nicht gerade erfreulichen

ſam ſind, durch § 6 Abſ. 1 Ziff. 1 BRVD. vom 23. Sep
zwieſpaltes zwiſchen Reichsrecht und Landesrecht muß

tember 1918 betr . Mieterſchuß gedeckt, ſofern man unter
einerſeits beachtet werden, daß durch die Revolution

Mietzinsſteigerung die einſeitige Willenberklärung des
die reichsrechtlichen Wirtſchaftsmaßnahmen keineswegs

Vermieters (f. unter II) mit Kündigungswirkung ver
außer Kraft geſeßt wurden (Bef. vom 28. Dezember

ſteht (vgl. Staudinger Bem. III zu $ 564 ; a . A. Mittel
1918 RGBI. 1919 S. 16 ), auf der anderen Seite ſollen

ſtein ). Nicht unter $ 6 Abſ. I Ziff. 1 BRVD. vom
aber die außergewöhnlichen Uebelſtände im Wohnungs

23. September 1918 läßt ſich dagegen Abſ. II des

$ 1derbayer. VD.bringen , der ſagt, daß behördliche politiſchen Strömungen in Berückſichtigung gezogen
weſen in Verbindung mit den auch in Bayern ſtarken

Zuſtimmung auch bei Abſchluß eines neuen Mietvers
werden . Der von Kern auf dem Gebiete des Strafs

trags nötig iſt, durch den ein höherer als der vom
rechts (Bay3fR. 1919 Nr.10 /11 S. 210) eingenommene

bisherigen Mieter bezahlte Preis vereinbart wird ,
Standpunkt erſcheint danach als zweckmäßig .

denn dort (8 6 Abſ. 1 Ziff. 1) handelt es ſich um die

Auflöſung des alten Mietverhältniſſes, hier ( § 1 Abſ.II)
II . Mietzinsſteigerungen.

um die Begründung eines neuen, dort wird nur die Unglücklich gewählt, weil nicht eindeutig, iſt der

durch den Vermieter einſeitig herbeigeführte Rechts- Ausdruck „ Mietzinsſteigerung" in der VD. betr . Bes

änderung getroffen , hier auch die unter Mitwirkung tämpfung ungebührlicher Mietzinsſteigerungen vom

des Mieters betätigte Rechtsänderung. Auch die Neu- 29. April 1919. Soll man darunter die einſeitige

faſſung der BRVD. durch VO. vom 22. Juni 1919 rechtsgeſchäftliche Willenserklärung des Vermieters

Ichafft nicht Wandel ; insbeſondere bietet der einge- mit dem Charakter eines Vertragsabänderungsangebotes

ſchaltete § 5a teine Handhabe . Denn die hienach erbliden oder vielmehr die vertragliche Einigung über

möglichen landesrechtlichen Anordnungen können nur Mietpreiserhöhung ohne Rückſicht darauf, auf weſſen

mit Zuſtimmungdes Reichsarbeitsminiſteriums erlaſſen Veranlaſſung dieſe zurückzuführen iſt ? Der gewöhn

werden ; mangels des ſonſt üblichen ausdrücklichen liche Sprachgebrauch, der mit Mietzinsſteigerung in

Hinweiſes auf die Zuſtimmung muß dieſe bei der erſter Linie das einſeitige Anſinnen des Vermieters

fraglidben VO. als fehlend betrachtet werden . Die : bezeichnet, wie auch die Faſſung der VD. ſelbſt, die

BRVD. über Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel in § 4 die Mietzinsſteigerung durch den Vermieter

vom 23. September 1918 tann ſchon deshalb nicht vornehmen läßt, ſind an ſich ſehr wohl geeignet, die

herangezogen werden, weil ſie nicht die Mietvertrage- erſtere Auffaſſung zu ſtüßen . Gleichwohl dürfte zu

verhältniſſe zu regeln, ſondern die Bereitſtellung von befriedigenden Ergebniſſen doch nur die entgegenge

Wohnräumen zu ſichern beſtimmt iſt. Des weiteren ſepte Meinung führen , die unter Mietzinsſteigerung
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die vertragliche Feſtieburg eines erhöhten Mietpreiſes nehmigung im Sinne der VD. doch etwas anders

verſteht. Sie kann ſich auch auf die Vollz Anw . des auffaſſen muß als im BGB. , um zu befriedigenden

Miniſteriums für Soziale Fürſorge berufen, die er- Ergebniſſen zu kommen. 84 der VD . bedroht die Ver

klärt, daß Mietzinsſteigerungen genehmigungspflichtig mieter mit Strafe, die ohne Zuſtimmung der zuſtändigen

ſind, ohne Rückſicht darauf, ob der Mieter bereit iſt Stellen eine Mietzinsſteigerung vornehmen. Die Ges

auf die geforderte Mietzinsſteigerung einzugeben oder nehmigung des BGB. iſt an keine Friſt gebunden, fie

nicht. Aus dieſer Wendung läßt ſich zweierlei ents kann noch nach beliebigem Zeitablauf ſeit Abgabe der

nehmen : Der Vermieter , fordert“ die Mietzings genehmigungsbedürftigen Willenserklärung erfolgen.

ſteigerung, die Erklärung des Vermieters iſt alſo noch Wann wird alſo der die Miete ſteigernde Vermieter

nicht die Mietzinsiteigerung ſelbſt, ſondern erſt die ſtraffällig ? Nie ! Denn er fann ja die Genehmigung

folgende Parteivereinbarung; und weiter : es iſt dem immer noch nachſuchen und erhalten . Dieſem Ergebriis

Geſeßgeber gleichgültig, ob die Mietpreiserhöhung auf ſteht auch nicht der 2. Halbſaß des § 4 der VD. ent

den Vermieter oder auf den Mieter zurückzuführen gegen, denn dieſer befaßt ſich nur mit Steigerung

iſt. Der Grund dafür iſt der, daß auch durch die über die behördlich gebilligte oder feſtgeſette Höhe,

freiwillige Mehrleiſtung des Mieters die Mietpreiſe verſagt alſo, wenn eine ſolche Billigung oder Feſt

in die Höhe gedrückt werden können, was gerade be- ſeßung von früher her gar nicht vorhanden iſt. Daß

kämpft werden ſoll . Würde die VD. aber unter Miet- dieſes Ergebnis unmöglich beabſichtigt ſein kann, iſt

zinsſteigerung die einſeitige Willenserklärung des Ver- klar . So ſieht man ſich gezwungen die Genehmigung

mieters in Form eines Vertragsangebots verſtehen , entgegen dem vom BGV. vertretenen Grundſaß der

ſo blieben alle jene Fälle genehmigungsfrei, in denen zeitlichen Ungebundenheit als die Zuſtimmung inner:

ſich der Mieter aus irgend einem Grunde herbeiließe halb einer den Umſtänden angemeſſenen Friſt nach

feinerſeits die Erhöhung anzubieten, ſo daß auf feiten Vornahme der Mietſteigerung zu umſchreiben. Wer

des Vermieters überhaupt kein Vertragsangebot, ſondern nicht innerhalb der angemeſſenen Friſt, jedenfalls vor

nur eine Annahme des Angebots vorläge. Die Folge Empfang des geſteigerten Mietzinſes, die Steigerung

wäre, daß ſich die VO. umgehen ließe. Uebrigens der Behörde anzeigt und um Genehmigung nachſucht,

bringt die VO. felbft deutlich genug zum Ausdruck, iſt ſtrafbar ( 4 VD. ) . Mietzinsſteigerungen ſind nur

daß ſie auf die Bereitwilligkeit des Mieters keine Rüd- zuläſſig, wenn innerhalb dieſer Friſt die Genehmigung

ſicht nimmt, wenn ſie in $ 2 beſtimmt, daß auch ohne erholt wird ($ 1 Ahf I Halbſaß 1 VO ) . Wird inner

Antrag des Mieters der Zins herabgeſeßt werden balb dieſer Friſt die Genehmigung eingeholt, ſo er

kann, und in § 4 die Annahme eines höheren Zinſes langt dieSteigerung Rechte gültigkeit (§ 1 Abſ. 1 Halb

durch den Vermieter unter Strafe ſtellt. ſaß 2) . Nicht zu weit dürfte es führen und für den

III . Die behördliche 3 uſtimmung.
läſſigen oder böswilligen Vermieter eine durchaus

gerechte Strafe darſtellen , wenn man in folgerechter

1. Bei Mietzinsſteigerungen . Nach dem Sprach
Durchführung dieſes Gedankens den § 1 der VO. er

gebrauch des BGB . iſt „ Zuſtimmung " die rechteges weiternd noch dabin auslegt, daß eine Genehmigung,

ſchäftliche Willensäußerung eines Dritten, die über die
um die erſt nach Ablauf der angemeſſenen Friſt nach

Wirkſamkeit fremder rechtageſchäftlicher Willenerklä
geſucht wurde, wenn ſie troßdem noch erteilt werden

rung beſtimmt (vgl. Staudinger, Einl. III, 2 Abſ. 2 follte, teine die Rechtsgültigkeit der Mietſteigerung

vor $ 104) . Sie umfaßt zwei Arten, die vorherige auslöſende Kraft mehr hat. Der Mieter zahlt den

Zuſtimmung: Einwilligung und die nachfolgende Zus alten Zing weiter, hat er bereits geſteigerten Zins

ſtimmung-Genehmigung (88 182 ff. BGB.). Daß die
gezahlt, hat er ein Rückforderungsrecht nach den Grund

VD. der Ausdrucksweiſe des BGB. folge, liegt zwar jäßen der ungerechtfertigten Bereicherung.

nahe, darf aber nicht unbeſehen vorausgeſeßt werden. Steinem Zweifel dürfte es unterliegen, daß die

Soll zunächſt die behördliche Zuſtimmung im Sinne
Strafbarkeit auch dann eintritt, wenn die Mietzing

unſerer VD. tatſächlich eine auf die vertraglichen ſteigerung nicht bloß ohne behördliche Zuſtimmung,

Mietzinsvereinbarungen des Vermieters und Mieters
ſondern entgegen der Verweigerung der Zuſtimmung

derart einwirkende Willensäußerung ſein, daß die Rechtes
vorgenommen wird .

wirtſamkeit der Vereinbarungen von dieſer Willens 2. Beim Abſchluß von Mietverträgen. Auch hier

äußerung beeinflußt wird, oder handelt es ſich lediglich darf der Begriff der Zuſtimmung ſo umíchrieben werden

um eine auf die Gültigkeit des fremden Rechtsgeſchäfts wie oben. Nur erſcheint in dieſen Fällen als Ende
unmittelbar nicht einwirkende Erlaubnis, wie ſie etwa der angemeſſenen Friſt der Einzug des Mieters in die

die $$ 549, 583, 603, 1315 BGB. erwähnen ? (Vgl
Räume ; ſo wird der Vermieter angehalten, die Be

Staudinger, Bem. 2 Abſ. 3 zu § 182). Die Antwort hörde noch vor dem Einzug des Mieters anzurufen ,

fällt nicht ſchwer . $ 1 der VO. , demzufolge Miet und dem Mieter bleiben mangels Genehmigung die
zingſteigerungen erſt mit Erteilung der Zuſtimmung

Umſtändlichkeiten und Koſten eines erneuten Umzugs
die Recht&gültigkeit erlangen , weiſt deutlich genug erſpart. Auch inſofern wird man hinſichtlich der Ge

darauf hin , daß es ſich hier um Zuſtimmung im Sinne nehmigung der Mietvertragsabſchlüſje einen etwas

der $$ 182 ff. BGB . handelt . Bleibt alſo noch zu anderen Standpunkt einzunehmen haben, als es hier

prüfen, ob die „ Zuſtimmung“ der VO. nicht bloß die angebracht erſcheint den erſt nach Ablauf der an

Einwilligung, was ja ſelbſtverſtändlich iſt, ſondern auch gemeſſenen Friſt d . i . nach Einzug des Mieters er

die Genehmigung in ſich ſchließt. Der bereits ange- betenen Genehmigungen, ſofern ſie trog der Verſpätung

führte Sab, daß Mietzinsſteigerungen erſt mit Ers noch erteilt werden, die rechtsheilende Kraft nicht zu

teilung der behördlichen Zuſtimmung Rechtsgültigkeit verſagen um dem Mieter den neuen Umzug zu erſparen ,

erlangen , zeigt, daß auch die nachträgliche Genehmigung der doch wirtſchaftlich überflüſſig iſt. Doch hat dieſer

von der VO ins Auge gefaßt iſt ; denn der Saß kann privatrechtliche Geſichtspunkt keinen Einfluß auf die

ſich überhaupt nur auf die nachträgliche Genehmigung Frage der Straffälligkeit. Der Vermieter, der die

beziehen . Wir werden jedoch ſehen, daß man die Ges Genehmigung nicht innerhalb der angemeſſenen Friſt
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erbittet, bleibt ſtrafbar, auch wenn ſie ſpäter erteilt abgewieſen : Den Angeſchuldigten gegen Sicherheit

werden ſollte. mit der Haft zu verſchonen , ericheine deshalb nicht

Wenn übrigens die VD. betr. Bekämpfung der angängig, weil das voltsgerichtliche Verfahren Sicher

Wohnungsnot vom 29. April 1919 ſagt, daß jeder ohne heit in ſolchem Fall nicht kenne . Das gehe daraus

Zuſtimmung abgeſchloſſene Mietvertrag ungültig iſt, hervor, daß Art. 11 VGerG. v. 12. Juli 1919 die

ſo iſt das entſprechend dem Wortlaut der Schweſters Vorſchriften der $$ 112—132 STPD. für nicht anwend

verordnung gegen die Mietzinsſteigerungen auch dahin bar erkläre . Die Haftbeſchwerde gegen dieſe Verfügung

zu verſtehen, daß der Mietvertrag mit Erteilung der wurde „aus den zutreffenden Gründen der ſtaats

Buſtimmung Rechtsgültigkeit erlangt. anwaltſchaftlichen Verfügung als unbegründet " toſtens

fällig verworfen.

IV . U mzugsloſten.
Die Anſicht, ein nur wegen Fluchtverdachts ver

Praktiſch von großer Bedeutung iſt die Frage
hafteter Angeſchuldigter könne im voltsgerichtlichen

nach der Verpflichtung zur Tragung der Umzugskoſten Verfahren nicht gegen Sicherheit mit der UH. verſchont

für den Fall, daß der Vermieter erſt nach Einzug des werden, weil nach Art. 11 des VGerG. v . 12. Juli 1919

Mieters um die behördliche Genehmigung des Miet- ,, die Vorſchriften der StPD . über die Verhaftung und

vertrags nachſucht, dieſe jedoch verweigert und gleich- borläufige Feſtnahme (S $ 112–132) keine Anwendung"

zeitig die Wohnung einer von der Behörde bezeichneten finden , die Beſtimmung über Sicherheit aber in § 117

Perſon auf Grund des § 2 VD. betr. Bekämpfung StPD. enthalten ſei, dieſe Anſicht kann als richtig

der Wohnungsnot vom 29. April 1919 zugewieſen nicht anerkannt werden. Nach der Begr. des Entw .

wird, ſo daß der laum eingezogene Mieter wieder aus- des VGerG. (Beil. 209 der LTVerh . 1919 S. 258) hat

ziehen muß. Denn daß die Behörde gemäß der an- die Faſſung des Art . 11 Saß 1 ihren Gcund in der Ueber

gezogenen VD. beim Fehlen eines genehmigten Miet zeugung des Geſekgebers, daß „ das Erfordernis eines
vertragsauch gegenüber dem Mieterzu ſolchen Zwangs- raſchen, durch keine Förmlichkeiten eingeengten Zu
maßregeln berechtigt iſt, muß aus dem Zwecke der VD. greifens die Einhaltung der Vorſchriften der StPO.

entnommen werden, der dahin geht, die Zuweiſung über die Verhaftung und vorläufige Feſtnahme unmög

freiwerdender Wohnungen der privaten Willkür zu lich macht “ ; der StA. müſſe „ dieſe Maßnahmen ohne

entziehen und behördlicher Aufſicht oder Anordnung
jede Einſchränkung vornehmen können “, „wegen des

zu unterſtellen . In ſolchen Fällen nun wird die Ver- außergewöhnlichen Maßes von Arbeit des Std. wäre

pflichtung zur Deckung der Umzugskoſten der Regel die Einhaltung der Beſtimmungen der StPO. ſchon

nach den Vermieter treffen. Der Vermieter iſt es, der
techniſch unmöglich“ . Die Motive ſprechen ſich damit

auch dann, wenn die Ortspolizeibehörde das nicht auf ganz klar dahin aus , daß die Beſtimmungen des

Grund des § 5 der VD. gegen die Wohnungsnot vom 9. Abſchn. der StPO. über Verhaftung und vorl. Feſt

29. April 1919 ausdrüdlich anordnet, die Vermietung nahme nach Art. 11 nur deswegen keine Anwendung

rechtzeitig anzuzeigen und deren Genehmigung rechts finden ſollten , weil hier die Tätigkeit des Stü. mög

zeitig zu erbitten hat. Das entſpricht nicht nur dem lichſt wenig eingeengt und jobin jedes Hindernis beſeitigt

natürlichen Rechtsgefühl, ſondern ergibt ſich auch aus
werden ſollte, durch das die „ intenſive Tätigkeit des

der Erwägung, daß der Vermieter die wirtſchaftlichen Sta . in dieſem außerordentlichen Verfahren“ Sten Ber .

Erträgniſſe der Wohnung zieht und demzufolge auch der LTVerh. 1919 S. 266 ) gehemmt, die „Juſtiz mit
die durch Vermietung entſtehenden öffentlichen Vers weitläufigen Formalitäten aufgehalten " (ebenda S. 265)

pflichtungen auf ſich nehmen muß. Kommt er ſeiner werden könnte . Bei alledem müſſe aber auch nach der

Verpflichtung vorſäßlich oder aus Fahrläſſigkeit nicht Abſicht des Gefeßgebers der Grundgedanke feſtgehalten

nach und entſteht dadurch dem Mieter Schaden, ſo iſt werden , „ daß die Vorſchriften über das ordentliche

er hiefür erſaßpflichtig. Es darf dem Mieter m . E. Verfahren nur inſoweit ausgeſchaltet werden ſollten ,
regelmäßig nicht zugemutet werden, vor oder bei Einzug

als es der Zweck des Ausnahmegerichtes erheiſcht“

in die Wohnung ſich wegen der Genehmigung des (Beil ebenda S. 257/8) .

Mietvertrags zu erkundigen, es ſei denn, daß eine Durch die Beſtimmung, daß die Vorſchriften der
dahingehende Vereinbarung mit dem Vermieter vor

StPO. über Verhaftung und vorl. Feſtnahme (SS 112
liegt oder der Mieter aus ihm bekannten Umſtänden

bis 132) auf das voltsger. Verfahren keine Anwendung

Zweifel in das Vorhandenſein der Genehmigung ſeßen finden, ſollte alſo die Tätigkeit des StA . und ſeiner

muß. In ſolchen Ausnahmefällen würde ihn ein Mits Hilfsorgane nur formell erleichtert und vereinfacht,

verſchulden treffen , ſo daß $ 254 BGB. Blab zu greifen das Verfahren vor den VolksG . um der „ Wieder
bätte.

herſtellung der Staatsautoritäten “ willen von den
Rechtspraktikant för bel in Würzburg .

Förmlichkeiten des „mit ſeinen Umſtändlichkeiten auf

das normale Leben eingeſtellten ordentlichen Ver

fahrens" ( Juſtizminiſter Müller im Sten Ber. S. 266

befreit werden, ſachlich dagegen ſollten die Rechte des

Gilt $ 117 StPO. auch im volfågerichtlichen Ver: Angeiduldigten teine Einbuße erleiden . „ Das Ver

fahreu ? In einer beim Voltsgerichte anhängigen fahren des VolfsG . iſt und bleibt ein außerordent

Unterſuchungsſache wurde der Beſchuldigte wegen liches, ein ſummariſches Verfahren, das aber trozdem

Fluchtverdachts verhaftet. Seine Beſchwerde zum materiell gründlich und gerecht ſein kann und muß “.

Voltsgericht wurde als unbegründet verworfen, weil (Miniſter Müller ebenda). Dieſe Erwägung gilt vor:

gegen den Angeſchuldigten dringende Verdachtsgründe züglich „gerade auf dem Gebiete, auf dem ſich etwaige

vorhanden ſeien, bei der Höhe der zu erwartenden Mißgriffe des Berichte am unangenehmſten fühlbar

Strafe Fluchtgefahr gegeben erſcheine und deshalb die machen, nämlich nach der Seite der Freiheitsberaubung“

Anordnung der Haft gerechtfertigt ſei . Der Antrag (StenVer. S. 306/7).

des Verteidigers, den Ängeſchuldigten gegen Sicherheit Und trozdem ſollten die Vorſchriften der SS 117

mit der UH . zu verſchonen, wurde vom Staatsanwalt und 123 StPD. im volksger . Verfahren keine Ans
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wendung finden ? Es wird doch wohl ſchwerlich einen dieſe Möglichkeit in § 117 StPD. vorgeſehen iſt! Das

SIA. geben, der einen Haftbefehl bei Wegfall des offenbar rein redaktionelle Verſehen, daß der Geſep

Haftgrundes auch im volksger. Verfahren aufzuheben geber den Art. 11 Abſ. 1 nicht ſeinem tatſächlichen

nur die leiſeſten rechtlichen Bedenken hätte und ſich Willen entſprechend dahin gefaßt hat: ,, Die formellen

vielmehr zur Aufhebung des einmal erlaſſenen Haft- Vorſchriften ... finden keine Anwendung“, kann der

befehls einzig und allein deswegen außerſtande fühlen Schlußfolgerung nicht entgegenſtehen : Das Volkåg.

würde, weil ſeine Rechtspflicht dazu in 8 123 StPO. als Beſchwerdeinſtanz und natürlich auch der StA.

niedergelegt iſt, alſo in einem der $8 112-132 StPO , ſelbſt kann einen Haftbefehl aufheben oder einen An
deren Vorſchriften nach Art. 11 des VGer&. für Voltag. geſchuldigten gegen Sicherheit mit der UH . berichonen

keine Anwendung finden! Die Ungerechtigkeit und Härte, 18$ 123, 117 StPD .), wenn die fachlichen Vorauss

daß ein Angeſchuldigter, der etwa auf Grund einer ſeßungen dazu gegeben ſind. Die Tatſache, daß § 123

nachmals als falſch erkannten Denunziation oder einer SIPO. ein Muß-, § 117 eine Hann -Vorſchrift enthält,

Perſonenverwechſlung oder eines ſonſtigen groben Miß- iſt bedeutungslos für die Beurteilung der Frage, ob

griffes als vermeintlicher Mittäter verhaftet wurde, dieſe Paragraphen auch für das voltsger. Verfahren

im volksger . Verfahren nur deswegen nicht aus der Anwendung finden und nur bei Prüfung der ſachlich
Haft ſollte entlaſſen werden können, weil das Verfahren rechtlichen Vorausſeßungen zu würdigen . Ebenſo

ſelbſt noch nicht abgeſchloſſen iſt, & 123 StPO. aber unbehelflich iſt das Bedenken , daß mangels einer

im volksger . Verfahren keine Anwendung finde, könnte ausdrücklichen zivilrechtlichen Vereinbarung zwiſchen

mit der unglücklichen Faſſung des Art. 11 Abſ.1 des Verhaftetem und StA . eine noch nicht freigewordene

VGerG. unmöglich gerechtfertigt werden, würde aber Sicherheit der Staatstaſja nicht verfallen könnte, weil

auch zu IMBet. vom 28. März 1919 Biff. 4 in Wider- ja auch $ 122 StPO. durch Art . 11 Abſ. 1 des VGerG .

ſpruch ſtehen, der zufolgedoch „ die Staatsanwaltſchaft die aufgehoben ſei . Denn wenn nach § 117 der An

Frage der Notwendigkeit der Fortdauer der UH. fort geſchuldigte gegen Sicherheit auch im volksger. Ver

geſeßt im Auge zu behalten “ hat. Wäre aber die fahren mit der UH . verſchont werden kann, dieſe

auch im volksger. Verfahren zuläſſige Haftbeſchwerde Möglichkeit alſo durch Art. 11 Abſ.1 des VSer .

mehr als ein bloßes papierenes Recht, wenn ſie praktiſch nicht ausgeſchloſſen wird, muß eben als ſelbſtverſtänd

dodh feine Aufhebung des Haftbefehls bewirten könnte ? liche Folge anerkannt werden, daß die $$ 118-122

Aus dieſer Erwägung heraus hat ſich denn auch mit ihrem rein fachlichen Inhalt in dieſem Verfahren

ſowohl der StA. in ſeinem mit Beſchwerde angefochtenen ebenfalls Seltung haben .

Haftbefehl als auch das Volleg . bei der Verwerfung Die hier vertretene Anſicht wird übrigens noch

der Haftbeſchwerde mit der fachlichen Prüfung der durch Art. 11 A6.2 V8er . geſtüßt, inhaltlich deſſen

Frage der Motwendigkeit der Fortdauer der Haft bes der Staatsanwalt zur Anordnung aller Haftmaßnahmen

ſchäftigt und die Haftbeſchwerde nichtnur ausformellen befugt iſt, zu denen doch ſicher ebenſo wie die Auf

Beſtimmung über die Aufhebung eines Haftbefehls iſt ! feßung der Höhe und Arteiner zu leiſtenden Sicher

in § 123 StPO. enthalten, die Vorſchriften über Ver- heit gehört, gegen deren Erlage ein Angeſchuldigter

haftung (S$ 112-132) finden aber auf das volleger. mit der Unterſuchungshaftverſchont werden kann . Iſt

Verfahren feine Anwendung, deshalb iſt die Aufhebung aber der Staatsanwalt zuſtändig, die erwähnten Ans

des Haftbefehls ſchon aus formellen Gründen unzuläſſig, ordnungen zur Haſtverſchonung gegen Sicherheits

iſt alſo eine fachliche Nachprüfung überflüſſig “ : fie | leiſtung zu treffen, ſo muß doch auch gerade er es

haben vielmehr feſtgeſtellt, daß der Angeſchuldigte der wiederum ſein , der die Vorbedingung dafür ſchafft,

Tat dringend verdächtig und daß wegen der Höhe der indem er die Haftentlaſſung gegen Sicherheitsleiſtung

zu erwartenden Strafe Fluchtgefahr gegeben ſei . Der anordnet .

StA. und das Volksg . haben ſich dabei die richtige Das hier gewonnene Endergebnis entſpricht den

Auffaſſung zu eigen gemacht, daß die Aufhebung eines Bedürfniſſen der Praxis und läßt ſich, wie gezeigt,

Haftbefehls nach § 123 StPO. auch im voltsger. Ver- nicht etwa ausichließlich durch fünſtliche juriſtiſche

fahren zweifellos an ſich zuläſſig iſt Hiezu iſt aber Konſtruktionen gewinnen, es folgt vielmehr klar und

nichtnurdas Volfsg. als Beſchwerdeinſtanz ſondern auch zwanglos gerade aus Art. 11 Abſaß 2 des Voltage
der StA. berechtigt, der ja nach Art. 11 Abſ . 2 „ ur richtsgeſebes: „ Sur Anordnung dieſer Maßnahmen

Anordnung dieſer Maßnahmen befugt“ iſt d . h . aller iſt der Staatsanwalt befugt.“

Maßnahmen , welche mit einer Verhaftung (und deren Rechtsanwalt Dr. Neubürger in Fürth .

Aufhebung) zuſammenhängen. Die Auffaſſung, nur

dem Volksg. als Beſchwerdegericht, nicht aber

auch dem Std. ſtehe dieſe Möglichkeit offen, würde

das unbefriedigende Ergebnis zeitigen , daß ein Recht

des StA. entgegen der Abſicht des Geſeßgebersaus Aus der Rechtſprechung.

reinem Formalismus gekürzt würde und ausſchließlich

dem Beſchwerdegericht zuſtände, ein Recht, das doch
Reich & gericht.

dem StA . unter allen Umſtänden ſchon um der raſchen 3 ivilſa che n .

und gerechten Erledigung der Sache und der Ver
I.

einfachung willen unbedingt eingeräumt werden muß .

Wenn aber ſchon ein Haftbefehl ohne Sicherheit
Zum Begriffe des Leibrentenverſprechend. Feſtſetzung

vom Std . oder Voltsg . quigehoben werden kann, um
eines ſolchen in einem Vergleiche. Schriftform ($ 761

BGB. ) . Umwandlung dee urſprünglichen Schuldgrunde
wieviel mehr muß es dann geſtattet ſein , einen An im Vergleiche. Aus den Gründen : Das BG.

geſchuldigten gegen Sicherheit bei Fortbeſtand nimmt an , daß der von der Kl. behauptete Vertrag

des Haftbefeh18 mit der UH. zu verſchonen, auch weder ein Schenkungsverſprechen noch ein Erbverzicht,

wenn es ſich um das voltsger. Verfahren handelt und eine Erbſchaftsausſchlagung oder ein Erbſchaftskauf
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ſei, ſondern einen Leibrentenvertrag enthalte, zu deſſen Bielmehr ſeien im erſten Falle die Einzelbezüge Schadens
Gültigkeit nach § 761 BGB. einfache Schriftform er- erſaßbeträge ausunerlaubter Handlung geblieben und

forderlich ſei. Beide Vorinſtanzen weiſen die Klage im zweiten Falle habe es ſich nur um eine Beſchränkung
ab, weil die Kl. nicht bewieſen habe, daß zwiſchen ihr des urſprünglich erhobenen Kapitalanſpruchs gehandelt.

und C. der behauptete Bertrag driftlich geſchloſſen In beiden Fällen fehlte es an einer Grundlage für

ſei. DasOLG. erachtet es für zweifellos, daß die die Annahme eines auf Umſchaffung des urſprüng

Al. für ihren Verzicht auf Führung von Prozeſſen, lichen Schuldgrundes gerichteten Willens der Vertrags

für die Zurüdnahme ihres Antrages auf Sicherung teile. Der gegenwärtige Fall liegt aber anders . Der
des Nachlaſſes der Frau 6. und für die Weberlaſſung Streit der Kl. und des C. betraf die Frage, ob die

des lebenslänglichen Nießbrauchs an den ihr von Frau Al. auf Grund leftwilliger Verfügung der Frau C.
C. ausgeſekten Vermächtniſſen an C. von dieſem Gegen- Anſprüche gegen deren Nachlaß habe, ob nämlich Frau

werte verlangt habe , und bezeichnet es für wahr- C. teſtamentariſch ihreZukunft geſichert, insbeſondere
cheinlich , daß fie die Weiterzahlung der ihr bisher von ihr eine Rente ausgeſeßt habe . Frau 6. hatte bis

Frau 6. gezahlten Rente beanſprucht, C. aber ein zu ihrem Tode an die Ml. zu deren Unterhalt ohne
ſchriftliches Verſprechen abgelehnt habe. Die Reviſion Pflicht monatlich 250 M bezahlt. Wenn ſie der Al .

meint, bei dieſer Sachlage liege fein Rentenverſprechen leßtwillig einen Rechtsanſpruch auf den lebenslänglichen
i. S. des $ 761 BGB ., ſondern ein Vergleich vor, der feine Bezug einer monatliche Unterhaltsrente eingeräumt

Schriftform erfordert habe. Es bei dem Abſchluß hat, ſo würde die Beurteilung dieſes Vermächtniſſes

des Bergleichs zwiſchen C.und der Al. ſtreitig geweſen, als eines Beibrentenrechts der allgemeinen Verkehrs

ob die Kl . für ihre Zukunft geſichert ſei, insbeſondere auffaſſung entſprechen . Der regelmäßige Zweck der

ob für ſie von Frau T. teſtamentariſch eine Rente aus- Leibrente beſtehtdarin, dem Unterhalte des Berechtigten

gelegt ſei, indem Frau C. ihrem als Erben eingeſeßten zu dienen , und gerade dieſen Zweck ſou Frau C. er
Ehemanne als Vermächtnis die Weiterzahlung der von ſtrebt haben . Es würde alſo feine Umſchaffung des

ihr ſelbſt an die Kl. gezahlten Mente auferlegt habe. Schuldgrundes vorliegen , wenn ſich der Ehemann C.

Die Müge fann feinen Erfolg haben. Auch wenn zur Gewährung einer Leibrente verpflichtet hat Aber

es fich um einen Vergleich gehandelt hat, durch den auch wenn man davon ausgeht, daß die Kl. nur einen

die Streitigkeiten zwiſchen der Ál. und 6. ausgeglichen ihrer Verſorgung dienenden Anſpruch auf Grund des
werden ſollten, ſo folgt daraus nicht, daß die der Kl. Teſtaments der Frau C. behauptet hätte, ohne ſich

verſprochene Rente nicht eine Beibrente i S.der 88 759ff. über Art und Inhalt näher auszuſprechen, würde der

BOB. ſein kann . Eine Leibrente iſt ein einheitliches Auffaſſung des Abkommens als eines Reibrentenver
nugbares Recht für die Lebensdauer eines Menſchen, trags nichts im Wege ſtehen. In dieſem Falle wäre

deſſen Erträge aus fortlaufend wiederkehrenden gleich- der Jnhalt und Gegenſtand des durch den Vergleich

mäßigen Leiſtungen in Geld oder vertretbaren Sachen betroffenen Rechtes der Kl . ganz im Dunkeln geblieben

beſtehen. Dieſen Begriffserforderniſſen iſt in dem Áb- und es ließe ſich nicht ſagen, durch den Vergleich fet

kommen genügt. Es kann ſich nur fragen, ob auch für eine beſtimmte von der Kl . beanſpruchte Leiſtung

das weitere Erfordernis erfüllt iſt, daß ein einheit- die Form einer Rente vereinbart worden. Iſt aber

liches, in fich geſchloſſenes Stammrecht begründet der Wille der Beteiligten dahin gegangen, daß die Kl .

werden ſollte. Auch in dieſer Hinſicht iſt aber die An- an Stelle erbrechtlicher Anſprüche eine feſte lebens

nahme eines Beibrentenverſprechens bedenkenfrei. Die längliche Mente erhalten und ſomitdieſer Rentenan

Einzelleiſtungen ſind weder von wirtſchaftlichen Vors ſpruch unabhängig von der Beſchaffenheit und dem
auslegungen abhängig gemacht, noch veränderlich . Es Inhalte des vermeintlichen Rechtes der Ri . durch den

erhelt danach nicht, daß eine Mehrzahl ſelbſtändiger Vergleich ſelbſtändig begründet werden ſollte, ſo ſteht
Anſprüche mit aufeinander folgenden Fälligkeitster- auch die allgemeine Verkehrsauffaſſung der Beurteilung

minen begründet werden ſollte. Insbeſondere läßt dieſer Rente als einer Leibrente nicht entgegen . (Urt.

ſich ein derartiger Wille nicht aus der Vergleichsnatur d. IV. ZS. vom 27. November 1919, IV 322/19 ) .

des Abkommens herleiten. Das Ro. hat allerdings

in zwei 11 rteilen (RGZ. 89 S. 259 ; 91 S. 6) ver

gleichsweiſe übernommenen Verpflichtungen zur Ent
II .

richtung wiederkehrender Leiſtungen auf die Bebenszeit $ 1333 , 1334 BGR. 3ſtdie Ehe anfechtbar, wenn

des Berechtigten die Natur von Leibrenten abge- ein Teil die Erziehung der Kinder in einer beſtimmten
ſprochen . Damit hat es aber nicht ſagen wollen , daß Religion zugeſagt hat,obwohl er entſchloſſen war, dieſes

die Beſtellung einer Leibrente in einem Vergleich aus- Verſprechen nicht zu halten? Kann aus einer Einzel:

geſchloſſen ſei. Eine Leibrente reßt nicht notwendig handlung auf eine Eigenſchaft i. S. des $ 1333 BGB.
voraus, daß ſie gegen Hingabe eines Stapitals im geſchloſſen werden ? Unter welchen Umſtänden iſt es

Wege des Beibrentenkaufs erworben wird ; ſie fann von Bedeutung, daß fide der getäuſchte Ehegatte nach

au, unentgeltlich oder gegen Entrichtung einer anderen träglich mit den ubſidhten des anderu Leils wegen der

Gegenleiſtung, alſo insbeſondere im Bergleichswege Kindererziehung einverſtanden erklärt hat ? Uus den
zur Abfindung ſtreitiger Anſprüche beſtellt werden . Gründen ; 1. Die Entſcheidung iſt darauf abgeſtellt,

Allerdings werden ſich bei vergleichsweiſe abgegebenen daß der Kl. vor der Eheſchließung einerſeits der Bekl .
Rentenverſprechen häufig inſofern Bedenfen gegen die ehrenwörtlich und ſchriftlich zugeſagt hat, die Kinder
Beurteilung als Beibrentenverſprechen ergeben : viel- ſollten in der apoſtoliſchen Religion getauft und er

fach wird die vergleichsweiſe feſtgeſepte Leiſtung als

der Eheſchließung dem katholiſchen Diviſionspfarrer

ſtreitigen Anſprüche aufzufaſſen und demgemäß ans G. gegenüber verpflichtet, die Kinder katholiſch taufen

junehmen ſein, daß der geltend gemachte Schuldgrund und erziehen zu laſſen . Damit habe der Kl. eine Ün

auch für die im Vergleich feſtgeſepte Leiſtung maß- wahrhaftigkeit und Unehrlichkeit gezeigt, die einen

gebend bleiben ſoll , auch wenn die Abfindung ſtatt ſittlichen Mangel bedeute ; damit habe er aber auch

in Kapital in einer Rente beſteht. Demgemäß hat das eine ſittliche Eigenſchaft offenbart, über deren Vors

RG. in den angeführten Urteilen angenom.nen , daß handenſein ſich die Bell . vor der Eheſchließung im

weder das zur Regelung eines Erſaßanſpruchs aus Irrtum befunden habe, und eine Eigenſchaft, die bei

unerlaubter Handlung abgegebene Verſprechen einer Kenntnis der Sachlage einen jeden von Eingehung

lebenslänglichen Rente noch ein über ein ſtreitiges der Ehe abgehalten hätte, der das Weſen der Ehe

Kapital geſchloſſener Vergleich, in dem gegen Berzicht verſtändig würdige. Dieſe Ausführung greift die Re

auf das Kapital ein lebenslänglicher Zinsanſpruch viſion damit an , daß das BG. nur eine Einzelhands

gewährt wird , ein Leibrentenverſprechen enthalte . lung feſtgeſtellt habe, damit aber noch nicht eine per

4866 n .

vereinbarte Erfüllungder durch den Vergleid ettersigten soeine hoherdens anderſeits habe erſichaber noch vor
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n .

4870

1

ſönliche Eigenſchaft des Kl . dargetan ſei . Dieſe Rüge Täuſchung über einen Umſtand entnahm , ſo war es

iſt verfehlt. Allerdings iſt unter einer perſönlichen doch möglich, daß es zugleich aus der Sandlung des

Eigenſchaft, eine Beſchaffenheit der Perſon zu ver- Kl. auf eine Eigenſchaft ſchloß (Urt . d . V. ZS. v .

ſtehen , die ihr derart weſentlich anhaftet, daß ſie als 22. Nov. 1919, V 246/19) .

Ausfluß und Betätigung ihres ganzen Weſens erſcheint“

(RO Z.Bd. 95 S 289 ) und regelmäßig wird ſich auch
III .

eine ſolche Beſchaffenheit nicht ſchon aus einer Einzel

handlung ergeben , ſondern erſt aus einer Mehrheit Eine Alage kann nicht im Gerichtsſtaude der un

von gleichartigen Bandlungen . „ Eine Einzelhandlung erlaubten Handlung (§ 32 Z PO.) erhoben werden, wenn

ſchlimmſter Art tann immer noch eine Gelegenheits- fich die Anſprüche des Klägers icon aus ſeinen erb:

handlung darſtellen , etwa auf Verführung beruhen rechtlichen Beziehungen zu den Beklagten herleiten laſſen .

und den Eigenſchaften der Perſon fremd ſein ." Indes Aus den Gründen : Das DLG. verneint die Zu

hat auch das angeführte Urteil nicht als ausgeſchloſſen ſtändigkeit der Gerichte zu Ø . Sie hängt davon ab,

erachtet, daß unter beſonderen Umſtänden auch ſchon ob die Klage eine Klage aus unerlaubter Handlung

eine Einzelhandlung den Schluß zuläßt, daß ſie Aus- i . S. des g 32 ZPO. iſt. Dafür genügt es nicht, daß

fluß und Betätigung einer Beſchaffenheit der Perſon der Kl . ſeine Klage für eine Klage aus unerl . . aus

und damit eine Eigenſchaft iſt. Es wird alſo auf die gibt . Vielmehr kommt es darauf an, ob ſie unter

Umſtände des Falles ankommen. Der Standpunkt der Vorausſeßung der Richtigkeit des Vorbringens bei

des BG. läßt ſich nicht beanſtanden. Um welche Eigen- richtiger Gefeßesanwendung eine Klage aus unerl. $ .

ſchaft es ſich handle, hat das BG, nicht ausdrüdlich wirklich iſt (ROZ . 58 S. 246 ; JW. 1912 S. 643 Nr. 15 ;

ausgeſprochen Da es aber das Verhalten des Kl. Warn& . 1918 Nr . 169 ; NO3. 9. S. 270) . Ob ſie das

unwahrhaft und unehrlich nennt, iſt es unzweifelhaft, iſt, hat das Gericht ohne Rüdſicht auf die wahre oder

daß es eine dem Kl anhaftende, ſeiner ſittlichen An- angebliche Auffaſſung des Al . felbſtändig zu beurteilen .

lage entſpringende Neigung zur Unwahrhaftigkeit und Das DUG. prüft daher mit Recht, ob der Ml . einen

Unehrlichkeit hat feſtſtellen wollen. Schadenserſaßanſpruch aus unerl . $ . verfolgt . Es

2. Was die Anfechtung aus § 1334 betrifft, ſo entſcheidet zuungunſten des Kl . , indem es erwägt :

verkennen die Ausführungen der Reviſion die Sach- durch die von den Befl. etwa bewirfte Täuſchung allein

lage. Läge nichts vor, als daß die Bell. vor der fönne eine Schädigung des Vermögens beim Kl. nicht

Eheſchließung über die wahre Abſicht des Kl. betreffs eingetreten ſein ; es müſſe hinzufommen, daß ihn die

der Taufe und der Erziehung der Kinder getäuſcht durch die Täuſchung herbeigeführte unrichtige Vor

worden iſt, ſo fönnte ſie ſich auf dieſe Täuſchung ſtellung zu irgend welchen ſeinem Vermögen nach :

allerdings nicht berufen, nachdem ſie ſich nochmals teiligen vandlungenund Unterlaſſungen bewogen hätte,

mit einem Verfahren des Kl. nach ſeiner urſprünglichen wie z. B. zu Verzichten, Anerfenntniſſen oder zeit

Abſicht einverſtanden erklärt hatte, wenn ſie das auch weiliger Nichterhebung von Anſprüchen ; derartiges

in der Kenntnis getan hätte, daß der Kl . ſchon von könne aber der Kl. nicht behaupten ; es ergebe ſich

vornherein vorgehabt hatte, dem Verſprechen entgegen daher, daß die Klage nur ſcheinbar auſ unerl. $ . ges

zu handeln. Unter ſolchen Umſtänden wäre die ſpätere ſtüßt ſei , während in Wahrheit nur eine Klage auf

Anfechtung wegen argliſtiger Täuſchungmit dem eigenen Grund erbrechtlicher Verhältniſſe vorliege . Dieſe Er:

Verhalten der Bekl. freilich unvereinbar. Aber ſo wägung iſt zutreffend. Die Zuſtändigkeit des Gerichts,

liegt die Sache nicht. Das BG. hat den „den Ans in deſſen Bezirke die Handlung begangen iſt, gilt nur

fechtungsgrund erfüllenden Tatbeſtand“ darin gefunden, für Klagen „aus“ unerl. H. , alſo nur für Klagen, die

daß der Kl . der Bell . ehrenwörtlich die apoſtoliſche in der unerl. Q. ihren Grund haben . Die unerl. $ .

Taufe und Erziehung der Kinder verſprochen aber muß, wenn nicht den alleinigen, ſo doch den haupt

ſchon damals beabſichtigt hat, das Ehrenwort nicht ſächlichen Klagegrund bilden . Den bildet ſie nur, wenn

zu halten. Nach den weiteren Feſtſtellungen des BG . ihr ſelbſt die Folgen entſpringen , die der Kl. aus ihr

hat die Bell . von jenem Vorhaben des Kl. nicht ſchon herleitet, nicht aber auch , wenn ſich dieſe Folgen in

damals Kenntnis gehabt, als er von ihr nach der vollem Umfange ſchon aus dem Rechte ergeben, in das

Eheſchließung die katholiſche Taufe und Erziehung der die unerl . H. eingreift. Hier jedoch liegt die Sache

Kinder verlangte und ſie ſich dem fügte, ſondern die ſo , daß alle Anſprüche des Kl. , wenn ſie überhaupt

Kenntnis erſt im Verlaufe dieſes Rechtsſtreites erhalten . begründet ſind, ihm bereits fraft der erbrechtlichen

Die Bekl. habe , ſo führt das Urteil aus, das ihr vom Beziehungen zu den Beklagten zukommen. Jn keiner

Kl. gegebene Verſprechen für ernſtlich halten und an- Hinſicht erhebt er einen Anſpruch, der nur begründet

nehmen können , daß der Kl. erſt ſpäter ſeine Abſicht wäre , wenn den Befl . eine der unerl. B. zur Laſt

geändert habe . Endlich berüđſichtigt das BO. , daß fiele, die er ihnen vorwirft . Für die Klage und ihren

der Bell. erſt im Laufe dieſes Rechtsſtreites bekannt Grund iſt es deshalb unerheblich , ob dies der Fall

geworden iſt, daß der Kl. vor der Eheſchließung dem iſt. Die unerl. H. ſind bloßes äußeres Beiwerk, das

fatholiſchen Geiſtlichen die entgegengeſepte ehrenwört- ebenſogut fehlen könnte und offenſichtlich nur beige

liche Verſicherung abgegeben hatte. Unter dieſen Um- fügt iſt , um die Zuſtändigkeit begründet erſcheinen zu

ſtänden iſt es ausgeſchloſſen, daß ſich die Bell . in laſſen . Es handelt ſich nicht um eine Klage „aus" unerl.

Kenntnis der gegen ſie verübten Täuſchung gefügt hat, H., insbeſondere nicht um eine Klage auf Schadens

unzuläſſig iſt auch der Schluß, daß die Anfechtung erſaß wegen unerl. V. , ſondern um eine Klage auf

wegen jener Täuſchung dem nachmaligen Verhalten Grund erbrechtlicher Verhältniſſe. Das gilt auch in

der Bekl . widerſpreche. Es iſt im Auge zu behalten, ſoweit, als der Hl . den Befl . Entziehung des ihm zu :

daß dem Kl . die argliſtige Täuſchung nur deswegen gefallenen Mitbeſikes an den angeblich nicht verteilten

zur Laſt gelegt worden iſt, weil er die Befl . in den Nachlaßſachen zur Laſt legt . (ürt. des IV. ZS. vom

Glauben verſeßt hat, er werde ſich ſeinem ehrenwört- 27. November 1919, IV 265/19 ).

lichen Verſprechen gemäß verhalten, während er be

reits den Vorſaß gefaßt hatte, dies nicht zu tun. Nur

das iſt der Umſtand i . S. des § 1334, über den die
IV .

Bekl. getäuſcht ſein will. Davon iſt nun auch das Jn der Reviſionsinſtanz fann die Auslegung for

BO . ausgegangen und ſein Ergebnis kann nicht bean- mularmäßiger Vereinbarungen in Notariatdurfundeu
ſtandet werden . Daß das BG . auf Grund der näm- nicht nachgeprüft werden , wenn es ſich nicht um Formeln

lichen Vorgänge ſowohl den Tatbeſtand des § 1334 für beſtimmte allgemeine Vertragsarten handelt. Aus
als auch den des § 1333 feſtgeſtellt hat, iſt unbes den Gründen : Es handelt ſich hier um Formulare,

denklich . Wenn es aus den Vorgängen die argliſtige die ſich ein einzelner Notar zu ſeiner Bequemlichkeit

n .

S
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herſtellen läßt und die für die Parteien und deren

Willensbeſtimmung teine maßgebende Bedeutung haben .

Die Sache liegt anders, wie in den von der Reviſion

herangezogenen früheren Entſcheidungen des Ro., die

zunächſt nur die allgemeinen Verſicherungsbedingungen

der Verſicherungsgeſellſchaften , ſpäter auch die allge

meinen Geſchäftsbedingungen von Firmen (ROZ

Bd. 84 S. 1 ; JW . 1916 S. 134 Nr. 17) und die ad

gemeinen Beſtimmungen für Rentengutsverträge be

trajen .') In dieſen Fällen handelte es ſich um Grund

ſäge, die in maßgebender Form ein für allemal für

die abzuſchließenden Verträge aufgeſtellt waren . (Urt.

d. V. ZŠ. v. 20. Dez. 1919, V 290/19) .

1869 n .

VI.

Berſäumni&urteil de Reviſiondgericht in Ghejachen

(8 618 ZPD.). Aus den Gründen: Da die Ál.

mit ihrer Eheſcheidungsflage in der Berufungsinſtanz

durchgedrungen war , ihre Reviſion alſo nur die Abs

weiſung der Widerklage bezwedte, ſo beſtanden keine

Bedenken gegen den Antrag der Ml . auf Verſäumnis

urteil gegen den Widerkläger. 8 618 Abſ. 5 3PO. ſtand

nicht entgegen ; denn dieſe Vorſchrift, wonach in Ehe

ſachen ein Verſäumnisurteil gegen den Bell. unzu

läſſig iſt, iſt auf den Widerkläger ebenſowenig an

wendbar wie auf den Kl . , mag er auch Berufungs

oder Reviſionsbell. ſein. Ebenſowenig war ein Ver

ſäumnisurteil deshalb unzuläſſig , weil in Cheſachen

über Klage undWiderflage nur einheitlich entſchieden

werden kann. Denn dieſer Grundſat fann nur inſo

weit gelten , als die nämliche Inſtanz über Klage

und Widerklage zu entſcheiden hat. Hier war aber

das Berufungsurteil nur inſoweit angefochten , als es

der Widerklage ſtattgegeben hatte . Gemäß § 559 3PO .

hatte ſich das Reviſionsgericht daher nur mit der Wider

klage zu befaſjen ; die Entſcheidung über die Klage

hatte es nicht zu prüfen (ZW. 1916, 751 17; Wars

neyer, Erg . 1913 Nr. 263). Durch ein Rechtsmittel

hinſichtlich der Widerflage wird allerdings in einer

Eheſcheidungsſache der Eintritt der Rechtskraft im ganzen

Ilmfange, auch hinſichtlich der Entſcheidung auf die

Klage gehemmt. Sachlich wird aber die höhere Jnſtanz

mit dem unangefochten gebliebenen Teil des Urteils

nicht befaßt Hiernach war das Verſäumnisurteil gegen

den Widerfläger zu erlaſſen . Da die Entſcheidung auf

Aufhebung des Urteils, ſoweit es der Klägerin zum

Nachteil gereicht , und Zurüdverweiſung zu lauten

hatte, ſo mußtedas ganze Berufungsurteil aufgehoben

werden, damit die neue Berufungsinſtanz einheitlich

und gleichzeitig über den ganzen Prozeßſtoff entſcheiden

fann (ROZ. Bd. 94 S. 153). (Urt. d . V. ZS. vom

22. November 1919, V 396/19 ). n.
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V.

Heber die Klage auf Herſtellung der ehelichen Ge:

meinſchaft und die Scheidungsflage muß nicht notwendig

einheitlich entſchieden werden . Ä us den Gründen:

Schließlich weiſt die Reviſion darauf hin , daß außer

dem vorliegenden, auf Herſtellung der häuslichen Ge

meinſchaft gerichteten Rechtsſtreite noch der Scheidungs

ſtreit ſchwebt. Sie wirft die Frage auf, ob das Be

tufungsurteil nicht den § 615 3PO . verleße, da in

Eheſachen grundſätzlich nur einheitlich verhandelt und

entſchieden werden könne. Die Frage iſt zu verneinen.

Der Grundſaß, den die Reviſion im Auge hat, iſt

zwar in der Rechtſprechung bisweilen allgemein ges

faßt, gilt aber nicht für alle Eheſachen, ſondern nur

für Eheſcheidungs- und Eheanfechtungsſachen ( vgl .

ROZ. 58 S. 307, 315, 316 ; Warne. 1914 Nr. 263 ;

ROŽ . 96 S. 224) und hat darin ſeinen Grund, daß in

jolchen Sachen ſtets der Fortbeſtand der Ehe im ganzen

in Frage ſteht und daß eben deshalb über alles, was

die Parteien gegen den Fortbeſtand der Ehe geltend

zu machen haben, nur gleichzeitig und einheitlich ver

handelt und entſchieden werden kann . Bei Klagen auf

ģerſtellung des ehelichen Lebens handelt es ſich aber

nicht um den Fortbeſtand der Ehe, ſondern nur darum ,

ob froß Fortbeſtandes der Ehe die Wiederaufnahme

der ehelichen Lebensgemeinſchaft verweigert werden

darf. Selbſt wenn eine Klage auf Herſtellung des

ehelichen Lebens mit einer Eheſcheidungs. oder einer

Gheanfechtungsklage nach § 615 ZPO. verbunden iſt

und demgemäß mit ihr den Gegenſtand eines Rechts

ſtreites bildet, iſt es daher nicht grundſäßlich ausge.

ſchloſſen , über die Herſtellungsklage geſondert zu ents

icheiden (RGZ. Bd. 58 S. 309 ), wenngleich das nicht

häufig angemeſſen ſein mag. Jin übrigen beſtimmt

$ 615 ZPO. zwar, daß die Klage auf Herſtellung des

ehelichen Lebens, die Scheidungsklage und die An

fechtungsklage verbunden werden fönnen . Zu einer

jolchen Verbindung beſteht auch bis zum Schluſſe der

mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht,

nay 8 614 ZPO. die Möglichkeit, nicht aber in An

ſehung von Herſtellungsklagen zugleich ein aus § 616

ZPD. herzuleitender Zwang, da in § 616 nur von

Scheidungs- und Anfechtungsklagen , nicht auch von

Herſtellungsklagen die Rede iſt. Es genügt auf die

Erörterungen in dem Urteile vom 15. Februar 1915

IV 619/14 (Warne . Nr. 131) zu verweiſen, in dem

dargelegt iſt, daß einer Eheherſtellungstlage gegenüber

auch die Einrede der Rechtshängigfeit nicht durchgreift,

wenn von dem anderen Teile bereits eineScheidungs

llage erhoben iſt. Das Verſtellungsurteil ſchafft auch

Mechtskraft nur in bezug auf die Herſtellungspflicht,

nicht aber zugleich in bezug auf die Scheidungsgründe,

die der zur þerſtellung verurteilte Ehegatte etwa nur

zur Begründung des Rechtes auf Verweigerung der

Gemeinſchaft vorgebracht hat (WarnE. 1910 Nr. 223

und 1915 Nr . 173 ). ( Urt. des IV.ZS. v . 1. Dez. 1919,

IV 198/19) .

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſachen .

I.

Die Ausübung des Vorkaufsrechte nach Art. 1 G26.

bewirft feine dingliche Rechtsänderung. Die Aſchen
Erben haben mit notarieller Urkunde vom 2. Sept.

ein landwirtſchaftliches Anweſen an Joſef W. verkauft

und aufgelaſſen. Der Eigentumsübergang wurde am

15. Sept. im Grundbuch eingetragen . Am 19. Sept.

ging bei dem OBA . eine Erklärung der b . 1.-S., G.

m. b . H. ein, daß ſie von ihrem Vorkaufsrechte Gebrauch

mache, da der Käufer W. das Anweſen zertrümmere.

Dieſe Erklärung wurde dem W. am 20. Sept. zugeſtellt.

Er hatte am 11., 12. und 15. Sept. die zu dem An:

weſen gehörigen Grundſtüde an 9 Perſonen verkauft

und auſgelaſſen . Auch hier wurde der Eigentums

übergang im GB. eingetragen. Am 19. Nov. 1919

iſt bei dem GBA . eine Erklärung eingelangt, worin

die b . L.-S. darauf hinwies, daß der Vollzug der Ver

träge vom 11., 12. und 15. Sept. gegen die geſetzlichen

Beſtimmungen, insbeſondere in Art. 4 830 , verſtoße.

Oleichzeitig wurde dem GBA. anheimgegeben, nach

$ 54 GBO. zu verfahren. Das GBA . hat 1919 den

Antrag auf Eintragung eines Widerſpruchs gegen die

Eintragung der Auſlaſſungen zurückgewieſen , da nicht

feliſtehe, daß W. gewerbsmäßiger Güterhändler oder

Strohmann ſei . Die Beſchwerde und die weitere Bes

ſchwerde der b . R.-S. blieben ohne Erfolg .

Aus den Gründen: Nach § 54 GBO. iſt von

Amts wegen ein Widerſpruch einzutragen , wenn ſich

ergibt, daß das GBA. unter Verlegung geſeblicher

Vorſchriften eine Eintragung vorgenommen hat, durch

die das GB. unrichtig geworden iſt. Vorausſeßung

n .
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für die Zuläſſigkeit der Eintragung eines Widerſpruchs Die Fabritarbeiterin A. S. hat als Vaterihres außer

wäre alſo, daß das GB. dadurch unrichtig geworden ehelichen Kindes den am 19. November 1918 verſtor

iſt, daß die Kaufverträge vom 11., 12. und 15. Sept. benen $. 2. bezeichnet. Der Vormund hat ſich anges

vollzogen worden ſind, und daß die neuen Eigentümer ſchloſſen und bei dem Vormg. beantragt, die Mutter
unter Verleßung geſeglicher Vorſchriften eingetragen des $ . 2. , Sophie D. , als Erbin oder Miterbin ver

worden ſind. Keine dieſer Vorausſeßungen iſt gegeben. nehmen zu laſſen , ob ſie anerkennt, daß ihr Sohn

Die weitere Beſchwerde meint zwar, durch die Aus- der Vater iſt, ob ſie die Eintragung des Vaterſchafts

übung des Vorkaufsrechts ſei der Vertrag vom 2 Sept., belenntniſſes in das Gebk . genehmigt, ob und wie
durch den die Ar. Erben die Grundſtüđe an W. ver- ſie der Unterhaltspflicht genügen oder ob ſie den

fauft und aufgelaſſen haben, dinglich beſeitigt und Mündel nach § 1712 Abſ. 2 BGB. abfinden will.

dadurch das GB. unrichtig geworden . Dieſe Anſchauung Sophie 2. erkannte zu gerichtlichem Protokoll an,

wurde aber mit Recht abgelehnt. Das D616. hat in daß ihr Sohn der Vater des Mündels iſt und ge
dem Beſchluß v . 20. Sept. 1912 (Samml . Bd . 13 S. 573) nehmigte die Eintragung des Vaterſchaftsbekenntniſſes

ausgeſprochen , daß durch die Ausübung des Bortaufs: im GebR ., fie weigerte ſich aber, Unterhalt zu leiſten

rechts der Vorkaufsberechtigte nur in den Kaufvertrag oder abzufinden , weil ſie nichts geerbt habe. Der Standesa

zwiſchen dem vorkaufsverpflichteten Vertäufer und dem beamte lehnte den Eintrag des Vaterſchaftsanerkennt
Käufer eintritt, daß ſich aber die dinglichen Rechte niſſes ab, worauf der Vormund bei dem AG. bean

durch die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht ändern | tragte, ihn gemäß § 11 Abſ. 3 anzuweiſen , das Vaters
unddaß es zum Uebergang des Eigentums auf den ſchaftsanerfenntnis vorzumerfen . Dieſen Antrag wies

Vorlaufsberechtigten der Auflaſſung bedarf, daß alſo das AG. zurüt, da die Erklärung der Mutter weder

der Vorkaufsberechtigte in die Auflaſſung zwiſchen dem eine Feſtſtellung i.S. des§ 26 noch eine Anerkennung
Verkäufer und dem Käufer nicht eintritt. An dieſer i . S. des § 25 PSto . ſei . Denn die Anerkennung könne

Anſchauungiſt inUebereinſtimmung mit Pland Unm . 2b, nur durch den Vater des Kindes ſelbſt oder durch einen

3 bB zu § 1098 (S. 724, 727 ), Rðkomm. Anm. 2 zu Bevollmächtigten oder durch den geſeblichen Vertreter

§ 1098, Oberned Anm. 5 und 6 zu § 106 (S. 717), erklärt werden. Die Beſchwerde des Vormunds wurde

Turnau- Förſter Anm. 2 zu § 1098 BOB. entgegen vom 18. zurüdgewieſen. Auf ſeine weitere Beſchwerde

der gegenteiligen Anſicht von Goldmann-Lilienthal hin wurden die Beſchlüſſe des AG. und LG . aufgehoben .

und Fuchs feſtzuhalten. Jhre Richtigkeit ergibt ſich A usden Gründen: Eine Anerkennung nach
aus dem Gefeße. Denn wenn nach Art . 4 OZO. das § 25 PSto . kommt nicht in Frage, denn dieſe tann

Vorkaufsrecht die Wirkung einer Vormerkung zur nur von dem Vater, ſeinem geſetzlichen Vertreter oder

Sicherung des durch die Äusübung des Rechis ents einem Bevollmächtigten erklärt werden . Dagegen

ſtehenden Anſpruchs auf Uebertragung des Eigentums ſchlägt § 26 PSth. ein. Wenn die Abſtammung eines

hat, fo feßt das voraus, daß der Geltendmachung des Kindes erſt nach Eintragung des Geburtsfalles
Borlaufsrechts dingliche Wirfung nicht zufommt. 3ſt feſtgeſtellt wird, iſt dieſer Vorgang auf Antrag eines

aber durch die Ausübung des Vorkaufsrechts keine Beteiligten am Rande der Geburtsurkunde zu ver

dingliche Rechtsänderung eingetreten und demnach der merken , ſoferne er durch öffentliche Urkunden nachge

Käufer W. Eigentümer geblieben, ſo konnte er auch wieſen wird. Der Anſicht des lo., daß die Erklärung

weiter verfügen und insbeſondere ſein Eigentum über- der Sophie 2. nicht als Feſtſtellung der Abſtammung

tragen. Denn das Vorkaufsrecht hat die Wirkung zu erachten iſt, kann nicht beigetreten werden . Sophie

einer Vormerkung ; durch eine ſolche aber wird daš 8. hat als Rechtsnachfolgerin ihres Sohnes betannt,

GB. nicht geſperrt. Der Verpflichtete bleibt zu Ver- daß ihr Sohn der Vater iſt, und hat nur das Ber
fügungen über ſein Recht befugt, auch wenn ſie mit dem langen zurückgewieſen , Unterhalt zu gewähren oder

vorgemerkten Anſpruch in Widerſpruch ſtehen. Soweit das Kind abzufinden. Würde Sophie L. die Vater

allerdings Verfügungen des Verpflichteten oder ſeines ſchaft ihres Sohnes anerkannt und ſich gleichzeitig

Rechtsnachfolgers den Anſpruch des Berechtigten ver- zum Unterhaltverpflichtet haben , ſo könnteman zweifeln ,

eiteln oder beeinträchtigen würden , ſind ſie dieſem ob ihre Erflärung als ſelbſtändige Feſtſtellung der

gegenüber nach Art. 4 GZO. , § 883 BGB . unwirtſam, Abſtammung aufzufaſſen iſt oder ob ſie nur den Rechts

im übrigen aber iſt er in der Verfügung über ſein grund fürden vermögensrechtlichen Anſpruch einräumt .

Recht nicht gehindert. Das GB. iſt alſo durch die Dann würde die Anerkennung Vorausſeßung und

Eintragung der neuen Eigentümer nicht unrichtig ge- Grund der Erklärung ſein , in welcher Weiſe 8. dem

worden und zwar auch dann nicht, wenn man mit Leiſtungsanſpruche genügen wolle, den Gegenſtand ihrer

dem LG. annimmt, daß die Vorfaufserflärung vor Erklärung würde aber der Leiſtungsanſpruch, nicht

ihrer Eintragung bei dem GBA. eingegangen iſt. die Abſtammung bilden . Deshalb wird regelmäßig
Bienach tann auch davon feine Rede ſein, daß die die Feſtſtellung im Unterhaltsprozeſſe, daß der Vers

Eintragungen unter Verleßung geſeßlicher Vorſchriften klagte als Vater des flagenden unehelichen Kindes

erfolgt ſind ; das GBA. mußte ſie troß der Geltend- i . S. der $ 8 1708-1716 BOB. gelte und deshalb den

machung des Vorlaufsrechts vornehmen , da es immerhin im Urteile bezeichneten Verpflichtungen zu genügen

möglich war , daß das Vorkaufsrecht nicht beſtand habe, rein vermögensrechtlicher Natur und keine Feſta

oder daß ſeine Wirkungen durch Vereinbarung wieder ſtellung der Abſtammung des Kindes i . S. des § 26
wegfielen und dadurch die Eigentumsübertr gungen PSto . ſein (vgl. Dblo3.7 S. 109 ) . Der Anſpruch

uneingeſchränkte Rechtsgültigkeit erlangten . Die Ein- auf Feſtſtellung der Vaterſchaft kann aber auch familien

tragung des Widerſpruchs wurde ſonach mit Recht rechtliche Natur haben ( 1310 Abſ. 3 , § 1718 BOB . )

abgelehnt. Sie wäre übrigens auch zweďlos, da die und inſoweit auch ſelbſtändig geltend gemacht werden.

Beſchwerdeführerin gegen die ihr von der Deffentlich- Hier iſter vom Vormund ſelbſtändig erhoben worden ;
feit des GB. drohenden Nachteile durch Art. 4 OZO. ebenſo beſteht über die ſelbſtändige Natur des Vater:

ausreichend geſchüßt iſt. ( Beſchl . des I. 85. vom ſchaftsbefenntniſſes der Sophie L. kein Zweifel , da der

9. Januar 1920, Reg . III Nr. 58/1919) .
Anſpruch auf Unterhalt oder Abfindung ausdrüdlich

M. zurücgewieſen worden iſt. Da für eine Klage auf

Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft nicht die be
II.

ſonderen Vorſchriften der $ 8 640 ff. ZPO . gelten, kann

Gin uneheliches Kind taun nada $ 25 PSto . nur der Rechtsſtreit über die Abſtammung eines unehelichen

von dem Vater, ſeinem geſetzl. Vertreter oder einem Kindesdurch Geſtändnis beeinflußt,auch die Abſtammung

Bevoilmäntigten anerfannt werden . Die Abſtammung durch Vergleich feſtgeſtellt werden. Der Nachweis der

eines Kindes i. S. deo $ 26 PSG. fann auch durch unehelichen Abſtammung kann nicht nur durch ein

Anerkenntnis des Erben des Vaters feſtgeſtellt werden . rechtskräftiges Urteil oder durch einen Prozeßvergleich,

1
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ſondern auch durch eine öffentlich beurkundete Aner

einbarung der Beteiligten darüber entgegen ſteht (vgl. geſtüßt. Auch dies geht fehl. Die Vorſchrift ſeßt

Žinſchius-Boſchan, 4. Aufl.Anm. 72 zu § 26 PSiG .). voraus, daß die angegriffene Verfügung über eine

(Beſchl. des I. SS. vom 9. Januar 1920, Reg . III die Sorge für die Perſon des Mündels betreffende Ans

Nr. 119/19 ). M gelegenheit entſcheidet Hier handelt es ſich aber nur

darum , wie das Einkommen des Mündels zu ders
III.

werten iſt, alſo um die Sorge für das Vermögen.

Kein Bejmwerderecht eines Dritten gegen Anord: Selbſt wenn man aber der Anſicht wäre, es greife die

nungen des Bormundſchaftsgerichte auf Grund des Angelegenheit auch auf die Perſon über, ſo tönnte

$ 1837 BGB. Der wegen Geiſtestrankheit entmündigte dies tein ſelbſtändiges Beſchwerderecht für den LAV.

8. Schm iſt in der Heilanſtalt X. untergebracht; für begründen, denn die Vorſchrift will nur dem die Be

die Koſten fommt der Landarmenverband auf. Schm . ſchwerde verleihen, der um des Mündels willen eine

hat für eine 66 jährige frånfliche Ehefrau zu ſorgen . angeblich dieſen verlegende Entſcheidung angreift

Dieſe beanſprucht für ſich die Hälfte des Einkommens (Vgl. RØ3 . BD 64 S 289) . Auch dies ſchlägt hier

ihres Mannes . Der Bandarmenverband beſteht darauf, nicht ein, weil die Entſcheidung nur um der beſchwerde

daß ihm mindeſtens 60 % der Bezüge des Schm . zur führenden Stelle ſelbſt willen angegriffenwird. ( Beſchl.

Dedung ſeiner Auslagen überlaſſen werden und ver- des I. ZS. v . 16. Januar 1920, Reg. III Nr. 2/1920) .

weiſt die Ehefrau an den Ortsarmenverband B. , faus M.

ihr die reſtigen 40% nicht ausreichen ſollten . Das

Bormg. hat den Vormund angewieſen , die Hälfte

des Einkommens an den Bandarmenverband
abzus

führen , die andere Hälfte der Ehefrau zu überlaſſen . B. Strafſachen.
Das 80. hat die Beſchwerde des Bandarmenverbands

als unzuläſſig zurüdgewieſen. Die weitere Beſchwerde kann die Redifion auf unzuläiftgteit des objets

blieb ohne Erfolg . tiven Verfahrens geſtävt werden? (8 380 StPO.). git

Aus den Gründen : Der Beſchluß des AG. eiu Uusipruch nach Art. 130 Abſ.4 " StGB im ob .

iſt ausſchließlich im Rahmen des § 1837 BOB. erfolgt, jettiden Verfahren zuläffig, obwohl die Borausſetzungen

alſo innerhalb des dem Vormó. eingeräumten Auf- des Art. 18 PStGB. nicht gegeben find ? Beginn der

Fichtsrechtes . Solche Aufſicht bildet aber eine innere Verjährung bei Dauerdeliften. Øründe: Der Bumpen

Angelegenheit zwiſchen Vormund und Borm ., ſammler Þ. betreibt einen Handel mit Bumpen, Fellen

wenn auch die Anregung von dritter Seite ausge- u. dgl.; er hat 1907 zu deren Lagerung einen Holz

gangen iſt Dritten gegenüber bleibt der Vormund bau ohne bezirksamtliche Genehmigung errichtet und

allein der Handelnde und Verantwortliche zufolge der ir: Benüßung genommen . In der Annahme, daß die

allgemeinen Grundregel des BOB., derzufolge der Strafverfolgung verjährt ſei, beantragte der Amts

Bormund die Vormundſchaft führt und nicht zugleich anwalt im Juli 1919 auf Grund der Art. 130 und 18

das Borm . Soweit ſohin das Vorm einen Bes PSIOB. und der $$ 477 ff. StPO. das objeftive Ver

hluß in den Grenzen des § 1837 BGB. erläßt, fann fahren. Das Scho . ſprach dem BezA. die Befugnis

ſeine Anordnung von dem Dritten überhaupt nicht zu , das Sammellager zu entfernen, ſoweit es aus

angegriffen werden . Dem Dritten, der ſich durch einen Pumpen, Fellen , Knochen beſteht. Das BG. verwarf

derartigen Beſchluß benachteiligt glaubt, bleibt es die Berufung des Einziehungsintereſſenten P. , weil

überlaſſen , ſeine Anſprüche im Rechts- oder Ver- dieſe Gegenſtände einen üblen Geruch verbreiten und

waltungswege zu verfolgen und zwar gegen den Vor: eine Brutſtätte für Fliegen und Mütfen ſchaffen , hie

mund Es kann deshalb auch nicht Aufgabe des durch die Deffentlichkeit, insbeſondere die Nachbarſchaft

Vormo. ſein , die Frage auszutragen , inwieweit etwa beläſtigt wird und deshalb der Fall des Art . 130 Abſ. 1

der DAV. rechtlich verlangen kann, daß beſtimmte PStGB . und , da Verjährung eingetreten ſei , auch des

Einkommensteile des Mündels ihm für ſeine Aus- Art. 18 gegeben ſei. Die auf Zurüdweiſung des ſtaatss

lagen zugewendet werden . anw . Antrags abzielende Reviſion des P. wird damit

Der LAB. verweiſt auf einen bei Reger Bd . 37 begründet, daß die Uebertretung als Dauerdelitt noch

S. 168 abgedructen Beſchluß des OblG . vom 16. Juni nicht verjährt ſei , vielmehr erſt mit dem Aufhören

1916. Aber in jenem Falle handelte es ſich aus: des geſeßwidrigen Zuſtands zu verjähren beginne,

ichließlich darum , ob das Vorm8 . bei Entlaſſung der weshalb die Vorausſeßung des Art. 18 PSIOB. noch

Ehefrau des Mündels, ( die deſſen geſamtes Einkommen nicht gegeben ſei .

für ſich und ihr beanſprucht genommen hatte ) , als Die Frage, ob das Verfahren der Vorinſtanzen

Pflegerin die Ss 1915 , 1886 BOB. richtig angewandt ſtatthaft war, ob Þ. als Angefl. oder als EinzBet .

habe; in dieſem Zuſammenhange wird ausgeführt, zugezogen werdenmußte, iſt rein verfahrensrechtlich,

daß nach 88 1360 Åbſ. 1 und 3, 1603 Abſ. 2 BGB. fann daher nach § 380 StPO . nicht herangezogen werden.

die Ehefrau und die minderjährigen Kinder demManne Die Begründung iſt aber dahin zu verſtehen , daß zu

und Bater gegenüber nur fordern können , daß dieſer nächſt irrige Annahme der Verjährung, die Verlegung

ſeine Eintünfte mit ihnen teile , keineswegs aber dürfe ſachlicher Rechtsnormen, gerügtwird, ſo daß die Reviſion

die Ehefrau die Penſion ihres Mannes in erſter Linie zuläſſig iſt . Bei der Annahme, daß eine Verfolgung

zur Beſtreitung der Unterhaltskoſten für ſich ſelbſt des P. i . S. des Art. 18 PSOB. infolge Verjährung

und ihr Kind verwenden. nicht ausführbar geweſen ſei, wird die Entſcheidung

Die weitere Beſchwerde macht ferner geltend, daß des BG. durch die Feſtſtellungen getragen . Die Anlage,

das Vorm und das Beſchwg . den 8 1837 BGB. die nur zur Aufbewahrung von Gegenſtänden bes

inſoferne nicht richtig angewandt hätten , als das ſtimmt war, um damit Handel zu treiben , fällt nicht

Borm. auch zu prüfen habe, daß das berechtigte unter die in § 16 GewO. aufgezählten gewerblichen

Intereſſe des Mündels nicht verleßt und daß nicht Anlagen, womit auch die Anwendbarkeit des § 147

gegen Hecht und Billigkeit verſtoßen werde . Wie nun GewD entfällt. Vielmehr iſt für Anlagen dieſer

aber Dritte im Rahmen des § 1837 BGB einen bes Art , die wohl als bloße gewerbliche Niederlagen

fimmten Rechtsanſpruch nicht verfolgen können, ſo zu bezeichnen wären , die Vorſchrift des Art. 130

lönnen ſie auch nicht verlangen , daß das VormG. von PSGB. nebſt der VD. voin 16. Mai 1863, Inn.

ſeinem Äufſichtsrechte überhaupt oder in beſtimmter MAmtsbl. S. 993 – und mit ihr die des Art . 18

Nichtung Gebrauch mache. Das LG . hat daher mit in Kraft geblieben, ſoweit es ſich um die Durchführung

Mecht angenommen, daſ der LAV. auf Grund des der um der Geſundheit und Reinlichkeit willen erlaſſenen
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polizeilichen Anordnungen handelt . Ein Eingriff in auch die Art der Entlohnung geregelt werden kann,

die Freiheit des Gewerbebetriebs ſteht nicht in Frage . beſtünde ſogar die Möglichkeit, die Trinkgelder abzus

Mit' Unrecht nimmt aber das BG. an, daß die ſchaffen . Wünſchenswert wäre z. B. das Verbot einer

Uebertretung verjährt ſei. Ohne Bedeutung iſt die Beteiligung des Perſonals an dem Preis für aus

Zeit, zu welcher das BezA . von der Anlage Kenntnis geſchenkte geiſtige Getränke, wie es in manchen Animierz

erhalten hat. Zweck des Art. 130 iſt Schuß der All- fneipen üblich iſt. Wird von den Ermächtigungen ein

gemeinheit vor den Gefährdungen und Beläſtigungen, verſtändiger Gebrauch gemacht und werden dieGebote

nicht ſowohl durch die Tätigkeit bei ihrer Errichtung und Verbote mit Nachdrud durchgeführt, ſo können

als vielmehr durch die Art ihrer Benützung. Mit viele Derde der Unzucht und der Geſundheitsſchädigung

dem Augenblic, wo der Geſchäftsbetrieb ſeine Wirkung beſeitigt werden.

zu äußern beginnt, iſt der Tatbeſtand der Uebertretung Die Landeszentralbehörden fönnen die Ermäch

vollendet, und dieſe Zuwiderhandlung ſeßt ſich mit tigungen auf andere Behörden übertragen . Allerdings

der Führung des Betriebs notwendig fort, dergeſtalt, wird ſich dann der eigentümliche Vorgang ergeben,

daß der Zeitpunkt, von dem ab eine Verjährung möglich daß ſich die Volksvertretung unter Umſtänden mit Vor

iſt , erſt mit dem Abſchluß dieſer Tätigkeit eintritt. Im ſchriften eines Bezirksamts oder des Stadtrats einer

Unterſchied von dem Fall der Baupolizei-Uebertretungen unmittelbaren Stadt zu befaſſen haben wird. Für

kommt hier in Betracht, daß die Errichtung des Baus Bayern ſind landesrechtliche Anordnungen noch nicht

an ſich noch nicht unter die Beſtimmung des Art, 130 getroffen.

fallen konnte, ſo lange nicht die Vorräte an Lumpen ,

Knochen u . dgl . eingelagert wurden . Hätte P. davon

abgeſehen , Lumpen uſw. darin aufzubewahren, ſo würde

er der Genehmigung überhaupt nicht bedurft haben.
Die Regierungsfinanzkammern ſind durch die mit Ge

$. führt die Niederlage noch fort. Die úeber
nehmigung des Landtags erlaſſene VO. vom 23. Januar

tretung iſt daher noch nicht verjährt, die Strafver
1920 (GVBI . S. 16) aus dem Verbande der Streis

inlgung alſo nicht infolge Verjährung unausführbar.
regierungen gelöſt worden . Die Maßnahme iſt ver

Die Reviſionsrüge iſt alſo begründet. Oleichwohl tann
anlaßt durch den Uebergang der Landesfinanzbeamten

ſie keinen Erfolg haben. Denn aus der Nachprüfung
in den Reichsdienſt (i. Jahrg . 1920 dieſer Zeitſchrift

hat ſich nur ergeben , daß es an den Vorausſeßungen
S 44) . Die Regierungsfinanziammern erhalten fünftig

für das ubjektive Strafverfahren gefehlt hat, und im
eine eigenartige Doppelſtellung : ſie ſind ſelbſtändige

ordentlichen Strafverfahren gegen Þ . hätte verhandelt
d . h . wohl : dem Regierungspräſidium nicht mehr

werden müſſen, ein Verſtoß, der im Wege der Reviſion
untergeordnete- Oberbehörden der Finanzverwaltung ;

überhaupt nicht geheilt werden konnte (8 380 StPO . ) .
ſie unterſtehen dem Reichsfinanzminiſterium , haben aber

In dieſem Fall hätte $. noch für ſeine Perſon eine
in bayeriſchen Landesangelegenheiten den Weiſungen

Beſtrafung zu gewärtigen gehabt oder es wäre doch, des bayeriſchen Finanzminiſteriums zu folgen. Von

wenn man etwa einen weiteren Strafausſchließungs
den Kreisregierungen bleiben nur die stammern des

grund unterſtellen wollte, bei dem Ausſpruch über die
Jnnern und der Forſten übrig . Welche Folgen ſich

Ermächtigung zur Beſeitigung der Anlage geblieben.
im Einzelnen aus der Neuregelung ergeben werden ,

Daraus ergibt ſich , daß der Beſchwerdeführer durch läßt ſich augenblidlich noch nicht überſehen. Die ohne

die irrige Annahmeder Verjährung nicht beſchwert iſt.
hin ſchon ſtarf durchlöcherte Form VO. vom 17. De

(Urt. vom 4. Dezember 1919, Rev.-Reg . Nr. 266/1919 ).
zember 1825 (Weber, GVS. 2 S. 279 ) geht jetzt vollends

Ed .
aus dem Leim . Gegenſtandslos iſt z. B. § 6 hinſicht

lich des Direftors der Kammer der Finanzen , § 122

Abſ. 2 Sak 3 (Teilnahme des Direktors der Finanz

kammer an den Geſchäften der anderen Stammer ). Die

Mitglieder der Finanztammer ſcheiden bei den ge

Geſekgebung und Verwaltung. meinſamen Sißungen nach § 138 Abſ. 1 aus . Genauere

Regelung – namentlich für die dem Lande bleibenden

Weibliche Augeſtellte in Gaſt- und Schankwirt: Finanzverwaltungsaufgaben – iſt vorbehalten .

ſchaften. Die Beſtrebungen , die weibliche Bedienung

im Wirtsgewerbe zugunſten der männlichen einzus

dämmen, haben zu einem Rahmengejeße vom 15. Januar

1920 (ROBI. S. 69 ) geführt, das nur eine Blankett

Strafvorſchrift gibt, im übrigen aber den Ländern

die Pflicht auferlegt, die Verhältniſſe zu regeln . Dieſer Bücheranzeigen .
Weg iſt wohl gewählt worden, damit die örtlichen

Gewohnheiten beſſer berückſichtigt werden können. Nicht Kahu, Dr. Otto, Rechtsanwalt in München , Beit :

ganz klar iſt, warum das Geſer nicht als eine Novelle fäden des Kriegsrechts. VI: Direkte

zur GewO. erlaſſen wurde, in die es ſich gut eingefügt Steuer n. 8 °. 52 S. München , Berlin und Leipzig

hätte . Ungewöhnlich iſt auch die Vorſchrift des Abſ. 1 1919, J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier). Preis

Saß 2, wonach die auf Grund der reichsrechtlichen geb. Mf. 1.80 und 35 °;. Teuerungszuſchlag .

Ermächtigung erlaſſenen Vorſchriften von der Volfs
Zeichnet ſich wie alle vom bayeriſchen Anwaltss

vertretung des Landes wieder außer Kraft gelegt
verein herausgegebenen Leitfäden des Kriegsrechts

werden können .

Die Befugniiie der Landeszentralbehörden gehen
durch überſichtliche Darſtellung aus und geſtattet ein e

raſhe und gründliche Orientierung über die Krieg 8
ſehr weit. Sie fönnen 3. B. ein Mindeſtalter für weib:

ſteuergeſeßgebung bis 1. Juli 1919. Beſonders wertv ou
liche Angeſtellte feſtſeen, die Zeit ihrer Verwendung

einſchränien, wohl auch ihre Zulaſſung für beſtimmte
iſt die Wiedergabe wichtiger Entſcheidungen auf dem

Gebiet des bayeriſchen Steuerrechts . K. D.

Arten von Wirtſchaften oder ganz unterſagen . Nicht

minder können ſie das Uebernachten des weiblichen

Perſonals in den Wirtſchaften verbieten oder Vors

ſchriften über die Schlafräume treffen , das Zechen der
Verantwortl . Herausgeber : Th . von der Pfordten,

Kellnerinnen mit den Gäſten unterbinden u. dgl. Da Rat am Oberſten Bandesgerichte in München.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Leipzig .

Drud von Dr. 3. B. Datterer & Cie . , München und Fretfing .
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Dr. Lothar von Seuffert.

Ein Nachruf.

Son Theodor von der Bfordten .

Mit Dr. Lothar von Seuffert iſt einer der bedeutendſten Röpfe aus dem älteren Geſchlechte

der bayeriſchen Juriſten dahingegangen , ein Mann der Wiſſenſchaft, der durch ſeine Schriftwerte

nicht minder wie durch ſeine Tätigkeit als Lehrer der ſtudierenden Jugend Jahrzehnte lang großen

Einfluß auch auf die Rechtsanwendung gewonnen hatte.

Seuffert wurde geboren am 15. Juni 1843 zu Würzburg als Sohn des juriſtiſchen Direktors

am Juliushoſpital Johann Baptiſt Seuffert. Er ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft in Würzburg und

leiſtete dort auch ſeinen Vorbereitungsdienſt als Rechtspraktikant ab . Im Jahre 1868 beſtand er

die Staatsprüfung als erſter aller Bewerber mit ausgezeichnetem Erfolge. Vier Jahre lang beſchäftigte

er ſich hierauf im anwaltſchaftlichen Dienſte, bis er am 1. Januar 1873 ſeine Anſtellung als funktionierender

Staatsanwaltsſubſtitut am Bezirksgericht in Augsburg erlangte. Schon bald darauf am 9. April

1875 wurde der hervorragend fähige Juriſt zu einer beſonderen Verwendung berufen , die für ſein

ganzes ferneres Wirken und ſeine weitere Laufbahn entſcheidend werden ſollte: er wurde als Protokoll

führer der mit der Vorberatung der Prozeßgeſeße beauftragten Kommiſſion zugeteilt . Damit wurde

er auf das Rechtsgebiet hingelenkt, auf dem er ſpäter eine ſo fruchtbringende Tätigkeit entfalten ſollte,

auf den Zivilprozeß. Im Jahre 1876 trat er in die akademiſche Laufbahn über : er wurde Univerſitäts

profeffor zunächſt in Gießen, dann in Greifswald, in Erlangen und Würzburg . Von dort wurde er

im Jahre 1895 als Nachfolger von 7. W. Pland an die Hochſchule in München berufen , an der

er bis zum Juli 1916 wirkte.

Im Jahre 1879 erſchien die erſte Auflage ſeines Rommentare zur Zivilprozeßordnung, der ſich

raſch das größte Anſehen bei den Gerichten namentlich in Bayern erwarb und lange Zeit als der

führende Kommentar gelten konnte. Er behauptete ſeine Stellung auch dann, als das nicht minder

bedeutende Wert von Gaupp-Stein mit ihm in Wettbewerb trat. Die hohe Auflagenzahl ( 11 Auf

lagen bis zu den Jahren 1910/11 ) zeugt allein ſchon von der Beliebtheit des Buches. Weitere

bedeutſame Arbeiten waren die Werke über „ Geſchichte und Dogmatik des deutſchen Ronkursrechts “

(München 1888 C. H. Bed), das „ Deutſche Konkursprozeßrecht“ in Bindings ſyſtematiſchem Handbuch

(Leipzig 1899 Dunđer & Humblot), das „ Zivilprozeßrecht als Teil der ſyſtematiſchen Rechtswiſſenſchaft “

in der „ Kultur der Gegenwart“ von Paul Hinneberg ( 1913) . Im Bedſchen Verlage hat Seuffert

eine Textausgabe der Zivilprozeßordnung mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben , die es

auf 6 Auflagen brachte ( 1876 - 1896). Zahlreiche größere und kleinere Abhandlungen in Zeitſchriften
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bewieſen ſeine unermüdliche Arbeitskraft, auch unſerer Zeitſchrift hat er zuweilen ſchäßenswerte Beiträge

geliefert.

An Seufferts Wirken zeigte ſich deutlich, welchen Vorzug es für den akademiſchen Lehrer bedeutet ,

wenn er die Schule der Praris durchlaufen hat . Wir finden in ſeinen Werken kein breites Aus

ſpinnen lehrhafter Gedanken , keine langen unfruchtbaren Auseinanderſegungen mit Gegnern , auch kein

Prungen mit geſchichtlichem Einzelwiſſen, obwohl Seuffert auch in der Rechtsgeſchichte, vor allem in

der römiſchen, ſehr wohl bewandert war . Ueberall werden beſtimmte klare Antworten auf Fragen

der Rechtsanwendung gegeben. Sein Hauptwert insbeſondere, der Kommentar zur Zivilprozeßordnung,

meiſtert unübertrefflich die Fülle des Stoffs und hebt die leitenden Gedanken mit voller Schärfe

heraus, ohne es dabei an Eingehen auf Einzelheiten fehlen zu laſſen. Seine gediegene Kenntnis des

Bürgerlichen Rechts wahrte dem Werke den Zuſammenhang mit dem Rechtsgebiet, deſſen Verwirklichung

der Prozeß dienen ſoll.

Als ſtreng methodiſcher nüchterner Denker und als Sohn eines bedächtigeren Zeitalters ftand

Seuffert den vielfach noch ungeklärten Beſtrebungen nach grundlegender Umgeſtaltung des Zivil

prozeßrechtes etwas kühl gegenüber und auch die ſeit 1905 raſch aufeinander folgenden Flickarbeiten

des Gefeßgebers fanden nicht gerade ſeinen Beifall. Mag er ſich dabei auch manchmal alzu ablehnend

gegen manche brauchbare Schöpfungen der neuen Zeit verhalten haben, ſo verdienten doch ſeine mit

ruhiger Ueberlegung vorgebrachten Bedenken volle Beachtung.

Als Hochſchullehrer hat Seuffert insbeſondere durch ſeine muſterhaften praktiſchen Uebungen

Vorzügliches geleiſtet. Er verſtand es, an der Hand gut ausgewählter Fälle den ganzen Zivilprozeß

in verhältnismäßig kurzer Zeit anſchaulich vorzuführen , und beſprach ſie mit durchdringender Schärfe.

Jede Arbeit ſah er gründlich durch und verſah ſie mit ſeinen treffenden Bemerkungen : eine bei ſeiner

vielſeitigen Tätigkeit erſtaunliche Leiſtung.

Möge das Werk ſeines Lebens , ſein großer Kommentar, der deutſchen Wiſſenſchaft und Recht

ſprechung durch eine gute Bearbeitung von kundiger Hand erhalten bleiben !

'
'

'
'
'
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Die Rechtsſtellung In übertriebener Angſt vor dem deutſchen

der ſtaatlichen Polizeiwehr in Bayern.
Militarismus " haben ſich aber unſere Gegner

nicht damit begnügt , eine Höchſtzahl für unſere

Bom Privatdozenten Dr. Eduard Kern in München eigentliche Wehrmacht feſtzuſeßen, ſondern ſie haben

Wie in den andern deutſchen Ländern , ſo iſt
- in Art . 162 des Friedens – außerdem die

auch in Bayern gegen Ende des vergangenen Beſtimmung aufgenommen, daß die Zahl der

Jahres eine ſtaatlichePolizeiwehr (PW .) gebildet Gendarmen, ſowie der Angeſtellten und Beamten

worden. DieſePW . dientder Aufrechterhaltung der Polizeiverwaltungen für einzelne Bezirke und

der Ordnung, Sicherheit und Ruhe, alſo den all
Gemeinden nur im Verhältnis der ſeit 1913 in

gemeinen polizeilichen Zweden, undunterſtehtdem den betreffenden Bezirken oder Gemeinden ein
Miniſterium des Innern . Maßgebend für die getretenen Bevölkerungszunahme vermehrt werden

Aufſtellung dieſer Polizeitruppe war die Erkennt: dürfe. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß unſere

nis, daß die Polizei mit ihren bisherigen Mitteln Gegner auf ihrem Schein beſtehen und auf Grund

und in ihrer bisherigen Stärke ſchlechterdings dieſer Beſtimmung früher oder ſpäter die Auf
nicht mehr in der Lage war, ihre Aufgabe zu löſung die PW. verlangen obwohl die PW.

erfüllen, nachdem infolge des Krieges und des wörtlich genommen weder zur Gendarmerie noch

Umſturzes die Kriminalität ungeheuer geſtiegen zu den Polizeiorganen der einzelnen Bezirke oder

Vor dem Krieg hatte eine an Zahl ders
Gemeinden gehört. Wenn unſere Gegner klug

hältnismäßig ſchwache Polizei genügt , um das
ſind, werden ſie ein ſolches Verlangen nicht ſtellen .

Verbrechertum einzudämmen und unruhige Ele:
Sie mögen folgendes bedenken : Einmal iſt die

mente in Schach zu halten ; denn das Reich ver
Beſtimmung des Art. 162 in ſich verfehlt : für

fügte über ein ſtarkes Heer, das, wenn es auch nur
die Stärke der Polizeimacht kann doch nicht die

ſelten bei inneren ůnruhen in Tätigkeit trat, Zahl der Bevölkerung, ſondern nur die Zahl der

ſchon durch ſein Daſein der Staatsgewait Achtung Verbrecher und der umſtürzleriſchen Elemente

und den Gefeßen Geltung verſchaffte. Heute zwingt maßgebend ſein; und von dieſem Standpunkt aus

Art. 160 des Friedeng das Reich, ſeine Wehr iſt für Deutſchland eine Verſtärkung der Polizei

macht (die Reichswehr) auf 100 000 Mann zu auf das dringendſte geboten . Zudem aber iſt die

mindern, mithin auf eine Zahl , die nicht einmal PW. ihrer ganzen Aufgabe nach nicht Militär,

zur Erfüllung der Zwede genügt, auf welche die ſondern Polizei: ſie wird nicht zu militäriſchen,

deutſche Wehrniacht laut Art. 160 beſchränkt ſein fondern zu rein polizeilichen Zwecken ausgebildet .

jol , nämlich der Erhaltung der Ordnung inner: Sie dient nicht zur Umgehung der Friedensbe

halb des Reiche und der Grenzpolizei." Zudem dingungen, ſondern ſie beſteht in aller Deffent

iſt dieſe Wehrmacht durch Art. 6 RV. ausſchließ- lichkeit; ſie beſteht einfach deshalb , weil ſie eine

liche Angelegenheit des Reichs geworden ; die ein- ſtaatliche Nowendigkeit iſt, ohne welche weder die

zelnen Länder haben die Befugnis verloren , das Durchführung einer ordnungsmäßigen Staats

Militär für ihre Zwede zu verwenden. Die Auf- verwaltung noch die Sicherheit der Perſon und

ſtellung der PW. war alſo aus doppeltem Grund des Eigentums gewährleiſtet werden kann.

notwendig: zur Verſtärkung der Polizei und zur Die rechtliche Stellung der PW. iſt in den

Gewinnung einer bewaffneten Macht, die den einzelnen deutſchen Ländern verſchieden und bis

Ländern unmittelbar unterſteht. her noch nirgends abſchließend geregelt ; immer:
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hin ſteht der Bau der PW. doch ſchon in all- | beſondere das Recht der Notwehr, weder er

gemeinen Umriſſen vor uns . weitern noch einſchränken , ſondern nur auslegen ,

1. DiePW. iſt Organ des einzelnen Landes; an Beiſpielen erläutern. Die verſchiedenen Dienſt
die Aufgabe der PW. in Bayern beſteht lediglich vorſchriften der einzelnen Länder haben ſich auch

darin, die bayeriſche, vom Landtag eingeſepte Re- innerhalb dieſes Rahmens gehalten ; ſie weichen

gierung zu ſchüßen und die Ordnung,Ruhe und nur in den Faſſungen von einander ab ; in ihrem

Sicherheit in Bayern aufrechtzuerhalten. Zur Inhalt ſtimmen ſie überein .

Dienſtleiſtung außerhalb Bayerns iſt die PW . Von dieſem Standpunkt aus iſt die Rechts

nicht verpflichtet; insbeſondere kann auch das lage folgende: Es iſt zu unterſcheiden zwiſchen

Reich über die PW. nicht verfügen. Daß die den Befugniſſen, die das Militar (und entſprechend

PW. nicht zur Wehrmacht des Reichs gehört , iſt die PW .)aus eigenem Recht hat , und den Bes

in einer Verfügung des Reichswehrminiſters vom fugniſſen, die das Militär und PW. haben , wenn

30. Sept. 1919 zum Ueberfluß auch noch aus- ſie zur Unterdrüdung innerer Unruhen auf

drücklich ausgeſprochen . Damit iſt aber entſchieden , geboten werden . Im erſteren Fall iſt das Recht zur

daß die PW . nicht Militär im Rechtsſinne Notwehr,zurvorläufigen Feſtnahme, zur Erzwingung

iſt. Denn Militär der Einzelſtaaten ( entſprechend des Gehorſams gegenüber rechtmäßig erteilten Bes

den früheren Kontingenten) kann es gemäß Art. 6 fehlen und das Recht zur Verhinderung der Be
RV. nicht mehr geben . Daraus ergeben ſich freiung Gefangener gegeben, wobei die Anwendung

wichtige Folgerungen : Die militäriſchen Geſege der Waffe aber immer nur unter vernünftiger

und DD . des Reiche finden auf die PW . keine Abwägung der Intereſſen , als äußerſtes Mittel,

Anwendung. Die PW. unterſteht alſo nicht mit möglichſter Schonung und womöglich erſt nach

dem Militärſtrafrecht und der militäriſchen Ge- vorangehender Androhung erfolgen darf. Im

richtsbarkeit. Die diſziplinarſtrafrechtlichen Be- lekteren Fall beſtimmen ſich die militäriſchen Maß

ſtimmungen des Militärs würden an und für ſich nahmen unter Verantwortung der Führer

für die PW. nicht gelten ; nur fraft ausdrücklicher je nach der Sachlage verſchieden ; auch hier iſt

Beſtimmung findet bis zur Ausgabeeigener Diſ- vernünftiges Maßhalten geboten , insbeſondere

ziplinar-Beſtimmungen die Dienſtſtrafordnung für iſt ausdrüdlich vorgeſchrieben , daß bei Zerſtreuung
die Reichswehr auch bei der PW. Anwendung. einer Menſchenanſammlung vor Anwendung der

Weiter : die für die Reichswehr maßgebenden Bes Waffe eine dreimalige Aufforderung zum Aus

ſtimmungen über das Recht zum Waffengebrauch einandergehen erfolgen muß, es wäre denn, daß

und zur Feſtnahme gelten für die PW . nicht, die Truppe durch Schüſſe oder ſonſtwie tåtlich

oder doch nur dann, wenn die PW . in Verbin: angegriffen wird ..

dung mit der Reichswehr zur Unterdrückung innerer II . Iſt die PW . auch nicht Militär" im

Unruhen aufgeboten wird. Dagegen ſteht formell eigentlichen Sinn, ſo iſt ſie doch nach ihrem Zweck

nichts im Wege, auch heute noch das bayeriſche und ihrer Organiſation als bewaffnete Macht"

Gefeß vom 4. Mai 1851 „ das Einjchreiten der anzuſehen, und zwar nicht nur i. S. des eben

bewaffneten Macht zur Erhaltung der geſeßlichen erwähnten bayer. Geſ. von 1851 , ſondern auch

Ordnung betreffend“ unmittelbar, und im Weg i . S. des SIGB., namentlich der SS 113 und

der Analogie auch die frühere bayeriſche Garniſon: 333 StGB. , ſo daß gegenüber einem Angehörigen

dienſtvorſchrift auf die PW. anzuwenden. Doch iſt der PW. aktive Beſtechung und Widerſtand gegen

es praktiſch von geringer Bedeutung , ob die Beſtim- die Staatsgewalt begangen werden kann .

mungen des Reichsheeres oder eigene Beſtimmungen III. Ob und inwieweit die Angehörigen der

Bayerns gelten, da alle BefugniſſeſtaatlicherOrgane, PW. „ Beamte “ find, läßt fich nicht einheitlich

des Militars ſowohl wie der PW. , auf geſeßlicher beantworten.

Grundlage beruhen müſſen und dieſe Grundlage 1. Bis jeßt hat ſich die bayer. Regierung

im weſentlichen in Beſtimmungen der Reicha geſeke noch nicht dazu entſchließen können , die An

(StGB. , SIPD. , auch MSIOB. und MSIOD .) gehörigen der PW. als Beamte i. S. del Be :

gegeben iſt , ein Boden , den auch die Landesgeſets amtengefeße8 anzuerkennen . Zwar führen fie

gebung nicht verlaſſen darf . Soweit frühere Landes- die Bezeichnung „ Beamte“ und es iſt außerdem

geſeße in Frage kommen (wie das erwähnte bayer . - in der VD. des StMin . d. 3. vom 14. Nov.

Gej. von 1851 und das preußiſche Geſ . dom 1919 -- beſtimmt, daß Art . 25 BG. auf die PW.

20. März 1837 in Verbindung mit der preuß. RKO. Anwendung finde,daß alſo die wichtigſten Pflichten

vom 19. März 1914 ) iſt eine inhaltliche Ueber: des Beamten, die Pflicht zu gewiſſenhafter Berufs

einſtimmung ſowohl untereinander wie mit dem erfülung, zum Gehorſamn, zur Amtsverſchwiegen :

Reichsrecht in allen weſentlichen Punkten feſtzus heit , zum Schadenserſaß uſw. auch für die An-=

ſtellen. Daß im Wege der Verwaltungsverordnung gehörigen der PW. gelten . Im übrigen aber

(Armee-VO.) dem Militär beſondere, erweiterte gilt das BG. nicht ; insbeſondere genießen die

Rechte verliehen werden können , iſt ausgeſchloſſen ; Angehörigen der PW . nicht die finanziellen Rechte

eine Verwaltung8-VO ., alſo auch eine Garniſon- des Beamten . Die Annahme bei der PW . erfolgt

dienſtvorſchrift, kann die allgemeinen Rechte, ing- lediglich auf Dienſtvertrag (wie bei der Reichswehr).

1
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Endgültige Annahmeerfolgt erſtnachBewährung Zur Wirkung des S 881 Abſ. 4 BGB.
in einer einjährigen Probezeit und nach Beſtehen

einer PW .- Prüfung. Während der Probezeit ſind von Oberlandesgerichtsrat, Geh . Juſtizrat

Kündigung und Entlaſſung erleichtert.
Dr. Krevjgmar in Dresden .

2. Die einzelnen Angehörigen der PW. find
I. Nach § 881 Abſ. 1 BGB. kann der

auch nicht Beamte des Polizei: und Grundſtüdseigentümer ſich bei der Belaſtung des

Sicherheitsdienſtes i. S. der StPO ., ſo Grundſtüds mit einem Rechte die Befugnis vor

daßfür ſie die Pflicht zurAnzeigeſtrafbarer behalten,ein anderes,demUmfange nach beſtimmtes
Handlung gemäß § 161 StPO. oder das er

weiterte Recht zur vorläufigen Feſtnahme gemäß tragen zu laſſen ; der Vorbehalt bedarf der Ein
Recht mit dem Range vor jenem Rechte ein

§ 127 StPO. gelten würde. Denn ſie treten ia tragung in das Grundbuch bei dem Rechte, das

auch nicht einzeln, ſelbſtändig handelnd, auf, ſon zurüdtreten ſoll (Abſ. 2). Die Wirkungen der
dern immer nur in Verbindung mit Polizeibeamten, Ginräumung des Vorrangs an ein ſpäter ein
zu deren Verſtärkung ſie dienen. Vollends ſind

getragenes Recht ſind im Umfange des Vorbe

fie nicht Hilfsbeamte der Staatsanwaltſchaft. Das
halts die gleichen wie die einer Rangånderung

gegen werden ſie als „polizeiliche Vollzugs:
nach § 880 BOB.; wie bei dieſer muß der ein :

organe “ i . S. des $ 758 3PO. anzuſehen ſein .
Dort find Beſtimmungen fürden Fall getroffen, geräumte Vorrang im Grundbuch eingetragen

werden.

daß der Gerichtsvollzieher bei Ausübung ſeines

Amtes Widerſtand findet : er kann ſolchenfalls Der Eigentümer des Grundſtüds iſt durch

ohne beſondere Förmlichkeiten die Unterſtüßung
die Eintragung eines Rechtes mit dem in 881

der Polizeilichen Vollzug& organe nachſuchen ; ift Abſ. 1 BGB . beſtimmten Vorbehalte nicht ge
dagegen militäriſche Hilfe erforderlich (alſo hindert, das Grundſtück zunächſt mit Rechten zu

Einſchreiten der Reichswehr). ſo hat er ſich erſt belaſten, denen er den vorbehaltenen Vorrang

an das Vollſtreckungsgericht zu wenden. nicht einräumt ; insbeſondere ſteht der Vorbehalt

3. Ob die Angehörigen der PW. Beamte auch der Eintragung von Zwangs- und Arreſt:

i . S. des StGB. 88 331–359 find, fann hypotheken nicht entgegen. Werden zunächſt Rechte

zweifelhaft erſcheinen . Der Umſtand, daß ſie nicht eingetragen, ohne durch den gleichen Vorbehalt

Beamte i.S. des Beamtengeſekes ſind, iſt nicht ent beſchränkt zu ſein , und beſtellt der Eigentümer

ſcheidend: es kann jemand ſehr wohl Beamter i.S. nunmehr das vorbehaltene Recht , ſo würde der

des StGB. ſein , ohne Beamter i. S. des BG . Berechtigte,Berechtigte, dejjen Recht durch den Vorbehalt

zu ſein , und ſelbſt der ausdrückliche Vermerk im
beſchränkt iſt, um den Betrag der Zwiſchenrechte

Dienſtvertrag, daß der Anzuſtellende die Stellung benachteiligt ſein , wenn dem Rangvorbehalte noch
Um das zueines Beamten nicht haben ſolle, ſchließt die Mög: feine völlige Wirkung zufäme.

lichkeit nicht aus, daß § 359 SIGB. gleichwohl verhüten, iſt in $ 881 Abſ. 4 BGB . beſtimmt,

zutrifft. Es kommt lediglich darauf an , ob ſolche daß dann, wenn das Grundſtück vor der Ein
Verrichtungen übertragen werden ,die dem Staats- tragung des Rechtes, dem der Vorrang beigelegt

zweck unmittelbar oder mittelbar dienen und die iſt, mit einem Rechte ohne einen entſprechenden

nur Ausfluß eines öffentlichen Amtes ſein können . Vorbehalt belaſtet wurde, der Vorrang inſoweit

Dieſe Frage müßte unbedingt bejahtwerden , wenn
feine Wirkung hat , als das mit dem Vorbehalt

die einzelnen Angehörigen "der PW. zur felb eingetragene Recht infolge der inzwiſchen einge

ſtåndigen Erfüllung polizeilicher Aufgaben be tretenen Belaſtung eine über den Vorbehalt hinaus

rufen wären . Das iſt aber nicht der Fall; gehende Beeinträchtigung erleiden würde.

jedenfalls nicht, ſoweit es ſich um Eingriffe in Es iſt bekannt, wie verſchieden dieſe Beſtimmung

die Freiheitsſphäre handelt. Aus dieſem Grunde | je nach der Höhe des Betrages wirkt , der bei der

beſtehen God , durchſchlagende Bedenken gegen die Zwangsverſteigerung des Grundſtücks von dem

Annahme, daß die PW. jeßt ſchon den Beſtim- Verſteigerungserlös auf die durch den Zuſchlag

mungen der SS 331-359 des StGB. unterfällt , erloſchenen Rechte entfällt . Der Grund hiefür

ſo wünſchenswert für die Zukunft eine ſolche Rege- iſt, daß die Beſtimmung, wie ſich aus dem Worte

lung wäre, ſowohl um der Staatsbürger wie um „ inſoweit “ ergibt , erſt dann zu wirken anjängt ,

der PW . ſelber willen . wenn ein über den Betrag des erſten Rechtes

Die Rechtsſtellung der PW. iſt ſonach noch hinausgehender Verſteigerungserlös erzielt wird

nicht in allen Punkten geklärt , viele Fragen ſind und daher das Zwiſchenrecht , das nicht durch den

noch uffen oder nur vorläufig geregelt . Die gleichen Vorbehalt beſchränſt iſt, an dem Erlös

baldige und endgültige Klärung iſt dringend zu teilnimmt. Solange nicht ein derartiger Erlös

wünſchen ; denn nur auf ſicherer geſeßlicher Grund: erzielt wird , kommt der Vorbehalt dem mit dem

lage kann die PW. eine feſte Säule der Staats: Vorrang eingetragenen Rechte voll zugute. Ueber

Autorität werden und eine ſtarke Hand tut uns ſteigt der Erlös das mit dem Vorbehalt einges

bitter not . tragene Recht, jo beginnt das Zwiſchenrecht an

dem Erlöſe teilzunehmen und dem eingetragenen

-
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Vorrang wird nach Höhe des auf das Zwiſchen den gleichen Bedingungen , die der Beſtellungs

recht entfallenden Betrags die Wirkung entzogen. vertrag ausweiſt, noch wegen 10 000 M Hypothek

Beiſpiel : Der Eigentümer hatte ſich bei der zu beſtellen. Eine Eintragung dieſes Vorbehalts

Beſtellung einer Hypothel von 10000 M für A war nicht beantragt und unterblieb deshalb .

die Befugnis vorbehalten , weitere 10 000 M mit Später beſtellte der Eigentümer noch die Hypothek

dem Range vor dieſer Hypothek eintragen zu laſſen ; von 10 000 M. Nach ihrer Eintragung be

vor der für C eingetragenen vorbehaltenen Hypothet antragte er , zu verlautbaren , daß die Hypothek,

iſt eine Zwangshypothet von 10000 M für B gleichen Rang mit der Hypothel von 30 000 M

zur Eintragung gelangt . Erlöſchen die drei Hypo- und denden neun Hypotheken von zuſammen

theken bei der Zwangsverſteigerung des Grund- 60 000 M habe . Das Amtsgericht gab dem

ſtüds, ſo erhält von dem auf ſie entfallenden Erlöſe Antrage hinſichtlich der Hypothek von 30 000 M

bis zu 10000 M C alles, da ſein Recht infolge ſtatt, lehnte ihn aber im übrigen ab .

des Vorrangs an die Stelle der Hypothef des A Mit Beſchwerde machte der Eigentümer hier

tritt und B für ſeine an zweiter Stelle eingetragene gegen geltend , der bei der Hypothek von 30 000 M

Zwangshypohet erſt nach Deckung der an erſter eingetragene Vorbehalt wirke , da die Hypothek

Stelle eingetragenen 10000 M etwas zu bean: mit den neun Hypotheken von 60 000 Mgleichen

ſpruchen hat. Ueberſteigt aber der Erlös 10 000 M, Rang habe, auch gegenüber dieſen Hypotheken .

ſo beginnt die Zwangshypothef an dem Erlöſe teil- Das LG. wies die Beſchwerde zurück, ebenſo das

zunehmen und der für C verbleibende Teil des DLG. die weitere Beſchwerde ; ſeiner Entſcheidung

Verſteigerungserlöſes nermindert ſich zugunſten waren folgende Gründe beigegeben :

des nunmehr mit am Erlöſe teilnehmenden A um
Zu Unrecht wirft der Beſchwerdeführer dem 16.

denjenigen Betrag , der auf die Zwangshypothet vor, verkannt zu haben , daß gemäß § 881 BOB . der

entfält ; fein Anteil am Erlöſe wird daher immer Eigentümer beider Belaſtung ſeines Grundſtüdes mit

kleiner, je höher der Erlös iſt, aber 20 000 M einem Rechte ſich auch die Befugnis vorbehalten könne ,

nicht überſteigt. Bei einem Erlöſe von 20 000 M
ein anderes Hecht im gleichen Mange mit jenem zu be

ſtellen . Denn das LG. geht bei der Begründung

erhält C überhaupt nichts ; erſt von da an be ſeines Beſchluſſes unter Hinweis auf die vorherrſchende

ginnt er wieder an dem Erlöſe teilzunehmen . Meinung ausdrüdlich hiervon aus ; es vermißt aber

II . Wie vorherrſchend angenommen wird, kann
das Vorliegen der formellen Borausſegungen für die

Wirtſamkeit eines ſolchen Vorbehalts, inſofern bei den

in ſinngemäßer Anwendung des § 881 Abſ . 1 in Abt. III unter Nr. 9 bis 17 verlautbarten øypos

BOB. der Eigentümer ſich bei der Belaſtung des thefen an zuſammen 60 000 M , mit denen die neuers

Grundſtücks mit einem Rechte auch die Befugnis dings beſtellte Hypothek von 10 000 M gleichen Rang

vorbehalten , ein anderes Recht init gleichem Rang
erhalten ſoll, fein darauf gerichteter Vorbehalt eins

getragen iſt. Dem war beizupflichten.

eintragen zu laſſen (vgl. Planc Anm . 2 zu Nach § 881 Abſ. 2 BGB. bedarf der Vorbehalt

& 881 BGB . und das dort angeführte Schrift: der Eintragung in das Grundbuch bei dem davon

tum) . Geht man hievon aus , ſo iſt beim Be: betroffenen Rechte. Die Wirkung des bei der ýypothet

ſtehen von Zwiſchenrechten auch die Vorſchrift des
von 30 000 M unter Nr. 2 eingetragenen Vorbehalts,

$ 881 Abſ . 4 BOB. anzuwenden . Ein be
Hypothefen bis zu 70 000 M im gleichen Range ein .

tragen zu laſſen , beſchränkt ſich ſomit aufdieſe Hypo

zeichnendes Beiſpiel hierfür bietet ein Fall, der türz- thel ; die auf Grund des Vorbehalts mit gleichem Range

lich dem DLG . Dresden zur Entſcheidung vorlag . eingetragenen Hypothefen von zuſammen 60 000 M

Der Fall war der folgende. bleiben davon unberührt. Die Befugnis, die Hypo

Ein Grundſtückseigentümer beabſichtigte eine
thef von 10000 M auch im gleichen Mange mit dieſen

Hypotheken zit beſtellen, könnte der Eigentümer nur

Hypothet von 100 000 M aufzunehmen, fand dadurch erlangen , daß der Vorbehalt bei ihnen eins

aber zunächſt nur einen Rapitaliſten , der ihm getragen würde . Da dies nicht geſchehen iſt, kann

30 000 M darlieh . Bei der Beſtellung der die Hypothet von 10000 M den gleichen Rang mit

Hypothek für dieſes Darlehen behielt der Eigen: runggemäß § 880 BOB ., alſo durcheinigungder
den Hypotheken von 60 000 M nur durch Mangändes

tümer ſich deshalb die Befugnis vor , im gleichen Berechtigten, erhalten . Hieran wird insbeſondere auch

Range mit ihr weitere Hypotheken bis zu 70 000 M nichts dadurch geändert, daß der Grundſtüđseigens

nebſt 4 °/2°% Zinſen eintragen zu laſſen . Der
tümer in Punft 10 der die Bypotheken von 60000 M

betreffenden Beſtellungsurkunde vom 10. Juli 1916
Vorbehalt wurde gemäß § 881 Abſ. 2 BGB.

ſich vorbehalten hat, „ an der gleichen Stelle und

bei der Hypothef von 30 000 M eingetragen . unter den gleichen Bedingungen wie die gegen

Nachdem ſich ſodann neun Perſonen gefunden wärtige Urfunde ergibt, noch wegen weiterer 10 000 M

hatten , die in Einzelbeträgen zuſammen 60 000 M
ſamt Anhang øypotheken am Grundſtüť zu beſtellen “.

darliehen , beſtellte der Eigentümer ihnen je
Ob die Gläubiger der Hypothefen von 60 000 M auf

Grund dieſes Vorbehalts verpflichtet ſind, die Rang

Hypothet in der Weiſe , daß die Hypotheken unter- änderung zu bewilligen, iſt jeßt nicht zu entſcheiden.

einander und mit der Hypothek von 30 000 M Beſchl. vom 5. September 1919 zu 6 Reg . 83/19 .

gleichen Rang erhielten . Im Beſtellungsvertrage III. Der Entſcheidung wird unbedenklich bei

hieß es , der Schuldner erhält ſeinen früheren zupflichten ſein , da es an der nach § 881 Abſ . 2

Vorbehalt zur Beſtellung weiterer Sypotheken bis BGB . erforderlichen Eintragung des 'Rangvorbe

zum Betrage von 10000 M aufrecht und behält halte bei den neuen Hypotheken von zuſammen

ſich alſo vor, an der gleichen Stelle und unter 60 000 M jehlte . Nach dem Stande des Grund:
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buchs geſtaltet ſich das Rangverhältnis der Hypo wird hier die Zwiſchenhypothet voll gedect, ſo daß

theken ſomit folgendermaßen : Mit der Hypothek nur 30 000 M zur Verteilung zwiſchen den

von 30000 M nimmt außer den unter fich Bypotheken von 30 000 M und 70000 M ver-:

im gleichen Rang ſtehenden Hypotheken von zu: bleiben ; würden dieſe 30 000 M verhältni8mäßig

ſammen 60 000 M die Hypothet von 10 000M auf die beiden Hypotheken, d . i . mit 9000 M

gleichen Rang ein ; die 60 000 M gehen aber und mit 21 000 M , verteilt , ſo würde dies eine

den 10 000 M im Range vor , ſo daß bei der über den Vorbehalt hinausgehende Beeinträchtigung

Verteilung des Verſteigerungserlöſes neben ihnen der Hypothet von 30 000M enthalten , denn auf

nur die Hypothek von 30 000M zu berücffichtigen ſie entfallen /10 des vollen Verſteigerungserlöſes

iſt. Beträgt alſo der Verſteigerungserlös 90 000 M , alſo 27 000 M. Dieſer Betrag iſt nach 8 881

ſo werden die Hypotheken von zuſammen 60000 M Abſ . 4 BGB. auf ſie zuzuteilen , ſo daß für die

voll gededt; die übrig bleibenden 30 000 M wären Hypothek von 70 000 M nur 3000 M verbleiben .

an ſich auf die Hypotheken von 30000 M und Betrüge die Zwiſchenhypothet 70 000 M und der

die mit ihr ebenfalls im gleichen Range ſtehende Verſteigerungserlös 100 000 M, jo würden die

Hypothet von 10000 M verhältnismäßig zu vers Hypothet von 30 000 M und die Zwiſchenhypothet

teilen , ſo daß auf die erſtere Hypothet 22500 M voll gededt; auf die vorbehaltene Hypothet von

und auf die lettere 7500 M entfielen . Dies 70 000 M aber entfiele gar nichts, weil der bei

würde aber eine über den Vorbehalt hinausgehende der Hypothet von 30 000 M eingetragene Vor

Beeinträchtigung der Hypothet von 30 000 M behalt ihr nicht mehr als 10 des Verſteigerungs

enthalten ; denn auf Grund des Vorbehalte können erlöſes entziehen kann . Alſo auch hier dieſelbe

ihr mehr nicht als ' /10 des Verſteigerungserlöſes eigenartige Wirkung der in S 881 Abſ. 4 BOB.

entzogen werden und nach § 881 Abſ . 4 BGB. getroffenen Beſtimmung.

müſſen ihr dafür 3/10 von den 90 000 M

27 000 M verbleiben . Die Folge iſt, daß auf

die Hypothet von 10000M nur 3000 M ent: die Vergütung der Umzugskoſten an Beamte.
fallen. Dies wåre vermieden worden , wenn der

Eigentümer die Hypotheken von zuſammen 60000 M Von Finanzaſſeſfor 3. Heißer in Regensburg .

durch einen dem Vorbehalt bei der Hypothet von

30 000 M entſprechenden Vorbehalt beſchränkt
Die Vergütung der Umzuga koſten an Beamte

gehabt hatte ; denn dann wäre dem Eintragungs
des Zivilſtaatsdienſte8 hat durch die Kriegsverhältniſſe

antrage des Eigentümers voll ſtattzugeben geweſen , und deren Nachwirkung eine erhöhte Bedeutung

und die Hypothek von 10000 M würde gleichen erfahren, die ſich beſonders jeßt geltend macht.

Rang nicht nur mit der Hypothek von 30000 M Einrüden der Beamten zum Heeresdienſte und die

ſondern auch mit den neun Hypotheken von zu :
dadurch bedingte Zerreißung der Haushalte , Ver

ſammen 60'000 M erhalten haben , was dazu ſegung von eingerüdten Beamten, die erſt nach

geführt hätte , daß der Verſteigerungserlös auf Kriegsende ihre neue Dienſtſtelle antraten , Ver:

ſämtliche elf Hypotheken verhältnismäßig zu ver.
heiratung von Beamten , wobei die Frau an ihrem

teilen war, alſo mit 27 000 M auf die Hypothet
alten Wohnſib, meiſt bei ihren Eltern, mitſamt

von 30 000 M, mit 54 000 M auf die Hypo: der Wohnungseinrichtung verblieb , die derzeitigen

theken von zuſammen 60 000 M und mit 9000M Transportſchwierigkeiten , die Wohnungsnot, die

auf die Sypothet von 10 000 M.
mehrmaliges Hin- und Herreiſen verſekter Beamter

Das Ergebnis iſt
, daß der Eigentümer die verurſacht, das alles hat Verhältniſſe geſchaffen,

von ihm bei der Beſtellung eines Rechtes vor:
denen die bisherigen auf regelmäßige Verhältniſſe zu:

behaltene Befugnis, ein anderes Recht mit gleichem
geſchnittenen Vorſchriften und die unter miniſterieller

Range eintragen zu laſſen, zwar nicht aufeinmal
Billigung geübte Praxis nicht mehr gerecht werden .

auszuüben braucht, ſondern den vorbehaltenen Dazu kommt, daßdie mehr oder minder ſtrenge

Vorrang durch allmähliche Beſtellung von mehreren
Anwendung der Beſtimmungen über die Vergütung

Rechtenausfallen kann ,daß er aber danndie zu der Umzugskoſten infolge ihrer jeßigen rieſigen

nächſt beſtellten Rechte durch den - eingetragenen
Höhe für die Betroffenen von empfindlicher Be

Vorbehalt beſchränken muß, noch Rechte mit ihnen
deutung geworden iſt. Dieſen ſchwierigen Ver

hältniſſen abzuhelfen , find in den legten Jahren
im gleichen Range bis zur Ausfüllung des Vor:

behalte zu beſtellen .
Ergänzungsbeſtimmungen von Wichtigkeit ge

IV . Noch zu betrachten bleibt der Fall, wenn
ſchaffen worden, deren Beſprechung um ſo mehr

der Eigentümer ein Zwiſchenrecht eintragenläßt peranlaßt erſcheint, als ſie einerſeits nicht genügend

ohne von dem Vorbehalte Gebrauch zu machen,
befannt geworden ſind und andererſeits fich bei

wie z . B. wenn er in dem behandelten Falle eine
ihrer Anwendung verſchiedentlich Zweifel ergeben

Hypothef von 60 000 M und dann erſt im gleichen
haben .

Rang mit der Hypothek von 30 000 M die vor
1 .

behaltene Hypothet von 70 000 M beſtellt hätte Für die Vergütung der Umzugskoſten find

Bei einem Verſteigerungserlöſe von 90 000 M derzeit maßgebend :

-
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-

1. Die VD. V. 20. Nov. 1902 (GVBI. S. 709) zum Tag des Einzugs in die neue Wohnung gewährt

in der Faffung der VO . v . 10. Dez. 1908 (GVBI. werden , wobei dieetwa gewährte Mietzingentſcha

S. 1041) und die VollzVO. v. 20. Nov. 1902 digung nach SS 9ff. der VO. angerechnet wird .

(3MBI. S.1034) (1. Lindi, die Vergütung der Umzugsf II .

koſten an Beamte und Bedienſtete des Zivilſtaats- Für verſeßte Beamte kommen hienach unter

dienſtes, Nürnberg 1914, R. Rochs Verlag). den ſonſtigen Vorausſeßungen folgende Ver

2. Die Bet. ſämtl. Zivilſtaatsminiſterien d. gütungen in Betracht:

17. April 1918 Nr. 12 213 betr . Gewährung von A. Reiſekoſten für den etatsmäßigen Beamten

Beihilfen zu Umzugskoſten (GVBI. S. 269), wonach ſelbſt (nach der VD . d . 17. Juli 1915 über Ent:

vom 1. Januar 1918 bis zur Beendigung der ſchädigung der Beamten bei Vornahmeauswärtiger

Kriegsverhältniſſe im Falle des $ 12 der VD . dom Dienſtgeſchäfte [GVBI. S. 563 ff. ]) und für die

20. Nov. 1902 neben der dort vorgeſehenen Ent: zu ſeinem Haushalt gehörigen Perſonen von dem

ſchädigung noch eine Beihilfe gewährtwerden kann , bisherigen Wohnſiße nach dem neuen Wohnſiz

falls ſich die (4 % bzw. 2 % des bisherigen penſions: 8 6 Ziff. 1 der VO. d . 20. Nov. 1902 –, ferner

fähigen Gehalts nicht überſteigende) Höchſtentſchå: die notwendigen Uebernachtungskoſten und der not

digung zur Dedung des durch die Verſeßung ver- wendige Verpflegungsinehraufwand für die zum

urſachten ſonſtigen Aufwands infolge von Umſtänden Hausſtand des Beamten gehörigen Perſonen während

als unzureichend erweiſt, die mit dem Krieg und der Zeit der Umzugreiſe und der Beförderung des

ſeinen Begleiterſcheinungen urſächlich zuſammen- Bauarats von Wohnung zu Wohnung – Ziff. 11

hängen . der FinMin Bet. v. 17. April 1918 Nr. 12215,

3. Die FinMinBek.v. 17. April 1918 Nr. 12215 FMBI. S. 116 — . Nichtetatmäßige Beamte er

die Vergütung von Umzugskoſten an Beamte des halten nur die Reiſekoſten für ihre Perſon und

Zivilſtaatsdienſte betr. ( FMBI. S. 116). Dieſe Koſten des Gepäctransports nach der VD. vom

Bekanntmachung bringt eine Erweiterung in zwei 17. Juli 1915 GVBI. 563, nicht auch Transport

Punkten : koſten des Hausrats uſw. vergütet .

B. Tagegelder für den Beamten (auch
a) im Falle des § 6 Ziff. 1 der VO. v . 20. Nov. 1902

nicht etatm .) nach ſeiner bisherigen Dienſt
die notwendigen Uebernachtungskoſten und der

ſtellung während der zur Reiſe erforderlichen Zeit

notwendige Verpflegungsmehraufwand fürdie (VO. v. 17. Juli1915 über die Entſchädigung

zum Hausſtand des Beamten gehörigen Perſonen
der Beamten bei auswärtigen Dienſtgeſchäften,

während der Zeit der Umzugsreiſe und der GVBI. S. 503).

Beförderung des Hausrats von Wohnung zu
C.Transportkoſten : Erſaß der Roſten der

Wohnung (bisher nicht erſazfähig, f. Lindl Beförderung des Hausrats des Beamten von der

a . a. D. S. 9 Anm . 8) ;
ſeitherigen Wohnung in die neue Wohnung (8 6

ferner die Auslagen für Befeſtigung von
Biff. 1 d . VD. v . 20. Nov. 1902) , ſowie die Koſten

Bildern und Vorhängen in der neuen Wohnung für die Mitnahmeder zur Zeit der Verſezung im

( bisher nicht erſaßfähig nach Ziff. 6 Abſ . 2
Haushalte vorhandenen Brennſtoffe und Lebens

der VollzVorſchr. v. 20. Nov. 1902) ; mittel — Biff. 1 der Fin Min Bek. v . 17. April 1918

endlich die Koſten für Mitnahme der zur Zeit Nr. 12215 FMBI. S. 116 –, aber nur für die

der Verſeßung im Haushalte vorhandenen Brenn- etatsmäßigen Beamten.

ftoffe und Lebensmittel (bisher nicht erſaßfähig
D. Wohnungseinrichtungskoſten: die

nach Ziff. 6Abſ. 2 der VollzVorſchr.v. 20. No- Auslagen für die Befeſtigung der Bilder und Vor
vember 1902 ) .

hänge in der neuen Wohnung, Ziff.1d . FinMinBek.

b) Im Falle des § 9 der VD. v . 20. Nov. 1902 : v . 17. April 1918 Nr. 12215 , FMBI. Š. 116 ,

neben der Mietzinsentſchädigung die Wohnung8: ebenfalls nur für die etatsmäßigen Beamten .

abnüßungsentſchädigung, auch wenn Mietzing- E. Mietzinsentſchädigung, Mietwert :

und Wohnungsabnüßungsentſchädigung zu: entſchädigung nach 88 9 ,10 d . VO. V. 20. Nov.

ſammen 20 % des mit der bisherigen Stelle 1902 , Wohnungsabnußungsentſchädigung nach

verbundenen Anfangsgehalts überſteigen (bisher Ziff. 2 der Fin MinBet. vom 17. Üpril 1918

nicht erſaßfähig nad FinME. v . 10. Nov. 1911 Nr. 12215 , FMBI . S. 116, ebenfalls nur für

Nr. 36 121 , Lindi S. 12 Anm. 1 ) . die etatsmäßigen Beamten .

4. GemBek. d . Zivilſtaatsminiſterien v . 30. Mai
F. Aufwand entſchädigung bei doppelter

1919 Nr. 18926 wegen Vergütungder Umzugs: Haushaltsführung für etatsm. und nicht etatsm.

koſten an Beamte des Zivilſtaatsdienſts (GVBI .
Beamte nach der Bek . v . 30. Mai 1919 Nr. 18926,

S. 287) . Hienach kann bei einer durch Wohnungsnot
GVBI. S. 287 ff.

bedingten doppelten Haushaltführung eine Aufwand

entſchädigungvon P/10der Tag- und Üebernachtungs- Nachfolgend ſeien einige Bemerkungen angebracht

gelder nebſt den jeweiligen Teuerungszuſchlägen vom über häufig in den Liquidationen wiederkehrende

Tag nach der Ankunft am neuen Dienſtort bis | Poſten, die zu Beanſtandungen Anlaß geben :

.

1

III.
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a ) Wiederholte Reiſen : Die derzeitigen werden. Hier mag erwähnt werden , daß Geſuche

mißlichen Wohnungsverhältniffe veranlaſſen die nach § 12 a. a . D. angeſichts der durch die jebigen

Beamten zu wiederholten Reiſen an ihren neuen Verhältniſſe begründeten Schwierigkeiten wohl

Dienſtſiß zwecks Wohnungsſuche ; bei den Umzügen, wollend berückſichtigt werden . Die Bek. v . 17. April

namentlich wenn am neuen Dienſtfiße vorerſt keine 1918 Nr. 12213, GVBI. S. 269, ermöglicht

Wohnung zu finden iſt, werden die Kinder zu zudem außer der bisherigen Entſchädigung nach

Verwandten gebracht und müſſen dann, wenn die § 12 noch eine weitere, der Höhe nach nicht

Wohnung bezogen wird, wieder geholt werden, beſchränkte Beihilfe, ſo daß alle den Beamten er:

was ebenfalls zu wiederholten Reiſen des Beamten wachſenen außerordentlichen Auslagen , ihre Not

und ſeiner Angehörigen führt; vielfach holt auch wendigkeit vorausgeſegt, Berückſichtigung finden

der Beamte, wenn er endlich im glücklichen Beſige können. Die bei Abſtrichen zutage tretende Ers

einer Wohnung iſt, ſeine Familie ab , meiſt um bitterung mancher Liquidanten mag verſtändlich er

auch die Beförderung des Hausrats überwachen zu ſcheinen ,würde aber vermieden werden , wenn einer:

können. Die Reiſekoften und Tagegelder, die hiefür ſeits der Wortlaut des § 6 d . VO. v . 20. Nov. 1902,

liquidiert werden , ſind nach wie vor nicht erſaß- andererſeits die Möglichkeit, auf dem Wege des § 12

fåhig (1. Lindl a . a . D. S. 5 Anm . 1 ) und können D. VD.V. 20. Nov. 1902 Erſaß zu erhalten , genügend

nur auf dem Wege des § 12 d. VO. V. 20. Nov. 1902 bekannt wåre.

Berüdſichtigung finden (Einreichung eines geſon- Häufig iſt auch, daß die Möbel nicht ſofort

berten Beſuchs !). in die neue Wohnung, d. i . die am neuen Dienſt

b) Transport des Hausrats. Wie ein- fiße befindliche Wohnung verbracht werden können ,

gangs erwähnt , bringen es die derzeitigen Ver ſondern erſtin Behelføräume gebracht werden müſſen,

hältniſſe mehr als je mit ſich, daß fich der Hausrat weil die neue Wohnung noch nicht bezugsfähig iſt .

entweder nicht am alten Dienſtorte befindet oder Auch dieſe Mehrtransportkoſten ſind nach § 6 a . a .D.

an mehreren Stellen zerſtreut iſt. So ſind manche nicht erſabfähig (1. Lindi S. 8 Anm . 4) , außer

Beamte während des Kriegs verſekt worden , haben es handelt ſich hiebei nur um geringe Mehrkoſten,

aber, weil eingerückt, ihre neue Dienſtſtelle nicht und eignen ſich nur zur Berückſichtigung gemäß

angetreten , werden dann weiter verſekt und laſſen $ 12 a. a . D.

nun ihren Hausrat von dem früheren Orte nach Die Kriegsverhältniſſe haben es auch mit ſich

dem neuen Dienfiorte verbringen . Manche ein- gebracht, daß mehr wie je Koſten für den Trang

gerüđte Beamte haben ſich während des Kriegs port von Haustieren liquidiert werden . Dem Er

verheiratet , der Hausrat iſt z. B.bei den Schwieger ſaß dieſer Koſten ſtehen keine Bedenken entgegen ,

eltern verblieben , bei einer Verſeßung müſſen die ſoweit es ſich um reine Transportkoſten handelt

Möbel nun nicht vom bisherigen Dienſtorte,ſondern (1. Lindl a . a . D. S. 8 Anm . 1).

von dem Aufbewahrungsorte nach dem neuen Dienſt- c) Nach der Bek . v . 17. April 1918 Nr. 12215

orte verbracht werden . Andere Beamte haben wegen (FMBI. S. 116) werden vergütet die notwendigen

räumlicher Schwierigkeiten einen Teil ihrer Möbel Uebernachtungstoſten und der notwendige Ver

anderweit hinterſtellt, kommen nun durch Verſekung pflegungsmehraufwand (d . i . gegenüber dem ge

in den Beſik einer geräumigen Dienſtwohnung und wöhnlichen Haushaltsaufwand) für die zum Haus

verbringen ihre Möbel von dem Hinterſtellungsorte ſtand des Beamten gehörigen Perſonen während

dorthin. Für alle dieſe und ähnliche Fille1902 des Hausrats von Wohnung zuWohnung.Denzu der Zeit der Umzugsreiſe und der Beförderung

ſagen : 6 der Nov.

werden nur vergütet die Beförderungskoſten des Beamten ſelbſt hievon auszuſchließen, wie es oft

Hausrats von der ſeitherigen Wohnung in die geſchieht, iſt nur inſoweit richtig, als er Tage

neue Wohnung; als ſeitherige Wohnung gilt nur und Uebernachtungsgelder bezieht. 3. B. am 1. ds .

die am bisherigen Dienſtſiße innegehabte Wohnung Mts. wird der Möbelwagen abtransportiert, der

(1. Lindl a . a . D. S. 8 Anm . 3 ) . Soweit die Beamte reiſt mit ſeiner Familie nach ſeiner neuen

Möbel daher von einem andern Ort als dem bis: Dienſtesſtelle. Da der Möbelwagen erſt nach

herigen Dienſtfiße zu transportieren waren , werden 8 Tagen eintrifft, iſt der Beamte mit ſeiner Familie

die Beförderungskoſten im allgemeinen nicht erſeßt. gezwungen , im Hotel zu wohnen. Die Familien

Eine Ausnahme wird in der Praxis nur gemacht angehörigen erhalten außer den Heiſekoſten für die

und zwar mit Recht wenn die Transport- 8 Tage die Uebernachtungskoſten und den Verpflegs

koſten von dem tatſächlichen Aufbewahrungsorte mehraufwand erſeßt.mehraufwand erſeßt. Der Beamte erhält Tage

nicht größer ſind als von dem bisherigen Dienſt gelder und Uebernachtungsgelder für die Reiſe

fiße aus, von dem aus ſie an ſich zu erſeßen ſelbſt nach den Vorſchriften über Vornahme von

geweſen wären und wenn die Kriegs- oder die auswärtigen Dienſtgeſchäften ; ihin nun für die

derzeitigen Wohnungsverhältniſſe zu einer ander übrigen Tage Uebernachtungskoſten und Verpfleg8

weiten Unterbringung der Möbel gezwungen hatten . mehraufwand aberkennen zu wollen , verſtieße gegen

Soweit ein Erſaß nach dieſer Vorſchriftnicht den Sinn der Bek. v . 17. April 1919 Nr. 12 215 ,

ftattfinden kann , müſſen die Liquidanten auf den die den während der Umzugsreiſe (begrifflich

Weg des § 12 d. VD. d. 20. Nov. 1902 verwieſen weiter als die Fahrt von dem alten zum neuen

-
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Dienſtort) dem Beamten erwachſenden Aufwand b) Die Bek. ſpricht zunächſt von etatmäßigen

treffen will. Beamten. Nad) Siff. 5 ebenda finden auf nichts

DieZeit der Umzugsreiſe und der Beförderung etatmäßigeBeamte (das ſinddie nicht einer in
des Hausrats von Wohnung zu Wohnung werden der Gehaltsordnung aufgeführten Beamtenklaffe

gewöhnlich auseinanderfallen , der Transport des angehörenden oder nicht in den in Art . 5 A6 . 1Abſ. 1

Fausratswird in der Regel mehr Zeit beanſpruchen. BG. vorgeſchriebenen Formen ernannten Beamten,

Der Mehraufwand kann vergütet werden , nicht ferner die geprüften Staatsdienſtaſpiranten , die

bloß bis die Möbel am neuen Dienſtort einge- durch Bek. ſämtl. Zivilſtaatsminiſterien v . 8. Juni

troffen ſind, ſondern auch bis ſie in die neue 1909 (GVBI. S. 386) zu Beamten im Sinne

Wohnung verbracht find , was bei den jeßigen des Art. 1 BG. erklärt ſind), die gleichen Vor-:

Schwierigkeiten der Transporte ſehr von Bedeutung ſchriften in den Fällen des § 4 d. VO . v . 10. Dez.

iſt. Außer den Auslagen für die Befeſtigung von 1908 2. Vouz. 0. BG . (GVBI. S. 1041 ff.) finns

Bildern und Vorhängen in der neuen Wohnung gemäße Anwendung. Nach § 4 d . VollzBef. 3.

werden häufig Koſten für die Auf- und Abmontierung BG. erhalten nichtetatsmäßige Beamte bei einer

von Beleuchtungstörpern, elektriſchen Klingeln uſw., Verſekung , die weder auf Anſuchen erfolgt noch

dann aber auch Koſten für die Neuanſchaffung durch eigenes Verhalten verſchuldet iſt, ſowie bei

oder eine Entſchädigung für unverwendbar ge- ihrer Ernennung zum etatsmäßigen Beamten als

wordene Gegenſtände z . B. Lampen, Lüſter, Gag- Umzugskoſten Tagegelder und den Erſaß der Reiſe

kochherde uſw. liquidiert. Dieſe Koſten ſind bisher koſten für ihre Perſon nach den für auswärtige

nicht erſaßfähig geweſen (f . Lindl S. 9 Anm . 9) Dienſtgeſchäfte geltenden Vorſchriften. Der Aus

und find es auch nach der Bef. v . 17. April 1918 drud , finngemäß “ führt leicht zu Mißverſtändniſſen.

Nr. 12 215 nicht. Zweckmäßig wäre es allerdings Damit will jedenfalls nur geſagt ſein: Verheiratete

geweſen, wenn bei der jeßt ſo häufigen Einrichtung oder ledige und verwitwete nichtetatmäßige Beamte

von Gas und elektriſchem Licht in den Wohnungen mit eigenem Haushalt , ſoweit ſie überhaupt Um

die Koſten für Auf- und Abmontieren von Bezugskoſten erhalten , haben Anſpruch auf die be

leuchtungskörpern und elektriſchen oder Gaskochern ſondere Entſchädigung, wie die etatmäßigen Be

(nicht aber für Neubeſchaffung) als erſaßfähig er: amten, die verheiratet oder ledig und verwitwet

klärt worden waren , um ſo mehr als ja dieſe Koſten ſind und eigenen Haushalt haben .

unmittelbar durch die Verſeßung veranlaßt wurden c ) Die beſondere Entſchädigung wird gewährt

und bei dem derzeitigen Mangel an anderen Be- „ für die Zeit der doppelten Haushaltführung“ und

leuchtungsſtoffen die Benußung von Gas und zwar vom Tage nach der Ankunft am neuen

elektriſchem Licht zum Zwang geworden iſt. Dienſtorte bis zum Tage des Einzugs in die neue

Wohnung ; für beide hier benannten Tage wird
IV.

alſo keine beſondere Entſchädigung gewährt. Wenn

Einer beſonderen Beſprechung bedarf noch die ein Beamter z . B. erkrankt und für die Dauer

gem . Min Bek.v . 30. Mai 1919 Nr. 18926 (GVBI. ſeiner Erkrankung zu ſeiner Familie zurüctehrt

S. 287) betr. Aufwandentſchädigung bei doppelter oder von ſeinem neuen Dienſtorte aus einen 14 tägigen

Haushaltführung . oder noch längeren Geſchäftsurlaub antritt und

a) Die hier vorgeſehene beſondere Entſchädigung ihn bei ſeiner am alten Dienſtorte verbliebenen

kann gewährt werden verheirateten , ledigen und Familie verbringt , ſo entfällt für dieſe Zeit die

verwitweten Beamten mit eigenem Haushalt, die beſondere Entſchädigung, da in dieſer Zeit kein

Anſpruch auf Vergütung der Umzugskoſten haben . doppelter Haushalt beſteht. Für die Tage der

Das Beſtehen eines Anſpruchs auf Umzugskoſten Reiſe wird die Entſchädigung (1/10 ) gewährt werden

iſt hienach Vorausſeßung; ob tatſächlich auch ſolche können ebenſo die Auslagen für Zimmermiete am

liquidiert worden ſind , iſt ohne Belang. Die be- neuen Dienſtort für die Dauer der Abweſenheit

ſondere Entſchädigung kommt aber dann nicht in oder des Urlaubs , inſoweit ſie den für die Urlaubs

Frage, wenn ein Anſpruch nicht beſteht wie z . B. zeit ſich berechnenden Geſamtbetrag der Uebernach :

im Falle des § 13 d . VO. v. 20. Nov. 1902 tungsgelder (Ziff. 1 der Bet , vom 30. Mai 1919 )

(„,bei Verſekung auf Anſuchen kann . ge- nicht überſteigen. Dagegen werden die Reiſekoſten

währt werden “). nicht erſett (1. III a) , außer es handelt um einen beſons

Weitere Vorausſeßung der beſonderen Ent- ders berückſichtigenswerten Fall. Selbſtverſtändlich

ſchädigung iſt, daß der betreffende Beamte an ſeinem entfällt die beſondere Entſchädigung auch für Tage,

neuen Dienſtorte oder in deſſen nächſter Umgebung für die der Beamte anläßlich eines vorgenommenen

(für Großſtädte von Bedeutung) eine für ſeine Dienſtgeſchäftes ohnehin Tage- und Uebernachtungs

Verhältniſſe geeignete Wohnung zu finden außers gelder erhält. Häufig iſt auch der Fall, daß der

ſtande und infolgedeſſen genötigt iſt, ſeinen Haus- Beamte ſeine Familie am alten Dienſtorte abholt

halt am bisherigen Dienſtorte fortzuſühren . Der und zum neuen Dienſtorte verbringt, ſobald eine

Nachweis hierüber wird zweckmäßig durch je eine Wohnung am neuen Dienſtorte gefunden iſt. Für

gemeindliche Beſtätigung ſeines neuen wie ſeines dieſe Reiſe erhält er weder Reiſekoſten noch ein

bisherigen Dienſtortes geführt. eigenes Taggeld noch auch Entſchädigung für Ver
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pflegungsmehraufwand ( ſ . III a), außer es handelt ſofort weiter vermietet werden können, daß fie
ſich um beſonders gelagerte Verhältniſſe, wie Be- aber noch vorkommt;

gleitung erkrankter oder ſonſt hilfsbedürftiger Fa: 1. wenn ein Beamter keine beſondere Ent

milienangehöriger. Dagegen wird dem betreffenden ſchädigung nach der Bek. v . 30. Mai 1919 bezieht,v

Beamten die beſondere Entſchädigung nach dieſer aber ſeine alte Wohnung nicht ſofort hat weiter

Bek. für dieſe Tage nichtentzogen werden dürfen ; vermieten können ;;

zwar beſteht in dieſem Falle kein doppelter Haus: 2. wenn zwar die Mietzinsentſchädigung auf

halt mehr, da der alte aufgelöſt wird oder iſt. die Entſchädigung nach der Bet. d. 30. Mai 1919

Aber nach Ziff. 1 der Bet. iſt als Zeitpunkt der angerechnet wird, die Mietzinsentſchädigung aber

beſonderen Entſchädigung der Tag des Einzug für einen längeren Zeitraum zu gewähren war,

in die neue Wohnung beſtimmt, ſo daß der Be. als die beſondere Entſchädigung.

amte mit Recht die beſondere Entſchädigung für f) Die Genehmigung des zuſtändigen Reſſort

fich beanſpruchen kann . miniſteriums zur Anweiſung der beſonderen Ent:

d) Als beſondere Entſchädigung werden gewährt ſchädigung iſt erforderlich

Tag- und Uebernachtungsgelder nach der Gem.- 1. bei mehr als 6 monatiger Dauer der be

MinBek. v. 18. Dez. 1916, GVBI. S. 673 info: fonderen Entſchädigung ;

weit aufrecht erhalten durch Bek. vom 31. Oktober 2. bei Beförderungen und Verſeßungen vor

1919 (GVBl. S. 702) , nebſt den jeweiligen Teues dem 1. Januar 1919 ; hier iſt aber Gewährung

rungszuſchlägen (ießt maßgebend die Bek. v .6. März nur möglich, wenn die doppelte Haushaltführung

1919, GVBl. S. 95) . über den 31. Dez. 1918 hinaus gedauert hat .

In Betracht kommen die Tag- und Ueber- Es tann alſo Entichädigung nur gewährt werden

nachtungsgelder der neuen Dienſtesſtellung. Es für die Zeit nach dem 1. Januar 1919 .

liegt nahe, auch hieher den in § 6 Ziff. 2 d. VO.

d. 20. Nov. 1902 ausgeſprochenen Grundſaß zu
V.

übertragen , daß nur die Tagegelder der bisherigen Zum Schluſſe noch eine Bemerkung über die

Dienſtesſtellung anzuweiſen ſind, weil die Bek. Zuſtändigkeit zur Feſtlegung der Vergütungen .

vom 30. Mai 1919 nur ein Anhängſel der Be- Nach 3iff.18 ff. d. VolzBet. v. 20.Nov. 1902,

fitimmungen über Vergütung von Umzugskoſten FMBI. S. 355 ,obliegt die Prüfung und Feſts

iſt und die hier gewährte Entſchädigung auch in ſegung der Liquidationen bei jenen Beamten , die

rechneriſcher Beziehung wie Umzugskoſten behandelt den Miniſterien der Juſtiz, des Innern , des Unter:

wird (1. Ziff. 3 d. Bek.). Allein eine derartige richts und Kultus oder der Finanzen unterſtehen

Auslegung widerſpricht dem Zweck und Sinn der und deren Gehalt ein Rentamt oder eine Kreiss

Ber . d. 30. Mai 1919 und dem Weſen der Ent: faſſe auszahlt, der dem Rentamte oder der Kreis

ſchädigung als einer für längere Zeit zu gewährenden taſſe des neuen Dienſtſikes vorgeſepten Regierungs

Entſchädigung, während deren der Beamte ſchon finanzkammer; bei denjenigen Beamten , welche die

die neue Dienſtesſtellung bekleidet . Maßgebend mit ihrer neuen Stelle verbundenen Gehaltsbezüge

für den Anſaß der Tag: und Uebernachtungsgelder unmittelbar oder durch Vermittlung einer andren

iſt daher die neue Dienſtesſtellung. Kaſſe von der Zentralſtaatskaſſe erhalten, iſt die

e) Vielfache Mißdeutung in faſt allen Rechnungskammer zuſtändig. Gegen die von den

Liquidationen tritt dies zutage hat die Be- Rechnungsſtellen vorgenommenen Abſtriche ſowie

ſtimmung der Ziff. 2 der Bet. gefunden , wonach gegen deren ſonſtigen Verfügungen iſt die bei

auf die Tages und Uebernachtungsgelder der Teil der Rechnungsſtelle einzureichende Verwaltungsbe.

der für die Wohnung am bisherigen Dienſtorte ſchwerde zuläſſig. Die Beſchwerde wird vom Staats

zu entrichtenden Mietzinsentſchädigung angerechnet miniſterium der Finanzen verbeſchieden ; iſt der

wird , der auf die Zeit der Weiterbenüzung durch Beſchwerdeführer ein einem anderen Reſſort an

die Haushalts:Angehörigen trifft . Gemeint iſt hier gehöriger Beamter, ſo erfolgt die Verbeſcheidung

jedenfalls die Anrechnung der nach § 6 Ziff. 3 d . im Benehmen mit dem betreffenden Staatsmini

AV. d . 20. Nov. 1902 und SS 9 und 10 ebenda ſterium .

allenfalls gewährten Mietzinsentſchädigung. Die Verfolgung der Anſprüche auf Vers

Von den Beteiligten wird zumeiſt der von ihnen gütung der Umzugstoſten im Rechtswege iſt

am alten Dienſtorte bezahlte Mietzing — zuzu nach Art . 176 Abj . 2 BG . ausgeſchloſſen , mit

ihren Ungunſten – abgerechnet . Die Faſſung derabgerechnet. Die Faſſung der Ausnahme bei Richtern und den ihnen nach

Beſtimmung zu entrichtende" mag wohl Ver- Art . 183 Abj. 1 BG . und Art . 2 VGHG. v .

anlaſſung zu dieſem Jrrtum ſein ; verſtändlicher 8. Aug. 1878 und Art. 184 Abſ. 1, 2 BG. gleich.

würde die Faſſung zu lauten hahen : „ Die allen : geſtellten Mitgliedern des VGH. und des Oberſten

falls gewährte Mietzinsentſchädigung “. Rechnungshofes, denen nach 8 9 GVG. ein ge

Hier mag noch angefügt ſein , daß bei den richtlich verfolgbarer Anſpruch auf Umzugskoſten

derzeitigen Wohnungsverhältniſſen die Anweiſung zuſteht.

von Mietzinsentſchädigungen nur 1.ehr ſelten

praktiſch wird , weil die Wohnungen gewöhnlich

:

M

/
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Kleinigkeiten.
einſchlägigen Verfügungen der Stelle, die den Ab

drud anordnet - amtlich abgedrudt wird.

Von Emanuel Habel, Staatsanwalt
Vielfach fehlt im Staatsanzeiger auch die Bei

bei dem Oberlandesgerichte München.

fügung des Betreffs der Bekanntmachung, ſo daß

Die Fülle von Vorſchriften, die während des ihre Anführung erſchwert iſt (z . B. SIA . 1919

Krieges und nachher ergangen ſind und noch Nr. 295 Bet. des Staatskommiffars für München

fortgeſeßt ergehen , macht es immer ſchwerer den vom 4. Dezember 1919 über Rauchwaren , StA.

Ueberblick zu wahren und ſie für den Gebrauch 1919 Nr. 303 Bef. des Handelsminiſteriums

im täglichen Leben , beſonders in der Praxis und vom 15. Dezember 1919 über bayer. Ausfuhrs

in der Wiſſenſchaft, jederzeit bereit zu haben . verbote , StA. 1920 Nr. 12 Bet. des Min .

Auch die ſorgfältigſten Zuſammenſtellungen veralten für ſoz . Fürſorge vom 13. Januar 1920 über

ſchnell, wenn ſie nicht durch regelmäßige Nach Erwerbsloſenfürſorge). In anderen Fällen fehlt

träge auf dem Laufenden erhalten werden. Dieſe das Datum und die Unterzeichnung der Bekannt:

Nachträge ſind dem Einzelnen ſogar oft unmöglich, machung (z. B. Stå. 1919 Nr. 301 Bek. der

weil ihm die Blätter, wo die Veröffentlichung er- Reidsbekleidungsſtelle über Notſtandsverſorgung

folgt, nicht zur Verfügung ſtehen . Außer dem mit Web- , Wirt- und Stricwaren , Stå. 1919

Reichsgeſeßblatte, dem Geſetz und Verordnungs: Nr. 303 Bef. des Miniſteriums des Innern über die

blatte , den Amtsblättern der Miniſterien , der Zuwendung von Reichsmitteln an Deutſche für

Kreiſe , Bezirke und Gemeinden finden die maß= Schäden im Auslande). Wieder andere Veröffent:

gebenden Veröffentlichungen häufig in Blättern lichungen ( ſogar im GVBI.) laffen nicht erſehen,

ſtatt, die ſozuſagen unter Ausſchluß der Deffent: von welcher Stelle fie ausgehen (z. B. die VD.

lichkeit erſcheinen, d . h . die in der Regel niemand über die Aufhebung bayeriſcher Geſandtſchaften

lieſt, der nicht gerade dazu verpflichtet iſt, und vom 24. Oktober und 6. Dezember v . 38. , GVBI.

die bei den wenigſten äußeren Behörden , ja nicht S. 696, 817 ) . Es ſteht zwar eine Reihe von

einmal bei allen Mittel- und Zentralſtellen ge- Namen darunter, die wohl die Vermutung recht

halten werden , z. B. im Reichsanzeiger, Zentral- fertigen, daß es ſich um Verordnungen des Geſamt

blatt für das Deutſche Reich uſw. ſtaatsminiſteriums handelt , aber bei der Schnellig:

In Baye'n werden die Vorſchriften , deren keit , mit der heutigentags die maßgebenden Per

maßgebende Veröffentlichung in anderen Blättern ſonen wechſeln, kann dem Fernerſtehenden oder dem,

erfolgt , meiſtens — wenn auch nicht immer der in ſpäteren Jahren auf die Veröffentlichung

im Bayeriſchen Staatsanzeiger abgedrudt . Das zurückgreifen muß, kaum das ſofortige Wiſſen darüber

erleichtert zwar den Ueberblick und die Inſtand zugemutet werden , welche Stellen von den unter

haltung der Ueberſichten , aber der Abdruck leidet zeichneten Perſonen im Zeitpunkte des Erlaffes der

oft an Mängeln, die ſeine Vorzüge ſtark beeins Vorſchrift vertreten wurden. Sonderbar erſcheint

trăchtigen und doch leicht behoben werden können , es auch , wenn im Staatsanzeiger ( 1920 Nr. 31 )

insbeſondere wird in vielen Fällen der Ort ihrer die Bekanntmachung des Reichsfinanzminiſters vom

maßgebenden Veröffentlichung nicht angegeben 27. Januar 1920 über Erleichterungen der Anzeige

( 3. B. Ausfuhrverbote des Reichswirtſchaftsminiſters pflicht nach § 189pflicht nach § 189 der Reichsabgabenordnung

StA. 1920 Nr. 6 , 10 ; Bef . des Reichsarbeits- unter der Ueberſchrift „Staatsminiſterium der

minifters über die Freimachung von Arbeitsſtellen Finanzen “ abgedrudt iſt; dadurch wird auf den

StA. 1919 Nr. 312 - veröffentlicht im RGBI .veröffentlicht im RGBI. erſten Anblick die Meinung erwedt, daß es fich

1919 S. 936 - , Bet. des Reichswirtſchafts- um Vorſchriften des Bayer. Finanzminiſteriums

miniſters über Rohfettübernahmepreiſe StA . 1919 handelt , zumal da auch hier wieder die Quellen :

Nr. 309 ; Bef . des Reichsminiſters des Aufmärt. angabe (ROBI. 1920 S. 126) fehlt .

vom 11. Januar 1920 über die Friedensratifikation, Es kommt ferner vor , daß Vorſchriften im

Bek. der Reichsregierung vom 11. Januar 1920 gleichen Amtsblatte doppelt veröffentlicht werden ,

über die Aufhebung vonKriegsmaßnahmen Sta. Ž. B. die Bet . des Juſtizminiſteriums vom 20. Sep

1920 Nr. 15 -- dieſe beiden Bef. ſind im ROBI. tember 1919 über die Geſchäftszeit bei den Ges

1920 S. 31 , 32 veröffentlicht). Durch dieſe richten und Staatsanwaltſchaften ( 1. IMBI. 1919

Weglaſſung der Quellenangabe wird die Benüßung S. 357 und 411 ) . Von den zahlreichen Be:

der Vorſchriften und die Inſtandhaltung der Ueber- richtigungen amtlicher Bekanntmachungen, wie ſie

fichten ſehr erſchwert, weil nicht ſofort erſichtlich namentlich im ROBI. ſeit einiger Zeit gang und

iſt, ob es ſich um identiſche Vorſchriften handelt , gåbe find, wil id, lieber nicht reden , nur auf das

und dies erſt durch Vergleichung mit der maß: Kurioſum möchte ich hinweiſen , daß auch Be:

gebenden Veröffentlichung im RGBI. uſw. feſt: richtigungen wieder berichtigt werden mußten ( .

geſtellt werden muß. Vielleicht genügt dieſer Hins RGBI. 1919 S. 1898, 1905, wo die Bezeichnung

weis , um fünftig zu veranlaſſen , daß der Ortder eines Weinbaubezirks aus , Rüdersheim " in , Rüdes

Veröffentlichung in allen Fällen beigefügt wird , heim “ und ſchließlich in „ Büdesheim “ berichtigt

wo eine anderwärts veröffentliche Vorſchrift iſt). Wenn ſo etwas in der Haft der Tagespreſſe

ſei es ohne weiteres, ſei es unter Beiſeßung der vorkommt, lächelt man darüber, auf förmliche amt:
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liche Betanntmachungen ſollte aber doch etwas 57 der Verfaſſung) ausgehende Vorſchrift handelt .

mehr Sorgfalt verwendet werden. Statt der Bezeichnung „ Geſamtminiſterium des

Früher war es üblich, die Reichsgeſeße — mit Freiſtaates Bayern" findet ſich auch die Bezeich

Ausnahme der Reichsverfaſſung – in Paragraphen, nung ,Regierung des Freiſtaates Bayern " ( 3. B.

die bayeriſchen Geſeke in Artiteln zu faſſen . Es für erſtere Ausdrucksweiſe : VO . vom 10. Oktober

iſt nicht erſichtlich, warum dieſer zweckmäßige Brauch 1919 über die Ausübung des Begnadigungsrechts

aufgegeben wurde und die bayeriſchen Geſeke jekt GVBI.S.692, für die zweite Ausdruđsweiſe
bald in Artikeln bald in Paragraphen gefaßt VO. vom 7. Oktober 1919 über die Rangſtelle

werden(z. B.Artikelbezeichnung im Gef.über die von Erbbaurechten GVBI.S. 691). DerUnterſchied
Beſoldung der Miniſter vom 19. Dezember 1919, zwiſchen Rechtsverordnungen und Verwaltung&ver:

GUBI. 1920 S. 11 , im Geſ . über die Aenderungen ordnungen kommt hier nicht in Betracht, weil er

des Roſtengeſekes vom 22. Dezember 1919, GVBI. nur die materielle Seite der Vorſchriften betrifft

S, 832, im Gel . über die Geltung des Selbſt- (1. Seydel -Piloty a . a . D.) . Die Vorſchriften desS Geſ

verwaltungsgeſeges in der Pfalz vom 20. Dezember Árt. 8 und 9 PolStrGB. bedürfen der An

1919, GÜBI. S. 833, dagegen Paragraphenbe- paſſung an die durch die neue Staatsform ein,

zeichnung im Geſ. vom 3. Oktober 1919 über getretenen Aenderungen (1. hierzu insbeſ. 88 46 ,

die „ Ruheſtandsverſeßung “ eine herrliche Bes 61 Nr. 6 und 7 der Verfaſſung). Einzelne Mini

reicherung der deutſchen Sprache von Beamten , ſterien wählen nun teile für die Aenderung König

die das 65. Lebensjahr vollendet haben , GVBI. licher Verordnungen teils für neue Vorſchriften

S. 695 , im Gej . vom 10. September 1919 über die Bezeichnung „ Verordnung“, andere dagegen

den Staatshaushalt, GVBI. S. 555 , in der bayer. die Bezeichnung „ Bekanntmachung" (3. B. Juſtiz

Verfaſſungsurkunde vom 14. Auguſt 1919 , GVBI. miniſterium : Verordnung vom 18. Juli 1919

S. 531). über Aenderungen der Hausordnung für die Straf.

Im Gebrauche der Bezeichnungen „Verordnung “ anſtalten, GVBl. S. 385, Verordnung vom

und „ Bekanntmachung“ wäre größere Gleichmäßig- 23. Juni 1919 über den Vollzug der Feſtungs

keit von Vorteil. Früher war die Bezeichnung haft , GVBl. S. 327 , dagegen Unterrichtsmini:

„,Verordnung“ den vom König unmittelbar er: ſterium : Bekanntmachung vom 6. Auguſt 1919

laſſenen Vorſchriften vorbehalten (hierzu Seydel: über Aenderungen der Königlichen Verordnungen

Piloty , Bayer . Staatsrecht BD. I S. 853 Note 15 ), vom 29. September 1866 betr. die Bildung der

während die von den einzelnen oder allen Staats- Volksſchullehrer , GVBI. 1919 S. 397 , desgl .

miniſterien erlaſſenen Vorſchriften als Bekannt: Landwirtſchaftsminiſterium : Bekanntmachung

machungen veröffentlicht wurden . Die dem Könige vom 27. September 1919 über die Auflöſung der

vorbehaltenen Entſchließungen find jegt den ein: Stelle des Landesinſpektors für Tierzucht, GDBI.

zelnen Miniſterien übertragen , ſoweit ſie nicht vom S. 666) .

Geſamtminiſterium erlaſſen werden (VD. der Re: Auch die Bezeichnung der Stelle, die eine Vor:

gierung des Voltsſtaats Bayern vom 15. November ſchrift erläßt , erfolgt nicht immer einheitlich.

1918, GVBl. S. 1231 , aufrechterhalten durch Während beiVerordnungen desGeſamtminiſteriums

§ 94 der Verfaſſung vom 14. Auguſt 1919 im meiſtens dieſe Bezeichnung oder die Bezeichnung

Zuſammenhalte mit § 2 des Uebergangsgeſekes „ Regierung des Freiſtaates“ (1. o . ) gebraucht iſt,)

vom 28. März 1919 , GVBI. S. 113 und mit iſt für andere Vorſchriften , die vom Geſamtmini.

dem im GVBI. 1919 S. 401 veröffentlichten fterium als ſolchem , nicht nur übereinſtimmend

Verzeichniſſe, wo, nebenbei bemerkt, ebenfalls die von allen Einzelminiſterien erlaſſen ſind, lediglich

Bezeichnung der Stelle fehlt , von der die Ver: die Ueberſchrift ,,Sämtliche Staatsminiſterien " ges

öffentlichung ausgeht) . Hiernach kann zwar jedes wählt ( jo VD. vom 10. Oktober 1919 über Zu

Miniſterium Königliche Verordnungen , die ſeinen ſchläge zu den Gebühren der Rechtsanwälte, GVBI.

Geſchäftskreis betreffen, abändern, das kann aber S. 692) . Dagegen iſt z . B. in der Bet. vom

auch in der Form der Bekanntmachung geſchehen, 24. Oktober 1919 über die Einteilung der Dienſt

weil der Ausdrud „ Verordnung“ nicht die ſachliche ſtunden (GVBI. S.697 ) und vom 16. Januar

Bedeutung der Vorſchrift, ſondern nur ihren 1920 über die Vergebung behördlicher Druđauf

Urſprung, nämlich die unmittelbare Erlaſſung träge ( StA. Nr. 21) mit Recht die Ueberſchrift

durch den Rönig betraf. Es dürfte deshalb nicht Sämtliche Staatsminiſterien“ verwendet , weil es

notwendig ſein, für die Abänderung einer König- ſich hier nicht um eine Vorſchrift des Geſamt

lichen Verordnung wieder die Bezeichnung „ Ver: miniſteriums als ſolchen , ſondern um überein

ordnung “ zu wählen, lektere wird vielmehr zwed: ſtimmende Vorſchriften der Einzelminiſterien handelt .

mäßigerweiſe, wie früher den vom König aus: Man ſieht alſo : überall ein recht buntes und

gehenden, ſo jeßt den vom Geſamtminiſterium aus: wenig harmoniſches Bild . Gewiß, es ſind Kleinig .

gehenden Vorſchriften vorbehalten , damit ſchon beiten, die hier beſprochen wurden, aber es handelt

durch die Wahl der Bezeichnung fenntlich gemacht ſich nicht nur um Schönheitsfehler , ſondern größten

wird, daß es ſich um eine von der oberſten voll : teils um Unebenheiten, die beim täglichen Gebrauch

ziehenden und leitenden Gewalt des Staates (SS 4 , manchmal recht ſtörend ſind und doch leicht ver:

11
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mieden werden können. Jedenfalls ſollten die amt- der Beſchuldigten , nicht Vorausſeßung für die Bu

lichen Veröffentlichungen auch in formeller Hinſicht

ſtändigkeit des Volte gerichte (Art. 4 des Sch . bom

wie früher ganz einwandfrei und ſorgfältig ab:

12. Juli 1919, IMBI. S. 247. ) . Ebenſowenig haben

gefaßt ſein und es wäre nur zu wünſchen , daß

die Beſtimmungen über die Volksgerichte nebeneinander

die Zuſtändigkeit der Volksgerichte und der ordent

die neue Zeit die Gepflogenheiten der alten Zeit
lichen Gerichte für die im Urt. 4 des Gel. vom 12. Juli

wenigſtens inſoweit beibehält, als ſie unbeſtritten
1919 bezeichneten Straftaten begründet, vielmehr iſt

gut und zweckmäßig waren.

das Vollegericht ausſchließlich für dieſe Straftaten

zuſtändig. Auch § 33 der Bek. vom 19. Juli 1919

kann nicht zur Rechtfertigung der obengenannten Auf

faſſung und Sachbehandlun
g

herangezogen werden.

Zwar gibt ſein erſter Abl . dem Staatsanwalt des

Vultsgerichts die Möglichkeit, eine Strafſache zur

Hauptverhand
lung

vor dieſem Gericht zu bringen,

Zur Zuſtändigkeit der Voltågerichte. Die Vors auch wenn hinreichender Verdacht und die Zuſtändigs

ſdriften über die Einſebung von Vollégerichten in feit des Voltsgerichts nicht gegeben ſind (vgl. $ 35

Bayern enthalten keine Beſtimmung, daß eine Straf- der Bet. vom 19. Juli 1919 und die entſprechende

fache, die zwar in die Zuſtändigkeit des Volksgerichts Vorſchrift in § 32 der Bek . vom 13. März 1913, die

fällt, ſich aber zur raſchen Ahurteilung vor dieſem VollzV. zum Kr36. betr . , GVBI. S. 97 , ſowie die

Gerichte nicht eignet, ohne Durchführun
g

der Haupts Entid . des DOLG. vom 3. Juni 1919, Anh. 2. Beibl.

verhandlung vor das ordentliche Gericht gebracht des FMBI. 1919, S. A 12). Aber das Recht, bei

werden kann (andere die VD. über die Wuchergericht
e

hinreichendem Verdacht eine Volksgerichtsſ
ache

vor

vom 27. Nov. 1919, 88 2 , 12, RGBI. S. 1909 ). Bei das erkennende ordentliche Gericht zur Aburteilung

der Anwendung der Vorſchriften hat fich aber das zu bringen, iſt dem Staatsanwalt des Volksgerichte

Bedürfnis ergeben, gewiſſe Strafſachen, die ſich nach durch § 33 der Bek. nicht, auch durch deren 2. Abſ.

ihrer tatſächlichen oder rechtlichen Art zur ſchleunigen nicht eingeräumt. Der 2. Abſ. iſt nur eine Weiſung der

Aburteilung durch das Volfegericht nicht eignen , von Juſtizverwalt
ung

an den Staatsanwalt des Volts ,

vornherein vor das ordentliche Gericht, beſonders vor gerichts, die das ordentliche Gericht nicht bindet ; er kann

die Straflammer
n

zu bringen (vgl . § 2 der M Bel . aber auch ſeinem Sinne nach nur dahin aufgefaßt werden,

über die Voltsgerichte vom 19. Nov. 1918, JMBI. daß der Staatsanwalt des Volksgerichts beim Mangel

S. 231, § 23 der JMBet. über die Einjebung von 1. des hinreichenden Verdachts oder 2. der Zuſtändigs

Voltsgerichten bei inneren Unruhen vom 19. Juli teit des Voltsgerichte („anderenfalls je nach der Sach

1919, MBI. S. 254 ).

lage“) im erſten Fall bei gegebener Zuſtändigkeit des

Um dieſem Bedürfnis abzuhelfen , geben die Staats- Volksgerichts das Verfahren einzuſtellen, im zweiten Fall

anwälte der Volfsgerichte vielfach bei Straffaden, die ohne Rüdſicht auf den Grad des Verdachtes die

an ſich zweifelsfrei in die fachliche Zuſtändigteit des Strafſache an den zuſtändigen Staatsanwalt zur

Voltsgerichts fallen, jedoch zur Aburteilung vor dieſem weiteren Verfolgung abzugeben hat (vgl . § 32 der

Gericht ungeeignet ſcheinen , die attenmäßige Erklärung obengenannte
n Bet. dom 13. März 1913 ). Die An

ab, hinreichender Verdacht im Sinne des § 33 der ſicht, daß das Wort „ andernfalls“ ſich nur auf die

Bet. vom 19. Juli 1919 (8 17 der Bef . vom 19. Nov. Meinung des Staatsanwalts des Voltsgerichts von

1918) ſei nicht gegeben, ſie ſtellen dann aber die Straf- dem Grade des Verdachts und von der Zuſtändigkeit

fache nach Abſ. 2 dieſer Beſtimmung nicht ein , ſondern des Voltsgerichts beziehe (Abſ. 1 8 33 : hält der

geben ſie an den zuſtändigen Staatsanwalt zur Weiter- Staatanwalt hinreichenden Verdacht für gegeben")

verfolgung im ordentlichen Verfahren ab . Der zu- und daß er daher, wenn nach ſeiner Anſicht zwar

ſtändige Staatsanwalt erhebt dann Anklage zum die Zuſtändigkeit des Voltsgerichts vorliegt, die Straf

ordentlichen Gericht mit dem Antrag auf Eröffnung face aber für Aburteilung vor dieſem Gericht uns

des Hauptverfahre
ns vor dieſem Gericht. Soweit mir geeignet ſcheint, für dieſe Strafſache die Zuſtändigkeit

bekannt, haben die ordentlichen Berichte dem Antrag des ordentlichen Gerichtes wirkſam begründen könne,

auch ſtattgegeben.

iſt mit Rüdſicht auf $ 6 StPO. nicht gerechtfertigt ;

Dieſem Verfahren liegt offenbar die Auffaſſung danach hat im ordentlichen Verfahren das Geridt

zugrunde, daß der „hinreichende Verdacht“ im Sinne ſeine fachliche Zuſtändigkeit in jeder Lage des Ver

der Beſtimmungen über die Voltsgerichte wegen der fahrens von Amts wegen zu prüfen . In Voltas

Art und dem Zweck des volksgerichtlichen Verfahrens gerichtsſachen iſt das Volksgericht allein und aus

einen höheren Grad von Beweis oder einen glatteren ſchließlich zur Aburteilung zuſtändig, ſolange es ſelbſt

Beweis erfordere als der „ h nreichende Verdacht“ im nicht nach Art. 19 des Geſ. vom 12. Juli 1919 den

Sinne der StPO. und daß der Staatsanwalt des Angeſchuldigten an das für ihn ſonſt zuſtändige,

Volksgerichte es in der Hand habe, nach ſeinem Ers ordentliche Gericht verwieſen hat. Wird vorher eine

meſſen eine Strafſache vor das Voltsgericht oder vor Volfsgerichtsſach
e

vor das ordentliche Gericht ges

das ordentliche Gericht zu bringen.

bracht, ſo hat das ordentliche Gericht eine fachliche

Dieſe Unſicht iſt aber in den Vorſchriften über Entſcheidung abzulehnen, einen Antrag auf Eröffnung

die Voltsgerichte nirgends quegedrückt, jie läßt ſich des Hauptverfahrens ohne ſachliche Entſcheidung zurüds

auch nicht rechtfertigen . Die genannten Vorſchriften zuweiſen, weil das Voltsgericht allein zuſtändig iſt .

haben keinen neuen Begriff des „hinreichenden Ver- Zum gleichen Ergebnis fommt ohne Eingeben

dachts " aufgeſtellt und wohl auch nicht ſchaffen wollen , auf die rechtliche Bedeutung der Erklärung des Staats

ſie haben dieſen Begriff vielmehr ohne weiteres aus anwalts des Voltsgerichte, hinreichender Verdacht im

der StPO. übernommen . Auch iſt der Zweck der Sinne der Bet , über die Voltsgerichte ſei nicht gegeben,

Einrichtung der Volksgerichte, die raſdeſte Aburteilung der Straſſenat des OblG . in einem am 10. Januar
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1920 ergangenen Beſchluß (Beidhm . Heg. Nr. 655/19). gebenden Wegfall der Vorunterſuchung die Arbeit

Hier handelte es ſich um zwei Fälle der im Januar der Staatsanwälte, deren außerordentliche Ueberlaſtung

und Februar 1919 verübten Beihilfe zum Verbrechen ſchon ießt die größte Gefahr für das Anſehen der

des ſchweren Diebſtahls. Der Staatsanwalt des Rechtspflege bildet, ſich wieder vermehren , die bisher

Boltsgerichts hatte erklärt, daß hinreichender Verdacht meines Wiſſens nicht ſehr zahlreichen Verweiſungen

im Sinne des § 17 der Bet. über die Volksgerichte von Angeſchuldigten durch das Volksgericht an das

vom 19. November 1918 nicht vorliege, und hatte die ordentliche Gericht gemäß Art. 19 des Geſ. vom

Strafſache zur Verfolgung im ordentlichen Verfahren 12. Juli 1919 werden zahlreicher werden und ſtatt

an den zuſtändigen Staatsanwalt abgegeben. Dieſer der Beſchleunigung der Aburteilung wird eine Ver

hatte Anklage zur Straftammer erhoben und die Er- zögerung eintreten, da die Strafſache nacheinander vor

öffnung des Hauptverfahrens vor dieſer beantragt, dem Volksgericht und vor dem ordentlichen Gericht

wobei er die eine Straftat nur als Beihilfe zu einem derhandelt werden muß. Die Verzögerung wird

Vergehen des Diebſtahls beurteilte. Die Straftammer dadurch noch größer, daß der weiteren Verhandlung
hatte den Angeſchuldigten außer Verfolgung geſeßt, vor dem ordentlichen Gericht nach der Verweiſung

weil hinreichender Verdacht für beide Straftaten nicht die Einreichung einer förmlichen Anklageſchrift und die

gegeben ſei. Auf die Beſchwerde des Staatsanwalts Eröffnung des Hauptverfahrens vorausgehen muß, da

bat das ObLG. den Beſchluß der Strafkammer aufs eine dem § 7 Abſ. 2 Saß 1 der VD. zur Ausführung

gehoben , aber eine ſachliche Entſcheidung über den der VD . über die Wuchergerichte vom 27. Nov. 1919

Antrag des Staatsanwalts auf Eröffnung des Haupts (RGBI. S. 1916) entſprechende Vorſchrift im Geſ.

berfahrens abgelehnt. Sur Begründung iſt ausgeführt, vom 12. Juli 1919 über die Voltsgerichte nicht ent

daß der Angeſchuldigte allerdings in beiden Fällen halten iſt und auch nicht Aufnahme finden kann, weil

der Beihilfe zum Verbrechen des ſchweren Diebſtahls durch Landesgeſeß die für das ordentliche Verfahren

hinreichend verdächtig ſei, daß aber zur Aburteilung geltenden Vorſchriften der Ss 196 ff. SIPD. nicht

nicht die Strafkammer, ſondern nach den einzeln dar- | außer Wirkſamkeit geſeßt werden können. Soll hier

gelegten Vorſchriften das Volksgericht allein ſachlich Abhilfe geſchaffen werden, ſo kann dies nur im Wege

zuſtändig ſei, daß deshalb der Beſchluß der Straf
eshalb der Beſchluß der Straf- einer Aenderung des Geſ. vom 12. Juli 19 erfolgen ,

tammer aufzuheben ſei, eine fachliche Entſcheidung die ſich in den Bahnen der $5 2 und 12 der VD.

fich aber erübrige, weil das Verfahren vor dem Volleges über die Wuchergerichte bewegen müßte. Ein recht

richt eine Eröffnung des Hauptverfahrens nicht kenne. liches Hindernis ſteht m. E. dieſer Aenderung nicht

Der Generalſtaatsanwalt hatte, ſoweit die Zuſtändig im Wege. Landgerichtsrat Seimer in Würzburg .

teit des Voltsgerichts nach ſeiner rechtlichen Beurteilung

der Straftaten in Betracht tam, die Einſtellung des

Berfahrens wegen Unzuſtändigkeit des ordentlichen

Gerichtes beantragt.
Anwalt&gebühren in Bolt& gerichtsſachen . Rechts

In welche Worte man auch die Ablehnung der
anwalt Dr. Friedländer in München hat bei Beſprechung

Zuſtändigkeit des ordentlichen Gerichts kleiden mag,
der bayer. VO. vom 10. Oktober 1919 über Zuſchläge

ob man nur die fachliche Entſcheidung ablehnt, oder
zu den Gebühren der Rechtsanwälte nach den VO.

das Verfahren einſtellt, oder, was m. E. am beſten
vom 26. März 1902 den Standpunkt vertreten, daß

entſpricht, den Antrag auf Eröffnung des Hauptver
dieſe Gebührenzuſchläge auch für Verteidigungen vor

fahren vor dem ordentlichen Gerichtzurückweiſt, jeden den Volksgerichten ſtatthaft ſeien. (Nr. 20 S. 370

falls wird mit dem angeführten Beſchluß des OLG. Jahrg. 1919 dieſer Zeitſchrift). Demgegenüber hat ſich

dem eingangs erwähnten Verfahren ein Ende bereitet
das bayer . Juſtizminiſterium auf Anfrage geäußert

ſein .") Denn bei allen praktiſchen Erwägungen wird
wie folgt :

fic tein ordentliches Gericht der Gefahr ausleben
,, Das Sel. vom 12. Juli 1919 über die Einſeßung

wollen, in der Hauptverhandlung auf Antrag ſeine
von Volksgerichten bei inneren Unruhen beſtimmt in

Unzuſtändigkeit ausſprechen zu müſſen . Und ſolche
Art . 9, daß für das Voltsgericht die Vorſchriften der

Anträge ſind bei dem Zuge nach dem Laiengericht
RAGebD. gelten. Nach § 40 der Bek. vom 19. Juli

zu erwarten. Damit iſt der zwar nicht dem Geſek,
1919 über die Einſeßung von Volksgerichten bemeſſen

aber dem Bedürfnis entſprechendeAusteg,fürdas fo
, ſich die Gebühren der Rechtsanwälte, wenn die Straf

ſache im ordentlichen Strafverfahren vom Schwurs

ordentliche Gericht zu bringen, abgeſchnitten . Dies
gericht abzuurteilen wäre, nach den Vorſchriften der

wird da, wo das bisherige Verfahren üblich war, bes
RAGebD. für Schwurgerichtsſachen , ſonſt nach den

dauert werden ; denn müſſen alle Voltsgerichtsſachen
Vorfriften dieſer Gebo . für Straftammerjachen .

ohne Rüdſicht auf ihre Eignung vor die Volksgerichte Sowohl das Geſeß wie die Bet. verweiſen un

gebracht werden, ſo wird durch den damit ſich er
mittelbar auf die RAGebo . Damit iſt die VD. vom

26. März 1902 ausgeſchaltet; ſie findet auf das Ver

1) In einer inzwiſchen befan gewordenen Ents fahren bei den Volksgerichten keine Anwendung. Da

ſcheidung des DbLG, vom 26. Februar 1920 (Beſchw.- die VD. vom 10. Dktober 1919 nur Zuſchläge zu den

Reg. Nr. 236) iſt mit aller Klarheit ausgeſprochen, Gebühren nach der VD. vom 26. März 1902 vorſieht,

daß nur das Voltsgericht, nicht der Staatsanwalt iſt ſie auf das Verfahren vor den Volksgerichten nicht

eine Voltsgerichtsſache vor das ordentliche Gericht anwendbar.“

bringen kann. Hier hatte der Staatsanwalt des Volts Angeſichts dieſes Standpunktes kann alſo auch

gerichts eine Sache wegen Totſchlags in der eingangs

erwähnten Weiſe behandelt, die Strajkammer hatte
weiterhin in Volksgerichtsſachen nur die einfache Ses

jedoch den Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens bühr angeſeßt werden . Das Geſ. vom 18. Dezember

vor dem Schwurgericht nach durchgeführter Vorunters 1919 über die Teuerungszuſchläge iſt an eine Er

ſuchung abgelehnt, weil das Voltsgericht zuſtändig höhung der Gebühren in Strafſachen nicht heran

ſei. Der Beſchluß wurde beſtätigt. gegangen ; es iſt in der Begründung geſagt, daß hier
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der Weg der Vereinbarung mit der Klientel den Auss nur inſoweit beanſpruchen kann, als er vor der An

weg ſchaffen ſoll. Nun iſt zu berückſichtigen, daß beraumung der Verhandlung (nicht etwa vor der Ver

gerade in Volfsgerichtsſachen in den meiſten Fällen handlung überhaupt) tätig geworden iſt. Eine folde

der Anwalt als Pflichtverteidiger tätig ſein muß und Tätigkeit eines Pflichtverteidigers vor der Anberaumung

deshalb eine Honorarvereinbarung nicht treffen kann des Termines kommt nur ganz ſelten und in ganz

und darf. Es iſt deshalb dringend veranlaßt, daß beſonderen Fällen vor, da die Vorbereitung der Ver

die VO. des Geſamtminiſteriums vom 10. Oktober handlung dem Staatsanwalte obliegt, dieſer erſt nach

1919 auch auf Volksgerichtsſachen ausdrücklich aus- Vorbereitung der Verhandlung Antrag auf Termings

gedehnt wird, zumal in ihrem Art. 1 ohnehin aug- beſtimmung ſtellt und infolgedeſſen die Beſtellung des

geſprochen iſt : „der Zuſchlag wird auch zu denjenigen Pflichtverteidigers mit der Terminsbeſtimmung in der

Gebühren erhoben, wegen deren Feſtſeßung auf die Regel zeitlich zuſammenfällt oder ihr nachfolgt.

Reichsgebührenordnung für Rechtsanwälte verwieſen Dagegen werden auf Grund eines Gutachteng

iſt." Damit iſt die Notwendigkeit der Erhöhung der des Vorſißenden des Vollegerichtes München I don

Gebührenſäße der RAGebO. unzweideutig anerkannt. der Kammer der Finanzen von Oberbayern (Nr. 38 660)

Juſtigrat Bogel , Rechtsanwalt in Ansbach. bereits ſeit 28. Nov. 1919 dem Pflichtverteidiger für

ſeine Mühewaltung (Aktenſtudium , Beſprechung mit

dem Beſchuldigten, Gang zu Gericht uſw.) ſoferne er

Die Gebühren der Pflichtverteidiger in Boltsgerichte
nicht auch die Verteidigung in der Hauptverhandlung

führt, 5/10 der Gebühr des § 63 RAGebO. (an Stelle
jaden. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen auf

der bis dahin zugebilligten Gebühr des § 69) nebſt
S. 370 (Anm. 1 ) des Jahrg . 1919 und auf S. 56 des

dem entſprechenden Pauſdiabe zuerkannt.
Jahrg . 1920 beanſpruchen viele Rechtsanwälte, welche

Steht dem Pflichtverteidiger aber die Gebühr des
als Pflichtverteidiger in volfegerichtlichen Sachen bes

§ 63 RAGebO. zu, ſo iſt ihm damit nicht bloß eine
ſtellt waren, Zuſchläge zu ihren Gebühren auf Grund

Vergütung für die Verteidigung in der Hauptver
der bayer. VD. vom 10. Oktober 1919 (GVBI. S. 692),

handlung, ſondern auch für die übrige Tätigkeit in
oder Bahlung der , Vorverfahrensgebühr" (867RAGD. )

auf Grund derEntſchl. des bayer.Finanzminiſteriums Erlaſſung desUrteile) gewährt ($ 70 RAGIDO ).
der Inſtanz (d . i. von der Terminsbeſtimmung bis zur

Nr. 60052 vom 17. Dez. 1919.
Freilich wird der zu dieſen Gebühren anzuſeßende

Dieje Anträge geben von falſchen Vorausſeßungen
Pauſchſaß des § 76 RAGebo. in vielen Fällen nicht

aus. Soweit ſie Zuſchläge nach der bayer. VD. vom

10. Dkt . 1919 berlangen, glauben ſie, daß die durd
zur Dedung aller Auslagen reichen ; der Pflichtver

teidiger könnte aber in manchen Fällen neben dieſem
Art. 1 dieſer VD. eingeführte Verdoppelung der Ges

Pauſchſaß noch die Erſtattung der Auslagen gem .
bühren auch in Voltsgerichtsſachen eintrete, da die

§ 80 RAGebD. verlangen, die ihm dadurch entſtanden
bayer. Volkegerichte beſondere Gerichte ſeien, auf

ſind, daß er durch außergewöhnliche Umſtände genötigt
welche die bayer . VD. vom 26. März 1902, die Ges

war, ſich eines Fuhrwertes (z . B. nach Stadelheim)
bühren der RA . in den Angelegenheiten der Rechtspfl.

zu bedienen und daß er ſonſtige notwendige Unkoſten
betr. , zufolge ihrer Art . 1 Ziff. 4 und Art. 26 (GVBI.

aufzuwenden hatte .
S. 133 ) Anwendung finde. Leßteres iſt aber nicht

der Fall, obwohl die bayer. Voltsgerichte beſondere
Amtsgerichtsfelretär 3ttlinger in München .

Gerichte ſind; denn das Gef. vom 12. Juli 1919 über

die Einſeßung von Voltsgerichten bei inneren Unruhen

(GVBI. S. 365 ) verweiſt in ſeinem Art. 9 unmittels

bar auf die RAGebD. (nicht auf die bayer . VD.

vom 26. März 1902), regelt alſo die Gebührenfrage

unter Ausſtaltung der VD. vom 26. März 1902 ſelb Reichsgericht
ſtändig und Art. 40 und 23 der IMBek. vom 19.Juli

1919 beſtätigen den klaren und deutlichen Wortlaut
A. Zivilſache n .

des Bejetes vollauf. I.

Demgegenüber wird die Meinung vertreten, das Wann iſt die Abtretung einer Briefhypothet voll.

Geſeß habe gewollt, daß die VO. vom 26. März 1902 zogen , wenn ſich der bisherigeGläubiger einen Nießbrauch

Anwendung finde, und es habe demzufolge nur etwas an ihr vorbehält ? Kann insbeſondere der Befit am

klar ſtellen wollen, was an ſich ſchon aus der LGebO. Hypothefenbrief als gemäß § 930 BGB. übertragen

hervorgehe. Dem muß entgegengehalten werden , daß gelten ,wenn ihu derbisherigeGläubigerals Nießbraucher

dann im Art. 9 ſtatt der RAGebo . die LGebo. hätte
weiter verwahrt ? Aus den Gründen: Der Nießbrauch

an einem Recht wird gemäß § 1069 BOB. nach den
angeführt werden müſſen .

für die Uebertragung des Rechtes geltenden Vorſchriften
Was nun die Gebühr des § 67 RAGebO. („Vor:

beſtellt. Dieſer Vorſchrift liegt der Gedanke zugrunde,

verfahrensgebühr“ ) anlangt, ſo meint der Verfaſſer daß der Nießbrauch an einem Rechte eine teilweiſe

der Ausführungen auf S. 56 dieſes Jahrg. , ſeiner und eigentümliche, den Beſteller für gewöhnlich nicht

dort vertretenen Auffaſſung, daß der Pflichtverteidiger ganz verdrängende Nachfolge in das belaſtete Recht

in einer Volksgerichtsſache für ſeine Tätigkeit vor der bildet (Mot . III S. 540). Daraus ergibt ſich, daß ein

Hauptverhandlung in allen Fällen eine entſprechende Nießbrauch auch ſo begründet werden kann, daß der

Gebühr i . S. des § 89 KAGebQ. nämlich die des
bisherige Gläubiger das Recht unter Ausſchluß der

denInhalt des Nießbrauchs ausmachenden Befugniſſe
$ 67 ( Vorverfahrensgeb .) beanſpruchen könne, habe ſich

abtritt. Dann entſteht der Nießbrauch nicht wie im

das Finanzminiſterium angeſchloſſen, und bezieht ſich Regelfalle mit der Uebertragung der ihn bildenden

auf deſſen Entſchl. vom 17. Dez. 1919 Nr. 60 052. Befugniſſe an den Nießbraucher, ſondern mit der Ueber

Dort heißt es im Gegenteil aber ausdrücklich, daß tragung des beſchränkten Gläubigerrechtes auf den

der Pflichtverteidiger die Gebühr des 8 67 RAGebo. neuen Gläubiger . Es bedarf daher zu einer ſolchen

Aus der Rechtſprechung.
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Begründung eines Nießbrauchs an einer Briefhypothet | muß.ſo muß auch für ein als Erſatz dafür anzuſehendes

neben der ſchriftlichen Abtretungserklärung des bis- Beſikkonſtitut eine Einigung der Beteiligten verlangt

herigen Gläubigers noch der Uebergabe des Hypotheken- werden, die auf eine der vereinbarten Rechtsänderung

briefs an den neuen Gläubiger. Für ſie gelten die entſprechende Hegelung der Befisverhältniſſe am Br.

Vorſchriften des § 1117 BOB.; fie fann daher ins- gerichtet iſt. Erſt vondem Zeitpunkte dieſer Einigung

beſondere durch die Vereinbarung zwiſchen dem bis- an beſaß die Witwe V. den Brief als Nießbraucherin

herigen und dem neuen Gläubiger erſeßt werden, daß an der Hypothef, ging daher der mittelbare Beſiß am

der bisherige Gläubiger als Nießbraucher im Beſige Brief und damit das Gläubigerrecht an der Hypothet

des þBr. bleiben ſol (S8 930, 868 BGB.) . Solange auf die Geſchwiſter V. über. Ob eine derartige Einigung

eine Briefübergabe oder eine ſie erſeßende Vereinbarung zwiſchen der WitweW. und den Geſchwiſtern V. ſtatt

nicht ſtattgefunden hat, ändert ſich auf Grund der gefunden hat, iſt unter Würdigung des geſamten Sach

Abtretungserflärung oder der Eintragung allein die verhalts zu entſcheiden . Es bedurfte jedenfalls feiner

dingliche Rechtslage nicht undes bleibt dem bisherigen ausdrüdlichen Abrede, ſondern es genügte eine ſtill

Gläubiger das uneingeſchränkte Gläubigerrecht. Mit ſchweigende Willenseinigung der Beteiligten und das

Mecht hat daher das Bo. die Entſcheidung der Frage, Vorbringen der Bekl. bot ausreichenden Anlaß zur

ob die von der Witwe V. den Bell. mit der øypothek Prüfung, ob eine Einigung über den Beſiß am Br.

gemachte Schenkung vollzogen iſt, davon abhängig nachgewieſen ſei . (Urt. IV. 8S. vom 27. Oft. 1910,

gemacht, ob eine die Uebergabe des GBr. an die Ges IV 252/19 .)

ſchwiſter V. erſeßende Vereinbarungmit der Witwe

B. ſtattgefunden hat.

Dagegen ſind die Ausführungen zu beanſtanden,
II.

mit denen das BG. eine derartige Bereinbarung der- Scheidung franzöſiſcher Ehegatten ( Art. 17 GG.BGW .

neint. Das BG. unterſtellt, daß der Inhalt der Ab- und Urt. 2 Saager Abf. v. 12. Juli 1902 ) . Aus den

tretungserklärung einer vorausgegangenen Verſtän- Gründen: Die Rüge einer Berleßung des Art. 17

digung der Beteiligten entſprochen habe und durch EG . BOB . und eines damit zuſammenhängenden Ver
die Annahme der beurkundeten Erklärung ein Vertrag ſtoßes gegen die Formvorſchrift des § 551 Nr. 7 ZPO.

mit ihrem Jnhalt zuſtandegekommen ſei. Es meint iſt begründet. Mit Rüdſicht auf die franzöſiſche Staats
jedoch , daß Gegenſtand dieſes Vertrages nicht die angehörigkeit des Bell. zur Zeit der Erhebung der

Beſtellung des Nießbrauchs für die Witwe V. , ſondern Klage iſt nach Art. 17 EG . BOB. grundſä lich das

nur die Abtretung der bereits belaſteten Hypothek franzöſiſche Recht anzuwenden ; aber nach dem dem Art.17

geweſen ſein tönne, weil die Geſchwiſter V. nur über Abi. 4 entſprechenden Art. 2 des Haager Abt. v . 12. Juli

die Hypothelmit dieſer Belaſtung hätten Vereinbarungen 1902 kann auf Scheidung nur erkannt werden, wenn

treffen können. Dieſe Auffaſſung iſt unmöglich. Die das auch nach deutſchem Hecht gerechtfertigt iſt. Das

Witwe V. fonnte die Hypothet nicht mit einem Nießs BG. verlegt dieſe Grundſäge, da es nur prüft, ob

brauch zu ihren Gunſten belaſten, ſolange ſie Gläubigerin das franzöſiſche Necht einen dem § 1568 BOB. ent

war. Denn die Begründung des Nießbrauchs als eines ſprechenden Scheidungsgrund enthält und die Voraus

Hechtes an einer fremden Sache oder einem fremden ſegungen des Urt . 2 des Haager Abf. ſchon deshalb

Rechte iſt nur zugunſten eines anderen als des Eigen: für gegeben erachtet, weil die Klage, die dem Bekl .

tümers oder Gläubigers möglich . Ein Nießbrauch der Mißhandlungen und Beleidigungen vorwirft, auf dieſen

Witwe B. konnte daher nicht vor dem Uebergange des Scheidungsgrund geſtüßt ſei. Es kommt nicht darauſ

Gläubigerrechts auf die Geſchwiſter V. entſtehen und an, ob die Klage ſo , wie ſie begründet iſt, nach franzö

ſeßte die Einwilligung der Geſchwiſter V. in die Ueber- fiſchem und deutſchem Recht zuläſſig iſt, ſondern darauf,

tragung der Hypothet und in den von der Witwe V. ob der Tatbeſtand , ſo wie er zur Zeit der Urteils.

erklärten Vorbehalt des lebenslänglichen Zinsgenuß- fällung vorliegt , unter Berüdſichtigung ſämtlicher Ein

und Verwaltungsrechts voraus. Gegenſtand der Verein- wendungen die Scheidung nach den in gleicher Weiſe

barung konnte daher nicht die Uebertragung der be- anzuwendenden Geſeken der beiden Staatsgebiete rechts

laſteten Hypothet, ſondern nur die Uebertragung und fertigt . Es hätte alſo der Feſtſtellung bedurft, ob

gleichzeitige Belaſtung der Hypothet fein. Eine dem die dem Bekl. zur Baſt gelegten Eheverfehlungen in

Žnhalt der Abtretungsertlärung entſprechende Berein: dem Maße und dem Umjange, wie ſie durch die

barung würde hiernach auch die Begründung eines Beweisaufnahme feſtgeſtellt ſind, auch Eheverfeh

Nießbrauchs der Witwe v . an der abzutretenden lungen i . S. des Art . 231 Cod . Civ. ſind , ob dies ins

Hypothel zum Gegenſtande gehabt haben. Daraus beſondere auch für den erſt dem BG. unterbreiteten

würde allerdings noch nicht notwendig folgen , daß Eheſcheidungsgrund einer Verheßung “ des gemein

auch ein Beſiklonſtitut am þBr. angenommen ſchaftlichen Sohnes zutrifft und welche Bedeutung dem

werden müßte. Erforderlich zu einer Beſiküber- Einwand der Verzeihung vom Standpunkte des französ

tragung gemäß § 930 BOB. iſt, daß zwiſchen der ſiſchen Rechtes (Art. 272, 273 Cod. Civ. ) beizu meſſen iſt.

Witwe B. und den Geſchwiſtern V. ein Rechts- An ſolchen Erörterungen fehlt es . (Urt . d . IV. ZŠ .

verhältnis vereinbart iſt,vermöge deſſen die Geſchwiſter v . 27. Nov. 1919, IV 152/19) .

B. ben mittelbaren Beſitz an dem im unmittelbaren

Beſik der Witwe V. verbliebenen HBr. erlangt haben.

Die Vereinbarung des Nießbrauchs an der Hypothek

zugunſten der Witwe V. würde ein Rechtsverhältnis

ſein , vermöge deſſen die Witwe V , den Geſchwiſtern B. Strafja dhe n .

B. als ypothefengläubigern gegenüber zum Deſige

des HBr. berechtigt worden wäre. Die bloße Verein: 1. dann Begünſtigung des Hochverrate mit Gefäng:

barung der Abtretungunter Vorbehalt des Nießbrauchs nið beſtraft werden ? 2. Fit das bayer. Staatégrund.

genügte jedoch noch nicht zur Uebertragung des mittel- geſetz vom 17. März 1919 ein ſtrafrechtlich geſchütztes

barenBeſikes am Br.aufdie Geſchwiſter V., erforderli! Verrañungogejek ? A us den Gründen : 1. Durch

iſt vielmehr noch , daß die Beteiligten auch darüber 8 257 Abſ. 1 StGB. iſt die Begünſtigung mit Geld

einig waren , daß die Witwe V. fortan den HBr. nur ſtrafe bis zu 600 M oder mit Gefängnis bis zu einem

noch als Nießbraucherin im Beſitz behielt. Denn da Jahre und, wenn der Täter ſeines Vorteils wegen

für die Abtretung einer Briefhypothet wie für die gehandelt hat, mit Gefängnis bedroht ; die Strafe darf

Beſtellung des Nießbrauchs daran die bloße Willens : jedoch der Art oder dem Maße nach nicht ſchwerer

einigung der Beteiligten über die Rechtsänderung nicht ſein , als die auf die Handlung ſelbſt angedrohte. Um

genügt, vielmehr die Uebergabe des Br. hinzutreten dieſe Beſchränkung zu beachten, muß danach der in

n .
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erſter Linie bezeichnete Strafrahmen mit dem ver- fand damals nicht ſtatt. Im Juli 1919 richtete die

glichen werden, der für die Aburteilung der vom Be- Witwe, die nach dem Tode ihres Mannes mit den

günſtigten begangenen ſtrafbaren Handlung vorgeſehen Kindern nach N. verzogen war, an das AG. N. als

iſt. Dabei iſt dieſe ſtrafbare şandlung losgelöſt von Vormg. das Geſuch um Ausſtellung des Zeugniſſes

der Perſon des Begünſtigten zu betrachten ; welche nach $ 1314 Abſ. 1 BGB. Das AG. beſtellte den

Strafe der Begünſtigte für ſeine Perſon verwirkt hat, Hans Ø. als Pfleger der Kinder und geſtattete Aus

iſt belanglos. Für das Verbrechen des pochverrats einanderſeßung nach der Eheſchließung (8 1669 S. 2

aus & 81 Nr . 2 StGB. iſt als ſchwerſte Strafe lebens- BOB .) . Am 1. Dez. 1919 ſchloß die Witwe, die in

längliches Zuchthaus angedroht, wahlweiſe mit lebens- zwiſchen nach H. (AG. Or. ) verzogen war, mit dem

länglicher Feſtungshaft.Zuchthausſtrafe iſt eine ſchwe- Landwirt Adolf H. die zweite Ehe . Daraufhin er

rere Strafart als Gefängnisſtrafe ; es muß alſo zu- klärte das AG. N. die Pflegſchaft für beendigt und

läſſig ſein , wegen Begünſtigung eines des Hochverrats hob ſie auf. Hiervon gab es dem Pfleger Hans þ.

aus § 81 Nr. 2 StGB. ſchuldigen Täters gemäß § 257 und der Sibyle K. Kenntnis, der leßteren mit dem

StGB. auf Gefängnisſtrafe zu erlennen , obſchon der Bedeuten, daß nun die Anordnung einer Vormunds

8 81 dieſe Strafart gar nicht vorſieht, ſondern nur ſchaft beim AG. ihres nunmehrigen Wohnſikes ers

noch die mildere Strafart der Feſtungshaft. Hieran forderlich ſei ; dem Notariat, dem es die Aften ans

wird auch dadurch nichts geändert, daß nach § 81 tragsmäßig zur Auseinanderſebung der Erbengemeins

Abſ. 2 StGB. bei mildernden Umſtänden Feſtungshaft ſchaft zugeleitet hatte, gab es anheim, die Beurkundung

nicht unter fünf Jahren einzutreten hat und nach § 20 dem ÁG. Gr. als VormG. vorzulegen. Da fich aber

StØB. auf Zuchthausſtrafe nicht erkannt werden kann , ſowohl das AG. Or. als auch das AG. N. für nicht

wenn nicht feſtgeſtellt wird , daß die hochverräteriſche juſtändig erklärten, unterbreitete der Notar die Sache

Handlung ausehrloſer Geſinnung entſprungen iſt. Wenn dem Oblo. zur Beſtimmung des zuſtändigen Gerichts

in dieſen Fällen nur auf die gegenüber Gefängnisſtrafe gemäß § 5 FGG. Dieſes erklärte das ÁG. Gr. für

mildere Strafart der Feſtungshaft erkannt werden zuſtändig

fann, ſo hat das ſeinen Grund nur in Umſtänden, Aus den Gründen : Der Notar iſt zu dem

die im Einzelfalle in der Perſon des Täters liegen Antrag berechtigt. Denn die Anregung der Beſtimmung

und deſſen Tat aus rein perſönlichen Geſichtspunkten des zuſtändigen Gerichts kann ſowohl von einem der

minder ſtrafbar erſcheinen laſſen ; die allgemeine, für beteiligten Gerichte alsauch von einer der beteiligten

die Beſtrafung etwaiger Teilnehmer oder Begünſtiger Perſonen ausgehen . Wie das OblG. in dem Beſchl.

wiederum in erſter Linie maßgebende Strafandrohung v . 14. März 1904 (Slg. Bd. 5 S. 143) ausführt, iſt

für das Verbrechen des Hochverrats als ſolches wird jedermann befugt, die Entſcheidung über die örtliche

hierdurch nicht berührt. Zuſtändigkeit anzuregen , der daran ein rechtliches

2. Daß § 8 Nr. 2 StGB. noch gilt, kann nicht be- Jniereſſe hat. Ein ſolches iſt auch dem Notar zuzu

zweifelt werden und iſt in der Rechtſprechung aner: geſtehen , dereine der vormundſchaftsger. Genehmigung

tannt (RUSt. 53, 289) . Die Hechtegültigkeit des in bedürftige Auseinanderſeßung beurkundet. Denn er

Bayern von der damaligen Regicrung erlaſſenen vor- hat nach § 181 NotGeſchD. und S$ 559, 562 GrBDA.

läufigen Staatsgrundgeſege8 v . 17. März 1919 (@BBI. den Auseinanderſeßungsvertrag beim ODA. vorzulegen

S. 109) wird von der Reviſion nicht beſtritten ; ſie und muß deshalb darauf bedacht ſein , daß die Ge

behauptet nur, durch dieſes Geſetz ſei Bayern teine nehmigung des Vormg. erholt wird. Wenn übrigens

Verfaſſung gegeben worden, „ es habe nur eine geſeka die Vertragſdließenden über das Erfordernis der

geberiſche Maßnahme gebildet wie jede andere“ und Genehmigung einig ſind, haben ſie den Notar ſtills

als bloß vorläufiges Geſetz habe es auch keinen be- ſchweigend bevollmächtigt, die Genehmigung zu er

ſonderen ſtrafrechtlichen Schuß genießen wollen und wirken. Würde es ſich übrigens nicht um einen Teilungs

können . Dieſe Meinung geht fehl . Daß mit der „ ge- vertrag, ſondern um die amtliche Vermittelung der

fegeberiſchen Maßnahme“ v . 17. Marz 1919 ein Ber. Auseinanderſeßung nach SS 86-89 FOG. und Art. 8

faſſungsgeſetz erlaſſen werden ſollte und eine vor Nachlo . handeln, ſo wäre der Notar an Stelle des

läufige Staatsverfaſſung geſchaffen worden iſt, ergibt Nachlaßgerichts tätig und in dieſer Eigenſchaft berechtigt,

ſich aus dem Jnhalt des Geſekes und ſeiner Bezeich. die Beſtimmung des zuſtändigen Vormg. nach § 5

nung als Staatsgrundgeſeß . Eine vorläufige Vers FOG. zu beantragen .

faſſung begründet aber eine Staatsordnung mit gleichen Zuſtändig iſt das AG. Gr. Nach $ 1918 Abſ. 1 BGB.

Nechtswirkungen wie eine endgültige ; ſie muß daher endigt die Pflegſchaft für eine unter elterlicher Gewalt

auch den gleichen ſtrafrechtlichen Schuß gegen gewalt- ſtehende Perſon mit der Beendigung der elterlichen

ſamen Umſturz wie dieſe genießen . (Urt, d . I. Strafſ. Gewalt. Zwar endigt nach dem Abſ. 3 des § 1918 die

v. 19. Januar 1920, I D 764/19). Pflegſchaft zur Beſorgung einer einzelnen Angelegenheit

mit deren Erledigung und die für die Kinder Sch. anges

ordnete Pflegſchaft iſt nur fürdie Auseinanderſeßung des

väterlichen Nachlaſſes beſtellt. Allein der Abſ. 3 des

§ 1918 ſchränkt nicht deſſen Abſ. 1 ein . Wenn der

Oberſtes Bandesgericht. Rechtsgrund der elterlichen Gewalt oder Vormundſchaft

A. Zivilſachen.
zugleich der Rechtsgrund der Pflegſchaft (8 1909) iſt,

gilt er nur, ſolange die elterliche Gewalt oder die

I. Vormundſchaft beſtehen bleiben . Wenn die elterliche

Der mit der Beurfundung einer Nachlaßauseinanders Gewalt über einen Pflegling endigt, kann nicht die

jebung betraute Notar fann bei Streit zwiſchen vers Pflegſchaft weiter beſtehen . Das ergibt ſich ſchon

ichiedenen Gerichten über die Zuſtändigkeit zur vor- daraus, daß ſonſt möglicherweiſe zwei Gerichte gleich

mundidaft& gerichtlichen Genehmigung die Entſcheidung zeitig Vorm . wären. Das Vorm , das die Pfleg.

des gemeinſchaftlichen oberen Gerichts anregen . Eine ichaft beſtellt hat, würde weiter im Rahmen der Pflege

zur Beſorgung einer einzelnen Angelegenheit eiugeleitete ſchaft zuſtändig ſein ; für die Vormundſchaft aber nach

Pflegichaft für eine unter elterlicher Gewalt ſtehende der Beendigung der elterlichen Gewalt wäre nicht

Perſonendigt mitder Beeudigung der elterlichen Gewalt, ohne weiteres das für die beſtehenbleibende Pflegſchaft

auch wenn die Slagelegeuheit noch nicht erledigt iſt, zuſtändige Gericht berufen , ſondern die Zuſtändigkeit

wegen deren fie eingeleitet iſt. Der 1912 verſtorbene beſtimmt fich hier nach § 36 FOG.

Bernhard Sch. wurde von ſeiner Witwe Sibylle Sch. Durch die Wiederverheiratung verliert die Mutter

und ſeinen drei minderjährigen Kindern 6. , W. und gemäß § 1697 BGB . die elterliche Gewalt ; für das

M. Sc . zu je ' / beerbt . Eine Auseinanderſeßung minderjährige Kind iſt nach § 1773 BGB. ein Vor

n.
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mund zu beſtellen . Endigt ſo die Pflegſchaft, auch eines Kindes gleichbedeutend iſt mit dem Recht, über

wenn das allgemeine Schußbedürfnis für den Pflege- deſſen Unterbringung zu verfügen, daß es mit der

befohlenen fortdauert, unbeſchadet der im $ 38 ZMD. Uusübung dieſes Mechtes erſchöpft iſt. Denn ſonſt hätte

d . 19. Januar 1900, das Vormundſchaftsweſen betr . , folgerichtig dahin entſchieden werden müſſen, daß die

gegebenen Vorſchrift mit dem Wegfall der elterlichen Sorge für die Perſon des Kindes der Großmutter

Gewalt fraft Geſekes, ſo hört der beſtellte Pfleger übertragen wird. Denn daß mit der Anordnung der

mit dem Eintritte dieſes Erledigungsgrundes auf, Pfleger Unterbringung des Kindes bei der Großmutter dieſer

zu ſein, mag auch der Zweď der Pflegſchaft noch nicht nicht auch die Sorge für die Perſon übertragen iſt,

erledigt ſein. Berfehlt iſt danach die Meinung des liegt auf der Band. Das Recht, den Aufenthalt zu

Notars, das AG. N. habe die Pflegſchaft als forts beſtimmen , bildet wohl einen Ausfluß des Fürſorge

beſtehend zu betrachten , nur weil der ſeitherige Pfleger rechts, erſchöpft es abernicht. Zur Ausübung der übrigen

zur Zeit der Vornahme der Auseinanderſebung von Befugniſſe iſt 3. 3. überhaupt niemand vorhanden , fie(

der Aujhebung noch nicht Kenntnis hatte. Allerdings find dem Vater - entzogen, ohne daß für ihre Aus

fann der Pfleger nach $$ 1915, 1893, 1682 BGB. auch übung durh einen Pfleger geſorgt wäre.

nach der Beendigung der Pflegſchaft ſein Amt forts Nach & 1666 BOB. hat das DormG. die zur Abs

führen, bis er von der BeendigungKenntnis erlangt wendungder Gefahr erforderlichen Maßregeln zu

oder ſie kennen muß. Alein dieſe Vorſchrift hat nur treffen. Es darf alſo das Recht des Fürſorgeberech

für die Hechtswirkſamkeit des von dem früheren Pfleger tigten nicht weiter einſchränken, als es zur Abwendung

abgeſchloſſenen Auseinanderſegungsvertrags, nicht aber der dem Kind : drohenden Gefahr notwendig iſt. Hier

für die Zuſtändigkeit des Vormg. Bedeutung. Nicht haben die Vorgerichte eine Gefährdung des leiblichen

minder verfehlt iſt die Anſicht des AG. Gr., daß ins Wohls des Kindes nur darin erbliæt, daß derBes

folge der Wiederverheiratung die Pflegſchaft von ſelbſt ſchwerdeführer ſelbſt vermöge ſeiner perſönlichen Bers

in eine Bormundſchaft übergegangen und es daher hälıniſſe das Kind nicht genügend verpflegen und bes

Sache des AG . N. ſei , den Vormund zu beſtellen. aufſichtigen könne und daß auch die Frauen, bei denen

Richtig iſt der Standpunkt des AG . N., daß mit der er es unterbringen will, feine hinreichende Gewähr

Beendigung der Pflegſchaft die Anordnung einer Vor- bieten . Unter dieſen Umſtänden iſt das Vorm . über

mundjchaft durch das zuſtändige Gericht erforderlich das Ziel hinausgegangen, da es dem Beſchwerdeführer

wurde. Für die Anordnung der Vormundſchaft iſt das Recht der Sorge für die Perſon vollſtändig ab

aber nach § 36 FOG. das Gericht zuſtändig , in deſſen erfannt hat. Da gegen ihn nichts Ünehrenhaftes vors

Bezirt der Mündel jeßt ſeinen Wohnſit hat. Maßgebend liegt, iſt nicht erſichtlich, warum er von jedem Eins

find 88 11 , 8 BGB. Ein eheliches Kind teilt den Fluß auf die Erziehung ſollte ausgeſchloſſen werden.

Wohnſiß des Vaters ; es behält den Wohnſiß, bis es „Erforderlich “ war es nur, die Gefährdung abzuwenden,

ihn rechtsgültig aufhebt. Da der Mutter gemäß § 1684 die etwa daraus entſtehen konnte, daß der Beſchwerdes

BOB. nach dem Tode des Vaters die geſeßliche Ver- führer das Kind von der Großmutter wegnehmen und

tretung ihrer Kinder zuſtand, konnte ſie für dieſe einen anderswo unterbringen will. Zur Abwendung dieſer

neuen Wohnſiß begründen. Dies hat ſie noch vor Gefahr aber würde es genügen, dem Vater das Recht

ihrer Wiederverheiratung getan , indem ſie ſamt den zu entziehen , den Aufenthalt zu beſtimmen . Für eine

Kindern nach N. verzog. (Beſchl. des II . ZS. vom weitere Einſchränkung ſeiner Befugniſſe iſt kein Grund

4. Februar 1920, Heg. IV Nr. 11/1920). M. erſichtlich. (Beſchl . des I. ZS. d . 20. Februar 1920,

4889 Reg. III Nr. 12/1920) .

II .

Umfang des Begriffe der Sorge für die Berjon" .

Nur die zur Abweudung der Gefahr„ erforderlichen “ B. Straffachen.
Maßregeln darf das Vormundſchaftsgericht auf Grund

des § 1666 BGB. anordnen . Aus der Ehe der Tiſchlers
I.

eheleute Georg und Marie W. iſt ein am 3. April 1916 Wie iſt die Strafzeit zu berechnen, wenu während

geborenes Kind vorhanden, das ſeit ſeiner Geburt bei der Verbüßung einer Strafe unter deren Einbeziehung
der Mutter der Marie W. untergebracht iſt. Georg W. auf eine Gejamtſtrafe erfannt wird ? Aus den

hat gegen ſeine Ehefrau Klage auf Scheidung und Gründen : Der zwiſchen dem 13. und 18. Auguſt 1919

gegen ſeine Schwiegermutter Klage auf Herausgabe wegen eines Vergehens nach § 127 Abſ. 1 StGB. in

des Kindes erhoben . Marie W. hat beim Vormg. be: U $ , genommene Angell. wurde am 19. Sept. 1919

antragt, anzuordnen , daßdas Kind bei der Großmutter nachm . 4/4 Uhr vom Voltso . Tr. zur Gefängnisſtrafe

zu verbleiben habe. Das AG . beſchloß, daß dem Georg von 2 Jahren verurteilt . Das Urteil war am 19. Sept.

B. die Sorge für die Perſon entzogen und die Unter- 1919 nachm . 41/4 rechtskräftig. Am 30. Sept. 1919

bringung des Kindes bei der Großmutter angeordnet wurde der Angefl., der am 29. Sept. nach Str. geliefert

werde. Die Beſchwerde des Georg W. wurde zurüd- worden war, vom 16. Str. wegen Diebſtahls, wegen

gewieſen . Auf die weitere Beſchwerde des Georg W. deſſen er nicht in Uỹ . war, unter Einrechnung der

hin wurde die Sache unter Aufhebung beider Beſchlüſſe zweijährigen Gefängnisſtrafe zur Geſamtſtrafe von

an das AG, zurücverwieſen . 2 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus verurteilt. Am

Aus den Gründen : Die Vorgerichte gehen von 1. Dkt. 1919 nachm . 4 Uhr 25 Min. verzichtete er, am

einer unrichtigen Auffaſſung des Begriffs und des Um- 2. Dkt. 1919 -- ohne nähere Angabe der Tageszeit

fangs des Rechtes der ,Sorge für die Perſon “ aus . Das der Sta . auf Reviſion. Am 14. Oft. nachin . 4 Uhr 25

AG.ſagt, es erſcheine angezeigt, dem Georg W. die Sorge wurde der Angell. in das Zuchthaus Str. zur Strafs

für die Perſon ſeines Kindes zu entziehen und ſie der verbüßung eingeliefert. Er beantragte, den Strafbes

Großmutter zu übertragen ; im Beſchlußjag aber entzieht ginn auf den 30. Sept. 1919 nachm . 1 Ühr feſtzuſeßen

es zwar dem Georg W. das Fürſorgerecht, überträgt und die vom 19. Sept. nachm . 41/4 Uhr bis zum 1. Oft.

es aber nicht etwa der Großmutter , ſondern ordnet nachm . 4 Uhr 25 verbüßte Gefängnisſtrafe im Wert

nur an , daß das Kind auch ferner bei dieſer unters verhältniſſe des § 21 StGB . anzurechnen. Der StA.

zubringen ſei, was nichts anderes bedeutet, als die beantragte, den Zeitpunkt der Einlieferung in das

gegenüber dem Vater verfügte Entziehung des Rechts, Zuchthaus Str. d . i . den 14. Okt. 1919 nachm . 4 Uhr 25

den Aufenthalt des Kindes zu beſtimmen, und die als Strafbeginn feſtzuſeßen und die v . 19. Sept. nachm .

Uebertragung dieſes Rechts auf die Großmutter. Daraus 4 Uhr 15 bis 14. Dit. nachm . 4 Uhr 25 verbüßten

geht hervor, daß das AG , und mit ihm das LG, der Strafen , von denen die vom 1. bis 14. Dkt. U . ſet

Anſicht ſind, daß das Recht der Sorge für die Berfon im Wertverhältniſſe des § 21 SIOB. anzurechnen .

M.
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:
büßung der Strafe verhaftet worden iſt, erſt mit der

Aufnahme in die Strafanſtalt beginnt. Dieſer Fall

iſt hier nicht gegeben .

Nach dem Erörterten berechnet ſich die Strafzeit

folgendermaßen : Er hat verbüßt d . 22 Sept. vorm .

9 úhr 45 bis2. Okt. 1919 vorm . 8 Uhr eine Gefſtrafe

von9 Tagen 22 Stunden 15Min . , die nach $ 21 StGB .
gleich iſt einer Zuchthausſtrafe von 6 Tagen 14 Stunden

50 Min. Dieſe Zeit rückwärts v . 2. Dit. 1919 vorm .

8 Uhr ab gerechnet, ergibt als Zeitpunkt des Beginns

der Zuchthausſtrafe von 2 Jahren 6 Monaten den

25. Sept. 1919 nachm 5 Uhr 10 Min . Nach Ablauf von

2 Jahren 6 Monaten von dieſem Zeitpunkt ab endet

die Strafzeit. (Beſchl. v . 18. Dez. 1919, Beſchw -reg .

Nr. 638/19) . Ed .
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4. Nov.

Das 16. beſchloß : „ Der Beginn der Strafzeit

der Geſamtzuchthausſtrafe zu 2 Jahren 6 Monaten

wird auf 2. Dit. vorm . 8 Uhr feſtgeſeßt. Hierauf iſt

anzurechnen die vom 19. Sept. 1919 4 Uhr 15 nachm.

bis 2. Oft. 1919 vorm. 8 Uhr verbüßte Gefängnisſtrafe,

umgewandelt in 8 Tage 10 Stunden 30 Min. Zucht

hausſtrafe“. Das LG. ſeşte den Zeitpunkt des Ver

zichts des Sta . auf die Reviſion auf den 2. Dit vorm .

8 Ühr feſt, nahm als Beginn der Strafzeit den Ein

tritt der abſoluten Rechistraft des Urteils d. i . den

2. Oft. 1919 vorm . 8 Uhr an, rechnete die v . 19. Sept.

1919 nachm . 4 Uhr 15 bis dahin verbüßte Gefängnis

ſtrafe im Wertverhältniſſe des § 21 StGB. an und

ſprach aus, daß im ħinblic aufdie Entſch.des ObLGSt.6

S. 170 das Ende der Zuchthausſtrafe um die verbüßte

Suchthausſtrafe von 8 Tagen 10 Stunden 30 Min.

früher feſtzulegen iſt. Der SIA . legte ſofortige Be

ſchwerde ein .

Die rechtliche Würdigung ergibt : Mit dem Ein

tritt der Rechtskraft des Urteils des Volfso. d . i . am

19. Sept. 1919 nachm . 4 Uhr 15 hörte die uø . nach

§ 482 SIPD. auf; mit dieſem Zeitpunkte hätte die

Berbüßung der zweijährigen Gefängnisſtrafe beginnen

ſollen. Sie begann aber erſt am 22. Sept. 1919 vorm .

9 / Uhr. Die vomSt. des Volkså. Tr. wegen des

Vergehens nach § 127 Abſ. 1 StGB. angeordnete U$.

wurde nämlich mit deſſen Genehmigung dadurch unter

brochen, daß v . 18. Aug. vorm . 98/4 Ühr bis 8. Sept.

1919 eine dreiwöchige Gefängnisſtrafe wegen Betrugs

und im Anſchluß hieran eine zweiwöchige Haftſtrafe

bis 22. Sept. 1919 vorm . 98/4 Uhr vollſtreckt wurde.

Der Sts. hat durch den Beſchl. v . 8. Febr. 1919

Beſchw .- Reg. Nr. 47/1919 (BayZR. 1919 S.213) ſeine

frühere Anſchauung aufgegeben und ſich der Auffaſſung

des NG. (ebenda 1905 S. 304, Urt. v . 29. April 1905)

angeſchloſſen , wornach der Beginn der Volſtredung

der früheren Strafe rechtlich als Beginn der Vollſtreckung

der Geſamtſtrafe zu behandeln iſt, wenn während der

Verbüßung einer Strafe unter deren Einbeziehungauf

eine Geſamtſtrafe erkannt wird . Darnach berechnet

fich auch der Beginn der Strafzeit, wobei es gleich

gültig iſt, ob die Geſamtſtrafe von gleicher oder anderer

Art iſt als die höhere Strafe. Der auch jekt vom Sts.

geteilten Aujfaſſung des NG. liegt der Gedanke zu:

grunde, daß troß der äußeren Scheidung nur eine

einzige, einheitliche Strafe vorliegt . Die nach dem

früheren Urteil angetretene Strafe ſekt ſich bis zur

Verbüßung der Geſamtſtrafe fort und zwar auch dann ,

wenn die frühere Strafe in Gefängnis oder Feſtungs

haft beſtanden hat und die Geſamtſtrafe auf Zuchthaus

lautet. Jn legterem Falle iſt die bis zum Eintritt

der Rechtsfraft des die Geſamtzuchthausſtrafe aus

ſprechenden Urteils verbüßte Strafe nach dem § 21

StGB. in Zuchthausſtrafe umzuwandeln und die ſo

gewonnene Strafzeit von dem Zeitpunkt ab zurückzu

rechnen, an dem das auf Geſamtzuchthausſtrafe lautende

Urteil rechtskräftig geworden iſt. Der hienach ſich

ergebende Zeitpunét iſt der Beginn der zu verbüßenden

Geſamtzuchthausſtrafe.

Daraus ergibt ſich die Unrichtigkeit der Meinung

des StA ., daß im Hinblick auf § 11 Abſ. 3 der JMB.

v . 6. Mai 1911 (3MBI. S. 155 ) die Strafhaft und die

Strafzeit erſt mit der Aufnahme in die Strafanſtalt

beginnt und die bis dahin verbüßte Strafe als uỹ.

zu behandeln und bei erkannter Geſamtzuchthausſtraje

nach dem Wertverhältnisdes §21 StGB . anzurechnen

iſt. Die Anſchauung des StA . iſt ſchon deswegen irrig,

weil der in § 11 Abſ. 3 a. a . D. umſchriebene Begriff :

„ Strafhaft “ nur für das Verfahren in Begnadigungs

ſachen maßgebend, auf die Vorſchriften derSIPO . aber

ohne Einfluß iſt. Unzutreffend iſt auch die Bezug

nahme des StA. auf den Beſchl. des ObLG. v . 28. Nov.

1901 (SIS . Bd. 2 S. 157) , in dem ausgeführt iſt, daß

die Strafzeit eines auf freiem Fuß befindlichen Ver

urteilten , der auf Grund des § 489 SIPO . behufs Ver

II.

Die Aufrechterhaltung der Eierbewirtſchaftung in

Bayeru ift gejeklich zuläſig. Aus den Gründen:

Der Str. iſt darin beizutreten, daß die Bek . der bayer.

Eierverſorgungsſtelle vom 9. Januar 1918 (STA . Nr. 11)

noch in Straft beſteht und daß in Bayern die Zwangs

bewirtſchaftung für Eier aufrecht erhalten iſt. Auf Grund

des Ermo . v . 4. Auguſt 1914 hat der BR. die BD. v .
25. Sept.

1915 über die Errichtung von Preisprüfungs

ſtellen und die Verſorgungsregelung erlaſſen. Nach

§ 12 Ziff. 1 fönnen zurDurchführung der Verſorgung

der Bevölkerung mit beſtimmten Gegenſtänden des

notwendigen Lebensbedarfs zu angemeſſenen Preiſen

die Gemeinden mit Zuſtimmung der Landeszentral

behörden oder der von ihnen beſtimmten Behörden

Vorſchriften für die Erzeuger oder Şerſteller ſolcher

Gegenſtände und ( Ziff. 5) zur Regelung des Verbrauchs

erlaſſen . Ferner können nach § 15 Abſ. 3 – unter

entſprechender Anwendung der $ 8 12–14 – die Landes

zentralbehörden die Verſorgung der Bevölferung ihres

Bezirfes oder eines Teiles ihres Bezirkes ſelbſt regeln.

Zuwiderhandlungen ſind mit den in dem & 17 Ziff. 1

der Bef. vom 25. Sept. 1915 feſtgeſeßten Strafen bes

droht. Auf Grund dieſer VO. hat die bayer. Lebens

mittelſtelle am 9. Januar 1918 (StA. Nr . 11) eine

Bef. über die Eierverſorgung erlaſſen und darin die

Halter von Geflügel in dem $ 1 verpflichtet, Eier

an die Sammelſtelle abzuliefern , und in 88 4, 6 weitere

Vorſchriften über die Lieferpflicht erlaſſen. Dieſe An

ordnung iſt nach § 29 a . a. D. ſeit 9. Januar 1918 in

Kraft ; ſie wurde durch die Bef. des bayer. Staats

fommiſjärs für Voltsernährung vom 2. April 1919

(SIA . Nr 88) ausdrüdlich aufrecht erhalten.

Auf dieſer Grundlage ruht die Entſcheidung des

BO . Die BRVO . vom 22. Mai 1916 (NOBI . S. 401)

hat den Reichskanzler ermächtigt, zur Sicherung der

Voltsernährung für das ganze Reich Lebensmittel in

Anſpruch zu nehmen, und daraufhin hat der Reichs

kanzler die Bet. vom 12. Auguſt 1916 (ROBI. S. 927 )

über Eier erlaſſen , in der Landesverteilungsſtellen für

Eier errichtet worden ſind, und dieſe durch die VO.

vom 24. Ápril 1917 (MOBI. S. 374) ergänzt. Dieſe

Beſtimmungen ſowie die VO. über den Verbrauch von

Eiern vom 13. Juli 1916 (NGBI. S. 967) ſind mit

Wirkung vom 1. April 1919 ab durch die VD. des

Reichsernährungsminiſters über Gier vom 21. März 1919

(ROBI . S.329 ) aufgehoben worden , kommen alſo hier

nicht in Betracht. In der BRVO. vom 22. Mai 1916

iſt in dem § 3 ausdrüdlichbeſtimmt, daß die von dem

BR. zur Sicherung der Bolfsernährung erlaſſenen

VO.en unberührt bleiben. Darunter fällt auch die

VO. vom 25. Sept. und 4. Nov. 1915 über Verſorgungss

regelung. Demnach ſteht außer Frage, daß die Bet.

der bayer. Lebensmittelſtelle vom 9. Januar 1918,

welche die Zwangsbewirtſchaftung für Eier aufrecht

erhält, auf einer geſeblichen Grundlage ruht. (Urt.

v . 18. Nov. 1919, Rev.- Reg. Nr. 251/19 ; ebenſo Urt.

v . 18. Dez. 1919, Rev. Reg. Nr. 278/19). Ed.
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III. kaufsſtande auf dem Chriſtkindlmarkt 14 Ztr. Friſch

Begriff des faufe über Kopf". Vorausſetungen würſte aus Pferdefleiſch in Mengen von 1–2 Þf. zum
für Weidlagaahme bei Berfehlungen gegen triegewirt. ſofortigen Verzehr an Ort und Stelle angewärmt oder

ſchaftliche auordnungen . Aus den & r ünden : Die falt abgegeben . Aus dieſem Tatbeſtand allein kann

Reviſion behauptet, daß ein Rauf über Stopf nicht vors nicht gefolgert werden, daß kein der beſonderen Er
liege, wenn dasGewicht der Tiere mangels einer Wage laubnis der bayer. Fleiſchverſorgungsſtelle unterlies

nicht durch Wägen, ſondern durch Schäßung ermittelt gender Handel, ſondern eine dieſer enthobene wirts

und darnach der Kaufpreis unterEinhaltung der Höchſt ähnliche Tätigkeit nach dem Schlußſaße des § 31 in

preiſe feſtgeſeßt worden ſei . Dieſe Meinung iſt irrig . Frage ſtehe. Die Ausnahme fest gwei gleichwertige

Nach dem § 21 der Bet. der Bayer. Fleiſchverf.-Stelle Ümſtände voraus, 1. eine perſönliche Eigenſchaft des Ab

d. 22. Nov. 1917 ( STA. Nr. 273 ) darf der Verkauf der gebenden, der ein Wirt oder ein nach der Geſtaltung

unter § 1 II angeführten Tiere nur nach Lebendgewicht des Betriebs dieſem gleich zu achtender Gewerbetreibender

erfolgen, das durch Wägen auf einer in § 2II und III ſein muß, 2. die Abgabe „zum Verzehr an Drt und
bezeichneten Wage feſtzuſtellen iſt . Der Verkauf über Stelle " . Aus dem Vorliegen der 2.Vorausſeßung

Kopf iſt nach dem § 21 ausdrüdlich verboten und der kann nicht ohne weiteres auf das Vorhandenſein der
Strafvorſchrift des § 6 Ziff. 6 des PrGeſ. unterſtellt. 1. geſchloſſen werden , wenn auch die Abgabe zum Ge

Berkauf über Kopf ſteht fonach im Gegenſatz zur Feſt nuß an Ort und Stelle eines der Kennzeichen des

ſtellung des Gewichts durch Wägen ; nur leßteres bietet Wirtſchaftsbetriebes iſt. Dies erhellt ſchon daraus,

eine verläſſige Gewähr für die richtige Ermittlung daß nach dem Schlußſaß auch Wirte der beſonderen

des Gewichts und Einhaltung der wichſtpreiſe. Eine Erlaubnis bedürfen, wenn ſie Pferdefleiſch zum Genuß

Feſtſtellung desGewichts durch Schäßen bietet dieſe außerhalb ihrer Gaſtſtätte abſeßen wollen . Ein weiteres
Gewähr nicht, iſt deshalb unter dem Ausdrud „ Vers unerläßliches Merkmal des Wirtſchaftsbetriebes iſt die

tauf über Kopf“ verboten . Abgabe der Bebensmittel in einem von dem Wirte

Der Angefl. wurde ferner wegen eines Vergehens zum ſofortigen Genuß zur Verfügung geſtellten Raum,

nach dem 8 137 des StGB. verurteilt. Die Reviſion der Gaſtſtätte. Hiernach fallen unter den Schlußf. des

beſtreitet die rechtliche Zuläſſigfeit der Beſchlagnahme § 31 außer den Wirten nur Fremdenpenſionen , Speiſe

eines Aalbes und eines höchſtens 30 Pf. ſchweren hallen, Werkſtätten- und Schulfantinen und ähnliche

Schweines. 3m angefochtenen Urteil iſt feſtgeſtellt : Unternehmungen . Daß das Miniſterium den Streis

Da der Angekl . im Nufe ſteht, unbefugten Viehhandel der befreiten Perſonen nicht weiter ausgedehnt wiſſen

ju treiben , und der Berdacht beſtand, daß auch Stalb wollte, ergibt nicht nur der Wortlaut des Schlußlaßes,

und Schwein zum Zwede des verbotenen Handels ers ſondern auch der Zweck der BD.-en , auf denen die

worben ſeien , veranlaßte der Bezirtstierarzt beim Bezirke Bet. beruht. Dieſer iſt (§ 1 der BRVO. über Kriegss

amte die Beſchlagnahme der Tiere . Das Beza . beauf- maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom

tragte die Gendarmerie damit, welche die Tiere weg
ROBI. S. - ) auf die Inanſpruchnahme

nahm .“ Der unbefugte Handel mit Tieren, die als Lebens 18. Auguſt 1917 ,

mittel verwertet werden können, iſt nach der VD. des der vorhandenen Lebensmittel für die Ernährung des

RK. über den Kandel mit Lebens- und Futtermitteln Volts und dementſprechend (82 a der RAVD . über

13. Dez. 1916uſw. v . 24. Juni 1916/29. Juli 1916/16. Juli 1917 Pferdefleiſch vom
NOBI. S. 133 ) auf die14. Juni 1918 '

mit Strafe bedroht, wobei neben der Strafe auf Ein
Ausſchaltung des freien Handels mit Pferdefleiſch über.

ziehung der Gegenſtände erfannt werden kann, auf
haupt gerichtet und geſtattet nur die ſtrengſte Ausdie ſich die ſtrafbare Handlung bezieht, ohne Unters
legung der Ausnahme.

ſchied, ob ſie dem Täter gehören oder nicht. Die An
Das Urteil ſtellt nicht feſt, inwiefern der Angell.,

nahme eines von dem Verbote nicht betroffenen Klein
ein Händler , einen wirtsähnlichen Betrieb eröffnet

handelsbetriebs iſt ausgeſchloſſen . Der Verdacht des
habe, beſonders iſt nirgends erörtert, welchen RaumBeza., daß der Ängell. die Vorſchrift des § 1 der
er ſeinen Abnehmern zum Genuß an Ort und Stelle

bez. VD. übertreten hat , die als Verkehrsregelung

i. Š . des § 1 der VO. über den Schleichhandel vom zur Verfügung geſtellt habe und welche Vor

kehrungen er etwa ſonſt getroffen hätte, aus denen7. März 1918, zu erachten iſt, und der weitere Verdacht,

daß er falb und Schwein zum Zwede des verbotenen ſein Wille zur Bewirtung an Ort und Stelle erkennbar

zutage trat. Jedenfalls genügt ein Verzehren beimHandels erworben habe,enthielt zugleich die Annahme

eines Vergehens des Schleichhandels, das neben der
Herumwandeln auf dem Chriſtlindlmarkt oder beim

Herumſtehen auf dem öffentlichen Wege vor dem Ver:Strafe gleichfalls die Einziehung der Gegenſtände vor
kaufsſtande nicht mit Erforderniſſe des „ Verzehrs anſieht, auf die ſich die ſtrafbare Handlung bezieht. Das
Ort und Stelle “. ( Urt. v. 30. Dez. 1919, Rev.-Reg .

örtlich zuſtändige BezA ., das nachderEntſchl.v 21. Juni
Nr. 313/1919). Ed .

1869 (NOBI. S. 1099) zu den Behörden des Polizei

und Sicherheitsdienſtes zählt und deshalb inſoweitHilfs .

beamter der Staatsanwaltſchaft iſt (§ 153 GVG .),war V.

deshalb im Hinblick ſowohl auf die $$ 94, 98 StPO .

als auch auf Art. 20 Abſ. 2 PSIOB. befugt, die Be Die Feſtſetung von Mahllöhnen durch andere als die

dlagnahme des Kalbes und des Schweines durch ſeine zuſtändigen Stellen iſt ungültig. Aus denGründen:
Boligeiorgane, d . i. durch die zuſtändige Gendarmerie, Nach § 52 der RGetro . für 1917 vom 21. Juni 1917

vornehmen zu laſſen, um die Einziehung zu ſichern. (RGBI . 507) und § 53 der NGetrO . vom 29. Mai 1918

Der äußere Tatbeſtand des § 137 StGB. iſt demnach ( RGBI. 435) können die Mahllöhne durch die höheren

einwandfrei feſtgeſtellt. ( Urt. v . 11. Dez. 1919, Rev. Verwaltungsbehörden feſtgeſeßt werden , ſoferne es nicht

Reg . Nr. 291/1919 ). Ed. durch die ROetrStelle geſchieht. Mit Bezug hierauf

beſtimmen die bayer. Aus Vorſchr. für 1917 vom

12. Auguſt 1917 (SIA . Nr . 186 unter V Nr . 34) und
IV.

die für 1918 vom 19. Juli 1918 (StA . Nr. 166 unter V
Was iſt unter Abgabe von Fleiſhipeiſen und Fleiſch Nr . 42), daß die Mahllöhne durch die Landesgetreide

waren aus Pferdefleiſch durch Wirte u.dgl. zum ſofortigen ſtelle oder durch die Regierungen im Benehmen mit
Berzehr an Ort und Stelle i. S. der Bet. des Staatomini- der Landesgetreideſtelle feſtgeſetzt werden können. Für

fteriumo de Janern v.5.Ott. 1918 über Schlachtpferde und den hier fraglichen Zeitraum ſind Mahllöhne weder

Pferdefleiſch (Std .238) zu verſtehen ? Aus den Grün- von der Reichs- oder der Landesgetreideſtelle, noch von
den : Mit Recht rügt die Reviſion des StA. Verleßung der Regierung für den Hegierungsbezirt oder für den

des § 31 der bez. Bet. Der Angekl. hatte in ſeinem Ver- Bezirk F. feſtgeſeßt worden. Weder dem Kommunal
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verband F. noch dem Bezirksamt F. ſtand aber die

Befugnis zu, Mahllöhne feſtzuſeßen. Die Anordnung

des Kommunalver
bands war daher nicht rechtsgültig.

Feſtgeſepte Mahllöhne, die der Angell. durch Fordern

und ſich Gewährenlaſſ
en überſchritten hätte , haben

nicht beſtanden . Seine Tat verſtößt demnach gegen

fein Strafgeſez. (Urt. v . 4. Dez. 1919 , Mev .-Reg.

Nr. 267/1919 ).

Ed.
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VI.

Ueber den Begriff: Gewerb8mäßigteit i. S. der

Schleichhandeldbo . ä. wurde wegen Schleichhandels

verurteilt, weil er gewerbsmäßig 3 Ztr . ſog. Sau

bohnen, d. 5. Lebensmittel, die nach $$ 1, 2, 3 mit 80

Nr. 2 der Meichsgetreide.. für das Jahr 1918 vom

29. Mai 1918 (NÖBI. S. 435) einer Verkehrsregelung

unterliegen, unter vorſäßlicher Verleßung dieſer Vor

ſchriften zur Weiterveräußerung erworben hatte. Die

Neviſion rügt die Verleßung des Begriffs der Ge

werbsmäßigkeit. Sie wurde verworfen .
Aus den Gründen : Das BG. ſtellt feſt, daß

der Kauf der Bohnen „ zu Erwerbszweden im Rahmen

des Gewerbes des Täters ſtattgefunden “ hat, d . h . daß

die Bohnen gekauft worden ſind, um ſie in dem von

N. als Obſt- und Gülſenfrüchten händler betriebenen

Gewerbe zu verwerten. Das muß für den Begriff der

Gewerbsmäßigkei
t
genügen . Daß die Abſicht beim Er

werb gerade darauf ging, Erwerbsafte ganz gleicher Art,

nämlich weitere Käufe gleicher oder wenigſtens gleich :

artigen Verfehrsbeſchrän
kungen

unterliegender Lebens:

mittel unter Verletzung dieſer Vorſchriften wiederholt

vorzunehmen, wird nicht gefordert, würde auch dem

Zwecke der VO. zuwiderlaufen . Es genügt, daß der

einzelne Erwerbsaft ebenſo wie die übrigen im Ges

werbebetrieb des Täters, gleichviel ob geſezmäßig oder

geſekwidrig, vorgenommenen dem allgemeinen Zwede

dienen ſollte, ihm durch den ſich aus allen dieſen Aften

zuſammenſeßenden Geſchäftsbetrieb eine dauernde Ein

nahmequelle zu verſchaffen . (Urt. vom 3. Januar 1920,

Rev.-Reg. Nr. 322/19) .

Ed .

VII.

Die Beſchwerde dee Verteidiger8 gegen die Feſt

jetung ſeiner Gebühren durch das Bolfegericht oder

deflen Borſigenden iſt unzuläſſig . Aus den Gründen :

Nach Art. 9 Abſ. 2 des Geſ. v . 12. Juli 1919 gelten

für die Volksgerichte an ſich die für die 20. maß

gebenden Vorſchriften derStPO ., des GVG., des GKG. ,

der ZSGebo. und der RUGebO ., ſoweit nicht deſſen

Zwed, die raſcheſte Aburteilung , entgegenſteht und im

Gefeße ſelbſt nichts Abweichende
s

beſtimmt iſt. Das

Geſetz enthält aber hinſichtlich der Rechtsmittel in

Art. 11 Abſ. 4 die Einſchränkung , daß nur die Be

ſchwerde gegen den Haftbefehl zuläſſig iſt. Das kommt

in 8 25 der VollzVorſchr.v . 19. Juli 1919 ( JMBI.S. 261)

klar zum Ausdruct durch die Beſtimmung, daß gegen

Entſch. des vo . und Verfügungen ſeines Vorſigenden

mit Áusnahme der Beſchwerde gegen den Haftbefehl

Rechtsmittel nicht zuläſſig ſind. Der Straſſenat hat

dies ſchon in ſeinem Beſchl. v. 14. Aug. 1919 (Bay3in.

1919 ' S. 391) hinſichtlich einer Beſchwerde gegen die

Höhe der vom Boltsgerichte feſtgelegten Zeugenges

bühren ausgeſprochen . (Beſchl. v . 5. Januar 1920 ,

Beſchw .- Reg. Nr. 687/19).

Ed.

Brauerei, wendete ſich durch ſeinen Borſigenden an

das AG. V. mit dem Erſu yen, 4 Zeugen eidlich zu

vernehmen. Er hatte vorher einen Beſchluß auf deren

eidliche Vernehmung gefaßt, in dem die Beweispunkte

in einer dem Beweisbeſchluſſe der SPD. ähnlichen Form

angeführt ſind. Das AG. Tehnte ab, weil es dem Er

ſuchen und dem Beſchluß an einer rechtlichen Grundlage

fehle . Dieſe wäre nur gegeben , wenn der Ausſchuß

beſchlußmäßig feſtſtelle, daß und warum er die Bes

eidigung zur Gerbeiführung einer wahrheitsgetreue
n

Angabe für nötig hält. Die Ablehnung wurde für

ungerechtfertigt erklärt.
Aus den Gründen : Nach Art. 77 AG, GVG .

haben ſich die Gerichte Rechtshilfe in Angelegenhei
ten

zu leiſten ,für welche die Vorſchriften der Landesgeſeke

maßgebend ſind. Dort iſt in A67.2 ferner beſtimmt,

daß die $$ 158-160, 162, 164, 167 GVG. entſprechend

anzuwenden ſind. Der SchlA. iſt auch zur Entſcheidung

zivilrechtlicher Streitigkeiten zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer beſtimmt; er iſt zwar kein Gericht im

engeren Sinne, aber eine ſtaatliche gerichtsähnlic
he

Einrichtung und einem Sondergericht
e ähnlich . Auch

für ſolche Gerichte muß Art. 77 AG. GVG. gegeben

ſein, ſollen dieſe ihre geſeßlichen Pflichten erfüllen .

Es handelt ſich hier um eine Angelegenhei
t, für welche

die Vorſchriften der Landesgeſeße i . S. des Art. 77

maßgebend ſind. Bandesgeſeß iſt die bayer. „ Anweiſung “

des Miniſteriums für ſoziale Fürſorge,erl. am 25. April

1919 mit Zuſtimmung derübrigen Miniſterien ,ergangen

auf Grund der reichsrechtliche
n VO . v . 23. Dez. 1918

über Tarifverträge, Arbeiter- und Angeſtelltenau
sſchüſſe

und Schlichtung von Arbeitsſtreitig
keiten (RGBI. 1918

S. 1456, Staatsz. Nr . 120 /II von 1919) . Weitergehend

als die VD . v . 23. Dez. 1918 beſtimmt die bayer. An

weiſung in § 29 : „ Die Ausſchüſſe ſind befugt, Zeugen

und Sachverſtändi
ge uneidlich zu vernehmen . Erſcheint

die Beeidigung zur Serbeiführung einer wahrheitss

gemäßen Ausſage erforderlich, ſo iſt das AG. um die

eidliche Bernehmung zu erſuchen .“ 8 24 BO. ſpricht

nur von der Befugnis des SchlA. , Auskunftsper
ſonen

vorzuladen und zu vernehmen ; in 8 15 iſt beſtimmt, daß

zur Schlichtung von Arbeitsſtreitig
keiten Schlichtungs

ausſchüſſe gebildet werden , und in § 17, daß der Vors

ſipende den Ausſchuß nach Außen vertritt . Der Aus:

ſchuß hatte die eidliche Vernehmung beſchloſſen , der

Vorſigende als Vertreter nach Außen das Erſuchen an

das AG. geſtellt. Die Grundlagen bilden die Unweiſung

und Art. 77 AG. GVG.; deshalb war das Erſuchen

berechtigt
Das Erſuchen darf nicht abgelehnt werden (8 159

GVG., i . V. m. Art. 77 AG .GVG.) . Somit hatte das

AG. dem Erſuchen nachzufommen und konnte nicht

verlangen, daß der Ausſchuß erkläre, warum er die

Beeidigung für notwendig erachte. Das erſuchte Gericht

kann feine Begründung durch den Schld . für die Ans

ordnung der Beeidigung verlangen ; denn es entſcheidet

darüber das pflichtgemäße Ermeſſen der erſuchenden

Behörde, ohne daß dem erſuchten Gerichte das Prüfungsa

recht zuſteht . Das AG. V. führt keine Vorſchrift an,

die ihm eine ſolche Befugnis zuſpricht, ſie findet ſich

auch nicht im OVO., im AG. GVG ., oder in der „Än

weiſung“ vom 25. April 1919. (S. a. BöhmsZeitſchr.

für intern. Privats und Strafrecht VII S. 52 ff.).

(Beſchl. d . II. 38. v . 19. Januar 1920, Beſchw .- Meg.

14/1920) .

B-r.

4878

4880

Oberlandesgericht Nürnberg.

Rechthilfe der Umtêgerichte anf Erſuchen von

Shlichtungsausſchü
ſen

(Art. 77 AG.GVG.; $$ 158 f.

GºG .). Der Schlichtungsausſ
chuß

W., befaßt mit

der Schlichtung und Entſcheidung einer Tarifangelegen

heit zwiſchen einem Brauereiarbeiter
verband

und einer

Rammergericht.

Dað bayer. Geſ. über die Beruf&vormundſchaft d .

23. Februar 1908 gilt nur für Mündel, die von einem

bayer. Gericht bevormundet werden . Das AG. Frant

furt a. M. hat den dort wohnhaften 2. zum Vormund

und den ſtädt. Sammelvormund Kl. zum Mitvormund

für die von der ledigen Do. geborene Kunigunde 80.
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beſtellt. Die Mutter war bayer. Staatsangehörige und

iſt bald nach der Geburt geſtorben . Das Kind befindet

ſich ſeitdem ununterbrochen bei dem Vormund, ſeinem

Großvater, in Frankfurt a . M. Die ſtädt. Beruſsa

vormundſchaft in Nürnberg hat dem . Frantjurt

a . M.mitgeteilt, daß bei dem Mündel gemäß Art.2

Abſ. 1 Ses bayer . BerVormg. v . 23. Februar 1908

ſowie gemäß § 1 Ziff 2 der Gemeindeſaßung die Voraus,

ießungen für die Berufsvormundſchaft gegeben ſeien,

da der Mündel unter der Aufſicht des ſtädtiſchen

Berufsvormundes in der Familie des Großvaters mit

der Unterſtüßung der Armenpflege Nürnberg erzogen

und verpflegt werde. Das AG . hat dieſen Rechts

ſtandpuntt nicht anerkannt, vielmehr feſtgeſtellt, daß

die Borausſeßungen für die Berufsvormundſchaft nicht

gegeben ſeien . Die Beſchwerde wurde zurüdgewieſen .

Die weitere Beſchwerde blieb erfolglos.

Aus den Gründen : Das bayer. Geſ. vom

23. Februar 1908 gilt nicht für Minderjährige, die

bei einem preußiſchen Vormg. bevormundet werden .

Das folgt daraus, daß die Uebertragung, Führung

und Leitung der Vormundſchaft ein öffentliches Amt

iſt, für deſſenVerleihung die Gefeße des Staatesgelten ,

dem das für die Beſtellung zuſtändige Vormundſchafts

gericht angehört. Das iſt ſeinerzeit in § 20 des Entw.

eines Geſ. über die räumliche Berrſchaft der Rechts

normen ausgeſprochen, von der Kommiſſion für die

II. Beſung des BOB. aber als ſelbſtverſtändlich ge

ſtrichen worden (vgl. KOJ. Bd . 42 S. 55). Žiernach

gilt das bayer. Geſ. v. 23. Febr. 1908 ein ndes :

geſek auf Grund des Vorbehaltes in Art. 136 EG.BGB.

– auch nur für Vormundſchaften, für deren Führung

ein bayeriſches Vormundſchaftsgericht zuſtändig iſt,

ſei es von Anfang an oder zufolge Abgabe der Vor

mundſchaft ($ 46 FOG .). Dieſer Grundſaß iſt für

Berufsvormundſchaften in dem dwurzburg -fonders :

hauſiſchen Gef. v . 7. Mai 1914 (GS.S 169),ausdrüdlich

ausgeſprochen und war auch in dem Vorentwurfe eines

preuß . Geſ. betr. Jugendämter und Berufsvormund

ſchaften enthalten, iſt aber dann in dem dem preuß .

Abgħaus vorgelegten Entwurf eines preuß . Jugend

fürſorgegeſebes (1.1 Beil . 3. Reichs- Anz. v 23.Juli 1918) ,

wohl als ſelbſtverſtändlich, geſtrichen worden (Boſchan

im Recht 1918 S. 333). ( Beſchl. v . 14. Nov. 1919, 1
a X
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4873 Mitget. v . Nechtsanwalt Dr. Baſiertrüdinger in Nürnberg.

bei ſchon eingetragenen Hypotheten – die Zuſtimmung

der gleich- oder nachſtehenden Berechtigten . Für ſolche

neue Eintragungen iſt eine Ausſchlußfriſt bis zum

31. Dez. 1925 gejet (§ 15 VO .). Die SS 2 ff. geben

genauere Vorſchriften für ſolche Hypotheken .

Der Inhalt der Hypothek darf nur mit Einwilligung

der Landeszentralbehörde geändert werden (f. § 877

BOB. ) ; Aenderung des Inhalts wäre z . B. die Um .

wandlung einer Sicherungshypothef in eine gewöhnliche

Hypotheł oder einerBuchhypothef in eine Briefhypothet

( f. Rokomm . 2. Aufl . II S. 55) . Auch Aenderungen

des Zinsſatges, der Zahlungszeit und des Zahlungs

orts fallen darunter; die Zuſtimmung der gleich oder

nachſtehenden Berechtigtert iſt hiezu nicht erforderlich

(8 1119 BOB .), notwendig iſt ſie nach § 3 II VD. bei

Aenderung der eingetragenen Währung(alſo auch bei

Rücumwandlung in die deutſche). Die Auflagen der

Landeszentralbehörden bei der Einwilligung haben

dingliche Wirkung ; jeder neue Eigentümer haftet für

ihren Vollzug (8 4 VO.) . In welcher Weiſe ſie er.

zwungen werden können, wird von ihrem Jnhalt ab.
hängen .

Bei der Zv . muß nach § 5 VO . die Beſonderheit

der Währung in der Terminsbeſtimmung angegeben

werden (Folgen der Verlegung dieſer Vorſchrift :Auf

hebung des Termins oder Verſagung desZuſchlags,

allenfalls Beſchwerde – $8 431 , 83 Nr. 7, 100 III ZVG.).

Vor der Aufforderung zu der Abgabe von Geboten

( 66 II ZVG .) wird der Kurswert des Rechts in Meichs.

währung feſtgeſtellt und bekannt gemacht (8 6 BO.) ;

der feſtgeſtellte Sturswert bleibt bei der Aufnahme des

Rechtes in das geringſte Gebot (Beſtehenbleiben nach

§ 52 ZVG.) auch für das weitere Verfahren maß.

gebend ($ 7 VO ; das kann insbeſondere von Bes

deutung Tein für den Fall einer Nachzahlungspflicht

des Erſtehers nach § 50 ZVG.) . Der bar zu zahlende

Teil des geringſten Gebots ($ 49 ZVO .) wird in Meichss

währung feſtgejest, dabei werden die Anſprüche des

Gläubigers des in ausländiſcher Währung eingetragenen

Rechts zu dem höchſten Sturs innerhalb der lekten ſechs

Monate vor dem Verſteigerungstermin berüdſichtigt,

wenn er es verlangt (8 8 VD.). Ausgezahlt wird

ihm aber nur der Betrag , der ſich nach dem leßten

amtlich zu ermittelnden Kurs errechnet. Kursmin.

derungen gegenüber dem Anſatz im geringſten Gebot

kommen hiernach den nachfolgenden Berechtigten zu

gute. (§ 101 VO.). Soweit das Bargebot nicht bes

richtigt wird , wird dem Gläubiger die Forderung

gegen den Erſteher in ausländiſcher Währung über

tragen (§ 118 ZVO ., § 10 II VO .). Wird der Gläubiger

nicht vollſtåndig befriedigt ( durch Zahlung oder nach

§ 118 II ZVG . oder durch Vereinbarung über Beſtehen

bleiben ſeines Rech nach § 91 II - III ZVG .), ſo iſt

der Reſt ſeiner Forderung in ausländiſcher Währung

feſtzuſtellen . Dieſe Feſtſtellung iſt für die Beitreibung

des Ausfalls auf mithaftenden Grundſtücken , beim

perſönlichen Schuldner und im Konkurſe maßgebend

(§ 10 III VD . ) .

Der Gläubiger kann mitbieten und den Zuſchlag

erlangen , um einen Ausfall zu vermeiden . Vorſchriften ,

die den Erwerb von Grundſtüden durch Ausländer

und juriſtiſche Perſonen im Ausland einſchränken

(Art. 88 EG. BOB ., Art. 10 AG. BOB.), ſtehen dem

nicht entgegen (8 9 VO. ) . Vorſchriften für die Zwangss

verwaltung gibt § 11 VO.; wiederkehrende Leiſtungen

werden vom Verwalter nach dem Kurswert des Fällig

feitstags ausgezahlt (8 155 II ZVG ) , Kapitalleiſtungen

im Termine des § 158 I ZVG. nach dem amtlich er:

mittelten leßten Kurswert.

644|19).

.

Gefeßgebung und Verwaltung.

Eintragung von Hypothefeu in ausländiſcher Wäh

rung. Das ROBI. enthält auf S. 231 eine auf Grund

des § 1 des Geſ. v . 17. April 1919 (ROBI . 394) er :

laſſene BO. v . 13. Februar 1920, (in der Ueberſchrift

mit der jeßt üblichen Nachläſſigkeit als am 13. Februar

1913 erlaſſen bezeichnet), die das BGB., die GBO.

nnd das Zvo. ändert und ſowohl rechtlich als wirt

ſchaftlich bedeutſam , zugleich aber unüberſichtlich iſt,

weil ſie die Vorſchriften nicht aufführt, die ſie ändert

oder ergänzt. Nach § 28 GBD . ſind ins Grundbuch

einzutragende Geldbeträge in Meichswährung anzu:

geben . Das gilt insbeſondere für die Bezeichnung

des Geldbetrags der øypothef ($ 11151 BGB .) und

entſprechend auch bei der Ausſtellung des Hypotheken

briefs ($ 56 GBO.) . § 1 VO . ändert dieſe Vorſchriften

für die Eintragung von Hypotheken für Forderungen,

die in ausländiſcher Währung zu zahlen ſind (auch

bei der Höchſtbetragshypothek, $ 1190 BOB.). Er ges

ſtattet die Währung einer eingetragenen Bypothef in

eine ausländiſche umzuwandeln oder eine Grundſchuld

in ausländiſcher Währung einzutragen. Erforderlich

iſt die Einwilligung der Landeszentralbehörde (im Ein

pernehmen mit der Reichsbant, § 13 VO.) und

4886

Das Armenrecht. Das Geſ. v . 18. Dez. 1919 (RGBI.

S. 2114) hat in Art. III eine Bewilligung des Armen

rechts nach Bruchteilen eingeführt (1. Nr. 4-5 dieſes

Jahrg. S. 88). Mit Rüdſicht hierauf hat eine Bel. v .
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13. Februar 1920 (GVBl. S. 36 ) die ohnehin icon

zum Teil überholte Bet. v . 5. Juli 1879 (GVBI.

S. 693) aufgehoben. Sachlich iſt nicht viel geändert,

auch das Muſter für das Zeugnis iſt im weſentlichen

das gleiche geblieben . Die Zeugniſſe ſtellt der Armen

rat oder der Bezirkspflegeausſchuß aus (Art . 21 , 27

Abſ. II Arm6. ) . Maßgebend ſind Wohnſiß oder Auf

enthalt des Geſuchſtellers (8 1). Genauere Vorſchriften

über die Ermittlung der Verhältniſſe und den Inhalt

des Zeugniſſes geben S $ 2 , 3. Sie verweiſen insbe

fondere mit Recht auf die Möglichkeit eines Mißbrauchs

des Armenrechts. Die gleichen Vorſchriften gelten für

die Zeugniſſe des Vormundſchaftsgerichts (8 4; 7. 8 118

Abf. II S. 2 ZPO . , § 24 Vörmo.). $ 5 verweiſt auf

die Vorſchriften über das Armenrechtsregiſter (JMBI.

1910 S. 328, 486 ). Die Bruchteile des bewilligten

Armenrechts ſind in Spalte 7 des Regiſters zu ver
merten.

einſtweilige Abänderung der Militärſtrafo

gerichtsordnung uſw. nebſt Begründung ausge

arbeitet und nunmehr veröffentlicht. Seine wichtigſte

Beſtimmung iſt die Aufhebung der viel angefeindeten

Einrichtung des Gerichtsherrn . Ganz auf ſich ſelbſt

geſtellt, unabhängig von jeder Einwirtung eines

militäriſchen Befehlshabers foll der richterliche Militär.

juſtizbeamte die Unterſuchung führen . Damit wird

einer alten rechtspolitiſchen Forderung Rechnung ges

tragen und der wichtigſte Stein des Anſtoßes beſeitigt.

Die meiſten übrigen Beſtimmungen des Diepſchen Ent

wurfs zielen dahin, das Verfahren gegen Militär

perſonen praktiſcher als bisher zu geſtalten , Prozeß

verſchleppungen zu verhindern, Mängel und Lüden

des Geſeßes zu beſeitigen . Der Entwurf ſteht durch

aus auf dem Boden der Zeitverhältniſſe. Die Be

teiligung der Unteroffiziere und Mannſchaften an der

Rechtspflege wird ſichergeſtellt, gegen ihre Stimmen

fann fein Soldat verurteilt werden . Daß daneben

auch dem Offizierſtande eine angemeſſene Mitwirkung

an den Gerichten geſichert wird, iſt recht und billig,

auih notwendig, um die geiſtige şöhe der Richterbant

zu erhalten. Bürgerliche Verbrechen und Vergehen

dürfen den bürgerlichen Gerichten zur Aburteilung

überlaſſen werden . Dem Wunſche des Verfaſſers, daß

Regierung und Nationalverſammlung auf der Grund

lage des Entwurfs ein Geſep zuſtandebringen, iſt

zuzuſtimmen .

4887

Der Kampf um die Militärgerichtåbarteit. Der

von der Reichsregierung ausgearbeitete Geſeßentwurf

über die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit iſt vom

Reichsrat in der Sißung vom 4. März angenommen

worden und geht nunmehr der Nationalverſammlung

zur Beſchlußfaſſung zu . Sein Inkrafttreten iſt für

den 1. Ditober 1920 vorgeſehen . Es bricht ſich aber

immer mehr die Erfenntnis Baha, daß die Äbſchaffung

der Militärjuſtiz zu dieſem Zeitpunkt undurchführbar

iſt. Die Juſtizverwaltungen der meiſten Länder er:

klären ſich außerſtande, die ungeheure Zahl der

militärgerichtlichen Verfahren (am 1. Januar 1920

8200 !) zu übernehmen. Vor allem aber läßt die Tat

ſache, daß die bürgerliche Strafgerichtsbarkeit ſelbſt

vor grundlegenden Umbildungen ſteht, daß bereits

Gefeßentwürfe über die Neuordnung der bürgerlichen

Gerichte und den Rechtsgang in Strafſachen vordieſen

ausgearbeitet und veröffentlicht ſind, das Verlangen

als berechtigt erſcheinen , mit der Ueberleitung der

militärgerichtlichen Unterſuchungen auf die bürgerlichen

Gerichte bis zur Neugeſtaltung des bürgerlichen Straf

verfahrens zu warten . Unſtreitig hat das militär

gerichtliche Verfahren vor dem geltenden bürgerlichen

Strafverfahren große Vorzüge voraus. Wichtige

Mechtseinrichtungen des Militärſtrafprozeßrechts, wie

die Mitwirkung von Laienrichtern in allen Gerichten

und die Möglichkeit der Berufung gegen alle Urteile

werden bei der bevorſtehenden Strafprozeßreform in

die bürgerliche Strafrechtspflege übernommen werden.

Eine zweimalige Umbildung des Strafverſahrens gegen

Militärperſonen kurz hintereinander, zunächſt zum

1. Oftober 1920, dann vielleicht zum 1. April 1921 ,

bei der man dem Soldaten zuerſt ohne zwingende Not

ein ſchlechteres Recht gibt, um ihm ſpäter das beſſere,

das er ſchon beſaß, zurückzugeben, iſt unverſtändlich

und für unſer im Wiederaufbau begriffenes veer eins

fach unerträglich. Wenn ſchon die Militärjuſtiz ab

geſchafft werden ſoll , ſo muß unbedingt gefordert werden,

daß der Uebergang auf die bürgerlichen Gerichte zeitlich

mit der bürgerlichen Strafprozeßreform zuſammenfällt.

Die Verabſchiedung des vorliegenden Geſezentwurfs

und der ihn ergänzenden Entwürfe muß alſo zunächſt

zurückgeſtellt werden.

Anderſeits ſind entſcheidende Maßnahmen erforder

lich, um die Militärjuſtiz leiſtungsfähig zu erhalten .

Die zeitgemäßen Reformen, deren Notwendigkeit ſich

herausgeſtellt hat, dürfen nicht länger verſchoben

werden. Der durch Art. 106 der Reichsverfaſſung

geſchaffene Schwebezuſtand wirft zerſtörend auf die

Strafrechtspflege des Heeres ein . Sofortige Abhilfe

iſt, da die Militärjuſtiz zurzeit nicht abgeſchafft werden

kann, geboten und nur durch neuzeitliche Geſtaltung

des Verfahrens zu erreichen. Dieſem Zwecke zu dienen,

hat Armecoberfriegsgerichtsrat Dieß aus eigenem An

triebe den Entwurf eines Gefeßes über die

Der Maulwurfstaug hat infolge des Unverſtandes

und der Gewinnſucht weiter Streiſe einen ſolchen Um

fang angenommen, daß die bayeriſche Geſebgebung

eingreifen mußte, um die Ausrottung des für die land.

wirtſchaft nützlichen Tieres zu verhindern . Die Vor

ſchrift des Art. 121 PolStGB. ( feldpoliz. Vorſchriften

zum Schuße des landwirtſchaftl . Eigentums) bot keinen

ausreichenden Schuß . Auf Grund derVorbehalte in

Art. 121 NV . und SS 2 II, 5 EG . StGB. iſt jeßt ein

Geſetz v. 24. Februar 1920 erlaſſen worden (GVBI.

S. 41), das denMaulwurfsfang für die Regel ſchlecht

hin verbietet. Ausf.-Vorſchriften enthält die Bef. des

Landwirtſchaftsminiſteriumsv . 5. März 1920 (Staats.

anz. Nr . 57 v . 9. März 1920 ). Der Maulwurfsfang

iſt jekt nur noch zuläſſig in geſchloſſenen Gärten

förmlicher Abſchluß durch Zäune, Planken, Draht iſt

dabei wohl nicht vorausgeſett; es muß genügen, daß

die Abgrenzung gegenüber anderen Grundſtücen ſonſts

wie erkennbar iſt,z. B. durch Raine, Wege u . dgl.

ferner mit Erlaubnis der Bezirksverwaltungsbehörde.

Dieſe Erlaubnis fann aus beſonderen Gründen, 3. B.

wegen ſtarken Ueberhandnehmens der Maulwürfe, eins

zelnen Grundbeſikern oder auch für alle Grundſtüđe

einer Gemeinde oder hördlich aufgeſtellten Perſonen

( Feldhütern, gemeindlichen Maulwurfsfängern) erteilt

werden . Nicht unterſagt iſt der Handel mit Maul

wurfsfellen , ohne Rücklicht darauf, ob ſie vor dem

Jnfrafttreten des Geſetzes oder danach erbeutet wurden .

Mittelbar ſucht ihn das Geſetz dadurch zu unterbinden ,

daß es verbietet, in öffentlichen Ankündigungen (alſo

durch Zeitungsanzeigen, Anſchläge u . dgl.) ſich zur Ab

nahme von Maulwürfen und Fellen zu erbieten oder

zu ihrem Angebot aufzufordern . Offenſichtliche Um

gehung des Geſetzes bedeutet es, wenn in Ankündigungen

„ Anfauf aller irgendwie marftgängigen Felle " u . dgl.

in Ausſicht geſtellt wird . Da hier die Maulwurfsfelle

zweifellos mit inbegriſſen ſind, müſſen ſolche Anzeigen

als ſtrafbar gelten. Zuwiderhandlungen gegen das

Geſeß ſind Vergehen ; Einziehung der verbotswidrig

erlegten Maulwürfe, der Felle, Werkzeuge und Bors

ridhtungen iſt vorgeſehen . Bei der Áburteilung der

durch verbotswidrige Ankündigungen in der Preſſe

begangenen Verſtöße iſt die id vurgerichtliche Zuſtändig

feit für Preßvergehen nach Art. 35 AG. GVO . aus

geſchloſſen .
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Bücheranzeigen.

Die Feuerbeſtattung in Bayern wird neu geregelt

durch oberpol.Vorſchriften vom 11. März 1920 (OVBI. Art. 61 I 2 PolStGB. zugelaſſenen Beſtattungsanlage

S. 57) und eine ſich anſchließende MinB. vom 11. März oder in der Nebenanlage der Feuerbeſtattungsanſtalt

1920 (GVBI. S. 59). Die neuen Vorſchriften ſind er : (8 6 OberpV . , Nr. 6 MB. ).

ſchöpfend und von anerfennenswerter Klarheit, ſie bes

rüdſichtigen ausreichend das Intereſſe der Strafvers

folgungsbehörden an einwandfreier Feſtſtellung der Die Bauerntammern. Das Geſek v . 20. März 1920

Todesurſache vor der Einäſcherung. Als weſentlich über die landwirtſchaftliche Berufsvertretung (Bauerns
ſeien folgende Einzelheiten hervorgehoben : tammern ; GVBI. S.67) hat im allgemeinen für die

1. Nur politiſche Gemeinden (nicht auch Einzel . Rechtspflege nur untergeordnete Bedeutung. Berwieſen

perſonen, Vereine, Kirchengemeinden ) dürfen Feuers ſeinur auf die Vorſchriften über die Rechtsperſönlichkeit

beſtattungsanlagen betreiben ; ſie können im Zuſammen der Bauernkammern (Art. 3 : Körperſchaften des öffent

hang mit Friedhöfen oder für ſich allein errichtet lichen Rechts mit Selbſtverwaltung – vgl. § 89 BOB.),

werden ; Nebenanlagen zur Beiſeßung der Aſchenreſte über ihre Vertretung (Art. 4 II : Vorſißender ), über

ſind notwendig. Einăſcherung außerhalb der beſonderen Verleihung derKörperſchaftsrechtean Verbändemehrerer
Anlagen iſt verboten (88 1 , 2 III Oberp V., Nr. 1 MB .). Bauernkammern (Art. 6), über das Recht zu Anträgen

Die Anlage unterliegt abgeſehen von der bau- und an die Staatsregierung und auf Anhörung in Án:

feuerpolizeilichen Prüfung der Genehmigung durch die gelegenheiten der Landwirtſchaft (Art. 23), über Ums

Regierung, A. d. J., wobei die Erfüllung der geſund- lagenzahlung (Art. 30 III , 31 , 32), endlich auf die

heitspolizeilichen Anforderungen und die techniſche Zuſtändigkeitsvorſchriften (Art. 34 ; fein Rechtsweg vor
Sicherheit feſtzuſtellen find . Dieſe Feſtſtellung soll in den ordentlichen Gerichten, für Umlagenpflicht Ver.

der Regel ſchon getroffen werden , bevor die bau
waltungsrechtsweg ).

und feuerpolizeiliche Erlaubnis erholt wird (&S 2 II,

III, 3 OberpV., Nr. 2, 3 MB.) .

2. Die Einäicherung iſt nur mit Genehmigung der

Drtspolizeibehörde zuläſſig (S 4, 5 Oberp V., Nr. 4, 5

MB.) . Berlangt wird außer einem beglaubigten Aus

zug aus dem Sterberegiſter eine amtsärztliche Be :

cheinigung über die Todesurſache, der Nachweis, daß gjay, Dr. Hermann, Rechtsanwalt am Kammergericht

der Verſtorbene die Feuerbeſtattung angeordnet hat, und Privatdozent Charlottenburg . Die privaten

und eine poliz. Beſcheinigung darüber, daß kein Ver- Rechte und Jntereſſen im Friedensvers

dacht einer ſtrafbaren ħandlung beſteht. Soweit Be: trage. 8º . 152 S. Berlin 1919, Verlag von Franz

erdigungsbewilligung nach § 157 II ŠIⓇO. erforderlich Vahlen . Preis geh . Mf. 7.- .

iſt, erſeßt dieſe die poliz. Beſcheinigung ; die amtsärzt- Den Auswirkungen des Friedensvertrages auf

liche Beſcheinigung darf in ſolchen Fällen erſt aus . privatwirtſchaftlichem Gebiet kommt für die fünftige

geſtellt werden, wenn der Staatsanwalt oder der Entwidlung unſerer Beziehungen zu dem uns bisher

Amtsrichter die Beerdigung ſchriftlich genehmigt hat, feindlichen Ausland eine ſo ungeheure Tragweite zu,

im Uebrigen iſt den Amtsärzten durch eine Beilage daß es für jeden im Rechts- oder Wirtſchaftsleben

zur MB. ausführlich vorgeſchrieben, wie ſie bei der tätigen Deutſchen dringend geboten erſcheint, ſich recht
Leichenbeſichtigung (allenfalls auch Leichenöffnung) ju zeitig mit ihnen vertraut zu machen. Nun bietet aber die

verfahren haben , um die Todesurſache ſicher feſtzu- Auslegung des Friedensvertrages beſondere Schwierig

ſtellen und zu beurkunden . keiten : einmal, weil er in erheblichem Umfang aus
Erleichtert ſind die Vorausſeßungen für den Nach der Feder engliſcher Juriſten ſtammt, deren Rechts

weis, daß der Verſtorbene die Feuerbeſtattung ange: ausdrüce ſich nicht mit denen der deutſchen Hechts

ordnet hat. Gefordert wird entweder leßiwillige Ver- ſprache deden, und ſodann , weil auch der Geiſt des

fügung (richtiger wäre wohl „ Verfügung von Todes Friedensvertrages der engliſch -amerikaniſchen Rechts

wegen “, da zweifellos auch der Erbvertrag genügt, auffaſſung entſpricht, die ſich im Weltkriege gegenüber

vgl. § 2299 BOB.) oder mündliche Erflärung des der abweichenden fontinentalen durchgeſet hat. Um

Verſtorbenen, die von einer zur Führung eines öffents ſo mehr wird daher die vorliegende für die Bedürfniſſe

lichen Siegels berechtigten Perſon beurfundet iſt (auch der Praris geſchriebene Arbeit des durch ſeine patentrechts

Bürgermeiſter ), oder ſchriftliche mit notariell beglaus lichen Schriften befannten Verfaſſers begrüßt werden .

bigter Unterſchrift ( Handzeichen mit Beglaubigungmuß Sie behandelt vor allem die rechtliche Stellung der

genügen vgl. 88 126 I, 129 I Saz 2 BOB.). Der deutſchen Reichsangehörigen im internationalen Recht

beſtimmte Wille des Verſtorbenen kann aber auch von und jene der Angehörigen der Alliierten in Deutſchland

zwei eidesfähigen Zeugen durch mündliche eidesſlatts hinſichtlich der Vermögensrechte , des gewerblichen,

liche Verſicherung vor einem Notar erwieſen werden literariſchen und fünſtleriſchen Eigentumsſchußes ſowie

(Zuſtändigleit: Art. 3 Noto .) . Stand der Verſtorbene hinſichtlich der Erfüllung ſchuldrechtlicher Verträge

unter elterlicher Gewalt und hatte er das 16. Lebens- (insbeſ. Geldforderungen ). Wem daran gelegen iſt,

jahr noch nicht vollendet oder ſtand er nach $$ 1773, über alle im wirtſchaftlichen Verkehr mit Angehörigen

1896 BGB. unter Vormundſchaft, ſo wird ſeine Ans der alliierten Mächte auftauchenden Fragen einen

ordnung durch den Antrag des geſeklichen Vertreters raſchen lieberblid zugewinnen, dem wirddas Studium

erſekt (beim Vormund muß die Genehmigung des Vors des Jſayſchen Werkes treffliche Dienſte leiſten . H. H.

mundſchaftsgerichts hinzukommen ). Eine beſtimmte

Form iſt für dieſen Antrag nicht vorgeſchrieben : Auss Alsberg, Dr. Mag, Hechtsanwalt in Berlin . Preiss

weis des Vertreters vor der Ortspolizeibehörde muß treiber eiſtrafrecht. MI . Ler . 223 S. Berlin

genügen . Geſchäftsunfähige (8 101 BGB .) fönnen ihre 1919, W. Moeſer Buchhandlung.

Feuerbeſtattung nicht anordnen , wohl aber beſchränkt Das Buch iſt eine Neubearbeitung des bekannten

Geſchäftsfähige (SS 106, 114 BOB.) mit Ausnahme
Wertes von Dr. Allsberg über „ Striegswucherſtrafrecht“,

der Minderjährigen unter 16 Jahren . das innerhalb furzer Zeit in vier Auflagen erſchienen

3. Uſchenreſte dürfen an Angehörige nicht hinaus- war. Der Preiswucher, der Stetten handel, der Schleich

gegeben werden . Sie ſind in einem von gemeindlichen handel und die Höchſtpreisüberſchreitung, ſowie die

Angeſtellten amtlich zu verſchließenden Behälter auf ergänzenden Tatbeſtände ſind in ſtetem Hinblid auf

einem öffentlichen Friedhofe beizuſeßen, (wobei es der die Fragen der Uebergangszeit erſchöpfend und

Zuſtimmung der verfügungsberechtigten öffentlichen / anſchaulich dargeſtellt. Bei der Neugeſtaltung hat



136 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1920. Nt. 8 u . 9 .

.

das Buch an Umfang gegenüber den früheren Aufs erſchien , die Heereszucht zu zerſtören , iſt flar ; wir

lagen erheblich gewonnen : die Rechtſprechung des haben das aber ſchon ſchwer büßen müſſen und die

Meichsgerichts und der Oberlandesgerichte iſt bis in Freude an dieſen „ Errungenſchaften “ wird taum all

die legte Zeit eingehend berückſichtigt. Daneben bringt gemein geteilt werden . - f

das Buch nunmehr auch eine tabellariſche Ueberſicht

der von den Kriegswucherämtern für zuläſſig erachteten Warneyer, Dr. Otto, stommentar zum Bürger

Gewinnſäße . Schade, daß die Wuchergerichts - Ver- lichen Gefeßbuch für das Deutiche Reich.
ordnung nicht mehr hereingezogen werden konnte, die Ler. 352 S. Tübingen 1919, Verlag 3. C. B.Mohr,

nun ſchon wieder ſo manches Neue gebracht hat. zweite Bieferung . Geh . Mt. 9.-.

- f
Wir verweiſen auf die Beſprechung der erſten

Weinmann, Dr. Arthur, Amtsrichter in Crefeld . Ans
Bieferung im Jahrgang 1919 S. 395 .

leitung zur Änfertigung der wiſſen -
Schachian, Dr. Herbert, Rechtsanwalt in Berlin . Die

ſchaftlichen Arbeit für_N efe renda r
e

Beſt eu erung des Vermögenszuwachſes.

Affefior's und Doftor- Prüfung. 8° . IV ,
Berlin 1920, Verlag v . Franz Bahlen. Mi. 12.- .

141 S. Fannover 1919 , Helmingiche Berlagsbuch

handlung. Preis Start. Mr. 5.50 .
Das Buch bietet in ſeinem 1. Teile, über den Gegens

ſtand hinausgehend, die zurzeit von den Juriſten bes
Sog. wiſſenſchaftliche Arbeiten werden in Bayern gehrte allgemeine Einführung in die rechtlichen und

bei der Bochichulprüfung und der Staatsprüfung nicht
wirtſchaftlichen Grundbegriffe des Steuerrechts (Steuer

gefordert. Gleichwohl kann die recht verſtändig und anſpruch, Vermögen , bilanzfähige Zwiſchenſtufen , Eins

ilar geſchriebene Anleitung von Weinmann auch bei kommen uſw.). Der 2. und 3. Teil geben Aufſchlüſſe

uns mit Erfolg benüßt werden. Und zwar nicht nur über die gegenwärtig wichtigſten wirtſchaftlichen Steuer

bei der Anfertigung von Doktorarbeiten , ſie gibt viel: fragen (Ausländerbeſteuerung, Valuta und Vermögens,
mehr auch manchen allgemeinen Ratſchlag , der bei

zuwachs, die Verſchiebungen zwiſchen Jnlands und

der Löſungder Aufgaben in der Staatsprüfung be Auslandsvermögen, die Bedeutung derBilanz für die
herzigt werden ſollte, wenn auch vielleicht nur mit Bewertung des Betriebsvermögens, die Grundſtücks

den ümbiegungen, die die anders gearteten Verhält bewertung uſw.), und über das bislang in ſeiner Hand .
niſſe nahelegen Recht treffend iſt z. B., was der Ver

habung wenig befannte, aber praktiſch höchſt bedeutungs
faffer gleich zu Anfang über die vorläufige Beurteilung

volle þilfsmittel des Härteparagraphen auf Grund
einer Aufgabe auf Grund des Rechtsgefühls ſagt . der amtlich bisher nicht veröffentlichten Praxis des

Schon der ſog . geſunde Menſchenverſtand ohne alle Staatenausſchuſſes. Das Wert kann als wertvoller
weitere juriſtiſch -fachliche Zutat müßte häufig dem

Beitrag zum Schrifttum über die neuen Steuergeſeße
Prüfling zeigen , daß eine beſtimmie Anſchauung un empfohlen werden .

richtig ſein muß, und nichts macht einen peinlicheren

Eindrud auf den Beurteilenden, als wenn ſolche Ver- Hammermeiſter, W., Praktiſche Anleitung zur
kehrtheiten mit Aufwand von allerlei Gelehrſamkeit Vorbereitung für den stommunalver

geſtüßt werden ſollen . Gut ſind auch die Ausführungen waltungsdienſt ne b ſt n hang; mit den

über die Stonſtruktion , die Analogie, die Verwertung weſentlichen Beſtimmungen des BGB. , des HOB.

gefeßgeberiſcher Vorarbeiten , die Rechtsvergleichung, undder wichtigſten Juſtizgeſeße.9.Aufl. 8º.Potsdam

das Arbeiten mit dem Zwede des Geſeßes (die ſog . 1919, Verlag A. W. Hayns Erben . Geh . ME. 20.-.

teleologiſche Rechtsanwendung), den þinweis auf un- Der Verfaſſer, der als Bürovorſteher einer großen
haltbare Folgen, auf Treu und Glauben uſw. Sie Stadtgemeinde mit den Anforderungen an die mittleren

find durch Beiſpiele aus der Rechtſprechung anſchaulicher Beamten genau vertraut iſt, hat in dem Buche alle

gemacht. Der Leiter vorbereitender nebungen fann einſchlägigen preußiſchen und Heichs- Gefeße in leicht

ſie mit Nußen verwerten , um ſeinen Hörern das rein verſtändlicher Form dargeſtellt. Daß ſich das Buch

formale Arbeiten abzugewöhnen. Bei dem lebhaften gut eingeführt hat, geht ſchon daraus hervor, daß ießt

Streite der Meinungen kann man natürlich nichts die 9. Aufl. (ſeit 1905) erſchienen iſt. Es kann auch
Anderes tun , als den Redtspraktikanten über die für Bayern gute Dienſte leiſten , nicht nur wegen des

verſchiedenen Wege aufklären und die richtige Wahl oft lehrreichen Vergleichens fondern auch beim Mechtes

ſeiner eigenen Einſicht überlaſſen . hilfeverkehr . - f

Beſonderer Beachtung empfehle ich den Abſchnitt

über Stil und Darſtellung. 2. B. die Mahnung zur Samoje, Dr. Sigiemand , landrichter in Danzig . Erb

Beſcheidenheit. Man bekommt in Arbeiten der Staats- baurecht. Mr. ler. 158 S. Berlin 1919, Verlag

prüfung oft förmliche Ungezogenheiten zu leſen, regels W. Moeſer, Buchhandlung. Ladenpreis MI. 11.25 .

mäßig in ſolchen, die ſich nicht durch Kenntniſſe und Die Erläuterungen ſind ausführlich und berüc

Scharfſinn auszeichnen . von der Pfordten . ſichtigen die Biteratur. Freilich löſen ſie nicht alle

Zweifel. So gibt 3. B. Bem. 5 zu § 20 i . V. m . Bem. 6

Goldſchmidt, Dr. jur.et Dr.oex. publ. Ernſt Friedrich, zu § 19 keine volle Klarheit über die ſchwerverſtändliche

Geſchichte und Wirkungsfreis der Organe Vorſchrift des § 20 Abſ. II. Jn Bem . 22 zu § 1 wäre

der Militärgerich tsb a rkeitvom Ende des ein tieferes Eingehen auf den „ Begriff der wirtſchafts

Mittelalters bis nach der deutſchen Ne- lichen Bauptſache“ angezeigt geweſen . Was die Begr.

volution im November 1918. 144 S. Raſtatt zu § 1 darüber ſagt, iſt ſtart formaljuriſtiſch und droht

1919, Militärjuriſtiſcher Verlag von St. & B. Oreiſer. die Einrichtung des Erbbaurechts ihrer beſten wirts

Die Schrift iſt durch die Zeitereigniſſe zum Teil ſchaftlichen Wirkungen zu berauben . Warum Grund

ſchon überholt. Immerhin bietet ſie Vieles, was noch ſchulden bei der Beleihung nicht zugelaſſen werden

vom Geſezgeber berüdſichtigt werden kann , und vers ſollen (Bem . 3 zu § 18 ), iſt nicht einzuſehen. Man3

mittelt einen guten Ueberblick über die geſchichtliche kann hier ruhig mit der Rechtsähnlichkeit arbeiten .

Entwidelung . Nicht übereinſtimmen können wir mit Bei Rentenſchulden ſteht es freilich anders .

den von demokratiſchen Vorurteilen beherrſchten Bes f

merkungen überdie Zertrümmerung des alten Gefüges

durch die Vorgänge bei der ſtaatlichen Umwälzung. Verantwortl . Herausgeber : Th. von der Pfordten,

Daß es meuternden Soldaten zweckmäßig und gut Mat am Oberſten Bandesgerichte in München.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag , München , Berlin und Beipzig.

Druď von Dr. 8. $. Datterer & Cie ., München und Freifing.
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(Seuffert . Blätter für Rechtsanwendung Bd. 85. )

Mit der Beilage „ Mitteilungen des Bayeriſden Anwalts - Perbandes " .

Die Zeitſdrift erſceint am 1. und 15. jedes Monate

im Umfange von mindeſtens 2 Bogen . Preiß vierteljährlid

Me, 6.- Beſtellungen übernimmt jede Bugbandlung und

jede Poſtanſtalt.

Veitung und Geſchäftsſtelle: München , Dttoſtraße 1 a .

Anzeigengebübr 40 Big. für die balbgeſpaltene Millimetergeile

(Grundſdrift Petit) oder deren Naum . Þei Wiederholungen Ers

mäßigung. Stellenanzeigen 20 Pfg. Beilagen na Uebereinfunft.

Naddrud verboten. 137

.Die Einwirkungen des Betriebsrätegeſebes ſtimmungen des BGB., des HGB., des GVG.,
der GewD. , der RVO. u . dgl. weſentlich åndert .

auf das geltende Recht. Die Aufgaben und Befugniſſe der BetrV .

Von Dr. Fritz E. Roch , Rechtsanwalt in Berlin.
zerfallen in drei Gruppen :

1. Die Einflußnahme auf Betriebsleitung und

Das BetrRG. v. 4. Februar 1920 (ROBI. Betriebsleiſtung ;

S. 147) iſt am 9. Februar d . I. in Kraft ge- 2. die Wahrnehmung der ſozialen und wirt

treten . Seine eigentliche Wirtſamkeit wird aber ſchaftlichen Intereſſen der Arbeitnehmer des Be:

erſt mit der Errichtung der von ihm vorgeſchriebenen triebes ;

Betriebsvertretungen beginnen . Die Wahlen dieſer 3. das Mitbeſtimmungsrecht bei Einſtellungen

neuen BetrV. mußten ſpäteſtens bis zum 22. März und Entlaſſungen .

eingeleitet werden . Das Geſek kennt verſchiedene Die Zuſtändigkeit zwiſchen Betriebsrat auf der

Arten von Betr V .: einen und Arbeiter- und Angeſtelltenrat auf der

1. Den Betriebsrat in Betr . mit mins anderen Seite iſt ſo abgegrenzt, daß der Betriebsrat

deſtens 20 Arbeitnehmern $ 1 ) ; die Angelegenheiten bearbeitet, die die geſamte Arbeit:

2. den Betriebsobmann (in Betr . mit nehmerſchaft des Betriebes berühren (88 66–77 ) ,

weniger als 20, aber mindeſtens 5 und darunter während dem Arbeiter- und Angeſtelltenrat die

3 måhlbaren Arbeitnehmern 82 ) . In land- und Aufgaben überlaſſen ſind, die die beſonderen

forſtwirtſchaftlichen Betr. iſt ein Betriebsobmann Intereſſen der Arbeiter oder Angeſtellten betreffen

erſt zu wählen, wenn mindeſtens 10 ſtändige Arbeit: (SS 78–79 ). Von den obengenannten Gruppen

nehmer vorhanden ſind (8 4 Sak 2) ; hat der Betriebsrat die zu 1 genannten Aufgaben

3. den Arbeiter- und Angeſtelltenrat zu erfüllen , während die zu 3 genannten dem

in Betr., in deren Betriebsräten Arbeiter und Arbeiterrat oder Angeſtelltenrat übertragen find

Angeſtellté vertreten ſind (8 6 ) ; (SS 81 ff.); die Erfüllung der zu 2 genannten

4. Sondervertretungen, die kraft Tarif: Aufgaben liegt dem Betriebsrat oder dem Arbeiter

vertrags in ſolchen Betr . errichtet werden können, rat oder Angeſtelltenrat ob , je nachdem es fich

die durch ihre Eigenart der Errichtung von Be- um eine alle Arbeitnehmer oder nur die Arbeiter

triebsräten Schwierigkeiten bereiten (z. B. Bau: oder die Angeſtellten berührende Angelegenheit

gewerbe (8 62) . handelt . Falls ein Arbeiterrat oder Angeſtelltens

Während ſich der 1. Abſchn. des Geſ . (allge- rat nicht beſteht, iſt dem Betriebsrat auch die

meine Beſtiminungen) mit den Arten der BetrV. , Wahrnehmung der beſonderen Intereſſen einer

dem Begriff des Betriebes, des Arbeitnehmers, Arbeitnehmergruppe übertragen .

des Arbeiters und des Angeſtellten befaßt, der Im einzelnen find den Betriebsräten

2. Teil von dem Aufbau der BetrV . (Zuſammen folgende Aufgaben geſtellt::

ſegung , Wahl , Geſchäftsführung des Betriebsrats , I. Auf dem Gebiete der Wahrnehmung der

Arbeiter- und Angeſtelltenrats, Erlöſchen der Mit: ſozialen und wirtſchaftlichen Intereſſen der Arbeit:

gliedſchaft, Betriebsverſammlungen , Geſamtbetriebss nehmer

rat , Betriebsobmann , Sondervertretungen ) handelt , 1. ſolche, die unmittelbar die Arbeitsbedingungen

regelt der 3. Abſchn. (SS 66 ff.) die Aufgaben betreffen (Ueberwachung der Durchführung vers.

und Befugniiſe der Betr V. Er iſt für die bindlicher Schiedsſprüche , Vereinbarungen von

Rechtspflege von beſonderer Bedeutung, da er Be- ' Dienſtvorſchriften) (8 66 Ziff. 4 , 5 , $ 75 );

1
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2. die Mitwirkung bei der Bekämpfung der Recht geben, nach ſeinem freien Belieben Arbeit:

Unfall- und Geſundheitsgefahren im Betriebe und nehmer einzuſtellen und unter Innehaltung der

bei der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen geſeblichen Kündigungsfriſt zu entlaſſen, ſchränkt

(8 66 Ziff. 8 , 9 , 8 77) ; das BetrRG. das freie Ermeſſen des Arbeitgebers

3. die Aufgabe, den Frieden im Betriebe zu aus ſozialrechtlichen Gründen erheblich ein .

wahren ( 8 66 Ziff . 3 , 6 , 7 ); Ein eigentliches Mitbeſtimmungo

4. die Vertretung der ſozialen und wirtſchaft- recht bei Einſtellungen iſt der Arbeitnehmer

lichen Intereſſen der Arbeitnehmer bei Maffen- ichaft allerdings nicht gegeben. Das Geſ. gibt

kündigungen oder Neueinſtellungen infolge Ein- vielmehr der Arbeitnehmerſchaft nur das Recht, mit

ſtellung oder Erweiterung des Betriebs (8 74) . dem Arbeitgeber allgemeine Richtlinien über die

II . Die Beteiligung des Betriebsrats an der Einſtellung von Arbeitnehmern zu vereinbaren , ſo :

Veitung des Unternehmens durch Mitarbeit an weit ſolche nichtbereits in Tarifverträgen vereinbart

der Einführung neuer Arbeitsmethoden und Unter: ſind, und bei ihrer Verlegung durch den Arbeits

ſtüßung derLeitung des Betriebs durch Rater- geber Einſpruch gegen die Einſtellung zu erheben

teilung (8 66 Ziff. 1 , 2). (S 78 Biff 8 , 88 81-83) .

Die Arbeiter- und Angeſtelltenråte Falls eine Vereinbarung über die Richtlinien

haben folgende Aufgaben : zwiſchen BetrV . und Arbeitgeber nicht zuſtande

I. Auf dem Gebiete der Wahrnehmung der kommt, kann die Vermittlung des Schlich :

beſonderen ſozialen und wirtſchaftlichen Inter: tungsausſchuſſes angerufen werden . Feft :

eſſen der Arbeitnehmer ihrer Gruppe, legen kann dieſer die Richtlinien nicht.?)

1. ſolche, die unmittelbar die Arbeitsbedingungen Die Richtlinien müſſen , um gültig zu ſein ,

betreffen (Ueberwachung der Durchführung der zum Schuß gegen Terrorismus der Arbeitnehmer

zugunſten der Arbeitnehmer gegebenen geſeßlichen ſchaft oder Wilfür des Arbeitgebers die Beſtimmung

Vorſchriften, der maßgebenden Tarifverträge ſowie enthalten, daß die Einſtellung eines Arbeitnehmere

der verbindlichen Schiedsſprüche ; Mitwirkung bei nicht von ſeiner politiſchen, militäriſchen, konfeffio

der Regelung der Löhne und fonſtigen Arbeits: nellen oder gewerkſchaftlichen Betätigung oder von

verhältniſſe, ſoweit eine tarifliche Regelung durch der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem

die Gewerkſchaften nicht erfolgt iſt , Vereinbarung politiſchen, konfeffionellen oder beruflichen Verein

der Arbeitsordnung und ſonſtigen Dienſtvorſchriften oder einem militäriſchen Verband abhängig ge

für die von ihnen vertretene Arbeitnehmergruppe) macht werden darf. Dies gilt nicht für Betriebe,

(8 78 Ziff. 1-3) ; die politiſchen , gewerkſchaftlichen , militäriſchen ,

2. Mitwirkungbei der Bekämpfung der Unfall : konfeffionellen, wiſſenſchaftlichen, künſtleriſchen oder

und Geſundheitsgefahren, die die von ihnen der- ähnlichen Beſtrebungen dienen . Für Gewerkſchaften

tretene Gruppe bedrohen (8 78 Ziff. 6) ; iſt es z. B. von größter Bedeutung, daß fie nur

3. die Sorge für die ihren Kräften undFähig: Gleichgeſinnte beſchäftigen. Ebenſo iſt es klar, daß

keiten entſprechende Beſchäftigung der Kriegs- und Arbeitnehmer, die der gleichen politiſchen Richtung

Unfallbeſchädigten (8 78 Ziff. 7 ) ; angehören , für die der Betrieb wirkt , bei be:

4. die Aufgabe, an der Wahrung des Friedens ſonderen Anläſſen mit beſonderem Eifer und großer

im Betriebe mitzuarbeiten ( $ 78 Ziff. 4 , 5). Hingabe arbeiten werden, während man dieſen

II. Die Ausübung des Mitbeſtimmungsrechts Eifer für einen Betrieb , der ihren Ideen entgegen :

bei Einſtellungen und Entlaſſungen (8 78 Ziff. 8 , 9 ; geſeşte politiſche Zwecke verfolgt, nicht erwarten8,9

88 81 ff.). kann . ) Ebenſo kann in wiſſenſchaftlichen Anſtalten

Für die weiteren Einzelheiten muß auf die und Kunſtinſtituten die Eigenart des Betriebes

Beſtimmungen des Geſ. und dieErl. der Kommentare bedingen, daß bei der Auswahl der Mitarbeiter,,

Bezug genommen werden . " ) deren Tätigkeit für die Erreichung des wiſſen :

Die nachfolgenden Ausführungen behandeln ſchaftlichen oder künſtleriſchen Zweđs der Anſtalt
das Gefeß nur von dem Geſichtspunkte ſeiner Eins erheblich iſt, perſönliche Gründe maßgebend find.

wirkung auf das geltende Recht. Die Richtlinien dürfen außerdem nicht gegen

I. Von einſchneidender Bedeutung für das die guten Sitten verſtoßen .

Recht des Arbeits- und Dienſtvertrages im bürger: Einſtellungen, die auf einer geſeßlichen , tarif

lichen, im Handels- und im Gewerberecht ſind die vertraglichen oder durch Schiedsſpruch aufer

Vorſchriften über dasMitbeſtimmungsrecht legten Verpflichtung beruhen , gehen den Richt-:
der BetrV. bei Einſtellungen und Ent : linien in jedem Falle vor .linien in jedem Falle vor. Gefeßliche Verpflich

laſſungen. Während die Beſtimmungen der tungen dieſer Art ſind in der VD. über die Ein

SS 62018. BGB. , der $8 66 ff . HGB. und der ſtellung und Entlaſſung von Arbeitern und AnSS .

88 121 ff., 133 a ff. GewO. dem Dienſtherrn das geſtellten während der Zeit der wirtſchaftlichen

!

.

1

1) Vgl. meinen Kommentar, Verlag J. Schweißer,

München , Berlin und Beipzig ; Feig-Sißler, Verlag

Bahlen -Berlin ; Syrup- Stiſchle, Starl Þeymann Verlag

Berlin ; Flatow, Verlag Borwärts- Berlin u. a

2) Vgl. meinen Kommentar S. 184 Anm. 34 ; Feig

Sißler S , 136 Anm . 9 ; Kommiſſionsbericht S. 29.

8) Vgl. meinen Kommentar S. 188 Anm. 7 ; Roms

mifſionsbericht S. 51 .
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Demobilmachung 0. 12. Februar 1920 (ROBI. 2. wenn die Kündigung ohne Angabe von

S. 218), im Geſeß über die Beſchäftigung Schwer- Gründen erfolgt iſt;

beſchädigter v . 6.April 1920 (ROBI. S. 458) . 3. wenn die Kündigung erfolgt iſt, weil der

in der bayer. VD. betr. die Einſtellung von Arbeitnehmer fich weigerte, dauernd andere als

Arbeitsloſen d . 14. April 1919 (GVBI. S. 419) die bei der Einſtellung vereinbarte Arbeit zu ver)

u . a . enthalten . richten ;

Wenn der Arbeitgeber mit der Einſtellung
4. wenn die Kündigung ſich als eine unbillige,

eines beſtimmten Arbeitnehmer8 gegen die der : nicht durch das Verhalten des Arbeitnehmers oder

einbarten Richtlinien verſtößt, jo fann die BetrV.
durch die Verhältniſſe des Betriebes bedingte Garte

binnen 5 Tagen , nachdem ſie von dem Verſtoße
darſtellt ( 8 84 Abſ . 1 ) .

Kenntnis erhalten hat , jedoch nicht ſpäter als
Der Einſpruch iſt nicht gegeben :

14 Tage nach dem Dienſteintritt des Neueingeſtellten
1. Bei Entlaſſungen auf Grund einer geſeka

beim Arbeitgeber Einſpruch erheben. Ueber dieſen lichen, tarifvertraglichen oder durch Schiedsſpruch

Einſpruch iſt in gemeinſamer Sißung zwiſchen
einer geſeßlichen Schiedsſtelle auferlegten Ver

Arbeitgeber und , falls es ſich um Arbeiter handelt,
pflichtung;

dem Arbeiterrat, andernfalls dem Angeſtelltenrat 2. bei Entlaſſungen infolge gånzlicher oder

zu verhandeln . Falls die Verhandlungen zu keiner teilweiſer Stillegung des Betriebe (8 85 Abſ. 2 ) ;

Verſtändigung führen, entſcheidet der Schla. , den 3. aus dem oben zu 1 genannten Einſpruchs

der Arbeiterratoder Angeſtelltenrat binnen 3 Tagen grunde beiEntlaſſungen inBetrieben , die politi
nach Beendigung der Verhandlungen mit dem Arbeit: ſchen, gewerkſchaftlichen, militäriſchen , konfeſſionellen,

geber anrufen muß. Der Einſpruch und die An- wiſſenſchaftlichen, künſtleriſchen und ähnlichen Be

rufung des Schlu . ſchieben den Dienſtantritt des ſtrebungen dienen , ſoweit die Eigenart dieſer Be

Neueingeſtellten nicht hinaus und führen auch nicht ſtrebungen es bedingt (8 85 Abſ. 1 ) .

zur Auflöſung des bereits eingegangenen Dienſt In ſolchen Betrieben muß der Arbeitgeber das
verhältniſſes . Ueber den Einſpruch wird im Schlich Recht haben , Arbeitnehmer zu entlaſſen, deren

tungsverfahren endgültig entſchieden. Falls der politiſche, konfeſſionelle u . dgl. Stellungnahme oder

Einſpruch begründet iſt, kann der SHIA .zugleich Betätigungdemideellen Zweď des Betriebs ent

mit der Feſtſtellung, daß ein Verſtoß gegen die gegengeſeßt iſt.

vereinbarten Richtlinien vorliege , das Dienſtver:
Der Arbeiter- oder Angeſtelltenrat hat , falls

hältnis des Eingeſtellten als unter Einhaltung
er den Einſpruch für begründet hält , den Verſuch

der geſeklichen Kündigungsfriſt gekündigt erklären.

In dieſem Falle endigt das Dienſtverhältnis des
einer Verſtändigung mit dem Arbeitgeber zu unter:

nehmen. Gelingt dieſe Verſtändigung binnen einer
Neueingeſtellten mit Ablauf der geſeglichen Kündi

gungsfriſt, auch wenn vertraglich eine längere nehmer binnen fünf weiteren Tagen den Schla.
Woche nicht, ſo kann er oder der betroffene Arbeit

Kündigungsfriſt vereinbart iſt. Der Eingeſtellte anrufen, der endgültig entſcheidet (s 86 ). Es iſt

hat keinenAnſpruch auf Schadenserſaß gegenden
8

dies der einzige Fall im BetrRG . , in dem der
Arbeitgeber , es ſei denn , daß er ſich dies Recht

Arbeiterrat und Angeſtelltenrat den Schla . un:

beſonders ausbedungen hat oder daß ervom Arbeit:
mittelbar anrufen kann , ohne vorher den Betriebs

geber durch vorſäßlich falſche Angaben über die

Richtlinien oder ſonſtige unlautere Mittel zur Ein
rat um ſeine Vermittlung mit dem Arbeitgeber er

ſucht zu haben .
gehung des Dienſtverhältniſſes veranlaßt worden

iſt. Falls der Schla . die Kündigung des Dienſt
Im Falle ſich der Einſpruch nicht auf den

verhältniffes nicht ausſpricht, hat ſeineEntſcheidung
zu 1 bezeichneten Grund ſtüßt, wird der Schla .

nur den Wert einer authentiſchen Auslegung der
beſonders gewiſſenhaft prüfen müſſen, ob die

Richtlinien, die in der Zukunft vom Arbeitgeber Kündigung nicht durch das Verhalten des Arbeit

zu beachten ſein wird . nehmers gerechtfertigt und notwendig iſt, um den

Arbeitgeber vor der Haftung für ſchuldhaftes Ver
Bedeutendweiter geht das Mitbeſtimmung8

halten des Arbeitnehmers gegenüber Dritten aus
recht der Arbeitnehmerſchaft bei Ent

SS 278, 831 BGB. zu ſchügen. Fals der Schla .
laſſungen, das durch SS 84–90 geregelt iſt.

den Einſpruch für begründet erklärt , muß er zus

Arbeitnehmer können im Falle der Kündigung gleich dem Arbeitnehmer für den Fall, daß er

durch den Arbeitgeber binnen 5 Tagen nach der

Kündigung beim Arbeiter- oder Angeſtelltenrat pflicht auferlegen . Die Entſchädigungspflicht wird
dieWeiterbeſchäftigung ablehnt, eine Entſchädigungs

Einſpruch erheben :
nach Zwölftein des Verdienſtes berechnet, den der

1. Wenn der begründete Verdacht der Maß. Arbeitnehmer in dem lekten Jahr vor dem Zeit

regelung wegen Zugehörigkeit zu einem politiſchen, i punkt der Entlaſſung gehabt hat. Sie darf höchſtens

konfeſſionellen oder beruflichen Verein oder einem ſoviel Zwölftel betragen , als der Zahl der Jahre

militäriſchen Verbande oder wegen politiſcher, mili: entſpricht, die der Arbeitnehmer insgeſamt im Bes

täriſcher, konfeſſioneller oder gewerkſchaftlicher Betriebe beſchäftigt war, keinesfalls aber mehr als

tätigung vorliegt ; ſechs Zwölſtel (8 87).
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Der Arbeitgeber muß innerhalb drei Tagen den Schiedsſpruch. ſoweit er ſich auf die genannte

Erach Kenntnis von derRechtskraft der Entſcheidung VO. ſtüßt, für verbindlich erklärt (ſoweit der

Dem Arbeitnehmer erklären , ob er die Weiterbe: Schiedsſpruch ſich auf das Gefeß ſtüßt, iſt er kraft

chäftigung oder die Geldentſchäd
igung

wählt. geſeßlicher Beſtimmung endgültig und bindend),

Sein Schweigen gilt als Ablehnung der Weiter: kann der Arbeitgeber ſich von der Weiterbeſchäf
tigung

beſchäftigung. Im Falle der Weiterbeſchäf
tigung nicht dadurch befreien , daß er dem Arbeitnehmer

muß er dem Arbeitnehmer Lohn oder Gehalt für die oben beſprochene Geldentſchäd
igung zahlt; in

die Zeit von der Entlaſſung Þis zur Wiederein : dieſem Falle iſt er vielmehr zur Weiterbeſchä
ftigung

ſtellung zahlen unter Unrechnung deſſen, was der verpflichtet, falls der Arbeitnehmer nicht vom Ver

Arbeitnehmer in dieſer Zeit anderweitig verdient trage zurücktritt (S 25 Abſ. 2 ) .
oder zu erwerben böswillig unterlaſſen hat (888) . Neuartig iſt die Regelung von friſtloſen

Der gekündigte Arbeitnehmer wird ſich häufig Entlaſſun
gen

aus wichtigem Grunde.

troß des Einſpruch gegen die Kündigung um eine In den bisherigen VO.en war die Entſcheidung

neue Stelle bewerben und ſeine alte Stelle nach hierüber ausſchließlich den ordentlichen Gerichten

Ablauf der Kündigungsfriſt verlaſſen haben . Wird vorbehalten und derSchill .ausdrüdlich für un

der Einſpruch gegen die Kündigung als berechtigt zuſtändig erklärt. Nach dem BetrRG. iſt nun

anerkannt , ſo giltdas alte Dienſtverhält
nis als fort= mehr auch für friſtloſe Kündigungen aus wichtigem

beſtehend. Der Arbeitnehmer iſt in dieſem Falle Grunde das Schlichtungsv
erfahren zugelaſſen

zwei Arbeitgebern verpflichtet; er iſt aber berechtigt, (SS 84 Abſ. 2 , 86 Abſ. 2) .
von dem alten Dienſtvertrag zurüdzutreten, falls Danach gilt bei friſtloſen Kündigungen dag

er dies unverzüglich nach Empfang der Erklärung ſelbe wie bei friſtgemäßen Kündigunge
n. Der

des Arbeitgebers, daß er ihn weiter beſchäftigen Arbeitnehmer kann aber den Einſpruch auch darauf

will, dem Arbeitgeber mitteilt . Falls er von ſtüßen, daß kein wichtiger Grund zur Kündigung

dieſem Rüdtrittsrech
t nicht oder nicht rechtzeitig borgelegen habe. Der Schla . hat jedoch, falls

Gebrauch macht , hat der alte Arbeitgeber den Ans der Einſpruch ſich hierauf ſtüßt, das Verfahren

ſpruch auf ſofortige Wiederaufna
hme der Arbeit auszuſeßen , wenn auf Grund der Kündigung ein

durch den Arbeitnehme
r (8 89). Häufig wird der gerichtliches Verfahren anhängig iſt oder die Aus

Arbeitnehmer zur ſofortigen Wiederaufna
hme

der feßung des Verfahrens zur Herbeiführu
ng einer

alten Arbeit nicht in der Lage ſein , weil er ſeinen gerichtlichen Entſcheidun
g von einer der Parteien

neuen Dienſtvertrag nicht friſtlos zu fündigen bes beantragt wird. Das Verfahren nimmt ſeinen

rechtigt ift. Dann bleibt ihm nur die Möglich. Fortgang, wenn nicht binnen 4 Wochen ſeit der

keit, von dem alten Arbeitsverhäl
tnis zurückzutreten . Stellung des Antrages auf Ausſeßung die Er

Der Arbeitnehmer, der ſich im Falle ihm günſtiger hebung der Klage nachgewieſen iſt, oder wenn eine

Entſcheidung des Schla . den Rüdweg in das alte rechtskräftige gerichtliche Entſcheidung vorliegt, wo:

Arbeitsverhä
ltnis

offen halten will, wird ſich daher nach die Berechtigung zur friſtloſen Entlaſſung

dem neuen Arbeitgeber nur gegen friſtloſe Kündi: verneint iſt.
gung zur Verfügung ſtellen können. Er mag fich Die rechtskräftige gerichtliche Entſcheidung, daß

dem neuen Arbeitgeber gegenüber als Ausgleich die friſtloſe Ründigung ungerechtferti
gt iſt, hat

dafür, daß er ſich das Recht auf friſtlose Ründi nach ſtändiger Rechtſprechun
g

die Wirkung, daß

gung ausbedingt,verpflichten,imFalleder Kündigung die friſtloſe Kündigung als Kündigung zu dem

Lohn oder Gehalt zurüdzuzahle
n, da er ſeinerſeits nächſten geſeglich oder vertraglich zuläſſigen Zeit

einen Anſpruch auf Lohn oder Gehalt für dieſelbe punkt gilt. Daran will auch das Geſ. nichts

Zeit gegen ſeinen alten Arbeitgeber hat . Man åndern , wie die unten zu beſprechende
n Beſtim

wird in einer ſolchen Vereinbarun
g kein bös- mungen über die Kündigung von Mitgliedern

williges Unterlaſſen anderweitige
n Erwerbs ſehen einer BetrV . zeigen . Es iſt nun nicht erſichtlich,

können .

worüber da& Schlichtungsver
fahren

fortgeſeßt werden

Während der Zeit der wirtſchaftlichen Demobil- foll, nachdem das Gericht die friſtloſe Kündigung

machung iſt dieſe geſekliche Regelung durch die für ungerechtfertigt erklärt hat. Dann iſt für

SS 23 ff. der VD. über die Einſtellung und Ent: einen Einſpruch gegen die friſtloſe Kündi

laſſung von Arbeitern und Angeſtellten während gung kein Raum mehr ; der Arbeitgeber viel

der Zeit der wirtſchaftlichen Demobilmachun
g
vom mehr kraft Geſeßes zur Weiterbeſchäfti

gung
und

12. Februar 1920 (ROBI. S. 218) abgeändert. Beſoldung des Arbeitnehmers bis zum Ablauf der

Dieſe VO. regelt die Kündigung wiedereingeſtellte
r

Kündigungsfriſt verpflichtet.
Kündigungsfr

iſt
verpflichtet. Ueber die Weiter

Kriegsteilnehm
er

, ſowie die Entlaſſung zur Ver- beſchäftigung nach Ablauf der Kündigungsfri
ſt

minderung der Arbeitnehme
rzahl

oder zur Freis hat der Schil. aber nicht zu befinden, wenn der

machungvon Arbeitsſtellen zweds Wiedereinſtell
ung

Einſpruch ſich auf § 84 A6 . 2 ſtüßt, da dieſer

von Kriegsteilne
hmern. Falls der Schlů. ent- Einſpruch ſich nur gegen die friſtloſe, nicht gegen

ſcheidet, daß der Einſpruch ſowohl aus der ge- die friſtgemäße Kündigung richtet. Ein Einſpruch

nannten VO. als auch aus dem BetrRG . gerecht gegen friſtgemäße Kündigung iſt nur aus den in

fertigt iſt und der Demobilmach
ungskommiff

ar
/ $ 84 Abſ. 1 bezeichneten Gründen zuläſſig.

Der
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Arbeitnehmer, der die Ründigung, die ihm gegen : Steuerſtrafrecht nach der Meichsabgaben
über friſtlos erklärt iſt, in jeder Form , auch ſo :

weit ſie als friſtgemäße gilt, anfechten will, muß ordnung vom 13. Dezember 1919.
alſo ſeinen Einſpruch nach 3 84 Abſ . 2 und 46.1

Bon Landgerichtsrat Prof. Dr. Friedrich Doerr

begründen . Dann nimmt das Schlichtungsver: in München.

fahren , nachdem das Gericht oder die Schlichtungs

behörde den Einſpruch nach Abſ. 2 für berechtigt
I. Allgemeiner Teil.

erklärt haben , wegen des auf 8 84 Abſ . 1 ge: Die Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember

gründeten Einſpruchs ſeinen Fortgang . 1919 (ROBI . S. 1993) , die am 23. desj. Mts.

Die bereits beſprochene Beſtimmung des Geſ. , mit teilweiſer Rückwirkung in Kraft getreten iſt

daß der Arbeitgeber im Falle der Weiterbeſchäftigung (88 444 I , 446 , 461 ), regelt in ihrem III . Teil

dem Arbeitnehmer Lohn oder Gehalt für die Zeit ($S 355 ff .) das Steuerſtrafrecht vielfach abweichend

von der Entlaſſung bis zur Wiedereinſtellung nach . vom allgemeinen Strafrecht; dieſes, namentlich
zahlen muß, wird den Arbeitgeber in allen Fällen, in das StGB. , gilt nur ſubſidiär (8 355). Eine

denen wie im Falle der Ausſeßung des Schlichtungss erſchöpfende Regelung des Steuerſtrafrecht8 hat die
verfahrens bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Ent: RÅbgo . als undurchführbar nicht beabſichtigt und

ſcheidung nach § 84 Abſ. 2 , 886 Abſ. 2 die Weiter- Vieles den einzelnen Steuergeſeßen überlaſſen .

beſchäftigung ſpäter als 6 Monate nach der Ent: An die Stelle der „ ſtrafbaren Handlung“, der

laffung erfolgt, veranlaſſen, die Weiterbeſchäftigung Straftat des allgem . Strafrechts, tritt hier der Be

abzulehnen und die Entſchädigung zu wählen , die griff der „ Steuerzuwiderhandlung“. 356

höchſtens 6 Monatsgehälter beträgt . beſtimmt ihn als ſtrafbare Verlegung von Pflichten ,

Die mit dem Einſpruch angefochtene Ründigung die die Steuergeſeke im Intereſſe der Beſteuerung

führt troß Einſpruchs zur Auflöſung des Dienſt auferlegen “, und rechnet dazu auch eine dem Täter

verhältniſſes.
oder Teilnehmer einer Steuerzuwiderhandlung ge

Beſonderes gilt für den Fall der Kündigung währte Begünſtigung. „ Steuergeſege“ ſind die

von Mitgliedern der BetrV., die gegen RAbgo. und ałe Rechtsnormen ($ 2) , die die

Maßregelungen geſchüßt werden ſollen (896) . einzelnen (direkten undindirekten ) Steuern , für deren

Friſtgemäße Kündigungen ſolcher Arbeitnehmer Verwaltung die RAbg0. gilt (§ 1 ) , regeln oder

find ohne Zuſtimmung der BetrV. unwirkſam, ſou ſichern (8 3 ) . Die Uebertretung von Vorſchriften

weit es ſich nicht um friſtloſe Entlaſſungen aus nicht ſteuerlicher, ſondern etwa nahrungsmittel

wichtigem Grundeoder um Entlaſſungen handelt, polizeilicher Natur, die ſich vereinzelt in Steuer

die auf einer geſeßlichen oder tarifvertraglichen oder geſeßen finden , iſt alſo keine Steuerzuwiderhand

durch Schiedsſpruch eines Schlu. u. dgl. auferlegten lung (Begr. 3. Entw . g 354 S. 129)').

Verpflichtung beruhen oder die durch Stillegung Subjekt einer Steuerzuwiderhandlung kann auch

eines Betriebes erforderlich werden . einejuriſtiſche Perſon oder eine Perſonenvereinigung

Falls die BetrV. die erforderliche Zuſtimmung (z. B. Erbengemeinſchaft) ſein ; derimallgemeinen

zurRündigung verſagt, kannderArbeitgeberdie Strafrecht geltendeSaß : ,, societasdelinquere non

Entſcheidung des Schla . anrufen . Bis zu ihrem
potest" ( Doerr, Strafr. I S. 37) wird nicht aner:

Erlaß muß er den Arbeitnehmer weiter in ſeinem
kannt. Das hängt damit zuſammen, daß im

Betriebe beſchäftigen; er darf ihn alſo nicht etwa fiskaliſchen Intereſſe die Steuerſtrafe nicht iminer

unter Fortzahlung von Lohn oder Gehalt vom
an eine nachweisbare Schuld geknüpft wird . Eine

Dienſte ſuspendieren (8 97).
juriſtiſche Perſon oder Perſonenvereinigung kann

Bei friſtloſen Entlaſſungenvon Mitgliedern verurteilt werden , ſoweit ein Verſchulden einerzu

der BetrV. iſt die vorherige Zuſtimmung dieſer natürlichen Perſon nicht feſtgeſtellt zu werden

Betr V. nicht erforderlich ; der betroffene Arbeit

nehmer hat aber ein Einſpruchsredit nach § 84
braucht (vgl. § 359 V und beiſpielsweiſe Vereins

Abſ. 2,$ 86 Abſ. 2. Falle derEinſpruch für 2006. 137, WeinſteuerG . S $24 , 29; Begr. 3.
Entw . $ 355 S. 129).

gerechtfertigt erklärt wird, gilt die Kündigung
Als Regel ſept freilich auch die Steuerſtrafe

nicht als zum nächſten zuläſſigen Zeitpunkt erklärt,

ſondern als zurüdgenommen.
eine Schuld voraus, ſei es Vorſaß oder Fahr

läſſigkeit; die allgemeinen Schuldausſchließungs

Aud; zur Verfeßung von Betriebsratsmit: gründe gelten hier ebenfalls (vgl. Doerr,Strafrecht I

gliedern in einen anderen Betrieb iſt die vorherige Š . 51 ff.). Hinſichtlich des Rechtsirrtums erklärt

Zuſtimmung der Betrv . erforderlich.

Bei Betriebsobleuten tritt an die Stelle der 1) Die außerordentliche Flüchtigkeit, mit der ſowohl

BetrV. die Arbeitnehmerſchaft (8 98 A6 . 2. ) .
die RAbgO. wie ihre Begründung verfaßt worden iſt,

zeigt ſich nicht bloß in vielen Schreibverſehen und
(Schluß folgt) . Drudfehlern, ſondern auch in groben Sprachverſtößen ;

an der oben angeführten Stelle heißt es z. B., daß

die betr. Vorſchriften nicht unter die Steuerzuwider

handlungen fallen (!) .

.



142

Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1920. Nr. 10 u . 11 .

$ 358, der für alle Steuergeſeke i . S. des 8 3 ſofort milien- und Haushaltungsmitglie
der

die erforderliche

in Kraft getreten iſt ($ 453), nach dem Vorbilde Sorgfalt angewandt worden iſt (s 381 II) .

der BRV. vom 18. Januar 1917 (RGBI . S.58) , Da die Haftenden die Vorteile der Tätigkeit

ohne übrigens deren üble prozeſſuale Einkleidung jener Perſonen haben , müſſen ſie auch die Nach:

nachzuahmen, den Zuwiderhandelnden für ſtraffrei, teile tragen (Begr. z . Entw. § 379 S.132). Die

der in unverſchuldetem Irrtum über das Beſtehen drohende Haftung wird ſie überdies zur Anwendung

oder die Anwendbarkeit ſteuerrechtlicher Vorſchriften beſonderer Sorgfalt veranlaſſen.
die Tat für erlaubt hält: Ob hierin ein die Straf- Die Haftung entfällt , wenn der Schuldige

tat ſelbſt ergreifender Schuldausſchließun
gs-

oder oder der Haftende vor Rechtskraft des Straferkennt.

nur ein perſönlicher, den Deliktscharakter der Hand: niffes ſtirbt (8 381 III). Der Haftende kann ,

lung nicht berührender Strafausſchließung
sgrund

ſobald Geldſtrafe.und Koſten aus dem beweglichen

zu erblicken iſt, wird die herrſchende Lehre und Vermögen des Schuldigen nicht beitreibbar ſind,

Praxis nach der mit der Jrrtum8VD. d. 18. Januar in Anſpruch genommen , eine Erſaffreiheitsſtrafe

1917 gemachten Erfahrung in leßtecem Sinn ents aber auch ohne Inanſpruchnahme des Haftenden

ſcheiden (vgl. RGStr. Bd . 53 S. 81 , Goltd Arch . ganzoder teilweiſe vollzogen werden (88 382, 439 I).

Bd. 68 S. 271 ) .

Der Finanzverwaltungkann nicht zugemutet werden ,

Verſuch der Steuerhinterziehun
g

iſt ebenſo erſt noch die Zwangsvollſtređung in das unbeweg

ſtrafbar wie die Vollendung, auch bei Übertretungen liche Vermögen des Schuldigen zu betreiben .
(3 360) , Beihilfe und Begünſtigung ſeines Bei der „ Strafe der Einziehung“ kommt

Vorteils wegen ebenſo wie die Haupttat und gleich es nicht darauf an, wem die einzuziehenden Gegen-:

falls bei Uebertretungen, hier mit Geldſtrafe bis ſtände gehören und ob gegen eine beſtimmte Perſon

150 M (8 361).

ein Strafverfahren eingeleitet wird ( 8 379) ; unter:

Nicht beitreibbare Geldſtrafen einſchließlich ichiedsloſe Einziehung iſt auch im objektiven Ver:

des Werterſages ſtatt Einziehung (88 365 II , 412 IV, fahren ſtatthaft. Das Eigentum an eingezogenen

435) werden in Freiheitsſtrafe umgewandel
t, Sachen oder Vermögenswert

en (oder der Anſpruch )

und zwar bis 1000 M in Faſt, über 1000 M geht mit der Rechtskraft des Erkenntniſſes ohne

in Gefängnis ; der Mindeſtbetrag einer Erſakfrei weiteres auf das Reich über, dem auch die Geld:

heitsſtrafe iſt 1 Tag, dem (entſprechend dem ge- ftrafen zufließen (SS 425 , 440) ; Rechte Dritter

ſunkenen Geldwert)10–50M gleichgeachtet werden , erlöſchen grundſäßlich.
erlöſchen grundſäßlich. Für einen Rechtserwerb

ſo daß Geldſtrafen unter 10 M nicht umzuwandeln nach Rechtskraft gelten die Vorſchriften des bürger

ſind, ihr Höchſtbetrag 2 Jahre, bei ſog. Ordnungs- lichen Rechts zugunſten derer, die Rechte von einem

ſtrafen (z.B. 9377) 3 Monate (8 378 ; vgl. § 453 ), Nichtberechtigte
n herleiten (8 380), alſo die Regeln

bei Umwandlung mehrerer Geldſtrafen 3 Jahre über gutgläubigen Erwerb .
Gefängnis, und wenn ſie je 1000 M nicht über: Gegen Jugendliche iſt im Falle des 3 57 Nr. 4

ſteigen , 6 Monate Haft ; treffen Gefängnis und SIGB. die Strafe des Verweiſe 8 zuläſſig

Haft infolge der Umwandlung zuſammen, ſo iſt (§ 412 IIJ). Ihn erteilt das Finanzamt mündlich

die Haft nur zu vollſtrecken, ſoweit die Gefängnis- ( 8 424 III) . Der am 14. Februar 1920 vom

ſtrafe 3 Jahre nicht erreicht ( 8 383 IV) .

Reichsjuſtizmini
ſter dem Reichsrate vorgelegte Ent

Die Haftung für fremde Geldſtrafen wurf eines Jugendgerichtsg
eſeßes will ihn aber als

und die Koſten des Strafverfahren
s und der Straf: Strafmittel , das rüdjallbegründe

nd wirkt, beſeitigen .

vollſtredung regeln SS 381 f. Hiernach haften : Die Delittskon
kurrenz regelt 8 383 (vgl.

1. Vertretene (auch juriſtiſche Perſonen und § 453). Iſt dieſelbe Tat zugleich als Steuer

Perſonenvereini
gungen ) für ihre Vertreter (aus- zuwiderhandlun

g (8 356) und nach einem anderen

genommen Vormund und Pfleger ) , Verwalteroder Geſeke ſtrafbar (Idealkonkurrenz) , ſo iſt die Strafe

Bevollmächtigte i . S. der SS 83—88, die bei Aus: regelmäßig aus dem Steuergeſek, ausnahmsweiſe

übung ihrer Obliegenheiten Steuerzuwiderh
and- aus dem anderen Gefeß zu entnehmen , falls es eine

lungen begehen (§ 381I), ohne daß hier (im Gegen: ſchwerere Strafe oder Strafart androht, daneben

ſaß zu Nr. 2) ein Entlaſtungsbewe
is zugelaſſen iſt. aber eine nach dem Steuergeſeße verwirkte Geld

2. Geſchäftsherren und Haushaltungsvorſtä
nde

ſtrafe beſonders zu verhängen und dieſes auch bes

für ihre Angeſtellten oder ſonſtigen im Dienſt oder züglich der Haftbarkeit Dritter, der Einziehung

Lohn ſtehenden Perſonen und Familien- und Haus oder ſonſtiger Nebenſtrafen anzuwenden (8 383 I ;

haltungsangehörige
n
, die bei Ausübung vonObliegen : vgl. § 387). Enthält dieſelbe Tat mehrere rechtlich

heiten , die ſie im Intereſſe des Geſchäftsherrn zuſammenfließende Steuerzuwiderhandlu
ngen

, ſo iſt

oder Haushaltungsvorſt
ands

wahrnehmen , Steuerzu- die Strafe aus dem ſchwereren Geſeße zu beſtimmen ,

widerhandlungen begehen , außer wenn feſtgeſtellt hinſichtlich der Haftung Dritter , der Einziehung

wird , daß die Zuwiderhandlung ohne Wiſſen des Ge- oder ſonſtiger Nebenſtrafen jedoch aud, das mildere

ſchäftsherrn oder Haushaltungsvorſta
nds

oder einer wieder heranzuziehen (§ 383 II).
zu ſeiner Vertretung nach außen befugten Perſon be- Eine nach 8 74 StGB . zu bildende Geſamt

gangen und bei der Auswahl oder der Beaufſichtigung freiheitsſtrafe für mehrere ſelbſtändige ( realfonkur:

der Angeſtellten oder der Beaufſichtigung der Fa- i rierende) Steuerzuwiderhand
lungen

darf 5 Jahre
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1

nicht überſchreiten. Auf Haftbarfeit Dritter, Ein: allein ftraflos ift ), Verkürzung der Steuereinnahmen

ziehung und ſonſtige Nebenſtrafen muß oder kann oder Erzielung ungerechtfertigter Steuervorteile

erkannt werden, je nachdem dies neben einer der durch Verlegung von Pflichten , die dem Täter im

verwirkten Einzelſtrafen geboten oder zuläſſig iſt Intereffe der Ermittlungeiner Steuerpflicht obliegen ,

(8 383 III). wobei es ſtets genügt, daß infolge der Tat ein

Der Strafaufhebungsgrund der tåtigen Neue geringerer Steuerbetrag feſtgeſekt oder ein Steuers

ſpielt im Steuerſtrafrecht eine große Rolle; aus vorteil zu Unrecht gewährt oder belaffen iſt, und es

Fiskaliſchen Rüdſichten iſt ſein Anwendungsgebiet für die Beſtrafung bedeutungslos iſt, ob aus anderen

hier viel größer als im allgemeinen Strafrecht. Gründen der Steuerbetrag ermäßigt werden mußte

Wer, bevor er angezeigt oder eine Unterſuchung oder der Vorteil beanſprucht werden konnte ;

gegen ihn eingeleitet iſt, (was attenkundig ſein muß: 2. ſubjektiv: Vorſaß und Zwed eigenen oder

8 406 II), unrichtige oder unvodſtändige Angaben fremden Vorteile. 300- und Verbrauchsabgaben

bei der Steuerbehörde, ohne dazu durch eine uns geſeße, die die Steuerhinterziehung auch ohne Feſt

mittelbare Gefahr der Entdedung veranlaßt zu ſtellung eines hierauf gerichtetenVorſagesbeſtrafen,

ſein , berichtigt, ergänzt oder unterlaſſene Angaben ſind aufrechterhalten (8 359 V ; ſ . Ž. B. Wein

nachholt, wird inſoweit ſtraffrei , bei ſchon ein- ſteuerG. SS 24, 29) , da ſonſt „ die Steueraufſicht

getretener Steuerverkürzung uſw. aber nur , wenn bis zur Unerträglichkeit geſteigert werden müßte“

er die geſchuldete Summe innerhalb beſtimmter (Begr. z. Entw . S. 131).

Friſt entrichtet (8 374I). Rechtzeitige, ordnungs- Hinſichtlich der Beſtrafung der Steuerhinter

maßige Anzeige nach § 97 wirkt ſogar ſtrafauf- ziehung verweiſt 8 359 I auf die hierfür in den

hebend für Dritte (8 374 II) . einzelnen Steuergeſeßen angedrohten Strafen und

Die Verfolgungsverjahrung beträgt5 Jahre, ſegt nur als regelmäßige Mindeſtgeldſtrafe 20 M,

bei Zuwiderhandlungen, die mit Ordnungsſtrafen § 362 als Höchftſtrafe,falls der für die Bemeſſung

bedroht find, 1 Jahr; ſie wird durch Einleitung
der Geldſtrafe maßgebende Betrag der Steuer

der Unterſuchung und Erlaß eines Strafbeſcheids verkürzung nicht feſtſtellbar iſt, 1 000 000 M und

gegen den unterbrochen, gegen den ſie gerichtet ſind 8 369 Rüdfallsſchärfungen feſt. Verſuch iſt ebenſo

(8 384 ; vgl. § 453). ſtrafbar wie die Vollendung (8 360), Beihilfe und

Der Reichsfinanzminiſter kann nicht nur von Begünſtigung des eigenen Vorteils wegen wie

der Einleitung oder Durchführung eines Verwal: die Haupttat ($ 361). Ingleichen die Steuer :

tungsſtrafverfahrens abſehen , es alſo niederſchlagen, hehlerei , ſowie Verſuch , Beihilfe und eigennüßige

ſondern auch in folchem Verfahren feſtgeſette Strafen Begünſtigung hierzu (8 368) ; Steuerbehlerei bes

jeder Art erlaſſen und dieſe Befugniffe auf die geht nach 8 368, dem § 259 StGB . zum Vor§

ihm unterſtellten Finanzbehörden übertragen ; im bilde gedient , wer ſeines Vorteilswegen Gegen:

übrigen (bei gerichtlichen Erkenntniſſen ) ſteht das ſtände, von denen er weiß oder den Umſtänden

Begnadigung& recht den Landesregierungen zu
nach annehmen muß, daß Steuern für ſie hinters

( 8 443 I ; vgl. § 27 IV EinfV. v. 18. Dezember zogen ſind, kauft oder ſonſt an ſich bringt, ver

1919 , ROBI. S. 2101 ).
heimlicht, abſeßt oder zu ihrem Abſaß mitwirkt.

Als Nebenſtrafen ſind zuläſſig, aber nicht geboten :

II . Beſonderer Teil. a) Urteilsveröffentlichung, wenn neben Geld

Das wichtigſte Steuerdelikt iſt die Steuers ſtrafe auf Gefängnis erkannt werden darf oder auf

über 5000 M Geldſtrafe erkannt wird (8 363 ;
hinterziehung, ein Sonderdelift im Verhältnis

zum Betrug (8263 StGB. ) . Sie erfordert nach
vgl . § 439 III) ,

§ 359 RAbgo ., der einen allgemeinen, für alle
b) Verluſt der bürgerl. Ehrenrechte neben Ge

Steuergeſeke" gültigen Tatbeſtand dieſes Delikts fängnis von mindeſtens3 Monaten (8 364; vgl.

aufſtellt,
§ 458 ). Obligatoriſch iſt dagegen ſtets

c) die (unterſchiedsloje: 8 379) Einziehung der

1. objektiv : a) Erſchleichung nicht gerechtfertigter ſteuerpflichtigen Erzeugniſſe und zollpflichtigen Wa:

Steuervorteile oder Verkürzung von Steuerein
ren (obiecta sceleris), hinſichtlich deren dieHinter:

nahmen

ziehung oder Fehlerei begangen iſt, gegebenenfalls
oder b ) Verwendung von Sachen , für die

ihres Wertes oder, ſoweit dieſer nicht zu ermitteln

Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt ſind, iſt, einer Geldſumme von 20 bis 300 000 M ,
,

zueinem derSteuerbefreiung uſw. nicht entſprechen ſowie aller in einem nicht angemeldeten Herſtellungs

denZweckund nicht rechtzeitige (vorherige) An: betrieb(8194 I)vorhandenen ſteuerpflichtigen Erzeug

zeige hiervon an das Finanzamt niffe und der zur Herſtellung dienenden Geräte

oder c) Steuerumgehung durch Mißbrauch von

Formen und Geſtaltungsinöglichkeiten des bürgerl. Verbrauchsabgabengeſeke, nicht für die Umſaß- und
(§ 365 ). Die Vorſchrift gilt für die Zoll- und

Rechts (8 5) ) und, (dă Steuerumgehung für ſich die Verkehrsſteuer ( Begr. 3. Entw. $ 362 S. 131).

2) Beiſpiel : Zur Berabfeßung der Umſapſteuer
Ats ſelbſtändige Verwaltungs- und Abſchret

wird eine Sache zuerſt vermietet und ſpäter billiger kungsmaßregel ſieht § 370 die Einziehung aller

perfauft. ſteuerpflichtigen Erzeugniſſe , die im Handel nicht

.
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vorſchriftsmäßig verpackt oder bezeichnet angetroffen erklärung abgegeben hat , müſſen dies binnenMonats

werden oder nicht vorſchriftsmäßig verſteuert ſind, friſt dem Finanzamt anzeigen ; andernfalls haften

§ 366 die zeitweiſe oder dauernde Unterſagung ſie nicht nur perſönlich für die vorenthaltenen
der Fortſeßung eines Betriebe oder Berufe vor. Steuerbeträge (8 97 I) , ſondern werden bei vors

Der Steuerhinterziehungtritt die ſog.Steuer: jäßlicher Zuwiderhandlung noch mit Geld bis zum

gefährdung gegenüber. Sie erfordert nach 8 367 doppelten Betrage beſtraft ( 373). Gleiches gilt

(vgl. § 453) für Erwerber von Unternehmen , auf denen eine

a ) objektiv (wie jene) Verkürzung von Steuer- Steuerpflicht ruht, für Sondernachfolger in Grund

einnahmen oder Verſchaffung ungerechtfertigter oder Betriebsvermögen , ſowie bei einem Wechſel
Steuervorteile uſw. , in der Perſon des geſeblichen Vertreters , Betriebs

b ) für die Deliktsſubjekte, als welche das Geſetz leiters, Bevollmächtigten oder bei Anordnung einer

den Steuerpflichtigen , ſeinen Vertreter und jeden geſeßlichen Vertretung ( 97 II , III) . Rechtzeitige

nennt, der ſeine Ángelegenheiten wahrnimmt,im und ordnung&mäßige Anzeige macht auch die Vor
Gegenſaße zur Steuerhinterziehung Fahrläſſigkeit; gånger ſtraffrei. (8 374 II).
fie iſt alſo ihrem Weſen nach fahrläſſige Steuers Der geſchäftsmäßige (hierüber Doerr, Straf

hinterziehung . recht I S. 32) Hinweis in Proſpekten uſw. auf die

Soweit in den einzelnen Geſeken keine andere Möglichkeit, Erſparungen oder Vorteile bei der

Strafe beſtimmt iſt, wird für ſie Geldſtrafe bis Beſteuerung zu erreichen, wird mit Geldſtrafe bis

zum halben Höchſtbetrag der Hinterziehungsſtrafe 500 M bedroht (8 375).

angedroht (8 367 I ; die Begr. 3. Entw. § 364 Sämtliche Beamte der Finanzverwaltung mit

S.131 ſagtunrichtig :Geldſtrafe, „ die im Mindeſt- Einſchluß der Beamten der Finanzgerichte und

und Höchſtbetrage halb ſo hoch iſt wie die für die der ehrenamtlich für die Finanzverwaltung tätigen

Steuerhinterziehung angedrohte Geldſtrafe “). oder der von Finanzbehörden ( z . B. als Sachver

Wer auf einen falſchen oder erdichteten Namen ſtändige) zugezogenen Perſonen , die alle als Beamte

für ſich oder einen anderen ein Konto errichten i. S.der Steuergeſeke und des StrGB. gelten,
oder Buchungen vornehmen läßt, Wertſachen hinter: müſſen auch nach Ausſcheiden aus dem Dienſt

legt oder verpfändet oder ſich ein Schließfach geben oder Beendigung ihrer Tätigkeit Verhältniſſe eines

läßt (S 165 I), wird mit Geld bis 20000 M , bei Steuerpflichtigen , die ſie dienſtlich oder bei Wahr

beabſichtigter Steuerhinterziehung bis 100000 M nehmung ihrer Obliegenheiten erfahren haben , ges

beſtraft ; legterenfalls iſt daneben ganze oder teil: heim halten und dürfen insbeſ. Geſchäfts- oder

weiſe Einziehung der betr . Vermögenswerte zu- Betriebsgeheimniſſe nicht unbefugt verwerten (§ 10) .

läſſig (8 371 ) , die dann mit Rechtskraft des Er- Unbefugte Mitteilung an andere und Verwertung

kenntniſſes ohne weiteres auf das Reich übergehen von Betriebs- oder Gewerbegeheimniſſen werden

( S 380 II ) . nach § 376 auf Antrag mit Geldſtrafe bis 3000 M

Die Banken, Sparkaſſen uſw. ſind verpflichtet, oder Gefängnis bis zu 6 Monaten , bei Eigennuß oder

ſich über die Perſon eines Kunden zu vergewiſſern Schädigungsabſicht auch ohne Antrag mit Geld

(S 165 II). 3ft ſein Name in den Büchern nicht ſtrafe bis 30 000 M und ſtatt oder neben ihr mit

richtig eingetragen , ſo dürfen Guthaben , Wert: Gefängnis beſtraft; im qualifizierten Fall kann

fachen oder der Inhalt eines Schließfachs nur mit außerdem auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffent

Zuſtimmung des Finanzamts herausgegeben werden licher Aemter auf 1-5 Jahre erkannt werden .

(8 165 III). Zur Ermittlung des Steuerwerts) Wer den im Intereſſe der Steuerermittlung

von Aktien ohne Börſenkurs, ſuren und ähnlichen oder Steueraufſicht erlaſſenen Vorſchriſten der

Anteilen haben die Vertreter der betr. Geſeli= Steuergeſeße (Solvorſchriften, wie § 162, aus:

ſchaften dem Finanzamt auf Verlangen die nötigen genommen) oder der dazu ergangenen und öffent

Unterlagen zu geben (S 187). Banken haben dem lich oder den Beteiligten beſonders bekanntgemachten

Finanzamt ein Verzeichnis ihrer (inländiſchen ) Verwaltungsbeſtimmungen durch andere als die

Kunden mitzuteilen und halbjährlich die Zugänge in den Steuergeſeßen unter Strafe geſtellten Hand

des Kundenbeſtands anzuzeigen (S 189). Der lungen oder Unterlaſſungen zuwiderhandelt, wird

Reichsfinanzminiſter fann anordnen , daß , wer außer bei Strafausſchließungsgründen oder

Rechte oder Wertſachen als Treuhänder, Vertreter unabwendbarem Zufall oder bei Androhung und

eines anderen oder Pfandgläubiger hat , dies dem Anwendbarkeit eines Zwangsmittels im Nichtbe

Finanzamt auf öffentl. Aufforderung unter Be: folgungsfall (S202) – mit einer „Ordnungs

zeichnung des Berechtigten mitteile (8 190 ). Vor- ftrafe“ von 5 - 500 M beſtraft, bis 1000 M

jäßliche oder fahrläſſige Zuwiderhandlungen gegen dagegen , wenn Täter vorſäßlich einen Steuerbeamten

alle dieſe Vorſchriften werden mit Geld bis zu in der rechtmäßigen Dienſtausübung hindert (8 377).

10000 M beſtraft (8 372) . Dieje „ Ordnungsſtrafe" iſt reine Kriminalſtrafe

Teſtamentsvollſtređer, Pfleger, Liquidatoren, (vgl . Doerr, Strafrecht I S. 84 f.); ſie wird wegen
Verwalter uſw. , die nach dem Wegfall oder Tod und als Folge einer Zuwiderhandlung verhängt ,

eines Steuerpflichtigen erkennen, daß dieſer eine die ſich nur durch ihre geringere Strafwürdigkeit

unrichtige, unvollſtändige oder gar keine Steuer- von anderen Verfehlungen unterſcheidet. Die „ Geld:

-
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ſtrafe " des § 202 jedoch iſt ein zwangsmittel, Erklärung des Willens ; hier wird die mündliche

das zur Erzwingung eines Verhaltens dient. Das oder ſchriftliche Willenserklärung bloß übermittelt

Gegenſtück hierzu bilden die „ Sicherungsgelder“ (Bote) . Das BOB. erkennt auch nur den Grund

genannten , bei Nichteinhaltung beſonderer dem ſaßder direkten oder unmittelbaren Stellvertretung an .

Steuerpflichtigen (vom Finanzamt) auferlegter Bes Für die fog . mittelbare (indirekte) Stellvertretung

dingungen als Ungehorſamsfolgen verwirkten Geld: hat das BOB. beſondere Beſtimmungen über

bußen (8 203) . Man betrachtet und bezeichnet haupt nicht vorgeſehen. Eswird hier nach außen

ſie auch als Konventional- oder Vertragsſtrafen, hin nur der auf eigenen Namen Handelnde be:

obwohl von einem Vertragsverhältnis teine Rede rechtigt und verpflichtet, womit fich Recht und

,iſt, ebendeshalb als Quaſikonventionalſtrafen oder Pflicht verbinden können, die in ſeiner Perſon

als Folgen unerlaubter Handlungen im öffent: eingetretenen rechtlichen Wirkungen auf denjenigen

lichen Recht, die nicht mit Kriminalſtrafen, aber zu übertragen , für den er gehandelt hat.

mit anderen Nachteilen verbunden ſind (Begr. 3 .
I.

Entw. 8 203 S. 120) .

„ Nach dem leitenden Grundſaß des § 164

Abſ. 1 BGB. wird durch die innerhalb der Ver:

tretungsmacht abgegebene Willenserk årung der

Vertretene ſofort berechtigt und verpflichtet, als

SS 164f1. BOB. und die Rechtſprechung in hätteerſelbſtgehandelt;dieWillensertlärung des

Strafſachen.
Vertreters mirkt unmittelbar für und gegen den

Vertretenen . Vorausſetzung iſt aber, daß der Ver

Von Obertriegsgerichtsrat Zahler in Nürnberg . treter ſeine Erklärung im Namen des Vertretenen

Die 88 164-176 BOB. handeln von der
abgibt , ſei es ausdrücklich oder nach dem ge

ſamten Verhalten – durch die Umſtände erkennbar

Vertretung im Willen auf Grund von Vertretungs: (vgl. Pland, BGB. Nr. 1 zu § 164 und Vor

macht, die einer Perſon nach dem Gefeße verliehen bemerkungen zum5.Titel ). Iſt der Wille des
:

iſt (geſebliche Vertretung) oder ihr durch Rechts Vertreters namens des Vertretenen zu handeln,

geſchäft erteilt wird (gewillkürte Vertretung , Voll
nicht erkennbar geworden , hat der Vertreter ander:

macht). Eine geſeßliche Vertretung beſteht haupt
ſeits aber auch nicht den Willen gehabt in eigenem

ſächlich für geſchäftsunfähige und in der Geſchäfts:
Namen zu handeln , ſo wäre an ſich der Schluß

fähigkeit beſchränkte Perſonen.DieOrgane juriſtiſcher gerechtfertigt, daß das Geſchäft überhaupt nicht

Perjonen haben die „ Stellung " eines geſeglichen
gekommen iſt. Nach der VorſchriftVertreters ($$ 26, 30, 86 BOB.),der Quittungszuſtande gekommen iſt.

des 3 164 Abſ . 2 ſoll aber das Geſchäft als

überbringer hat nach dem Geſekedie „,Ermächtigung“ zwiſchen dem Dritten und dem Vertreter ab:

zum Leiſtungsempfang (8 370 a. O.). Ais dasথ

geltende SIGB. geſchaffen wurde, war der Begriff daß der andere Teilihn ſelbſt als Verpflichteten
geſchloſſen gelten ; dieſer muß fich gefallen laſſen ,

der Vollmacht mit dem Mandat vermiſcht. Im
behandelt . Lekterwähnte Geſegesbeſtimmung bedarf

bayer. Landrecht (Teil IV Rap. 9 ) wurde die Voll:
aber feiner Anwendung dann , wenn von beiden

macht als Mandat bezeichnet. Der code civil
Seiten , ſowohl vom Vertreter wie vom Geſchäfts:

(8 1984) ſprach vom Auftrag oder Vollmacht.
gegner der Abſchluß in der Perſon des Vertretenen

Nehnlich war es auch mit dem Aug. Preuß. Land
gewollt war (BGB., RGRRomm . N. 3 zu 8 16 4 ;

recht (Teil I Tit. 13 SS 5 ff.) und dem ſächſiſchen
ROZ. 67 , 148) . In dieſem Falle beſteht

Geſekbuche (8 101 ). Auch im gemeinen Recht
der Regel nach kein Grund, die unmittelbare Ver:

galt der Grundſaß „ die Vollmacht iſt die äußere,der Auftrag die innere Seite des Mandats“. tragswirkung in Beziehung auf den Vollmacht:
geber und Vertretenen auszuſchließen . Die Perſon,

Infolgedeſſen erſcheint in § 266 Nr. 2 StGB.
durch welche die Einigung herbeigeführt wird , tritt

noch der Ausdruck „ Auftraggeber “ ſtatt „ Voll
zurück, nicht ſie wird als Vertragsgegner betrachtet

machtgeber“. Das BOB. hat Vollmacht und
ſondern der Vertretene. " 1 )

Auftrag ſtreng geſchieden ;die im allgemeinen Teil
Aehnliche Verhältniſſe beſtehen beim Eigentums:

behandelte Vollmacht iſt jeßt fein Vertrag mehr
erwerb , wenn der Stellvertreter für den Macht

ſondern ein vom Auftrag ſtreng geſchiedenes ein:
geber erwerben wollte, der Uebergebende aber nicht

ſeitiges Rechtsgeſchäft. Die Vollmacht, d . h. die
geroußt hat , ob der Empfänger für ſich oder eine

Willenserklärung, durch welche dieſe erteilt wird

(Bevollmächtigung), iſt ein ſelbſtändiges Rechts: gültig geweſen iſtunder die Beſtimmung hierüber
andere Perſon erwerben wollte, ihm dies gleich

geſchäft, welchem mannigfaltige Rechtsverhältniſſe
dem Empfänger überlaſſen hat . Zur Uebertragung

zugrunde liegen können.
des Eigentums an einer beweglichen Sache iſt nach

Von der Vertretung im Willen, wobei der
8 929 BOB. erforderlich, daß der Eigentümer

Wille des Vertretenen durch den Willen des Ver:

treters erſeßt wird (Vertretung in der Willens ' ) MilG . 15, 248 ; ROSt. 43, 19 Spartaſſen

betätigung), iſt zu ſcheiden die Vertretung in der bücher betreffend.
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die Sache dem Erwerber übergibt und daß beide Der Vertrag,der zwiſchenbeiden zuſtande gekommen

über den Eigentumsübergang einig ſind. Es kann iſt, iſt als ein Geſellſchaftsvertrag im Sinne des

eine Vertretung des Erwerbers wie bei der Be- $ 705 BGB.8 aufzufafſen , inhaltlich deſſen die

ſikübergabe ſo bei der Willenseinigung ſtattfinden Führung der geſellſchaftlichen Geſchäfte gemäß

(S. Biermann , Sachenrecht § 929 Bemerkung 3 $ 710 BOB. dem Loskäufer übertragen war. Er

S. 136) . Hat nun der äußerlich in eigenem war deshalb auch gemäß § 714 BOB. dem Ver

Namen Auftretende zwar den Stellvertreterwillen , äußerer des loſes, dem Kollekteur, gegenüber er

alſo den Willen Eigentum für den von ihm Ver machtigt, bei dem Erwerb des Loſes ſeinen Mit

tretenen zu erwerben und wird dieſer Wille dem geſellſchafter zu vertreten . Da der Loskäufer die

Uebergebenden nicht tundgegeben , ſo wird doch der Abſicht gehabt hat, das Los für ſich und den anderen

Eigentumsübergang auf den Vertretenen nicht zu erwerben , ſo muß gemäß § 164 BGB. auch

gehindert, wenn der Wille des Uebergebenden auf angenommen werden , daß der Erwerb für die

eine individuell beſtimmte Perſonals Erwerber zwiſchen den beiden zuſtande gekommene Geſellſchaft

nicht gerichtet iſt, wenn dem Uebertragenden gleich erfolgt iſt, daß beide gemäß § 718 BOB. gemein

gültig iſt, ob der Empfänger für ſich oder eine ſchaftliche Eigentümer (Eigentümer zur geſamten

andere Perſon erwerben will, wenn er deshalb Hand) des Roſes geworden ſind .“ 3) Auch hier

die Beſtimmung darüber, für wen Eigentum er- weiß der veräußernde Sotteriekollekteur meiſt nicht,

worben werden ſoll , dem Empfänger überläßt. ob der Loskäufer für ſich oder auch für andere

So ift beim Verkaufe gegen bar im Marktverkehr Perſonen erwerben wollte, es iſt ihm dies gleich:

dem die Ware übergebenden Verkäufer die Perſon gültig und er wird deshalb die Beſtimmung hierüber

des die Ware empfangenden Räufers gleichgültig, dem Loskäufer überlaſſen.

ſein Uebertragungswiđedaher auf eine beſtimmte Anders liegen die Verhältniſſe, wenn zwar der

Perſon gar nicht gerichtet (vgl.RGSt. 19 , 429 ; äußerlich im eigenen Namen Auftretende den Willen

24 , 148 ; Seuffâ. 49 Nr. 235 ; Staudinger: hat , Befiß und Eigentum für den von ihm Ver

Kober , BOB. III. Band 3. Aufl. S. 295 tretenen zu erwerben , der Wille des Uebergebenden

$ 929) . Ebenſo iſt auch bei der Zwang8: aber dahin geht, das Eigentum nicht auf den Ver

verſteigerung dem Gerichtsvollzieher, wenn er dem tretenen ſondern auf den Vertreter zu übertragen .

Meiſtbietenden den Zuſchlag erteilt, die Perſon Der nicht geäußerte Wille des Empfängers das

deſſen, der den Verſteigerungsgegenſtand in Beſit Eigentum für den von ihm Vertretenen zu erwerben ,

nehmen und daran Eigentum erlangen ſoll, völlig iſt hier nicht geeignet , den unmittelbaren Eigentums

gleichgültig, da die Ablieferung einer zugeſchlagenen übergang auf den Vertretenenherbeizuführen. Hat

Sache nach § 817 Abſ. 2 SPO. nur gegen 2. B. ein Angeklagter als Bevollmächtigter den

Barzahlung erfolgen darf . In einem ſolchen Falle Willen gehabt eine Forderung für den Vollmacht

bedarf es feiner Willenseinigung über die Perſon geber einzuziehen , trat er jedoch dem Schuldner

des Erwerbers. Es gibt der Trabent nur gegenüber, ohne daß ihm die Forderung übertragen

ſeinen Eigenbeſit auf und kann der Empfänger war, als Zeſſionar auf und faßte er erſt nach der

1

.

diener nach § 855, lei es als vermittelnder Be- / Geldes für ſich zu erwerben , war ferner dem Schuldner

fißer nach 8 868 BGB ., unmittelbar für den von bei ſeiner Zahlung an den Angeklagten deſſen Abſicht

ihm Vertretenen das Eigentum an dem empfangenen unbekannt, die Forderung für den eigentlichen

Gegenſtande durch den bloßen , inneren Willen Gläubiger einzuziehen, ſo wurde die Erklärung des

erwerben, ſogenannter Eigentumsübergang durch A. , die Forderung als neuer Gläubiger ( Zeffionar),

den ſtillen Stellvertreter, ohne daß es hierzu einer alſo für ſich einzuziehen , nach SS 164 , 116 BGB.

dem Tradenten gegenüber erfolgten Bezugnahme durch ſeine entgegenſtehende Abſichtnicht unwirkſam ,

auf das Vertretungsverhältnis bedürfte. (Vgl. ſie führte vielmehr nach 8 929 BOB. die Ueber

RO3. 30 , 142 ; Gruchote Beitr. 47 , 987 ; tragung des Eigentums an dem Gelde des Schuld|

SeuffA . 60 Nr. 123 ; DLGRſpr. 5 , 46 ; Crome, ners auf den Angeklagten herbei (RG3. 68 , 128 ).“)

Syſtem des bürgerlichen Rechts Bd. III § 400 Hier iſt erheblich, daß der Wille des Angeklagten

N. 1 ; Staudinger-Kober a . a . D .)." 8) für den Vollmachtgeber zu handeln , bei der Ein :

Wer mit einem anderen zuſammen in einer Lotterie ziehung nicht hervorgetreten iſt. Der A. kann

ſpielt und zwar in der Weiſe, daß er von dem anderen hier nicht aus § 246 SIGB. beſtraft werden ,

den zur Beſchaffung oder Erneuerung erforderlichen , wenn er das Geld für ſich verwendete , weil es

auf dieſen entfallenden Geldbetrag erhält, während keine fremde Sache für ihn war.

er ſelbſt die Anſchaffung und die Erneuerung ſowie Bei der offenen Stellvertretung regelt ſich die

die Aufbewahrung des Loſes übernimmt, vertritt Frage , welche Wirkung die namens eines Vertre

in dieſer Hinſicht den anderen , wenn er beim Kaufe tenen zwiſchen dem Vertreter und einer dritten

eines Loſes beabſichtigt, dieſes für beide zu erwerben . Perſon ausgetauſchten Willenserklärungen hinſicht

2 ) Sammlung v . Entſch. d . Obl6. in Strafſachen

Bd . 9 S. 109.

) RGSt. 43, 56.

ROSt . 46, 381 .
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lich des Eigentumsüberganges haben, lediglich nach Erlöſchen der Vollmacht nach dem ihrer Erteilung

dem § 164 in Verbindung mit § 929 a . D. zugrunde liegenden Rechtsverhältniſſe (8 168 a .D.).

„Nimmt jemand als Stellvertreter eines anderen Doch macht ſich ein Bevollmächtigter kraft Auf

eine ihm von einem Dritten für den Vertretenen trage nach Erlöſchen des Auftrags und damit der

übergebene Sache innerhalb der ihm zuſtehenden Vollmacht, wenn er von dem Erlöſchen noch keine

Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen an , Renntnis erlangt hat (SS 674, 169 BOB.) der

ſoerwirbtdadurch der legteredasEigentuman Untreue nach §266 Nr.2RStGB. ſchuldig, wenn
der Sache, auch ohne daß er von der Annahme er fich Gelder ſeines Vollmachtgebers aneignet, die

durch den Stellvertreter oder dem Abſchluß des unter den vorbezeichneten Umſtänden vereinnahmt

Rechtsgeſchäfts überhaupt beſondere Renntnis er : find. Aber auch beim Widerruf kann die Ver

halten hat. In ſolchem Falle iſt, ſofern der Dritte tretungsmacht eines Bevollmächtigten und zwar

das Eigentum an der Sache unmittelbar dem nach erlangter Kenntnis vom Widerruf der Voll

Vertretenen übertragen wollte und dieſen Willen macht unter Umſtänden wenigſtens einem gut :

dem Stellvertreter zu erkennen gegeben hat, ein gläubigen Dritten gegenüber noch fortbeſtehen,

bloß innerer nach außen nicht kundgegebener Wille wenn ſeine Bevollmächtigung durch beſondere Mit

des Stellvertreters, das Eigentum für ſich ſelbſt teilung an einen Dritten oder durch öffentliche

zu erwerben , rechtlich ohne Bedeutung und vermag Bekanntmachung kundgegeben und die Rundgebung

den Eigentumsübergang an den Vertretenen nicht noch nicht in derſelben Weiſe, in der ſie erfolgte ,

zu hindern . ") Eigentum auf den Vertreter ſelbſt widerrufen iſt, oder wenn ihm eine Vollmachts

geht nur dann über , wenn Willensübereinſtimmung urkunde ausgehändigt und dieſe noch nicht dem

zwiſchen Uebergebendem und Empfänger darüber Vollmachtgeber zurüdgegeben oder für kraftlos

beſteht, daß der Vertreter perſönlich Eigentümer erklärt iſt (SS 171–173 BOB. ) . Soferne eine

werden ſoll. Wird eine Willensübereinſtimmung dieſer Vorausſegungen vorliegt , kann der Bevoll

zwiſchen beiden überhaupt nicht erzielt , ſo verbleibt mächtigte immer noch als ſolcher mit rechtlicher

das Eigentum ſelbſtverſtändlich dem bisherigen Wirkſamkeit handeln und daher auch, wenn dies

Eigentümer.") Hat der Vertreter bei der Annahme zum Nachteil des Vollmachtgebers geſchieht, ſich

der Sache für den Vertretenen nicht innerhalb der Untreue ſchuldig machen . )

ſeiner Vertretungsmacht gehandelt und hat auch

eine nachträgliche Genehmigung des Erwerbes ſeitens

des Vertretenen nicht ſtattgefunden , ſo tritt ein

Eigentumserwerb für dieſen lebteren nicht ein ,

ebenſowenig aber ein ſolcher für den Vertreter , Kleine Mitteilungen.

weil es an der erforderlichen Willensübereinſtimmung
Waren : „Erwerb“ nach § 1 der Schleichhandelsver:

zwiſchen ihm und dem Tradenten fehlt . “) 7. März 1918

ordnung vom Alsberg, Preißtreibereis

II . ſtrafrecht 1919, S. 174, verſteht hierunter nur den

Der im BGB. aufgeſtellte Grundſaß, daß die Breedte ser non ergebe,"bie ben o le ia handel
„ Erwerb, was ſich aus

Bevollmächtigung etwas Selbſtändiges gegenüber treffen wolle .

dem ihm zugrunde liegenden Kauſalgeſchäfte iſt, Anſcheinend ſollen hiemit nur zweiſeitige und

ergibt ſich hauptſächlich daraus , daß der Widerruf nur entgeltliche Rechtsgeſchäfte gemeint ſein , wie

der Vollmacht durch den Vollmachtgeber nach man wenigſtens aus der Betonung des Begriffes Schleich

$ 168 BOB. zuläſſig iſt, auch wenn das zugrunde handel entnehmen muß. Wenn alſo der geſchäfts

liegende Rechtsverhältnis fortbeſteht. War 3. B. müde Onkel dem Neffen die Ware ſchenkungêweiſe

einem Angeklagten bei der Anſtellung als Förſter überläßtundlebtererſie mit der geſeßlich geforderten

und Gärtner zugleich die Befugnis beigelegt worden ,
Abſicht annimmt, ſo ſcheint nach Alsberg die SHIHVO.

im Namen ſeines DienſtherrnVertrăge hinſichtlich heit hiedurch noch ſo ſehr betroffen wird, da man hier
nicht mehr anwendbar zu ſein, auch wenn die Allgemein

der Verpachtung von Waldſtreu abzuſchließen, ſonach doch nicht von einem „Handel“ ſpreoen könnte.

die Bevollmächtigung mit einem Dienſtvertrage Anderſeite werden viele der von der SchHVO.

verbunden geweſen, ſo beſtand beim Widerruf der betroffenen Geſchäfte gar nicht heimlich ſchleichend ",

Vollmacht das Dienſtverhältnis fort , während das ſondern ganz offen abgeſchloſſen ; man braucht da nur

Vollmachtsverhältnis aufhörte, auf Grund deſſen an das Treiben in den Schieberbörſen der Großſtadt

der Angeklagte befugt geweſen war , ſelbſtändig Kaffees zu erinnern. Dem Ausdrucke „Schleichhandel"

neue Verträge zu ſchließen. Damit war auch tommt aber das ihm von Alsberg zugemeſſene Gewicht

die Anwendung des § 266 Nr. 2 RStGB. aus:
gar nicht zu . Richtig iſt nur ſoviel, daß der Erwerb

nad 81 SCHUD. regelmäßig in der Form des

geſchloſſen, ſoweit der Abſchluß neuerVerträge in zweiſeitigen entgeltlichen Rechtsgeſchäftes vor ſich geht
Frage ſtand. ” Alerdings beſtimmt ſich ſonſt das

und daß die hiebei geforderte Abſicht gewinnbringender

Weiterveräußerung den Meim fünftiger Rechtsgeſchäfte

5) HMIG. 11, 227 .
deutlich in fich birgt ; leinesiegs aber iſt dieſe regel

6) HMilG. 16, 5 .

? ) ROSt. 36, 133. 5) RØSt. 45, 435, 436 ; 47, 430 .

27. Nov. 1919

1
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mäßige Form auch die ausſchließliche. Der er leßung der Beſtimmung des § 1228 BGB. im Schleich

wähnte zuſammengeſepte Tatbeſtand des Erwerbens handel verkauft ! Durch den Pfandvertrag „ er

mit der Weiterberäußerungs -Abſicht im Vereine mit worben “ hat er ſie nur dann, wenn man hierunter

der zumeiſt auftretenden Erſcheinungsart des Deliktes lediglich das wirtſchaftliche Anſichbringen verſteht ;

erklärt zwanglos den Ausdrud „Schleichhandel“, der das Anſichbringen durch die Veräußerung wäre

ja auch im Bollſtrafrecht gebraucht wird, auch wenn keinesfalls ein „ rechte geſchäftliches" Erwerben i . S.

nur Kontrebande vorliegt. Alsbergs. Strafrechtlich wäre alſo dieſer Schleich

Hiezu kommt, daß gerade der von Alsberg ges händler höchſtens aus StGB. & 246 oder dgl . zu faſſen ,

forderte „ rechtsgeſchäftliche“ Erwerb überhaupt nur obwohl ſein ganzes Vergehen ſamt deſſen Wirkungen

einen weſenloſen Schein bedeuten kann, da er nach deutlichſt auf Schleichhandel hinweiſt.

$ 134 und 138 I BGB. nichtig, bürgerlich -rechtlich alſo Die gewählten Beiſpiele ſind wenigſtens teilweiſe

gar nicht vorhanden iſt. aus einer noch nicht vierteljährigen Gerichtspraris

Begnügt ſich alſo der Geſebgeber – wie ja auch genommen, ein Beweis, daß ſie nicht etwa als rein

ſonſt im Strafrechte, vgl. 2. B. RGSt. Bd. 44, 230 theoretiſch abgetan werden können . Die Findigkeit der

mit dieſem rein tatſächlichen Geſchehen, warum ſollte Schieber, womöglich unterſtüßt durch rechtsverſtändigen

er ſich dann gerade auf die Einhaltung dieſes Scheines Rat, läßt dieſe und andere Fälle durchaus derart in

verſteifen , wenn doch andere, in gleicher Weiſe nur den Bereich der Möglichkeit rücken, daß ſie üppig

tatſächliche Vorgänge denſelben von ihm ſo ſcharf | emporwuchern werden, wenn die Schieber nur einmal

mißbilligten Erfolg herbeiführen können und müſſen ? die von Alsberg konſtruierte große Maſche entdedt

Der Zweck derVD. beſteht in dem Schuße haben.

der Allgemeinheit vor Abwa nderung vers Solch höchſt unerfreulichen Ergebniſſen feßt aber

febr8 wichtigen Lebensbedarfes in gewinn- das Geſep ſelbſt eine Schranke, wenn man unter

lüſterne Schiebertreiſe. Die Erreichung dieſes dem „ Erwerb e“ eben nur den rein tatſächs

Bwedes aber iſt bei der von Alsberg konſtruierten lichen Vorgang des wirtſchaftlichen Anſicos

Beſchränkung des Begriffes „ Erwerben “ von vorns bringens verſteht.

berein gefährdet . Rein ſprachlich zwingt nichts zu Landgerichtsdirettor Seidlmayer in Augsburg .

folcher Beſchränkung ; man ſpricht von Erwerb von

Menntniſſen , Erfahrungen, Eigenſchaften und ganz all

gemein auch von Vermögen . Abſ. Il der VD. gebraucht

nicht den Ausdrud Rechts"-Geſchäfte, ſondern „ Ge Zuſtimmung des Mieteinigungsamte8 zu kündi.

ſchäfte“, wobei ja mit Rückſicht auf die erwähnte regels gangen. In der Nr. 6/7 S. 102 verteidigt Gewerbes
mäßige Erſcheinungsform aud an Rechtsgeſchäfte

gerichtsdirektor Held, Vorſißender des Mieteinigungs

gedacht ſein mag ; daß man auch tatſächliche Vorgänge amtes München, die Auffaſſung, die vom Mieter ans

,,vermitteln“ kann, ſollte feiner weiteren Ausführung genommene Kündigung bedürfe nicht der Zuſtimmung

bedürfen .
des Einigungsamtes gemäß $ 6 Abſ . 1 Nr. 1 MSAVD.

Wichtiger aber als all dies iſt das geradezu uns
Dieſe Meinung halte ich für unzutreffend, wenn

haltbare Ergebnis der Anſicht Alsbergs. gleich ſie in Schrifttum und Rechtſprechung ſtart

Wer – unter den ſonſtigen. Vorausſeßungen der vertreten wird.

SchlHVO . die Ware ſtiehlt oder unterſchlägt, wer Die Gründe Helds ſind nur dem Privatrechte

3. B. als Gutsverwalter die ſchwarz zu ſchlachtenden und der Privatwirtſchaft entlehnt und gipfeln etwa

Viehſtücke veruntreut, könnte nach Alsberg nicht aus in dem Grundſaße : volenti non fit injuria . Der Mieters

der SdlHVO . belangt werden , auch wenn er durchſchuß komme dem Mieter nicht zu, der ſich darauf

ſein Treiben viele Tauſende Gewinn erzielt und der nicht berufen wolle. Die Zuſtimmung zur Kündigung ſei

Allgemeinheit den Lebensbedarf in weiteſtgehendem zwar ein obrigkeitlicher Art, erſeße aber ihrem Weſen

Maße entzogen hat. Er wäre insbeſondere gegen nach die private Willenserklärung nur des Mieters,
Einziehung der Ware und vor allem gegen die gerade

der der Kündigung widerſpreche. Von ſolchen Ges

ſeine ſchnöde Gewinnſucht treffende Geldſtrafe bis zu
ſichtspunkten aus darf die Frage aber nicht angepact

500 000 M gefeit ! Und das alles, weil er im Gegens
werden . Das öffentliche Recht und das Gemeinwohl

ſaße zu dem „ rechtsgeſchäftlich “ erwerbenden Kollegen
ſind die wahren Grundlagen der VD.en zum Schube

auch noch die leßten Schranken des Geſeßes und der
der Mieter und gegen den Wohnungsmangel, aus

Moral durchbrochen und mißachtet hat ; wahrlich eine ihnen allein , jedenfalls in erſter Linie, muß die Ant

ſinnloſe Belohnung, wie ſie der Geſebgeber niemals wort auf die Streitfrage erſchloſſen werden.
gewollt haben kann !

DieVD. en verdanken ihre Entſtehung nicht der
Und wie ſteht es, wenn der Täter in der ſicheren | bloßen Rüdjicht auf die einzelnen Mieter oder ganze

Erwartung, daß ſein Gegner am Verfalltage doch
Gruppen von Mietern, ſie ſind vielmehr aus dem

nicht zahlen könne, z. B. einen Pfandvertrag nach Elend des ganzen Volkes, aus der allgemeinen Woh
$$ 1204 ff. BGB. bezüglich der Schleichhandelsware abs

nungs- und Preisnot herausgewachſen . Der einzelne

dhließt und dann, wie vorbeabſichtigt, zur Verfallzeit
iſt nur ein Glied dieſes allgemeinen Notſtandes, der

die Pfandſache 3. B. Salvarſan " ) – unter Ver Mieter, dem gekündigt werden ſoll , ſteht nicht als

bloßer Träger von Privatrechten und -Pflichten da,

? ) Salvarſan unterliegt als Arzneimittel der Ver- jede Kündigung löſt in der Regel die Bewegung

tehrsregelung; es iſt aber auch ein beliebter und ſehr

gewinnbringender Schieber- Artifel geworden ; auch hier mittelvorſchriften als gleiche oder ähnliche Wirkung '

zieht Alsberg (S. 173 a. a . D. ) die Grenze zu enge, hervorrufende gelten laſſen will; nach Sinn und Wort

wenn er fordert, die betr. Vorſchriften müßten die laut des Geſeges iſt mehr nicht erforderlich, als daß

Ware dem Verkehre entziehen und ſie der öffentlichen fich die verkehrsregelnde Vorſchrift auf die Ware ſelbſt,

Bewirtſchaftung zuführen, es ſei denn, daß er die Arznei- | alſo nicht auf die Perſon des Händlers bezieht.

·
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einer ganzen Kette von Mietverhältniſſen aus, auch gehörenden Verwaltungsaktes der Zuſtimmung durch

die Einzel-Kündigung kann zu einem öffentlichen Uebel den Willen der Parteien insbeſondere dann kein Raum ,

werden . Darum beberrſcht der Gedante des ſozialen, wenn gerade dieſer Verwaltungsakt mit Rückſicht auf

nicht des inviduellen Rechtes die feit dem Kriege und das gemeine Beſte für notwendig erachtet wurde.

durch den Krieg entſtandene Normenbildung für das Hätte die Verordnung den Parteiwillen über dieſen

Wohnen .Bu feiner Zeit iſt der Beſiß einer Wohnung Verwaltungsakt ſtellen wollen, dann hätte ſie es beim
bon jo außerordentlichem Werte geweſen als in unſeren $ 6 genau ſo ausgedrüdt oder ausdrüden müſſen wie

Tagen. beim $ 2.

Wenn die MSAVD. in ihren SS 2 und 6 je Semäß § 7 MSDVD. entſcheidet das MEA. nad

nach der Größe der Not zwei ganz verſchiedene Syſteme billigem Ermeſſen . Auch deshalb iſt es grundfäßlich

einführt. bei geringerer Not den Widerſpruch 8- nicht gehindert, auf Anrufen eines Mieters eine von

iwang, bei beſonders ſtarker Wohnung &not den 3 u- ihm angenommene Kündigung für unwirkſam zu ers

ſtimmungszwang, ſo folgt daraus für unſere erklären. Insbeſondere iſt es nicht an bürgerlich

Frage ſchon das allein Entſcheidende. Der Mieter, rechtliche Begriffsbildungen gebunden. Der Mieter,

der gegen die Kündigung des Vermieters unverzüglich der der Kündigung zuſtimmt, tut dies in der Regel

die Entſcheidung des MEA. anruft, genießt bei ihm in der Leidenſchaft und ohne gehörige Ueberlegung .

keinen Schuß. Er genießt ihn deshalb nicht, weil Findet er dann keine Wohnung, dann ſucht er beim

in ſeinem Gemeindebezirke fein beſonders ſtarter MEA. Hilfe. Dieſes hat gerade mit Rückſicht auf

Mangel an Wohnräumen herrſcht und daber anges jeine Stellung in einer Gemeinde mit beſonders

genommen werden darf, er werde eine andere Wohnung ſtarkem Wohnungsmangel erſt recht die Aufgabe,

rechtzeitig ſinden. Deshalb ſei er auch mit der Mün- ſelbſt die gegenſeitige Einigung von Mieter und

digung einverſtanden und wende er ſich nicht unver- Vermieter vom Standpunkte des allgemeinen Wobles

züglid an das Mieteinigungsamt um Hilfe. Sanz aus zu prüfen . Höher wie die Vertragsfreiheit ſteht

anders beim Zuſtimmungszwange. Nur mit vorheriger in dieſen Seiten der Not das Staatswohl. Darum

Zuſtimmung des MEU. Yönnen die Vermieter füns ſchrecken ja auch die das Wohnen behandelnden VD.en

digen, läuft ein auf beſtimmte Zeit geſchloſſenes Miet- vor dem ſtärkſten Siange nicht zurück, und haben die

ve hältnis ab. Dhne dieſe vorherige Zuſtimmung tiefſten Einſchritte in bürgerliches Recht und Vers

kann alſo kein Mietverhältnis endigen. Gerade weil tragsfreiheit gemacht.tragsfreiheit gemacht. Wer da glaubt, ſolche Vers,

dieſer Zuſtimmungezwang auf ganz außerordentlichen ordnungen mit ihrem reichen Maße ſozialen Zwanges

Gründen , auf beſonders ſtarter Wohnungsnot in einer durch die Brille des Privatrechtes und des Primates

Semeinde beruht, iſt er ein Wall, der für das gemeine der Vertragsfreiheit beſchauen und durchichauen zu

Beſte, nicht allein für den einzelnen Mieter aufges | können, der befindet ſich in einem grundſäßlichen Frr

richtet wurde . Genau ſo wie das Recht des MEU , tum . Daran wird auch nichts geändert, wenn Held

ſelbſt gegen den übereinſtimmenden Willen des Vers zweimal betont, daß die Anſicht, die vom Mieter ans

mieters und Mieters auf Antrag der Gemeindebe- genommene Kündigung des Vermieters bedürfe der

hörde den Mietpreis zu mindern ($ 5 MSHVD.). vorherigen Zuſtimmung des MEU. , folgerichtig das

Dieſer Wal darf durch das Einverſtändnis des Mieters Gleiche auch von der Nündigung des Mieters, die der

mit der Kündigung nicht durchbrochen werden . Höher Vermieter angenommen habe, gelten laſſen müſſe. Held

als der übereinſtimmende Wille der Parteien ſteht überſieht dabei, daß dieſe Folgerung an dem Worts

das gemeine Beſte, das von der Wohnungsloſigkeit laut der MSAVD. ſcheitert, die ausdrücklich als zus

ſchon einzelner ſtark betroffen wird oder betroffen ſtimmungsbedürftig nur die Kündigung des Vermieters

werden kann. aufführt. Juſtizrat Dr. M a y e r,

Aber nicht allein der Geiſt, auch der Wortlaut Borſigender beim Mieteinigungsamte Beidelberg .

der MSh10 . ſpricht gegen die von Held verteidigte

Auffaſſung. Der § 2 Å6.3 Sab 3 verſagt dem An
Nachfchrift. Das Landgericht Kaiſerslautern

trage, die Kündigung für unwirkſam zu erklären oder
hat in einer Entſcheidung vom 9. Juli 1919 F 39/19

ein ohne Kündigung ablaufendes Mietverhältnis zil den von Held eingenommenen Standpunkt vertreten
berlängern, den Erfolg, wenn die Mietzeit vorher mit folgender Begründung :

abgelaufen iſt oder die Parteien bereits die Forts
„ Es war die Frage zu entſcheiden , ob die ver

feßung des Mietverhältniſſes vereinbart haben. Das tragliche Aufhebung des Mietverhältniſſes infolge

Seſet läßt alio hier – beim Widerſpruchszwange – Kündigung des Vermieters im Hinblic auf die zum

die ausdrückliche Parteivereinbarung oder das ſtill- Schuße der Mieter erlaſſenen Beſtimmungen ohne

ſchweigende Parteieinverſtändnis entſcheiden , weil ein Mitwirkung des gemeindlichen Mieteinigungsamtes

entgegengeſeptes Bedürfnis nicht beſteht. Dies folgt erfolgen konnte. Der Erſtrichter hat die Frage zu

ja auch aus dem Weſen des Widerſpruchs gegen das
Unrecht verneint. Die Kündigung des Räumung be

Ende des Vertrages durch Kündigung oder Zeitablauf.
gehrenden Kl. war allerdings unwirtſam , wenn ſie

ohne vorherige Zuſtimmung des MEA geſchah ; was
Nur wer rechtzeitig widerſpricht, tann fein Ziel er

aber von der einſeitigen Kündigung des Vermieters

reichen , nicht aber, wer vorher ſchon der Ver- gilt, iſt auf die vertragsmäßige Aufhebung des Miets

tragsauflöſung ausdrüdlich oder ſtillſchweigend zu- verhältniſſes nicht anwendbar . Dem ſteht§ 9 BRVD.

ſtimmt. Dagegen wird die ausdrüdliche oder ſtills vom 23. September 1918 nicht entgegen. Darnach

ſchweigende Parteivereinbarung mit feiner Silbe im kann allerdings „ die Anwendung dieſer VO. durch

$ 6 MSGVO. erwähnt. Auch dies folgt aus der
Vereinbarung der Parteien nicht ausgeſchloſſen oder

Natur des Zuſtimmungszwanges. Wo die Rechts
beſchränkt werden“ . Allein damit wollte nur geſagt

werden, daß der Ausſchluß oder die Beſchränkung nicht
wirkſamkeit der Beendigung eines Mietverhältnifies

im voraus vereinbart werden könne, alſo z . B. nicht

durch Kündigung oder durch Zeitablauf von der vor beim Abſchluß des Mietvertrags; nichtig wäre eine Ver.

herigen Zuſtimmung des Einigungsamtes abhängt, einbarung des Inhalts , saß die Kündigung des Vers

iſt für die Erleßung des dem öffentlichen Rechte ans mieters ohne Zuſtimmung des MEA . wirkſam ſei und

.
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den Mieter binde, auch wenn er nachher mit der

Kündigung nicht einverſtanden ſei. Dagegen ſteht

nichts im Wege ein beſtehendes Mietverhältnis ſo

aufzulöſen, daß der Vermieter fündigt und der Mieter

ſich damit einverſtanden erklärt. Die Kündigung ohne

Zuſtimmung des MEU. iſt zwar wuch in dieſem Falle

als ſolche unwirkſam , durch die Zuſtimmung :8

anderen Teils fommt aber ein die Kündigung als

ſolche gar nicht betreffender und daher von § 9 der

BAVD. nicht berührter wirkſamer Vertrag über die

Aufhebung des Mietverhältniſſes zuſtande. Der Fall

iſt ſo zu beurteilen, wie wenn der Mieter durch Müns

digung den Aufhebungsvertrag veranlaßt hätte. Der

Geſeßgeber hatte guten Grund die im voraus ge

troffene Bereinbarung über den Ausſchluß oder die

Beſchränkung feiner Beſtimmungen für unwirtjam zu

erklären, weil die Mieter oft unter dem Drude der

Verhältniſſe handeln und die Tragweite ihrer Er

flärungen ſich nicht genügend überlegen, dagegen hatte

er feinen Anlaß den Mieter auch dann noch zu

ſchüßen, wenn er ſich einer Zumutung ohne Not

unterwirft, ohne daß der Vermieter eine rechtliche Hand

habe zu ſeinem Vorgehen hatte. Kommt er dann

nachher infolge Aenderung der Verhältniſſe in eine

unangenehme Bage, ſo hat er ſich dies nur ſelbſt zus

zuſchreiben . “ F.

Ablauf der Rechtemittelfrift im Scheidung @prozeß

bei Lod eines Ehegatten ? Nach & 628 BPD . iſt der

Rechtsſtreit, falls einer der Ehegatten vor der Rechts

kraft des Urteils ſtirbt, in der Hauptſache als erledigt

anzuſehen. Damit fällt auch der Schuldausſpruch

mit ſeinen familiens und vermögensrechtlichen Folgen .

Eine Aufnahme in der Hauptſache durch die Rechts

nachfolger findet nicht ſtatt. Der materiellrechtliche

Anſpruch iſt erledigt. Die proseſſualen Wirkungen

der Klageerhebung ſind jedoch damit nicht beſeitigt;

das Verfahren wird durch Ableben des anwaltſchafts

lich vertretenen Gatten nach § 246 BPD. nicht

unterbrochen; die proseſſualen Wirkungenkönnen nur

beſeitigt werden durch Klagerückzug oder Entſcheidung.

Infolge der Erledigung des materiellen Anſpruches

iſt die künftige Entſcheidung eine Koſtenentſcheidung.

Die Rechtslage iſt verſchieden je nach dem Stand des

Prozeſſes beim Ableben des Streitteiles.

Erfolgte der Tod bor der Urteilsvertün =

dung, ſo kann keine Entſcheidung zur Hauptſache er

gehen, das Urteil iſt eine iſolierte Koſtenentſcheidung

nach § 99 A65. III 3PD. und demzufolge mit ſofortiger

Beſchwerde anfechtbar, ohne Rückſicht darauf, ob die

Erledigung der Hauptſache im erlennenden Teil aus

geſprochen wurde oder nicht. Die Koſtenentſcheidung

hat ſo zu erfolgen, wie ſie nach Sach- und Rechtslage

in Verb. mit einer Hauptſachenentſcheidung zu treffen
geweſen wäre . Widerklage oder Antrag auf Schuldiga

erklärung auch des anderen Ehegatten nach § 1574

BGB. iſt nach dem Ableben des einen Streitteiles

nicht mehr zuläſſig, ſinngemäß treten an deren Stelle
Anträge auf vollſtändige oder teilweiſe Koſtenübers

bürdung auf die Gegenſeite. Sadlich werden dieſe

Anträge zu begründen und zu verbeſcheiden ſein, wie

wenn ſie echte Hauptſachenanträge wären. Das ganze

Verfahren iſt alſo vollkommen hypothetiſch.

Anders iſt die Rechtslage bei Ableben des einen

Ehegatten nach Verkündung aber vor Rechtskraft

des Urteils . Alsdann iſt zwar formell Hauptſachen

entſcheidung ergangen, mit Rückſicht auf $ 628 ZPD.

iſt ſie aber gegenſtandslos Das Sachurteil verwandelt

ſich mit dem Todesfall in eine iſolierte Roſtenent

Icheidung. Die Berufung gegen dieſes Urteil iſt als

unzuläſſig zu verwerfen (f . a . IW. 1906 S. 311 Nr. 18) .

Das von Amts wegen zuzuſtellende Urteil wird erſt

dann rechtskräftg, wenn es von feiner Seite mehr durch

Rechtsmittel angegriffen werden kann . Das iſt weſents

lich wegen der hauptſächlich bei nicht anwaltſchafts

licher Vertretung eines Teiles oft zeitlich ſtart vers

ſchiedenen Zuſtellungszeitpunkte. Die Rechtsnachfolge

des § 628 ZPD. iſt alſo gegeben, wenn beim Ableben

des einen Gatten die Rechtsmittelfriſt beim einen Teile

zwar abgelaufen war, beim anderen Teile aber noch

läuft ; es fehlt dann die formelle Rechtskraft.

Wie kann nun das Urteil angefochten werden ?

Wir müſſen folgende Möglichkeiten auseinanderhalten :

a ) beim Todesfall war das Urteil noch nicht zuge:

ſtellt ; in dieſem Fall läuft die Notfriſt zur ſofortigen

Beſchwerde von der Zuſtellung an,

b) war beim Todesfall beiderſeits oder an einen Teil

zugeſtellt, ſo kommt es darauf an , ob ſeit der Zu

ſtellung die Notfriſt von 2 Wochen abgelaufen war

oder nicht.

Es iſt ausgeſchloſſen, daß infolge der automatiſchen

Umwandlung des Sachurteils in ein Koſtenurteil nun

die Anfechtungsfriſt für die ſofortige Beſchwerde erſt

vom Todesfall an ſtatt von der Zuſtellung in Lauf

kommt. Das widerſpricht dem Wortlaut des $ 577ZPD .

es könnte nur geſchehen bei nochmaliger Zuſtellung.

War die 2 wöchentliche Notfriſt beim Todesfall abge

laufen, ſo wäre ein Rechtsmittel ausgeſchlofien ; denn

Berufung iſt unzuläſſig, weil nur eine Entſcheidung

nach § 99 III vorliegt, ſofortige Beſchwerde iſt un

zuläſſig wegen des Friſtablaufes.

Wiedereinſepung gemäß 88 233 ff. BPD . wird der

Beſchwerdeführer nicht für ſich beanſpruchen können .

Vor dem Tode ſeines Prozeßgegners ftand ihm das

Rechtsmittel der ſofortigen Beſchwerde überhaupt nicht

zu ; es läßt ſich mit dem Wortlaut und Sinn des

§ 233 BPO. nicht vereinbaren, in dem Lebenbleiben

des Ehegatten über den Ablauf der 14 tägigen Not

friſt ſeit Zuſtellung hinaus ein „ Naturereignis " oder

einen anderen unabwendbaren Zufall“ zu erblicken,

ein Hindernis in der Einhaltung der Notfriſt. Wir

fühlen wohl, daß der Beſchwerdeführer dieſen Vor

gängen, die ſeine Rechtslage umgeſtalten, genau ſo

ohnmächtig gegenüberſteht, wie einem außer ſeiner

Willensmacht liegenden Naturereignis, das ihm die

rechtzeitige Geltendmachung eines Rechtsbehelfes aus

ſchließt, aber der Wortlaut iſt ſo gefaßt, daß wir

dieſen Fall nicht hier einbegreifen können.

Die Buchſtabenjuriſprudenz befindet ſich hier in

einer Sackgaſſe. Der Ausweg mag folgender ſein .

So wie das Hauptſachenurteil ſich im Falle des Todes

einer Partei in ein Koſtenurteil wandelt, ſo wandelt

ſich auch das zuläſſige Rechtsmittel. War bisher nur

die Berufung möglich, ſo iſt es ießt die ſofortige Be

Ichwerde. Wäre beim Todesfall Berufung eingelegt

geweſen, ſo hätte, wie in der erſten Inſtanz, das Bes

rufunge verfahren ſich in der Folge auf den Koſtens

punkt zu beſchränken gehabt . Das Berufungsverfahren

hätte ſich mit der Umwandlung des Urteils auch in

ein Verfahren über den Koſtenpunkt gewandelt, aller

dinge in den Prozeßformen des Berufungaverfahrens.

Dieſe Erwägung muß auch hier zum Ziele führen .

Formell iſt die Berufung unſtatthaft gegen das Koſten

urteil ; der Rechtsmittelkläger muß als formell zu

läſſiges Rechtsmittel die ſofortige Beſchwerde wählen,
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es muß ihm geſtattet werden, dieſe bis zum Ablauf Verſendung von Marmelade u. dgl. dienenden Ge

der Berufungsfriſt als eine fingierte Berufung einzu- fäße während des Krieges dauernd in größter Menge

legen . Ein anderer Ausweg iſt nicht erſichtlich, will gebraucht wurden , iſt allgemeinkundig und erhellt auch

man nicht die Beſchreitung der Rechtsmittelinſtanz
aus den Angaben der Mi. ſelbſt. Hiernach fommt es

nicht darauf an , ob die Steigerung des Preiſes dieſer
überhaupt abſchneiden . Alsdann bliebe gegenüber dem in

Gefäße auch eine Breisſteigerung der darin verſandten
Rechtskraft erwachſenen Roſtenurteil nur die ſog. Voll

Ware zur Folge gehabt hat . Es fann aber auch nicht
ſtredungsgegenklage nach § 767 BPO.; ſie wird in

angenommen werden, daß die Preisſteigerung der

den allermeiſten Fällen verſagen , weil die Einwendungen Verpadung dauernd ohne Einfluß auf den Preis der

im Scheidungsverfahren regelmäßig bis zum Schluſſe verſandten Ware ſollte bleiben können . DieAnwendung
der leßtenmündlichen Verhandlung bereits bätten geltend der VO . war auch nicht dadurch ausgeſchloſſen , daß

gemacht werden können aber aus beſtimmter Abſicht
der von der Kl. zugrunde gelegte Preis Richtpreiſen

entſpricht, welche unter Mitwirkung von Behörden
noch nicht geltend gemacht wurden .

feſtgeſeßt worden ſind. Nicht die abſolute Höhe des
Rechtsanwalt Müller in Frankenthal .

Preiſes, ſondern die Göhe des im Einzelfall geforderten

Gewinnes iſt maßgebend für die Beurteilung, ob dieſer

Gewinn ein übermäßiger i . S. der BD . iſt. Hegel:

mäßig iſt deshalb der Unterſchied zwiſchen dem Ge

ſtehungspreis und dem bei der Weiterveräußerung

geforderten Preiſe entſcheidend. Nur dann iſt der Ein

aus der Hechtſprechung.
taufspreis ohne Bedeutung für die Frage, ob der er
ſtrebte Gewinn übermäßig iſt, wenn er aus einem auf

die Perſon des Aäufers beſchränkten Grunde beſonders
Reichsgericht. niedrig bemeſſen , und deshalb der Gewinn ſchon als

mit dem Einkauf erzielt anzuſehen iſt (RGSt. 50, 97 ;
A. Zivilſache n .

51, 74, 261 , 271 ; 52, 120, 333) . Die VO. gegen Preis

treiberei vom 8 Mai 1918, die im § 3 die Anwendung
I.

der Strafvorſchriften des § 1 Nr. 1 und 2 dann aus
Schadenserſatz wegen Richterfüllung. Anwendung ſchließt, wenn Höchſtpreiſe oder von einer zuſtändigen

der BRBO. gegenübermäßige Preisſteigerung vom Behörde feſtgeſeßte Preiſe oder Bergütungen einge
23. Juli 1915/23 . März 1916. Gefäße zur Berſendung halten werden, hat, wie der Senat in dem Urt. v .

von Marmelade u. dgl. als Gegenſtände des täglichen 30. Sept. 1919 III 104/19 (MG3. 96 , 284) ausgeſprochen

Bedarfs. Die Al. kaufte anfangs Februar 1917 von hat, für die unter der Geltungder VD. gegen über
der Bekl. 10 Badungen mit je 17–1800 Stüd Aübel mäßige Preisſteigerung vom 23. März 1916 entſtan

um 1,90 M fürden Zentnerkübel und von 1,30M denen Schadenserſasforderungen eine Bedeutung .
für Halbzentnertübel, lieferbar März, Aprilund Mai Unrichtig iſt endlich auch die Meinung der Kl. , ihre

1917, und verlangte, da die Bell. nicht lieferte, Schadens- Erſakforderung gehe auf die Erſtattung eineskonkreten

erſap wegen Niterfüllung im Betrage von 49 300 M. Schadens. Sie hat nur den Unterſchied zwiſchen dem

Das BG . verurteilte die Bell. unterAbweiſung der vereinbarten Preiſe und dem zur Erfüllungszeit

Mehrforderung zur Zahlung von 2720 M , das BG. herrſchenden Richt- und Marktpreiſe gefordert, alſo

verurteilte ſie zur Zahlung weiterer 11 280. Die Revis die Erſtattung des ihr durch die Nichterfüllung ſeitens
fion der MI. hatte keinen Erfolg . der Bekl . entgangenen abſtrakten Gewinnes, des Oes

Aus den Gründen : Die Kl. beanſtandet, daß winnes, der nach der allgemeinen Geſchäftslage, nach

das BG. zu Unrecht angenommen habe, der von ihr den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten war .

geforderte Schadenserſas enthalte einen übermäßigen, Daß der Al. zu den Nichtpreiſen auch Staufangebote

wucheriſchen Gewinn, der ihr nach der VD . gegen zugegangen find, macht dieſe ihre Schadensberechnung

überinäßige Preisſteigerung vom 23. Juli 1915/23 .März nicht zu einer fonkreten . ( Urt. des III . ZS. vom

1916 nicht zugeſprochen werden könne . Sie führt aus, 12. Dez. 1919, III 211/19) .

daß dieſe VO . nicht anwendbar ſei, weil die Aübel

nicht Gegenſtand destäglichen Bedarfes ſeien , daß der
II .

von ihr geforderte Gewinn auch tein übermäßiger ſei,

da er auf den niedrigen Einkaufspreis zurüdjuführen Rauf . Berpflichtung deß nur eigene Erzeuguifie ver

ſei, und ſie ihrer Gewinnberechnung nur die von dem faufenden Fabritanten , ſich die zur Erfüllung ſeiner

Berbande deutſcher Faßfabriken im Einvernehmen mit Lieferungepflicht erforderlichen Wohſtoffe zu fichern.

der Reichsfaßſtelle und der Reichsſtelle für Speiſefette Gegenüber dem an ſich unſtreitigen Klaganſpruch auf

feſtgeſepten Richtpreiſe zugrunde gelegt habe, und daß Zahlung eines Heſtkaufpreiſes für im Jahre 1914 ge

fie endlich nicht eine abſtrakte Gewinnberechnung auf- liefertes Leder machte die Bell . aufrechnend und wider:

geſtellt, ſondern den Erſaß des fonkreten Schadens flagendSchadenserſaßanſprüche geltend wegen teilweiſer

gefordert habe. Dieſe Ausführungen treffen nicht zu. Nichterfüllung zweier Raufverträge vom 8. September

Mit Recht nimmt das BG. an, daß die zum Verſand und 18. November 1914, wodurch ſich die Atl. zur Lieferung

von Marmelade, Kunſthonig und ähnlichen Lebens- von 500 Þaut Koppelleder, im September 1914 und

mitteln beſtimmten Kübel Gegenſtand des tägl. Bedarfs von 500 Haut Patronentaſchenleder,lieferbar Dezember,

i . S. der VD. Find, und zwar unmittelbar, nicht bloß Januar und Februar wöchentlich ca. 40Baut , verpflichtet

deshalb, weil die Waren, zu deren Verſendung ſie hatte . Auf Grund dieſer Gegenforderungen wurde

dienen ſollten , ihrerſeits dem täglichen Bedarf dienen . die Klage abgewieſen und der Widerllage ſtattgegeben .

Zu den Gegenſtänden des tägl. Bedarfs i . S. der BO. Die Reviſion der Kl. blieb ohne Erfolg .

ſind nicht nur ſolche zu rechnen , die in der Baus- und Aus den Gründen : (Wird zunächſt ausge

Brivatwirtſchaft ſtetig gebraucht werden , nicht bloß führt, es ſei zu unterſtellen , daß eine beſchränkteGattungs

die Gegenſtände des Verbrauche durch jedermann, ſchuld–Lieferung nur eigener Erzeugniſſe aus derFabrik

ſondern auch die Bedürfniſſe des Handels und der der Kl. – vorliege, und dieſe Lieferung unmöglich ge

Induſtrie, insbeſondere Dinge, die von den Fabriks worden ſei) . Das BG. erklärt aber die Berufung der

betrieben in umfangreicher und wiederkehrender Weiſe Al. auf Lieferungsunmöglichkeit aus zwei Gründen

benötigt werden, wie die Rohſtoffe zur Erzeugung und für unzuläſſig, einmal weil ſie z . 3. der beiden Kauf :

die Mittel zur Berpadung und Verſendung derWare verträge die zu deren Ausführungerforderlichen Mengen

(RGSt. 51 , 155 und 290/291). Daß aber die zur Rohleder fo hätte zur Hand haben müſſen , daß ſie ſie

e
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jederzeit greifen oder fich mit Sicherheit verſchaffen III.

fonnte, während ſie ſie in Wirklichkeit nicht zur Hand Friftloſe Kündigung durch den Bermieter nach BGB.

gehabt habe, und ferner weil ſich für die Bell. aus
$ 553. Berſchulden des Mietere nicht erforderlich. Den

dem Inhalte von Briefen der XI. ergeben habe, daß Bekl . , die als Erben des W. M. Pächter einer dem

die Kl. tatſächlich liefern konnte und gegen höhere Kl. gehörigen Aderwirtſchaft ſind, wurde vom Ml.
Preiſe auch geliefert hätte, und die Bekl. deshalb aus wegen vertragswidrigen gebrauchs nach ſchriftlicher

dieſen Briefen das Recht habe ableiten dürfen, ohne Abmahnung d. 18. Mai 1917 durch die im Nov. 1917

Berüdſichtigung der angeblichen und vielleicht wirklich
erhobene klage auf Müďgabe des Pachtgegenſtandes

vorhandenen Lieferungsſchwierigkeiten die Kl. alsfäumig
ohne Einhaltung einer Kündigungsfriſt gekündigt. Die

zu behandeln und dementſprechend zu verfahren. Ob Alage wurde jedoch abgewieſen, die Berufung des Atl.

dem ég,in lepterer Hinſicht beizupflichten iſt, bedarf zurüdgewieſen . Seine Reviſion hatte keinen Erfolg.

keiner Entſcheidung, da die erſtere Begründung recht- Aus den Øründen : Nach der auch für Pachts

lich einwandfrei iſt und die Entſcheidung trägt. Der verhältniſſe anwendbaren Vorſchrift des § 553 BOB,
Vorderrichter nimmt an, daß die Al. ſich der Bekl.

(8 581 Abſ. 2 ) kann der Verinieter friſtlos kündigen,
gegenüber auf eine durch die Beſchlagnahmeverfügung wenn der Mieter ungeachtet einer Abmahnung des

des Kriegsminiſters v . 22. Nov. 1914 eingetretene Uns
Vermieters einen vertragswidrigen Gebrauch der Sache

möglicleit der Lieferung nicht berufen fönne, weil
fortſeßt, der die Rechte des Vermieters in erheblichem

ſie troß des Krieges und der Möglichkeit der Ein
Maße verlegt. Vorausſeßung iſt alſo die Fortſeßung

ſchränkung des freien Verkehrs in Gauten , mit der eines vertragswidrigen Gebrauchs und eine Abmahnung

fie habe rechnen müſſen und auch gerechnet habe, fich wegen dieſes Gebrauchs. Andere als die in der Abs

zu den Lieferungen an die Bell. verpflichtete, obwohl mahnung gerügten Vertragswidrigkeiten können die

ihr nicht genug Hohware greifbar zur Verfügung ges Kündigung nicht begründen (ROZ. Bd . 77 S. 117 ).

ſtanden habe. Dies ſteht im Einklange mit den Ent:
Nun ſpricht aber die Abmahnung v . 18. Mai 1917

ſcheidungen des 2. gs. v . 3. Oft. 1916 (13. 1917 nur von dem Fehlen eines Pferdes und von der

Sp . 121 ), v. 30. Olt. 1917 (13. 1918 Sp . 377) und Minderung des Kindviehbeſtandes. Auf andere Mängel,

v. 4. Oft. 1918 (13. 1919 Sp. 1074), des 6. DS. d . wie z . B. bezüglich der Uderbeſtellung, kann daher
18. Februar 1918 (NO3. Bd . 93 S. 17 ) und des erfenn. die in der Klageſtellung liegende Kündigung nicht ges
Senats v . 17. Sept. 1918 ( III 106/18 ; 1. a . Warneyer 12

ſtüßt werden . Sie kommen nur mittelbar inſofern in

S. 6 und 13. 1919 Sp . 199). An dieſer Rechtſprechung Betracht, als ſie ſich als Folge der in der Abmahnung

iſt auch gegenüber den Ausführungen des Urt. des
bezeichneten Vertragswidrigkeiten darſtellen. .

2. ZS. v . 15. April 1919 (ROZ Bd. 95 S. 264) feſt- Was die in der Abmahnung v . 18. Mai 1917 bezeichneten

zuhalten . Der Fabrikant, der ſich zur Lieferung von Mängel betrifft, ſo ſtimmt das BG. am Schluſſe ſeiner

Erzeugniſſen ſeiner Fabrit zu einer Zeit verpflichtet, Begründung der 1. Jnſtanz darin bei , daß das Vers

in der er mit der Einſchränkung des freien Verkehrs halten der Bell. durch die Kriegsverhältniſſe größten
in den zur Herſtellung diejer Waren erforderlichen teils entichuldigt werde. Sollte damit geſagt ſein ,

Mohſtoffen rechnen muß und, wie nach der Feſtſtellung daß die Kündigung ein Verſchulden des Pächters vor

des BG. die Kl., rechnet, verleßt die im Verkehr er- ausſeße , ſo wäre dies zu beanſtanden . Entgegen

forderliche Sorgfalt eines ordentlichen Staufmanns ,
einer in den Brot. Bd . 2 S. 306 enthaltenen Neußerung

wenn er bei dem Abſchluſſe der Kaufverträge weder wird überwiegend angenommen , daß der im 553

die Ware noch die nötigenRohſtoffe auf Bager oder erwähnte ,vertragswidrige Gebrauch fein Verſchulden

fich wenigſtens derart geſichert hat, daß er jederzeit vorausſeße (Pland, B & B . 8 550 Erl. 2 a, 8 553 Erl. 1 a ;
darüber verfügen kann, und handelt auf eigene Gefahr,

a . M. Staudinger § 550 II 1a) . Dieſe Auffaſſung iſt
wenn er ſich auf Dedungsläufe mit Dritten verläßt, auchbegründet. Der gleiche Begriff findet ſich im $ 550

obwohl er ſich ſagen muß, daß dieſe möglicherweiſe BOB., der dem Vermieter ( Verpächter) einen Anſpruch
durch behördliche Maßnahmen, insbeſondere durch Bes auf Unterlaſſung gibt, und muß dort die gleiche Bes

ſchlagnahmeverfügungen außerſtande ſein werden , ihrer deutung haben , wie im Falle des § 553. Für die
Lieferpflicht nachzukommen . Mag auch, wie in dem Unterlaſſungsflage des $ 550 ein Verſchulden zu fordern,

Urt. RGZ. 95 S. 266 f. hervorgehoben wird , der Ab- beſteht aber kein Anlaß, und ſelbſt für die friſtloſe

ſchluß von Dedungseinkäufen zu ſofortiger Lieferung Kündigung des § 553 fehlt es an einem Bedürfnis

an ſich nicht üblich ſein, das Verfahren der KI . , Hoh- für das Erfordernis eines Verſchuldens, da die Fort
ſtoffe auf monatliche Bieferungen einzukaufen, den im feßung des vertragswidrigen Gebrauchs nach der nots

Lederhandel üblichen Gepflogenheiten und einer ver- wendigen Abmahnung ohnehin in den meiſten Fällen

nünftigen Betriebsweiſe entſprechen, und mag auch einer ſchuldhaft ſein wird. És tann jedoch dahingeſtelltEs

Bederfabrit im allgemeinen nicht zugemutet werden bleiben , von welcher Auffaſſung das BG . hier auss

können , daß ſie für alle Aufträge, die ſie übernimmt, gegangen iſt. Denn es ſtüßt ſeine Entſcheidung nicht

die Mohware vorrätig hat, ſo folgt aus dieſen für hierauf, ſondern darauf, daß der von ihm unterſtellte
Friedensverhältniſſe zutreffenden Ausführungen doch vertragswidrige Gebrauch die Rechte des klagenden

nicht, daß hier die Kl. von jedem Verſchulden frei zu Verpächters nicht erheblich verlegt habe. Danach iſt die

ſprechen iſt und ſich auf die Lieferungsunmöglichkeit Abweiſung der Klage gerechtfertigt und die Reviſion

berufen kann. Sie handelte auf eigene Gefahr, wenn des Al. unbegründet. (ürt, d. 1II . ZS. 0. 16. Dez. 1919 ,

ſie ſich in der Kriegszeit unbedingt zur Lieferung ver- III 234/19) .

pflichtete, obwohl ſie deren Unmöglichteit infolge bes

hördlicher Maßnahmen vorausſehen mußte. Dieſe

Abweichung von den Ausführungen des 2. 85. nötigt IV.

nicht zur Anrufung der verein . 35., weil die Ents Verpflichtung des Vermieter8, den Hausflur bei
ſcheidung des 2. Senats nicht auf ihnen beruht . Daß Schueeglätte zu beſtreuen . Der Kl . verlangte Schadens.
die Kl . , wenn ſie im Beſiße der erforderlichen Mohſtoffe

erſaß mit der Begründung, daß ſeine Ehefrau im Flur

geweſen wäre, die aus ihren Vorräten hergeſtellten eines dem Bekl. gehörigen Þauſes, in dem ſie zur Miete
Lederwaren trop der Beſchlagnahmeverfügung der Befl ., wohnten , infolge von Schneeglätte gefallen fet und

die dieſe zum Heeresbedarfe verwenden wollte, liefern ſich hierdurch eine Verlegung zugezogen habe. Das

konnte, iſt in dem Vorrechtszuge unſtreitig geweſen.
die Klage abweiſende Berufungsurteil wurde auf die

(Urt. D. III . ZS. v . 7. Januar 1920, III 208/19) . Reviſion des AI . aufgehoben .

Gründe : Zutreffend nimmt das BG. an, daß

der Vermieter dem Mieter und deſſen Angehörigen

gegenüber ſowohl vertraglich als außervertraglich vers

е
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pflichtet iſt, die Zugänge zu den Wohnungen, insbe- Willenserklärungen in deſſen Namen abzugeben, darf

ſondere alſo den þausflur, in verkehrsſicherem Zuſtande hier unerörtert bleiben . Denn dieſe Vertretungsmacht

zu halten, und daß ſich hieraus für ihn unter Umſtänden wird ſich, von beſonderen Umſtänden abgeſehen, auf

auch die Verpflichtung ergeben kann, den Hausflur das gu vermittelnde Geſchäft beſchränken, nicht aber

bei Winterglätte mit abſtumpfendem Stoff zu beſtreuen. ſich auch erſtređen aufErtlärungen, die den beſtehenden

Richtig iſt ebenſo, daß dieſe Verpflichtung nicht ſoweit Maklervertrag unmittelbar beeinflußen . Mag 1. auch

geht, daß ſchlechthin jede Gefahrbeſeitigt werde, denn die Aeußerung getan haben , die Bell. bräuchten keine

es iſt dies ein Ziel, das auch bei Beobachtung derim Proviſion zu zahlen, um damit der Vermittelung zum

Berkehr erforderlichen Sorgfalt nicht völlig zu erreichen Erfolge zu verhelfen, ſo kann doch ſeine etwaige Bers

iſt. Ebenſo iſt dem BG. darin beizutreten, daß dem tretungsmacht nicht als ſo weitgehend verſtanden

Bermieter im allgemeinen die ſofortige Wegſchaffung werden, daß er damit wirtſam namens des Al. auf

des von den Eintretenden an ihren Schuhen hineins deſſen Maklerlohn verzichten konnte. Denn er war

getragenen Schnees nicht angefonnen werden kann . nur Bertreter fürdie Vermittelung des abzuſchließenden

Dieſe lekteren Erwägungen genügen jedoch nicht, um Geſchäfts, nicht aber für den bereits abgeſchloſſenen

das Unterlaſſen jeder fürſorglichen Tätigkeit des Bell. Maklervertrag. (Urt. S. V. 35. dom 15. Nov. 1919,

und der Perſonen , für die er einzuſtehen hat,zu recht- V 220/1919 ) .

fertigen. Das BG . verneint eine Verpflichtung des

Bell. zum Streuen abſtumpfenden Stoffs oder zum

legen einer Matteanſcheinend deshalb, weil der Schnee
VI.

im Hausflur alsbald geſchmolzen ſei und nur vers Umfang der Fürſorgepflicht des Dienſtberechtigten
einzelte Schneeklumpen übrig geblieben ſeien. Doch nach 8 618 BGB. Hegelung der Benubung von Vors

können gerade ſolche Schneeklumpen gefahrbringend richtungen und Gerätſchaften . Der Kläger, Operations
geweſen ſein . In welchem Umfange ſie vorhanden wärter im ſtädtiſchen Krankenhaus inP., ſtürzte, als

waren, darüber fehlen ebenſo die Feſtſtellungen , wie er einen Aranten mittels Fahrſtuhls in ein anderes

darüber , ob ſie ſich längere Zeit gehalten haben. Eine Geſchoß überführen ſollte, in den Fahrſtuhlſchacht. Er

Gefahr konnte der Schnee aber auch bei und nach beanſpruchte von der beklagten Stadtgemeinde wegen

ſeinem Somelzen bringen ;es lommt hierbei einerſeits Verſchuldens ihrer Vertreterund Angeſtellten Schadens,
auf die Beſchaffenheit der Pflaſterung des Flurs an, erſak. Sein Anſpruch wurde zu s dem Grunde nach

von dem nur geſagt iſt, daß er einen Flieſenboden für berechtigt erklärt. Die Reviſion der Bell. hatte
hatte, andrerſeits auf die Menge des eindringenden teinen Erfolg.

Schnees und das Maß der dadurch erzeugten Schnees Gründe: Das BG. nimmt eine şaftung der

oder Feuchtigkeitsglätte. Es iſt deshalb nicht, wie Bell. für den Unfall des Al. auf Grund der $ 8 618,

das BG. annimmt, belanglos, ob der Türſchließer 278 und des § 823 Abſ. 2 BGB. an, weil die Bell.
nicht in Ordnung war, und deshalb der Schnee nicht gegen die Vorſchriften einer Polizeiverordnung über

nur an den Füßen hineingetragen, ſondern auch vom Fahrſtühle verſtoßen habe ; die ihr hiernach obliegende
Winde hineingeweht wurde. Gerade der Umſtand, Pflicht, dafür zu ſorgen , daß die Benußung des Fahrs

daß der Schnee in außergewöhnlicher Menge eindrang , ſtuhls nur in Begleitung des beſtellten Fahrſtuhl
konnte die Gefahr des Ausgleitens ſteigern und des- führers erfolge, habe ſie verleßt, indem ſie geduldet

halb Gegenmaßregeln notwendig machen, die unter habe, daß auch andere Angeſtellte Schlüſſel zu

gewöhnlichen Umſtänden vielleicht entbehrlich geweſen dem Fahrſtuhl in Beſit hatten und leßteren ohne

wären. Jedenfalls iſt davon auszugehen, daß, wenn Führer benußten. Die Reviſion rügt zunächſt eine
eine Gefahr des Ausgleitens wegen Schneesoder ſonſtiger Verleßung des § 618 BOB.; ſie meint, dieſe Vorſchrift
Glåtte im Fausflur überhaupt ernſtlich in Betracht finde hier keine Anwendung, weil die Regelung, daß

kommt, der Hauswirt verpflichtet iſt, für die Beſeiti- außer den Fahrſtuhlführern ſonſt keine Perſonen

gung dieſer Gefahr zu ſorgen. Die Abhilfe iſt inner- Schlüſſel zum Fahrſtuhle beſäßen, nicht unter Eins

halb des Hauſes regelmäßig in leichterer Weiſe zu richtung und Unterhaltung von Vorrichtungen und

ſchaffen, als auf dem Bürgerſteige vor dem þauſe, Gerätſchaften im Sinne des § 618 fiele. Das iſt eine
für deſſen Verkehrsſicherheit der Hauseigentümer nach zu enge Auslegung. Die durch ſie dem Dienſtberechtigten

allgemeiner Rechtsauffaſſung zu ſorgen hat. Die leichtere auferlegte Fürſorgepflicht für Leben und Geſundheit
Art der Abhilfe rechtfertigt es, dem Hauswirt eine des Dienſtverpflichteten umfaßt auch die Verpflichtung,
ſolche in den Jnnenräumen des Hauſes zur Pflicht zu dafür zu ſorgen , daß der leßtere die Vorrichtungen

machen , auch wenn die Gefahr des Ausgleitens nicht und Gerätſchaften, die er bei ſeinen Dienſtleiſtungen
in demſelben Maße beſteht wie außerhalb des Hauſes. zu benußen hat und deren Benußung nicht ungefährlich
Dieſe Pflicht iſt aber beſonders gegeben , wenn Úms iſt, ohne Gefahr für Leben und Geſundheit benußen

ſtände, wie ſie hier behauptet ſind , das Eindringen kann. Wie der Dienſtherr Dienſtleiſtungen , die unter

des Schnees in das Innere, den Hausflur, in außer- ſeiner Anordnung oder Leitung vorzunehmen ſind, ſo
gewöhnlichem Maße verurſachen . Es bedarf deshalb zu regeln hat, daß der Verpflichtete gegen Gefahr für

einer näheren Aufklärung des Sachverhalte, insbes Leben und Geſundheit geſchüßt iſt, ſoweit die Natur

ſondere hinſichtlich der Menge des in den Hausflur der Dienſtleiſtung es geſtattet, ſo hat er auch die Be.

hineingetragenen oder -gedrungenen Schnees und der nußung jener Vorrichtungen und Gerätſchaften gehörig

Beſchaffenheit des Fußbodens . (Urt. d . III. ZS. vom zu regeln und den Dienſtverpflichteten gegen die mit
27. Januar 1920, III 259/19). dieſer verknüpften Gefahren nach Möglichkeit zu

4897 ſchüßen . Dies ergibt ſich , wenn man nicht mit dem

BG . darin eine Regelung der Dienſtleiſtungen ſelbſt
V.

finden und es demnach unmittelbar aus der Faſſung

Rechtoverhältnis zwiſchen Makler und Untermatler. des § 618 entnehmen will, auch ohne ausdrüdliche

Bertretungsmacht des letteren. Aus den Gründen : Beſtimmung aus dem Dienſtvertrag i . V. mit der

Das Rechtsverhältnis zwiſchen Maller und Unter: Vorſchrift des § 242 BGB . (vgl. RGZ. Bd . 80 S. 27).

makler iſt nicht als Geſellſchaft anzuſehen ; es iſt auch Dementſprechend hat der Senat beiſpielsweiſe mehr

nicht Mätler- oder Dienſtvertrag, ſondern ein im BOB. fach den Dienſtherrn für vertraglich verpflichtet er.

nicht beſonders geregelter Vertrag eigener Art, ein klärt, den Dienſtverpflichteten über die mit der Bes

Hilfsvertrag zur Erreichung der Ziele des Haupt- nußung der Gerätſchaften oder den Dienſtleiſtungen

mällervertrags (ROZ. Bd . 88 S. 3 ). Jnwieweit der verbundenen Gefahren und über die Art und Weiſe,

Untermakler hierbei in die bage kommen fann rechts ihnen zu begegnen , zu belehren ( 03. 1916 Sp . 752 ;

lich wirkſame, den Maller nach § 164 BOB. bindende 1918 Sp . 840 u. Oruch. 62 S. 616 ). Die Reviſion

e
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wendet fich ferner gegen die Annahme eines Ver- ſchäftsinhaberin gemäß § 278 BOB. aufzukommen.

ſchuldens des Oberinſpektors V., dem die Führung Die Reviſion maģt geltend, das BG . verkenne, daß

der geſamten unteren Verwaltung des ſtädtiſchen der Kl. fich an der Fahrt nach D. auf Grund freien

Strankenhauſes oblag und für deſſen Fahrläſſigfeit das Entſchluſſes und zufolge einer Einladung beteiligt

BG . die Bell . auf Grund der $8 618, 278 BOB. für habe, die S.L. als Privatmann und nichtals Profuriſt

haftbar erklärt. Ihre Ausführungen bewegen fich ſeiner Mutter habe ergehen laſſen ; für die Anwendung

aber auf dem Gebiet der Tatſachenwürdigung und des § 618 ſei daher kein Maum. Das BG. folgert

rechtfertigen die Annahme eines Verſchuldens des indeſſen mit Recht aus dem geſchäftlichen Zweđe der

V., das für den Unfall des Al . urſächlich war. Wenn Fahrt, daß die Aufforderung des B. zur Beteiligung

auch der Unfall nicht eingetreten wäre, wenn der an der Fahrt und die Teilnahme des Al. hier ge

Verriegelungsſtift, wie bisher ſtets, ſeinen Zweck erfügt ſchäftliche Maßregeln waren, die Einladung alſo von

und das Deffnen der Tür, wenn der Fahrſtuhl nicht L. als Prokuriſt ausging, und der Kl . als Reiſender

dahinterſtand, verhindert hätte, ſo folgt daraus doch der Firma l . 2. mitfuhr. War es demnach eine Dienſt

nicht, daß nur das Verſagen dieſes Stiftes den Un- leiſtung, der ſich der Ál . unterzog , ſo fielen die Ana

fall verurſacht hat und der urſächliche Zuſammenhang ordnungen, welche im Intereſſe eines für den Al. ge

zwiſchen dem Verſchulden des V. und dem Unfalle fahrloſen Verlaufs der Fahrt zu treffen waren, in den

zu verneinen iſt ; das legtere war vielmehr nicht Hahmen der aus $ 618 folgenden Bertragspflichten

minder als jener Umſtand von urſächlicher Bedeutung. ſeiner Dienſtherrin. Das Anbefehlen der ſchnellen

Ebenſo wie eine Vertragshaftung der Bell . aus $8 618, Fahrt oder auch nur deren Duldung durch 1. ſind

278 hat das BG. weiter auch eine Haftung aus unerl. deshalb als ſchuldhafte vertragswidrige Maßnahmen

Þandlung wegen eigenen Verſchuldens der verfaſſungs- ihres Erfüllungsgehilfen von der Geſchäftsinhaberin

mäßig berufenen Vertreter der Befl. ohne Rechtsvers zu vertreten . Bei dieſer Sach- und Rechtslage kann

ſtoß bejaht. Eine Ueberſpannung der Sorgfaltspflicht es auf ſich beruhen, ob das BG. die von ihm hier.

liegi barin nicht. Mit Rücſicht auf die Gefährlichkeit neben noch angenommene Haftung der 1. 1.aus 8 831

der Einrichtung und auf die Vorſchriften der Polizei- BOB. ausreichend begründet hat. Endlich walten auch

verordnung mußten die Vertreter der Befl. durch gegen die Zurüdweiſung des Verzichtseinwands der

beſondere Anordnungen die Einhaltung des Berbots Betl. feine Rechtsbedenken ob. Wußte ſelbſt der Al.,

der Fahrſtuhlbenußung ohne Führer fichern, auch wenn daß der Wagen für große Geſchwindigkeiten gebaut

esdurch Anſólag an allenFahrſtuhltüren bekannt ge- war, ſo konnten ihm doch die Gegner nicht die Abſicht

geben war, da ſolche Anſchläge erfahrungsmäßig nicht unterſtellen, daß er ſich mit der Bereiterklärung zur

auf die Dauer beachtet werden . Sie mußte alſo den Teilnahme an der Fahrt auch der Anſprüche begeben

Oberinſpeftor B. oder einen ſonſtigen Angeſtellten mit wollte , die ihm im Falle ſchuldhafter Herbeiführung

der Ueberwachung des Fahrſtuhlbetriebs in dieſer eines Unfalls zuſtehen würden . Hätte er aber, wie

Þinſicht beſonders beauftragen und ihm ſtrenges Vor- die Bell. geltend machen , während der Fahrt ſeiner

gehen gegen Uebertretungen zur Pflicht machen. Das Befriedigung über die hohe FahrgeſchwindigkeitAus

BO. hat endlich auch das mitwirkende eigene Ver: druď verliehen , ſo würden die Beil. nach der unbe

ſchulden des Al. ohne Rechtsverſtoß bewertet (wird dentlichen Únnahme des BG. auch hierin nicht die

ausgeführt) . ( Urt . d . III . ZS . vom 20. Dez. 1919, III Stundgebung eines rechtsgeſchäftlichen Willens haben

128/19 ) erbliden dürfen , daß der Al . die Gefahren der ſchnellen

Fahrt auf ſich nehmen wolle. Das BG. führt in dieſer
VII .

Hinſicht einwandfrei aus, daß dem Al . die Möglichkeit

Unfal eine Geſchäftereiſenden , derauf Beranlaffung gefehlt habe, gegen das Uebertreiben der Fahrge

deo Proturiſten in deſſen Kraftwagen mitfährt. Þaftung ſchwindigkeit Stellung zu nehmen. (Urt. d . M.ZS .

der Geſchäftsinhaberin nach BGB. 8 618. Der Al., v . 9. Januar 1920, III 365/19) .

damals Reiſender der Firma 1. 1. in B., wollte im

Nov. 1913 in D. Kunden der Firma beſuchen . Auf
VIII.

die Aufforderung des Prokuriſten S. 8., der mit einem

ihm gehörigen Straftwagen eine Erholungsfahrt über Wie iſt ein Vertrag zu beurteilen, durch den fich

D. unternehmen und gleichzeitig dort geſchäftliche An- der Batergegenüber dem minderjährigen Sohne ver

gelegenheiten erledigen wollte, nahm der Kl . an dieſer pflichtet, für den Fall der Eheſchließung deſſen Frau

Fahrt teil . Dabei verſagte infolge eines durch über- interhalt zu gewähren ? Grwirbt die Frau darane

mäßig ſchnelles Fahrenverurſachten Federbruchs die unmittelbar Hechte Formfreiheit ? Der Sohn des

Steuerung, ſo daß der Wagen gegen einen Baum fuhr, Bell. wollte, als er noch minderjährig und Soldat

und der Kl. verlegt wurde. Seinem Schadenserſaße war, die Kl. heiraten. Jn dem Verfahren auf Vol.

anſpruch wurde in allen Inſtanzen ſtattgegeben . jährigleitserklärung erſchien der Bell , mit ſeinem Sohne

Aus den Gründen : Bei der Begründung der vor dem Gerichtsſchreiber des AG. und erklärte zu

Erſaßpflicht der mitbeklagten Geſchäftsinhaberin 8. L., Protokoll: „ Als Vater des E. M. gebe ich meine

der Mutter des Profuriſten S. 2 , weiſt das BG. darauf Einwilligung zu ſeiner Bolljährigteitserklärung. Sie

hin, daß der KI . mit S. R. in D. Kunden ſeiner Mutter befördert ſein Beſtes. Ich übernehme die Verflichtung,

aufſuchen wollte und daß daher die Reiſe dorthin die zukünftige Frau meines Sohnes und das zu er

eine vertragliche Pflicht des KI . war. Da nun die wartende Kind aus eigenen Mitteln zu unterhalten ,

Fahrt nach D. auf den Vorſchlag des L. in deſſen ſolange ſich mein Sohn im Heeresdienſte befindet.“

Kraftwagen erfolgt ſei, ſo liege eine geſchäftliche An- Das Protokoll iſt von Beiden unterſchrieben . E. M.

ordnung des L. als Profuriſten ſeiner Mutter über wurde für volljährig erklärt, heiratete die Kl. und

die Ausführung einer Obliegenheit des Kl . vor. Þieraus zog ins Feld. Die Kl. fordert eine Unterhaltsrente.

habe ſich aber im Hinblick auf § 618 BOB . die Ver- Das 16. hat die Klage abgewieſen , das DLG. die Ber.

pflichtung der Geſchäftsinhaberin ergeben , die Fahrt der Kl. zurücgewieſen. Die Reviſion hatte Erfolg.

ſo einzurichten, daß der Mi., ſoweit es die Natur der Aus den Gründen : Durch die Volljährigkeits

Dienſtleiſtung geſtattete, gegen Gefahren für Leben erflärung ſollte dem Sohne die Eheſchließung mit der

und Geſundheit geſchüßt wurde. Der Erfüllung dieſer Al . ermöglicht werden . Gegen die Eheſchließung und

Berbindlichfeit habe ſich 2. in ſeiner Eigenſchaft als damit auch gegen die Volljährigkeitserklärung hätten

Prokuriſt durch die Uebernahme der Fahrtleiſtung nach § 5 BOB. daraus Bedenken hergeleitet werden

unterzogen. Für die in der Anordnung oder Duldung können, daß der Sohn, ſolangeer ſich im Heeresdienſte

des ſchnellen Fahrens liegende ſchuldhafte Verleßung befände, zur Erfüllung ſeiner Unterhaltspflicht gegen

dieſer Vertragspflicht durch L. habe deshalb die Ge- über ſeiner fünftigen Ehefrau außerſtande ſein würde .
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Um fie zu beſeitigen, erklärte der Bell. , daß er die gerade für die Zeit der Abweſenheit des Sohnes er

Berpflichtung übernehme , die zukünftige Frau aus folgen ſollte, zwingend darauf hinweiſt, daß die Ver

eigenen Mitteln zu unterhalten Die Erklärung war tragichließenden , wenn ſie ſich über die dem Vertrags

für das Bormo. beſtimmt. Das BG . hat aber in ihr zwedentſprechenden Bedingungen klar geworden wären ,

zugleich einen an den miterſchienenen Sohn gerichteten ein eigenes Forderungsrecht der Al. auf die Leiſtung

und von dieſem angenommenen Vertragsantrag er- ausbedungen hätten . Da es darauf nicht ankommt,

blidt, hat es dagegenabgelehnt, darin einen Vertragsan- ob ſie fich dies tatſächlich vergegenwärtigt haben, iſt

trag an die Kl. zu finden. Hat Bell. an die Kl. feinen es au , unerheblich, ob ſie die Urkunde dazu beſtimmt

Bertragsantrag geſtellt, ſo iſt kein irgendwie gearteter haben , an die Kl. weiter gegeben zu werden. Das

Bertrag zwiſchen den Barteien zuſtandegekommen, alſo Ber8. hat alſo zu Unrecht auf dieſen Punft Gewicht

auch kein Ausſtattungsvertrag derart , daß die beiden gelegt.

fünftigen Ehegatten Vertragsgegner des Befl. wären. Verträge zugunſten eines Dritten bedürfen als

Ob eine ſolche vom Bater nicht nur ſeinem Kinde, ſolche leiner beſonderen Form . Für die Notwendigkeit

ſondern zugleich dem Verlobten zu eigenem Rechte der Beachtung einer ſonſtetwa in Betracht kommenden

verſprochene Zuwendung auch in ihrer Beziehung auf Form, hier der Form des § 518 Abſ. 1 BGB. , iſt nur

dieſen Berlobten ein dem § 1624 BGB. unterzuordnendes das Verhältnis unter den Vertragſchließenden , nicht

Rechtsgeſchäft wäre, tann daherauf ſich beruhen. Indem auch das Verhältnis zu dem Dritten von Bedeutung .

das Bo. jeden Vertragsſchluß verneint hat, hat es Im Verhältniſſe zwiſchendem Bell . und ſeinem Sohne

auch den Abſchluß eines ſich auf die Unterhaltspflicht aber ſteāt ſich die dem Sohne mit Rüdſicht auf ſeine

desfünftigen Ehemanns aus § 1360 BGB. beziehenden Verheiratungverſprochene Unterhaltung ſeiner fünftigen

Schuldübernahmevertrags i. S. des § 414 BGB. ſowie Ehefrau als eine Zuwendung dar, auf welche der in

eine auf Schuldmitübernahme gerichtete Vereinbarung § 1624 BOB. für eine Ausſtattung ausgeſprochene

verneint. Zu derAnnahme, daßeine Schuldübernahme Grundſatz der durch das Maß der Zuwendung be

auf dem in § 415 BGB. vorgeſehenen Wege erfolgt grenzten Formfreiheit jedenfalls entſprechend anwend

ſei, fehlt es an der Behauptung der Al., daß fie' die bar iſt. Es iſt deshalb zu billigen, daß aus der Formfrage

Befreiung ihres Ehemanns von ſeiner geſeblichen Unters kein Bedenken gegen die Klage entnommen iſt . (Urt.

haltspflicht genehmigt habe . Der Wirkſamkeit einer d . IV . 35 v . 22. Januar 1920, IV 397/19) .

befreienden Schuldübernahme, ſei es gemäß § 414 oder

gemäß § 415, würde überdies entgegenſtehen , daß das

Hecht der Frau, von dem Manne nach § 1360 ſtandes

gemäßen Unterhalt zu verlangen, unverzichtbar iſt. Ausdehnung des Unterhaltsanſprnde desgeſchiedenen

Mit Hecht wendet ſich die Meviſion aber gegen die Ghegatten über den in g 1581 BGB. bezeichneten Zeit.

Begründung, mit der das Berg, der Kl . ein Recht aus punit hinaus. Aus den Gründen : Die Annahme

8 328BOB. abgeſprochen hat. Das Berő. erkennt an, des BÓ . , daß eine in der notariellen Urt. v . 16. Januar

daß E. M. zu derAnnahme des ihm von ſeinem Vater 1918durch den RI. übernommeneUnterhaltsverpflichtung

gemachten Vertragsantrags troß ſeiner Minderjährigkeit durch die Wiederverheiratung der Bell . nicht erloſchen

nach § 107 BGB. berechtigt geweſen ſei , vermißt jedoch ſei, läßt teinen Rechtsirrtum erkennen. Es iſt dem

die Behauptung, daß die Erklärung dazu beſtimmt BG. darin beizutreten, daß der in § 1581 BGB. aus

geweſen ſei, an die Al. weiter gegeben zu werden . geſprochene Rechtsgrundas nicht zwingend iſt, vielmehr

Sei dies nicht bezweđt geweſen , ſo hätten die Ver- der Abänderung durch Parteivereinbarung unterliegt.

tragsparteien auch nicht die Abſicht haben können, Wie ſchon in der Entſcheidung des RG. Bd . 56 S. 12

der Ki. ein unmittelbares Klagerecht zu bedingen. Jn unter Heranziehung der Motive zu dem den $$ 1578 ff.

dieſen Säßen tritt ein Jrrtum zutage. Nach § 328 entſprechenden & 1454 des Entw. ausgeführt iſt, handelt

Abſ. 1 BGB. fann ſich ein Vertragsteil vondem anderen es ſich bei dem Unterhaltsanſpruch gegen den ge

eine Leiſtung an einen Dritten mit der Wirkung ver- ſchiedenen ſchuldigen Ehegatten nicht um einen Anſpruch

ſprechen laſſen , daß der Dritte einen ſelbſtändigen familienrechtlichen Charakters, der ſeine Stehrſeite in

Anſpruch auf die Leiſtung unmittelbar aus dem Ders einer fittlichen Pflichtdes andern Teils hat, vielmehr

trag erwirbt, ohne daß es ſeines Beitritts oder ſonſt um einen ſchuldrechtlichen Anſpruch beſonderer Art,

einer eigenen Mitwirkuug bedarf (8 333 BGB.; RG3.71 auf den nur (in § 1580 Abſ. 3) gewiſſe Vorſchriften

S. 324 ). Ob der Bertragswille auf eine ſolche Wirkung über den familienrechtlichen Unterhaltsanſpruch aus

gerichtet iſt, muß nach § 328 Abſ . 2 auf Grund der Zwedmäßigkeitsgründen entſprechend anzuwenden ſind .

Umſtände, insbeſondere nach dem für beide Vertrags- Dieſer Standpunkt hat u. a . dazu geführt,den § 1614

teile erkennbaren Zwede beurteilt werden . Der Ver- BOB. von der Anwendung auf die S8 1578 . auszu

tragszwed hat dabei die Bedeutung eines fachlichen ſchließen , womit anerkannt iſt, daß eine vertragliche

Maßſtabs für die Ermittlung des Vertragsinhalts, Regelung der Unterhaltsverpflichtung in Abweichung

ſodaß eine Abrede als vom Vertragswillen umfaßt von dengeſeblichen Regeln der $$ 1578 ff.zuläſſig iſt.

gelten muß, welche die Vertragſchließenden getroffen Aus dieſen Gründen iſt auch in derangeführtenEnt

hätten , wenn ſie ſich die dem Zwede entſprechende dheidung angenommen worden , daß der in § 1579

Ausgeſtaltung der Einzelheiten vergegenwärtigt hätten . Abſ.1 S. 2 ausgeſprochene Rechtsſaß, wonach die Unters

Ob ſie ſich dieſer Tragweite tatſächlich bewußt geweſen haltsverpflichtung desgeſchiedenen ſchuldigen Ehegatten

find , iſt unerheblich (Warn. 1915 Nr. 203) . Þier war im Fall ſeiner Wiederverheiratung in der dort be.

der flare Zwed der verſprochenen Leiſtung an die ſtimmten Weiſe beſchränkt iſt oder ganz entfällt, keine

Al . der, den Unterhalt für die Zeit nach der Ehe: Anwendung findet, wenn eine Unterhaltsrente in be

ichließung bis zur Beendigung des Heeresdienſtes zu ſtimmter Höhe ohne Vorbehalt verſprochen worden

fichern , um dem Vormg. die Ueberzeugung zuver: iſt. Es bedarf indeſſen gar nicht einmal dieſer Ers

ſchaffen , daß die Eheſchließung und damit die Voll- wägungen, um die rechtlicheZuläſſigkeit eines Abkommens

jährigkeitserklärung das Beſte des Sohnes befördern zu rechtfertigen , das die Fortdauer der Unterhalts

würde. Dieſer weitere Zwed ſchließt den nächſtliegenden verpflichtung über den in $ 1581 beſtimmten Zeitpunkt

Fürſorgezweď nicht aus, beſtätigt ihn vielmehr. Wie hinaus feſtlegt. Denn einer vertraglichen Erweiterung

ſchon in der Komm. für die 2. Leſung (Brot. Bd. 1 der Unterhaltsverpflichtung würde auch dann nichts

Š . 751, 754 f.) erörtert worden iſt, ergibt ein Fürſorge- entgegenſtehen, wenn der Anſpruch gegen den geſchiedenen

zweď nicht unter allen Umſtänden den Willen der Ehegatten einen rein familienrechtlichen Charakter an

Bertragichließenden, dem Dritten ein unmittelbares ſich trüge.

Gläubigerrecht zu verſchaffen. Aber es iſt doch zu Es kann der Heviſion auch nicht zugegeben werden ,

erwägen, ob hier nicht der Umſtand, daß die Fürſorge daß die Auslegung des BG. inſofern den Grundſägen
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des § 133 widerſpreche, als eine Fortdauer der Unters Bereitelung der Unterhaltsanſprüche einer geſchiedenen

haltsverpflichtung für den Fall der Wiederverheiratung Frau, aberes ſind noch mehrere andere Machenſchaften

der Ehefrau jeder fittlichen Berechtigung entbehre und der Vertragſchließenden feſtgeſtellt worden, die für den

der Berkehrsauffaſſung zuwiderlaufe &s iſt vielmehr dort geltend gemachten Schadenserſaßanſpruch aus

durchaus mit den Anſchauungen ſittlich und gerecht $ 826 BGB. von Bedeutung ſein konnten, und das

denkender Menſchen und der allgemeinen Auffaſſung Berufungsurteil iſt beſonders deshalb beanſtandet

des Verkehrs verträglich , wenn der für ſchuldigan der worden, weil die Bandlungen nur eingeln anſtatt in

Scheidung erklärte Ehegatte dem anderen auchfür den ihrer Geſamtheit und ihrem Zuſammenhange gewürdigt

Fall ſeiner Wiederverheiratung von vornherein eine waren . (Urt. d . V.ZŠ. v . 26. Nov. 1919, V 333/19 ).

geſicherteBermögensſtellung verſchafft, vielleicht gerade

zu dem Zwede, um ihm die Möglichkeit einer Wieder

verheiratung zu erleichtern. Nach dem vor Jnkraft

treten des BOB. am Ort des Vertragsſchluſſes geltenden

Preuß. Aug. DR . war gerade das Gegenteil Rechtens
B. Strafſachen.

von dem , was in 1581 BGB. angeordnet iſt (Preuß. I.

Aug. LR. II, 1 $ 805), und aus der oben wiederges

gebenen Begründungdes Entw . (Mot. IV S. 619 Prot.IV Kein Betrug, wenn der Juhaber des Gewahrjam :

S.519 ff.) ergibt ſich auch als Auffaſſung des Geſeka
durch falſche Angaben von der Sache weggelodt wird,

gebers,daß eine dem früheren Rechtszuſtand entſprechende um die Wegnahme zu ermöglichen. Aus den Gründen :

Vereinbarung der Eheleute als feineswegs dem all. Es wäre denkbar, daß nach dem Willen der Täter und

gemeinen Rechts- und Sittlichkeitsbewußtſein oder der nach der Art der Latausführung die Kl. durch die

Verkehrsauffaſſung widerſprechend erachtet wurde. ( Urt .
Angabe des Unbekannten über den erdichteten Auftrag

d . IV . 35.7. 6. Januar 1920, IV 320/19 ) . von F. beſtimmt wordenwäre, dem Unbekannten (und

damit deſſen Auftraggeber) die Schokolade rechtsges

ſchäftlich zu übergeben ,und die Straft. fonnte möglichers

X. weiſe in dem Verhalten der Al. eine ſolche Uebergabe

Nach dem UnfG. anfechtbare Recht &geſchäfte find im finden, indem ſie nämlich den Unbekannten das Zimmer

allgemeinen nicht nach $ 138 Abſ. 1BGB. nichtig. Daß. mit der Schokolade abſperren und den Schlüſſel an

der Benachteiligte zum Schuldner in nahen (verwandt ſich nehmen ließ . Dann hätte rechtlich einwandfrei

daftlichen ) Beziehungen ſteht, rechtfertigt für fich allein eine durch die Täuſchung und die Jrrtumserregung

teine Ausnahue. Aus den Gründen : Die Anſicht bewirkte Vermögensbeſchädigung angenommen werden

des Bern. über die Unanwendbarkeit des § 138 BGB .,
fönnen. Aber die Straft. hat dies nicht angenommen ,

wenn beim Abſchluß eines Vertrages der Zwed der ſondern ſtelt feſt, daß die Kl. von der Schokolade, die

Gläubigerbenachteiligung verfolgt worden iſt, ſteht im fie bewachte, weggeloďt wurde, um den Genoſſen des

Einklange mit der Rechtſprechung des Ro. ' Wenn 3. die Wegnahme zu ermöglichen. Dag aber nichts

beim Abſchluß eines Veräußerungsvertrages nichts
weiter vor, als daß die Ml. von der bis dahin be

anderes und nicht mehr vorliegt, als der Tatbeſtand wachten Ware wegging und ſo deren Wegnahme ers

von § 3 Nr. 1 Anfo. v . 20. Mai 1898, nämlich die möglichte, ſo fehlt die Vermögensverfügung, die ein

Abſicht des Veräußernden , ſeine Gläubiger zu benach: Begriffsmerkmal des Betruges bildet.' Dann hat der

teiligen, und die Kenntnis des anderen Teiles hiervon , Wegnehmende Diebſtahl begangen, und die gebrauchten

ſo tritt nur die vom Geſeßgeber für dieſen Tatbeſtand falſchen Vorſpiegelungen ſind äußerlich Beihilfehand

gewollte und feſtgeſeßte Rechtsfolge, die Anfechtbarkeit lungen zum Diebſtahl und nicht Betrug. (Ürt. des

nach dem Sondergeſeke (S $ 7ff.), ein , und nicht das I. Sts . d. 16. Februar 1920, 1 D 42/20 ).

neben die Schadenserſaßpflicht wegen unerl. Handlung

nach dem BOB. (8 $ 823, 826, 249) noch auch die
II.

Nichtigkeit nach $s 134, 138 BOB. (NO3. 69 S. 145 ;

BO. 74 S. 226). Dem BerR . iſt auch darin beizu . Stempelaufbrud auf einem Reiſegepädftüd al8

ſtimmen , daß die Perſon des Gl . , der benachteiligt rechtserhebliche Urkunde. Aus den Gründen : Die

werden ſoll , für ſich allein zu feiner anderen Beur- Straft. hat feſtgeſtellt, daß der Stempeldrud „ Kriegs

teilung führen kann. Auch wenn der Gl. zu dem miniſterium “ auf der von dem Angell. benußten

veräußernden Schuldner in nahen verwandtſchaftlichen Adreſſe die Bedeutung einer Unterſchrift hat, welche

oder verſchwägerten Beziehungen ſteht und deshalb den über und neben ihr ſtehenden Tert deđt. Hier

der Zwed ſeiner Benachteiligung beſonders verwerf- nach enthalten die Worte „ân Bahnhof C. “ auf der

lich erſcheinen mag, liegt nichts anderes und nicht Adreſſe eine Erklärung des Ariegsminiſteriums, näms

mehr als der Tatbeſtand des AnfG . vor. Nun macht lich die Erklärung, daß die Sendung nach dem Bahn

die Reviſion allerdings geltend, es habe ſich hier darum hof C. beſtimmt iſt. Die Annahme der. Straft. , daß

gehandelt, die Ehefrau und die Kinder um ihren ein Schriftſtück mit dem angegebenen Jnhalt eine

Unterhalt zu bringen. Als aber der Kaufvertrag ge- Urkunde ſei , läßt feinen Mechtsirrtum erkennen . Auch

ſchloſſen wurde und die Auſlaſſung erfolgte, waren daß die Unterſchrift nicht handſchriftlich vollzogen,

noch keine Kinder vorhanden. Die einzige Tochter ſondern auf mechaniſchem Wege hergeſtellt wurde,

iſt erſt ſpäter geboren. Wenn die Ehefrau , die Atl., ſteht dieſer Annahme nicht entgegen (Coltd . Arch. 50

infolge der Vorenthaltung des Unterhalts in große S. 286 ).' Bei Prüfung der Frage, ob die Urkunde

Not geraten wäre und die Vertragichließenden dieſe zum Beweiſe von Rechten oder Rechtsverhältniſſen

Not widerrechtlich auszunußen geſucht hätten , ſo wäre erheblich war, iſt davon auszugehen, daß ſich die

vielleicht ein über den Tatbeſtand des Anfo. hinaus. Adreſſe auf einer Kiſte befand, die als Reiſegepäc ges

gehendes verwerfliches Unternehmen anzunehmen . ſchidt wurde. Bei der Beförderung von Reiſegepäť

Über darüber erhellt nichts. Die Al., die ſich von iſt Abſender der Reiſende, der neben dem Perſonens

ihrem Ehemann getrennt hatte, hat ſich und ihre beförderungsvertrag noch einen Frachtvertrag über

inzwiſchen geborene Tochter wenigſtens lange Zeit die Beförderung von Gütern mit der Eiſenbahn

hindurch ſelbſt unterhalten können . Auch ſonſt iſt ſchließt ( 8 30 EVO. ) . Reiſende können nur einzelne

nichts vorgebracht worden, was als über den Tat- Mitglieder des Striegsminiſteriums, nicht die Behörde

beſtand des Anfo . hinausgehende verwerfliche Hands ſein. Die Annahme der Straft., daß der Stempel

lung der Vertragſchließenden zu erachten wäre. Die drud auf der Adreſſe den Abſender bezeichne, iſt daher

Berufung der Reviſion auf das Urteil RGZ. Bd . 74 mindeſtens ungenau. Empfänger iſt gemäß § 34 EVD .

S. 224 geht fehl . Dort handelte es ſich zwar um der Jnhaber des Gepädſcheins. Die Worte „An Bahna

n .
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hof C. “ bezeichneten daher nicht den Empfangsbes MOBI. S. 107) durch Vereinbarung geſchaffen find,

rechtigten , ſondern den Beſtimmungsort. Gleichwohl um die beſeßende Ariegsmacht an einer ſchrankenloſen

können die Angaben auf der Adreſſe rechtliche Be- Ausübung ihrer tatſächlichen Macht zu hindern und

deutung haben , für den Fall, daß der Gepädſchein | die beſtehende Staatsordnung tunlichſt zu erhalten

verloren geht, und für den Fall, daß das Reiſegepäť | und zu ichüßen, ſchließen es nicht aus, daß die fremde

verloren geht aber wiedergefunden wird. In beiden Kriegsmacht ihreBerrſchaft über das beſepte Gebiet

Fällen bilden die Angaben auf der Adreſſe ein auch durch Schaffung einer eigenen Gerichtsbarkeit

wichtiges Beweismittel für die Feſtſtellung derPerſon , dahin ausübt, daß ſie neben den ordentlichen Gerichten ,

welcher die in g 34. Abſ. 5 und 6 , § 36 Abſ. 3 EVD. die ſie in ihrer Tätigkeit beläßt und nur anſtelle des

bezeichneten Rechte zuſtehen . Bei dieſer Sachlage be . verhinderten Staats verwaltetund beaufſichtigt, auch

darf es teines Eingehens auf die Frage, ob die ges eigene Gerichte beſtellt, die nach ihrem eigenen Rechte

dructen Bermerke Kriegsminiſterium “ und „ Þeeres- urteilen, nicht nach Landesrecht. Das gilt inſoweit,

jache “ dem Ungekl. nur einen tatſächlichen Schuß vor als die gegen die Perſon oder das Eigentum der

einer Durchſuchung und Beſchlagnahme der Kiſte oder Beſaßungetruppen gerichteten Verbrechen und Ber

auch beſtimmte Rechte in bezug auf Fracht und Bes gehen und daneben Verfehlungen gegen die von der

freiung von Kontrollvorſchriften gewährten . (Urt. d . beſeßenden Macht zur Erhaltung ihrer Sicherheit und

I. St.-S. v . 5. Jan. 1920 , 1 D 694/19). zur Aufrechterhaltung der Ordnung im beſeßten Gebiet

4915 getroffenen Anordnungen beſonderen Gerichten , regel

mäßig Militärgerichten, zugewieſen werden . Dabei
III.

macht es keinen Unterſchied, ob die Anordnungen

Unterzeichnung, einer Lodesanzeige mit falſchem über die Beſtrafung ſchon in den Gefeßen der fremden

Namen beim Giureichen an eine Zeitung. Aus den Staatsgewalt vorgeſehen ſind, wie es in 8 161

Gründen : Mit Urrecht rügt die Reviſion die An- MilStĞB. geſchieht, oder ob dieſe friegsgeſetzlichen

wendung des § 267 StGB. Die bewußt ohne Recht | Anordnungen erſt gelegentlich der Beſeßung durch die

mit dem Namen 8. 6. unterzeichnete und der Ans zuſtändigen Stellen der fremden Macht getroffen werden .

zeigenannahme der N.-Zeitung eingereichte Todesan- Während eines Waffenſtillſtandes ruhen nur die frieges

Jeige konnte als eine beweiserhebliche Privaturkunde riſchen Unternehmungen und deshalb trifft das Vor

angeſehen werden . Sie war ihre Echtheit voraus- ſtehende, ſoweit nichts Abweichendes zwiſchen den

gefest – nach ihrem Jnhalt in Berb. mit der Ein- friegführenden Mächten vereinbart iſt, auch auf die

reichung bei der Angeigenannahme geeignet, den Bes Gebiete zu, dieaufGrund derWaffenſtilſtandsver

weis für das zwiſchen dem Unterzeichner und dem einbarungen und für deren Dauer beſegt ſind. Da

Zeitungsverlage begründete Auftragsverhältnis zu er. für die Beſeßung der Rheinlande beſondere Beſtim

bringen , das den Übdrud der Anzeige in der Zeitung mungen im Waffenſtillſtandsvertrag (Art. 5 des Abk.

zum Gegenſtand hatte (ROSt. 40 S. 78) . Denn im v . 11. Nov. 1918) nicht getroffen ſind, hat ſonach für

Berkehr wird in der Uebergabe einer ſolchen den Tod die Aburteilung genau das zu gelten, was ſpäter in

einer Perſon anzeigenden Erklärung an eine Zeitung dr Vereinb. zu Ärt. 428 des Friedensvertrags, betr.

der Auftrag desAusſtellers zur Veröffentlichung er: die militäriſche Belegung der Rheinlande, für die Zus

blidt . Auch hinſichtlich des Gebrauchmachens zum kunft vorgeſehen iſt, daß nämlich die deutſchen Ges

Zweck der Säuſchung ergeben ſich keine durchgreifenden richte ihre Gerichtsbarteit in Strafſachen grundfäß.

Bedenken . Dem Angekl, kann nicht unbekannt geweſen lich in dem vollen Umfang ausüben , in dem ſie ihnen

ſein , daß die Zeitung die Anzeige nicht aufgenommen nach den Geſeßen des eigenen Staats übertragen iſt,

hätte, wenn ſie nicht angenommen hätte, daß der Aufs daß aber Angehörige der Beſaßungstruppen davon

trag zur Beröffentlichung von 6. ausgehe, deſſen befreit ſind und daß jedes Verbrechen oder Vergehen

Name unter der Anzeige ſtand, und es war ja gerade gegen Perſon und Eigentum der fremden Streitträfte

der vom Angell. bezweďte Erfolg, die Annahmeſtelle vor deren Kriegsgerichte gezogen werden kann.

in dieſen Jrrtum zu verſeßen und dadurch die Auf- Hiernach iſt die Gerichtsbarkeit der deutſchen Ges

nahme der Anzeige herbeizuführen. (Urt. d . I. St.-S. richte gegeben. Zunächſt iſt die Tat nicht gegen das

v. 26. Jan. 1920, ID 671/19). Eigentum der Befaßung gerichtet. Zwar iſt dem Urteil

zuentnehmen , daß eine „ Beſchlagnahme des in C.

vorhandenen Rugnats durch den engliſchen Befehls
IV.

haber angeordnet wurde und daß der von den Angell.

Wie wirkt die feindliche Belekung deutſchen Ge- geſtohlene Stognak an der Stelle, wo er ſich befand,

biets anf die Zuſtändigteit der deutſchen Gerichte, ins : dieſer Beſchlagnahme entzogen werden ſollte. Ob dieſe

beſondere bei Zuwiderhandlung gegen eine Beſchlag- Beſchlagnahme nach der Liro . zuläſſig war, tann

nahme-Verfügung der Bejagungsbehörde ? Kann dieſe dahinſtehen, jedenfalls iſt der Stognat durch die An

anf die Verfolgung vor ihren Gerichten verzichten ? ordnung allein nicht Eigentum der Befaßung geworden ;

Aus den Gründen : Der Verteidiger beſtreitet die ſolange er nicht abgefordert oder abgeholt war, blieb

Zuſtändigteit des LG . zur Aburteilung,weil die Angefl. er dem bisherigen Eigentümer und zu deſſen Nachteil

ausſchließlich der Gerichtsbarkeit der engliſchen Be. iſt der Diebſtahl verübt. Weiter aber nimmt die Bes

jagung unterſtünden und daher deren Sondergerichte fapung die Aburteilung beſtimmter Verbrechen übers

zuſtändig ſeien . Die Entſcheidung bemißt fich zunächſt haupt nicht allgemein für ſich in Anſpruch ; fie „ kann “

danach , ob in den Fällen friegeriſcher Belegung von vielmehr nur die Aburteilung ihren eigenen Gerichten

Leilen eines Staats durch eine fremde Macht dieſe übertragen , kann alſo auch darauf verzichten, ſelbſt

die Gerichtsbarkeit innerhalb des beſeßten Gebiets wenn die Vorausſeßungen gegeben ſind. Demgemäß

und über deſſen Bewohner allgemein oder in bes iſt aber auch ihre Entſchließung, daß die Militärge

ſchränktem Umfang ausübt und zwar derart mit aus- richte nicht zuſtändig ſeien, maßgebend für die in

ſchließlicher Wirkung, daß die ordentlichen Gerichte im ländiſchen Gerichte in dem Sinne, daß nunmehr für

beſeßten Gebiet nicht nur tatſächlich, ſondern auch dieſe ein Hindernis in der Ausübung ihrer urſprüng

rechtlich gehalten ſind, ſich der Ausübung ihrer Ges lichen Gerichtsbarkeit nicht oder nicht mehr beſteht.

richtsbarteit inſoweit zu enthalten , als dieſe der bes Die zuſtändige britiſche Dienſtſtelle hat es abgelehnt,

ſeßenden Macht zugewieſen oder von ihr beanſprucht die Ángekl . vor das eigene Gericht (summary court)

iſt. Die Beſóränkungen, die völlerrechtlich in der zu ſtellen , vielmehr die Zuſtändigkeit der deutſchen

LArQ . ( Anl. zu dem für das Deutſche Meich und Groß- Gerichte anerkannt und dieſen die Verfolgung vorbes

britannien maßgebenden Ablommen, betr. die Geſeße haltlos überlaſſen . Ob dabei die Beſaßungsſtelle Um.

und Gebräuche des Landlrieges vom 18. Oktober 1907, fang und Bedeutung der Tat überall richtig erkannt

— — n .
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Darf bei ſachlichem Berichtigungsverfahren der Ob: rechteeingeſeptesBerwaltungsorgan der Kirchen

und beurteilt hat, entzieht ſich der Beurteilung durch vollſtreder iſt. Auf die weitere Beſchwerde des Pfarrers

die deutſchen Gerichte ; für dieſe beſteht nach Abgabe 1. als Vorſtand der prot.Kirchenverwaltung E. wurde

der Sache weder tatſächlich noch rechtlich ein Hindernis, der Beſchluß des 16. aufgehoben und dieBeſchwerde

die ihnen durch das deutſche Geſeß verliehene Gerichtss des Notars $. gegen den Beſchluß des AG. zurüd

barkeit auszuüben . ( Urt. d . I. St. -S, d . 22. Dez. 1919, gewieſen .

1 D 698/19 ). Aus den Gründen : Der Beſchwerdeführer hat

das Rechtsmittel als Vorſtand der prot. Kirchenver
waltung E. eingelegt. Die AV . iſt nach Art . 6 Abſ.1

V.
und 2 . Drganiſations

manu der Geſchworenen den nenen Spruch nochmals gemeinde für das ortskirchliche Stiftungsvermögen .

mit dem Zuſate „ Berichtigt“ unterzeichneu ? A us Sie wird innerhalb des Geſeges ſelbſtändig tätig und

den Gründen : Der Spruch der Geſchw . wurde von ihr Beſtand iſt von dem Daſein, Wegfal oder Wechſel

dem Obmann im Sißungszimmer kundgegeben. Der der Perſonen unabhängig . Daran iſt auch durch die
Sta . beantragte Berichtigung, da Frage 1 (Meineid bayer. Verfürt. nichts geändert worden . Die AB. iſt

der H. N.) mit „Nein“ und Frage 6 (Ånſtiftung der demnach eine ſtaatliche Behörde (Bangheinrich, AGemo.

$. N. zum Meineid durch I. 3.) mit „ Ja“ beantwortet Einl . S. 10 und 13, Art. I Bem. II, 2 und 4 S. 143

ſei. Das Gericht beſchloß das Berichtigungsverfahren, und 144) . Nach Art. 37 Abſ. 1 Nr. 1 AGemD. iſt aber

da ſich die Antworten aufFrage 1 und6 widerſprächen. in der Regel der jeweilige Pfarrer einer AGem . der
Den Geſchw . wurde eröffnet, daß ſie bei erneuter Vorſtand der AV . Seine Tätigkeit fällt in das Ge
Beratung an feinen Teil ihres früheren Spruches biet der mit der Organiſation der KV . verfolgten

gebunden ſind und daß der berichtigte Spruch ſo nieder: ſtaatlichen Zwede. Zur Förderung dieſer Zwede Find
zuſchreiben iſt, daß der frühere erkennbar bleibe. Die dem KV .- Vorſtand allein in den Art. 56-62 beſtimmte

Geſchw . zogen ſich wieder in das Beratungszimmer Aufgaben zur ſelbſtändigen Erledigung zugewieſen,
zurü «. Nach Rüdtehr wurde der berichtigte Spruch u. a . die Vorbereitung und der Vollzug der Beſchlüſſe

von dem Obmann kundgegeben, von dem Vorſißenden der KB. (Langheinrich zu Art . 56 Abſ. 4 und Ärt . 53

und dem Gerichtsſchreiber unterzeichnet. Jn dem AGemo. Bem . 2) . Er iſt daher inſoweit aus den
berichtigten Spruch iſt zu jeder Frage eine neue Ant- gleichen Gründen wie die Av. eine ſtaatliche Behörde,

wort hinzugefügt, die durch das Wort „ berichtigt“ gleichviel ob er innerhalb dieſes Wirkungsfreiſes infolge
fenntlich gemacht iſt. Die Angriffe der Neviſion gegen eines Beſchluſſes der AV. oder aus eigener Entſchließung

dieſes Verfahren ſind unbegründet. Die erſte Ants tätig wird. Die Beſchwerde betrifft nun den Vollzug
wort der Geſchw . enthielt einen ſachlichen Widerſpruch, des zwiſchen der AV. E. und dem N. abgeſchloſſenen,

da die Geſchw . die Anſtiftung zu einem Verbrechen ſtaatsauſſichtlich genehmigten Vertrags ſowie des auch

bejaht hatten, das nach ihrer Äntwort zu Frage1 von jener anerlannten Teſtaments. Zu ihrer wirt

gar nicht begangen war. Gemäß § 311 Ab . 1 StPO . ſamen Einlegung war deshalb die Unterzeichnung durch

waren die Geſchw . bei ihrer erneuten Beratung an einen Rechtsanwalt nicht erforderlich. jm þinblic
feinen Teil des früheren Spruchs gebunden . Sie waren auf § 29 Ábſ. 4 mit g 20 FOG. iſt noch zu prüfen,

alſo berechtigt, über ſämtlite Fragen nochmals ab- ob die weitere Beſchwerde ein Recht des AVVorſtandes

zuſtimmen und das Ergebnis dieſer neuen Abſtimmung betrifft, das beeinträchtigt wäre , wenn der Beſchluß

in dem neuen Spruch auszudrücken. Dies iſt zwec- des 16. ungerechtfertigt wäre. Auch dies iſt zu bejahen .

mäßig dadurch geſchehen, daß die neue Antwort durch Die Anwendbarkeit des § 29 ſeßt nicht gerade die Be.
den Zuſaß „berichtigt “ von der alten unterſchieden einträchtigung eines privaten Rechts voraus. Auch die

wurde. Die nochmalige Unterzeichnung des berichtigten Beeinträchtigung eines öffentlichen Rechts begründet

Spruchs durch den Obmann war zwar nicht unbedingt die Beſchwerde. Ein Hecht dieſer Art liegt hier vor .

geboten, weil die Unterſchrift des Obmanns auch die Es iſt inſoferne beeinträchtigt, als der Beſchwerdeführer
berichtigten Untwurten deďte (RGRſpr. 7 S. 26, 8 beim Fortbeſtande des Beſchluſſes entweder auf den

S. 383). Jedenfalls aber war ſie zuläſſig (RGSt. 4 ſchwerfälligeren und koſtſpieligeren Weg einer weiten

S. 123, NORſpr. 7 S. 26, wo die Unterlaſſung der Meiſe oder dender ſchriftlichen Verhandlungen mitdem
Wiederholung als „ Inkorrektheit“ bezeichnet iſt). Der in X. wohnhaften Teſtamentsvollſtređer ø . angewieſen
Zuſaß „ berichtigt“ vor der Unterſchrift des Obmanns iſt, während er andern Falls etwaige Fragen einfacher
ſolite gleichfalls nicht eine Aenderung oder Verbeſſerung durch Beſprechungen mit dem Inhaber des nahen

andeuten , ſondern die neue Unterſchrift von der früheren Notariats A. erledigen tönnte.

unterſcheiden . (Urt . d . I. St.-S. v . 26. Jan. 1920, In der Sache kann der Entſcheidung des 16. nicht
1 D 782/19 ). beigetreten werden. Sinn und Zwed der Teſtaments

beſtimmung weiſen darauf hin, daß der Erblaſſer unter

dem jeweiligen Inhaber des Notariats A. nur den

Notar verſtanden hat, der das Notariat im Baufe der

Oberſte 8 Bandesgericht. Zeit inne hat, während eine Tätigkeit des Teſtaments

A. Zivilſach e n . vollſtreders in Frage kommt. Das 16. hebt ſelbſt

die Geſchäftsgewandtheit des Erblaſſers und die Ge
I.

nauigkeit hervor, mit der dieſer ſeine leßtwilligen

Die Kirchenverwaltung und ihr Vorftand find öffent: Anordnungen abgefaßt hat. Daraus muß gefolgert

liche Behörden ($ 29 FGG .) . Notar als Deftamento: werden, daß er ſich der Bedeutung des Wortes je

vollſtreder. R. hat in ſeinem Teſtament zugunſten der weilig" bewußt war. Es kann nur dahin verſtanden

Kirchenſtiftung E. ein Vermächtnis von 20 000 M er- werden , daß immer nur der Inhaber des Notariats A.

richtet und als Teſtamentsvollſtrecer den jeweiligen Teſtamentsvollſtređer ſein ſoll und zwar jeder ſo lange ,

Jnhaber des Notariats A. “ ernannt . Inhaber dieſes als er dieſes Notariat inne hat. Bei der Beſtimmt

Notariats A. war beim Ableben des M. der Notar þ . , heit der Anordnung können zugunſten des gegen

er nahm das Amt an . Als er ſpäter an das Notariat wärtigen Teſtamentsvollſtreders die durch den Wechſel

X. verſeßt wurde, zog das Nachlo ., geſtüßt auf die entſtehenden Mehrkoſten oder Weiterungen nicht in

88 2368 Abſ. 3 und 2361 BGB. und § 61 Nachlo ., das Betracht kommen. Abgeſehen hievon würde die Aus

erteilte Teſtamentsvolſtrederzeugnis ein. Auf die Bes legung des Beſchwerdegerichts auch gegen § 2084 BOB.

ſchwerde des Notars Þ . hat das 10. die Verfügung verſtoßen. Wäre ſie richtig, dann wäre für den Fall

des Nachlo . aufgehoben und es angewieſen , die Erben des Ablebens des Notars Þ . vor der Beendigung der

davon zu verſtändigen, daß Notar þ . noch Teſtaments- Auseinanderſeßung überhaupt kein Teſtamentsvoll

-n
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ftreder mehr vorhanden . Legteres hat der Erblaſſer

aber ſicher nicht gewollt. Dieſe Möglichkeit kann nur
perhütet werden, wenn die Anordnung ſo ausgelegt

wird, wie hier geſchehen . (Beſchl. des 1. ZS . vom

20. Februar 1920, Neg. III Nr . 13/1920 ). M.

4890 a

widerſtreiten würde ; dies trifft um ſo mehr zu, als der

Sohn brav und fleißig iſt, ſich ſeinen Lebensunterhalt

durch Arbeit erwirbt und alt genug iſt , um für ſich

ſelbſt zu ſorgen. ( Beſchl. des I. ZS . v. 5. März 1920,

Reg. III Nr.20/1920). M.

4890

II.

Das Bormundſchaftsgericht darf nur um des Minder:
B. Strafſache n.

jährigen willen Zuchtmittel auf Grund des $ 1631 BGB.

anwenden. Der Beſchwerdeführer J. G. D. hat beim Redt@ gültigteit der BD . über die Wuchergerichte.

BormG. beantragt, auf Grund des § 1631 BGB. anzu Aus den Gründen : Die Straffammer verwarf den

ordnen, daß ſein Sohn F. D. zu ihm zurüđzukehren Antrag desvomWG. verurteilten Angell. auf Wiederauf

habe und nötigenfalls durch die Gendarmerie zurüd- nahmedes Verfahrens als unzuläſſig . Hiegegen legte der

juichaffen ſei , hilfsweiſe hat er Fürſorge-Erziehung Berteidiger Beſchwerde ein. Zur Begründung wird

beantragt. Zur Begründung hat er vorgebracht: Fried . behauptet, daß die WG. verfaſſungswidrig ſeien , weil

rich D. ſei ohne ſeine Erlaubnis fortgegangen und halte § 1 WOVD. gegen Art . 105 NV. verſtoße. Darauf iſt

ſich bei ſeinen früheren Pflegeeltern auf, von denen er zu crwidern : Xus Art. 105 RV . ergibt ſich die Pflicht

verhegt und nicht zur Arbeit angehalten werde; er fri des Richters zu prüfen, ob das WG. ein geſeßliches

gu þauſe zur Bewirtſchaftung des Anweſens dringend
Gericht iſt, ob ihm fonach die Gerichtsbarkeit zuſteht.

nötig. Das AG. hat den Antrag zurückgewieſen , Bes Denn davon hängt die Zuſtändigkeit der Stk . und

ſchwerde und weitere Beſchwerde blieben ohne Erfolg. des Beſchwer. zur Verbeſcheidung des Antrags auf

Aus den Gründen: Die weitere Beſchwerde Wiederaufnahme ab. Dieſe Pflicht iſt nichterſt durch
iſt formell nicht zu beanſtanden , der Beſchwerdeführer die jeßige RV. oder 8 72 Bager. Verfü . geſchaffen

iſt auch zur Beſ werde berechtigt. Wenn allerdings i worden , ſondern war ſchon bisher geitendes Recht

das LG. ſagt, J. G. Q. ſei zur Beſchwerde berechtigt, zufolge des § 16 OVO. , der ohne weitere Begründung

weil durch den Beſchluß des AG. ſein Recht, den Auf in die RV. als Art. 105 aufgenommen wurde und in

enthalt ſeines Sohnes zu beſtimmen, beeinträchtigt dem Entw. nur deswegen fehlte, weil er etwas Selbſt

werde, ſo iſt das nicht richtig . Durch den Beſchluß verſtändliches enthält . Das Gef. über eine vereinfachte

des AG , iſt dem Beſchwerdeführer dieſes Recht keines- Form der Geſeßgebung v. 17. April 1919 (NGBI. S. 394 )

wegs abertannt worden , es ſteht ihm noch ohne Ein- ermächtigt in § 1 Abſ. 1 die Reichsregierung , während

chränkung zu . In dem Verfahren hat és ſich nicht der Dauer der NatVerf. mit Zuſtimmung des StAusích.

um die Entziehung des Rechts, ſondern nur darum und eines von der NatVerſ. gewählten Ausſchuſſes

gehandelt, ob gegenüber der Weigerung des Friedrich die geſeblichen Maßnahmen anzuordnen , die zur Regelung

D. mit Maßregeln auf Grund des § 1631 BGB. vor: des liebergangs von der Kriegswirtſchaft in die Friedens

gegangen werden ſoll. Dieſe Frage hat das AG. ver- wirtſchaft notwendig und dringend find . Nach & 1

neint, dieſe Entſcheidung enthält aber keinen Eingriff Abſ. 2 find die VO en der NatVerſ. zur Kenntnis zu

in das Recht des Vaters, den Aufenthalt ſeines Sohnes bringen und auf ihr Verlangen aufzuheben . Nach

zu beſtimmen . Das Beſchwerderecht des J. G. D. iſt § 2 iſt das Gef. auf Beſchluß der NatVerf. aufzuheben.

aber nach § 57 Nr. 9 Frog . gegeben, da die Ent- Die NatVerſ. hat ſonach einen Teil ihres Geſekgebungs

cheidung die Sorge für die Perſon des Minderjährigen rechts auf die Reichsregierung übertragen und deren

betrifft und der Vater ein berechtigtes Intereſſe hat, Maßnahmen Geſebestraft verliehen . Ob dieſe not

dieſe Angelegenheit wahrzunehmen . wendig und dringend ſind , iſt eine Ermeſſensfrage

Sachlich konnte das Rechtsmittel feinen Erfolg der Regierung und der richterlichen Prüfung entzogen.

haben. Der Beſchwerdeführer hat fraft ſeiner elter- Selbſtverſtändlich kann durch ein Ro . oder durch eine

lichen Gewalt nach § 1627 ' BOB. das Recht und die auf Grund des Geſ. v. 17.April 1919 erlaſſene, mit

Pflicht, für die Perſon feines minderjährigen Sohnes Geſepeškraft ausgeſtattete VO. in andere Gefeße, ins

zu ſorgen, er kann alſo nach § 1631 BOB. auch deſſen beſondere in jolche über Strafrecht, Strafverfahren
Aufenthalt beſtimmen. Jn dieſem Hecht hat ihn das uſw. eingegriffen werden . Die Gerichte haben daher

Vormg . nötigenfalls durch Anwendung geeigneter die VO. nur dahin zu prüfen, ob ſie in den vorge

Zuchtmittel zu unterſtüßen . Für die Frage, ob ſie ſchriebenen Formen erlaſſen ſind oder ob ſie mit der

anzuwenden ſind, iſt aber ebenſo wie bei der Anwen: KV. im Widerſpruche ſtehen. Die VO . über Sonders

dung des § 1666 BOB. nicht das Wohl des Gewalt- gerichte gegen Schleichhandel und Preistreiberei (Wucher

habers, ſondern ausſchließlich das des Minderjährigen gerichte) v . 27. Nov. 1919 (ROBI. S. 1909) iſt auf

maßgebend und es fann alſo auch das Beſchwerderecht Grund des RG. v . 17. April 1919 (ROBI. S. 394)

nicht zur Wahrung des eigenen Wohls des Beſchwerdes unter Beobachtung der vorgeſchriebenen Formen erlaſſen

führers ausgeübt werden . Daß der Beſchwerdeführer worden ; die WG. ſind deshalb gefeßliche Gerichte.

ſeinen Sohn zur Bewirtſchaftung ſeines Anweſens Die VO . verſtößt auch nicht gegen Art. 105 S. 1 und 2

notwendig braucht, hat alſo außer Betracht zu bleiben, NV. Dieſe Stelle umſchreibt nicht ausdrüdlich den

es handelt ſich nur darum , ob die zwangsweiſe Zurüd- Begriff: „ Ausnahmegerichte“ ; er ergibt ſich aber

chaffung des Friedrich O. deſſen Wohlfördert oder aus dem 2. Saže : „ Niemand darf ſeinem geſek.

nicht. Dieſe Frage wurde mit Recht verneint. J. G. O. lichen Richter entzogen werden. “ Ausnahmegerichte

iſt als jähzorniger und aufgeregter Menſch bekannt, er ſind i . S. des Art. 105 Gerichte, durch die iemand

wurde wegen Mißhandlung ſeines Sohnes zu einer ſeinem geſeßlichen Richter entzogen wird . Da, wie

Gefängnisſtrafe verurteilt, er wurde ferner wegen erwähnt, § 16 GVG. als Art . 105 RV . übernommen

Beleidigung, groben Unfugs und Werfens mit Steinen worden iſt,müſſen die für den 8 16 maßgebend geweſenen

beſtraft und iſt einer Beſtrafung wegen falſcher An- Gründe auch für Art. 105 zutreffen . Hiernach ſoll, wie

duldigung nur entgangen, weilangenommen wurde, ! in der Begr. des § 5 des Entw . des GVG. ($ 16 des

daß er ſich bei Begehung der Tat in einem Zuſtande | Gef . ) ausgeführt iſt, jede Willfür der Staatsverwaltung
tranthafter Störung der Geiſtestätigkeit befunden hat . ausgeſchloſſen werden, fraft welcher dieſe an Stelle

Unter dieſen Umſtänden wurde mit Recht angenommen , des durch das Geſetz beſtimmten Gerichts ein anderes

daß 3. 6. D. Jur Erziehung ſeines Sohnes unge: I jepen tönnte . Die durch das Reich beſtimmte Ordnung

eignet iſt, daß es nach der Hüdfehr wieder zu Streit der Gerichte darf nur reichsgeſeßlich , nicht mehr ſtaats

und Gewalttat kommen würde und daß deshalb die geſeßlich verrückt werden (Mot. S. 54 ) . Nach der NV .

zwangsweiſe Zurüdbringung dem Wohle des Sohnes ſteht die Gelegebung über Strafrecht und Strafver
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fahren dem Reiche ju . . Die von der Reichsgeſebgebung

errichteten Gerichte ſind deshalb keine Ausnahmegerichte,

ſondern geſebliche Gerichte i. S. des Art. 105 NV.,

die ſich in ordentliche oder beſondere Gerichte teilen

( $ S 12, 13 GVG .). Zu leßteren zählen die WG., da

ſie auf reichsgeſeßlicher Grundlage beruhen und von

den ordentlichen Gerichten inſoweit abweichen, als ſie

zur Aburteilung beſtimmter Straftaten mit einem ein

facheren und ſchleunigeren Verfahren errichtet ſind.

Die WG. find deshalb eine geſeglich zuläſſige Ein

richtung. (Beſchl. v . 23. März 1920, Beſchw .-Reg. 312/20) .

4919 n .

2

bielmehrniet geltend gemacht,dasder Hausrat fürden hele linetomeiftung baus." Sem fice Diefe empa

Oberlandesgericht 3wei brüden .

Ginſtweilige Verfügung auf Herausgabe von Saus

rat für die Kinder, die bei einem der getrennt lebenden

Ghegatten untergebracht find (8 6273PO. ) . 6. hat

Eheſcheidungsklage erhoben und beim Prozeßgericht

einſtweilige Verfügung nach § 627 ZPO. dahinbean

tragt : 1. daß ihm das Getrenntleben geſtattet werde,

2. daß die Tochter E. O. an ihn herauszugeben ſei

und daß die 3 älteſten Kinder ihm zu laſſen ſeien,

3. daß die Bell. ihm beſtimmte Gegenſtände zu übers

laſſen habe, die zur Unterbringung und Verſorgung

der Kinder nötig ſeien . Das 1o. hat dem Antrage

zu 1 und 2 ſtattgegeben, den Antrag zu Ziff. 3 abs

gewieſen . Es führt aus, eine Anordnungi. S. des

Antrags 3 falle nicht unter die in § 627 ŽPO . zuge

laſſenen Maßregeln. Die Beſchwerde hatte Erfolg.

Aus den Gründen: Die vom Erſtrichter an

geführte Entſcheidung des RG. (Gruchot 53 Nr. 122

S. 1114) hat den Fall im Auge, daß der Ehemann

die Herausgabevon ħausrat zu ſeinem Gebrauch vers

langt. Dieſer Fall hier zur Entſcheidung,

die Kinder unentbehrlich ſei. Dem Erſtrichter iſt zagu

geben, daß es ſich dabei nicht um eine Anordnung

wegen der Sorge für die Perſon der minderjährigen

Kinder handelt. Der Gegenſtand der Sorge für die

Perſon wird in 8 1631 BOB. umgrenzt mit den Worten :

Die Sorge für die Perſon umfaßt das Recht und die

Pflicht das Kind zu erziehen , zu beaufſichtigen und

ſeinen Aufenthalt zu beſtimmen. Die Sorge für die

Befriedigung der leiblichen Bedürfniſſe iſt Gegenſtand

der Unterhaltspflicht. Die Regelung der Unterhaltss

pflicht den Kindern gegenüber im Verhältnis der Ehe

gatten untereinander fann aberGegenſtand einer einſt

weiligen Verfügung nach S 627 3PO. ſein . Deshalb

iſt zu unterſuchen , inwieweit das Gericht der Frau

aufgeben kann, Gegenſtände unter dem Geſichtspunkt

der Unterhaltsleiſtung für die Kinder herauszugeben.

Der Unterhalt umfaßt nach § 1610 II BOB. den ge

ſamten Lebensbedarf. Zwar beſtimmt 8 1606 II BOB. ,

daß dem Vater vor der Mutter die Unterhaltspflicht

obliegt, allein § 627 ZPO. gibt dem Prozeßgericht die

Möglichkeit, die Unterhaltspflicht und beiderſeitige

Beitragspflicht der Eltern im Verhältnis untereinander

zu regeln . Hier iſt dem Antragſteller das Armenrecht

bewilligt, weil neben dem Arbeitseinkommen ſein und

ſeiner Frau Vermögen nur in dem gemeinſamen þauss

rat im Werte von etwa 1200 M beſteht. Der Frau

kann daher zugemutet werden , daß ſie den Hausrat

an den Mann herausgibt, ſoweit er zur Befriedigung

der Bedürfniſſe der gemeinſamen Kinder erforderlich

iſt. Dem ſteht die Vorſchrift in § 1612 I BOB. nicht

entgegen, wonach der Unterhalt in erſter Linie durch

Entrichtung einer Geldrente zu gewähren iſt. Denn

$ 1612 I BBG. ſieht vor, daß Eltern beſtimmen

fönnen, in welcher Art einem unverheirateten Kinde

Unterhalt gewährt werden ſoll. Wie hier den Eltern

je nach den Umſtänden Naturalleiſtung freigeſtellt iſt,

ſo fann auch bei der Anordnung des Gerichts nach

§ 627 SPO . Naturalleiſtung verfügt werden. ( Beſchl.

des I. ZS. vom 6. März 1920, BeſchwR. 34/20 ).

Oberlandesgericht Bamberg.

Armenanwalt und Umſatſteuer. Nach dem Urteil

des DLG . hat derKl. die Koſten des Rechtsſtreits zu

tragen . Jn der BerJnſt. war ihm das Armenrecht

bewilligt und ein Rechtsanwalt beigeordnet geweſen .

Dieſer verlangte nach Art. II NO. über Teuerungs
zuſchläge 2. d . Geb. der RA . v . 18. Dez. 1919 als

Auslagen die Pauſchfäße nach § 76 RAGebD . und

50 Pf.Umſatzſteuer von der Staatslaſſe. Der GerSchr.

hat die Erſtattung von 50 Þf. UmſSt. für nicht ge

rechtfertigt erklärt, die Auslagen aber antragsgemäß

feſtgeſeßt. Der Anwalt führt aus, nach der vom

GerSchr. vertretenen Anſchauung würde der Anwalt

in den Sachen, in denen er Gebühren und Bauſchs

fäße erhalte, auch die UmſSt . auf den Leiſtungsbe

rechtigten abwälzen fönnen , während er ſie in Armens

fachen ſelbſt tragen müßte; ein ſolches Ergebnis liege

nicht im Sinne des Geſetzes. Die von der Staats

faſie dem Armenanwalte zu erſtattenden Auslagen

fönnten deshalb nicht der UmſSt. unterliegen , weil

es ſich nicht um das Entgelt für eine Tätigkeit, ſondern

um den Erſaß von Auslagen handle. Die Streichung

der 50 Pf. Umíšt. wurde für gerechtfertigt erflärt.

Aus den Gründen : Nach Art. II des Geſ .

v . 18. Dez. 1919 werden in bürgerl. Hechtsſtr. bei

Bewilligung des Armenrechts dem Armenanwalt die

Auslagen nach der RAGebO. erſeßt, fals ſie nicht

von einem erſaßpflichtigen Gegner beigetrieben werden

können . Zu den Auslagen i. S. dieſer Vorſchriften

gehört jedoch nicht die UmſSt., die ein RA . nach § 1

Nr. 1 , SS 8, 11 des UmíStG. v. 24. Dez. 1919 zu

entrichten hat . Denn der Anwalt zahlt ſie nicht, um

den Rechtsſtreit zu fördern, für die Partei und zu

Vorteil, ſondern er hat ſie im eigenen

erſt

fangenen Entgelt zu entrichten. Er legt alſo nichts

für die Partei aus, ſondern er ſelbſt iſt mit dieſer

Steuer belaſtet. Daran ändert nichts , daß er die

Abgabe abwälzen fann . Das iſt die Regel im

wirtſchaftlichen Verkehr. Wenn der RA. die UmſSt.

der Partei aufrechnet, ſo tut er das nicht nach der

RAGebO., weil er die Steuer für die Partei ausgelegt

hat, ſondern um ſie auf den abzuwälzen, von dem der

beſteuerte Umſatz herrührt. Nach § 12 des Um Sto .

darf der RA. die Steuer dem Leiſtungsberechtigten

aufrechnen . Der Leiſtungsberechtigte iſt aber nicht

die Staatstaſſe, ſondern die Partei Zwiſchen dem

Staat und dem Anwalt entſteht aus der Beiordnung

fein Rechtsverhältnis auf Leiſtung und Gegenleiſtung.

Uebernimmt ein Dritter Verbindlichkeiten, die an ſich

der Leiſtungsberechtigten Partei obliegen , ſo hat er

nur inſoweit für ſie einzuſtehen, als er ſie übernommen

hat. Nach Art. II des Geſ. v . 18. Dez. 1919 werden

durch die Staatsfaſſe nur die Auslagen, nicht dagegen

die Gebühren und ſonſtigen Untoſten erſeßt. Die

UmfSt. bildet auch nicht mit den Auslagen derart

eine Einheit, daß ſie darin enthalten und ohne weiteres

von dem Schuldner der Auslagen mitzuentrichten

wäre; ſondern ſie iſt nach Grund und Art ebenſo

ſelbſtändig wie die Gebühren. Wenn ein Dritter nur

den Erſaß der Auslagen übernimmt, ſo iſt ſeine Haftung

für die UmſSt. ebenſo ausgeſchloſſen wie die ħaftung

für die Gebühren . Auch das Umísto. beſtimmt nicht

daß die Steuer dem aufgerechnet werden darf, der für

den Leiſtungsberechtigten die Zahlung des Entgeltes

an den Gegner übernommen hat. Aus dieſen Gründen

iſt dem RA. eine etwa von ihm geſchuldete UmſSt. nicht

zu erſeßen . Hienach täme der Armenanwalt allerdings

nicht zu einem vollen Erſat ſeiner Auslagen, die ihm

nach Art. II d . Oef. v. 18. Dez. 1919 von der Staats

faſſe erſegt werden ſollen, wenn er auch von dieſem

Betrag wieder einen Teil als UmſSt. an den Staat

zurüdzugeben hätte . Ob er das aber überhaupt zu

tun hat, darüber kann das Gericht nicht entſcheiden .
4892 n ,
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Es muß dem Anwalt überlaſſen bleiben , ſeinen gegen- Eigentum ftatt eines Nußungs- oder Benußungsrechts

teiligen Standpunkt bei den Steuerbehörden zu ver- erwirbt, wenn er das Grundſtüc nicht mehr gwed

treten. Beſchl. des I. 85. . 8. April 1920, Mev.- mäßig in der bisherigen Weiſe benüßen könnte (Art. 4 II

Neg. 78/18 I ). M. in Berb. mit Art. III a SwAbtrG .). Anlagen und

Geräte müſſen auf Verlangen des Pflichtigen ſtets zu

Eigentum ſtatt zur Benübung erworben werden

(Art. 4 III) .

Volksgericht München 1 .
DieEnteignung wird entweder zugunſten des Staats

oder für eine von ihm bezeichnete natürliche oder

Gebühren des Berteidigers in der voltsgerichtlichen juriſtiſche Perſon (insbeſ. eine Gemeinde oder Ges

Hauptverhandlung. ) Ein als Pflichtverteidiger auf: noſſenſchaft) durchgeführt ( Art. 1, $ 1 BollzBet.). Zu

geſtellter RA. berechnete ſeine Gebühren nach der bayer. unterſcheiden von derEnteignung zugunſten eines Dritten

BD, D. 26. März 1902 i. d . F. v . 10. Dkt. 1919 unter iſt die Abtretung der Ausübung der vom Staat er

Berufung auf Dr. Friedländer in Bay&FR. 1919 S. 370 worbenen Rechte durch Vertrag an einen Dritten

und Dr. Beutner in „ Die Rechtsanwaltsgebühren nach (Art. 10) . Der Unterſchied tritt darin hervor, daß

den bayer. BO. “ unter L, ſowie auf die Vorberatungen im erſten Falle die Entſchädigungspflicht dem Dritten

vor Erlaß der BD . Die Finanzverwaltung wollte nur obliegt (Art. 10 II), während im zweiten der Staat dem

die Gebühr nach der RÄGebb. zubilligen (FMinE. Ubtretungspflichtigen haftbar bleibt (Art. 101 Saf 3) ;

d . 14. Januar 1920 Nr . 1906) . Auf Antrag ſeßte das die Wirtſamteit der Uebertragung foll jedoch davon

BG. die Gebühr auf 20 M, den Bauſchſaß auf 30 ° feſt. abhängig gemacht werden , daß der Dritte dem Ab

Aus den Gründen : Die bayer. VD. d . 26. März tretungspflichtigen für die Zahlung der Entſchädigung

1902 und die ErgBD . v . 10. Dkt. 1919 (in Kraft ſeit Sicherheit nach § 234 BGB. leiſtet, alſo durch Hinter
15. Dit. 1919) hätten für die Vollsgerichtsſachen dann legung von mündelſicheren Wertpapieren (8 3 III

ju gelten (Art. 1 Ziff. 4 der VO . V. 26. März 1902), VollzBet.; warumnicht auch durch Hinterlegung von
wenn für dieſes Sondergericht nicht im Art. 9 Volts. Geld ?). Die SS 233, 236, 240 BGB. müſſen anwends
Ger8 . d. 12. Juli 1919 eine die Anwendung aus- bar ſein, obwohl ſie nicht erwähnt ſind.

ſchließende Vorſchrift getroffenwäre. Danach aber iſt die Aus den umfaſſenden Borſchriften über die Ents
NAGebQ . unmittelbar maßgebend, nicht auf dem Umweg ſchädigung (Art. 3—9, § 2 VollzBei.) können hier nur

über die LGebO . Das Geſef hatklar ausgedrüdt, daß die die bürgerlich - rechtlich wichtigen, ziemlich dermidelten

Gebühren ſich nach der RAGebD . bemeſſen ſollten und Grundſäße für die Rechte Dritter an den Torf- und

nicht nach Landesrecht. Die Gebühren für die Vers þilfsgrundſtüden genauer hervorgehoben werden.
teidigung vor dem außerordentlichen Gerichte ſollten a ) Abtretung des Eigentums. Es gelten die
die gleichen ſein , wie die der Verteidigung vor dem Vorſchriften in Art. II , ŠI ZwAbtr ., Art. 24, 25
ordentlichen Bericht: Straftammer und Schwurgericht. AG. ZPO. (Art. 71 Saß 1 ). „Nußbare Rechte Dritter

§ 40 der JMB. v . 19. Juli 1919 hat das zur Be- (3. B.Grunddienſtbarkeiten) bleiben beſtehen, wenn ſie

ſeitigung von Zweifeln , ob in Schwurgerichtsſachen mit der neuen Beſtimmung des Grundſtüds noch ver

des BG . diehöhere ſchwurgerichtliche Gebühr verdient einbar ſind ; andernfalls ſind ſie durch volle Ents

ſei, verdeutlicht. Da dieneue bayer. Gebo . v . 10. Okt. ſchädigung abzulöſen (f. Baforet, ZwAbtro . S. 92/93 ).

1919 das VolfsGero . im Art. 9 nicht geändert hat, vypothefen erlöſchen, dafür haftet die Entſchädigungs
beſteht für die Anwendung der VO. auf voltsger. ſumme und es kann das gerichtliche Verteilungsver

Strafſachen kein Raum , auch wenn in den Beratungen fahren eintreten . Auffällig iſt nun, daß dieſe Bor
por ihrer Erlaſſung gegenteilige Anſchauungen vers ſchriften entſprechend anwendbar ſein ſollen , wenn ein

treten worden ſind. (Beſchl . v . 20. März 1920, Proz.- Torf- oder Hilfsgrundſtüď im Eigentum des Abtretungs

Reg . Nr. 623/19) .
B. berechtigten ſelbſt ſteht undmit dem Rechteines Dritten (?)

4913 belaſtet iſt (Art. 7 I Sap 2) . Damit iſt wohl eine

Ausdehnung des Enteignungsrechts auf den Fall be

abſichtigt, daß der Eigentümer ſelbſt eine Abtorfung

Gefeßgebung und Verwaltuug. vornehmen will und das mit dem Recht nicht zu verein

baren iſt ; anſcheinend ſoll dann die Ausübung des

Die Enteignung vonCorfwar geregelt durch Art . 6
Rechts unzuläſſig und der Berechtigte auf Entſchädi

des bayer. Geſ. vom 22. Mai 1919 (OVBI. S. 255 ; ſ. dieſe
gung angewieſen ſein . Wie ſoll es aber in ſolchen

Zeitſchr. 1919 S. 259). Dieſe Vorſchriften ſind erſeßt
Fällen mit Hypotheken uſw. gehalten werden ? Die

durch das Gef. überdie Torfwirtſchaft vom 25. Februar
entſprechende Anwendung des Art. XIZwAbtro. würde

1920 (GVBI. S. 42 ) ; die Bollzugsanweiſung enthält dazu führen, daß fie erlöſchen. Es iſt aber keine Ent

die MinBet. vom 13. März 1920 (GVBI. S. 79) . Die
ſchädigungsſumme da, auf die ſie übergehen könnten.

Enteignung fann ſich in doppelter Form vollziehen, Auch iſt ihr Fortbeſtehen mit der Abtorſung des Grund

nicht nur durch Uebertragung des Eigentums, ſondern ſtücks ſehr wohl verträglich, wenn ſich dieſe inner

auch durch Beſtellung des Rechts auf Entnahme von
halb der Grenzen ordnungsmäßiger Wirtſchaft hält

Torf oder eines anderen Benüßungsrechts (Art. 1 ) ;
($ 1122 BOB.); höchſtens auf Grund der $8 1133 bis

das Eigentum darf nur enteignet werden, wenn die
1135 BGB . fönnte u . U der Hypothekgläubiger hindernd

übrigen Maßnahmen nicht ausreichen (Art. 4 I ). Das
eingreifen . Die Vorſchrift des Art. 7 1 Satz 2 iſt hier:

Enteignungsrecht iſt ausgedehnt auf gilfsgrundſtücke
nach wenig klar. b ) Beſtellung eines Entnahme:

(Art. 2) und auf Anlagen und Geräte zur Torfge
oder Benu ß ungsrechts (Art. 7 II) . Damit uns

vereinbare Rechte ruhen ( „tönnen nicht ausgeübt
winnung und Dorfverarbeitung (Art.3). Auf Ab

tretung eines Grundſtücksteils darf nicht wider den
werden“ ) , ſolange das beſtellte Recht beſteht ; dafür

Willen des Eigentümers erkannt werden, wenn ſie die
iſt der Verechtigte angemeſſen zu entſchädigen. wypo

Henübung des Geſamtgrundſtüds nachteilig beeinflußt,
theken uſw.bleiben beſtehen, erſtreden ſich aber auf

insbeſondere dürfen Teile eines Gebäudekompleres,
den Entſchädigungsanſpruch des Grundſtüdseigens

Gärten und Hofreiten nur mit Einwilligung des
tümers ; dieſe Haftung iſt jedoch unter entſprechender

Eigentümers abgetrennt werden (Art. 4 IT in Verb.
Anwendung des § 1123 Abſ. 2 Saß 1 und des $ 1124

mit Art . III ZwAbtro .). Der Abtretungspflichtige Abſ. 1 u . 3 BGB. eingeſchränkt. Auch hier wird

lann verlangen, daß der Enteignungsberechtigte das
übrigens wieder zu beachten ſein, daß der Eigentümer

gemäß § 1121 Abſ. 1 u . § 1122 Abf. 1 BGB. die Erzeugs

!) S. a . Nr. 8/9 dieſes Jabrg . S. 125 f., ferner die Beil. zur niſſe des Grundſtücks in beſtimmtem Umfange von der

Nr . 8/9 S. 15 unter 11 . þaftung für die Hypothet befreien kann . Soweit ſich
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nun die Ausübung des beſtellten Nußungsrechts in den nungen beruht, jeßt durch ein Gef. mittelbar feſtgelegt

nämlichen Grenzen hält, wird auch der Entſchädigungs- undgeändert wird. Dafür dürfte beſtimmend geweſen

anſpruch nicht haften . Der Jnhalt der øypothel würde ſein, daß in § 5 Abſ. 2 eine wichtige materiellrechtliche

ſonſt durch die Enteignung ganz grundlos erweitert Vorſchrift aufgenommen wurde, die die geſeßl. Vorſchr.

( 1. hierüber ſowie über die Beſchlagnahme der Ent- über Rüdjalsdelilte (f. bef. die SS 245, 264 StGB.)

ſchädigungsforderung für den Dypothetgläubiger dieſe ändert. Während näml . 3. B. bei Diebſtahl und Be

Zeitſchr. 1919 S.259). c ) Miete und Bacht er- trug bisher die Strafſchärfung durch Rüdfall nur

löſchen nach Art. 8 gegen Entſchädigung bei jeder Ent- dann ausgeſchloſſen war, wenn ſeit der Verbüßung

eignung ohne Müdſicht auf deren Umfang. oder dem Erlaſſe der leßten Strafe bis zur Begehung

Die Enteignung wird von der Landesanſtalt für der neuen Straftat zehn Jahre verfloſſen ſind, ſo daß

Moorwirtſchaft durchgeführt (Art . 11 , $ 4 BollyBet.); auch eine mehr als zehn Jahre zurüdliegende Strafe

dieſe iſt auch zuſtändig ,die Ausübung der Rechte des ohne Rüdſicht auf ihre Vormerkung im Strk . – den

Staats auf Dritte zu übertragen ſowie die Genehmi- Rüdjall noch begründete, wenn während der legten

gung zur Benüßung von Torfgrundſtüden an Bes 10 Jahre wieder eine Verurteilung erfolgt war, gilt

dingungen zu knüpfen, die ihre ſpätere Benüßbar- jeßt gemäß § 5 Abſ. 2 nach der Tilgung eines Ver

feit gewährleiſten (Urt. 10, 20 ; SS 3 II, 9 VollzBet.). merts über eine Verurteilung im Strå . die Ber:

Sie iſt ferner befugt, das Grundbuchamt um die Ein- urteilung nicht mehr als Beſtrafung i . S. ſolcher Vor

tragung der durch die Enteignung eingetretenen Rechts- ſchriften , die für den Fall, daß der Täter ſchon be

ånderung zu erſuchen (Art. 15 II, 85 BollyBet., § 39 ſtraft iſt, eine ichwerere Strafe oder andere Nach

GBD., SS 31 II, 56 I , 357 DAGBXe.) . Jm eigentlichen teile androhen : m . a. W. eine Beſtrafung, deren Ber

Enteignungsverfahren iſt weder der Rechtsweg noch mert im Strl . getilgt iſt, kann für die Rückfallsbe

der Verwaltungsrechtsweg zugelaſſen , der Enteignungs- gründung nicht mehr herangezogen werden . Das

beſchluß iſt hinſichtlich der Abtretungspflicht unanfecht- gilt nicht nur, wenn die Tilgung das Geſ. ver:

bar ; nur gegen die Feſtſeßung der Entſchädigungkönnen wendet ausſchließl . dieſen Ausdrud, nicht den bisher

dieordentlichen Gerichte angerufenwerden (Årt. 15 I, übl. Ausdruck Löſchung wegen des Eintritts der

16 II) . Strafvorſchriften finden ſich in Art . 17 IV u . noch zu beſprechenden geſetzl. Vorausſetungen erfolgt ,

V, ſowie in Ärt. 20. ſondern auch für Tilgungen auf Grund bej. Anordnung

Nach Art. 19 kann der Abtretungspflichtige Rück- der eJuſtVerw . im einzelnen Falle ( 8 8 ), weil für

übertragung des Eigentums oder Aufhebung der be- dieſe Tilgungen nichts Abweichendes beſtimmt iſt.

ſtellten Rechte verlangen, wenn die Abtorfung oder Allerdings kann die LJuſtVerw ., d. i. die oberſte

die ſonſtige Benüßung des Grundſtücs beendet iſt. Juſtizverwaltungsbehörde des Landes, in dem das

Kann der Anſpruch vor den Gerichten verfolgt werden Štrk. geführt wird (für Einträge im StrR. , dasbeim

oder iſt Art. 15 I ſinngemäß anzuwenden, ſo daß die RZuſtMin. geführt wird , der MŽuſtMiniſter ) die Maß=

Landesanſtalt für Moorwirtſchaft unanfechtbar ent- nahme der beſchr. Ausfunft oder der Tilgung nur

ſcheidet ? Für das lektere könnte die Äuslegung anordnen, wenn dadurch ſtaatl. Intereſſen nicht ges

ſprechen , die überwiegend der ähnlichen Vorſchrift in fährdet werden. Die Prüfung dieſer Frage wird aber

Ärt. XII Abſ. 4 ZwAbtro. gegeben wird ( Laforet, lediglich der LJuſtVerw ., nicht dem Gerichte zuſtehen ;

8wAbtro. S. 145 Bem. 14) . Man käme dann auch denn es handelt ſich dabei nach der Begr. nur um

gur entſprechenden Anwendung des Art. 15 II (Ein- eine allg .Nichtlinie für die JuſtVerw . Das gleiche gilt

tragung ins Grundbuch auf Erſuchen der Mooranſtalt). von der weiteren Vorſchrift (§ 8 Abſ. II), daß die

Maßnahmen von der LJuſtVerw . nicht angeordnet

werden ſollen bei Verurteilten , die unter der Wirkung

Die amt& gerichtliche Zuſtändigkeit in bürgerlichen des Verluſtes der bürgerl. Ehrenrechte oder einzelner

Rechtsſtreitigteiten iſt durch das Gefeß vom 8. April Rechte oder Fähigkeiten ſtehen . Hiernach könnte z.B.

1920 (Reichsanz. Nr. 79) von 600 auf 1200 M erhöht ein des Diebſtahls Beſchuldigter, der an ſich rüdfällig

worden ( denderung des § 23 Ab . 1 Nr . 1 ØVO.). wäre, der Beſtrafung wegen Verbrechens des

Das Geſetz iſt am 18. April 1920 in Kraft getreten . Diebſtahls i. N. dadurch entzogen werden, daß die

Die Zuſtändigkeit für die in dieſem Zeitpunft beim LJuſtVerw . vor der Aburteilung die Tilgung des

Landgericht anhängigen Streitſachen wird gemäß § 263 Vermerts einer rü & fallbegründenden Strafe anordnet.

Abſ. 1 Nr. 2 PO. nicht berührt . Später anhängig Dieſe Folge wird in einem geordneten Staatsweſen

mit

$ 27 EntIVO.an das Amtsgerichtzu verweiſen ,ſoferne | Ģinblic auf den verfaſſungsrechtl. Grundſa , daß

nicht ausdrüdliche oder ſtillſchweigende Vereinbarung niemand ſeinem ordentl. Richter entzogen werden darf

des Gerichtsſtands nach S$ 38, 39 3PO. anzunehmen iſt. und daß die Verwaltungsbehörden in die Hechts

Die durch das Sinken des Geldwertes veranlaßte ſprechung nicht – auch nicht mittelbar – eingreifen

Berſchiebung der Zuſtändigkeit hält ſich in beſcheidenen dürfen. Das Bedenken wird noch dadurch vergrößert,

Grenzen . Jhre Wirkungen auf die Belaſtung der daß die Tilgung unter Umſtänden von der JuſtVerw .

einzelnen Gerichte und die Lage der Rechtsanwalt- eines anderen Landes als desjenigen angeordnet wird,

ſchaft laſſen ſich 2. 3. noch nicht überſehen . in welchem die neue Tat abzuurteilen iſt.

Jm Aug. geht das Gej. davon aus, daß eine

Beſtrafung für die Bewertung der Perſönlichkeit des

Das RG. 8. 9. April 1920 über beſchränkte Aus- Verurteilten im Rechtsleben immer mehr an Bedeutung

kunft aus dem Strafregiſter und die Lilgung von verliert , je mehr Zeit ſeit der Beſtrafung verſtrichen iſt,

Strafvermerken, ROBI. S.507 (Entw .mit Begr., ZuſSt. und daß ſchließlich – 'wenigſtens in der Regel – ein

der Áusſch Beſchl. f. Dru £ f.Nr. 1486, 2425 der NatVerſ. Zeitpunkt eintritt, wo die Beſtrafung jede folche Bes

1919/20) baut die Vorſchriften in den $821 , 22 der BRVD. deutung verloren hat. Demgemäß ſchreibt es vor , daß

vom 16. Juni 1882, die Einrichtung von StrR. und die über Verurteilungen, die in dasStrM. aufgenommen

wechſelf. Mitteilung der Strafurteile betr . , i . d . F. worden ſind, nach Ablauf einer beſtimmten Friſt nur

d . 16. Mai 1918, (Zentralbl. f . d. D. R. 1918 S. 164) noch beſchr. Auskunft zu erteilen iſt (§ 1 Abſ. I) und

aus und trägt damit dem vielfachen Streben nach daß die Vermerke nach Ablauf einer weiteren Friſt

einer Einſchränkung des StrN . und ſeiner Wirkungen getilgt werden (§ 1 Abſ. II) . Þierunter fallen alle

Rechnung. Die Zuſtändigkeit der , verfaſſunggebenden " Verurteilungen mit Ausnahme jener zum Tode oder

NatVerf. zur Verabſchiedung mag unerörtert bleiben . zu Zuchthaus (im Geſ. ſteht – wohl irrig – „und "

Zunächſt fällt auf, daß die Führung und Benüßung ſtatt „ oder“ , denn offenbar ſind nicht nur Urt. ges

des StrR . , obgleich es nur auf Verwaltungsanord- meint, die neben der Todesſtrafe auch Zuchthausſtrafe
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ausſprechen , aber auch bei dieſen Ausnahmen kann alt war. Der Zeitpunkt der Tat muß alſo im Straf

die DJuſtBerw. die Maßnahmen der beſchr. Auskunft regiſter gegebenenfalls vermertt werden.

und derTilgung im einzelnen Falle anordnen. Die Aug. Vorausſeßungen für die beſchr. Auskunft und

beſchr. Austunft i. S. desGeſ. beſteht darin , daß über für die Tilgung der Bermerte find in den 88 2 und 3

Berurteilungen, die in das Strn. aufgenommen ſind, enthalten. Darnach darf bei mehreren Verurteilungen

nur den Gerichten, den Behörden der Sta.ſchaftund einer Perſon die unbeſar. Auskunft über alle Verur

auf ausdrüdliches Erſuchen den oberſten Reichs- teilungen nicht verweigert werden, ſolange über eine

oder Landesbehörden nicht wie bisher auch den Berurteilung unbeſchr. Auskunft erteilt werden muß.

höheren Verwaltungsbehörden - Ausfunft erteilt und keine Tilgung erfolgen, ſolange night für alle Ver

werden darf. Damit wird der Kreis der auskunftber. urteilungen die Vorausſegungen der Tilgung vorliegen ,

Behörden weſentlich eingeengt. Darauf, daß die Ver- es ſei denn , daß die Berurteilung, über die unbeſchränkt

urteilung der beſchr. Auskunft unterliegt, muß bei Auskunft erteilt werden muß oder die noch nicht ge

der Auskunfterteilung beſonders hingewieſen werden. tilgt werden kann, nur auf Verweis oder auf Geld

Inſoweit, als über eine Berurteilung, die der beſchr. ſtrafe von 500 M allein oder in Verb. miteinander

Auskunft unterliegt, teine Austunft erteilt werden oder mit Nebenſtrafen lautet. Ferner gelten die Vor

darf, find Anfragen in der gleichen Weiſe zu beant- ſchriften über die beſchr. Auskunft und über die Lil

worten, wie in den Fällen, in denen tein Vermerk gung nicht für diejenigen Verurteilten, welche noch

vorhanden iſt. Wenn alſo z . B. eine Polizeibehörde unter der Wirkung des Berluſtes der bürgerl . Ehren

Austunft aus dem Strn. verlangt ( Hilfsbeamte der rechte oder einzelner Rechte oder Fähigkeiten ſtehen

StA.ſchaft gehören wohl nicht zu den „ Behörden “ der oder für welche ein Stedbrief im Strp. niedergelegt

StA.ſchaft)und das StrM. nur Berurteilungen aus. oder die Bollſtređung nach dem Jnhalte des Stra.
weiſt, die der beſchr. Austunft unterliegen, ſo wird noch nicht erledigt iſt . Die Prüfung der Vorauss

die Antwort zu lauten haben : „ ausweislich des Mes ſeßungen für die beſchr. Auskunft und für die Tilgung

giſters nicht beſtraft “ . Die Regeln über die beſchr. wird die Strk.behörde abgeſehen von beſ. Anläſſen

Auskunft gelten in gleicher Weiſe auch für die polizeil. in der Regel nur vornehmen , wenn ſie das StrR .

Liſten . Berurteilungen , die der beſchr. Auskunft unter- wegen einer Anfrage oder wegen Einganges einer

liegen, müſſen bei der Ausſtellung polizeil. Führungs- Strafmitteilung zur Band nimmt. Sind im Iefteren

zeugniſſe unberüdſichtigt bleiben ( $ 4 25.III) . Falle die Vorausſeßungen für die Tilgung der ſchon

Was die Wirtungen der Tilgung von Vermerken eingetragenen Vermerke gegeben, ſo kann wohl der

im Strk. und in den polizeil. Liften betrifft, ſo iſt Umſtand, daß jeßt ein neuer Bermert einzutragen iſt,

eine der wichtigſten ( 8 5 Abſ. 2) ſchon oben beſprochen der Tilgung der hiezu bereiften Bermerke nicht enta

(dahin gehört u . a. auch, daß wegen einer Berurteilung, gegenſtehen ; denn es tann wohl nur der jeweilige

deren Vermert im Strå . getilgt iſt, der Wanderges Stand der Štrr., nicht aber die Notwendigkeit, einen

werbeſchein nach § 57 b Nr. 2 Gewo. nicht mehr verſagt neuen Vermert einzutragen,maßgebend ſein unddie Vor

werden kann ) ; im übrigen wird duro die Tilgung ausſegungen für die Tilgung der eingetr. Bermerke

die Möglichkeit beſeitigt, aus dem Sirk. oder den find in einem ſolchen Falle ichon vor Eingang der

polizeil. Liſten Aufſchluß über die Verurteilung zu neuen Strafmitteilung gegeben geweſen und hätten

erlangen. Die Tilgung erfolgt dadurch, daß der Ver- zur Tilgung geführt, wenn der Regiſterbeamte das

mert aus dem Regiſter entfernt und vernichtet oder, Regiſter ſchon früher zur and belommenhätte. 3mmer:

wenn das gleiche Blatt andere, nicht zu tilgende Ver- hin wäre über dieſen Punft eine Klarſtellung durch

merte enthält, wenigſtens unleſerlich gemacht wird. die VolzVorſchr. veranlaßt.

Der Zwed iſt, daß aus getilgten Bermerten dem Bers 8 8 enthält die ſchon beſprochenen Vorſchr. über

urteilten weder rechtliche, noch wirtſchaftliche, ſoziale die Anordnung der beſchr. Auskunft und der Tilgung im

oder andere Nachteile entſtehen ſollen . einzelnen Falle durch die Zuſt Verw ., ſoweit die geſebl.

Die Friſten fürden Eintritt der beſchr. Auskunft und Borausſegungen für die beſchr. Austunft und für die

für die Tilgung der Vermerke ſind in den 886 und 7 näher Tilgung nicht vorliegen . Die 88 9 und 10 betreffen

beſtimmt. Die beſchr. Auskunft iſt zu erteilen bei Verur- die Behandlung ausl. Strafmitteilungen, § 11 ſept

teilung zu Verweis, zu Geldſtrafe bis zu 5000 M, oder den 1. Juli 1920 als Zeitpunkt des Jnfrafttretens feſt

zu Freiheitsſtrafe bis zu 3 Monaten allein oder in Verb . und trifft Uebergangsvorſchriften.

miteinander oder mit Nebenſtrafen (mit Ausn. der Die Durchführung des Øef. wird in mehreren

Fälle, wo auf Ueberweiſung an die LPolBeh . oder Richtungen Aenderungen der eingelſtaatl. Ausführungs

auf die Zuläſſigkeit von PolAuff. erkannt iſt) nach vorſchr. zur BAVO. nötig machen. Den StrN.behörden

Ablauf von 5 Jahren ſeit dem im StrN . eingetragenen erwächſt durch das Gef. manche Vereinfachung, aber

Tage der Verurteilung, bei allen übrigen Berur- auch manche Mehrarbeit und eine erhebi . Verantwor:

teilungen nach Ablauf von 10 Jahren ſeit dem Tage, tung ; denn die Anwendung forbert große Sorgfalt und

an dem die Strafe verbüßt, verjährt oder erlaſſen iſt. wird noch zahlreiche Zweifel hervorrufen . E. H.

Für die Fälle der Ueberweiſung an die LPolBeh . ,

der Zuläffigkeit von Borduff. und des Straferla jes

nach einer Brobezeit gelten bei. Vorſchriften für den Die Regie der fleiueren Amtågerichte. Nachder

Beginn der 10 jährigen Friſt. Dieſe Regelung wird den JME. v . 13. Juli 1862 (JMBI. 1863 ErgHeft S. 837 )

StrA.behörden und den StrVodſtr.behörden beträchtl. bezogen die Vorſtände der kleineren Amtsgerichte zur

Mehrarbeit bringen, weil ſie in allen Fällen der gehn Beſtreitung der Ausgaben für Schreibbedürfniſſe, Bes

jährigen Friſtbeſondere Mitteilungen und Vormerkungen leuchtung und Reinigung der Amtsräume und für

über ihren Beginn vorausſeßt. Die Vermerke werden deren Beheizung Bauſchbeträge, die jeweils durch den

getilgt bei Verurteilungen zu Verweis, zu Geldſtrafe Sonderhaushalt für einen Haushaltsgeitraum zur

bis zu 500 M , zu Haft, zu Gefängnis oder Feſtungs- Berfügung geſtellt wurden. Ueber dieſe Bauſchbeträge

haft von höchſtens einer Woche allein oder in Verb. hatten die Borſtände dieſer Amtsgerichte keinen Ver

mit einander oder mit Nebenf.rafen (mit Ausn. der wendungsnachweis zu liefern. Sie waren nur vers

Fälle , wo auf Ueberweiſung an die LPolBeh. oder pflichtet, die Bauſchbeträge zur Befriedigung der ſämts

Žulaffigteit von Borduff. erkannt iſt) nach Ablauf lichen dienſtlichen Bedürfniſſe , für die ſie beſtimmt

von 5 Jahren, in den übrigen Fällen nach Ablauf waren, zu verwenden und ſich jeder Müđſichtnahme

von 10 Jahren ſeit dem Tage, an dem die beſchr. auf ihr Privatintereſſe zu enthalten . Erübrigungen

Ausłunft begonnen hat . Die fünf- und zehnjährigen verblieben dem Amtsgerichtsvorſtand. Daneben

Friſten fürjen ſich auf drei und ſechs Jahre, wenn wurde den kleineren Amtsgerichten vom Präſidenten

der Berurteilte zur Zeit der Tat noch nicht 18 Jahre des zuſtändigen DVG. zur Beſtreitung der Ausgaben

129
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für Drudſachen, Bücher, Buchdruder- und Buchbinders Die am 1. April 1920 feſtgeſtellten Vorräte bleiben

koſten, Gerätſchaften und Einrichtungsgegenſtände aus den Amtsgerichten zur geordneten Fortſeßung des Dienſt

der für die Umtsgerichte des Kreiſes beſtimmten Summe betriebs. Die Frage der Ablöſung wird geſondert

(Areisregie Ziff. II a des Sonderhaushalts) alljährlich geregelt . Sch .

ein Betrag zugewieſen , innerhalb deſſen die Amts

gerichtsvorſtände ermächtigt waren, die erforderlichen

Unſchaffungen der für den Dienſt notwendigen Sach

bedürfniffe fraft eigener Buſtändigkeit zu bewirken

( 3MBI. 1905 S. 787 f.). Dieſe Ausgaben waren in der
Nachtrag zu Nr. 8/9.

Sachbedarfsrechnung jedes Amtsgerichts im einzelnen Zu der Abhandlung von Berrn Finanzaſſeſſor
rechneriſch nachzuweiſen und unterlagen im Gegens

þeißer über die Vergütung der Umzugskoſten an

faß zu den Bauſchbeträgen der reviſoriſchen Prüfung Beamte in Nr 8/9 S. 117ff. find folgende in jüngſter

und Ueberprüfung durch die zuſtändigen Finanzſtellen, Zeit veröffentlichte Vorſchriften nachzutragen : Die

Die Gründe, die noch bis in die Zeit unmittelbar Köhe der Tag-und Uebernachtungsgelder iſt nunmehr

vor dem Ariege für die Beibehaltung der Bauſchbeträge geregelt mit Wirkung vom 1. Januar 1920 ab durch

maßgebend waren, vermochten unter den gegenwärtigen
BO. vom 13. März 1920 Nr . 13 693 über die Ents

veränderten Verhältniſſen den Fortbeſtand des Syſtems ſchädigung der Beamten bei Bornahme auswärtiger

der Bauſchbeträge nicht mehr zu rechtfertigen . Die Dienſtgeſchäfte (GVBI. S. 77 ), ferner durch Bet. d .

Bauſchbeträge waren infolge der in den Ariegsjahren gl . c. Nr . 16 280 betr . die Erhöhung der Entſchädigung

ſtetig zunehmenden Ueberteuerung aller Sachbedürfniſſe der Beamten bei Vornahme auswärtiger Dienſtges

durchaus unzulänglich geworden ; die Staatskaſſe daher ſchäfte (GVBl. S. 84 ). Die Aufwandentſchädigung

genötigt, fortwährend ſehr erhebliche Zuſchüſſe zu ge- bei doppelter Þaushaltführung iſt durch die Ber. v .

währen. Erübrigungen waren nicht mehr möglich. 13. März 1920 Nr.16 698 betr. Vergütung der Um

So lag es im beiderſeitigen Intereſſe, die bisherigen jugskoſten an die Staatsbeamten (GÚBI. S. 84) auf

Bauſchbeträge aufzugeben, wie dies für die Rentämter 1/10 der Tag- und Uebernachtungsgelder nach der VO .

und Bezirtsämter längſt geſchehen iſt. Durch die v . 13. März 1920 Nr. 13693 (GVBl . S. 77, feſtgeſeßt.

JMB. 0. 16. März d. Jo. (IMBI. S. 43 ) nun wurden Die prozentualen Teuerungszuſchläge (bisher Beł . v .

die Regiebauſchbeträgeder Borſtändeder kleinerenAmts. 6. März 1919, GVBl. S. 95) ſind weggefallen .

gerichte mit Wirkung v. 1. April 1920 an endgültig

beſeitigt. Den Amtsgerichten werden von dieſem Zeit

punktan Stelle der Bauſchbeträge Höchſtſummen zu
gewieſen, die der Staatskaſſe unmittelbar zu verrechnen

find. Aus dieſen Höchſtſummen haben die Amtegerichte

fünftig alle Ausgaben für Sachbedürfniſſe zu beſtreiten ,

ſoweit nicht die Verrechnung auf einenanderen Haus,

haltstitel vorgeſchrieben iſt. Eine Zuweiſung aus
Gin politiſches Nadjchlagewert. Zum 3. Mal wird

das bekannte Handbuch der Politik von Anſchüß u . a .
den für die Ämtsgerichte eines Kreiſes beſtimmten neu aufgelegt. Die veränderte Weltordnung hat eine

Sachbedarfsmitteln(Kreisregie) durch den DLG .-Präſi

denten erfolgt nicht mehr. Nach § 78 bayer. Pü . be

völlige Umgeſtaltung erforderlich gemacht. Die Fülle

der politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen hat den
ginnen Haushaltsjahrund Rechnungsjahram 1. April

Stoff auf 4 Bände anwachſen laſſen . Der 1. Band

und endigen am 31. März des nächſten Jahres . Es
iſt weſentlich der theoretiſchen Grundlegung und der

lag nahe, dementſprechend auch den Zeitpunkt der

Einführung des ſtaatlichen Regiebetriebs auf den 1.April
Zeit vor dem Weltkriege gewidmet. Der 2.Band iſt

1920 feſtzuſeßen . Die Beſeitigung der Regiebauſchbeträge

ausgefüät durch die Aufzeichnung der entfernteren und

unmittelbaren Kriegsurſachen , der Kriegführung der
tommt vielfachen, auch aus Areiſen der Bauſchbetrags Revolution, des Friedensſchluſſes und der neuen Welt

inhaber, geäußerten Wünſchen entgegen ; denn es war

unvermeidlich , daß bei den ſtändig ſteigenden Bedürf
verteilung. Jm 3. Band wird die politiſche Erneue

niſſen einer modernen Geſchäftsführung die Bauſchbes
rung in ihren Urſachen und Beziehungen dargeſtellt.

Der 4.Band umfaßt den wirtſchaftlichen Wiederaufbau .
träge für ihre Zwedbeſtimmung immer knapper wurden

und der Inhaber der Bauſchbeträge war deshalb mit

Die Verſchuldung Deutſchlands führtzur Darſtellung

der direkten und indirekten Steuern , Zölle und Monos
unter Vorwürfen wegen unwürdiger Sparſamkeit aus pole . Die liebergangswirtſchaft, die Bodenfrage in

geſeßt. Stadt und Land, Induſtrie und Handel uſw.werden
Bis zur Feſtſtellung des Haushaltplanes für 1920 hier erörtert . Den Schluß bildet ein Ausblick in die

werden den Ämtsgerichten zur Beſtreitung der Sach : Zutunft Deutſchlands. Mehr als 170 Mitarbeiter

ausgaben Vorſchüſſe bis zur Höhe der für jedes Jahr haben die Bauſteine zu dem großen Geſamtwert bei

des Haushaltzeitraums 1918/19 vorgeſehenen Bauſch- getragen . Politiker aller Parteien und Diplomaten ,

beträge (Biff. II b und II c, für die Pfalz Ziff. II b des Gelehrte und Praktiker, Beamte und Militärs. So

Sonderhaushalts ) auf Untrag von den Mentämtern bildet das Wert einen Führer allen denen, die in

nach Bedarf gewährt werden (FMBI. S. 56) . Die der Politit redlichen und unbeeinflußten Aufſchluß

Verfügung über die Sachbedarfsmittel und über deren fordern. Und Deutſchland kann ſich nur dann aus

Berwendung obliegt dem Gerichtsvorſtand, der auch derKnechtſchaft dieſer Zeit befreien, wenn jeder Deutſche
für die Einhaltung der bewilligten Sachbedarfsmittel politiſch denken lernt.

(Höchſtſumme) allein verantwortlich iſt. Die Beſorgung Wir machen unſere Abonnenten auf beigelegten

der Megiegeſchäfte dagegen gehört zur dienſtlichen Auf- Proſpekt über das Wert aufmerkſam, It. welcher die

gabe des Gerichtsſchreibers ,der die bewilligten Beträge Anſchaffung gegen bequeme Teilzahlungen durch die

in Empfang zu nehmen , die Zahlungen nach Ans Buchhandlung Karl Blođ, Berlin SW. 68, Koch

weiſung des Gerichtsvorſtandes zu leiſten und die ſtraße 9, erleichtert wird .

Sachbedarfsrechnung zu ſtellen hat. Es wird den

Amisgerichten unbenommen bleiben , weitere Mittel
Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten,

( Vorſchüſſe) zu erbitten, wenn ſich die vom Rentamt

zu leiſtenden Vorſchüſſe als unzulänglich erweiſen .
Nat am Oberſten Bandesgerichte in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag , München , Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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Der deutſch -franzöſiſche Schiedsgerichtshof Nach Abſchn. IV gehören zur Zuſtändigkeit

des Schiedsgerichtshofs die Anſprüche von Staats

nach dem Friedensvertragund ſein Verfahren. | angehörigender alliierten oder aſſoziierten Mächte

Bon Oberlandesgerichtsrat Frhr. 8. Biegeleben in
auf Entſchädigung für den Schaden oder Nachteil,

München der auf deutſchem Gebiet , wie es am 1. Auguſt

1914 beſtand, ihren Gütern, Rechten oder Inter

Nach Art. 304 a des Friedensvertrages von eſſen, einſchließlich ihrer Intereſſen an Geſell.

Verſailles iſt binnen drei Monaten nach dem In: ichaften oder Vereinigungen, durch Anwendung

krafttreten des Vertrags ( 10.Januar 1920) zwiſchen der in den $8 1 und 3 der Anlage zu Art. 297

jeder alliierten und aſſoziierten Macht einerſeits bezeichneten außerordentlichen Kriegsmaßnahmen

und Deutſchland andererſeits ein gemiſchter Schiedsa und Üebertragungsanordnungen zugefügt worden

gerichtshof zu bilden . iſt (Art. 297 e ).

Ueber die Zuſtändigkeit dieſer Schiedsgerichts
Die Beſtimmung in Art . 297 h Abſ. 2 kommt

höfe enthält der Friedensvertrag folgende Beſtim für das deutſch-franzöſiſche Schiedsgericht nichtin
mungen. Zuſammenfaſſend ift in Art. 304 b

Betracht; die in § 4 der Anlage zu Art. 297,
Ab . 1 auf die Beſtimmungen in den Abſchn. III 298 nur für die Zeit vom 1. Auguſt 1914 bis

(Schulden), IV (Güter, Rechte und Intereſſen ), zum Eintritt Frankreichs in den Krieg.

F (Verträge , Verjährung , Urteile) und VII (Ge
Nach Abſchn. V entſcheidet der Schiedsgerichtshof

werbliches Eigentuin) des Titel: X (Wirtſchaftliche

Beſtimmungen) verwieſen .
1. über Entſchädigungsanſprüche , die darauf

Nach Abſchn. III entſcheidet der Schiedsge- gegründet werden, daß die Regierung einer alli
ierten oder aſſoziierten Macht, der eine der Ver

richtshof

tragsparteien angehört, im Allgemeinintereſſe auf

1. wenndie beiden Ausgleichsämter ſich über der Ausführung eines Vertrags beſteht und die
das tatſächliche Beſtehen einer Schuld nicht einigen Ausführung des demgemäß aufrechterhaltenen Ver

oder ſonſt Streit zwiſchen ihnen beſteht (8 16 der trags für eine der Parteien infolge veränderter
Anlage zu Art . 296), Handelsverhältniſſe einen erheblichen Nachteil mit

2. wenn zwiſchen den Parteien Streit über ſich bringt (Art, 299 b Abſ . 2) ;
die Forderung beſteht und entweder der Verſuch 2. über die Einſprüche von Staatsangehörigen

der beiden Ausgleichsämter, eine gütliche Einigung einer alliierten oder aſſoziierten Macht gegen

zwiſchen den Parteien herbeizuführen, geſcheitert Vollſtreckungsmaßnahmen auf deutſchem Gebiet
ift ( 8 8 mit 16 der Anlage zu Art . 296) oder ( Art . 300 b und c) ;

troß des Streites der Parteien eine gemeinſame 3. über Anſprüche wegen Vertragsaufhebung

Entſcheidung der beiden Ausgleichsämter über die infolge Nichtausführung einer Vertragsbeſtimmung

Forderung ergangen iſt und die Parteien oder oder Ausübung eines im Vertrag ausbedungenen

eine von ihnen ſich dieſer Entſcheidung nicht unters Rechts (Art. 300 d) ;

werfen (8 20 mit 16 der Anlage zu Art . 296) . 4. über Schadenserſatzanſprüche vori Staats

Zuzu bemerken iſt, daß die Beſtimmungen in i angehörigen der alliierten oder aſſoziierten Mächte

Art. 296 und der Anlage dazu ſich nur auf die wegen gegen ſie ergangener Urteile deutſcher Ger

in Art. 296 Abſ. 1 Ziff. 1–4 bezeichneten Geld : richte, ohne daß fie in der Lage waren , ſich zu

ſchulden beziehen.
verteidigen (Art. 302) .
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Nach Abſchn. VII ſeßt der Schiedsgerichtshof | abzuweichen , wenn es ihm nach den beſonderen

die Bedingungen der dem Lizenzberechtigten eins Umſtänden des Falls für die vollkommene Er

zurăumenden neuen Lizenz feſt, wenn die alte faſſung und genaue Würdigung der Tatſachen

Lizenz auf Rechten beruht , die unter deutſcher Ge: notwendig oder billig erſcheint. Die Prozeßord

ſekgebung erworben ſind (Art . 310) . nung iſt auch nicht unwandelbar. Sollten ſich

Außerdem iſt der Schiedsgerichtshof für alle in der Praxis Ergänzungen oder Aenderungen

Streitfragen bezüglich der vor dem Inkrafttreten als notwendig oder zweckmäßig erweiſen, ſo iſt die

des Friedensvertrag zwiſchen Staatsangehörigen Plenarverſammlung des Schiedsgerichtshofs in der

der alliierten oder aſſoziierten Mächte und deut- Lage, das Erforderliche zu beſchließen .

ſchen Reichsangehörigen geſchloffenen Verträge zus Die Prozeßordnung iſt zunächſt von Wichtig

ſtändig , mit Ausnahme der Streitfragen , die nach keit für die Parteien , Deutſche wie Franzoſen ,

den Geſeken der alliierten , afſoziierten oder neu: deren Rechtsbeziehungen der Rechtſprechung des

tralen Mächte zur Zuſtändigkeit der Landesgerichte Gerichtshofe unterworfen ſind oder unterworfen

dieſer Mächte gehören (Art. 304 b Abſ . 2 princ.). werden ſollen. Die Bevollmächtigten und Rechts

Für die lektgenannten Streitfragen ſteht dem beiſtände, die aus den in Art. 84 angeführten

Staatsangehörigen einer alliierten oder aſſoziierten Perſonentlaffen gewähltwerden können , werden

Macht frei, die Sache vor den Schiedsgerichtshof fich gegebenenfalls mit ihren Vorſchriften bekannt

zu bringen, ſofern ſein Landesgeſeß nichtentgegen: zu machen haben. So ſchmerzlich der Anlaß zu

ſteht (Art. 304 b Abſ. 2 in fine). dieſer Prozeßordnung für unſer unglüdliches Vaters

Nach Art . 305 iſt der Schiedsgerichtshof ferner land iſt, es darf doch nicht überſehen werden, daß

zuſtändig für den Wiedergutmachungsanſpruch, hier ein erſter Verſuch einer internationalen Pro

wenn ein zuſtändigesGericht in einer unter die zeßordnung gemacht iſt, von dem die Juriſten

Abſchnitte III, IV, V und VII fallenden Ange: aller Völker mit IntereſſeKenntnis nehmen werden .

legenheit ein Urteil gefällt hat oder fällt, das Im Nachſtehenden ſoll auf einige Beſtimmungen

mit den Vorſchriften der genannten Abſchnitte hingewieſen werden , deren Inhalt beſonderer Her

nicht in Einklang ſteht . vorhebung bedarf oder die für die Wahrung der

Für die Streitfragen zwiſchen deutſchen Reiches Rechte der Beteiligten beſonders wichtig ſind.

angehörigen und Elſaß- Lothringern ( Art. 54 In Ausführung der Beſtimmung in § 2 des

Friedensvertrag und g 1 der Anlage zum V. Ab- Anhang zu Art. 304 Friedensvertrag und um

ſchnitt des III . Ditels) fommen die Beſtimmungen der Tätigkeit des Schiedsgerichts die durch ſeine

in Art. 72–76 und 78 Friedensvertrag in Betracht. beſchränkte Aufgabe bedingten zeitlichen Grenzen
Aus den Beſtimmungen des Friedensvertrags zu ziehen und die raſche Erfüllung ſeiner Funktion

iſt noch hervorzuheben , daß jeder Schiedsgerichts- ſicherzuſtellen , mußten für die Einreichung der

hof ſein Verfahren autonom regelt (Art. 304 d ). Klagen Friſten beſtimmt werden (Art. 3). Der

Am 10. März 1920 wurde in Paris der Gerichtshof kann aber eine Klage noch nach Ab:

deutſch-franzöſiſche Schiedsgerichtshof konſtituiert. lauf der für ſie beſtimmten Friſt zulaſſen , wenn

Er gliedert ſich in vier Abteilungen (Art . 304 c) er es mit Rüdſicht auf die beſonderen Umſtände

und beſteht aus vier neutralen Präſidenten , vier des Falls für billig hält (Art . 5) .

franzöſiſchen und vier deutſchen Richtern . Für Die Parteien ſind nicht gezwungen, fich vor

die deutſchen Richter ſind auch Stellvertreter ernannt. dem Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten ver:

In der Plenarſizung des Schiedsgerichtshofs treten zu laſſen . Sie können die Klage wie die

vom 2. April 1920 wurde die Prozeßordnung Klagebeantwortung und alle Prozeßichriften ſelbſt

Feſtgeſeßt. In Deutſchland wurde ſie am 20. April zeichnen (Art. 8, 15 , 27, 29). Die Prozeßordnung,

1920 durch eine Bekanntmachung des Reichs jest jedoch als Regelfall voraus, daß die Parteien

miniſters des Auswärtigen im ROBI. 77 S. 525 in der Verhandlung vor dem Gerichtshof durch

veröffentlicht. Sie iſt das Ergebnis eingehender Bevollmächtigte vertreten ſind oder mit Rechts

Beratungen der Plenarverſammlung des Schieds- beiftanden erſcheinen (Art. 47) .

gerichtshofs, an denen auch die beiderſeitigen Staats- Die Klage und alle Prozeßſchriften müſſen

vertreter teilnahmen . Wie es in der Natur der in franzöſiſcher Sprache abgefaßt ſein (Art. 10,

Sache liegt , waren die Deutſchen und die Fran- 15 , 27 , 29). Der Kläger muß in der Klage

zoſen geneigt, das Verfahren nach ihren heimiſchen ebenſo der Beklagte in der Klagebeantwortung

Rechtsanſchauungen zu geſtalten . Es iſt das Ver. eine Zuſtellungsſtelle am Siß des Gerichts

dienſt der neutralen Präſidenten , hervorgetretene oder bei der Geſchäftsſtelle des Amts für private

Gegenſäße ausgeglichen und die Einigung weſent. Güter und Intereffen des Staates, dem er anges

lich erleichtert zu haben . Die Praxis wird lehren , hört, angeben . Die Adreſſe der Geſchäftsſtelle des

ob die jo zuſtande gekommene Prozeßordnung deutſchen Amts für private Güter und Intereſſen

ihren Zweck erfüllt, ein gerechte und gleichförmiges iſt einſtweilen in Paris, avenue de la Bour

Verfahren zu ſichern . Uebrigens hat ſich der donnais 50. Für den Kläger iſt es wichtig, daß

Schiedsgerichtshofin Art . 98 ausdrücklich vorbe- die Klageanträge im Laufe des Prozeffes nicht

halten , von den Vorſchriften der Prozeßordnung erweitert werden dürfen (Art. 7).

!
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Durch Art. 97 iſt für den Kläger die Ver- | die Beſtätigungen eines Vergleichs oder eines An

pflichtung begründet , für die Koſten des Gerichts- erkenntniſſe8 (Art. 62 und 64).

hofs und des durch ſeine Klage eingeleiteten Pro: Die Sicherungsmaßnahmen ( Art. 31 ff.) werden

zeſſes, mithin auch für die Koſten ſeines Gegners, ohne mündliche Verhandlung angeordnet.

eine Sicherheit zu leiſten . Dieſe Verpflichtung
Die Vorſchriften der Prozeßordnung hindern

entfällt jedoch , wenn der Staatsvertreter die Zah.
nicht, daß auch die Anordnung des Zeugen- oder

lungsunfähigkeit des Klägers beſtätigt und ſeineKlageunterſtüßt. DieBeſtimmungenin $20 Sachverſtändigenbeweiſes oder des Augenſcheing im
der AnlagezuArt.296 Friedensvertrag werden chriſtlichen Verfahren auf Grund der Ätten er

folgt (Act. 51 , 57, 61 , 89). Für die Parteien
durch dieſe Vorſchrift nicht berührt.

würde dieſe Art des Verfahrene Zeit und Koſten

Der Beklagte muß alle Einreden, die er in

der Abſicht erhebt in eine Erörterung der Sache hof erſparen, deren Ergebnis die Anordnung eines
der Reiſe zu einer Verhandlung vor dem Gerichte

ſelbſt nicht einzutreten, gleichzeitig und vor jeder Beweiſes ſein würde.

Einlaffung zur Sache in einem beſonderen Antrag

innerhalb der für die Klagebeantwortung geſeßten
In Art. 88 iſt der Grundſaß aufgeſtellt, daß

Frift oder in der Klagebeantwortung ſelbſt (Art. 23),
alle Arten von Beweismitteln zugelaſſen werden,

alle die Sache ſelbſt betreffenden Einwendungen
vorbehaltlich der beſonderen Beſtimmung in § 18

in der Klagebeantwortung vorbringen (Art.25). Abſ. 2desAnhangs zu Art. 296 Friedensvertrag.

Von beſonderer Bedeutung iſt es,daß die Ausnahmsweiſe kann der Gerichtshof die Parteien

Staatsvertreter in jederLage des Verfahrens eins
oder deren geſeßliche Vertreter als Zeugen vers

greifen können ( Art. 85) .
nehmen und beeidigen (Art. 56).

Die Prozeßordnung geht davon aus, daß der
Bei den von dem Gerichtshof ſelbſt vernom

Verhandlung vor dem Gerichtshof ein ſchriftliches menen Beugen iſt der Voreid oder der Nacheid

Verfahren vorausgeht ( Art. 44). Für dieſes Ver zugelaſſen. Minderjährige biß zu fünfzehn Jahren ,

fahren iſt es bemerkenswert, daß für die Ein: Verwandte auf- und abſteigender Linie und der

reichung der Klagebeantwortung, der Replik und der Ehegatte einer Partei, auch der geſchiedene, werden

Duplit Friſten beſtimmt ſind, die einen geregelten nicht beeidigt. In allen anderen Fällen entſcheidet

Fortgang des Verfahrens gewährleiſten follen der Gerichtshof, ob ein Zeuge beeidigt werden ſoll.

(Art. 13 , 26, 28, auch 17, 18, 19 ). In gewiſſen Der Gerichtshof kann ftets von der Beeidigung

Fällen ſeßt der Präſident Friſten (jo Úrt. 16 , abſehen, wenn die Umſtände es erfordern (Art. 55).

17, 21). Nach Eingang der Klagebeantwortung Zeugen , die von einem erſuchten Richter vernom

oder der Duplit oder nach Ablauf der für die men werden, werden in den Formen des Geſekes

Einreichung beſtimmten Friſt kann der Präſident dernommen und beeidigt, das am Ort der Ver

die Parteien zu einem Vortermin laden , um die nehmung gilt (Art. 53). Sachverſtändige werden

tatſächlichen Behauptungen klarzuſtellen und die beeidigt, wenn eine Partei es verlangt (Art. 57) .

Angabe der Beweismittel herbeizuführen ( Art. 37 ff .). Rommen wir auf die Verhandlung vor dem

Nach Beendigung des ſchriftlichen Verfahrens oder Gerichtshof zurück, ſo iſt noch bemerkenswert, daß

falls die Friſten abgelaufen find, ohne daß die einerſeits der Gerichtshof alle Úrkunden ausſchließen

Parteien eine Alagebeantwortung, Replik oder kann, die nicht im ſchriftlichen Verfahren vorgelegt

Duplit eingereicht haben, beſtimmt der Präſident worden ſind ( Art. 48), andererſeits die Zulaſſung

den Ort und die Zeit der Verhandlung vor dem neuer Vorlagen in Art. 98 ausdrüdlich vorbe

Berichtshof (Art. 44 , dazu Art. 1 und § 9 des halten iſt. Ift in der Verhandlung vor dem

Anhangs zu Art. 304 Friedensvertrag ). Auch Gerichtshof eine Partei weder erſchienen noch ver

wenn die Parteien durch Bevollmächtigte vertreten treten, ſo iſt dies kein Hindernis für die Ver

find, kann der Präſident das perſönliche Erſcheinen handlung und Entſcheidung des Prozeſſes. Der

der Parteien anordnen (Art. 83). Staatsvertreter kannan die Stelle ſeines Staats

Nach den Vorſchriften der Prozeßordnung angehörigen treten oder die Vertagung beantragen

können Entſcheidungen des Gerichtshofs bereits im (Art. 73).

ſchriftlichen Verfahren erforderlich werden , ſo die Beim Schluß der Verhandlung müffen die

Entſcheidung, ob umfangreiche Schriftſtücke nur Parteien ihre Koſten und Auslagen bekannt geben,

auszugsweiſe ins Franzöſiſche überſegt zu werden bevor der Gerichtshof in die Beratung eintritt

brauchen (Art. 10), die Entſcheidung über die (Art. 50).

Teilung des Verfahrens ( Art. 16 ), die Zulaſſung Das Urteil wird nicht verkündet, ſondern die

der Benennung des Gewährsmannes, der an Urteilsfurmel wird den Parteien von Ämts wegen

Stelle des Beklagten den Prozeß übernehmen zugeſtellt. Auf Verlangen erhalten die Parteien

fod (Art. 18 ), die Zulaſſung des Beitritts eines Ausfertigung des Urteils auf ihre Koſten (Art. 74) .

Dritten zum Prozeß ( Art. 22), die Einreden des Der Gerichtshof erſucht von Amts wegen die
Bellagten , die nicht die Sache ſelbſt betreffen Staatsvertreter, die Vollſtredung des Urteils nach

(Art. 24), ferner die Friſtgewährung nach Art. 67 , Art. 304 g des Friedensvertrages ficherzuſtellen

die Anordnung der Vorlage von Urkunden (Art.90), / (Art. 76) .
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Die Wiederaufnahme des Verfahrens iſt nur ſichtigenden Schädigungen müſſen vielmehr eng

zuläſſig, wenn eine neue Tatſache vorgebracht wird, gefaßt und erſchöpfend aufgezählt werden. Außer

die geeignet geweſen wäre einen entſcheidenden ausgeprägten Geiſteskrankheiten und übertragbaren

Einfluß auf das Urteil auszuüben und die beim Leiden, deren Anſtedungsfähigkeit noch nicht er :

Schluß der Verhandlung dem Gerichtshof ſelbſt loſchen iſt, kommen demnach nur offene Lungen

und der antragſtellenden Partei unbekannt war ſchwindſucht, unheilbarer Krebs , Trunkſucht und

(Art. 79).
ähnliche chroniſche Vergiftungen ( z . B. Morphinis

mus) in Betracht. Erſcheinungen ,deren Feſtſtellung

beſondere Schwierigkeiten bietet, wie pſychopathiſche

Geſeglicher Austauſch von Geſundheits- Veranlagung und Entartungshyſterie, müſſen da:

gegen ausſcheiden . Körperliche Fehler , die die

zeugniſſen vor der Eheſchließung. Erzeugung geſunder Kinder unmöglich oder un

von Rechtsanwalt Dr. Loewenthal in Nürnberg .
wahrſcheinlich machen, wären anzugeben ; denn in

den allerdings wohl jeltenen Fällen , in denen

Die außerordentliche Zunahme der Geſchlechts- damit Behaftete eine Ehe einzugehen wünſchen,

krankheiten bildet eine der bedenklichſten Kriegs- ſoll der andere Teil von dem Fehler rechtzeitig

folgen . Als Mittel , ihr entgegenzuwirken , iſt auch Renntnis erlangen.

der Vorſchlag wieder aufgetaucht, den Austauſch Weiter iſt zu erwägen , wer das Zeugnis aus

von Geſundheitszeugniſſen als Vorausſeßung der ſtellen ſoll . Iſt jeder approbierte Arzt dazu be:

Eheſchließung geſetzlich einzuführen . Wie jede Maß: rechtigt, ſo beſteht keine hinreichende Gewähr für

nahme, die der Verbreitung gefährlicher Volts : die Zuverläſſigkeit der Unterſuchung. Nur die

feuchen zu ſteuern beſtimmt iſt, verdient auch dieſer Bausärzte damit zu betrauen , ſcheitert ſchon daran ,

Vorſchlag eine gründliche Prüfung. Hierfür bietet daß ſehr viele Ehebewerber keinen Hausarzt haben

eine Veröffentlichung der Berliner Geſellſchaft für dürſten ; auch werden gerade bei Geſchlechtskrant

Raffenhygiene) geeignete Grundlagen . heiten , um die es ſich in erſter Reihe handelt,

Die grundſäßliche Stellung des einzelnen zu Spezialärzte aufgeſucht, vielfach in der Abſicht, dem

dieſer Frage hängt von ſeiner Lebensanſchauung ab. Hausarzt das Leiden zu verbergen. Die Amts

Der Individualiſt wird einen derartigen Eingriff ärzte find der Praxis mehr oder minder ent

in die perſönliche Freiheit von vorneherein ablehnen ; fremdet, und können namentlich an kleineren Pläßen

doch auch wer unter überwiegend geſellſchaftlichen oft gar nicht die neueſten Unterſuchungsmethoden an:

Geſichtspunkten urteilt , kann ſich ſchweren Bedenken wenden . Da ſie die Ehebewerber in der Regel

nicht verſchließen. nicht kennen, gäbe eine einmalige Unterſuchung

Ueber den Inhalt der Geſundheitszeugniſſe bei der Natur mancher Leiden nicht die geringſte

gehen die Anſichten weit auseinander. Durch die Sicherheit für das Nichtvorhandenſein von Ehe

Zeugniſſe ſoll die Fortpflanzung vollwertiger Men hinderungsgründen , zumal ſich wohl niemand, der

ſchen begünſtigt, die Minderwertiger verhindert ein Leiden verheimlichen will, mit einer friſchen

werden. Was bedeuten aber die Begriffe , dod- | Krankheit behaftet der Unterſuchung unterziehen
wertig“ und „minderwertig " ? Eine Ueberein- würde. Dieſes Bedenken trifft allerdings auch auf

ſtimmung hierüber wird ſich unter den Vertretern die Ausſtellung der Zeugniſſe durch vereidigte Vers

der ärztlichen Wiſſenſchaft kaum jemals erzielen trauensärzte zu, die ſich über die erforderlichen

laffen ; ſelbſt wenn ſie aber einmal erreicht wäre, Renntniſſe durch eine beſondere Prüfung auszu

würden ſie neue Forſchungsergebniſſe wohl bald weiſen hätten . Da es für die Zuverläſſigkeit der

wieder beſeitigen. Bei der tiefgreifenden Bedeutung Zeugniſſe aber vor allem auf die wiſſenſchaftliche

der Geſundheitszeugniſſe kann ein die Ehe wider Befähigung zur Vornahme der Unterſuchung an:

ratendes Gutachten aber nur durch das Vorliegen kommt, ſo wäredie Aufſtellung einer hinreichenden

von Geſundheitsſtörungen gerechtfertigt werden , die Zahl beeidigter Vertrauendärzte noch die günſtigſte

den Ehezweck der Aufzucht einer lebenstüchtigen Löſung. Daß die Zeugniſſe dadurch amtliche

Nachkommenſchaft unzweifelhaft gefährden. Eigenſchaft bekämen , würde zwar vielleicht das

Ein allgemeines Geſundheitszeugnis kommt demnach Vertrauen der Bevölkerung heben ; anderſeits könnte

nicht in Frage ; auch eine Einteilung der Ehe- dadurch in den immer möglichen Fällen, in denen

bewerber in Gruppen mit typiſchen Merkmalen, ſich troß der Verneinung im Geſundheitszeugnis

etwa in Perſonen , die im Hinblick auf die Eheſchließlich doch ehewidrige Schäden herausſtellten,

einwandfrei, gefährdet oder bereits ausſchlaggebend dem Staate eine mindeſtens moraliſche Verant:

geſchädigt find, läßt dem Ermeſſen des Unter- wortlichkeit aufgebürdet werden, die nichtwünſchens

ſuchenden zu weiten Spielraum. Die zu berüc : wert wäre. Das iſt umſo mehr zu befürchten,

als ſich bei latenten Krankheiten , wenn ſie über

) , Ueber den geſeblichen Austauſch von Geſunds | haupt erkannt werden , meiſt nur ſehrſchwer eine

heitszeugniſſen vor der Eheſchließung und über raſies

hygieniſche Eheverbote“. Herausgegeben von der Ber.
Vorausſage geben läßt . Eine zuverläſſige Grund:

liner Geſellſchaft für Maſſenhygiene. 3. F. Lehmanns lage für Geſundheitszeugniſſe iſt eben in vielen

Verlag, München 1917. 88 Š . Fällen nicht zu finden .
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Eine weitere Schwierigkeit bietet die Frage, gedrängt. Allenfalls würden die außerehelichen

ob auch die weiblichen Ehebewerber einer voll: Geſchlechtsverbindungen und damit die unehelichen

ſtändigen körperlichen Unterſuchung unterworfen Geburten zunehmen . Was aber die geſchlechtlichen

werden ſollen ; ohne eine ſolche könnte beſonders Anſteckungen unter Eheleuten anlangt, ſo kommt

über die geſchlechtliche Geſundheit kein Urteil ab- nach der Erfahrung von Blaſchko der weit über

gegeben werden. Gewiß wäre es eine große Zu: wiegende Teil davon während der Ehe und nur

mutung, wenn jeder weibliche Ehebewerber ſich etwa 2-30.6. bei Eingehung der Ehe zuſtande.

eine geſchlechtliche Unterſuchung gefallen laſſen Schließlich käme die geſundheitliche Unterſuchung

müßte; deshalb wird vorgeſchlagen, daß Frauen auch meiſt zu ſpät , weil in den breiteſten Voltes

nur dann geſchlechtlich unterſucht werden ſollen, ſchichten der Geſchlechtsverkehr in der Regel ſchon

wenn begründeter Verdacht auf Gewerbsunzucht vor der Eheſchließung beginnt. Daß fich aber

vorliegt. Abgeſehen von der Dehnbarkeit des Bes durch den Zwang zur Vorlage eines Geſundheits

griffes , begründeter Verdacht“ hatte das aber auch zeugniſſes bei der Eheſchließung irgend ein Ehe:
zur Vorausſeßung, daß Ermittlungen über das untauglicher abhalten ließe, geſchlechtliche Bezie

geſchlechtliche Verhalten der Ehebewerberinnen an: hungen anzuknüpfen , iſt nicht anzunehmen ; die Folge

geſtellt werden müßten. Wer ſollte das tun ? wäre auch hier eine Zunahme der unehelichen

Die Standesamter wären hierfür ebenſo ungeeignet Geburten .

wie die Vertrauensärzte. Solche Ermittlungen Die Geſundheitszeugniſſe wären demnach nur

in allen Fällen vorzunehmen , wäre gleichfalls un : für die Voltsichichten von praktiſcher Bedeutung,

erträglich ; fie in beſtimmten Gruppen von Fällen , bei denen ein Geſchlechtsverkehr der Brautleute

etwa nach dem Stande der Ehebewerberinnen , nicht allgemein üblich iſt. In dieſen verhältnis:

wegfallen zu laſſen , wäreempörende Wiltüraus mäßig kleinen Geſellſchaftskreiſen, die in den höheren

Klaſſenrücfichten. Wird die Geſchlechtsunterſuchung Ständen zu ſuchen ſind, kann aber Aufklärung

aber nur bei Perſonen vorgenommen , die wegen über die Wichtigkeit der Geſundheit für die Ehe

Gewerbsunzucht ſchon beſtraft ſind, ſo waren die auf andere Weiſe ausreichend verbreitet werden.

Geſundheitszeugniſſe inbezug auf die geſchlechtliche Ueberhaupt muß möglichſte Aufklärung über

Geſundheit der Ehebewerberinnen ohne jeden Wert. den Wert der Geſundheit, namentlich auch durch

Indeſſen ſelbſt eine einmalige förperliche Unter: Aushändigung eines Merkblattes bei der Anmeldung

ſuchung liefert nach Anſicht hervorragender Fach auf dem Standesamt, das Verſtändnis für dieſe

årzte keinen ficheren Beweis für das Nichtvor- Fragen heben .Die geſeßliche Einführung der Ge

handenſein von Geſchlechtskrankheiten. Das Ergebnis ſundheitszeugniſſe aber wäre eine beim heutigen

bleibt alſo gerade in einem der praktiſch wichtigſten Stand der Dinge völlig undurchführbare, übrigens

Punkte immer lüdenhaft. Eine mehrmaligeUnter- auch praktiſch wertloſe Maßregel.

ſuchung könnte aber doch keinesfalls vorgeſchrieben Aenderungen beſtehender Geſeke würden durch

werden . Zudem verurſacht ſchon eine einmalige die Einführung der Geſundheitszeugniſſe nicht not

gründliche Unterſuchung Koſten, die für die große wendig veranlaßt. Ein Zuſaß zu8 300 ŠEOB.

Mehrzahl der Ehebewerber nicht unerheblich wären wäre nicht geboten, weil in der Ausſtellung der

und als eheverteuernd, ehehindernd wirkend würden. Zeugniſſe auf Grund der geſeßlichen Vorſchrift

Um eine genügende Zahlvon Aerzten zu veranlaſſen, keine „unbefugte“ Offenbarung von Privatgeheim

die für die vereidigten Vertrauensärzte zu fordernde niffen erblidt werden könnte . Auch die Beſtim

beſondere Prüfung abzulegen , müßte wohl ein mungen der 88 1333, 1334 BOB. über Ehe

Anreiz durch ausgiebige Gebühren für die Aus- anfechtung wegen Irrtums undargliftiger Täuſchung

ſtellung der Zeugniſſe geſchaffen werden. Nun bedürften keiner Ergånzung ; Kenntnis des Inhalts

könnten die Gebühren ja auf öffentliche Koſten des Ehezeugniſſes würde zwar Irrtum , nicht aber

übernommen werden ; wenn aber der Aufwand unter allen Umſtänden argliſtige Täuſchung über

hierfür vorausſichtlich auch vergleichsweiſe mäßig die Geſundheitsverhältniſſe des anderen Teils aus

wäre, ſo iſt doch fraglich, ob bei der finanziellen ſchließen. § 1298 BGB. könnte einen Zuſaß er.

Ueberlaſtung von Reich, Ländern und Gemeinden halten, wonach, als durch einen wichtigen Grund

gerade für dieſen Zweck öffentliche Mittel flüſſig veranlaßt, ein Rüdtritt vom Verlöbnis wegen

gemacht werden könnten. ehewidriger Geſundheitsfehler des anderen Ver

Die praktiſchen Schwierigkeiten ſind alſo außer- lobten anzuſehen wäre, die erſt durch das Geſundheits

ordentlich groß . Doch ganz davon abgeſehen , iſt heitszeugnis offenbar werden .

der Nußen der Ehezeugniſſe ſehr fraglich. Mit Das geſekliche Gebot zum Austauſch der Ge:

Recht wendet Schallmayer," einer der bedeutendſten ſundheitszeugniſſe könnte bei8 1315 BGB. ein.
Raſſehygieniker, ein, daß ſich durch ein die Ehe gefügt werden. Bei 8 67 PerfSto . wåren Standes

widerratendes Zeugnis nur gewiſſenhafte und an- beamte mit Strafe zu bedrohen , wenn ſie zur

ſtändige Leute von der Eheſchließung abhalten Eheſchließung ſchreiten, ohne ſich vergemiſfertzu

ließen , während minderwertige ſich um das Zeugnis haben , daß die Geſundheitszeugniſſe vorher aus:

nicht kümmern würden ; die ungünſtigen Ehe getauſcht wurden .

ſchließungen würden alſo eher gefördert als zurück:

1
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Die Einwirkungen des Betriebsrätegeſeķes nehiner. Es iſtdanach zweifelhaft, ob die Arbeit.

nehmervertreter im AR. gegen den Willen der

auf das geltende Recht. Mehrheit im Klagewege Vorlegung der Bücher,

Bon Dr. Frit 6. Roch , Hechtsanwalt in Berlin.
Korreſpondenzen und ſonſtigen Bilanzunterlagen

fordern kann . Entſcheidend iſt, daß das Geſeß , wieſeine

(Schluß). Entſtehungsgeſchichte zeigt, die Tätigkeit der Arbeit

II . Weſentlich ſind die Abänderungen des nehmerinitglieder beſchränken wollte. Man wird

Handelsrechts durch die geſeßlichen Beſtim daher annehmen müſſen ,daß die Betriebsral8-:

mungen der $8 70 und 72 über die Befugniſſe mitglieder im AR. bei allen Fragen mitſtimmen

der BetrV. können , daß ſie aber, falls ſie ohne die ihnen nicht

Nach 8 70 werden in Unternehmungen, für zugänglichen Unterlagen hierzu nicht in der Lage

die ein Aufſichtsrat beſteht und nicht auf Grund find, kein Recht auf die Unterlagen , ſondern nur

anderer Geſeke“) eine gleichartige Vertretung der das Recht der Stimmenthaltung haben (vgl. die

Arbeitnehmer im AR. vorgeſehen iſt, nach Maß- eingehenden Ausführungen in meinem Kommentar

gabe eines beſonderen hierüber zu erlaſſenden Geſ . 6. 165 ff.). **)

ein oder zwei Betriebsratsmitglieder in den AR.
Nach § 72 können die Betriebsräte in Be

entſandt, um die Intereſſen und Forderungen der trieben , deren Unternehmer zur Führung von

Arbeitnehmer, ſowie deren Anſichten und Wünſche Handelsbüchern verpflichtet ſind, und die in der

hinſichtlich der Organiſation des Betriebs zu ver
Regel mindeſtens 300 Arbeitnehmer oder 50 An:

treten . Die Vertreter haben in allen Sißungen geſtellte im Betriebe beſchäftigen, verlangen, daß

des AR. Siß und Stimme, erhalten jedoch keine den von ihnen gewählten Betriebsausſchüſſen oder,

andere Vergütung als eine Aufwandsentſchädigung. wo folche nicht beſtehen , den Betriebsräten, all

Sie find verpflichtet, über die ihnen gemachten jährlich vom 1. Januar 1921 ab nach Maßgabe

vertraulichen Angaben Stillſchweigen zu bewahren. eines hierüber zu erlaſſenden Geſekes eine Be

Dieſe Beſtimmung hat für Aktiengeſellſchaften , triebsbilanz und eine Betriebegewinn

Kommanditgeſellſchaften aufAktien , Verſicherungs und Verluſtrechnung für das verfloſſene Ge

dereine a. 6. , Genoſſenſchaften und Geſellſchaften ſchäftsjahr ſpäteſtens 6Monate nach Ablauf des

m . b . $. Bedeutung, bei leşteren nur inſoweit
, Geſchäftsjahres zur Einſicht vorgelegt und erläutert

als ſie einen AR. errichtet haben . Für Kommandit- wird .

geſellſchaften mit Kommanditiſten wird oft ein
Dieſe Vorſchrift gilt für alle kaufmänniſchen

Ausſchuß zur Ueberwachung der perſönlich haftenden Betriebe, die die angegebene Zahl von Arbeit

Geſellſchafter eingeſeßt. Dieſer Ausſchuß iſt nicht nehmern beſchäftigen. Die kleineren Betriebe ſollen

als AR. anzuſehen. nicht betroffen werden , weil für ſie, die oft noch

Das Inkrafttreten des § 70 iſt von dem Er: in der Entwicklung begriffen ſind und keine Reſerven

laß eines beſonderen Gefeßes abhängig , das die haben, in der Bilanzmitteilung eine Gefahr liegt.

Beſtimmungen des HGB. mit 870 in Einklang Der Begriff der Betriebsbilanz und der Be

bringen ſoll. Nach dem HGB. iſt der AR. Drgan triebsgewinn. und Verluſtrechnung iſt

der Aktionäre und ſoll die Intereſſen des Unters dem Handelsrecht unbekannt. Der Begriff ſoul

nehmers wahrnehmen. 8 70 bedeutet demgegenüber durch das in Ausſicht genommene Geſek feſtgelegt

eine entſcheidende Aenderung des Charakters des
werden . In der Betriebsbilanz ſoll nur das Bes

AR. , indem er Aufſichtsratsmitglieder einführt, die triebskapital unter Ausſchluß des Privatvermögens,

die im weſentlichen den Intereſſen der von der das nicht im Betriebe arbeitet, aufgeführt werden .

Generalverſammlung gewählten Mitglieder wider:
Wenn bis zum 31. Dezember 1920 das Geſek

ſtreitende Intereſſen zu vertreten haben . Der AR .
nicht ergangen iſt, iſt nach $ 105 eine den Be:

hat damit aufgehört , nur Kontrollorgan der ſtimmungen des HGB. entſprechende Bilanzund

Åktionäre zu ſein . Gewinn- und Verluſtrechnung vorzulegen. Das

Welche Stellung die Betriebsratsmitglieder im Recht zurEinſicht in die Bilanzichließt

AR. haben werden , insbeſondere welches ihre Rechte das Recht zur Einſicht in ihre unter:

und Pflichten ſind, wird das in Ausſicht genommene lagen nicht ein (RommBericht Š. 28).

Geſetz zu klären haben . $ 70 gibt keine hin :8 Die Anwendungen der Beſtimmungen der 8870

reichend klaren Anhaltspunkte. Er gibt den Arbeit- und 72 iſt durch § 73 für die bereits mehrfach

nehmervertretern im AR. zwar Siß und Stimme erwähnten politiſchen, gewerkſchaftlichen u . dgl. Bez

in allen Sißungen,beſchränktaber andrerſeits die tri, triebe eingeſchränkt. Die Reichsregierung kann,

Rechte der Betriebsratsmitglieder auf die Ver : wenn wichtige Staatsintereffen dies erfordern, auch

tretung der Intereſſen und Forderungen der Arbeit- andere Unternehmungen oder Betriebe von der

Verpflichtung der 88 70 und 72 befreien .

“) Vgl . SS 11, 12 der Ausführungsbeſtimmungen III. Wie bereits die Ausführungen unter I

zum Geſeß über die Regelung der Kohlenwirtſchaft zeigen , greift das BetrRG. in die Zuſtändigkeit

v. 21. Auguſt 1919 (ROBI. S. 1449), $$ 44 der Vors

ſchriften zurDurchführung des Geſetzes über die Regelung 42) S. im übrigen Sahn in den Nachr. der 88.

der Kaliwirtſchaft v . 18. Juli 1919 (ROBI . S. 663). zu Nr . 8/1920 S. 2 ff.
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der ordentlichen Gerichte ein. Das Schlich in der Regel 20 Arbeitern zwingend vorgeſchrieben .

tungsverfahren im Falle der Einſpruchs gegen Für Bergwerke ſind die Arbo.enmeiſt durch Landed:

friſtgemäße Kündigungen iſt allerdings keine Ein- geſek vorgeſchrieben. (Vgl. für Bayern Art.88–98

ſchránkung der Zuſtändigkeit der Gerichte, denn d. Bergwert . vom 13. Aug. 1910) . Die Arbo. ſtellt

es handelt ſich hier nichtum bürgerliche Rechts: einmaldie Grundlage des Arbeitsvertrages dar , deffen

ſtreitigkeiten , nicht um die Feſtſtellung des Bet wichtigſte Punkte in ihr geregelt werden müſſen,

ſtehens oder Nichtbeſtehend eines Dienſtverhältniſſes, und daneben enthält ſie die Vorſchriften , die zur,

ſondern um die Entſcheidung, ob die Fortſeßung Aufrechterhaltung der techniſchen undwirtſchaftlichen
des Dienſtverhältniſſes trot Erlöſchens i ne Ordnung des Betriebes dienen ſollen. Die Arbo.

folge rechtswirkſamer Kündigung aus wurde bisher einſeitig vom Arbeitgeber erlaſſen

ſozialen Gründen angemeſſen iſt. Der Inhalt und war von der Zuſtimmung der Arbeitnehmer,

der Entſcheidung iſt nicht feſtſtellender, ſondern die nur vorher gehört werden mußten , grund,

rechtsgeſtaltender Natur. ſäßlich unabhängig. Die Zuſtimmung des ſtändigen

Beſchränkt wird dagegen die Zuſtändigkeit der Arbeiterausſchuſſes war gemäß § 134 b Abf. 3

ordentlichen Gerichte durch die Beſtimmung über Saß 2 nur für gewiffe fakultative und nebenſächliche

das Schlichtungsverfahren bei friſtloſen Ründigungen Beſtimmungen erforderlich .

aus wichtigem Grunde . Die rechtskräftige Ent: Nach dem Geſet (88 66 Ziff. 5 ; 75,78 Ziff. 3 ;

ſcheidung des SchlA ., die hier feſtſtellender Natur 80) iſt die Arbo. zwiſchen Betrü. und Urbeit

iſt, iſt einer Entſcheidung desordentlichen Gerichts geber als gleichberechtigtenArbeitsparteien zu ver

vollkommen gleichwertig, ſchafft materielle Rechts- einbaren . Falls eine Einigung nicht zuſtande

traft zwiſchen den Parteien und muß von den kommt, entſcheidet der Schla . bindend. Nur über

ordentlichen Gerichten wie ein rechtskräftiges ge- die Dauer der Arbeitszeit kann der Schla . eine

richtliches Urteil geachtet werden . von der geſeßlichen Regelung abweichende Be

IV. Die 3 uſtändigkeit der Schlich ſtimmung nicht treffen (S$ 75 , 80). Im übrigen

tungsbehörden iſt durch die Erweiterung der find die Betriebsvertretungen in vielen Fragen

Aufgaben und Befugniſſe der BetrV. erweitert zuHilfsorganen der Gewerbeaufſichtsbehörden aus

worden, da damit der Umkreis vergrößert worden geſtaltet und haben die Ausbildung der Behrlinge,

iſt, innerhalb deſſen grundlegende Streitigkeiten die Einhaltung der Unfallverhütungsvorſchriften

zwiſchen Arbeitnehmerſchaft und Arbeitgebern ent
u . dgl. zu überwachen.

ſtehen können. VI. Die Durchführung der Beſtimmungen des

Andererſeits iſt eine beſtimmte Art von Geſekes iſt durch beſondere Strafbeſtimmungen

Streitigkeiten der 3 uſt åndigkeit der der $8 99 ff.geſichert. Insbeſondere iſt der vor

Schlichtungsbehörden entzogen und dem jäßliche Verſtoß der Arbeitgeber oder ihrer Ver

Bozirkswirtſchaftsrat (bis zu ſeiner Errichtung treter gegen die Pflicht gegenüber der BetrV.

in Bayern der zuſtändigen Bezirts-Verwaltung zur Auskunft über den Betriebsgang u . dgl. und

behörde, in München dem Stadtrat, für Betriebe die Vorlegung von Bilanzen , Gewinn- und Ver

des Steates und der Körperſchaften des öffentlichen luſtrechnungen, Lohnbüchern und dgl. mit Geld

Hedis der vorgeſeßten Dienſtſtelle oder Aufſichts:
ſtrafe bis zu 2000 M oder Haft bedroht. Ver

behörde)') übertragen worden (S 93) . Es handelt
ſchärfte Strafe (Gefängnis bis zu 1 Jahr und

ſich um Streitigkeiten über die Notwendigkeit der Geldſtrafe bis zu 10000 M oder eine dieſer Strafen)

Errichtung, die Bildung und Zuſammenſeßung tritt ein, wenn der Arbeitgeber bei Erfüllung

einer BetrV . i . S. dieſes Geſekes, Wahlberechtigung der ihm nach 88 71, 72 obliegenden Pflichten

oder Wählbarkeit eines Arbeitnehmers, Einrichtung, zum Zwecke der Täuſchung und in der Abſicht,

Zuſtändigkeit und Geſchäftsführung der BetrV. den Arbeitnehmern Schaden zuzufügen , über den

und der Betriebsverſammlung, die Notwendigkeit Vermögensſtand des Unternehmens beſtimmtefalſche

von Geſchäftsführungskoſten der BetrV. und alle Tatſachen angibt oder beſtimmte richtige Angaben

Streitigkeiten , die fich aus den in dieſem Gefeße unterdrüdt.

vorgeſchriebenen Wahlen ergeben . Die Gültigkeit Wenn der Arbeitgeber nicht bei Erfüllung der

der Wahl kann während der Dauer des zwei durch SS 71 , 72 auferlegten Pflichten, ſondern

wöchigen Aushanges des Wahlergebniſſe8 angefochten bei Lohnverhandlungen falſche Zahlen angibt, um

werden (Wahlordnung SS 18, 19). die vorgeſchlagenen Lohnſäße als mit der Renta

V. Auch die Gew D. iſt in weſentlichen Punkten
bilität unvereinbar erſcheinen zu laſſen , ſo iſt der

abgeändert. Von Bedeutung find insbeſondere
Tatbeſtand des § 99 nicht gegeben .

die Vorſchriften über den Erlaß der Arbeits :
Auf der anderen Seite iſt die Verlegung der

ordnung. Die Arbeitsordnung iſt durch das
Schweigepflicht durch Angehörige oder ehemalige

ArbScho . vom 1. Juni 1891 ($S 134 aff. GewO.)
Angehörige von BetrV. mit Geldſtrafe bis

1500 M oder Haft und, wenn ſie in der Abſicht
eingeführt und für gewerkſchaftliche Betriebe mit

begangen iſt, ſich oder einem anderen einen Ver:

1 Bayer. Bollzugsvorſchriften v . 20. Februar 1920 mögensvorteil zu verſchaffen oder dem Arbeitnehmer

Biff. 10. Schaden zuzufügen, mit Gefängnis bis zu 1 Jahr
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beſtraft, neben welcher Strafe auf Geldſtrafe bis | Ausſtoßung des Vorſißenden beantragen kann ;

zu 3000 M und Einziehung der erlangten Vor- ebenſo kann der Arbeitgeber dieſen Antrag beim

teile erkannt werden kann. Bei mildernden Um- Bezirkswirtſchaftsrat ſtellen.

ſtånden tritt ausſchließlich die Geldſtrafe ein (8 100). Der Arbeitgeber kann gemäß § 29 Abſ . 2 , 3

Sowohl die Strafverfolgung des Arbeitgebers Verhandlung mitVerhandlung mit dem geſamten Betriebsrat

wie die des Arbeitnehmers iſt von einem Straf: verlangen .

antrag abhängig, deſſen Rügnahme zuläſſig iſt. Gegenüber den Gerichten iſt der Vorſigende

VII. Der Betrieberat iſt nicht gefeß nicht geſeßlicher Vertreter der BetrV.; er muß

licher Vertreter der Arbeitnehmerſchaft fich vielmehr durch beſondere Vollmacht ausweiſen.

oder einzelner Arbeitnehmer. Seine Die Betriebsverſammlung hat kein Recht,

Tätigkeit bindet die Arbeitnehmer in privatrecht: Vereinbarungen der Betrv. mit dem Arbeitgeber.

licher Beziehung nicht. Der Betriebsrat iſt vielmehr zu widerrufen.zu widerrufen. Die Abmachungen der BetrV .

nur dazu beſtimmt, die Intereſſen der Arbeit binden vielmehr im Rahmen der geſeglichen Be

nehmerſchaft beim Arbeitgeber zu vertreten und fugniſſe der BetrV. die Belegſchaft des Betriebes.

an Stelle der Arbeitnehmer in allen Angelegen- Die Betriebøverſammlung hat nur das Recht,

heiten mitzuwirken , an denen die Arbeitnehmer: Wünſche und Anträge an den Betriebsrat zu richten ,

ſchaft als Gegenpartei gegenüber oder neben dem die dieſer pflichtgemäß zu prüfen hat . Bei gröblicher

Arbeitgeber beteiligt iſt, z. B. bei der Aufſtellung Pflichtverlegung des Betriebsrats kann die Betriebs=

der ArbD ., der Regelung der Löhne oder der verſammlung die Auflöſung des Betriebsrats durch

Arbeitszeit oder anderem. Die Verfügung über den Bezirkswirtſchaftsrat beantragen und den neu

Privatrechte der Arbeitnehmer iſt ihmentzogen. gewählten Betriebsrat damit beauftragen, im Wege

Die gemäß § 78 Ziff. 2 vom Arbeiter- oder der Verhandlungen mit dem Arbeitgeber die alten

Angeſtelltenrat mit dem Arbeitgeber vereinbarte Verhandlungen aufzuheben..

Regelung der Arbeitszeit oder der Löhne z. B. , VIII. Die Vorſchriften des Gefeßes

berührt nicht die Rechte des einzelnen Arbeit- über den Aufbau der Betr V. ſind zwin :

nehmers, die ihm kraft ſeines Dienſtvertrages zu: genden Rechts. Dies folgt aus 3 62 , der die

ſtehen. Die Beſtimmung der Arbeitszeit iſt allerding8 Errichtung tariflicher Sondervertretungen nur unter

nach dem Arbeitsvertrag in der Regel dem Arbeit- beſtimmten , bereits oben beſprochenen Bedingungen

geber überlaſſen, ſo daß die unter Beteiligung zuläßt. Das hindert natürlich die Arbeitnehmer-:

der BetrV. zuſtande gekommene Regelungden ſchaft nicht, mit dem Arbeitgeber die Errichtung

Arbeitnehmer bindet. Dagegen würde es dem von Sondervertretungen neben den geſeßlichen

Arbeitnehmer im Falle des Zuſtandekommens eines Vertretungen tariflich zuvereinbaren (3. B. Redakteurs

Vergleichs zwiſchen Betriebsrat und Arbeitgeber ausſchuß, Äusſchuß der leitenden Angeſtellten u. dgl.).)

über die Bezahlung nicht geleiſteter Arbeit während Dagegen ſind die Vorſchriften des

des Verkehrsſtreits freiſtehen, über den Vergleich Gefeße8 über die Aufgaben und Befug :

hinausgehende Anſprüche an den Arbeitgeber ge- niſſe der Betr V. dispoſitiver Natur , da

richtlich geltend zu machen , ohne daß ihm der das Gefeß keine entgegenſtehende Vorſchrift gibt.

Vergleich wirkſam entgegengehalten werden kann. Auch im Ausſchuß der Nationalverſammlung hat

Ein folcher Vergleich ſtellt nur Richtlinien dar, Einſtimmigkeit darüber beſtanden, daß das Geſet

die die BetrV. als den Intereſſen der Arbeitnehmer nur die Norm darſtellt, hinter der niemand zurüds

entſprechend anerkannt und zur Annahme zu bleiben darf (vgl. KommBer. S. 7 , 24 , 46 , Begr.

empfehlen ſich verpflichtet. Selbſt der Nachweis, S. 22). Der Grundſaß der Tarifvertragsfreiheit

daß der einzelne Arbeitnehmer fich ihnen durch bedeutet aber nicht etwa, daß das Geſeß auch gegen

ſeine Stimmabgabe in der Betriebsverſammlung den Willen des Arbeitgebers durch Schiedsſpruch

unterworfen hat, führt nicht dazu, ihn als durch im Schlichtungsverfahren zugunſten der Arbeit

den Vergleich gebunden anzuſehen . nehmer abgeändert werden kann . Die gefeßliche

Die Betr ». wird gegenüber dem Arbeitgeber Grundlage für das Mitbeſtimmungsrecht der Arbeit:

und dem Schla . durch den Vorſigenden oder ſeinen nehmer iſt das BetrRG . und es würde eine Geſekess

Stellvertreter geſeßlich vertreten (§ 28) . Falls Verlegung darſtellen, wenn im Schiedsverfahren

der Vorſigende den Beſchlüſſen des Betriebsrats über das Geſetz hinaus den Arbeitnehmern Rechte

zuwider im Namen des Betriebsrats Verſicherungen zugeſtanden würden , die ihnen der Arbeitgeber

abgibt , ſind dieſe Erklärungen für den Betriebs- nicht freiwillig einräumen würde. $ 75 Ab . 1.

rat verbindlich, es ſei denn , daß der Betriebsrat Saß 3 bringt dieſen Grundſaß im BetrRG . zum

die geſeßliche Vertretungsmacht des Vorfißenden Ausdruck. Er beſtimmt, daß bei der Vereinbarung

allgemein oder im Einzelfalle durch ausdrückliche der Arbeitsordnung im Falle des Streits über

Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber oder dem die Dauer der Arbeitszeit der Schla . keine rechtlich

Schlichtungsausſchuß beſchränkt hat . Gegen den Miß- bindende Entſcheidung treffen kann , die den Arbeit

brauch der Vertretungsmacht des Vorſißenden kann geber in ſeinen ihm durch die VO. über die Regelung

der Betriebsrat anan die Betriebsverſammlung der Arbeitszeit gewährleiſteten Rechten wider ſeinen

appellieren , die beim Bezirkswirtſchaftsrat die Willen beſchränkt.
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Kleine Mitteilungen.

Die vorſtehenden Ausführungen wollten nur ſoweit ſie den bei Grundſtüdsübertragungen zu entrich

einige für die Rechtspflege weſentliche Fragen an tenden bayeriſchen Stempel betrifft, durch das GrErws.

ſchneiden. Das Geſek birgt noch eine Fülle juriſtiſchen
StG. aufgehoben iſt und im übrigen umfangreiche dem

Stoffs, der wiſſenſchaftlicher Bearbeitung harrt .
lepteren unbekannte Einſchränkungen der Prüfungs :

pflichtbe8 Grundbuchrichters hinſichtlich der Entrichtung

der bayeriſchen Stempelabgabe enthält.

Beſteht fohin mangels einer Vorſchrift im Gr.

ErwSt. für den Grundbudrichter bei Zuwiders

handlung gegen § 24 nichtmehr die mittelbare Haftung

i. S. der früheren Vorſchriften , ſo iſt noch zu prüfen ,

zu § 24 del Grunderwerbfteuergeſetze8. ( Daftung ob ihn nicht eineSchadenserſaßpflicht nach 8 839 BGB.

del Grundbudridhterë). Nach dieſem 8 24, der einer trifft. Nach dieſer Vorſchrift hat der Beamte, der

bewährten Vorſchrift des Hamburger Immobilien- ſchuldhaft die ihm einem Dritten gegenüber obliegende

abgabengeſebes b . 1. März 1882 entſpricht (Begr.
Amtspflicht berlebt , ihm den daraus entſtehenden

zum Entw . eines Grundwechſelſteuergeſebes ), darf Schaden zu erſeßen, d. b. den Zuſtand herzuſtellen ,

der Erwerber eines Grundſtüds in das Grundbuch
der ohne den Eintritt des zum Erſaß verpflichtenden

erſt eingetragen werden, wenn dem GBA. eine Be
Umſtands beſtände (8 249 BGB.) . Dritter i. S. des

îcheinigung der Steuerſtelle über die Stundung § 839 BGB. iſt im Gegenſaß zu dem Gemeinweſen,

oder Sicherung der Steuer oder über die etwaige in deſſen Dienſt der Beamte ſteht, jeder, deſſen Inter

Steuerfreiheit beigebracht iſt. Gleich dem erwähnten eſſen nach der beſonderen Natur der Amtspflicht durch

Vorbild enthält das OrErwSt. teine Beſtimmung deren Nichterfüllung berührt werden (Recht 1909

über die Haftung des Grundbuchrichters bei Nichts Nr. 1886 ). Die in 8 24 des GrErwStG . dem Grunds

beachtung des § 24. Es fragt ſich nun, ob in dieſer buchbeamten auferlegte Verpflichtung zur Prüfung der

Hinfidt etwa nod die Vorſdriften des RStemps ſteueramtlichen Beſcheinigung iſt offenbar in Fietaliſchem

v. 3. Juli 1913 anwendbar ſind. Nach deſſen § 91 Intereſſe aufgeſtellt; es ſoll dadurch die Möglichkeit

A6.3 tonnte der Grundbuch richter die Eintragung des des Steuerausfalls wegen Zahlungsunfähigkeit des

neuen Eigentümers in das Grundbuch nach ſeinem Er
Veräußerers oder Erwerbers bei ſteuerpflichtigem

meſſen von einer vorgängigen Sicherheitsleiſtung für
Wechſel im Grundeigentum verhindert werden. Die

den Stempelabgabenbetrag abhängig maden ; wenn Steuerpflicht ſelbſt wird hier begründet durch die Eins

ihm das nach pflichtmäßigem Ermeſſen geboten erſchien, tragung der Rechtsänderung in das Grundbuch (8 4),

jo war er verpflichtet, Sicherheit zu verlangen. Nach ſofern es dieſer Eintragung zum Eigentumsübergang

$ 92 traf ihn die Haftung für die Stempelabgabe, bedarf ; vorher beſteht der Anſpruch des Reichs und

ſoweit er ſchuldhaft die ihm nach $ 91 obliegende Pflicht der ſonſtigen Berechtigten (§ 32) auf die Steuer nur

berabſäumte. in den Fällen, in denen ſich die Eigentumsänderung

Gemäß § 37 des GrErwStG . traten die Vors ohne ihre Eintragung ins Grundbuch vollzieht. Nimmt

ſchriften des RStempG ., der Landesgeſeße und der nun der bayer. Grundbuchrichter, dem gegenüber das

Gemeindeſaßungen , welche die Erhebung einer Abgabe Reich und die Gemeinden „ Dritte " ſind , ohne die

von Grundſtüdsübertragungen uſw. betreffen , mit ſteueramtliche Beſcheinigung des § 24 eine Eintragung

Wirkung v. 1. Dit. 1919 außer Araft ; mit den Vor- ins Grundbuch vor, ſo verlebt er eine ihm dem Fiskus

ſchriften über die Erhebung der Abgaben verlieren
uſw. gegenüber obliegende Amtspflicht, nämlich die Ver

natürlich auch die über die Haftung der Beamten für pflichtung, das Vorhandenſein der Steuerbeſcheinigung

die Nichtbeachtung der Vorſchriften über die Erhebung nachzuprüfen und bei deren Mangel die Eintragung

ihre Wirkſamkeit für die Zukunft. An Stelle der abzulehnen .

bisherigen Reichs- und Landesſtempelabgaben bei Wird zunächſt die Nachprüfung vor der Eins

Grundſtüdswechſel iſt die Grunderwerbſteuer getreten, tragung einer Auflaſſung verſäumt, ſo erleidet der

die als ſelbſtändige indirekte Steuer aufgebaut und Reichsfiskus durd dieſe Unterlaſſung und die Eins

aus dem Rahmen des RStempG . herausgehoben iſt tragung des Erwerbers als Eigentümer keinen Schaden ,

(vgl. die Begr .). Infolgedeſſen iſt eine entſprechende d. h . keine Einbuße an einem bereits vorhandenen

Anwendung des S 92 RStemp. – unter Annahme§ Lebensgut. Die Vermögenslage des Fiskus und der

der Fortbauer ſeiner Geltung – auf Verſtöße des ſonſtigen gemäß § 32 Steuerberechtigten nach der

Grundbuchrichters gegen § 24 des GrErwStG . ausges Eintragung iſt gegenüber der bei Ablehnung der Eins

idloſſen. Für dieſe Anwendung iſt aud um desmillen tragung nicht berſchlechtert. Im Falle der Ablehnung

tein Raummehr, weil & 92 RStemp. im Zuſammen des Eintragungsantrags wäre für den Fistus ein

balt mit § 91 Abſ. 3 a. a . D. den Richter für die Anſpruch auf die Grunderwerbſteuer überhaupt nicht

Stempelabgabe nur dann als haftbar erklärt, wenn entſtanden, erſt durch die Eintragung der Auflaſſung

er es ſchuldhaft verabſäumt, von der Sicherheitsleiſtung hat er dieſen Anſpruch erlangt ($ 4 ) und iſt rechtlich

die Eintragung ins Grundbuch abhängig zu machen , das fistaliſche Vermögen vermehrt. Wenn die Mehrung

obwohl ihm nach pflichtmäßigem Ermeſſen das Ers bei Zahlungsunfähigkeit der Beteiligten und Uebers

fordern der Sicherheit geboten erſcheinen müßte. Nach belaſtung des Grundſtüde praktiſch gleich Null und

8 24 GrErwStG . dagegen hat er ſich in allen Fällen wertlos iſt, ſo liegt darin doch keine durch die Pflicht

der Eintragung eines Grundſtückserwerbers ohne Unters verleßung des Grundbuchrichters verurſachte Schädis

idied vorher über die Beſtätigung der Steuerſtelle gung des Fislus i . S. der $8 839, 249 BGB. Eben

zu vergewiſſern. Es bedarf endlich keiner näheren ſowenig iſt kauſal für den Steuerausfall eine gegen

Ausführung,daß auchArt. 40,39 Abſ.3 des BayStemp . 8 24 GrErwStG . verſtoßende Eintragung des neuen

d. 21. Auguſt 1914 hinſichtlich der Grunderwerbſteuer Eigentümers im Wegeder Grundbuch berichtigung,

teine Anwendung finden kann, da jene Vordrift, in- 3. B. beim Erwerb durd Zuſchlag, falls der Erſteher
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auch fonjtenicht beigetrieben werden kann. much in foltemangenommenenwerben annen methetbesto
die Grunderwerbſteuer bezahlen und dieſe Willen des auch nach ſeinem Tode noch

dieſen Fällen iſt durch die nach § 24 unzuläſſige Eins jeigemäß $$ 130 Abſ. 2, 153 BGB.auf ſeine Willens

tragung die Vermögenslage des Fistus uſw. nicht erklärung ohne Einfluß geweſen. l . habe gewünſcht,

verſchlechtert, da der hier bereits vor der Grundbuch
daß die Annahme des Vertragsantrags durch die Vor

nahme der Auflaſſung nicht erfolge , ſolange er noch
berichtigung vorhandene Anſpruch auf die Steuer in

leidlich geſund ſei ; er habe zwar nicht gewollt, daß

gleicher Weiſe nach der Eintragung des Erſtehers das Schentungsverſprechen unter allen Umſtänden erſt

fortbeſteht. Anders wäre es , wenn eine berartige nach ſeinem Tode erfüllt werde, aber ebenſowenig,

Eintragung die Urſache für den Ausfall eines Steuer- daß ſein Tod dem Bell. ein Kindernis bereite. Er

betrags ſein könnte, der ohne jene Eintragung an den habe auch nicht die Bedingung geſtellt, daß der Bell.

Fistus uſw. bezahlt werden würde. Ein ſolcher ur
ihn überlebe, vielmehr ſchonzu feinen Lebzeiten den

fächlicher Zuſammenhang zwiſchen der – dem § 24
Grundſtüdsanteil übereignen wollen, aber dieErfüllung

in ſeiner Anweiſung an den Befl . eine Zeitlang hinaus
zuwiderlaufenden – Eintragung und einem etwaigen
Ausfall der Grunderwerbſteuer iſt aber nicht erſichtlich

geſchoben . Danach liege feine Schenkung von Todes

wegen vor. Das Schenkungsverſprechen unter lebenden

gleichgültig, ob der Anſpruch auf die Steuer ſchon ſei gerichtlich beurkundet, alſo formgültig geweſen ;

vor der Eintragung entſtanden iſt oder erſt durch ſie es habe zwar formlos nicht wirtſam angenommen

entſteht. Aus dem Dargelegten ergibt ſich, daß eine werden können, weil die Uebereignung eines Grund ,

Schadenserſaßpflicht des Grundbuchrichters nach§ 839 ſtüđs in Frage geſtanden habe; aber mit der gericht

BGB. gegenüber dem Fistus uſw. aus der Nichts lich beurkundeten Erklärung der Auflaſſung, die die

beachtung des § 24 GrErwStG. nicht gegeben iſt.
Annahme in ſich ſchließe, gehe das Gründungsgeſchäft

Hierbei bleibt jedoch die Frage unberührt, inwieweit
der Auflaſſung, die Schenkung, in Ordnung. Dann

ſei aber auch die damit verbundene Vollmacht noch
eine derartige Eintragung den Tatbeſtand eines Dienſt gültig geweſen und zugleich die dingliche Einigung
vergebens nach dem Richterdisziplinargeſeß erfüllt. des §873 BGB. zuſtande gelommen . Durch die Eins

Amtsrichter Diema yr in München . tragung ſei der Bekl. Eigentümer geworden .

Dieſe Ausführungen ſind nicht frei von Jrrtum .

Unbedentlich iſt die Annahme, daß feine Schenkung

auf den Todesfall vorliegt und daß der Willé des 8 .

dahin ging, daß der Bekl. auch nach ſeinem Tode noch

Aus der Mechtſprechung.
von der Auflaſſungsvollmacht ſollte Gebrauch machen

fönnen. Dagegen iſt es trrig , wenn der Berk . an

Reichsgericht.
nimmt, daß durch die gerichtl .Beurkundung der Vol.

macht das Schenkungsverſprechen , das er in dieſer

A. giviljaden. findet, in einer der Formvorſchrift des § 518 BOB.

I.
genügenden Weiſe beurtundet worden ſei. Es tann

unentſchieden bleiben, ob zur Erfüllung der Form ,

Grteilung einer Vollmacht in Verb . mit einem der: vorſchrift auch erforderlich iſt, daß die dem Verſprechen

ftedten Schentungeperſprechen. Rann die dem Bebolls gugrunde liegende Schenkungsabſicht in der Ürkunde

mächtigtenerteilte Ermächtigung zur Auflaffung an fich ausgedrüdt ſei. Jedenfalls bedarf das Berſprechen ,

ſelbftohne weiteres auchnach dem Lode des Vollmacht: d . h . die Verpflichtungserklärung des Schentgebers,

gebers gebraucht werden ? Der Ehemann der Al., der des Ausdruďs. Die Einfleidung in eineVollmacht
Bandwirt A. 2., iſt am 6. März 1917 verſtorben und aber läßt in keiner Weiſe erkennen, daß der Vollmacht.

auf Grund wechſelſ. Deſt. von der Kl. beerbt worden. geberdem Bevollmächtigten irgend etwas , derſprochen "
Er hat am 3. Juni 1911 zu Prot. des (nach Bandesr. Hat, eine ſchuldrechtliche Berpflichtung eingegangen iſt.

zu Beurtundungen zuſtändigen ) AG. folgendes erklärt : Das Geſetz will aber durch die Form gerade geſichert

„ Meine EhefrauD.und ich ſtehen als Eigentümer des wiſſen, daß der ſchenkungsweiſe Berſprechende fich
auf Art. 34 des GrB. v . W. verzeichneten Grundbes darüber klar wird, daß er eine bindende Verpflichtung

fißes eingetragen . Zweds Auflaſſung meiner ideellen übernimmt, damit er nicht übereilt ein ſolches Ver

Hälfte an ſich bevollmächtige ich hiermit meinen Neffen ſprechen abgebe (Mot. II S. 293). Dieſem Zwede der

D. W.“ . Auf Grund dieſer Vollmacht hat der Bell. Formvorſchrift wird durch die Eintleidung in eine
am 29. März 1917 die zum Nachlaſſe des Vollmacht- Vollmacht nicht genügt . Somit würde die ſchuld

gebers 8. gehörige ideelle Hälfte des Grundſtücs an rechtliche Verpflichtungserklärung zur ſchenkweiſen

fich ſelbſt aufgelaſſen. Daraufhin wurde er als Mits Uebereignung des Grundſtüđsanteils als ſolche ſchon
eigentümer eingetragen. Die Kl. behauptet, daß nicht wegen Mangels der in g 518 vorgeſchriebenen Form

der Bell., ſondern ſie als Erbin Eigentümerin der nichtig ſein . Deshalb kann dahingeſtellt bleiben, ob

Grundſtüdshälfte und ſomit das Or8 . unrichtig ge- die ' in § 313 BOB. vorgeſchriebene Form gewahrt

worden ſei. Sie beantragt die Berurteilung des Bell. worden iſt.

anzuerkennen ,daß ihr das Eigentum an der ideellen Dieſer Irrtum würde indeſſen nicht zur Aufhebung
Grundſtüdshälfte zuſteht, und ihre Eintragung zu bes zu führen brauchen . Denn das fchuldrechtliche Schen.

willigen. Das Do. hat nach der Klage erkannt. Das tungsverſprechen war nicht der einzige Inhalt des in

DUG . hat die Klage abgewieſen. Die Heviſion hatte die Form der Bollmacht eingekleideten Rechtsgeſchäfts.

Erfolg . Dieſes enthielt vielmehr nach dem Wiñen des 2.

Oründe : Der Anſpruch iſt ein Berichtigungs- außer der Verpflichtungserklärung noch die Erteilung

anſpruch i . S. des § 894 BGB. Zu deſſen Geltend- einer Vollmacht, unter allen Umſtänden, alſo auch

machung iſt die Kl. als Erbin ihres als " Eigentümer wenn das ichuldrechtliche Verſprechen ungültig ſein

eingetragen geweſenen Ehemannes berechtigt. Sie follte, die Uebereignung des Grundſtücsanteils auf

gründet den Anſpruch darauf, daß die Bollmacht zur ſich herbeizuführen, demnach die zu dieſem Zwede er:

Auflaſſung an ſich ſelbſt unwirtſam geweſen ſei. Der forderliche singliche Einigungserklärung des L. (8 925

Berk. " erblidt in der Vollmacht ein Schenkungsvers BOB. ) in deſſen Namen vor dem OBA. ſich ſelbſt

(prechen unter Bebenden, das der Ehemann des Al. gegenüber abzugeben. Da feſtgeſtellt iſt, daß dieſer

dem Bell. machen wollte, alſo einen Antrag zu einem Teil des einheitlichen Rechtsgeſchäfts auch ohne den

Schenkungsvertrage (8 518 ), der am Tage nach ſeiner nichtigen Teil vorgenommen worden ſein würde, war

Beurkundung dem Bell. zugegangen ſei und nach dem er gemäß § 139 BOB. durch die Nichtigkeit nicht bes
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troffen. Die Vollmacht zur dinglichen Uebereignung | gelten. Aber hier durfte der Bell. erwarten, daß der

beſtand vielmehr unabhängig von der Gültigkeit des Al. entſprechend antworten werde, wenn er mit dem

zugrunde liegenden Medótsverhältniſſes (RG8. 81, 51 ). / Inhalt des Schreibens nicht einverſtanden ſei . Der

Xuf Grund ihrer konnte derBekl , (ſoweit nicht ein Kl. konnte hierüber nicht im Zweifel ſein . Des

anderes rechtliches şindernis beſtand), auch nach dem halb mußte der Kl. nach Creu und Glauben dem Bell.

Tode des 8. die Auflaſſung an ſich ſelbſt erklären. antworten, auch wenn er nicht Kaufmann war, falls

Mitdieſer war die Schenkungvollzogen, die ſchentungs- er nicht den Inhalt des die Beſprechung wiedergebenden

weiſe verſprochene Beiſtung bewirkt und dadurch gemäß Schreibens gegen ſich gelten laſſen wollte. Esiſt des

$ 518 Abſ. 2 BGB. derdemSchenkungsverſprechen halbkeine Gefeßesverleßung darin zu finden, daß der
anhaftende Formmangel geheilt . Berr . aus der Unterlaſſung einer Antwort eine ſtill

Der Aufrechterhaltung des Urt. ſteht jedoch ein fchweigende Genehmigung des Schreibens durch den

anderes Bedenken entgegen . Nach dem Tode des . KI. entnommen hat. (Urt. d. V. ZS. v . 11. Febr. 1920,

war an deſſen Stelle die Al. als Erbin getreten ; zu V 356/1919) .

ihr ſtand der Bell. nunmehr in dem Verhältniſſe eines

Bevollmächtigten ; von ihr leitete er ſeine Vertretungs

macht ab . Ein eigenes Recht auf die Vollmacht hatte

er noch nicht erworben , da die zugrunde liegende Feſtſtellung einer Lieferpflicht für die Zeit nach

Berpflichtungserklärung ungültig und die Schentung dem Friedensſchluße. Zuläſſigteit der Klagebei Un

noch nicht vollzogen war. Es liegen aber Anzeichen gewißheit der weiteren Entwidelung der Verhältuiffe.

dafür vor, daßes dem Willen der Al. nicht entſprach, Die XI. kaufte im Juli 1914 von der Bekl . 100 Tonnen

daß derBell. von der Vollmacht Gebrauch machte, Stanzbleche. Im Sept. 1914 vereinbarten die Parteien,
um die Lebereignung auf ſich herbeizuführen, und es daß der Ábſchluß, der nach dem Vertrage innerhalb

iſt auch nicht ausgeſchloſſen , daß der Bell. das erkannt eines Jahres auszuführen war, noch ein Jahrnach

hat. Ein unter ſolchen Umſtänden von dem Bevoll. Friedensſchluß gelten ſollte. Die Bell., die noch bis

mächtigten, wenn auch innerhalb ſeiner Vertretungs- zum Sept. 1915 Lieferungen gemacht hatte, ſagte ſich

macht, vorgenommenes Geſchäft mit einem Dritten, im Juli 1916 mit Müdſicht auf die Aenderung der

der erkannt hat, daß der Bevollmächtigte dem Willen wirtſchaftl. Verhältniſſe vom Vertrage los . Die Al .

ſeines Bollmachtgebers zuwiderhandelt, iſt für den klagte auf Feſtſtellung, daß die Bell. verpflichtet ſei,

Bollmachtgeber nicht verbindlich . Das hat das NG. den Reſt von 59 864 kg innerhalb eines Jahres nach

wiederholt ausgeſprochen . Umſomehr muß das gelten, Friedensſchluß zu liefern. Das die Klageabweiſende

wenn der BevoÜmächtigte unter folchen Umſtänden ürteil des Berð . wurde auf die Meviſion der Al . auf

ein Geſchäft mit ſich ſelbſt ſchließt.' Bagen dieſe Ums gehoben.

ſtände in der Perſon des Bekl. vor, ſo durfte er nach Gründe : Das Bero , weiſt die Klage ab, weil

dem Tode des 1. die Auflaſſung an ſich ſelbſt nicht tein rechtl. Intereſſe der Al. an der alsbaldigen Feſts

mehr vornehmen und konnte auf Grund der ihm von ſtellung der Berpflichtung der Befl . vorhanden, dieſe

1. erteilten Bollmacht nicht mehr rechtswirtſamdas Vorausſegung des § 256 3 D. alſo nicht gegeben ſei.

Eigentum erwerben. (Urt. des V. ZS. vom 31. Jan. Es führt aus : Die Bekl. könne fich 2. 3. auf Un

1920, V 406/19). möglichreit der Erfüllung nicht berufen . Es ſei aber

ungewiß , wie die Berhältniſſe in dem Jahre nach dem

Friedensſchluſſe liegen würden . Wenn jeßt die Ber

pflichtung der Bell. feſtgeſtelltwerden würde, ſo hindere
Stillſchweigender Bertragsſchluß, wenn ein fog . Be. das die Bell. nicht, ſich je nach derweiteren Entwidelung

ftätigungsſchreiben nicht beantwortet wird. Aus den ſpäter auf Unmöglichkeit zu berufen . Die Kl. habe
Gründen : Die Reviſion rügt Verleßung des § 151 daher kein Intereſſe daran, jeßt eine Entſcheidung zu
BGB., der nur eine Verkehrsſitte für maßgebend er. erhalten. Dieſe Ausführungen ſind unhaltbar. Daß

kläre. Sie führt aus, nur bei Voltaufleuten ſei ein die Al. ein rechtliches Intereſſe an der Feſtſtellung des
ſtiaſchweigender Bertragsſchluß anzunehmen, wenn der Vertragsverhältniſſe hat, ergibt ſich ſchon daraus,

Empfänger eines Beſtätigungsſchreibens nicht darauf daß die Bell. bereits im Juli 1916 fich endgültig vom

antworte. Jedoch handelte es ſich hier nicht um ein Bertrage losgeſagt hat, und demgemäß auf dem Stand

Angebot zum Abſchluß eines neuen Vertrages. Die punkte ſteht, daß ſie in keinem Falle zu einer Lieferung
Parteien ſtanden bereits in einem Vertragsverhältnis, verpflichtet ſei , alſo auch dann nicht, wenn die duro

wonach dem Al . vom Bell. für die Vermittelung des den Arieg hervorgerufenen Schwierigkeiten bis zum
Bertaufs eines Kohlenbergwerts eine Proviſion ver- Ende der im Sept. 1915 vereinbarten Friſt wieder

ſprochen war. Es hatte ſich herausgeſtellt, daß bei beſeitigt ſein ſollten. Da noch eine größere Warens

weitem nichtder hohe Kaufpreis zu erzielen ſein werde, menge in Frage ſteht, braucht ſich die Kl. auch nicht

der in Ausſicht genommen und nach dem die Proviſion auf eine ſpätere Zeit verweiſen zu laſſen. Sie muß,

bemeſſen worden war. Deshalb fand wegen anderer um ihre geſchäftlichen Verfügungen treffen zu können,
Hegelung der Proviſionsforderung des Ål. eine Be. wiſſen, ob ſie auf eine Lieferung überhaupt noch

ſprechung des Betl. zwar nicht mit dem Kl. , aber doch rechnen kann, oder ob infolge der Umgeſtaltung der
mit einem Dritten ſtatt, BI., dem an der Vermittelung wirtſchaftl. Berhältniſſe das Bertragsverhältnis etwa

des Staufgeſchäfte lag. In dem Schreiben vom fols ſchon jeßt als aufgelöſt zu betrachten iſt. Sie hat

genden Tage gab der Bell. das Beſprochene zuſammen- daher auch ein Intereſſe an der alsbaldigen Feſt
faſſend wieder unter Hinweis darauf, daß es das Er- fteúung. Die Möglichkeit, das ſpätere Veränderungen

gebnis der Beſprechung über die Veränderung der das Vertragsverhältnis beſeitigen können, auch wenn

Proviſionsforderung ſel. Auf Beranlaſſung des kl . es ießt noch beſteht, ſteht dem Feſtſtellungsintereſſe

wurde dieſes Schreiben , das zuerſt an Bi. gerichtet und damit der Zuläſſigkeit der Feſtſtellungsflage hier
war, dadurch an den Kl. gerichtet, daß der Namedes BI. ebenſowenig entgegen wie in anderen Fällen , in denen

durch den des Kl. erſekt wurde. Bei dieſer Sachlage künftige Beiſtungen in Betracht kommen . Die Frage

iſt die Annahme des Berd nicht zu beanſtanden , des Feſtſtellungsintereſſes muß nach der gegenwärtigen

daß der Inhalt des Schreibens als vom Al. ſtills Sachlage beantwortet werden (vgl. JW . 1917, 8994)

idweigend genehmigt zu gelten habe, weil er nicht und iſt danach zugunſten der Hl. zu bejahen. Es

darauf geantwortet habe. In der Regel tann freilich mußdaher das Beru. aufgehoben und die Sache an
nur im Sandelsverkehr zwiſchen Kaufleuten das das Ber6 . zurüdverwieſen werden. Bei der fachlichen
Soweigen auf ein Beſtätigungsſchreiben über Bors Würdigung des Klageanſpruches iſt unter Klarſtellung

verhandlungen nach der Handelsſitte als Genehmigung der tatſächlichen Verhältniſſe zu prüfen , ob nicht ſeit

n.
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der Vereinbarung vom Sept. 1914 auf dem hier frag

lichen Gebiete eine ſo völlige Umwälzung der wirts

ſchaftlichen Verhältniſſe ftattgefunden hat, daß die

Ausführung nach dem Friedensſchluſſe nicht mehr

als die bei jener Vereinbarung noch erwartete und

gewollte Leiſtung anzuſehen, vielmehr infolge der geits

lichen Berſchiebung eine dauernde Befreiung des

Lieferungsſchuldners und die Auflöſung des Vertragss

verhältniſſes eingetreten iſt. Auch bei der Entſcheidung

dieſer Frage iſt von der gegenwärtigen Sachlage aus.

zugehen. (Urt. d . III. ZS . d .13. Febr. 1920, III 284/19 ).
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IV.

Reine Anwendung des § 558 BGB. auf HüdAabe:

anſprüche des Vermieterd. In der Zeit v . 1. März

bis Ende Sept. 1916 benußte ein ErſBat. mietweiſe

ein der Sl. gehöriges Baus zur Unterbringung von

Revierkranten und zu ſonſtigen dienſtlichen Zweden.

In dem Bertrage war der Al, die Verpflichtung auf

erlegt, eine Anzahl Betten und ſonſtige für 70 Áranke

und 35 weitere Mannſchaften erforderliche Gebrauchs

gegenſtände herzugeben. Nach Beendigung des Miet

verhältniſſes forderte die Kl. u . a . die Berausgabevon

Gegenſtänden des Hausrats, die dem Bataidon beim

Einzug überlaſſen worden ſeien, beim Auszug aber

fehlten, oder den Erfaß des Wertes dieſer Sachen. Die

abweiſende Entſcheidung des BG. wurde auf die He

viſion der Kl . in dieſem Punkte aufgehoben .

Aus den Gründen : Begründet iſt die Reviſion,

ſoweit fie den Herausgabeanſpruch betrifft. Das BO.

weiſt dieſen als nach § 558 Abſ. 1 BGB. verjährt ab.

Dieſe Verjährungsvorſchrift kann jedoch auf hier reine

Anwendung finden . Die Sachen , um die es ſich handelt,

Betten, Gardinen, Stühle, Beleuchtungstörper und

andere Hausratſachen, können nicht, wie das BG.

angenommen hat, als Zubehörſtüđe des Bauſes ange

ſehen werden. Nach dem , was das BG. über die

beabſichtigte Dauer des Vertrags feſtſtellt, kann von

einer wirtſchaftlichen Beſtimmung des gauſes zu einem

Strankenhauſe und einer Zwedbeſtimmung der Sachen

zur Berwendung darin nicht geſprochen werden . Es

handelte ſich vielmehr nur um eine vorübergehende

Benußungsart des Þauſes und um eine vorübergehende

Benußung der Sachen für dieſen – vorübergehenden

wirtſchaftlichen Zwed. Dadurch konnte nach § 97

A65. 2 BÓB. die Zubehöreigenſchaft der Sachen nicht

begründet werden. Als ſelbſtändige Gegenſtände eines

Mietvertrags ſind ſie mit der Vertrags- oder Eigen

tumstlage zurücgefordert worden . Nicht alſo handelt

es ſich um einen Erſaħanſpruch wegen Veränderungen

oder Verſchlechterungen des vermieteten Hauſes. (Urt.

d . III . ZS, v. 10. Febr. 1920, III 274/19).

Gründe : Das BG. nimmt, dem Urt. des 1. ZS

des No. v . 15. Dez. 1917 (MGZ.92, 34) folgend, an

daß durch die auf Grund der BNVD. über die Sicher

ſtellung von Ariegsbedarf v. 24. Juni 1915 erfolgte

Beſchl. der Ware der Bell. als derjenige betroffen

worden ſei, dem 7. 8. der Beſchl. das Eigentum an

der Warezuſtand, und daß er deshalb durch die Uebers

ſendung der der Beſchl. unterliegenden Ware an die

Kl. nicht ſeiner vertraglichen Verpflichtung genügt

habe, der " KI. das Eigentum an der Ware zu vers

ſchaffen. Es nimmt weiter an , daß die Kl. nur in

der irrigen Annahme, das Eigentum an der Ware zu

erlangen, ſie angenommen und gezahlt habe. Die

Al. jet hiernach zur Rüdforderung der Zahlung be

rechtigt. Die Neviſion beanſtandet die Anwendung

der imNOZ. 92, 34 ausgeſprochenen Auffaſſung. Sie

führtaus, daß die Kl. bereits vor dem 1. April 1916,

bem Tage des Inkrafttretens der BeſchlBD ., das Eigen.

tum erlangt habe. Dieſe Ausführung geht fehl . Das

BO. legt zutreffend dar, daß die Ål. zu dieſer Zeit

das Eigentnm noch nicht erlangt hatte. Es handelte

ſich um einen Verſendungslaufim gewöhnlichen Sinne.

Erfüllungsort war nach dem Beſtätigungsſchreiben des

Beil . ab Lager D.“ dieſer Plaß. Die Verſendung

erfolgte vereinbarungsgemäß durch den Bekl. nach

der Station M. Die Neviſion ſucht aus dem Umſtande,

daß der Verunittler des Geſchäfts, Sch., in ſeinem an

den Bell. gerichteten Beſtätigungsſchreiben den Bell.

erſuchte , den Verſand der Ware dorthin zu verans

laſſen , herzuleiten, daß er damit als Vertreter der Al.

über die Ware verfügt und ſo das Eigentum daran

für die Kl. erworben habe. Das BG . erklärt dieſe

Auffaſſung für unrichtig, da Sch. nur Vertreter des

Bell. beidem Geſchäft geweſen ſei und die Ware nicht

für die Kl. in D. abgenommen, ſondern nur deren

Verſendungsbeſtimmung weitergegeben habe. Die

Reviſion rügt, daß das BG . die vomBell. beantragte

Vernehmung des Sch. Übergangen habe. Das BG .

hat jedoch dieſen Beweisantrag geprüft und mit Necht

als unerheblich abgelehnt. Denn der Bekl. hatte die

Vernehmung des Sch. nur dafür beantragt, daß die

Kl. ihn angewieſen habe, die Verſendung der Ware

nach M. zu veranlaſſen . Hieraus folgt nur, daß die

Kl. fich des Sch . bediente, um ihre Verſendungsbeſtims

mung an den Bell. weiterzugeben , teineswegs aber,

daß die Kl. den Sch. mit der Abnahmeder Ware für

fte beauftragt und Sch. dieſe Abnahme für die Kl. in

D. bewirkt hätte. Zur Ausübung der Fragepflicht
lag keine Veranlaſſung vor. War aber, wie ſomit

vom BG. einwandfrei feſtgeſtellt iſt, die Kl. zur Zeit

der Abſendung der Ware noch niht deren Eigens

tümerin, ſo traf die Gefahr der Beſchl. während des

Transportsden Bell. Esliegt kein Anlaß vor, von

der imRG3. 92, 34 ausgeſprochenen Hechtsauffaſſung

des 1. QS. abzugehen , wonach die BAVO. v . 24. Juni

1915 einen Eigentumsübergang an den betroffenen

Waren verhindern, in das Eigentumsverhältnis eins

greifen und ſo denjenigen treffen will, der 2. 3. der

Beſchl. Eigentümer iſt. Bon dieſer Auffaſſung aus

aber iſt es unerheblich , daß die Ware 3. 8. des Erl.

der Bet. abgeſandt war. Mit der Verſendung ging

zwar nach § 447 BOB. die beſondere Gefahr der Bers

fendung, die ſog . Transportgefahr auf die Al. über

- vgl. NOZ . 93, 330 nicht aber die hier in Be

tracht kommende Gefahr einer gegen den Eigentümer

gerichteten behördlichen Beſchl. Auch die Ännahme

der Ware als Erfüllung und die Zahlung des Kauf

preiſes konnten daran nichts ändern, daß fachlich eine

vertragsmäßige Erfüllung nicht vorlag und deshalb

teine Verpflichtung zur Zahlung gegeben war. Ans

nahme und Zahlung erfolgten nach der Feſtſtellung

des bo. zufolge der irrigen Meinung der Al., daß

ſie Eigentümerin geworden ſei und bleiben müſſe.

Vergebens ſucht die Reviſion dieſe Feſtſtellung mit

dem Hinweis zu bekämpfen, daß die Kl. zunächſt über

e
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V.

Rauf. Sragung der Gefahr bei Beſchlagnahme einer

Ware während der Verſendung.Rüdforderung des Kauf

preiſes. Der in 3. anſäſſige Bell. verkaufte der Kl.,

einer off. HG. in M. im März 1916 ungefähr 15 000 kg

indiſchen Fettabfall, einen Spinnſtoff. Er ließ am

29. März die Ware durch den Spediteur Þ. in D. aus

einem größeren Poſten ausſondern und an dieſem

oder dem folgenden Tage an die Kl. abſenden; am

3. April traf die Sendung bei dieſer ein . Inzwiſchen

war am 1. April die Bek. der lomm. Gen. des XII.

u . XIX. Al. ergangen, die auf Grund der BRVD.

über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf die Beſchlags

nahme baumwollener Spinnſtoffeund Garne anordnete.

Die Kl . verweigerte deshalb zunächſt die Zahlung des

Preiſes, verſtand ſich aber dann zur Zahlung. Später

forderte ſie den gezahlten Betrag als ohne rechtliche

Verpflichtung gezahlt zurüc . Das BG. verurteilte

die Bell . zur Rüdjahlung. Ihre Reviſion wurde zurüd

gewieſen .
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die Wirtung der Beſchl. im Zweifel geweſen ſei. Dieſe

Zweifel ſchloffen nicht aus, daß die sl. ſchließlich zu

derMeinung gelangte, welche das BG. feſtſtellt. Hier

nach liegen die Vorausſeßungen zur Rüđforderung

des in dem Glauben , zu ſchulden , Geleiſteten nach

$ 812 BGB. vor. Bloße Zweifel an der Schuld würden

übrigens dieſes Müdforderungsrecht nicht ausſchließen.

(Urt. d . III. ZS. d . 7. Febr. 1920, III 252/19) . -e

der zahlende WSchuldner den W. in den Händen des

Gl. läßt, um ihm die Geltendmachung ſeiner Wrechte

gegen die Vormänner des Zahlenden oder gegen den

Atzeptanten zu ermöglichen. So lag die Sache in

dem vom No. in RGZ. 11, 18 entſchiedenen Falle.

Anders liegt die Sache hier. Denn hier wil die MI.

mit ihrem formalen WRechte das noch einmal fordern,

was ſie in dem Konturſe der Ausſtellerin auf Grund

des W. erhalten hat, um damit ihren Ausfalan

anderen Kontursforderungen zu deden. Dazu fehlt

ihr die Befugnis . Jhrem Verlangen ſteht daher der

Einwand der Argliſt entgegen und zwar umſo mehr, als

es ſich hier um Gefälligkeitsatzepte handelt, aus denen

die Ausſtellerin Rechte gegen den Bell. nicht herleiten

könnte . (Urt. d . V. 3 $ . v . 18. Febr . 1920, V 422/19) .
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VI.

Unfall einer Theater dhorſängerin . Þaftung des

Theaterunternehmer : nach § 618 BGB. Die Al. war

von der bell. Theatergeſellſchaft als Chorſängerin vom

1. Olt. 1912 bis 31. Juli 1917 durch ſchrifti. Bertrag

angeſtellt. Am 10. Nov. 1916 fiel während einer

Bühnenprobe ein Beleuchtungsrahmen aus erheblicher

şöhe auf die Bühne herab und traf die Kl. auf die

Schulter. Sie behauptete durch jenen Unfall erwerbs

unfähig geworden zu ſein und begehrte mit Erfolg die

Feſtſtellung der Verpflichtung der Befl.,ihr den Schaden

zu erſeßen. Die Reviſion der Bell. wurde zurüdges

wiefen.

Ausden Gründen : Eine ſchuldhafte Verlekung

der dem Dienſtherrn im $ 618 BOB. auferlegten Für

ſorgepflicht für Leben und Geſundheit des Dienſtver

pflichteten iſt mit Mecht bejaht worden . Sie wird

zutreffend darin gefunden, daß während der Bühnen

probe oberhalb der Bühne gearbeitet wurde, um die

Delorationen für die Vorſtellung vorzubereiten. Nicht

entlaſten tönnen die Bell. ihre Ausführungen in ihren

Schriftfäßen , die Vorbereitung der Dekoration habe nicht

am Tagevorher erfolgen und die Probe nicht nachmits

tags abgehalten werden können, die gleichzeitige Vor

nahme entſpreche der Uebung,und der jene leitende Ans

geſtellte ſei ein alter bewährter Fachmann, der ſich

ſtets als außerordentlich zuverläſſigerwieſen und unter

deſſen Leitung ſich bisher noch nie ein Unglüd er

eignet habe . Daß die Probe nicht am Nachmittag

und die Berrichung der Dekoration nicht am Tage

vor der Aufführung erfolgen konnte, machte die Gleich

zeitigteit teineswegs notwendig. Daß dieſe aber mit

Gefahren für leben und Geſundheit der auf der Bühne

tätigen Angeſtellten vergnüpft war, wird nicht nur

durch den vorliegenden Unfall bewieſen, ſondern lag

auf der Hand . Sie war daher entweder zu vermeiden

oder nur unter beſonderen Schußmaßnahmen zuläſſig.

Daß fie üblich war, entſchuldigt die Bell. nicht, und

die Tüchtigkeit und Zuverläſſigkeit des leitenden Fach

manns wird vom Berg. ohne Rechtsverſtoß für uns

erheblich erklärt . (Urt. d . III. ZS . v . 10. Febr. 1920,

III 261/19) .

VIII.

Wer verſprochen hat, Grunditüde in der Zwange:

verſteigerung auf Rechnung eines Auderen einzuſteigern,

und dieſes Verſprechen nicht erfüllt hat, tann nicht auf

Schadenserſatz in Geld verklagt werden , ſolange die

Auflaſinng der Grundſtüde noch möglich ift. Grhöhte

Koften machen die Auſlaffung nicht im Rechtfinne un:

möglich, ſondern find nebenher zu erſetzen. Im Jahre

1914 wurden Grundſtüđe der Hl. zwangsweiſe vers

ſteigert. Nach Behauptung der Al. iſt zwiſchen ihrem

Ehemann als ihrem Bevollm . und der Bell, vor der

ZwV. vereinbart worden, daß die Bell. die Grunds

ſtüde für Rechnung und auf den Namen des Sohnes

der Al. oder ihres Ehemannes anſteigern ſolle. Die

Bell. habe aber die Grundſtüđe auf ihren eigenen

Namen erſtanden und für 300 000 M den Zuſchlag

erhalten. Obwohlder Ehemann der Al. die Befl.zur

Abtretung ihrer Rechte aus dem Meiſtgebot aufge

fordert habe, ſei ſie dieſer Verpflichtung nicht nach

getommen. fl . verlangt deshalb Schadenserſaß. Da

der Wert der Grundſtüde 3. 8. der Verſteigerung

450 000 M betragen habe, Beflagte ſie aber für 300 000 M

erſtanden hätte, belaufe fich ihr Schaden auf 150000 M.

Dieſen Betrag hat die Kl. eingeklagt. Das 1o. hat

die Klage abgewieſen. Die Berufung blieb erfolglos,

die Reviſion ebenfalls.

Aus den Gründen : Das 16. führt aus, die

Klage müſſe ſchon daran ſcheitern, daß die Al.Schadens

erſaß in Geld verlange, während die Bell. nach § 249

BOB. nur verpflichtet ſein würde, den Zuſtand hers

zuſtellen, der beſtehen würde, wenn der zum Erſatz

verpflichtende Umſtand nicht eingetreten wäre. Da die

MI. ſelbſt nicht geltend gemacht habe, daß die Auss

nahmefälle der 88 250, 251 BGB. gegeben ſeien, hätte

ſie höchſtens einen Anſpruch auf Auflaſſung erheben

können. Der Anſpruch auf Entſchädigung in Geld ſei

hinfällig. Die Meviſion rügt Berlebung der $8 219,
251 BOB. Sie führt aus, die Al. habe bereits in der

Klage auf die Unmöglichkeit einer Naturalreſtitution

hingewieſen, durch die Auflaſſung würden jeßt hohe

Koſten verurſacht, die beim Zuſchlag an den Sohn

hätten vermieden werden können , insbeſondere gelte

dies von der Umfaßſteuer . Die Angriffekönnen keinen

Erfolg haben. Die Verleßung der $ 8 249, 251 BGB.

iſt nicht erkennbar. Nach dem Borbringen der MI.

ſollte die Bell. die Grundſtüde auf den Namen des

Ehemannes oder des Sohnes der Kl. anſteigern. Hatte

die Bell. dieſen Auftrag vorſäßlich oder fahrläſſig

nicht ausgeführt und die Grundſtüde auftragswidrig

für ſich erſteigert, ſo haftete ſie der AI. für den Schaden

(88 276, 662 BOB.) . Nach § 249 BOB. iſt der Zuſtand

herzuſtellen, der beſtehen würde, wenn der zum Erſat

verpflichtende Umſtand nicht eingetreten wäre. Der

mit der Vereinbarung erſtrebte Zwed war der Erwerb

der Grundſtüde für denEhemann oder den Sohn der

Al. in der ZwB. Da die Bell. die Grundſtüđe er.

ſteigert hatte, konnte der Erfolg durch die Uebertragung

des Eigentums noch nachträglich erreicht werden. Die

e -
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VII.

Ginrede der Urglift gegenüber dem formellen Rechte

des Wedgjelgläubigers, der den bezahlten aber nicht ab.
quittierten Wechſel in Händen hat. Aus den

Gründen : Allerdings befreit die Zahlung eines

WRegreßichuldners für die Regel nur ihn, ſeine Ava

liſten und ſeine Nachmänner, nicht aber ſeine Vor

männer und den Akzeptanteu. Auch bleibt der durch

den Inhalt der WUrkunde legitimierte Inhaber des

W. an ſich befugt, die Rechte aus der WUrkunde geltend

zu machen, ſolange dieſe unzerſtört und ohne Quittungs

vermert in ſeinen Händen bleibt . Immerhin bleibt

es dem in Anſpruch genommenen DSchuldner un

derwehrt, im Wege der Einrede dem Anſpruche ents

gegenzuhalten , daß nach den Umſtänden des Falles

der flagende Woläubiger argliſtig handele, indem er

ſein formales Recht dazu mißbraucht, das Empfangene

noch einmal zu fördern. Um dieſen Einwand zu be

gründen , reicht es freilich nicht aus, daß der W3n

haber die geforderte Leiſtung bereits von einem anderen

WSchuldner erhalten hat. Denn es iſt möglich, daß
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KI. und ihr Sohn oder ihr Ehemann wären dann ſo

geſtellt worden, wie wenn die Bell. ihrer Vertrags

pflicht nachgetommen wäre. Dieſer Zuſtand wäre eins

getreten, nicht traft des Erfüllungsanſpruchs, ſondern

fraft des richtig verwirklichten Schadenserſaanſpruchs

derMI. Das Ergebnisder Verwirklichung des Schadens.

erſaßanſpruchs wardem durch die Erfüllung erreich

baren Ergebniſſe wirtſchaftlich gleich, ſoweit es ſich

um den Erwerb der Grundſtüde handelt (R88.89

S. 99, 103 ; 91 S. 213, 215) . Der Fall des § 326 Abſ. 1

S. 2 BOB., in welchem bei einem gegenſeitigen Vers

trage nach Eintritt des Verzuges des einen Teiles

Anſpruch auf Geldentſchädigung erwächſt, iſt hier nicht

gegeben, da es ſich nicht um einen gegenſeitigen Vertrag,

ſondern um einen Auftrag handelte, auchdieübrigen

Vorausſegungendes g'326 nicht vorlagen . Die Reviſion

macht geltend, eine Naturalreſtitution ſet wegen der

hohen Koſten einer freiwilligen Eigentumsübertragung

wirtſchaftlich nichtmehr möglich. Das iſt nicht richtig.

Vielmehr würde ſich aus dieſenAnführungen nur ers

geben, daß die Herſtellung zur Entſchädigung des Gl.

nicht genügend wäre und daß deshalb die Betl. wegen

der Mehrkoſten die Al. noch in Geld zu entſchädigen

hätte ( 251 BGB. ) . Die Geldentſchädigung tritt t..

des § 251 Abſ. 1 nur neben die Naturalherſtellung.
Soweit die regtere nicht möglich oder zur Entſchädigung

des Gl. nicht genügend iſt, hat die Entſchädigung in

Geld zu erfolgen. Einen Anſpruch wegen ſolcher Mehrs

koſten hat die Kl. nicht erhoben, konnte es auch nicht,

ſo langeſie nicht die Auflaſſung verlangte. Ihr Schadengs

erfaßanſpruch geht nur darauf hinaus, daß ihr der

Geldbetrag entgangen iſt, um dender Wert der Grunds

ſtüde den Zuſchlagspreis überſtieg. Dieſer Anſpruch

war nicht gerechtfertigt. (Urt. d . V. 85. v . 14. Januar
1920, V 313/19 ) .

freilich der entſprechende Anteil an der Geſellſchaft

nicht gemäß § 2111 BGB. Beſtandteil der Erbidhaft

werden, da die Anſprüche, die den Geſellſchaftern aus

dem Geſellſchaftsverhältnis gegeneinander zuſtehen, nach

$ 717 BOE. bis auf die beſonders zugelaſſenen Aus

nahmen nicht übertragbar ſind und diereinperſönliche

Art dieſer Nechte auch einen Uebergang auf die Nac

erben aus § 2111 BOB. ausſchloß. Dieſes Hindernis

beſtand jedoch nicht, ſoweit 3. 6. durch die Einbrin.

gung der Erbſchaftsgegenſtände in die $ 6. $. übers

tragbare Rechte erwarb. Das war inſoweit der Fall,

als fich durch die Einbringung ſein Anſpruch aufdas

künftige Auseinanderfeßungsguthaben erhöhte. Denn

der Anſpruch auf das, waš dem Geſellſchafter bei der

Auseinanderſebung zukommt, iſt auch ſchon vor der

Auflöſung der Gefechaft übertragbar' ( 8 717 S. 2

BGB .). Demgemäß konnte dieſer Anſpruch des F. C.

gemäß § 2111 BOB. in die Erbſchaft fallen, ſoweit

er mit Mitteln der Erbſchaft erworben war. Dem

ſtand auchnicht entgegen , daß der Anſpruch nicht nur

mit Mitteln der Erbſchaft erworben war, ſondern

teilweiſe auf der damals ſchon vorhandenen Beteilis

gung des J. C. an der Geſellſchaft mit Mitteln ſeines

freien Vermögens beruhte . Der5.ZS. hat in dem

Beſchl. vom 28. Okt. 1916 (ROZ.89,53) ausgeſprochen,

aus der Vorſchrift des § 2111 BÓB. ergebe ſion

für den Fall , daß ein Erwerb nur zu einem Teil

mit Mitteln der Erbſchaft gemacht ſet, nichts anderes,

als daß der Erwerb, alſo die erworbene Sache oder

das erworbene Recht, auch nur zu einem entſprechenden

Teile zur Erbſchaft gehöre ; zu dieſem Teile ſei die

erworbene Sacheoder das erworbene Recht Erfat der

dafür aus der Erbſchaft aufgewendeten Mittel und

trete als ſolcher nach dem in $ 2111 anerkannten

Grundſaße dinglicher Surrogation an deren Stelle .

Dabei iſt nicht verkannt worden, daßdie Beſtimmung

des in die. Erbſchaft gefallenen Teils im einzelnen

Fall Schwierigkeitenmachen könne, jedochangenommen,

daß dieſer Umſtand nicht dazu führen könne, bei An

wendungdes § 2111 an die Stelle des Erworbenen

einen entſprechenden Wertbetrag zu feßen. Der Senat

hat ſich dieſem Standpunkt angeſchloſſen. Daraus

ergibt ſich, daß der Teil des Anſpruchs des 9.6. auf

das fünftige Auseinanderſeßungsguthaben, welcher der

durch die Einbringung der Erbſchaftsgegenſtände be :

wirkten Erhöhung des Kapitalanteils des J. C. an

der Geſellſchaft entſprach, in die dem Nechte der Nach

erben unterliegende Erbſchaft der Witwe C. gefallen

iſt. Maßgebend für die Beſtimmung des zur Erbidhaft

gehörenden Anteils iſt hiernach in erſter Binie das Ver

hältnis , in dem im Zeitpunkte der Einbringung der

Érbſchaftsgegenſtände in die Geſellſchaft deren Wert

zu der damals bereits beſtehenden Kapitalbeteiligung

des 3. C. ſtand. Dieſes Verhältnis tann Aenderungen

erfahren haben durch ſpätere Maßnahmen des 3. C. ,

etwa durch weitere Erhöhung ſeines Kapitalanteils

an der Geſellſchaft mittels weiterer Einlagen aus

ſeinem freien Vermögen oder durch Verminderung des

Stapitalanteils, je nachdem ſie zugunſten der Erbſchaft

oder des freien Vermögens geſchah. ' (Utr. D. IV . ZS.

v . 5. Febr. 1920, IV 450/19)

n.
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IX .

Herausgabepflicht des Borerben bei befreiter Bors

erbſchaft (SS 2138, 2111 BGB.). Was tritt an die

Stelle der vom befreiten Borerben in eine Handels:

geſellſchaft eingebrachten Nachlaßgegenſtände ? Aus

Den Gründen : Nach § 2138 BGB. beſchränkt ſich

bei der befr. Vorerbſchaft die Herausgabepflicht des

Vorerben auf die bei ihm noch vorhandenen Erb

fchaftsgegenſtände. Eine Berpflichtung zum Werterſa

für Erbſchaftsgegenſtände, die er für ſich verwendet,

oder eine weitergehende Haftung wegen Verſchuldens,

wie ſie § 2134 BGB.für den Fall der gewöhnlichen
VErbich vorſchreibt, beſteht für den befr. v. neben

der im § 2138 geregelten Herausgabepflicht nicht. Das

gegen gilt auch für den Fall der befr. VErbſch. die

Vorſchrift des § 2111, wonach zur Erbſchaft gehört,

was der VE. auf Grund eines zur Erbſchaft gehörenden

Rechtes oder als Erſaß für die Zerſtörung, Beſchädi.

gung oder Entziehung eines Erbſchaftsgegenſtandes

oder durch Rechtsgeſchäft mit Mitteln der Erbſchaft

erwirbt, ſofern nicht der Erwerb ihm als Nußung

gebührt. Soweit daher die dem 3. C. aus dem Nach

laß ſeiner Mutter zugeteilten Werte bei ſeinem Tode

in ſeinem Nachlaßnicht mehr vorhanden geweſen ſind,

kann ein Anſpruch der Kl . nur nach § 2111 BGB.

begründet werden. Der Herausgabeanſpruch der Al.

beſchränkt ſich aber auf die von 3. C. an Stelle der

veräußerten Nachlaßwerte erworbenen Gegenſtände:

nur dieſe ſelbſt nicht deren Wert in Geld können die

KI. beanſpruchen. Unſtreitig hat 3. C. die zur Erbs

ſchaft gehörenden Barbeträge und Wertpapiere der

off. 6 . P. überlaſſen, an der er beteiligt war und

in deren Geſchäftsbetrieb dieſe Werte veräußert oder

verwertet worden ſind. Mit der Einbringung in die

ÞG. ſchieden die Gegenſtände aus dem Alleineigentum

des VE. aus, ſie gingen in das Geſamthandseigentum der

Geſellſchafter über und vermehrten den Kapitalanteil

des 3. C. am Geſellſchaftsvermögen . Dadurch konnte

--n.

4929

X.

Auch für die Auslegung altrechtlicher Schulds

verträge iſt das frühere Recht maßgebend . (Art. 170

GG. BOB.). Aus den Gründen : Auch für die

Auslegung altrechtlicher Berträge gilt nach Art. 170

EG. BGB. der Grundſaß, daß die bisherigen Gefeße

für ein Schuldverhältnis maßgebend find, das vor

dem Inkrafttreten des BOB. entſtanden iſt (Habicht

„Einwirkung“ 3.Aufl. S. 185 ; Staudinger Ili, 1zu

Art. 170 ES . BOB.) . Der gegenteilige Standpunkt der

Reviſion iſt unzutreffend. Er läßt ſich nicht mit dem

Grundſaße begründen, daß für die Beweisermittelung
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das neue Meot maßgebend ſei und dasſelbe auch für

die Auslegung eines Vertrages gelten müſſe. Denn

im erſteren Falle handelt es ſich um eine projeſſuale,

im zweiten um eine materiellrechtliche Frage." Auf

lettere tönnen Megeln des Prozeßrechts nicht ange

wendet werden und darum auch nicht der Saß, daß

Projeßgefeße ihre Serrſchaft ſofort ausüben. (ürt. d .

V. ZS. v. 4. Febr. 1920, V 391/19) . n.

4933

XI.

1. Juwieweit taun die Entſcheidung über die Folgen

der Gidesleiftung beim bedingten Endurteile vorbehalten

werden ? (8 462 3PD.). 2. Stillſchweigende Ausdehnung

cines Wällervertrage. Aus den Gründen : 1. Es

unterliegt keinem Bedenten , wenn das Berg, die Ent

ſcheidung für den Fall vorbehalten hat, daß nur einer

der Bell. den Eid leiſtet, der andere aber ihn verweigert.

Ein ſolcher Vorbehalt iſt zuläſſig, wenn nach der

ſchiedener Michtung eine beſchränkte Eidesleiſtung mög

lich iſt und es ſich wegen dieſer Ungewißheit nicht

empfiehlt, dieFolgen aller Möglichkeiten im voraus

feſtzulegen. Eine größere Anzahl von Möglichteiten

ift dafür nicht Vorausſeßung. Auch wenn ſich die ein

jelnen Möglichkeiten der teilweiſen Eidesleiſtung und

deren Folgen überſehen laſſen , iſt es angängig , von

der Feſtlegung der Folgen vorläufig abzuſehen , zumal

wenn vorausſichtlich keine Einſchränkung der Gides

leiſtung zu erwarten iſt. Eine Verleßung des § 462

8PO. fällt deshalb dem Berg . nicht zur Laſt, mag

es auch richtig ſein, daß es ſich nur um die zwei Mög

lichteiten handelte, daß entweder der Bell.zu 1 oder

die Betl.zu 2 denEidverweigerte . Mit Müdſicht auf

§ 472 Abſ. 2 SPO. lonnten die Folgen dieſer oder

jener Eidesweigerung immerhin verſchieden ſein

und u. 1. auch von etwaigen der Weigerung beige

gebenen Erklärungen abhängen.

2. Die Bedingungen der Proviſionszahlung find

unſtreitig nicht erfüllt worden. Die Bell. haben zwar

das Eigentum an den beiden Grundſtüden erlangt,

aber nicht allein , ſondern in Gemeinſchaft mit $ .

Damit war eine weſentlich veränderte Erwerbsbedins

gung gegenüber dem Ablommen v . 8. Jan. 1916 ge
ſchaffen und deshalb die Mäflergebühr auf Grund

dieſesAbkommensvom Kl. nichtverdient (RG 3.95,

137; Heichel „Mällerproviſion “ S. 114). Sollte ihm

auch für die Mitwirtung beim Zuſtandekommendes

Bertr. v. 17. Febr. 1916 ein Anſpruch auf Mäkler

gebühr erwachſen , ſo muß es in der Abſicht der Parteien

gelegen haben, den Mällervertrag auf dieſen Fall aus:

judehnen . Dazu war aber nicht unbedingt erforders

lich, daß die Bell. im Febr. 1916 den Kl . ausdrüdlich

darum erſucht haben, den Verſuch zu machen , eine

Einigung mit dem B.'idhen Erben dahin herbeizuführen,

daß ſiezuſammen mit $. das Gut übernehmen. Ein

neuer Mällervertrag konnte auch ſtillſchweigend zus

ſtande kommen. Eine ſtidſdweigende Vereinbarung

lag vor, wenn die Bell. in Renntnis von der fort

gelegten Mätlertätigkeit des Al. fich deſſen Mitwirkung

für ſie auch nach veränderter Richtung gefallen ließen

und deſſen Tätigkeit im Bewußtſein einer ihnen ob

liegenden Entlohnung nicht bloß nußten, ſondern auch

dadurch genehmigten, daß ſie den Vertrag mit den

Blichen Erben idließlich unter den veränderten Be

dingungen ſchloſſen. (urt. d. V. 85. v . 14. Febr. 1920,

Entſcheidung war gemäß § 565 Abſ. 1 BPO. die Sache

in die Vorinſtanz zurüdzuverweiſen. Jedoch erſchien es

zuläſſig und angemeſſen , die Wiedereinſeßung des Kl.

i. d. vor. St. gegen die Verſäumung der Berufungsfriſt

ſogleich vonhier auszu erteilen und die Berufung

ſelbſt für zuläſſig zu erklären (NOZ. 12, 375 ; 70, 121).

Allerdings hat der 6. 85. im Gegenſaß zu dieſen

Entfch. des 2. und 3. 35. in mehreren Urteilen

(VI 43/07 und VI 222/17 , abgedr. 6. Warneger 1918

Nr. 17, ferner VI 273/17 und VI 359/18 ) dieſes Ver

fahren nicht für ſtatthaft erachtet, weil die von der

Sachentſcheidung getrennte Entſcheidung über die

Wiedereinf. (8 238 Z PO.) ein unſelbſtändiges Zwiſchens

urteil nach § 303 ZPD. ſei, das das Redo . nichtan

Stelle des Bero. erlaſſen könne. Dieſem Bedenken

fann ſich der Sen. nicht anſchließen . Nach § 565

Abſ. 1 ZPO. bildet zwar im Fall der Aufhebung

des Urt. die Zurüđverweiſung an das Bero. die

Hegel und nur in den im § 565 Abſ. 3 aufgeführten

Ausnahmen hat das NevG. ſelbſt zu entſcheiden. Dieſe

Megelung ſchließt aber nicht aus, daß das Nevo.

über den ihm unterbreiteten prozeſſualen Streitſtoff

entgültig entſcheidet, wenn ihm ein rein prozeſſualer

Tatbeſtand unterbreitet iſt und deshalb im Fall der

Aufhebung des angef. Urt. die Sache in die Vorinſtanz

zur materiellen Entſcheidung zurücverwieſen werden

muß. Das NevG. braucht ſich hier nicht auf die Auf

hebung des angef. Urt . zu beſchränten , ſondern tann

an der Stelle des Bero . die Entſcheidung erlaſſen ,

die bei richtiger Würdigung der Projeßlage zu treffen

geweſen wäre. Das Hev . tann deshalb die bean :

tragte Wiedereinſ., über die gemäß § 238 Abſ. 1 ZPO.

auch geſondert entſchieden werden kann, ſelbſt erteilen

und ebenſo die vom BerG. mit Unrecht als unzuläſiig

verworfene Berufung für zuläſſig erklären . Einer

Entſch. der ver. ZS. gegenüber der abw. Auffaſſung

des 6. ZS . bedurfte es wegen der älteren Entſch. des

2. 35. in Bd . 12 S. 375 nicht, vielmehr wäre es Sache

des 6.ZS. geweſen, eine PIEntſch. herbeizuführen, wenn

er von dieſer Entſch. abweichen wollte. Uebrigens

hat der 6. 25. in ſeiner Praxis geſchwankt. In dem

úrt. v . 6. März 1913 VI 547/12 hat er ſelbſt die Bes

rufung unter Gewährung der Wiedereinſ. I. d . vor. St.

gegen die Verſäumung der Berufungsfriſt fürzuläſſig

erklärt. Auch handelt es ſich bei den verſchiedenen

Auffaſſungenmehr um einen Unterſchied in der Form,

als in der Sache, da das Bero. auf alle Fälle an

den Ausſpruch des Hevo. gebunden iſt, daß die

Wiedereinſ. zu erteilen und die Berufung zuläſſig ſei,

auch wenn dieſer Standpunkt des Revo . nur in den

Gründen ausgedrüdt iſt (Urt . d . V. 85. d. 11. Febr .

1920, V 413/19). n.

4954

XIII.

Nur Beteiligte i. S. des § 9 ZBG . Yönnen im

Berteilungsverfahren Widerſprud erheben. Aus den

Gründen : Nur ein i. S. des § 9 ZVG. Beteiligter

iſt berechtigt, im Verteilungsverfahren gegen Zuweiſung

eines Teiles des Verſteigerungserlöſes an einen anderen

Beteiligten Widerſpruch zu erheben. Zur Begründung

eines Widerſpruchs können zwar auch ſchuldrechtliche

Beziehungen zwiſchen dem Widerſprechenden und dem

Gegner herangezogen werden , jedoch iſt auch in dieſem

Fade Erfordernis für die Berechtigung zum Wider

ſpruche, daß, abgeſehen von den fuldrechtlichen Bes

ziehungen, ein Recht auf Befriedigung aus dem Erlöſe

i. S. des § 9 Zvo. für den Widerſprechenden beſteht

und daß diejes Befriedigungsrecht durch Zuteilung

des Erlöſes an den Gegner beeinträchtigt wird (M83.71

S. 426, Øruch. 55 S. 678, JurW. 1902 S. 170 Nr. 30 ).

Auch wenn die Bell. gegenüber dem Kl . ſchuldrechtlich

verpflichtet wäre, bei der Jnanſpruchnahme des Erlöſes

hinter ihn zurückzutreten , fönnte er ſeine Klage, mit der

er ſeinen Widerſpruch gegen Zuteilung der an die Stelle

V 393/19 ). 1.

4935

XII.

kann das Reviſionsgericht ſelbſt Wiedereinſegnag

in den vorigen Stand gegen die Verſäumung derBea

rufungøfriſt gewähren und die Berufung für zuläſſig
erklären ? ' Aus den Gründen : Der Antrag auf

Wiedereinſeßung war begründet und demgemäß die

Berufung zuläſiig. Das angefochtene Urteil war des

halb auſzuheben : Zur anderweiten Verhandlung und
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4923

n.

der wegfallenden Grundſchuld von 16 000 M tretenden Aus den Gründen : Von den bei den Alten bes

Erfaßforderung gegen die Erſteherin an die Betl. auf findlichen Briefen der Angell. Sow., die der Berteidiger

deren Reſtlaufgeldhypotheť von 17250 M verfolgt, nur „ ausdrüdlich als Beweismittel bezeichnete“, ſollten nach

auf die für ihn eingetragene Hypothek von 10000 M ſeinem Antrag die hauptſächlichſten verleſen werden

gründen . Wegen ſeiner weitergehenden Forderungen „ zum Beweiſe für ihren Inhalt“ . Damit hat der

gegenSp. war er nicht beteiligter i . S. des § 9 ZVO . Verteidiger die Briefe weder zu herbeigeſchafften Bes

Soweit der Kl. über dieſen Hypothekenbetrag hinaus weismitieln gemacht,in welchem Falle ałe nach $ 8 244,

Zuweiſung der Erfasforderung begehrt, iſt demnach 248 StPD . zu verleſen geweſen wären, noch hat er

ſein Alaganſpruch vonvornhereinungerechtfertigt. (Urt. einen nach § 243 Abſ. 2 SIPD.zu beſcheidenden Beweis

d . V. 88. d . 28. januar 1920, V 227/19). antrag geſtellt. Für alle Fälle wäre es ſeine Sache

geweſen , von vornherein die Briefe einzeln und be :

ſtimmt zu bezeichnen, die er als Beweismittel ders

B. Strafſachen .
wendet haben wollte. Eine Verpflichtung des Gerichts,

I.
eine Auswahl zu treffen , wurde durch den Antrag

nicht begründet. Für das Gericht hätte ſich eine ſolche
Wahlweiſe Feſtſtellung bei Ausfuhr oder Durchfuhr

Verpflichtung nur ergeben können , wenn es zu der
von Zahlung&mitteln (BXBO. . 13. Nov. 1915 und ihm von Amts wegen obliegenden Ermittelung der

8. Februar 1917). Unternehmen der dus- und Durch- Wahrheit nach dem fachlichen Ergebnis der Berhandlung

fuhr. Aus den Gründen : 1. Der Angriff, das
geboten erſchienen wäre, die Briefe heranzuziehen . Daß

Urteil laſſe es unentſchieden , ob ſich der Angell, der das Gericht einen ſolchen Anlaß gehabt und pflicht

Ausfuhr oder der Durchfuhr des Goldes ſchuldig ge- widrig eine Berleſung abgelehnt und unterlaſſen habe,

macht habe, bringt nicht durch . In dieſer Richtung wird nicht behauptet ; es werden nicht einmal die Tats

iſt das Urteil allerdings nicht llar. Es führt zunächſt ſachen angegeben , wegen deren nach der Auffaſſung des

aus, es laſſe ſich nicht ſicher feſtſtellen, ob der Angell. Bert. die Briefe beweiserheblich ſein ſollten. Auf den

ſchon bei der Einreiſe beabſichtigt habe, das Gold und Antrag des Vert. tonnte das Gericht unbedenklich Bes

die ſonſtigen Werte durch Deutſchland durchzuführen , ſchluß dahin erlaſſen , daß dem Bert. die Bezeichnung

mindeſtens vom Augenblid der Abreiſe von B. an der zu verleſenden Briefe anheimgeſtellt wurde. Mit

habe er aber den Vorſaß gehabt, die Werte nach der Erlaſſung dieſes Beſchluſſes war ſeine Begründung

Deſterreich zu verbringen. Danach durfte ihn die von ſelbſt gegeben ; es wurde dem Vert. deutlich genug

Straft. nicht der Durchfuhr ſchuldig ſprechen, ſondern kundgegeben , daß es feine Sache iſt, die Beweismittel

es lam nur die Ausfuhr in Frage. Troßdem legt ſie ſelbſt zu bezeichnen. Das hat der Vert. denn auch

thm an anderer Stelle des Urteils Ausfuhr oder ohneweiteres getan und es wäre jedenfalls unerfindlich,
Durchfuhr zur Laſt. Soweit das ürteil hier die“

wie das Urteil auf der Unterlaſſung einer beſonderen
Möglichteit offen läßt , daß der Angell. die Werte Begründung des Beſchluſſes beruhen könnte , ſelbſt
durchgeführt habe, entſpricht es nicht dem Sachverhalt,

wenn dieſem eine teilweiſe Ablehnung des Antrags
es wäre daher aufzuheben, wenn es auf dieſem Ber: zu entnehmen wäre. (Urt. d . I. Strš. d. 22. Dez. 1919,

ſtoße beruhte. Dieſe Frage iſt indeſſen zu verneinen, 1 D 619/19) .

denn der Úmſtand, daß der Angeli. das Gold nicht

nur aus-, ſondern auch durchgeführt hätte, iſt nicht III.

für die Schuldfrage, ſondern nur für dieStrafzumeſſung

von Bedeutung, und die Straftammer hat auf die StPO. 8 250. Feſtſtellung der Beeidigung oder

geringſte zuläſſige Strafe erkannt. Unbegründet iſt Nichtbeeidigung bei Verleſung von Bernehmungen Mits

die Anſicht der Neviſion, die alternative Feſtſtellung beſchuldigter. Aus den r ünden: $ 250 Abf. 3

ſei als zu unbeſtimmtunzuläſſig . Es handelt ſich nur SIPO . iſt nicht verleßt. Allerdings muß in dem Ge

um zwei verſchiedene Ausführungsarten desſelben Ber: richtsbeſchluß , der dienach § 250 Abſ. 1 zuläſſige Ver.

gehens, die im übrigen keinen verſchiedenen Tatbeſtand leſung von Prot. über frühere richterliche Verneh

erfordern , unddas Geſet ſtellt diebeiden Ausführungs- mungen von Zeugen, Sachverſtändigen oderMitbeſchul:

arten als gleichwertig nebeneinander. In ſolchen Fällen digten anordnet, bemerkt werden, ob der Bernommene

find alternative Feſtſtellungen ausreichend (ROŠt. 36 beeidigt worden iſt. Allein dieſe Vorſchrift iſt dahin

S. 18, 35 S. 287). auszulegen, daß eine ſolche Bemerkung nötig iſt, wenn

2. Im übrigen hat die Nachprüfung des Urteils eine beeidigte oder eine unbeeidigte Ausſage möglich

teinen dem Angell. nachteiligen Rechtsirrtum erkennen iſt, alſo bei der Verleſung der Vernehmungsprot. von

laſſen . Mit Unrecht wendet ſich die Reviſion gegen Peugen und Sachverſtändigen , nicht aber, wenn die

die Annahme des Urteils ,daß die Durchfuhr von Prot. über richterliche Pernehmungen von Mitbes

Zahlungsmitteln unter 8 3 BRBO, v . 8. Februar 1917 ſchuldigten verleſen werden , ſofern dieſe nicht als

falle. Weiter iſt die Rüge ungerechtfertigt, die Straft. | Zeugen vernommen worden ſind . Denn Beſchuldigte

habe den Begriff des Unternehmens der Aus- und find überhaupt nicht zu beeidigen, alſo iſt kein Zweifel

Durchfuhr i. S. der BRVD. v . 13, Nov. 1915 und darüber möglich, ob ſie vereidigt oder unvereidigt

8. Febr. 1917 verkannt. Hierunter ſind zwar bloße vernommenworden ſind. Der verkündete Gerichtsbes

Vorbereitungen nicht zu verſtehen, wohl aber iſt der ſchluß, durch den die Verleſung von Prot. über die

Begriff des Unternehmens der Auß. oder Durchfuhr Vernehmung der Mitangeſchuldigten 8. angeordnet

vonWaren erfüllt, wenn die Ware auf den Weg ge- wurde, ſagt ausdrüdlich , daß dies geſchehen ſollte,

bracht iſt, wenn alſo Handlungen vorliegen, die die weil die Mitangeſchuldigte Thereſe B. inzwiſchen vers

Ueberführung ins Ausland zum unmittelbaren Ziel ſtorben ſei , die Berleſung ihrer Ausſagen in der gegen

haben (NOSt. 53 S. 12, 101). Als eine ſolche Handlung ſie geführten Vorunterſuchung beantragt und dagegen

konnte die Straftammer die Ueberführung des Goldes keine Erinnerung erhoben wurde.“Es wird alſo zweifels

und der Banknoten von B. nach N. anſehen, die in frei feſtgeſtellt, daß es ſich um Prot. über Ausſagen

der Abſicht erfolgte, die Werte nach Deſterreich zu handelt, die die B. alsMitangeſchuldigte gemacht hat,

bringen. (Urt. des 1. Strs. v . 18. Dez. 1919, 1 D bet denen alſo die Möglichreit einer Beeidigung gar

393/1919) . n. nicht beſteht. Eine Bemerlang darüber, daß die Aus

ſagen unbeeidigt ſeien, war alſo nicht unbedingt er:

II . forderlich. Urt. d . I. St.-S. v. 4. März 1920, 1 D

Wenn der Verteidiger einen Teil der bei den Atten
146/20). M ... 1.

befindlichen Briefe als Beweifmittel verwenden will,

muß er die auszuwählenden felbft beſtimmt bezeichnen.
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Oberſte8 Landesgericht. Zuwiderhandlung gegen § 4 Nr. 1 ein Betrag einzu

ziehen, der dem über den Höchſtpreis erzielten Erlös

A. Zivilſachen . entſpricht. Es fragt ſich, wann ein ſolcher Uebererlös

Zur Auslegung des $ 2104 BGB. In einem von als erzielt gilt, ob ſchon mit dem Abſchluß des Stauf

dem BeſchwF. Beinrich J. mit ſeiner Braut Friedes
vertrags zu dem denþPr. überſteigenden Betrag oder

rife D. geſchloſſenen Erbvertrag leßten ſich die Ber erſt mit der Zahlung des unter Ueberſchreitung des

tragsteile gegenſeitig zum „ Vorerben des Geſamtnach:
Br. bedungenen Staufpreiſes. Die Rechtſpr. des no.

laſſes “ ein und verzichteten auf die gefeßl. Erbrechte, in dieſer Frage iſt nicht einheitlich. Der IV. Sts .

welche dem Ueberlebenden am Nachlaſſe des Zuerſt
geht in der Entſch. Bd . 52, 335 davon aus, daß

derſterbenden zuſtehen, mit der Bedingung, daß die
ein über den Pr. erzielter Erlös ſchon mit dem

Erben des Zuerſtverſterbenden die Einſeßung des Abſchluß des Kaufvertrags gegeben iſt, durch den ein

Ueberlebenden zum Vorerben zu achten haben. Später den Pr. überſteigender Staufpreis bedungen wurde,

errichtete Friederite J. ein eigenh. Teſt., in dem fie
da nach § 433 BGB. für den Käufer die Verpflichtung

den BeſchwF. zu ihrem Alleinerben berief. Nach ihrem
begründet wurde, dem Berläufer den Kaufpreis in

Tod ohne žinterlaſſung von Abkömmlingen eröffnete
der vereinbarten , die 5 Pr. überſchreitenden Höhe zu

das Nachlo . Erbvertrag und Teſt. dem Witwer und zahlen . Dagegen vertritt der V. Sts in der Entſch.

einem Teile der geſeßl. Erben . Der Nichter erklärte Bd. 53, 345 und ebenſo der III. ( Recht 1919

das Leſt. gemäß $8 2290, 2292 BOB. als unwirtſam S. 245 Nr. 363) die Anſchauung. daß es vor der

und ſtellte feſt, daßnach dem Erbvertrage der BeſchwF. Bezahlung des Kaufpreiſes an einer Vermögensmehrung

als Erbe und als Nadherben diejenigen berufen ſeien, um den Betrag der Br.-Ueberſchreitung, mithin an

welche geſeßl. Erben ſein würden , wenn die Erbi. im der Erzielung geradedes Erlöſes fehlt, der nach 8.7

Zeitpunkte des Todes des Vorerben geſtorben wäre. der BrTrbo. einziehbar wäre. Biefür war maß

Beinrich 3. legte Beſchwerde ein, weil das Nachlo .
gebend, daß nach der ſtändigen Rechtſpr. des II. 8S.

ihm nicht einen Erbſchein nach dem eigenh . Teſt. er
des RG . bet der $ Pr.-Ueberſchreitung der Vertrag

teilte. Beſchwerde und weitere Beſchwerde blieben als zum $ Pr. geſchloſſen gilt, ſonach dem Verkäufer

ohne Erfolg.
gegen den Käufer aus dem Vertrag auch nur eine

Aus den Gründen : Der BeſchwF. und die Erbl. dem Pr. gleichtommende Forderung zuſteht. Auch

habenin dem Erbvertrage angeordnet, daß der überl. der I. Sts . ſpricht ſich in einer Entſch. Bd. 53, 113

Eheteil nur bis zu ſeinem Tode Erbe des Zuerſtver
dahin aus, daß der Anſpruch des Staates auf Eins

ſtorbenen ſein ſolle,ſie haben aber teine Beſtimmung
ziehung in dem Zeitpunkt entſteht, in dem der über

darüber getroffen, wer alsdann die Erbſchaft erhalten
mäßige Gewinn dem Täter durch Gewährung des

ſolle. Da die Vertragsteile ſich nicht das Recht der
überſejten Preiſes zufließt (f. a . 7 Abſ. 2 PrTrVO.).

einſeitigen Ernennung von Macherben vorbehalten
Endlich läßt auch die Begr. zur Prirvo. ( MBI.

haben, ſo haben gemäß § 2104 BÓB. die in der Feſt. 1918 S. 82 ff.) erſehen , daß die Einziehung ſich be

ſtellung des Nachlo. bez. Perſonen als Nacherben zu grifflich nur auf den über den ÁPr. vom Verkäufer

gelten. Der Vertrag enthält keinen Anhaltspunkt tatſächlich erzielten Betrag erſtreden kann und die

dafür, daß die Bertragsteile fich gegenſeitig die Bes Höhe des erſtrebten Uebererlöſes nur als Strafbe

fugnis einräumen wolten, lebtw . Nacherben zu bes meſſungsgrund zu berüđſichtigen iſt“ . Der Sen.

rufen . Im Gegenteil iſt der erklärte Berzicht auf das hat zu dieſer Frage ſchon im Urt. v . 20. Jan. 1920

gefeßl. Erbrecht ein Anzeichen dafür, daß ſie nicht RevReg. Nr. 269/19 in Uebereinſtimmungmit der Entſch.

haben wollten, daß etwas aus ihrem Vermögen an
des III. und V. SIS. Stellung genommen und hat

geſeßl. Erben des Ueberl. komme. Der BeſchwF.
nach neuer Prüfung keinen Anlaß gefunden von dieſer

macht vergebens geltend, daß ſeine Frau durch Er
Meinung abzugehen, die auch im Schrifttum von

richtung des Teſt den Willen kundgegeben hat, daß
Alsberg (Pr[ rVO .S. 250) und Bobe (PrTrVO. S. 135)

der Erbvertrag nicht ausgeführt werden und die Nach
im Gegenſaß allerdings zu Schäfer geteilt wird.

erbfolge beſeitigt ſein ſoll. Denn nach $8 2290 und
(Urt. v . 25. März 1920, HevReg. Nr. 76/1920) . Ed .

2292 BOB. tann ein Erbvertrag nur durch einen

Bertrag, welcher der im § 2276 für den Erbvertrag II .

vorgeſchriebenen Form bedarf, oder durch ein ge.

meinjah. Teſt. der Ehegatten aufgehoben werden. Da
Huter welchen Boransjetungen iſt nach der bayer .

teine dieſer Formen eingehalten iſt, hat der Erbver. BO. vom 29. April 1919 anzunehmen, daß jemand

trag ſeine Kraft nicht verloren. Das Leſt. nach § 2289 eine in ſeinem Anwejen freiſtehende Wohnung trot be

Abſ.1 BGB. iſt unwirtſam , da die Sinnesänderung hördlicher Aufforderung nicht an die ihm zugewieſene

der Erbl. nicht den vom Gef. geforderten Ausdrud Perſon vermietet hat? git dieſe BD. rechtågültig ?

gefunden hat. ( Beſchl. des I. 38. v . 1. April 1920,
Gründe : Der Wohnungsausſchuß für die Gemeinde

Heg. III Nr. 27/1920). M. Sch. hat im Juli 1919 die ſeit Jahren zur Lagerung

4941 von Getreide und Gerümpel dienenden Dachgeſchoß

räume im Anweſen des Angell. als für den Angell.

und deſſen Haushalt entbehrlich bezeichnet und be

B. Strafſachen. ſchloſſen, daß ſie dem Dienſtknecht N. zur Wohnung

zu überlaſſen ſeien . Auf den durch den Polizeidiener
I.

W. eröffneten Auftrag, er ſolle die Wohnung frei

Wanniſt ein den Höchſtpreis überſchreitenderErlös machen, der Dienſtenect atehe ein, ertlärte der An
erzielt ? Die Angell. hat den zuläſſigen Höchſtpreis gell. rundweg, er habe nichts zu vermieten , als

um 500M überſchritten, wurdedeshalbwegen Vergehens aber w. ihm vorſtellte, es helfe nichts, erwiderte er,

nach § 4 Nr. 1 'der PrTrvo. verurteilt; der Uebers wenn er Mietsleute nehmen müſſe, wolle er wenigſtens

erlös wurde eingezogen. Der Kaufpreis war geſtundet. ordentliche, die nicht erſt, wie N. , aus dem Zuchts
Das Wero. erachtetedas für die Einziehung als belang- haus gekommen ſeien. Dies richtete W. dem Bürgers

los, da der Gewinn dem A durch den Kaufvertrag meiſter aus, eine weitere Eröffnung erfolgte von

gugefloſſen und es gleichgiltig ſei, daß die A den Kauf keiner Seite, dagegen veranlaßte das Beza. Strafeins

preis geſlundet unð einen tlagbaren Anſpruchauf den ſchreitung, da derAngell. eine freiſtehende Wohnung

Uebererlös nicht hat. Der Einziehungsausſpruch wurde troß behördlicher Aufforderung nicht an die ihm
aufgehoben .

bezeichnete Perſon vermietet und ſich dadurch gegen

Aus den Gründen : Nach § 7 Abſ. 1 der die bayer . WD . betr. Bekämpfung der Wohnungs

PrirBD. iſt neben der Strafe bet vorſäßl. oder fahrl . not vom 29. April 1919 verfehlt habe. Die Straft.
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beſtätigte das freiſprechende Urteil des Sdo. Die nach denen eine Gemeindebehörde auf beſondere Er

Reviſion des SIA. hatte teinen Erfolg. mächtigung derBZentrBeh. Anordnungen treffen tann.

Aus den Gründen : Der Tatbeſtand begründet In ſolchen Fällen iſt die BZentrBeh. in ihren nach

teine ſtrafbare gandlung, auch nichtnach der bey. BD. 8 8 Juláſſigen AusfBeſt. und die Gemeh. in ihren

Der Straff. iſt darin beizutreten, daß das ſeit Jahren Anordnungen an die genannten Grundfäße gebunden .

nicht mehr als Wohnung benußte Dachgeſchoß nicht Nur dann, wenn ſich im Bezirt einer GemBeh. nach

als eine ,, freiwerdende Wohnung" i. S. des §1 Abſ. 2, dem Ermeſſen der BZentrBeh . ,,außergewöhnliche Miß

fondern höchſtens vom Standpunkte der ,,Wohnungs: ſtände " geltend machen , tann die ZentrBeh. die Gem ..

rationierung “ nach § 2 der VD. beanſprucht werden Beh , auch zu anderen als den in $S 2 – 5 bezeich

konnte, daß aber der Wohnungsausſchuß das gar neten Anordnungen ermächtigen ; hiezu iſt aber nach

nicht endgültig getan hat. § 2 verlangtnur, daß der 89 die Zuſtimmung des Reichskanzlers erforderlich.

Wohnungsberechtigte dem Wohnungſuchenden die zu : Dadurch, daß ſich das Reich der Geſellgebung auf dem

gewieſenen Mäume am beſtimmten Tage zur Verfügung ihm nach Art. 10 Nr. 4 KV. eröffneten Gebiete des

zu ſtellen habe, ſoferne zwiſchen Beiden überhaupt ein Wohnungsweſens bemächtigte, hat es nach Art. 12

Mietvertrag zuſtande gekommen iſt. Zum Abſchluß Abſ. 1 , 13 Abſ. 1 RB. jede der rgejeßl. Regelung

eines ſolchen und zur Uebernahme der Wohnung kann widerſprechende Tätigteit der Landesgeſeße ausges

zum mindeſten der Wohnungſugende vom Wohnungsa ſchloſſen . DeraufGrund des bayer. Ermo . v . 28. März

ausſchuß nicht gewungen werden. Solange ſich dieſer 1919(GVBl. S. 112) ergangenen BD. betr.Bekämpfung

nicht zur Uebernahme der Räume eingefunden hat, 29. April

darf aber der Wohnungsberechtigte die Räume für
der Wohnungsnotv . 1919 (6. Staatsanz. Nr.

29. Junt

ſich benüßen. N. hatte fich nun niemals beim Angell. tommt nicht die Eigenſchaft von AusfBeſt. i . S. des

zumAbſchluß einesMietvertrages, geſchweige denn $ 8 der BÁVO . v. 23. Sept. 1918 zu ; denn ſie geht

zur Uebernahme der Näume eingefunden . Andererſeits nicht nurmehrfach weit über die Grundfäße der $8 2–5
hat der Angekl. ſeine urſprüngliche allgemeine Weiges der BAVD. hinaus, ſondern ſeßt auch an Stelle der

rung ſofort mit Anführung von Gründen auf die Strafandrohung in § 10 BRVO. (Oeldſtrafe bis zu

Perſon des zugewieſenen Zwangemieters beſchränkt. 1000 M ) in g 6 eine ganz andere, nämlich bis zu

Bei der formloſen Eröffnung des Beſchluſſes durfte 10 000 M Geldſtrafe oder bis zu 1 Jahr Gefängnis.

er fich für berechtigt halten , ſeine Einwendungen auf Db ſie allenfalls unter dem Geſichtspunkte der Des

demgleichen formloſen Wege anzubringen. Das Recht hebung „außergewöhnlicher Mißſtände" i. S. des $ 9
der Gegenvorſtellung ergibt ſich aus dem in 8 4 A6.3 der BRØD. gültig ſein könnte, ob in dieſem Falle
der VD . und in B Nr. 4 Ábf. 3 der VollzVorſch. (Staats- vor ihrer Erlaſſung die erforderliche Zuſtimmung des
anz. 1919 Nr. 126) eingeräumten Mechte der Beſchwerde. Reichskanzlers erholt wurde und ob ihr Jnhaltnicht

Kommt der Beſchwerde und ſomit auch der Gegen. etwa wenigſtens teilweiſe verfaſſungsmäßig gewähr:

vorſtellung feine aufſchiebende Wirkung zu , ſo hat leiſteten Grundrechten, ſo beſonders dem Ärt. 115 AB.

doch der Wohnungsausſchuß auf die Gegenvorſtellung widerſpricht, braucht hier nicht erörtert zu werden,
hin den N, nicht zum Erſcheinen bei dem Angetl. ver- weil die Freiſprechung auch bei Gültigkeit derVD.
anlaßt und dadurch zu erkennen gegeben, daß er auf v. 29. April 1919 gerechtfertigt war. (Urt. v . 19. Febr.

der Zuweiſung nicht beſtand. Dit hecht hat daher 1920, Mev .-Reg . 46/1920 ).
Ed .

dasBero. eine endgültige Inanſpruchnahme des Dach.

geſchoffes und eine Weigerung , fich dieſer Anordnung
III.

zu fügen, verneint.

Der Senat hat übrigens Bedenken über die Gals Einfluß der Friedensvertrage anf die Zuſtändig

tigkeit der bayer. VD . vom 29. April 1919. Das teit der deutſchen Gerichte im Saargebiet.") Gründe:

Reich hat die Behebung der Wohnungsnot zum Gegens Der Einziehungsintereſſent 6. macht zunächſt den Eins

ſtande ſeiner Geſeßgebung gemacht. Die BRVD . über wand der Unzuſtändigkeit des Revo. geltend, weil

Maßnahmen gegen Wohnungsmangel v. 23. Sept. er Saarbrüder und der Ort der Beſchlagnahme des

1918 (NGBI. S. 1143) erging auf Grund des § 3 des Cognaks gomburg ſei“ . Er deutet damit offenbar

NG. über die Erm. des BR . zu wirtſchaftl. Maßn. v. auf die Beſtimmungen des am 10. Januar 1920 ratif.

4. Auguſt 1914 (ROBI. S. 327). Durch dieſes Geſet FrVertr. hin ( Teil III Abſchn. 4Anl. Kap. I § 16 ff.),

erhielt der BR. die Befugnis, während des Krieges wonach die Regierung des Saarbeđengebiets, zu dem

die geſeßl. Maßnahmen anzuordnen , die ſich zur Ab- Saarbrüden und Homburg gehören, einem den Bölfers

hilfe wirtſchaftlicher Schädigungen als notwendig er- bund vertretenden Ausſchuß übertragen wird ($ 16),

wieſen. Darunter fallen auch Maßnahmen zur Bes die im Saarbedengebiet beſtehenden Zivil- und Straf

kämpfung der Wohnungsnot. Die Verordnungen des gerichte beibehalten werden und vom Regierungsauss

BR. find vorläufige RG ., ihre Wirkſamkeit iſt nicht ichuß ein Gerichtshof für Zivil- und Strafſachen ein.

auf die Dauer des Krieges beſchränkt. Durch Art. 2, gelegt wird, der die Berufungsinſtanz für die ers

3 der auf Grund des Oef. über eine vereinf. Form wähnten Gerichte zu bilden hat ($ 25 ).' Dieſe Des

der Geſellg . v . 17. April 1919 (MOBI. S. 394) mit ſtimmungen treffen aber hier offenbarnicht zu , weil

Zuſtimmung des Staatenausſduſies nnd des Auss bet der Erlaſſung des Urt, der Straffammer dieſes

ſchuſſes der NatVerf. erlaſſenen VO . des HMin. zum Gericht zur Entſcheidung über die Berufung gegen das

Schuße der Mieter v . 22. Juni 1919 (NOBI . S. 591) Urt. des Sho. Þomburg zuſtändig war und damit

iſt die Gültigkeitsdauer der BNVO, v. 23. Sept. 1918 auch die Zuſtändigkeit des Revo. gegeben iſt. Nach

dahin begrenzt, daß ſie ſpäteſtens am 31. Dez. 1920 Anſchauung des Sen. ſoll der nach § 25 a . a. D. eins

außer Kraft tritt . 3. 3. iſt ſie noch nicht aufgehoben gurekende Gerichtshof nur über jene erſtinſtanziellen

und nach Art. 178 Abſ. 2 Nº. v. 11. Auguſt 1919 in ürt eines im Saarbedengebiet beibehaltenen Gerichts

Kraft . Die BRVD. v . 23. Sept. 1918 (NOBI. S. 1143) in der BerJnſtanz entſcheiden , die nach der Ratis

feßt in ihrem 1 Abſ. 1 und 2 voraus, daß ſich im fitation des FrVertr. erlaſſen wurden oder gegen die

Bezirl einer Gemeindebehörde, in dem ein Einigungs- in dieſem Zeitpunkt wenigſtens noch keine Berufung

amt errichtet oder die Wahrnehmung der Befugniſſe eingelegt war. Andernfalls hätte der FrVertr. eine

aus $$ 2-5 der Bef. zum Schuße der Mieter vom Uebergangsbeſtimmung etwa dahin enthalten müſſen ,

23. Sept. 1918 (NOBI. S. 1140) gemäß § 11 Abſ. 1 daß zweitinſtanzielle Urt., die auf Berufung gegen

dieſer Bet. einer anderen Stelle übertragen iſt, nach das Urt. eines im Saarbeđengebiet beibehaltenen Ges

dem Ermeſſen der LZentrBeh . ein beſonders ſtarter richts ergingen, mit der Natifitation des Vertrags

Mangel an Wohnungen geltend macht. Für dieſen

Fall werden in den S$ 2-5 die Grundſäße aufgeſtellt, 1) Siehe dazu aud 03. 1920 Nr. 11 Sp . 581 .
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ihre Wirtſamkeit verlieren und ſolche erſtinſtanzielle dieſen geeigneten Schwerbeſchädigten anderen Bewers

Urt. in der Ber3nſtanz neuerlich der Nachprüfung bern vorzuziehen. Schwerbeſchädigte ſind alle Perſonen,

des in § 25 Abſ. 2 vorgeſehenen Gerichtshofs unter: welche entweder wegen Dienſtbeſchädigung Militärrente

ſtehen , vorausgeſeßt ſelbſtverſtändlich, daß dieſe Urt. von mindeſtens 50 % der Vollrente oder auf Grund

am 10. Jan. 1920 noch nicht rechtskräftig waren . reichss oder landesrechtlicher Unfall- Fürſorge Unfall

(Nrt. 0. 3. Febr. 1920 RevReg. Nr. 21/1920). Ed . rente in mindeſtens gleicher Höhe beziehen. Mit BD.

dom 21. April 1920 (ROBI. S.591) hat der Reichs

arbeitsminiſter bereits beſtimmt, daß jeder private
IV.

Arbeitgeber auf 25bis 50 vorhandene Arbeitnehmer

Zuläſfigteit der Beſchwerde, wenn das BerG . die mindeſtens einen Schwerbeſchädigten und für je 50

vomErftrichterausgeſprochene Strafe ändert und zu- weitere Arbeitnehmer einen weiteren Schwerbeſchädigten

gleid, die von ihm bewilligte Bewährungsfrift auf Bes beſchäftigen muß. Eine Bo. ähnlichen Inhaltes für

ldhwerde verſagt. Aus den Gründen : Nr. 15 Abſ. 2 die Körperſchaften des öffentlichen Rechtes iſt noch

der JMB. die bed. Begn . betr. vom 11. Juli 1919 nicht ergangen, ihr Erlaß ſteht jedoch bevor. Ferner

(JMHI. S. 239) beſtimmt allerdings, daß das BefdwG. kann der Reichsarbeitsminiſter anordnen , daß jeder

endgültig entſcheidet, gewährt alſo reine weitere Be. Arbeitgeber beſtimmte Arten von Arbeitspläßen nur

dhwerde. Wenn aber das Bero, an die Stelle der mit Schwerbeſchädigten beſeßen darf. Werden ſolche

dom Erſtrichter ausgeſprochenen Strafe eine neue feßt vorbehaltene Arbeitspläße wieder frei, ſo obliegt dem

und zugleich über die Bewilligung einer BewFr. ents Arbeitgeber binnen drei Tagen eine Anzeigepflicht an

ifheidet, ſo iſt dieſe Entſch. nicht die zweite ſondern die Sauptfürſorgeſtelle der Kriegsbeſchädigtens und

die erſte, mag auch gegen die Entſch. des Erſtrichters Sriegshinterbliebenenfürſorge. Auch darf die Arbeits

über die Bewilligung Beſchwerde eingelegt worden ſtelle erſt befeßt werden, wenn binnen ſechs Tagen

ſein. Denn Bew Fr. tann immer nur hinſichtlich einer nach Abſendung der Anzeige die Hauptfürſorgeſtelle

beſtimmten Strafe bewilligt oder verſagt werden ; die teinen geeigneten Schwerbeſchädigten benennt . Der

zuerſt ausgeſprochene Strafe iſt aber beſeitigt, wenn Arbeitgeber iſt ferner gegenüber der Hauptfürſorgeſtelle

ſie vom Bero. aufgehoben und durch eine neue erſekt zur Auskunft über der Durchführung des Geſekes

wird . Damit iſt auch der frühere Beſchluß über die dienliche Betriebsverhältniſſe verpflichtet, u. U. !ann

BewFr. gegenſtandslos geworden . Dieſe Auffaſſung er ſogar angehalten werden , ſeinen Betrieb zur Sichers

wird auch den praktiſchen Bedürfniſſen gerecht. Denn ſtellung der dauernden Unterbringung von Schwer

für die Entſch. über die Frage der bed. Begn. find beſchädigten entſprechend umzuſtellen. Die Durchfüh.

Art und Maß der Strafe von grundlegender Bedeutung. rung des Gefeßes, ſoweit die Verpflichtungen nicht,

Die Beſchwerde muß hiernach zugelaſſen werden durch freie Entišließung der Arbeitgeber erfülltwerden “,.

( Beſchl. v . 20. April 1920, Beſchr Reg . Nr. 546/1920 ). 1 obliegt in der Bauptſache den bereits erwähnten Baupt
Ed . fürſorgeſtellen (über deren Organiſation dgl . BO. vom

8. Februar 1919 ROBI. S. 187) im Einvernehmen mit
den Vertretungen der Arbeitgeber und snehmer, den

Organen der Gewerbeaufſicht und den Arbeitsnach

Gefeßgebung und Verwaltung. weiſen. Die gefeßlichen Betriebsvertretungen der Ar

beitnehmer haben ſich um die Durchführung des Geſekes
Geſetz über die Beſchäftigung Schwerbeſchädigter zu bemühen 3n größeren Betrieben iſt die Aufſtel

vom 6. April 1920 (ROBI. S. 458 ). Das neue Geſek lung von Bertrauensleuten der Schwerbeſchädigten

bildet den Schlußſtein in der Arbeitsfürſorge für die vorgeſehen .

Schwerbeſchädigten. Es tritt an die Stelle früherer An fich beruhtauch nachdem Gefeße das Arbeitss

Maßnahmen, ſo der VO. über die Beſchäftigung Schwers verhältnis der Schwerbeſchädigten, wenn man von

beſchädigter vom 9. Januar 1919 (ROBI. S 28) und dem Einſtellungszwange abſieht, auf dem freien Ar

der BD.vom1. Februar1919 (RGBI. S.132). Der beitsvertrage zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Gefeßgeber geht von dem Gedanken aus, daß auch die Deshalb wird auch an dem Kündigungsrechte des Ar

ausgiebigſte Rentenverſorgung dem Schwerbeſchädigten beitgebers wie des Schwerbeſchädigten grundſäßlich

nicht den Segen eigener Arbeitstätigkeit erleben könne . nichts geändert. Allerdings bleiben neben den Bes

Daher muß oberſtes Ziel jeder Schwerbeſchädigten- ſtimmungen des Geſeßes die Beſchränkungen des

fürſorge bleiben, dieſen zu einer Arbeit zu verhelfen, Kündigungsrechtes, welche ſchon auf anderen Vor

welche ihnen die Ausnußung der noch gebliebenen ſchriften beruhen , wie Ánhörung oder Mitwirkung

Arbeitsfähigkeit ermöglicht. Das Gefeß will nach einer Vertretung der Arbeitnehmer (vgl. 7. B. 74

§ 10 Abſ. 3 ſo durchgeführt werden, daß die Schwer: des BetrRG . ) beſtehen. Eine Sondervorſchrift hin

beſchädigten tunlich it ihrem alten Berufe erhalten ſichtlich der Kündigungsfriſt, die ausſchließliche Geltung

werden und daß eine unverhältnismäßige Belaſtung hat, fieht jedoch § 12 vor, darnach dürfen Schwerbes

einzelner Berufsgruppen oder einzelner Arbeitgeber ſchädigte nur mit einer Kündigungsfriſt von vier Wochen
vermieden wird . Die ſchwere wirtſchaftliche Kriſis ' entlaſſen werden, ſoferne nicht durch Geſeß oder Ver

nötigt ferner, den Schwerbeſchädigten die Behauptung trag eine längere Friſt vorgeſehen iſt. Damit ſind

auf dem Arbeitsmartte durch beſonderegeſeßliche Maß= alle gefeßlichen (3. B. SS 122 a , 139aa GewO ., SS 621 ff

nahmen zu ermöglichen . Dieſe gipfeln in der Auf- BOB.) oder vertraglichen Kündigungsfriſten unter

ſtellung eines Einſtellungszwanges für Schwerbeſchäs dieſem vierwöchentlichen Zeitraum Schwerbeſchädigten

digte, undzwar in einer zweifachen Form , einmalin gegenüber bedeutungslos. Jm übrigen iſt jede Kündi

der Borbehaltung gewiſſer Bruchteile aller Arbeits- gung der Hauptfürſorgeſtelle anzuzeigen . Die Kündis

pläße, dann in der Freihaltung gewiſſer für Schwer- gungsfriſt läuft erſt vom Tage der Abſendung dieſer

beſchädigte vorzugsweiſe geeigneter Arbeitspläße. Er- Anzeige an. Die vierwöchentliche Kündigungsfriſt

idwerte Stündigungsvorſchriften follen die Stellung gilt nicht, wenn ein Schwerbeſchädigter nur zur vors

der Schwerbeſchädigten fichern. Das Ganze iſt eine übergehenden Aushilfe oder verſuchsweiſe angenom

weitere erhebliche Beſchränkung der Berfügungsfreiheit men wird , es ſei denn, daß das Arbeitsverhältnis

des Arbeitgebers in der Auswahl ſeiner Beſchäftigten über vier Wochen dauert. Für eine Uebergangszeit,

mie des Ärbeitsvertrags überhaupt, die der höhere nämlich für ſechs Monate nach Intrafttreten des Ges

Zwed jedoch rechtfertigt.
ſeßes , ſieht § 18 eine weitere Beſchränkung des Küns

Die Grundzüge find in Kürze die folgenden : Jeder digungsrechtes für den Arbeitgeber inſoferne vor, als

Arbeitgeber, der private wie der Staat, der einen die Rechtsgültigkeit der Kündigung während dieſer
Arbeitsplat beſeßen will, ift verpflichtet, einen für Zeit von der Zuſtimmung der Hauptfürſorgeſtelle ab :
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hängig iſt. Dieſe muß ihre Zuſtimmung erteilen,

wenn die Unterbringung des Schwerbeſchädigten auf Bücheranzeigen.

einem anderen , angemeſſenen Arbeitsplaße geſichert

iſt. Die Vorſchrift war notwendig , weil das mit der
Herzfeld, Dr. Arthur, Mechtsanwalt in Berlin . Das

eingangs erwähnten VO. vom 1. Februar 1919 einge
neue Umfaßſte u ergeſe , Leitfaden für den

führte Kündigungsverbot nicht ohne weiteres beſeitigt
praktiſchen Gebraucy, Teil I, 56 S. Stuttgart 1920 ,

werden konnte. Ausnahmen von dieſer weiteren Be Verlag von J. Heß . Preis Mr. 2.50 .

ſchränkung ſind in 8 18Áb. II unter gewiſſen Hautelen Jn 10 Paragraphen gibt der Berfaſſer eine ſyſte

vorgeſehen. Die geſeklichen Beſtimmungen über friſt- matiſche Darſtellung des neuen Umſaßſteuerrechts, jedoch

loſe Kündigung aus wichtigem Grunde werden weder unter Weglaſſung der Sonderumſapſteuern , die einem

im Falle des § 12 noch des § 18 berührt. II. Teil vorbehalten ſind. Ueberſichtliche Anordnung

Schwerbeſchädigten, welche ohne berechtigten Grund und die Anwendung von Sperr- und Fettdrud ers

die Durchführung des Geſekes ſchuldhaft vereiteln, leichtern den praktiſchen Gebrauch, Beiſpiele aus dem

fönnen durch den Beirat der Hauptfürſorgeſtelle die Geſchäftsleben bringen die geſeblichen Beſtimmungen

Wohltaten des Geſekes bis zur Dauer von drei dem Verſtändnis näher. Wichtige Streitfragen find

Monaten entzogen werden . ſelbſtändig behandelt. Unter Miterben auch enterbte

Streitigkeiten über den Berpflichtungen aus dem Pflichtteilsberechtigte und Vermächtnisnehmer zu ver

Geſeß vom 6. April 1920 alſo z . B. über den Ein- ſtehen (S. 44) , erſcheint zu weitgehend. Die zur Er

ſtellungszwang, die Meldes, Auskunfts: und Umſtel- gänzung jedes Steuergeſebes heranzuziehende Meichs

lungspflicht entſcheidet der Schlichtungsausſchuß abgabenordnung findet mehrfache Erwähnung. Die

derVD. vom 23. Dezember 1918 (NOBI. S. 1456 ), die ſchon vielfach ergangenen amtlichen Erläuterungen

auch abgeſehen von gewiſſen Sondervorſchriften über fonnten naturgemäß noch nicht berüdſichtigt werden .

die Beſegung des Schlichtungsausſchuſſes hinſicht!ich Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Benüßung des

deſſen Bildung und hinſichtlich des Verfahrens Ans Buches, das zweđmäßig allerdings auch einen Abdrud

wendung findet. Der Schlichtungsausſchuß entſcheidet, des Geſekestertes (ausſchließlich der Sonderſteuern )

„ ſoweit er an ſich zuſtändig iſt “ , alſo zur Schlichtung und insbeſondere einen Hinweis auf die Paragraphen

von Arbeitsſtreitigkeiten von Arbeitern und Ange- im Terte enthalten würde , um die zugunſten der

ſtellten. Für die Dienſtſtreitigkeiten ſchwerbeſchädigter ſyſtematiſchen Behandlung manchmal fehlende Ber
Beamter öffentlich rechtlicher Körperſchaften ſind die bindung mit dem Geſeß ſtets herzuſtellen. Alles in

beamtenrechtlichen Beſtimmungen maßgebend. Die allem wird das Buch dem Juriſten und dem Kaufmann

Hauptfürſorgeſtelle fann wie eine Partei auftreten und zur Einführung und zurUnterrichtung über Einzel

die Verhandlungen durch Antrag fördern . Bei pri- fragen gute Dienſte tun. Ein ausführlicher Kommentar

vaten Arbeitgebern kann die höhere Verwaltungs- des gleichen Verfaſſers wird folgen .

behörde den Schiedsſpruch des Schlichtungsausſchuſ
ſes

Münden . Rechtöanwalt R. Berolzheimer.

für verbindlich erklären. Die Verbindlichkeitserklärung

chafft ihrem Inhalte entſprechendes Vertragsrecht, Finger, Chr . , Oberlandesgerichtsrat, Geheimer Juſtig.

um deſſen Durchſeßung die ordentlichen Gerichte an rat, Referent im Reichsfinanzminiſterium . Erbs

gegangen werden fönnen. Die Verwaltungshehörde ſchaftsſteuergeſetz vom 10.September 1919 nebſt

fann auch, wenn der Schiedsſpruch den Einſtellungs Ausführungsbeſtimmungen. Tertausgabe mit An

gwang betrifft, auf Antrag der Hauptfürſorgeſtelle merkungen und Sachverzeichnis. Berlin 1920, Verlag

gleich die Schwerbeſchädigten beſtimmen, die einzu : von Franz Bahlen . Preis Gebd . Mr. 10,- und

ſtellen ſind. Es gilt dann ein Dienſtvertrag für ge
Teuerungszuſchlag.

chloſſen , der dem Jnhalte des Schiedsſpruches, und Dieſe Ausgabe des neuen Erbſchaftsſteuergeſekes,

ſoweit dieſer eine Regelung nicht vorſieht, dem Dienſts das durch die Einführung einer Nachlaßſteuer und die

vertrage gleichartiger Arbeitnehmer entſpricht. Die Ausdehnung der Erbanfall- und Schenkungsſteuer auf

Entlohnung bemißt ſich nach der Arbeitsfähigkeit des Ehegatten und Abkömmlinge ſowie die Höheder Steuer:

Schwerbeſchädigten. Die Verbindlichkeitserklärung von ſäße an Bedeutung weſentlich gewonnen hat, vermittelt
Schiedsſprüchen gegen öffentliche Körperſchaften iſt der in zuverläſſigſter Weiſe die Kenntnis der geſeßlichen

Landeszentralbehörde, allenfalls dem zuſtändigen Beſtimmungen und iſt allen , die ſich auf dieſem wichtigen
Reichsminiſterium vorbehalten . Für Entlaſſungs- Steuergebiet unterrichten wollen , zu empfehlen .

ſtreitigkeiten werden die beſonderen Vorſchriften der

VO . über die Einſtellung und Entlaſſung von Arbei- Brefield, Dr. Friedrich, Landgerichtsrat in München .

tern und Angeſtellten vom 12. Februar 1920 (RGBI. Die Verordnung über Sondergerichte
S. 218) ſowie des BetrRG . Maß zu geben haben. gegen Schleich handel und Preistreiberei .

Jm übrigen wird das ganze Streitverfahren durch 8º. 76 S. Stuttgart 1920, Verlag 3. Heß . ME. 5.20.

den bevorſtehenden Erlaß einer Reichs. Schlichtungs- Eine ſehr gründliche Bearbeitung, die als Leit.

ordnung wohl von Grund aus geregelt werden. End- faden durch die keineswegs überſichtlichen Vorſchriften
lich enthält 14 eine Zwangsbeſtimmung gegen den nur empfohlen werden kann, und auch wegen der mits

vorjäßlich oder in grober Fahrläſſigkeit gegen die abgedructen, verwandten Beſtimmungen wertvoll iſt
Beſtimmungen des Geſekes verſtoßenden Arbeitgeber.

Er iſt auf Antrag der ħauptfürſorgeſtelle vom
Fiſcher, Univerſitätsprojeſſor in Breslau. Grund:

Schlichtungsausſchuß für jeden Verſtoß in eine Buße

bis zu 10 000 M zu nehmen. Die Eutſcheidung iſt
bu chordnung mit den preuß . Ausführungsbes

binnen vier Wochen mit Beſchwerde zur höheren Ver.
ſtimmungen. 12º. 31 S. Berlin und Leipzig 1920,

Walter & Gruyter & Co. Geb. Mt. 8.80.
waltungsbehörde anfechtbar. Dieſe kann die Buße

für vollſtređbar erklären. Ausnahmen ſind in großem Die neue Auflage des bekannten Buches iſt auf

Ilmfange vorgeſehen . den Stand der Gegenwart gebracht und berüđſichtigt

Bezirlsamtsaſſeſſor Dr. FranzEiweløbader insbeſondere die Äenderungen der GBD . durch die

im M. für Soz . Fürſorge. VO . des Erbbaurechtes.

Verantwortl . Herausgeber : Th . von der Pfordten,

Mat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von J. Sch weißer Verlag , München, Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. 8. $. Datterer & Cie., München und Freifing.
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Dr. Ferd. von Miltner.

Ein Nachruf.

Von Theodor von der Pfordteu.

Am 27. November 1902 wurde der Reichsgerichtsrat Ferdinand Miltner an Stelle des zurüd

getretenen Juſtizminiſters Freiherrn von Leonrod zum Leiter der Bayer. Juſtizverwaltung berufen.

Es wird uns wohl und wehe, wenn wir aus der unerfreulichen Gegenwart heraus auf dieſe regſame

und doch wieder gemütliche Zeit bliden . Wir ſehen das alte Bayerland, das noch nicht durch Un-=

verſtand und öde Gleichmacherſucht zum Verwaltungsbezirk heruntergedrüdt war, ſondern als ſelb

ſtändiger Staat ſeine Eigenart innerhalb des machtvollen Deutſchen Reichs kräftig entfaltete. Darüber

hebt fich die menſchlich freundliche und zugleich fürſtliche Geſtalt des alten Prinz-Regenten Luitpold.

Die bayer. Juſtiz aber beginnt unter Miltners Leitung einen neuen hoffnungsvolen Weg zu be

ſchreiten und erringt Ehre und Anſehen in ganz Deutſchland.

Ferdinand Miltner wurde am 5. Juli 1856 zu Fürth geboren . Im Jahre 1882 beſtand er

mit beſtem Erfolge die Staatsprüfung und begann dann im Jahre 1883 ſeine Laufbahn als Hilfs

arbeiter im Juſtizminiſterium . Nach fünfjähriger Tätigkeit als Richter des Amtsgerichts München I

wurde er Ende des Jahres 1890 zum 2. Staatsanwalt befördert und als ſolcher am 1. Januar 1891

wieder in das Staatsminiſterium der Juſtiz einberufen , wo er in der Folgezeit raſch bis zum Re

gierungsrat aufſtieg. Sein Arbeitsgebiet war hauptſächlich das Begnadigungsweſen, der ſogenannte

diplomatiſche Dienſt und die Aufſicht auf die Ausbildung der Rechtspraktikanten . Eine bedeutſame

Nebenbeſchäftigung bildete ſeine Verwendung als juriſt. Repetitor im Maximilianeum . Er blieb da

durch in Verbindung mit der Rechtslehre und fand Gelegenheit eines ſeiner Lieblingsfächer weiter

zupflegen, nämlich die römiſche Rechtsgeſchichte, in der er ſein Ideal , die Fortbildung des Rechts

durch ein kräftig wirkendes Richtertum , annähernd verwirklicht glaubte. Am 1. Mai 1899 wurde

Miltner an das Reichsgericht berufen . Er gehörte ihm bis zu ſeiner Ernennung zum Juſtizminiſter

an und empfing dort manche Anregung , die er ſpäter wohl zu verwerten wußte.

Als Miltner an die Spiße der bayer. Juſtizverwaltung trat, war der große Umbau gerade

fertig geworden, den die Einführung des Bürgerlichen Geſekbuches und ſeiner Nebengeſeke nötig ge

macht hatte . Vieles und Bedeutendes war dabei geleiſtet worden . Es ichien , als jolle nun eine

ruhigere Zeit kommen . Dem war aber nicht ſo . Die Rufe nach neuzeitlichen Verbeſſerungen im

Strafrecht und Strafprozeß wurden immer zahlreicher und dringender ; man erkannte auch bald, daß

das neue bürgerliche Recht hinter den Erwartungen weit zurückblieb, und rief mit Macht nach ſtär

ferer Berückſichtigung der wirtſchaftlichen Verhältniffe gegenüber der bloß fichtenden und ordnenden

Gedankenarbeit. Dazu regten ſich neue Strömungen im Beamtentum . Das Standesgefühl und das

Bedürfnis nach freierer Geſtaltung des Dienſtes begannen ſich in allen Schichten mächtig zu äußern.

Nur eine von großen Gedanken geleitete Juſtizverwaltung konnte den neuen Aufgaben gerecht werden.
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Dem Tieferblickenden konnte nicht entgehen, daß die Bayer. Juſtizverwaltung um die Jahr

hundertwende zwar ein gewaltiges Maß von Arbeit glüdlich und techniſch vielfach ausgezeichnet bewältigt

hatte , daß ihr aber in mancher Hinſicht ein rüdſtändiger und ſtark bürokratiſcher Zug anhaftete .

Das zeigte fich vor allem darin , daß viel zu viele Zuſtändigkeiten in kleinen Dingen im Juſtizmini

ſterium zuſammengehäuft waren , während die äußeren Verwaltungsſtellen (insbeſondere die Ober

landesgerichtspräſidenten und Oberſtaatsanwälte ) im weſentlichen nur eine vermittelnde Tätigkeit ent

falteten . Das Schreibwert war breit und umſtändlich ausgeſtaltet . Auch die kleinſte und neben

ſächlichſte Verfügung mußte vom Miniſter oder ſeinem Stellvertreter unterzeichnet werden , ſelbſt wenn

es ſich nur um die Verſendung oder Einholung von Akten handelte . So kam es , daß die Referenten

unter der Maſſe der kleinen laufenden Geſchäfte oft geradezu erſtickten und daß foſtbare Zeit auf

mühevolle Schreibarbeit verſchwendet wurde. Die Dienſtaufſicht gegenüber den äußeren Behörden

wurde kleinlich und oft mit unnötiger Schärfe gehandhabt. Man konnte den Eindruc gewinnen,.

als betrachte das Miniſterium die Gerichte nur als ein Anhängſel der Juſtizverwaltung. In alles

wurde hineingeredet, manchmal wurden dabei nicht einmal die durch die richterliche Unabhängigkeit

gezogenen Schranken beachtet. Miltner griff hier ſofort kräftig durch und ſchnitt die alten Zöpfe

rüdjicht& los ab . Einfachſte Formen im dienſtlichen Verkehre, das war ſein Grundſaß für die Ge

ſchäftsbehandlung, umſomehr konnte er ſorgfältiges inneres Durcharbeiten und Sauberkeit in Sprache

und Darſtellung verlangen . Die übergroße miniſterielle Zuſtändigkeit wurde bedachtig nach und nach

abgebaut und äußeren Stellen übertragen . Damit wurde deren Selbſtändigkeit und Bedeutung ge

hoben , das Miniſterium aber wurde für höhere Aufgaben frei . Wenn Miltners Nachfolger in dieſem

Punkte weit über ſeine zunächſt ſehr vorſichtigen Verſuche hinausgegangen ſind, ſo darf doch nicht

vergeſſen werden , daß er es war, der die neue Entwidlung anbahnte und damit den richtigen Weg

wies . Auch die Auswüchſe der Dienſtaufſicht fielen allmählich ab ; der Uebereifer der Referenten

wurde eingedämmt , die Vielregiererei verſchwand.

Noch bedeutſamer war es , daß Miltner richtig erkannte, wie es iin Rechtsleben nicht ſo ſehr

auf die Geſetze als auf die Perſonen ankommt, die ſie anzuwenden haben. Durchaus nicht nach

ſeinem Sinne war die ſchreckliche Geſekesmacherei mit ihren ewigen Aenderungen und vermeintlichen

Verbeſſerungen, die ſchon zu ſeiner Zeit vom Reich aus angebahnt wurde und fich allmählich zu einem

jekt unerträglichen Uebel ausgewachſen hat . Er ſuchte, wo er konnte , auf einfacherem Wege zu wirken,

3. B. neuzeitliche Gedanken der Strafrechtspflege bei der Handhabung der Vorſchriften über die bes

dingte Begnadigung zu verwirklichen oder das jugendgerichtliche Verfahren nicht durch Geſeß, ſondern

auf dem Wege der Verwaltungsverfügung einzubürgern. Man mag zugeben , daß er dabei nicht

immer eine ganz glüdliche Hand hatte, daß fich üble Nebenwirkungen einſtellen konnten und daß

manche ſeiner guten Abſichten auf dem Papier blieben . Der Grundgedanke war gleichwohl richtig.

Wo übrigens Miltner in die Geſekgebung eingriff, geſchah és mit ebenſoviel Umſicht als Entſchloſſen

heit und mit feinem Verſtändniſſe für die Bedürfniſſe des Rechtslebens .

Zahlreiche veraltete und unüberſichtlich gewordene Dienſtvorſchriften ließ Miltner neu bearbeiten

und gab ſo den Behörden beſſere Hilfsmittel an die Hand . Er gedachte, den kaum mehr zu über

ſchauenden Inhalt des Juſtizminiſterialblatts in wenige handliche Bände zuſammendrången zu laſſen ,

eine Arbeit, die unter ſeinem Nachfolger fortgeſeßt wurde, aber infolge des Krieges ins Stocen geriet.

Die Anweiſungen ſollten dabei auch einfacher werden und ſich mehr auf die formelle Seite der Ge

ſchäftsbehandlung beſchränken ; die dicken Kochbücher mit ihrer breitſpurigen Wiedergabe aller geſeka

lichen Vorſchriften ſollten verſchwinden. Leider blieb dieſer fruchtbare Gedanke infolge des vorzeitigen

Abgangs Miltners unausgeführt .

Der Schwerpunkt einer Landesjuſtizverwaltung ruht ſchon ſeit längerer Zeit imPerſonalweſen.

Die Geſeßgebung iſt mehr und mehr auf das Reich übergegangen. Aber die Geſeke liefern nur den

Stoff, mit dem gearbeitet wird , den Geiſt geben die Menſchen, die ſie anwenden, und wenn eine

Juſtizverwaltung die richtigen Leute an die richtigen Pläße ſtellt, kann ſie den ſtärkſten und nachhaltigſten

Einfluß üben . Miltner war nun vor allem beſtrebt jüngere begabte Beamte raſch in höhere Stellungen zu

bringen und ſo der Juſtiz ſtets friſches Blut zuzuführen. Die ſcheinbaren Bevorzugungen, die damit

verbunden waren, wurden ihm vielfach verdacht und als Laune und Willkür ausgelegt. Umſo aner

kennenswerter war es, daß er ſich durch die deswegen gegen ihn gerichteten Angriffe nicht irremachen

ließ , ſondern an der richtigen Erkenntnis feſthielt : ein Hausnummern -Syſtem muß . längere Zeit geübt,

jede Verwaltung zugrunde richten , weil es die beſten Kräfte niederhält und höchſtens den Mittel:

mäßigen befriedigt . Miltner wollte aber noch weiter gehen . Sein legter nicht mehr ganz durchge

führter Plan zeigte, daß er wirklich einen weiten ſtaatsmänniſchen Blick beſaß. Er gedachte ſeine

Beamtenſchaft auf die höchſte Stufe zu heben durch ſorgfältigſte ſtrenge Ausleſe der Perſonen und

zugleich durch eine Verminderung ihrer Zahl in den höheren Stellen. Die Reformgedanken des Frank
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furter Oberbürgermeiſters Adiđes, die er wie alle Neuerſcheinungen auf ſchriftſtelleriſchem Gebiete forg

fältig verfolgte , mögen ihn dabei mitbeeinflußt haben . Es war ohne weiteres klar, daß dieſer Weg

nicht ohne ſchwere Bärten gegen Einzelne beſchritten werden konnte und daß auf ihm ſtarke Gegen

wirkungen fiberwunden werden mußten. Als der umfaſſende Plan zunächſt durch die ſogenannten

Dreier-Verordnungen in die Tat umgeſegt werden ſollte, waren ſofort die ſchärfſten Widerſtände zu

bemerken . Die erſten Schritte mögen nicht ganz geſchidt eingeleitet worden ſein . Aber die Gegner

hätten bei ihren heftigen zum Teil jedes Maß überſchreitenden Angriffen doch bedenken ſollen , daß

es nicht auf das Wohl und das Behagen Einzelner ankam, ſondern auf die Hebung der Recht

ſprechung, daß ein Staatsmann leicht regiert, wenn er nur gewährt und niemals verſagt, daß aber

Hårte am rechten Plaß ſpäter zur Wohltat für Viele werden kann. Uebrigens mag es doch geſtattet

ſein darauf hinzuweiſen , daß alles leichter gegangen wäre, wenn Miltner ſeinen Plan weniger offen

und ehrlich klargelegt hatte . Er hätte nur äußerlich alles beim Alten zu laſſen brauchen und den

Zugang zur Juſtizlaufbahn und das Fortkommen darin durch innere ſchwer durchſichtige Verwaltungs

maßnahmen erſchweren müſſen ; vorausſichtlich wäre er ſo viel leichter durchgedrungen. Aber er er

fannte, daß in dieſem Falle die Rechtsanwaltſchaft den Schaden zu tragen gehabt hätte , weil ihr

die von der Juſtiz zurückgewieſenen Bewerber maſſenhaft zugeſtrömt wären . Eine gute, unter ge

ſunden Lebensbedingungen arbeitende, nicht durch einen übermäßigen Wettbewerb zermürbte Rechts

anwaltſchaft ſchien ihm aber mit Recht ebenſo wichtig wie ein tüchtiger Richterſtand. So wurde er

auf den Weg gedrängt , die Vorausſegungen für das Beſtehen der Staatsprüfung überhaupt zu erſchweren .

Es liegt eine ſtarke Tragit darin , daß die Beſtrebungen Miltners zur Hebung des Richter

ſtandes und der Rechtsanwaltſchaft in weiten Kreiſen mißverſtanden wurden und daß fich nur wenige

Stimmen zu ſeiner Unterſtüßung erhoben, als maßloſe Vorwürfegegen ihn geſchleudert wurden.

Und bitter muß er es empfunden haben , daß nach dem Sturze des Miniſteriums Podewils im Jahre

1912 und nach ſeinem Abgang vom Miniſterpoſten in Standeszeitſchriften und Tagesblättern Neuße

rungen über ihn laut wurden , die nach Form und Inhalt gleich unſchön waren. Mancher mochte

fich freilich durch Maßnahmen während jeiner Miniſterzeit verkürzt und benachteiligt glauben, aber

ein richtiger Staatsmann kann und ſoll es auch nicht Jedem recht machen. Perſönliche Verärge

rungen aber – und mögen ſie noch ſo begreiflich geweſen ſein hätten fich gegenüber einem der

dienten, nach hohen Zielen ringenden Manne keinesfalls auf dieſe Weiſe Luft machen dürfen .

Auch nach ſeinem Ausſcheiden aus der Juſtizverwaltung hat Miltner für das deutſche Rechts

leben noch vieles getan . Als Herausgeber der Leipziger Zeitſchrift war er mit ſeiner Gewandtheit

im Gebrauche der Feder, mit ſeiner umfaſſenden Renntnis des Schrifttums, feinem Sinn für knappe

klare Formen ſo recht am Plaße . Es iſt zum großen Teile ſein Verdienſt, daß fich die Leipziger

Zeitſchrift troß des ſtarken Wettbewerbe raſch eine überaus angeſehene Stellung bei den deutſchen

Juriſten erworben hat. Ihr vornehmer ſtreng ſachlicher und ernſter Ton, ihr Eintreten für jede

zeitgemäße Neuerung einerſeits, ihr mäßigendes Abmahnen gegenüber unklaren überſpannten Be

ſtrebungen andererſeits ſpiegeln Miltners beſte Eigenſchaften wider.

Es iſt vielleicht noch nicht die Zeit gekommen, in der wir Miltners ganzes Wirken gerecht und

abſchließend würdigen können . Dazu ſind wir von den leidigen Gegenwartsfragen zu ſehr beherrſcht

und bei dem jähen Wechſel der Anſchauungen , bei dem Aufeinanderprallen unverſöhnlicher Gegenſaße

mag ein ftreng ſachliches Urteil ſchwer zu gewinnen ſein. Aber auch war nicht mit allem einver:

ſtanden iſt, was Miltner gewirkt hat, wird doch anerkennen müſſen, daß er ein überragender Ropf

war und daß er die bayer. Juſtiz um ein gewaltiges Stück vorwärtsgeführt hat , daß er ehrlich

bemüht war, ſein Beftes zu geben . Ein an Erfolgen reiches Leben , aber auch Enttäuſchungen

lagen hinter ihm , als er in dieſen Tagen raſch mitten aus einer rüſtigen und immer noch vielſeitigen

Tätigkeit herausgeriffen wurde. Daß ihm nicht nur Ehrungen und Auszeichnungen zuteil wurden ,

jondern daß er auch die Rehrſeiten einer hohen Laufbahn kennen lernte , die Bitterfeit des Mißver

ſtandenſeins durchkoſten mußte, bringt ihn uns innerlich näher . Wer längere Zeit mit ihm zu arbeiten

berufen war, der weiß auch, daß ſich unter ſeiner manchmal allzu zurückhaltend ſcheinenden Außen

ſeite doch ein liebenswürdiges tiefes Gemüt verbarg , daß er nicht nur Juriſt und Staatsmann,

ſondern auch Menſch war.

.
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Ueber den Stand der Reform der Reichsjuſtiz. dient, iſt abekannt. Unſere SIPO. iſt nicht ſo/
geſekgebung, insbeſ. überden neuen Entwurf ichlechtwieihr Ruf und ſie iſt m . E. das Gefeß.

das man am eheſten für die dringendſten Be

des Strafgeſekbuchs . " ) dürfniſſe durch eine Novelle beſſern kann , wenn

man überhaupt in dieſen gärenden Seiten bei der

Von Staatsrat Dr. H. Meyer in München . geradezu beångſtigend zunehmenden Kriminalität

Unſere Reichsjuſtizgeſekgebung war ſchon vor und bei dem ſtetigen Wandel der politiſchen Er:

dem Kriege veraltet; ſie iſt den fortſchreitenden eigniſſe an größere geſeßgeberiſche Probleme und

Bedürfniſſen der Zeit nicht gerecht geworden . Die ihre Durchführung gerade auf dem Gebiete der

Ereigniſſe des Krieges und die nachfolgenden poli- StrRPflege gehen will.StrRPflege gehen will. Es iſt kein erfreuliches

tiſchen Ereigniſſe haben ihre Reformbedürftigkeit Bild , das ſich hier auſtut, und vieles, was der

nicht vermindert. Die haſtende Kriegsgeſekgebung, Rechtspflege und den Richtern oft in der öffent

die vor allem durch die kriegsſtrafrechtlichen Vor: lichen Meinung und namentlich in der Preſſe,

ſchriften und durch die zahlloſen Amneſtien eine auch in den Parlamenten zugerechnet wurde , hat

Erſchütterung des Rechtsbewußtſeins herbeigeführt in der veralteten Juſtizgeſekgebung ſeinen Grund .

hat, iſt durch die jeßige noch haſtiger gewordene Als das StrR. und die Prozeßordnungen ge

Geſeßgebung überboten. Nach Eintritt der poli ſchaffen wurden, fuhr die Zeit, die jest voter

tiſchen Umwälzungen war zuerſt gerade auf dem Schlagworte iſt und nichts mehr erwarten und

Gebiete der Reichsjuſtizgeſeßgebung ein Stilſtand. ausreifen laſſen kann , in Poſtbutſchen und jetzt

In Bayernhaben wir bekanntlich die Volksgerichte fährt ſie in Automobilen. Seien wir offen ! In

erhalten , die in Wirklichkeit größere Schöffenge der Gefeßgebungder Gefeßgebung feßt eine fortſchreitende Ver :

richte ſind und ſich als Ordnungsfaktor bewährt bindung von Recht, Wirtſchaft und Politik ein .

haben . In den Plänen der Reichsjuſtizverwaltung Die Rechtspflege ſteht vor einer Umwälzung, ge:

haben wir ſeit November 1919 feine einheitliche radezu vor einer Schi£ jalsſtunde. Früher war

Linie mehr. Wie ſteht nun die Sache und wie der Äusſchluß des Rechtswegs in den Gefeßen eine

ſtand ſie vor dem Kriege ? Unſer BOB. iſt Ausnahme, jeßt wird er zur Regel. Die Geſeka

namentlich nach der ſozialpolitiſchen Seite und gebung führt weg von der Juſtiz, namentlich weil

jeßt auch durch die Verfaſſungsgeſeßgebung unſer Zivi ſtreitverfahren veraltet, zu langſam und

änderungsbedürftig. Unſer Zivilſtreitverfahren iſt zu koſtſpielig iſt. Wir ſtehenWir ſtehen vor allem um

noch viel reformbedürftiger. Die Befugniſſe des deswillen vor einer Schidſaldwende, weil ein neues

Richters müſſen erioeitert werden . Der öſter Arbeitsrecht und neue Arbeitsgerichte geſchaffen

reichiſche und der ungariſche Zivilprozeß geben hier werden ſollen. Gelingt es nicht, dieſe Arbeits

die Richtlinien . Namentlich unſer Zwangsvoll- gerichte an die Amtsgerichte ſelbſtverſtändlich mit

ftređungsrecht, ich erinnere hier an die Worte Zivilſchöffen anzugliedern , gelingt es nicht, die

„ Schuldner- und Gläubigernot “, iſt voran aus Sondergerichte, wie Kaufmanns-, Gewerbegerichte,

ſozialpolitiſchen Gründen dringender Erneuerung Mieteinigungsämter uſw. zu den ordentlichen Ge

bedürftig. Durch die Probleme des Gütever richten zurückzuführen und ſie ihnen anzugliedern,

fahrens, der Prozeßvorbeugung , der Rechtsaus
wie es jeßt der bayeriſche Städtebund will, ſo beſteht

auskunftsſtellen hat ſich ein neues geſeßgeberiſches
die Gefahr, daß die Rechtspflege fich immer mehr

Gebiet vor uns aufgetan . Für die Rechtsan- atomiſiert, in Sondergerichte aufgelöſt wird und

waltſchaft iſt ſeit 1879 im weſentlichen nichts daß den ordentlichen Gerichten das entzogen wird,

geſchehen. Wie lange hat es gedauert, bis auf
was ihre Tätigkeit lebensfriſch erhält, befruchtet

dem Gebiete des Konkursrechtes dem außergerichts und fortentwickelt, die ſtetige Berührung mit allen

lichen Zwangsvergleich näher getreten wurde ? | Lebensverhältniſſen des Voltes.

Und nun das Strafrecht und das Strafverfahren !
Rein erfreulicher Ausblic , in dem das Ab:

Es gibt Reformen , die im Laufe der Jahre faſt fallen einzelner Heſte des Baumes der Juſtiz zu
ſagenhaft geworden ſind. Dazu gehört die beſorgen ſteht, und gerade in dieſen gårenden

StrRReform . Unſer StGB., auf dem preuß. Zeiten hat ſich die Rechtspflege als das Element

StGB. von 1851 beruhend, feiert im nächſten der Ruhe, des Vertrauens und der Ordnung er:
Jahre ſein 50. Şubeljahr . Daß es kriminal- wieſen. Sie darf aber nicht politiſiert werden.

und ſozialpolitiſch durchaus veraltet iſt und der Ich bin auf dem Gebiete der Rechtsentwidlung

neuzeitlichen Verbrechensbekämpfungin keiner Weiſe durchaus fortſchrittlich geſinnt und deshalb wird

man mir die Bemerkung nicht übelnehmen, wenn

1) Der Aufſatz gibt im weſentlichen den Vortrag

wieder, den ich am 24. April in der Juriſtiſchen
ich mit aller Entſchiedenheit ſage , daß die Juſtiz

Studiengeſellſchaft München und am 8. Mai in Nürn. verwaltung und die Rechtspflege niemals politiſiert

berg vor Juſtizbeamten und Rechtsanwälten aus werden dürfen . Vor dem Gefeße ſind alle gleich .

Nürnberg und Fürth gehalten habe . Nichts verträgt die Einwirkung politiſcher Ereig
) Außer den gebräuchlichen Abfürzungen : Str .

(Strafrecht); Sto . (Strafgeſef) ; StB . ( Strafprozeß );
niſſe weniger , als die Rechtspflege; fie hat nur

Joerd. (Jugendgerichtsgeſep) ; E. ( Entwurf); VorE.
einen Kurs Wahrheit und Gerechtigkeit.

(Borentwurf). Und noch vor Einem poll mit allem Nachdruc
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gewarnt werden . An der Unabhängigkeit der Im Oktober und November 0. 38. hatten

Richter darf nicht gerüttelt werden . In Bayern wir, Juſtizminiſter Dr. Müller - Meiningen

ift fie ſtets als ein Palladium hochgehalten worden , und ich und Vertreter anderer Juſtizverwaltungen,

auch ſeit dem 7.November 1918 unverrückt von Beſprechungen über den Fortgangder Juſtizreformen

den Miniſterien Timm, Endres und Dr. Müller. mit dem Reichsjuſtizminiſter Schiffer in Berlin .

Ein Vorſtoß gegen ſie wäre das Ende aller Dinge. Er war damals der Verreichlichung der Juſtiz

Wie ſteht nun die Reichsjuſtizverwaltung zu verwaltung und insbeſ. der ſchon früher in der

dem Bedarfsverzeichnis an Reformen , das ich hier Nationalverſammlung angeregten Anſtellung der

nur auszugsweiſe aufgezeichnet habe ? Ich geheIch gehe Richter durch das Reich abgeneigt. Er hatte ferner

dabei von derſelbſtverſtändlichen Voraus eßung in abſehbarerZeit Rommiffionen zur Vorbereitung
aus, daß die Juſtizverwaltung der einzelnen Länder, der Reform des BGB. und der Neuſchaffung einer

wie die RV. nun die früheren Bundesſtaaten 3PD. in Ausſicht genommen, für die die Reform

nennt, nicht verreichlicht wird . Die Rechtspflege arbeiten im Reichsjuſtizamt ſchon weit gediehen

muß von bodenſtändigen Richtern, die mit den waren. Er plante Einzelgeſeßentwürfe, namentlich

örtlichen, wirtſchaftlichen und ſozialen Verhältniſſen für die Anpaſſung des BGB. an die neue Ver

des Landes vertraut ſind, ausgeübt werden. Ich faſſung und verhielt ſich insbeſondere gegenüber

tann mir keinen Amtsrichter, der aus dem Norden, den Beſtrebungen des Güteverfahren und der

z. B. aus Oſtpreußen ſtammt, in Dingolfing oder Einführung von Rechtsauskunftsſtellen ſehr geneigt.

Rotthalmünſter denken. Nun ergibt ſich bei dieſen Auch wollte er einheitliche Grundſäße für die Aus

Fragen ſofort die Nukanwendung , wie wenig bildung der Juriſten insbeſondere für das Prü:

förderlich den Juſtizreformen der öftere Wechſel fungsweſen im Reiche aufſtellen. Beſonderen Wert

im Reichsjuſtizminiſterium iſt. Die bayer. Re: legte er aber auf die Neuordnung des Strafver

gierung hat wiederholt im vorigen Jahre in fahreng. Das war der damalige Stand der Sache

Berlin angeregt, wirklich notwendige Reformen und ich nehme an , daß , weil jede Staatsverwaltung,

der Juſtizgeſeßgebung in Bälde vorzunehmen. Im wenn ſie nicht aus dem Gefüge geraten ſoll, doch

Juni d. Js . hatten wir eine Beſprechung in eine gewiſſe Rontinuität haben muß,die Entſchlüſſe

Weimar mit dem damaligen Reichajuſtizminiſter bezüglich des BOB. und der SPD. noch die

Dr. Landsberg über alle dieſe Angelegenheiten. gleichen geblieben ſind. Den neuen E. zu einem

Er war ein Anhänger der Ernennung der Richter deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch wollte Schiffer in

durch das Reich . Landsberg hielt an der m . E. dieſem Frühjahr veröffentlichen.

richtigen Auffaſſung feſt, daß zuerſt die Reform An Stelle des Herrn Schiffer iſt nunmehr Berr

des materiellen StrR . zu erfolgen habe und daß Dr. Blund getreten . Die Beratung der E.

dann erſt die grundſäßliche Aenderung des Straf- über die neue Strafgerichtsorganiſation, den Rechts

verfahrens eintreten jolle, das ja das materielle gang inStrafſachen unddas Jugendgerichtsgeſetz

StrR. anzuwenden hat, er wollte nur eine No- | iſt auf September oder Anfang Oktober 08. 38.

delle zur StPO . erlaſſen. Man baut bekannt: verſchoben worden. Liegt hierin ein Begräbnis ?

lich zuerſt die Grundmauern und die Seiten: Wer wird nach den Reichstagswahlen Juſtizminiſter

wände des Hauſes und dann ſegt man erſt das im Reiche ſein ? Und damit komme ich, was den

Dach auf. Landsberg wurde von Schiffer ab: größeren Anteil dieſer Ausführungen einnehmen

gelöſt. Schiffer, früher Rammergerichtsrat, war foll, auf dieſe E. , auf den neuen StGE. und

aus dem Richterſtande hervorgegangen . Er iſt auf die Frage, ob es nicht beſſer iſt, zu dem

jeßt zurüdgetreten . Seinen Rüctritt bedauere alten Plane zurückzukehren, zuerſt ein neues StGB.

ich aufrichtig, weil ein gutes vertrauensvolles zu ſchaffen und dann erſt an die Reform der

Zuſammenarbeiten mit ihm möglich war. Er StPO. zu gehen . Es iſt dies nach meinen jahre

ånderte den geſeßgeberiſchen Plan ; es ſollte nun: langen geſeßgeberiſchen Erfahrungen auch früher

mehr eine völlig neue StPO. geſchaffen werden meine Anſicht geweſen. Vieles wiederholt ſich in

und ihr erſt ſpäterhin die Reform des materiellen der Weltgeſchichte, es wiederholt ſich auch in der

StrR. nachfolgen . Mit einer bewunderungs - Geſekgebung. Den ießigen Zuſtand - zuerſt

würdigen Raſchheit wurden die Geſekentwürfe StPReform hatten wir ſchon einmal, dann

über die neue Strafgerichtsorganiſation, über den ſchlugs ins Gegenteil zuerſt StrRReform ,

Rechtsgang in Strafſachen , wie man etwas dann StPReform – und jeßt iſt es wieder um

chüchtern , vielleicht zur Schonung der Angeklagten , geſchlagen und ich glaube, es kommt noch einmal

die SIPD . nun nannte, und über das JGerG. eine Rursänderung.

fertiggeſtellt. Das EG. liegt noch nicht vor. Zuvörderſt ein grundſäßliches Wort. Wenn

An dem Beſtand unſeres Bayer. Oberſten LG. ,
etwas Beſtändigkeit erfordert im Intereſſe des

das der beſondere Ausdruck der Bayer. Juſtiz- Staatsganzen , der Rechtsordnung, der Allgemein

hoheit iſt, darf m. E. und aus ſtaatlichen und ſach heit und nicht zuleßt auch im Intereſſe der Be

lichen Gründen dabei nicht gerüttelt werden . S)
ſchuldigten, ſo iſt es die StrRPflege. Sie darf

5 ) Das EG. liegt nunmehr vor ; es läßt das Bayer. durch Geſekesänderungen nicht in ſtetiger Be

Oberſte 86. unberührt. wegung und Unordnung ſein. Gerade die

1
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StrRPflege muß vom Vertrauen des Volkes ge= | ſcheiterte ebenſo im Reichstag, wie der nachfol

tragen ſein ; es geht in ihr um Ehre, Vermögen, gende E. eines IGero . Ueber dieſen GeſeßE.

Freiheit und Leben und um den Schuß des ganzen waltete keine glüdliche Hand. Inzwiſchen war

Volkes. Und dies alles erfordert die Beſtändig die Reform des materiellen StrR . ſoweit gediehen ,

keit ihrer Einrichtungen. Die Intereſſen der daß die neuen StGE. aufgeſtellt worden waren .

StrRPflege dürfen auch nicht politiſches Handels : Auch das war dem Schidſale der neuen StPO.

objekt werden. Wie war der Hergang in unſerer nicht günſtig. Und Geheimrat Prof. von Biſzt

geſeßgeberiſchen Entwicklung ? prägte damals bei der Verſammlung der inter:

Obwohl unſere Strafprozeßordnung nationalen kriminaliſtiſchen Vereinigung in Mün

lange nicht ſo veraltet iſt, wie unſer StGB ., chen das Wort : Man ſolle zuerſt das neue StGB.

haben doch die Beſtrebungen auf Aenderung der machen und nicht das Pferd beim Schwanz auf

StPO. viel früher eingeſekt, als die auf die Re- zäumen .

form des StGB. Und hätten ſich Regierung und Nun ſind die dem Reichsrat augenblidlich vor

Reichstag Ende der 90 iger Jahre über die Berliegenden ſtrafprozeſſualen GeſeķE. inzwiſchen bes

feßung der Strafkammern geeinigt, ſo hätten wir kannt geworden.kannt geworden. Sie ſind in einer Beſprechung

die notwendige Berufung gegen die Urteile der im Juſtizminiſterium unter dem Vorſiße des jezi

Straftammern erhalten und durch dieſe Novelle gen Juſtizminiſters einer ſcharfen Kritit unter :

wäre auf Jahre hinaus das ſtrafprozeſſuale Re- zogen worden. In der Strafgerichtsorganiſation

formbedürfnis befriedigt geweſen . Bei Beginn wird Zuziehung der Laienrichter völlig durchge

des Jahrhunderts ſekten dann die Beratungen führt . Erſtinzanzielle Gerichte ſind das Schöffen :

der ŠtPKommiſſion ein, deren Ergebnis eine gericht und das Schwurgericht. Die ebenfalls mit

großzügige Neuorganiſation unſerer Strafgerichte, Schöffen beſefte Straflammer iſt nur Berufungs

die Durchführung der ſchöffengerichtlichen Organi- gericht. Werden wir für alles die erforderliche

ſation geweſen wäre. Ich darf aus dieſer Zeit Zahl von Schöffen im Lande haben , bei der enormen

ein perſönliches Erlebnis anfügen . Im Jahre Inanſpruchnahme von Laienkräften für andere

1905 habe ich nach einem Auftrage meines das öffentliche Verwaltungsgebiete ? Werden wir den

maligen Chefs, des Staatsminiſters der Juſtiz Schöffengerichten , auch wenn wir, namentlich an
Dr. Don Miltner, eine Dentichrift über die Stelle der Strafkammern einzelner kleinerer Band

Schwurgerichte für den miniſteriellen Gebrauch gerichte zentraliſierte Schöffengerichte bilden , bes

gefertigt und dabei die Berichte durchgeſehen und ſonders nach dem Wegfall der Vorunterſuchung

verwertet, die von den Schwurgerichtsvorſißenden die Zuſtändigkeit bis zu 5 Jahren Zuchthaus über

in Bayern ſeit dem Jahre 1848 erſtattet worden tragen können ? Dürfen wir die Rechtseinheit,

waren. Ich bin damals zu der Anſicht gekommen, namentlich wenn wir ein neues StGB. einführen

daß nach dem jeßigen Stande der Rechtsentwick und durch die Rechtſprechung ausbilden wollen ,

lung eine Ausſchaltung des Dienelemente8 aus nach den Vorſchlägen ſo gefährden, indem wir

der Strafrechtspflege völlig ausgeſchloſſen iſt. Ich das RG. zurüddrängen und die DLG . in ihren

habe mich weiter dahin geäußert, daß die ſchöffens | Straffenaten ,Straffenaten, in Bayern ſelbſtverſtändlich das

gerichtliche Einrichtung geſebestechniſch die vollkom - Oberſte LG ., über die Reviſionen entſcheiden laſſen ?

menſte Form für die Mitwirkung der Laien in Ich möchte dies nach meiner perſönlichen Anſicht ver

der StrRPflege bildet , ſie ſchaffe ein einheitliches neinen . Dabei muß ich meine Kollegen , die gegen

Kollegium für die Schuld- und Straffrage , laffe teiliger Anſicht ſind, in Einem beruhigen , ohne

die Durchführung der Berufung zu , bringe einen Laienrichter iſt überhaupt eine Strafgerichtsorgani

ſtändigen Kontakt zwiſchen dem Berufs- und Laien - ſation der Zukunft nicht möglich. So ſehr ich

richter und vermeide die möglichen Zufälligkeiten nach den Verhältniſſen meiner engeren Heimat

des ſchwurgerichtlichen Verfahreng . Ich habe das ein Freund der ſchwurgerichtlichen Einrichtung bin ,

mals weiter der Anſicht Ausdruck gegeben , daß erblicke ich doch die Zukunftsentwicklung unſerer

die Frage der Beibehaltung der Schwurgerichte Strafgerichtsordnung nur in der Durchführung

nicht bloß eine gefeßestechniſche, ſondern vor allem der Schöffengerichtsorganiſation. Doch wir müſſen

eine politiſche Frage iſt und daß der Verſuch einer uns vor einem zu großen Verbrauch an Laiens

Beſeitigung des Inſtituts der Geſchworenen , die richtern hüten . Der Strafrechtslehrer von Kries

ſelbſtändig und unabhängig Recht ſprechen und hat in den 70 iger Jahren einmal geſchrieben, daß

für ihren Wahrſpruch Gründe nicht anzugeben wir in der Gerichtsbeſeßung an einer rage des

haben , parteipolitiſch und parlamentariſch ſtart nombres, einer Zahlenwut, leiden . Meines Er

angefochten werden würde ; die Schwurgerichte achtens müſſen wir die Strafgerichte von der Ab

ſeien bisher von dem Vertrauen des Volkes ge: urteilung geringfügiger, nicht ſtrafwürdiger Ver

tragen geweſen und die Ausſicht, daß ſie bei einer fehlungen überhaupt befreien . Für die kleine

Reform des Strafverfahrens aufgegeben würden, Kriminalität genügt die Aburteilung vor dem

ſei ſehr gering. Die Folgezeit hat mir Recht ge- Einzelrichter, vor dem Zuchtpolizeirichter. Dafür

geben . In dem E. einer StPO. von 1909 iſt ein vereinfachtes Verfahren erforderlich. Für

wurden die Schwurgerichte beibehalten. Der E. die mittlere und größere Kriminalität ſind Schöffen
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gerichte notwendig. Die Berufungsmöglichkeit ſollte |Fertigſtellung der E. nicht allzuviel Praxis mit
überall gegeben ſein. Das iſt Zukunftsmuſik. An gewirft hat. Man erlernt die Praris nicht am

den Geſchworenengerichten wird für die nächſte grünen Tiſch, man muß fie erlebt haben . So

Zeit ſchon aus politiſchen Gründen feſtgehalten werden jedenfalls die E. nicht Geſeß werden , vor:

werden. Allein ſollte es nicht möglich ſein, unſere ausgeſeßt, daß der neugewählte Reichstag, deſſen

Geſchworenen zu Vollrichtern auch in der Straf- Aufgaben innerſter Linie ſoziale und wirtſchaft

frage zu machen und ſie in irgend einer Form liche ſein werden , dazu überhaupt Zeit findet.

mit der Richterbank, wie bei dem großen Schöffen . Vielleicht verabſchiedet er allein das JGer6. mit

gericht in der Straffrage zuſammentreten zu laſſen ? Rückſicht auf die zunehmende Kriminalität der

Wir ſammeln jeßt gerade Erfahrungen in Deutſch- Jugendlichen. Allein nichts iſt ſchwieriger, als

land über das größere Schöffengericht, in den in der Politik und auch in der Gefeßgebung zu

bayeriſchen Volksgerichten und in den neuen Wucher- prophezeien . Denn wir ſtehen mitten in einer

gerichten, die ich vor 3 Jahren zuerſt in der Zeit : wirtichaftlichen Umwälzung voller Sorgen und

ſchrift „ Recht und Wirtſchaft“ 4) angeregt habe Gefahren, ſie hat die politiſche Umwälzung abge:

und die ſpät, vielleicht zu ſpät gekommen ſind . löſt. Und dann wird den Lebensfaden dieſer

Soviel in dieſem Rahmen zur Gerichtsver- Entwürfe m. E. der Umſtand abſchneiden, daß der

faſſung. Von den neuen Prozeß E. iſt das 3. E. eines neuen StGB. bis dahin veröffentlicht

GerG . gut und wenig angefochten . Ed enthält und der Kritik unterſtellt iſt: Es wird ſich dann

natürlich Einbrüche in das materielle StrR. , in immermehr die Anſicht durchringen , daß wir zuerſt

dem es dieStrafunmündigkeit auf 14 Jahre hinauf- den Grund des ſtrafrechtlichen Aufbaues legen,

rüđt, die Erkenntnisfähigkeit im Anſchluß an die das neue Sto. ſchaffen müſſen .

StGE. ſachgemäß neu faßt und die bedingte Ver- Es iſt jekt ſo, wie es nach 1909 war. Die

urteilung einführt. Schärfer ſind die Angriffe Strafrechtsreform war ſeit dem Jahre 1902

gegen den E. über den Rechtsgang in Strafſachen. Durch die vergleichende wiſſenſchaftliche Darſtellung

Sie ſind immer ſtärker geworden und zulegt hat vorbereitet und in den drei Entwürfen, dem Vor

noch Geh. Rat Prof. von Hippel in Göttingen entwurf , dem Gegenentwurf und dem E. der

in der Zeitſchrift für die geſamte Strafrechts: großen Strafrechtskommiſſion geſeßgeberiſch ver

wiſſenſchaft “) ſich in ſcharfer Weiſe gegen den E. lebendigt wurde. In einer kleinen Kommiſſion,

gewendet . Es iſt bekannt , daß der E. über den die bis in den Krieg herein tagte , hatten wir

Rechtsgang in Strafſachen eine völlig neue grund das EG. zu dem neuen StGB. mit Begründung

legende Aenderung unſeres Strafverfahrens bringt. fertig geſtellt. Es war alles ſo vorbereitet, daß

Die Vorunterſuchung wird beſeitigt , auch in ſchwur: der neue StGE. 1917 an den Reichstag kommen

gerichtlichen Sachen . An Stelle des Inquiſitions: follte. Was ſind geſezgeberiſche Pläne? Der

prinzipeg tritt das Anklageprinzip ; der Staats- Krieg kam und zerſtörte auch den Fortgang der

anwalt wird Partei und betreibender Teil. Die StrRReform . Doch ſchon im Jahre 1918 trat

Eigenklage wird erweitert; die Vorſchriften über eine weiterekleine Kommiſſion im Reichsjuſtizamt
Unterſuchungshaft und Verteidigung werden in zuſammen, die nach den Erfahrungen der Kriegs.

weitgehendem Sinne geändert. Bei den Verneh:Bei den Verneh zeit und den Bedürfniſſen der Jektzeit den E.

mungen wird das ſogen . Prinzip der Parteiöffent: der StrRKommiſſion zu überarbeiten hatte. Der

lichkeit eingeführt , die Strafvollſtreckung den Ge- neue E. iſt fertiggeſtellt, er wird wohl in dieſen

richten übertragen. Das ſind nur einige Grund- Monaten zuſammen mit dem E.der StrRKom

züge. Bei der erwähnten Beſprechung im Juſtiz- miſſion veröffentlicht werden. Die Ereigniſſe haben

palaſt wurde aus der Begründung der Sak ver : ſeine Drudlegung und die Anfertigung einer

leſen , daß den Beſchuldigten belaſtende Umſtände Dentſchrift hierzu verzögert. Alſo an gründlicher

aus den Akten nicht vorgehalten werden dürfen . Vorbereitung der StrRReform hat es nicht ge

Daran knüpfte ein erfahrener Richter den Sak : fehlt . Vielleicht haben wir in der Geſežgebung

Die E. ſchienen ihm mehr ein Verbrecherſchuß
der alten Zeit zu gründlich und zu langſam ges

geſeß als eine StPO. zu ſein. Gemiß ſteckt in arbeitet . Es hat Leute gegeben , die gemeint haben ,

den E. viel Gutes, viel Fleiß , aber auch viel , wenn man den SIGE . von 1909 , der beifällig

viel Anfechtbares. Würden ſie ſo Geſeß , ſo würde aufgenommen wurde, raſch an den Bundesratge

eine außerordentliche Verlangſamung der Straf- bracht hätte, wir vielleicht längſt ein neues StGB.

rechtspflege eintreten, die Koſten hätten am meiſten hätten . Doch das iſt vorüber und wir haben

die Angeklagten, die ſchuldigen und die unſchul- heute noch keine beſſernden und ſichernden Maß =

digen zu tragen. Denn es gehört doch nicht zu nahmen im Strr ., keine bedingte Verurteilung,

den Annehmlichkeiten des Daſeins möglichſt lange die in Bayern wenigſtens nach meinem Vorſchlage

die Fußfeſſel eines Strafverfahrens mitherumzu = | jetzt im Verwaltungswege den Gerichten über

ſchleppen. Man hat den Eindruck, daß bei der tragen iſt , keine verminderte Zurechnungsfähigkeit,

teine richterliche Rehabilitation u . a . auch nicht.

“ ) 1917 S. 88. (Schluß folgt).

Bd. 41 S. 2 ff.
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Das Gefeß über die Sozialiſierung der auch nicht durch Gewährung von Aufſichtsrechten

an das Reich gegenüber den Privatbetrieben ,

Elektrizitätswirtſchaft vom 31. Dezbr. 1919. ſondern dadurch erreicht werden, daß das Reich

Bon Rechtsanwalt Dr. Bödel in Jena.
ſelbſt maßgebender Unternehmer der Elektrizitäts

wirtſchaft wird. Von dem planmäßigen Ausbau

A. Nach § 2 des Soz6. v. 23. März 1919 der Höchſtſpannungsleitungen iſt alſo die eigent

(ROBI. S. 34) iſt das Reich befugt, im Wege liche Elektrizitätsgroßwirtſchaft erſt zu erwarten .

der Gefeßgebung gegen angemeſſene Entſchädigung Es ſoll ein elektr. Wegeneß geſchaffen werden , das

wirtſchaftliche Unternehmungen, die zur Vergeſell- den wirtſchaftlichen Bedürfniſſen des geſamten

ſchaftung geeignet erſcheinen, namentlich ſolche Reichs, den induſtriellen wie den landwirtſchaft

zur Gewinnung von Bodenſchäßen und zur lichen, Rechnung trägt. Anſäße dazu find vor

Ausnußung von Naturkräſten , in Gemeinwirtſchaft handen, aber ſyſtemlos und unzuſammenhängend,

zu überführen. Als ſozialiſierungsreif in dieſem ähnlich wie bei dem deutſchen Eiſenbahnneß vor

Sinne wurde vor der Revolution vielfach die der Verſtaatlichung . Wie damals der Staat den

Elektrizitätswirtſchaft bezeichnet. In dem Jahr- Ausbau des Eiſenbahnneķes, ſo ſoll jekt Bau und

zehnt von 1907 bis 1917 hat ſich der Geſamt: Betrieb der elektr. Höchſtſpannungsleitungen

verbrauch an elektr.Arbeit in den über 4000 Elektri= das Reich im allgemeinen Intereſſe übernehmen,

zitätswerken in Deutſchland von 4,43 auf 22 Milli: dazu auch in der Großerzeugung führen und

arden Kilowattſtunden erhöht , alſo verfünffacht beſtimmen . Dabei wird erhofft, daß die Elektri

Um einer weiteren Zerſplitterung vorzubeugen und zitätswirtſchaft auch weiter befriedigende Einnahmen

eine einheitliche Elektrizitätsverſorgung zu ſchaffen , bringt , wenn man auch eine bedeutende Finanz

die auch bisher unverſorgte Gebiete berückſichtigt, quelle in den erſten Jahren nicht erwartet .

ſoll das Reich die Führung in der Elektrizitäts- Ein etwa gleichzeitiger engliſcher Entwurf

wirtſchaft übernehmen. Dafür ſpricht auch der mit übereinſtimmendem Zweck dagegen lehnte den

infolge der Beſtimmungen desFriedensvertrags Uebergang der Elektrizitätsanlagenund Leitungen

über das Saargebiet und die Verpflichtungen zu auf den Staat ab. Er ſchuf Bezirkskörperſchaften,

Kohlenlieferungen an das Ausland unvermeidliche in die die vorhandenen und neu zu errichtenden

künftige dauernde große Kohlenmangel. Daher Anlagen eingebracht werden ſollen , und machte

müſſen für die Energiewirtſchaft des Reiches in weniger Halt vor den kommunalen Anlagen ; er

weit ſtärkerem Umfange als bisher die Waſſer: legte die beſtimmende Gewalt über die Elettri

kräfte mit herangezogen werden. Das iſt bei den zitätswirtſchaft in die Hände einiger mit dikta

hohen Koſten des Ausbaus leiſtungsfähiger Waſſer- toriſcher Gewalt ausgeſtatteter Perſonen, der Elektri

kräfte nicht von privaten Unternehmern zu er- zitätskommiſſion. Er wollte die Erzeugung von der

warten. „ Die vorzugsweiſe in Süddeutſchland Verteilung trennen und dem Verteiler dadurch die

vorhandenen Waſſerkräfte ſollen in erſter Linie Gewinnmöglichkeit erhalten . Das deutſche Geſek da

den Intereſſen des ſüddeutſchen Wirtſchaftsgebiets gegen will die Erzeugung, Fortleitung und Ver:

dienen und es ermöglichen , dort Induſtrien zu teilung geſchloſſen in die Gemeinwirtſchaft über

nähren. Zugleich aber wird ein Ausgleich zu führen . Es überträgt die Regelung der Elektri

erſtreben ſein zwiſchem dieſen Waſſerkräften und zitätswirtſchaft dem Reiche.

den in den deutſchen Kohlenfeldern , namentlich B. Demgemäß wurde der verfaſſunggebenden

Mitteldeutſchlands, ruhenden Brennſtoffenergien " | deutſchen Nationalverſammlung unter dem 27. Juli

(Begr . S. 489) . Die aus dem Ausbau der Waſſer- 1919 (Attenſtück Nr. 714 Š. 486 ff.) der ohne

kräfte erwarteten Vorteile werden jedoch im all: Anhörung privater Sachverſtändiger ausgearbeitete

gemeinen erſt in Jahren erreicht werden können . Entwurf eines Gefeßes über die Sozialiſierung der

Eine erhebliche Kohlenerſparnis iſt aber auch ſchon Elektrizitätswirtſchaft mit Begründung vorgelegt,

dadurch zu erzielen , daß Elektrizitätswerke durch von dem 14. Ausſchuß in 2 Leſungen und 12 Sit

Leitungen miteinander verkuppelt werden zu ein- zungen erledigt ( 1. Ber . Aktenſt. Nr. 1749 S. 1760ff.

heitlichem Betriebe , ſo daß das wirtſchaftlich ar- und Erg. S. 1777 f . ) und von der Nationalver:

beitende Wert die Hauptbelaſtung trägt, während ſammlung (i. Zuſammenſt. des Entw . mit den

das unwirtſchaftlich arbeitende, kohlenfreſſende in Beſchl. der Nationalverſ. in 2. Ber . Nr. 1874

geringerem Umfange, möglichſt nur zu den Spiken: S. 1864 ff .) in 3. Beratung und Geſamtabſtimmung

leitungen , herangezogen wird . Kann doch heute in der 133. Sizung am 18. Dez. 1919 anges

elektr . Arbeit (das iſt der Fachausdruck auch für nommen (Sten Ber. S. 4153) .

den Juriſten , 1. Gej. v . 1. Juni 1898 und Gej. C. Das Gefeß (ROBI. 1920 S. 19) . I. Nach

8. 9. April 1900) in Hochſpannung auf weite 8 2 iſt 1. das Reich

Streden fortgeleitet werden, ohne daß der damit a) befugt , gegen angemeſſene Entſchädigung zu

verbundene Energieverluſt den Transport unwirt- übernehmen :

ſchaftlich macht. a) das Eigentum oder (nach Beſchluß des

Die führende Stellung des Reiches ſoll in Ausſchuſſes nur) das Recht der Ausnußung

Deutſchland nicht durch behördliche Vorſchriften, von Anlagen, die zur Fortleitung von elektr.
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Arbeit in einer Spannung von 50 000 Volt und übernommene, zu der wirtſchaftlichen Einheit ge

mehr beſtimmt ſind und zur Verbindung mehrerer hörige Anlagen und Einrichtungen zur Ver :

Kraftwerke dienen ; es müſſen alſo beideVor: teilung elektr. Arbeitunter finngemäßer An
ausſeßungen vorliegen , um einen Zugriff des wendung der Beſtimmungen des Geſeķes einzeln

Reiches zu rechtfertigen. oder gemeinſam übernehmen gemäß den noch zu

B) das Eigentum oder das Recht der Au8- erlaſſenden Ausführungs-Beſtimmungen .

nuşung von Anlagen zur Erzeugung elektr. b) Nach § 2 des Entw. folten Elektrizitäts

Arbeit (Elektrizitätswerke) mit einer inſtal= | werke von mehr als 5000 Kilowatt Maſchinen

lierten Maſchinenleiſtung von 5000 Kilowatt und leiſtung im Eigentum einer Geſellſchaft, offenen

mehr, wenn ſie im Eigentum privater Unter- Handels-, Rommandit :, Aktien- oder Kommandit

nehmer ſtehen und nicht ganz überwiegend zur geſellſchaft auf Attien , G. m. b. H. oder Erwerbs

Erzeugung elektr. Arbeit für eigene Betriebe und Wirtſchaftsgenoſſenſchaft als Eigentum pri

dienen . Von dem Zugriff befreit ſind alſo die vater Unternehmer auch dann gelten , wenn

an Zahl ſehr erheblichen Unternehmungen von Länder oder Kommunalverbände an der Geſells

einer geringeren Maſchinenleiſtung als 5000 Kilo: ſchaft beteiligt ſind . Die Länder und Kommunal

watt , da ſie für die Geſamtelektrizitätswirtſchaft verbände ſollten dann aber wie auch bei ähnlichen

nur von geringer Bedeutung find. Zu den Elektri- Beteiligungen an Berechtigungen ſolcher Geſell

zitätswerken gehören alle Anlagen und Einrich- ichaften und Genoſſenſchaften zur Ausnüßung von

tungen, die mit dem Kraftwert eine wirtſchaftliche Waſſerkräften für die Erzeugung elektr. Arbeit

Einheit bilden und zum Betriebe des Kraftwerkes die Uebertragung des vom Reiche übernommenen

notwendig ſind. Entſcheidend find dafür die be- Werkes oder Waſſernußungsrechtes an eine Ge

ſonderen rechtlichen und wirtſchaftlichen Verhält= ſellſchaft verlangen können , an der ſie ihrer bis

niſſe des einzelnen Falles . So gehören z. B. nicht herigen Beteiligung entſprechend beteiligt wurden.

dazu Hochofenwerke, wenn ein Elektrizitätswert Das Geſet dagegen (§ 3) ſieht die gemiſcht

Hochofengaſe als Brennſtoffe benußt. wirtſchaftlichen Unternehmungen nicht

Y ) privaten Unternehmern zuſtehende Rechte als Eigentum privater Unternehmer an. ES

zur Ausnußung von Waſſerkräften für die ſchränkt das Uebernahmerecht des Reichs zugunſten

Erzeugung elektr. Arbeit mit einer Leiſtungs- der zu mindeſtens 75 % beteiligten Länder und

fähigkeit von 5000 Kilowatt und mehr, außer Rommunalverbände ein (Ausſchußbeſchlüſſe). Be

wenn ſie ganz überwiegend zur Erzeugung elektr. trägt die Beteiligung von Privaten gegenüber den

Arbeit für eigene Betriebe beſtimmt ſind, ſamt Beteiligungen der Länder , Gemeindeverbände und

dem Eigentum an den dazu errichteten Anlagen Gemeinden am 1. Oktober 1919 weniger als

und dem Rechte auf Benußung techniſcher Vor- 25 °% , ſo haben in erſter Linie die beteiligten
arbeiten . Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden das

b ) Die Befugnis wird unter Umſtänden zu Uebernahmerecht,aber nicht bei den Hochſpannungs

einer Verpflichtung: das Reich iſt verpflichtet, leitungen zu 1 a a ; das Reich erſt , wenn die

auf Antrag zu übernehmen : Länder uſw. troş Áufforderung des Reichs nicht

a) Die Hochſpannungsleitungen (ſ . 1 a a) eines binnen neun Monaten erklären, daß fie gemein

Landes, die beim Intrafttreten des Geſekes bea ſam oder einzeln die genannten Anlagen und

ſtehen oder in Ausführung begriffen ſind aufauf Rechte übernehmen wollen . Macht die Beteiligung

Grund von Verträgen , die vor dem 15. Okt. 1919 von Privaten jedoch 25 % oder mehr aus, jo

abgeſchloſſen ſind. Der Antrag muß geſtelltDer Antrag muß geſtellt hat das Reich das unbeſchränkte Uebernahmerecht.

werden binnen 2 Monaten nach der Mitteilung 3. Das Zugriffsrecht des Reiches iſt geſichert

des Reichs an das Land darüber, ob und welche durch die relative Unwirkſamkeitserklärung des § 4.

Anlagen es übernehmen will. Alle Verfügungen oder Rechtsgeſchäfte, die nach

B ) Bei Elektrizitätswerken ( ſ. 1 a ) : dem 1. Juli 1919 das Uebernahmerecht des

aa) Anlagen und Einrichtungen , die bei einer Reichs aufheben oder beſchränken oder wirtſchaft

Abtrennung für die bisherigen Eigentümer der lich beeinträchtigen , ſind dem Reiche gegenüber

Kraftwerke nicht mehr mit Vorteil benußt werden unwirkſam .

können ; ſie brauchen alſo nicht, wie der Entwurf II . Wirkungen der Uebernahme :

forderte, ganz unverwertbar zu werden . 1. auf Dritte. a ) Rechte und Pflichten der

bb) Bei einer bloßen Inanſpruchnahme des bie herigen Eigentümer und Berechtigten gegenüber

Rechtes zur Ausnußung die Anlage ſelbſt,wenn Dritten gehen auf das Reich über . Jedochwerden

ſonſt eine unbillige Schädigung für die Eigen: monopolartige Rechte Dritter auf Leiſtungen in

tümer eintreten würde . ſoweit unwirkſam , als die geforderten Preiſe die

2. Eine ſubſidiäreUebernahmebefugnis haben des freien Wettbewerbs erheblich überſteigen (8 5

Bånder , Gemeindeverbånde und 6 e- Abſ. 1 ) .

meinden : b) Üebernahme und Heimfallrechte

a ) Sie können bei der Uebernahme eines Elektri- aus einem vor dem 1. Juli 1919 geſchloſſenen

zitätswerkes ihres Gebietes vom Reich nicht mit Vertrag zugunſten eines Landes , Gemeindever

.

.
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bandes oder einer Gemeinde , die wohl gerade für d) Die Entſchädigung für die Aufhebung eines

Bayern (Walchenſeeprojekt ?) bedeutſam find,können Betriebs- oder Pachtvertrages beſtehtin dem Er

auch nach dem Inkrafttreten des Geſekes aus- ſaß eines dem bisherigen Betriebsunternehmer

geübt werden, ſolange die Anlagen und Rechte oder Pächter durch die Aufhebung des Vertrags

nicht vom Reiche übernommen ſind. Sie er : entſtehenden Schadens. Entgangener Gewinn für

löſchen mit der Uebernahme der Anlagen und eine über ein Jahr nach Aufhebung des Pacht

Rechte durch das Reich ; dem berechtigten Lande vertrages hinausgehende Zeit wird nicht entſchädigt.

uſw. iſt dann aber eine angemeſſene Entſchädigung Der Entwurf dagegen wollte entgangenen Gewinn

zu gewähren, auf Verlangen in Geſtalt einer Be überhaupt nicht entſchädigen.

teiligung an den übernommenen Rechten und e) Bei ſolcher, m. E. durchaus nicht ange :

Anlagen oder einer Rente. Bei gemiſchtwirtſchaft- meſſenen Entſchädigung bietet nur geringe Hoff

lichen Unternehmungen erlöſchen die Rechte der nung die Beſtimmung, daß Umſtände des Einzel

Länder auf Uebernahme von Geſchäftsanteilen Pris falls bei Feſtſeßung der Entſchädigung zu berüc

vater, wenn das Reich die Geſchäftsanteile über ſichtigen ſind, ſoweit ſonſt unbillige Härten ein

nimmt (8 5 Abſ. 2 und 3) . Uebernahme und treten würden “ (8 6 467. 5 ).

Heimfallrechte einer einzelnen Gemeinde an einem 3. Ein Unternehmen , dem das Reich die An

Elektrizitätswerk erlöſchen nicht, falls die Gemeinde lagen zur Erzeugung elektr. Arbeit ganz oder

ſie auf Grund eines vor dem 1. Juli 1919 ge= | teilweiſe entzogen hat, das ſich aber auch weiter

ſchloſſenen Vertrags bis zum 1. April 1925 aus- hin mit der Verteilung elektr. Arbeit befaßt ,

üben kann und ausübt und das Werk ganz über hat gegen das Reich Anſpruch auf Lieferung

wiegend der Stromverſorgung der Gemeinde oder elektr. Stromes in dem Umfange und zu dem

einzelner mit ihr unmittelbar zuſammenhängender Preiſe, zu denen es ſie ſich ſelbſt jeweils mit den

Gemeinden dient (8 5 Abſ . 4) . abgetretenen Anlagen hätte herſtellen können (8 7).

c) Betrieb 8. und Pachtverträge en- In dieſem Fall aber hat der Unternehmer für

digen mit der Uebernahme der Anlagen und Rechte. die Uebernahme der Anlagen nur Anſpruch auf

Das Reich hat die bisherigen Betriebsunternehmer Erſaß der Geſtehungskoſten , abzüglich angemeſſener

und Pächter angemeſſen zu entſchädigen (85 A61.5). Abſchreibungen , nicht mehr das Wahlrecht zwiſchen

2. Der Unternehmer iſt nach § 2 ange : Geſtehungskoſten und Ertragswert (8 6 Abſ. 1

meſſen zu entſchädigen. Wie ſieht es aber Saß 3). Das Reich beſchneidet alſo wegen des

damit in der näheren Regelung des § 6 aus? in $ 1 eingeräumten, nur gerechten Bezugsrechtes

a) Er hat bei Anlagen die Wahl zwiſchen die Entſchädigung nach § 6 , wiederum kennzeichnend

dem Erſaß der Geſtehungskoſten abzügl. ange- dafür, was der Geſeßgeber bei der Sozialiſierung

meſſener Abſchreibungen oder dem Ertragswert. als angemeſſene Entſchädigung“ anſieht.

Dieſer wird jedoch nur berechnet nach dem Durch- III . An Stelle einer Uebernahme kann ein

ſchnitt der legten drei vor dem 1. Auguſt 1914 Zuſammenſchluß erzwungen werden , auch wenn

liegenden Geſchäftsjahre ; auch werden die erſt am die Vorausſegungen des § 2 (oben I 1a) nicht

1. Auguſt 1914 oder ſpäter in Betrieb genom vorliegen (S 8).

menen Teile der Anlagen bei Bemeſſung der 1. a) Das Reich kann bei allen Fortleitungs

Entſchädigung nicht berückſichtigt. Die Entſcha= anlagen und Elektrizitätswerken, z . B. mit geringerer

digung iſt alſo grundſäßlich keine angemeſſene. Spannung als 50 000 Volt oder geringerer Ma:

Denn bei den Geſtehungskoſten wird nicht der ſchinenleiſtung als 5000 Kilowatt verlangen, daß

inzwiſchen ſo außerordentlich geſunkene Geldwert ſie in Geſellſchaften eingebracht werden , an denen

berückſichtigt. Bei dem Ertragswert bleibt außer das Reich beteiligt iſt, falls der Gemeinwirtſchaft

acht der außerordentliche Aufſchwung und Ausbau | nicht durch Austauſch elektr. Arbeit genügt werden

der Elektrizitätswerke gerade im Kriege . kann .

b) Bei Rechten zur Ausnußung von Waſſers b) Die Bånder , Gemeindeverbånde

kräften, erworben aufGrund ſtaatlicher Verleihung, und Gemeinden können vom Reich dasſelbe

find nur die Aufwendungen des bisherigen Bes verlangen für ihre Hochſpannungsverbindungs

rechtigten zu erleben . leitungen, die beim Inkrafttreten des Geſekes be

c) Bei Beteiligungen an gemiſchtwirtſchaftlichen ſtehen oder in Ausführung begriffen ſind oder
Unternehmungen iſt die Entſchädigung nach dem fünftig mit Zuſtimmung des Reiches errichtet

Werte der Anlagen entſprechend (1. a und b) zu werden . Die Forderung eines Zuſammenſchluſſes

bemeſſen . Die von dem Ausſchuß der National- iſt ausgeſchloſſen, ſobald das Reich von ſeiner

verſammlung eingeführte Beſtimmung ſpricht nur Uebernahmebefugnis Gebrauch macht.

von Beteiligung im Sinne des 8 3 A6.1, aljo von 2. In beiden Fällen ſind :

den Fällen, wo der Anteil der Länder uſw. min- a) die bisherigen Eigentümer der Anlagen

deſtens 75 % betragt (1. o . I 2 b). Iſt § 3 Abſ . 2 an der Geſellſchaft „angemeſſen zu beteiligen" ;

nur verſehentlich nicht berüdſichtigt worden? 1)
von Privaten bei Uebernahme durch die Länder uſw.,

1) Stern -Aron, ElVorh. zu § 6 Anm . 12 S. 71 bes nicht auch auf den Fall der Entſchädigung der Bänder

ziehen den Abſ. 3 nur auf den Fall der Entſchädigung uſw. bei Uebernahme durch das Reich.
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auf ihr Verlangen ſind die Anlagen von der Ge- / halten , da es nicht angebracht erſchien, die not

ſellſchaft „ gegen angemeſſene Entſchädigung gemäß wendigen Einzelvorſchriften in das vorliegende

§ 6 " (j. oben II 2) zu übernehmen. Geſeß aufzunehmen . Bis dahin finden die be

b) ,die finanziellen und wirtſchaftlichen Inter ſtehenden landesrechtlichen Beſtimmungen Anwen

eſſen der hierdurch berührten Länder, Gemeinde- dung , die bekanntlich zum Teil veraltet und uns

verbände und Gemeinden voll zu wahren . “ zureichend find (8 15) .

c) die 88 2 Abſ. 3 (Uebernahme von An- VIII. Dem Reich iſt eine beſondere Berüđ -

lagen und Einrichtungen , die eine wirtſchaftliche ſichtigung der Länder, zum Teil auch der

Einheit bilden) , 85 (Verhältnis zu Dritten) und Gemeindeverbånde und Gemeinden , zur

$ 6 (Entſchädigung bei Aufhebung eines Betriebs- Pflicht gemacht.

oder Pachtvertrags) finngemäß anzuwenden. 1. Das Reich kann ſeine Befugniſſe für das

IV . Die Länder tönnen Beteiligungen Verſorgungsgebiet eines oder mehrerer Länder
des Reiches an Geſellſchaften innerhalb ihres Ges oder Teile davon den Båndern auf Antrag

bietes bis zu einem Drittel gegen Erſtattung der übertragen (§ 17 Abſ. 1 ) .

vollen Aufwendungen übernehmen , außer bei den 2. Vor der Ausführung eigener Leitungsan

Hochſpannungsfortleitungen des § 2 Abſ . 1 Ziff. 1. lagen innerhalb eines Landes hat das Reich die

Doch darf dadurch der Anteil des Reiches nicht landesbehörde zu hören. Auch ſoll der Strom

unter 51 % finken. ausgleich innerhalb eines Landes oder Landesteils

V. Bei jeder Uebernahme von Anlagen oder im Rahmen der vom Reiche erlaſſenen allgemeinen

Rechten iſt zunächſt eine Einigung zwiſchen dem Anordnungen auf Verlangen der Landesbehörde

Reiche und den Beteiligten zu verſuchen . Nur unter ihrer Mitwirkung erfolgen (8 17 Abſ. 2

ſie vermag den ſehr verſchiedenen rechtlichen und und 3) .

wirtſchaftlichen Verhältniſſen der einzelnen Unter- 3. Die von Stromerzeugungsanlagen der

nehmungen am beſten Rechnung zu tragen. Das Länder in das Leitungsneß des Reiches gelieferte

Geſeß will nur die leßte Handhabe zur Durch elektr. Arbeit muß im Rahmen des techniſch Mög

führung der Uebereignung bieten, wenn dieſe auf lichen gegen angemeſſene Entſchädigung für die

vertraglichem Wege zu angemeſſenen Bedingungen Uebertragung auf Verlangen des Stromablieferers

nicht zu erreichen iſt. Kommt eine vertragliche an zu vereinbarenden Stellen zurüdgeliefert werden .

Vereinbarung nicht zuſtande, ſo werden in einem Den gleichen Anſpruch haben Gemeindeverbände

Schiedsverfahren der Umfang ſowie die Be- und Gemeinden zur eigenen Verſorgung aus be

dingungen der Uebernahme oder Einbringung in bereits beſtehenden eigenen Anlagen, die ihnen

eine Geſellſchaft feſtgeſett($ 10). Die Bildung beim Enkrafttreten des Gefeßes zur Stromver

des Schiedsgerichts und das Verfahren ſind in ſorgung dienen ( 8 18) .

$ 11 in Anlehnung an die Beſtimmungen der 4. Bei der Verteilung der elektr. Arbeit muß

ZPO. geregelt. Mit Zuſtellung des Schiedsſpruchs den Ländern , aus deren natürlichen Energiequellen

an die Beteiligten gehen das Eigentum an den die Elektrizität erzeugt wird, die jeweilig erforder

Anlagen und die Rechte auf das Reich oder die liche Kraft dauert zur Verfügung bleiben (8 19

Geſellſchaft über (8 12 ) . Abſ . 1 ) .

VI. Der Reichsſchaßminiſter und die von ihm 5. Die vom Reiche oder einer Geſellſchaft, an

beſtimmten Stellen können jederzeit Auskunft der es beteiligt iſt, in einem Lande elektriſch aus

über alle Umſtände rechtlicher, techniſcher und genugten Energiequellen (Waſſerkräfte, Kohlenlager,

wirtſchaftlicher Art verlangen , die ſich auf über- Delquellen ) ſind dem Lande auf Antrag wieder

nahmefähige oder zuſammenſchließbare Anlagen und zur Verfügung zu ſtellen,

Rechte (SS 2 und 8) beziehen . Zur Auskunft a) wenn ſie im eigenen Lande benötigt werden und

verpflichtet ſind auf unmittelbare Anfrage, aber b) weitere zur Ausnußung gleich günſtige Energie

auch auf öffentliche Aufforderung hin , die Eigen- quellen nicht vorhanden ſind und

tümer , Betriebsunternehmer und Pächter, bei den c) die vom Reiche aus dem Lande ausgeführte

Rechten zur Ausnußung von Waſſerkräften die elektr . Arbeit größer iſt als die eingeführte.

Berechtigten, und wer an Geſellſchaften beteiligt Dem Reiche ſind dann die für die Ausnußung

iſt, denen ſolche Anlagen oder Rechte gehören oder der Energiequellen derausgabten Geſtehungskoſten

die den Betrieb ſolcher Anlagen führen (8 13) ; abzüglich einer angemeſſenen Abſchreibung zurüd

fie müſſen auch auf Anfordern Geſchäftspapiere zuvergüten (8 19 Abſ . 2 und 3) .

und Geſchäftsbücher einſehen , Betriebseinrichtungen IX. 8 20 ſieht die Berufung eines Beirates

und Räume beſichtigen laſſen ( S 14 ). Verlegung vor , zur beratenden Mitwirkung in allen An:

der Auskunftspflicht wird nach 8 16 beſtraft. gelegenheiten der Elektrizitätswirtſchaft, über den

VII. Zur Durchführungſeiner Unternehmungen Entwurf, der nur Siß und Stimme der Länder

iſt dem Reich in 15 das Recht zu Enteig : vorſah , hinaus ausgebaut durch den Ausſchuß

nung, diesmal aber nur „ gegen vollſtändige der Nationalverſammlung .
Entſchädigung“ verliehen . Die näheren Beſtim- X. Die Arbeiter und Angeſtellten der von

mungen ſind einem ſpäteren Reichsgeſeke vorbe- dem Reiche erworbenen oder auf ſein Verlangen

1
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in Geſellſchaften eingebrachten Anlagen und ihrer Verfehlte Strafurteile und der S 490 StøO .
Verwaltungen werden nach dem vom Ausſchuß

der Nationalverſammlung eingeführten § 22 ge- Von u. Zeiler, Reichsgerichtsrat in Beipzig .

mäß den Tarifverträgen übernommen . Sie werden I.

bis zur Dauer eines Jahres aus der Reichskaſſe

entſchädigt, falls ſie Seit einigen Jahren ſind mehrere Fälle be

1. mehr als ein Jahr bei den Anlagen oder kannt geworden, in denen gegenüber ſachlich ver

(das Geſet freilich bemerkt : und) in der Ver- | fehlten ſtrafgerichtlichen Entſcheidungen im Wege

waltung beſchäftigt geweſen ſind und des § 490 ŠIPO. Ábhilfe geſchaffen worden iſt.

2. infolge des Gefeßes Ich kenne folgende Falle der Art:

3. innerhalb der nächſten zwei Jahre nach Ueber- a) Urteil vom 16. Febr. 1913 wegen Körperverl.

nahme oder Einbringung und Waffentragens auf 3 Jahre Gef. und 8 Tage

4. vorübergehend oder dauernd arbeitslos oder Haft ; am 5. Febr. war wegen des Waffentragens ein

Strafbefehl auf 8 Tage Haft ergangen . Die ħafts
wegen notwendig gewordenen Berufswechſel

ſtrafe aus dem Urteil alsbald nach dem Eintritt der

oder Einſchränkung des Betriebs geſchädigt Rechtsfraſt vollſtreckt. Nach der anſchließend geſchehenen

werden. Vollſtreckung der Gefängnisſtrafe ſollte die Strafe aus

Näheres, namentlich über Umfang und Bez
dem Strafbefehl vollzogen werden ; das Landgericht

dingungen der Zuwendungen, ſoll der Reichsrat ſtređung für unzuläſſig(Bayzin 1913, 206).
erklärte auf Beſchwerde des Amtsanwalts die Voll

beſtimmen. Doch darf die Entſchädigung bei Ar:
b ) Verurteilung zu 3528 M oder 235 Tagen nach

beitsloſigkeit nicht weniger betragen als Dreiviertel dem Geſeß zur Ausführung des mit DeſterreichsUngarn

des entgangenen Arbeitsverdienſtes . ergangenen Zolfartells. Nachher wird entdect, daß

XI. Die Reichsregierung hat die erforderlichen
die Erſakſtrafe nicht auf mehr als ſechs Monate hätte

lauten dürfen . Vollſtreďung der Erſakfreiheitsſtrafe.

Ausführungsbeſtimmungen unter Zuſtimmung des für unzuläſſig erflärt, ſoweit ſie ſechs Monate über

Reichsrats nach Anhörung des Beirats zu erlaſſen. ſteigt (ebenda 1913, 283) .

XII. 21 des Entwurfes beſtimmte: „ Für c) Urteil wegen Jagdausübung ohne Jagdfarte

die Regelung der Elektrizitätswirtſchaft , ſoweit ſie auf 3 M oder 1 Tag ħaft und auf 30 M (gleich dem

Preis der Jagdfarte) oder 10 Tagen Haft. Die Um

nicht auf Grund dieſes Geſeķes erfolgt, iſt bis wandlung der 30 M in eine Erſapfreiheitsſtrafe war

zum 1. Oktober 1920 ein Geſetz einzubringen unzuläffig. Bollſtreckung dieſer Erſakſtrafe für unzu.

über die Einführung einer Genehmigung, über läſſig erklärt ( ebenda 1913, 296) .

die Möglichkeit eines zwangsweiſen Zuſammen- d ) Ein Siebzehnjähriger verurteilt wegen Waffen :

ſchluffes von Elektrizitätswerken, über das Ver
tragens zu 10 M oder 5 Tagen Haft (während nur

die Hälfte des Höchſtmaßes von 8 Tagen, alſo 4 Tage

fahren in beiden Fällen, über das Enteignung8: zuläſſig war). Beſchluß, daß nicht mehr als 4 Tage
recht für Elektrizitätsunternehmungen und über zu vollſtreden ſeien ( ebenda 1913, 296)

die Einrichtung einer Elektrizitätsverwaltung. Da
e) Drei Fälle, bei denen in eine Geſamtſtrafe eine

Einzelſtrafe einbezogen wurde, die ſchon durch einen
bei iſt eine angemeſſene Mitwirkung der Länder allgemeinen Gnadenerlaß getilgt war. In allen drei

vorzuſehen . “ Fällen Beſchluß , daß die Strafe nur in der Höhe der

Daraus hat der Ausſchuß der Nationalver- anderen Einzelſtrafe vollſtređt werden dürfe . In einem

ſammlung den § 1 des Gefeßes gemacht:
dieſer Fälle iſt die Entſcheidung vom Oberſten Landes

gericht in München gebilligt worden , Beſchl. v. 2. Mai
„Das Reichsgebiet iſt bis ſpäteſtens 1. Olt . 1921

1914 (ebenda 1914, 96 und 298 ).
zum Zwede der Elektrizitätsbewirtſchaftung in Bezirke

Dazu drei Fälle aus dem Landgerichtsbezirt Zwei
einzuteilen, die ſich nach wirtſchaftlichen Geſichtspunkten brüden :

gliedern. f) 3n einer Schwurgerichtsſache wegen Körper
Für dieſe Bezirke ſind unter Führung des Reichs

verl . mit Todesf. beantragte der StA. 6 Jahre Zucht
Körperſchaften oder Geſellſchaften zu bilden, in denen

haus , das Gericht erkannte auf 6 Jahre Gef. Der
jedenfalls die der Erzeugung und Fortleitung elektr.

Ängell . und der SIA verzichteten ſofort auf Reviſion.
Arbeit dienenden Anlagen zuſammenzuſchließen ſind ,

Später erkannte die Straft, durch Beſchl. (vom 12. Sept.
mit Ausnahme derjenigen Unternehmungen, die die von

1914 ), daß die Vollſtr. der Strafe unzuläſſig ſei, ſos
ihnen erzeugte eleftr. Arbeit ausſchließlich oder ganz

weit ſie 5 Jahre überſteige.
überwiegend für eigene Betriebe verbrauchen. g) Beim Scho , P. wurde gegen einen von der ·

Das Nähere beſtimmt ein bis zum 1. April 1921
Pflicht zum Erſcheinen entbundenen Angekl. ver

einzubringendes Geſetz zur Regelung der Elektrizitäts
handelt. Sechs Vergehen, je 2 Woch. Gef. ; Geſamtſtr.

wirtſchaft, ſoweit ſie nicht bereits in dieſem Geſek
10 Wochen . Gegen den Übweſenden hätte nicht auf

erfolgt iſt. “ mehr als 6 Wochen erkannt werden ſollen . Später

Die Bezirkslörperichaften ſollen alſo einer Beſchluß des Amt ger . , daß die Geſamtſtr. nicht voll.

Dach: oder Obergeſellſchaft unterſtellt werden . ſtređt werden dürfe, ſoweit ſie 6 Wochen überſteige.

So iſt das Geſetz vom 31. Dez. 1919 in
Die Straft. hob aber am 12. Okt. 1915 dieſen Bes

ſchluß auf.

Wahrheit erſt ein Schritt auf dem Geſetzeswege h ) Strafbef. des AG . L. auf 10 M gegen einen

zur Sozialiſierung der Elektrizitätswirtſchaft. Ueber jugendlichen Forſtfrevler. Geldſtr. uneinbringlich. Ums

Wert oder Unwert kann erſt die Zukunft ein ſicheres wandlungsbeſchl . auf 5 Tage ħaft . Nach dem Geſetz

Urteil fällen. Die offenſichtlichen Mängel des Ge
ſollte ( nicht unbeſtritten ) gegen den Jugendlichen nur

auf die Hälfte der Freiheitsſtrafe erkannt werden, die

ſeges formeller wie materieller Art laſſen aber der hier einen Erwachſenen getroffen hätte, alſo nur auf

Anwendung in der Paris nicht ſonderlich freudig 2 Tage. Nachträglicher Beſchl. des Gerichts, daß nur

entgegenſehen .
2 Tage zu vollſtreden ſeien .
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Weitere Fälle, in denen eine Entſcheidung nach Noſenfeld in ſeinem Reichsſtrafprozeß, 4./5 . Aufl.

$ 490 in Frage kommen konnte , entnahm ich dem 1893.

Schrifttum . Es ſind dieſe : Detler im Rechtsgang 1, 12.

i ) Strafbef. wegen Sachbeſchäd. auf 3 M oder Lucas in ſeiner Anl. zur ſtrafrechtl. Praxis I. LI.

1 Tag Gef. ( Liſzts Stichr. 25, 408 ). (3. Aufl .) XVI.

k ) Urt. auf 20 M oder 7 Tage Gef.; Urt. auf Michel in ſeiner Schrift über abſolute Nichtigkeit

1 M oder 3 Tage Kaſt (Gerichtsſaal 72, 240 ). von Zivil- und Strafurteilen uſw.

1) Urt, wegen Bettels auf 8 Wochen Haft (Goltd .

Arch. 54, 243).
Die Möglichkeit „ abſolut nichtiger " Urteile

Weiter einige ſolche Fälle, die mir vorgekommen oder von Nichturteilen " wird von den einen

find, bei denen aber dem Fehler durch Reviſion ab- ebenſo beſtimmt behauptet , wie ſie von anderen

geholfen worden iſt.
m ) Urteil (neben anderm) wegen Werfens auf beſtritten wird, vom RG . (Nr. 40, 272) in zu

4 Wochen Haft. rüdhaltender Faſſung zugegeben . Aber auch unter

n ) Urteil' wegen Hehlerei im Rüdfall auf 3 Mt. den Schriftſtellern, die die Nichtigkeitslehre ver

15 Tage Gef. , wobei nach der Urteilsbegründung treten , beſtehen weite Meinungsverſchiedenheiten .
das Gericht vorſehentlich angenommen hat, daß die

zwei Vorſtrafen wegen Diebſtahls den Rüdfall be III .

gründeten.

Ein weiterer Fall Es iſt unmöglich , in einem kürzeren Aufſaße

o) bezieht ſich auf das Zuſammentreffen zw.ier die Fragen gründlicher zu unterſuchen. Ich kann

Urteile, die einander widerſprachen : durch das eine
hier nur die eine Frage behandeln, ob gegen ſolche

iſt angeordnet, daß alle Stüte eines Schriftwerts als

unzüchtig zu vernichten ſeien, während in einem
fehlerhafte Strafentſcheidungen der Wegdes § 490

zweiten Urteil ein angeklagter Buchhändler freige- gangbar iſt, unter welchen Vorausſeßungen, mit

iprochen worden iſt, weil das Wert nicht unzüchtig ſei. welcher Wirkung .

Niß verweiſt in R. u . W.I. 427 darauf, daß nach § 490 Hätten wir der Rechtsanſchauung zu folgen ,

zu entſcheiden ſei , eine vollſtreďung des auf Ein

ziehung erkennenden Urteils ſei unzuläſſig.
auf der der Beſchl. des KG. unter I p beruht,

P) In ſeinem Beſchluß vom 31.Sept. 1915 hat ſowäre unſere Frage von Grundaus abgetan.
der FerŠtrs, des KG. den Antrag eines Verurteilten Das RG . hält nämlich Einwendungen i. S. des

abgelehnt, der gegen ein rechtskräftiges Urteil ein
8 490 StPO . nur gegeben bei Behauptungen ,

wandte, daß er , obwohl wegen eines Verbrechens nach

$S 267, 268StGB . ausgeliefert, entgegen dem Grund
die unter Wahrung des Beſtandes des Urteils

ſaße der Spezialitätder Auslieferung nach § 270 SIOB.
einen außerhalb des Urteils liegenden der Straf:

verurteilt worden ſei . vollſtreckung entgegenſtehenden Umſtand geltend

II .
machen, wie z. B. Verjährung der Strafvoll

ſtreckung, Erlaß oder Verbüßung der Strafe ,

Die Strafrechtspflege hat das Abhilfemittel nicht aber Angriffe , die ſich gegen den Beſtand

des 8 490 willig aufgenommen und es iſt zu des Urteils ſelbſt richteten und nur daraus folge

erwarten, daß die, wie meine Aufzählung zeigt, weiſe die Unzuläſſigkeit der Strafvollſtređung her:

gar nicht ſeltenen Fälle verfehlter Strafentichei: leiteten . Der Angetlagte hätte ſeine Einwendung

dungen immer mehr zu Beſchlüſſen nach § 490 durch das ordentliche Rechtsmittel ( die Reviſion)

Anlaß geben werden . geltend machen müſſen . Dem leßten Saß wird

Wenn ich im folgenden verſuche , dieſes Ab= zwar im gegebenen Falle beizutreten ſein, aber

hilfemittel näher auf ſeine Brauchbarkeit zu unter: es fann nicht zugegeben werden , daß für Fälle

ſuchen , ſo geſchieht es nicht, „ um Schwierigkeiten folcher Art & 490 überhaupt nicht in Frage

zu machen , wo keine find“ . Aber die Strafrechts: komme. Warum ſoll die Unzuläſſigkeit der Straf

pflege darf ſich nicht aus dem unflaren Drang vollſtreckung, zu deren Geltendmachung das Geſet

heraus , zu helfen , wo Abhilfe nötig ſcheint, den den Weg des § 490 weiſt, nicht auch in dem

Bedenken verſchließen, die ſich bei der Anwendung Urteil jelbſt liegen können ? Der erkennbare Sinn

des jo erwünſchten Abhilfemittels ergeben . der Beſtimmung ſteht dem nicht entgegen . Das

Im Schrifttum wird die Bedeutung des § 490 Anwendungsgebiet des § 490 wird vielmehr genau

erörtert bei der Unterſuchung der Frage , ob es ſo weit anzugrenzen ſein , als die Frage zweifel:

,,abſolut nichtige" Urteile gebe und wie die Fälle haft ſein kann, ob aus einem gegebenen Urteil“
ſolcher Urteile zu behandeln ſeien . Ich will von die Vollſtreckung zuläſſig ſei . Es fann aber nicht

den einſchlagenden Arbeiten einige anführen : einfach als ausgeſchloſſen bezeichnet werden , daß

Binding in ſeinem Grundriß des DStrBrRechts,
Gründe für einen ſolchen Zweifel in dem Urteil

-5. Aufl. (1904) § 120 III .
ſelbſt liegen könnten , ſei es in der Art ſeiner Ent:

Arug in lifats Stichr. 25, 408 . ſtehung, in ſeiner Form oder in ſeinem Inhalt .

Schoeteniad im Gerichtsjaal 68, 464.
Um nun die Weite des Anwendungsgebietes

Aroſchel 69, 137 .

von Baligand 72, 171 .
anſchaulich zu machen, wird es förderlich ſein , die

W a dh in der Rhein Ztichr. 3, 373 . im Schrifttum mitgeteilten , meiſt frei gebildeten

Bennede-Beling, Lehrbuch d . ERSTBN ., 1900, Beiſpiele zuſammenzuſtellen , und zwar nach drei

%. 293 . Gruppen : zunächſt Fälle, in denen ohne Verſtoß

friegsmann , Die Nichtigkeit des Strafurteils,

Sieler Feſtg. f. Albert øänel , 1907, S. 490 ff.
gegen die Regelui des Verfahrens fachlich verfehlte

Beling in der Sticr. f. d . geſ. Str . 28, 738 if. Strafausſprüche ergehen ; dann im beſonderen :

1
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Fälle dieſer Art , bei denen das Urteil ganz oder Rüdfall und ſtünde einer neuen Aburteilung der :

zum Teil ſinnlos, inhaltlich unklar, widerſpruchs- ſelben Tat nicht im Wege. Jede Behörde ſei

boli ift; endlich die Fälle, in denen Verſtöße gegen berechtigt wie verpflichtet, einen ſolchen Urteils:

die Regeln des Verfahrens in Frage ſtehen. Alſo ſpruch als nicht beſtehend zu behandeln .

1. Verurteilung auf Grund eines nicht giltig ents
Die andern Schriftſteller aber , die ſich gegen

ſtandenen oder eines aufgehobenen Strafgeſeges eine ſolche Nichtigkeit verfehlter Entſcheidungen

Berurt. Ju peinlicher Strafe auf Grund einer Vors grundſäßlich ablehnend verhalten , verweiſen (natür:
ſchrift, die eine bloße Ordnungsſtrafe vorſieht
Berurt. einer juriſtiſchen Perſon Verurt. eines lich ſoweit nicht Rechtsmittel im weit . Sinne zur

Strafunmündigen – eines Jugendlichen zu Zucht: Verfügung ſtehen ) auf den 8 490 als den vorge

haus – Urt.auf 20 Jahre Suchthaus, auf 10 Jahre zeichnetenund einzigen Weg der Abhilfe. So

Cef. , auf lebenslange Gefängnisſtrafe – Berurt. zu jagt Rroſchel, der ſich hiezu ausführlich äußert

Deportation, Brügelftrafe, Stonfistation, Galeerenſtrafe
Berurt. zu einer Strafe, die für die eben vorliegende (S. 161): Gerade die von den Vertretern der

Tat in dieſer Art und Böhe nicht angedroht iſt. Nichtigkeitslehre aufgeführten ärgſten Fälle, darunter

2. Verurt. des H. Ju 7 Tagen Gef.“ (ohne Bes namentlich die unbeſtimmten und die widerſpruchs

zeichnung der Tat ) oder wegen Diebſtahlsó (ohne
vollen Urteile und die Urteile, die auf eine im

Angabe der Strafe) Berurt . ryu angemeſſener

Buße“ an den Nebenkläger Verurt. Ju 10 M
geltenden Recht nicht anerkannte Deliktsfolge er:

Gefängnis" „zu 5 Tagen Gef. oder 20 M Gelds kennten , ſprächen nicht für ſondern gegen die

ſtrafe.“ Nichtigkeitslehre. Denn gerade für ſie laffe das

3. Verurt. eines Gelſteskranten eines inlän

diſchen Herrſchers oder eines gerichtsfreien Ausländers
ères Gefeß nicht Nichtigkeit eintreten , ſondern es ſei

Verurt
.eines Nichtſoldaten durch einMilitärge nach § 490 die Entſcheidung des Gerichts herbei

richt, eines Soldaten durch ein bürgerl. Strafgericht - zuführen . Dieſe Vorſchrift weiſe den Gerichten

Berurt. wegen Mords durch das Schöffengerichtoder auch die Entſcheidung darüber zu, ob überhaupt

wegen Preßvergehens durch ein bayeriſches Bands

gericht - Verurt. Durch Strafbefehl oder Strafbefeitos habeſichbei Zweifeln über Geltung und Inhalt
ein gültiges Strafurteil vorliege. Jede Behörde

wo dieſe Verfahrensart nicht zuläſſig iſt (3. B. wegen

Beleidigung vor der BABek. v. 7. Dtt. 1915 ) oder zu eines Straſurteils an das Gericht um Entſchei

einer in dieſem Verfahren nicht zuläſſigen Strafe (von dung zu wenden . Bei den auf eine unzuläſſige
mehr als 6 Wochen, oder zur Ueberweiſung an die Strafe lautenden Urteilen werde in der Regel eine

Landespolizeibehörde) Verurt. ohne den erforders
lichen Strafantrag – Verurt.wegen Diebſtahls durch ein Berichtigung möglich ſein , ſo werde das Gericht

Forſtſtrafgericht Verurt. durch eine andere Behörde bei einer Verurteilung wegen Unfuge zu Gefäng

als ein Gericht durch ein Gericht, bei dem der nis an die Stelle der Gefängsnistage Hafttage

Einzelrichter oder ein Matsmitglied geiſtestrank iſt leken ; wo aber eine Berichtigung nicht geſchehen
durch ein Schöffengericht oder Schwurgericht, wenn

Schöffen oder Geſchworene nicht vereidigt ſind- eineeine könne, jei letzten Endes die Volſtređung für un
bedingte Berurteilung–Berurt, unter Vorbehalt der zuläſſig zu erklären .
Erneuerung des Strafverfahrens Verurt. unter Auch Michel meint, bei Verurteilung zu einer

Verleßung des ne bis in idem.
unſerer Strafenordnung fremden Strafart Wei nicht

Dieſe Muſterſammlung enthält natürlich man: abſolute Nichtigkeit anzunehmen, ſondern nur der

ches, was nur in wiſſenſchaftlichen Abhandlungen Fall einer Entſcheidung nach § 490. Und Roſen :

vorkommt; immerhin ſollen nach den benüßtenfeld bemerkt kurz : ein abſolut nichtiges Erkennt:

Quellen einige ſelbſt der faſt unglaublichen Fälle nis könne nicht Grundlage der Vollſtreckung ſein,
ichon vorgekommen ſein . Abhilfe biete 8 490 ; ebenſo Oetker (S. 27 ) .

Zweifellos fallen manche der Schwierigkeiten Gick (Bay3fR. 1911, 397 ) meint, als Ein

dadurch weg,daß ſich bei Unflarheit, Unvollſtän- wendungen nach § 490 könnten „ nur ſolche in

digkeit, Widerſprüchen im Urteilsſaß aus dem übrigen Frage kommen, die außerhalb des Urteils und
Inhalt des Urteils klar der – eben in den Gründen des dieſem vorausgegangenen Verfahrens lågen

zum Ausdrud gekommene Wille des Gerichts und das Urteil als ſolches in ſeinem Beſtand und

erſehen läßt, das Gericht alſo nach § 490 durch Inhalt nicht berührten, alſo etwa der Einwand

„ Vuslegung“ den wahren Inhalt der Entſcheidung der Verjährung der Strafvollſtreckung; denn hie :
zum Ausdruck bringen kann . Aber dennoch bleiben bei handle ' es ſich um Entſcheidungen auf Grund

genug Fälle übrig , in denen mit einer Aus- einer Hauptverhandlung, die alſo durch die Münd

legung" in dem Sinn einer Erforſchung des lichkeit des Verfahren ; die größte Gewähr für

wahren Urteilswillens eben aus dem Urteil ſelbſt eine erſchöpfende Behandlung des Prozeßſtoffes
heraus nichts zu erreichen iſt. einſchließlich der Prozeßvorausſeßungen böten und

Für ſolche Fälle erhebt ſich die Frage, ob im Intereſſe des Anſehens der Gerichte unab

nicht ein Nichturteil oder ein abſolut nichtiges änderlich ſein müßten “. Für den Strafbefehl

Urteil gegeben iſt , und für dieſe Fälle wird dann dagegen, der jene Gewähr nicht biete, ſeien die

behauptet (mit vielen Meinungsverſchiedenheiten Einwendungen zuzulaſſen . Dagegen hält Detler

im einzelnen ), daß fie ſchlechthin jeder Wirkſam- (S. 27) dieſe Unterſcheidung zwiſchen Urteil und

keit entbehrten : aus ihnen ſei keine Vollſtreckung Strafbefehl nicht für haltbar, den § 490 viel

möglich, eine gleichwohl vollſtredte Strafe könne mehr auch auf Urteile für anwendbar .

nicht als Strafe angeſehen werden , begründe keinen In den mitgeteilten Fällen a bis e iſt die

!

.
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Rechtspflege den Weg des § 490 gegangen . In Demnach kann ich dem Gedankengange Kro :

dem in der Bay3fR . 1914, 298 mitgeteilten Falleichels (S. 161 ) nicht folgen , mit dem er ſagt :

bezeichnet das Gutachten des Generalſtaatsanwalts es gebe keine Nichtigkeit , ſondern der Richter ent

die neuere Rechtsübung als eine „ geſunde Rechts- ſcheide darüber, ob die Strafe vollſtreckt werden

fortbildung, der mian nicht aus formaliſtiſchen könne . Denn hier fehlt es an der Angabe, auf

Gründen entgegentreten ſolle“. welcher ſachlichen Grundlage ſeine Entſcheidung

aufzubauen ſei wenn nicht gerade auf der

IV.
Frage, ob ( und inwieweit) ſo ein verfehltes Urteil

Ich kann nicht finden, daß in dieſen Aus- nichtig iſt oder wirtjam .

führungen eine klare Auffaſſung über die Grund: Unter den verfehlten Urteilen der hier frag

lagen und die Wirkungen der richterlichen Ent: lichen Art gibt es ſicher eine Reihe von ſolchen ,

ſcheidungsgewalt nach § 490 zutage träte. Meiſt bei denen die Anwendung des § 490 auf die
(jo auch bei Wach S. 400) findet ſich nur ein Frage der Vollſtreckbarkeit keine Schwierigkeit

fach der Hinweis auf den Weg des § 490, bei bietet. Ein Urteil auf Deportation oder Galeeren

Detter (S. 28) noch einige Bemerkungen darüber, / ſtrafe, auf Prügelſtrafe oder Vermögenseinziehung

wie unzulänglich dieſer Weg fei . iſt natürlich ſchlechthin unvollſtrecbar und das

Im einzelnen wird folgendes zu ſagen ſein : Gericht kann nicht im Weg des § 490 die Ga

a) Ein ,Auslegen “ im eigentlichen Sinne des leerenſtrafe durch Zuchthausſtrafe erſeken . So

Worts liegt vor , wenn Unklarheiten , Unvollſtän- ein Urteil wird aber auch kaum je vorkommen .

digkeiten, Widerſprüche des Urteilsjakes aus der Anders ſchon ein Urteil auf lebenslange Gefäng

werden z. B. nisſtrafe, auf 20 Jahre Zuchthaus, auf 10 Jahre

wenn der Urteilsjak den UngeklagtenohneDet Gefängnis,auf8 Wochen Hajt fürBetter,auf

zeichnung der Tat zu einer Woche Gefängnis 500 M Geldſtrafe für groben Unfug; dazu all

berurteilt “ und die Gründe zeigen , daß dies wegen die anderen verſchiedenen Fehlgeburten, die ich

Diebſtahls geſchieht; oder wenn der Angefl. zu unter III in den Gruppen 1 bis 3 zuſammenge

3 Wochen Gefängnis freigeſprochen“ iſt und die ſtellt habe. Hier iſt kaum ein Fall, der nicht

Gründe ergeben , nach welcher Richtung die Ver: einmal vorkommen könnte aber auch kaum

beſſerung des offenbar vorliegenden Schreibver: einer, über deſſen Beurteilung ſelbſt nur die Ver

ſehens einzutreten hat. Die Berechnung der er : treter der Nichtigkeitslehre einig wären .

kannten Strafe“ ferner wird nur den Fall be Gegenüber der Selbſtverſtändlichkeit, mit der

treffen, daß die Gültigkeit und der Inhalt des mehrfach Entſcheidungen nach 8 490 die Straf:

Strafausſpruchs, ſeine Tragweite , an ſich nicht höhe auf das geſekliche Maß herabgedrüdt haben ,

im Zweifel iſt. „ Zweifellos (bemerkt Baligand iſt es geboten , die Richtigkeit zu prüfen. Unſer

S. 241 ) iſt das Gericht nach § 490 nicht zu einer Strafrecht kennt keine 20 Jahre Zuchthaus ; alſo

Auslegung des Urteils ermächtigt, die eine materielle wird ein ſolches Straſurteil abſolut nichtig ſein ?

Aenderung darſtellt" . Wie aber, wenn wegen ſchwerer Körperverl. nach

b ) Für die Entſcheidung bezüglich anderer $ 224 auf 6 Jahre Zuchthaus erkannt wird,

Fälle kommt dann die Frage, ob die Vollſtreckung während zwar das Strafrecht eine zeitige Zucht

zuläſſig iſt, alſo wohl auch : inwieweit und in hausſtrafe bis zu 15 Jahren , der § 224 im be:

welcher Weiſe ſie zuläſſig iſt. Die Prüfung dieſer fonderen aber nur bis zu 5 Jahren kennt ? Bali :

Frage aber kann natürlich nicht nach Billigkeits- gand (S. 238 , 239) und Roſenfeld, die die

erwägungen, nicht nach dem Rechtsgefühl geſchehen, Nichtigkeitslehre beſtimmt vertreten , verneinen doch

ſondern nur auf dem Boden des Rechts – alſo , ernſtlich die Nichtigkeit im zweiten Fall; auch,

für unſern Fall, ſehr weſentlich nach der Auf- | Binding ſpricht von Strafen , „ die unſerem

faſſung über die Frage, ob es Nichturteile und Strafenſyſtem fremd ſind“ . Roſenfeld gibt

abſolut nichtige Urteile gibt , und wie dieſe Nich einige Beiſpiele, in denen er die Entſcheidung für

tigkeit wirkt, oder ob mit dem Eintritt der Rechts- ſchlechthin bindend hält : Verweis bei ſchwerem

fraft, mag die Entſcheidung noch ſo verfehlt ſein , Diebſtahl oder Geldſtrafe bei Diebſtahl („da das

bindendes Recht entſtanden iſt. 8 490 bietet keine Verbot der reformatio in pejus ebenfalls dazu

fachliche Vorſchrift, die dem Richter erlaubte , führen könnte“) oder Zuchthausſtrafe wegen Be

an Stelle eines Strafausſpruchs einen andern leidigung (,, da eine Zuſatzſtrafe ebenſo lauten

Ausſpruch, einen anderen Sinn , eine Ergänzung könnte“ ) ; ich füge die Verurteilung (wegen einer

oder Einſchränkung zu ſetzen, ſondern er gibt nur Tat) zu 6 Jahren Gef . bei (da eine Gejamtſtrafe

den Verfahrensweg, wie das Gericht, ſofern ihm auf 10 Jahre , die Strafe gegen einen Jugend:

Beſtimmungen des ſachlichen oder des Verfahreng= lichen auf 15 Jahre Gefängnis lauten tönnte) .

rechts eine Handhabe dazu bieten , dem Richtigen Dagegen wäre nach Roſenfeld eine Verurteilung

gegenüber dem Falſchen, dem Vollſtändigen gegen- zu Gefängnis wegen Vettels nichtig . Nach dieſer

über dem Unvollſtändigen, dem Weniger gegen: Auffaſſung wäre das dem erkennenden Gerichte

über dem verfehlten Mehr zur Geltung zu ver : untergelaufene Verſehen unheilbar geweſen in den

helfen hat . Fällen b , d , f , h , k , l , m , n meiner Sammlung.
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Ich glaube aber nicht, daß das Ergebnis, zu dem dieſes Strafrahmens nicht auf das Höchſtmaß

Roſenfeld kommt, jemand befriedigen kann: die erkannt. Iſt es dann ſicher, daß er, des richtigen

Zuchthausſtrafe für Beleidigung ſollte bleiben , die Rahmens bis zu 2 Wochen bewußt, auf volle

Gefängnisſtrafe bei Bettel in Haft abänderlich ſein ! 2 Wochen erkannt hätte ? Allerdings iſt in dem

Die Schwierigkeit iſt aber noch nicht mit der fraglichen Falle ( m ) das Gericht mit Bewußtſein

Entſcheidung der Frage abgetan , ob ein Urteil , über den ſtaatsanwaltſchaftlichen Antrag von

ſchlechthin, als Ganzes vollſtređtwerden darf oder 2 Wochen hinausgegangen und hat auf 4 Wochen

nicht. Größer wil mir die rechtliche Schwierig erkannt , offenbar alſo, weil ihm die 2 Wochen zu

keit der Beurteilung ſcheinen, wenn es ſich darum wenig ſchienen . Aber immerhin läßt ſich ſelbſt

handelt, ob ein verfehltes Urteil troſ des Fehlers da nicht ficher ſagen, ob ihm die beantragten
teilweiſe vollſtreckt werden ſoll. Das ſind die 2 Wochen zu niedrig und nicht ſogar zu hoch

Falle b , d , f, g, h , k , l , m , n . In dieſen fragt es vorgekommen wären, wenn es fich des richtigen

ſich nämlich, ob die Entſcheidung, die dem fach: Rahmens bewußt geweſen wäre; denn es iſt mög

lichen Rechte nicht entſpricht, doch noch teilweiſe , lich , daß das Gericht ſich ſagte, der Fall liege

nåmlich innerhalb der Grenzen dieſes Rechtes, ſchwerer als ein Durchſchnittsfall, darum ſei inner

aufrecht zu erhalten oder ob nicht die Entſcheidung halb des Strafrahmens bis zu 6 Wochen eine

als Ganzes nichtig und daher die Strafe im Strafe von 4 Wochen angemeſſen, ſo daß es alſo ,

Ganzen unvollſtreckbar ſei. Die Meinungen ſind den richtigen Rahmen vor Augen, vielleicht auf

geteilt. Wenn das Gericht wegen einfachen Dieb : 10 Tage Haft erkannt hätte. Jedenfalls iſt nach

ſtahls auf Zuchthaus erkennt , ſoll dann der Aus- her das nach § 490 entſcheidende Gericht nicht

ſpruch, daß der Angekl. des Diebſtahls ſchuldig imſtande, durch „ Uuslegung“ oder durch , Straf

ſei, Geltung behalten und in einem neuen Straf- berechnung“ oder ſonſtwie zu entſcheiden, welcher

verfahren vom erkennenden Gericht nunmehr Strafbetrag der Beurteilung der Tat durch das

richtig das Strafmaß zu beſtimmen ſein ? erkennende Gericht entſpreche.

(Hiefür Baligand S. 232, 238 ; gegen ihn Aehnlich im Falle f. Beantragt waren 6 Jahre

Wach S.406). Dem werden wir faum beitreten Zuchthaus. Die Strafzeit entſprach dem Gerichte,

wollen. Aber wenn an Stelle des falſchen Straf- aber es wollte den Angekl. nicht ins Zuchthaus

ausſpruchs der richtige treten ſoll, darf dann etwa ſchicken, gab alſo 6 Jahre Gefängnis. Ob es,

das Gericht im Wege der Entſcheidung nach § 490 des Strafrahmens für Gefängnis bewußt, auf

aus einem Jahr Zuchthaus ein Jahr Gefängnisvolle 5 Jahre erfannt hätte, (da es doch auch

machen, wie aus den 3 Wochen Gefängnis für nicht auf das Höchſtmaß von 10 Jahren , das

Unfug 3 Wochen Haft, aus 4 Wochen Haft für ihm vorſchwebte, erkannt hat) ? Möglich, ſogar

Werfen 2 Wochen ? Auf welcher Rechtsgrund- wahrſcheinlich, aber nicht ſicher.

lage ſoll eine ſolche Entſcheidung ruhen ? Endlich gar im Falle n . Hier hat offenſicht

Am wenigſten bedenklich möchte ſie in den lich das Gericht eine Strafe ausgeſprochen, zu der

Fällen ſein , daß die Strafhöhe im Geſeke feſtes in dieſer Höhe nicht gekommen wäre, hätte es

beſtimmt iſt, alſo dem Ermeſſen des Richters ent- nicht irrig und (zugegebenerinaßen) verſehentlich

zogen . So in den Fällen b und h. In beiden Rüdfall angenommen . Aber welchen Anhalt hat

konnte das erkennende Gericht gar nicht auf ein nachträglich das Gericht bei einer Entſcheidung

anderes Maß der Erſakſtrafe erkennen als auf nach § 490 für die richtige Bemeſſung des Zu

6 Monate im einen und auf 2 Tage im andern läſſigen ? Und was ſoll ſonſt geſchehen ? Soll die

Fall. Es mag auch noch zur Not angehen ,wenn Vollſtreckung der ganzen Strafe einfach unzuläſſig

das Gericht an Stelle von 3 Wochen Gef. für ſein ? Hiegegen wären wohl ſelbſt die meiſten

Bettel 3 Wochen Haft ſekt. Aber bedenklicher Vertreter der Nichtigkeitslehre. Oder ſoll es bei

wird es , wenn die 4 Wochen wegen Werfens in dieſem Urteil bleiben und hier die 34/3 Monate

2 Wochen ermäßigt werden , da doch das er- vollſtredt werden , während ſonſt die ſo viel ge

kennende Gericht auch die Möglichkeit gehabt hätte , ringeren Härten der Strafen von 5 ſtatt 4, von

die Strafe noch niedriger zu bemeſſen . So in den 5 ſtatt 2, von 7 ſtatt 6 Tagen (bei d , h , k)

Fällen d , k, l , m . Wenn auch der Richter bei der durch 8 490 ſollen beſeitigt werden können ?

Erlaſſung der Strafentſcheidung einen falſchen Gegenüber dieſen verſchiedenen Bedenken ſcheint

Strafrahmen vor Augen gehabt hat , ſo hat er es fraglich, ob das Gericht eine rechtliche Grundlage

fich doch innerhalb des (vermeintlichen) geſeßlichen dafür hat, nach § 490 den ungeſeklich ſchweren

Rahmens halten wollen, und es iſt im einzelnen Strafausſpruch auf das geſeklich zuläſſige Höchſt

Falle zweifelhaft, ob er, den richtigen Rahmen maß zurückzuführen .maß zurückzuführen . Abgeſehen etwa von den

vor Augen , gerade auf den Höchſtſaß erkannt Fällen der geſeßlich feſt beſtimmten Strafmaße

hätte. 3.B. bei jener Verurteilung wegen Werfeng. wird vielmehr die Annahme einer Nichtigkeit ſolcher
Der Richter hat dabei wohl den bei vielen Ueber- verfehlter Entſcheidungen folgerichtig dazu führen

tretungen (und im beſonderen bei dem dem Werfen müſſen, die Entſcheidung im ganzen für unvoll

nahe verwandten Unfug) vorgeſehenen Strafrahmen ſtreckbar zu erklären . Denn der Strafvollſtreckung

bis zu 6 Wochen im Auge gehabt, aber innerhalb kann nur der Strafausſpruch des erkennenden

3



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1920. Nr. 13, 14 u. 15.
201

Richters als Grundlage dienen , und im Wege Fall , ein Schöffengericht erkennte wegen Jagd

des § 490 fann nur ausgeſprochen werden, ob vergehens nach § 292 auf 4 Mt. Gefängnis

und inwieweit dieſer Urteilsſpruch gültig unddaher ein offenbarer Fehler, alſo ein nichtiges Urteil ?

vollſtredbar iſt. Wenn aber der erkennende Richter Oder es überſehe, daß die Jagdausübung inner

infolge eines Fehlers oder eines Denkverſehens halb des umfriedigten Hausgartens erlaubt iſt,

zu einem falſchen Ausſpruch gekommen iſt, ſo iſt und verurteile zur Strafe. Wiederum ein offen

zum wenigſten nach unſerem geltenden Recht – barer Fehler, alſo ein nichtiges Urteil? Oder

nicht ein anderer Richter dazu berufen , an die es verurteile wegen Jagdausübung bei einer An:

Stelle des Falſchen das Richtige zu ſeßen, ſofern eignung von abgeworfenen Geweihen. Eine be,

er dabei (alſo außerhalb einer vom Geſet beſtimmt ſtrittene Frage. Iſt das Urteil nichtig und kann

vorgezeichneten Bahn) in den Gedankenbau und das Gericht, nach § 490 angerufen, die Voll

den richterlichen Willen des erkennenden Richters ſtreďung verbieten, wenn es die Aneignung von

eingreifen müßte. Zwei Wochen Haft ſtatt vier abgeworfenem Geweih für ſtraflos hält ? Endlich

find nicht vom Geſeke beſtimmt vorgeſchrieben, das Gericht verurteile nach § 292, weil es nach

fie entſprechen aber auch nicht (d . h. nicht nach der Ausſage von Zeugen den Angeklagten für den

weisbar ! ) dem Willen des erkennenden Richters, Täter hält. Soll nach § 490 die Vollſtreckung

und darum fann nicht der Richter nach 8 490 verboten werden können , wenn ſich herausſtellt,

dieſe 2 Wochen Haft als die verbindliche Straf: daß ſich die Beugen geirrt haben ? Oder ſelbſt

dauer beſtimmen. ſchon dann , wenn die Schlüſſigkeit ihrer Angaben

Für die Auffaſſung, daß das wegen des Mangels ernſtlich in Zweifel gezogen werden kann ?

nichtige Urteil als im ganzen nichtig behandelt Man ſieht, wir haben hier Uebergänge , die

werden müßte , ſcheint mir auch die Umkehrung leicht noch feiner geſtuft ſein können , als in dieſem

unſerer Fälle zu ſprechen , die natürlich ebenſo Beiſpiel und die es kaum möglich ſcheinen laſſen,

gut vorkommen kann ; daß nämlich das Urteil halbwegs ſicher die Grenze zu ziehen, bis wie weit

(wiederum erkennbar fehlerhafterweiſe) auf eine die „ abſolute Nichtigkeit“ des Urteils geht und

zu milde Strafe lautete . 3. B. auf 2 M für ein wo die Unantaſtbarkeit der rechtskräftigen Ent:

Vergehen , auf 1 Jahr Zuchthaus oder 6 Monate ſcheidung beginnt. Káme es nur auf die Billig

Gefängnis für ſchweren Diebſtahl im Rüdfall. keit an, dann müßte der Weg des 8 490 hier

Wenn im Weg des § 490 eine Milderung des gleichmäßig gegenüber allen Fällen offen ſein .

Urteils auf das geſeßliche Höchſtmaß der Strafe Sieht man aber auf juriſtiſche Begründung, ſo

zuläſſig ſein ſoll, ſo müßte folgerecht ebenſo das daß die Hilfe des § 490 hier zugelaſſen dort ver

fehlerhaft milde Straſurteil einer Verſchärfung ſagt wird , ſo kommt die Billigkeit zu kurz .

auf das geſeßliche Mindeſtmaß zugänglich ſein. Läßt ſich hier ein Unterſchied in der Behand

Das iſt natürlich nicht möglich mit 8 490,wie lung begründen, je nachdem der Fehler des Richters

er heute iſt. auf dem Gebiete des Tatſächlichen oder auf dem

Mag man alſo Urteile, deren Strafausſpruch rechtlichen Gebiete liegt ? Auf beiden aber würden

gegen die gerade anzuwendende Geſeķesbeſtimmung wir eine abſolute Nichtigkeit doch wohl nur dann

verſtößt, für nichtig halten , obwohl ein ſolcher zugeben können , wenn erſichtlich der Richter etwas

Ausſpruch der Strafrechtsordnung im ganzen nicht verſehen hat, alſo jedenfalls nicht, wenn er
fremd iſt, ſo bleibt es doch zweifelhaft, ob ſich eine Geſekesbeſtimmung bewußt in einer Weiſe

eine nachträgliche Zurüdführung auf den geſeßlich angewendet oder ausgelegt hat, die im Gegenſatz

zuläſſigen Strafausſpruch und ſomit eine Teil- zu ihm der nach § 490 entſcheidende Richter für

gültigkeit des Urteils rechtfertigen läßt. offenbar falſch hält . Doch ſchon auf dem recht

Aehnlich liegt die Frage in den Fällen, wo lichen Gebiete würde oft genug nicht ſicher geſagt

das Gericht ſeine Gerichtsbarkeit überſchreitet. werden können , ob das eine vorlag oder das andere ;

3. B. ein Strafbefehl ergeht auf 3 Monat Ge- auf dem Gebiete des Tatſächlichen gar wäre die

fängniß oder ſpricht die Ueberweiſung an die Entſcheidung über dieſe Frage in der Regel über

Landespolizeibehörde aus : dem Amtsrichter fehlt haupt nicht möglich .

zu Ausſprüchen dieſer Art die Gerichtsbarkeit.

Was ſoll aber mit den unrichtigen Ausſprüchen
V.

geſchehen ? Soll der Ausſpruch der Ueberweiſung Der unter I g mitgeteilte Fall führt noch zu

(da doch der Strafausſpruch ſoweit zuläſſig er: der Frage, ob ein Urteil abſolut nichtig ſein

halten bleiben ſoll) einfach geſtrichen , ſollen aus kann, wenn es entgegen gewiſſen Verfahrensvor:

den 3 Monaten ſechs Wochen gemacht werden, ſchriften ergangen iſt.ſchriften ergangen iſt. Zehn Wochen Geſamtge:

obwohl doch vielleicht die Ausſprüche der beiden fängnis für 6 Einzelſtrafen von 2 Wochen ent

Strafbefehle jachlich durchaus gerechtfertigt, ſchuld : ſpricht dem StGB .; aber im beſonderen Fall

angemeſſen waren und das Schöffengericht ſicher hätten gegen den Angeklagten, der nach § 232

nicht milder geurteilt hätte ? SIPO. nicht zur Verhandlung gekommen war ,

Für die Frage der abſoluten Nichtigkeit mag nicht mehr als 6 Wochen ausgeſprochen werden

noch folgendes erwähnt werden. Nehmen wir den ſollen . Angenommen, es läge ein zweifelloſer

.
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Verſtoß vor und das erkennende Gericht hätte tägige Haftſtrafe aus dem Strafbefehl unvoll

nicht mit Bewußtſein angenommen , daß in der ſtredbar geweſen , obwohl der Strafbefehl makellos

Strafbemeſſung keine Schranke beſtehe, ſo glaube ergangen war und das Urteil nicht hätte ergehen

ich gleichwohl nicht, daß bei einem ſolchen bloßen dürfen ? Oder ſollten in dieſem Falle noch die

Verſtoß gegen eine Verfahrensvorſchrift jemand reſtigen 5 Tage vollſtreckbar ſein ? Doch wohl

die Nichtigkeit des Urteils behaupten wird, ſei es das Zweite, diesmal aber mit der Begründung,

im ganzen oder bezüglich der überſchießenden vier daß die Strafe durch den Strafbefehl in verbind

Wochen . Nur ähnlich liegen die Fälle, daß das licher Weiſe ausgeſprochen alſo zu vollſtreden ſei ,

Urteil gegen die Beſtimmungen über die Zuſtän: daß aber an der Strafdauer jene 3 Tage abgehen

digkeit verſtößt; aber hier liegt der Fall grund- müßten , die vom Angeklagten um derſelben Tat

jäßlich anders inſofern , als den urteilenden Per- willen ſchon verbüßt worden ſein . Wie aber gar,

jonen die Gerichtsbarkeit fehlt , ſei es überhaupt, wenn das Urteil wegen des Waffentragens auf

ſei es über die beſtimmte Perſon oder in der be- 10 M Geldſtrafe gelautet hätte und nun , nach

ſtimmten Sache. dem der Betrag bezahlt iſt, der Strafbefehl auf

Die Unrichtigkeit des in jenem Falle g er- 8 Tage Haft vollſtreckt werden ſollte ?

gangenen Beſchluſſes des Amtsgerichts ergibtſich,

wenn wir uns andere Fälle der Art vorſtellen :
VI.

etwa daß das Gericht einen Beweisantrag des Man ſieht, es iſt eine Fragenfülle, die hier

Angeklagten ablehnte, „weil der Zeuge die Tat: vorliegt. Der Zweck meiner Ausführungen konnte
fache wahrſcheinlich doch nicht würde beſtätigen nur ſein , gegenüber dem zutage getretenen ent

können“ und den Angeklagten darauf verurteilte; ſchlußfrohen Zupaden, mit dem die Rechtspflege

oder daß das Gericht von der Vereidigung der den Hinweis auf § 490 ergriffen hat, einem

Zeugen abgeſehen hätte oder dergl . Lauter offen : | weiteren Leſerkreis die Bedenken und Zweifelfragen

bare Verſtöße; aber doch wohl keine Nichtigkeit vorzuführen, die ſich hier erheben . Wenn meine

des Urteils ! Aber freilich erklärt Löffler (in Arbeit auch mehr einreißt als aufbaut, Fragen

ſeinem von Schoetenjad, S. 466 beſprochenen nur aufwirft, ohne ſie zu beantworten, ſo iſt ſie

Buche) ein Urteil für abſolut nichtig, zu deffen vielleicht doch nicht nußlos. Sie zeigt wenigſtens,

Erlaſſung bei der Urteilsberatung „ ein Gehein- wieviel hier noch zu leiſten iſt, bevor wir zu halb:

doſſier“ Dreyfußſchen Angedenkens verwertet worden wegs ſicheren Ergebniſſen gelangen können .
wäre !

Für die Fälle bloßer Verſtöße im Verfahren ,

die der Urteilsjållung vorangehen , wird man alſo

am eheſten mit Sicherheit die Möglichkeit einer

abſoluten Nichtigkeit ausſchließen können , und das Kleine Mitteilungen.

mit eine Möglichkeit, nach § 490 die Vollſtreckung

zu verhindern.
Zu $ 11 de8 RG. 1. 9. April 1920 über beſchränkte

Für die Fälle von Vorſtößen gegen das ne
Auskunft an dem Strafregiſter und die Tilgung von

bis in idem iſt noch darauf aufmertſam zu machen ,
Strafvermerten (NGBI. S. 507): $ 11 Abſ. 3 ſagt :

daß es ſich dabei nicht immer um offenbar | Befeßes im Strafregiſter gelöſchtworden ſind, unter

Verurteilungen , die vor dem Intrafttreten dieſes

ungerechte zweimalige Aburteilung handeln muß. liegen der beſchränkten Auskunft. Die Friſt für ihre

Man denke an Zweifelfragen in der Einreihung Tilgung beginnt mit dem Tage, an dem die Löſchung

von Einzelhandlungen in ein fortgeſeptes Ver: angeordnet worden iſt.“ Die Vorſchrift des lepten

brechen. Die unter a meiner Sammlung erwähnte Saßes wird nicht ſchlechthin Geltung haben können,

Gerichtsentſcheidung hat übrigens nicht die zweite ſonſt würde der Verurteilte durch eine vorzeitige

Entſcheidung als gegen den Grundjaz verſtoßend gnadenweiſe Löſchung unter Umſtänden ſchlechter ge

für nichtig erklärt, ſondern , nachdem dieſes Urteil ſtellt wie ein anderer, dem dieſe Vergünſtigung nicht

vollſtreckt war, die Vollſtreckungaus dem erſten zuteil wurde.
Beiſpiel : Jemand iſt im Jahre 1912 mit 1 Woche

durchaus einwandfreiergangenen Strafausſpruche Gefängnisbeſtraft worden undhatdieſe Strafe im
verboten : „ Wie es klar und ſelbſtverſtändlich ſei , gleichen Jahre verbüßt. Im Jahre 1920, noch vor

daß der Täter wegen der Tat nur einmal beſtraft dem Intrafttreten des Geſekes vom 9. April 1920,

werden könne, ſo ſei es klar und ſelbſtverſtändlich, wird der Vermerk über dieſe Strafe aufausdrüdliche

daß die gegen den Täter erkannte Strafe nur Bitte des Verurteilten im Strafregiſter gnadenweiſe

einmal vollſtrect werden könne. “ Es iſt ja er- gelöſcht. Würde nun der 2. Saß des Abſ. 3 8 11

freulich, daß das LG. dieſe Entſcheidung gewagt ſchlechthin anzuwenden ſein, ſo könnte eine Tilgung

hat , aber die rechtliche Begründung hat ihre
der Strafe erſt nach 5 Jahren, alſo im Jahre 1925

Schwierigkeiten . Die Entſcheidung iſt dadurch
eintreten . Dhne die gnadenweiſe Löſchung würde die

Tilgung ſchon im Jahre 1922 erfolgen ; denn gemäß

erleichtert geweſen, daß Straſbefehl und Urteil $ 11 Abſ. 2 S. 1 des Geſ. berechnen ſich bei Verur

gleicherweiſe auf 8 Tage Haft gelautet haben. teilungen, dieſchon vor dem Intrafttreten des Ges

Wie aber , wenn das Urteil nur 3 Tage Haft fepes in das Strafregiſter aufgenommen worden ſind,

ausgeſprochen hätte ? Wäre auch dann die acht: die Friſten ſo, wie wenn das Gefeß ichon zur Zeit der

11
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Aufnahme des Vermerkes in das Regiſter in Kraft | Prozeſies bewieſen, daß er zu Unrecht den Umſaß

geweſen wäre. Die fünfjährige Tilgungsfriſt des $ 7 des RA. ſeines Gegners verurſachte. Der ſiegende

würde daher ſchon vom Zeitpunkt des Ablaufs der (Vollmacht-) Auftraggeber muß alſo die UmſSt., die

fünfjährigen Friſt des § 6 , ſomit vom Jahre 1917 er bei der bewieſen zweckentſprechenden Rechts

an zu berechnen ſein . verfolgung (Rechtåverteidigung) ſeinem RA. bezahlen

Daß die dem Verurteilten günſtigere Berechnung muß, von ſeinem Gegner erſeßt verlangen tönnen .

in einem ſolchen Falle Plaß zu greifen hat, iſt wohl | Liegt eine Koſtenteilung vor, dann iſt die UmſSt.

ſelbſtverſtändlich und entſpricht allein dem Grunds entſprechend dem Koſtenausſpruche zu behandeln.

gedanken und Zweck des Sejebes (vgl. S. 162 ff. dieſes Amtsgerichtsfetretär Magel in Schwabmünchen .
Jahrg . der Zeitſchrift).

III. Staatsanwalt Dr. E hard in München.

Aus der Rechtſprechung.
Erſtattung der Umſatzſteuer im Zivilprozeſſe. § 1

Nr. 1 Um StG . v. 24. Dez. 1919 (RGBI. Nr. 250 )
Reid &gericht.

unterwirft die berufliche Tätigkeit des Rechtsanwalts
Sivilſachen.

der Umſabſteuerpflicht. Die Steuer wird aus dem
I.

Entgelte berechnet (8 8). Als Entgelt iſt die Summe

der Gebühren anzuſeßen, wie ſie dem RA. auf Grund Bindet ein Stuudung& verſprechen auch bei weſent:

der RAGebo. zuſtehen , oder auch der Betrag, der licher Uenderung der Verhältniſſe ? (clausula rebus sic

auf Grund geſonderter Vereinbarung als Vertrags
stantibus). Aus den Gründen: Das BG. erwägt,

entgelt erſcheint. Bei der Berechnung der Entgelt:
der Kl. ſei nicht verpflichtet geweſen, unter allen Ums

leiſtung ſind m . E. die Pauſchfäße nicht zu berück
ſtänden ſein Stundungsverſprechen zu halten : ein ders

artiges einem unſicheren Schuldner gegebenes Friſts
Fichtigen, da die durch die Nov. v. 1909 eingeführte verſprechen ſei nach Treu und Glauben dahin auszu

Pauſchalierung nur eine Vergütung des Schreibwerts legen, daß es den Verſprechenden nur ſolange binde,
und der Poſtgebühren darſtellt, dem RA. alſo nur als ihm die Befriſtung zugemutet werden könne. Das

Erſaß für ſeine Auslagen, aber keine Einnahme aus der ſei aber nicht mehr der Fall , wenn ſich die Berhält
Berufsarbeit bietet. Die Steuer beträgt 14%29% aus niſſe derart zu ſeinen Ungunſten ändern, daß er Ge

der Summe der Gebühren (8 13). Schuldner für den fahr laufe, burch weitere Friſterteilung Schaden zu

Staat iſt der RA. (8 11, 33). Die UmſSt. kann
leiden, oder wenn der Gegner ſeine ſonſtigen Ver

der RA. auf ſeinen Vollmachtgeber Leiſtungsberech
pflichtungen ihm gegenüber nichtunerheblich verlege.

Beides ſei hier eingetreten. Die Neviſion wendet ein,
tigten) abwälzen, wenn nach der RAGebo. bemeſſene

dieſe Auffaſſung ſei irrig; die von dem BG. ange
Gebühren angeſeßt ſind ; wird das Entgelt aber außer- führten Umſtände mögen dem Gläubiger vielleicht

halb des Rahmens der RAGebo. (durch Vereinbarung) ein Recht geben , Sicherungsmaßregeln bei Gericht zu

angeſeßt, dann kommt die Abwälzung nicht mehr in beantragen ; niớht aber würden ſie einen Anſpruch auf

Frage, der RA. muß die Steuer allein tragen. Dies vorzeitige Fälligkeit einer betagten Leiſtung begründen.

iſt wohl auch dann der Fall, wenn der RA. außerhalb
Die Reviſion überſieht dabet, daß es fich um die

der geſeblichen Gebühren , d. h . neben dieſen noch be
Stundung einer aus Darlehen oder darlehensähnlichen

ſondere Leiſtungsgebühren vereinbart. Das Gef. hat
Streditgeſchäften herrührenden Schuldforderung handelt .

Es fann dahingeſtellt bleiben, ob auf eine ſolche Stun
mit Sap 1 § 12 die Abwälzungsmöglichkeit beſonders dung eines gegebenen Darlehens oder Kredits $ 610

ausgeſprochen , wenn dem Entgelte geſeßlich bemeſſene BOB. unmittelbare Anwendung findet, der demjeni

Gebühren zugrunde liegen. Bleibt nun dieſe von dem gen, der die Hingabe des Darlehens verſpricht, im

RA. geſchuldete UmſSt. an dem Leiſtungsberechtigten Zweifel den Widerruf des Verſprechens geſtattet,wenn
(Auftraggeber ) hängen oder iſt eine weitere Abwälzung in den Vermögensverhältniſſen des anderen Teils eine

möglid ? Unterliegt der Vollmachtgeber im Prozeſie, die Müderſtattung gefährdende Verſchlechterung einge

dann iſt ohne weiteres klar, daß die UmſSt. , wenn
treten iſt. Denn die Berüdſichtigung einer derartigen

fie aus dem gejeglich bemeſſenen Gebühren - Entgelte
Aenderung der Verhältniſſe iſt nicht auf die Fälle der

$$ 610 und 321 BOB. beſchränkt, in denen das BOB.
gezogen iſt, an ihm hängen bleibt, da tein Dritter ſie ausdrüdlich vorſchreibt. Zwar ſagen die Mot. zum

vorhanden iſt. Anders verhält es ſich, wenn der I. Entw. eines BOB. (2 S. 199), der Entw . laſſe

Auftraggeber ſiegt. Die Frage der weiteren Ab- den Müdtritt von einem Vertrage wegen veränderter
wälzbarkeit der Um St., d. h . im Prozeſſe die Ers Umſtände clausula rebus sic stantibus nur in

ſtattungsfähigkeit durch den Gegner und zwar als einem Falle, zu dem des jebigen § 610, (wozu ſpäter

außergerichtliche Roſten , die zur zwedentſprechenden der Fall des § 321 trat), aber ſie fügen hinzu , es

Rechtsverfolgung (oder Rechtsverteidigung) notwendig
werde in jedem Einzelfalle zu prüfen ſein , ob nicht

waren, kann wohl im zuſagenden Sinne gelöſt werden.
nach der Abſicht der Parteien der Müdtritt wegen

veränderter Ilmſtände zuſtehen ſoll . Dementſprechend
Wenn § 12 Sap 1 die Abwälzung der aus geſeßlich

hat denn auch das RG . ſtändig anertannt, daß zwar

bemeſſenen Gebühren geſchuldeten UmſSt. zuläßt und die Windſcheidſche Behre von der Vorausſeßung abzu

zwar wohl aus dem Grunde, weil der Auftraggeber lehnen iſt und daß deshalb nicht allgemein Verträge

doch derjenige war, der den Umſaß des RA. in erſter als unter dem ſtillſchweigenden Vorbehalte gleich

Linie veranlaßt hat (unmittelbar), ſo muß im Prozeſſe bleibender Verhältniſſe - der ſog . clausula rebus sic

die weitere Folgerung gezogen werden , daß der Ver
stantibus – geſchloſſen gelten können ; daß aber dadurch

anlaſſer des Umſaßes in Wirklichkeit (wenn auch
nicht die Notwendigkeit einer Prüfung in der Richtung

ausgeſchloſſen werde, daß nicht im einzelnen Falle
mittelbar) doch nur der unterlegene Gegner iſt, denn

oder bei einer ganzen Gattung von Verträgen nach

dieſer hat durch ſein verneinendes Verhalten gegen- der Abſicht der Parteien oder nach der Natur des

über dem Anſpruch des Leiſtungsberechtigten , den Vertrags unter Beachtung des § 157 einer Verſchlechte

Prozeß hervorgerufen und durch den Verluſt des rung der Vermögensverhältniſſe des Schuldners Bes
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deutung beigumeſſen iſt. Insbeſondere legt die bes

ſondere Natur des Stundungsvertrages, ſofern dabei

der Gr., ohne dazu verpflichtet zu ſein und ohne Ents

gelt , nur aus Entgegenkommen gegen den Sch. ihm

eine Friſt zur Abtragung einer fälligen Verbindlich

keit gewährt, die Annahme nahe, daß der øl . fich

hiezu nur im Vertrauen auf Beſſerung oder zum

mindeſten Nichtverſchlechterung der Vermögensverhält:

niſſe des Sch. verſtanden und daß der Schuldner dies

erkannt hat, oder doch nach der Verkehrsſitte und nach

Treu und Glauben hätte erkennen müſſen. Deshalb

kann dem BG. fein Rechtsirrtum zumVorwurf ge

macht werden , weil es angenommen hat, daß bei

einer weſentlichen Vermögensverſchlechterung des Bell .

der Al . an die Stundungszuſage nicht gebunden war

und mit Zwangsvollſtredung vorgehen durfte. (Urt.

des V. 3$. vom 10. April 1920, V 450/1919).

hüten wollen , beſteht überhaupt fein Unterſchied. Die

BRVO. v . 23. Juli 1915/23. März 1916 iſt daher an

wendbar. Wenn das BG. ferner bemängelt, die Kl.

habe es an einer näheren Darlegung der geſamten

Verhältniſſe, insbeſondere der Marktlage, fehlen laſſen,

woraus etwa auf eine Uebermäßigkeit des Preiſes hätte

geſchloſſen werden können , ſo rügt die Reviſion mit

Recht, daß das BG. das Fragerecht nach § 139 ZPO .

nicht ausgeübt habe. Jn den Gründen iſt zwar be

merkt, daß die Kl . es trop eingehender Verhandlung“

an der fraglichen Darlegung habe fehlen laſſen . Daß

aber die Kl . zu einer ſolchen Darlegung aufgefordert

worden ſei, iſt nicht geſagt. Die Verhandlungen be

dürfen daher nach dieſer Richtung der Ergänzung.

Wenn das BG . dabei noch ausführt, daß aus einem

billigen Einkaufspreiſe nicht immer auf ein Uebermaß

des Preiſes zu ſchließen ſei, ſo iſt das an ſich richtig.

Ein ſolcher Einkaufspreis iſt aber nur dann der Bes

urteilung nach nicht zugrunde zu legen , wenn der

Preis nicht nach allgemein wirtſchaftlichen Geſichtss

punkten, ſondern nach beſonderen Umſtänden , insbe

ſondere nach ſolchen gebildet worden war, die ſich auf

die Perſon des Einkäufers und nunmehrigen Verkäufers

beſchränkten (NOSt. Bd . 51 S. 259). Auch in dieſem

Punkte iſt deshalb eine Aufklärung geboten . .

(Urt. d . III. ZS. v . 25. Nov. 1919, III 167/19) .

4956 n.

4896

II.

Uebermäßige Preisſteigerung. Ungefälltes Golz als

Gegenſtand des täglichen Bedarfsund des Kriegsbedarfe.

BRVO. v. 23. Juli 1915/23. März 1916. Die Kl . kaufte

am 1. Olt. 1917 vom Bell. einen Buchenbeſtand im

Umfange von 24 Morgen um 122 500 M, wovon ſie

60 000 M im Dkt . 1917 und 62500 M im Januar 1918

bezahlte. Mit der Klage verlangte ſie Rückzahlung

des Kaufpreiſes, wobei ſie u . a . geltend machte, daß

die Preisvereinbarung gegen die BRVO. wegen über

mäßiger Preisſteigerung v . 23. Juli 1915 verſtoße. Die

Klage wurde abgewieſen, die Berufung der Kl. zurüd

gewieſen . Auf ihre Reviſion wurde das Berufungs

urteil aufgehoben und die Sache an das Bo. zurück

verwieſen .

Aus den Gründen : Unbegründet iſt die Ab

lehnung einer Anwendung der Vorſchriften gegen über

mäßige Preisſteigerung. Nach § 5 Nr. 1 der BRVO .

v . 23. Juli 1915/23. März 1916 iſt ſtrafbar, wer für

Gegenſtände des täglichen Bedarfs, insbeſondere für

Nahrungs- und Futtermittel aller Art, für rohe Natur

erzeugniſſe, Beiz- und Leuchtſtoffe ſowie für Gegen

ſtände des Kriegsbedarfs Preiſe fordert, die unter Be

rüdſichtigung der geſamten Verhältniſſe, insbeſondere

der Marftlage, einen übermäßigen Gewinn enthalten,

ebenſo, wer ſolche Preiſe ſich oder einem anderen ges

währen oder verſprechen läßt . Die Begriffe „Gegen

ſtände des täglichen Bedarfs “ und „ Gegenſtände des

Striegsbedarfs“ müſſen nach dem Zwede der Vorſchriften

im weiteſten Sinne verſtanden werden und werden

demgemäß von der Rechtſprechung namentlich auch

dahin ausgelegt, daß ſie auch Gegenſtände, insbeſondere

Rohſtoffe, umfaſſen , aus denen erſt durch Be- oder

Verarbeitung die unmittelbaren Gegenſtände des täg

lichen Bedarfsoderdes Striegsbedarfs entſtehen (ROSt.

50 S. 234, 285 ; 51 S. 289 ) . Darunter fällt auch

Nußholz, das namentlich für den Kriegsbedarf von

beſonderer Wichtigkeit iſt. Das BG. erwägt denn auch

ſelbſt, daß gefälltes Holz zu den Gegenſtänden des

täglichen Bedarfs und des Kriegsbedarfs gehören möge,

will aber das gleiche nicht für einen Beſtand unges

fällten Holzes gelten laſſen, weil man hier nicht von

einem regelmäßig wiederkehrenden Bedürfnis und einer

entſprechenden Nachfrage in der Geſamtheit des Volkes

reden könne, und auch die Verkehrsauffaſſung einen

Beſtand von Holz auf dem Stamme nicht hierher

rechne. Eine ſolche lInterſcheidung iſt aber nicht zu

billigen. Den Gegenſtand des Kaufvertrages bildet

nicht der Waldbeſtand als ſolcher, ſondern das aus

ihm zu gewinnende Holz und der Kauf des Holzes

auf dem Stamme unterſcheidet ſich von dem Kaufe

gefällten Holzes im weſentlichen nur dadurch , daß in

erſterem Falle der Käufer für die Fällung des Holzes

ſorgen und ihre Koſten tragen muß. Wirtſchaftlich

und insbeſondere unter dem Geſichtspunfte der alls

gemeinen Preisſteigerung , die jene Vorſchriften ver

III .

Einfluß des fnréunterſchiedes bei Berzug des inl.

Schuldnero gegenüber dem ausl. Gläubiger bezüglich einer

in inl. Währung zu entrichtenden Geldſchuld. Der kl.,

einer AG. in Kopenhagen, ſtand wegen mangelhafter

Erfüllung eines Lieferungsvertrages eine Schadens:

erſaßforderung von 529383 däniſchen Stronen gegen

die in Deutſchland anſäſſige Bell . zu. Dieſe wurde

durch ein Urt . v. 29. März 1917 zur Zahlung von

6034.80 M verurteilt, die ſie der Gl. am 31. Dez. 1917

zugehen ließ. Jeßt begehrt die Kl . die Zahlung des

Unterſchieds, der ſich bei Umrechnung der 5293.83 Mr.

unter Sugrundelegung des Surſes des Zahlungstags

ſtatt des im Borprozeß zugrunde gelegten Friedens:

kurſes ergibt, ſowie Zahlung der im früheren Rechts

ſtreit nicht mit geltend gemachten Zinſen von der

Schadensſumme auf die Zeit von der Fälligkeit bis

zur Erfüllung. Die 1. Jnſtanz wies die Klage ab .

Das Berg . verurteilte die Bell. zur Zahlung von

2000 M und wies im übrigen die Berufung der MI.

zurück. Auf die Reviſion der KI. wurde das Beru , inſoweit

aufgehoben, als es die Berufung zurückgewieſen hatte.

Aus den Gründen : Den Gegenſtand des

Rechtsſtreits bilden Anſprüche wegen verſpäteter Lei

ſtung des von der Kl . im Vorprozeß geforderten
Schadenserſages. Ihrer Lieferungspflicht hatte die

Befl . am Orte ihrer gewerbl. Niederlaſſung zu ge

nügen (§ 269 Abſ. 2 BOB .). Dort iſt infolgedeſſen

auch der Erfüllungsort für die Schadenserſakverbind

lichkeit der Befl. und deshalb zugleich auch für die

hier zu entſcheidenden Verpflichtungen. Die ſtreitigen

Anſprüche unterliegen daher gemäß der Rechtſpr. des

RG. (vgl . ROZ. 81, 274) der Beurteilung nach dem

BOB. Soweit die Kl. den Unterſchied zwiſchen den

Beträgen fordert, auf die ſich die Schuldſumme bei

Zugrundelegung des Friedensfurſes einerſeits und

des Kurſes am Zahlungstage andererſeits berechnet,

fann als Grundlage des Anſpruchs nicht der $ 244

Abſ. 2 BGB. dienen . Die Bell . iſt im Vorprozeß

zur Zahlung von 6034.80M, alſo zur Vergütung des

Schadens der Kl . in deutſcher Währung rechtskräftig

verurteilt. Eine in ausl. Währung ausgedrückte Geld

ſchuld ſteht daher nicht in Frage. Db die Kl . Aus

gleich ihres Schadens in däniſcher Währung beans

ſpruchen konnte, iſt unerheblich . Jedenfalls hat ſie

ihre Erſakforderung im Schlußantrag des Vorprozeſſes

in deutſcher und nur in deutſcher Währung beziffert
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und dieſem Antrag entſprechend iſt erkannt worden . Verfügung vorbehalten und es ihre eigene Sache ſein

Die Streitfrage,zu welcher der Sen. in dem Urt. v . laſſen , für dieſe Gegenſtände Sorge zu tragen . Wenn

20. Febr. 1920 ( III 300/19) Stellung genommen hat, ſie den Bell. die Benußung des im 5. Zimmer ſtehenden

ob nämlich unter der Zeit der Zahlung i. S. von Bettes gewährt habe, ſo habe ſie ihnen das Vertrauen

§ 244 Abſ. 2 der Zeitpunkt der Fälligkeit oder der geſchenft, fich frei im Zimmer bewegen zu dürfen .

Zeitpunkt der tatſächlichen Zahlung zu verſtehen iſt, Þiernach könne ihnen eine Verleßung ihrer Vertrags
iſt daher hier bedeutungslos. Nur unter dem Ges pflichten nicht vorgeworfen werden, und ſie ſeien für

ſichtspunkt des Verzugsſchadens fann der Kurs- einen Verluſt der Sachen nicht verantwortlich . Dieſer

unterſchied gefordert werden (§ 288 Abſ. 2 BGB.) . Auffaſſung ſtehen Bedenten gegenüber. Richtig iſt

Dies hat auch das Berg . nicht verkannt. Es geht zwar, daß das 5. Zimmer den Bell . nicht mitvermietet

aber bei der Berechnung von einer irrtümlichen An- war, da es ausdrüdlich von der Vermietung ausges

ſchauung aus, ſofern es annimmt, daß es an einer ſchloſſen wurde. Die Rechtslage war alſo nicht die,

geeigneten Unterlage fehle und daß deshalb die Höhe daß der Kl . die Aufſtellung von Gegenſtänden im

des Schadens nur nach freieſtem Ermeſſen feſtgeſeßt | 5. Zimmer von den Bell . als Mietbeſißern geſtattet

werden tönne . Die klagende 4o. hat ihre Handels- wurde. Zur Frage ſteht aber, ob nicht troßdem die

niederlaſſung im Ausland. Ein ſolcher Gl. tann bei Parteien hinſichtlich des 5. Zimmers in einem Vec

verſpäteter Entrichtung eines ihm in inl . Währung trag ſtanden, der die Bell. zur Anwendung gewiſſer
geſchuldeten Betrags von dem in Verzug befindlichen Sorgfalt für das Zimmer und die darin von der Kl.

ini. Schuldner regelmäßig Erſaß des Schadens fordern , zurückgelaſſenen Gegenſtände verpflichtete. Die den

der ſich aus dem Sturšrüdgang des deutſchen Geldes Bell. eingeräumte Befugnis zur Benußung des Bettes
3. 3. der Zahlung gegenüber dem Zeitpunkt des Vers brachte es notwendig mit ſich, daß die Bell. zur Aus

zugseintritts am Orte ſeiner gewerbl. Niederlaſſung übung dieſer Befugnis und zur Inſtandhaltung des

ergibt. Der 6. Sen. gelangt hierzu in dem Urt. 96, Zimmers freien Zutritt hatten. Nach den überein
265 mit der Erwägung, daß das inl. Geld im Aus- ſtimmenden Behauptungen iſt auch den Befl. der

land die Natur einer Ware annehme, deren Preis ſich Zimmerſchlüſſel ausgefolgt worden, und die Kl. hat

nach dem Deviſenkurſe beſtimme. Ob dieſer Begr. beis nach dem Einzug der Befl. die Wohnung und das

zupflichten iſt, bedarf hier nicht der Entſcheidung. Haus verlaſſen. Damit hat ſich die Kl. des Schußes

Jedenfalls iſt es gerechtfertigt, den Grundſaß anzu : und der Obhut des 5. Zimmers begeben, nur die

wenden , wenn anzunehmen iſt, daß der ausl. Gl. das Bell. konnten die Obhut über das von ihnen benuſte

rechtzeitig gezahlte inl . Geld in heimiſche Währung Zimmer ausüben und den Zutritt Unbefugter fern
umgewandelt haben würde. (S. hierzu Nußbaum halten . Unter ſolchen Umſtänden waren die Bell .

JW . 1920 S. 13 insbeſ . S. 15). Gegen dieſe Annahme gemäß den Grundfäßen von Treu und Glauben und

beſtehen aber hier feine Bedenlen. Verfehlt iſt der nach der Verkehrsſitte verpflichtet, für den Abſchluß

Standpunkt der Befl . , welche den Anſpruch auf Ers des Zimmers und die Aufſicht entſprechend zu ſorgen .
ſtattung des Kursunterſchiedes für ausgeſchloſſen er- Dieſe Verpflichtung beruht auf dem Vertrag, den die

achtet, weil die Kl. im Vorprozeß noch im Jahre 1917, Parteien durch die Gewährung und Annahme der
alſo nach der Verſchlechterung der deutſchen Valuta, Bettbenußung begründet hatten. Die rechtliche Natur

ihren Anſpruch unter Zugrundelegung des Friedens, dieſes Vertrags mag zweifelhaft ſein, es kann ſich um

kurſes berechnet habe. Ein Verzicht auf den aus dem eine Nebenabrede zum Mietvertrag über die anderen

Sinfen des Geldwertes entſtehenden Schaden iſt daraus vier Zimmer handeln oder um eine Reihe, oder um

nicht zu entnehmen . Unter dem Geſichtspunkt des einenunentgeltlichen Berwahrungsvertrag . Was das

Berzugsſchadens fann die Kl . auch die Vergütung der Maß der anzuwendenden Sorgfalt anlangt, ſo haften

auf die Zeit vom Verzugsbeginn bis zur Zahlung die Bell . , wenn ſie nicht gemäß § 276 BOB. für ges

entfallenden Zinſen von dem Betrage beanſpruchen , wöhnliche Sorgfalt einzutreten haben, jedenfalls für

den die Schuldſumme der 6034.80 M bei rechtzeitiger die Sorgfalt, die ſie in eigenen Angelegenheiten an

Entrichtung in däniſcher Währung dargeſtellt haben zuwenden pflegen ($ 690 BGB.). (Urt. d . III. ZS.
würde. (Urt. des III. ZS. v . 16. März 19201, II 308/19) . v . 9. März 1920 III 376/19).

4963

IV .
V.

Obhutspflicht des Mieters bezüglich eines nicht Tierhalterhaftung. Urſächlider Zuſammenhang.

mitvermieteten, aber vertragemäßig mitbenngten Zim : Zwei Mädchen von 9 und 6 Jahren waren von einem

mere. Die Kl., die eine möblierte Wohnung innehatte, Spiß angebellt und angeſprungen worden und aus

vermietete 4 Zimmer an die Bell. Jm Mietvertrage Schreden darüber in ein Fuhrwert hineingelaufen .

war ausdrücklich geſagt, daß ein 5. kleineres Zimmer Die Erſaßpflicht des Tierhalters wurde bejaht. Aus

von der Vermietung ausgeſchloſſen ſei und der MI. den Gründen : Das DIG. begründet folgender

behufs Aufbewahrung von Gegenſtänden zur freieſten maßen ſeine Auffaſſung, daß die Verlegungen der AI .

Benußung verbleibe, daß jedoch den Bell. das Recht i . S. des § 833 BOB . „ durch den Hund des Bell.

eingeräumt werde, das in dieſem Zimmer befindliche verurſacht ſeien und daß deshalb der Bell. den Kl.

Bett zu benußen . Nach dem Einzug der Bell. iſt das zum Schadenserſaße verpflichtet ſet. Der Schređen

Bett vom Sohne der Bekl. benußt worden . Die Al . über das Verhalten des õundes habe nicht auf einer

behauptet, daß ihr während der Mietsdauer aus beſonders ängſtlichen oder nervöſen Veranlagung der

einem im 5. Zimmer aufgeſtellten verſchloſſenen Holz- Kl . beruht, er ſei vielmehr ein Ausfluß der normalen

toffer unter Anwendung von Nachſchlüſſeln Kleider ge- Angſt kleiner Großſtadtmädchen vor einer ernſtlichen

ſtohlen worden ſeien , und daß die Bell. für den Gefahr durch das Anſpringen eines fremden Hundes

Schaden wegen Vernachläſſigung ihrer Obhutspflicht geweſen. Dabei ſei es unerheblich , ob der Hund

aus Bertrag und unerl . Þandl. hafteten . Die abw . harmlos und gutmütig geweſen ſei. Denn es komme

Entſch . des Bero. wurde auf die Reviſion der Kl. nicht auf die nachträgliche Beurteilung der Gefähr

aufgehoben . dung durch das Gericht nach einem ſachlichen Maßſtab

Gründe: Das Berg . hat die Kl . abgewieſen, an, ſondern maßgebend ſei der Schreden der Mi., der

weil die Bell. nicht verpflichtet geweſen ſeien, die in nicht auf ihre beſondere Veranlagung, ſondern auf

dem 5., an ſie nicht mitvermieteten Zimmer lagernden regelrechte Kinderart zurückzuführen ſei, die ihnen das

Sachen der ' KI . zu beachten und eine Obhut über ſie Verhalten des Hundes damals habe bedrohlich ers

auszuüben . Denn die Kl. habe ſich dieſes Zimmer ſcheinen laſſen . Die Heviſion macht demgegenüber

zweds Aufbewahrung von Gegenſtänden zur freieſten geltend, es habe ſich bei dem Verhalten des Fundes

e
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umeinen harmloſen Vorgang gehandelt, der normaler- abgeſehen von der bedeutungsloſen Einſchränkung, daß,

weiſe ſolche Folgen nicht hätte auslöſen können , wie ſoweit der Alaganſpruch aus dem Geſichtspunkt eines

fie die ki. davongetragen haben wollen. Sie will auftragsähnlichen Verhältniſſes gerechtfertigt iſt, die

damit beſtreiten , daß im Rechtsſinne noch ein urſäch- nur ſubſidiäre Haftung aus § 839 und folglich auch

licher Zuſammenhang zwiſchen dem Berhalten des die aus dem Geſ. v. 1. Auguſt 1909 fortfält, lektere

Hundes und den Verleßungen der Mr., ſowie ihrem alſo nurbezüglich des Schadens in Betracht kommt,

Schaden beſtehe. Die Ausführungen des DeG. laſſen den der Al. nicht aus jenemGeſichtspunkte beanſpruchen

aber keinen Rechtsirrtum erkennen , ſie ſtehen vielmehr tann, insbeſondere bezüglich des Schmerzensgeldes.

mit der ſtändigen Rechtſpr. des RG. überdie mittel- Die Angriffe der Reviſion ſind nicht begründet. Die

bare Verurſachung eines Schadens und das Erfordernis Umſtände des Falles, insbeſondere die Aufregung, in

eines ſog. adäquaten Zuſammenhangs durchaus im der ſich der Gendarm befand, und die gebotene Eile,

Einklange. Sie treten auch zu dem Urt. desSen. d . mögen deffen Fahrläſſigkeit nur als gering erſcheinen

9. Dezember 1907 (JW, 1908 S. 41 Nr. 16) nicht in

inWiderſpruch . Zwar könnte es ſcheinen, als ob in wirkendes Verſchulden des Kl. iſt nichtbehauptet worden.

dieſem Urteile maßgebende Bedeutung dem Umſtande Daß er der Weiſung des Gendarmen gefolgtiſt, an

beigelegt wäre, daß die mit ihrer Alage aus g 833 der von dieſem beſtimmten Stelle ſtehen zu bleiben ,

BOB. abgewieſene damalige Al. nicht in eine „ wirts obwohl er deren Gefährlichkeit erkennen mußte, kann

liche Gefahr geraten war. Die entſcheidende Ers ihm nicht zu einem gegenüber der Fahrläſſigkeit des

wägung war aber nicht dieſe, ſondern die, daß bei Gendarmen in Betracht kommenden Verſchulden an ,

der damaligen Ml. vermöge ihrer Nervenſchwäche un- gerechnet werden. Das BG. hat auch nicht überſehen:

gewöhnliche Vorausſeßungen beſtanden hatten , die daßder Ml. Kenntnis von der Bewaffnung des Ver

- troß der Ungefährlichteit des Borgangs in fach- brechers mit einer Schußwaffe gehabt habe. Das Ver

licher Betrachtung — Den Eintritt eines Körperſchadens ſchulden des Gendarmen iſt übrigens auch weniger

erſt ermöglicht halten. Dieſer entſcheidenden Erwägung in der Unterlaſſung der Mahnung, vor Schüſſen auf

wird dasDio.durch den Hinweis darauf gerecht, daß der øut zu ſein , als in der Anweiſung der gefährlichen

das Erſchreden der jugendlichen AI . nicht auf ihre Stelle zu finden. (Urt. d . III. ZS. v . 18. Dez. 1919,

beſondere Veranlagung, ſondern auf regelrechte Kinder- III 264/19)

art zurüđzuführen ſei. Der damalige Fall lag eben

weſentlich anders als der jeßige, in dem ſich die Al .
VII.

ganz ſo benommen haben, wie ſich andere kleine Kinder

in gleicher Bage benommen haben würden. (Urt. des Hilf&weiſe Geltendmachung des $ 1568 BGB. bei

IV . ZS.vom 12. Februar 1920, IV 412/19) . einer zunächſt auf Ghebruch geſtükten Scheidungstlage.

Aus den Gründen: Das BG . hat die Berufung

der Kl. als unzuläſſig verworfen, weil es die Ml. durch
VI.

die vom 16. auf § 1568 BGB . gegründete Scheidung

Verlegung einer von einem Gendarmeriewachtmeiſter nicht für beſchwert erachtet. Es hat erwogen : Die

zur Feſtnahme eines flüchtigen Berbrecher zugezogenen HI. habe ſich zunächſt auf den Klagegrund des Ehe

Privatperſon . Haftung des Staate8. Der Ri. halfdem bruches beſchränken müſſen, wennſieWert darauf ge

Gendarmeriewachtmeiſter Th . bei der Feſtnahme eines legt habe, die Scheidung wegen Ehebruchs des Betl.

flüchtigen Verbrechers und wurde dabei durch einen zu erreichen . Da ſie ihr Scheidungsverlangen fowohl

Schuß des legteren verleßt. Er beanſprucht von dem auf Ehebruch als auch auf ein unter § 1568 BOB.

preußiſchen Staat Schadenserſat, darunter 10 000 M fallendes ehewidriges Verhalten geſtüßt habe, habe

Schmerzensgeld . Das Bo. erklärte den Alaganſpruch , das 16. das ihrem Antrage entſprechende Úrteil ſchon

ſoweit er auf Leiſtung geht, dem Grunde nach für
dann erlaſſen dürfen, als dieſer zweite Scheidungsgrund

gerechtfertigt und ſtellte die Verpflichtung des Bell.
erwieſen geweſen ſei. Dieſe Ausführungen entſprechen

feſt, dem Kl. auch allen zukünftigen Schaden zu er: der Auffaſſung des no. (NGZ. 55, 244; 3W . 1904,

feßen . Die Reviſion des Bell. wurde zurüdgewieſen.
410 20; 12, 466 18) . Dort iſt ausgeſprochen, daß auss

Aus den Gründen : Das BG . ſtelltfeſt, daß ſchließlich die privatrechtlichen Folgen der Scheidung

der KI. von dem Gendarmeriewachtmeiſter Th . zur maßgebend dafür ſeien , ob derKl. durch einenur aus

Beihilfe bei der Feſtnahme des Verbrechers heran- § 1568 und nicht auch aus 1565 geſchehene Scheidung

gezogen worden ſei, und nimmt an, daß jener dabei beſchwert werde, daß aber in Anſehung der privat

in Ausübung derihmanvertrauten öffentlichen Gewalt rechtlichen Folgen zwiſchen der Scheidung aus § 1568

gehandelt und ſeine ihm dem Al. gegenüber obliegende und der aus § 1565 kein Unterſchied beſtehe, da

Amtspflicht, um deſſen törperliche Ünverleßlichkeit bei die ſich aus s8 1312, 1328 BOB. und § 172 ŠIOB.

der Durchführung des Unternehmens nach Möglichkeit ergebenden Folgen der Scheidung wegen Ehebruchs

beſorgt zu ſein , dadurch ſchuldhaft verleßt habe, daß
nur dem öffentlichen Recht angehörten und die aus

er den ål. nicht auf die große Gefahr einer Berlebung der Eheſcheidung hervorgehenden Privatrechtsverhält:

durch Schüſſe des Verbrechers hingewieſen und ihm niſſe nicht berührten. Es iſt zweifelhaft, ob dieſe An

eine durch Laternen beleuchtete und deshalb beſonders ſicht in vollem Umfange aufrecht zu erhalten und ob

gefährliche Stelle am Ausgang eines übermauerten insbeſondere auch im Gegenſatz zu der von Stein (Homm.

Kanals angewieſen habe, in den ſich der Verbrecher 2. ZPO. 8 615 Anm . II Nr. 5) vertretenen Meinung

geflüchtet hatte. Das BG. erklärt deshalbden Klag.
der Ausſpruch der Scheidung aus § 1568 ohne Des

anſpruch aus § 839 i . V. mit dem preuß. Staats- achtung des aus § 1565 entnommenen Scheidungs

haftungsgeſ. v . 1. Auguſt 1909 ') und, ſoweit er auf grundes dann für zuläſſig zu erachten wäre, wenn

Erſtattung des Erwerbsausfalls gehe, auch unter Bes der Scheidungsgrund des § 1568 nur hilfsweiſe für

zugnahme auf das Urteil des Sen. v. 31. März 1914, den Fall des Verſagens des in erſter Linie geſtellten

III 516/13 (Jur. W. 1914 S. 616 und Gruch. 59 Š . 126 ; Grundes aus § 1565 geltend gemacht war. Hierzu

ſ. a . das Urt. des VI. ZS. v . 28. Nov. 1918, VI 290/18, muß aber nicht Stellung genommen werden , weil

RGZ. Bd. 94 S. 169ff.) aus dem auftragsähnlichen gegenwärtig die Scheidungsgründe aus § 1565 und

Verhältniſſe für gerechtfertigt, in das der Kl. zu dem $ 1568 als gleichwertig nebeneinander geltend gemacht

Bell. durch die Aufforderung des Th . zur Hilfeleiſtung waren und die Kl. deshalb durch die nur auf Grund

und durch die Befolgung dieſer Aufforderung getreten des §1568 ausgeſprochene Scheidung nicht beſchwert

ſei . Die Ausführungen des BG. ſind unbedenklich, iſt. Die Reviſion ſucht zwar darzulegen, daß die KI .

ihr Scheidungsverlangen ausſchließlich auf den hes

1) Für Bayern Art . CO AG. BOB. bruch des Bekl. mit der Frau P. geſtüßt und ihre
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weiteren, den vertrauten Verkehr des Bell. mit der weil er 3. 3. eine für die Bell. und ihre Kinder aus

Frau B. betreffenden Behauptungen nur zweds näherer reichende Wohnung nicht zur Berfügung halte . Es

Schilderung des ehebrecheriſchen Verkehrs aufgeſtellt verlangtalſovom Kl. daß er eine zur Aufnahme ſeiner

habe. Wäredas richtig, ſo hätte allerdings die Scheidung ganzen Familie ausreichende Wohnung beſchafft und

nicht wegen einer unter Š 1568 BOB. fallenden Ver- bereit hält, obſchon die Bell . ſich nicht bloß wegen

fehlung ausgeſprochen werden dürfen . Denn das Ges der unzureichenden Wohnung, ſondern aus anderen

richt iſt bei dem Borliegen mehrerer Scheidungsgründe Gründenweigert, die häusliche Gemeinſchaft herzu

nicht berechtigt, gegen den Willen des Ál. , der rich auf ſtellen. Dieſe Begründung iſt zu beanſtanden . Aller

die Geltendmachung eines beſtimmten Scheidungss dings hatte der Al. vor dem BG, die frühere Weigerung

grundes beſchräntt hat, aus einem anderen Grunde fallen laſſen , ſeine volljährigen Töchter wieder aufs

zu ſcheiden (Warn. 1909 Nr. 431). Es iſt aber nicht zunehmen. Aber damit hat er noch nicht anerkannt,

richtig, daß die Kl. ihr Scheidungsverlangen nur auf daß er zur Aufnahmeverpflichtet ſei. Daß BG. ſagt

Ehebruch geſtüßt hat. Jn der Klageſchrift iſt geſagt, ſelbſt, die plößliche zuſtimmende Erklärung könne nicht

die Klägerin erſtrebe die Eheſcheidung aus Š 1568 ohne weiteres zugunſten des Kl. als ausreichend ans

BGB . Daß daneben auch Ehebruch habe geltend ges geſehen werden . Es ſcheint danach ſogar die Ernſtlich

macht werden ſollen, iſt nicht zu erſehen . Allerdings feit ſeines Willens in Zweifel ziehen zu wollen. Ein

findet ſich auch die Behauptung, der Betlagte habe Anerkenntnis des Klägers, dazu verpflichtet zu ſein,

zugegeben , daß ein anomaler geſchlechtlicher Berkehr hat das BG. nicht feſtgeſtellt. Es iſt deshalb verfehlt,

zwiſchen ihm und Frau $ . ſtattgefunden habe. Ueber wenn das BG. ſagt, da der Kl. ſich zur Aufnahme

die Art dieſes Bertehrs find aber feine näheren Angaben ſeiner älteren Kinder bereit erklärt habe, ſei nicht zu

enthalten und die Bezugnahme auf § 1568 BGB. ers prüfen, ob die Bell. ſich von ihnen trennen müſſe, um

gibt, daß die Al. dieſen Verkehr nur unter dem Ges die Gemeinſchaft mit dem MI. herzuſtellen.

fichtspunkt des § 1568 BOB. hat verwerten , dagegen Ueber dieſe Frage iſt folgendes zu ſagen : Der

nicht Ehebruch hat behaupten wollen . Damit ſtimmt Mann iſt nach § 1354 Ábſ. 1 befugt, Wohnort und

das Vorbringen der Kl. in dem Schriftf. d . 6. Oli. 1917 Wohnung zu beſtimmen . Die Frau muß folgen , es

überein, in welchem behauptet iſt, der Bell . habe ſa- ſei denn, daß das Verlangen des Mannes mißbräuchlich

diſtiſche Neigungen gehabt und bei der Weigerung der iſt (88 1354 ", 1353 BOB.) . Ein ſolcher Mißbrauch

Kl., darauf einzugehen ,dafüranderweitEntgegenkommen liegt noch nicht ohne weiteres darin, daß der Mann

geſucht. Erſt in der Protokollanlage v. 4. Jan. 1919 nicht bereit iſt, den volljährigen Kindern Wohnung

iſt von der Kl. die Behauptung aufgeſtellt worden, zu gewähren und eine ſolche für ſie bereit zu ſtellen.

daß der Bell. mit der Frau Pl. auch Ehebruch treibe “, An ſich iſt er überhaupt nicht verpflichtet, für ihre

ohnedaß dabei geſagt wäre, daß die Klage nunmehr Unterbringung zu ſorgen , ſondern nur dann, wenn
ausſchließlich aufEhebruch geſtüßt werden ſollte. Dem- ſie ihm gegenüber nach $$ 1601, 1602 unterhaltsbe

entſprechend läßt auch der Tatbeſtand nicht erkennen , rechtigt ſind. Aber ſelbſt in dieſem Falle braucht er

daß die Al. die Scheidung nur noch wegen Ehebruchs fie nicht in ſeine eigene Wohnung aufzunehmen ; ſelbſt

verlangt oder auch nur dieſen Scheidungsgrund der- minderjährige Kinder kann er außerhalb unterbringen

geſtalt geltend gemacht hätte, daß fie die Scheidung (8 1612 BOB .). Allerdings iſt es nicht ausgeſchloſſen,

auf Grund des § 1568 BOB. nur für den Fall des daß in der Weigerung des Mannes, mit der Frau

Berſagens des auf Ehebruch geſtüßten Scheidung8- auch die Kinder aufzunehmen, u. U. der Frau gegen

grundes beantragt hätte. Jndem die Kl . beide Scheidungs. über ein Rechtsmißbrauch gefunden werden kann. Das

gründe als gleichwertig heranzog , gab fie zu erfennen, tönnte 3. B. zutreffen, wenn der Kl. ohne ausreichenden

daß es ihr nur auf die Berbeiführung der Scheidung Grund die frühere für die ganze Familie ausreichende

antam, daß ſie aber keinen Wert auf die beſondere Wohnung mit ſeiner jezigen vertauſcht "hätte und ſich

Hervortehrung gerade des einen Grundes legte . Das iegt trotz einer Bereiterklärung der Bekl., ihn wieder

G. hat ſich daher mit der Verwertung der aus § 1568 aufzunehmen, weigern würde, zu ihr zurüdzutehren .

hergeleiteten Eheverfehlung des Beti, nicht mit der Aber ſelbſt wenn der Al. an ſich verpflichtet wäre, die

Begründung des Scheidungsverlangens in Widers Bell. nebſt allen Kindern bei ſich aufzunehmen, ſo

ſpruch geſeßt. In dieſer Hinſicht kann auch dem Ums tann daraus allein noch kein Mißbrauch des Rechts

ſtande teine beſondere Bedeutung beigelegt werden, gefolgert werden, daß er z. Zt . eine für alle ausreichende

daß beide Scheidungsgründe dem Verhalten des Betr. Wohnung nicht zur Verfügung hält. Das Mo , hat

zu derſelben Perſon entnommen ſind. Es kann zu- wiederholt ausgeſprochen , daß es in Fällen, in

gegeben werden , daß in Fällen ſolcher Art u. U. das denen es die Frau grundfäßlich ablehnt, dem Manne

Ålagevorbringen in dem Sinne aufzufaſſen ſein kann , zu folgen , regelmäßig genügt, wenn der Mann bereit

daß in erſter Binie Ehebruch und nur hilfsweiſe andere und imſtande iſt, rechtzeitig für dieFrau eine Wohnung

ehewidrige Beziehungen behauptet werden ſollen. Db zu beſchaffen , daß ihm aber nicht zugemutet werden

aber eine derartige Auffaſſung geboten iſt, hängt von tann, tros der Weigerung jederzeit eine ſolcheWohnung

den Umſtänden ab . Hier bot das Vorbringen der bereit zu halten (JW. 1901 S. 293, 296, 385 ; 1908

Kl. teinen Anhalt für die Annahme, daß ſie mit ihrer S. 406.; Warneyer 1910 Nr. 451 ). Ob das BG. die

erſt im letzten Termine aufgeſtellten Behauptung, der Bereitwilligkeit des Kl. annehmen wil, eine für die

Bell. treibe mit Frau Pl. auch Ehebruch, den aus ganze Familie ausreichende Wohnung zu_beſchaffen ,

dieſem behaupteten neuen Tatbeſtande entnommenen iſt nicht flar. Es ſagt, daß die Beſchaffung einer

Scheidungegrund dergeſtalt an die Stelle des bisher ſolchen Wohnung bei der herrſchenden Wohnungsnot

allein geltend gemachten Grundes hätte feßen wollen, ſehr erſchwert ſei. Daß es unmöglich iſt, iſt nicht aus.

daß der bisherige Grund nur noch hilfsweiſe Bedeutung geſprochen. Aber wenn das auch der Jall wäre, ſo

behalten ſollte. (Urt. d . IV . 35. v. 15. Januar 1920, täme doch noch in Frage, ob es nicht genügt, wenn

IV 330/1919) . der Kl. willens und imſtande iſt, ſeine Frau ohne die

4907 volljährigen Kinder ſchon jeßt aufzunehmen und bereit

iſt, eine auch für die volljährigen Kinder ausreichende
VIII.

baldmöglichſt zu verſchaffen . Dieſe Frage würde

Muß der Mann eine ausreichende Wohnung bereit natürlich nur dann Bedeutung gewinnen, wenn die

halten, wenn er dieRüdtehr der getrennt lebenden Frau Vorfrage zu bejahen wäre, ob es die Rückſicht auf die

berlangt ? Kann fie die Rüdtehr von der Aufnahme Frau erfordert, daß der Kl . mit ihr auch die voll .

volljähriger Kinder abhängig machen ? Aus den jährigen Töchter aufnimmt. (Urt. d . IV. ZS. vom

Gründen : Das BG . iſt der Anſicht, das Herſtellungs- 19. Januar 1920, IV 343/19) .

verlangen des Al. ſei ein Mißbrauch ſeines Rechts,

n.

n .
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IX.
1918 vor, und in dieſem heißt es, daß der Erbl. ſeine

Umdeutung eines Rechtsgeſchäfte unter Lebenden ſämtlichen früheren leftw . Verfügungen aufhebe.

in ein eigenhändiges Teftament. Beſchräntende Aue. Während das 1o. dieſe Worte auch auf die Verfügung

legung eines Leftamente, das alle früheren levtwilligen vom 17. Sept. bezogen hatte, legt ſie das BG. dahin

Verfügungen aufhebt. Der Kaufmann Ó. iſt am 7. März aus, daß der Erbl.wohl ſein früheres Teſt., nicht aber
1918 geſtorben; in ſeinem am 16. Februar 1918 errichteten die Verf. vom 17. Sept. habe aufheben wollen ; es er

Teſtament hat er ſeineSchweſter und deren Ehemann wägt, daß der rechtslundige Berater des Erbl ., auf
als Erben eingeſeßt, Bermächtniſſe angeordnet und die welchen die Faſſung des Teſt. vom 16. Febr. zurüd

Kl . zu Teſtamentsvollſtredernberufen. In einer zuführen ſei, von der Verf. vom 17. Sept. nichts ges

am 17. Sept. 1917 ausgeſtellten Privaturkunde hatte wußt habe und daß der Erbl . ſelbſt ſie nicht als left

er erklärt, daß nach ſeinem Tode die G. das bei einer willige Verfügung, ſondern als Rechtsgeſchäft unter

Bank auf ſeinen Namen eingezahlte Geld erhalten Lebenden erachtet habe. Dieſe Auslegung iſt nicht zu

folle ; auf dieſem Konto ſtanden bei ſeinem Ableben beanſtanden . Die Behauptung der Reviſion, daß ihr

209 000 Ň . Die TV. beſtreiten die Gültigkeit der An der § 157 BO . entgegenſtehe, iſt unzutreffend. Es

ordnung in der Urkunde vom 17. Sept. 1917 und handelt ſich nicht um die Auslegung einer vertragss

haben gegen die G. Klage erhoben mit dem Antrage mäßigen Willenserklärung, bei welcher der Gegenſeite

feſtzuſtellen , daß die Beil. aus jener Urkunde Rechte Shuß gegen eine durch undeutliche Erklärung drohende
nicht herleiten könne. Die Bell. hat Widerklage er- Schädigung gewährt werden müßte, ſondern es kommt

hoben mit dem Antrag, die Kl. zur Zahlung von ausſchließlich § 133 BGB. in Betracht, der die Feſts

209 000 M zu verurteilen. Das DIG. hat die Klage ſtellung des wirklichen Willens ohne Haften am buch

abgewieſen und der Widerflage ſtattgegeben. Die ſtäblichen Sinne des Ausdruds vorſchreibt (Urt. des

Reviſion blieb erfolglos . IV . 3$ . vom 15. Januar 1920, IV 329/19) .

Aus den Gründen : Die Urkunde vom 17. Sept.

1917 iſt unklar ; ſie ſpricht davon, daß der Ausſteller

mit Emma G. eine Vereinbarung getroffen habe, wo
X.

nach nach ſeinem Ableben der 6. das auf ſeinem gnwieweit dürfen außergerichtliche
Gutachten bei

Konto bei der Bant auf Depot gegebene Geld ſofort der Beweiswürdigung
verwertet werden ? Aus den

als ihr Eigentum übergeben werden ſollte, und ſagt Gründen : Mit Recht beſchwert ſich die Reviſion
weiter, daß dieſes eine Schuld ſei, welche der Aus- darüber, daß der Vermert „ Einverſtanden “ , den der
ſteller verpflichtet ſei, nach ſeinem Tode zu begleichen . Direktor der Univerſitäts : Nervenflinit in $ . Profeſſor
Die Urkunde iſt vom Äusſteller eigenhändig geſchrieben, Dr. A. unter das Gutachten des $ . geſeßt hat, bei
mit Datum verſehen und unterſchrieben. Das BG. der Beweiswürdigung

mitverwertet iſt. Zwar iſt es

ſagt über die Urkunde folgendes : Der Erbl . habe damit nicht ſchlechthin unzuläſſig, außergerichtliche Neuße
eine Verfügung auf den Todesfall treffen wollen, aber rungen von Sachverſtändigen

, die von einer der Pars

er habeebenſo ficherlich nicht bedacht und mithin nicht teien angeführt und urkundlich vorgelegt ſind, als
den Willen gehabt, ein Teſtament i. S. des § 2231 Hilfsmittel zur Würdigung eines anderen, nach den
Nr. 2 BGB. zu errichten. Er habe vielmehr eine Vorſchriftender SPD. abgegebenen Gutachtens zu be
rechtsgeſchäftliche

Regelung vornehmen wollen , die er nußen (ROZ. 9, 380) . Aber feinesfalls dürfen

als eine ſolche unter Bebenden erachtet habe, trofdem ſolche Aeußerungen ſchlechthin als Gutachten ſelbſt

die Regelung erſt im Falle ſeines Ablebens habe wirf, gewürdigt werden, da eine Verwendung auf die
ſam werden ſollen. Soweit der Erbl. ein Rechtsge- Gleichſtellung eines Privatgutachtens

mit einem ge

ſchäft vornehmen wollte, das ießt aus formellen Gründen richtlichen Gutachten hinauslaufen würde, die nicht

als nichtig angeſehen werden müſſe, wäre ein ſolcher im Sinne des Geſeges liegt. Hier aber hat das BG.
Wille unerheblich, weil und ſoweit das Rechtsgeſchäft den Vermerk ,,Einverſtanden “ des Dr. A.als Gutachten
den Erforderniſſen eines anderen Rechtsgeſchäftes, berüdſichtigt. Denn es tritt in eine Würdigung der
nämlich des eigenh. Teſt. entſprochen habe . Denn da Dr. A.'lchen Neußerung ſelbſt ein, indem es hervor

angenommen werden müſſe, daß der Erbl . , wenn er hebt, daß Dr. A. die Schlußfolgerungen
des Dr. Þ.

jene Nichtigkeit gekannt hätte , die Geltung des Rechts- gebilligt hat und das nicht getan hätte, wenn das

geſchäfts als eines eigenh. Teſt. gewollt hätte, ſo habe Gutachten nicht ſeiner eigenen wiſſenſchaftlichen
Ueber.

nach § 140 BOB. dieſes leptere zu gelten. Was zunächſt zeugung entſprochen hätte. Jnleşterem lag eine

die Frage betrifft, ob ein zunächſt als Geſchäft unter Würdigung des Beweiswertes der A.'ſchen Aeußerung,
lebenden gedachtes Rechtsgeſchäft nach § 140 BOB. die nur deren Behandlung als Gutachten entnommen
als eine leftwilige Verfügung aufrecht erhalten werden werden konnte. Dazu aber gehörte eine prozeßgemäße
kann, ſo iſt an der bisherigen Rechtſprechung feſtzu- Anhörung des Dr. A. als Sachverſtändigen . (Urt.
halten , wonach ein ſolches Verfahren zuläſſig iſt (War- des V. 85. vom 13. März 1920, V 436/19 ).

neyer 1910 Nr. 193 ). Im übrigen iſt es Frage tat

ſächlicher Würdigung, ob der Wille des Erbi. nach
dieſer Richtung gegangen iſt; ein rechtliches Bedenken

XI.

gegen die Auslegung des BG. beſteht nicht. Die
Grfordernis genauer Bezeichnung gepfändeter For:

Reviſion will weiter die Gültigkeit der Urkunde als
derungen im Pfändungsbeſchluñe. Der Bell. D.hat

Teſt. aus Rechtsgründen in Zweifel ziehen . Sie ſagt, dem Kaufmann B. am 11., 13., 15. u. 18. März 1915
es werde darin in unſtatthafter Weiſe auf eine andere

4 Poſten Bylinderöl verkauft und zum größten Teile
Urkunde Bezug genommen . Das ſcheint ſich darauf auch geliefert. Hiervon veräußerte B. am 15. und

beziehen zu follen , daß in der Urlunde von einem 18.März je 25 Fäſſer Zylinderöl an die Kl. Dieſe

Bankkonto die Rede iſt. Aber die fraglichen Worte
ſtellte das Del als vertragswidrig zur Verfügung

bilden bloß einen um der Deutlichkeit willen gemachten und erſtritt gegen B. ein vollſtreckbares Urteil, wodurch

Zuſaß zu der an ſich ſchon ausreichenden Anordnung,
dieſer zur Rückgewähr des Kaufpreiſes und zurLeiſtung

daß die Bell . das dem Erbl . gegen die Bank zuſtehende
von Schadenserſas verurteilt wurde. Die Kl. ließ

Guthaben erhalten ſolle, und fönnen nicht die Wirkung
wegen dieſes Anſpruchs „die dem B. gegen den Kauf

haben , die Zuwendung ungültig zu machen . Daß etwa mann D. (Befl .) angeblich zuſtehende Schadenserſaß.
die fehlende Angabe des zugedachten Betrages der

forderung wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages"
Gültigkeit einer leftwilligen Verfügung entgegenſtehe, pfänden und ſich zur Einziehung überweiſen. Mit
iſt von der Befl. nicht geltend gemacht; im Streitfalle der Behauptung , daß der Befl . dem B. wegen Nicht

beſteht nach dieſer Richtung kein rechtliches Bedenken . erfüllung der erwähnten Staufverträge in derſelben
Außer der Urkunde liegt noch das Teſt. vom 16. Febr. Höhe erfaßpflichtig ſei wie B. ihr gegenüber, verlangte

4955 n.
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die Al. auf Grund des Pfändungs- und Ueberweiſungs- ſtändige Delgeſchäfte abgeſchloſſen worden, die nach

beſchluſſes Zahlung. Die Klage wurde abgewieſen, dem Vertrage der Parteien und der Auffaſſung des

die Berufung der Ri. zurüďgewieſen. Das B&. nahm LG. auch hinſichtlich ſonſtiger Bertragsbedingungen

an, daß der Pfändungsbeſchluß die gepfändete Forde- und hinſichtlich der Rechtzeitigkeit der Mängelrüge

rung nicht hinreichend beſtimmt bezeichne. Die Revi- möglicherweiſe eine verſchiedene rechtliche Beurteilung

fion der Al. hatte keinen Erfolg. zulaſſen. Deshalb iſt es nicht möglich , die vier Ge

Aus den Gründen : Allen Beſtimmungen des ſchäfte unter den Begriff eines Kaufvertrags zu bringen,

BOB. und der BPO. überdie Entſtehung eines rechts- ſelbſt wenn man annehmen wollte und könnte, Gläu

geſchäftlichen und eines Pfändungs- Pfandrechtes liegt bigerin, Schuldner und Drittſchuldner feien 7. 8. der

der Gedanke zugrunde, daß es um der Mechts- und Zuſtellung des Pfändungsbeſchluſſes übereinſtimmend

Bertehrsſicherheit willen erforderlich ſei , den Pfand: davon ausgegangen , daß dieſer Schadenserſaganſprüche

gegenſtand erkennbar aus dem ſonſtigen Vermögen aus ſämtlichen 4 Käufen zum Gegenſtande habe. Denn

des Schuldners abzuſondern und ihn als ſolchen auch nicht die Auffaſſung einzelner oder jämtlicher Beteilig

äußerlich für jeden kenntlich zu machen, der ſich über ter über den Pfandgegenſtand, ſondern deſſen Erlenn

das Daſein und den Umfang eines Pfandrechtes unters barkeit iſt das Entſcheidende. Dieſe muß jedoch bei

richten will. Es ſoll kein Zweifel darüber aufkommen verſtändiger, dem Zwede der Urkunde entſprechender

dürfen, ob beſtimmte Werte noch der freien Berfügung Auslegung fich aus ihr ſelbſt ergeben und kann nicht

des Schuldners unterſtehen oder mit einem Pfand- durch außerhalb liegende Umſtände, insbeſondere nicht

rechte belaſtetnur noch bedingt zu ſeinem Vermögen durch nachträgliche Erklärungen einzelner Beteiligter

gehören . 3n Berfolg dieſes Rechtsgedankens verlangt herbeigeführt werden. Wollte man im Gegenſaße hier

1205 BOB. zur Beſtellung eines Pfandrechtes an zu den Pfändungsbeſchluß für wirkſam erachten , ſo

bewegl . Sachen außer der Einigung die Beſikübers fönnten bei dem Zuſammentreffen der Al . mit einem

tragung, wobei aber wiederum die durch const. poss. Beſſionar, an denB. ſeine vermeintlichen Schadens

ausgeſchloſſen iſt , weil durch ſie an den bisherigen erfaßanſprüche z. B. aus den Deltäufen v . 15. und

Beſigverhältniſſen äußerlich nichts geändertund ſomit 18. März abgetreten , oder mit einem anderen Gr. ,

das gerade in dem Beſigwechſel liegende äußere Er- welcher dieſe ordnungsmäßig gepfändet hätte, im

kennungszeichen für das Beſtehen eines Pfandrechts Streitfalle hinſichtlich der Tragweite und des Vors

nicht geſchaffen wird . Die 3PÓ. läßt allerdings den ranges ihres Pfandrechts große Meinungsverſchieden

Berbleib gepfändeter bewegl. Sachen im Gewahrſam heiten entſtehen . Eine derartige Rechtsunſicherheit iſt

des Schuldners zu, fordert aber, daß die Pfändung aber unerträglich und mit den Zweden des Pfändungs

durch Anlegung von Siegeln oder in anderer Weiſe pfandrechts nicht vereinbar. (Urt. des III. ZS . d .

für Dritte erſichtlich gemacht werde ($ 808 Abſ . 2 24. Febr. 1920, III 362/19) .

a. a . D. ) . Rechte können nur durch Uebertragnng ver

pfändet werden, zu der bei Forderungen noch die Be
nachrichtigung des Schuldners (Drittſchuldners ) durch

den or. ( Brandſchuldner) hinzutreten muß (SS 1274,

1280 BGB.). Eine Abtretung iſt aber bei Unbeſtimmts
Oberſte 8 Landesgericht.

heit und Unbeſtimmbarkeit des Abtretungsgegenſtandes

nach allgemeinen Rechtsgrundſägen wirkungslos. Dem. A. Zivilſachen .

entſprechend jetzt auch die Entſtehung eines rechtsgülti I.

gen Pfändungspfandrechts an Forderungen eine ſo

genaue Bezeichnung der leßteren in dem Pfändungs- Umfang der Prüfungspflicht des GBA . gegenüber

beſchluſſe voraus, daß durch ihn jede Unbeſtimmtheit dem Autrage anf Gintragung eines Erbbaurechte . EBR.

über den Gegenſtand des Pfandrechtes behoben wird, und Erbpacht. Zur Beſtellung eines EBR. genügt

und die ſich an ihn anſchließende Ueberweiſung fomit nicht die Grtlärung, driß der Berechtigte auf dem

die dingliche Abtretungserklärung erſeßen fann ( 836 Grundſtüd „ ein Bauwert jeder Art “ haben dürfe.

8PD .). Es läßt ſich freilich nicht verkennen , daß der Das GBR. jält nicht unter “ die nach der BRB. vom

di. bisweilen auf Schwierigkeiten ſtoßen wird, in die 25. März 1918 und der Bayer. Bel. vom 5. Sept. 1919

Rechtsbeziehungen ſeines Schuldners zu dem Dritts über den Berkehr mit landwirtſchaftl. Grundſtüden

ſchuldner einen völlig klaren Einbliď zu gewinnen genehmigungspflichtigen Rechtsgeſchäfte. BeſchwF. M.

und die zu pfändende Forderung mit erſchöpfender P. hat an ſeinem Anweſen laut notarieller Ur

Deutlichkeit nach allen Richtungen hin zu fennzeichnen. lunde dem Landwirte 8. B. ein EBR . des Inhalts

Man wird auch bei Auslegung des Pfändungsbeſchluſſes beſtellt, daß 8. H. und ſeinen Rechtsnachf. das Recht

nicht an dem Buchſtaben haſten dürfen und jeden For- zuſtehen ſoll, auf oder unter der Oberfläche der

malismus vermeiden müſſen. Das alles darf aber Grundſtüde vom 1. Januar 1920 bis 31. Dezember

nicht zu einem Verzichte darauf führen, daß gerade 1944 „ein Bauwert jeder Art“ zu haben . Den Antrag

durch den Pfändungsbeſchluß die Erfennbarkeit des auf Eintragung dieſes EVR. hat das GBA . zurüd

Brandgegenſtandes und damit des Pfandrechts felbſt gewieſen. Die Beſchwerde des M. Þ . blieb ohne Er

auch für unbeteiligte Dritte vermittelt und gewähr- folg. Auf die weitere Beſchwerde wurde die Sache

leiſtet wird . Dieſem Erforderniſſe iſt hier nicht ge- an das GBA. zurüdverwieſen .

nügt. Gepfändet iſt „ die dem B. gegen den jebigen Aus den Gründen : 1. Das GBA . hat den EB.

Beil. angeblich zuſtehende Schadenserſafforderung NVertrag hauptſächlich deshalb zurüďgewieſen, weil

wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages “. Es fehlt das EBR. gegen § 1 Abſ. 2 ERVO . verſtoße und im

alſo jede Ángabe über den Zeitpunkt der Entſtehung Grunde fein EBR. vorliege, vielmehr eine verding

oder des Kaufabſchluſſes und über den Kauſgegenſtand. lichte Pachtlandwirtſch. GrSt. Dieſer Auffaſſung iſt

Nach dem Worilaute des Beſchluſſes könnte ihm die das BG. gefolgt . Der in § 1 Abſ . 1 feſtgelegte geſetzl.

MI. jedes beliebige Staufgeſchäft zwiſchen B. und D.(Bell.) | Inhalt des EVR. ſtimmt mit dem bisherigen Rechte

unterſchieben, das für den erſteren eine noch nicht er: (§ 1012 BOB.) dahin überein, daß das EBR. ein be

ledigte Schadenserſakforderung erzeugt hat. Eine wie ſonderes dingl . Benußungsrecht darſtellt, nämlich :

große Unklarheit der Pfändungsbeſchluß hervorgerufen auf oder unter der Oberfläche des belaſteten GrSt.

hat, erhellt daraus, daß im 1. Rechtszuge die Parteien ein Bauwert zu haben. Eine teilweiſe Erweiterung

und das Gericht nicht der gleichen Anſicht über den des EBN . auf den für das Bauwert nicht erforder

Brandgegenſtand geweſen ſind. Es ſind nämlich lichen Teil des Gršt . iſt nur im Rahmen des § 1

zwiſchenB.und D. v. 11. bis 18. März 1915 an 4 ver- Abſ. 2 möglich , ſofern das Bauwerk wirtſchaftl. die

ichiedenen Tagen und zu verſchiedenen Preiſen 4 ſelbs Hauptſache bleibt. Dieſe Beſtimmung erſeßt zugleich
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den § 1013 BGB. , iſt aber weiter gefaßt : während überbauenden Teile gedacht iſt. Dies kann nicht ges

nämlich § 1013 BGB ., ſolche Erſtređung nur zuließ, nügen. Die Beſtellung eines EBR. unterſteht den

wenn die Benußung des für das Bauwerk nicht er- ſachenrechtlichen Grundjäßen der Einigung (S 11 EB.

forderlichen Telles für die Benußung des Bauwerks | RVO. mit § 873 BOB .). Jm Hinblid auf § 20 GBO.

ſelbſt Vorteile bot, ſoll es nunmehr genügen, wenn (mit § 37 Abſ. 1 EBNVD .) muß zudem die Einigung
nur das Bauwert im Verhältnis zu dem mit herein- beider Teile dem GBR. nachgewieſen werden . Die

zuziehenden Teile wirtſchaftl. die Hauptſache bildet. Einigungfordert zwar keineswegs den Gebrauch bes

Sofern der GBR. aus den vorgelegten Urkunden ſtimmter Worte, gleichwohl mußſie nach allgemeinen

Anlaß zu der Annahme hat, daß dieEintragung eines Grundſäßen einen beſtimmten Jnhalt haben, fie muß

unzuläſſigen Hechtes verlangt wird , wird ihm eine erkennen laſſen, welches Recht und in welchem Ums

Nachprüfung obliegen ; das ergibt ſich aus dem allge- fange es entſtehen ſoll ; in den Fäden, in denen der

meinen Prüfungsrechte des GBR. Man wird aber Parteiwille den Inhalt des Rechts beeinfluſſen kann,

davon ausgehen dürfen, daß ſich die Prüfung nur muß auch der näher beſtimmte Inhalt der Einigung

darauf zu erſtređen habe, ob die Beteiligten zu einer erklärt ſein . Sonach kann es hier nicht genügen , wenn

Einigung gekommen ſind, die ſich inhaltlich mit dem die Parteien erklären, daß der Berechtigte ein „Bau

geſeßl. Begriffe eines EBR. dedt und der auch an werk jeder Art“ haben dürfe. Der Vertrag muß viel

ſich mögliche Verhältniſſe, insbeſ.nach derwirtſchaftl. mehr den näheren Jnhalt der Benußungsbefugnis

Seite zugrunde liegen . " Eine weitere Nachprüfung - vorſchreiben. Der Inhalt des EBR. iſt nicht wie der

insbef. nach der tatſächl. Seite - würde ſich auch des Nießbrauchs vom Gefeße dergeſtalt beſtimmt, daß

ſchwer durchführen laſſen , zumal da der OBA. die ich die Beteiligten nur über Einſchränkungen zu einigen

Eintragungsvorausſegungen nur an den vorliegenden hätten. Weſentlich bleibt vielmehr das Kabendürfen

Urkunden prüfen kann . Eine derartige Folgerung eines beſtimmten Bauwerks oder einer beſtimmten Art ;

ſiellt das GBA. hier auf, inſoferne es aus dem Um- ganzallgemeint ann man das EBR. nicht erwerben.

fange der dem EBR. unterſtellten GrSt. und ihrer Die Einigung muß daher auch die Benußungsbefugnis

Art als landwirtſch . GrSt. den Verdacht ſchöpft, im Einzelnen angeben .

daß es ſich nicht mehr um ein EBR., ſondern um 3. Das GBA. hat ferner angenommen , daß der
eine dinglich zu ſichernde Pacht handelt. Dieſer

Meinung des GBA. kann nicht beigepflichtet werden :

Vertrag auch dem 2 Åbſ. II der Bayer. Bef. über

Der EBRNehmer beabſichtigt auf dem Áreale, das

den Verkehr mit landwirtſch . OrSt . v . 5. Sept. 1919

als ein GrSt. im EBOrBuch eingetragen werden

unterſtehe und danach genehmigungspflichtig ſei . Dieſes

foll, eine Schweinezucht im großen Stile aufzurichten
Bedenten iſt nicht gerechtfertigt. Jene Bel. iſt zur

und zu dieſem Zwecke umfangreiche Stallgebäude nebſt
Ausführung der BRBet v. 15. März 1919 ergangen.

Waſſerleitungen uſw. anzulegen. Es fragt ſich, ob
Nach § 1 der BRBef. bedarf die Auflaſſung eines

ſolche Art der Benußung noch unter den geſeßl. Bes
Gršt. , die Beſtellung eines dinglichen Rechtes zum

griff des EBR. gebracht werden kann und ob ſie fich

Genuſſe der Erzeugniſſe eines Gršt. ſowie jede Verein

insbeſ. noch im geſeßl. Rahmen des § 1 Abſ. 2 hält,

barung, welche den Genuß der Erzeugniſſe oderdie Vers

wonach das Bauwertwirtſchaftl. die Þauptſache bleiben

pflichtung zur Uebereignung eines St. zum Gegens

muß. Im allgemeinen iſt die durch § 1 Ábſ. 2 ers

ſtande hat, der Genehmigung der zuſtändigen Behörde,

möglichte Erweiterung des EUR nicht engherzig aus :

wenn das GrSt. über 5 ha groß iſt. Die Bayer. Bet.

zulegen, da ſie doch einen wirtſchaftl. Fortſchritt i . S.
hat auf der Grundlage der den ZentrBeh. in § 8 Abſ. II

einer erweiterten Zuläſſigkeit des EBN, bedeuten will

BRBeť. eingeräumten Befugnisdie Größe und damit

(von der Pfordten , BayOemą. 1919 S.226, Kober in
die Genehmigungspflicht ſchon bei einem Umfange

Bem. III C, B zu § 1 der EËRVO. ) . Eine Schweines

von mehr als 1 ha feſtgeſeßt. Aber eine EBR.:

zucht im großen Stile ſept voraus, daß räumlich aus

Beſtellung fällt nicht in den Kreis der genehmigungs

gedehnte Stallungen hergeſtellt werden . Solchen Falles
pflichtigen Rechtsgeſchäfte. Allerdings wird die Mei

müſſen aber gerade die Stallungen zuſammen mit den

nung vertreten, daß der Auſlaſſung in rechtsähnlicher

Wirtſchaftsgebäuden und den ſonſtigen Zugehörungen

Anwendung die Beſtellung eines & DR. gleichzuſtellen

als die wirtſchaftl. Hauptſache der Anlage aufgefaßt

ſei. Dem fann jedoch nicht beigepflichtet werden.

werden . Die unbebaut bleibenden Teile des GrSt.
Schon das Analogon der Auſlaſſungsform beſteht hier

können landwirtſchaft. i . S. einer Bodenkultur nicht
inſoferne nichtmehr, als g 11 EBAVO. für die neu

mehr genußt werden, ſie dienen vielmehr nur zum

rechil. EBR. dieſe Form aufgegeben hat. Der ſichere

Auslaufe der Schweine . Der Verdacht, daß ſich hiebei

Schluß, daß die BÁBek. Erſtredung nicht beabſichtigt

unter dem Namen des EBH. eine verſchleierte Erb

hat, ergibt ſich aber aus § 8 Abſ. 2 der Bef. ſelbſt.

pacht verſteđe, die das BGB. nicht mehr tennt, ents

Hierwird angeordnet, daß die BZentr Beh . die Vor

behrt hiernach der Begründung. Die Erbpacht left
ſchriften der VD . auf Berechtigungen ausdehnenkönnen,

landwirtſchaftl. zu nukende GrSt. voraus, denen
für welche die ſich auf Ørst. beziehenden Vorſchriften

gegenüber die Bauwerke an wirtſchaftl . Bedeutung

gelten, worunter auch die EBR . fallen würden (§ 11

EBRVO . ) . Hätte die BRBet. die allgemeine Grſtredung

zurüďtreten, während hier die Bauwerke in ihrer Ges

ſamtheit die wirtſchaftl. Hauptſache bilden werden .
ohne weiteres gewollt, ſo hätte ſie nicht den BZentrBeh.

Daher iſt von der Zuläſſigkeit des EBR. auszugehen .

folche Erweiterung überlaſſen . Die Bayer. Bet. aber

Dabei mußte auch erwogen werden, daß für den OBR.

enthält keine Ausdehnung auf EBR. Es fann ſich

im Falle der Neueintragung eines EBR. nur maß

nur fragen, ob etwa die Beſtellung eines EBR. „ Be

gebend ſein darf, was nach dem Willen der Parteien
ſtellung eines dinglichen Rechtes zum Genuſſe der Ers

auf dem GrSt . geſchehen ſoll ; haben die Beteiligten

zeugniſſe eines GrSt . “ iſt. Auch dies wird abzulehnen

etwas gewollt und ausgedrückt, was nach dem Geſeße
ſein . Das Weſentliche des EBR. liegt nicht in dem

begriſſlich ein EBR. und zugleich an ſich möglich iſt,

Genuſſe der Erzeugniſſe des GrSt., ſondern in ſeiner

ſo muß es dabei ſein Bewenden haben.

Nußung als Baugrund (§ 1 Abſ. 1 EBRBO . ) . Eine

2. Ein anderes Bedenken liegt aber in Folgendem :

abweichende Anſicht fann auch nicht aus Abſ. 2 des

Nach der Urkunde beſtellt M. P. dem 1. B. ein EBA .

§ 1 EBRVD . abgeleitet werden, denn eine im Rahmen

des Jnhalts, daß legterem und ſeinen Rechtsnachi. das

dieſer Vorſchrift ermöglichte Nußung iſt nicht ſelb

Recht zuſtehen ſoll, auf oder unter der Oberfläche der
ſtändig, wird vielmehr von dem EBR. umfaßt. (Beſchl.

Gršt. „ein Bauwert jeder Art“ zu haben. Die Ur
d. I. ZS . v . 23. April 1920 , Neg . III Nr. 28/1920). M.

funde äußert ſich mit keinem Worte über den näheren

Inhalt der Baubenukung und vermerkt auch darüber

nichts, in welcher Weiſe die Verwendung der nicht zu
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II . die Erfüllung der Beiſtungen durch den FRUef. zu

Fideitommißrecht. Für die Beſchwerde in überwachen und zu erzwingen wie nach bisherigem

FK Sachen ſind die 88 19, 20 FOG. maß
Rechte. Zwar iſt die Zuſtändigkeit des FKG. hiezu

gebend. Der FMBeſ. hat troß der Auf- in der Ausfvo. nicht ausdrüdlich vorgeſehen. Allein

hebung der FK.die Verpflichtungen gegens
nach § 33 hat es Streitigkeiten über die Leiſtung der

über dem FM Vermögen na ch bisherigem in § 24. bez. Beiträge zu entſcheiden. Damit iſt das

Mecht ferner zu erfüllen. Die Erfüllung FRG . nicht nur zur Entſch. berufen, wenn ſtreitig iſt,

ſolcher Verpflichtungen aus der Zeit vor ob, wann , in welcher Höhe uſw. der FKBef. Beiträge

dem 1. okt. 1919 hat das FHG. a uch ferner nach § 24 zu leiſten hat, ſondern das FAG . hat zu

ju überwachen und zu erz w ingen. gur gleich über dem Eingang der Beiträge im gleichen

Aufrechnung gegen über einer Forderung , Umfange wie nach bisherigem Rechte zu wachen. Was

die dem FK. gegen dem FAB ef. zuſteht, be- von den im § 24 bez., dem FABef. für die Zeit nach der

darf dieſer nicht der Einwilligung des Ans Aufhebung der FA. obliegenden Beiträgen gilt, muß

w å rterpflegers. § 2120 BGB. iſt aufeine wegen der Gleichartigkeit auch von allen anderen aus der

ſolche Aufrechnung nichtanwendbar. U eber Zeit vor der Aufhebung der FK. ſtammenden und

die Berechtigung der Aufrechnung hatnun : nach dieſer Zeit zu entrichtenden Leiſtungen des FABe .

mehr nad § 33 der V O. v . 26. Sept. 1919 das gegenüber dem FRVermögen zutreffen (Bay3f8 . 1920

FAU. zu entſcheiden. Der dermalige Beſißer
S. 43 ) .

des FK. Þ. iſt mit Rüdlagen von 4546 M , die er ſtif- Der FABeſ. beſtreitet ſeine Verpflichtung zur Bei

tungsgemäß zur Ausführung notwendiger Bauten uſw. ſtung der Rüderſäße nicht. Er will ſie jedoch durch

zu machen hat, im Rüdſtand. Am 24. Januar 1920 Aufrechnung bewirken. Das FAG. verlangt, daß der

hat er an das FKG. einen mit Belegen verſehenen FA Bei die Einwilligung des AnwBfl. vorlegt. Der

Äntrag geſtellt, den das FAO. dahin aufgefaßt hat, FABeſ. rechnet mit Zahlungen auf, die er auf Neu

daß die jämtl. für den Baufond beſtimmten Beträge bauten und Neuanſchaffungen für das FA. geleiſtet

als durch Neubauten und Neuanſchaffungen ausge- hat. Er behauptet, daß er Laſten des FKVermögens

glichen zu gelten haben. Das FSG . gab ihm unter aus ſeinem Allod beſtritten hat, und verlangt deren

Berweiſung auf § 8 der VO. vom 26. Sept. 1919 Erſak. Ueber die Zuläſſigkeit und die Vorausſeßungen

und $S 2120, 2124 BOB. fund , daß er den An- der Aufrechnung ſowie die Art ihrer Vornahme ent

trag zunächſt dem Anwärterpfleger vorzulegen und ſcheidet das ſeit dem 1. Oftober geltende Recht. Denn

dieſen zur Erklärung zu veranlaſſen habe , ob er eins das Erlöſchen eines Schuldverhältniſſes durch ein

willige. Der FABef. hat den Rüdſtand unter Vor: ſelbſtändiges Rechtsgeſchäft richtet ſich nach dem Rechte,

behalt aller Rechte einbezahlt und die Beſchwerde eins unter deſſen Herrſchaft es erlöſchen ſoll (Pland, Erl. 13

gelegt, weil er dem Pfleger „ nicht die in der Zuſchrift zu Art. 170 EGBGB.). Dagegen entſcheidet über

eingeräumten Mechte zuerkennen tönne" . Die Beſchwerde die Frage, ob der FkBef. die Daſten , deren Erſaß er

blieb ohne Erfolg. vom Fr, verlangt, ſelbſt zu tragen hat oder ob er

Aus den gründen : Die Beſchwerde iſt zu- Erſaß aus dem FKVermögen verlangen kann, das

läffig. Gemäß § 14 Abſ. 3 FE. (i . d . F. des Art. 135 vor dem 1. Oft. 1919 geltende Recht. Die Auf

AGBGB. ) richtet ſich die Anfechtung der Entſch. des rechnung iſt ein einſeitiges empfangsbedürftiges Rechts

FAG. nach den Vorſchriften für die Beſchwerde in der geſchäft. Gläubiger der Forderung, gegen welche der
freiw . Gerichtsb. Deren Anwendbarkeit ergibt ſich FNBeſ. aufrechnet, iſt das FKVermögen. Dieſes wird

übrigens, ſoweit die Entſch . des FKG . in den Bereich nicht durch den AnwPfl. vertreten. Schon hieraus

der ihm durch die AusiVO . vom 26. Sept. 1919 zus folgt, daß der FRBef . zur Aufrechnung nicht ſeiner

gewieſenen Berrichtungen fällt, auch aus $$ 36, 37 Einwilligung bedarf. Abgeſehen davon iſt die Auf

dieſer VO Maßgebend ſind daher SS 19, 20 FOG. rechnung ein einſeitiges Rechtsgeſchäft, das dem

Eine „ Verfügung“ i.S. des § 19 iſt aber die Entſchl. Schuldner die Möglichkeit gibt, den Gläubiger ohne

des FKG. , wenngleich es ſich nur um eine vorbereitende und ſelbſt gegen deſſen Willen zu befriedigen . Das

Maßnahme, nicht um einen endgültigen Ausſpruch | FKG. nimmt auf 88 2120, 2124 BOB. Bezug,

handelt. Auch die Vorausſeßung des § 20 iſt gegeben. die nach dem § 8 AusjVorſchr. v . 26. Sept. 1919 auf

Der Beſchwerdeführer hält ſich durch die Verfügung das Rechtsverhältnis zwiſchen dem FABei. und deſſen

für beeinträchtigt, indem ſie ihn vor die Wahl ſtellt, Nachf. im FM. entſpr. Anwendung finden . Daß die

entweder eine ihm nicht berechtigt dünfende Auflage Bezugnahme auf 8 2124 BOB. fehl geht, ergibt fich

zu erfüllen oder mit der endgültigen Abweiſung ſeines ſchon aus dem oben Ausgef., daß die Frage, welche

Antrags zu rechnen . Laſten der Fivel. und welche das FKVermögen zu

Der Tatbeſtand liegt inſofern vor der durch das tragen hat, für die Zeit vor dem 1. Oft. 1919 nach

Geſ. v . 28. März 14. Juni 1919 v . 1. Oft . 1919 an dem früheren Rechte zu beantworten iſt. Nach dem

ertlärten Aufhebung der Fl. , als die Rückſtände aus entſpr. anwendbaren § 2120 iſt, wenn zur ordnungs

der Zeit vor dem 1. Dkt. 1919 ſtammen und am mäßigen Verwaltung des FrVermögens, insbeſ. zur

1. Dit. 1919 fällig waren und als auch die vom Berichtigung einer Verbindlichkeit des FK. eine Verf.

FABei. aufgerechneten Zahlungen ichon vorher ge- erforderlich iſt, die der FKBeſ. nicht mit Wirkung

leiſtet worden ſind. Die Umgeſtaltung der Verhälts gegen den Nachf. im FK . vornehmen kann, der AnwPfl.

niſſe durch die Aufhebung der FSt., ſo namentlich der verpflichtet, ſeine Einwilligung zu erteilen . Die Bes

Umſtand, daß nach § 1 Abſ. 1 Ausivo. v . 26. Sept. 1919 zugnahme auf § 2120 erweđt den Anſchein , als ob

das FR. als Allod an den ſeitherigen FÀBeſ: gefallen das FKG . davon ausginge, daß, wenn der FKBeſ.

iſt, hat nicht dazu geführt, daß nun die bisherigen mit Zahlungen, die er für nach § 2124 das FK . tref

Verpflichtungen des Beſißers gegenüber dem FKVer- fende Auslagen gemacht hat, gegen die von ihm dem

mögen mit dem 1. Oft. 1919 unterſchiedslos geendet FS. geſchuldeten Rüderſäße aufrechnet, dies eine Verf.

hätten . Vielmehr bleibt der FKBeſ . auch nach der iſt, welche der FkBef . mit Wirkung gegen den FKNachf.

Uufhebung der Fr. verpflichtet, die im § 21 AusfVO. nicht ohne Zuſtimmung des AnwPfl . vornehmen kann.

bez. Leiſtungen an das FKVermögen zu machen . Für Dieſe Annahme wäre irrig . Zu den Verf . , die der

Müdſtände aber aus der Zeit vor dem 1. Oft . 1919, FNBej. nicht ohne die Zuſtimmung des AnwPfl. mit

haftet er auch danach , ohne Unterſchied , ob die Leis Wirkung gegen den FK Nachf. vornehmen kann, ges

ſtung unter 8 24 fällt oder nicht ( Bay3fR. 1919 S. 431 hören ausſchließlich die in $ S 2113, 2114, 2116 Abſ. 2 ,

IV 5 Abſ. 2 ). Daraus , daß die dem FKBej. ob- 2117, 2118 BOB. bezeichneten (Planđ, Erl . 1 zu

liegenden Leiſtungen aus der Zeit vor dem 1. Dkt . 1919 § 2120 und in entſpr. Anw . auf das aufgeh .

herrühren, ergibt ſich auch , daß das FIG . berufen iſt, FR . Bay3iRt. 1919 S. 401 II), alſo die Verf . des FRBef .
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4. Nov.

über ein zum FH. gehörendes Grundſtück oder Recht der Auffaſſung bez. des franz. Rechtes auch in Anſehung

an einem Grundſtüđe, die unentgeltl. Verf. über einen des 8 2231 Nr. 2 BGB. feſtgehalten (MO3.51 S. 166;

Gegenſtand (ROZ Bd. 81 S. 364), die Kündigung 52 Š. 277) . Bez. des not. Teſt. hat es ſich allerdings

und Einziehung einer zum FK. gehörenden Hypothef- einer minder ſtrengen Auffaſſung zugeneigt (RØ3.74

forderung, die Verf. über die zum Fl. gehörenden S. 421 ; 81 S. 95). Für das eigenh. Teſt. hat es jedoch

Jnhaberpapiere uſw. Unter feinen dieſer Fälle läßt ſtets die Berücſichtigung eines Jrrtums abgelehnt

ſich hier die Verf. einreihen . unter Hinweis darauf, daß die Angabe des Tages der

Nach dem Rechte des FKE . konnte das FKG. über Errichtung keine Willenserklärung , ſondern ein Zeug

den Anſpruch des FKBeſ. auf Erſaß von Auslagen nis des Erbl. iſt. Nur für den Fall, daß ein Jrrtum

für das FK. nicht entſcheiden, die Entſch. ſtand viel- des Erbl . über den Tag der Errichtung des Teſtas

mehr dem PrØer. zu . Das FAG. mußte zwar, wenn ments aus der Urkunde ſelbſt hervorgeht, hat es eine

der FABef. den Erſatz der Auslagen im Wege der Ausnahme zugelaſſen, aber nicht, wenn die Berichti

geltend machte, der gung erſt aus ſonſtigen Ermittelungen feſtſtellbar iſt

Frage, ob SeeFebej."Die Leiſtungen gegenüber dem Moz.64 6.423 ; MIN.Ss.179.geser Senat"hat
Ff. erfüllte, zuder Frage Stellung nehmen , ob der ſich auf denſelben Standpunkt geſtellt (Slg. 6 S. 706 ;

FRBef. dieſe Auslagen zu tragen hat, die Aufrechnung 8 S. 366) und hat mit Müdſicht auf die Wichtigkeit

alſo mit Hecht erfolgte. Allein die Entſch . des FKG. einer richtigen AngabedesTages der Errichtung teinen

war nicht endgültig, ſiewar für den Prr nicht bindend Anlaß von ſeiner Anſicht abzugehen. (Beſchl. des I.ZS.
und griff insbeſ. dem FANachf. nicht vor, wenn dieſer v . 30. April 1920, Reg. III Nr. 39/1920 ). M.

von ſeinem Vorgänger oder aus deſſen Allodialnachs

laß Müderſaß forderte. Das FKG . war ſchon aus

dieſem Grunde nicht genötigt, vorher die Anwärter

zu hören, noch weniger war deren Einwilligung er B. Strafſachen.

forderlich. Die Rechtslage hat ſich unter der Øerr

ſchaft der AusfVorſchr. zwar inſofern geändert, als
Rechtswirtſamteit der BRBO.en für die Zeit nach

ießt die Zuſtändigkeit des FKG. erweitert iſt. Dieſes derUmwälzung. Umfang des Anordnungsrechts nach

iſt nach § 33 AusfVorſchr. zuſtändig zur Entſch . von
8 12 der BRBO. über Errichtung von Preisprüfungo:

25. Sept.

Streitigkeiten über die ſich aus § 8 AusfVorſchr. er : ſtellen uſw. vom 1915. Zuläſſigteit von Gin

gebenden gegenſeitigen Rechte und Pflichten des FÁBef: griffen in die Gewerbefreiheit.
4. Nov.

Aus den Grün

und ſeines Nachf. im FK . Seit dem 1. Okt. 1919 iſt

mithin nicht mehr dasPrOer. , ſondern das FKG . zu
den : Der Stadtmagiſtrat R.hat auf Grund des & 12

der BAVO. über die Errichtung von Preisprüfungs

ſtändig für die Entſcheidung der Frage, ob eine Laſt 25. Sept.

des FK . dieſes oder den FRBej. trifft und ob dieſer ſtellen uſw. v . 1915 mit Zuſtimmung der Ne

für eine von ihm beſtrittene laſt aus dem FK . Erſatz gierung, die zur Erteilung der nach den 8 $ 12, 13 a .a . D.

verlangen kann. Zuſtändigkeits- und Verfahrensvors erforderl. Erlaubnis durch die Beł. des Min . des Aeuß .

ſchriften werden nach allg. Grundſäßen auch für Rechts- u . Jnn . v . 18. Okt. 1915 (StAnz. Nr. 245/1915) er

vorgänge vor dem Infrafttreten des neuen Gej. mit mächtigt wurde, die in ſeinem Umtsblatte veröffentl.

deſſen Inkrafttreten wirtſam . § 33 iſt deshalb auch Anordnungen über den Handel mit alten Möbeln,

hier anwendbar. Jndeſſen dieſe Aenderung kommt gebrauchten Betten und Matraßen v . 15. Nov. u .

gegenwärtig nicht in Betracht. Denn 3. 3. beſteht kein 19. Dez. 1918 unter den vorgeſchriebenen Formen

Streit zwiſchen dem FKBef. und ſeinem Nachf. oder erlaſſen. Der Verteidiger behauptet, der Stadtmagi
dem AnwPfl. Das FKG. prüft vielmehr von Amts ſtrat M. habe nach Beſeitigung des BR. durch die Ums
wegen , ob der FRBeſ. die von ihm dem Fl. ge wälzung auf Grund der BHVO. die Anordnungen
ſchuldeten Rüdſtände dadurch geleiſtet hat, daß er nicht mehr erlaſſen können . Zur Widerlegung hat

Laſten aus Allodmitteln beſtritten hat. Nach § 12 das Berő , mit Recht auf das UeG. v. 4. März 1919

FOG. hat das Gericht von Amts wegen die erforderl . (ROBI. S. 285) verwieſen . Schon die Reichsreg. hat

Ermittelungen zu veranſtalten. Seinem Ermeſſeniſt zur Vermeidung jedes Zweifels den allg. ſtaatsrechtl.

es anheimgeſtellt, inwieweit es den Beteiligten Ge- Grundſäßen folgend durch die Bet. v . 28. Dezbr. 1918

legenheit zur Aeußerung geben will. Das Frð. konnte
(ROBI . 1919 S. 16) ausdrüdlich feſtgeſtellt, daß alle

daher auch ſeine Entſch. von der Vernehmung des von dem BR . , dem RK. uſw. innerhalb ihrer Zu

AnwPfl. abhängig machen. Dadurch wird der FÁBef. ſtändigkeit erlaſſenen kriegswirtſchaftl. BO.en wirkſam

nicht beſchwert. Insbeſ. wird dadurch in ſeine Ver bleiben und daß auch in Zukunft die Regelung der
fügungsmacht nicht eingegriffen. ( Beichl. des 2. ZS. Bewirtſchaftung der Stoffe ausſchl. den in den BD.en

vom 13. März 1920, Reg. III Nr. 11/1920) . M.
genannten oder den an ihre Stelle getretenen Bes

hörden vorbehalten iſt. Das ko . hat ſich in dem

úrt. v . 4. April 1919 (SIS . 53 S. 65) ebenſo ausge
III .

ſprochen.

Jrrtümliche unrichtige Datierung macht das eigeu- Nach § 1 der Bel. v . 15.Nov. 1915 iſt verboten :

häudige Teſtament nichtig. Aus den Gründen : a) jede Veräußerung und Verpfändung von gebrauchten
Aus der Entſtehungsgeſchichte des § 2231 Nr. 2 BGB.

Möbeln , Betten uſw. , b ) der Erwerb folcher Gegen

ergibt ſich , daß man die Einrichtung des eigenh. Teſt. ſtände zur Weiterveräußerung uſw. Nach § 2 hat ſich
hat übernehmen wollen, wie ſie im franz . Rechte be

der Stadtmag. das Anlaufsrecht und, falls er davon

ſtand. Das Ro. hat vor der Einführung des BOB. teinen Gebrauch macht, die Veräußerungsgenehmigung,

für das franz . Hecht den Standpunft eingenommen, nach § 6 AusfBeſt. und Ausnahmen vorbehalten.

daß die Datierung des eigenh . Teſt. der Wahrheit
Eine Ausnahme wurde durch Ziff. 2 der Bet. u .

entſprechen muß (ROZ. 7 S. 292, 29 S. 328) . Dieſes
19. Dez. 1918 gemacht: der gewerbsmäßige Handel

Erfordernis wurde auf die große Bedeutung gegründet, mit gebrauchten Möbeli uſw. (8 la und b) wurde

welche der Errichtungszeit regelmäßig beizulegen iſt, den in R. anſäſſigen Inländern freigegeben . Der

ſei es wegen des Widerrufs anderer leßtw . Verf . des
Verteidiger meint, die Ausſchließung von Ausländern

Erbl . , ſei es wegen der Anfechtung des Teſt . wegen widerſpreche den Vorſchriften in § 12 Ziff. 1 u . 2

Geiſtesſchwäche oder wegen mangelnder Willensfreiheit 25. Sept. 1915 und der Gewerbefreiheit.
des Verfügenden ; denn hinſichtlich dieſer Punkte tann

eine unrichtige Angabe wichtige Folgen haben und Das iſt unbegründet. Die durch die GewO. gewährs
zu Streit und Zweifeln Anlaß geben . Um der Oes leiſtete Gewerbefreiheit konnte infolge der durch den

ſepesentwiďlung gerecht zu werden, hat das RG. an Strieg hervorgerufenen wirtſchaftlichen Bedrängnis nicht

4942
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ganz aufrecht erhalten werden . Zu Eingriffen in die des Antragſtellers in einer Weiſe geſchaffen wird, daß

Gewerbefreiheit gab das ErmG. v . 4. Aug. 1914 die durch ihren Bollzug ein der
Anſpruchserfüllung gleich

Möglichkeit. Inwieweit die zuſtändigen Stellen von kommender Zuſtand herbeigeführt wird, ſo gerade bei

dieſem Rechte Gebrauch machen, hängt von deren Er- einſtw . Verf. gemäß $$ 627, 940 SPD., durch welche

meſſen ab ; die Gerichte haben die geſeßl. Gültigkeit, der Antragsgegner zur Zahlung beſtimmter Geldbes

aber nicht die Notwendigkeit oder Zweđmäßigkeit der träge zum Unterhalt der
Antragsſtellerin und eines

Anordnungen zu prüfen. Nach § 12 Nr. 1 u . 2 der giffermäßig feſtgefeßten
Stoſtenvorſchuſes angehalten

25. Sept.VD. v. 1915 war der
Stadtmagiſtrat nicht

wird. Auch der zweite Grund iſt alſo nicht ſtichhaltig ;4. Nov.

behindert, den Sandel mit den bez. Gegenſtanden
er mag vielfach zutreffen , kann aber grundſäßliche
Gültigkeit nicht beanſpruchen ; es machen insbej. wieder

Jedermann oder beſtimmten Perſonen, 7. B.den Aus

die einſtw . Verfügungen nach $$ 627, 940 3PO. eine
ländern zu verbieten, da es nur im Ermeſſen des Ausnahme, bei denen im Wege

vorweggenommener

Stadtmagiſtrats lag, in welchem Umfang er den Handel Bollſtrectung dem Antragſteller volle Befriedigung ges
oder ein Gewerbe ausſchließen wollte. Die Behauptung währt wird. Es verſtößt nicht gegen den Zweck einer

des Berteidigers, daß die Anordnung des Stadtmagis

folchen auf Zahlung einer beſtimmten Geldſumme ge
ſtrats die in Št , wohnhaften Angell. nicht treffen konnte,

richteten Berfügung, ihren Bollzug in einem Fall zu25. Sept.
weil dieſer nach § 12 Nr. 1 der BO . v . 1915 hemmen , in welchem

Antragſteller etwa durch freis

4. Sept.nur für die Handeløs und
Gewerbetreibenden ſeines

willige Leiſtung von ſeinem Gegner oder ſonſtwie
erhalten hat, was ihm die einſtı . Berf. verſchaffen

Bezirks Anordnungen treffen tonnte, iſt unrichtig, weil
Handelstreibende eines Bezirks alle ſind, die in dem

ſollte. DemZweđe der einſtw . Verf.wird dadurch hinsBezirke Sandel treiben, alſo d. B. in dieſem Gegens
reichend Rechnung getragen, daß es $ 769 in das Ermeſſen

ſtande zur
Weiterveräußerung anfaufen . (Urt. v .

des
Prozeßgerichtes ſtellt, ob es die Einſtellung der ZwB .29. Jan. 1920, RevReg. Nr. 14/1920 ).

Ed.
anordnenwill, ſo daß fie in allen Fällen pflichtgemäß ver

ſagt werdenkann, in denen ſie ſich mit dem Inhalt der

einſtw . Berf. oder der Sachlage nicht verträgt. Im

übrigen iſt der zweite Grund ſchon wegen der poſis

tiven Borſchriften der 88 928, 936 3BO. hinfällig,

die ebenſo wie 8 795 gegenüber den BolſtredungsOberlandesgericht München. titeln aus § 794 gegenüber der Vollziehung von Ar

reſten und einſtw. Verf. die Anwendung der allge
I.

meinen Beſtimmungen über die 3w B.ausdrüdlich
Zuläſſigkeit der Bollſtredung &gegentlage gegen einft. anordnen . Es iſt durchaus willkürlich, wenn die er

weilige Berfügungen (3 PO . 8 767 ). Dem Ehemann wähnten Komm . bei den Schuldtiteln des § 794 die

iſt durch einſtw . Perf.die Zahlung eines Prozeßkoſten-
BoÚſtredungsgegenſlage in $ 769 zulaſſen , dagegen

vorſchuſſes an die Ehefrau aufgegeben worden. Er troß der poſitiven Vorſchrift des Geſ., das für die
beantragte nach § 769 ZPO. Einſtellung der gegen $$ 767, 769 feine Ausnahme macht, bei Arreſten und

ihn betriebenen ZwV ., weil er eine Gegenforderung einſtw . Verf. 7. T. ohne jede Begründung Einwendun

gegen die Frau erworben habe, mit welcher er auf- gen , die den materiellen Anſpruch betreffen , in das

rechne. Das 16. lehnte ab und verwies den Antrag-
Widerſpruchsverfahren nach § 924 oder gar in jenes

ſteller auf § 927 3*O. Das DIG. hob auf und nach § 927 ZPO , verweiſen, womit vielfach für den

ſtellte ein .

Antragsgegner nichts zu erreichen ſein wird. MitAus den Gründen : BeſchwF.kann den Einwand Recht hat ſich deshalb das RG. in JW . 02 S. 23 zur

der Aufrechnung gemäß § 767 B BO . geltend machen ; er Begründung ſeiner Entſcheidung, daß „auch wo es

tann daher nach 8769330. auch die Einſtellung derZwV. ſich um zwangsweiſe Durchführung einer einſtw . Verf.

verlangen. In der Literatur wird zwar mehrfach die handelt, &$ 767, 769 ZPO. Zur Ánwendung tomme“

Anſicht vertreten , daß die
Vollſtreďungsgegentlage einfach auf &$ 928 , 936 BPO. berufen. (Beſchl. des

gegen eine einſtw . Verf. nicht Plaß greife, ſo insbes II. 3$ . v. 9. April 1920,BeſchwR. 161/20 ).

K.zu§ 928 ; Seuffert, PÕ. 11. Aufl. Bem . 1 zu 928; vein,
Zwangsvollſtr. 2. Aufl. S. 117 ; auch die Mechtſpr. hat

II.

dieſer Anſchauungverſchiedentlich beigepflichtet (u .a . Das Konkursgericht tann den Prüfungstermin nicht
DLG. 13, 190 ; 18 , 376 ; 25, 224 ; Recht 1906 , 59. im Wege der Rechtshilfe durch ein anderes Gericht ab:
Dagegen bejahen die Anwendbarkeit der $$ 767, 769 halten lañen . Das AG . H. als Konto. hat das AG.
SPO . u. a . Peterſen , Strudmann- Stoch, Sydow - Buſch M. erſucht, in einem KontVerf. den Pr.. aus Zwed

Bem . 2 zu § 767; Neumiller Bem . zu 767 ; in der
mäßigkeitsgründen

in M. abzuhalten. Die Beigerung

Hechtſpr. tritt dem bei u . a . das OLG. Nürnberg in des AG. M. wurde für berechtigt erklärt .
SeuffBl. 76 S. 291/2 und DLG. Braunſchweig in einem Gründe: Nach § 110 KO. hat das Konto. den

dem gegenwärtigen gleichgelagerten Falle, DLG. 26 allg. PrТ. zu beſtimmen. In dem Prz. werden die

S. 381; namentlich aber auch das RG . unter Bezug- angem . Forderungen erörtert, das Verfahren iſt münd
nahme auf ROZ. 21 S. 379 in JW. 1902 S. 23 it. lich (§ 141 KO.). Die beim Konto . angem. Forde
Für die ablehnende Meinung wird ins Feld geführt, rungen (§ 139KO .) ſind vom GerSchr. in eine Tabelle

daßeine einſtw . Berf. keinen „ Ausſpruch“ i. S.des einzutragen ( 8 140 KO.). Das Konfo . hat vor der

$ 767 3PO. ,,Feſtſtelle “ und daß die vorläufige Eins Erörterung im Br . die Zuläſſigkeit der Anmeldungen

ſtellung der Vollziehung dem Sinn und Zweck der vorzuprüfen (Jaeger Anm. 2 u . 3 zu § 141 NO.) . Än

einſtw . Verf. widerſpreche. Der erſte dieſer Gründe meldungen, die den Erforderniſſen nicht genügen (§ 139
berüdſichtigt zu einſeitig den Wortlaut des § 767. Die KO.), ſind durch Beſchl. des Konto . zurüdzuweiſen .

poſitive Vorſchrift des § 795 ZPO. gibt die Volls War die zurückgewieſene Forderung ſchon in die Labelle
ſtredungsgegenflage auch gegenüber Vollſtreckungs- aufgenommen , ſo muß ſie gelöſcht werden ( Jaeger

titeln , bei denen vonder „ Feſtſtellung“ eines Anſpruchs Anm. 4 zu § 141 KO .) . Das Konto . hat nach § 145
nicht die Rede ſein kann, insbeſ. gegenüber Urkunden, AO . das Ergebnis in der Tabelle zu beurtunden ; die
die über einen Anſpruch „ errichtet “ ſind und die Zah- Eintragung der Feſtſtellung wirftwie ein rechtskr.Urteil.
lung einer beſtimmten Geldſumme zumGegenſtand Aus alledem ergibt ſich , daß die beurtundende und

haben“ . Sieraus iſt die Bedeutung der Wortfaſſung entſcheidende Tätigkeit des Konto. im PrТ. und da

auch des 8 767 SPO. zu entnehmen. Es gibt übrigens mit die Abhaltung dieſes Termins nurvom Konto.

auch einſtw . Verf., durch welche tatſächlich ein Anſpruch ſelbſt vorzunehmen iſt. Biernach kann ſie aber nicht
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K.

im Wege der Rechtshilfe dem Gericht eines anderen ausdrüđl. Beſtimmung, daß der Anwalt auf Grund

Drtes übertragen werden (8 159 Abſ. 2 GVG .), ebenſo einer vollſtändigen Ausf. ſelbſt zur Zuſt. abgekürzte

wie die mündl . Verhandlung und die Entſcheidung Urt. hergeſtellt ; die Zuft. eines ſo hergeſtellten Urt.

eines Zivilprozeſſes nichteinem anderen Gericht über- iſt unwirtfam (BayZR. 1912 S. 481; 1915 S. 318).

tragen werden kann. (Beſchl. d . IV. ZS . v . 4. Mai ( Beſchl. vom 8. April 1920, A 45/20 ).

1920, Beſchw Heg. 198/20 ).

Mitget. V. RA . Romuald somitt in Schweinfurt.
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III.

Nadweis außerehelicher Zeugung außerhalb der

Empfängniszeit iſt ausgeſchloſſen. Aus den Grün :

den : Die in § 1717 Abſ. 2 BGB. feſtgeſekte Emp

Oberlandesgeri
cht

Augsburg.

fängniszeit iſt zwingenden Rechts und deshalb ein

I.

Nachweis einer über den dort beſtimmten Zeitraum

Zuſtändigkeit bei Streit über Gehaltsanſprüc
he von

hinausgehenden Schwangerſchaf
t ausgeſchloſſen. § 1717

Fid Beamteu, $ 32 Au8fVorſchr. v. 26. Sept. 1919.

Ábj. 2 beſtimmt die Dauer der Empfängniszeit und

Der Antragſteller P. , der als Domänenrat im Dienſte

damit der Schwangerſcha
ft

der Frau. Der Mann, der

einer Standesherrſc
haft geſtanden war, war vom Vor

innerhalb dieſer Zeit der Mutter beigewohnt hat, gilt

gånger des FidKBef. vorzeitig entlaſſen worden. Der

nach § 1717 Abſ. 1 als Vater des unehel. Kindes.

Rechtsſtreit mit dieſem über die Gehaltsanſprüc
he war

Damit iſt ausgedrückt, daß nach dem Gefeß nur der

durch Vergleich erledigt worden . Der FidABeſ., der

Mann Vater des unehel . Kindes iſt, der innerhalb nicht Allodialerbe iſt, verweigert die Erfüllung. Þier

der Empfängniszei
t

des § 1717 Abſ. 2 der Mutter
über iſt bei dem 23. M. ein Rechtsſtreit anhängig.

beigewohnt hat. „ Gilt“ iſt nicht Vermutung, ſondern
Nach Jnkrafttreten der AV . ſtellte B. den Antrag an

gefeßliche Fiktion für die Waterſchaft dieſes Mannes. das DLG.Å. als Fid
KGer., den FidKBef. nach $$45,

Nicht die Beiwohnung ſchlechthin , ſondern nur die
23 I, 32 AV. für ſchuldig zu erklären , die vergleichs

im Gefe zeitlich feſtgelegte Beiwohnungmacht den

weiſe feſtgeſeßten Gehaltsanſprü
che zu zahlen . Der

Mann zum Vater des unehel. Kindes. Wenn auch
Antrag wurde abgewieſen.

eine vor dem Beginn der geſeßl. Empfängniszeit er

Aus den Gründen : Es kann dahingeſtellt

folgte Beiwohnung die Erzeugung des Kindes durch

bleiben, ob der Anſpruch ein Gehaltsanſpruc
h

i . S.

den Mann tatſächlich bewirkt hat, iſt dieſer Mann
des § 32 AV. oder ein vom urſprünglichen Rechts

nicht Vater dieſes unehel. Kindes i. S. des Geſeßes.

grund losgelöſter Bergleichsanſ
pruch

iſt. In beiden

Eine dem $ 1592 Abſ. 2 BGB. entſprechende Vor

Fällen fehlt die Zuſtändigkeit. Sie erſtređt ſich nach

ſchrift enthält das Geſetz für uneher . Sinder nicht;

$ 32 IV VA. nur auf die Entſcheidung, ob für einen

ohne eine ſolche den Grundlag des § 1592 entſprechend
angemeldeten Beamtenanſpr

uch Befriedigung (allenf. in

auf die Empfängniszeit des § 1717 anzuwenden, geht

welcher Höhe) aus der geſeßlich (§ 32 II) entſtandenen

über das zuläſſige Maß der Geſebesausleg
ung

hinaus.

Reallaſt verlangt werden kann. Für den Streit über

( Beſchl. d . IV . ZS. v. 4. März 1920, BeſchwReg. 98/20 ).

den Anſpruch ſelbſt ſind die Prozeßgerichte zuſtändig.
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(Beſchl. des 1. Sen. v . 4. März 1920).
G.

II.

Die Zuſtimmung des Auwärterpfleger
8

zur Ueber

Oberlandesg
ericht

Bamberg . tragung von Wertpapieren, die zu einem ſtandesherr

lichen Fideifommiß gehören, von einer Bant an eine

Unzuläſfigteit der Selbſtabkürzung des Urteils.

andere bedarf nicht der fidéger. Genehmigung. A us

Die vom GerSchr. des lo. in voller Form erteilte
den Gründen : Das Surrogatkapit

al eines ſtandes

Ausfertigung des Urt. wurde in abgekürzter Form

herrl. Fids. war bei der bayer. Staatsbank hinter

von Anwalt zu Anwalt zugeſtellt. Der GerSchr. des

legt. Der Fid KBef. wollte es einer Privatbant in

DUG. erteilte gemäß § 706 Abſ . 2 Hechtsmittelze
ugnis

.

Depot geben . Der Anwärterpfleg
er

ſtimmte zu. Deſſen

Der GerSchr. des lo.lehnte die Erteilung des Rechts

Anfrage, ob die fidłger. Genehmigung erforderlich ſei,

traftszeugniſſes ab. Beſchwerde zum Prozeßgericht
wurde verneint. Das FidK . iſt in der Hand des

blieb erfolglos ; das DLG. verwarf die Beſchwerde.

jeßigen Beſikers allod geworden . Dieſer iſt nur den

Gründe: Nach § 170 Abſ. I ZPO . beſteht die

Beſchränkunge
n
des S 8 Áv. unterworfen . Eine gerichtl.

Zuſtellung, wenn eine Ausf. zugeſtellt werden ſoll,

Hinterlegung der Wertpapiere gemäß § 26 Ař. tann

in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen in der

nicht gefordert werden, da § 26 auf ſtandesherrl. Fidi.

Itebergabe einer begl. Abſchrift. Das zuzuſtellende
nicht anwendbar iſt; § 45 1. Bei der Anwärterpfle

g

Schriftſtück war die vom GerSchr. des PrØer. erteilte lichaft handeltes ſich um eine landesrechtlich ange

Ausf. in vollem Umfange ; es mußte daher eine durch

ordnete Pflegſchaft i. S. des § 1913 BGB . Es finden

den Anwalt ( 8 170 Abſ. II 3PO .) begl. Ábſchrift dieſer

Ausf. übergeben werden. Von dieſer Regel macht

die Vorſchriften des BOB . und zwar gemäß § 1915

die Vorſchr. über die Vormundſchaft, hier $$ 1821 ff.

$ 496 Abf. 6 für das Verfahren vor den AG . eine

Anwendung. S 1822 Biff. 1 trifft nicht zu , da leine

Ausnahme; darnach wird das Urt . unter Weglaſſung
Berfügung über das Fids Vermögen im Ganzen vors

des Tatbeſtandes und der Gründe ausgefertigt , ſoferne

liegt, $ 1822 Ziff. 13 ebenfalls nicht, da keine Fordes

nicht Anderes beantragt wird ; die Zuſt. einer ſolchen

rung des ungewiſſen Nacherben gegeben iſt, deren

Ausf. ſteht der Zuſt. des vollſtändigen Urt. gleich.

Sicherheit aufgehoben oder verringert würde. (Beſchl.

Dieſe Borſchrift wurde durch § 26 der Entlvo. vom des 1. Sen. v. 4.März 1920) .

G.

9. Sept. 1915 i. d . F. v . 18. Mai 1916 auf die Ausf.

landger. Urt. ausgedehnt. Durch die Zuſt. einer ſolchen

abgefürzten Ausf. wird die Rechtsmittelfriſt in Bauf
III.

gelegt und der Beginn derZwangsvollſtr. gemäß
$ 750 Abſ. I 3PO. zuläſſig . Es handelt ſich um eine Anwendung d.Gej. t. 29. März 1919 über die Aufs

Äußnahme von der in § 170 3BO. angeordneten regel- hebuug der Fideikommiffe auf die in Bayern gelegenen

mäßigen Zuſt.; Ausnahmen ſind aber ſtrenge auszus Beſtandteile außerbayer. FR . Der þauptbeſtandteil

legen . Darnach hat der GerSchr. allein darüber zu des gräfl. F.lchen ſtandesherrl. Fl. iſt in Württem

entſcheiden, ob eine abgekürzte oder vollſtändige Ausf. berggelegen ; dort iſt auch der Siß der Geſamtvers

zu erteilen iſt. Unzuläſſig iſt es aber mangels einer waltung des FK. Einzelne Beſtandteile liegen in
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Bayern . Vom FKGer. wurde hinſichtlich der in Bayern haben können , die den Beſtand an Vorführungsſtätten

gelegenen Beſtandteile ein Änwärterpfleger beſtellt. ſtart heruntergedrüđt hätten. Das Geſ. beſchränkt

Aus den Gründen : Nach dem Geſ. v . 28. März ſich aber darauf, die Filmzenſur zu regeln (1. Art. 118

1919 iſt die FkEigenſchaft der in Bayern gelegenen RV .), die gewerbliche, bau- und feuerpolizeiliche Seite

Beſtandteile aufgehoben, da nach dem dieſes Gel. be: des lichtſpielweſens läßt es unberührt. Jnfolgedeſſen

herrſchenden Grundgedanken fideikommiſſariſch ges wird es wohl einige Auswüchſe beſeitigen können,

bundenesVermögen in Bayern fortan nicht mehr be- kaum aber das lichtſpiel auf eine beſonders hohe

ſtehen ſoll. Dieſem Grundgedanken gegenüber kann Stufe bringen. Die Verplemperung des deutſchen

dem Umſtand teine Bedeutung beigemeſſen werden, Geldes für ein zumeiſt albernes Vergnügen und die

daß der größere Teil des FR. in einem anderen Land Einprägung eines falſchen , vielfach verzerrten Welt

liegt. Ebenſowenig iſt erheblich , daß der Siß der bildes in zahlloſen Köpfen durch rührſelige, abges

Berwaltung außerhalb Bayerns liegt. (Beſchl. vom ſchmadte, kitſchige, auf rein äußerliche Stoffwirkung

29. Jan. 1920, PflVerz. Nr. 13/20) . G. berechnete Darbietungen werden vorausſichtlich bleiben.

Die Filmzenſur wird vereinheitlicht und in wenige

Prüfungsſtellen an den Hauptſiken der Filminduſtrie

und eine Oberprüfungsſtelle in Berlin verlegt (S$ 8–16) .

3m übrigen unterſcheidet das Geſeß zwiſchen folgenden

Landgericht Rempten. Hauptfällen (S$ 1-6) : 1. Die Vorführung von Einzel

bildern und von Bildſtreifen ( Filmen ) vor einzelnen

Wann endetdie Jnftanz i. S. desUrt. IV abſ.2 Perſonen iſt nicht genehmigungspflichtig, ſondern nur

des RG. v. 18. Dez. 1919 (RGBI. S. 2113 ) ? Art. IV die öffentl. Vorführung von BStr. ; als öffentl. gilt

NO. d. 18. Dez. 1919 ſagt: „Dieſes Gef. tritt am aber auch die Vorführung in Klubs, Vereinen und

1. Januar 1920 in Kraft. Die Vorſchr, der Art. I u. anderen geſchloſſenen Geſellſchaften. 2. DieZulaſſung

II finden auf die vor dem Jnkrafttreten anhängig ge- zur öffentl. Vorf. iſt zu verſagen, wenn der BStr.

wordenen Rechtsſachen Anwendung, ſoweit nicht die geeignet iſt, die öffentl. Ordnung und Sicherheit zu

Inſtanz vor dem Tage des Jnfrafttretensbeendet gefährden (ſoll dieſe Vorſchrift Wirkung haben, jo

war." Mit dem Begriff der Inſtanz befaſſen ſich zwei werden vor allem jene Detektivſtüđe auszuſchließen

Plen & . des RG ., die ſich zu widerſprechen ſcheinen, aber ſein, in denen die Verbrechenstechnik in einer oft voll

doch nebeneinander beſtehen können, weil ſie zwei ver- endeten Form zum Unterricht dargeboten wird), das

ſchiedene Geſichtspunkte ins Auge faſſen. Die neuere religiöſe Empfinden zu verleßen, verrohend oder ent

PlenE. , RGZ. 68, 247, behandelt die Frage : „Welches fittlichend zu wirken uſw. 3. Für Jugendvorſtellungen ,

von den Gerichten hat tätig zu werden während der zu denen Perſonen unter 18 Jahren zugelaſſen werden

Zeit nach Zuſtellung des Urteils und vor Einlegung ſollen, dürfen auch B Str. nicht genehmigt werden, von

der Reviſion ? An welches hat ſich die Partei zu denen eine ſchädliche Einwirkung auf die ſittliche, geis

wenden, hat ſie dem gegneriſchen Prozeßbevollmäch. ſtige und geſundheitliche Entwiđelung oder eine Ueber

tigten der unteren oder der oberen Jnſtanzzuzuſtellen ?" reizung der Phantaſie zu beſorgen iſt ( das Verbrecher

Die VerzS. ſagen hier, daß in dieſem Sinne die ins ſtüd wird vernünftigerweiſe hier ganz auszuſchließen

ſtanzgerichtl. Zuſtändigkeit durchdie Urteilszuſtellung ſein) . Strengere Vorausſeßungen können im Einzel

noch nicht aufhört. Jn dieſem Sinne gehört u. a . in falle von Gemeinden oder Gemeindeverbänden feſtges

Koſtenfeſtſeßung noch zur unteren Inſtanz. Eine ganz feßt werden ( die Vorſchrift hierüber in § 3 III iſt nicht

andere Frage behandelt die PlenE. ROZ. 41, 426, ſehr klar) ; Kinder unter 58 Jahren ſind überhaupt

nämlich : Wie lange bleibt der Prozeß beim Proges fernzuhalten . BStr., die nur Tagesereigniſſe und

gerichte anhängig und wann endet die Anhängigkeit ?" Landſchaften darſtellen , werden von der Ortspolizei

Hier lautet die Antwort : „Die Anhängigkeit in der behörde ſtatt von der Prüfungsſtelle zugelaſſen .

Inſtanz endet mit der Zuſtellung des Urteils .“ Unter 5. Wiſſenſchaftliche und künſtleriſche BStr . fönnen in

Unhängigkeit verſteht hier das RG. die Fortdauer öffentl. Bildungs- und Forſchungsanſtalten ohne Oe

eines Projeßzuſtandes, bei dem das Gericht für die nehmigung vorgeführt werden. Eignen ſie ſich nicht

Entſcheidung des Bauptſtreits zuſtändig und mit ihr zur öffentl. Borführung, ſo tönnen ſie für beſtimmte

befaßt iſt. Kreiſe zugelaſſen werden .

Art . IV Abſ. 2 des RG. v. 18. Dez. 1919 wil die
Widerruf der Zulaſſung auf Antrag einer Landes

Müdwirtung jeitlich begrenzen , einen Einſchnitt
zentralbehörde durch die Oberprüfungsſtelleiſt vor

beſtimmen , der jeden Zweifel ausſchließt. Daraus ers geſehen. Die Zenſur erſtreckt ſich auch auf Titel und

gibt fich, daß hier für die Auslegung nur die in
verbindenden Tert in Wort und Schrift . Die Reklame

MG3. 41,426 behandelte „Anhängigkeit“ in der In- ( Anſchlag undDructſchriften) wird von der Orts
ſtanz, nicht aber die in NOZ. 68, 247 erörterte inſtanza polizeibehörde geprüft, wenn ſie nicht ſchon von der

gerichtliche Zuſtändigkeit verwendet werden darf. Die Prüfungsſtelle genehmigt iſt . Die jeßt imBerkehr

Anhängigkeit in der Jnſtanz endet mit der Zuſtellung befindlichen BStr. ſind bis zum 29. Mai 1921 nach

des Urteils. (Beſchl. vom 6. März 1920, Beſchw . zuprüfen ; bis dahin verfügt die Drtpolizeibehörde oder

Reg. 6/20). ") die bisher nach Landesrecht zuſtändige Stelle die Zu

laſſung. Die Strafvorſchriften (S$ 18—20) ſehen neben

der Einziehung der BStr. auch Unterſagung des Ge

werbebetriebs, nicht aber Schließung der Lichtſpiels

ſtätte vor.

Gefeßgebung und Verwaltung. Der Erfolg des Geſekes innerhalb des engen

Das Lidtſpielgejet. An jeder Ede der Großſtadt,
ſeiner Wirkung geſteckten Rahmens wird davon ab,

in jeder Kleinſtadt ein Kinol Deutlicher könnte ſich
hängen , ob die Prüfungsſtellen ſcharf und ohne Müd

jichtauf den Geldbeutel des Lichtſpielgewerbes zugreifen.
die gegenwärtige geiſtige Verödung Deutſchlands nicht

offenbaren. Das lichtſpielgeſetz vom 12. Mai 1920

(ROBI. S. 953) iſt ein u . E. unzulänglicher Verſuch,

den üblen Wirkungen der lichtſpielſeuche zu begegnen.

Durchgreifende Wirkungen hätten nur Maßnahmen

n.

4928

1) Beſtätigt vom 000. Augsburg durch Beſoluß v . 29. März

1920 , Beſchw Reg. 31/20.
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Bücheranzeigen.

Klarfeld, Dr. B., wiſſenſchaftlicher Affiſtent an der

pſychiatriſchen und Nerventiinit in Breslau. Ueber

Beſonderer Beachtung werden folgende Schriften

die Spiroch ätenfunde im Paralytiler

empfohlen :

gehirn und ihre Bedeutung. (Sammlung

zwangloſer Abhandlnngen a . d . Gebiete der Nerven

Blum, Dr. Leo, Schriftleiter in München ,und Dr. Otto u . Geiſteskrankhe
iten ). XI . Band, Heft 8. 8º. 16 S.

Kahn, Rechtsanwalt in München. Gefeß über eine Balle a. S.1919, Carl Marhold Verlagsbuchhand

außerordentl. Ariegs abgabe für das Rech- lung . Preis geh . Mr. 1.-.

nungsjahr 1919 vom 10. September 1919. Mitden Ausführungsbeſ
timmungen

des Reichsrats. 12º. Woeſch , M.,Bayer. Selbſtverwal
tungs

- Gefeß.

249 S. München, Berlin und Leipzig, J. Schweißer 2.Aufl. München , Berlin, Leipzig 1920, J. Schweißer

Berlag (Arthur Sellier ). Preis mit ſämtl. Suſchl . Verlag. Preis mit Verleger- Ceuerungszuſchlä
gen

Mk. 11.

MI. 13.50

Kahn, Dr. Otto, Rechtsanwalt in München , und Dr.

AIS ſeinerzeit die erſte Auflage dieſer Ausgabe

Leo Blum, Syndikus in Berlin . Anleitung zur

im Druď war,mochten Verfaſſer undVerleger fürchten,

Steuererkläru
ng zur frieg 8 a bgabe vom

bis zur Fertigſtellung des Buches werde das erläuterte

Vermögens zu w a ch nach dem Geſeß vom

Geſet bereits einem anderen weichen müſſen. Nun hat

10. Sept. 1919. 8 °. 51 S. München, Berlin und

fich das Selbſtverwaltung
sgeſet doch als lebensfähiger

Leipzig, 3. Schweißer Berlag (Arthur Sellier ). Preis

erwieſen, in einem Maße, daß heute für jeden , der

mit ſämt. Zuſchl. Mk. 4.—.

ſich mit bayeriſchem Gemeinderecht irgendwie bes

chäftigen muß, eine Erläuterung zu dieſem vielfach ſo

Zimmermann, Emil, Bad. Geh. Oberfinanzrat, Mit- untlaren Geſez unentbehrlich iſt.
glied des Reichsfinanzh

ofs, München, und Mühe, Dr. Dieſe Tatſache und die gerade die Bedürfniſſe der

Wilhelm , Finanzrat, Mitglied des Landesfinanza
mts Praxis in hohem Grade berüđſichtigen

de Erläuterung

Karlsruhe. Gefeß über das Reichsnot
opfer

Roechs machen es verſtändlich , daß in verhältnismäßig

(Vermögensabgab
e
) vom 31. Dez. 1919. II . 4 ° 304 S. ſo turzer Zeit eine Neuauflage des Buches erſcheinen

Stuttgart 1920, J. Feb. Preis geh . Mt. 20.50. fonnte. Nach Art und Umfang iſt auch in dieſer Auf

lage der bewährte Charakter der erſten Auflage ge

Popit, Dr. Johannes, Geh. Regierungsrat und vortr. wahrt worden. Es kann daher hier auf die eingehende

Řat im Reichsfinanzminiſ
terium

, Einführung in Würdigung der erſten Auflage im Jahrgang 1919 unſerer

das neue Umfaß- undPurusſteu errecht nach Mitteilungen verwieſen werden. Da jedoch die Neuauf :

dem Umſaßſteuergeſeß vom 24. Dez. 1919. 132 S. lage in weitgehendem Maße die ſeither zu dem Geſetz

Berlin 1920, Verlag von Otto Liebmann, Verlags- erſchienenen amtlichen Stundgebungen und die bisher

buchhandlung für Hechts- und Staatswiſſenſchafte
n
. mit dem Gefeß und ſeiner Anwendung gemachten Ers

Breis geb. Mr. 9.

fahrungen berüđſichtigt, hat die zweite Auflage doch

inhaltlich in vielen Punkteneine weſentliche Bereicherung

Goldſchmit, Dr. Friedr. und Müller,Dr. Werner, Rechtss erfahren .

- st

anwälte in München . Der Generalpar
don.

Geſeß über Steuernachſicht vom 3. Jan. 1920. 8º.

Seel, Fang, Bezirksamtman
n, Das Militärver

50 S. Dieffen 1920, 301.6 şuber. Breis Mr. 2.

ſorgungsve
rfahren nach der Reichsverordn

ung

Koppe, Dr. jur., Rechtsanwalt, und Varnhagen, Dr. rer. über Aenderung des Verfahrens in Militärverſors

pol., Berlin, Schriftleiter der Deutſchen Steuerzeitung, gungsſachen vom 1. Febr. 1919 und den Vollzugs

Gefeß über Steuern achſichtvom Jan. 1920, beſtimmungen des Reiches , Preußens , Bayerns,

(Generalpardon, Derichtigung des Wehrbeitrags Sachſens und Württembergs. Þandausgabe mit
Tätige Neue, Amneſtie). 8 ° 61 S. Berlin 1920. Erläuterungen . 8 °, VIII, 227 S. München, Berlin

3nduſtrieverlag Spaeth & Linde, Breis geh. Mt. 4.- und Leipzig, 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier).

Goerrig, Dr. jur. Franz. Das Arbeitsrech
t

im

Geb. mit ſämtl. Zuſchl. Mf. 20.10 .

neuen Deutſchland. Ein ſyſtematiſcher gemein

Dieſes aus der Hand eines auf dem Gebiete des

verſtändlicher Grundriß des geſamten geltenden militäriſchen Verſorgungsrecht
es erfahrenen Praktikers

deutſchen Arbeitsrechtes, II . Buch . Die Rechte des

hervorgegang
ene Wert erfüllt nach jeder Richtung,

Arbeitgebers im neuen Deutſchland . 8 °. 83 S. Bonn was ſein Verfaſſer im Vorwort verſpricht, die während

1920, Sarl Georgi . Breis geh. Mr. 6.-

ſeiner Tätigkeit in der Benſions- und Berſorgungs

abteilung des bayer. Striegsminiſteriu
ms

gewonnenen

Berger, Dr. G. , Hilfsreferent im Heichsarbeit&minis
Einblide und Erfahrungen für die beteiligten Areiſe

ſterium Berlin . Betriebsräte
geſe

ß. lief. 2 : nußbar zu machen. Ein beſonderer Vorzug des Werkes

Erläuterungen. ( Das Arbeitsrecht im neuen Deutſch- iſt die außerordentlich praktiſche Eingliederung der

land). Heft VI. li. 4º. 120 S. Stuttgart 1920. Preis Ausführungsbeſt
immungen

des Reichsarbeitsmini
ſte

geh . Mf. 5.50.

riums und der bayeriſchen Regierung bei den ein

Das Betriebsrätegeſek. Tertausgabe. Elftes bis dreißig ſchlägigen Vorſchriften der VO. undder ginweis auf

ſtes Tauſend. 32 S. Berlin 1920, Zentralverlag

die Vorbilder in der RVO. und den Vollzugsbeſtims

6. m. b . 8. Preis geb. Mt. –.80.

mungen hiezu bei den einzelnen Beſtimmungen der

VO . So iſt das Werk ein ſchäßbarer Behelf für Richter

Woerner, Dr. Otto, Regierungsaſiefio
r

im Staats

und Verwaltungsbeam
te

bei der Durchführung des

miniſterium für Landwirtſchaft. Bayeriſches Ge- mit allen modernen Rechtsgarantien ausgeſtatteten

ieß über die Bauernkamme
rn

vom 20.März Spruchverfahren
s
zum Segen unſerer durch den Strieg

1920 nebſt Wahlordnung und Vollzugsvorſchrif
ten

. am ſchwerſten geſchädigten Volfsgenoſſen und deren

8 °. 100 S. München 1920, C. Ş .Beđſche Verlagsbuch- Hinterbliebenen !

K. E.

handlung. leicht geb. Mr. 7.50.

von Unruh, Die Rechtswiſſe
nſchaft und der

Weltkrieg. 8 °. 30 S. Berlin 1920, Politik Ver

Berantwortl . Herausgeber : Th . von der Pfordten,

lagsanſtalt und Buchdruderei G. m. b . V. Mf . 2.--. Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag , München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. $. Datterer & Cie., München und Freiſing.
1



Nr. 16, 17 u . 18. 16. Jahrg.München , den 15. Auguſt 1920.

Zeitſchrift für Rechtspflege

in Bayern

Gerausgegeben von

Th. von der Pfordten

Mat am Oberſten Bandeggerite

in München

Verlag von

3. Sdweißer Verlag

(Arthur Sellier)

München , Berlin u. Leipzig.

(Seufferts Blätter für Redtsanwendung Bd. 85.)

Mit der Beilage Mitteilungen des Bayeriſa en Anwalts - Verbandes " .

Die Seitſdrift erſcheint am 1. und 15. jedem Monats

im Umfange von mindeſtens 2 Bogen . Preis vierteljährlich

MI, 6.- Beſtellungen übernimmt jede Budhandlung und

jede Poſtanſtalt.

Beitung und Geſchäftoftelle : München , Ottoſtraße 1a.

Angelgengebübr 40Pig. für dieHalbgeſpaltene Mlaimeterzelle

(Grundſdrift Petit) oder deren Naum . BeiWiederholungenEr.

mäßigung. Stellenanzeigen 20 Pfg. Beilagen nad Uebereintuuft.

Naddrud berboten. 217

Neuorduung des Forſtſtraf- und Forſtſtraf: aufgeräumt wird, daß dabei auch das das FStr.:
Verfahren auszeichnende ſummariſche Verfahren auf

prozeßrechtes.') das richtige Maß zurüdgeführt wird . Das iſt

Bon Oberamtsrichter Albert Frant, Vorſtand der Abt. aber nur möglich, wenn die Grundſäße des

für Strafſachen des Amtsgerichts München . algem. StrR. und StrPrR. auch auf die Forſt

rüge angewendet werden , ſoweit nicht die beſ. Art der

Wie verlautet , wird dem Gedanken näher ge- FŠtrpfi. eine Abweichung nötig macht. Werden die
treten, das bayer. Forſto .einer gründlichen Revi: iſtrgeſeßlichen und fſtrprozeſſualen Beſtimmungen

ſion zu unterwerfen. Die Juſtizbehörden ſind in dieſer Art verbeſſert, ſo wird eine Heberleitung

daran ſehr intereſſiert, ſoweit es ſich um die F.- bei Durchführung der Reform des allgem . StrR .

StrPfl. handelt. Die folgenden Ausführungen und StrPrí. teine ſonderlichen Schwierigkeiten

ſollen die Bedürfniſſe der Praxis beleuchten. mehr bereiten. Will man aber keine Aenderung

in der erwähnten Weiſe durchführen , ſo muß zum
I. Allgemeines.

Mindeſten ein den 88 459 ff. StPO. nachgebil

Die Reform des StrR. und des StrPrR . ſteht detes, dem FA. zuzuweiſendes Strafbeſcheidsver:

bevor. Mit einer Aenderung der ſtrafrechtlichen und fahren eingeführt werden. Die erſte Art der

ſtrafprozeſſualen Beſtimmungen des Forſt6 . zuzu : Aenderung iſt aber zweifellos die beſſere; ſie allein

warten bis zu ihrem Abſchluß iſt nicht am Plaße. ſoll deshalb verſucht werden.

Faſt jeder Richter, dem die Bearbeitung derFRS.
übertragen wird, geht ungern an dieſe Geſchäfts: II . Mångel des Forſtſtrafrechter und

aufgabe heran in dem ganznatürlichen, zweifellos
Forſtſtrafprozeßrechte 8 .

richtigen Gefühle : Die FStrPfl., bei der das ab: FStrR. und FStrørR .weiſen viele Mängel

ſolute Strafenſyſtem ſo ſtart vorherrſcht, gewährt auf. Nur die wichtigſten ſeien hier aufgezählt.

dem Richter überaus wenig Bewegungsfreiheit; Dieſe und die nicht aufgezählten ſind in dem

der Richter kann ſeiner vornehmſten Aufgabe, unter III folgenden Entw . berücfichtigt. Die

dem einzelnen Falle und dem einzelnen Täter wichtigſten Mängel ſind:

nach jeder Richtung hin gerecht zu werden, nicht 1. Die Beſtimmungen über das Strafenſyſtem

ſo nachkommen, wie er das Bedürfnis fühlt. Der (das abſolute Strs. herrſcht vor ; der FFr. aus

Richter iſt bei Ausübung der FStrpfl., wo die Not wird genau ſo beſtraft wie der FFr. ohne

Strafe in den meiſten Fällen nach dem Werte Not) .

des entwendeten Walderzeugniſſes mit einem Viel: 2. Die Beſt. über die nicht mit 88 28, 29

fachen bemeſſen iſt, nicht ſo ſehr Richter, ſondern StGB. im Einklang ſtehende Umwandlung der

ein bloßer Rechenmeiſter. Soll in der FStrPfl. Geldſtr. bei FFr. (Art. 54 ForſtG .)

ein Wandel zum Beffern herbeigeführt werden, 3. Die zwingenden Beſt. über die algem. , viel

ſo fann das nur dadurch geſchehen , daß mit den zu kaſuiſtiſchen Strafſchärfungsgründe (Art. 59 , 60) .

aus alter Zeit ſtammenden , für das FŠtrk . gel- 4. Die teilweiſe recht verwidelten Beft. über

tenden beinahe ſteuergeſeßähnlichen Grundſäken den Rüdfall (Art.59 Nr. 12, 101–103; Seuff
BI. 68 S. 397) .

1) Ablürzungen außer den allgemeinüblichen und 5. Das Fehlen von Beſt. über Strafen gegen
verſtändlichen: FStr . ( Forſtſtrafrecht); FStrºfi.(Forſt
ſtrafrechispflege); FFr. (Forſiſrepel)? FRbera Forfitz Jugendliche ( Art. 53 Abſ.2 reicht nicht aus; ein

; HRVerz.

rügeverzeichnis) ; fú. ( Forſiamt); FNS . (Forſirüge Verweis iſt in FStrS. 3. 3. ausgeſchloſſen ).

fadye ); ŠPolBeh. ( Forſipolizeibehörde.) 6. Das Fehlen von Beft. über den Verſuch.
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7. Die Beft. über die Feſtſeßung der Strafe 22. Die Beft. über die Roſtenpflicht ( Art. 68 ;

beim Zuſammentreffen mehrerer ſtrafb. Handlun: die Koſten der Strafvollſtr. treffen den Verur

gen (Art. 58 ; SeuffBl. 68 S. 397) . teilten nicht; 8 497 SIPO. iſt richtiger).

8. Die Beſt. über die Teilnahme (Art . 56 ,

57 ; Gehilfe und Haupttäter werden gleich beſtraft, III. Entwurf für die Aenderungen.

abgeſehen von den in Art. 56 Ab . 3aufgeführten , Vorbemerkung : Es empfiehlt ſich die 4 .

zu kaſuiſtiſch gehaltenen Fällen ). und 5. Abt. des Forſtb . vollſtändigneu zu faſſen,
9. Die Beſt. über den Wert- und Schadens: dabei die die Zuſtändigkeit und das Verfahren der

erſaß (Art. 62 ff.; die Zuſammenziehung von W.: FPolBeh. regelnden Art. 109-115 aus der

und SchE. in den einen Begriff Schadenserſaß 5. Abt. herauszunehmen und in eine eigene in

iſt vorzuziehen ).
dieſem Entw. nicht behandelte Abt. zuſammenzu:

10. Die Beſt. über die mit moderner Rechts- faſſen. Der FSchuß bedarf, wie die Erfahrung

auffaſſung nicht in Einklang bringbare Zivilder- lehrt , entſchieden einer ſtrengeren Handhabung.

antwortlichkeit (Art. 69 , 70. Beiſpiel : Für einen In einer Reihe von Fällen iſt deshalb der Art

beim Vater wohnenden 30 Jahre alten under
der ſtrafb. Handlung entſprechend neben der Geld:

heirateten Hausſohn iſt der Vater zivilverantwort: ſtrafe Gefängnisſtr. anzudrohen; da die Geldſtr.

lich; die den modernen Auffaſſungen entſpr. Beſt. an erſter Stelle angedroht iſt, kann ſie im Falle

der $ 8 831 , 832 BOB. genügen ; die Anſprüche der Uneinbringlichkeit gleichwohl in Şaftſtr. um :

auf Grund dieſer Beſt . werden zweckmäßiger im geioandelt werden (8 28 Abſ. 2 StGB. ). Es ift

Zivilrechtswege als im Strafrechtswege verfolgt). Bedacht darauf genommen , ſtrafb. Handlungen

11. Die von den Beſt. des StGB. abweichenden zuſammenzufaſſen , die mit der gleichen Strafe be :
Beſt. über Verjährung (Art . 72 ff .). droht werden können .

12. Die Beſt. in Art . 77 Abſ. 3 nicht ſchlecht:

hin , wohl aber an ihrem Plaße . (Die Beſt. iſt 4. Abteilung.

als Abſ . 3 des Art . 42 aufzunehmen ). Strafbeſtimmungen .

13. Die Beſt. in Art. 107. (Es iſt beſtritten ,
I. Allgemeine Beſtimmungen.

ob die Verfehlungen nach Art. 107 zu den FFr.
Art. 48.

zählen , FRS.en bilden ; Bay3fR. 1917 S. 352 ).

14. Dienicht in das ForſtG . gehörigen dif- drohten Sandlungen und die auf ſolche Sandlungen
Die in den Art. 54, 55, 57-62 mit Strafe bes

zipl. Beſt. nach Art. 108.
ſich beziehenden Uebertretungen nach 8 361 Abſ. 1 Nr. 9

15. Die Beft. über den Gerichtsſtand (Art . 117 StGB. ſind FAS.

FG.; der GerSt. des Wohnortes des Fredlers Art. 49.

bringt teuere Reifen von Zeugen, außerdem das Auf die FNS . finden 1 Abſ. 2 und 3, $$ 2, 3

Arbeiten mit den verſchiedenſten Fde. mit fich ). und 9, ferner der 1. Teil des StoB . entſpr. Anwen

16. Die Aufnahme von Vorſchr. über die
dung, ſoweit ſich nicht aus den folgenden Urt. ein

Anderes ergibt.

Führung des FRVerz. in das Geſ. (Art . 122 ff .; Art. 50.

erweiſen ſich Aenderungen des FRVerz. aus prat
Bager. Staatsangehörige fönnen auch wegen der

tiſchen Gründen notwendig, ſo muß das Geſ. ge: außerhalb des bayer. Staatsgebietes begangenen Zus

ändert werden; ſolche Vorſchr. find als Vollzugs: widerhandlungengegendasForſto . nachden Beſtim

vorſchr. der Regierung zu überweiſen ).
mungen dieſes Gef. beſtraft werden .

17. Die ganz vereinzelt daſtehenden Vorſchr.
Eine in dem außerbayer. Staate vollzogene Strafe

iſt auf die verwirtte Strafe anzurechnen, wenn wegen
über die Beglaubigung von Vollmachten (Art . 157 der ßandlung im Gebiete des bayer. Staates eine
Abſ. 3). Berurteilung erfolgt.

18. Die mit moderner Rechtsauffaſſung un Art. 51 .

verträglichen geſeßlichen Beweisregeln des Art. 158. Gegenſtände, die zur Begehung einer in dieſem

19. Die Vorſchr. über die Eintragung des Geſeß mit Strafe bedrohten Handlung gebraucht oder

Urteils mit Gründen in die engen dafür beſtimmten beſtimmt ſind, können eingezogen werden , ohne Unters

Spalten des FRVerz. (Art. 162; die Praxis zieht ſchied, ob ſie dem Berurteilten gehören oder nicht.

ſeit Jahren vor, die Urteile geſondert abzuſeßen). Art. 52.

20. Die Führung der Forſtſtrafliſte durch das Der Berurteilte hat dem Geſchädigten auch den

AG. des Wohnortes des Fredlers (Art . 163 ; durch die Bandlung verurſachten Schaden zu erſeßen.

wechſelt ein Fr. ſeinen Wohnort und begeht er
Tetlnehmer der Handlung haften für den Schadens :

neuerlich einen Fredel, ſo liegt beim nunmehr zu:
erſaß als Geſamtſchuldner.

Die Höhe des Schadens iſt nach Anhörung des

ſtändigen AG . keine Vorſtrafenliſte vor; in derlei FA. unter Berüdſichtigung aller Umſtände nach freiem

Fällen liegt die Gefahr ſehr nahe, daß die Vor- richterlichen Ermeſſen feſtzuſeßen .

ſtrafen nicht zur Sprache kommen, daß ein rüd

fälliger Frevler als einfacher behandelt wird) .
Art. 53.

21. Die Beſt. in Art. 165 ff., 168 ff. (Eine Wer im Walde oder in ſeiner Nähe durch einen

Unfall oder durch ein Naturereignis gezwungen iſt,
dem 8 261 SIPO. nachgebildete Beſtimmung iſt eine in dieſem Gef. mit Strafe bedrohte gandlung

weit zweckmäßiger). zu begehen, bleibt ſtraffrei, wenn er dies innerhalb
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24 Stunden dem nächſten FA ., einem Pol.- oder Sicherh.

Beamten, einem FSchußbedienſteten, einem FDiener

oder der nächſten GemBeh. oder dem Waldbeſiger

anzeigt .

Die Berpflichtung zum Schadenserſaß wird da.

durch nicht berührt.

II. Beſondere Beſtimmmungen.

A. Forft poligeivergehen und Forſtpoliget.
übertretungen.

Art. 54.

Mit Geldſtr. bis zu 6000 M oder mit Gef. bis

zu 6 Mt. wird beſtraft,

1. wer ohne forſtpol. Genehmigung rodet, Alpen.

ånger erweitert oder Alpen lichtet ,

2. wer ohne forſtpol. Genehmigung einen Mahls

hieb oder eine diefem in der Wirkung gleichtommende

Bichthauung vornimmt oder den bei der Genehmigung

feſtgelegten Bedingungen zuwiderhandelt,

3.wer dem Verbote der Abſchwendung zuwider
handelt,

4. wer ohne die nach Art. 42 b oder 42c erfors

derliche forſtpol. Genehmigung abholzt oder eineder

Abholzung in der Wirkung gleichlommende lichthau

ung vornimmt oder den bei der Genehmigung feſtges

ſepten Bedingungen zuwiderhandelt,

5. wer den Unordnungen der FPolBeh . zum

Swede der Einſtellung der in Nr. 1-4 erwähnten

gandlungen zuwiderhandelt.

Der Berſuch ift ftrafbar.

Art. 55.

Mit Geldſtr. bis zu 150 M oder mit Baft wird

beſtraft,

1. wer die in Art. 37 angeordneten Kulturen

innerhalb der von der FPolBeh. beſtimmten Frift

nichtausführt,

2. wer innerhalb der von der FPol@eh. gefeßten

Friſt tulturfähige Waldblößen nicht aufforftet oder

nach erfolgtem Bolzſchlage bei einer unvollſtändigen

natürlichen Wiederbeſtodung nicht nach hilft,

3. wer die in Art . 42 a oder 42c vorgeſchriebene

Anzeige unterläßt,

4. wer den Anordnungen der FPolBeh . über Bers

tilgungs- und Sicherheitsmaßnahmen gegen ſchädliche

3nfetten zuwiderhandelt,

5. wer den Vorſchr. der Art. 43, 44 und 45 oder

ben darauf geſtüßten Anordnungen der FPolBeh . über

die Weide, über das Anmachen und Auslöſchen von

Feuer oder über das Holzverkohlen zuwiderhandelt .

B. Forſtfrevel.

Art. 56.

Wer 1. aufgearbeitetes zum Verkauf oder Bers

brauch zugeriớhtetes Bolz, auch wenn es ſich im Walde

befindet,

2. an die Floßbäche oder Abladepläße verbrach

tes .,

3. getriftetes .,

4. geſchälte Lohrinde entwendet, wird nach den

allgemeinen geſeßlichen Beſtimmungen über den Diebs

ſtahl beſtraft.

Art. 57 .

Mit Geldſtr. bis zu 6000 M oder mit Gefängnis

bis zu 6 Mt. wird beſtraft,

1. wer gefälltes, aber noch nicht zum Verkaufe

oder Verbrauche jugerichtetes volg entwendet,

2. wer ſtehendes grünes $ . entwendet,

3. wer B.oder andere Walderzeugniſſe veräußert,

die er durch Fredel erlangt hat,

4. wer gefreveltes B. oder andere gefr. Walde.

erwirbt, obwohl er wußte, oder den Umſtänden nach

annehmen mußte, daß das K. oder die Walde. durch

Frevel erlangt find .;

Art. 58.

Mit Geldſtr. bis zu 3000 M oder mit Gefängnis

bis zu 3 Mt. wird beſtraft,

1. wer liegendes, durch den Wind oder ein ſonſtis

ges Naturereignis zur Erde niedergeworfenes, noch

unverarbeitetes K. entwendet,

2. wer völlig abgeſtorbene, noch ſtehende Stämme

oder Aeſte entwendet,

3. wer Holzpflänzlinge entwendet,

4. wer Bohrinde von ſtehenden oder liegenden

Stämmen abſchält und fie fich zueignet .

Art. 59.

Wer wegen eines Vergehens des FFr. nach Ärt. 57

oder 58 beſtraft worden iſt, darauf abermals ein ſolches

begangen hat und deshalb beſtraft worden iſt, wird

mit Gefängnis nicht unter 14 Tagen beſtraft, wenn

er wieder ein ſolches Vergehen begeht.

Sind mildernde Umſtände vorhanden , ſo tritt

Geldſtr. ein bis zum Höchſtbetrage von 10000 M.

Die Beſtimmungen des Abſ.1 und 2 finden auch

dann Anwendung, wenn die früheren Strafen nur

teilweiſe verbüßt oder ganz oder teilweiſe erlaſſen

ſind ; fie finden nicht Anwendung, wenn ſeit der Ber

büßung oder der Erlaſſung der lebten Strafe bis zur

Begehung des neuen Bergehens ein Jahr verfloſſen iſt .

Art. 60.

Mit Geldſtr. bis zu 150 M oder mit Haft wird

beſtraft,

1. wer unbefugt oder in den hiezu nicht anges

wieſenen Waldorten liegendes dürresoder angefaultes

Golz oder Stoďholz holt,

2. wer den Sicherungsmaßnahmen der FPolStellen

aus Anlaß von beſonders häufigen Vorkommen von

FFr. zuwiderhandelt.

Art. 61 .

Mit Geldſtr. bis zu 60 M oder mit Baft bis zu

14 Tagen wird beſtraft

1. wer unbefugt oder in den hiezu nicht anges

wieſenen Waldorten Baub, Nadeln oder Moos holt,

2. wer Eicheln , Bücheln oder andere Waldſamen

entwendet,

3. wer unbefugt oder in den hiezu nicht anges

wieſenen Waldorten pechelt.

Art. 62.

Mit Geldſtr. von 30 M oder mit Haft bis zu

einer Woche wird beſtraft

1. wer unbefugt Bieh im Walde hütet oder weidet,

oder Vieh nicht in ganzen Herden, wo das möglich

iſt, ſondern einzeln in die angewieſenen Walddiſtrikte

eintreibt,

2. wer Walderzeugniſſe, zu deren Bezug er befugt

iſt, aus den angewieſenen Waldorten außer den feſt

geſeßten Zeiten holt oder ohne den erforderlichen Be:

jugsichein oder Abfuhrausweis bei fich zu führen , oder

wer ſeinen BezSch. oder Abf4. unbefugt einem Anderen

zur Benüpung überläßt,

3. wer außer den erlaubten Waldwegen oder den

in den Schlägen angewieſenen Golzabfuhrwegen fährt

oder Bieh treibt,

4. wer unerlaubt Holz ſchleift oder ſtürzt,

5. wer unbefugt künſtliche Anſaaten oder Pflans

zungen unter 6 Jahren betritt oder durch Vieh bes

treten läßt,

6. wer Bege- oder Wehrzeichen , Grenzzeichen ,

Einfriedungen , Sálagſtöde, Solagſteine, Kulturpfähle,

Beſtandspfähle , Signale, Stations- oder Diſtanz.

marken oder Wegweiſer unbefugt entfernt oder be:

fchädigt,

7. wer das Zeichen des Waldhammers außhaut

oder Nummern , Namen, Zeichen auf abgegebenen oder

zurAbgabe beſtimmten Gegenſtänden ändert oder bes

ſeitigt,
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8. wer unbefugt in Waldungen Waſſer einleitet

oder einen Entwäſſerungs-, Beges oder Wehrgraben

zuwirft oder ſonſt beſchädigt oder zerſtört,

9. wer zur Nachtzeit Bolzarbeiten verrichtet,

10. wer ohne Erlaubnis oder außerhalb der an.

gewieſenen Pläße Bau- oder Nußholz im Walde ver

arbeitet, Kohlen oder Kienruß brennt, Pech ausſiedet,

Teer ſchwelt, Gruben, Holzlager, Zimmerpläße u. dgl.

anlegt,

11. wer als Bolg- oder Mottmeiſter, Golahauer,

Köhler, Fuhrmann, Flößer oder Waldarbeiter bes

idhaftigt den beſonderen Anweiſungen der FPoleh.

für den Forſtſchußzuwiderhandelt,

12. wer ' den Bach , Drifts oder Floßordnungen

zuwiderhandelt oder wer Bachs, Trift- oder Flößereis

einrichtungen, Brücken, Stege, Leits, Zieh- oder Schlitts

wege, Nieſen beſchädigt oder zerſtört,

13. wer Holz ohne das Zeichen des Waldhammers

oder ein anderes Ertennungszeichen zum Sägen oder

Schneiden annimmt,

14. wer unbefugt im Walde Bodenbeſtandteile

wegnimmt oder darnach gräbt oder Torf ſticht oder

Steine und Schutt in den Wald führt,

15. wer grünes ſtehendes Holz beſchädigt,

16. wer ohne Genehmigung der FPolbeh. Holy

oder ſonſtige Walderzeugniſſe veräußert,die er für den

eigenenBedarf infolge Berechtigung, Verteilung oder

Vergünſtigung erhalten hat,

17. wer Bolz oder ſonſtige Walderzeugniſſe von

einem andern erwirbt, der ſie zu ſeinem Bedarf in

folge Berechtigung, Berteilung oder Vergünſtigung

erhalten hat, obwohl er wußte oder den Umſtänden

nach annehmen mußte, daß die Beräußerung nicht

erlaubt iſt.

5. Abteilung.

Strafverfahren.

Art. 63 .

Auf das Strafverfahren in FRS . finden die Bes

ſtimmungen des GVG. und der StPO . entſpr . An

wendung, ſoweit ſich nicht aus den folgenden Art.
ein anderes ergibt.

Art. 64.

Zuſtändig für FRS. ſind

1. in 1. Inſt. das AG. ohne Schöffen,

2. in 2. Jnſt. die Straffammern der LG. in der

Beſeßung von dret Mitgliedern,

3. in 3. Inſt. die Straffenate des Oberſten 16.

Art. 65.

Wird eine FNS. mit einer anderen Strafſache

verbunden, ſo iſt das für die andere Strafſache vor

geſehene Verfahren auch für ſie maßgebend.

Mit einer vor das Schwurgericht gehörigen Straf

ſache kann eine FRS. nicht verbunden werden.

Art. 66 .

Der Gerichtsſtand iſt bei dem Gerichte begründet,

in deſſen Bezirt die Tat begangen iſt.

Der GerSt. iſt auch bei dem Gerichte begründet,

in deſſen Bezirt der Angefch feinen Wohnfit oder

gewöhnlichen Aufenthaltsorthat.

rijſt die Tat außerhalb des bayer. Staatsgebietes

begangen und hat der Täter weder einen Wohnſi

noch einen Aufenthaltsort in Bayern , ſo wird das

zuſtändige Gericht durch das Oberſte lo. beſtimmt.

Art. 67.

Jn dem Verfahren vor den AG, verſieht das FA.

die Geſchäfte des ŠtA.

Die Ladungen und die Vorlage der Alten an

den StA. des Bero . bewirkt jedoch der GerSchr.des AG .

Art. 68.

In dem Verfahren vor den 10. und den Strafs

ſenaten ſowie in den Fällen der Verbindung einer

FRS. mit einer anderen Strafſache kann fich das

FA. demVerfahren anſchließen ; die Vorſchriften für

den Anſchluß eines Verleßten als Nebenkläger finden

Anwendung

Art. 69.

Das FA. tann in den Fällen der Art. 67 und 68

ſelbſtändig Rechtsmittel einlegen. § 430 Abſ. 2 SIPO.
findet teine Anwendung .

Art. 70.

Die Hilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft ſind

auch AB. der FStrØerichtsbarkeit.

Art. 71 .

Die FBehörden , die FBeamten , die ordnungs

gemäß beſtellten FSchußbedienſteten und FDiener

haben im FStVerfahren die gleichen Rechte und

Pflichten wie die Behörden und Beamte des Pol.- und

SicherhD. im StrVerfahren wegen anderer ſtrafb.

Handlungen .

Art. 72.

Die Staatsanwaltſchaft, die FBehörden, die FBe.

amten, die Pol.- und SicherhBeamten und die ord.

nungsgemäß beſtellten FSchußbedienſteten und F.:

Diener ſind befugt, den Täter oder die Teilnehmer

vorl. feſtzunehmen , wenn der Täter oder die Teils

nehmer fluchtverdächtig ſind oder ſich über ihre Perſon

nicht ausweiſen können oder wenn die Fortſeßung

der Handlung anders nicht verhindert werden kann.

Der vorl. Feſtgenommene iſt unverzüglich, ſoferne

er nicht wiederin Freiheit geſeßt wird, dem AR. des

Bezirts vorzuführen , in dem die Feſtnahme erfolgt

iſt. Der AN. hat ihn ſpäteſtens am Tage nach der

Vorführung zu vernehmen . Der AR. kann ihn ſolange

in Haft behalten, bis die Gründe der vorl . Feſtnahme

weggefallen find, jedoch nicht länger als zwei Wochen

vom Tage der vorl. Feſtnahmean. Der AN. tann

von der Anordnung der Baft abſehen oder die Haft

aufheben, wenn der vorl. Feſtgenommene eine vom

AN. nach freiem Ermeſſen beſtimmte Sicherheit leiſtet.

Die Haft iſt aufdie verwirkte Freiheitsſtrafe ganz

anzurechnen. Die Sicherheit wird frei, wenn die ver:

wirkteStrafe vollſtreďt iſt oder wenn das Verfahren
endgültig eingeſtellt iſt oder wenn der vorl. Feſtge

nommene rechtsfräftig freigeſprochen iſt.

Art . 73 .

Die Staatsanwaltſchaften , die FBehörden , die

FBeamten, die Pol. und SicherhBeamten und die

ordnungsgemäß beſtellten FSchußbedienſteten und ..

Diener können entwendete oder der Einziehung unters

liegende Gegenſtände in Beſchlag nehmen . Wird

Widerſpruch gegen die Beſchlagnahme erhoben, lo

entſcheidet der AR. über ihren Fortbeſtand. Der AN .

kann die Aufhebung von der Leiſtung einer nach freiem

Ermeſſen zu beſtimmenden Sicherheit abhängig machen .

Art. 74.

Die Anordnung von Durchſuchungen ſteht bei

Gefahr im Berzuge auch den FBehörden , den Bes

amten und den ordnungsgemäß beſtellten FSchußs

bedienſteten und FDienern zu.

Art. 75.

3n FRS. tann durch ſchriftlichen Strafbefehl des

AN. ohne Verhandlung Geldſtrafe, Freiheitsſtrafe bis

zu ſechs Wochen und Einziehung feſtgeſellt werden,

wenn dasFA. ſchriftlich hierauf anträgt.

Der Antrag muß auf eine beſtimmte Strafe lauten .

1 Der AN . hat dem Antrage zu entſprechen, wenn

der Erlaſſung des Strb . Bedenten nicht entgegenſtehen.
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Findet der AR. Bedenken oder wil er von den Der SchE. iſt wie die Geldſtr. von Amts wegen

Anträgen des FA. abweichen und beharrt das FA. beizutreiben . Hann er nicht beigetrieben werden , ſo

bei ſeinen Anträgen , ſo wird kein StrB. erlaſſen. iſt dem Geſchädigten auf Verlangen eine vollſtredbare

Auf den Strb. finden im übrigen die S$ 449 bis Uusfertigung des Strb. oder des Urteils zum Zwede

452 SBD. entſpr. Änwendung. der ZwVollſtr. wegen des Ausfalls zu erteilen . Die

Erteilung erfolgt auf Grund eines Zeugniſſes der

Art. 76. Beitreibungsbehörde über die Aineinbringlidhteit; in

In FRS., in denen tein Strafbefahl beantragt
der Bollſtredungstlauſel iſt der beigetriebene Betrag

oder erlaſſen wird, beantragt das FA. die Anbe
anzugeben. Für das Zeugnis über die Uneinbring

raumung der Hauptverhandlung . Einer Anklageſchrift
lichkeit und für die Erteilung der volſtreďbaren Auð

und eines Beſchluſſes über die Eröffnung des Haupts
fertigung werden Gebührennicht erhoben.

verfahrens bedarf es nicht.

In dem Antrage find die dem Angeloh. zur Laſt
6. Abteilung.

gelegte Tat unter Hervorhebung ihrer gefegi. Mert Schlußbeſtimmungen .

male und des anzuwendenden Strafgeſ. ſowie die Bes

weismittel zu bezeichnen.
Art. 81 .

Der AÃ. hatden Antrag auf Anberaumung einer Beſtimmung über das Intrafttreten.

Þauptv. durch Beſchluß abzulehnen, wenn eine ſtrafb .

Vandlung gegen das Forſto. nicht vorliegt oder ſich Art. 82.

nicht nachweiſen läßt. Der Beſchluß iſt dem Angeſch. In Anſehung der Zuſtändigkeit und des Ber:

bekannt zu machen . Gegen den Beſchluß ſteht dem
fahrens finden die Beſtimmungen dieſes Gefeßes nur

Fl. die rof. Beſchwerdezu. auf Forſtpolizeivergehen, Forſtpolizeiübertretungen
Der an . tann die Anberaumung einer BauptB. und Forſtfrevel Anwendung, die nach dem Jnfraft

durch Beſchluß von dem Ergebnis weiterer Erhebungen
treten dieſes Gefeßes begangen find.

abhängig machen. Der Beſchluß iſt unanfechtbar. (Art. 191 FG. iſt durch den nach Art . 49 des

vorl. Entw . für anwendbar erklärten § 2 StGB.
Art. 77.

gegenſtandslos.)

Beraumt der AR. die Bauptv. an, ſo iſt der

Antrag des FA . dem Angeich mit der Badung zur IV. Vollzugsvorſchriften.
HauptB. zuzuſtellen .

Es empfiehlt ſich Vollzugsvorſch. für die F.

Art . 78. StrPfl. zu erlaſſen. Die Vorſchr. können im

Die þauptV . tann auch beim Ausbleiben des
weſentlichen den Vorſchr. für die Behandlung

Angech . ſtattfinden. der amts- und ſchöffengerichtlichen Strafſachenund

Der Angeſch. tann ſich durch einen mit ſchrift- den Dienſtporſchr. für die Amtsanwälte (JMBI.

licher Bollmacht verſehenen Berteidiger vertreten laſſen.
1913 S. 419 ff.) nachgebildet werden . Auch die

Das Gericht kann in jeder Lage des Verfahrens

das perſönl. Érſcheinen des Angeſch. anordnen und
dort aufgeführten Formblätter werden nach ent

nötigenfalls durch Borführungs- oder Haftbefehl ers ſprechender Abänderung zwedmäßig in FRS. ver

zwingen. wendet. Die Verwendung von FRVerz. , in denen

Art. 79. mehrere Fälle behandelt werden , iſt wenig zwed

Wenn der Ungeſch. ein Hecht zu ſeiner gandlung mäßig, da das Schidſal der mehreren Fälle meiſt

vorſchüßt und wenn der Angeſan.die Eigenſchaft einer verſchieden iſt , infolgedeſſen das Fertigen von
Waldung als Schußwaldung in den Fällen beſtreitet: Auszügen notwendig wird. Aus Gründen der

wo dies von Belang iſt, ſo entſcheidet das Gericht

auch über das Recht und über die Schußwaldeigen:
Regiſtratur und der Ueberſicht über die Geſchäfte

chaft. Es kann jedoch die Unterſuchung ausſegen , empfiehlt ſich für alle beim AG. anhängig wer

den Beteiligten eine Friſt zur Erhebung der Klage denden FSIŠachen ein AnzVerz. für FStrSachen
beſtimmen, das Urteil über die Klageabwarten,ſowie (FAB.) zu führen, das einen der Sache ent
die Feſtſtellung, ob die Waldung eine Schußwaldungiſt oder nicht, bei der FPoibeh. veranlaſſen ; die ſprechenden ähnlichen Spaltenbau wie das amts

rechtsträftige Entſcheidung iſt dem Strafurteile zu- anwaltſchaftliche AnzVerz. zu bekommen hätte. Bei

grunde zu legen. der gegenwärtigen Regelung wird als Aktenzeichen

die Forſtamtl. Ueberſicht nebſt Nummer benükt;
Art. 80 .

da die Gerichte meiſt mit mehreren FAe. zu tun
Jn dem Strb. und in dem Urteil iſt auch die

haben , iſt dieſer forſtamtl. Ueberſicht auch noch
Berpflichtung zum Schadenserſaß feſtzuſehen , es ſei

denn , daß der Beſchädigte ausdrüưlich auf SchE. ver- die Bezeichnung des FA. beizufügen. Die Füh

zichtet oder ſich die Verfolgung ſeines Anſpruchs vor- rung eines Sißungskalenders iſt erwünſcht, fie

behält. Die Koſten der Feſtſekung des SchE. find geſchieht in der Praxis regelmäßig, obwohl keine

Koſten des Strafverfahrens. Die Vorſchriften
Die Entſcheidung über die Schepflicht ſteht hin- derartige Anordnung beſteht.

johtlich ber Rechtsmitter der Entſcheidung über die über die Forſtſtrafliſtenführung gehören nicht in
Berhängung einer Geldſtr. gleich. Der Geſchädigte das Gefeß, ſondern in die Vollzugsvorſchr., damit
tann tein Rechtsmittel einlegen.

Soweit die Berpflichtung des SchE. feſtgeſeßt iſt,
fie beweglich gehalten werden können . Es dürfte

iſt eine anderweite Verfolgung des Anſpruches aus
ſich empfel, len , anzuordnen, daß nur Vergehen

geſchloſſen. Der Geſchädigte tann, wenn er mit dem des FFr. in die Strafliſten aufgenommen werden

feſtgelegten Betrage nicht zufrieden iſt, den Mehrans und zwar am Beſten in die Hegiſter der Straf

ſpruch, wenn der Strafrichter die Zuerkennung des
regiſterbehörden.

ShE. abgelehntoder unterlaſſen oder er ſich die Ver

folgung des Anſpruch vorbehalten hat , den Anſpruch

im Zivilrechtswege geltend machen.
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Der Ausbau der Jugendfürſorge. des Kindes bis zu dem Zeitpunkt, in dem ſie des

Schußes nicht mehr bedarf , zu leiten und zu pflegen.
Bon Amtsgerichtsrat Göllerer in Martt Erlbach .

Die Jugendfürſorge findet ihre Aufgabe in den

Die ſoziale Frage iſt in der Hauptſache eine Beſtrebungen zum Schuße und zur Rettung der
Frage der Volkserziehung. Je nachhaltiger die gefährdeten und verwahrloften Jugend. Mit der

Geſinnung der Menſchen die Richtung auf das lekteren Aufgabe will ich mich hauptſächlich be

Edle, Gute und Schöne erhält , deſto wertvoller ſchäftigen.
iſt ſeine Leiſtung für die Geſamtheit. Darum iſt Eine äußerſt wichtige Arbeit für unſer gegen :

eine tüchtige naturgemäße Erziehung der fittlich wärtiges Geſchlecht bildet die Jugendfürſorge. Das

unmündigen Jugend eine der wichtigſten und Leben der leßten Jahre war für unſere Kinder
edelſten Aufgaben des Staates. ſchwer. Alles, was ihnen ſonſt als ihr gutes Recht

Unſere Jugend verlangt nach Freundſchaft und gewährt wurde, Familienleben und damit Be

Gemeinſchaft, nach Erholung und Freude, fie bedarf haglichkeit , Heiterkeit, ſtändige warme Fürſorge

aber dabei der Aufſicht eine ebenſo wachſamen, für ihr Wohlbefinden, ein ruhiger Lebensgang ,
wie liebevollen Auges, der führenden Hand eines, alles das mußten ſie ſeit Jahren entbehren . Da

der esverſteht, mit ihrjungzu ſein. Die wenigſten gewöhnten ſich die Kinder bald daran,ihr eigenes

Familien können nach dieſer Richtung hin der Leben zu führen und feinem mehr Rechenſchaft
Jugend bieten , was dieſe nach ihrer Eigenart ver- abzulegen . Neben der Arbeit an der gefährdeten

langen darf. Die allgemeinen Klagen über die Jugend iſt daher auch die an der normalen Jugend
böſe Jugend nüßen nichts, ſie hindern auch nicht , wichtig. Wenn die normale Entwiklung unſerer

daß dieſeuns mehr und mehr aus den Händen Jugend durch ausgiebige Tätigkeit möglichſt ge
gleitet . Car mancher verkommene Menich aber ſichert werden kann, ſo wird die auf die Ver

tritt als Ankläger nicht nur vor denen auf, die wahrloften fich richtende ganz von ſelbſt geringer.
ihn an den Abgrund geführt haben , ſondern auch Ein Zweig der Jugendfürſorge, welcher die

vor denen , welche es verſäumt haben, die rettende ſorgfältigſte Beachtung und hingebendſte Pflege

Hand auszuſtreden . Das Kind iſt vom Triebleben derJugendfreunde verdient, iſt die Jugendgerichts

beherrſcht und geht von ſeinem Ich und von ſinn : hilfe. Am Jugendgericht mündet ja ein großer

lichen Eindrüden aus ; der Erwachſene handelt Teil jugendlichen Verderbens und der Jugendver:

nach dem Verſtande und nach Sittengeſeßen, ſtellt wahrloſung zuſammen. Noch nie waren die Jugend:

ſich ſelbſt in den Dienſt des Ganzen und macht gerichte ſo beſchäftigt als während des Krieges
nicht Gebot und Verbot, ſondern das Erkennen und nach ihm . Die Straffälligkeit der Jugend.

von Gut und Böſe zur Richtſchnur ſeines Handelns . lichen hat ſich faſt verdoppelt und die vorgenannte.

Es wird daher unſer Bemühen um die Jugend Zeit hat auch verſchlimmernd auf die Art der Ver::

nicht den gewünſchten Erfolg haben , wenn es uns gehen eingewirkt. Andererſeits bietet das Jugend

nicht gleichzeitig gelingt, edle Menſchen um ſie gericht als wirkſam warnende Inſtanz auf dem

zu ſcharen. Lebensweg der Jugend vielfach die beſte Gelegen :

Die Jugend bedeutet die Zukunft des Volkes. heit, einem noch einigermaßen gut gewillten jungen

Darum iſt dem Gedeihen der Jugend eine tat- Menſchen mit der ganzen Macht helfender Liebe

träftige Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Täglich hört unter die Arme zu greifen . Der Jugendrichter

man das Klagelied von der ſchlechter werdenden braucht nicht bloß Helfer und Helferinnen, ſondern

Jugend anſtimmen . Nicht mit Unrecht. Sicher auch einen beſſeren Ausbau ſeiner Drganiſation.

iſt das Eine, ein Teil der trüben Jugenderſcheinungen Die Schaffung eines Jugendgerichtsgeſeßes iſt

wird noch lange Zeit bleiben und durch die Ge dringende Notwendigkeit. Schußaufſicht und Straf

ſchichte unſeres Volkes wird noch nachJahren und ausſeßung ſind zweinachhaltigeForderungen. Da
Jahrzehnten ein breiter Strom von Menſchen fich mit hångt zuſammen, daß die ſtraffälligen Jugend

hinziehen, dem man es anmerken wird : ſeine lichen zu überwachen ſind. Die Jugendfürſorge

Jugend ſtand unter dem Kriege. Wir empfinden hat daher die Falle der Jugendgerichtshilfe zu

eine ſolche Ausſicht ſchmerzlich und bitter. Aber übernehmen und ſie zur Erledigung an ange

gerade deswegen dürfen wir nicht raſten und ruhen, ſchloſſene Vereine und ſonſtige Mitarbeiter zu ver

um aus den Schäßen der Liebe, der Sorge, des mitteln. Schon im Vorverfahren wären Mita

Wiſſens und der Erfahrung hervorzuholen und mit- teilungen an die Jugendfürſorge vom Staatsan

zuteilen, was alsgeeignet erſcheint ,eine pflichttreue, walt zur Einleitung von Jugendfürſorgemaßnahmen

arbeitſame, ehrliche , vaterlandsliebende Jugend zu machen. Wünſchenswert erſcheint eß, daß auch

heranzuziehen . die Polizei in allen Fällen jugendlicher Straf

Zweierlei Gruppen , welche es ſich angelegen vergehen Bericht an die Jugendfürſorge erſtattet.

ſein laſſen , die Jugend zu fördern und zu er- Die Jugendfürſorge ſtellt Ermittlungen über die

ziehen, haben wir zu unterſcheiden : Die Jugend= Verhältniſſe der Jugendlichen ſchon im Vorder:

pflege und die Jugendfürſorge. Die Jugendpflege fahren an, ſendet Berichte an das Jugendgericht

ſtellt ſich die Aufgabe, die underdorbene Jugend und beſtellt Schußaufſicht in allen Fällen, in denen

körperlich. geiſtig und fittlich von der Geburt fie notwendig zur Stärkung des oft ſchwachen
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Willens der Jugendlichen oder zu deren Schuß | lich und läſtig erſcheinen läßt. In der Erfüllung

vor dußeren Mängeln und Gefahren dienen kann . dieſer Pflicht dürfen ſich Helfer und Helferin nicht

Zwiſchen den mit dem Jugendgerichtsverfahren be durch unangenehme Erfahrungen oder Widerwillen

faßten Gerichten und der Jugendgerichtshilfe ſollte abbalten laſſen. Auf andere Weiſe werden ſie

eine viel engere Verbindunggeſchaffen werden. kan
. kaum eine hinlängliche Kenntnis der Verhältniſſe

Sobald ein Verfahren anhängig wird,ſollten Staats: der
der Schußbefohlenen erlangen können. Während

anwalt und Amtsanwalt mit der Jugendfürſorge der Schußaufficht wäre auf den Jugendlichen in

ſo raſch wie möglich in Verbindung treten . Die geeigneter Weiſe einzuwirken. Er wäre anzuhalten,

Jugendfürſorge wird ſich ſodann mit der Klärung falls er hiezu imſtande iſt, dem durch ihn Ge

der Verhältniſſeder Jugendlichen zu befaſſen haben. ſchädigten, wenn auch langſam , Schadenserſaß zu

Sie wird feſtſtellen , ob der Jugendliche aus einer leiſten, die ſchlechte Kameradſchaft zu meiden, den

allenfallfigen Haftentlaſſen werden kann und Beſuch des Rinos zu unterlaſſen uſw. Es wäre

welche Fürſorgemaßnahmen für ihn einzutreten aber ouch mit ſofortiger vorbeugender Fürſorge:

haben. Der Jugendrichter wird gut tun , wenn tätigkeit einzuſeßen , durch Beſchaffung von Arbeit,

er ſich mit der Jugendfürſorge ſchon vor Beginn vorübergehende Unterbringung in einem Heim oder

der Verhandlung in das Benehmen feßt , um zu einer Anſtalt. Schwänzen Kinder die Schule, ſo

erfahren , welche Fürſorgemaßnahmen in Vollzug wären ſie unter Shußaufſicht zu ſtellen. Nur

geſeßt werden könnten . Das erfordert aber eine durch harmoniſches Zuſammenwirken des Jugends

innige Verbindung des Jugendrichters mit der richters mit der Jugendgerichtshilfe können die

Jugendfürſorge, in der ſein Wort eine gewichtige Jugendlichen gerettet werden .

Bedeutung haben muß. Die Verhandlungen Dem Jugendrichter muß Vertrauen entgegen

gegen Jugendliche ſollten durch den Vormund- gebracht und ihm Spielraum gewährt werden,

ſchaftsrichter in nicht öffentlicher Sißung erfolgen . nach beſtem Wiſſen und pflichtgemäß zu entſcheiden.

Anweſend bei der Verhandlung ſollten nur Aerzte, Dann aber darf der Amtsanwalt gegen Urteile

Helfer und Helferinnen ſein . Erfolgt eine Frei. Erfolgt eine Frei- des Jugendrichters nicht Berufung einlegen , weil

ſprechung aus 56 StGB. , ſo ſoll der Jugend- | ihm das Urteil zu milde erſcheint. Die Abur

liche ſofort in Schußaufſicht genommen werden. teilung der Kinder gehört wie geſagt vor den

Während der ganzen Verhandlung hat der Jugend: Vormundſchaftsrichter als Jugendrichter. Die mit

liche anweſend zu ſein. Nur in dem Augenblick, drei bis fünf Richtern befekte Straftammer iſt in

wo die Frage entrollt werden ſoll, ob der An- der Regel nicht in der Lage, alle die Nebenbe

geflagte erblich belaſtet iſt oder ob und inwieweit dingungen , die die Tat des Jugendlichen erklärlich

ihm die Einſicht und Zurechnungsfähigkeit in ſeine machen, zu erforſchen, geſchweige denn der pſychiſchen

Štraftat zugerechnet werden kann,wäre es wünſchen8- Eigenart des jugendlichen Angeklagten gerecht zu

wert, wenn der Angeklagte ſich aus dem Sißung8= werden . Jeder einzelne der drei bis fünf Richter
jaal entfernt und einſtweilen in die þut eines müßte ſich ja dann mit dem Angeſchuldigten genau

anweſenden Helfers oder einer Helferin täme . Be: vorher beſchäftigt haben, wie dieſes der Jugend

dauerlich iſt, daß die Schußaufficht noch nicht in richter tatſächlich tut und es müßte jeder einzelne

der wünſchenswerten Weiſe au&gebaut iſt. Um dieſer Richter beſonderes Intereſſe und vor allem

die Intereſſen des Jugendlichen wahrzunehmen, Verſtändnis für die kindliche Eigenart befißen, wie
würde es ſich empfehlen, daß ein Helfer oder eine das gleichfalls wieder bei dem Jugendrichter der

Helferin als Pfleger dem Jugendlichen oder als Fall iſt . Der Einzeljugendrichter kann daher beſſer

Beiſtand für die Erziehungsberechtigten des Jugend- den Fall der Jugendlichen beurteilen wie ein Richter

lichen beſtellt würde . Ergibt ſich während der kollegium. Ein großer bedauernswerter Mangel

Schußaufſicht, daß der Jugendliche fich nicht gut iſt das Fehlen eines richtigen Verwahrungs:
führt, ſo wäre ein empfehlenswertes Mittel, wenn raumes für Jugendliche an Stelle eines Saft

der Jugendliche vor den Jugendrichter geladen lokales. Wo nur immer angängig ſollten Heime

würde, wo er fich mit ſeinem Belfer" einzufinden geſchaffen werden, in denen die Straffälligen unter

hätte. Hier wäre dem Jugendlichen zu eröffnen, gebracht werden können .
gebracht werden können . Die Strafe foli nur

daß Fürſorgeerziehung einſeßen werde , wenn er vollſtredt werden , wenn man von vorneherein

fich nicht gut führe. Zu erwägen wäre auch, ob weiß , daß der ernſtliche Wille ſich zu beſſern, beim

nicht in allen Fällen , in denen dem Jugendlichen Jugendlichen fehlt. Dann aber muß die Strafe

die bedingte Bewährung bewilligt wird, ſofort die im Gefängnis wirklich abſchređend wirken . Sie

Aufſtellung einer Schußaufſicht zu geſchehen hätte. darf den Jugendlichen nicht bloß zur höhniſchen

Bei der Schußaufſicht müſſen ſich Helfer und Kritik verleiten . Iſt der Jugendliche ſo filtlich

Helferin mit den Familien, denen die Erziehung verwahrloſt, daß ihn eine kurze Freiheitsſtrafe

der Jugendlichen anvertraut iſt, in ſteter Ver- nicht beſſern kann , dann iſt er zu einer jahrelangen

bindung halten . Zu dieſem Zwede ſollen regel- Erziehung in einer beſonderen Erziehungsanſtalt

mäßige Beſuche dienen . Dem Tatte der HelferDem Tatte der Helfer unterzubringen . Ueber den Wert der bedingten

und Helferinnen muß es überlaſſen bleiben, die Begnadigung iſt man vielfach verſchiedener Anſicht.

Form zu finden, die ihr kommen nicht zudringa Ich rede ihr das Wort. Bedingte Begnadigung
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bedeutet die Gewährung eines Strafaufſchubes mit Richter iſt mit Land und Leuten bekannt, der.

der Ausſicht, daß die ausgeſprocheneStrafe nach traut und verbunden . Durch ruhige und ſtille

Ablauf der als Probezeit geſekten Bewährungs- Arbeit zieht er die Leute an . Darum ſoll er in
.

friſt erlaſſen wird . Wer alſo bedingt begnadigt ſeinem Bezirk in den Jugendfürſorgevere
inen

mit

wird , iſt noch nicht von der Strafe frei . Es wird arbeiten und ſie leiten . Ihm follen für ſeine

ihm nur durch eine längere Probezeit die Gelegen- Tätigkeit Helfer und Helferinnen zur Seite ſtehen.

heit gegeben , ſich eine künftige Begnadigung zu Sie zu gewinnen, wird eine Hauptauſgabe des

fichern. Um dieſes aber zu erreichen , muß er ſich mit der Jugendfürſorge und Jugendpflege befaßten

während der Probezeit vor der Begehung weiterer Richters bilden . Vielfach hört man die Meinung

Straftaten hüten und ein einwandfreies Leben åußern, daß die Helfer und Helferinnen für ihre

führen . Er darf ſich alſo in Schule, Haus und Arbeit bezahlt werden ſollen . Ihre Arbeit iſt

Beruf nichts Ernſtlicheres zuſchulden kommen mühevoll und zeitraubend .
mühevoll und zeitraubend. Aber ſie wird nur

laſſen. Die bedingte Begnadigung hat ſich mit dann ſegensreich, wenn ſie aus warmem Herzen

gutem Erfolge eingeführt. 70-80 % der abges geboren wird . Das iſt aber nur der Fall, wenn

urteilten Jugendlichen führen fich ſo gut , daß fie uneigennükig geleiſtetwird . Es gibt kein ſchöneres

ihnen die Strafe auch wirklich erlaſſen wird. Sie los auf Erden, als bedrängten Kindern in ihrer

finden ſich auf dem Wege der Sühne und Be: Not beizuſtehen, ihre Not zu lindern und ihr

währung wieder zurecht.") Nur einen Fehler hat Wohl zu ſuchen undzu fördern. Vorausſeßung für

die bedingte Begnadigung, daß ſie die Belaſtung eine erſprießliche Tätigkeit der Helfer und Belfe

mit dem Strafurteil nicht aufhebt.

rinnen iſt, daß fie Liebe zur Jugend, Verſtand

Soll erſprießliche Arbeit auf dem Gebiete der nis für fremde Verhältniſſe, die Fähigkeit, die

Jugendfürſorge geleiſtet werden , ſo muß vor allem jugendliche Seele zu verſtehen, ein gewiſſes Maß

die richtige Perſönlichkeit gefunden werden , in deren von Lebenserfahrung, Energie und Entſchloſſenheit,
Hand die Führung und Leitung gelegt werden einen wohlwollenden Sinn , ein heiteres Gemüt

ſoll. Ich habe alle Achtung vor den Geiſtlichen und vor allem Feinfühligkeit und Zartheit in

und Lehrern , die in enger Fühlung mit der Jugend ihr Arbeitsfeld mitbringen . Solche Eigenſchaften

ſtehen. Aber zu Führern und Leitern von Jugend- können aber nichterlerntwerden ,ſondern müſſen ange:

fürſorgeämtern gehören unbedingt Männer, die boren ſein . Gut arbeitende Helfer und Helfe

mitten im Leben ſtehen , vor denen ſich täglich das rinnen ſind die beſten Werber und der größte Ge

geſchäftliche Leben und Treiben der Gegenwart winn fürJugendfürſorge und Jugendpflege. Herz

vollzieht, deren Auge durch die in Ant und Bes und Verſtändnis für das einfache Volt müſſen

ruf geſammelten Erfahrungen geſchärft iſt, die in Richter, Helfer und Helferinnen in ihrer Jugend

den Gefeßen Beſcheid wiſſen und die nicht bloß arbeit leiten . Alle deutſchen Frauen und Männer

in Fühlung mit der Jugend ſtehen , ſondern müſſen ſich aufrafſen, ſich dem Helfer und Helfe

die auch mit den Fürſorgeberechtigten in Berührung rinnendienſt mit größter Liebe und größtem Ernſte

kommen . Ein ſolcher Mann iſt ohne Zweifel der zu widmen, damit unſere deutſche Jugend bald

Richter, der im langen Verkehr mit der Jugend wieder auf die Höhe kommt. Das iſt aber nur

deren Wohl und Weh gründlich kennen lernt, der möglich durch eine ſtraffe Organiſation . Es er

durch ſeinen Beruf Einblick in die Verhältniſſe ſcheint daher als dringendes Bedürfnis, am Siße

von Vater und Kind gewinnt und vor deſſen eines jeden Amtsgerichts einen Jugendfürſorge

Augen fich täglich die mannigfaltigſten Bilder aus verband in das Leben zu rufen . Er ſoll nicht

Familie und Alltagsleben wiederholen. Er kann bloß dem Jugendgerichte eine wertvolle Stüße

für den gegebenen Fall eine Perſon ausfindig bilden, ſondern auch werktätig für die Jugend

machen und beſtimmen , mit der er erfolgreich den ſchaffen, ſowie praktiſche und juriſtiſche Ratſchläge

vor ihm liegenden Fall erledigen kann. Nur keine in Angelegenheiten der Jugend geben. Der Jugend

ſchwerfällige Organiſation . Der rechte Mann an fürſorgeverband wäre unmittelbar dem Amtsges

den rechten Plak. Hier tut Eile oft mehr not richte einzugliedern und in die Geſchäftsaufgabe

als in anderen Dingen. In unauffälligſter Weiſe ! des Richters
des Richters auch die Jugendfürſorge einzu :

kann der Richter Fühlung mit den geeigneten reihen . Der Verband hätte fich aber nicht bloß

Perſönlichkeiten nehmen, die er gerade braucht, mit der Rettung der verwahrloſten und der ge

kann vermitteln, den Jungen in geeigneter Stelle fährdeten Jugend zu befaſſen, ſondern auch einen

unterbringen und die Ueberwachung der Jugend: Teil der Aufgaben aus der Jugendpflege mit

lichen ſelbſt betätigen oder geeignet fördern . Der herüberzunehmen , nämlich die wirtſchaftliche För

1) A nm. der Schriftleit
ung

. Der Prozent derung der Jugend durch Berufsberatu
ng, Arbeits

ſaß von 70–80° iſt wohlzu hoch geſchäßt. Außers nachweis und Lehrſtellenv
ermittlung.

dem iſt zu berüdſichti
gen

, daß heutzutage die Uebers Berufsber
atung, Arbeitsnac

hweis
und Behr

zahl der ſtrafbaren Sandlung
en

unentdeďt bleibt, ſtellenvermi
ttlung

ſollten zu den obligatoriſc
hen

wenigſten
s

in der Großſtadt. Die ſog . „ gute Führung“
Pflichten des Jugendfürſorgev

erbandes gehören,

bedeutet alſo vielfach nichts anderes , als daß der
Zugendliche das zweites oder drittemal nicht erwiſcht ſoweit ſchulentlaſſene Waiſen in Betracht kommen.

wurde.

Unter Waiſen verſtehe ich jene Kinder, welche ents
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weder ihren Vater oder beide Eltern verloren Ablauf des Schuljahres ihre Schulzeit beendigen .

haben oder außer der Ehe geboren oder dauernd Das Erſuchen hätte den Namen, die Klaſſe und

von ihrem Vater verlaſſen ſind. die leßte Senſurnote, die Wohnung, den Namen

Eine der wichtigſten Aufgaben der Jugend- und die Wohnung des Vormundes , die Bezeich-:

fürſorge iſt die Arbeitsbeſchaffung für die der nung ob vaterlos, elternlos, vom Vater verlaffen,

Volksſchule entwachſene Jugend. Årbeit edelt. unehelich, welchen Beruf das Kind ergreifen wolle,

Darun Erziehung der Jugend zur Arbeit !Aber ferner die Frage zu enthalten , ob das Kind beim

nicht bloß Arbeit ſoll dem Jugendlichen verſchafft | Behrherrn wohnen ſolle. Bei der Berufsberatung,

werden, ſondern es ſoll ihm eine ſolche angelernt die der Amtsrichter mit Zuziehung gewonnener

werden, die zu ſeinen perſönlichen Verhältniſſen Helfer und Helferinnen vornimmt, iſt es angezeigt,

paßt. Das erfordert aber, daß man ſich mit die geſellſchaftliche Stellung des Kindes, die Ver

allen Verhältniſſen und Neigungen des Jugend- mögenslage und die ſonſtigen perſönlichen Ver

lichen genau vertraut macht. Fångt doch von der hältniſſe des Kindes zu berüdrichtigen. Das Er

richtigen Berufswahl in den meiſten Fällen die gebnis der Beratung iſt dann in ein eigens zu

Zukunft, das Glück und die Zufriedenheit des dieſem Zwede angelegtes Verzeichnis einzutragen.

ganzen ſpäteren Lebens ab . Wenn man daher Einer beſonderen Neigung des Aindes iſt Rech

den Minderjährigen zu einem Berufe vorbereitet nung zu tragen. Dabei iſt aber immer zu ers

oder hierin beſchäftigt, der den Intereſſen des wägen, ob Geſundheit, körperliche Anlagen und

Kindes durchaus nicht entſpricht, ſo muß darin diegeiſtigen Fähigkeiten des Kindes die Ergreifung

ein ſchwerer Mißbrauch erblidt werden . des Berufes ratſam erſcheinen laſſen. Für die

Aber immerhin iſt dabei auch zu erwägen , ob jungen Leute iſt heutzutage die Erlernung eines

der gewünſchte Beruf nicht den Jugendlichen nach nicht wiſſenſchaftlichen Berufes, insbeſonders eines

ſeinem Vorleben gefährdet und in das Verderben Sandwerkes der richtige Weg, der die Möglichkeit

bringt. Zur Arbeitsvermittlung muß daher die gewährleiſtet, einmal wirtſchaftlich ſelbſtändig zu

Renntnis des Vorlebens und die körperliche Ver: werden. Wie abzuraten iſt, daß ein Kind ſein

faſſung kommen . Eine gute Lehre iſt die beſte Fortkommen in einer ungelernten Arbeit ſucht,

Schule für den werdenden Mann. Lehrmeiſter ſo iſt ebenſo dringend abzuraten , die Kinder für

des Jugendlichen ſoll aber nur der werden , welcher einen ſogenannten gelehrten Beruf vorbereiten zu

den Knaben an Gehorſam, Gewiſſenhaftigkeit und laſſen . Nicht bloß, daß Jahre unausge

Pünktlichkeit gewöhnt und ihn zur Sparſamkeit feßter geiſtiger Tätigkeit auf dieſe Vorbereitung

erzieht und anleitet. Hat in Unüberlegtheit ein zu verwenden ſind und große Geldopfer während

Jugendlicher einen Fehltritt begangen, ſo ſoll ihn vieler Jahre für die Durchhaltung der Kinder

ſein Lehrmeiſter oder Arbeitgeber nicht ſofortzur gebracht werden müſſen, ſind die Äusſichten für

Anzeige bringen, ſondern ſeine Verfehlung dem die Ergreifung eines gelehrten Berufes geradezu

Ingendfürſorgeverband mitteilen . Eine gut geſinnte troftlos. Dringend iſt wegen Ueberfüllung zu

Perſon wird ſich dann des Knaben durch ver- warnen vor dem Studium des Rechtswiſſenſchaft,

ſtåndnisvolle und opferwillige Ueberwachung an: vor dem Studium der Medizin, vor der Wahl

nehmen und mit Belehrungen und Mahnungen des Berufes zum höheren Lehramt , dann vor dem

auf ihn einwirken . Studium der Landwirtſchaft. Der Offiziersberuf

Nicht unterlaffen möchte ich zu empfehlen , daß und ſonſt eine höhere militäriſche Laufbahn find

einem Jugendlichen , der eine Arbeit verloren hat, durch den verlorenen Krieg ſo gut wie ausge:

ſo raſch als möglich eine Beſchäftigung verſchafft ſchaltet. Ueberhaupt kann den jungen Leuten für

wird , durch die er guten Männern anvertraut die nächſte Zeit die Wahl eines geiſtigen Berufes

wird. Aber nicht nur mit der Unterbringung der nur ernſtlich widerraten werden . Nur wer über

Kinder iſt die Aufgabe der Jugendfürſorge er- hervorragende Geiſte& gaben und einen unermüd :

ledigt , ſondern es muß auch eine ſtändige Ver- lichen Fleiß verfügt, mag es wagen, ſich dem

bindung zwiſchen ihrem Schußbefohlenen und ihr gelehrten Studium hinzugeben . Vergeſſen darf

aufrecht erhalten werden . In beſtimmten ZeitIn beſtimmten Zeit auch nicht werden, daß heutzutage in Deutſchland

abſtänden ſind dieſe Kinder aufzuſuchen und ſind ein geiſtiger Beruf bei weitem nicht mehr das

ihre Wünſche entgegenzunehmen . Anſehen genießt wie früher . Ein tüchtiger Ge

Neben der Arbeitsbeſchaffung iſt von größter werbsmeiſter wird es auch heute zu einem gut

Bedeutung die Berufsberatung. Dieſemuß dahin auskömmlichen Daſein bringen. Die Eltern und
wirken, daß möglichſt alle Jugendlichen wieder Vormünder ſollen daher , falls die Verhältniffe

gelernten Berufen zugeführt werden. Wie ſon es nur einigermaßen erlauben , die Kinder nach

nun die Leitung der Berufswahl und die Ver- der Entlaſſung aus der Schule nicht ohne weiteres

mittlung der geeigneten Lehr- und Arbeitsgelegen: in eine Fabrit ſchicken oder zum Gelegenheitsar

heiten vor fich gehen ? beiter beſtimmen . Der ungelernte Arbeiter bes

Im April oder Oktober überſendet der Richter kommt zwar zunächſt einen höheren Lohn als der

ein Erſuchen an die zuſtändigen Behrerum Lehrling. Aber in den meiſten Gewerben erhält

Bezeichnung derjenigen Waiſenfinder, welche mit l auch der Lehrling Roſt und Wohnung und , wo
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das nicht der Fall iſt, eine entſprechende wöchent | einzuladen. Die Helfer und Helferinnen werden

liche Vergütung . Den Lehrling muß und darf es für eine vornehme Aufgabe erachten, die unter

während ſeiner Lehrzeit nur das eine beſeelen : gebrachten Kinder auch fittlich zu fördern. Sie

Gewinn aus der Lehre für ſeinen erwählten Beruf. werden den Umgang der Kinder überwachen und

Auch bei den Mädchen iſt die ungelernte Bes immer darauf bedacht ſein , daß das Kind eine

ſchäftigung leichter zu erhalten und gewährt auch ſachgemäße Ausbildung in den Arbeiten ſeines

guten Verdienſt, ſo lange das Mädchen jung und Gewerbes erhält und daß ſeine Kraft nicht über

ruſtig iſt. Eine ungelernte Beſchäftigung bietet Gebühr ausgebeutet wird.Gebühr ausgebeutet wird. Die Kinder werden

aber keine Verſorgung für die Zukunft. Die Ar- dann auch zur Sparſamkeit ermahnt.

beit ſoll nicht allein Ernährung ſchaffen ; fie muß In regelmäßigen Zeitabſtänden von vierzehn

auch dem Leben Wert und Inhalt geben. Bei Tagen ſoll der Jugendfürſorgeverband eine Sißung

der Berufswahl iſt auch der körperliche Zuſtand abhalten , in denen Anregungen von allgemeiner

der Jugendlichen in das Auge zu faſſen , auf vor- Bedeutung erörtert und einzelne Fälle beſprochen

handene Krankheiten oder Anlagen dazu iſt Rüd- und beraten werden .

ficht zu nehmen. Der Ariegszuſtand und die darauffolgende Zeit

Unſere Volkswirtſchaft verlangt zu ihrer Er- haben in der Heimat unter der ſchulentlaffenen

ſtarlung gut ausgebildete Kräftean Hand- und Jugend eine Jugendnot hervorgerufen, wie ſie in

Kopfarbeitern, die Ariegsverluſte an Millionen gleichem Umfang vorher nicht bekannt war. An

von Menſchen müſſen fich dadurch ausgleichen, den Folgen dieſer Not wird unſer Volkam längſten

daß alle Hände, namentlich aber bei unſerem ge- zu tragen haben . Das lange Fehlen der våter:

werblichen Nachwuchs für geſchidte Arbeitsleiſtung lichen Zucht, die hohe Verdienſtmöglichkeit hat in

herangebildet werden . Wir müſſen ſuchen, für vielen jungen Leuten eine Selbſtherrlichkeit groß

ſie die möglichſt beſte Ausbildung zu erreichen in werden laſſen, die ſich jeder erzieheriſchen Beein:

allem , was wir vornehmen im Denken und im fluſſung zu entziehen weiß. Zügelloſe Genußſucht

Arbeiten . In der richtigen Anwendung dieſer macht ſich breit, Unbotmäßigkeit
, die zu den

Grundſäße auf uns ſelbſt, vornehmlich aber auf ſchwerſten Reibereienſchwerſten Reibereien führt, eine um fich grei-.

die Erziehung unſerer Jugend werden auch die fende Schundliteratur begünſtigen den Berfall.

Jugendfürſorgeverbände ihre richtige Stellungihre richtige Stellung Uebermäßiges Rauchen , der Beſuch von Wirt

gegenüber der ſchußbedürftigen Jugend zu findenſchaften , Lichtſpieltheatern und ähnlichen Ver

haben . gnügungen, ſowie das nächtliche Umherſtreunen ,

Um ja bei der Beurteilung des Berufes nicht die Gefahren und ſchädlichen Einflüſſe, welche

irre zu gehen, wird fich der Leiter der Jugend- durch ſchlechten Leſeſtoff drohen , wirken nachteilig

fürſorge angelegen ſein laſſen , zu erforſchen, welche auf Rörper und Geiſt der Jugend. Die Straf

Krankheiten in der Familie des Kindes beſtehen , fälligkeit der Jugend iſt ebenſowohl der Zahl als
welche Krankheiten das Kind bereits durchgemacht der Art nach geſtiegen . So ichwere Verbrechen

hat, wie augenblidlich der Geſundheitszuſtand des wie jeßt ſind in dem Maße nie von Jugendlichen

Kindes iſt. Eine genaue Unterſuchung durch den verübt worden . Um dieſe traurigen Verhältniſſe

der Jugendfürſorge naheſtehenden Arzt wird ſich wieder einzudämmen , müſſen wir dahin kommen,

oft nicht umgehen laſſen . Die Ermittlung guter daß bei jedem Amtsgericht, wie ich nochmals be:
Lehrſtellen und Dienſtherrſchaften wird dann Auf- tone, eine Jugendhilfe eingerichtet wird. Dieſe

gabe der Helfer und Helferinnen ſein . muß hauptſächlich dafür Sorge tragen , daß in

In einer Sißung, die vom Richter geleitet Zukunft die Kinder, welche noch gut und under

und von den Helfern und Helferinnen beſuchtiſt, dorben ſind, in gute Hände und zuverläſſige Auf

wird über die endgültige Unterbringung des Kindes, ſicht kommen, dann ſchneidet fie den Rettungs
über die Vereinbarung der Lehrbedingungen , und Arbeitshäuſern , den Gefängniſſen und Armen :

wobei hier auch die Gewährung von Erleichte häuſern einen nicht unerheblichen Zuzug ab . Die

rungen, ſei es durch Abkürzung der unentgelts gute Erziehung der Kinder iſt mehr als ein

lichen Lehrzeit oder durch andere Vergünſtigungen Handwerk, mehr als ein Geſchäft, ſie iſt eine

zur Sprache zu bringen ſein wird , zu beſchließen Kunſt. Eine Runft will aber nicht bloß ſorg

ſein . Bei den Mädchen iſt in das Auge zu faſſen , fältig erlernt und fleißig geübt ſein, ſondern ſie

daß es ſowohl eine hauswirtſchaftliche, als auch verlangt auch eine gewiſſe Geſchidlichkeit, ein be:

eine gewerbliche berufliche Ausbildung erhält . ſonderes Talent und unermüdliche Ausdauer.

Vor Anberaumung der Sißung haben die Steigt unſere Jugend wieder empor und wir
Pfleger und Pflegerinnen über jedes Kind genaue wollen ed hoffen , dann dürfen wir auch wieder

Erkundigungen bei den Lehrern , Vormündern, den Aufſtieg unſeres ganzen Volkes erwarten.

Müttern und ſonſtigen Angehörigen perſönlich

einzuziehen. In allen irgendwie zweifelhaften

Fällen iſt der Amtsarzt oder ſein Stellvertreter

um unentgeltliche Unterſuchung zu erſuchen . Die

dem Kinde naheſtehenden Perſonen ſind zur Sißung
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Ueber den Stand der Steform der feichsjuftiz- vomPolizeiunrecht, die ſchon dasrecht gutebayer.

geſekgebung, insbeſ. über den neuen Entwurf Latbeſtände,wie Bettel,landſtreicherei,Tierquälerei,

StGB. von 1861 kannte, angebahnt. Einzelne

des Strafgeſekbuchs. Unterhaltspflichtverlegung, Fälſchung von Legiti

Bon Staatsrat Dr. A. Meyer in München . mationspapieren uſw. find aus dem Kreis der

(Sslus . )
Uebertretungen herausgehoben und als kriminal

ſtrafrechtliche Tatbeſtände zu Vergehen gemacht

Und nun möchte ich aus den Grundzügen des worden. Eine Einarbeitung von Nebengeſeßen

neuen StGE. nur einiges hier mitteilen. Ich iſt nicht erfolgt. Sie iſt, nachdem das ganze

behalte mir vor, darauf ein anderes Mal ein Kriegsſtrafrecht noch inmitte liegt, noch ſchwieriger

gehend zurüdzukommen . Ich möchte es jeßt im wie vor dem Kriege. Die Einarbeitung der Neben

weſentlichen nur aus dem Grunde tun, um meine geſeße wird im weiteren Fortgange der geſeßgeber

perſönliche Anſicht hier darzulegen , daß von einer riſchen Verhandlungen zur Frage der Durchſicht

grundſäßlichen Aenderung des Strafverfahrens ießt werden . Sie müſſen dem allgemeinen StG .,

abzuſehen iſt, weil ſonſt nach Einführung des namentlich hinſichtlich der Verſchuldungsformen

neuen StGB. die neue StPO. wieder grundlegend entweder im EG. oder in einem beſonderen Gefeß

geändert werden muß. Die augenblidliche geſek: angepaßt werden .

geberiſche Bochkonjunktur für die neue StPO. iſt Es gehört zum Weſen eines neuzeitlichen Sto. ,

vorüber. Sie kehrt m .E. nicht wieder. Man daß in ihm das Verſchuldungsprinzip reſtlos durch

tann große Reichsjuſtizgeſeße nicht ſo raſch erle- geführt iſt. Es iſt programmatiſch von dem Saße

digen wie Steuergeſeße. beherrſcht, keine Strafe ohne Schuld. Es iſt dies

Zuweilen hörtman die Anſicht, es könne durch eine elementare Forderung der Gerechtigkeit. Straf

eine völlige Aenderung der kulturellen , ſozialen bar iſt nur, wer vorſüßlich oder fahrläſſig handelt.

und wirtſchaftlichen Verhältniſſe das Verbrechen Bezüglich des Steuer- und 300 ſtrafrechtes, das

überhaupt verſchwinden ; in dieſer Entwicklung im übrigen långſt ſchon reformbedürftig iſt, werden

werde dann das StrR. entbehrlich. Ich möchte dieſe Verſchuldungsfragen im EG. zu prüfen ſein.

wünſchen, daß dem einmal ſo würde. Alein mit Dem Verſchuldungsprinzip widerſpricht vor allem

dieſer Entwidlung rechnet jedenfalls der neue E. die abſtrakte Erfolgshaftung des geltenden Rechtex.

noch nicht. Er bringt eine Ueberarbeilung des Ift für den Fall, daß eine ſtrafbare Handlung

E. der großen StrRRommiſſion nach den ver : eine im Gefeß beſonders bezeichnete Folge hat,

änderten politiſchen, wirtſchaftlichen und ſozialen z . B.Rörperverleßung mit Todesfolge, eine höhere

Verhältniſſen der Jeştzeit , im Einzelnen bringt Strafe angedroht, ſo fod ſie den Täter nur treffen ,

er aber auch tiefgreifende Neuerungen. Man hat wenn er den Erfolg als möglich vorausſehen konnte.

aus den negativen Erfahrungen des Kriegsſtraf: Alſo nur ſchuldhaftes Bewirken des Erfolges ſoul

rechtes manches geſeßgeberiſch verwerten können die Belaſtung begründen. Im ſchwurgerichtlichen

und dann iſt es unſerer Sto. nur förderlich, daß Verfahren wird die Vorausſehbarkeit den Gegen

nunmehr auch die neuen ſchweizeriſchen StGE. ſtand einer Nebenfrage zu bilden haben .

erſchienen find, die, eine Aulturtat eines neutralen Im Anſchluß an die neuzeitliche StG . der
Landes, während des Krieges herausgekommen öſterreichiſchen und ſchweizeriſchen E., gibt der E.

find. Der Juriſt wünſcht die Angabe der Para- auch Erläuterungen, ſo z . B. über Zeit und Ort

graphenzahl. Alſo nach den bisherigen Diſpoſi- der Tat und Begriffsbeſtimmungen über die Schuld

tionen zählt der E. 434 Paragraphen , eine Folge des formen für Vorſak, Abſicht, Fahrläſſigkeit. Er

umfangreichen allg. Teiles. Wie ſeine Vorgänger kodifiziert die reichsgerichtliche Rechtſprechung und

legte er fich auf keine beſtimmte StrRTheorie feſt. das Ergebnis der Wiſſenſchaft. Die neue Form

Bei unſeren Beratungen in den StrRK. war der für den direkten Vorſaß, bei dem der bedingte

ſtrafrechtliche Schulenſtreit für uns die geringſte Vorſaß ausgeſchloſſen iſt, heißt wiſſentlich. Die

Sorge. Neben dem Vergeltungsgedanken , daß Fahrläſſigkeit iſt geſchieden in bewußte und un:

die Strafe die gerechte Folge der Schuld iſt, bewußte Fahrläſſigkeit. Doch noch einen Augen

tommen noch andere Strafzwede in Betracht, die blick zurück zur ſubjektiven Verſchuldung. Dahin

ein neuzeitliches Sto ., das Schußrecht iſt und gehört die Behandlung des Rechtsirrtums im StrR.

auch der ſozialen Fürſorge zu dienen hat, zu bez Es iſt dies vielleicht die geſekgeberiſch wichtigſte

rüdfichtigen hat. Gegenüber der Geſamtheit die Frage der Reform . Der geſeßgeberiſche Hergang

Generalprävention, gegenüber dem einzelnen Vers iſt bekannt. Das RG. hat unter Bezugnahme

brecher Befferung und äußerſtenfalls ünſchädlich auf § 59 des StGB . ebenſo wie der Vorf. an

machung. der Trennung des ſtrafrechtlichen und außerſtraf

Der E. behandelt, an der Dreiteilung feſt= rechtlichen Irrtums feſtgehalten. Der GegenE.

haltend, die Verbrechen und Vergehen unddann und der KommiſſionsE. gaben ſie auf . Leşterer

die Uebertretungen beſonders. Für die Ueber- faßte , auch Rommiſſionen kennen Rompromiſſe,

tretungen iſt ein beſonderer allgemeiner Teil ge- die Regelung nicht an der Wurzel und gab nur

ſchaffen und die Trennung des Kriminalſtrafrechtes | eine Strafzumeffungsanweiſung im Abſchnitt über
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Strafzumeſſung. Unter den kriegsſtrafrechtlichen bei den Vergehen iſt nicht weſentlich erweitert.
Erfahrungen haben wir ja alle mehr oder minder Man ſoll nicht ohne Not ſtrafen . Der E. be

zu leiden gehabt. Ich meine die Unzahl der ſtraft auch den Verſuch milder als die vollendete

Strafvorſchriften , die kein Menſch mehr über Tatſache. Alſo keine Gleichſtellung von Verſuch

blicken konnte, und denfe an das ſtrafrechtliche und Vollendung. Er bekennt ſich auch zur ſub

Durcheinander, bis endlich die BRVD. v. 18. Nov. jektiven Theorie und ermöglicht, daß allenfallſige

1917 die Berücfichtigung des ſtrafrechtlichen Jrr: Härten dieſer Theorie der Beſtrafung des

tums bei Zuwiderhandlungen gegen die Kriegs. Verſuchs an einem untauglichen Objekt oder mit

vorſchriften zuließ . Ich begrüßte und empfahl einem untauglichen Mittel gemildert werden. In

ihre grundſäßliche Uebernahme für das allgemeine der Lehre von der Teilnahme brauche ich nur

StrR .“) Das StrR. muß gerecht ſein. Und ſo an zwei geſeßgeberiſche Probleme, Aufgabe der

macht ießt der E. auch völlig reinen Tiſch und bisherigen Afzeſſorietät der Teilnahme und an

beſtimmt in der Schuldlehre „ handelt der Täter die Gleichſtellung der Beſtrafung des Gehilfen und

dorſaßlich, hält er aber auf Grund recht: des Anſtifters mit dem Täter zu erinnern . Der

lichen oder tatſächlichen frrtums die E. folgt auch hier der deutſchrechtlichen Entwidlung,

Tat für erlaubt, ſo iſt die Strafe zu beſtraft den Gehilfen milder als den Anſtifter,

mildern. War der Irrtum unverſchuldet, verſelbſtändigt aber die Teilnahme , denn es hat

ſo iſt der Täter ſtraffrei." In den Straf- das Rechtsempfinden der Allgemeinheit oft ver

zumeſſungsvorſchriften ſind entſprechende Beſtim- lekt, daß der Anſtifter oder Gehilfe, auch der Bes

mungen eingeſtellt. Es bedeutet dies einen der i günſtiger oder Fehler an der Tat eines Unzu

allerweſentlichſten Fortſchritte des neuen E. Nebens rechnungsfähigen nicht beſtraft werden konnte.

bei : Das Bewußtſein der Rechtswidrigkeit bildet Dem ſchuldhaft Handelnden , den ſtrafrecht

im E. kein allgemeines Erfordernis der Straf- lich verantwortlichen Täter gebührt die Strafe.

barkeit. Entſprechend dem geltenden Rechte iſt Sie ſoll richtig und gerecht bemeffen ſein . Die

es nur bei den Tatbeſtänden erforderlich,wo die Todesſtrafe behält der E. bei; auch der Vore.

Widerrechtlichkeit der Handlungsweiſe in die geſek- und der KommiſſionsE. haben ſie als unentbehr

liche Begriffsbeſtimmung aufgenommen iſt. lich einſtimmig beibehalten. Sie iſt im E. nur an

Nur der ſchuldhaft handelnde zurechnungsfähige einer Stelle angedroht, beim Morde, deffen Tat:

Täter iſt ſtrafrechtlich verantwortlich. Die Zu: beſtand in der geſeßgeberiſchen Anordnung nun:

rechnungsfähigkeit iſt Vorausſeßung aller Schuld. mehr dem Tatbeſtand des Totſchlag nachfolgt.

Die Faſſung der Unzurechnungsfähigkeit iſt vers In Uebereinſtimmung mit den beiden Vore. find

beffert; es iſt nicht mehr von dem Ausſchluß der beim Morde mildernde Umſtände unter Androhung

freien Willensbeſtimmung die Rede und damit von lebenslänglichem Zuchthaus oder Suchthaus

die namentlich mediziniſch angefochtene Faſſung nicht unter 10 Jahren zugelaſſen.

des geltenden Rechtes in § 51 aufgegeben. Dann Der Wert eines neuzeitlichen Sto . liegt vor

aber iſt in Ausfüllung einer oft beklagten Lüde allem in der Geſtaltung ſeines Strafſyſtems, insbeſ.

unſeres StGB. und im Anſchluß an die VorE. , der Freiheitsſtrafen, in ihrer Ausgeſtaltung und

das bayer. StGB. von 1861 fannte ſie ebenfalls ihrem Vollzuge, der den Verbrecher beſſern und

ſchon in Art. 81, die verminderte Zurechnung8: der Geſellſchaft wieder als nüßliches Glied zurück:

fähigkeit als obligatoriſcher Strafmilderungsgrund geben ſoll. Die verſchiedenen Freiheitsſtrafen er

eingeführt. Darunter fallen alle krankhaften Zu- halten ihren Inhalt erſt durch die Art ihresVoll

ſtände, welche eine Minderung der Zurechnung - zuges ; er ſoll vertieft werden. Im E. find all

fähigkeit herbeizuführen imſtande find; die Be- gemeine Richtlinien gegeben , zu denen ein be:

wußtſeinsſtörung darf aber nicht auf ſelbſtver- ſonderes Strafvollzugsgeſeß treten ſoll, für das

ſchuldeter Trunkenheit beruhen. eine gute Vorarbeit in dem E. der Strafanſtalt8

In dieſem Zuſammenhang bedarf es keiner beamten vorliegt . An Freiheitsſtrafen ſind Zucht

Erwähnung, daß das JugendStrr . in dem E. haus, Gefängnis , Einſchließung, die an Stelle der

reformiert iſt, ähnlich wie in dem vorgelegten E. bisherigen Feſtungshaft als Ehrenſtrafe tritt, und

eines IGerG. Ich habe ichon angedeutet, daß Haft vorgeſehen . Die in den beiden VorE. vor:

dieſer E. möglicherweiſe Geſetz werden könnte. geſehenen Schärfungen der Zuchthaus- und Ge

Dann ſoll man aber die richterliche bedingte Ver: fängnisſtrafe ſind geſtrichen. Dem ſog . Borſtal:

urteilung auch für Erwachſene zulaſſen. ſyſtem , Jugendgefängniſſe, ift Rechnung getragen ,

Ehe ich das Gebiet der ſubjektiven Verſchuldung die unbeſtimmte Verurteilung iſt nicht eingeführt.

veilaſſe und das Strafenſyſtem kurz berühre , möchte | Die kurzzeitigen Freiheitsſtrafen ſind weſentlich

ich noch einen Augenblickdie beſonderen Erſcheinungs- eingeſchränkt, für alle Vergehen iſt die Möglich

formen des Verbrechens, Verſuch und Teilnahme, keit geſchaffen , bei mildernden Umſtänden Freis

erwähnen. Das Anwendungsgebiet des Verſuche heitsſtrafen bis zu einem Monat durch Geld

5) Hiezu meine Abhandlung „ Entwi& lungsleime
ſtrafen zu erſeken. Die Geldſtrafe iſt wirtſchaft

aus dem Kriegsſtrafrecht“ in der Zeitſchrift für die
lich und ſozial reformiert und in weitem Umfang

geſamte Strafrechtswiſſenſchaft Bd. 39 S. 299 ff. angedroht und insbeſondere eine kumulative

1
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Geldſtrafe bis zu 100 000 M zugelaſſen , wenn dem Strafrichter zuweiſt; im gewiſſen Sinne liegt

die Tat auf Gewinnjucht beruht. Bei mittleren darin der Zentralnerv des E. Dieſe Erweiterung

und kleineren Verfehlungen machen die Geldſtrafen iſt geſchaffen, um Härten des Geſeķes, die der

und die Ausdehnung des Verweiſes aufErwachſene Gefeßgeber nicht vorausſehen konnte, zu vermeiden

nach den Umſtänden des Falles Freiheitsſtrafen und Vorwürfe von der StrRPflege und den

überhaupt entbehrlich. Die bedingte richterliche Richtern fernzuhalten .

Verurteilung will ihren Vollzug verhüten. Die Ich habe bisher von der Strafe geſprochen.

richterlich bedingte Strafausſeßung für Jugendliche Die Strafe beherrſcht nicht mehr allein ein neu:

und Erwachſene iſt nunmehr bei Haft, Einſchließung zeitliches StG. Das Strafenſyſtem muß durch

und Gefängnis ohne zeitliche Begrenzung zuges die beſſernden und ſichernden Maßnahmen ergänzt

laſſen , auch bei Erſakfreiheitsſtrafen, die an Stelle werden. In dem Fehlen dieſer Maßnahmen liegt

uneinbringlicher Geldſtrafen treten. Bei Zucht der Hauptgrund, daß unſer Sto. veraltet iſt..

haus , der entehrenden Strafe, ſoll ſie ausgeſchloſſen Freilich kann das Strå. in dem Rampfe gegen
ſein . Sie darf nur bewilligt werden , wenn der antiſoziale pandlungen nicht alles tun. Da

Verurteilte nach den Umſtänden der Tat und müſſen ſoziale und andere Maßnahmen eingreifen,
ſeinen perſönlichen Verhältniſſen beſonderer Berüd- alle die komplementăren Rräfte, die im Staats

fichtigung würdig erſcheint und die Erwartung leben und der ſozialen Fürſorge , in der charitativen

rechtfertigt, daß er ſich auch ohne Volſtredung Tätigkeit und in der Familie tätig ſind. Es

der Strafe fünftig wohlverhalten werde. Sie ſoli muß aber auch dafür geſorgt werden , daß der

aber einem Verurteilten nicht bewilligt werden , gewohnheits- und gewerbsmäßige Verbrecher, der

der im Inlande ſchon zu einer erheblichen Frei- rechtsgefährlich iſt und nicht mehr gebeffert werden

heitsſtrafe verurteilt worden iſt und dieſeganz tann,zum Schuße der Geſellſchaft unſchädlich ge:

oder teilweiſe verbüßt hat. Der bedingten Straf- macht wird. Fier kommt der Zwec des neuzeit

ausſeßung liegt ebenſo wie der vorläufigen Ent: lichen StrR. als eines Schußrechts der Geſellſchaft

laffung und der richterlichen Wiedereinſeßung in beſondere zum Ausdruck.

die bürgerlichen Ehrenrechte der Gedanke zugrunde, Zuvörderſt die Maßregeln der Befferung.

daß gute Führung nach der Verurteilung eine Voran die Schußaufſicht insbeſ. bei Jugendlichen ,

ſtrafbefreiende Wirkung haben könne . Bekanntlich bei der vorläufigen Entlaſſung und im Zuſammen :

iſt die Löſchung der Strafen im Strafregiſter in- halte mit der bedingten Strafausſeßung. Dann

zwiſchen vorweggenommen und durch das Geſeß die Maßnahmen zur Bekämpfung der Trunkſucht

b. 9. April 08.38. (ROBI. S. 507) verwirklicht und zur Verhütung der ihr entſpringenden Straf

worden . taten . Neben Beſtimmungen über die Beſtrafung

Die Strafe foll richtig bemeſſen ſein, darf der in Trunkenheit begangenen Delikte find hiefür

nicht einſeitig den Erfolg bewerten, ſoll vielmehr vorgeſchlagen das Wirtshausverbot, das ſeine Bes

der Tat und der Geſinnung des Täters ent- deutung mehr für das flache land hat, dann die

ſprechen , kurz fie ſoll gerecht ſein . Der E. gibt Maßnahme der vom Gericht auszuſprechenden

eingehende Vorſchriften über die Strafzumeſſung, Unterbringung des Verurteilten in einer Trinter

damit die Strafe nach den Umſtänden des ein- heilanſtalt bis zur Höchſtdauer von 2 Jahren ,

zelnen Falles möglichſt individualiſiert wird , denn wenn der Täter die Tat in der Trunkenheit be

ie mehr die Strafe der Individualität des Ver- gangen hat und trunkſüchtig iſt. Hierzu gehört

brechers angepaßt iſt, um ſo mehr wird ſie geeignet weiter das von dem E. grundſäßlich umgeſtaltete

ſein, auf ihn beſſernd oderabſchrecend zu wirken Arbeitshaus,auf das vom Richter auf dieDauer
und ihn von der Begehung neuer Straftaten ab- von 6 Monaten biß zu 3 Jahren erkannt wird

zuhalten . Der E. läßt insbeſondere allgemein | und das nun den Charakter einer Beſſerungs

mildernde Umſtände mit allgemeinem Milderungs- anſtalt hat. Die Verweiſung an die Landespoli

ſtrafrahmen unter Streichung der beſonderen Mil: zeibehörde iſt aufgegeben . Der Richter entſcheidet.

derungsſtrafrahmen im beſonderen Teile zu. Er Nicht eine Strafe ſoll die Einweiſung ſein , ſon :

bringt eine allgemeine Rüdfallsſchärfung dern als Maßregel der Beſſerung für die zahl

gleichartiger Rüdfall – und ſchreibt obligatoriſchund ſchreibt obligatoriſch reichen Fälle der mittleren Kriminalität, auch

die Anrechnung der Unterſuchungshaft vor. An z . B. bei Diebſtahl, Betrug, Sehlerei, iſt ſie vor

Stelle der kaſuiſtiſchen Qualifikation des geltenden geſehen, wenn die Tat auf Liederlichkeit oder Ar

Rechtes bringt er ferner die beſonders ſchweren Fälle beitsſcheu zurückzuführen iſt und die Maßregel

und nach der anderen Seite die beſonders leichten erforderlich iſt, um den Verurteilten an ein geſeß=

Falle, die lekteren mit weitgehender richterlichen mäßiges und arbeitsſames Leben zu gewöhnen. An

Milderungsbefugnis in beſonders gelagerten Fällen Stelle von Strafen von nicht mehr als 3 Monaten

und mit der Ermächtigung in beſtimmten Fällen kann ſofort auf Unterbringung erkannt werden.

von der Strafe überhaupt abzuſehen . Nun zu den fichernden Maßnahmen. Der E.

Ich deute hiermit die große Erweiterung des fieht vor allemſieht vor allem - darin liegt einer ſeiner Haupt

richterlichen Ermeffens im E. und die völlig ver- fortſchritte — aus dem Schußgedanken heraus die

ånderte Stellung an, die das Gefeß der Zukunft | Unterbringung geiſteskranker, ſtrafrechtlich nicht

un:

-
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verantwortlicher Perſonen oder vermindert zu brecher erſcheinen laſſen . Neben der Verurteilung

rechnungsfähiger verurteilter Perſonen in öffent- zur Strafe muß der Richter gleichzeitig auf Siches

liche Heil- und Pflegeanſtalten vor. Der Richter rungsverwahrung erkennen, die ſich an die Straf:

ordnet die Verwahrung an , wenn die öffentliche verbüßung anſchließt. Entlaſſung auf Widerruf

Sicherheit fie erfordert ; über ihre Dauer ent- iſt vorgeſehen . Die Notwendigkeit der Verwah

ſcheidet die Polizei. Soll ſie über 2 Jahre aus: rung iſt von Zeit zu Zeit, namentlich wenn ſie

gedehnt werden , ſo iſt die Entſcheidung des Gerichts über 3 Jahre ausgedehnt werden ſoll, richterlich

von Amts wegen herbeizuführen. nachzuprüfen. Eine Regelung, die viele Freunde

Die Zunahme der Kriminalität und ihre Ers aber auch manchen Gegner finden wird. Von

ſcheinungen verlangen eine ſchärfere Bekämpfung weiteren ſichernden Maßnahmen , wie dem richter

des Verbrechertums. Die Sonderbeſtimmungen lichen Aufenthaltsverbot , das an Stelle der Polizei

gegen Romplott und Bande kann ich hier nur aufſicht treten ſoll , will ich bei der beſchränkten

ſtreifen. Die allgemeine Regelung des Rüdjalls Seit nicht weiter reden .

habe ich ſchon erwähnt. Die Rüdfallsſchärfung Daß auch auf anderen Gebieten des allge

iſt vorgeſchlagen bei Verbrechen und vorſäßlichen meinen Teiles, wie z . B. bei der Verjährung neu-:

Vergehen . Es iſt kein innerer Zuſammenhang zeitliche Vorſchriften vorgeſehen ſind, ſo daß hier

mehr zwiſchen den Rüdjalledeliften erforderlich; durch Formalverlängerungen die Verjährungsfriſt;

alſo nicht notwendig, daß ſie auf derſelben Neigung nicht ins Endloſe verlangt werden kann und damit

beruhen. Auch dieſe allgemeine Rüdfallsregelung die Verjährung beſeitigt wird, brauche ich im ein

kann gegenüber den gewerbs- und gewohnheits- i zelnen nicht zu betonen . Die bayer . Juſtizver

mäßigen Verbrechern , den ſog . unverbeſſerlichen, waltung iſt ja gerade hierin ſchon im Jahre 1907

verſagen. Dieſen gemeingefährlichen Verbrechern im Verwaltungswege unter dem damaligen Juſtiz

gegenüber bedarf die Allgemeinheit der gleichen miniſter von Miltner bahnbrechend vorausge

Sicherheit wie gegenüber geiſteskranken , gemein: gangen.

gefährlichen Verbrechern . Hier verſagt unſer gel- Natürlich ſollte ich auch einen Au&hlid auf

tendes Recht völlig. Diefen vielfach vorbeſtraften den beſonderen Teil geben . Aber nach einem alten

Verbrechern, die nach der neuen Straftat in Ver: Pandektenſake kann Unmögliches nicht geleiſtet
bindung mit den früheren als gewerbs- oder ge- werden . Es würde dies den Rahmen der Ab

wohnheitsmäßige für die Rechtsſicherheit gefähr: handlung ſprengen. Ich will mich hier nur auf

liche Verbrecher erſcheinen , droht der E. eine 3 Punkte beſchränken . Im beſonderen Teil kommen

weſentlich ſtrengere Beſtrafung an . Es iſt ſtets die Aenderungen, welche durch die politiſchen Er:

auf Zuchthaus zu erkennen. Der E. iſt jedoch eigniſſe veranlaßt find, beſonders zum Ausdrud .

in Uebereinſtimmung mit dem Kommiff . und Der E. enthält auch Strafvorſchriften gegen Hoch

namentlich auch mit der ausländiſchen Geſekgebung, und Bandesverrat . Sie kann kein Staatsweſen

vorander in Norwegen , Deſterreich und der entbehren. Denn jedes Staatsweſen muß eine

Schweiz der Anſicht, daß dieſem gemeingefähr: Rechtsordnung haben und auf ſeine äußere und

lichen Verbrechertum mit Strafen allein, auch innere Sicherheit bedacht ſein . Eine Bemerkung

wenn ſie noch ſo ſcharf ſind, nicht beizukommen bezüglich der Preſſe. Hier tut der E. den in der

iſt. Entſprechend den Forderungen der modernen StrŘKommiſſion auf meinen Vorſchlag gemachten

Schule, auf möglichſt weitgehende Unſchädlich reformfreundlichen großen Schritt über das gel

machung derartiger antifozialer Elemente läßt der tende Recht hinaus zugunſten der Preſſe. Er

E. neben der Straße eine Sicherungsverwahrung billigt ihr den Schuß des $ 193 SIGB. bei Wahr

auf unbeſtimmte Zeittreten . Alſo ſtatt einer Ver- nehmung berechtigter öffentlicher Intereſſen zu .

längerung der Zuchthausſtrafe auf unbeſtimmte und noch ein Drittes , ein allgemeines SIOB.

Zeit knüpft ſich an den Vollzug der Strafe die verträgt keine Ausnahmebeſtimmungen. Während

Sicherungsverwahrung, die bei dem Einzelnen - des Kulturkampfes iſt auf den Antrag des bayer .

man ſoll keinen Menſchen verloren geben – auch Miniſters v. Luß der ſog. Kanzelparagraph (§ 130 a.

zur Beſſerung werden kann . Sie darf vom Richter StGB. ) geſchaffen worden. Die erſte Kommiſſion) .

nur gegen ſolche Perſonen erkannt werden, die hat ihn geſtrichen. Die zweite hatte ihn entgegen

mit Recht als durch die gewöhnlichen Strafmittel meinem Antrage wieder aufgenommen. Ich höre
unverbeſſerlich zu bezeichnen ſind .. Im ein : noch den preußiſchen Vertreter, der in der Rom

zelnen muß der rüdfällig werdende Täter vorher miſſion lebhaft darlegte, man könne die Vor,

im Inland oder Ausland fünfmal wegen Verſchrift, mit Rückſicht auf die Verhältniſſe in den

brechens oder vorſäßlichen Vergehens zu erheb- polniſchen Bezirken nicht entbehren . Was ſind

lichen Freiheitsſtrafen und darunter mindeſtens geſeßgeberiſche Täume und Pläne ? Preußen hat

einmal zu Zuchthaus verurteilt worden ſein und keine polniſchen Provinzen mehr, der Ranzelpara

dieſe Strafen ganz oder teilweiſe verbüßt haben . graph iſt nun geſtrichen .

Die neue Tat muß ihn in Verbindung mit den Das iſt eine kurze Ueberſicht. Sie macht er:

früheren Taten als gewerbs- und gewohnheita : ſichtlich, welche umfangreichen neuen Aufgaben in

mäßigen für die Rechtsſicherheit gefährlichen Ver- einem neuen StrR. der StrRPflege, den Richtern,
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den Staatsanwälten und den Verteidigern er- ausſekung, die kumulative Geldſtrafe bei gewinn

wachſen werden . Sie läßt aber auch erſehen , ſüchtiger Abſicht, dann die Entſcheidung in bes

welche tiefgreifenden Aenderungen ſie dem Straf- fonders ſchweren oder in beſonders leichten Fällen

verfahren bringen wird. In vielen Fällen wird der Richter- oder Geſchworenenbank zugewieſen

die Strafe überhaupt zurücktreten ; ſie wird abges werden ? Wenn das neue Recht mit ſeiner tief

löft von den beſſernden und ſichernden Maßnahmen. gehenden Individualiſierung der Strafzumeſſung
Welche Aenderungen in der Geſtaltung des Straf- geſchaffen wird, dann iſt es m . E. im Intereſſe

verfahrens und in der Tätigkeit unſerer Straf- der Schwurgerichte ſelbſt geboten, daß die Ge

gerichte ! ſchworenen zur Strafzumeſſung herangezogen
Wir haben in der EGRommiſſion das neue werden . Es ſtehen die vitalſten Fragen für die

Str. in das alte geltende Strafverfahren einge: Schwurgerichte zur Erörterung. Schuld und

führt. Die mühſelige Kleinarbeit mag daraus Straffragen ſtehen in einer Reihe von Vorſchriften

erhellen, daß wir allein an die 80 Vorſchriften in dem neuen SIGE. in einem ſo nahen Zu

der StPD ., alſo etwa ein Sechstel der StPO. , ſammenhange, daß ſie ſich zuweilen rechtlich ſchwer
geändert oder neugeſchaffen haben , das ging von trennen laſſen. Sind doch in den beſonders

der erſten Inſtanz bis in die Reviſionsinſtanz, ſchweren und in den beſonders leichten Fällen

wo wir den fühnen Schritt taten , daß das Re- auch Schuldmerkmale enthalten . Es können ſich

viſionsgericht zur Vermeidung überflüſſiger Zurüder ſonſt Folgerungen ergeben, die in einem Miß

verweiſungen mit Zuſtimmung des Staatsanwalts verhältnis zur Bedeutung der ſchwurgerichtlichen

bei Uebertretungen in einem beſonders leichten Fall Einrichtung ſtehen .Einrichtung ſtehen . Die Geſchworenen bejahen

von Strafe abſehen darf. Und nun ſollen wir die Schuldfrage, das Gericht nimmt einen be :

die neue SIPD. erhalten. Ihre Durchführung ſonders leichten Fall an und erkennt in ſeinem

mit all den Vollzugsvorſchriften, von der Straf- Milderungsrecht auf einen Verweis oder eine

gerichtsorganiſation bis zur Neueinrichtung der Geldſtrafe oder ſieht zufolge geſeglicher Ermächti

Staatsanwaltſchaft wird der Anlaß zu einer großen gung, die auf dem Wege der Entſcheidung durch

Umwälzung im Gerichtsweſen ſein und in Bayern Hilfsfragen möglich ſein kann , von Strafe über

wie in anderen Staaten eine durchgreifende Ge- haupt ab . Wieviel Mühe an ichwurgerichtlicher

richtsorganiſation notwendig machen. Erhalten Tätigkeit wäre dann vertan ? Alſo man ſchaffe

wir dann das neue StrR . mit ſeinen tauſend endlich auf dem Gebiete der StrRPflege etwas

fachen neuen Aufgaben , das das Volt bald ver- Großzügiges, die Rechtspflege wie unſer ganzes

langen wird , ſchon weil die politiſchen Tatbeſtände Volt Befriedigendes . Man erlaffe zuerſt das

des StGB. auf die jebigen ſtaatsrechtlichen Ver- neue StGB. und wenn es fertig iſt, ſchaffe man

hältniſſe zum Teil nicht mehr paſſen , nachdem ſich dazu die richtige für das materielle Recht paſſende

die neue StPO. kaum bei den Gerichten und in SIPO. Es kann dies ſo gerichtet werden , daß

der Bevölkerung eingelebt hat, dann muß die StrR. und StPO. zur gleichen Zeit in Kraft

neue StPO. ſofort wieder in mühevoller Arbeit treten . Sind Åbänderungen im Strafverfahren

grundlegend geändert werden und unſere StrR.- | notwendig , iſt es insbeſondere geboten , das Ver

Pflege kommt aus der geſeßgeberiſchen Bewegung einfachungsgeſeß , deſſen Friſt bald abläuft, zu übers

nicht heraus . nehmen , dann kann man auch die notwendigſte

Sollen wir dann mit Rückſicht auf die ge- Abhilfe durch eine Novelle ſchaffen . Und vor

ånderten Geſchäftsaufgaben der Berichte wieder nichts iſt mehr zu warnen , als jeßt in haſtender

eine neue Strafgerichtsorganiſation machen ? Nichts Geſekgebung, in der die politiſchen Verhältniſſe

iſt aber bedenklicher als auf ein neues Geſeß ſofort nicht überblickt werden können , ein neues Straf

wieder den Fleck einer Novelle zu ſeßen. Von verfahren zu geben , das kaum eingelebt, möglicher

der Arbeitsvergeudung, der geſeßgeberiſchen Ar- weiſe in kurzer Zeit wieder wegfällt. Was blieb

beitsteilung , will ich gar nicht reden : fie muß von all den Dekreten und Vorſchriften der fran

die Gefeßgebung ebenſo kennen wie Taktit und zöſiſchen Revolution, als das monumentale Geſeka

Strategie zur Durchſeßung ihrer geſeßgeberiſchen gebungswert des code Napoleon an ihre Stelle

Plane. Und dann, welche Einzelfragen tauchen trat ?

auf ? Es iſt wert eine Frage noch zu berühren . Ich bin am Ende. Ich faſſe zuſammen . Ich

Die Organiſation der Strafgerichte, ob Schöffen: würde jeßt die Erlaſſung einer neuen StPO . vom

gericht oder Schwurgericht, wird erneut erörtert Standpunkt der Rechtspflege und der Juſtizver

werden. Von Schritt zu Schritt wird bei Er- waltung aus nicht begrüßen. Es iſt dies meine

laſſung des neuen StGB . die Frage erörtert perſönliche Anſicht, wie alles , was ich hier geſagt

werden , ſoll die Entſcheidung über die neurecht: habe. Ich hoffe, daß in der Wandelung juriſtiſcher

lichen Maßnahmen den Richtern oder den Ge- Vorgänge bis zum Herbſt, ich disponiere unter

ichworenen zuſtehen ; ſoll die Entſcheidung über den jeßigen politiſchen Verhältniſſen recht weit

die fichernden und beſſernden Maßnahmen , in 8- hinaus, die Erkenntnis auch in Berlin durchges

beſondere die Sicherungsverwahrung der rechts- drungen iſt, daß wir zuerſt unſer ſtrafrechtliches

gefährlichen Verbrecher, über die bedingte Straf- Haus beſtellen und ein neues StGB. ſchaffen müſſen.

1
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Ich habe 61. Jahre in drei Str Rommiſſionen Stleine Mitteilungen.
gearbeitet. Ueber den grünen Tiſch hinaus habe

ich ein ſachliches menſchliches Intereſſe an dem
Sind Gaſtwirte Schleidhändler i. S. der SGBD.? ")

Wert der StrRReform . 3ch darf deshalb zum
Im Bayer. Vandtag ipurde am 10. März 1920 )

die Frage der Anwendung des SchiHPara
Schluſſe noch eine fachliche und perſönliche Be

graphen gegen Gaſtwirte erörtert und dabei von der

merkung machen. Die kriminaliſtiſche Ausbildung Mehrzahl der Redner dieAnſicht vertreten, daß dieſe

der Juriſten mußeineandere,eine intenſivere Anwendung gegen dasſolideGaſtwirtsgewerbe eine

werden, ſollen die Zwecke der ſorgfältigen Indi: Härte bedeute. Es lohnt ſich daher vielleicht der

vidualiſierung des StrR. erreicht werden und die Mühe, die Gerichtsprayis etwas näher auf ihre Richtig

beſſernden und ſichernden Maßnahmen ihren feit zu unterſuchen . Bekanntlich haben das RG. und

Zweck erfüllen ; voran in den Hilfswiſſenſchaften ebenſo auch das Bayer.ObLG. die Frage ſchon wieder

des Strafrechts, in der gerichtlichen Medizin, in
holt bejaht.9) Die Begründung iſt im weſentlichen

der Kriminalanthropologie, derKriminalpſychologie, verſchaffe. TiezurHerſtellungvon Speiſen verwende
immer dieſelbe : auch derjenige, der ſich Lebendmittel

der forenſiſchen Pſychiatrie und in der Gefängnis :
und die Speiſen abſebe, veräußere in dieſer Form die

kunde muß die Ausbildung ſchon auf der Uni
Lebensmittel weiter und ſei hiernach bei ihrem Erwerb

verſität ermöglicht oder doch angebahnt werden . von der Abſicht der Weiterveräußerung geleitet ge

Darin muß aber auch die Fortbildung für die- weſen. Dieſe Begründung zeigt das offenſichtlide

jenigen , die ſchon Beamte ſind, geſichert werden . Bemühen, ſich an den Wortlaut der geſeblichen Be

ûndnoch eines ! Im Jahre 1914 ſprach Geheimrat griffe beſtimmung des Schlh. anzuflammern, ſie ent

Kahl , der Vorſigende der großen Strikom : | hält aber zugleich eine erweiterte Auslegung des Bea

miſſion, hier in dieſen Räumen über den Entwurf griffe , Weiterveräußerung“, um die Beſtrafung der

Gaſtwirte als SchlH . auch dann zu rechtfertigen ,

der StrRKommiſſion. Ich bin aus der Zivil:
wenn ſie die Lebensmittel in zubereitetem Bus

rechtspflege hervorgegangen und durch meinen da:
ſtande an die Gäſte abſeßen. Nun aber leiden wir

maligen Chef, Exzellenz von Miltner , in
zweifellos ſchon ſeit Jahren an einer geradezu er

das Štrk. gekommen. Ich bin dom ſtrafrecht: drückenden Ueberfülle von Gefeßen und aud von Straf

lichen Hochmut frei und deshalb darf ich auch beſtimmungen, ſo daß alle Veranlaſſung beſtünde, die

die Worte Kahls , die er damals ſprach, hier wieder: Straſbeſtimmungen ſo eng wie nur möglich auszus

holen . Für die StrRPflege der Jeftzeit wie der legen. Die engere Auslegung des Begriffes Weiters

Zukunft - wie für die Rechtspflege überhaupt —
veräußerung" würde aber dazu führen, eine ſolche

ſind die beſten Kräfte gerade gut genug. Nichts
nur dann anzunehmen, wenn die Weiterberäußerung der

Waren in der urſprünglichen oder wenigſtens in einer
hat ſich ſchlimmer gerächt, als daß man früher

nicht weſentlich veränderten ") Form erfolgen ſollte.

jahrelang in Deutſchland die Strafkammern ge Es dürfte nämlich keineswegs angängig ſein, auf den

wiſſermaſſen als Austragskammern angeſehen und Begriff „ Weiterveräußerung " die Beſtimmung des

mit Richtern befekt hat , die man anderweitig nicht HGB. 8 1 46.2 Nr. 1 ohneweiteres anzuwenden ,wo

verwenden wollte. Und dann darf ich noch einem ausdrücklich geſagt iſt, daß es bei der Weiterver

perſönlichen Wunſch Ausdruck geben. Ein neu. äußerung keinen Unterſchied mache, ob die Waren

zeitliches StGB . kann ſeine Aufgabe nur erfüllen, unverändert oder nach einer Be- oder Verarbeitung
wenn es nicht bloß ein gutes Gefeß iſt, ſondern weiter veräußert werden. Daraus, daß die SchIHVD .

vor allem , wenn es richtig angewendet wird . Es
im Gegenſaß zum 5GB. – eine derartige Er

läuterung des Begriffe Weiterberäußerung " nicht

muß zugleich ein Inſtrument der ſozialen Für gegeben hat, muß wohl in entſprechender Anmens

forge und ein Rüſtzeug der Autorität ſein , ohne dung des Grundſabesin dubio pro reo – der Schluß

die kein Staatsweſen beſtehen kann , namentlich
gezogen werden, daß nur „ Weiterberäußerung “ im

nicht ein Staatsweſen, das zu ſeinem Wiederauf- engeren Sinne , alſo ohne weſentliche Be- oder Vers

bau Ordnung und Arbeit braucht. Ich möchte arbeitung gemeint ſei.9)

wünſchen, daß es den maßgebenden Faktoren in

Deutſchland in ſachlichem , einträchtigen Zuſammen- ' ) BRVD. v . 7. März 1918 (ROBI. S. 112) i . d . F.

wirken beſchieden ſein möchte, unſerem volte in
des Art. II der VD. v . 27. Nov. 1919 über Sonders

gerichte gegen Schleichhandel und Preistreiberei (ROBI.
Bälde ein Stro. zu geben , das dieſen Aufgaben S. 1909).

gerecht werden kann , und das entſpricht den In- 2 ) Vgl . Bager. Staats8. 1920 S. 3.

tereſſen der Allgemeinheit ebenſo wie den Auf- 4) RØSt.52,255, fernerNo.in Bay3FM .1919, 288;

gaben der StrRPflege und in allem und jedem
Dblo . in BayZfR. 1919, 84 und 292, dann in Jahrg.

1919 S. A 1 und 13 des Anh. 2. Beibl. JMBI.
der Gerechtigkeit, der allein die Rechtspflege zu

*) 3.B.Erwerb von Bieh und Weiterveräußerung
dienten hat.

als Fleiſch ; Erwerb von Butter und Weiterveräußerung

als Schmalg. Die eine Veränderung dient zur Ers

leichterung des Transports, die andere zur Erhaltung

der Verwendbarkeit auf längere Zeit.

5) Vgl. hiezu die Ausf in DJZ. 1920 ( 300 ff.),

wo von Bandmann , allerdings nur nebenher, die

Anſicht vertritt, dasNG.und das Bayer. Dblc. hielten

mit Unrecht den Umſtand für unerheblich , daß die Wirte

die Lebensmittel meiſt erſt in verarbeitetem Zuſtande

weiter veräußern.
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Das bisher Geſagte ſoll aber für die hier auf- , wieſen iſt, an ihre Gäfte abſeßen , auch wegen Uebers

geworfene Frage gar nicht einmal entſcheidend ſein ; tretung einer oder mehrerer der kaum mehr überſeh

denn es bleiben ja immer noch die Fälle zu erörtern, baren Vorſchriften betr . wirtſchaftliche Maßnahmen

wo Wirte verbotswidrig Lebensmittel erwerben, um ſie beſtraft werden, z. B. wegen Auftaufs von Fleiſch

in unverändertem Zuſtande an ihre Gäſte abs ohne Bezugsichein und Gegenſchein des Kommunal

zugeben , z . B. Brot, Butter, Käſe, Wurſt. Auch in verbandes ) oder wegen Schwarzſchlachtung, Preis

dieſen Fällen dürften jedoch die Wirte nicht ,,SciH .“ treiberei, Abaabe ohne Fleiſchmarken uſw.; auf dieſe

i . S. der SchIHVO. ſein. Zunächſt kommt in Betracht, Weiſe ſowie durch die Einziehung von Vorräten und

daß der Wirt dem Gaſte neben der eigentlichen Eßs | Uebererlöſen kann den Wirten der unrechtmäßige Ges

ware auch noch andere mehr oder minder gleichwertige winn ganz oder teilweiſe wieder entzogen werden.

Leiſtungen bietet, deren Vergütung in dem Preis mit Nun noch ein Wort zu der beſonderen Begrüns

inbegriffen iſt, wie z . B. vorübergehende Unterkunft, dung, die das RG .und das Bayer. DbLG. aus den

Beleuchtung. Beheizung, Bedienung, Zeitungen. Was $8 4 und 8 BRVD. vom 19. Dkt. 1917 über die

der Wirt leiſtet, iſt alſo doch etwas weſentlich anderes, Regelung des Fleiſchverbrauchs (RGBI. S. 949) ent

als wenn der Schlh . das ſchwarz geſchlachtete Fleiſch nehmen . § 4 handelt von der Abgabe von Fleiſch

einfach in der Hoteltüche oder im Wirtſchaftsraume an Verbraucher gegen Fleiſchmarken und beſtimmt,

des Millionärhauſes abgibt. Damit kommen wir zum daß auch die Wirte von ihren Gäſten Fleiſchmarken

Hauptpunkte. Es läuft nämlich der unbefangenen verlangen müſſen. $ 8 a . a. D. handelt von der Zus

Auffaſſung des Wortes SHIH .– und dieſen Ausdrud teilung von Fleiſch durch die Kommunalverbände an

gebraucht die SchIHVO. nicht nur im Text ſondern Gaſtwirtſchaften uſw. und beſtimmt, daß die Kom=

aud icon in der Ueberſchrift - ichnurſtracks zus munalverbände dieſe Zuteilung zu regeln und die

wider, darunter auch den Geſchäftsbetrieb derjenigen Gaſtwirtſchaften uſw. zu überwachen haben. Nun

zu verſtehen, die ganz offen vor den Augen der Bes ſchließen die genannten Gerichte: „Da zur Sicherung

börden und des Publikums Speiſen und Getränke der in dieſer und in gleichartigen Verordnungen ges

abgeben, die, wie jeder wiſſen muß, nicht alle auf troffenen Regelung des Verbrauchs die SchlHVO .

dem Wege ordnungsmäßiger Zuweiſung in den Be dienen ſoll, erhellt ohne weiteres , daß die Abgabe

fiß des Wirtes gelangt ſein können . Die VO. iſt an Verbraucher von den Gaſtwirtſchaften nach

überſchrieben : „VD. gegen den Schleichhandel", nicht 88 4 und 8 BRVD. vom 19. Dkt. 1917 auch eine

etwaz. B. „VD. gegen den verbot pidrigen Erwerb Weiterberäußerung i . S. von $ 1 SHHVD. ſein

von Lebeng- und Futtermitteln“ . Daraus dürfte muß. “ Damit ſcheint geſagt werden zu wollen : Wenn

bervorgeben, daß die VO . als Ganzes, alſo auch die ein Wirt ohne Fleiſchmarten oder über die ihm zu =

im § 1 dann folgende Begriffsbeſtimmung des Schlh . geteilte Menge hinaus Fleiſch an ſeine Gäſte abgibt,

nichts anderes behandeln will,als was das Volk unter macht er fich des Schlh . ſchuldig. Das iſt aber auf

Schlh . verſteht. Einem Manne aus dem Volte aber keinen Fall richtig ; denn der SHIH . vollendet fich

wird es wohl kaum einfallen , einen Wirt, der Lebens- ja nicht erſt mit der Weiterveräußerung , ſon

mittel berbotëwidrig eintauft und an ſeine Gäſte abs dern ſchon mit dem Erwerb unter den im Geſeße

leßt, als Schlh . zu bezeichnen . In dem Begriff genannten Vorausſeßungen. § 4 a. a. D. aber be

SchlH. liegt eben, daß er das Licht des Tages ſcheut faßt ſich mit der Weiterveräußerung und § 8 a. a . D.

und ſich den Kontrollen der Behörden zu entziehen wendet ſich überhaupt nicht an die Gaſtwirte, ſondern

ſucht. Dieſe Einſchränkung muß wohl - nach dem an die Kommunalverbände. Reine dieſer beiden Bes

Grundſaß in dubio pro reo – auch in die geſeblicheauch in die geſeßliche į ſtimmungen kann daher als eine ſolche angeſehen

Begriff&beſtimmung hineingetragen werden, da deren werden, deren vorſäbliche Verlebung ein Vergeben

Wortlaut jedenfalls nicht entgegenſteht. Aber auch des SHIH . nach $ 1 der SHVD. begründen kann.

Sinn und Zwed der SHIHD. ſteht nicht entgegen. Daß Gaſtſtätten vielfach ergiebige Abſaßgebiete

Dieſer wird wohl in der möglichſt gleichmäßigen für SchiH . ſind, iſt richtig, aber da hat ja der Geſeks

Verteilung der einer Verkehrsregelung unterliegenden geber ein viel wirkſameres Mittel um dem zu ſteuern ;

Gegenſtände zu erbliden ſein . Betrachten wir uns er braucht nur zu beſtimmen , daß ſämtliche Gaſts

daraufhin den Speiſewirt, der z . B. täglich über ſeine. ſtätten zu ſchließen und dafür Volkstüchen einzurichten

Zuweiſungen hinauß zu angemeſſenen Preiſen an ſind. Dadurch würden dann wahrſcheinlich neben:

Urbeiter oder Angeſtellte, die nicht in einem Familien- bei auch noch Räume für Kleinwohnungen frei . Allein

verbande leben und auch nicht ſelbſt hamſtern können, alles nur durch Strafen erreichen zu wollen , iſt ein

Speiſen abgibt, ſo werden wir, wenn wir gerecht immer bedenklicher werdender krankhafter Zuſtand

ſein wollen, ſagen müſſen, daß er der möglichſt gleich in unſerem politiſchen Leben. Den oberſten Gerichten

mäßigen Verteilung der rationierten Lebensmittel gegenüber aber kann ich mit von Landmann (DIB.

eher dient als daß er ſie beeinträchtigt. 1920 Sp. 301) nur den Wunſch ausſprechen, fie möchten

Anders ſind natürlich die Schlemmerſtätten zu

beurteilen , anders wohl auch der Erwerb durch einen 6) $ 14 der Bel. der Bayer . Fleiſchverſorgungs

Gaſtwirt nicht aus erſter Hand, ſondern von wirt ſtelle über den Fleiſchverbrauch vom 25. Mai 1917.
lichen Schl. Um aber in dieſen Fällen gegen die Bayer. Staats-Anz. Nr. 122 mit SS 8, 14 Nr. 5

Wirte entſprechend vorgehen zu können, bedarf es der der VD, vom 21. Aug. 1916 (RGBI. S. 941), jeßt

SchlHVD . gar nicht. Schlemmerſtätten undſonſtige S8 8, 18 Nr.5 der VO. vom 19. Okt.1917 (MGBI. S. 949).

Gaſtwirtſchaften, die als Großabnehmer von SHIH . ?) Man tut das offenbar deshalb nicht, weil das

bekannt ſind, können geſchloſſen werden, entweder im
durch die Angeſtellten der Gaſtwirte – ſoweit ſie nicht

Wege der Konzeſſionsentziehung oder auf Grund von
in die Vollstüchen übernommen werden könnten

brotlos würden. Dies wäre aber vielleicht doch das
§ 8 der BRVD. vom 28. Dkt. 1915 zur Einſchränkung kleinere Uebel im Verhältnis zu der weitgehenden

des Fleiſch- und Fettverbrauche (ROBI. S. 714). Unterſtüßung, die dem Schlý. durch das Beſtehenlaſſen

Natürlich lönnen die Wirte, die mehr, a 18 ihnen zuges der Gaſtſtätten gewährt wird .
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den zornigen Geſebgeber nicht noch übertrumpfen . keit der Berufung, ſelbſt wenn ihre Unzuläſſigkeit

Es iſt richtig : die Scheidung zwiſchen Schlemmer- offenkundig zu fein ſcheint, allein das BerG. (Stein,

ſtätten und Nicht-Schlemmerſtätten zu treffen, iſt oft Anm . II, 1 zu § 705 ZPO., Waſſermann-Erlanger,

ſehr ſchwer. Sie iſt aber, wie angedeutet, gar nicht Die KrG. privatrechtl. Inhalte, München 1917 S. 97

Sade der Gerichte, ſondern der Verwaltungsbehörden, Anm. VII zu § 20 der EntIVO. ) . Es war ſonach die

welche die Schlemmerlokale kennen und dann rüd: Weigerung des GerSchr. gerechtfertigt und die An

ſichtslos cließen müſſen . Die Gerichte aber dürfen weiſung des LG. unrichtig, ſoweit ſie vor Ablauf der

ſich nicht verleiten laſſen , ſich etwa deshalb, weil die Berufungsfriſt erging .

Verwaltungsbehörden mehr oder minder verſagen, Das LG. iſt in ſeinen weiteren Gründen in miß =

im Zweifel, d . h . wenn ſich irgendwie auch die gegen- verſtändlicher Beurteilung der amtl . Begr. zu 8 20

teilige Anſicht halten läßt, bei der Geſebesauslegung der Ent(VD. auf die analogen “ Beſtimmungen der

auf den dem Angeklagten – hier dem hamſternden $$ 55, 56 des GewGG. ( richtiger n. F 88 55,57) und

Gaſtwirt – ungünſtigeren Standpunkt zu ftellen , $ 16 des KGG. zu ſprechen gekommen und folgert

zumal wo hier für die ſtrengere Anſicht auch die aus der Beſtimmung des § 57 Abſ. 2 GewGG.,

ſonſt ſo beliebten „ Motive“ keine Handhabe bieten. wonach der Berufung oder dem Einſpruch unterlie

Oberamtsrichter Dr. Käb in Neumarkt i. D. gende Urt. von Umts wegen für vorläufig vollſtred =

bar zu erklären ſind, wenn der Gegenſtand der Ver

urteilung an Geld und Geldeswert die Summe von

Zur Frage der formellen Rechtetraft. Die Entl .: 300 M nicht überſteigt, daß der Geſebgeber Urt., die

VO. v . 9. Sept. 1915 (RGBI. S. 562) macht im § 20 der Berufung nicht unterliegen (wie nach § 55 Abſ. 1

die Zuläſſigkeit der Berufung davon abhängig, daß GewGG. bei den Urt. mit einem Streitgegenſtand

der Rechtsſtreit ausſchließlich einen Anſpruch betrifft, unter 100 M), als rechtskräftig anſieht, „ andernfalls

der die Zahlung einer den Betrag von 50 M über- wäre kein Grund einzuſehen, aus welchen dieſe Urt.

ſteigenden Geldſumme zum Gegenſtande hat ; da mit nicht für vorläufig vollſtreckbar hätten erklärt werden

der Beibehaltung einer Berufungseinſchränkung bei ſollen .“ Durch die vergleichsweiſe Heranziehung dieſer

der Neugeſtaltung des Zivilprozeßverfahrens zu rech Geſeße in der amtl. Begr. ſollte jedoch nur darauf

nen iſt, ſo dürfte die Prüfung der Frage von Intereſſe aufmerkſam gemacht werden, daß für deren Zuſtän

ſein, ob ein Urt. mit einem Gegenſtand unter 50 m . digkeitskreis bereits Einſchränkungen der Berufung

wie dies von einem LG. angenommen iſt, ſogleich geſchaffen ſeien. Weitere Folgerungen fönnen aus

rechtskräftig iſt, und wem dieſe Prüfung obliege. Bei dieſer Gleichſtellung nicht gezogen werden. Das LG.
einem Urt. auf Zahlung eines Geldbetrages unter überſieht auch , daß es ſich bei den beiden von ihm

50 M, das nicht für vorläufig vollſtreckbar erklärt war, angeführten Paragraphen um zwei ganz verſchieden

hatte ſich der GerSchr. des AG.geweigert, dem An- artige Beſtimmungen handelt, die auch von verſchie
trage auf Feſtiebung der Koſten zu entſprechen, weil denen Geſichtepunkten ausgehen . Bei der lebteren

ein zur ZwVodſtr . geeigneter Titel nicht vorliege. ſollen des geringen Gegenſtands wegen Rechtsmittel
Das LG. wies ihn aber dazu auf Beſchwerde mit ausgeſchloſſen bleiben, wenn der Wert des Streits

der Begründung an, daß bei Urt. auf Zahlung eines gegenſtandes den Betrag von 100M nicht überſteigt,

Geldbetrages bis zu 50 M der mögliche Beſchwerde und bei der erſteren ſoll die ſchnellere Durchführbar
gegenſtand niemals den Betrag von 50 M überſteigen feit der Anſprüche aus gewerbegerichtl. Urt., aud

lönne, das Urt. alſo mit der Verfündung rechtskräftig wenn noch Berufung und Einſpruch möglich ſind, ge

werde. Nach den Grundfäßen der SPD. habe bei fördert werden, wenn der Gegenſtand der Vers
Erteilung des Rechtskraftzeugniſſes und bei der Koſten- urteilung an Geld und Geldesiert die Summe

feſtſeßung der Ger Schr. ſelbſtändig darüber zu ent- von 300 M nicht überſteigt. Der Geſebgeber hat an

ſcheiden, ob ein Urt. rechtskräftig geworden ſei. Das ſcheinend an die vorläufige Vollſtreckbarkeit der Urt.
LG . will hier die Befugniſſe, die ein GerSchr. bei unter 100 M gar nicht gedacht .' Daß der Geſebgeber

Erteilung von Rechtskraftzeugniſſen hat , verallge- Urt , die der Berufung nicht unterliegen, an ſich als
meinern , was im Geſeß keine Begründung findet. rechtskräftig an

rechtskräftig anſieht, iſt ſo ſelbſtverſtändlich , daß es

$ 706 BPO., nach dem dem GerSdr. die Erteilung nicht erſt aus der Gegenüberſtellung der obigen beiden

der Rechtskraft- und Notfriſtzeugniſſe und inſoweit Beſtimmungen hergeleitet zu werden braucht. Für

die Prüfung der Rechtskraft der Urt. obliegt, enthält die praktiſche Frage aber, ob ein einzelnes Urt. rechtes

eine poſitive Beſtimmung für den beſonderen Fall. kräftig iſt und ob dies vom GerSchr. feſtzuſtellen iſt,

Aber auch hier macht das RG. (8 S. 358) darauf iſt dadurch weder für das gewerbegerichtliche noch für

aufmerfjam, daß ſich die Prüfung des GerSchr, auf unſer zivilprozeſſuales Verfahren bei Gegenſtänden

die meiſtens minder ſchwierige Frage zu beſchränken unter 50 M etwas gewonnen . Die Entſcheidung, ob

habe, ob das Rechtsmittel an ſich ſtatthaft und bei eine Berufungsſumme vorliegt, ſteht hier, wie da,

Einlegung die Friſt beobachtet ſei. Wenn die Unzu- allein dem BerG. bei der ihm nach § 535 BPD. ob

läſſigkeit eines Rechtsmittels nicht völlig offenbar iſt, liegenden Prüfung der Zuläſſigkeit der Berufung zu

kann alſo der GerSchr. die Erteilung des Rechts- (Cuno, GewGG. , Berlin 1911 S. 164 unten zu § 55

kraftzeugniſſes ablehnen ( ſo auch Sydow - Buíd , SPO. Anm. 1 Abſ. 8) .

Anm. 1 zu § 706) . Im Noſtenfeſtſeßungsverfahren, Bei näherem Eingehen auf die gewerbegericht

in dem nach § 103 SPD. der Anſpruch auf Erſtattung lichen Beſtimmungen hätte es dem LG. auch nicht

der Prozeßkoſten nur auf Grund eines zur ZwVollſtr. entgehen können, daß weder die Frage, ob ein gewerhe

geeigneten Titels geltend gemacht werden kann , muß

aber, wenn ein Urt. nicht für vorläufig vollſtrecbar 1) Uebrigens ſcheint Wilhelmi- Fürſt (Somm. J.
erklärt iſt, ſeine Rechtskraft feſtſtehen, die nach § 705 GewOG. Berlin 1891 S. 233 zu § 56 Abſ. 3 Anm. 1)

BPD. erſt nach Ablauf der Berufungsfriſt eintritt. der Anſicht zu ſein , daß Urt. bei Streitgegenſtänden

Nach $ 535 3PO. entſcheidet aber über die Zuläſſigs bis zu 100 M für vorläufig vollſtređbar zu erklären find.
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gerichtliches Urt. ſeinem Gegenſtand nach ein ſolches höhere maßgebend ſei. Eine Prüfung der Frage iſt

,iſt, welches durch die Berufung nicht anzufechten iſt, daher veranlaßt.

noch die Frage, ob ein der Berufung unterliegendes 8 10 GKG. lautet in 46.2 : „ Iſt mit einem

Urt , das von Amts wegen für vorläufig vollſtreckbar nichtvermögensrechtlichen Anſpruch ein aus ihm her :

zu erklären iſt, der Prüfungs- und Entſcheidungspflicht geleiteter vermögensrechtlicher berbunden, ſo iſt nur

des GerSchr. des GewG. unterliegt, ſondern daß es ein Anſpruch und zwar der höhere maßgebend.“ Vors

fic in beiden Fällen um eine vorläufige, für das ausſeßung für die Anwendung des § 10Abſ. 2 ONG.

BerG. , dem allein die Entſcheidung obliegt, under- iſt demnac : 1. Verbindung eines nicht vermögenss

bindliche Stellung des Gerichts felbft handelt. Die rechtl. Anſpruchs mit einem vermögensrechtl. ; 2. Fer

von dem GewG. oder dem BeſchwG. 3. B. zweds leitung des vermögensrechtl.Anſpruchs aus dem nichts

Berechnung der Gerichtsgebühren oder der Zuläſſig. vermögensrechtl. Der Prüfung der Frage, ob dieſe

keit der vorläufigen Vollſtreckbarkeit getroffene Wert Vorausſebungen bei der mit der Unterhaltsklage ver

feſtſeßung iſt für das Ber . nicht bindend (Cuno bundenen Vaterſchaftsklage zutreffen, geht zweckmäßig

a. a . D. . 855 S. 165 ). Damit iſt auch die Befugnis eine Unterſuchung des Weſens der Vaterſchaftsfeſt

der GemG. ſelbſt begrenzt. Der Ausſpruch eines ſtellung voran.

gewerbegerichtlichen Urt., daß ſeine Entſcheidung rechtes Nach dem Inkrafttreten des BGB. herrſchte über

träftig ſei, iſt im Gefeß nicht begründet und daher die Vaterſchaftsfeſtſtellung ziemliche Begriffsverwir

rechtlich bedeutungslos, worauf das KammG.in einem rung. Gebräuchlich war meiſt in den Klageaufnahmen

Beſchl. vom 4. Jan. 1908 (Rechtſpr. Bd. 17 S. 176) und Urteilsjäßen die Formel : „ Es wird feſtgeſtellt,

mit Recht aufmerkſam gemacht hat. Nicht ganz vers daß N. N. als Vater des Kindes X.X. zu gelten hat. “

ſtändlich ſind ſchließlich die Ausführungen des G., Suweilen wurde die Verbindung mit der Unterhalts

die es an 8 708 Nr. 7 SPO. knüpft: „ Der Umſtand, klage durch unmittelbare Ueberleitung hergeſtellt: „daß

daß nach $ 708 Nr. 7 ZPO. alle Urt. der DLG. in N. N. als Bater zu gelten hat und als ſolcher vers

vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit Ausnahme der pflichtet iſt, eine Unterhaltsrente uſw. zu bezahlen. "

Verſäumnišurt. von Amts wegen für vorläufig voll- Die durch die Unklarheit auf dieſem Gebiete veran

ſtredbar zu erklären ſeien, ohne daß die Urt. ausge: laßten Entſchl. des Bayer. JuſtMin . v . 18. April 1902

nommen ſeien, die einen Streitwert bis zu 4000 M Nr. 11 352 und noch mehr jene vom 4. Juli 1906

hätten, und bei denen eine Reviſion nicht ( ?) zuläſſig Nr. 26515 unterſcheiden zwiſchen der Feſtſtellung der

ſei ( 8 546 BPO.), fönne nicht zuungunſten der (vom Abſtammung des Kindes als eine ſelbſtändigen ,

LG. vertretenen) Anſicht gewertet werden . Zweifel- von der Unterhaltsklage unabhängigen, mit ihr jedoch

los würde die Anordnung der vorläufigen Vollſtrect- in der Regel zu verbindenden Anſpruchs, für welche

barteit bei Urt. , die bereits rechtskräftig ſeien, keinen die Faſſung: „Es wird feſtgeſtellt, daß der Beklagte

Sinn haben. Urt. der DLG. in vermögensrechtlichen der Vater des Kindes N. N. iſt“, als zwedmäßig vor

Angelegenheiten, bei denen der Wert des Streitgegen geſchlagen wird, und der Feſtſtellung, daß jemand als

ſtandes 4000 M nicht überſteige, ſeien aber um deg- Vater des Kindes zu gelten habe. In der leßtge

willen nicht rechtskräftig, weil nach § 517 APD. die nannten Entſchl. wird mit Recht darauf hingewieſen,

Reviſion unter Umſtänden auch ohne Rückjicht auf daß die Feſtſtellung der Abſtammung, die Feſtſtellung

den Wert des Beſchwerdegegenſtandes zuläſſig jei und der tatſächlichen Vaterſchaft, der Erzeugerſchaft allein

darüber nur das RevG. entſcheiden könne“ . Dem iſt als Feſtſtellungsklage i . S. des § 256BPD . in Be

entgegen zu halten : Die Urt. , die einen Streitwert tracht komme, während dem Anſpruch auf Feſtſtellung,

bis zu 4000 M haben, brauchen von der Beſtimmung daß jemand als Vater i. S. des § 1717 BGB. zu

des angeführten Paragraphen nicht ausgenommen zu gelten habe, alſo der Feſtſtellung der präſumtiden

werden, weil ganz allgemein nach § 547 ZPO. die Vaterſchaft der Charakter einer ſolchen Klage abge

Reviſion zuläffig bleibt, worauf das LG. ja ſelbſt ſprochen wird, da bei der Möglichkeit, ſofort auf Unter

zurüdtommtund wodurch es ſich in Widerſpruch mit ſeinen haltsgewährung zu klagen, das rechtliche Intereſſe an

eigenen Ausführungen feßt. Damit entfällt die Be- der alsbaldigen Feſtſtellung dieſer Art von Vaters

deutung der vom LG. daraus gezogenen Folgerungen. ſchaft fehle. Mit Recht kommt die Entſchl. zu dem

Amtsgerichtsrat Bergau in lyd. Ergebnis, daß die Feſtſtellung der Vaterſchaft i. S.

des § 1717 BGB. nur Plaß finde in den Gründen

des Unterhalts- Urteils, weil hierauf die Unterhaltas

Bereduung dee Streitwerte bei Klagen auf Feft. verbindlichkeit beruhe.

ſtellung der Vaterſhaft. In der Praxis der Gerichte Der Unterſchied beider Feſtſtellungen iſt alſo

beſteht immer noch ein Widerſtreit der Meinungen zunächſt ein ſolcher des Inhalts und Gegenſtands,

über die Berechnung des Streitwerts bei Prozeſſen hier die Feſtſtellung der Erzeugerſchaft, dort die Feſta

zur Feſtſtellung der unehel . Vaterdaft. Da und ſtellung einer nur vermuteten Vaterſchaft, der von

dort wendet man auf ſolche regelmäßig mit der Unter- Preſtele (Bay3 R.1917 S. 269ff.) ſog . Sahlvaterſchaft.

baltsklage verbundene Rechtsſtreitigkeiten den $ 10 Auch die Beweislaſt iſt für beide Arten verſchieden

Abf. 2 GRG. an , anderswo rechnet man die Werte geregelt.

aus beiden Prozeſſen nach § 9 ebenda ( 5 ZPO.) Bei der Zahlvaterſchaft kommt dem flagenden

zuſammen. Die erſte Auffaſſung findet eine Stüße Rinde eine geſebl. Vermutung zu Hilfe . Es muß

in Staudinger 3./4. Aufl. Anm. 10c zu § 1708, der nur beweiſen, daß der Bekl. der Mutter innerhalb

fica feinerſeits u. a . auf eine Ausführung in der einer beſtimmten Zeitſpanne beigewohnt hat, während

Bay&FR. 1905 S. 302 beruft. Ein Urteil des DLG. ſich der Bell. biegegen wirkſam nur wehren kann mit

München (abgedr. in BaySTR. 1919 S. 345 ) ſtüßt dem feinerſeits geführten Beweiſe, daß innerhalb

ſich wiederum auf Staudinger a. a . O. und wendet dieſer Friſt noch andere Mannsperſonen der Mutter

gleichfalls § 10 Abſ. 2 GNG. an, wonach nur der beigewohnt haben oder daß das Kind unmöglich aus

eine der beiden verbundenen Anſprüche und zwar der ſeiner Beiwohnung empfangen ſein kann. Für die
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Feſtſtellung der Erzeugerſchaft tommen die gewöhns S 217/19 mitgeteilt, die lebhafte Bedenken erregen

lichen Beweisregeln in Frage, insbeſ. wird die Klage muß. Leider iſt der Sachverhalt nicht ſo aus

partei den ausſchließl. Geſchlechtsverkehr der findes führlich wiedergegeben , daß ich mir für den dortigen

mutter mit dem Bell. innerhalb eines die Spannung Fall ein abſchließendes Urteil über die Richtigkeit an

des & 1717 461.2 BSB. entſprechend über dreitenden maßen könnte . Es heißt nur , daß der Angekl. die

Zeitraumes beweiſen müſſen. Die Verſchiedenheit beleidigende Bemerkung“ bei einem Ferngeſpräch mit„

der Feſtſtellung der Erzeugerſchaft und jener der dem Strafantragſteller getan habe, den er irrtümlich

Bahlvaterſchaft zeigt ſich endlich im Ziel. Leßtere für die Perſon hielt, der er die deußerung zugedacht

bezweckt die Rechtfertigung des Unterhaltsanſpruce, hatte. Jedenfalls iſt die dort gegebene Begründung

die erſtere aber die Schaffung der Grundlage für mit der Schlußwendung, es genüge zur Feſtſtellung

die Eintragung der Vaterſchaft in das Geburts- einer vorſäblichen Beleidigung des Geſprächsgegners,

regiſter gemäß§ 26 BerſStG . mit ihren rechtlichen , daß Angell. überhaupt einen Menſchen beſchimpfen

ethiſchen und mitunter auch wirtſchaftl. Folgen (Ehes wollte, in dieſer Allgemeinheit unbaltbar und ſie trifft

lichkeitserklärung, Legitimation durd nachf. Ehe uſw.) den Kern der Sache nicht. Die ganze Frage iſt bes

zu lebterem Zwecke reicht die Feſtſtellung der Zahl- reits ausführlich behandelt bei Kohler, Ehre und Bes

vaterſchaft nicht aus. leidigung, Goltd Arch . Bd. 47 S. 1 ff. ( 25 ). Wenn

Soviel zum Weſen der Vaterſchaftsfeſtſtellung man auch ſeinen geiſtreichen Ausführungen in der

und zur grundſäßl. Verſchiedenheit der zwei Arten Praxis nicht überall beipflichten kann und ſchon im

von Vaterſchaftsfeſtſtellungen. Der Anſprud auf Audgangspunkt, daß die Beleidigung nur ein formales

Feſtſtellung der wirklichen Vaterſchaft, der phyſiſchen Vergehen ſei, anderer Anſicht ſein wird, ſo hat er

Erzeugerſchaft, iſt zweifellos nicht vermögensrechtl., doch ſicher in dem Ergebnis recht, daß die gewöhn

nicht auf unmittelbare Erreichung wirtſchaftl. Vor- lichen Grundſäße von error in persona und aber

teile gerichtet. Wird er, wogegen nichts einzuwenden ratio ictus bei der Beleidigung nicht zutreffen . Wenn

iſt, mit dem Anſprud auf Unterhalt berbunden , ſo A den B berprügelt, weil er ihn infolge Kurzſichtige

liegt allerdings die erſte Vorausſeßung für die An- teit oder Dunkelheit mit dem C berwedſelt, ſo hat

wendbarkeit des § 10 Abſ. 2 GKG. vor, nicht dagegen er immerhin vorſäßlich einen anderen förperlich miß

die zweite : Die Herleitung des Vermögensrechtl. Unters handelt und damit den Tatbeſtand des § 223 StGB.

baltsanſpruchs aus dem nichtvermögensrechtl. Fefts erfüllt - abgeſehen von Ausnahmefällen wie Süchtis

ſtellungsanſpruch. Hergeleitet wird der Unters gungsrecht gegenüber dem C u . dgl. Zweifellos iſt

haltsanſpruch aus dem Tatbeſtande des $ 1717 BSB., hier auch B der Verleßte. Ganz anders liegt die

nicht dagegen aus der Feſtſtellung der Erzeugerſdaft, Sache, wenn A dem B fernmündlich eine Beleidigung

wie ſich unzweideutig aus § 1717 : „ Als Vater des zuruft, die auf den C gemünzt iſt, und in dem Glauben ,

unehel. Mindes i. S. des $8 1708 bis 1716 gilt“ ers mit C zu ſprechen. Hier iſt B nur ſcheinbar bes

gibt. Gewiß mag in den meiſten Fällen der wirkl. leidigt. An fein Ohr iſt der Schall von Worten ges

Vater mit dem Vater i . S. des § 1717 identiſch ſein, drungen, die er vorerſt ohne nähere Aufklärung für

allein darauf kommt es nicht an, entſcheidend iſt, wie eine Beleidigung ſeiner Perſon halten mag, die aber

geſagt, daß der Geſebgeber nur an den Tatbeſtand tatſächlich eine Beleidigung des C, nicht des B dars

des § 1717 die Verpflichtung zum Unterhalt knüpft. ſtellen . Es mag für den Tatrichter Schwierigkeiten

Und tatſächl. iſt es denkbar, daß, wie das Beiſpiel bieten, den wahren Sachverhalt feſtzuſtellen, aber er

bei Preftele (BaySFR . 1917 S. 270 ) beweiſt, der wird ſich dieſer Aufgabe ſo wenig wie in anderen

wirkl. Vater von der Unterhaltsverpflichtung befreit Fällen entziehen können. B wird ſich auch nur ſolange

iſt, da zwar ſeine Erzeugerſchaft einwandfrei feſtſteht, beleidigt fühlen, bis das Mißverſtändnis beſeitigt iſt.

die Beiwohnung jedoch kurz vor Beginn der geſetl . Aber in der Regel wird Aufklärung möglich ſein, A wird

Empfängniszeit ſtattgefunden hat . fich dem B gegenüber entſchuldigen und zwiſchen beidenB

Damit iſt die Nichtanwendbarkeit des § 10 Abs. 2 wird ſich die Sache in Wohlgefallen auflöſen . Für den

BAS. auf die mit der Baterſchaft8feſtſtellungsklage Strafrichter beſteht auch kein Anlaß, einer falſo ans

verbundene Unterhaltsklage entſchieden. Die Streits gebrachten Ueberempfindlichkeit des B allzuſehr Rech

werte beider Anſprüche ſind vielmehr nach § 9 GKG. nung zu tragen. Es iſt aber auch in Wirklichkeit

(8 5 3PD.) zuſammenzurechnen , wie dies auch mit nicht B der Verleßte, ſondern C. Alles dies ergibt

Recht in dem Beiſpiel bei Wochinger und Meyer ſich aus dem Begriff der Beleidigung als einer vor

(GNG. § 10 Anm. 3c) geſchieht. Wenn dagegen die fäßlichen, die Kränkung der Ehre eines anderen ent

Entſch . in BaySR. 1905 S. 302 und ebenba 1919 haltenden, rechtswidrigen Rundgebung. Zum Vorjat

S. 345 ins Feld geführt werden , ſo handelte es fich gehört hier weſentlich auch die Perſon deffen, gegen

in dieſen Fällen der Anwendung von 8 10 Abſ. 2 den die Kundgebung ſich richtet. Es gibt darum bes

GNG. wie auch bei den Ausführungen Staudinger kanntlich auch teine objektive Beleidigung. Selbſt das

zu § 1708 Anm. 10 nur um die Zahlvaterſchaft i . S. ſtärkſte Schimpfwort braucht nach den perſönlichen

von § 1717 BGB. Es geht dies aus der Begründung Beziehungen zwiſchen dem, der es ausſpricht, und dem,

der beiden Entſch . ſowie aus den in beiden Fällen der damit gemeint iſt, keine Beleidigung zu ſein . Reſts

gebrauchten Wendungen von dem Gelten als Vater lo8 läßt ſich die Frage jeweils nur auf Grund eines

klar hervor. beſtimmten Tatbeſtandes richtig beantworten . In der

Amtsrichter Dr. Niedhammer in Sandel. Praris wird es häufig vorkommen, daß die Verteis

digung des A, er habe nicht den B gemeint, ſondern

den C, als leere Ausrede zurückgewieſen wird . Viel
Error in objecto bei Beleidigung durch Feru : leicht iſt dies auch der innere, unausgeſprochene Grund

geſpräch. Unter dieſem Stichwort iſt in Nr. 3 Sp. 186 des in obiger Enticheidung des Stammer. Auch die Fälle

lauf. Jahrg. der Leipziger Zeitſchr. für deutſches Hechtſcheiden aus, wo A tatſächlich den B , mit dem er das
eine Entich. d. Rammer . Straff. v. 28. Okt. 1919, Geſpräch führte, namentlich aus Anlaß dieſes Ses
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ſprächs, treffen wollte, wenn er auch irrtümlich glaubte, wenn das Mißverſtändnis nachträglich behoben wird .

mit dem C zu ſprechen. Wenn A die Telephonbes Bei genauem Zuſehen findet man, daß bei der eigen

amtin B, die ihn ſoeben falſch verbunden, deshalb artigen Natur der Beleidigung der vermeintliche Fall

eine dumme Sans nennt, ſo wird er nicht mit dem von error in objecto in eine Art aberratio ictus übers

Einwand gehört werden können , er habe geglaubt, geht, ohne ſich allerdings mit dem ſonſt hiefür üb

es wieder mit der Beamtin C zu tun zu haben, die lichen Begriff rollſtändig zu decken . Eine ganz andere

ibn ſchon an den vorhergehenden Tagen mehrmals Frage iſt natürlich die, ob in obigen Beiſpielen eine

falſch verbunden. Hier liegt offenſichtlich ein teil- Beleidigung des C vorliegt. Kobler a. a . D. verneint

weiſer Irrtum im Beweggrund vor, durch den aber ſie und nimmt nur ftrafloſen Verſuch an, da

der Vorſaß des A in Beziehung auf die B nicht bes eine Erklärung nur eine Erklärung ſei, wenn ſie an

rührt wird ( Freilich laſſen ſich auch hier Fälle denken, die hiefür beſtimmte Adreſſe gelange. Er bezeichnet

wo A mit ſeiner Bemerkung den B treffen will, jedoch daher z . B. die Entſch. in RGSt. 26, 202 als „ganz

troßdem durch ſeinen Irrtum, mit C zu ſprechen , der Vor- unrichtig ". Mit der herrſchenden Meinung wird man

ſaß derBeleidigung entfällt ; 3. B. der Württemberger A es aber für gleichgültig balten, ob die Kenntnisnahme

glaubt mit ſeinem Landsmann C zu ſprechen und läßt durch den geſchah, für den die Rundgebung beſtimmt

ihm , um das Geſpräch abzubrechen , jene bekannte Ein- war (D1&hauſen Anm 14 zu $ 185 StGB .) und ſohin

ladung zukommen , die nach dem Gutachten eines würts eine Beleidigung des C annehmen , wenn ſich, ſei es auch

tembergiſchen Oberamts in dortiger Gegend teine nachträglich und unter Benüßung ſonſtiger Beweiss

Beleidigung iſt, ſondern eine landesübliche Ausdrucks- behelfe, etwa der eigenen Angaben des A bei den

weiſe, um ein Geſpräch anzuknüpfen, abzubrechen oder ſpäteren Auseinanderſebungen mit B, feſtſtellen läßt,

ihm eine andere Wendung zu geben. Wenn nun ſtatt daß eine Rundgebung der Mißachtung in der Richtung

des C der Sachſe B am Telephon iſt und ſich be- gegen C berlag. Dem Urteil des KammerG . wäre

leidigt fühlt, ſo wird das Gericht, wenn es ſich jenem demnach beizupflichten , wenn nicht B ſondern C als

Gutachten anſchließt, zu einer Freiſprechung gelangen, der in Wirklichkeit Verlegte den Strafantrag geſtellt

da infolge des Irrtums, mit C zu ſprechen , der Vor- hätte. Oberlandesgerichtsrat Günter in Fürth.

faß der Beleidigung bei A entfällt.) Aehnlich wie bei

der Telephonbeamtin kann der Fall liegen, wenn A

bei einer abfälligen Peußerung über das Geſchäfts

gebaren einer G.m. b . 5. mit ihrem Geſchäftsführer C Aus der Rechtſprechung.
zu ſpreden glaubt, während ihr Geſchäftsführer B

am Telephon iſt, oder bei Verwechſlung von Firmen Reichgericht

inhabern oder von Inhaber und Prokuriſt. Aus der
A. Freiwillige Gerichtsbarkeit.

bedingte Vorjab wird hier u . U. eine Rolle ſpielen.

In aller Regel aber wird man den Einwand, die
Uuedehuung dee $ 2069 BGB. aut Fälle, in

denen nicht ein Üblömmling des Erblaſſerd bedacht iſt. “)
Beleidigung habe nicht dem B gegolten , ſondern dem C, Aus den Gründen : Wenn der Erbl. einen ſeiner

für beachtlid balten müſſen . Der tann ja mi gar Ablömmlinge bedacht hat und dieſer nach der Er

net moana" ſagt der Münchner und bringt dadurch richtung des Teſtamentswegfällt, iſt nach § 2069BGB.

treffend zum Ausdruck, daß auch nach der Anſchauung im Zweifel anzunehmen , daß die Abl. des Wegge

des Voltes verleßt und beleidigt nur derjenige ift, fallenen inſoweit bedacht ſind, als ſie bei der geſebi.

den der Täter bei ſeiner Neußerung im Auge hat.
Erbf. an ſeine Stelle treten würden. Damit iſt für

Man nehme nur folgende Beiſpiele an : A erfährt,
einen Sonderfall ausdrüdl. vorgeſchrieben, es ſei die

C habe ihn betrogen oder den im Prozeß mit A ihm
Einfeßung , wenn kein anderer Wille des Erbl. erhelle,

dahin auszulegen , daß ſie zugleich die Erſaßberufung
auferlegten Eid geleiſtet oder die Tochter des A ver der Abt. enthalte. Ein Antrag, in der Komm. für

führt. A ruft den C telephoniſch an, wird aber ſtatt die 2. Lef. die Hegel des § 2069 (8 1773 Entw .) auch

deſjen mit dem – vielleicht gleichnamigen - B bersB ver- auf leftw. Zuwendungen an die Abt.einer anderen

bunden und ichleudert dieſem die Beſchimpfungen ents Perſon als des Erbl. auszudehnen, iſt abgelehnt

gegen : ,, Sie Schwindler “ oder „Meineidiger Schuft“ worden : Die Willensrichtung des Erbl. auf eine Er

oder , DuLump haſtmeine Tochter berführt", während B
ſaßberufung der Abt. des Bedachten laſſe fich in einem

mit allen dieſen Dingen nichts zu tun hatte und A
ſolchen Fale vielleicht unterſtellen, wenn es ſich um

die Kinder einer dem Erbl. ſehr nahe ſtehenden Perſon
ihn auch nicht entfernt damit in Verbindung gebracht

handle ; bei der Unmöglichkeit, eine Grenze zu ziehen,
wiſſen will. Oder A begrüßt den B fernmündlich empfehle es ſich aber, hier alles der freien Auslegung

mit einem belannten antiſemitiſchen Schimpfwort in zu überlaſſen (Prot. 5 S. 33–35 ). Danach hatdas,

dem Glauben, mit C zu ſprechen. C iſt Jude, B iſt was für den Fall des § 2069 im Geſeß anerkannt iſt,

es nicht. Wird man im Ernſt in allen dieſen Fällen nicht für Fälle ausgeſchloſſen werden ſollen, in denen

mit dem Kammergericht ſagen können, A beſtreite mit der Bedachte tein Abl. des Erbl. iſt; vielmehr wurde

Unrecht, daß ſein Vorſaß auf Beleidigung des An
die Feſtſtellung des Willens des Erbl. ohne Ein

tragſtellers B gerichtet geweſen ſei ? Die Frage ſtellen ,
ſchränkung der Auslegung anheimgegeben . Laſſen

heißt fie verneinen. Auch das Reichsgericht (Rechtſpr.
ſonſtige Beſtimmungen oder auch Umſtände außerhalb

des Ceſt. erkennen, daß der Erbl. die Zuwendung
3, 606 ) fordert, daß der Angekl. gerade die Perſon

nicht gerade nur der bezeichneten Perſon hat machen

habe beleidigen wollen, die den Strafantrag ſtellte. ſondern für den ganzen Stamm hat gelten laſſen wollen ,

Man überſebe auch nicht, daß der Suruf eine eins ſo iſt auch beim Fehlen der Vorausſeßungen des

zelnen Schimpfwortes wie „ Schwindler “ nur die Ab- $ 2069 eine ſtillſchweigende Erfaßberufung anzunehmen .

fürzung darſtellt für den gemeinten vollſtändigen Saß : Dic ausdehnende Auslegung der Einſeßung, die unter

„Sie, C, ſind ein Schwindler“. Wäre die lektere, den Vorausſeßungen des § 2069 im Zweifel, alſo ohne

vollſtändige Form gewählt worden, ſo hätte ſich B von
jeden weiteren innerhalb oder außerhalb des Ceſt.

Anfang an nicht beleidigt fühlen können. Es iſt nicht
gegebenen Anhalt, Plaß zu greifen hat, iſt auch in

abzuſehen, warum es anders gehalten werden ſoll, 1 ) Entſch . nad § 28 Abſ. 2 FOG.
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anderen Fällen geboten , wenn andere Umſtände, ſeien einer Hypothet einzuſtehen oder neuen Gypothettredit

es auch nur ſolche außerhalb des Teſtamente , die zu verſchaffen verſpricht. Aus den Gründen :Der

Nuslegung als im Willen des Erbl. liegend erſcheinen Berr . erachtet den vom Bell. ertlärten Rüdtritt vom

Taſſen .

Kaufvertrage für gerechtfertigt, weil der Kl . die Vers

Was gegen dieſe Gründe eingewendet wird , iſt | pflichtung nicht erfüllt habe, dem Betl. als Käufer

nicht durchgreifend .' Allerdings fann ein nicht ers dafür einzuſtehen , daß die beiden erſten auf dem vers

klärter Wille des Erbl. nicht ausgelegt werden. Das kauften GrSt. laſtenden Bypotheken proviſionsfrei ver

DLG. ſchließt an dieſen nicht zu bezweifelnden Sap längert würden, oder dem Bell. Hypotheken zum

die Bemerkung : wer ' fich darauf beſchränke, den A gleichen Zinsfuße zu beſchaffen. Den Einwand, daß

zum Erben zu berufen, drüde damit nicht aus, daß die Erfüllung unter den 3. 3.herrſchenden Wirtſchafts

u . u. ein anderer Érbe ſein ſolle, und ſagt im Zus verhältniſſen unmöglich ſei, weiſt der Bern . zurüd,

ſammenhang damit an anderer Stelle : In allen nicht weil nach dem eigenen Vortrage des Al, nicht die Ber

unter 8 2069 BGB. zu bringenden Fällen, insbeſ. bei längerung unmöglich ſei, ſondern nur die Koſten, alſo

der Zuwendung an einen Seitenverwan
dten

, bilde die Proviſionen und die Verzinſung, eine Höhe er:

die bloße Benennung des Bedachten für ſich allein reichen würden, daß die Erfüllung dem Ml , nicht zu

keinen urkundlichen Ausdruď für die Erfaßberufung gemutet werden könne. Dieſe Ausführungen ſind im

ſeiner Abk. Denn 8 2069 enthalte nicht nur eine Aus: weſentlichen eine Auslegung des Vertrages, die teine

legungsregel, ſondern eine gefeßlich vorgeſchrieben
e

Bejegesverleg
ung

, insbeſondere teine Verlegung der

Willensergän
zung für einen beſtimmten Fall und in- $8 133, 157, 242 BGB., erkennen läßt. Der Berk .

ſoweit eine auf andere Fälle nicht auszudehnend
e

verkennt keineswegs, daß der Schuldner nicht nur

Sondervorſchr
ift. Ferner wird ausgeführt : Sei der durch phyftiche Unmöglichkeit, ſondern auch durch

Wille der Berufung von Erſaperben bei der Teſtaments- fog . „überobligation
smaßige

Schwierigkeiten “ befreit

errichtung vorhanden geweſen, ſo werde von ſeiner werden kann, d. h. durch weſentliche und außergewöhns

Wiedergabe taum jemals abgeſehen ſein. Sei er liche Erſchwerunge
n, die im Vertrage nicht vorauss

damals nicht vorhanden, dem Erbl. nicht bewußt ge- geſehen wurden und die auf ſich zu nehmen dem

weſen, ſo könne er Geltung nicht beanſpruchen . Dieſe Schuldner nach Treu und Glauben nicht zugemutet

Ausführungen ziehen der Auslegung zu enge Grengen . werden kann , ſei es nun, daß man darin eine „ juriſtiſche “

Für die Auslegung iſt bei leftw. Verf. in gewiſſer oder „wirtſchaftliche Unmöglichkeit erblidt und dess

žinſicht ein weiterer Raum als bet Rechtsgeſchäfte
n

halb den § 275 BOB. anwendet oder daß man auf

unter lebenden. Das liegt in der Natur der Sache. Grund des § 242 die Leiſtungspflich
t

als durch Treu

Denn da die lebtw . Berf. nicht vor dem Erbfalle wirts und Glauben ausgeſchloſſen anſieht. Vielmehr ent

ſam wird, können in der Zwiſchenzeit nicht nur hins widelt der Berr. jeine Auffaſſung aus der eigen

fichtlich des Gegenſtandes der Zuwendung, ſondern artigen Geſtaltung des Rechtsgeſchäft
es, durch welches

auch hinſichtlich des Perſonenkreiſe
s
Aenderungen vors beide Parteien bewußt drüđende Verpflichtunge

n
über

kommen. Das Geſ. gibt für einzelne ſolche Fälle Uus- nahmen, die auf eine Reihe von Jahren berechnet

legungsregeln, fo hinſichtlich des Gegenſtandes in den waren und bei denen ſie deshalb mit dem Eintritte

$8 2169 åbſ. 3, 2172 Abſ. 2 und 2173, hinſichtlich ungewöhnliche
r

Berhältniſſe rechnen mußten . Es iſt

des Berſonentretje
s

in den 8 2067—2071. In dieſen nicģt erforderlich, daß dabei die Parteien die beſtimmte

Richtungen iſt auch in anderen Fällen fachlicher oder Vorſtellung eines Weltkriegs gehabt haben müßten.

perſönlicher Veränderung durch Auslegung zu er- Für die Auslegung genügt die Feſtſtellung, daß es

mitteln, was nach der Willensrichtu
ng
des Erbl. zu nach Treu und Glauben dem Sinne des Vertrages

der Zeit gewollt iſt, als er die Berfügung traf, los entſprach, daß auch für ſolche Fälle der Kl. die mit

fern er vorausſchauen
d

das ſpätere Ereignis bedacht der Erſchwerung verbundene Gefahr übernahm. Daß

haben würde. So i. S. des Erbl. iſt auch eine er- ſich der Bern . dadurch mit der Rechtſpr. des RO .

gängende Auslegung möglich. S 2069 BOB . bezieht über den Einfluß des Krieges auf die Erfüllung von

fich zwar nach ſeinem Zwedt und feinem umfaſſenden Lieferungsver
trägen in Widerſpruch geſeßt hätte, kann

Wortlaut auch i uf die Fälle, in denen der Erbl . an nicht zugegeben werden . Dieſe Rechtſpr. geht dahin,

die Möglichreit des vorzeitigen Wegfalls ſeines von daß bei ſolchen Verträgen , insbeſ. wenn es ſich um

ihm eingeſeten Abk. nicht gedacht hat. Gleichwohl Auslandsware
n

handelte, deren Bezug während des

iſt er eine reine Auslegungsre
gel

, eine geſebliche Richt- Krieges tatſächlich unmöglich geworden war, eine

linie für die Willenserforſc
hung. Dies wird beſtätigt Lieferung auch nach dem Kriege nicht mehr verlangt

durch die Faſſung im Zweifel anzunehmen “, die ſich werden fönne, wenn durch die lange Hinausſchiebu
ng

von der Faſſung ergänzender Rechtsfäße, wie des und die vollſtändige Umwälzung aller Berhältniſſe

8 2066 Sab 1 und des § 2073, ſehr bezeichnend unters die Leiſtung weſentlich anders als die urſprüngliche

dheidet. Jít dem aber ſo , ſo ergibt ſich aus dem erſcheinen würde. Soweit dieſe Grundſäße aufeinen

§ 2069, daß nach der Anſchauung des Gefeßgebers ganz anders gearteten Vertrag Anwendung finden

die Einſeßung einer Perſon ein der ausdehnenden können, würden ſie bei den tatſächlichen Feſtſtellungen

Auslegung fähiger Ausdruď iſt, daß alſo, wer den A der Auffaſſung des BerR . nicht entgegenſtehen . Es

zum Erben beruft, damit unter Umſtänden in der Tat würde ſich danach nicht um eine während des Krieges

ſagt, daß bei Wegfall des A, mag dieſer Wegfall vor- unmögliche und erſt nachher wieder mögliche Leiſtung

ausbedacht ſein oder nicht, andere Perſonen , nämlich handeln, ſondern um eine Leiſtung, die auch während

die zur gefeßlichen Erbfolge nach Ä berufenen Abt. des Krieges möglich war und deren Erfüllung un

an deſſen Stelle treten ſollen. Bei dieſem Standpunkte geachtet der Erfdwerunge
n während des Krieges nach

kann es auf ſich beruhen, ob ein füreinen beſtimmten dem Vertrage dem Kl. zugemutet werden könnte. Das

Fall gegebener ergänzender Hechtsſaß von der ent- NG. hat auch wiederholt ausgeſprochen , daß die Ge

ſprechenden Anwendung auf andere Fälle ſchlechthin richte nicht ohne weiteres eine Partei im Wege des

ausgeſchloſſen iſt. (Befohl. d . IV. ZS. v . 22.April 1920, Ausgleichs von der Erfüllung vertraglicher Ver-:

IV B 2/1920) .

pflichtungen entbinden können, weil durch den Krieg

Härten entſtanden ſind (NO3. 86, 398 ; 90, 375) .

B. Zivilſache
n

.

Gegen die Feſtſtellung des BerN . , daß nach dem

eigenen Vortrage des Mi. nicht eine Unmöglichkeit,

I.

ſondern nur eine Erſchwerung in Frage ſtehe, erhebt

unmögligteit oder nur wirtſchaftl. Grichwerang die Rev. aber mit Recht eine prozeſſuale Müge. Der

der Erfüllung durch die Kriegsverhältni
fie bei einem Kl. hat in der Tat die Behauptung aufgeſtellt, er ſei

Vertrag, durch den ein Teil für längered Štehenbleiben infolge des Krieges außerſtande geweſen, die Ber:

13

n.

4987
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längerung oder die Beſchaffung eines langfriſtigen

anderen Hypothekentapitals herbeizuführen . Muß

man aber unterſtellen, daß als Leiſtung des Kl. die

langfriſtige Berlängerung der beiden Bypotheken oder

die Beſchaffung anderweiten Hypothetentapitals ver

einbart war und daß dieſe Leiſtung infolge der Vers

hältniſſe nicht nur erſchwert, ſondern unmöglich ge

worden war, ſei es überhaupt oder auch nur ſo, daß

der Kl. nachträglich unvermögend geworden war

(§ 275 Abſ. 2 BGB.), ſo würde der Rüđtritt des

Betl. von dem Vertrage, ſei es wegen Verzugs des

Kl. mit der Beiſtung ( 8 326 ), ſei es wegen Unmög

lidhteit (8 325 ) nur dann gerechtfertigt ſein, wenn die

Nichtleiſtung oder die Unmöglichkeit die Folge eines Ums

ſtandes wären, den der Ml. zu vertreten hätte (88 285,

325 BOB.). Der Sch . hat aber in der Regel nur

Boríaß und Fahrläſſigkeit zu vertreten und wird durch

nachträgliches Unvermögen von der Verpflichtung zur

Leiſtung frei (88 276, 275), ſo daß für den andern

Teil ein Rüdtrittsrecht weder aus § 326 noch aus

§ 325 begründet iſt. Freilich kann „ein Anderes"

auch durchParteivereinbarung beſtimmt und die Ver

tretungspflicht des Sch. erweitert werden. Jnsbeſ.

kann durch einen Garantievertrag ausdrüdlich oder

ſtillſchweigend die Baftung für einen beſtimmten Er.

folg übernommen werden, ohne Müdſicht darauf, ob er

mit oder ohne Vorſatz oder Fahrläſſigkeit des Sch.

ausbleibt oder unmöglich wird. Die Annahme, daß

eine ſolche Erfolgshaftung übernommen werde, liegt

beſonders nahe, wenn der Sch. verſpricht, für etwas

einzuſtehen ", wie das im vorliegenden Vertrag ges

ſchehen iſt. Der Berr . erörtert aber infolge ſeiner

nicht prozeßgerechten Annahme, daß nur eine Er

rowerung der Leiſtung behauptet ſei , die Bedeutung

der Bereinbarung nur von dem Geſichtspunkte der

Uebernahme der Haftung für die dem Kl . durch Zinſen,

Proviſionen uſw. angeblich entſtehenden größeren

Laſten. Dagegen prüſt er nicht, ob der Al. auch die

Haftung für die Unmöglichkeit übernommen hat. ( Urt .

d. V. 85. v . 24. März 1920, V 286/1919) .

der Bacht vorhandenen Stüde auszugleichen fel. Die

Ausführungen des BG. ſtüßen ſich auf den Inhalt

des Vertrages, berüdſichtigen die Einwendungen des

Bell. und ſind prozeſſual nicht zu beanſtanden (wird

ausgeführt). Die Auffaſſung des BO . gibt aber auch

zu fachlichen Bedenken keinen Anlaß . Mit Unrecht

geht die Heviſion davon aus, daß der Bell. ver

pflichtet geweſen ſei, das Inventar nach ſeinem ur

ſprünglichen Beſtande zurüdzugeben, und daß nur

bezüglich der zurüdgegebenen Stüđe von einer Aus

gleichung des Wertes die Rede ſein könne. In den

Fällen der in $8 587 — 589 BGB. bezeichneten Art

gehen Beränderungen im Beſtande des Inventars,

die ſich, gleichviel aus welchem Grunde, während der

Pachtzeit ereignen, ebenſo zugunſten wie zuungunſten

des Pächters. Der Pächter hat bei Beendigung des

Pachtverhältniſſes nur das vorhandene Jnventar zu

rüđzugeben (vgl. § 589 Abſ. 1), und der Anſpruch des

Verpächters beſchränkt ſich auf den Minderwert des

vorhandenen gegenüber dem Schäßungswerte des über

nommenen Inventars. Das gilt auch für den hier

vorliegenden Enteignungsfall. Der Befl. hat daher

nur den Unterſchied von 14 200 – 8100 6100 M

zu beanſpruchen , wie das BG. angenommen hat. Daß

die Beendigung des Bachtverhältniffes in die Zeit des

Krieges fiel, und unter den Einwirkungen desKrieges

eineSteigerung der Preiſe eingetreten war, iſt uner

heblich. Der Sen. hat für die Anwendung des § 589

Ábſ. 3ausgeſprochen, daß für die Schäßung des Wertes

der zurüđzugewährenden Stüđe die Preiſe 7. 3. der

Beendigung des Pachtverhältniſſes auch dann ent

ſcheiden , wenn ſie durch den Krieg beeinflußt worden

ſind, es mußte denn ſein , daß es ſich was nicht in

Frage ſteht — um eine durch beſondere Preistreiberei

hervorgerufene nur vorübergehende Steigerung der

Preiſe handelt (Gruch. 62, 108). Der gleiche Grund

faß muß auch hier gelten. Zu einer dem Bell. gün

ſtigerenBeurteilung tann auchnicht der Geſichtspunkt

der ungerechtfertigten Bereicherung führen . Denn die

vom Bell. beanſtandete Bermögensverſchiebung wird

durch den Vertrag, wie das BÓ . einwandfrei

auslegt, gerechtfertigt, iſt alſo nicht ohne rechtlichen

Grund erfolgt. Unbegründet iſt endlich die Annahme

der Reviſion , das BG. hätte bezüglich des für neu

anzuſchaffende Pferde anzulegenden Preiſes den Sach

verſtändigen B. vernehmen ſollen . Der Bell. will

dartun, daß die Anſchaffung von 11 Pferden im Jan.

1915 einen Aufwand von 33 000 M erfordert haben

würde, und will damit einen Schadenserſaßanſpruch

wegen vertragswidriger Nichtergänzung des Jnventars

begründen. Wenn aber die MI. den Beſtand ergänzt

hätte, ſo hätte nach der vom BG. gegebenen Vertrags

auslegung der Bell. eben den Wert, den er im Wege

des Schadenserſaßes von der Ri. haben will , dieſer

vergüten müſſen. Von einer Schädigung des Bell.

kann daher keine Rede ſein . Die unter Beweis ge

ſtellte Behauptung iſt alſo unerheblich . ( Urt . d . III . ZS .

v . 13. Febr. 1920, III 363/19) .

-

n.
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II.

Rüdgewähr des Pachtinventarë nach $$ 587–589

BGB. Ginfluß einer Enteignung während des Bachts

berhältniſſes. Der Bell. verpachtete der Kl. durch

Vertrag v. 8. Auguſt 1911 ſein Speditionsgeſchäft.

Das Bachtverhältnis endete vorzeitig am 31. Dez. 1914.

Bon 15 zum Inventar gehörigen Pferden , die die MI.

zum Schäßungswertvon 14 200 Mübernommen hatte,

war eines zum Schlachten gegeben und durch ein

anderes erſeßt worden. Für 11 zu Heereszwecken ent

eignete Pferde hatte die Kl. keinen Erſaß beſchafft.

Die drei übrigen Pferde nebſt dem Erſaßpferde im

nunmehrigen Schäßungswerte von 8100 M erhielt

der Befl. zurüd. Die Ml . erbot ſich , dem Bekl. den

Unterſchied von 6100 M zu vergüten, und verlangte

llageweiſe die Feſtſtellung, daß ſie nur dieſen Betrag

zu vergüten habe. Der Beklagte dagegen beanſpruchte

1396.50 M als Minderwert der zurückgegebenen und

33 000 M als Erſaß für die fehlenden Pferde und

beantragte widerflagend eine entſprechende Feſtſtellung.

Die 1. Jnſt. gab der Al. ſtatt und wies die Widerfl.

Die Berufung des Bell. wurde zurücgewieſen .

Auch ſeine Meviſion blieb ohne Erfolg.

Gründe: Das BG. legt den Pachtvertrag in

ſeinem 8 15 dahin aus, daß der Bell. den Geldwert

der von ihm hingegebenen Jnventarſtüde, nicht mehr

und nicht weniger, zurüderhalten ſollte. Es erachtet

alſo einen Fall für gegeben, wie er in 88 587–589

entſprechend für die Grundſtücspacht vorgeſehen iſt,

und zieht daraus, der geſegl . Regelung folgend, den

Schluß, daß unter den Parteien nur der Unterſchied

zwiſchen dem Schäßungswerte der übernommenen und

bem ber zurüdgewährenden , d . h . bei der Beendigung

4964

ab.

III .

Der Geſchäftëherr darf fich auf die von ihm ſelbſt

geſchaffenen Berhältniſſe nicht zum Nachteil ſeine Ans

geſtellten dieſem gegenüber berufen. Der KI , war bis

zum 31. Dez. 1910 ſelbſtändiger Staufmann und betrieb

als Alleinvertreter der Adlerwerfe und der Befl. für

Rheinland und Weſtfalen den Handel mit Automobilen .

Am 12. Dkt. 1910 ſchloß er mit der Bell . einen Ver

trag, durch welchen dieſe das kl . Geſchäft übernahm

und den Kl. für die Zeit vom 1. Januar 1911

ab als ihren Handlungsbevollmächtigten mit der

Leitung der neuen Verkaufsſtelle in D. betraute. Am

4. Juni 1913 tündigte die Befl. das Dienſtverhältnis

zum 1. Januar 1914 . Der Al. hielt die Kündigung

für unberechtigt und begehrte klagend die Feſtſtellung,
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daß der Vertrag noch bis zum 31. Dez. 1916 in Straft abzuſchließen. War das richtig, dann konnte der sl.

ſei. Das BG. wies die Alage ab. Auf die Reviſion mit Fug und Hecht nach Treu und Glauben erwarten,

des Al. wurde das Bu. aufgehoben . daß die Bekl, ihm gegenüber von dieſen Maßnahmen

Gründe: Der Dienſtvertrag war auf 3 Jahre, Gebrauch machte. Konnte und wollte ſie das nicht,

bis zum 1. Jan. 1914, berechnet . Er ſollte ſich aber ſo durfte ſie, wenn ihr an ſich erlaubtes Geſchäfts

ohne weiteres bis zum 31. Dez. 1916 verlängern,wenn gebaren es in der Tat dem Al. unmöglich gemacht

1. in den 3 Vertragsjahren ein Umſatz von 4 Milli . hatte, für die von ihm geleiteten Zweigſtellen mit

onen und 2. im leßten Geſchäftsjahre eine aktive Bilang Gewinn zu arbeiten , nach den Grundfäßen geſchäft:

erzielt wurden . Wäre dager ſtreitig, ob die eine oder licher Medlichkeit auf keinen Fall dieſe nicht beabſich

die andere Bedingung erfüllt ſei, ſo müßte der Kl. tigte Wirkung ihres Tuns fich derart zunuße machen ,

ihren Eintritt beweiſen. Nun ſind die Parteien aber daß ſie unter Berufung auf die Verluſtbilanz den Al.

darüber einig, daß zwar der Umſaß nicht nur 4, ſondern um einen Vertragsvorteil brachte, der ihm ohne ihr

ſogar über 8 Millionen betragen, daß aber das Ges Eingreifen in die Preisgeſtaltung zugefallen wäre.

djäftsjahr 1913 mit einer Baſfibbilang abgeſchloſſen Denn Treu und Glauben verbieten es einer Vertrags

hat. Droßdem, meint der Al., ſei die Bekl. ihm gegens partei, eine von ihr ſelbſt wenn auch nicht beabs

über ſo zu behandeln, als wenn ſich auch die zweite ſichtigt –zuungunſten der anderen geſchaffene Rechts

Bedingung verwirklicht hätte, weil ſie durch geſchäft- lage im Rahmen eines Vertrags zu deren Nachteil

liche Maßnahmen dieAttivität der Bilanz verhindert auszunußen. (Urt. des III. ZS. d. 9. März 1920,

habe. Sie habe nämlich, freilich nur um den ſcharfen III 254/19) .

Wettbewerb anderer Firmen, insbeſ. der Firma B.,

aus dem Felde zu ſchlagen und um ſich ihre herrs
IV.

rohende Stellung zu erhalten ,den Abſoluß von Oes

chäften um jeden Preis , auch von Berluſtgeſchäften Der Mätlerlohn iſt verdient, auch wenn dem bers

verlangt und angeordnet. Wenn ſie dabei ſomit auch mittelten Vertrag ein Willensmangel anhaftet. Erft die

nicht beabſichtigt habe, eine paſſive Bilanz herbeizus erfolgreiche Anfechtung des Bertrage beſeitigt den Lohns

führen und ſein Recht auf Bertragsverlängerung zu anſpruch des Mätlerd. Aus den Gründen : Nachdem

zerſtören, ſo habe ſie doch gewußt, daß dieš die not- die erſten Unterhandlungen über den Anfauf der

wendige Folge threr Breišpolitit fein würde. Das 7 Dampfkeſſel vom Bell. abgebrochen waren, fand am

BG. erachtet das jedoch nicht für genügend, um der 11. Mai 1917 zufolge der vom Bell. nachgeſuchten

Bell. den Vorwurf zu machen, ſie habe i. S. des § 162 Vermittlung der Kl. eine neue Verhandlung zwiſchen

BOB. gegen Treu und Glauben oder dem Geiſte und dem Bell. und dem Direktor W. der Miſchen Werte

Sinne des Vertrages zuwider gehandelt. Dieſe Auf- ſtatt, wobei der Bell. einen Kaufpreis von 135 000 M

faſſung wird aber der Sachlage nicht gerecht. Sie forderte. Nach der Feſtſtellung desBR. iſt der Bekl.

berüdſichtigt einſeitig nur die Intereſſen der Geſchäfts- nur dadurch beſtimmt worden, die 7 Dampfkeſſel den

herrin und läßt die des Angeſtellten in nicht zu R.ſchen Werken zu dem von W. gebotenen Preiſe

billigender Weiſe außer acht. Die Parteien gingen bei von 92000 M zu verlaufen, daß ihm W. die falſche

Abſchluß des Vertrages davon aus, daß unter den Angabe machte, die Seſſel ſeien für die Werte beſchlags

damaligen normalen Berhältniſſen dem XI, die Möga nahmt, der Bell. fönne über ſie nicht mehr verfügen

lichkeit gegeben war, bei geſchidter Geſchäftsführung und habe zu gewärtigen, daß er bei Durchführung

wenigſtens im leßten Jahre einen Gewinnabſchluß zu der Beſchlagnahme einen noch geringeren Preis er

erzielen. Gelangihm das, ſo war ſeine Stellung auf ziele. Der BR.führt aus, daß hiernach der Vertrags

weitere drei Jahre geſichert. Die bedingte Zuſage ſchluß um 92000 M nicht auf einem freien , unbeein

einer Vertragsverlängerung ſollte alſo für den Al. flußten Willensentſchluſſe des Betl. beruhe, ſondern

ein Anſporn ſein, ebenſo im Intereſſe der Bell. wie auf der Zwangslage, in die er fich durch die falſche

im eigenen möglichſt gewinnreiche Geſchäfte abzu- Angabe perfekt glaubte . Auf einen ſolchen Bertragss

ſchließen , und bildete ſomit eine weſentliche Gegen- ſchluß träfe aber das Proviſionsverſprechen nicht

leiſtung der Bekl. für die Uebernahme ſeines Auto- gu. Denn nach Auslegung des Vertrages i . S. von

mobilgeſchäfts fowie dafür, daß er fortan ſeine ges Treu und Glauben habe es ſich von ſelbſt verſtanden ,

ſamte Tätigkeit nur in ihre Dienſte ſtellte. Forderten daß der Verkauf, zu dem die Ál. behilflich ſein ſollte,

nun während der Vertragsdauer die Geſamtintereſſen auf dem freien Willen des Bell. beruhen ſollte ; der

der Bell. , daß die Zweigſtelle in D. zur glüdlichen Bell. habe die Hl. nicht dafür belohnen wollen, daß

Durchführung des einmal begonnenen Wettbewerbs- ſie ihn mit einem Kaufluſtigen zuſammenbringe, dem

kampfes auf die ſonſt üblichen Gewinne durch Ge- er zu einem ihm nicht genügenden Preiſe vertaufen

währung ungewöhnlich hoher Rabatte an die Kunden müſſe ; in der Tat habe aber die Kl. dem Bell. nur

ganz oder teilweiſe verzichtete und ſogar vor Verluſt- einen Käufer zugeführt, mit dem er ſich genötigt ge

geſchäften nicht zurüđícredte, ſo war die Bell . , ſehen habe, einen ſeinem freien Willen nicht ent

darin iſt dem BG . allerdings beizupflichten , --- ohne ſprechenden Vertrag zu ſchließen. An dieſen Augs

Verſtoß gegen § 162 BOB . berechtigt, den Kl . anju- führungen iſt nur ſoviel richtig, daß der Anſpruch

weiſen, ſich dieſer geſchäftlichen Notwendigkeit zu fügen. auf Mällerlohn , der für den Fall des Abſchluſſes

Aber über den § 162 hinaus gilt der allgemeine Rechtss eines Vertrages verſprochen iſt, das Zuſtandelommen

ſaß, daß innerhalb eines Vertrags Treu und Glauben dieſes Vertrages als einer bindendenWillenseinigung

in jeder pinjicht und nach allen Richtungen gewahrt vorausſeßt, und daß der Auftraggeber nach ſeinem

werden müſſen . Wenn daher einerſeits das Preis- Ermeſſen darüber zu befinden hat, ob er mit dem
Vertragsgegner den Vertrag ihließen will. Wenn

nicht beforänkt war, ſo entſprach es auf der anderen alſo tatſächlich die Dampfteſſel zugunſten der R.idhen
Seite doch der Billigkeit und dem Geiſte des Vertrages, Werte beſchlagnahmt oder enteignet geweſen wären,

daß die Bell. dabei den Gegenſaß zwiſchen ihren Jns würde der Mätlerlohn überhaupt nicht verdient ſein ,

tereſſen und denen desAl. möglichſt auszugleichen ſuchte. da alsdann die steſſel auf Grund der Beſchlagnahme

Der Al. hat nun behauptet und der Sachverſtändige und Enteignung zwangsweiſe aus dem Eigentum des

hat beſtätigt, daß es ſolche Ausgleichsmöglichkeiten Bekl. in das der Werfe übergegangen wären, ein

gab, und daß der Bekl. Maßnahmen zur Verfügung Staufvertrag aber garnicht geſchloſſen worden wäre.
ſtanden und anzuſinnen waren, welche die dem AI. So liegt die Sache jedoch nicht, und der BR. nimmt

ſchädlichen Folgen ihrer Breispolitik abzuſchwächen mit Unrecht an, der Bell. habe die steſſel an die

und ihm die Möglichkeit zu geben geeignet waren , Werke zu einem ihm nicht genügenden Preiſe ver

Sie Bilanz mit einem , wenn auch kleinen Ueberſchuſſe | kaufen müſſen , und die Ál. habe ihm einen Käufer
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zugeführt, mit dem er einen ſeinem freien Willen ( S $ 858, 869 BGH.). Es iſt ſodann nicht erſichtlich

nicht entſprechenden Vertrag habe ichließen müſſen. inwiefern eine ſtrafb. $ . des Bell. vorliegen ſod .

Für den Betl. beſtand gar keine Zwangslage, da die Damit entfält die Möglichkeit, die Haftung aus § 992

Beſchlagnahme nicht ſtattgefunden hatte ; der Bell . BOB. oder etwa aus § 2025 BGB. anzuwenden. Eine

befand fich nur infolge der falſchen Ungaben des W. Haftung aus § 823 Abſ. 1 BGB. wegen Entziehung des

in einervermeintlichen Zwangslage und ſchloß darauf- Eigentums am SpB. tommt nicht in Frage, weil die

hin den Kaufvertrag um 92 000 M. Es iſt alſo eine Verleßung des Eigentumsanſpruchs in ŠS 985 ff. BGB.

bindende Widengeinigung zuſtande getommen. Damit erſchöpfend geregelt iſt und daneben die alg. Normen

iſt der Mätlerlohn verdient. 3ſt die Willenserflärung des § 823 Abſ.1 BGB. nicht anwendbar ſind ( NHG3. 56,

des Auftraggebers durch einen Willensmangel (frr- 316 , JW . 1910, 754 Nr. 16 ). Die ſpätere Verfügung

tum, Drohung, argl . Täuſchung) beeinflußt , ſo muß über die Forderung durch Einziehung des Guthabens

es ihm überlaſſen bleiben , den Bertrag anzufechten; zur eigenen Befriedigung aber fann als unerl. B.

die erfolgreiche Anfechtung bewirkt nach § 142 BGB. nach § 823 Abſ. 1 BGB. nicht angeſehen werden , weil

daß der Vertrag als von Anfang an nichtig anzuſehen die Forderungsrechte nicht unter den Begriff der

iſt , und beſeitigt auch den Anſpruch des Mällers. Der „ ſonſtigen Rechte “ i. S. der Vorſchr. fallen (ROZ. 57,

BR. mußte daher prüfen, ob der Bell. den Kaufver: 353 ). ( IIrt. d . IV . 88. d . 15. März 1920, IV 473/19) .

trag angefochten hat, und ob die Anfechtung begründet

iſt. (Urt. d . V. ZS. d . 13. März 1920, V 430/19).
VI.

V. Urfächlicher Zuſammenhang bei der ſog. trauma.

tiſchen Neuroſe. Die Al. wil einen idweren Nerven

Liegt eine uuerl. Handlung i. S. der SS 823, 393 hot dadurch erlitten haben, daß der Bernhardiner

BGB. vor, wenn ſich ein angeblicher Gläubiger des Erb- hund des Bell. bei einem Spaziergang fich auf ihren

laſers von denen Vormund ein Spartaflenbuch aus- Ehemann ſtürzte und ihn zu Boden warf. Ihre An

händigen läßt und es zur Dedung ſeiner Forderungen ſprüche wurden abgewieſen. Die Reviſion blieb er

berwendet ? Nach dem Tode des geiſteskranken Erbl. folglos.

ließ ſich der Bekl. ein Sparkaſſenbuch über 20 859 M Aus den Gründen : Der Beråt. hat ausge

von dem bisherigen Vormund aushändigen , erhob führt: Der Sachverſtändige Dr. W. gehe davon aus,

den Betrag und verwandte ihn zur Dedung angeb- Daß im Anſchluß an heftige Gemütserſchütterungen

licher Forderungen . Die Kl. verlangen Herauszahlung fich bei einer etwa vorhandenen Anlage allerdings

des ihrem Erbteil entſprechenden Drittels der Spar- ſchwere nervöſe Störungen hätten herausbilden fönnen.

laſſeneinlage. Das 16. hat die Kl. abgewieſen , da Er nehme aber als ſicher an , daß die bei der Kl. feſt

der vom Bell. geltend gemachte Einwand der Aufs geſtellten pſychogenenStörungennicht durch den Bor

rechnung zuläſſig und begründet ſei . Das BerG, hat fall ausgelöſt und wachgehalten worden ſeien, ſondern

nach der Klage ertannt. Die Reviſion hatte Erfolg. durch das Beſtreben , eine Entſchädigung zu erlangen.

Aus den Gründen : Der Bern . nimmt an, Es handle ſich dabeinicht um abſichtliche3rreführung.

der Bell. habe dadurch, daß er ſich das SpB . gegen ſondern um einen durch Einbildung hervorgerufenen,

den Willen der Kläger aushändigen ließ, das Gut- Das frankheitsbild der traumatiſchen Neuroje (Schred

haben erhob und den Betrag zur Dedung ſeiner neuroſe) erzeugenden Zuſtand. Die Störungen ſeien

eigenen Forderung gegen den Nachlaß verwendete, leicht und könnten auch unmittelbar nach dem Borfall

vorfåglich eine unerl. 5. begangen , die ſowohl die nur unbedeutend geweſen ſein. Ein Nachweis des

Alage begründe als auch nach § 393 BOB. jede urſächl. Zuſammenh. zwiſchen den nervöſen Störungen
Aufrechnung ausſchließe. Biergegen wendet fich die der Al. und dem Vorfall laſſe ſich unter dieſen úm

Hepifion. Sie weiſt darauf hin , daß der Nachlaß ſtänden nicht führen. Zwar ſei eine gewiſſe entfernte

überſchuldet und auch deſſen Erben nicht zahlungs- Möglichkeit gegeben. Das genüge aber nicht für die

fähig geweſen ſeien . Wenn der Vormund und Mits Beweisführung. Die Reviſion vertritt demgegenüber

erbe dem Bell. nach offener Darlegung der Verhält: die Auffaſſung, daß ein urſächl. Zuſammenh. vorliege,

niffe das SpB. herausgegeben habe, ſo ſei das Ber. weil ohne den Unfall bei der Ai. keine Hoffnung auf

halten beider vielleicht nicht richtig geweſen ; eine Entſchädigung habe entſtehen können . Dem kann nicht

únerl. $ . liege aber nicht vor. Dieſem Angriff konnte beigepflichtet werden. Michtig iſt, daß die Begehrungs

der Erfolg nicht verſagt werden. Als unerl. . fann vorſtellungen der AI. nicht entſtanden wären , wenn

die Eigentumsentziehung die Entziehung des den fich der Vorgang nicht ereignet hätte. Dieſer Vorfall

Erbengehörigen SpB. nach § 992 BOB. nur be- hat ſomit zweifellosdie Bedingung für die Beſchwerden

urteilt werden, wenn der Beſißer ſich den Beſit durch der Kl. geſchaffen. Ein urſächl.Zuſammenh. im Rechts

verbotene Eigenmacht oder durch eine ſtrafb. $ . ver- ſinn iſt aber damit nicht gegeben. Denn nach den

ſchafft hat. In gleicher Weiſe erfordert $ 2025 BOB. Feſtſtellungen hat nicht der Schreď beim Erleben des

für den Fall, daß ein Erbſchaftsanſpruch gegen den Borgangs , ſondern erſt das ſpäter einſegende Bes

Erbſchaftsbeſiker erhoben wird, zur Annahme einer ſtreben der Al., eine Entſchädigung zu erhalten, die

unerl. 8., daßder Erbſchaftsgegenſtand durch ſtrafb. V. Geſundheitsſtörung ausgelöſt. Daß aber ſolche Bes

oder die Erbſchaftsſaché durch verb . Eigenm . erlangt gehrensvorſtellungen bei der Al. auftreten, ſte volls

iſt. Wird ſchon in dieſen Vorſchr. nur die Haftung ftändig beherrſchen und ſogar Nachteile für ihre Ge

für Schadenserſaß geregelt, ſo kann doch der Begriff ſundheit mit ſich bringen würden , war nach allgem .

der unerl. $ . i . S. des § 393 BGB. nicht anders vers Lebenserfahruug als Folge keineswegs zu erwarten.

ſtanden werden, als er in den durch S8 992, 2025 Vielmehr iſt die Entſtehung und Entwidlung der Ges

näher begrenzten Borſchr. der $8 823 ff. beſtimmt iſt. ſundheitsſtörung der Kl. losgelöſt von dem Unfall

Jrrig iſtnun zunächſt die Anſicht des BerN., daß ſelbſt, an den ſie nur äußerlich antnüpft, vor ſich ges

der Bell. ſich den Beſik des Buches durch verb . Eigenm . gangen. Auch ergibt das Gutachten keinen Anhalt

verſchafft habe. Da der bisherige Vormund undMit- dafür, daß das Erleben des Vorgangs und ſeine Nach

erbe das ŠpB. für die Erbengemeinſchaft freiwillig wirkungen auf ſeeliſchem Gebiete der Kl. die Möglich

herausgegeben hat, das er nach dem Tode des Mündels teit genommeu hätten , den Begehrungsvorſtellungen

beſaß und verwahrte, kann ihm gegenüber von verbot. Bemmungen entgegenzuſeßen, oder daß von Anfang

Eigenm . nicht die Mede ſein . Als Beſißer, gegen den an eine beſ. nervöſe Dispoſition der Al. gegenüber

verb. Eigenm . möglich iſt, lommt nur der unmittelb . den Einflüſſen des Unfalls vorgelegen hätte. Nach

Befißer in Betracht. Gegen die Ar. als mittelbare alledem beſteht nur ein äußerlicher und zufälliger,

Mitbefißer konnte verb. Eigenm. nicht geübt werden nicht aber ein innerer und adäquater Zuſammenhang

.
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zwiſchen dem Angriff des Bundes und dem Schaden . deshalb beginne in Fällen wie hier das Brivileg

Vorausgeſeßt iſt hierbei, daß die Störungen in der des § 44 bereits mit dem Augenblide, in dem der

Hauptſache erſt ſpäter entſtanden ſind und ſich nicht Soldat den Marſchbefehl erhalte.

unmittelbar im Anſchluß an den Vorgang entwidelt Dieſer Auslegung kann der Sen. nicht beitreten .

haben . Wäre leßteres der Fall, hätte ſich alſo die Ihr ſteht nicht nur der Wortlaut entgegen , ſondern

Geſundheitsſtörung bei der si. Pogleich nach dem Er- es ergibt auch die Entſtehungsgeſchichte Peinerlei An.

eignis gezeigt, ſo würde der urſächl. Zuſammenh. zu halt für die Ännahme, daß der Geſeßgeber demGe

bejahen ſein , auch wenn ſich ſpäter infolge der Bes mütszuſtande derausrütenden Soldaten hätte Rech

gehrungsvorſtellungen das Leiden geſteigert hätte . nung tragen wollen . Vielmehr ſpricht alles dafür,

( lirt. d. IV . 36. v. 25. März 1920, IV 401/19). daß man allein auf die äußerlichen Schwierigkeiten

Rüdſicht nehmen wollte, welche ſich für die Teſtaments

VII. errichtung eines Soldaten, namentlich infolge der

damals geltenden, die Vornahme des Geſchäftes er

Wann beginnt die Befugnis, nach § 44 AMiLG. ſchwerenden Formvorſchriften, dann ergeben mußten,
ein Soldatenteftameut zu errichten ? Aus den Grün- wenn er ſein Standquartier verlaſſen hatte. Ers

den : Es ſteht außer Streit, daß das Teſtament den wägungen von der Art, wie ſie das BerG . anſtellt,

in $ 44 AMit8. für ein Soldatenteſtament aufges würden auch auf die Soldaten früherer Zeit zuge

ſtellten Formvorſchriften entſpricht; dagegen iſt ſtreitig, troffen haben , ſobald dieſe den Befehl zum Abmarſch

ob zu der Zeit der Errichtung der Erbl. S. der Vers aus dem Standquartier erhalten hatten. Wenn gleichs

günſtigung ſchon teilhaftig war. S. war in $ . wohl nicht dieſer Zeitpunkt, ſondern derjenige der

wohnhaft und betrieb dort ein Milchgeſchäft; er wurde tatſächlichen Ortsveränderung für maßgebend erklärt

nach Kriegsbeginn als nicht ausgebildeter Bandſturm : worden iſt, ſo ergibt ſich daraus mit Beſtimmtheit,

mann zu dem in . liegenden ErfBat. 1WJR. Nr. 75 ein: daß das Geſ. die vom Bero. erörterten Umſtände

berufen und erhielt dort ſeine militäriſche Ausbildung. nicht berüdſichtigen wollte. Eine gewiſſe Aenderung

Am 17. Juli 1915 iſt er zum mob . IWJÁ. Nr. 75 unter iſt allerdings inſofern eingetreten, als durch die in

Zuführung des Transportes an das RefJR. Nr. 249 § 2231 Nr. 2 BGB. allgemein gewährte Erleichterung

in Marſch geſeßt worden. 3. 3. ſeiner Verwundung der Teſtamentserrichtung die Gründe an Bedeutung

und ſeines Ablebens war er Musketier des HefJR. verloren haben, welche zur Gewährung des Privilegs

Der Transport, mit dem S. ins Feld befördert wurde, an die Soldaten geführt hatten . Dies kann aber

iſt am 17. Juli 1915 abends etwa um 6 Uhr in $. feinen Anlaß zu einer anderen Beurteilung geben.

abgegangen; am Nachmittage des gl. T. hatte S.das ( Urt . d . IV. ZS . v . 15. April 1920, IV 455/19) .

Teſtament in ſeinem Geſchäftslokale niedergeſchrieben.

Der Marſchbefehl war ihm ſchon vorher zugegangen .
VIII.

Das Berg , verkennt nicht, daß der Wortlaut der Vor

ſchrift gegen ihre Anwendbarkeit zu ſprechen ſcheine ; Die Auslegungsregeln desBGB. gelten auch für

es glaubt jedoch das Geſ. nicht wörtlich anwenden zu erbrechtl. Berfügungen vor 1900, wenn der Erbl. nach

ſollen , weil es andere Verhältniſſe imUuge habe, als 1900 geſtorben iſt. Aus den Gründen : Die Vor

ſie ſich im leßten Kriege herausgebidet hätten . Es ſchrift in Art. 214 Abſ. 1 EG. BGB. , wonach die vor

ſagt, S. ſei nicht mit dem Truppenteil, bei dem er Intrafttreten des BGB. erfolgte Errichtung einer Verf.

ausgebildet war, ins Feld gerückt; er habe auch nicht von Dodes wegen nach den bish. Geſ.beurteilt wird,

ſeinen Wohnort im Dienſt verlaſſen, um ſich einem auch wenn der Erbl. nach dem Jnfrafttr. des BOB.

mobilen Truppenteil anzuſchließen ; er ſei vielmehr, ſtirbt, betrifft nur die Frage, ob die Verf. rechtsgültig

in einer in 8 44 RMG . nicht vorgeſehenen Weiſe als errichtet iſt (NOZ. 59 S. 83). Bei der Erforſchung

Nacherſaß zu einem mobilen Truppenteil ins Feld des darin ausgedrüdten Willens des Erbl. ſind die

geſchickt worden, dem er bisher nicht angehört habe. Auslegungsvorſchriften des BGB , insbeſondere § 133,

Das Ber6 . kommt zu dem Schluſſe, daß § 44 nicht anzuwenden, da auch ſie einen Teil des anzuwendenden

nach ſeinem Wortlaute, ſondern nach ſeinem Sinn neuen Rechtes bilden . Nur ſind bei der Auslegung

angewendet werden müſſe, und führt aus :als Sinn unter Anwendung des § 133 BGB. zum Berſtändnis

des Geſ. müſſe angeſehen werden, daß die Wehrpflich: des Erklärten die Verhältniſſe und Sprachgebräuche

tigen von allem Formzwang befreit ſein ſollten von 3. 3. der Errichtung zu beachten, gegebenenfalls iſt

dem Zeitpunkte an, in dem ſie wüßten, daß ihre Ver- auch in Betracht zu ziehen, ob der Wille des Erbi.

wendung zum Zwecke der Landesverteidigung unter durch die ihm etwa befannt geweſenen Auslegungs

Einſaß ihres Lebens unmittelbar bevorſtehe; von regeln des früheren Hechts derart beeinflußt geweſen

dieſem Augenblicke an ſeien ſie aus der Ruhe der iſt, daß ihr Inhalt zu einem Beſtandteil des von ihm

þeimat herausgeriſſen ; ſie hätten nicht mehr die erlärten Willens ſelbſt geworden iſt. (Urt. d . V.ZS.

Zeit, alle vorgeſchriebenen Formen zu beobachten ; v . 31. März 1920, V 438/19) .

das Geſ. wolle aber alle Nachteile von ihnen nach

Möglichkeit abwenden, die ihnen aus der Erfüllung
IX.

ihrer Dienſtpflicht erwüchſen , und wolle ihnen daher

auch die Errichtung ihres leßten Willens von dem Wie wird einem Geſchäftsführer einer 6. m. b. $.

Augenblid an erleichtern, wo ſie damit rechnen müßten, wirkſam die Vertretungômacht entzogen ? Aus den
dem Tode für das Vaterland entgegen zu gehen ; dieſer Gründen : Der Beſchl. der Geſelſ Verſ. reichte zur

Augenbliď trete in einem Falle wie dem vorliegenden Abberufung des GeſchF. A. nicht aus, auch wenn er
nicht erſt dann ein, wenn die Erſaßmannſchaften mit rechtswirkſam zuſtande gekommen iſt. Denn er hatte

der Bahn aus der Garniſon abtransportiert würden, zunächſt als innerer Vorgang innerh. der Geſellſch.

ſondern ſchon , wenn ſie den Marſchbefehl zu dem mo. nur die Bedeutung, daß K. ſeine Vertretungsmacht
bilen Feldtruppenteil erhielten. Die meiſtens ſehr Inappe als GeſchF. entzogen werden ſollte . Um die Ber

Zeit zwiſchen dem die Verſeßung zum Feldtruppenteil tretungsverhältniſſe der Geſellſch . zu ändern, bedurfte

ausſprechenden Marſchbefehl und dem Abtransport dieſer Beſchl. der Ausführung und dazu war eine ihm
ſei eine Zeit größter Anſpannung und Unruhe; es ſtürze entſprechende rechtsgeſchäfti. Erklärung eines ermäch

auf tigten . gegenüber

jelnenein und es feiengleichzeitig ſo mancherlei (MG3.68,381; Staub,&mboe.$$38/2,43/8,48 Eint.).
private Angelegenheiten zu regeln, daß eine genaue Daß eine ſolche erfolgt ſei, iſt aber dem Vorbringen

Beachtung aller in Friedenszeiten üblichen und nötigen der Bekl , nicht zu entnehmen. Es folgt nicht aus den

Formen und Gebräuche ſchlechterdings unmöglich ſei ; eidesſtattl. Verſicherungen v . V. und F. Denn danach

.

--n.
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iſt die Abberufung dem A. nur vom Buchhalter F.
Dienſtverhältnis zu der Behörde ſtehen , widerſpricht

mitgeteilt worden ; dieſer aber war zur Abgabe einer nicht nur den
Dienſtvorſchr. der Poſtverw ., die die

die Abberufung betr.
rechtsgeſchäftlichen Erklärung Unterzeichnung durch den Berwalter des Boſtamte III

nicht ermächtigt. Ebenſowenig kommt die Eides: fordert, falls ein zweiter Beamter bei dieſem nicht
zuſchiebung anden Kl. in Betracht. Denn ſie bezieht vorhanden iſt, ſondern auch dem Begriff der öffentl.

ſich nur auf eine angeblich in Gegenwart des K. er- Urfunde,wieer in § 415 BPO. feſtgelegt iſt. Soweit

folgte Mitteilung an den Hi. und läßt gerade die Frage die öffentl. Urlunde nicht von einer mit öffentl. Glauben

offen , ob die Mitteilung durch einen zur Abgabe von verſehenen
Einzelperſon ausgeſtellt wird, iſt es die

Willenserklärungen im Namen der Bell. berufenen Behörde, welche die Urkunde ausſtellt; fic muß

Geſchf. oder den dazu nicht befugten Buchhalter F. innerhalb ihrer
Amtsbefugniſſe handeln und kann

erfolgt ſet . (Urt. d . V.ZS. v. 21. April 1920, V 483/19). dies nur durch einen Beamten. So bezeichnet auch

§ 31 Poſto . die Poſtanſtalt als Ausſteller jener Ein
X. lieferungsbeſcheinigungen. Unerheblich iſt hierbei, ob

der Inhalt der Urkunde ein ſolcher iſt, wie er auch

Beamteneigenſchaft trop Bezeichnung der Stellung den Gegenſtand einer privaten
Beurtundung in ähn

als eines
privatrechtlichen

Dienſtverhältnifies. Die AI. licher Weiſe bilden fönnte.
Dahingeſtellt kann bleiben,

war d . 21. Aug. 1899 bis Ende März 1906 bei dem ob der ſtaatl. Betrieb der Poſt im allgemeinen eine

Poſtamt in l . beſchäftigt. Mit dem 1. April 1906 Betätigung ſtaatl.
Hoheitsrechts enthält, wie in

wurde ſie als
Telegraphengehilfin bei dem Poſtamt RGSt. 51 S. 68 u. 398 , 52 S. 310 abw . NO3. 83

in G. angeſtellt. Zum 1. Nov. 1916 wurde ſie in S. 25

angenommen iſt. Auch wenn man dies

Ruheſtand verſet. Jhre Penſion wurde unter Ans nicht annimmt, ſo wäre damit nicht
ausgeſchloſſen,

rechnung nur der Zeit v . 1. April 1906 ab als pen: daß die Ausſtellung öffentlicher Urlunden auch im
ſionsfähiger Dienſtzeit auf jährlich 648 M feſtgeſeßt. Boſtbetriebe eine Beſtätigung ſtaatl.

Hoheitsrechts

Die Al. meint, daß die
penſionsjähige Dienſtzeit ſchon darſtellt als ein Ausfluß des ſtaatl. Rechts, zur Sicher

vom 21. Aug. 1899 zu berechnen ſei , und ihr daher heit des Vertehrs Urkunden mit öffentl. Glauben auss

eine
Jahrespenſion von 864 M zuſtehe. Das Reich zuſtatten . Jedenfalls aber handelt es ſich um eine

wurde zur Zahlung des höheren Betrages verurteilt. Tätigkeit, die nur kraft amtl. Befugnis und amtl.
Seine Ševiſion wurde

zurüdgewieſen .

Stellung ausgeübt werden tann. Die Feftſtellungen
Gründe : Das BG. erachtet für erwieſen , daß des BG. laſſen auch keinen Zweifel darüber, daß die

die Kl. in der Zeit ihrer
Beſchäftigung beim Poſtamt Ausſtellung ſolcher

Einlieferungsbeſcheinigungen nicht

in l . neben ihren ſonſtigen
Dienſtgeſchäften täglich etwa bloß gelegentlich und vereinzelt von der MI.

Bertſendungen,
Einſchreibſendungen und Boſtanwei-

vorgenommen wurde, ſondern den Gegenſtand ihrer

ſungen im Schalterdienſt angenommen und ſelbſtändig
regelmäßigen Tätigkeit in ſolchem Umfange bildete,

die
Einlieferungsbeſcheinigungen ausgeſtellt hat, und daß ſie für ihre rechtliche Stellung beſtimmend war

daß die DPDir . wie von der geſamten dienſtlichen und ihre
Beamteneigenſchaft begründete, auch wenn

Tätigkeit der Kl. im übrigen, ſo auch hiervon Sennt- man ihren ſonſtigen
Schalterdienſt hierzu nicht für

nis gehabt hat, ohne daß ſie etwas
eingewendet hätte. genügend erachtet. (Urt. d . III . ZS. v . 12. März 1920,

Das Bo. nimmt an, daß dieſe
Einlieferungsbeſcheini- III 381/19)

gungen als öffentl. Urfunden nur von Beamten hätten

ausgeſtellt werden können , und daß die Al . ſomit täg

lich eine Tätigkeit entfaltet habe, die nur von einem

C.
Strafſachen.

Beamten ausgeführt werdenfönne, und zwar mit
Genehmigung der OPDir. Es folgert hieraus, daß

I.

die Zeit der Tätigkeit der Kl . bei dem Poſtamt in kann eine Berfehlung nach $ 139 StGB. (Nicht:

2. nach § 45 RBG . auf ihre
penſionsfähige Dienſtzeit anzeigen eines gochverratë) auch begehen , wer ſelbſt

anzurechnen ſei. Dieſe Begr. ſteht im Einklang mit teilzunehmen beabſichtigt ? Aus den őründen :

dem Urt. des Sen. v. 12.Mai 1916 (JW. 1916 S. 1020 Eine
Verurteilung nach § 139 StGB. ſepte voraus,

Nr. 8 ) und unterliegt keinem Bedenten. Wie in jenem daß der Angell. nicht ſelbſt an dem geplanten An

Urteil ausgeführt, kann Perſonen , die von der zur ſchlag irgendwie beteiligt war. Die Reviſion macht

Anſtellung zuſtändigen Behörde oder mit deren Ge- geltend, Ø . ſet ſelbſt der Teilnahme an dem Hochverrat

nehmigungan Stellen berufen werden , die ihrer Natur angeklagt geweſen, deſſen Borhaben er anzuzeigen

nach von Beamten zu verſehen ſind, die Beamten- unterließ. Daß er hierwegen angellagt war, ſteht

eigenſchaft nicht dadurch entzogen werden , daß Dienſt- einer Verurteilung nach § 139 StGB. nicht entgegen,

ordnungen ihre Stellung als ein privatrechtl. Dienſt- wenn das Ger. annahm , daß feine Teilnahme am

verhältnis bezeichnen. Das Urt. weiſt darauf hin, Hochverrat vorlag, die Anklage alſo unbegründet war.

daß die von den Vorſtehern der Poſtämter III. AI. Die Straft. hat aber die Teilnahme verneint und dies

anzunehmenden Gehilfinnen nach dem ihreZulaſſung ausdrüdl. in den Gründen feſtgeſtellt. Dieſer Feſt

regelnden Erl. des
Reichspoſtamts vom 22. Febr. 1898 ſtellung widerſpricht nicht, daß der Angekl., wie die

nicht bloße
Schreibgehilfinnen ſeien, ſondern an die Gründe ausführen, dieAbſicht hatte, in die Ausführung

Stelle von Poſtgehilfen träten , alſo auch die gleiche des Anſchlages ſelbſt tätig einzugreifen . Denn damit

Umtstätigleit wie dieſeausübten. Eine ſolche Ämts- iſt der Plan der Anderen nicht zu ſeinem Vorhaben

tätigkeit hat auch die Ml. bei dem Poſtamt in 8. aus- geworden, und er blieb troß ſeiner Abſicht eigenen Ein

geübt. Sie hat neben dem ſonſtigen Schalterdienſt greifens verpflichtet, das ihm bekannt gewordene

auch die Annahme von Wert- und
Einſchreibſendungen Vorhabenanzuzeigen. (Urt. d . I. StrS. d . 2. Febr. 1920,

und
Boſtanweiſungen wahrgenommen und die Ein- ID 753/19 ) .

lieferungsbeſcheinigungen hierüber ausgeſtellt. Db

nicht ſchon der
Schalterdienſt im allgemeinen die Be.

II.

amteneigenſchaft begründen würde, bedarf nicht der

Entſcheidung. Denn mit Recht hat das BG. anges
Gewerbemäßigteit i. S. der Schleichhvo. (Gewinn :

nommen, daß die Ausſtellung jener
Einlieferungsbe- ſucht ?) Aus den Gründen :

Gewerbsmäßig i. S.

ſcheinigungen, die nach § 31 Poſto. öffentl . Urkunden der vb . v . 7. März 1918 handelt, wer ſich bei der

ſind, eine Tätigkeit enthält, die nur von Beamten Uebertr. der
Regelungsvorſchr . von der Abſicht leiten

ausgeübt werden kann. Die Meinung der Rev., daß läßt, die Handlung zu wiederholen und ſich aus der

die Ausſtellung ſolcher Urkunden auch Perſonen über- wiederh. Begehung einen dauernden Erwerb. eine

tragen werden könnte, die nur in einem privatrechtl.
Einnahmequelle, zu verſchaffen (RGSt. 53, 60) . Dieſe

4967
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Borf.eine Unterſchrift geleiſtet,während dassep
. völlig autreffend war. Das Grundſtüd nämlid, das

Merkmale ſind im Urt. nicht verneint, fie können viel. Oberfte8 Bandesgericht.
mehr aus der Feſtſtellung entnommen werden , daß

die wiederh. Anſchaffung von Lebensmitteln der Forts A. Zivilſachen.

führung des Wirtſchaftsbetriebs und der Aufrecht
I.

haltung des Fremdenverkehrs zu dienen hatte. Ges

minnſucht wird zum Begriff der Gewerbsmäßigteit Error in objecto oder falsa demonstratio ? 3m

nicht erfordert ; es genügt die Abſicht, ſich einen Er- Falle einer falsa dem. find Muflaſſungund Hypothel.

werb zu verſchaffen . Wenn auch dieſer Erwerb in beſtellung gültig. Es bedarf daher keiner Küdaut

der Erlangung von Vermögensvorteilen beſtehen und laffung an den früheren Eigentümer und neuer auf.

inſofern gewinnbringend ſein ſoll, ſo iſt doch die darauf laflang, der Mangel fann vielmehr im Wege des Bes

gerichtete Abſicht der Sucht nach Gewinn nicht gleich richtigungsverfahrens geheilt werden . „ Betroffener “ i.

zuſtellen. Zur Aufrechthaltung des Hotelbetriebs S. des $ 40 GBO. iſt im Falle der Grundbuchberiatie
bedurfte der Angell. eines dauernden Erwerbes, deſſen gung der Buchberechtigte. Der Darlehensfaſſenverein

Vermögensoorteile auch in der bloßen Vermeidung Sp. hat mit notarieller Urkunde vom 21. Febr. 1917

oder Derringerung einer Verſchlechterung der Ber. das Grundſtüď Pl.-Nr. 1336zu 2,872 ha der St.-Gem.

mögenslage beſtehen und die Ermöglichungder Weiters Gr. an Alois W. um 2000 M verkauft und aufgelaſſen .

führung des Geſchäftsbetriebes bezweden konnten, ohne Für die Kaufpreisforderung wurde eine Buchhypothef

daß dabei von Gewinnſucht die Rede ſein kann. (Úrt. beſtelt. Baut Urkunde des gleichen Notariats vom

d . I. Strs. v . 8. März 1920 , 1D 926/19). 12. März 1917 hat der gleiche Darlehensłaſſenverein

das Grundſtüď PI.-Nr. 1131 zu 1,969ha der gleichen

III.
St.-Gem. an Fr. X. 2. um 1400 M verfauft und auf

gelaſſen. Auch hier wurde für die Kaufpreisforderung

Unterzeichnung des Urt. bei Berhinderung des Vor: eine Buchhypothet beſtellt. In beiden Fällen wurden

fißenden. Aus den Gründen : Das Urt. iſt vom der Eigentumsübergang und die Hypotheť im Grunds
Vorſ. nicht unterzeichnet, dagegen hat der älteſte beiſ. buch eingetragen. 3n der Folge ſtellte ſich jedoch
Richter feiner Unterſchrift den Bermert beigefügt :

heraus, daß der bei den Beurkundungen benüşte

zugl. fürden wegen Vorbereitung von Schwurgerichts Kataſterauszug infolge einer Verwechſlung der beiden
ſachen verhinderten Landgerichtsdirektor Dr. M.“. Dieſer

Pl.-Nr. 1131 und 1336 unrichtig, auch in der Angabe

Vermert mag der Form nach zu beanſtanden ſein, des Flächenmaßes einer dieſer Plannummern nicht

er , als „für“ den

W. erwerben wollte und ſollte, trägt die Bezeichnung

nicht eine ſolche Vertretung in der Unterſchrift vor- Pl.-Nr. 1131 und mißt1,962 ha, während andererſeits

ſieht, ſondern nur anordnet, daß die Tatſache der das Grundſtüd, das Fr. X. B. erwerben ſollte, die Bl.-Nr.
Verhinderung an der Unterzeichnung durch den älte

1336 trägt und 2,872 ha mißt. Jm þinbliď hierauf
ſten Richter unterdem Urt. bemerkt“, alſo beurkundet wurden am 30. September 1919 zwei notarielle Nach

wird (8 275Abſ. 2 SIPO.) . Jndes iſt ſachlich dieſe
tragsurkunden aufgenommen, in denen durch übereins

Beurkundung in dem beanſtandeten Vermert enthalten, ſtimmende Erklärungender Beteiligten der Sachvers
ale deſſen Ausſteller der älteſte Richter ausreichend halt berichtigt und erflärt wurde, daß die in den

erkennbar wird. Ob in der Tat die Verhinderung
Baupturlunden enthaltenen Einigungen über den

beſtand, hat das RevG. nicht nachzuprüfen . Deshalb
Eigentumsübergang und die Auflaſſungserklärungen

iſt auch auf die Ausführungen des Vert. nicht einzus i. S. jener Berichtigungen zu verſtehen ſind. Da in

gehen , der darzulegen verſucht, daß ein am Drt an- folge dieſes Austauſches der verwechſelten Pl.-Nr. die

weſender Richter, auch wenn er mit anderen Dienſt
verkauften Grundſtüde aber auch einen anderen Flächens

geſchäften befaßt iſt, immer Zeit undGelegenheit zur inhalt in ſich ſchloſſen, ſo wurden für die Hauptur
Åbgabe ſeiner Unterſchrift und zur Nachprüfung der

kunde v . 21. Februar 1917 die Staufſumme und die
ſchriftlichen Begründung eines unter ſeiner Mitwirkung

Hypothet auf 1500 M gemindert, während für die
zuſtande gekommenen Urt. finden wird. (Urt. das

Þaupturkunde v . 12. März 1917 der Staufſchilling und
I. Strs. v . 18. März 1920, I D 76/20) .

die Hypothet auf 1900 M erhöht wurden . Die auf

Grund jener Nachträge geſtellten Berichtigungsan
IV.

träge hat das GBA. zurüďgewieſen und die hiegegen

Ju dem Urt. über die Einziehung darf nicht einfach von den Käufern eingelegten Beſchwerden hatten keinen

auf die Feſtſtellungen des Urt. im ordentl. Verfahren Erfolg . Auf die weitere Beſchwerde hin wurden die

verwieſen werden . Aus den Gründen : Das Urt. Beſchlüſſe des AG. und 16. aufgehoben und die Sache

trifft ſelbſt teine näheren Feſtſtellungen, auf Grund zur anderweiten Entſcheidung an das GBA. zurüd:

deren der EinzA . als gerechtfertigt erſcheinen ſoll, verwieſen.

ſondern begnügt ſich damit, auf das Urt. in dem ordentl. , Aus den Gründen : Es iſt zunächſt zuwürdigen ,

durch Niederſchlagung beendigten Verfahren zu vers
welche Rechtsfolgen aus der Verwechſlung der beiden

weiſen. Das iſt unzuläſſig . Gemäß § 266 StPO.
Pl.-Nr. 1336 und 1131 abzuleiten ſind. Biebei iſt

müſſen die Urteilsgründe ſelbſtändig den prozeßrecht wichtig, ob die in den Haupturkunden niedergelegten

lichen Anforderungen genügen . Nur Feſtſtellungen Auflaſſungen und Hypothefenbeſtellungen wirkſam ſind.

in den Gründen des Urt. ſelbſt fönnen als Grunds
Maßgebend kann nur ſein, ob hinſichtlich des Gegen

lagen für den Urteilsſpruch dienen und darum können ſtandes der Auflaſſungen Widensübereinſtimmung ges

auch nur ſolche für die Nachprüfung des RevG . in herrſcht hat. Dies iſt aber unbedingt zu bejahen : Nach

Betracht tommen. Zufolge des Verfahrens der Straft. dem übereinſtimmenden Willen der Parteien ſollte

tann das RevG. gar nicht die gebotene ſachlichePrüfung Alois W. das Grundſtück Pl.-Nr. 1131 und Fr. X.

des Urt. vornehmen . Mit Recht macht der Vert. gel- L. das Grundſtüď PI.-Nr. 1336 übereignet erhalten,

tend, daß das EingVerf. in allen Teilen ſelbſtändig die beiden Pl.-Nr. wurden aber bei der Beurkundung

durchzuführen ſei. Db der Mev Begr. eine förmliche verwechſelt. Es handelt ſich alſo lediglich um eine
Rüge aus § 266 StPO. zu entnehmen iſt, kann dahin

irrige Benennung: hinſichtlich des Vertragsgegenſtandes
geſtellt bleiben, da der Mangel einer genügenden Feſt ſelbſt beſtandWiđensübereinſtimmung. DieÄuflaſſungen
ſtellung zugleich fachlichrechtlich iſt und deshalb das

waren fohin gültig. Daß die Vertragsteile infolge

Urt. jedenfalls zufolge der ſachlichrechtlichen Rüge der Unrichtigkeit des Kataſterauszugs von einem uns
aufgehoben werden muß . (Urt. d. I. Strs . v . 12. Febr. zutreffenden Flächenmaß ausgingen , muß für die Gültig

1920,1 D 889/19 ).
feit der Auflaſſungen unerheblich bleiben . Gegenüber

der Auffaſſung des BG. iſt insbeſondere hervorzuheben ,

n .
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daß eine irrige Bezeichnung oder Benennung des Hypothekenerwerbs durch die Verkäuferin gelten ; auch
die leptere

Willenserklärung entfräftenden Jrrtum in ſich ſchließen die Bypotheten , ſo wie ſie eingetragen wurden, dem

tann . Es iſt auch gar nicht abzuſehen wie die Be- Vertragswillen der Beteiligten gar nicht entſprochen

ſchwerdeführer der Verkäuferin gegenüber eine An- haben, abgeſehen davon, daß bei einemErwerbe, der

fechtung durchführen ſollten , die das 18. als die allein ſich von einem bisher nicht als berechtigt Eingetragenen

richtige Abhilfe erachtet. Wie das RG. in Bd . 66 abſeitet, die Anwendungdes § 892 BOB. auszuſcheiden

S. 23 näher ausführt, liegt das Weſen der Anfechtung hat (MG3. 74 , 416 ; 86, 335 ; 89, 161 , 162). § 892

wegen Irrtums darin, daß derjenige, der eine Willens- BOB. fönnte nur inſoferne in Frage fommen, als

erklärung abgegeben hat, bei deren Inhalt ihn ein an den von W. und 2. beſtellten Hypotheken Dritte

anderer, insbeſondere ſein Vertragsgegner feſthalten bereits gutgläubig Rechte erworben hätten ; allein da:

wil, ſich hiergegen mit der Behauptung wehrt, das von iſt keine Mede geweſen. Die vom 16. herange.

von ihm Erklärte entſpreche nicht ſeinem wirklichen zogene Streitfrage bei 871 GBD., ob die Beſchwerde

Willen . Bier will aber die Verkäuferin den Er: gegen die Zurüdweiſung eines auf den Nachweis der

klärungen der Beſchwerdeführer keine andere Aus- Ünrichtigkeit geſtüßten Berichtigungsantrags zuläſſig

legung geben wie dieſe ſelbſt und ſie geht mit dieſen iſt, ſoweit die Unrichtigkeit auf einer von vornherein

in jeder Hinſicht einig , ſo daß es alſo dieſer Ber: unrichtigen Eintragung beruht,kann ausſcheiden , denn

käuferin gegenüber nichts anzufechten “ gibt. Aehnlich hier handelt es ſich um Beſchwerden gegen die Zurüd

iſt die Rechtslage auch hinſichtlich der Hypothekbes weiſung von Berichtigungsanträgen , die auf den Bes

ſtellungen. Die Bertragsteile wolten übereinſtimmend richtigungsbewilligungen der ſämtlichen Betroffenen

eine Bypothet an den wirklichen Stauføgrundſtücken geſtüßt werden. Da ſie ſich nur auf den Willen der

beſtellen und erwerben ; leßtere wurden aber in den Berichtigungsberechtigten ſtügen , der Nachweis der

Haupturtunden unrichtig bezeichnet. Die Einigungen Unrichtigteit hier alſo ohne Bedeutung iſt, ſo haben

find johin wirkſam . die Eintragungsanträge gar nicht die Beſeitigung der

Gleichwohl ſind die vollen Rechtswirkungen nicht früheren Eintragungen als ſolcher, ſondern nur die
eingetreten im þinblid auf die Eintragungen im Gʻ. Bewirkung neuer Eintragungen zum Gegenſtande.

Die Eintragung im GB. iſt ein ſelbſtändiger Mechts- (AGJ. Bd. 39 A S. 288 ).

aft nach dem BOB., durch den der Wide der Bes Die vorliegenden Urkunden wurden auch dem § 22

teiligten verwirtlicht werden ſoll. Er vermag dies Abſ. 2GBO. gerecht : Dieſe Geſebesſtelle iſt nach richtiger
aber nicht, wenn er dem wahrenWillen der Beteiligten Anſicht (NG. 73, 154 ; Güthe, Dem. 60 zu § 22 OBĎ .)

nicht entſpricht. Dies trifft zu, ſowohl hinſichtlich des dahin aufzufaſſen, daß zur Berichtigung des GB. in

Gegenſtandes der Auflaſſung wie in Ünſehung der Anſehung des Eigentums entweder der Nachweis der

Bypothetenobjekte : Alois' w . wurde als Eigentümer unrichtigteit der bisherigen Eigentumseintragung und
der Pl.-Nr. 1336 ſtatt der Pl.-Nr. 1131 eingetragen die Zuſtimmung des neu einzutragenden Eigentümers

und Fr. X. B. als Eigentümer der Pl.-Nr. 1131 ſtatt oder die Zuſtimmung ſowohl des bisherigen wie des

der Pl.-Nr. 1336 ; die Hypothek der Genoſſenſchaft neuen Eigentümers beizubringen iſt. Da auf den

aus dem Verkauf an W. wurde auf dem Grundſtüd Nachweis der Inrichtigteit überhaupt nicht abgeſtellt

Pl.-Nr. 1336 ſtatt auf Pl.-Nr. 1131, jene aus dem wird, ſo trifft die lektere Alternative zu. Ais bis

Berkauf an 8. auf Pl.-Nr. 1131 ſtatt auf Pl.-Nr. 1336 herige Eigentümer, die von der Berichtigung unmittel.

eingetragen . Infolgedeſſen ſind die beabſichtigten Hechts- bar betroffen werden und deren Rechte dadurch völlig

änderungen nicht eingetreten . Anderſeits iſt in wegfallen ſollen, tönnen hier nur die Suchberechtigten

ſolchen Fällen eine , Deklaration " der unrichtigen Bes in Betracht kommen und zwar W. hinſichtlich der

zeichnungen durch Üebereinkunft oder durch Richter- Pl.-Nr. 1336 und 2. in Anſehung der Pl.-Nr. 1131

ſpruch möglich, wenn nur der wirkliche Wille feſts (Güthe, Bem. 32 zu § 22 GBD .). Als neue Eigen

ſtellbar iſt , was hier zutrifft. Die Deklaration er- tümer haben die bisher nicht eingetragenen Eigentümer

folgte hier durch Uebereinkunft der Beteiligten, nieders zu gelten , durch deren Eintragung das B. berichtigt

gelegt in den Nachtragsurkunden . Dieſe Hechtsfäße werden ſoll (ROS. a . a . D. , auch BayO626 . Bd. 76.46 );

find in der Rechtſprechung und im Schrifttum aner- es ſind dies alſo W. hinſichtlich der Pl.-Nr. 1131 und

lannt. 1. in Anſehung der Pl.-Nr. 1336. Auch die Form

Der Umſtand, daß die Parteien bei Errichtung des § 29 OBD. iſt erfügt. Wenn das 26. in den

der Nachtragsurkunden zugleich die Kaufpreiſe und Nachtragsurtunden eine beſondere Berichtigungsbes

damit auch die Bypotheten beträge der Michtigſtellung willigung der Bucheigentümer vermißt, ſo verfennt

des Flächenmaßes anpaßten, muß für die rechtliche es, daß der Grundſaß des § 133 BOB . auch für den

Beurteilung gleichgültig bleiben , zumal dem Konſens Grundbuchverkehr gilt ( . Güthe, Bem . 101 S. 255

prinzipe entſprochen wurde und die Erklärungen notariell vor 13 OBO.), und daß die vermißten beſonderen

beurfundet ſind. Es fragt ſich nun weiter, ob den Berichtigungsbewilligungen aus den in den Nachtrags

Berichtigungsanträgen der Beſchwerdeführer ſtattges urkunden enthaltenen Berichtigungsanträgen ent

geben werden kann. Das GBA. hat darauf hinges nommen werden können .

wieſen , daß der Schuß des öffentlichen Glaubens des Das 18. führt ferner in dieſem Zuſammenhange

GB . dieſen Anträgen im Wege ſtehe, inſoferne W. unter Bezugnahme auf ROZ. 73, 154, 157 und 78,

hinſichtlich der Pl.-Nr. 1336 und 3. hinſichtlich der 87 weiter aus, daß, ſelbſt wenn in den Nachtrags

BI.-Nr. 1131 durch die Eintragung bereits Rechte er- urkunden dem § 22 Åbj. 2 GBD. entſprechende Zu

worben hätten. Dieſe Meinung iſt aber irrig . W. und 2. ſtimmungserklärungen zu erbliden wären, die beans

nehmen ſolchen Rechtserwerb für ſich gar nicht in An : tragten Berichtigungen gleichwohl unzuläſſig wären,

ſpruch , fie könnten dies auch nicht auf der Grundlage weil der wahre Eigentümer der beiden in Frage

des § 892 BGB .; denn, wie das RG. ſchon mehrfach ſtehenden Grundſtüde noch der Darlehenstaſſenverein

ausgeſprochen hat (NO3. 77, 33 ; Warneger Ergb . 1913 Sp. ſei und eine Berichtigungsbewilligung zurüdzu

Nr. 408 und 450),kann der Mangel des Auflaſſungs- weiſen ſei , deren Bollzug das GB. nicht richtig , ſondern

willens durch § 892 keinesfalls erſeßt werden : W. unrichtig machen würde; zudem laſſe ſich aus den Nach

wollte die Pl.-Nr. 1336 gar nicht zu Eigentum ers tragsurkunden nur die Berechtigung der Beſchwerde

werben und ebenſowenig 1. die Pl.-Nr. 1131, fie können führer ableiten , die Einträge im GB. auf den wahren ,

fich alſo gar nicht darauf berufen, daß inſoweit ein Eigentümer, nämlich jene Genoſſenſchaft zu berichtigen,

rechtsgeſchäftlicher Erwerb durch § 892 BOB. ent- nicht aber auf ſie ſelbſt. Auch dieſe Ausführungen

gegen ihrem Bertragswillen geſchüßtund gebedt werde . des 16. gehen fehl : Erſtens wollen und beantragen

Xehnliches müßte übrigens auch für die Frage des ſämtliche Beteiligte einſchließlich des Darlehensvereins

!
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felbſt nicht etwa eine Berichtigung der Eintragung keine Laferne vorhanden, daher das Bedürfnis zu be

auf den Namen jener Genoſſenſchaft als Eigentümerin jahen, ferner der Geſuoſteller gut beleumundet und

und es iſt nicht abzuſehen, inwieferne aus den Nach . im Beſiß des notwendigen Gebäudes ſei . Das Unw.

tragsurkunden ein derartiger Berichtigungsant
rag

zu $8. -Nr. 3 in 6. wurde 1907 „nebſt realer Tafern

entnehmen ſei . Fürs Zweite aber würde gerade duro gerechtigkeit“ von den Nachfolgern des Florian A.,

eine Berichtigung auf jene Genoſſenſchaft das GB . den Betl ., an den Kl . verkauft. Dabei wurde von

unrichtig werden , denn es iſt im Hinblid auf die Beiden angenommen, daß die reale Lafger., die auch

obigen Ausführungen über das Vorliegen einer bloßen im Grundbuch eingetragenwar,zu Recht beſteht. Dieſe

falsa demonstratiodaran feſtzuhalten , daß die in den TafØer. wurde auch ungehindertausgeübt, dem Käufer

Þaupturkunden niedergelegten Auflaſſungserklä
rungen

wurde durch das Beza . die perſönliche Erlaubnis zum

im Sinne des wirklichen Vertragswillens der Parteien , Betrieb mit der Begründung erteilt, daß die Bedürf

der durch die Nachtragsurkund
en

flargeſtellt wurde, nisfrage nicht zu würdigen ſei, da es ſich um ein

von Anfang an gültig waren. Der GB.richter würde Realrecht handle. Bei einer Grundbuchberein
igung

alſo gerade bei einer Berichtigung der Eintragung erhob das GBA . Bedenken gegen den Rechtsbeſtand

auf die Genoſſenſchaft als Eigentümerin unmittelbar des realen Tafd ., da nach dem Gewerbelataſter dem

gegen die wirkliche Hechtslage verſtoßen . Die Schluß: Florian A. am 1. März 1813 nur ein perſönliches

ausführungen des vom IG. angezogenen RG.beſchluſſes Bierwirtsrecht verliehen worden ſei, welches durch

(MGZ. 73 , 167) find alſo in dem der Auffaſſung des den Beſchl. v. 22. Mai 1827 zu einem Taft . erweitert

16. entgegengeſeißten Sinn zu verwerten . Dabeikann worden ſei . Dieſe Erweiterung habe nach dem Stande

auch noch darauf hingewieſen werden , daß es ſich der damaligen Gefeßgebung nicht in radizierter Eigen

keineswegs um die Umgehung einer Auflaſſung durch ſchaft geſchehen können . Auf Grund dieſer Erhebun

den Weg des § 22 Abſ. 2 OBD. handelt, denn die gen beantragte der Kl . die Abſchreibung des realen

in den Saupturtunden icon enthaltenen Auflaſſungen Tafk . und erhob gegen ſeine Berkäufer Alage auf

haben im Sinne des wirklichen Vertragswillens der Entſchädigung für den durch das Nichtbeſtehen des

Parteien ihre Rechtswirkſamkeit bewahrt. Ebenſowenig Tafr . bedingten Minderwert. Die Klage wurde vom

kann aber auch der beantragten Berichtigung der 18. abgewieſen. Berufung und Reviſion blieben

Hypotheken -Einträge ein Hindernis im Wege ſtehen, ohne Erfolg.denn aus den Nachtragsurlund
en

iſt die Berichtigungs- Aus den Gründen: Der Streitſtoff iſt gemäß

bewilligung der ſämtlichen Beteiligten zu entnehmen, Art. 74 EG. BGB. u . Art. 1 AG . BOB. nach bayer.

die hier in Frage kommen, wobei darauf zurüđzu- Mechtezu beurteilen . Dieſes lennt zwei Arten von Heal

verweiſen iſt, daß auch hier die in den Baupturkunden gewerberechlen : die radizierten , d . i. die mit einem

niedergelegten Einigungen an fich ihre Hechtswirtjams Grundſtüď dauernd verbundenen Realrechte, und die

keit behielten.

nichtradizierte
n

dinglichen Gewerberechte oder Real .

Schließlich hat das GDA. auch aus 40 GBD. ein rechte im engeren Sinn, die nicht vom Beſitz eines

Bedenken gegen die Berichtigunge
n entnehmen wollen ; beſtimmten Grundſtüds abhängig, rechtlich ſelbſtändig

aber auch dieſes tann nichtdurchſchlagen. Nach § 40 und innerhalb der Entſtehungsge
meinde

frei veräußer

Ab . 1 GBD. ſoll eine Eintragung nur erfolgen , wenn lich ſind. Beide Arten ſind ,, affirmative" Mealprivilegien .

derjenige , deſſen Hecht durch ſie betroffen wird , als Es beſteht kein Streit darüber, daß unter der im Kauf

der Berechtigte eingetragen iſt. Nach richtiger Anſicht | vertrag mitverkauften „ realen TafØer.“ ein tadis

(Güthe, Bem 11 zu § 40 GBO.) iſt aber im Falle giertes Realrecht verſtanden war. Das DLG. hat die

einer Grundbuchberic
htigung jeweils der Buchberechtigte Frage bejaht, ob mit dem Anweſen 3. 3. des Bets

der Betroffene, das „ Betroffenſein “ wird hier gerade | tragsſchluſſes ein radiziertes Tafr . verbunden war.

durch das „ Eingetragenſe
in “ begründet. Die Buch . Es führt die Entſtehung zurüď auf den landg. Beſchl.

berechtigten ſind W. und 3. in Anſehung des Eigentums v. 22. Mai 1827, der ſagt: „Jſt dem Florian K., Wirt

an den Grundſtüden und die Genoſſenſchaft hinſichtlich zu 6. dieß Gerichte die nachgeſuchte Wirthstaferns

der eingetragenen Hypotheken . Die Eintragungen i. S. gerechtſame dortfelbſt zu ertheilen". Das Deg . führt

jener Geſekesſtelle liegen ſohin ſchon vor. Die Streit- aus: Unter der verliehenen TafGer. habe nach der

frage, ob etwa zunächſt noch eine Zwiſchenbuchun
g damaligen Auffaſſung nur ein rog. rad . Tafr . ver

auf den früheren Eigentümer notwendig fei (RG . ſtanden ſein können; die Tafernen, d. t . jene Wirts

BD. 26 A S. 245,DLG .Bd . 8 S. 211 , Förſter, Recht ichaften, mit denen nach dem Bayer . nicht nur das

1904 S. 89ff., Güthe, Bem. 11, Predari, Bem . 4 ju Schent-, Herbergs- und Gaſtrecht, ſondern auch die

§ 40 GBD. ) , tann ausſcheiden ,da eine ſolche Zwiſchens Befugnis zur Abhaltung von pochzeiten, Stuhlfeſten ,

buchung im Hinblid auf die aufrechtgeblie
benen Aufs Kindsmahlen u. dgl. verbunden war, ſeien ſoon früher

laſſungserklär
ungen der Genoſſenſchaft unmittelbar zumeiſt rad . gewefen ; 2. 3. des Beſchl. aber habe das

gegen die Rechtslage verſtoßen würde. (Beſchl. des I. ZS. GewG. v . 11. Sept. 1825 gegolten, das in Art. 4 Ziff. 5

vom 27. Febr. 1920, Heg. III Nr. 14/1920) .

M. die Tafernen und die ihnen gleich geachteten Gaſts

häuſer überhaupt für rad, erklärt hatte ; da das vor

II .

malige 26. 2. in dem Beſchl. die zu jenem Geſ. erl.

Inſtr. v . 28. Dez. 1825 anwende, könne es dem Aus

Auf Grund des GewG. v . 11. Sept. 1825 und der drud , Taferne“ feinen anderen Sinn beigelegt haben , als

Gutſchl. v. 28. Sept. 1825 tonnten die Polizeibehörde
n

ihn die damalige Gefeßg. damit verband ; das Recht

die Eigenſchaft eines Gewerberechtsals eines radijierten ſei denn auch im Gewerbekataſte
r

unter den Tafernen

feftftellen . Dieſe Feftſtellung bindet die Gerichte . Am (als radiziert) eingetragen worden . Dieſe Auslegung

3. Mai 1827 ſtellte der damalige Beſiber des Anw. hält der rechtlichen Nachprüfung nicht ſtand. Weder

Þ8.-Nr. 3 in 6., Florian A., an das 16. B. das Ges der verfügende Teil noch die Begr. laſſen ertennen ,

ſuch, ihm an Stelle ſeiner unvollkommen
en

Wirtſchafts- daß das iG. B. dem Florian K. ein rad . Tafr. vers

befugnis eine vollkommene Taferngerechti
gkeit

mit allen leihen, alſo ein ſolches Recht neu begründen wollte.

Befugniſſen auf fein Wirtſchaftsanw
eſen

in G. zu ver- Gegen eine derartige Deutung ſpricht der damals gels

leihen . Mit Beſchl. des 16. 1. v. 22. Mai 1827 wurde tende Rechtszuſtand. Das GewG. v. 11. Sept. 1825

ihm die Wirtſchaftstaf
erngerechtſame

erteilt . In den ſtellt in úrt. 1 und 3 den Grundſaß der Perſönlich

Gründen iſt Bezug genommen auf § 17 Nr. 2 , § 10 teit der Gewerbsrechte auf, läßt jedoch die beſtehenden

Nr. 2 und 3 der durch VollzVD. v. 28. Dez. 1825 ers dinglichen – realen und radizierten – in Art.4 Biff. 2

laſſenen Inſtr. zum Gej., betr. die Grundbeſtimm
ungen

unberührt und erweitert ihren Areis in Art. 4 Ziff. 5

f . d. Gewerbeweſe
n

v . 11. Sept. 1825 (MegBr. 1826 durch die Vorſchrift : Die Tafernen , ſowohl auf dem

S. 61 ff .) und erwogen, daß in der Gemeinde 6. noch Lande als in den Städten und Märkten, ſowie die
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denſelben gleichgeachteten Gaſthäuſer werden hiemit

überhaupt für radiziert erklärt und ſind demnach nicht

nur im allgemeinen, ſondern insbeſondere auch in

Anſehung der Beräußerung und Bergantung wie jedes

andere radizierte Gewerbe zu behandeln, inſofern ſie

ſich hiezu durch ihre Einrichtungen eignen . Hieju

hat die Allerh. Entſchl. v . 28. Dez. 1825 betr. die Vodz.

der geſel. Beſtimmungen über das Gewerbsweſen

( Döllinger S. 14 Š . 1041) auf Grund des § 14 Abſ. 3

des Geſ. v . 11. Sept. 1825 in 8 2 angeordnet: Zur

Vollziehung des Art. 4 der geſeßl. Grundbeſtimmun
gen über das Healrecht der Gewerbe ſind die Kataſter

der realen und rad . Gew. , wo dieſelben infolgeder

BO. d . 1. Dez. 1804 aufbeſondereAllerh . Anordn. hers

geſtellt wurden, nunmehr abzuſchließen. Die in Art. 4

Ziff. 5 des Gef. überhaupt für rad . erklärten La

fernen ... ſowie denſelben gleichgeachteten Gaſthäuſer

follen von den Polizeibehörden in Beziehung auf die

gejeki. Borausſeßungen einer ihrer Beſtimmung ent

ſprechenden Einrichtung gewürdigt, wenn ſie ſich hie

nach als rad. Gew. darſtellen, den Kataſtern nach:

träglich einverleibt und ſofort die berichtigten Bers

zeichniſſe der beſtehenden realen und rad. Gew. den

betr. Gerichtsſtellen übergeben werden, denen in zweifels

haften und ſtreitigen Fällen die Konſtatierung des

Mealr. jedesmal vor Erteilung der auf den Beſitz eines

ſolchen Rechtes nachgeſuchten Kongeffion zu überlaſſen

iſt.“ Dieſe Anordnung ſtand im Eintlang mit Art. 10

Ziff. 3 Bew6. v. 11. Sept. 1825, wornach Streitig

teiten zwiſchen zweien oder mehreren Beteiligten über

die Erwerbung, Beräußerung,Berpachtung, Erlöſchung

oder Verödung von realen oder radizierten Ges

werben ... von nun an zur Entſcheidung des ordentl.

Zivilrichters ſich eignen. Hienach waren alſo bis zum

Ábſchluſſe der Kataſter über die realen und rad . Ge

werbe die PolBeh. ausdrüdlich berufen, hinſichtlich

der in ihrem Bezirk vorhandenen Tafernenund Gaſt

häuſer zu unterſuchen und feſtzuſtellen, ob ihnen kraft

des Ausſpruches in Art. 4 Ziff. 5 des GewG. d. 1825

nach ihrer Beſchaffenheit vor dem Intrafttreten dieſes

Gef. und namentl. nach ihren Einrichtungen die rad.

Eigenſchaft zułam. Ergab ſich kein Bedenken und tein

Streit, ſo war der Eintrag im Kataſter zu bewirten

und damit war dann der geſeßl. Beſtand des Healr.

anerkannt. Nur in ſtreitigen Fällen war vor Ertei

lung der unter allen Umſtänden erforderlichen per

ſönlichen Konzeſſion die Ronſtatierung des Realr. den

juſtändigen Gerichtsſtellen zu überlaſſen . Die Befuge

nis der BolBeh. zur maßgebenden Würdigung uſw.

dei rad . Tafd. erſtreďte ſich aber nur auf die Zeit

bis zum Abſchluß der Realgewerbe- Stataſter, der durch

die Ziff. 1 der MinE. d. 30. Ott. 1835 (Döllinger 14

S. 1522, Weber VS. Bd. 3 S. 42) von dieſem Zeit:

puntte an als vollzogen erklärt wurde. Die Begren

zung jener Befugnis der PolBeh. iſt denn auch in

dieſer Mine . nochmals ausgeſprochen durch Ziff. III

Abj. 2 : In Zukunft - find alle Entſcheidungen über

das Vorhandenſein der Realität eines Gewerbes ledig

lich den Zivilgerichten zu überlaſſen und die Polizei

behörden haben ſich jeder desfallfigen Zubitatur forg

fältig zu enthalten.

Durch das Geſuch des Florian A.erwuchs der Gew.

BolBeh. dem damaligen 10. 8. die Aufgabe

im Zuſammenhang mit der Entſcheidung über die

perſönliche sonzeifion zur Ausübung einer TafGer.

zu prüfen und feſtzuſtellen, ob der im Beſitz des Ge

fuchſtellers befindl. Wirtſchaft nach Art . 4 Ziff. 5 des

Bef. d . 11. Sept. 1825 rad . Eigenſchaft zutam. Dies

traf zu, wenn die Wirtſchaft ſchon vor dem Jnkraft.

treten des GewG. v . 1825 als Taferne oder taferns

gleiches Gaſthaus beſtand und ſich insbeſondere hiegu

durch ihre Einrichtungen eignete. Die Anhaltspunkte

dafür hatte die Behörde aus den Erhebungen zu ents

nehmen. Dieſe erſtredten ſich tatſächlich, wiedie Er

wägung in Ziff. 8. des Beſchl. v . 22. Mai 1827 über

den Beſitz des für eine Laferne notwendigen Gebäudes

erkennen läßt, auf die vom Gef. erforderte Eignung

der Wirtſdhaft zur Ausübung einer TafØer. Während

nun in dem Beſchl. überdie Erteilung der perſöns

lichen Konzeſſion zur Ausübung einer Tafernwirtſchaft

auf dem Anw . $8.-Nr. 3 in 8. entſchieden iſt, kommt

die Würdigung der GewBolBeh. über die radiaterte

Eigenſchaft des Gewerbes in dem Kataſtereintrag zum

Ausdrud , der die „ Wirtstaferne“ des Florian K. als

„radiziert “ anerkenntund beurtundet. Jndieſem Bere

hältnis zueinander ſind der Beſchl. v . 22.Mai 1827

und der Kataſtereintrag zu verſtehen . Die Bedeutung

des leßteren beſteht hienach darin, daß damit die Bol.s

Beh . fraft ihrer Amtsbefugnis die rad. Eigenſchaft

des Tafernrechts anerkannt und beurkundet hat. Daraus

ergibt ſich weiter, daß die feſtgeſtellte Mealität des

Tafernrechts fortan nicht mehr anzuzweifeln iſt und

insbeſ. auch keiner Nachprüfung durch die Gerichte

unterliegt . Hiefür ſpricht nicht nur der Grundſaß, daß

der ordnungsmäßige Ausſpruch einer in ihremWirs

tungstreis tätig gewordenen ſtaatl. Behörde von jeder

anderen zu beachten iſt, ſondern auch die Anordnung

in Ziff. IV der MinE. d. 30. Dkt. 1835, worin den

von da an für zuſtändig erklärten Gerichten für

die Behandlung von realen Gewerbsrechten, die in

dieſer Eigenſchaft noch nicht definitiv und rechtsträftig

im Gewerbetataſter eingetragen ſind, beſondere auf

die Nachprüfung derMealitätabzielende Anweiſungen

erteilt werden ; der Schluß aus dem Gegenteil ergibt,

daß die von den zuſtändigen GewPolBeh. herrühren:

den definitiven und rechtskräftigen Stataſtereinträge

nach den Grundfäßen der damaligen Geſebgebung auch

für die Gerichte bindend ſein ſollen. Den aus der

Zeit vor 1835 ſtammenden ordnungsmäßigen Kataſters

einträgen der zuſtändigen Gew Boleh. muß alfo für

die darin beurtundete Realität die Bedeutung einer auch

die Gerichte bindenden Feſtſtellung beigemeſſen werden,

während den ſpäteren Einträgen nur Beweiskraft für

den Beſibſtand in Anſehung der Realität zukommen

mag. Demnach ſteht auf Grund des Kataſtereintrags

im Zuſammenhalt mit dem Beſchl. v . 22. Mai 1827

feſt, daß die auf dem Anw. $8.-Nr. 3 in 6. betriebene

Wirtſchaft in jenem Zeitpunkte die Eigenſchaft eines

rad. Tafx . beſeſſen hat. Die aus der Nichtverſchaffung

dieſes Hechtes abgeleiteten Anſprüche ſind alſo unbe

gründet. (Urt. des I. ZS. v . 14. Mai 1920, Reg . I

Nr. 137/1919). M.
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III .

Bei einer Teilung des FA Berm .nach § 2 der BO.

d. 26. Sept. 1919 hat tein nach § 2 Abſ. 2 aufzuſtellender

AuwPfl. mitzuwirten. Durch eine ſolche Teilung ers
langt derjenige, dem Beſtandteile des FRBerm . zu :

gewieſen worden find, unbeſchr. Eigentum. Bei voll:

ftändiger Teilung iſt tein FÁBerm . mehr vorhanden ,

das nach dem Tode des FRBel. an den uächſten Unw.

fallen tönnte. Der Stifter des aus den Gütern M.,

Sch. und 3. beſtehenden A.'ſchen FK. hat für den Fall

des Ausſterbens ſeines Mannesſtamms ſeinen Bruder E.

und deſſen Mannesſtamm zur Nachf. in die Güter

M. und Sch . und ſeinen Bruder 4. und deſſen Mannes

ſtamm zur Nachf. in das Gut 1. berufen und beſtimmt,

daß der an ſeinen Bruder E. oder deſſen Nachlommen

fallende Teil des Fl . mit dem von dieſem begr. FK.

D. zu vereinigen, das Gut 1. dagegen dem FK . E.

ſeines Bruders A. einzuverleiben iſt. E. von a . in D.

hat einen 13 Jahre alten Sohn . A. von A. iſt am

11. März 1917 geſtorben und hat 2 unverheiratete

Söhne hinterlaſſen ; der ältere, Ludwig, iſt ſein Nachf.

im Beſiße des FK.'E. geworden , der jüngere, Hugo,

iſt 21 Jahre alt. D. von A., der 46 Jahre alt und

unvermählt iſt, beabſichtigt, ſeinem berufsloſen Neffen

Hugo das Gut 1. zu überlaſſen ; er hat zu dieſer

Teilung (= T.) des FK . M. die Zuſtimmung ſeines
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Neffen Ludwig und des AnwBfl. erhalten. Sein haben , dann würde wohl jede T. vereitelt. Denn

Geſuch um Genehmigung des TVertr. hat das DIG. der Pfl. würde ſich jeder T.als vermutlich dem anfallber.

abgewieſen. Es hat erwogen, es könne beim Tode Anw. ſchädlich widerſeßen müſſen und, wenn er doch

des D. von A. ein anfallsber. Sohn von ihm oder zuſtinimen würde, müßte in der Regel das FAGer.

ſeinem Neffen Ludwig vorhanden ſein, der durch die ſeine Genehmigung verſagen . Die Gründe, die hier

unentgeltl. Ueberlaſſung desGutes1. geſchädigtwürde; das DIG. für die Verweigerung angeführt hat, würden

es hat die Zuſtimmung eines für unbelannte oder in jedem Falle zutreffen. Auch dieſer Umſtand ſpricht

ungewiſſe Bet. nach § 2 Abſ. 3 der VO . d. 26. Sept. gegen die Zulaſſung des AnwPfl. zur T. Denn die

1919 aufzuſtellenden Pfl. verlangt und erklärt, daß es DD. wil, wie ſich aus § 2 ergibt, die T. fördern ;

eine Zuſtimmung dieſes Pfl. zu dem beabſichtigten es iſt ausgeſchloſſen, daß fie eine Handhabe zur Vers

Bertr. vorm.ger. nicht genehmigen könne ; es hat eitelung bietet. Was vom TVertr. gefaat iſt , gilt

auch den von D. von Å . vorgeſchlagenen Ausweg auch von der im § 2 zugelaſſenen Vereinb . über die

für nicht gangbar erachtet, das Gut B. zunächſt ſeinem NachfBer. in das FK.Verm . Gehörte der AnwPfl bei

Neffen Ludwig zuzuweiſen, der es dann ungehindert dieſer Vereinb . zu den Vertragſchr., dann fäme fie

durch die Vorſchr. der BD. d . 26. Sept. 1919 ſeinem taum je zuſtande. Denn jeder AnwPfl. müßtees für

Bruder Øugo überlaſſen könne. Auf Beſchw . wurde ſeine Pflicht halten , eine ſolche Vereinb. zu hinters

dieſer Beſchl. aufgehoben. treiben . Jn § 2 Abſ. 1 iſt ausdrüđl. beſtimmt, welche

Aus den Gründen: Nach § 1 Abſ. 1 und Perſonen bei der T. mitzuwirken haben : der Fibeſ.,
8 48 der VD. v . 26. Sept. 1919 find am 1. Dit. 1919 in deſſen Hand das FR. allod geworden iſt, und die

die FK. aufgehoben worden und als Alod an den Anw ." Zu denAnwſind nur die 3. 8. der T. vor
gefallen , der das FA. an dieſem Tage innehatte. Nach handenen zu rechnen , nichtnoch ungezeugte. Ungeborene,

§ 1 Abſ. 2 fällt nach deſſen Tode das FAVerm . an noch nicht gezeugte Nachkommen ſind nicht rechtsfähig.

den Anw ., der nachf.ber. wäre, falls das FK . nicht Sie ſind nur in Ausnahmefällen Gegenſtand des Nechts

aufgehoben wäre. Die Hechtsſtellung des FABef. und ſchufes. Eine fingierte Rechtsperſönlichkeit kommt
ſein Verh. zu dem anfallsber. Anw . iſt im § 8 nach ihnen nur auf Grund bef. Borſchr. zu. Zu dieſen

den Vorſchr .des BGB. über die Vorerbſchaft geregelt. find die Beſt. in $8 1 Abſ. 2 und 8 Abſ. 2 zu zählen ,
ZurWahrnehmung der Rechte und Pflichten des Nachf. die auch auf ungeborene, noch nicht gezeugte Anw.

iſt die Aufſtellung eines Pfl. angeordnet. Nach § 2 Anwendung finden , nicht aber § 2 Abſ. 1, der ſich

46.1 tann zwiſchen demFABef. und dem Anw . eine weder ſeinem Wortlaute noch ſeinem Sinne nach auf

Vereinbarung über die NachiBer. in das FKVerm. urgezeugte Anw. beziehen kann. Die VO. konnte die

oder über die 2. getroffenwerden, die der Beſtätigung Mitwirkung von Pfl. ungezeugter Anw. bei der E.

durch das FnGer. bedarf. Mit dieſen Beſt. iſt der gar nicht zulaſſen , weil dadurch unfehlbar der Zwed

Standpunkt des DIG. nicht vereinbar. Die beabs vereitelt würde, die L. zu ermöglichen und zu fördern.

ſichtigte Ueberlaſſung des Gutes 8. an den Neffen Dem BeſchwF. iſt zuzugeben , daß ungeborene Anw.

þugoſtellt eineT.des FR. M. dar. Denn dieſer ſowohl beim FKBef., wie bei jedem Beteiligten immer

Begriff im§ 2 Abſ. 1 iſt im weiteſten Sinne zu nehmen konſtruiert werden können . Auf § 2 Abſ. 3 tann ſich

und umfaßt auch die Zuteilung eines beſt. Gegen- das DIG. nicht berufen . Er meint Fälle, wie daß

ſtandes des FAVerm . an einen Änw. üher die AnwEigenſchaft eines Bet. Streit beſteht oder

Das DBG . hat nicht geprüft, ob der nach § 8 daß ungewiß iſt, ob ein Anw. noch lebt ; ungeborene,

aufgeſtellte AnwPfl. bei der Z. mitzuwirten hat. Bei noch nicht gezeugte Anw. hat er nicht im Auge. Wer

folgerichtiger Weiterentwidlung ſeines Gedanfen- beteiligt iſt, beſtimmt nicht Abf. 3, ſondern Abſ. 1 des

ganges hätte es ſich die Frage vorlegen müſſen . Es $ 2. Zu den ungewiſſen Bet. kann man nach dem

führt aus, das FAGer. habe zu verhüten, daß durch Saße: „ nasciturus pro jam nato habetur" wohl den

den Bef. des alod gewordenen FA. die Rechte des gezeugten, aber noch nicht geborenen , nicht aber den

Anw. verleßt werden, der nachf.ber. wäre, wenn die noch nicht gezeugten Nachlommen rechnen .

FK . nicht aufgehoben wären ; wer dieſer Anw . ſein Jn dem Beſchl. iſt die Ueberlaſſung des Gutes 2.

werde, laſſe ſich jeßt nicht ermeſſen, es könne auch ein an Hugo von A. wie eine Schenkung behandelt. Auch

noch nicht geb. Sohn des jeßigen BeſchwF. oder ſeines das iſt nicht zu billigen. Die T. des FRVerm. iſt

Neffen ſein ; dieſer Anw . würde durch die unentgelt. fowenig wie die ErbT . als Schenkung zu beurteilen.

Ueberlaſſung des Gutes 1. an þugo geſchädigt, es Sie iſt eine Art Erbteilung. Hiernach beſteht 7. 8 .

ſei deshalb nach § 2 Abſ. 3 die Aufſtellung eines Pfl. für das DLG. kein Anlaß, den beabſichtigten TVertr.

für die unbekannten oder ungewiſſen Bet. erforderlich . vorm.ger. zu würdigen . Es hat daher den Vertr.

Aber durch die beabſichtigte L. desFM. M. kann nur auch nicht zu genehmigen, ſondern wenn er vorliegt ,

ein Anw. geſchädigt werden, nämlich derjenige, dem gemäß § 2 Abſ. 2 zu unterſuchen , ob die zu ſeinem

feinerzeit das FK Verm . nach § 1 Abj. 2 anfällt. Zur Zuſtandekommen erforderl . Vorauslegungen erfüxt

Wahrnehmung ſeiner Rechte iſt aber der nach § 8 ſind. Bejaht es dies, ſo hat es ihn zu beſtätigen.

beſtellte Pfl. berufen, alſo die Beſtellung eines Bfl. Für eine Prüfung , ob der Vertrag den Intereſſen der

nach § 2 Abſ. 3 nicht erforderlich. Die Frage iſt im Bet. entſpricht, iſt dabei kein Raum . Die Rechtslage

Gegenſ. zu der von Bauer, Das FKGer. als Vorm.- iſt die gleiche wie bei der Beſtätigung eines Annahmes

Ger. (dieſe Zeitſchr. 1920 S. 96, 97) vertretenen Anſicht vertrags. (Beſchl. des II. ZS. vom 28. April 1920,

zu verneinen. Derjenige, dem bei der T. eines FN.- Meg . III Nr. 24/1920) . M

Verm. Beſtandteile zugewieſen worden ſind, erwirbt

freies, unbeſchränktes Eigentum an ihnen , er tann
IV.

darüber frei unter lebenden und von Todes wegen

verfügen ( 8 12 VD.) . Die in die E. einbezogenen Rach der BD. d. 29. Sept. 1919 ſteht dem FAG er.

Beſtandteile ſcheiden deshalb mit der E. aus dem ebenfowenig eine fortlaufende Aufficht über und eine

FAVerm . aus ; erſtreďt ſich die 2. auf das geſamte fortlaufende Fürſorge für das FKVerm. zu, ale fie

FAVerm ., dann iſt kein FAVerm . mehr vorhanden , demNachlGer. gegenüber dem Vorerben zuſtehen . Ein

das nach dem Tode des FABef. an den nachf.ber. FRBeſiber hat mit Genehmigung des AnwPfl. und

Anw . fallen könnte . Daraus ergibt ſich, daß das in des FAGer. mehrere zum FK Verm . gehörige GrSt .

§ 1 Abſ. 2 dem nachf.ber, Anw . eingeräumte Recht um 62 100 M verkauft und als Erſatz für die vers

negativ bedingt iſt durch die T. des FKVerm . Jm äußerten GrSt. 63000 M Kriegsanleihe hinterlegt

Falle der T. entſteht daher das in § 1 Abſ. 2 erwähnte und dem für das FAVerm . beſtehenden Depot einvers

Recht nicht. Die Folge iſt, daß der AnwPfl. bei der leiben laſſen . Der AnwPfl. hat ſich mit dieſem Erſak

T. nicht mitwirken kann . Würde er mitzuwirken einverſtanden erklärt. Das DIG. hat jedoch dem
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FRBefißer eröffnet, daß die hinterlegten Meichsanl. BormGer. Dieſes hat gegen
Pflichtwidrigkeiten durch

nur zum Kurswert angerechnet werden könnten, und Gebote und Verbote einzuſchreiten (§ 1837 BOB .). Der

die
þinterlegung des

überſteigenden Betrags der er: AnwBfl. hat dem F Ger, auf Berlangen jederzeit über

zielten Kaufpreiſe verlangt. Dieſe Entſol, wurde auf: die Führung der Pflegſchaft und damit mittelbar

gehoben.

über den Stand der Verwaltung des FABerm . -
Aus den Gründen : Nach § 6 der BD. D. Auskunft zu erteilen (§ 1839 BOB.). Da der Anwßfl.

26. Sept. 1919 gehörten die durch die Veräußerung darüber zu wachen hat, daß der FABef. die zum

derGrSt. erzielten Kaufgelder zum FAVerm .Nach § 8 FAVerm . gehörenden Gelder mündelficher anlegt, hat
Abſ. 1 und § 2119 BOB. waren die Kaufgelder nach das FAGer. einzuſchreiten, wenn es davon Kenntnis
den für die Anl. von Mündelgeld geltenden Borſor. erhält, daß der Fibe. die Gelder nicht mündelſicher

anzulegen ; das konnte durch die Erwerbung mündel- anlegt und der Pfl. hiemit einverſtanden iſt. Aber

ficherer Wertpapiere geſchehen . Wertpapiere mußten fein Einſchreiten richtet fich zunächſt nicht gegen den

in dem Betrage angeſchafft werden, als um den für FABef. fondern gegen den Pfl. Ihn hat dasFiGer.

die GrSt. erzielten baren Kaufpreis zum Tageskurs zu veranlaſſen, daß er das Erforderliche vorkehrt,

getauft werden konnten . Wenn der BeſchwF. zur damit der FABeſ: ſeine Verpfl. erfült. Es wird Sache

Anl. der Staufgelder, ſtatt Meichsanl. von einem Bant- des DIG. ſein, den AnwPfi. über die Sachlage und

hauſe zu erwerben, die von ihm gez. AnlStüde vers die von ihm einzuleitenden Schritte aufzuklären. Dabei

wenden wollte, ſo beſtand dagegen kein Bedenken, wirdzu prüfen ſein, ob nicht der FKBeſ. auf Grund

aber ſelbſtverſtändl. konnte er für dieſe Anl. keinen des Oef. d . 25. Febr. 1918 berechtigt iſt, ſich aus dem
höheren Betrag verrechnen , als beim Ankauf von FA. Aufwendungen erſeßen zu laſſen , die er für den

einem Bankhauſe zu zahlen geweſenwäre . Durch ſein Erwerb der Krånl. gemacht hat. (Beſchl. d . II. BS .
Berfahren würde die durch die Zeichnung der Kr/ nl. 0. 4. Mai 1920, Reg . III Nr . 34/1920 ).

M.

erlittene
Vermögenseinbuße auf das FAVerm. und

damit auf den Anw .abgewälzt,dem dieſes nach §1
Abſ. 2 der VD. v . 26. Sept. 1919 nach dem Tode

B.
Strafſachen.

des FRBeſ. anfallen würde. Das iſt unzuläſſig . Es

ſtand dem BeſchwF. fret, fich die aus ſeinem Úlode

I.
gemachten Aufwendungenzur Zeichnung von KrAnl. Zuläſſigteit von Beichw . gegen Beſchlüſſe der Boite:

unter den im Geſ. v. 25. Febr. 1919 feſtgeſeßten Vor geridte. Mach welchem Gej. Find die Gebühren der
ausſeßungen aus dem FR . erſeken zu laſſen. Die Ber: Pflichtverteidiger von dieſen Gerichten zu bemeffen ?

fügung des DLG. iſt daher ſachlich gerechtfertigt. Sie Die nach Art. 15 V6er6 . als Pflichtvert. aufgeſtellten

unterliegt gleichwohl der Aufhebung, weil ſie der NA. berechneten nach Art. 1 DO. 0. 10. Dkt. 1919
durch die Aufhebung der FK. und die VO . d . 26. Sept. Zuſchl. zu den Geb. Auf Erinnerung der Regierung

1919 geſchaffenen Mechtslage nicht entſpricht. Sie wäre ſegte das BGer. die Geb. nach der AAGebQ. feſt.

nicht zu beanſtanden, wenn die den FKGer. durch das Die Beſchw . der RA, wurde als zuläſſig erklärt, aber
FRED. zugewieſene Beaufſichtigung der FAVerw . noch als unbegründet verworfen.

ganz zu Mecht beſtünde. Dies iſt aber nicht der Fall. Aus den Gründen : Gebühren der RA. find

Nach § 1 Abſ. 1 und § 48 iſt das FRVerm . als Alod nach § 4 Abſ. 1 GAG . im ordentlichen Strafverfahren

am 1. Drt. 1919 an den Beſchw F.gefallen . In der durch den Strafrichter feſtzuſeßen (D626 . Stš . 15,
Berwaltung des FABerm . und in der Verfügung iſt S 168, gegen Löwe-Roſenberg, StPO. 14. Aufl. A. 4

der Beſchwf. nur inſoweit beſchränkt, als es in der zu § 150 S. 312), ebenſo im Verfahren vor den BGer.

BO. ausdrüdlich zum Schuße der Rechte der Anw. Nach Art. 9 Abſ. 2 Geſ. v.12. Juli 1919 mit §23

und
Verſorgungsberechtigten vorgeſehen iſt, insbeſ. Abſ. 1,2 der BollzBorſchr.v . 19. Juli 1919 (JMBI. 254)

zum Schuße der Nechte des Anw., demnach dem Tode gelten für das Berfahren vor den BGer, die für die

des FABef. das FAVerm . anfallen wird. Die Rechte 16. maßgebenden Burſchr. der StPO. , des GAG. u.

dieſes Unw. werden nach § 8 Abſ. 2 von dem AnwPfl

. der RAGebO ., ſoweit ihr in Art. 9 Abſ. 1 gekenn
wahrgenommen. Das F&Ger. hat nicht mehr eine zeichneter Zweď nicht entgegenſteht u. das Geſ. ſelbſt

fortl . Aufſicht und Fürſorge für dasFKVerm . zu ents keine abw . Beſt. getroffen hat. Die Gebfeſtſ . fällt, wie

falten. Die Aufficht über den FABe. erſchöpft ſich unter Ziff. 2 erörtert wird, nicht unter dieſe Ausnahme.

vielmehr ießt in den
Eingelverrichtungen, die ihm in Das BOer, mußte alſoals beſchl. Ger.

vgl. Art. 11

der BD. zugewieſen ſind. Hiernach hat das FlGer. Abſ. 4 des Gef. mit 56 Bolly . - entſcheiden. Nach

nicht darüber zu wachen, daß der FABef. den Kauf- § 4 Abſ. 2 OAG. findet gegen die Entſch. nach § 4

preis für ein veräußertes FAGrundſtüđ, ſoweit er in Übf. i'in Straff. Beſchw . ſtatt nach SS 346-352

barem Gelde beſteht und dieſes nicht für laufende StPO. Zu prüfen iſt, ob die Beſchw. auch im Ver

Ausgaben bereit zuhalten iſt, nach § 8 BD. mit fahren vor den VGer. zuläſſig iſt.

§2119 BOB. mündelſicher anlegt. Die Ueberwachung Die VO. v . 19. Nov. 1918 über Erricht. von
hierüber iſt dem AntBfl. überlaſſen. Wie das Rechte VGer . ( JMBI. S. 229), enthielt fich, abgef. von

verhältnis zwiſchen dem FABe., in deſſen Perſon das wenigen grundfäßl. Beſt., einer näheren Megelung

FA. Alod geworden iſt, und dem Anw., der ihm im des Verfahrens ; Rechtsmittel werden überhaupt nicht

FABerm . fünftig nachfolgen wird, in der BD . d . erwähnt. Dafür iſt in 1 der AusfV . v. 19. Nov. 1918

26. Sept. 1919 nach dem Vorbilde der Vorſchr. des (JMÉL. S. 231) beſtimmt, daß die für die 86. maß:

BOB . über die Vorerbſchaft geſtaltet iſt (s 8), ſo iſt gebenden Vorſchriften derſelben Ho . gelten ſollen ,

auch die Aufgabe desFiGer. hinſichtl. der ueber : wie ſie Art. 9 Abſ. 2 Gef. vom 12. Juli 1919aufführt,

wachung derdem FABej. gegenüber dem AnwBfl. „ ſoweit nicht in der BO. vom 19. Nov. 1918 und im

obliegenden Verpfl. in der DD. nach dem Rechte der Folgenden Abweichendes beſtimmt iſt“. Nach 82 foll
Borerbſchaft beſtimmt. Auch das Nachler. hat nicht das Verfahren die „ rajcheſte Aburteilung des Beich.“

eine fortí. Aufſicht darüber zu führen,ob der Borerbe bezweden . Nach § 13 ſind gegen die Entſch. derVoer.

die Pflichten gegenüber dem Nacherben erfüllt. Es und des Vorſiß. Rechtsin. nicht zuläſſig, insbef. nach

hat insbeſ. nicht darüber zu wachen, ob der Borerbe § 28 nicht gegen Urt. Danach waren Rechtsm . i . S.

die zur Erbſchaft gehörenden Gelder gemäß § 2119 der StPO . im Verf. vor VGer. ſchlechthin ausge:
Bos. mündelfícher anlegt. Nun iſt freilich das FRØer . ſchloſſen . Im weſentlichen anders ſind die Berfahrens:

zugleich BormGer.für den AnwPfl. Dieſer iſt ein Pfl

. vorſchr. nach dem Geſ. v . 12. Juli 1919. Die Regelung1. S. des 1913 BGB. Auf ihn finden nach § 1915 für die neuen VGer. iſt nunmehr durch das Geſ. ſelbſt

BOB. die Borſchr. über die
Vormundſchaft Anwendung. getroffen und dem Miniſt. nur die Erlaſſung der

Er unterſteht alſo der fortl. Aufſicht des FRGer. als BollzVorſchr. überlaſſen , die eine von den Grunds
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zügen des Gef. abweichende oder über ſie hinaus. wendung der DD. durch die Beſt. des BGer@ . auss

gehende Geſtaltung ausſchloß .

geſchloſſen iſt. Denn es ſollen nach dem ausdrüdl.

Nach Art. 9 Abſ. 2 wollte das Gef. ſelbſt das Verf. Wičendes GefGebers für die Bemeſſung der Geb. die für

erſchöpfend und lüđenlos ordnen . Die Grundlage die 16. im ordentl. Verfahren maßgebenden Beſt. ,

ſollten die aufgef. NO. , namentl. SIPO. u. GVO. alſo die reichsgeſeßl . der RÄGebO . und nicht die

bilden, vorbehalti, beſ. im Geſ. enthaltener abw. Beſt. landesrechtl. — Beſt
. für das Verfahren vor Sonderger.

und unter Ausſchluß der Beſt. der HG., deren An- zur Anwendung lommen , d . h . der Vert. vor dem

wendung mit der Erreichung des Zwedes : , raſcheſte BOer. wird inAnſehung ſeiner Geb. dem Vert. im

Uburteilung “ unvereinbar ſein würden. Von den ordentl. Strafverf. gleichgeſtellt. Hätte man eine Vers

Rechtsm . handelt das Gef. in Art. 11 Abſ. 4 , wonach doppelung der Geb. auch für die Sts . vor den Boer.

dem Verhafteten gegen den Saftbef. die Beſchw . zum für angezeigt erachtet, ſo mußte man die Anwendbar

VGer. zuſteht, und in Art.20 : (Unzuläſſigkeit von feit der NAGebO. ausdrüdl. ausſchließen, zum Min

Nechtsm . gegen Urt.) .

deſten durfte man nicht auf ſie Bezug nehmen. Jm

Es iſt nicht einzuſehen, inwiefern die Müdſicht Einklang damit ſteht die in der BaySFR. 1920 S. 125

auf die Erreichung des mit den VОer. verfolgten wiedergegeben
e Äeußerung des JM . und die Entſchl.

Zweđes, die Störer der Ordnung und Sicherheit des Fin M.vom 14. Jan. 1920 Nr. 1906. Der in der

raſch der Strafe zuzuführen , Einfluß auf die Regelung BayžiR . 1919 Š 370 Anm. 1 vertr . Anſicht fann

des zur Feſti. der Geb. des Pflichtverteid. einzu- hiernach nicht beigepflichtet werden . Bon einer Begr.

chlagenden Verf. äußern ſollte, insbeſondere darauf, des Anſpruchs auf Art. 4 mit 26 der BO. d. 26. März

ob inſoweitein Rechtsm . ſtatthaft ſet. DieZuläſſige 1902 fann ſchon deshalb nicht die Mede ſein, weil

keit des feſtſtell . Beſchl. bedingt deshalb auch die Zu- hier die Geb. für das dem RA. übertr. Geſchäft durch

läffigkeit der Beſchw . gegen den Beſchluß. Die Zus das Geſ. (Art. 9 Il des Gef. v . 12. Juli 1919 mit 88 63 ff.

laſſung der Beſchw . ſteht auch nicht im Widerſpruch RAGebO .) ausdrüdl . beſtimmt iſt. ( Beſchl. v. 20. Mai

mit einer im Geſ. v . 12. Juli 1919 enth . Beſt . Das 1920, Beſchw .-Reg. Nr. 616/1920 ).

Ed.

Geſ. ſelbſt ſpricht nirgends von Rechtsm . oder Beſchw .gegen „Entſch . des BGer.“ ſondern nur von Rechtsm . Racichrift : Mit der Entſch. befaßt fich folgende

gegen die Urteile“ und von der Beſchw . gegen den

Zuſchrift an die Schriftleitung : Es iſt mißlich für die

þaftbef. des Stü. (Art. 11 Abſ. 4 und Art. 20). Als

Berteidiger, daß vielfach ſchon die erhöhten Gebühren

Rechtsm . gegen Urt, können nach der StPO, nur Ber.

mit den Zuſchlägen ausgezahlt worden ſind und nuns

und Rev. ($$ 354–398) in Betracht kommen , nicht mehr die Zuſchläge von den beteiligten Finanzbehörd
en

aber die von der Beſchw . handelnden 88 346-353.

zurüdgeforder
t

werden. Ein Sträuben wird nicht viel

Dieſem Ergebnis fteht auch S 25 der BollyB .

nüßen, zumal da die Staatstaſſe bei ſpäter anfallenden

nicht entgegen , wonach gegen „Entſch. und Verf. des

Verteidigungs
gebühren

aufrechnen könnte. Daß das

VGer., des Vorſ. und des StX . “ mit Ausnahme der Haft

Oberſte 16. in abſehbarer Zeit zu einer denRA.

beſchw . Rechtsm . nicht zuläſſig ſind. Wäre ſie ſo zu günſtigeren Anſchauung gelangen werde , iſt taum

verſtehen , daß ſchlechthin jede Beſchw . außer der

Baftbeſchw . ausgeſchloſſen ſein ſollte, ſo müßte ſie als

anzunehmen. Darüber, daß eine Gebühr von 20 M

für die zeitraubende und verantwortung
sreiche Vert .

mit dem Inhalt des Gef. unvereinbar weichen . Dieſe vor den Voer. teine angemeſſene Bezahlung mehr

Auslegung iſt jedoch abzulehnen. Denn die Beſt. ſteht

iſt, dürfte wohl kein Wort zu verlieren ſein . Da

in Zuſammenhan
g

mit den unmittelb. vorausgehend
en

wäre es doch an der Zeit, daß dieſem Zuſtande ein

$$ 23, 24, die den Zwed des Verf., Beſchleunigung Ende gemacht würde. Juſtizminiſter Dr. Müller hat

und raſcheſte Aburteilung, hervorheben unddenWort: vor etwa einem Jahre in einer feſtl. Verſammlung

laut des Art. 9 Abſ. 2 des Gel. wiederholen . Dieſem der RA. Münchens feierlich zugefichert, daß er, ſoweit

Grundſaß reiht ſich in § 25 als eine der Folgen der

die bayer. Zuſtändigkeit in Betracht komme, die Lage

Ausſchluß der Rechtsm . an, aber doch nur der zur der Hechtsanwaltſ
chaft zu beſſern ernſtlich bemüht

Sicherung jenes Zwedes gebotene Ausſchluß. Nur

ſein werde. Die BD . v . 10. Dit. 1919 war auch ein

dieſer Sinn der Beſt. iſt mit dem Inhalt des Geſ. in dankenswerter erſter Schritt hiezu. Möge der zweite

Einklang zu bringen. Es iſt noch an den Satz in der

bald getan und die VO . v . 10. Oft. 1919 auf die Ges

Begr. des Entw . zu erinnern, daß Bedacht genommen bühren für Vert. vor den VGer. erſtreďt werden . Es

wordenſei, „das Ausnahmerech
t
auf das unbedingt muß einen gangbaren Weg geben : Vielleicht deutet

nötige Maß zu beſchränken und das Verf. mit allen

die Begr. des Beſchl. v . 20.Mai 1. 38., die auch ſonſt

Rechtsgarantie
n zu umgeben, die mit dem bef. Zwed

der Bőer. vereinbar ſeien “. Die in früheren Beſchl.

ſehr beachtenswert iſt , einen Pfad hiezu an. Was

aber ohne bef. Umſtände ießt ſchon billigerweiſe

des Sen. ( Bay8FR . 1919 S. 391 ; 1920 S. 132) ver- geſchehen könnte, wäre eine Anweiſung, daß von einer

tretene abw . Auffaſſung wird aufgegeben.

Müdforderung der bereits ausbezahlten Zuſchläge Um

Die Beſchw . iſt aber unbegründet. Nach Art. 9

gang zu nehmen ſei. Medisanwa
lt

Mager in Eldſtätt.

Abſ. 2 des Geſ. v . 12. Juli 1919 gelten die für die

106. maßgebende
n

Beſt. der HAGebO . auch im Berf.
II.

vor den Vler. Nach § 40 der Vollzv. bemeſſenſich
die Geb. nachden Vorſchr. der MAGebO. für SchwGer. Der nach dem § 6 der BRVD. über die Errichtung

oder St Sachen ,je nachdem die Sache im ordentl. von Breißprüfungsftellen uſw. vom 25. Sept. 1915 zur

Verf. vor dem SchwGer. oder von der Stk. abzu- Austunft Berpflichtete darf die Uustuuft nicht deshalb

urteilen geweſen wäre . Die Beſchw Führer erachten verweigern , weil fie die Gefahr einer ftrafr. Berfol.

die Beſt. der bayer. VO. v. 26. März 1902 für ans gung in fich ihließen tönnte . Der Angell., ein Rauf

wendbar. Richtig iſt, daß die Tätigkeit des RA. vor mann, verkaufte einen von einem Großlaufmann er :

dem VGer. an fich , d . h . beim Fehlen einer abw. worbenen Kleiderſtoff (Velours ) zu Preiſen, die den

Regelung durch das VGerg ., unter Art. 1 Nr. 4 jener Berdacht eines übermäßigen Gewinnes erregten . Die

VO. fiele, da es ſich bei den Voer, um Straff. handelt, PPSt. beauftragte die Polizei mit den Erhebungen,

die vor beſ. Ger . gehören und auf welche die StPO. insbeſ. über die Bezugsquelle und den Preis. A. der:

Anwendung findet. Bätte das Geſ. von einer Beſt. weigerte die Auskunft, weil deren Erteilung die Ge

über die Geb. der Vert. abgeſehen , ſo wäre die VO . fahr einer ſtrafr. Verfolgung in ſich trage. Das BG.

v . 26. März 1902 ohne weiteres anwendbar und mit ſprach frei. Die Heviſion hatte Erfolg .
ihr die VD. v . 10. Dtt. 1919 hinſichtl. der Zuſchl., Á us den Gründen : Die PPSt. ſind nach der

die Forderung der Beſchw F. alſo begründet . Dem BAVD. v. 25. Sept. 1915 zu Schaffung von Unter:

angef. Beſchl. iſt aber darin beizutreten, daß die An- lagen für die Preisregelung der Gegenſtände des notw.

.
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Lebensbedarfs und zur Unterſtüßung der zuſt. Stellen der Anzeige von
Geſegwidrigkeiten . Demnach entfält

bei der Ueberwachung des Bertehrs damit errichtet die Pflicht zur
Berichwiegenheit außer bei den Be.

(8 1 ). Sie haben die den örtl . Verhältniſſen ange- richten an vorgeſeßte Stellen für den Bereich derpoliz.

meſſenen Preiſe zu ermitteln, die zuſt. Stellen bei der Aufgabe der ⓇBSt. Auch das iſt ein Fingerzeig das

Ueberwachung des Bandels, ſowie bei der Berfolgung für,daß für die in § 6 geregelten Befugniſſe der PPSt.

don Zuwiderh. gegen die Borſør. über Höchſtpr.uſw. teine Einſchräntung beſteht. Das Gef. will offenſicht

zu unterſtüßen und Gutachten über die Angemeſſens lich die Aufbedung von ſtrafb. . durch die BBSt.,

heit von Preiſen abzugeben (§ 4 ). Demnach ſind die verpflichtet ſie zu deren Anzeige und entbindet ſie in

B $ St. auch zur Ausübung ſicherheitspol. Tätigkeit dieſem Falle von der Pflicht zum Stillſchweigen . Alle

für die
Strafrechtspflege und zur Ermittelung ſtraf. dieſe Erwägungen führen dazu , daß der Geſeßgeber

barer Sandlungen berufen . Sur Durchführung ihrer mit Abſicht in § 6 feine
Einſchränkung vorgeſehen

Aufgabe ſteht ihnen nach § 6 Abſ. 2 Nr. 1 das Recht hat. Nicht zu vertennen iſt, daßden PPSt. dadurch

zu , über alie Eatſachen Auskunft zu verlangen , die weite Befugniſſe gegeben ſind. Insbeſ. ſtehen ihnen

für die Preisbildung wichtig ſind. Die Str . meint, weitere Hechte als den ordentl.
Strafverfolgungsbe

daß für den Umfang der Befugniſſe in Betracht lommt, hörden zu . Denn der Vorfißende der PPŠt. tann in

obdie Austunft den voltswirtſch.- techn .oder den poliz. dem von ihm eingel. Strafo . ſelbſt Zeugenoder Sach

Aufgaben der PPSt. dienen ſoll . Dieſer Annahme verſtändige eidl. vernehmen , während der Std., wenn

iſt nicht beizupflichten. Nach Wortlaut, zmed und er den Sachverhalt im
Ermittlungsverfahren aufzus

Sinn ber vb. haben die Befugniſſe der PPSt. für klären ſucht, die eidl. Vernehmung nur unter den Vors

alle Aufgaben Geltung, alſo auch für ihre auf Ers ausſeßungen des § 65 Abſ. 3 StPO . durch den Richter

forſchung einer ſtrafb . 8. gerichtete Tätigkeit. Bor herbeiführen kann. Dieſe
Berſchiedenheit ergibt ſich aus

adem enthält § 6 teine Einſchränkung. Hätte der Ge- der ſelbſtändigen Stellung der BBSt., - fie

Find öffentl.
PPSt

ſetgeber das gewollt, ſoiſt nicht einzuſehen, warum Behörden , 13. 1918 Sp. 108 - und aus ihren außer

er es nicht ausdrüdlich beſtimmt hat,wiein Deſterreich ordentl. Befugniſſen. Die Bevorzugung der PPSt.

durch § 38 der VD. d. 24. März 1917 über die Ver- erſcheint nicht widerſinnig, wenn man erwägt, daß fie
ſorgung der Bevölkerung mit Bedarf& gegenſtänden . auf einem durch den Strieg veranlaßten Gef. beruht.

Un anderer Stelle find in der BD. v . 25. Sept. 1915 Während des Krieges durfte auch anderwärts, d. B.

ausdrüdlich Schranken gefeßt. So beſchränkt § 7 die auf Grund des Art.4 Nr. 2 bager.KZG., um der öffentl.

Befugnis des Vorſißenden und ſeiner Stellvertreter, Sicherheit willen durch Anordnungen der Militär

Zeugen und Sachverſtändige eidlich zu vernehmen , befehlshaber in das beſtehende Aecht eingegriffen

durch Bezugnahmeauf die Vorſchriften der SPD . über werden. Aehnlich wie nach § 6 Abſ. 2 Nr. 1 BAVO.

den Zeugenbeweis uſw. 88 erklärt die PPSt. für v . 25. Sept. 1915 Austunft gefordert werden darf,

befugt, andere PPSt., Gerichte und andere Behörden legen die Getro . für die Ernten 1918 und 1919
innerhalb ihrer Zuſtändigkeit um Bernehmungen zu (NOBI. 425 und 525) in 8 50 Abſ. 2 den Eigentümern

erſuchen und beſtimmt, daß auf die Rechtshilfe der der für beſchlagnahmt erklärten Bodenfrüchte ſowie
Gerichte die Vorſchriften des GBG, entſprechende An- den Beſißern der Vorrats- und

Verarbeitungsräume

wendung finden . Wenn im Gegenſaße hiezu in § 6 die Pflicht auf, die Vorräte ſowie deren Herkunft an
teine Ginſchränkung getroffen iſt, ſo darf daraus zugeben und Auskunft über die

Betriebsverhältniſſe

gefolgertwerden , daß die in 86 den BBSt. einge- zu erteilen . Ebenſo iſt durch die BMVD. d. 12. Juli

räumten Befugniſſe
uneingeſchränkt ſind. Hiefür ſpricht 1917 (NOBI. S. 604) für gewiſſePerſonen eine Auss

auch die nach § 6 Abſ. 2Nr. 2 und 3 den PPSt. zu: kunftspflicht eingeführt. Auch hier kann nicht anges
ſtehende Berechtigung, Mäume, in denen Gegenſtande nommen werden , daß die Verpflichteten unter Øinweis

des notw . Bebensbedarfs hergeſtellt, gelagert oder auf die Beſtimmungen der Stpo. die Austunft ab:

feilgehalten werden , zu betreten uſw. Die PPSt. lehnen dürfen . Wer Gefahr ſtrafgerichtl. Berfolgung

waren an einer gedeihlichen Wirtſamfeit ſehr gehin : läuft, hat die Wahl zwiſchen der ihm für dieſen Fall

dert, wenn dieſen Vorſóhr. zuwider die Perſonen , gegen drohenden Strafe und der Strafe , welche die Verweige

welche die Maßnahmen getroffen werden ſollen , den rung vorausſichtl. nach rich zieht und kann hiernach
Eintritt in die Räume uſw. verweigern könnten, weil ſein Handeln beſtimmen. Der Gefeßgeber, der den

die Geſtattung des Verlangens zur Aufdedung einer Kriegsnöten ſteuern wil, bringt den Verächter ſeiner

ſtrafb . $ . führen könnte. Dies würde dem Zwede Anordnungen abſichtlich in dieſe Zwangslage, um die

der DD . zuwiderlaufen, denn die PPSt. ſollen , wie Wirkſamteit ſeiner Anordnungen zu fichern und den

ſich aus g 9 ergibt, durch die Ausübung ihrer Befug- Berfehlungen gegen das gemeine Wohl wirkſam zu

niſſe auch in den Stand geſeßt werden , Geſekwidrig- begegnen . (Urt .v. 13. April 1920, MevReg. Nr. 125/1920 ).
teiten aufzudeden und anzuzeigen . Die Defugniſſe

Ed.

nach §6 Abſ. 2 ſind auch nicht durch § 7 und die dort

III.

für entſpr. anwendbar ertlärten Vorſchriften der SPD .

eingeſchränkt. Auch wer nach SS 383, 384, 408 Åbſ. 1 Ginwendungen gegen die Zuläffigteit der Straf.

8PD. Beugnis oder Gutachten verweigern kann ,hat volftreduugaus Urt.derWuchergerichte find von dieſen

die Auskunft nach § 6 Abſ.2 Nr. 1 zu erteilen. Würde zu verbeſcheiden. Zuſtändigteit der WGer. Der wegen

man anderer Anſchauung ſein, ſokönnte jeder Stauf- Schleichh. vom WGer. verurteilte A erhob bei der

mann die Vorlage der Schriftſtüde und Bücher, die Straftammer Einwendungen gegen die Zuläſſigkeit

Austunft über ſeinen Berkäufer ergeben ,verweigern, der Strafvollſtr. Die StÃ. wies den Antrag wegen

weil er im Fall eidl . Vernehmung unter Bezugnahme zuſtändigkeit der WGer. zurüd. Die Beſchw . wurde

auf § 384 Nr. 3 BPD . die Mitteilung ſeiner Bezugss verworfen.

quelle ablehnen kann (JW. 1902 S. 21 Nr. 9). Durch Aus den Gründen: Nach Art. I § 6 der

89 der BD. tft Borſorge getroffen , daß für die Des WGerVD. finden aufdas Verfahren vor den WGer.

teiligten aus der Offenlegung von Kunſts oder Ger die Vorſchr. der StPO . Anwendung, ſoferne nicht in
werbegeheimniſſen nach Tunlichkeit kein Schaden er- dieſer BO. oder in der AusfVO . anderes beſtimmt iſt.

wächſt . Denn hienach ſind die Vorſißenden , Stellvers Mit dem Verf. vor den WGer. iſt das geſ. Berf. ge

treter uſw. der PPŠt. verpflichtet,
Verſchwiegenheit meint, nicht bloß die Hauptverh . vor den NGer . Das

über die Einrichtungen und
Geſchäftsverhältniſſe zu ergibt ſich aus Art. I § 15 Abſ. 1, wo von dem Verf.

beobachten , die zu ihrer Kenntnis fommen , und ſich ſchlechtweg die Rede iſt, und ausder Begr., in dergeſagt

der Mitteilung und Verwertung der Geſchäfts- und iſt, daß für die Regelung des Berf. die Vorſchr. der

Betriebøgeheimniſſe zu enthalten. Ein Borbehalt iſt StPO .maßgebend find, ſoweit nicht die VO. oder die

gemacht zugunſten der dienſtl.
Berichterſtattung und Ausfüo. anderes beſtimmen. Dieſer Wille tommt

4995



252

Zeitſchrif
t

für Rechtspfl
ege

in Bayern . 1920. Nr. 16, 17 u . 18.

5006

auch in den anderen Beſt. des Art, I zum Ausdrud. durch die Bet. v . 11. Juli 1919 den Ger . übertragen

So läßt § 7 keinen Zweifel darüber zu, daß er nur worden iſt, ſoweit Bewilligung einer Bew
Fr. in Frage

den § 112 SIPO . abåndert, im übrigen aber deſſen tommt. Durch die nachtr. Bildung einer GefStr. aus

Vorſchr. für das Verf. der WGer. aufrecht erhält. Einzelſtr ., in Ánſehung deren das BegnR. verſchiedenen

Und wenn im § 14 Abſ. 2 geſagt iſt, daß die Wieder- Beh. zukommt, wird das Begns. der Beh. nicht be

aufnahme zugunſten des Verurt . in beſt. Fällen „auch “ rührt, denen in Anſehung der Einzelſtr. das BegnN.
ſtattfindet, ſo iſt klar, daß auch die im § 399 StPO. zuſteht. Dieſer Grundſatz iſt au, in der Ber. v.

unter 1--4 aufgef. Wiederaufnah
megründe

gelten 11. Juli 1919 ( Ziff. 10 Abſ. II, 12 Abſ. II,14) ebenſo
ſollen . Danach findet auch § 490 SIPD. auf das in der Ber. v . 1. Juli 1914, die vorl. Entl. und die

WGer Verf. Anwendung, die WGer. haben demnach Ausübung des BegnR. bei Beteiligung mehrerer

über Einw . gegen die Zuläſſigkeit der Strafvollſtr. Bundesſtaaten betr.anerkannt (JMBI. S. 135 ). ( Beſchl.

zu entſcheiden . Die Ausf. des BeſchwF. , daß die v . 11. Mai 1920, Beidhw .-Reg. Nr. 644/1920 ). Ed .

Strafvodſtr . kein Verf. vor den WGer. ſei, und daß

es an Vorſchr. über die Vollſtr, der WoerUrt. Fehle,

iſt verfehlt. Wäre ſie zutreffend, ſo würde ſich darausnicht ergeben , daß die Stk . Einw . gegen dieBolſtr. Oberlandesg
ericht

München.

der WGerUrt. zu verbeſcheiden haben. Weiter bes

hauptet der Vert., das W6er. ſei zur Aburt, nicht zu

I.

ſtändig geweſen : Urt. von Sonberger. in Sachen, zu Keine Erſtattungder dem Armenanwalt von der
deren Uburteilung die SØer . nicht beſtimmt ſind, Staatstafie erfekten Auslagen durch den Gegner der
ſeien überhaupt keine Urt. ; weil hier kein Urteil vor- armen Partei ( G. vom 18. Dez. 1919 Art. II, GKG.

liege, ſei die Stk. zuſtändig. Dieſe Ausführung iſt $$ 86, 88 ) . Jn einem Vergl . zwiſchen armer Partei

haltlos. Soweit ſich die Vert. auf die Meinung be- und dem Gegner ſind die Koſten gegeneinander auf

zieht, daß die WGer. verfwidrig ſeien, genügt der Hin- gehoben worden . Der GerSchr. hat den Gegner der

weis auf den Beſchl. des Sen. v. 23. März 1920 armen Partei mit der Hälfte der dem ArmAnw . nach

(Bay3fn. 1920 S. 159). Die Meinung des Vert., Art. II Abſ. 1 RG. vom 18. Dez. 1919 vom Staat

daß ſich die WGerVD. nur auf die nach ihrem Jn- erſeßten Auslagen belaſtet. Die Erinnerungen hat das

frafttr . begangenen Daten beziehe, findet inder VO . 16. zurücgewieſen . Die Beſchwerde hatte Erfolg :

leinen Anhalt. Wenn er Ueberg Borſchr. vermißt, ſo Aus Urt . II Abſ. 2 Saß 4 ergibt ſich fürden Fall des

waren ſie nicht notwendig, weil eben die Vorſchr. der Vergl . , der die Koſten gegeneinander aufhebt, nicht

VO. ſofort in Straft treten ſollten . Unrichtig iſt die die Pflicht der armen Partei, dem Staat die Hälfte

Behauptung, daß das StrVerf. gegen A 7. 3. des der Ausl. des ArmAnw . zu erſeßen. Eine Ueberein

Infrafttr. der VO . bereits bei der Stk. anhängig funft i . S. des § 88 GAG. iſt jene Vereinbarung nicht;
ſei. Áus § 1 Abſ. 1 des Art. 1 kann nicht geſchloſſen ſie iſt keine Zuſage der Partei , dem Staat Gerst.

werden, daß nur nach dem Inkrafttr. der VD . be- vergüten zu wollen , zu deren Bergütung ſie nicht

gangene SchlHDelitte vor diewoer. gehören ſollen . ſchon duró Gef. verpflichtet iſt. „ Uebernahme von

Das für die Verbr. und Berg. wider die VO . gegen Koſten i . S. der $$ 86, 88 GAG. iſt der Ausdrud des

Pr£r. ' v. 8. Mai 1918 keine ſolche Beſchränkung gilt, Willens einer Partei, Roſten gegenüber dem Staat

ergibt Nr. 2 des § 1. Es iſt fein Grund erſichtlich, zu tragen, die ihr ohne die Vereinbarung nicht zur

warum das Geſetz einen Unterſchied hätte machen Daſt fallen würden . Die Aufhebung der Koſten gegen

ſollen . Das Bedürfnis der ſchleunigen Aburteilung einander ſoll aber die Koſtenfrage nur im Verh . unter

beſtand für die Schly Del., gleichviel ob ſie vor oder den Parteien regeln ; nicht berührt iſt damit die Frage,

nachdem Jnfrafttr. der BO. begangen wurden. Aus wer nach 88 86-89 GAG. dem Staat gegenüber
der Begr. der VD. iſt auch zu entnehmen, daß alle Schuldner ſein ſoll. Jhm gegenüber eine über die

SchlyDel. ohne Unterſchied vor die WGer. gehören Vorſchriften des GAG. hinausgehende Haftung zu

ſollen. Unrichtig iſt auch der Saß, daß Urt . von übernehmen, hat im Vergl . keine Partei einen Anlaß.

Sonderger. bei Üeberſchreitung der Zuſtändigkeit als Auf Grund des§ 92 Abſ. 1 Saß 2 ZPO. iſt eine

nicht vorhanden zu betrachten ſeien. Es geht nicht Partei nach § 86 GHG. nur dann Schuldnerin des

an, Urt. ſtaatl. Ger., welche den weſenti. Er- Staats für die Hälfte der Gerr . , wenn die Stoſten in

forderniſſen für Urt. genügen , als Nichturt. Ju bes einer gerichtl. Entſch. gegeneinander aufgehoben ſind.

handeln und über ſie hinweg zu gehen. Sie gelten Die Vereinbarung der Aufhebung hat allerdings den

und ſind wirkſam , ſolange ſie nichtauf dem vorgeſchr. Sinn, daß jede Partei die Hälfte der Gerkt. zu tragen

Wege beſeitigt ſind. ) ( Beſchl . v . 18. Mai 1920, hat, aber nur i. Verh. der Parteien. Die Partei, die

Beſchw..Heg. Nr. 703/1920 ).

etwa als Koſtenſchul
dnerin gegenüber dem Staat mehr

als die Hälfte gezahlt hat, kann von der anderen

inſoweit Erſaß verlangen. Koſtenſchuldn
er gegenüber

IV .

dem Staat iſt alſo hier nur der im Armenrecht

Wie iſt bei BewFr. zu verfahren , wenn ein bürgerl. ſtreitende Al . (8 89 GKG.) . Er iſt nach § 115 Nr. 1

Ger. mit einer von einem MilGer. ausgeſprochencu SPO. von der Berichtigung der Koſten einſtweilen

Strafe eine Geſamtſtrafe gebildet hat ? Gründe: befreit. Der Gegner der armen Partei iſt bet Er

Der Angell. wurde verurteilt: 1. von einem MilGer. ledigung des Rechtsſtreits ohne Urt. Über die Koſten

zu 2 Mt. Gef. 2. von der Straft. zu 3 Mt. Gef u . zur Zahlung von Oerst., von deren Berichtigung die

unter Einrechnung der Str. zu l zu einer GeſStr.

arme Partei einſtweilen befreit iſt, nur inſoweit heran

von 4 Mt. Gef. Die Stk. verſagte die BewFr. für zuziehen, als er eben nach dem GHG. Koſtenſchuld
ner

die GeſStr. Üuf die Beſchw . des A verſagte der

iſt (§ 123 Abſ. 2 ZPO .). Die nach Art. II Abf. 1

Straſſen . ebenfalls die BewFr. hinſichtl. der von der a. a. D. dem ArmAnw. erſeßten Ausl. hat allerdings

Stk. ausgeſproc
henen Einzelſtrafe von3 Mt. Gef. und i. F. des § 125 SPD . als Teil der Gerh. ( Art. II

führte aus: Die Stk. hätte ihre Entſcheidun
g darauf

Abſ. 2 Sak 4) die bisherige arme Partei zu vergüten,

beſchränten ſollen, eine BewFr. zu verſagen , ſoweit

ihr Gegner hat ſie zu bezahlen , da ſie in Wahrheit

die GeſStr. auf der von der Stk. feſtgelegten Einzelſtr. doch AnwK. ſind, wie auf Grund eines Vergleichs, der

beruht. Denn nur in Anſehung dieſer Str. ſteht nach

Tragung der eigenen Anws. durch jede Partei vorſieht.

der VO. v. 10. Oft. 1919, die Ausübung des BegnR.

Daß der Gegner der armen Partei dem Staat nicht

betr., dem JuſtM . das BegnH . zu, deſſen Ausübung

die Hälfte der Ausl. des ArmAnw . zu erſeken hat,

entſpricht nicht nur dem Rechtsgefühl, ſondern auch dem

1 ) 6. übrigens dazu die Abb . v. Beiler in Nr. 13-15 S. 196 ff. Zweď des Gef. vom 18. Dez. 1919. Dieſes wollte
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dem ArmAnw . mit Rüdſicht auf die Zeitverhältniſſe

eine billige Entſchädigung für ſeine Tätigteit gewähren,

aber, wie die Bezugnahme auf & 124 880. jeigt,

nicht auf Koſten der anderen Partei, welche die AnwK.

nach dem Bergleich gar nicht zu tragen hat. Jn eine

Bereinbarung der Parteien über die Koſtentragung

tonnte und wollte das Gefeß nicht eingreifen. (Beſchl.

des II. ZS. vom 21. Mai 1920 ). K.

5011

II.

Bay TumultidG . . 12. März 1850 Urt. 1 und 2 ;

BayGel. v.6. Dej. 1913 über die Baftung des Staates

fürUngeh. de8 bayer.Heeres Urt. 1; MeidhaJumultid .

b. 12. Mai 1920 SS 14 u. 15 ; BGB. 8 831. Begriff der

zuſammengerotteten Menge; der bayer . Staat haftet uur

für bayer. Soldaten. Fortdauer des alten Rechts . Bez

griff der Berrichtung im Sinne des § 831. Durch den

angef. Beſchl. wurde der 2. das Armenrecht verſagt

für einen von ihr gegen den bayer . Fistus beabſichtigten

Hechtsſtreit, durch den ſie dieſen für den Schaden ver»

antwortlich machen wią, der ihr nach ihrer Behaup

tung dadurch erwachſen iſt, daß am30. April 1919

bei der Betämpfung der Aufſtände ihr Mann von

Regierungstruppen erſchoſſen und bei ihr von den

Truppen geplündert wurde. Die Beſchw . iſt nicht bes

gründet. Eine Baftung nach dem BayTumulticho .

d . 12. März 1850, das im Hinblid auf 88 14 u. 15 des

Tumultigo . wenigſtens hinſichtlich der Vermögenss

ſchäden an ſich noch anwendbar iſt, da weder Ver

jahrung eingetreten noch eine Ausſchlußfriſt abges

laufen iſt, ſcheidet aus, weil nach deſſen Art. 1 u. 2

immer nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine

zuſammengerottete“ Menge verurſacht werden, gleich

gültig ob nun der Schaden durch Soldaten oder

andere Perſonen verurſacht wird ; als ſolche können

aber in ordnungsmäßigen Berbänden kämpfende, von

ihren ordnungsmäßigen Führern geleitete Regierungs

truppen nicht gelten , ſelbſt wenndie an ſich geordnete

Truppe im Einzelfalt ihre Befugniſſe überſchritten

haben ſollte. Auch nach anderen geſeßl. Beſt. iſt keine

Baftung des bayer. Staates begründet. Eine Haftung

nach dem BayGej. v . 6. Dez. 1913 i . Verb. m . Art. 60

und 61 AG. BOB. entfällt, weil es ſich danach um

Schaden handeln müßte, den ein bayer . Soldat vers

urſacht hat. Art. 60, der auf Perſonen des Soldatens

ſtands entſprechend Anwendung finden ſoll , ſpricht

von Beamten des Staates“ . Nach dem Zuſammen

hang können damit nur ſolche des bayer. Staates

gemeint ſein . Die Soldaten aber, die die Antrag

ſtellerin ſchädigten , ſollen nach ihrer Behauptung

württemb. Truppen geweſen ſein . Nun waren dieſe

allerdings auf Erſuchen der bayer. Regierung im Auf

trage der Meichsregierung eingeſeßt worden, aber das

durch wurden ſie nicht zu bayer. Truppen . Ebenſo

wenig rechtfertigt ſich der Anſpruch aus 8 831 BOB.

Denn die Beſtellung zu einer Verrichtung i . S. dieſer

Beſt. ſekt voraus, daß dem in Anſpruch Genommenen

die stedung eines Geſchäftsherrn im Berhältnis zum

Schädiger zukommt. Wer aber die aufgetragene Tätig

leit ſelbſtändig ausführt, iſt nicht Beſtellter. Die

württemb . Truppen wurden ſelbſtändig tätig ; ihr

Eingreifen im Einzelnen beſtimmte ſich nicht nach

Weiſungen der bayer. Megierung . $ 831 ſcheidet des :.

halb aus, ohne daß unterſucht werden muß, ob mil .

Eingreifen überh . eine Berrichtung i . S. des 8 831 iſt.

(Beidl. d . I. 86. v . 30. Juni 1920, BeſchwReg. 205/20).

Mitget. V. DRONat Schiedermair in München .

des nu. im eigenen Namen iſt zuläffig gemäß Art. II

S. 2 des Gef. über Teuerungszuſchläge 7. d . Geb. d.

NA. v . 18. Dez. 1919 (HOBI. 1919 S. 2113 mit § 4

GAG . und 88 567 71. BBO. ). Nach § 1 UmfSto . d .

24. Dez. 1919 (AGBI. S. 2167 ) unterliegen der Steuer

Leiſtungen, die jemand innerhalb der von ihm ſelbs

ſtändig ausgeübten berufl. Tätigkeit im Jnland gegen

Entgeit ausführt. Es iſt beſtritten, ob die Steuer

hienach auch aus den Bauſchfäßen für die Auslagen

der NÂ. erhoben werden fann (f. 3. B. JW . 1920

S.75 ; 88. 1920 S. 289; 32. 1920; Nachr. für Mitgl.

des Deutſchen AnwVer. S. 22). Sier kann dieſe Frage

unentſchieden bleiben ; denn ſelbſt wenn aus denBauſch.

jäßen eine UmfSt. fällig wäre, würde teinesfalls die

Staatstaſſe erſtattungspflichtig ſein . Der Art. II des

Gej. über Leuerungszuſchlägeführt zugunſten der MA.

die neue Beſtimmung ein , daß in bürgerl. Hechts

ſtreitgł. bei Bewilligung des An. dem für die Partei

beſtetten MA . die Äuslagen nach der NAGebD . von

der Staatstaſſe erſeßt werden, fals ſie nicht von einem

erfaßpfl. Gegner beigetrieben werden können . Da

dem Bell. das AR. gleichfalls erteilt war, find an

ſich hier die äußeren Vorausſeßungen zur Anwendung

des Ärt. II gegeben. Indeſſen um Auslagen i. S. der

neuenSonderbeſtimmung handelt es ſich nicht ; denn

die RAGebD. lennt weder unter den Gebühren noch

im bef. Abſchn. V über Auslagen (88 76 ff.) eine Vers

gütung für Steuern . Die UmfSt. trifft zunächſt den

NA. ſelbſt ($ 11 UmſSto .), wird erſt nachträglich nach

Ablauf des Steuerabſchnitts berechnet und erhoben

( 8 33) und bleibt zu Baſten des HÁ ., wenn die ihm

in 8 12 gewährte Abwälzungsmöglichkeit entfällt; diefe

Abwälzung auf den Leiſtungsberechtigten – auftrags

gebende Partei darf nicht auf Dritte ausgedehnt

werden, die, wie der Staat, nur für den Erſaß be

ſtimmter Prozeßauslagen des Pflichtanwalts eintreten.

Die UmſSt. iſtſelbſtändig, fie iſt nicht etwa ein not

wendiger Beſtandteil der eigentl. Pozeßauslagen. Jm

übrigen tann auf die hier geteilte Anſchauung des

DUG. Bamberg im Beſchl. v . 8.April 1920 ( Bay3fN .

1920 S. 160) verwieſen werden. Beſchl. d . II. 88. d.

11. Juni 1920, Beſchw Reg . 82/20 ).") B-r.

5001

Oberlandesgericht Augsburg.

I.

Prozeßgebühr für eine Tätigteit ohne Renntniß des

auhängigen Brojelje8 ? Die Streitsteile ſtehen im Ehes

ſcheidungsprozeſſe. Die bell. Ehefrau hat beantragt

durch einſtw . verf. ihr das Getrenntleben zu geſtatten,

die ûnterbingung der Kinder zu regeln und die Bers

ausgabe von ħaushaltsſachen , die Leiſtung des Unter

halts und eines Prozeßkoſtenvorſchuſſes anzuordnen.

Das Gericht gab ihr auf, die vergebliche Beiſtungs

aufforderung glaubhaft zu machen . Der Projeßbed .

der Bell . richtete an den Prozeßbev . des Kl. eine ents

ſprechende Zuſchrift, ohne von dem Antrag auf einſtw .

Verf. Mitteilung zu machen. Der " läg. Vertreter beant:

wortete den Brief. Es erging ſodann eine teils ſtatt

gebende, teils abweiſende einſtw . Berf. , gegen welche

der Al. Widerſpruch erhob, der noch nicht erledigt iſt .

3m Soſtenfeſtſetungsverfahren machte der Bertr. der

Ål. die Prozeßgebühr ſamt Þauſchſatz geltend. Der

Gerichtsſchreiber billigte ſie zu. Der Vertr. der Bell .

erhob Erinnerungen , weil der Al. vor dem Widers

ſpruch an dem Verfahren, von dem er teine Kenntnis

gehabt habe, nicht beteiligt geweſen ſei . Die Erinnes

rungen wurden zurüdgewieſen . Die Beſchwerde wurde

verworfen .

Aus den Gründen : Die Tätigkeit des Bertr.

der Al . begann im Verfahren w . einſtw . Verf. mit der

Beantwortung des gegneriſchen Briefes. Für dieſe

Tätigkeit kann eine Gebühr beanſprucht werden. Da

-) S. a. B3 . 1920 Sp . 726 Nr. 9 .

5009

Oberlandesgericht Nürnberg.

Hatdie Staatstafie dem im Urmeurechte beſtellten

#u. die Umjaffteuer zu erſegen ? A us den Gründen:

Die Beſchwerde gegen Zurüdweiſung der Erinnerungen
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fte in einem anhängigen Verfahren entwidelt wurde,

bemißt ſie ſich nach den für dieſes Berfahren geltenden

Porſchriften . Es iſt daher gleichgültig, ob der Vertr.

der Al. im Zeitpunkt der Tätigteit noch keine Kennt

nis von dem durch den Gegner veranlaßten Berfahren

hatte. Die im Verfahren verdiente Gebühr war die

Brogeßgebühr ſamt Bauſchſa . (Beſchl. v . 25. Mai 1920,

Beſchw Reg. Nr. 67/20).

4974

II .

Die Umſagſteuer für Rechteanwaltågebühren. Die

Klage wurde am 19. Sept. 1919 eingereicht; am 15. Nov.

1919 fand mündl. Verhandlung ſtatt; am 13. Dez. 1919 .

wurde bed. Endurt. erlaſſen ; am 22. März 1920 wurde

der Eid geleiſtet und dasEndurteil gefällt. Die ſiegende

Partei, die einen Prozeßloſtenvorſchuß nicht gezahlt
hatte, beantragte Roſtenfeſtfeßung, wobet ſie auch

4.40 M ( 14/0 % Umfaßſteuer aus dem geſamten Koſten

betrag) anſeßte. Der Gerichtsſchr. billigte die 4.40 M

zu. Die Erinnerung wurde zurüdgewieſen. Auf Beſchw .

wurde nur die Steuer aus der Prozeßgeb., der Bes

weisgeb ., der weiteren Verhandlungsgeb. und der Geb.

f. d . Roſtenfeſtſeßungsantrag mit 2.29M jugebilligt.
Aus den Gründen : Die UmſSt. darf nach

§ 12 d. Geſ. dem Auftraggeber aufgerechnet werden ,

iſt daher als zur Mechtsverfolgung notwendige Aus

lage vom Gegner zu erſtatten . Jn Betracht kommen

aber nur die reinen Gebühren . Die Bauſchfäße ſind

eine Vergütung für das Shreibwert und die Porto

auslagen , alſo kein Entgelt für die Leiſtung des Rechts

anwalts,' daher auch nicht ſteuerpflichtig. Das Gef.

findet gemäß § 46 III nur ſoweit Anwendung, als die

Vereinnahmung und die Leiſtung nach dem 31. Dez.

1919 liegen. Nach dem Syſtem der HAGebO. wirð

der einzelne gebührenpfl. Aft honoriert ; dieſer iſt

deshalb die Leiſtung “. Die Berhandlungsgeb . wurde

hiernach i. g . 1919 verdient, die Beweisgeb. und die

weitere Berhandlungsgeb. dagegen i . 3. 1920. Die

Prozeßgeb. iſt die Entſchädigung für die geſamte Tätig

leit des RA. außerhalb der mündl. Verhandl., alſo

für eine einheitliche, fortgeſeßte Tätigkeit, die hier

1. J. 1919 begann und i. 3. 1920 endigte. Die Leiſtung

iſt alſo auch nach dem 31. Dez. 1919gelegen. Da ein

Vorſchuß nicht geleiſtet wurde, erfolgt die Verein

nahmung nach dem 31. Dez. 1919. Der Erſtrichter hat

auch die i. 3. 1919 verdiente Verhandlungsgeb. als

ſteuerpflichtig erachtet, weil nach § 85 RAGebO. die

Gebühr erſt mit der Beendigung der Inſtanz fällig

geworden ſei. Dem iſt nicht beizutreten , weil für die

Šteuerpflicht nicht die Zeit der Fälligteit des Entgeltes,

ſondern die Zeit der Bereinnahmung und Beiſtung

maßgebend iſt. (Beſchl. v. 25. Mai 1920, BeſchwReg.

Nr. 69/20). G.

durch die RAVO. v . 24. Juli 1916 mit den Ubändes

rungen v . 18. Sept. und 4. Dez. 1916 feſtgeſepten

Höchſtpreiſe ( 14 M f. d . Ztr., falls bis einſchl. 10. Dez.

1916 zu liefern war, 12 50 M, falls danach geliefert

wurde). In dieſen Fällen war alſo nach ausdrüđi.

Vorſchrift der Zeitpunkt der Erfüllung für die Bes

meſſung des Pr. maßgebend , auch wenn der Vertrag

in einem Zeitpunkte geſchloſſen war, wo noch die

höheren KPr. galten . Unders war der Gerſtenpreis

für den Fall geregelt, daß die RGerſto . die Gerſte

unmittelbar vom Erzeuger erwarb. Nach § 4 b D. DO.

v . 24. Juli 1916 (ROBI S. 824) waren für dieſe Ans

käufe die vorausgehenden Vorſchr. der VO. für unan

wendbar erklärt, es galten daher weder die gen. ÁPr.,

noch wurde dem Zeitpunkt der Erfüllung ein Einfluß

auf denPreis beigelegt. Bielmehr wurde der NOerſtG .

geſtattet, einen Zuſolag zu zahlen, deſſen Höhe der

Genehmigung durch den Reichst. oder das ArErnA.

vorbehalten wurde, um durch den höheren Preis einen

Anreiſ auf die Erzeuger zum frühzeitigen Verlauf

ihrer Gerſte auszuüben. Richtig iſt, daß dieſer Zu

ſchlag zu einem dem Pr. gleichkommenden Betrage

zu gewähren war; damit wurde aber der ſo errechnete

Betrag nicht zum ☆ Pr. Das ArErnå . hat durch ſeine

am 9. Sept. 1916 erl., nicht veröffentl . Verf. der H.s

Gerſto . für das 1. Drittel der von ihr erworbenen

Gerſte 34 M, für die weiteren 32 M und 30 M für

den DZtr., alſo einen Zuſchlag von 3,2 und 1 M für

den Str. bewilligt. Der dem Al . vom Bekl. zuges

ſtandene Preis von 17 M für den Str. war alſo zu

läſſig. Um ermeſſen zu fönnen, ob die durch die

Kommiffionäre aufgetauften Gerſtenmengen noch mit
dem für das 1. Drittel bewilligten Preis bezahlt

werden könnten, hatte die NOerſt. ihre Beauftragten

angewieſen, die Ünkäufe unter dem Vorbehalte der

Genehmigung durch die Gef. zu ſchließen. Dieſer

Weiſung iſt aber der Aufläufer gegenüber dem Ál .

nicht nachgekommen. Seine Unterlaſſung geht zu

Vaſten des Bell. Der Zuſchlagwar der Roerſtó . für

die „ erworbene“ Gerſte bewilligt worden . Da fich

ein zuverläſſiger Ueberblic über die Größe der ers

worbenen Menge nur an der Hand der Staufabſchlüſſe

gewinnen ließ, fann unter der ,,erworbenen" Gerſtens

menge nur die „ aufgekaufte “ verſtanden werden. Auch

aus dieſem Geſichtspunkte kann es daher auf die Ers

füllung des Vertrages in dieſem Streitfalle nicht ans

kommen, denn daß am 30. Sept. 1916 das 1. Drittel

bereits aufgekauft war, behauptet der Befl. ſelbſt

nicht. Wäre aber für die Bemeſſung des 1. Drittels

die angelieferte und damit nach den bef. zwiſchen der

RGerſto . und ihren Kommiſſionären getroffenen Ab

rede alsbald in das Eigentum der erſteren überges

gangene Gerſte maßgebend, ſo verlangte Treu und

Glauben, daß die Landwirte, die die Gerſte nach Druſch

zu liefern hatten, von dem Bell. auf die Folge der

Preisminderung bei nicht rechtzeitiger Bieferung auf

merkſam gemacht worden waren . Auch wenn die Ans

ſchauung des Befl. inſoweit als richtig unterſtellt

würde, daß wenigſtens der nach § 4b der VD. vom

24. Juli 1916 zugrunde zu legende Betrag von 14 M

als ØPr. zu erachten wäre, könnte deſſen Berabfeßung

im Zeitpunkte der Erfüllung des Vertrages dem si

nicht ſchaden, da der ſpäteren Senkung des Pr., wie

ausgeführt, die Rüdwirkung auf frühere Verträge aus

drüdl. genommen war. Dann aber ſind die höheren

$Pr. aus den vorher gutgläubig und erlaubterweiſe

geſchloſſenen Verträgen zu zahlen, auch wenn dieſe

bei Berabſeßung des Bør.noch nicht erfüllt find (vgi.

NOZ. 93 S. 316 ; 94 S. 282). (Urt. v . 31. März 1920,

F 48/19) .

Mitget. v. Rechtsanwalt F. (gold bad in Memıningen .

22

4975

Landgericht Memmingen.

Preiſe für Gerſtenablieferung. Der Gerſtenaufläufer

iſt an den bewilligten Preis gebunden . Gründe: Durch

die Bet. d . BH. über Gerſte aus der Ernte 1916 vom

6. Juli 1916 (ROBI. S.810) wurde die im Reich an

gebaute Gerſte init der Trennung vom Boden für den

Rommv. beſchlagnahmt, in deſſen Begirt fie gewachſen

war ( 1 ). Nach § 7 Abſ.1 durften aber die Unter

nehmer landwirtſchaftl. Betr . aus ihren Vorräten

Gerſte an die vom Reichst. beſtimmte Stelle unmittel

bar oder durch die Vermittlung des Şandels liefern.

Das KrErnA ., das auf Grund des § 1 der Bef. vom

22. Mai 1916 (81 mit § 3 d . VO . v. 22. Mai 1916

AGBI. S. 401 ) die Zuſtändigkeit des Reichst. ausübt,

hatte als die nach § 6 Abſ. 1 a der bez. Bet . zuſtän

dige Stelle die Reichsgerſtengeſellſchaft m . b. $ . be

ſtimmt (Bet. v . 13. Sept. 1916, ROBI. S. 1013). Für

don durch den Handel vermittelten Erwerb gelten die

4943
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handlung der Verfaſſungsbeſchwerden ſein , da fich

auch Entſch. über Berfaſſungsſtreitigkeiten taum in

Das Lumalthädengejek vom 12.Mai 1920 (NOBI.
nennenswertem Umfang ergeben werden. Solche Bes

S. 941) . Für zwei Arten von Schäden gewährt das
ſchwerden können nach § 93 Verfürf. erhoben werden,

Geſet „ über die durch innere Unruhen verurſachten
wenn jemand glaubt, durch die Tätigkeit einer Bes

Schäden “, wie es ſich nennt, Erſakanſprüche: für
hörde in feinem Recht unter Berlegung der Berfaſſung

„Sahihäden “, auch Schäden ,an bewegi, und unbewegl.
geſchädigt zu ſein. Von entſcheidender Bedeutung

Eigentume“ genannt, undfür ,Perſonenſchäden “, auch
wird esſein, in welchem Umfang derGerichtshof auf

als Schäden ,an leib und leben “ bezeichnet ; aber immer
Grund dieſer Beſtimmung überhaupt ſeine Zuſtändig

nur, wenn und ſoweit ohne Entſchädigung nach den
leit als gegeben erachtet . Däßt ſich dem 870 Abſ. 1

Umſtänden das Fortkommen des Betroffenen unbillig
eine Einſchränkung dahin entnehmen, daß die Zu.

erfowert würde . „Seine geſamten Vermögens- und
ſtändigkeit ausſcheidet, wennder Rechtsweg (auch der

Erwerbsverhältniſſe find dabei zu berüđſichtigen " ;
fog. Verwaltungsrechtsweg 8) eröffnet iſt , oder gilt

entſchädigt wird nur der unmittelbar, aber andrerſeits
dieſe Einſchränkung des § 70 Abſ. 1 nur für Verfaſ

auchder durch die Abwehrverurſachte Schaden . § 254
ſungsſtreitigkeiten ? Gegen die Annahme einer ſolchen

BGB. (mitwirkendes Berſchulden des Geſchädigten )
Einſchränfung ſpricht § 93 Abſ.1 Ś . 2 , wonach die

findet Anwendung. Falſche Angaben bei Aufſtellung
Beſchwerde nur zuläſſig iſt, wenn der Rechtsweg ers

der Schadensberechnung bewirken den Berluſt des
ſchöpft ift; denn demnach wäre der Stoo. geradezu

Erfaßanſpruchs, eine an die Uranfänge des Prozeß
zu einer außerordentlichen Oberinſtanz für Sachen

gemacht, die dem Rechtsweg unterliegen. Oder iſt dieſe
rechts erinnernde Beſtimmung. Ueber die Anſprüche

entſcheidet ein Ausſchuß, der Rechtsweg iſt alſo verſagt.
Löſung überhaupt nicht aus den Beſtimmungen der

Der Dorfißende muß die Befähigung zum Misteramt
Berfurt. zu ſuchen , ſondern aus der Stellung der

oder zum höheren Verwaltungsdienſt haben, die ſonſtige
Gerichte, wie ſie ihnen das Meichsrecht zuweiſt, und

Beſepung beſtimmt die Megierung. Gegen die Ents
die teine Ueberwachung durch landesrechtliche wenn

dheidungen des Ausſchuſſes findet Beſchwerde zum
auch als Gerichtshof bezeichnete Einrichtungen duldet ?

Heichswirtſchaftsgericht ſtatt. Deffen Senate ſind befest
Die weitere wichtige Frage iſt, was beſchließt der

mit einem rechtstundigen Vorſißenden und es iſt
SIGH. ? Gibt es bloß Feſtſtellungstlagen , entſcheidet

das wohl ein Gegenſatz dazu – ein oder zwei ſachs
er nur, daß die Berfaſſung verlegt iſt? Oder hat

verſtändigen Beifipern " ( D. vom 21. Mai 1920,
er die erforderlichen Únordnungen zur Durchführung

NOBI. 1167). Die Beiſißer werden für die einzelne
des verlegten Rechtes zu geben ? Š 52 des Geſ. be

Streitſache einberufen. Die zur Dedung der Anſprüche
ſtimmt, daß die Entſcheidung des Sigø. für alle Ges

erforderlichen Mittel haben Reich, Land und Gemeinde
richte und ſonſtigen“ Behörden bindend ſei, dieſes

im Berhälınis von 3: 2 : 1 zu beſchaffen . Verwidelte
iſt wohl nur für Berfaſſungsſtreitigteiten beſtimmt ? )

Sch.

Beſtimmungen regeln das Berhältnis zum bisherigen

Hecht, das Geſep hat zum Teil rüdwirtende Kraft
Die Organiſation der Kreidregierungen . Die Mes

vom 1. Nov. 1918 an. 8 18 des Geſ. zeigt die üblichen

Flüchtigkeitsverſehen , er verweiſt auf nicht vorhandene
gierungsfinanztammern (= AFR.) find zufolge des

$ S 13 aund 13 b des Geſ.
§ 4 der EinfVO. v . 18. Dez. 1919 zur Meichsabgaben

ordnung (ROBI. 2101 ) zu Bandesfinanzämtern ( = LFA .)
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geworden ; ſie ſchieden damit aus dem Bereich der

Kreisregierungen aus undunterſtehen nicht mehr dem
BD. zur Abänderung des Gewerbegerichtegel. und Regierungspräſidenten. Selbſtändige BFA. wurden

des Geſ. betr. die Kaufmannsgerichte vom 12. Mai 1920 aber nur die RFR . Zu München (für Oberbayern,

(MOBI, 958) . Die BD ., die nur für vordringliche Niederbayern und Schwaben ) undWürzburg ( für

Bunkte eine vorläufige Regelung bis zum Erlaſſe des Unterfranken und die Pfalz) ; die bisherigen RFA. zu

im Spätherbſt zuerwartenden „Arbeitsgerichtsgeſekes “ Augsburg, Landshut, Regensburg, Bayreuth , Ansbach

bringen ſoll, führt zunächſt auch für die Wahl der
und Speyer ſind als Zweigſtellen des zuſtändigen

Beifiker beim Gewerbegericht die obligatoriſche Vers LFA. tätig, ferner beſteht ein ſelbſtändiges LFA . zu

hälintswahl ein – bei den Kaufmannsgerichten beſteht Nürnberg (für die Oberpfalz, Mittelfranken und Ober

fie bereits ( 12 des Gef.) –, gewährt hierbei auchweibl. franten ) ; 1. ZBI. f. d . D. Reich 1919, 1147 und Inn

Perſonen das Wahlrecht undſegt in beiden Gefeßen FMB. 0. 20. April 1920 (GVBl. 144). Die neuen

das Alter der Wähler von 25 auf 20 Jahre herab LFA. verwalten gemäß § 19 MeichsAbgD. die „Bandes

mit der erheiternden Begründung (Druđi. Nr. 3035 ), geſchäfte weiter. 3hr fachlicher Geſchäftsumfang er

daß deshalb nicht auf das 18. Bebensjahr herabs leidet bis zur Bildung ſelbſtändiger bager . Dbers

gegangen wurde, weil die Auswahl von Nichtern
behörden der Landesfinanzverwaltung keine Denderung;

an die Bebenserfahrung und Urteilstraft der Wähler inſoweit haben ſie den Weiſungen des Finanzmint:

höhere Anforderungen ſtelle als die Wahl eines
ſteriums zu folgen (1. die gen. Bet. v. 20. April 1920);

Betriebsrats“ . Als Arbeiter i . S. des GewOG. ſollen hervorzuheben iſt, daß ihnen auch die Beſorgung der

nun auch Betriebsbeamte uſw. mit einem Jahress Rechtsangelegenheiten “ wie bisher obliegt und damit

arbeitsverdienſt bis zu 15000 M (bisher bis zu 2000 M) auch die Vertretung des Landesfistus in Prozeſſen , ſoweit

gelten und die Vorſchriften des Kaufmoc.nur mehr nicht eine beſondere Zuſtändigteit beſteht. Sinſichtlich

für Handlungsgehilfen mit mehr als 15 000 M (bisher der in Ausſicht genommenen Neuordnung der Kammern
5000M) feine Anwendung finden. Berufungsfähigkeit

des Jnnern und der Forſten liegt vorerſt eine Teil
der Urteile beſteht nur mehr bei einem Streitwert von regelung vor, wonach die Kammer des jnnern vom

1000 M (bisher 100 und 300 M). Sch.
Miniſterium des Innern in Abteilungen gegliedert

werden kann, deren erſter der Megierungsdirektor vor

ſteht , während die übrigen beſondere Abteilungs

Das Geſetz über den Staatsgerichtshof v. 11. Juni vorſtände führen . Sch.

1920. Das Geſetz iſt eine notwendige Folge des 8 70

Berfurt., wonachüber Miniſterantlagen, Verfaſſungs
beſchwerden und Verfaſſungsſtreitigkeiten der Staats- 1) Anm. der Søriftleitung:In einer der nächſten Num.

geridtshof (St.) entſcheidet. Ein erheblicher Teil mern wird eine größere Abhandlung über dieſe Fragen erj@ einen .

des im ganzen 53 88 umfaſſenden Geſ. iſt eine StPO.

für Miniſteranklagen ; inſoweit wird es kaum pral

tijd werden . Die Hauptaufgabe wird wohl die Bes
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Bücheranzeigen.
Riginger, Dr. Friedrid, a. o . Profeſſor an der Unis

verſität München. Das Meichsgefe ß über die

Preſſe v. 7.Mai 1874. 8 °. XIII, 220 S. Tübingen
elmreid , Dr. Karl, rechtst. Stadtrat, und Wod, Dr.

1920, 3. C. B. Mohr (Paul Siebed ). Preis geh.
Aurt, Finanzaſleffor, Gandausgabe der Bayes

Mt. 16.50, geb. Mr. 21. –
riſoen Gemeindeordnung für die Landes -

teile dies ſeits des rheins vom 29. April
Das Preßgeſeß iſt im Schrifttum ſtiefmütterlicher

1869. 8 °. VIII, 731 S. Ansbach 1920, C. Brügel
behandelt worden , als es bei ſeiner juriſtiſchen und

und Sohn. Preis geb. Mr. 27.-.
politiſchen Bedeutung verdient hätte . Der vorliegende

neue Kommentar, ſehr ausführlich gehalten und ſyſtes

Eine Erläuterung der GemD. gehört unter den
matiſch wohl gegliedert, fügt die Büde glüdlich aus.

gegenwärtigen Berhältniſſen zu den peinlichſten Auf
Die Hechtſprechung, die Zeitſchriften und Einzelabhand,

gaben , weil es kaum mehr möglich iſt, ſich in den zer
lungen ſind ſorgfältig, aber mit ſelbſtändigem Urteil

ftüdelten, ineinander geſchachtelten Gefeßen auszutennen.
verwertet . Die abſchließende Bearbeitung des Stoffes

Die Verf. der vorliegenden Ausgabe haben ſich mit
wird, wie der Verf. mit Recht im Vorwort hervors

Geſchid in den Jrrgången zurecht gefunden . Rühmens,
hebt, auch bei der Neugeſtaltung des Preßrechts gute

wert iſt es, daß ſie vielfach eine ſelbſtändige Auffaſſung
Dienſte tún. -f

gegend ber den übereilten , ungenügend durchgear

beiteten Ausführungsvorſdrifte
n bekunden , ſo z. B. in

Seligſohn , Dr. Franj , Rechtsanwalt am Kammergericht.

der Frage nach der Fortgeltung des Bürgerrechts.
Haftpflichtge ieß. 8 °. 347S.Berlin und Beips

3hreabweichende Meinung iſt in dieſem Bunfte u . E.
zig 1920 , Bereinigung wiſſenſchaftlicher Berleger.

wohl begründet. Auch in Bem . 10 zu Art. 71 Gemo.
Preis MI. 20.—.

(S. 273) wird den Ausführungsvorſchriften mit Hecht
Obwohl das Haftpflo . nun ſchon eine geraume

ein Schniker vorgehalten.
d- Seit gilt, bereitet ſeine Anwendung doch immer noch

mancherlei Schwierigkeiten. Die Zahl der reichsgerichtl.

Entſch. iſt groß und die hohe Ziffer der aufgehobenen

Soergel, Dr. 68. Jh . , Bager. Sofrat, und Beder, Dr. Urteile zeigt, daß ſich die Rechtſprechung bei dem eigens

R., Seh . Mat, Bortragender Rat, gahrbuch des artigen Ineinandergreifen von Hechts . und Tatfragen

Zivilrechts. 20. Jahrgang. Enthaltend Recht
und bei der Bielgeſtaltigkeit der Vorkommniſſe immer

ſprechung und Rechtslehre des Jahres 1919 zum wieder vor neue Zweifel geſtellt ſieht. In der jüngſten

geſamten Zivil-,Handels- und Prozeßrecht des Reiches Beit hat 3. B. das Ueberhandnehmen der fog . Hentens

und der Bänder, ſowie zum Kriegsnot- und Uebers neuroſe zu zahlreichen einriffigen Rechtsſtreitigkeiten

gangsrecht,insgeſamt zu 220 Reichs- und 184 Landes- geführt. Die Praxis wird deshalb das neue Hilfs

geſeßen und Verordnungen . 8 °. X , 579 S. Berlin , mittel freudig begrüßen , das in dem vorliegenden,

Štuttgart, Leipzig 1920 , W. Rohlhammer. Preis
ſehr überſichtlichen , unter den heutigen Verhältniſſen

geb. Dt. 20.
beinahe verſchwenderiſch breit gedruđten Kommentare

geboten wird. Die Rechtſpr. iſt mit viel Verſtändnis

Die Anlage der Sammlung iſt belannt; einer
bearbeitet, insbeſ. iſt auf deutliches Hervortreten der

beſonderen Empfehlung bedarf das Buch nicht mehr.
leitenden Gedanken Gewicht gelegt. —f—

Anregen möchte ich, daß fünftig bei der Ueberſicht

über das Bager. Bandesrecht die Berwaltungszeits Fiſcher, Dr. Otto, ord. Profeſſor der Mechte in Breslau,

ſchriften umfaſſender benüßt werden möchten , ſo z. B. Einführungin die Wiſſenſchaft von Mecht

die BayeriſcheGemeinde- und Verwaltungszeitung mit
und Staat. Für Gebildete aller Berufe. 8 °. VII,

ihren jahlreichen Abhandlungen und Mitteilungen
249 S. München 1920, 6. 8. Bediche Berlagsbuch

aus den ſo wichtigen Grenzgebieten zwiſchen Juſtiz
handlung. Preis geh. MŁ. 17.-, geb. MI. 24.—.

und Verwaltung. Je mehr auf dem Gebiete des Bücher, die den Nichtjuriſten in die Grundlagen

bürgerl. M. das Bandesrecht zugunſten des Meichsrechts der Rechtswiſſenſchaft einführen wollen, ſtellen die

zurüdgedrängt wird, um ſo wichtiger iſt es, ſeine in höchſten Anforderungen an die Berfaſſer. Nur die

vielelleine Schlupfwintel verſtreuten Neſte zu ſammeln. volle Herrſchaft über den Stoff und die Gabe klarſter
-d- Darſtellung fönnen zum Ziele führen. Ueberaus ſchwer

iſt es z. B. ſchon , das Berhältnis zwiſchen geſchrie

benem und ungeſchriebenem Recht deutlich zu machen,

Sammlung der Entſcheidungen und Gutachten des Reichs- noch ſchwerer, unſer fein durchgebildetes bürgerl. Hecht

finanzhoje. Gerausgegeben vom Reichsfinanzhof.
ſo vorzuführen, daß der Nichtjuriſt einerſeits einen

8 °. X, 381 S. München 1920, Carl Gerber, Buch
Begriff von der Füße der darin ſteckenden Schwierig

druderei und Berlagsanſtalt. Breis geb. Mt. 12. keiten bekommt, andererſeits von der Maſſe der auf

ihn einſtürmenden Begriffe nicht erdrüdt wird . Fiſcher

Die neue Sammlung erſcheint gerade zur rechten hat in ſeiner Einführung darauf verzichtet, auf viele

Zeit, da ja Steuerrechtund Steuerverfahren gegen
Gefeße oder einzelne Paragraphen zu verweiſen , er

wärtig die Algemeinheit und die Juriſten insbeſ. bietet einen glatt fortlaufenden Cert mit ſparſam ein

mehr denn je beſchäftigen . In der äußeren Anlage geſtreuten Anmerkungen. Rechtsphiloſophie und Ges

iſt ſie den reichsgerichti. Sammlungen nachgebildet.
ſchichte kommen am rechten Drte zu Wort. Das Werk

Manche Entſcheidungen ſind wegen des Fortſchreitens
wird neben der juriſtiſchen Einführungs -Borleſung

der Gefeßgebung freilich ſchon überholt oder nur noch mit Erfolg vom Studierenden benüßt werden können,

in einzelnen Teilen verwendbar; wo jedoch allge
aber auch den Angehörigen anderer Berufsarten gute

meinere Gedanken entwidelt ſind, wird ſich die Be Dienſte leiſten, ſoferne ſie es nur nicht unterlaſſen,

nüfung der Sammlung auch unter veränderten Vera
daneben auch in die Quellen zu bliden . Die einfache

hältniſſen als fruchtbar erweiſen. Rühmenswert iſt vom ſchwerfälligen Wiſſenſchaftsdeutſch freie Sprache

das Beſtreben des Reichsfinanzhofs einfach und flar
iſt zu rühmen . - f

zu ſchreiben ; immerhin ſtößt manzuweilen auf Schachtel

und Stopfſäße, denen eine Auflöſung oder Veilung
Berantwortl. Herausgeber : Th. von der fordten,

gut bekommen wäre. -d Rat am Oberſten Bandesgerichte in München.

Eigentum von J.Syweißer Verlag , München, Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. 8. $. Datterer & Cie ., München und Freifing.
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Berfaſſungsbeſchwerde u. Staatsgerichtshof. „ In der Erkenntnis, daß die Führung der

Bon Verwaltungsgerichtsrat Braunwart in München. Einfluſie maßgebender politiſcher Parteien oder
Staatsgeſchäfte fünftig ſtärker als bisher dem

Nach § 70 I der bayer. Verf. v. 14. Auguſt einer politiſch ſcharf umgrenzten Mehrheit im

1919 entſcheidet über Miniſteranklagen , Verfaf: Landtage unterliege und nach dieſer Richtung

ſungsbeſchwerden und Verfaſſungsſtreitigkeiten der weſentlich unſelbſtändiger werde, hat der Ausſchuß

Staatsgerichtshof (-SIGH.) , welchernunmehr durch.Sch es für notwendig erachtet, die Entſcheidung über

Gej. vom 11. Juni 1920 (GVBI. S. 323 ) ins die VerfB. dem Landtage zu entziehen und fie

Leben gerufen worden iſt. Dem Entw. dieſesDem Entw. dieſes dem StGH. zu überweiſen “ .

Gel ., welcher im weſentlichen underändert ange- Eine weitere Begründung läßt ſich den Sandt.

nommen wurde, iſt eine eingehende und klare Be: Verh. nichtentnehmen (vgl. Landtag 1919 Beil .

gründung beigefügt (vgl. Bayer. Landtag 1919/20 324 S. 228 u. 382 S. 496) .

Beil. 1350 Š . 51.). Dieſe vortreffliche Begrün:S. Durch dieſe Ueberweiſung im Zuſammenhalte

dung iſt um ſo mehr zu begrüßen , als die Landtags: mit der aus § 93 Vu. fich ergebenden neuen Um:

verhandlungen, welchen die neue Verfu . ihre Ent: ſchreibung des Begriffs der VerfB. iſt eine ſehr

ſtehung verdankt, über den StGH ., feine Bedeu. weſentliche Aenderung der einſchlägigen.

tung und ſeine Aufgaben nur ſehr wenig bieten , Rechtsverhältniſſe entſtanden, worüber im
wag für die Auslegung verwendbar wäre. nachfolgenden einige Bemerkungen geſtattet ſein

Gemäß § 2 des Geſ . über den Staatsgerichts- mögen.

hof (-SIGHT .) iſt dieſer zuſtändig zur Entſcheidung Nach Tit . VII § 21 der Verfu. v. 26. Mai

1. über Anklagen des Landtags gegen Miniſter 1818 i . d. F. des Geſ. vom 19. Januar 1872

(8 56 Abſ. I Verfü .), (CeBI. 1871/2 S. 173) konnte jeder einzelne

2. über die Verfaſſungsbeſchwerden (= VerfB .) Staatsangehörige ſowie jede Gemeinde Beſchwerden

(8 93 Verfü.) , über Verleßung der konſtitutionellen Rechte an

3. über Verfaſſungsſtreitigkeiten zwiſchen Land- den Landtag bringen .den Landtag bringen. Nunmehr iſt der Kreis

tag und Regierung (8 70 Abſ. I Verfu . , Art. 19 der Beſchwerdeberechtigten erweitert und die früher

Ab . I der RVerf. ). ſtrittige Frage , was unter konſtitutionellen Rechten

Die Zuſtändigkeit nach Ziff. 1 und 3 iſt von zu verſtehen ſei , durch die unzweideutige Faſſung

der größten politiſchen Tragweite ; ſie berührt aus- des g . 93 I der neuen Verfu. entſchieden (vgl

ſchließlich das allgemeine Intereſſe. Durch Seydel, Bayer.Staatsr., II.Aufl. Bd. 1 S.363 ff.
die Ueberweiſung der Entſcheidung über die VerfB . u . Seydel-Piloty, Bayer. VerfRecht, S. 232). Denn

nach § 93 PU. erwächſt dagegen dem StGH. die nach § 93 haben jeder Staatsangehöriger und

Aufgabe, über die Wahrung derverfaſſung8- jede juriſtiſche Perſon , die in Bayern ihren Siß

må ßigen Rechte der einzelnen Staats : hat , das Recht der Beſchwerde an den St6H.

bürger zu wachen . Bisher hatte der Landtag wenn ſie glauben , durch die Tätigkeit einer Be

ſelbſt dieſe Aufgabe wahrzunehmen . Das gleiche hörde in ihrem Recht unter Verlegung dieſer

war auch im $ 98 des RegEntw . zur Verf. vor: Verfaſſung geſchädigt zu ſein.

geſehen (vgl . Landtag 1919 Beil. 126 ). Hiervon Was den Kreis der Beſchwerdeberech -

iſt die neue Gefeßgebung abſichtlich abgegangen . tigten anbelangt, ſo werden nicht nur baye:

Im Berichte des VerfAusſch. v. 5. Aug. 1919 riſche Staatsangehörige, ſondern im Hinblick auf

( Bayer. Bandtag 1919/20 Beil. 330 Š . 6) iſt Art. 110 II der RVerf.alle Reichsangehörigen hieher

hiezu bemerkt : zu rechnen ſein . Während bisher außer phyſiſchen
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Perſonen nur Gemeinden “ ) das Beſchwerderecht | ſoll ebenſowenig wie bisher der Landtag bei der

zuſtand, gebührt es nunmehr auch allen juriſtiſchen Behandlung von VerfB. Einzelner gemäß Tit.VII

Perſonen, die in Bayern ihren Siß haben , gleich: $ 21 der alten Verfl. eine Art von Oberauf

viel ob es ſich um ſolche des öffentlichen oder des ſichtsſtelle oder eine über dem regelmäßigen In:

Privatrechts handelt. Der hienach Beſchwerdebe: ſtanzenzug aufgetürmte oberſte Rechtsſtufe ſein;

rechtigte muß aber ſelbſt in ſeinen Rechten er joli vielmehr nur von dem angerufen werden

verleßt ſein . Eine objektive Verfaſſungsverlegung, können, der ſich auf andere Weiſe nicht zu ſeinem

die ihn nicht ſelbſt berührt, genügt nicht. Die Rechte zu verhelfen vermag (vgl. Seydel a. a. O.

Popularflage iſt ſonach ausgeſchloſſen . S. 368) . $ 93 I Saß 2 vu. beſagt: „Die Be

Ganz entſprechend der von Seydel (a . D. ſchwerde iſt nur zuläſſig, wenn vorher ohne Er

S. 367) vertretenen Auslegung der alten Verf. , folg beim Miniſterium um Abhilfe nachgeſucht

wonach es ſich nur um ſolche verfmäßige Rechte worden oder der Rechtsweg erſchöpft iſt“. Daraus

handeln darf , welche in den Beſtimmungen des folgt jedoch nur, daß der vorgeſchriebene Inſtan:

VerfRechts ihre unmittelbare Begründung finden , zenweg zurückgelegt ſein muß, bevor überhaupt

kann nach neuem Rechte die VerfB. nur wegen der StGH. angerufen werden kann. § 42 Abſ. III

Verleßung ſubjektiver , aus der bayer. Verf. SIGHG. beſtimmt daher : „Wird die Beſchw .

ſich ergebender Rechte erhoben werden . Es gegen eine einem Miniſterium untergeordnete Be

fommen fonach nur Rechte in Betracht, welche hörde erhoben , ſo iſt mit der BeſchwSchrift der

in der bayer . Verfu . oder in einem anderen bayer . Nachweis vorzulegen , daß der BeſchwF. vorher

VerfGef. begründet ſind, nicht auch ſolche, welche ohne Erfolg bei dem zuſtändigen Miniſterium um

aus einem ſonſtigen Gej . oder aus der RVerf. Abhilfe nachgeſucht hat . Sind ſeit der Einreichung

abgeleitet werden , z . B. das Wahlrecht, die Frei des Geſuches um Abhilfe drei Monate verſtrichen ,

heit der Perſon und des Eigentums, Aufenthalts: ohne daß dem BeſchwF. ein Beſcheid zugegangen

recht, Selbſtverwaltung& recht, Koalitionsrecht der iſt, ſo wird angenommen , daß das Abhilfegeſuch

Beamten (88 8 , 16 , 14, 22, 67 vu .), nicht erfolglos geblieben iſt. Iſt hinſichtlich des Beſchw ..

aber Gewerbefreiheit , Preßfreiheit (Art . 118 u . Gegenſtands der Rechtsweg zuläſſig, ſo iſt bei

151 IJI RV.) und andere Rechte, welche nur in Einreichung der Beſchw Schrift nachzuweiſen, daß

der RVerf. gewährleiſtet ſind, oder Rechte aus der Rechtsweg erſchöpft iſt .“

dem Waſſer-, Brandverſicherungsgef. oder anderen Für den StoH. ergibt fich hieraus aber nicht

Gej . , die nicht als VerfGef . gelten fönnen . Be- die Möglichkeit, ein rechtskräftiges Urteil abzu

hauptet jedoch der Beſchwerdeführer, daß ein verf.- ändern oder auszuſprechen , daß eine rechtskräftige

mäßiges Recht durch unrichtige Anwendung eines richterliche Entſcheidung verfmäßige Rechte ver

Reichs- oder eines gewöhnlichen Landesgeſekes leße. Denn das würde mit dem Rechtsgrund

verleßt worden ſei , ſo kann natürlich die Bes fake ber Unabånderlichkeit rechtskräftiger Ent:

ſchwerde nicht beanſtandet werden . cheidungen der Gerichte im Widerſpruch ſtehen .

Wenn in $ 93 von der Verlegung dieſer Die Geſeßbegr. (S.6) bemerkt daher, daßin
Verf. die Rede iſt, ſo darf nicht überſehen werden , dieſen Fällen der St6 . nur zu prüfen habe,

daß hiemit auch die Verlegung anderer VerfGeſ . ob über das Recht, deſſen Verlegung behauptet

gemeint iſt, d . h . ſolcher Gej . , welche in Abände- wird , in der rechtskräftigen Entſcheidung ſelbſt

rung der Verf. unter Beachtung des § 92 Vu. entſchieden iſt oder ob dieſes Erkenntnis für die

erlaſſen ſind. Dagegen kommen die noch fort: Frage der VerfVerlegung noch Raum läßt. Die

geltenden älteren Geſ . , die bisher VerfGeſ . ge- Geſekesbegr . erkennt ferner an, daß das gleiche

nannt wurden , hier nicht in Betracht, da ſie wie hienach für die Urteile der Zivil- und Straf

künftig gemäß § 94 vu . als einfache Gef. zu gerichte auch für rechtskräftige Entſcheidungen im

behandeln ſind. Verwaltungsrechtswege zu gelten habe. Der Aus:

Hieraus folgt, daß das Rechtsgebiet, auf druc „ Verwaltungsrechtsweg “ darf nicht zu eng
welchem die VerfB. zum StGø. überhaupt mög: aufgefaßt werden ; zum mindeſten fallen hierunter

lich iſt, ganz erheblicher Einjchränkung unterliegt, Entſcheidungen auf dem Gebiete der Verwaltung -,

wozu noch kommt, daß nach § 43 des StGHG . gerichtsbarkeit.

VerfB. gegen Reichsbehörden nicht erhoben Verwaltungsgerichtsbarkeit iſt die den Weiſun

werden können , was namentlich angeſichts des gen vorgeſeßter Behörden mindeſtens inhaltlich

Uebergang des größten Teils der Steuerverwal- nicht unterworfene ſtreitentſcheidende Tätigkeit in

tung auf das Reich gleichfalls gegenüber dem einem ausſchließlich oder faſt ausſchließlich für

früheren Rechtszuſtand eine weitere Begrenzung Entſcheidung öffentlich -rechtlicher Streitigkeiten vor:

des Gebiets der VeriB. darſtellt. geſehenen Verfahren einer oder mehrerer, nicht zur

Dieſe VerfB . können aber auch innerhalb Juſtiz gehöriger Inſtanzen , gekennzeichnet dadurch

dieſer engen Grenzen mit Erfolg nur ausnahms: daß mindeſtens eine Inſtanz mit voller richter:

weiſe geltend gemacht werden . Denn der SIGH. licher Unabhängigkeit ausgeſtattet iſt (vgl.

I yroff, 166., V. Aufl . S. 256) . Der SIGH.

1) Vgl. jed och Seydel a. a . D. S. 371 . wird daher vor der Unabänderlichkeit rechtskraf:

1
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tiger Entſcheidungen nicht nur des Verwaltung8 der Rechtspflege an die Verwaltung zu ſprechen ;

gerichtshofs, ſondern auch der übrigen Inſtanzen nach allgemeiner Anſchauung lei Rechtspflege nicht

des Verwaltungsrechtswegs im engeren Sinne jede Tätigkeit der Verwaltung, wobei es ihr über:

(Art. 8 VGG .) Halt machen müſſen, desgl. gegen- laffen bleibe , ohne richterliches Eingreifen ſelbſt

über allen rechtskräftigen Entſcheidungen der Vers Recht und den damit verbundenen Zwang anzus

waltungsbehörden , ſoweit gegen ſie gemäß Art . 10, wenden . Allein foweit geht doch Seydel nicht,

11 und 12 VOG. Beſchwerde zum VerwGH. daß hier alle Fälle in Betracht tommen jollen,

erhoben werden kann . Dies galt ſchon gegenüber in denen die Verwaltung Recht anwendet . Denn

der Verfw.des alten Rechts für den Landtag; er ſpricht ausdrüdlich nur von Verwaltungs:
der StGø. wird hieran um ſo mehr gebunden ſein, entſcheidungen , die die Eigenſchaft von
als nach § 71 II der neuen Verf. die mit der Urteilen in öffenlich - rechtlichen Streit

Verwaltungsrechtspflege betrauten Be : ſachen haben , und bemerkt, daß das Gebiet

hörden mit richterlicher Unabhängigkeit des öffentlichen Rechts, auf welchem die Hands

zu erkennen haben und ihre Erkenntniſſe auch habung der Rechtspflege auch außerhalb des Be

die Organe der öffentlichen Gewalt binden, alſo reichs des VGG. der Verwaltung anvertraut ge

der Uebertragung der Grundſäße der Rechtskraft blieben iſt, allerdings ein ſehr engbegrenztex ſei.

auf ihre Entſcheidung jeßt noch weniger Bedenken Piloty ſagt ſelbſt zutreffend, Rechtſprechen

entgegenſtehen wie bisher. Dies wird auch für und Rechtsanwenden ſei zweierlei ; zu erſterem

das Gebiet der verwaltungsgerichtlichen Sonder- gehörten gewiffe Garantien , mögen ſie in der

gerichte (Steuerberufungskommiſſionen, Gewerbe- Einſeßung eines beſonderen Gerichts oder auch

gerichte, Verſicherungsämter, Diſziplinargerichte u . nur in der Anordnung eines beſonderen richter

dgl.) zu gelten haben . lichen Verfahrens beſtehen . Solche Verwaltungs

Wenn nun auch die Gründe zum Entw. des entſcheidungen, die Rechtſprechung, nicht lediglich

StGĄG . nur den Verwaltungsrechtsweg im Auge Rechtsanwendung bedeuten ,nehmen eine Zwiſchen:

gehabt zu haben ſcheinen , wird man doch ange: ſtellung zwiſchen den nach dem VGG. zu behan

Fichts des Umſtands, daß dieſes Geſeß nur ein delnden Štreitſachen und den reinen Verwaltungs

Ausf. zu § 93 vu. iſt, die Verf. aber hierüber jachen ein und unterſcheiden ſich von lekteren da:

nichts entſcheidet und dort jeder Auslegungsbehelf durch, daß für ſie ein beſonderes richterliches Ver:

fehlt, vielmehr der Auslegung freie Bahn gelaffen fahren vorgeſchrieben iſt, ohne daß eine beſondere

ift, annehmen dürfen, daß der Grundſatz der Un- richterliche Inſtanz eingerichtet wäre . Hierher gehört

abänderlichkeit rechtskräftiger Entſcheidungen ſich das Waſſerpolizeiliche Verfahren nach Art . 168 f.

doch noch über die vorſtehend dargelegten Grenzen des Waff6 ., das baupolizeiliche Verfahren auf

der Rechtshandhabung auf dem Gebiete der inneren Grund der beiden Bauordnungen , die Errichtung

Verwaltung hinaus erſtredt. Man wird auch und Verlegung von Apotheken , die Anlegung von

unter der Herrſchaft des neuen Rechts die zum Dampfkeſſeln u. dgl . Solche Entſcheidungen ſind

alten VerfRecht geltend gemachte Anſchauung jedenfalls im übertragenen Sinne der Rechtskraft

Seydels (a. a . D. Š . 369 ) vertreten können, daß fähig . Der SIGH. wird daher über rechtskräftige

für dasjenige Gebiet des öffentlichen Rechts, Entſcheidungen dieſer Art ebenſowenig hinweg

auf welchem die Handhabung der Recht8 : gehen können , wie über rechtskräftige Urteile der

pflege der Verwaltung anvertraut iſt, das: bürgerlichen Gerichte. Bei der beſchränkten Ans

ſelbe zu gelten habe, wie für jenes , auf welchem zahl derartiger Verwaltungsangelegenheiten wird

die Rechtspflege nach dem VGG. geübt wird . aber eine Annullierung des Rechts der VerfB. ,

Ihre Begründung findet die aufgeſtečte Behaup: wie Piloty befürchtet, keineswegs eintreten.

tung nach Seydel darin , daß jedes Urteil , mag Dagegen wird der StGH. bei der großen

es ausgehen von welcher Behörde es will, ſobald Menge der reinen Verwaltungsakte , bei

es ergangen iſt, für die rechtſprechende Behörde denen nur Rechtsanwendung , aber nicht Recht

und, ſobald es rechtskräftig geworden, überhaupt ſprechung in Betracht kommt, rechtlich ſehr wohl

unabånderlich iſt. Es erzeugt formales Recht für den behördlichen Ausſpruch, der den Gegenſtand

beide Parteien ; die angebliche materielle Rechts: der Beſchwerde bildet, beſeitigen können , wenn er

verlegung, welche dem unterlegenen Teil wider: zur Ueberzeugung gelangt , daß ein ſubjektives ,

fahren iſt, könnte daher nur unter Verlegung des auf der bayer. Verf. beruhendes Recht verlegt iſt.

erworbenen formalen Rechte des fiegenden Teils Gerade auf dem Gebiete des reinen Verwal

wieder gutgemacht werden . tungsaktes werden ſich ſoweit die innere Verwal

Piloty ) hält dieſe Anſicht zwar für unrichtig, tung in Betracht kommt , für den StOH. wich

weil ſie zu einer völligen Annullierung des Rechts tige Fragen ergeben. Denn die bayer. Geſez :

der VerfB. führe und ſchon deshalb der Abſicht gebung über Verwaltungsrechtspflege iſt zweifellos
der Verf. widerſpreche, ferner weil es unzutreffend unzureichend inſoferne , als der Rechtsſchuß des

ſei , in dieſen Fällen von einem „Anvertrauen “ einzelnen Staatsbürgers gegenüber der vollziehen

den Gewalt nicht genügend ausgeſtaltet iſt (vgl.

9 Seydel-Piloty, Bayer. VerfRecht S. 234 , BIAdmPr. 68 S. 273) . Es fehlt nämlich in

1
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,
Bayern die ſogenannte Generalklauſel, wie ſie folgen (vgl. auch die Verh . des VerfAusſch. Land

beiſpielsweiſe das württembergiſche Geſ. über die

Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dez. 1876 ent- Wenn der Sto . hienach eine Art verwal

hält, wonach der VerwGH. vorbehaltlich einiger tungsgerichtlicher Tätigkeit entwickeln kann , wird

Ausnahmen über Beſchwerden gegen Entſcheiduns er bei Würdigung von VerfB . gelegentlich auch

gen oder Verfügungen der Verwaltungsbehörden zu der bekannten quaestio diabolica des Ver

entſcheidet, wenn jemand , ſei es eine einzelne Per: waltung &rechts, der Ermeffensfrage, Stellung zu

ſon , ein Verein oder eine Kongregation behauptet , nehmen haben . Bekanntlich drängt die Entwides

daß die ergangene, auf Gründe des öffentlichen lung der Rechtslehre und der Rechtſprechung

Rechts geftüßte Entſcheidung oder Verfügung recht immer mehr auf eine Erweiterung der Rechts

lich nicht begründet ſei , und daß er hiedurch in kontrolle in der Richtung auf die Ermeſſenskon:

einem ihm zuſtehenden Rechte verleßt oder mit trolle, wobei ſich jedoch der Rechtſprechung noch

einer ihm nicht obliegenden Verbindlichkeit be: ſchwer zu überwindende Hinderniſſe in der etwas

laftet ſei. veralteten Geſekgebung entgegenſtellen (vgl. Bühler,

Bisher hat ſich freilich aus der VerfB . keines : Die ſubjektiven öffentlichen Rechte, und Dyroff.

wegs eine Art von Erſaß für die Lüden der Ver: VGG. , V. Aufl. S. 502) . Der Zuſtändigkeit

waltung&rechtspflege ausgebildet. Denn der Wel des SIGH. fteht zwar keine Beſtimmung ent

der VerfB. war ein umſtändlicher und klippen: gegen , welche ihm die Prüfung der Ermeſſeng

reicher. Erſt wenn ſich beide Kammern dahin frage ausdrücklich verwehren würde , wie ſie in

geeinigt hatten , eine Beſchwerde wegen VerfVer: Art. 13 i Ziff. 3 VOG. enthalten iſt. Allein

leßung für begründet zu erachten , konnte ſie mit nach dem klaren Wortlaute des § 93 Berfu . iſt

gemeinſamem Antrag an den König gelangen , der den Staatsangehörigen das Recht der Beſchwerde

ihr entweder ſofort abhelfen oder ſie je nach der zum StGH. nur dann eingeräumt , wenn ſie

Natur des Gegenſtands dem Oberſten Landesgericht glauben , durch die Tätigkeit einer Behörde in

oder dem Staatsrat zur Unterſuchung und Ents ihrem Rechte unter Verlegung der Verf. ge

ſcheidung überweiſen konnte (vgl. Seydel a . a . D. ſchädigt zu ſein . Die VerfB. foll eine Gewähr

S. 372 f. ) . Jeßt aber geht die Beſchwerde von bieten gegen willkürliche Atte der Verwaltung;

vornherein an einen Gerichtshof, der gemäß § 47 der StGH. ſoll ihr ſtattgeben, wenn ein Recht

StGHG. nach Vorgang eines ſehr einfachen Ver- des Beſchwerdeführers und die Verf.
fahrens entſcheidet. Seine Entſcheidungen werden berleßt ſind. Das bedeutet doch wohl, daß der

in ihren Wirkungen jener eines Raſſationshofs Geſeßgeber dem StGH. lediglich die Kontrolle

gleichen , falls die Beſchwerde für begründet er: der Behörden in bezug auf Wahrung der verf.:

achtet wird . Da die Ausſicht auf Erfolg nicht mäßigen Rechte der Staatsangehörigen übers

mehr durch die vielen Femmungen des bisherigen tragen wollte ; hierauß wird man kaum die Be:

Rechtszuſtands verdeđt iſt, tritt ſonach eine große fugnis ableiten können, auch das Ermeſſen der

Erleichterung des Beſchwerdewegs ein und hieraus Verwaltungsbehörden zu kontrollieren. Denn die

ergibt ſich um ſo mehr ein Anreiz , den StGH. als Nachprüfung des freien Ermeſſens iſt eigene Er:

ſcheinbare 4. Inſtanz anzurufen , als das Ver- meſſensausübung ; eine ſolche wäre aber ein Ein

fahren nach 8 20 StGHG. koſtenfrei ift. griff in die Verwaltungspolitik, für welche das

Ein voller Erſatz für den in Bayern 2. 3 . Miniſterium nur dem Landtage verantwortlich iſt.

großenteils fehlenden Rechtsſchuß des Einzelnen Der StGH. würde ſich, wenn er ſich hiemit bes

gegen ungerechtfertigte Eingriffe der Verwaltung8= faßt , als Oberaufſichtsſtelle auftun, ohne die gleiche
behörden in ſeine Rechtsſphäre wird allerding8 Verantwortung zu haben . Dies gehört aber nicht

durch den St. niemals geboten werden können, zu ſeinen Aufgaben .

da er ſich nur mit Beſchwerden wegen Verlekung Soweit geſeßlich das freie Ermeſſen der Ver

von Beſtimmungen der bayer. Verf. befaſſen kann, waltung reicht, kann ferner durch ihre Maßregeln
ihm ſonach nur eine beſchränkte Zuſtändigkeit ein : kein Recht verletzt werden , mithin auch kein Rechts :

geräumt iſt. Im übrigen wird er wohl in Bilde chuß gegen dieſe Maßregeln gewährt werden .

die Möglichkeit verlieren , ſich mit dieſer Art des Vgl. hiezu den vom Altmeiſter Brater verfaßten

Rechtsſchußes zu befaſſen. Denn nach Art. 107 Ausſchußbeſchluß der R. d . Abg. v. 15. März 1868

der RVerf. müſſen im Reiche und in den Ländern (Rahr, VGG. S. 81). Dagegen braucht man

nach Maßgabe der Geſeke Verwaltungsgerichte freies Ermeſſen nicht der Anwendung unbeſtimm :

zum Schuße der einzelnen gegen Anord- ter Geſekesbegriffe gleichzuſtellen, wie dies unter

nungen und Verfügungen der Verwal : dem Drucke des Art. 13 VOG. und der Begrün:

tungsbehörden beſtehen. Es muß alſo in dung dieſes Gej . der Rechtſprechung beſonders des

abſehbarer Zeit, d . h . nach Erlaß des bereits in bayer . VerwGH. , aber aus ähnlichen Gründen

Vorbereitung befindlichen RG. über das Reichs- auch anderer deutſcher Verwaltungsgerichte eigen

verwaltungsgericht , die übrigens ſchon im Ber. tümlich iſt. Denn hier handelt es ſich genau be

des Verfðuších. v . 5. Aug. 1919 angekündigte trachtet doch nur um richterliches Ermeffen (vgl..

zeitgemäße Ausgeſtaltung des bayer. VGG. er- Dyroff a. a . O. S. 506 ff. und Bühler a. a. D.

ܪ
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S. 379 ff.). Vielleicht kommt der neue StGH. / ſtändigkeit der freien geiſtigen Berufe, gleichzeitig

in die Lage, wertvolle Beiträge zur Löſung der aber auch das damit verbundene wirtſchaftl. Riſiko.

außerordentlich ſchwierigen Frage zu liefern, wo Volle Klarheit über die Tragweite dieſes Zuſammen

die Grenzen zwiſchen dem Verwaltungs- und dem hanges ſchuf die jüngſte Zeit. Der Mangel an

richterlichen Ermeffen zu ſuchen ſind. Zuſammenſchluß unter den geiſtigen Arbeitern im

Die Beſtimmungen der neuen Verfu. u . des allg., nicht zulegt ein Uebermaß von Beſcheiden

SIGHG . über die VerfB . ſtellen ſich nach alledem , heit hatte Jahrzehnte lang der Entwertung der

ſoweit hiedurch für dieſe ein eigenes gerichtliches geiſtigen Arbeit Vorſchub geleiſtet; zum Schluß

Forum geſchaffen wird, als ein intereſſanter vollzog ſie ſich im Laufſchritt. So blieben denn

Verſuch dar, den aus den ſtaatsbürgerlichen Rechten auch im Anſchluß an die politiſche Umwälzung,

und namentlich den Grundrechten des 3. Abſchn. . von der mancher eine geſteigerte Geltung des geiſtig

der Verf. fich ergebenden ſubjektiven Rechten der arbeitenden und auf ſein Arbeitseinkommen anges

Staatsangehörigen einen geordneten Rechtsſchuß wieſenen Staatsbürgers erwartenmochte, nicht nur

zu verſchaffen . Soweit dies überſehen werden die gehegten poffnungen unerfüllt , ſondern es er

tann , iſt dieſes Verfahren bisher in Deutſchland geben ſich Nachteile von ſo rieſigem Ausmaß, daß

einzigartig. Die RVerf. gewährt nach Art. 126 faſt für jeden Stand die Daſeinsfrage aufgerollt

den Deutſchen nur das Recht, ſich ſchriftlich mit wurde. Der Mannigfaltigkeit der Urſachen des

Bitten oder Beſchwerden an die Voltsvertretung wirtſchaftl. Niedergangs muß eine Mannigfaltig

zu wenden , nicht aber wie in Bayern zugleich auch keit der Abwehrmittel entſprechen . Verfügt die

den Anſpruch aufVerbeſcheidung dieſer Beſchwerden . | Anwaltſchaft (= ASch.) darüber ? Zweierlei Maß:

Das gleiche Recht, Briefe an die Volksvertretung regeln werden vorgeſchlagen. Am nächſten liegt

zu ſchreiben, gewährt die neue württembergiſche die Steigerung der Lohnjäße. Dies Mittel, das

Verf., während ſich die badiſche Verf. hierüber den die Ronſumenten unſerer Arbeit aufreizenden

ausſchweigt, Preußen und andere Länder aber Namen „Gebührenerhöhung“ führt , kann angeſichts

noch keine endgültigen Verf. haben . des Ausgangspunkts der Berechnung (Streitwert !)

Da Reichs- und Staatsverf. gerade auf dem gerade bei den häufigſten GebKlaffen nur begrenzte

Gebiete der ſtaatsbürgerlichen Rechte ineinander Anwendung finden ; überdies tamen die bisherigen

fließen und bekanntlich Reichsrecht Landrecht bricht, Verbeſſerungen reichl. ſpåt u. waren beim Inkraft

kann fich dieſer geſetzgeberiſche Verſuch nur inner treten durch die Abwärtsbewegung des Geldwertes

halb enger Grenzen auswirken ; dies wird fünftig mieiſt weit überholt, ganz zu ſchweigen davon, daß

noch mehr der Fall ſein , wenn die oben erörterte uns eine Art von Einfünften grundſäßl. verſagt

Neugeſtaltung der Verwaltungsrechtspflege auf dem bleiben muß: die „einmaligen “ u. dann wieder

Gebiete der inneren Verwaltung einen beſſeren geforderten u. aufs neue bewilligten „ einmaligen“

Schuß des Hechts de& Einzelnen durch den Verw.- Zuwendungen , die Staat, Gemeinde u . private

GH. geſchaffen haben wird. Wenn die bayer. Arbeitgeber den Feſtbefoldeten mit der ausdrüdl.

Behörden auch gegenüber dem Zerſeßungsprozeß Beſtimmung gewähren, einer Verſchuldung vor

der Gegenwart die ihnen bisher eigene Ünparteis zubeugen. Die übrigen Vorſchläge betreffen unſere

lichkeit und das bisherige hochentwickelte Pflichts Tätigkeit ſelbſt. Man råt zu höherer Intenſität,

gefühl ſich zu erhalten verſtehen, wird es übrigens zu größerer Vertiefung im Einzelfach, wobei manchen

wenig begründeten Anlaß zu ſolchen Beſchwerden die äußere Rennzeichnung des Spezialiſten (zwecks

geben, abgeſehen vielleicht von wenigen Fällen der Ermöglichg. einer fruchtbringenden Arbeitsteilg.),

Žuſtizverweigerung und von dereinzelten Miß: anderen die Zulaſſung bei beſ.Behörden vorſchwebt.

griffen der Verwaltungsbehörden, bezüglich welcher | Lekterer Gedanke leitet über zu der (beſ. um der

doch in der Regel auch vom zuſtändigen Mini- ſchwer geſchädigten Kriegsteilnehmer willen ver

ſterium Abhilfe geſchaffen werden wird, wenn es tretenen) Forderung größerer gegenſtändl. Aus

im Einzelfalle nicht gerade einſeitig politiſch be- dehnung: Einbeziehung neuer Arbeitsgebiete in den

fangen iſt. Dagegen iſt ſicher damit zu rechnen, Bereich unſerer Berufsausübung. Dazu gehört

daß der St68. ausgiebig von unbelehrbaren auch die Angliederung an oder die Verſchmelzung

Querulanten behelligt werden wird. mit anderen Berufen u . in Bayern als wichtigſter

Vorſchlag die Verbindung von ASch. u . Notariat

(= N.).

Jie Einführung des Anwaltsnotariats in
Darüber, ob beide Berufe miteinander ver

Bayern.') wandt oder durch begriffl . Gegenſäße geſchieden

Bon Mechtsanwalt Gundadorfer in Freiſing. ſind, ob die Verbindung der Rechtspflege Vorteile

Der Tag der Einführung der freien Advokatur bringt oder Nachteile, unterhält man ſich nicht

brachte dem Anw . die Unabhängigkeit und Selb- erſt ſeit geſtern . Gerade in Bayern wird das

1) Die Abh . gibt im weſentl. den auf dem 2. VerbT.
„reine N. " von ſeinen Anhängern als eine durch

des Bayer.Anwverb . erſtatteten Bericht wieder. S. die die Ueberlieferung geheiligte Einrichtung geprieſen.

dieſer Nr. beiliegenden Mitteilungen . Wir haben alſo mit Widerſtanden zu rechnen u .
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tun gut, die Gründe der Gegner *) des Anwalts- | Abſtellung von Mißbräuchen dienenden kaiſerl. VO.

notariats (= AnwN .) auf ihre Stichhaltigkeit zu beanſprucht die ineiſte Bedeutung die RNotO. v.

prüfen. Dieſer Würdigung allgem. Natur können 1512 , der für das Gebiet des genreinrechtl. N.

als Probe auf das Beiſpiel die im klaſſiſchen Lande bis zum Ende des Deutſchen Reiches formelle

des AnwN. gewonnenen praktiſchen Erfahrungen Geltung zukam . Der vollen Entfaltung des ſelbſt.

gegenübergeftellt werden . Denn nicht um mechaniſche N. auf reichsrechtl. Grundlage wirkten aber zwei

Herübernahme des preuß. Muſters wird es fich Hinderniſſe entgegen : einmal die Uebertragung des

handeln , ſondern darum , wie weit das dort ein: Ernennungsrechts auf die hiezu oft wenig geeigneten

gebürgerte AnwN. die theoretiſchen Ergebniſſe er- u. ihre Befugnis als Geldquelle mißbrauchenden

gånzt u . beſtätigt. Die Urſachen der verſchiedenen Hofpfalzgrafen, auf der andern Seite die rieſige

Erſcheinungsformen des heutigen N. finden ihre Zahl der großen u . kleinen Territorialherren , die

Aufhellung im Spiegel der Geſchichte. Es ſei peinl. auf das Hereinkommen der zur Erhaltung

deshalb hier ein kurzer Rückblick geſtattet. ihrer Gerichte beſtimmten Sporteln achteten u .

I. 3hren Ausgang nimmt die Entwicklung ) ſchließl. (im Beſitz der ſog . Comitive) auch eigene

im blühenden ſtädtiſchen Leben des italieniſchen N. beſtellten. Immerhin: es gab ein gemein :

Spätmittelalters 4). Je mehr die im Verkehrals rechti.N.u . ſeine Angehörigen trugen tein Be
wichtig angeſehenen Geſchäfte zunahmen, deſto ſtärker denken , anwaltſchaftl. Geſchäfte zu üben . Schon

äußerte ſich das Bedürfnis nach einer alle Zweifel für den Beginn der Neuzeit iſt dies durch eine

ausſchließenden Feſtſtellung. Ihm entſprach die radikale Kolliſionsnorm") dargetan u . wird anderer:

Tätigkeit der kraft faiſerl . oder påpſtl. Ernennung ſeits für den Schluß des Zeitraums durch Deſterley

aufgeſtellten N. Es war eine Schreibertätigkeit, beſtätigt, der genau die einzelnen Rollifionsfälle

aber die Tätigkeit eines geſchäftskundigen u . rechts- unterſcheidet. Im AnwN. dürfen wir alſo keines :

kundigen Schreibers. Seine Niederſchriften hatten wegs eine preuß . Beſonderheit erblicken ; für alle

niqht nur die Vermutg. der Echtheit,ſondern auch deutſchen Länder bedeutet ſeine Zulaſſung vielmehr
die der Wahrheit des Inhalts für fich u. genoſſen nur die Wiederanknüpfung an eine Einrichtung,

außerdem – als instrumenta guarentigiata die Jahrhunderte hindurch bei uns ſchon in Geltung

den Vorzug der Vollſtredbarkeit.5) Es gab auto- war. Wenn im Gegenſaß dazu das reine N. Fuß

nomiſch verwaltete Standesvereinigungen- collegia faffen konnte, ſo geſchah dies in Nachahmung des

-, deren Mitglieder ob ihrer Zuverläſſigkeit ge: franzöſiſchen Syſtems.

ſchäßt waren . So erbaten ſich auch die Behörden , In Frankreich waren die Vorbedingungen

beſ. die ſtädtiſchen Gerichte, in regelm . Folge deren für ein mit ausſchließl. Zuſtändigkeit ausgeſtattetes

Dienſte zur Führg . des Protokolls und es entſtand N. noch günſtiger als in Italien . Schon z. 3 .

eine dauernde Zuſammenarbeit von N. u . Gerichts- des Königtums zu einem Beruf mit ſcharf aus

behörde mit dem Ergebnis, daß der Richter u . der geprägtengeprägten ſelbſt. Funktionen erhoben u . durch die

N. gemeinſam als Träger der Gerichtsbarkeit, der Zuweiſung der freiw . Gerichtsbarkeit dem Streit

N. zum mindeſten als unentbehrl. Funktionär bei richter an berufl. u . geſellſchaftl. Geltung gleid ):

der Verwaltung der nichtſtreitigen Gerichtsbarkeit geſtellt, erhielt dort das N. die endgültige Geſtalt

u . daß ſchließl. deren Ausübung ſogar als der in den Tagen der Revolution . Das (mit einem(

eigentliche Wirkungåkreis des N. erſchien . Detr . der fonft. Nat. Verſ. v. 1791 im weſentl .

In Deutſchland konnte ſich - da imda im übereinſtimmende) Geſeß vom 25. Ventôje XI

mittelalterl. Beweisrecht die Urk. keinen Plaß hatte ( 16. März 1803) bag berühmte Ventôje:

u. überdies die Siegelmäßigkeit jeden Träger dieſes Gefeß – räumte den N. ein 1. die Ernennung

Rechts zum N. in eigener u . fremder Sache machte durch das Staatsoberhaupt , 2. die ausſchl. Zu

erſt durch die Rezeption u . im Anſchluß an ſtändigkeit zur Beurkundung auch der wichtigſten

das ital . Vorbild ein ſelbſt. N. entwickeln . Ünter Rechtsgeſchäfte verbunden mit unbedingter Glaub

den ſeiner Normierung gewidmeten, hauptſächl. der würdigkeit, ( die der eines Urt. in lekter Inſtanz

gleichkommt), 3. Vollſtreckbarkeit der Urk. u . 4. die

2) Die 1909 in 1. A. erſch. Schrift d. Notars W. Standesorganiſation in N.-Kammern. Der Aus:

Lütlemann „AnwN. oder ſelbſtändiges N.“ (abgekürzt dehnung der franz. Machtentfaltung auf dem linken

=Lütfm. 09) gibt eine reichhaltige,cronol.gegliederte Rheinufer folgte" unmittelbar die Einführg. der

Zuſammenſtellung ſolcher Belegſtellen; ihnen ſind die

meiſten der folgenden Verweiſungen entnommen . franz. Gefeßgebung. So erhielt das Ventôje-Geſ.

>) Zur Geſchichte d. . vgl. Defterley , F., DasN. Geltung in den lintarh. deutſchen Ländern, in

deutſche N. nach den Beſt. d . gem . N., 2 Bde. 1842, 45 ; Belgien, in Holland, vorübergehend ( 1809-13)

Euler, J., Handb. d . N in Preußen, 1858, 1. Buch S.1
auch in Weſtfalen. Es blieb die rechtl. Grund

bis 124 ; Zint, E. von , Gef. v 10. Nov. 1861 das N.
betr., 1862 (Einleitg.); Weißler , Ad., Das preuß. lage in der Rheinpfalz bis 1900 (ebenſo in Eljaß

,

N., 1888.

4) Zwar gab es ſchon im röm. Hecht Tabellionen , 9 1548 gebot ein Edikt Karl V. den N. fich bei

aber ihren Urt. fehlte der öffentl. Glaube. ſchwerer taiſ. Ungnade u. einer Strafe v . 4 Mart

5) Es mutet daher ſonderbar an , daß 1877 gegen lötigen Goldes in den Sachen , in denen ſie als N. ges

die Zulaſſung vollſtrecb. Urt. (3. B. von Puch elt, braucht waren, des Sollicitierens u . Procurierensu.

BPO II, 538) Bedenken erhoben worden ſind. dgl . gänzlich und allenthalben zu entſchlagen “.

-

.
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Lothringen ) ). Nachgebildet wurde es (aber unter ſtehenden — RichterN . zum AnwN. volzieht . Die.

Beſeitigung der N. -Kammern u . der landesherrl. Gebiete, in denen ſich für das gemeinrechtl. N.

Ernennung) durch die VO. v . 25. April 1822 für 1806 teine partikularrechtl. Fortſeßung vorfand,

Rheinpreußen, weshalb dort wie in Rheinheſſen entbehren heute des N .: Oldenburg, Sachſen

das reine N.auch heute noch zahlenmäßig überwiegt. Weimar, Schwarzbg.-Rudolſtadt u. die beiden Lippe .

Im rechterh . Bayern wurde 1807 den durch In den übrigen Teilen des Deutſchen Reiches be

die Hofpfalzgrafen ernannten N. die weitere Berufs- ſteht AnwN . Beſ. Aufmerkſamkeit verdient der

ausübg. unterſagt, von 1810 an die Tätigkeit der Werdegang in Preußen u. zwar zunächſt in den

N. , (woju wie ſchon früher in der Regel Advokaten altpreuß. Bändern .

ernannt wurden ), auf Wechſelproteſte beſchränkt, 1748 wurde den N. jedes Prokurieren und

während alle übrigen Geſchäfte fortan ausſchließl. Advozieren unterſagt.) Demnach muß es vorher

von den Gerichten wahrgenommen wurden . Da: zuläſſig geweſen ſein . 1771 kam die Aufhebung

mit war das N. abgeſchafft. Dieſer Zuſtand dauerte des Verbots ; es derflüchtigte ſich zu einer gegen

bis zu dem 1848 verheißenent, 1850 geſcheiterten ſtändi. Rolliſionsnorm 1 ). 1780, bei dem bald

u. dann am 10. Nov. 1861 erlaſſenen NO . Da- wieder aufgegebenen Verſuch, die Anw . durch be

mit begann auch für das rechtsrh. Bayern das amtete , Affiſtenzräte“ zu erſeßen, hieß es : die

Zeitalter des reinen N. u. der Trennung von der nicht taugl. Juſtizkommiſſarien ſollten eine N .:

Asch. – eines Syſtems, das wir im übrigen Praxis erhalten . Das AnwN. wurde aber ſchnell.

Deutſchland nur in Hamburg wiederfinden, nach wiederhergeſtellt. Dauernder u. empfindlicher war

dem Elſaß -Lothringen ausgeſchieden iſt. Baden die Einſchränkung der not . Zuſtändigkeit durch die

kann ſeit Beginn des 19. Jahrh . als Land des AGD. von 1793, die alle Schenkungen , Liegen

FichterN . gelten. Der N. iſt dort feſtangeſtellter ſchafts- u . Gütergemeinſchaftsverträge den Gerichten

Beamter (teilw. mit GebAnteilen) u . zuſtändig für überwies u. hierin um ſo weniger konſequent verfuhr,

alle Zweige der ſog. „ Rechtspolizei“ ; er beurkundet, als ſich die Gerichte un die bei not. Urkunden

iſt Nachlaß-, Liegenſchafter, Grundbuch , Volls erforderl. Formalitäten gar nicht zu kümmern

ſtredung8., teilw . auch Vormundſchaftsrichter 8), brauchten . Nach den Freiheitstriegen tauchten

ſogar mit Nachlaß- und Schenkungsſteuern mußte wiederum organiſatoriſche Fragen auf. Aber dem

er fich befaſſen . In Württemberg war von das franz. Muſter empfehlenden „ Gutachten der

alters die Gemeinde Trägerin der freim . Bericht&s Rgl. Immediat- Juſtizkommiſſion über das N. "

barkeit. So verblieb die Beurkundungstätigkeit 1816 war kein Erfolg beſchieden . Hatte doch be

hauptſächl. in der Hand des Nichtjuriſten , năml. reits ein FMReſtr. vom 20. Ottober 1810 an

des in der Gemeinde angeſtellten BezirksN ., der erkannt , daß „ die Prozeßpraxis allein ohne N.

in gleiche Weiſe Grundbuchamt, Vormundſchafts- den Juſtizkommiſſarien kein hinlängl. Auskommen

u . Nachlaßweſen verwaltet. 3hm ſteht der nicht verſchaffen könne " . Die Erweiterungen der Zu:

beamtete n. gegenüber, eine Funktion, die in ſtändigkeit blieben anfangs allerdings beſcheiden.

neuerer Zeit mit der Sch. berbunden werden 1821 wurden die Liegenſchaftsveräußerungen von

kann . Zur Ernennung eines nichtbeamteten N. | dem Erfordernis der gerichtl. Verlautbarung, (an

kommt es aber nur,wenn ein Bedürfnis vorhanden deren Stelle not. Unterſchr.-Beglaubigg. trat), be

ift; deshalb u. weil das Publikum an den Be: freit , 1845 einige andere Rechtsgeſchäfte. In dieſer

zirl8N . gewöhnt iſt, erfreut ſich Lekterer auch heute Geſtalt wurde das altpreuß. AnwN. 1880 im

noch des Löwenanteils an den n . Geſchäften , was Gebiet des gem. Rechts, in Naſſau, Hohenzollern

andererſeits wieder vielfach zur Beratg. der Parteien u . den vormals rheinhelf. Gebietsteilen eingeführt ,

u . zur Fertigg. don Entwürfen aữer Art (alſo ſo daß nur Hannover ſein AnwN. u. die Rhein

zur Beſorgung anwaltſchaftl. Geſchäfte) Anlaß gibt. provinz das reineN. behielt. Der größte Wandel

Angeſichts der auf Beſeitigung dieſes Zuſtandes vollzog fich im Anſchluß an das BGB. Abge

gerichteten Beſtrebungen gewinnt man den Ein: ſehen davon, daß das preuß . AnwN. auch in

druck, daß fich in Württemberg der Uebergang Hannover u. in den Rheinlanden zur Wirkſamkeit

von dem – im obigen beſchränkten Sinn zu ver: kam , gilt ſeither (in dem ganzen vom BOB. zu:

gelaſſenen Rahmen) wahlweiſe Konkurrenz zwiſchen
?) MeinesN. beſteht ferner in denvon der franz. Gericht u. N. ; lediglich die Auflaffung blieb den

Gefeßgebg. mittelbar abhängigen Ländern (Stalien,

Spanien , einem Teil der Schweiz), Trennung von der Gerichten vorbehalten ; doch fand legteres von An

AĞch. auch in Deutſch -Deſterreich, im früheren uns fang an keine Anwendung auf Rheinpreußen. In
garn, in den ſtandinav. Bändern . Jn England hin

gegen werden die not. Geſchäfte gewöhnlich von den *) Projectum Corpus Fridericiani Marchici .

Solicitors beſorgt, fie geziemen ſich nicht für den 16) Inſtruktion für die Notarien v. 11. Juli 1771 ;

Barriſter; (wenn fich ein hiezu Befähigter in die Rolle dieſe gab den N. unbeſchränkte Kompetenz u . ihren

nicht eintragen läßt, ſondern lieber Berträge fertigt, Urtunden öffentl. Glauben. § 5 lautet : „ Iſt der

ſo ſpricht manvon einer Tätigkeit„ under the bar" , Notarius zugleich Advocat, ſo kann er ſo wenig zum

Gneiſt , N., Engl. VerwR. II, 1241 ). Behufe eines Prozeſſes, worin er advocando dient, eine

) Dieſe Bereinigung, die viele Gänge erſpart, N. Bandlung verrichten , noch in einer Sache, worin

wird von N. Baſtian in ZBIFO. 1915 S. 378 für er ein Inſtrument aufgenommen, nachher einer der

die fünftige deutſche Geſeßgbg . als Muſter empfohlen. Partheten advocando bedienet ſein “.

.
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jüngſter Zeit wurde durch eine friegsrechtl. Vor- zu erſeßen. Darin liegt ja gerade Veranlaſſung

ſchrift " ) dieſer Vorbehalt auch für die übrigen u . Rechtfertigung unſerer Umſchau. Schon an

preuß . Gebiete beſeitigt . Während noch 1899 19) dieſen aus der realen Gegenwart entnommenen

darauf hingewieſen werden konnte, daß ſich die Prämiſſen ſcheitert der Einwurf. Die „ Ausnahme“

preuß. ÁnwN. innerhalb einer viel geringereren iſt zur Regel geworden . Aehnl. Vorſtellungen.
Zuſtändigkeit als die bayer. N. bewegen , daß fie entſtammt die Befürchtung, der AnwN . ſei wegen

Ž. B. keine Teftamente, keine Grundbuchgeſchäfte ſeiner Tätigkeit bei Gericht ſelten auf der Kanzlei
beurkunden können, iſt dieſer Hinweis heute durch zu treffen . Rann leşteres vielleicht nicht auch bei

die preuß . Geſekg. überholt. Aus der ſeit 100 Jahren einem durch andere Geſchäfte abgehaltenen NurN .

in ihr wirkſamen Tendenz nach ſtetiger Erweiterung vorkommen ? Gerade wegen dieſer Möglichkeit

der n . Zuſtändigkeit ergibt fich der zuverläſſige findet man z . B. in Hamburg unter den NurN.

Schluß, daß die Träger dieſer Befugnis das in die Geſellſchaft als Regel. Auf ſolchem Wege

fie geſekte Vertrauen gerechtfertigt haben 13) 14 ). Unzuträglichkeiten zu vermeiden , wird auch dem

II. Die Gegner des Anw N. können die Be- AnwN. ſchwerl. verwehrt werden können 19) , ſobald

weiſe ſeiner praktiſchen Erprobung nicht aus der eine Steigerung der not. Geſchäfte zur gelegentl.

Welt räumen. Sie führen den Kampf daher am Entlaſtung von gerichtl. Terminen nötigen ſollte.

liebſten auf ideologiſche
m

Gebiet u . arbeiten 2. Als hauptſächlichſtes Hindernis für eine

mit deduktiv gewonnenen Forderungen.

gedeihl. Ausübung beider Berufe werden die Ver

1. Zunächſt heißt es, jedes der Aemter nehme ichiedenheiten ins Treffen geführt, die ſich aus

die Leiſtungsf
ähigkeit

ſeines Trägers voli in Zwed u. Inhalt der beiden Tätigkeiten ergeben.

Anſpruch und erfordere einen „ ganzen Mann“ 15) . Der N. habe näml. die Intereſſen beider Parteien ? )

In einem Lande nun, wo 13 ſog. „ StaatsN. “ 16) als deren Vertraue
ns
mann ? ) zu wahren u.

beſtehen u. eine Reihe anderer N. den Unterſchied müſſe daher über ihnen ſtehen ,während der Anw .

zwiſchen ihrem Einkommen u. dem eines Amtss ſeiner Partei gerade im Kampf einſeitiger Interefſen

richters aus der Staatskaffe erhalten " ') , wo den beiſtehen müſſe. Dieſer ſchon in der äußeren Er

wahlweiſe zur Beurkundung berufenen Behörden ſcheinung zwiſchen der ruhigen ,konſultativ-ordnenden

ſogar durch miniſt. Vorſchr. nahegelegt wird, das Tätigkeit des N.u. der polemiſch-lebhaften des Anw.

Publikum an die N. zu verweiſen, erſcheint ein hervortretend
e Gegenſatz zeige, daß jeder der beiden

folcher Einwurf merki. ,, fehl am Ort " . In der Berufe beſondere Fähigkeite
n ??) vorausſetze u.

Tat wollen auch überzeugte Gegner des AnwN. , andererſeits zu einer ganz beſtimmten inneren Ein

eine Ausnahme zulaſſen für jene kleineren Bezirke, / ſtellung führe, ſo daß bei dem, der beide Funktionen

wo getrennte Berufsausüb
ung nicht mehr ein vereinigen wolle, rzwei Seelen " miteinander

genügendes Einkommen ſichert 18 ). Seutzutage

Heutzutage dauernd um die Herrſchaft ſtreiten müßten ?s).

ſtehen wir nun aber, wie eingang& betont, mehr In Wahrheit wird ſchon jekt der Anw., der nicht

oder minder alle unter dem Zwang, unſere Leiſtungen N. iſt, gar oft , viel häufiger, als es die Außen

zu ſteigern u. verlorene Tätigkeitsgebiet
e
durch neue welt ahnt, von beiden Parteien mit dem Entw.

von umfangreichen Verträgen, Statuten u. ſonſtigen

11) Gej. v. 13. Mai 1918 ; vgl. JW. 1918, 478 ff.

12) Seitens eines MegVertr . bei den Berh. des beſ.

gemeinſchaftl. Erklärungen betraut. Hier u. erſt

Ausſch. d . A. D. RR . über den Entw. d . Noto. (B e cher,

recht bei Verhütung von Prozeſſen u. beim Ab:

Materialie
n V, 321) .

ichluß von Vergleichen 24) bietet ſich ihm tågl . aufs

18) A. Weißler , ein Anhänger des reinen N.,
ſagt ſelbſt: „ Die preuß . Gefeßg . u . Verwaltung u. nicht 1o) Zu einer Auseinanderſ

eßung
mit den Gründen

zum wenigſten die Ueberlieferun
gen

des preuß . Beamten- derjenigen, die als leidenſchaftl. Gegner jeder Aſſoziation

tums haben einen Stamm tüchtiger u . ehrenwerter lieber den wirtſchaftl. Beſtand der AnwSch. als ihren

Anw . erzogen, der den Vergleich mit den Standes- eigenen Purismus opfern, beſteht an dieſer Stelle fein

genoſſen anderer Rechtsgebiete nicht zu ſcheuen hat“ Anlaß.

(a . a. D. S. 5) .

20) Bezügl . einſeitiger Rechtsgeſchä
fte fönnen der.

14) Der Bollſtändigk
eit halber lei erwähnt, daß artige Bedenken fügl. überhaupt nicht erhoben werden .

ſeit 1849 i . Städten mit mehr als 50000 Einwohnern 2) So ſchon dieMot . des 1. Entw . des bayer. Noto.

auch reine NStellen zugelaſſen ſind. Unfolgedeſſen ( 1851), vgl. Zint a. a . D. Anm. zu Art. 4.
beſteht in Preußen rechtl. ein gemiſchtes Syſtem , für 24 ) So Euler im Gutachten 1863 ; nach Bühl

deilen Forterhaltu
ng

fich auch die Mügel'ſche Dent- ( 1843) entſcheidet der „ innere Beruf, die Uebereinſti
m

ſchrift ausſpricht (vgl. zw. 1919, 635 ).

mung des Willens mit der Aufgabe“ . Die ſo Urteilenden

15) So Z. B.Euler im Gutachtenf. d . 4. D. Jur. Tag find meiſt dieſelben , die vom Anw . annehmen , er ſei

1863, Büti emann 09 .

ein ſchlechter Richter. Ein Blid auf Frankreich, Belgien

10) Näml. wegen zu geringer Frequenz mit einem u . England zeigt die glänzende Widerlegung ſolcher

Gerichtsbeamt
en

verſehene NŠtellen .

Bedenken durch die Praris.
11) Ganz zu ſchweigen von der durch VO. vom 13) Darin gipfelt die Begründung des Bohlmann:

15. Februar 1919 eingeführten, von den vereinigten ichen Antrages auf dem D. Jur. Dag 1871 .
Nkammern verwalteten Sammelkaſſe, an die jämtl . 24) Während Bohlmann in einem Art. „Grenzen

Kriegszuſchlä
ge abzuführen ſind.

u . Ziele der neuen Reichsnotaria
tsordnung

“, 1871 , der

18) Der Abg. Eynern (1888 ), der frühere preuß . Advokatur dieſes Streben ungerechterweiſ
e

beſtreitet,
3Miniſter Friedberg, Weißler, Bütfm . 09, ferner gibt Lütlm . in ſeiner Schrift „ N. od. Urkunden- u .

ŽM . Dr. Stranz als Mef. der Vereinigg. der Borſtände Friedensämter ?“, 1913, die Vergleichsgenei
gtheit

der

ſämtl. deutſcher Anw Stammern 10. Januar 1909. Anw. ausdrückl. zu .

23
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neue Gelegenheit, die angebl. dem N. vorbehaltenen umgedeutet, der Träger des Anw N. als verkörperte

Fähigkeiten zu entwideln . Es gibt bekanntl. Anw ., Rodiſionsgefahr hingeſtellt u . ſo der Saß von dem
die nur Ronſiliarpraris ausüben . Von einer feſten Erfordernis ſtreng geſonderter Fähigkeiten um eine

Grenzlinie iſt alſo keine Rede. Ebenſo wenig neue Wendg. bereichert, ein Verfahren, das zwar

davon, daß ſich für jedermann eine einſeitige ein vollgerüttelt Maß von Argwohn , aber leider

Beſchäftigung von ſelbſt verſteht. Der zur Viel: nicht das jedem Organ der Rechtspflege gebührende

ſeitigkeit Erzogene kann, was jeder Pſychologe Vertrauen erkennen laßt,ohne das man nun einmal

beſtätigt, weit eher wechſelnden als einförmigen im Rechtsleben nicht auskommen kann . In Wirklich

Anforderungen gerecht werden . Daß ſich aus- keit unterſcheiden ſich die typiſchen " Konfliktsfälle

geſprochene Kampfnaturen zum N. drängen , iſt nicht weſentl. von den auch bei Trennung der

überhaupt nicht zu erwarten . Berufe auftauchenden u . geben höchſtens Anlaß

3. Nichts zu tun mit den Beſonderheiten des zur Aufſtellung beſ. Rollifionsnormen , wenn die

AnwN. hat der aus der angebl . Verſchiedenheit bezügl. der Wahrung widerſtreitender Intereſſen

der Fähigkeiten u. Neigungen abgeleitete Vorwurf, herausgearbeiteten Grundſäße nicht ausreichend

der AnwN. werde fich lieber den ihm intereſjanter erſcheinen . Ein ſolcher gegen eine allg. Standes

erſcheinenden anwaltſchaftl. Arbeiten widmen u . pflicht gerichteter u . ſchon durch das Rechtsgefühl

die Beurkundungen dem Schreiber überlaſſen. Wird verbotener Verſtoß. (den die RAO. daher gar nicht

etwa die bei Vorbeſprechungen mit den Parteien beſ. zu erwähnen brauchte ), låge dann vor, wenn

u . beim Entwurf der Schriftſtüde von einem ge- der AnwN. (etwa durch Anfechtung) eine von ihm

wandten Buchhalter geleiſtete Hilfe vom NurN . als N. errichtete Urkunde ſpäter im Intereſſe einer

berichmäht ? Gewiß nicht. Die Mot. zu Art. 21 Partei als deren Anw. angreifen 28) oder wenn er

d. Entw . d . bayer. Not6. v. 1899 feßen ſie ſogar die Renntnis der ihm in n . Eigenſchaft bekannt

(mit dieſen Worten) als ſelbſtverſtändl. voraus. gewordenen Privatangelegenheiten als Partei

Kein Wunder, denn ein großer Teil der Geſchäfte vertreter verwerten wollte 39). Das Gegenſtück

verträgt eben formularmäßig-gleichförmige Behand- bildet die Mitwirkung eines N. in einer Sache, in

lung 25). Zur Abwechſlung kann man auch den der dieſer zuvor als Anw. tätig geweſen iſt.

gegenteiligen Einwand hören, der AnwN. werde Während nun das preuß. Geſ . von 1845 eine

vielleicht ſeiner Vorliebe für die n . Geſchäfte ſolche Mitwirkung gångl. unterſagt, verpflichtet das

die anwaltſchaftl. opfern . Hier wie dort handelt preuß. FOG. von 1899 in Art. 85 den N. nur

es ſich im Rern um übertriebene Befürchtungen, zur Bekanntgabe des früheren Auftrags an die

die heutzutage ſchon wegen der Einengung des übrigen Beteiligten , um ihnen Gelegenheit zum

anwaltſchaftl. Arbeitsgebietes hinfällig werden . Widerſpruch zu geben , der aber ſofort erklärt

4. Aehnl. ſteht es mit anderen widerſtreitenden werden muß. Hätte ſich wohl der Geſellg. bei

Vorwürfen. So wenn vor dem Ueberwuchern von gleichzeitiger Ausdehnung der n. Zuſtändigkeit zu

geſchäftl. Gewinntendenzen gewarnt u. einer ſolchen freieren Behandlung der Rolliſions

andererſeits wegen der Beamtenſtellung des AnwN. fälle entſchloſſen , wenn ſich in der von den Gegnern

die Freiheit des AnwSt. für bedroht erklärt geſchilderten Art das AnwN. als Quelle von Miß

wird 26). Erſterer Vorwurf iſt mit noch größerer bräuchen erwieſen hätte ? 3 ) Erſcheint es , darf

Schärfe gegen das reine N. erhoben worden 27) , man weiter fragen , angeſichts des regen Eifers ,

legterer ſchwerl. mehr aktuell,nachdem die Stellung mit dem ſich die Angehörigen unſeres Standes

der Beamten heute viel weniger beengt iſt als im nicht nur der Vertretung privater Intereſſen , ſondern

alten Obrigkeitsſtaat u . niemand daran denkt, die auch dem öffentl. Leben und den verantwortungs

Verbindung obligatoriſch zu machen . vollſten Obliegenheiten für die Allgemeinheit

5. Das beweiskräftigſte Material glauben die widmen, erſprießl. und gerecht, gerade bei der

Gegner des AnwN. aus der Beobachtung zu ge Frage der perſönl. Zuverläſſigkeit zwiſchen den

minnen , daß dann , wenn ſich die anwaltſchaftl. u .
28) So richtig Weißler, D. pr. N S.71 ; unrichtig

die n . Tätigkeit auf die gleichen Perſonen oder Euler (Gutachten 1863), lütlm. 09, 16.

auf dieſelbe Sache bezieht, die verſchiedengearteten 9) Deshalb nicht recht verſtändl., wie Büttm. (1913 )

Zwecke der beiden Berufe mitunter zuſammenſtoßen als Anhängerdes reinen N.den Vorſchlag befürworten

u . zu typiſchen Konfliktsfållen führen können .
tann, das N. mit demAmt des Güterichters zu vereinigen .

Jn deſſen Unparteilichkeit werden die Beteiligten umſo
Ohne viel Federleſen wird dieſer Gedanke dann

eher Zweifel jeßen, je mehr er in ihre wichtigſten Ber

verallgemeinert, ins Subjektiv - Charakterologiſche mögensangelegenheiten eingeweiht iſt.
80) Auch die Kritik der Gegner hat heutzutage an

26) Vgl . RA. Joſef in ZBIFO . u. Not. IX . Jahrg. Schärfe verloren ; ſie will teine böſen Abſichten unters

S. 374. ſtellen , findet aber doch , daß dem Taft u . der Genauig

28) Raus niß , Der Entw . eines Gef. üb . d . Ang . keit desAnwN. zuviel überlaſſen ſei. Dabei wird über

d . FG. , 1898 . ſehen, daß auch den NurN. ſehr häufig zunächſt die

17) Hierüber vgl. Jeppe, 5. Zukunft d . N. in eine Partei aufſucht, daß demnach hier gleichfalls un

Elf.- Dothr., 1898 ; wie RA. Joſefa, a. D. hervorhebt, bewußte Beeinfluſſung mögl. u. der andere Teil eher

find die Hypotheken - Vermittlungs-Gebühren (preuß. noch mehr gefährdet iſt, da er im NurN . ausſchließl.

Gebo. f. N. § 17) eine Beſonderheit der N. der Rhein- den Trägerdes Amts erblidt, der gar nicht voreinge

proving ! nommen ſein kann.

1
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übrigen Organen der Rechtspflege u . dem Anw. daß ſich nur bei Verbindung mit der AnwSh.

eine Scheidelinie zu ziehen u . den Eindruck zu eine angemeſſene Vermehrung der NStellen u. eine

erwecken , als ſei von ihm außerhalb der einſeitigen Beſſerung der Einkünfte erreichen laſſe, hat ſchon

Parteivertretung nichts Gutes zu erwarten ? 1899 v . Auer aufmerkſam gemacht. Sonſt gelangt

III. Darüber, daß die Verbindung in Wirt: man zur Verſtaatlichung 36) . Den Freunden des

lichkeit günſtige Ausſichten eröffnet u . im Hinblic reinen N. iſt es ja aus den gleichen Erwägungen

auf die Verhältniſſe u . Anforderungen der Gegen- darum zu tun , durch Angliederung anderer

wart nicht zulegt dem Publikum greifbare Vor: | Funktionen 37) dem AnwN. zuvorzukommen, was

teile ſchafft, bringen die beiden früher veröffentl. darauf ſchließen läßt, daß man fich allgemein auf

Artifel * 1) wertvolle Anhaltspunkte. Dieſe Vor- eine organiſatoriſche Umgeſtaltung gefaßt macht.

teile machen ſich gerade gegenüber dem reinen N. Durch die Verbindung mit der Anw Sch . fiele die

geltend . Das demreinenN. bei manchen Gelegen: Haftung des Staates für n. Verſtöße weg , die

heiten geſpendete Lob, das wir den Angehörigen ſtaatl. Fürſorge für die Angeſtellten, die Gewährung

des Standes gewiß nicht vorenthalten wollen , darf von Zuſchüſſen an die N. ſelbſt u . ihre Raffen .

nicht blind machen vor den mit der Einrichtung Es würden auch gewiſſe Ausfälle an Geb. der:

als ſolcher verbundenen unzweifelhaften Mängeln 3*). mieden (z . B. da, wo ießt das Beurkundung8

Die beachtenswerte Glätte u . ſcheinbare Selbſt geſchäft an den von der auswärtigen Gegenpartei

verſtändlichkeit der dort herrſchenden Geſchäfts: zugezogenen AnwN. hinübergleitet).

erledigung kann über die nun einmal vorhandene IV. Die Statiſtit zeigt folgende Verteilung

berufl. Einſeitigkeit nicht hinwegtauſchen. Aus ihr der hauptſächlichſten Geſchäfte für 1910 u. 1919:

entſteht eine zeitweilig deutl. fühlbare Entfremdung | Auflaſſung mit u . ohne Ver

gegenüber den Fortſchritten der gerichtl. Praxis,
äußerungsgeſchäft 124 211 168 308

mitunter ſogar gegenüber dem objektiven Recht 3s). Teſtamente 8 424 8070

Es fehlt an Gelegenheit, über die hauptſächlichſten Ehe u . Erbverträge 24 429 51 939

Streitanläſſe Erfahrungen zu ſammeln $ 4). Aus Sonſtige öffentl . Urk . ... 159 323 86 941

dem Bewußtſein dieſes Mangels erklärt ſich die
Unterſchr., Beglaubiggen . mit

Vorliebe für ein althergebrachtes, neutrales Schema, 181 404 308 438

das ſich aber gegenüber den Beſonderheiten des Freiw. Verſteigerungen 3 302 4871

Einzelfalles als zu wenig geſchmeidig erweiſt *) . Zwangsverſteigerungen 5 304 932

Allerdings wird durch ſolche gleichförmige Behand- Vermittlg. d . Auſeinander
lung der in einem Bezirt anfallenden Urkunden

feßung 622 299

die Arbeit mancher ſpäter eingreifender Behörden Eidesſtattl. Verſichergen. 461 735

erhebl. vereinfacht u . ſo verſteht man die von dieſer Sonſtige Geſchäfte .. 16 283 18798

Seite dem reinen N. bei jeder Gelegenheit entgegen

gebrachte u. beſtätigte Wertſchäßung. Darauf ferner,
Mag auch die Steigerung mancher Geſchäfts

arten auf vorübergehende Urſachen zurückzuführen

81) Vgl. Mitteilungen 1920 S. 1 ff.
ſein , ſo ergibt ſich doch ſoviel, daß einer Vermehrung

32) Außer Betrachtbleiben ſollen hiebei die gegen der 348 N. nichts im Wege ſteht. Jedenfalls

das rechtsrh. N. im 19. Jahrh. erhobenen Vorwürfe, treten die Befugniſſe, wegen welcher 1899 die N.

die 1868 zu einer Dentſchrift der oberb. Nkammer Behördeneigenſchaft erhalten haben, Zwang8:

geführt hatten u. bis 1898/99 die öffentl. Erörterung verſteigerung, Abnahme v. eidesſtattl
. Verſ., Ver

beeinflußten .

83) Man denke an die in zahlreichen bayer.Bezirken mittlung von Auseinanderſeßungen ziffermäßig

noch übl. erbrechtl. Behandlg, der allg. 66.,bei welcher gegenwärtig nicht ſtart hervor. Es dürfte ſich gleich:

den Kindern ein Bruchteil des „beiderſeitigen reinen mohl empfehlen , dieſe Befugniſſe nicht als ausſchließl.

Geſamtvermögens“ als Elterngut ausgezeigt werden
ſoll . Dahiedurchdie meiſten der im Bob.vorgeſehenen ſofort den Gerichten zu übertragen, ſondern den

feinen Wirkungen ,die ſichausdemmögl.Nebeneinander- altrechtl. NurN . konkurrierende Zuſtändigkeit zu

ſtehen verſchiedener Vermögensmaſſen u etwaigerErſaka belaſſen u . andererſeits zu geſtatten , daß die Ver

anſprüche ergeben , mit einem Schlag beſeitigtwerden, mittlung von Auseinanderſeßungen auch den AnwN.
iſt das Inſtitut durch n . Gewohnheitsrecht wieder glüdl.
zu der primitiven Geſtaltungvergangener Jahrhunderte überwieſen wird. Im Fate der Zulaſſung eines

zurüđverbeſſert. altrechtl. N. zur Asch. müßten ſeine Funktionen

34) Auf Grund mangelhafter Urkunden entwideln

ſich gewiſſe typiſche Prozeſſe, ſo wenn beim Gutsinventar 36) Worauf ſchon die in Anm. 17 erwähnte kollektivis

auf das ,außeramtl.Verzeichnis “ verwieſen od . Eintrag . ſtiſche Maßregel hindeutet .

u. Löſchung. bewilligt werden, bevor die Parteien ſorg- $ 7) Zuweiſung des Friedensrichteramt: (Nüttm.

ſame Abrechnung gepflogen haben. 1913 ). Ändererſeits die von DAR. Schmitt vors
86) Angeſichts der Warnung von neiſt , daß das geſchlagene Zuſammenfaſſung von Grundbuchamt, N.,,

reine N. die Gefahr des handwerksmäßigen Betriebs Meſſungs- u. Kataſterweſen in „ Beurkundungsämtern “
mit ſich bringe, u . gegenüber der Bemerkg. Brunners, (Bag3in., 1920, 46 ff.) ; gerade hiedurch würde aber

daß die Zunft der Urkundenſchreiber die konſervativſte die am franz. Vorbild immergeprieſene Selbſtändigkeit
aller Zünfte rei, klingt es wie Jronie, wenn Bohi . u. Unabhängigkeit preisgegeben u . eine dem Zuſtand

mann (1871 ) zugunſten des reinen N. die Meinung vor 1861 ſo zieml. ähnl. Einrichtung geſchaffen, die
vertritt, dieſem ſei die Belebung u. Neugeſtaltung der außerdem bei Rechtsgeſchäften über auswärtige Grund .

RVerhältniſſe vorbehalten . ſtüde alle Vorzüge der Zentraliſation einbüßen würde.

.
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fortan mit denen der übrigen AnwN. natürl. überein- 3. Anſpruch auf Verleihung hat jeder Anw . ,

ſtimmen . Auf dieſem Wege könnte der gegen: ſofern er ununterbrochen ſeit 10 Jahren u. zwar

wärtige Zuſtand ohne Härten zum ausſchl. Anw N. mindeſtens ſeit 5 Jahren an einem Gerichte ſeines

allmähl. umgeſtaltet werden . Gegen die Verleihung Wohnſißes zugelaſſen iſt. Zugunſten von Kriegs

der konkurrierenden Beurkundungsbefugnis an die teilnehmern kann die Wartezeit bis auf 2 Jahre

Gerichte beſtünde zwar kein grundjäßl., wohl aber abgekürzt werden.

das praktiſche Bedenken, daß dann der wirtſchaftl. 4. Die Verleihung kann nur verſagt werden ,

Zweck - finanzielle Kebung der Asch. — wieder wenn fich der Vorſtand der AnwRammer dagegen

einigermaßen beeinträchtigt würde . Um lekteres ausſpricht. Oder : Bei Verſagung kann der Antrag

zu verhüten , müßten wohl auch - vielleichtin fteller Entſcheidung im ehrengerichtl. Verfahren
Anlehnung an das preuß . od . ſachi . Muſter beantragen ; auf dieſes Verfahren u. auf die Ver

gebührenrechtl. Neuerungen erwogen werden . jagungsgründe ift 16 RUO. entſpr. anzuwenden,

V. Bezüglich der Berufung zum AnwN. wozu reichsrechtl. Ermächtigung zu erholen iſt.

beſtehen verſchiedene Syſteme. Jede Wartezeit fehlt 5. Bei der Aenderung der NGebD . fol durch

in Mecklenburg. Aehnliches wird in Sachſen an- Zubilligung ausreichender Gebührenfäße einerſeits

geſtrebt. Dort und in Heſſen gilt Altersrang. der mit dem Amt verbundenen Verantwortung,,

Fünfjährige Wartezeit in Bremen. In Preußen andererſeits dem außergewöhnl. geſunkenen Geld

hatte die Ernennung bisher nach Prüfung der wert und der dauernden Steigerung der Betriebs

Bedürfnisfrage durch den Juſtizminiſter (auf Vor- unkoſten einer N.-Kanzlei Rechnung getragen, ferner

ſchlag des OLGPräſidenten) zu erfolgen. Dagegen für alle Fälle, in denen dem n . Geſchäft eine

wurde nunmehr eine Regelungdahin, daß vorbehaltl. Beratung vorausgeht, die freie Honorarvereinbarung

Zuſtimmung der AnwKammer nach einer allgem . oder ein entſpr. Spielraum innerh . Mindeſt: u.

Wartezeit von 15 u . einer örtl. von 10 Jahren Höchſtgebühr eingeführt werden .

jämtl. Anw. zum N. zugelaſſen u. Kriegsteilnehmer

hinſichtl. der Wartezeit bevorzugt werden ſollten ,

durch Beſchl. der pr . Landesverſ . . 3. Juli 191938)

befürwortet u . dieſem Beſchl. durch die Ernennung Die Gehlerei in der neueren Rechtſprechung.

von außerordentl . zahlreichen Anw. ſeither Rechnung

getragen . Bei der Auswahl von Bewerbern aus
Von Dr. Schierlinger, hat am Oberſten Bandesgericht

in München

der ÅSch. fol jedenfalls das in ihr vorhandene

Maß von Erfahrung zur Geltung kommen, wobei Mit dem Niedergang der Wirtſchaft und der

fich aber um der Kriegsteilnehmer willen Aus- Moral im Ariege hat das Fehlerunweſen ſtart

nahmen rechtfertigen. Andererſeits ſoll eine Ueber: zugenommen ; Beweis hiefür iſt u. a . das ftarke

füllung vermieden werden , weil ſonſt auf die Eins Anmachſen der Rechtſprechung zu den $ 8 259 ,

zelnen zu wenig Geſchäfte treffen , was die Ein- 260 SIGB. ſeit etwa 1915. Zweifel haben ſich

arbeitung erſchwert. Immerhin erſcheint lekterer insbeſ . aus gewiſſen Zuſammenhängen mit krieg8
Gedanke nicht ausſchlaggebend. Denn die Regelung wirtſchaftlichen Vergehen ergeben. Mit einer

nach dem Bedürfniſſe geſtattet keinen objektiv ſicheren kurzen Ueberſicht der Spruchpraxis der lekten

Maßſtab und erzeugt vielfach Mißſtimmung. Es fünf Jahre mag fomit manchem gedient ſein .

wird ſich daher — im Einklang mit den Be: Sie beſchränkt ſich auf Sach- und gewerbsmäßige

ſtrebungen der preuß . und badiſchen Asch. Hehlerei (= H.)

empfehlen , die Vorausſeßungen zu beſchränken auf I. Täterſchaft und Teilnahmeformen.

die Zurüdlegung einer auch jüngeren Kräften den Häufig erſcheinen Ehegatten als Mittäter oder
Zugang ermöglichenden Wartezeit u . auf die für Alleintäter der . Die Grenze zwijchen ſtraf

Angehörige des AnwBerufes übliche Prüfung der loſer Annahme ehemännl. Zuwendungen durch

Zuverläſſigkeit durch Organe der A Sch. ſelbſt . Der die unterhaltsberechtigte Frau und ſtrafb. B. der
Vorſtand der AnwRammer tann hiebei auf Grund legteren wird durch das Merkmal des eigenen

8 49 Art . 4 RAD. mitwirken , während die Uebers Vorteile (3. B. Verbeſſerung der eigenen Lebens

fragung der Prüfung an das Ehrengericht beſ. haltung) beſtimmt. Die Frau iſt nicht Gehilfin
reichsgeſeßl. Ermächtigung fordert , da weder 3 4 des hehlenden Mannes, wenn ſie ohne eigenen

EG. GVG. noch § 66 RAO . eine Handhabe Vorteil bei poliz. Nachfrage die Sachen verbirgt
bieten . oder verleugnet (13. 15 , 447; 16, 67 ; 18 , 539.;

Ich ſchlage hiernach folgende Regelung vor : 19 , 780 ; Bay3FR. XI, 271). Dagegen wird

1. Das Amt des N. iſt mit der Asch auch ſie bei Vertretung des Mannes in deſſen Trödel
.

in Bayern zu verbinden .
laden — troß mangelnder Geſchäftsbeteiligung

2. Das N. ſoll fünftig nur an RA. verliehen
Hehlerin , wenn ſie für ihn Ceſtohlene8 ankauft

werden . (DStR3. 15 , 362). Wegen ſonſtigen Herein :

ſpielens des eigenen Vorteile der Frau ſ. 23. 16 ,

18 ) Vgl . d . vorangeg . Bichl . d . Berl . AnwV. u.
1250 ; Recht 18, 817 , 1635, 1282. Einen

d . Anws. Breslau (JW . 1919, 26, 561 ) . anderen Fall der Mittäterſchaft behandelt RGStr .

-
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49, 410 ; hier wirkt ein zunächſt ungenannter | 16, 112 ; 18 , 111 ; Bay3FR . XII, 390; Hecht 16 ,

Mitkäufer der Diebsware bei deren Uebernahme 2163 - Gegenjat ebb . 2164 vgl. RGSt.

mit und ſtellt ſo die Gemeinſamkeit des Anfich: 54 , 33). Zwiſchen Vortat und $. muß ein innecer

bringens her. Zuſammenhang beſtehen, der Hehler muß den durch

II. Sache, mittels ſtrafbarer Hand- jene geſchaffenen rechtsw . Zuſtand aufrechterhalten

lung erlangt. So wenig wie beim Diebſtahlwollen (Recht 19 , 1894 ; 20 , 2182 Abſ. 2) ; ſogar

bedarf die Sache eines erhebl. Stoffwertes. Brot- Einverſtändnis der beiden Beteiligten wird erfordert,

karten und -marken “) erhalten oft erſt durch die ſowird beiſpw . die H. verneint, wenn die Witwe des

Wegnahme ſelbſt wirtſchaftl. Wert (ROSt. 51 , Diebes fich geſtohlene Sachen aus deſſen Nachlaß

98 ; Recht 17 , 947, 1512 ; 19 , 517 , F. a. 20 , aneignet ( Hamburg in StrR3. 18 , 378). Die

2182 Ab . 2 u . StrR3. 17 , 435 ; wegen der noch Vortat kann wahlweiſe feſtgeſtellt werden, muß

nicht ausgegebenen Lebensmittelkarten 13. 20, jedoch rechtl. ſo beſtimmt gekennzeichnet ſein, daß

573). Aehnl. verhält es ſich mit Wechſelatzepten Nachprüfung der bisher genannten Eigenſchaften

(Recht 15 , 2181), mit Gutſcheinformularen (RG.- möglich iſt (Goltd . 63, 280 ).

St. 50, 254) . Rechtsverh. am Beutegut: 06. III . innerer Tatbeſtand. 1. Ziel des

16. 19 , 182 . eigenen Vorteils (wegen Feſtſtellung I. DÉLG .

Die ſtrafb. Handl. ( „ Vortat “ ) muß ein Ver- | 16, 112). Nicht nur Vermögensvorteil (StrR3.

mögensdelikt ſein , die Sache muß alſo mittels 17 , 437) ; Befriedigung der Eitelkeit durch zeit

Verlegung eines fremden Vermögensrechtes weiligen Beſik ( Tragen ) eines Schmudſtüdes genügt

privatrechil. Art - erlangt ſein (ROSt. 52, 96).- (RGSt. 51 , 180) ; Erlangung einer z. 3. knappen,

Daher keine H. an den durch Schleichhandel ?) geſuchten Ware, wenn auch mit Ueberpreis (Recht

(ROSt. 52 , 318 ; Bay3fR. XV, 105 ; 13. 19, 19, 511 ) . Das in Lebensmittelmarfen verkörperte

386 , 540, 805, 1142; Recht 19, 515), Schwarz: Bezugsrecht (StrR3. 17 , 437). Beſ . billiger Ein :

ſchlachtung (AG. in 13. 20, 309) oder mit Ver- tauf zu Geſchenkzweden (Mecht 19 , 512). Raſche

leßung einer Beſchlagnahme von Brotgetreide oder und bequeme Erlangung des Nötigen (Goltd. 65,

der Vorſchr. über den Malzhandel erlangten Vor: 544) . Dedung einer Forderung des Gehlers

räten (RGSt. 53, 30 ; Recht 19 , 515 - Mehl;Mehl ; (ObLG . 18 , 111). Mittelbare Vorteile : Erhaltung

anders lag der Fall in 13. 18, 11 : (vgl . RGSt. der Kundſchaft (BayZfR. XIV, 394 ; Hecht 19,

50 , 308 ], StrR3. 18, 186 [Rarlsruhe] ) ; feine 513) . Steigerung des Geſchäftsumſaßes mittels

H. an Schmuggelware (Recht 18, 1464), wohl aber geſtohlener Brotkarten u .dgl.(ROSt. 51,97—100,

an Brot , dasmittels gefälſchter Brotkarten ), wenn vgl. ebd. 155) . Aneiferung des Diebes, weitere

auch kaufweiſe, erlangt iſt ( RGSt. 52, 95) . Die | Beute zu bringen, die dann ſchlechter als die erſte

durch den Dieb vorgenommene Verarbeitung des bezahlt wird (13. 18 , 777 ) . – Rein Vorteil

Geſtohlenen zu einer neuen Sache (8 950 BGB .) bei Einkauf zu übl . Preis und für den Selbſt

ſchließt §. des Empfängers aus; anders bei einer verbrauch (Recht 14 , 2796) ; Gegenſaß : Zweck der

bloßen Zuſammenſtellung (Einmontieren u . dgl . , Weiterveräußerung (ebd . und Recht 17 , 950 ;

RGSt. 53 , 167) oder bei bloßem Zerſchneiden StrRZ. 18 , 49). Heutzutage kann aber ſchon der

von Kleiderſtoffen (13. 17 , 881); Umſchmelzen von Erwerb eines Bedarfsartikels zu angemeſſenem

Metal (ebd . 1104 ). Wegen ſonſtiger Verlekungen Preiſe für den Verbraucher Vorteil bedeuten ( Recht

fremder Vermögensrechte durch die Vortat f . Cz . 19 , 17 , 951 ) . - Der Vorteil muß nur Beweggrund,

386, 540 , 805, 1142. er braucht nicht wirkl. erzielt zu ſein. (StrR3.

Die Vortat muß eine an ſich ſtrafb . Handl. , 18 , 49 f.).

der Vortäter aber nicht immer ſtraffällig ſein ; 2. Böſer Glaube. ) Gewiſſe Umſtände,

ſo wenn er ftrafunmündig, ein „ einſichtsloſer “ die den Täter zu dem Schluß auf einen ſtrafb .

Jugendl. iſt oder wenn der Strafantrag fehlt Erwerb zwingen (Recht 17 , 1743) , begründen die

(IW. 16 , 1199; ROSt. 50, 199; Goltd. 65, geſeßl. Beweisregel , daß es ſo anzuſehen, als

537 ; vgl . 13. 15, 822) ; dagegen keine H., ſondern ob er jenen Erwerb gekannt habe (RGSt. 51,

Unterſchl. bei Unzurechnungsfähigkeit des Vortăters 180 ; JW. 16 , 1588). Weiteres über dieſe Ver.

(IW. 18 , 444 ; Recht 17, 1444 ; 19 , 518 ; 13. 19 , mutung, über den bedingten Vorſag (Rechnen mit

715 ; StrR3. 18, 50). – Die Vortat muß der der Möglichkeit ſtrafb. Erwerbs) und über die

H. vorausgehen (O6LG . 19, 98 ; 13. 16, 1039 ; bloße Fahrläſſigkeit ſ . Recht 19 , 524 ; 20 , 2182

Recht 18 , 1277) ; das iſt z . B. nicht der Fall, | Abſ. 3 ; StrR3. 19, 261 ; 13. 15 , 1103 ; 19,811 .

wenn ein Soldat militäreigene Sachen, ein Laden : Gegenſaß zwiſchen den obenbez . Umſtänden und

diener Waren des Geſchäftsherrn an Dritte verkauft bloßen allgem . Erwägungen StrR3. 17 , 305 .

(Unterſchl. oder Diebſt. in Mittäterſchaft , ObLG. Der Hehler braucht nicht unmittelbar vom Vortäter

zu erwerben, er muß nur den früheren ſtrafb.

1 ) lit.: Genß in Goltd Arch . 65, 418. Erwerb eines Vormanne8 kennen oder annehmen

3) Allfeld in dieſ . Stſchr. BÓ. XIV, 265 ff., Roth: (03. 18, 330 : gutgläub. Zwiſchen beſiger).

barth in StrMZ. 17, 360.

3 ) Anders bei unzulaffigerweiſe übertragenen 4) Ueber „ Wiſſen oder Annehmenmüſſen “ ſ.

Brotmarken , Recht 18, 300. NOSt. 51, 180 .

1

1

.

.

.
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IV. Begehungsformen (Modalitäten des leichterung fremden Ab ., Hilfeleiſtung hiezu ſo

Tatbeſtands, R & St. 51 , 179 ) . 1. Ver : wie zur Vorbereitung der Verwertung ( StrR3.

heimlichen: ein Sandeln behufs Verhinderung 20 , 183 ; Recht 17 , 733 ; 19 , 1895 ff .; 20, 2182

der Entdedung der Sache, Vereitelung oder Er- . 6). Beiſpiele: Beibringen oder Nachweiſen

ſchwerung ihrer Auffindung durch den Eigentümer ; eines Räufer: (ebd . u. 13. 17, 595), Ueberbringen

bloßes ûnterlaſſen einer vorgeſchr. Anzeige ohne der Sache an dieſen (Recht 18, 1635), Beſchaffen

jene Abſicht genügt nicht (Goltd. 65 , 548 ). Falle einer Verkleidung für den ſelbſtverkaufenden Dieb

Angaben bei einer Durchſuchung ( Recht 19 , 521) . (Goltd. 62 , 148) ; weitere Beiſpiele im Recht

Subſtanzveränderung, z. B. Zerſågen geſtohlenen 20 , 2181 a. a . D. Der Abſ . muß ein fremder

Holzes (Sörgel, JB . X , 78 , Stuttg.). Bloßes ſein , doch genügt es, wenn der Beſißer ſich hieran

Aufbewahren kein Verheimlichen (Coltd. 68 , 28. ). durch bloßes nicht notwendig ausdrüdl.

Bei einer ſchon an fich gebrachten Sache iſt das Ginverſtåndnis beteiligt (JW. 17 , 483, 13.

Verheimlichen ſtrafloſe Nachtat (RGSt. 51 , 183 , 16 , 1178 ) . Auch an den Beſtohlenen kann ab

vgl. Recht 18, 1280; 15. 2180); wegen Beteiligung gejezt werden (RGSt. 54, 124). Hierbedarf

der Ehefrau des erſten Fehlers Bay3iR. XI , 272. der Hehler feiner eigenen Verfügungsgewalt über

2. Anſich bringen (die Fälle 3 , 4 mit die Sache (Goltd . 67, 438). Zum Abſ. braucht

umfaſſend): abgeleiteter Erwerb (Recht 19 , 520 ; es nicht wirklich gekommen zu ſein (RGSt. 50, 195 ) .

LZ. 19 , 970), wobei Vortäter und Fehler einig Alle hier aufgeführten Verfehlungen können

ſein müſſen, daß legterer über die Sache als eigene auch durch bloßes Dulden (Unterlaſſen der Ab

oder doch für eigene Zwecke verfügen ſoll (RGSt. wehr) geſchehen. Eine Mutter duldet z . B. aus

53, 106 ; vgl. Recht 16 , 2033; 18 , 637 , 1282 ; Eigennub, daß ihr Sohn mit geſtohlenem Stoff

LZ. 16 , 1250 ; 19 , 327 und zum Erfordernis eine Beleuchtungsanlage in ihre Wohnung einbaut

der Willenseinigung noch StrR3. 18, 378 [Wahl (RGSt . 53, 167), - daß ihre Kinder Geſtohlenes in

zwiſchen Mitgenießen und Mitnehmen]). die Wohnung und damit in ihren Mitgewahrſam

Einzelfälle: Aufſuchen der vom Diebe vera einbringen , im Haushalt verwenden uſw. (Recht

ſtedten Sache und Aneignung mit deſſen Willen 16 , 351 ; vgl . 18, 1282 ; ROSt. 52, 203) ;

(13. 18 , 934) ; gemeinſames , aufeinander jemand läßt geſtohlene Eßwaren in ſeinen Schrank

folgendes Anſichbringen (RGStr. 49, 410 ; Bay. einſtellen , um ſie ſpäter zu verzehren (LZ . 16 , 820) ;

BR. XIV, 358) . - Rein Anſichbr. iſt das bloßeKein Anſichbr. iſt das bloße ein Geſchäftsherr ſchreitet gegen den Diebsware

Mitgenießen (3W. 16 , 1346 ; 03. 19 , 539) , kaufenden Angeſtellten nicht ein (13. 18 , 933) ;

das Entleihen (RGSt. 51 , 179), die Ueber- ein Schankwirt duldet um der Kundſchaft willen

nahme zur Aufbewahrung, ſofern ſie nicht ,, Ver- eine Diebsbörſe in ſeinem Lokal (ROSt. 54,

heimlichen“ iſt, oder zum Beimſchaffen ( Recht 18 , 179) .179). Mangels Willenseinigung iſt Unterſchl.,

299 ; JW. 16, 1346; 13. 19 , 11915)) ; anders nicht $ . angenommen bei einem Bauern, in deffen

bei Uebernahme um einen Käufer zu finden, wobei Hof ein friegsgefangener Ruſſe ein geſtohlenes

Verfügungsgewalt eingeräumt wird (13. 20 , 441 ) . Schaf eingebracht und der dieſes (mala f .) in ſeiner

Kein Anſichbr. iſt ferner die Uebernahme und Herde belaſſen hatte (13. 19, 970 ).
Verwertung fremder, an ſich unübertragbarer Bebeng: V. Tateinheit und Tatmehrheit. Ver.

mittelmarken, 1.0 . Anm. 3 ; ferner ein Weiterverkauf heimlichen oder Mitwirken zum Abſaß treffen mit

ohne Bezielung eigenen Vorteils (Coltd. 68 , 283) . dem Anſichbringen oft ſcheinbar zuſammen, dieſe

3. Ankauf. Bloßer Abſchluß reicht nicht und jene Tatformen ſchließen ſich aber gegenſeitig

hin , derKäufer bringt die Sache erſt durch Uebergabe aus (Recht 18 , 168, 169 , 1280 ; Bay3iR. XIV,

an ſich und iſt Hehler, wenn er bis dahin ,,wiſſend " 55 ) . Diebſtahlsanſtiſtung und H. können rechtl.

geworden ( Hecht 16 , 1657 ; ebd . über Beſikvertrag oder ſachl. zuſammentreffen (Recht 18,297 ) ; erſteres

nach BOB. 930 ; 18 , 171). Durch den Kauf erfordert Einheit des Entſchluſſes, z. B.die Abrede,

eines Angeſtellten für den Geſchäftsherrn wird der Dieb folie dem Fehler eine beſtimmte Sache,

dieſer zum Hehler, wenn er ihn genehmigt (13. 15 , oder umgekehrt jegl. Beute , behufs Verwertung

371). Ehefrau, die für den Mann ankauft , als zubringen (vgl. Recht 17, 1734, 1735 ;JW. 18,

Gehilfin (Recht 16 , 2033). 179 ; Bay3 .XIV, 21 ; 23.18, 571 ; ŠtrR3. 18 ,
4. Z upfandnehmen muß, um H. zu ſein , re- 51 , andererſeits ROSt. 32, 394). Sadhl.

gelmäßig dem Grundgeſchäft (Rauf, Darlehen ) nach Begünſtigung und Sachhehlerei inbezug auf dieſelbe

folgen ; bei gleichzeitigem Schuld- und dingl. Vertrag Sache treffen (jachl.) zuſammen , wenn der Täter

bildet lekterer zumeiſt eineVorausſegung des erſteren, ſich erſt nach der Begünſtigung oder auch nach

es fehlt alſo am Vorteil, StrRZ . 19, 195 (RMiIG.) . einem Verſuch, zum Abſaß mitzuwirken, zum Selbſt

5. Mitwirken zum Abſage): irgendwelche ankaufder Sacheentſchließt (Recht 20, 2182 A6.7 ).

Ermöglichung, Unterſtüßung, Förderung , Er: Wegen ſonſtiger Mehrheit der H. Vergehen in Bezug-

auf diefelbe Sache 1. RGSt. 50, 1946). Kein
5 ) Uebergänge zu § 246 : JW. 16 , 1588 ; Recht 20,

2182 46.5, 2725 (Nachleſe bei Bründerung ) . • Die Entſch ., dievon den Anſichten von Olshauſen ,

9 Auch hier zeitl. Trennung zwiſchen Bortat und Schwarz u . a . mehrfach abweicht, beſtreitet auch die

Hehl. zu beachten (StrR3. 19, 64). Abhängigteit der $ . von der Bortat (Atzeſſorietät).

.

-

.
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Fortſeßungszuſammenhang zwiſchen Diebſtahl und Vergleiche mit der Vorkriegszeit. Um das Jahr 1913

$.(13. 19 , 1082) . Bei H. in Bezug auf rationierte bearbeitete ein Std. in München m. W. etwa 900–1200

Lebensmittel wird das Vergegen des markenloſen Unzeigen i. I., in der „Provinz “ 1100-1500, wohl

Bezuges nicht beſ. geahndet (13. 20 , 491 , a . M.
ſelten mehr. Heute bearbeitet jeder Referent hier

Kuhnt in StrRZ. 17 , 417) .
rund 3000 Anzeigen i . J. Wenn auch viel Bagatellen

VI. Gewerbs- und gewohnheitsmäßige
dabei ſind u . die Ausdehnung der ſchöffengerichtl. Zu

ſtändigkeit ſowie die erweiterte Möglichkeit der Er:

Hehlerei. Zu dem bekannten Begriff der Ge ledigung durch Strafbefehl viel Vereinfachung gebracht

werbsmäßigkeit vgl. RG St. 51 , 100 ; 53 , 60 ; haben , ſo wird dadurch doch die Steigerung um wohl

54, 230 ; Bay3fR. XII , 232f.; 13. 19 , 327 , 100 % um ſo weniger wettgemacht, als gerade die

386,904 , 1129, 1259 ; Recht 16 , 352 ff .; StrR3. kriegswirtſchaftl. Geſeßgebung auch jeßt noch verworren

19, 261. Fortgeſette H. wird dadurch zur gewerbs- u. unüberſichtlich iſt u. die Bearbeitung oft ſehr zeit
mäßigen, daß ſie zur Verſchaffung einer dauernden raubend geſtaltet, insbef. auch dort, wo Eins und

Erwerbg- und Einnahmequelle benüßt wird (13 .
Ausfuhrverfehlungen dazu kommen ; früher konnte man

15 , 1539 ; Recht 19 , 679 ; JW. 16 , 1537) ; um
die in der Praris anzuwendenden Strafgeſeße an den

gekehrt kann ſchon ein einziger Fall die Gewerbm .
Fingern abzäölen, ihre Beſtimmungen fannte man aus

wendig. Jeßt muß man ſchon viel Arbeitszeit – viel
begründen , in dem jene Abſicht mit dem Gedanken

mehr Mußezeit - verwenden, um der ſtändig wechſelnden

an Wiederholung erſtmals ausgeführt wird (JW. Gelebgebung folgen zu können ; faſt Spezialiſt muß

ebd.; Recht 20 , 2182 a . E.; vgl. noch B3. 19 , man ſein , um ſie wirkl. zu beherrſchen . Dazu kommt ,

386 ). Die Fortſeßung beim Diebſtahl macht die daß der Strafvollzug durch die Zeitverhältniſſe, die

H. nicht notwendig zur fortgeſekten , ſie kann hier Folgen des Bewährungsfriſtiyſtems mit den zahlreichen

auch aus Einzelakten beſtehen oder gewerbsmäßig Geſuchen u . Veichwerden , u . durch das immer noch

ſein (Recht 17, 1745) . Auch wenn die H. in einem
nicht genug vereinfachte Vorlage- und Berichtſyſtem

Gewerbebetriebe vorkommt, muß ſie, um als ge
in Gnadenſachen verhältnismäßig viel mehr Zeit be

anſpruct als früber .

werbsm . zu gelten , von der bezeichneten Abſicht
Wenn nun ein StA . im Frieden mit der Bes

getragen ſein (Recht 16 , 352 ff .; 18 , 172 ; 19 ,
arbeitung von rund 1100-1500 Anzeigen nebſt Sißungss

678 ; RGSt. 53, 155) . Die gewerbsm . H. kann dienſt, Strafvollzug u. BegnadWeſen als voll augs

ſich auf die Ausnügung eines Vortäters beſchränken gelaſtet galt u . es auch war, wie ſoll wohl derſelbe

(13. 15 , 220 ; vgl. Recht 19 , 679) . Sie braucht Mann nun deren 3000 bearbeiten ? Seine Arbeitskraft

ſich nicht auf Geldgewinn (Weiterveräußerung) zu wird durch den Strieg, die Ernährung, das Wohnungs

richten, ſondern kann auch in der Verwertung der elend wohl kaum geſtiegen ſein . Er ſoll aber gleich

Sachen zum Selbſtverbrauch beſtehen (RGStr. 51 ,
wohl ſchärfer u . raſcher arbeiten als früher . Damit

184). Es genügt , wenn die materiellen Vorteile allein kann man die Spannung 11 oder 15 : 30 nicht

der H. nur mittelbar aus dieſer fließen (Goltd .
ausgleichen , das iſt klar ; ebenſo klar iſt, daß eine

ſtändige Vermehrung der Staatsanwälte nicht in

68, 210) . — Gewerb8m. H. eines Anſtifters zu dem Maße ſtattfinden kann, daß die Friedensarbeitslaſt

fortgeſ . Diebſtahl (Recht 17, 531). Der Gehilfe wieder hergeſtellt würde. Die Folge liegt auf der

des gewerbsm. Hehlers iſt aus $ 260 nur ſtrafbar, Hand u. iſt jedem Pundigen als Tatſache bekannt:
wenn er ſelbſt aus ſeiner fortgeſeßten Mitwirkung Die Güte der Arbeit leidet immer mehr. U. zwar,
dauernden Erwerb ziehen wollte (Recht 16 , 1658, was wichtig iſt, gerade die Güte der Bearbeitung bei

2033 ; 17 , 531) . wichtigen , nicht einfachen Sachen leidet mehr, als bei

GewohnheitsmäßigeH. beruht auf einem Bagatelſachen. Denn die leßteren müſſen von einem

durch Uebung ausgebildeten Hang , deſſen Be
StA . , der 3000 Anzeigen neben dem Sipungedienſt

friedigung dem Täter zur Gewohnheit geworden
u. dem Strafvollzug bearbeitet, ohnehin ſo radu.

einfach erledigt werden, als es nur denkbar iſt, wenn
iſt und der vermöge jener Uebung und Ausbildung nicht umgeworfen werden ſoll . Eine Einſparung

ſelbſtändig fortwirkt (13. 16 , 1251 ; 18 , 778 ; zugunſten der wichtigeren, größeren Sachen gibt es

Recht 18 , 637 ; 19 , 680 ; vgl . 14 , 714) . Der da – nach dem derzeitigen Arbeitsſyſtem nicht

Hang tann – troß öfterer Wiederholung der H. mehr . Alio, die Arbeitsmehrung geht auf Koſten der

bei einer Ehefrau fehlen , deren Handeln auf Arbeitsgüte im allgemeinen u . im beſonderen auf
Beeinfluſſung durch den Mann in Einzelfällen oder Koſten der wichtigeren Sachen . Darüber täuſcht fic

auf dem Wunſche beruhte , den ehelichen Frieden zu kein Kundiger. Von wiſſenſchaftl. Durchdringung und

erhalten (Recht19,681 ; ähnlich Bay3iR.XIV ,225 ,
wiſſenſchaftl . Fortbildung iſt, wenn man ehrl. reden

daneben auch fortwirken des Motiv der Teuerung) .
will, ohnehin bei den Referenten kaum mehr die Rede,

nicht einmal auf ihrem Spezialgebiet, dem Strafrecht.

Soll es ſo weitergehen ? Das darf, wer Einblic hat,

nicht wollen . Wie kann man aber helfen ? Eine

Kleine Mitteilungen .
ſtändige Vermehrung der StAm Stellen ſelbſt wird

natürl. nötig bleiben ; ſie wird aber immer nur in

Die ſteigende Geſchäftslaſt der Staatsanwaltſchaften . ſehr beſchränktem Maße mögl . ſein und weit hinter

Unaufhaltſam und ſehr erhebl . ſteigt die Anzeigenzahl der Steigerung der Geſchäftslaſt nach hinten . Vict

bei den Sta . Die hieſige StuSch. bearbeitete noch wichtiger iſt ein anderes. Mehr als irgend ein Richter,

im Jahre 1917 6243 Anzeigen, im erſten Halbjahre mehr vielleicht als irgend ein deutſcher höherer Be

1920 bereits 5590 ; das iſt eine Mehrung um 79 % amter überhaupt verrichtet unter den heutigen Vers

innerhalb 3 Jahre. Srößer noch iſt der Unterſchied beim hältniſſen der Sta. untergeordnete Geſchäfte. 3d
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170 Einträge mit Friſtverlängerung führenihren GieterichmeinHaushalten mit den höher
bezabelfen.

babe nach ſorgfältiger Beobachtung feſtgeſtellt, daß ich Die mindeſte praktiſche Forderung, die hienach zu

etwa ein Viertel bis ein Drittel meiner Arbeitszeit ſtellen wäre, iſt, daß zunächſt je 2 StA . eine hinreichend

für Dinge verwenden muß, die jedes einigermaßen gewandte Hilfskraft zugeteilt wird, die von ihnen dazu

gewandte u. berläſſige Bürofräulein nach einiger erzogen werden kann, die oben erwähnten Arbeiten

Uebung wird erledigen können , etwa ein weiteres zu verrichten. Sie muß räuml . u . dienſtl. von der

Viertel oder Drittel für Geſchäfte, die ſehr wohl ein Kanzlei getrennt jeinu. ihnen ausſchließl. zur

mittlerer Beamter erledigen kann. Nur der Heſt Verfügung ſtehen. An Kräften fehlt es im Lande

meiner Seit verbleibt mir für die Geſchäfte, die den nicht; mas wurde im Krieg mit völlig ungeſchulten

StA. verlangen. Ein Referat von 3000 Anz VerzNr. Kräften nicht alles geleiſtet! Ferner muß die Ueber

i. J. erzeugt eine Unmenge Einlauf, Vorlagen 4. Rück- tragung der vorbereitenden Behandlg . von Strafbefehles

lauf. Es iſt dem, der es nicht aus eigener tägl . Er- anträgen und ſchöffengerichtlichen Anklagen an die

fahrung weiß, nicht zu ſchildern , welche Zeit der ſo bes Amtsanw in geeigneten Fällen allgemein geſtattet

laſtete Sta. tägl. wieder daraufverwendet,dieſen Einlauf werden ; ſoweit aufnahinsweiſe dadurch eine zu große

nur zu ſichten, zu ordnen , einzulegen, beizulegen, Zu- Belaſtung der Amtsanw. entſtünde, iſt auch bei ihnen

gehöriges zu „erholen“, „ im Nachgang abzugeben “ uſw. für angemeſſene Entlaſtung durch eine Hilfskraft zu

uſw., welche Menge ſich als ſelbſtverſtändl. ergebender ſorgen. Mehrkoſten , die hiedurch entſtehen , ſind jeden

rein kanzleimäßiger Verfügungen u. Notizen aller Art falls wirtſchaftlicher angebracht, als die einer fort

er entwirft, was er alles einträgt, regiſtriert, notiert geſeßten Vermehrung der ſtaatsanwaltſchaftl. Stellen,

uſw. – das AngVerz. über 3000 Anzeigen (viele mit die, ſo teuer ſie kommt, doch hinter dem Bedarfe ſtets

mehreren Tätern) unter Ausfüllung aller Rubriken, weit zurückbleibt u. den Mißſtand nicht beſeitigt, daß

die immer ſtärker anſchwellenden Haftfriſtverzeichniſſe höher vorgebildete und bezahlte Kräfte mit gerings

(in meinem Referate z . B. in einenı halben Jahre wertiger Arbeit belaſtet werden müſſen . Die kommende

) zu , all Entipidlung der Strafrechtepflege wird ohnehin ge

Ausfüllung

Rubriken – ſelbſt zu ſchreiben , dies u. noch mehr die Kräften, eine entidloffene Durchführung der Arbeitsentſchloſſene

vorher erwähnte Kanzleiarbeit iſt keine Beſchäftigung teilung i . S. des Taylorſyſtems verlangen. ' )

für einen Sta.; in jedem größeren Privatbetriebe II . Staatsanwalt Eilles in Traunſtein .

würde man ſolcheDinge von untergeordneten Kräften

beſorgen laſſen. Wer nicht ſelbſt dieſe untergeordnete
1 ) Anm. der Schriftleitung. Die Aus

Frohn tagtägl. leiſtet, weiß nicht, wieviel Zeit ſie koſtet
führungen des Verf. ſtimmen im weſentlichen mit dem

u : wie ſehr ſie lähmt, möge es aber denen glauben, überein,was ich in meiner Abh. über die Kriminal.

die es wiſſen. Es mag Naturen geben, denen dieſer

polizei in Nr. 1 dieſes Jahrg . S. 12 angedeutet habe.

Eine eindringliche und kriminaliſtiſch verſtändnisvolle

Teil ft.-a. Betätigung lieber iſt als jener andere, der Behandlungder Strafſachen im Ermittelungsverfahren

Urteils- u. Entſchlußfähigkeit verlangt, u. die deshalb läßt ſich nicht durch eine Vermehrung der Referenten

das Drüđendedieſeruntergeordneten Beiarbeit nicht zahl erreichen, ſondernnur durch eine ausgiebige Ver:
ſo ſehr empfinden ; ſie ſind zu bedauern oder zu bes wendung von Hilfskräften, die dem Std. das formale

neiden , wie man will. Beiwerk abnehmen .

Die Abnahme ſolcher handwerksmäßigen Arbeit

follte ſelbſtverſtändl. ſein ; ſie genügt aber noch nicht.
Einfadfte Strafbefehlsanträge, einfade Anklageſchriften Genießen Aftiengeſellſchaften den Mieter dut ? Gin

zu entwerfen ev . nach kurzen Bleiſtiftweiſungen des Hausbeſißer hatte im Jahre 1917 in ſeinem Hauſe

Std. außzuführen, Schreiben aller Art, deren Not- an eine Aktiengeſellſchaft in A. Geſchäftsräume auf

wendigkeit u . Inhalt nach Sachlage von vornherein 10 Jahre feſt vermietet. Infolge der Verteuerung des

feſtſteht, vorzubereiten , das alles muß Hilfskräften Bauunterhaltes, wie der ungeheuren Steigerung der

übertragen werden. Ein weites Feld für tüchtige öffentlichen Abgaben ſtellte er an das Mieteinigungsamt

mittlere Beamte ! Im Münchener Vollſtreckungsgericht unter Bezug auf das Mieterſchubgeſep den Antrag auf

entwarfen Affiftenten weit ſchwierigere Beſchlüſſe und Aenderung des langfriſtigen Vertrags oder Steigerung

Verfügungen , als ich hier im Auge habe. Mehr der Miete. Das MEA . hat ſich für unzuſtändig erklärt,

Taylorſyſtem muß durchgeführt werden ! Weiter : da eine AG. als Mieter in Frage kommt, und damit

Bur Vorbereitung von Strafbefehlsanträgen, auch die Vorausſeßungen des MSG. nicht gegeben ſind.

von Anklageſchriften zum Schöffengericht ſind die Der Wortlaut des Geſ.macht zwar keinen Unterſchied

nicht voll belaſteten Amtsanwälte heranzuziehen, bezügl. der Perſon des Mieters . Seine ſoziale Abſicht

denen die Geldentwertung bei Bemeſſung der 150 M geht aber, wie die Entſtehungsgeſchichte ergibt und

Buſtändigkeitsgrenze ohnehin ſehr zu ftatten kommt ; wie ſchon aus dem Titel des Geſebes „Zum Schuß

es iſt unangemeſſen , daß der ohnehin überlaſtete Sta. der Mieter “ erhellt, dahin, den Mieter gegen Willkür

den Diebſtahl von 1 Paar Hausſchuhen verfolgen und Ausbeutung durch den Vermieter zu ſchüßen und

muß, weil der Beſtohlene ſie auf 160 M wertet ! dem Mieter die für ſein Leben und Fortkommen uns

Wie oft iſt die Entlaſtung von „ Schreibarbeit" an- entbehrlichen Wohnräume zu ſichern. Durch dieſe

geordnet worden ; ihre zeitgemäße Durchführung ſei Beſtimmungen ſollen alſo dem Mieter nur die Daſeings

Sorge der Aufſichtsſtellen , aber nicht von Schreibarbeit bedingungen gewährleiſtet werden . Dieſe Erwägungen

allein, von jeder mechaniſchen untergeordneten Büro: ſcheiden aber bei AG. und anderen juriſt. Perſonen

tätigkeit, auch von der einfachen chematiſchen Geiſte8 von vornherein aus. Während es alſo für Anwendung

arbeit muß der StA . entlaſtet werden, wenn er Zeit des Geſ . keinen Unterſchied begründet , ob der Ver

genug u. vor allem Spannkraft behalten ſoll fürdie mieter eine natürliche oder juriſtiſche Perſon iſt, entfällt

Sachen, die ſich nun einmal nicht aus dem Aermel deſſen Anwendung in allen Fällen, in denen als Mieter

ſhütteln laffen, die Sorgfalt u. Ueberlegung brauchen . eine AG. in Frage fommt, für die kein Mieterſchutz

Nicht weniger Arbeitwollen wir , ſondern angemeſſenere. gegeben iſt.
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Eine Ausdehnung dieſer Sonderbeſtimmungen über nahm aus einem Güterwagen einen Sad Griegzuder

den Kreis der phyſiſchen Perſonen hinaus erſcheint heraus und warf ihn innerh . der Bahngleiſe auf den

auch weder veranlaßt noch gerechtfertigt. Iſt es an Boden . Dann iſt er weggegangen, ohne den Sad

ſich ſchon eine im ſeitherigen Rechtsleben ganz fremde
mitzunehmen, weil es inzwiſchen hell geworden war

und er Entdeckung fürchtete. Nach der Meinung der
Erſcheinung, daß das MEA. innerhalb ſeiner Zu

Stk. war der Diebſtahl damit vollendet, daß der

ſtändigkeit über die Schranken von Geſ. und Vertrag
Angell . den Sac aus dem Wagen wegnahm und

hinweggehenund unter Berüdſichtigung ſozialpolitiſcher herauswarf“. Mit Necht wird das von der Hev. ge

Seſichtspunkte ganz nach billigem Ermeſſen ungeachtet rügt. Vollendung des Diebſtahls ſegt voraus, daß

entgegenſtehender Normen dem Einzelfalle gerecht der Dieb die Sache dem fremden Gewahrſam entzieht .

werden kann, ſo würde eine Ausdehnung dieſer Bes Solange ſich die Sache noch imBereiche der fremden

fugniſſe über den Zweck des Geſ. hinaus zu geradezu Verfügungsgewalt befindet, iſt ſie dem Anderen noch

bedenklichen Rechtsfolgen führen . Hiezu iſt umſoweniger
nicht weggenommen und kann nur von einem Beginne

einBedürfniß gegeben, als jaaußerhalb der Zuſtändigkeit findlich , wie derSait bloß dadurch dem Herrſchafts
der Wegnahme geſprochen werden . Hier iſt nicht er

:
des MEA. auch die ordentl. Gerichte zur Aufhebung ders

bereich der Bahnhofsverwaltung entzogen worden ſein

artiger langfriſtiger Mietverträge u. U. berechtigt ſind. ſoll, daß er innerh . des umſchloſſenen Bahnhofs aus

Das Reichsgericht hat ſtändig daran feſtgehalten, daß dem Wagen genommen und auf den Boden geworfen

bei langfriſtigen Verträgen dem Vertragsgegner dann wurde. Deshalb ſind nur die Grundlagen für die An

die Leiſtung nicht mehr zugemutet werden kann , wenn nahme eines Verſuchs des Diebſtahls nachgewieſen.

infolge gänzlich veränderter Verhältniſſe die Erfüllung Aus gleichem Geſichtspunkte iſt auch die Berurteilung

aus § 133 StGB zu beanſtanden . Wenn auch der
des Vertrages fich wirtſchaftlich als eine weſentlich

Sad durch das $ erauswerfen von ſeinem ordnungs

andere Leiſtung darſtellen würde, als von den Parteien
mäßigen amtl. Aufbewahrungsorte entfernt worden

zur Zeit des Vertragsſchluſſes erwartet werden konnte. iſt, ſo iſt doch nicht erſichtl.,wie er hiermit auch nur
Wenn alſo das Verlangen der Leiſtung unter den ver- vorübergehend dem Berechtigten unzugänglich gemacht

änderten Verhältniſſen mit den Grundſäßen von Treu und ſo i. S. des Geſ. beiſeite geſchafft worden ſein

und Glauben und den Anſchauungen des Verkehrs ſoll (RGSt. Bd. 51 S 417 ) , da doch eine Verfügungss

in Widerſpruch ſtünde, wenn die Leiſtung ſich als möglichkeit der Bahnverwaltung fortbeſtanden haben

etwas anderes darſtellen würde, als urſprünglich in
muß . Ein bloßer Verſuch aus § 133 StGB. wäre

nicht

fabricht der Parteien gelegen war, fo fann die neuest20trafbar. ( Ürt . d . I. Strs. v.21. Juni1920, 1D

Aufhebung des Vertrags auf allen Rechtsgebieten vor

den ordentlichen Gerichten beantragt werden.

Eine Rechtſprechung, die, wie jene des MEA ,
II .

entgegen den Säßen des bürgerl. Rechtes gültigen Tatbeftand der Fälſchung einer öffentlichen Urtunde.

Verträgen aus ſozialen Gründen die Wirkſamkeit Aus den Gründen : Wenn der von dem Angell.

berſagt , die alſo nicht feſtſtellt, was Rechtens iſt, N. fälſchl. angef. und von den Angel St. und F. D.

ſondern neues Recht unter den Parteien ſchafft, gebrauchte Ausweis als von der „ Verwertungsſtelle

darf ohne dringendes Bedürfnis nicht ausgedehnt werden ,
für Beeresgut“ herrührend durch die Unterzeichnung

gekennzeichnet und außerdem ſeine Herkunft von irgend
wenn nicht das ganze Rechtsleben erſchüttert werden einer Amtsſtelle durch den beigefügten Stempel derart
ſol. Das iſt ja der große Vorzug des Rechtsſtaates, wahrſcheinl. gemacht mar, daß „ bei der Mehrheit des

daß von vornherein das Recht gegeben iſt, nach dem in Fälſchungen nicht bewanderten Publikumsder Schein

ſich der Einzelne richten kann . Nur die Auslegung erweckt wurde, als handle es ſich um eine von einer

dieſer Rechtsfäße und deren richtige Anwendung auf öffentl. Behörde innerhalb ihres amtl. Wirkungs

den einzelnen Fall, nicht die Schaffung neuen Rechtes
kreiſes getroffene Anordnung “, ſo rechtfertigt ſich daraus

konnte nach der bisherigen Auffaſſung die Aufgabe
allein nicht der Schluß, daß die Anfertigungdes Ausw.

nicht etwa nur die Fälſchung einer „ für Mechte und
der Rechtſprechung bilden. Wenn nun die Not der

Rechtsverhältniſſe erhebl.“ Urk., ſondern auch die einer
Zeit und die beſonderen Verhältniſſe für das Miet

öffentl.Urt. darſtelle. Nur dann, wenn das Schriftſtüd
weſen beſondere Beſtimmungen veranlaßt, und die bei Unterſtellung ſeiner Echtheit allen Anforderungen

MEA. mit beſonderen Befugniſſen ausgeſtattet haben , einer öffentl. Urt. genügen würde, wäre in der Fälſchung

ſo iſt bei Auslegung dieſer Beſtimmungen und Aus- eine öffentl. Urt. nachgeahmt. Die falſche Ürf . muß

übung dieſer Macht unter Beachtung der Entſtehunge- in ihrer Ausgeſtaltung unddurch dieſe, nicht etwa

geſchichte des Sel. und ſeiner leitenden Abſichten nur nach der Meinung des Publikums, den Anſchein

beſondere Vorſicht anzuwenden, die einer ausdehnen
erwecken, als rühre ſie von einer zur Ausſtellung zuſt.

Beh . oder von einem Urkundsbeamten her, ſei innerh .
den Auslegung von vornherein entgegenſteht.

deren Geſchäftskreiſes aufgenommen und zwar in der
Rechtsanwalt Dr. Michel , Vorſtand des Form, die von den Beh . und Beamtenzu beobachten

Mieteinigungsamtes Augsburg . iſt, wenn ihre Erklärungen oder Feſtſtellungen öffentl.

Glauben und den Schuß öffentl. Beurkundungen ges

nießen ſollen . Läßt das fälſchl. angef. Schriftſtüc

Formerforderniſſe vermiſſen, die im Falle der Echtheit

Aus der Rechtſprechung.
für die Eigenſchaft der öffentl. Urk. weſentl. find und

bei deren Mangel die echte Urt. der vollen Beweistraft

der öffentl. Urt. entbehren würde und ſonach deren
Reisgerit.

wichtigſte Eigenſchaft vermiſſen ließe, ſo iſt dem Fälſcher

Strafſachen. eben die Herſtellung einer ſolchen Urt. nicht gelungen,

die ihrem äußeren Anſchein nach als öffentl. zu gelten
I.

hat, mag ſie immerhin bei dem Gebrauch von dem

Zum Begriffe der Vollendung des Diebſtahis. Bei- Betäuſchten oder anderen Perſonen als öffentl. Urk.

ſeiteſchaffen nach § 133 SIGB. Aus den Gründen : eingeſchäßt worden ſein . Die Gründe enthalten nun

Der Angeklagte ſtieg über den Schwellenzaun des von keine Feſtſtellungen darüber, ob und welche Forms

allen Seiten umſchloſſenen Rangierbahnhofs zu 2., vorſchriften für die von der „ Verwertungsſtede für

. 1
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den Hegelfal bildet . Dieſe Ausnahmen ſind in 8 6

Nr . 3–7 enthalten , ſie ſeßen Tatſachen voraus, die

hier nicht zutreffen. Das dem Angell. von der AbfSt.

M. ausgehändigte Dupl. hätte daher auch mit dem

Wägeſtempel verfehen ſein müſſen . Es tann mithin

als öffentl. Urt. nicht angeſehen werden . (Urt. des

I. Strš. v . 28. Juni 1920, ID 622/20 ). --- n.

5019

Heeresgut“ ausgehenden Urk. im allg. und für deren

Beſchlagnahmeanordnungen im bef.beſtehen ,ob namentl.

nach Vorſchrift oder doch nach herkömml. Uebung die

Unterzeichnung durch einen zur Vertretung berufenen

Beamten erforderl. iſt, wie es regelmäßig bei der

Ausſtellung oder Ausfertigung behördl. Anvrdnungen

der Fall iſt. Der Mangel einer Namensunterſchrift

würde bejahendenfalls der Annahme entgegenſtehen ,

daß das Falſchſtüd äußerl. hinſichtl. der Form eine

Urt. nachahme, die wenn echt - als öffentl. zu

gelten hätte. Ob dieſes oder ein anderes weſentl.

Erfordernis im Verkehrals unerläßl. bekannt iſt, darauf

tommt es nicht an. Das Geſ. ſchüßt die Form, von

deren Einhaltung die Eigenſchaft und die Wirkung

öffentl. Beurkundung rechtl. abhängig gemacht ſind.

( Ürt . d . I. Strs. d . 19. April 1920, 1 D 156/20 ).

IV .

5014 n .

III.

Frachtbriefduplifat ald öffentliche Artunde ? A us

den Gründen : Der Angel. iſt verurteilt, weil er

die von ihm mit C. M. unterzeichnete FrBrAbſchr.

der Abfertigungsſtelle in M. zur Ausſtellung eines

FrBrDupl. vorlegte, ſodann dieſes Schriftſtüc, nach

dem es von derAbfSt. mit dem Annahmeſtempel

verſehen und an ihn zurüďgegeben war, durch Ver

änderung der auf den Jnhalt der Sendung bezüg

lichen Erklärung verfälſchte und es dem Banthaus Å .

vorlegte, um einen Geldbetrag abzuheben. Nach An

ficht der Strit. hat er ſich der Brivaturkundenfälſchung

i . Š . des § 268 Nr. 1 StGB . ſchuldig gemacht. Die

Med . meint, daß das FrBrDupl. eine öffentl. Urt. ſei ,

die dem Angekl. zur Laſt gelegte Tat alſo unter 8 268

Nr. 2 StGB. falle, ſo daß gemäß $$ 80, 136 GVG, das

SowGer. Zuſtändig geweſen ſei. Die Strs, begründet

die Annahme, daß das FrBrDupl. nur Privaturf. ſei,

init dem Hinweis darauf, daß die Abſtempelung des

FrBr. nur die Bedeutung habe, den Aoſchluß des

FrVertr. zu beurkunden und deshalb nur einen pri

vaten Akt darſtelle ; das Gleiche gelte für das Duplikat .

DieſeAnnahme iſt irrig. Die Eigenſchaft einer Urk.

als öffentl. iſt unabhängig davon, ob ſie einen privaten

Zum Begriffe der Preisſteigerung. Aus den

Gründen : Die Straffammer hat den Begriff der

Kreisſteigerung in $ 1 Nr. 4 der PrTrVD. d . 8.Mai

1918 verkannt. Der Tatbeſtand verlangt den Eintritt

einer BrSt. Dieſe St. muß auf den Preis bezogen

werden, den der Verbraucher zahlen ſoll . Denn der

Zwed des 1 Nr. 4 iſt, eine unwirtſchaftl. Verteuerung

der Ware zu verhüten . Eine PrSt . i. S. der Vorſchr.

liegt daher nicht vor , wenn trop der Einſchiebung

überflüſſiger Glieder zwiſchen Erzeuger und Verbraucher

der Preis , den der leßtere zahlt, den Berkehrswert der

Ware nicht überſteigt oder ſogar noch unter dieſem

zurüđbleibt. Das iſt hier der Fall. Der Ballen

Wolle hatte bei einem Gewicht von 110 kg einen Wert

von 2000 bis 3000 M. Der Angekl. E. aber zahlte

nur 700 M dafür und verkaufte die Wolle an K. um

8 M für das kg, und wiederum veräußerte ſie

an A. zu einem Preiſe von 12 M 50 für das kg,

alſo zum Geſamtpreis von 1375 M. Blieb alſo der

Preis der Wolle trop des Einſchiebens des Angell. E.

und ſeiner Nachmänner unter dem Verkehrswert, dem

im redlichen Verkehr ein höherer Preis entſprochen hätte,

ſo liegt keine PrSt . vor, wie ſie § 1 Nr. 4 der BrTrVD.

vorausſeßt. Die Anwendung kann auch nicht damit

begründet werden, daß der Angell. E. den Preis von

700 m, den er für die Wolle gezahlt hat, für ange

meſſen erachtete, weil er die Wolle für minderwertig

hielt . Denn der Kettenh. i. S. der angegebenen Be

ſtimmung iſt ein Erfolgsdelikt; ihre Anwendung ſeßt

voraus, daß die PrSt. eingetreten iſt ; ein Verſuch

des Aettenhandels ſcheidet aus. (Urt. des I. Strs . v.

12. Mai 1920, 1 D 66,20). n .
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lung des Dupl. nicht dieſelbe Bedeutung haben, wie

die Abſtempelung des FrBr., da das Dupl. einen

anderenZwed hat als der FrBr. ($ 455 HOB , 8 61
Nr. 6 EVD.) . Für die Frage, ob eine öffentl. Úrk.

vorliegt, iſt allein entſcheidend, ob ſievon einer öffentl.

Beh . innerh. der Grenzen ihrer Befugniſſe oder von

einer mit öffentl. Glauben verſehenen Berſon innerh.

ihres Geſchäftskreiſes in der vorgeſchriebenen Form

aufgenommen iſt. Das FrBrDupl . war von der

AbfSt. der Station M. der bayer.Staatsbahn, einer
öffentl. Beh , ausgeſtellt. Die Stelle war nach § 61

Nr. 1, 5 EVO . für die Ausſtellung zuſtändig . Ueber

die Form der Ausſtellung find Beſt. in II 8 12 Nr. 5,

6 der Allgem . AbfVorſchr. für die Beförderung von

Gütern uſw. enthalten. Danach iſt das Dupl. wie

der FrBr. mit dem Annahmeſtempel der AbfSt., zu

treffendenfalls auch mit dem Wägeſtempel, ſowie mit

der Beſcheinigung über die Stüdjahl zu verſehen.

şier trägt die Urk. den Annahmeſtempel nicht aber

den Wägeſtempel und die oben erw . Beſcheinigung.

Daß es fich hierbei nicht um unweſentl. Formvorſchr.

handelt, ergibt die Erwägung, daß für den Dritten,

demgegenüber der Abſender von dem Dupl. Gebrauch

macht, die amtl . Beſcheinigung der Stüđzahl und des

Gewichts von weſentl. Bedeutung iſt, auch Fälſchun

gen erhebl. erſchwert ſind, wenn das Dupl. eine amtl.

Beſcheinigung über die Stüdjahl und das Gewicht

trägt. Der Aufdrud des Wägeſtempels iſt im § 12

Nr. 6 nur „ zutreffendenfalls“ vorgeſchrieben . Er fann

u. U. unterbleiben . Ausnahmsweiſe fann näml. von

der Feſtſtellung des Gewichts bei der Auſgabe des

Guts abgeſehen werden, die gemäß § 6 Nr. 1 a . a . D.

V.

Die Beſtimmung einzuziehender Stüde darf nicht

der Strafvollſtreďung überlaffen bleiben . Aus den

Gründen : Bei dem Angekl. ſind 153 Großviehhäute

und 267 Kalbsfelle vorgefunden worden. Die Strit.

nimmt an, daß ſich darunter Stüđe befunden haben,

die der Angell. in ſeiner Beſtandsmeldung verſchwie

gen habe, während ihm der Reſt zugewieſen geweſen

fei, fich alſo in ſeinem rechtmäßigen Befit befunden

habe. Sie will die erſten Stüde auf Grund des § 5

der Bet. v . 1. Mai 1919 ( Reichsanz. Nr. 101 ) einziehen ,

die übrigen aber dem Angekl . belaſſen, und glaubt

der Strafvollſtreckung die Beſtimmung der einzelnen

einzuziehenden Stüđe überlaſſen zu müſſen, da die

Beweisaufnahme für die Ausſcheidung keinehinreichende

Grundlage gegeben habe. Dieſer Begr. tann nicht

beigetreten werden. Die Einziehung iſt durch Urt.

auszuſprechen ; das Ger. hat alſo die einzuziehenden

Gegenſtände ſo genau zu bezeichnen, daß aus dem

Urt. vollſtredt werden kann. Hatte die Beweisauf

nahme fein hinreichend ſicheres Ergebnis über die

Frage, welche einzelnen Stüde der Angekl. bei der

Beſtandsmeldung verſchwiegen hat, ſo hätte das Ger.

von der Einziehung abſehen müſſen , wenn es weitere

Ermittelungen nicht für angebracht hielt . Unzuläſſig

war es, dem Strafvollzug die Beſtimmung der Zahl,

Gattung und Art der eingezogenen Stüđe zu über

laſſen, denn dadurch wurde die Entſcheidung über die

Einziehung in der Hauptſache aus der Hand des Ger.

gegeben. (Urt. d . I. Strš. v . 29. März 1920, ID 118/20) .I

5016 n.
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VI.umfang der Rehtstraftvoltsgerichtlicher Urteile diedie Bertündigung durch Gøt. erst durch Day

nach der bager. BO.vom 24. Januar 1919. Á us den

Gründen : Die Angekl. iſt durch Urt. des VG. N.

von der Beſchuldigung der Anſtiftung zum Morde

freigeſprochen worden . 3. 3., als dieſes ürt. erlaſſen

wurde, galt in Bayern die VO. über die VG . vom

24. Januar 1919 (GVBl. S.23) . Die einzelnen Ver

brechen und Bergehen, über welche die vo. urteilen

durften , waren im § 1 erſchöpfend aufgezählt . Zur

Aburteilung anderer waren die vo. auch dann nicht

berufen, wenn es ſich um dieſelbe Tat handelte. Erſt

dur. Art. 17 des Geſ. v . 12. Juli 1919 (GVBI. S. 365)

iſt den VG en die Befugnis beigelegt worden, mit

Zuſtimmung der Beſchuldigten über rechtl. Geſichts

punkte zu entſcheiden , welche nicht zur Zuſtändigkeit

dieſer Gerichte gehören (Begr. zu Art. 15 des Entw .,

Verh . des Landtags 1919 Beil. Nr. 209 S. 255 ff.).

Die Vergehen gegen § 49 a und § 139 SIOB. ſind in

$ 1 der VO. v . 24. Januar 1919 nicht erwähnt Jhre

Aburteilung durch das VG. war alſo ausgeſchloſſen .

Wenndas VG. verhindert war, den ihm unterbreiteten

Tatbeſtand nach allen rechtl. Geſichtspunkte
n
zu prüfen,

jo fonnte auch die Rechtsfraſt ſeiner Entſcheidung nicht

unbeſchränkt ſein . In der Rechtſpr. des RG. iſt

anerkannt, daß der Grundſaß ne bis in idem nur ſoweit

reicht, als bei früheren Entſch. die Befugnis des Gerichis

zur Umgeſtaltung der Straftlage reichte (NOSI 21,80 ).

Die VG. ſtehen zu den ordentl . Strafgerichten in

demſelben rechtl. Verhältniſſe wie die RheinSchoer.

(ROŠt. 33, 405) und die außerordentl . Striegsgerichte

(ROSt. 49, 274) . Durch die Urteile dieſer Gerichte

wird nicht die nochmalige Verfolgung derſelben Tat

unter einem rechtl . Geſichtspunft ausgeſchloſſen , welcher

nicht zur Zuſtändigkeit der Sondergericht
e

gehört.

(Urt. des I. StrS . . 17. Mai 1920, ID 187/20).
n .

und wirtſame Gej. bekannt zu machen. gn Bayern

iſt Mar

Joſeph 5. . 1799 eingeführt worden ,

bis dahin wurden die Geſ.regelmäßig nur den Bes

hörden zur Kenntnis eröffnet (Seydel Oraßmann - Piloty,

Bayer. Stk. 1 , 862), häufig kommt auch Berrufung

vor den Kirchen u. dgl. vor. Þier muß geprüft werden,

welche Grundſäße in Frankr. für die Vertündigung

beſtanden haben . Unter den franz. Mönigen waren

einzelne Gef. ſofort volſtredbar, andere erſt, wenn

ſie von den höheren Gerichten (Parlamenten) und

wieder andere erſt, wenn ſie auch von den niederen

Ger. in ihre Regiſter eingetragen waren ; die Gef.

(ordonnances, édits, déclarations und lettres patentes)

galten ſeit einer Drdonn. d. April 1667 ( Tit.I Art. 5)

als publiziert und vollſtređbar, wenn die Bedenken

der Ger. nicht innerh. beſt. Friſt geltend gemacht waren

( Lufas a. a . D. S. 68f ) . Gerade mit dem Erl. des

Lehnsg. fam die Geſeßg. der franz. Staatsumwäl

zung dazu, die Rechtswirkung
en

des Geſ. zeitlich feſts

juſegen, zwiſchen Sanftjon , Bromulgatio
n und Bers

tündung zu ſcheiden , den Nachdruď auf die beiden

erſteren zu legen und die Verkündung näher zu regeln .

Die Sanktion enthielt die Annahme des Gef. durch

den König, die Promulg . die Aufforderung an die

Ger.- undVerwB ., es aufrechtzuerha
lten und zu volls

ziehen, die Verkündung das Mittel, es zur Kenntnis

der Bevölkerung zu bringen, ſo daß die Vermutung

aufgeſtellt werden tonnte, das Gef. ſei ießt bekannt

(Demolombe, Traité dela publication etc. des lois en

général 1865 p . 22) . Die Promulg. enthielt den Bes

fehl zur Verfündung (Crome, Handb. des franz. ZM. I

§ 24 Anm. 4, Sirey, Recueil général 74, 281), die ſich

dann in einer großen Reihe von Einzelakten vollzog.

Durch die Beſchl. der NatVerſ. v . 4. , 6. , 7. , 8. und

11. Aug. 1789 war ſchon das Behensſyſtem vollſtändig

zerſtört worden , der König gögerte aber mit der Auss

führung. Die NatVerf. forderte am 14. Sept. 1789

die Sanktion der Detr. und, als der König ſich weigerte,

weil es ſich nur um allgemeine Grundſätze handle,

am 19. Sept. 1789 die Promulg. Der König erwiderte,

die Promulg . tomme zu „ à des lois rédigées et revê

tues de toutes les formes qui doivent en procurer im

mediatement l'exécution “ , er wolle aber die Publ.

anordnen und hoffe, für die Zukunft allen Gef. die

Sanktion erteilen zu fönnen. Als ' die Ausführung

dann immer noch nicht erfolgte, beſchloß die NaiBerf.

am 20. Oft. 1789, daß die Beſchl. vom 4. Auguſt uſw.,

deren Veröffentl. der König angeordnet habe, den Ges

richten, Gemeinden und anderen Verwaltungsſt
ellen

zu überſenden ſeien, um hier unverzüglich in die neg.

eingeſchrieben, geleſen, veröffentlicht und angeſchlagen

zu werden (Merlin , Recueil alphabétique des questions

de droit 2, 577 f. ) . Um jene Zeit iſt in dem Defr .

v. Dit. 1789 (über das Datum Lutas S. 70 und Merlin

a. a. D. S. 578) die Promulg . und Berſendung der

Geſ. neu geregelt worden, wobei der Beſchl. v . 20. Dkt.

1789 ebenfalls vortommt (Art. 8) mit dem Zuſage

in Art. 9 : 'Die Geſ. werden im Bezirke jedes Ger. von

dem Tage an in Vollzug gefeßt, an demdieſe Formen

erfüllt ſind. Ein Gef. 0. 5./6. Nov. 1789 ertlärte die

Beh . , die 3 Tage nach Erhalt eines Gef. die Eintra

gung und 8 Tage nach Erhalt die Veröffentl. nicht

vollzogen haben , als „ prévaricateurs“ (Lutas a. a. D.

S. 71). Mit lettres-patentes v. 3. Nov. 1789 warendl.

angeordnet worden , daß die Dekr. v . 4. Aug. 1789 den

Ger . und Gemeinden zu überſenden ſeien. Mit dem

Defr . v . 15. März 1790, welches ſich nur als AG. zu

den Defr. v . 4. , 6., 7., 8. u. 11. Aug. 1789 darſtellt

( Collection générale des lois 1 , 138, insbeſ. die Einl.),

wurde dann in Art. 33 des 2. Tit, erklärt, daß dieſe

Detr. auront leur éffet à compter du jour de la publi

cation des lettres patentes du 3. nov. 1789 ; nur die

Art. 11 des 1. und die Art. 13, 17 und 19 des 2. Tit.,

die hier nicht in Frage kommen, ſollten vom Tage

5017

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſache n.

Publitation des franz. Lehendgeſetes v . 15. März

1790 in der Rheinpfalz. Die Apothekenbeſißer
s-Ehe

leute L. haben am 15./16 . Mai 1918 an ein GrBA .

der Rheinpfalz den Antrag geſtellt, auf dem Blatt

für ihr Anweſen der Sto . 2. einzutragen , daß der

darin betriebenen Ap . eine reale GewBerecht. zukommt.

Der Antrag wurde abgewieſen, Beſchw . und weitere

Beſchw . blieben ohne Erfolg
Aus den Gründen : Die weitere Beſchw . bes

ſtreitet nicht, daß nach dem Dekr. v . 15. März 1790

die realen GewBer. einſchl. deri. der Ap . abgeſchafft

ſeien, aber ſie macht geltend, daß dieſes Defr. nicht

gehörig publiziert ſei, und verlangt den Nachweis der

Tatſachen , welche die Verkündigung einſchließen. Ein

ſolcher Anſpruch geht zu weit . Nach heutigem deuts

ſchen Stk . tritt allerdings ein Gef. regelmäßig nicht

in Kraft, wenn es nicht in dem vorgeſchrieben
en

G.

BI. verfündet iſt. Aber dieſe Grundſäge können nicht

einfach auf das Stk . der Vergangenheit und noch

weniger auf das franz. SIR . des 18. Jahrh . übers

tragen werden, ſoweit ſie keine beſtimmte Form der

Veröffentl. tannten . Das Oef. fordert freilich ſtets

irgend eine Handlung des Gelebg ., nach der ſein Wille

gegenüber der Deffentl. rechtl. als geäußert, alſo als

publiziert gilt (Pulas, Ueber die Geſebes :Publikation

in Deſterr. und dem Deutſchen R. , Graz 1903 S. 1 ) .

Dieſe Anforderung lann aber ſchon erfüllt ſein mit

der Promulg. des Gej., durch die das Inslebentr.

feſtgeſtellt wird, es kann die Rechtswirkung von einer

beſt. Art der Veröffentl. abhängig gemacht, es fann

aber auch leßtere oder die Veröffentl. überhaupt ges

fordert werden, nur um das an ſich ſchon beſtehende
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der Publ. des Defr v . 15. März 1790 an volziehbar im Gegenteil ſpricht die ausdrüdl. Beröffentl. für das

ſein (seront exécutées) . Daraus folgt, daß entſcheidend gangelintsrh.Geb. durch Beſchl. vom 6.Germ . VI

ſind die Defr . v . 4. Aug. 1789 und den folg . Tagen, (26.März 1798) dagegen , daß man die Veröffentl.

daß als deren Promulg. ſich die lettres-patentes vom eines ſo wichtigen Gef. in l. unterlaſſen hätte. Mit

3.Nov. 1789 darſtellen und daß damit die Anordnung Recht hat auch das lo auf eine ſolche frühere Ver

fejiſteht, daß die Detr den einzelnen Ger. zu über- öffentl. aus den ſpäteren Erl. o . 5. Mai 1814 u. 1. Mai

ſenden ſeien. Das Defr. v . 15. März 1790 ſelbſt be- 1816 geſchloſſen und hervorgehoben, daß jedenfalls

zeugt die vollſtređbarkeit der Defr. 4. uſw. Auguſt hienach (und nach dem Beſchl. v . 6. Germ. VI) der

1789. Ein Detr. v . 26. Febr. 1790 (Collection générale Inhalt des Lehensgeſ. auch in l . geltendes Recht

des lois 1 , 115) ordnete weiter an, daß alle Defr. , wurde. (Beſchl. d. I. ZS. v. 14. Mai 1920, Reg . III

wenn ſie angenommen oder ſanktioniert ſind, den offi- Nr. 37/1920).

M.

ciers municipaux mit dem Befehle zur koſtenloſen

Veröffentl. und Unheftung und den Geiſtl. oder Vis

karen zur Berleſung von der Kanzel zu überſenden

B.
Straffaden.

ſeien . Damit war die Anordnung v. Oft. 1789, daß

die Beröffentl. durch die Ger. zu erfolgen habe, zunächſt

I.
und für den vorl. Fall entſcheidend widerrufen, bis Gilt die Meldeborſchrift des Art. 107 Ubi. 1

danndurch Geſ. v.2.5. Nov. 1790 ( Lukas S. 73 ff.) PSIGB. noch ? Angekl. F. wurde von der Anll. , ent
der gerichtl. und

verwaltungsrechtl. Jnſtanzenzug für gegen der ortspol. Vorſchr. ſeine Haushälterin zu ſpät
alle Beröffentl. bis zu den Gemeinden hinab feſtge- bei der Polizei angemeldetund ſichdadurch gegen Art. 107
ſtellt wurde. Endl . wurde durch ein weiteres zur Abſ. 1 PSIOB . verfehlt zu haben , vom Scho. frei.
Erl. und Ausf. der Defr . v . 4. , 6. , 7. , 8. und 11. Aug. geſprochen und die Berufung des AA . wurde ver

1789 und 15. März 1790 erlaſſenes Defr. v . 20. Sept. worfen. Die Vorinſtanzen ſind der Auffaſſung, daß
1790 ( Collection générale des lois 1, 512) in Art . 2 Art. 107 PSOB. durch § 1 der Anordn. des bayer.
feſtgeſtellt, daß in den Ländern und Gegenden , wo

Staatstommiſſars für
Demobilmachung ( = Demst .) vom

die Allodialgüter durch Gej. oder bei. Statuten be- 13. Dez. 1919 betreffs Aufhebung des Gefinderets

herrſcht werden, dieſe auch die ehem . Dehns- und Lehns- (StA. Nr. 295) außer Kraft geſeßt ſei . Das Urt.

zinsgüter beherrſchen und zwar für die Erbfälle von wurde aufgehoben.

der Publ. des Defr. v. 15. März 1790 ab und für A us den Gründen : Nach Art. 107 Abſ. 1

die übrigen Fälle von der Veröffentl. der lettres. PSIOB. werden
Dienſtherrſchaften geſtraft, die den

patentes v. 3. Nov. 1789 ab. Damit iſt dargetan, ortspol . Vorſchr. über die Anzeige des Ein- und Aus

daß im Sept. 1790 die andern gen. Gef. als veröffentl. tritts von Dienſtboten zuwiderhandeln. In Ziff. 7

gelten.

der ortspol. Vorſchr. der PolDir. München v. 1.Jan.Jn der Sache ſelbſt ſteht feſt, daß es ſich hier, 1916 über das Meldeweſen auf Grund des Art. 107

imGegenſaße zu den formellen
VeröffentlGrundf. bei und anderer Beſt. des ” StGB . ſind die Dienſtherr

GBI. um fachliche Veröffentl. handelt, durch welche ſchaften verpflichtet, den Eins oder Austritt der bei

tatſächl. das Gej. möglichſt bekannt gemacht werden ihnen wohnenden Dienſtbotenbinnen 3 Tagen bei der

ſollte, während an den einzelnen VeröffentlАkt keine Polizei ſchriftl. zu melden . Durch die BNVD . vom

Wirtung geknüpft, dieſe vielmehr der Anordnung der 7. Nov. 1918 über die wirtſchaftl. DemobM. (RGBI.

Veröffentl. beigelegt wurde. Es ſteht feſt, daß, ſoweit S. 1292) iſt der Rs . ermächtigt, die Anordnungen zu

die Publ. den Ger. oblag, die Anordnung der Ver- erlaſſen, welche erforderl. ſind , um Störungen des

öffentl. durch ſie oder ſchon die Eintragung des Geſ.
Wirtſchaftslebens inf. der wirtſchaftl. DemobM . vor

in die Reg entſchied und daß, wer ſich auf ein ſolches zubeugen oder abzuhelfen (§ 1 Abſ. 1). Die lZentrBeh .

Gej. berief, nicht die Beröffentl. in den Gemeinden, haben für die Bezirke der höheren Verwaltbeh . oder

ſondern nur die Anordnung durch das Ger., d . h . die für beſ. beſtimmte Bezirfe Demst. zu beſtellen (§ 2

Eintragung in die Reg . im Zuſammenhalt mit der Abſ. 1); die LZentrBeh . fann für den ganzen Bereich

keine ſelbſt. Bedeutung beanſpruchenden lecture nach : des Bundesſtaats einen Dems. beſtellen (§ 2 Abſ. 3).

weiſen mußte (Dalloz Jurispr., Rec. alphab . 18, 532, Der RK. kann die ihm in § 1 Abſ. 1 übertragenen

Lukas S.72). Vom26. Febr. 1790 ab und insbeſ. Befugniſſe auf die DžentrBeh. oder die Demr. über

für das Geſ. v. 15. März 1790 entſchied dann in der- tragen (§ 4 Abſ. 1 S. 1) . Am 13. November 1918 hat

ſelben Weiſe die durch die lettres- patentes und die der bayer. Dems. bekannt gegeben (StA. Nr. 265),

Geſ. v. 3. Nov. 1789, 15. März und 20. Sept. 1790 als daß er in
Uebereinſtimmung mit der für das Meich

erfolgt bezeugte Anordnung, das Geſ. den Ger. und erlaſſenen BRVO. vom 7. Nov. 1918 zum Demi. be
Gemeinden zur Veröffentl . zu überſenden, ohne daß ſtellt und als ſolcher ermächtigt worden ſei, die in

auch der Nachweis des Vollzugs in den einzelnen Gem . § 1 Abſ. 1 dieſer VD. erwähnten Anordn. für das

erbracht werdenmüßte. Damit war die Entwidlung ganze Land zu erlaſſen . Hiernach iſt anzunehmen,

abgeſchloſſen . Für die Zeit der Herrſchaft des Dekr . daß der RK. die ihm nach § 1 Abſ. 1 zuſtehenden Be

0. Dit. 1789 wurde auch durch die franz. Nechtſp. ent- fugniſſe auf den bayer. Demk. übertragen hat. Durch

ichieden , daß der Beweis der Veröffentl. im Falle des den Erl. des Rates der Voltsbeauftr. (= VB .) vom

Verluſtes der Reg . durch Indizien und Vermutungen 12. Nov. 1918 über die Errichtung des NA. für wirt

geführt werden kann (Dalloz Repertoire 30, 74 ). Die ſchaftl. Demob M. (NOBI . S. 1301 ) iſt die Aufgabe

weitere Beſchw . beſtreitet ſchlechthin , daß das Behens- der Demi. nicht verändert worden.

geſ . veröffentl. ſei. Soweit es ſich hiebei um die Ver- Der Rat der VB. hatte durch Ziff. 8 des Aufr.

öffentl. in Frankr. handelt, iſt nach dem Ausgeführten vom 12. Nov. 1918 (ROBI. S. 1303) die Geſindeords

die Veröffentl. dargetan . An ihr hat man ſo wenig nungen nebſt den Ausnahmegeſ. gegen die Landarbeiter

gezweifelt, daß gerade „ la loi abolitive du régime außer Kraft geſegt . Am 13. Dez. 1918 erließ der bayer.

féodal“ als Beiſpiel jener pol. Geſ. bezeichnet wurde, Demst. „im Einvernehmen mit den Miniſt. des Aeuß. ,

die in dem mit Frankr . „ wieder “ vereinigten Geb. vom Zuſt. , 3nnern u . für ſoz. Fürſorge" eine Anordnung

Tage der Vereinigung gelten ſollten , ohne daß es betr. Aufhebung des Geſinderechts (Sta. Nr. 295 ).

einer beſ. Veröffentl. bedürfte ( Dalloz , Rec. alph . 18 , Unter der Ueberſchr.: „ I. Aufhebung des Geſindes

534). Soweit aber die Beſtreitung ſich nur auf 2 . rechts“ iſt dort in § 1 beſtimmt, daßin Uebereinſtim
erſtređen ſoll, iſt dargetan, daß die Anordnung zur mung mit der

Außerkraftſeßung der
GeſindeOrdn. und

Beröffentl. für das ganze damalige Frantr. gegeben der Ausnahmegeſ. gegen die Landarbeiter durch Ver

wurde, zu dem 2. gehörte; dafür, daß keine Veröffentl. fündung des Rates der VB . vom 12. Nov. 1918 „die

in 2. erfolgte, liegt nicht der geringſte Anhalt vor, ſtrafrechtl. Gefo . des 10. Hauptſt. (Art. 106-110)

in
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PSIOB. vom 26. Dez. 1871 außer Kraft tritt “. Die niſſes iſt dem þausgehilfen die pol. Beſtätigung über

Änordnungen des Demst. im Mahmen ſeiner Zuſtän: die Wohnungsabme
ldung

zum Zwede der Legitimies

digkeit gehen als reichsgeſ. Vorſchr. demDR.vor, ſie rung auszuhändigen. Das Min. für ſoz. Fürſorge,

konnten deshalb auch ändernd in das PSOB. ein- das vor der Erl. der Anordn. des Demht. gehört

greifen und einzelne Beſt. dieſes Geſ. aufheben . Aus wurde, iſt demnach der Anſicht geweſen , daß die

dieſem Grunde find ſie in das durch § 2 des bayer. Meldepfl. durch die Anordn . vom 13. Nov. 1918 nicht

Uebergeſ. vom 28. März 19.9 (GVBI. S. 113) an- aufgehoben ſei . Eine pol. Beſt. über die Wohnungse

geordnete verz. (a . a . D.S. 401 ) nicht aufgenommen abmeldung eines þausgehilfen erhält nur die Dienſt

worden. Die bayer. Reg . hat aber in der Bet. vom herrſchaft , die der Abmeldepfl. nachgekommen iſt. Der

27. Mai 1919 betr. Hausarbeitsrech
t

(StA . Nr. 141) Dems. würde übrigens ſeine Zuſtändigkeit überſchritten

ausdrüdlich angeordnet, daß es bis zum Erl. eines haben , wenn er denArt. 107 Abſ. 1 PSGB. hinſichtl.

Gef. bei derVD. des Demk, vom 13. Dez. 1918 verbleibt . der Meldepfl. der Dienſtherrſchaft außer Kraft hätte
Der § 1 der VD. vom 13. Dez. 1918 iſt nicht flar ſeßen wollen. Denn ein Eingriff in das pol. Meldes

gefaßt, denn eine „ ſtrafrechtl. Geſindeordnu
ng “ hat es weſen iſt nicht geeignet, „ Störungen des Wirtſchaftss

PSt.GB. (Ärt. 106–110) trägt auch nicht dieſe Bezeich- Da nicht anzunehmen iſt, daß der Demst. ſeine Bes

nung, ſondern iſt überſdriebe
n : „ úebertr. in bezug fugniſſe überſchritten hat, muß gefolgert werden , daß

auf das Dienſtboten
wefen “. Man muß annehmen, er die Vorſchr. über die Meldepfl.nach Art. 107 Abſ.1

daß in der Anordn. des Demit. unter dem Ausdrude PSIOB. aufrecht erhalten hat. (Urt. v . 10. Juni 1920 ,

„ ſtrafrechtl. GefD “ entweder die ſämtl . Vorſchr. der Kev. -Neg. Nr. 256/20 ).

Ed.

Art. 106-110 PSIGB. verſtanden und aufgehoben

werden ſollten, oder daß darunter nur die auf die

„GefD .“ ,alſo auf das Verh. zw .Dienſtherrſchaften

II.

und Dienſtboten bezügl. ſtrafrechtl. Vorſchr dieſer Art

begriffen ſein ſollten . Der leßten Anſchauung iſt der

Wie bereduen fich die Sachverſtändige
n

-Gebühren

Sen. Sie ſteht im Einklange mit der Ueberſchr., die

eines beamteteu Arztes , wenn er von einem anderen

der Demk. ſeiner Anordn. und deren Abſchn. I gegeben

Ort als ſeinem Wohnfiße zum Terminsorte reift ?

Gründe: Der beamtete Ärzt K. in E. war als Sachs

hat („Aufhebung des Geſinderechts “), und mit der Bes

zugnahme auf Ziff. 8 des Aufr. der VB. 0. 12. Nov.

verſt. gur þauptverh . in F. auf 4. Nov. vorm . ges

1918. Unter Gefinderecht oder GefD . verſteht man

laden. Er reiſte dorthin von $ ., wo er ſich im Urs

die Borſchr., die das Rechtsverh. zwiſchen der Dienſt

laub aufhielt, am 3. Nov. vorm 7 Uhr ab, nahm am

herrſchaft und dem Dienſtboten regeln und inſoweit

4. Nov. den Termin wahr und wurde um 91/2 Uhr

den allg. Beſt. des Bürgerl. N. vorgehen ( vgl. Art. 15

vorm. entlaſſen. Da er auf 6. Nov. vorm. 9 Uhr als

AG. BOB .). Die Meldevorſchr. des Art. 107 Abſ. 1

Sachverſt. zu einer anderen Hauptverh. in F. geladen

PSIGB. regelt aber nicht das Verh. zwiſchen Dienſt:

war, reiſte er nach B. erſt nach Erledigung auch dieſes

herrſchaft und Geſinde, ſondern legt nurder Dienſt

Termins zurück. Die Stí, ſepie die Geb. auf 57.50 M

herrſchaft eine Pflicht auf. Dieſe Pflicht berührt das

feſt, da die Geb. des Sachverſt. für Zeitaufwand nach

17. Nov. 1902

Verh. zwiſchen Dienſtherrſcha
ft

und Dienſtboten nicht, VD. vom

nur für die Reiſe von ſeinem

4. Aug. 1910

ſie hätte deshalb anſtatt in das 10. Þauptſt . mit

Wohnſit E. zu berechnen ſeien , im übrigen aber der

größerer Berechtigung in das 3. Hauptſt. der 3.Abt.

Sachverſt. nach den Säßen der ZS6eb2. zu ents

des PSGOB. aufgenommen werden können. Sie ver, ſchädigen fet. Sie faßt dabei den Begriff der Wohnung

folgt das Interefie der Allgemeinheit, denn für die

i. S. des § 3 Abſ. 2 a . a . D. ju enge auf. Sie bes

Fremden- und Sicherheitspol. iſt die Anmeldung der

rüđſichtigt nicht, daß ein Sachverſt. an einem anderen

Dienſtboten von großem Belange. Der Anſicht der

Str., daß die Meldepflicht des Árt. 107 Abſ.1 PSt.

halt nehmen kann. Warum in einem ſolchen Falle

GB. „mittelbar den Dienſtboten belaſtet“, iſt nicht zu- die Entſch. anders zu berechnen ſein ſoll, wenn das

zuſtimmen ; fie trifft nur den Arbeitgeber . Allerdings

Ger. gleichwohl auf dem Erſcheinen beſteht, iſt weder

mag ihre richtige Erfüllung vielleichteinem Verbrecher
aus dem Wortlaute der VD. noch aus ihrem Zwede

hinderlich ſein , der ſich unter ſeinem richtigen

zu erklären. Nun iſt allerdings aus den Aften nicht

Namen zum Schein als Dienſtbote verdingt und

zu erſehen, daß dem Gerichte die Abweſenheit des

unter dieſer Maske auf ſtrafb. $ . ausgeht oder ſich

Sachverſt. von ſeinem Wohnſiße bekannt war. Allein

nach Begehung einer Straftat der Verfolgnng zu ent

bei der nicht ſehr erhebl. Entfernung des Urlaubs

ziehen ſucht; allein ſolchen Uebeltätern wollte der

ortes von dem Gerichtsſike, und daderSachverſt. am

Demi. ficher feinen Schuß gewähren. Seine Fürſorge übernächſten Tage bei derſelben Behörde in einer

galt nur dem redi. Arbeitnehmer. Auch iſt kein Grund

anderen Sache tätig zu ſein hatte und eine Verlegung

erſichtl., warum nur die angebl . Beſchwerung der

beider Verh. auf einen Termin nach dem Ablaufe

Dienſtboten durch die Meldepflicht der Dienſtherrſch
aft

ſeines Urlaubs der Rechtspflege faum förderl. ge

beſeitigt worden ſein ſollte, während die Meldepflicht
weſen wäre, kann es dem Sachverſt. nicht nachteilig

der Arbeitgeber bezügl, der in Art. 49 PSIGB . auf

ſein, wenn er etwa das Ger. von der Sachlage nicht

gezählten Arbeitnehmer nicht aufgehoben worden iſt.

unterrichtet haben ſollte. Anders wäre es, wenn ſich

õätte der Demit. die Geſamtheit der in den Art. 106

wegen ſehr großer Entfernung des vorübergehend
en

bis 110 enthaltenen Beſt. aufheben wollen , ſo würde Aufenthaltsor
tes

ein unverhältnism . hoher Anſpruch

er ſicher das 10. Hauptſt. im ganzen aufgehoben und

ergeben würde oder der Sachverſt. ohne Nachteile

nicht in 2 eigens vorgeſchrieben haben, daß die

ſeine Abweſenheit vom Woynſiß auf einen anderen

Borſchr. über die Pflicht zur Vorlage und Aufbewahs

Zeitpunkt derlegen tönnte. Dieſe Borausſegunge
n

rung von Dienſtbüchern für Geſinde (Art . 107 Abſ.1

ſind nicht gegeben. Meiſte der Arzt nicht von ſeinem

lekter Saß) außer Wirtſamkeit treten . Dieſe Beſt.

gewöhnl. Wohnſiß, ſo iſt es unzuläffig, die Entſd).

wäre nicht notwendig geweſen, wenn man den Ärt. 107

für die Reiſe von ſeinem vorübergehende
n Aufenthalts.

PSIOB. ganz als aufgehoben betrachtet hätte. Þ'ezu

ort bis zu ſeinem gewöhnl. Wohnort nach der 88.

kommt, daß in den Richtlinien des Min. für ſoz. Für- GebD. und dann für die Reiſe von legterem ab bis

ſorge vom 31. Dez. 1918 zur Ausf . der Anordn . des

17. Nov. 1902

Dems. vom 13. Dez. 1918 betr. Aufhebung des Ge

zum Terminsort nach der VD. vom
feſtzu :

4 Aug. 1910

ſinderechts (StU . Nr. 4/1919)– aufrecht erhalten durchſe
ßen . Eine ſolche regelung müßte verſagen , wenn

die Beł . v . 27. Mai 1919, ŠIA. Nr. 141 in Ziff. 12 der Arzt von ſeinem vorübergeh
enden Aufenthalts,

beſtimmt iſt : Bei der Beendigun
g

eines Dienſtverh
ält

. ort aus zum Lerminsor
te

nicht über ſeinen Wohnſis
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zu reiſen braucýt oder
zwedmäßigerweiſe nicht reiſen (ausgenommen Frankreich, Portugal und Rumänien).

taan . In dieſem Falle würde überhaupt kein feſter Zu den
vertragichließenden Teilen des FrBertr. zählt

Saß vorhandenſein . ( Beſchl. v . 27. Mai 1920, Beſchw.s auch der tſchfl. Staat, das Haager Abk . aber hat

Reg. Nr. 503/20) .

er weder mitgeſchloſſen , er beſtand noch nicht

noch iſt er beigetreten . Der ſchil . Staat iſt weder

derſelbe wie Oeſterr.-Ungarn, noch kanner als deſſen
Nechtsnachfolger gelten. Nurmittelbar iſt ſein Qaupt

Oberlandesgericht München. gebiet als Teil des ehemals öſterr. Gebietes durch die

Ueberſehen der Friftdes § 206 Abſ. 2 SPO. fein
Staatsverträge der öſterr.-ungar. Monarchie mitgeanabwendbarer Zufad ( 3 PO . § 233).

Dasanzufechtende bunden geweſen, jedoch nicht völkerrechtlich ſelbſtändig,
Urt, iſt öffentl. zugeſtedt. Die BerSchrift iſt erſt nach

unmittelbar. Der tichſl. Staat wird alſo von dem
þaager Abl. nicht betroffen.

Ablauf der BerFriſt eingereicht worden. Der Wieders
einſeßungsantrag hatte feinen Erfolg. Gründe : Der

Daß wenigſtens tatſächlich die
Gegenſeitigkeit verBeſchluß, durch den dieöffentl. Zuſt. des Urt. bewilligt

bürgt wäre , iſt nicht bekannt. Im Gegenteil hat einwurde, iſt dem
Prozeßbevollmächtigten am 10. Sept.

Urt. destſchl. Oberſten Ger . v . 4. Febr. 1919 (JW.
1919 zugeſtellt worden . Er mußte damit rechnen, daß

1919, 332) die
zwiſchenſtaatlichen Verträge der ehem .

der
Gerichtsſchreiber alsbald die öffentl. Zuſt. nach

Öſterr .-ungar. Monarchie als für die Dichſl. unver

$ 204 ZPO. beſorgen werde. Daß er daran gedacht bindlicherklärt: Auchiſt bezügl.der ebenfalls unter
hat, beweiſt der Umſtand, daß er ſich auf der Regiſtratur

das þaager Åbt. fallenden Vollſtreďung von Zivilurt.desBG. erkundigt hat, worauf er den Beſcheid erhielt, er

(8 328 ZBO.) die
Gegenſeitigkeit im Berhältnis zurwerde von dererfolgten öffentl. Buſt. durch die Gerichts

Dichſl. vom bayer . JuſtMin . am 20. April 1920 als
noch nicht geklärt bezeichnet worden (3MBI. S. 81 ).

hreiberei in Kenntnisgeſeßt werden . Er hat ſich auf dieſe
Auslunft verlaſſen und hat es unterlaſſen , ſich über den

Es iſt auch die
Gewährleiſtung freien Zutritts derBeginn des Aushangs zu vergewiſſern und das hier

Angehörigen der alliierten und aſſoziierten Mächtenach zu berechnende Friſtende vorzumerken, hat viels
zu den Gerichten auf deutſchem Gebiete in Art. 277

des FrVertr. nicht dahin auszulegen, daß auch noch

mehr untätig abgewartet, bis ihm die
Gerichtsſchreiberei,

aus deren
Geſchäftsanweiſung er wiſſen mußte, daß

ein Ärm Anſpruch außerhalb des Haager Abt. be
keine Verpflichtung zur

Benachrichtigung beſtehe, Stennt
gründet werden ſollte, dem ja ſonſt ſeine Bedeutungnis von der Zuſtellung gebe, und hat erſt auf ſeine

wieder genommen wäre. Der BeſchwF. bezieht ſichAnfrage vom 8. Jan. 1920 die Beſtätigung aber die

auf einen Beſchl. des 16. Beuthen (JW 1920 S. 403 ).Aushangzeit erhalten . Darnach iſt die Berſäumung

Das Ol8 . tritt aber dieſem Beſchluſſe nicht bei.der BerFriſt nicht einem
unabwendbaren Zufall zu

(Beſchl. 8. II . ZS. v . 1. Juni1920, Beſchw Neg .172/20).

B-r.

zuſchreiben ſondern der
Nichtbeobachtung der Sorgfalt,

die dem Anwalt gegenüber ſeinem
Auftraggeber oblag.

Er hatte irgendwie dafürzu ſorgen , daß der Beginn

der Notfriſt nicht überſehen werde, der nach § 206 Oberlandesgericht Augsburg.Abſ.2 3PC. zu berechnen war. Gerade weil er nicht

1.

auf Uebermittelung einer
Zuſtellungsurkunde rechnen

tonnte, hatte er den Vollzug der öffentl. Zuſt. ſelbſt

kann der F & Befiter nach dem 1. Okt. 1919 demgenau zu verfolgen . Er durfte ſich nicht auf die Zuſage
bisherigen FAVermögen frühere

allodialgrundftüde al$eines zur
Benachrichtigung vom Bodzug der offentl.

Erjat für
FRGrundſtüde zuweiſen, die auf GrundZuſt. nach den

Dienſtvorſchriften gar nicht verpflichteten
Kaufvertrags einem Dritten zu übergebeu find und ansRegiſtraturbeamten verlaſſen . Auch die bei der Ge

dem FKVermögen ausſcheiden ? Aus den Gründen :richtsſchreiberei ſonſt beſtehende Uebung, den Anwalt
Eine ſolche Befugnis kann nicht anerkannt werden.von der öffentl. Zuſt. zu benachrichtigen, kann den

Der Gedanke, auf dieſem Wege die freie VerfügungAnwalt nicht entlaſten. Denn eine ſolche Uebung iſt

über die vom Käufer zu zahlenden Beträge zu erlediglich ein
Entgegenkommen und für den Anwalt

langen, trägt der ſeit 1. Okt. 1919 durch die Aufseine
Annehmlichkeit, die zur Unterſtüßung eigener

hebungderFA. geſchaffenen Rechtslage feine Rechnung.Kontrolleinrichtungen (Bormerkung im Friſtenkalender )
Darnach nimmt jest" der bisherige FABefiger die

dienen mag , die ihm aber nicht die
Verantwortung

Mechtsſtellung eines Vorerben ein , das FAVermögenabnimmt. Dem Anwalt bleibt der Vorwurf der Fahr

wird als Vorerbſchaft behandelt, für die der Grundläſſigkeit in der Behandlung dieſer Friſtſache nicht

ſaß der dinglichen Surrogation in den durch § 2111erſpart, ſelbſt wenn man ſeine Handlung mit dem
BOB. gezogenen Grenzen durch § 6 der Áv . vommilden Maßſtab mißt, den das AG. nach RGZ . 96,

26. Sept. 1919 aufgeſtellt iſt. Seit dem 1. Olt. 1919232 bei Prüfung der
Unabwendbarkeitsfrage angelegt

vereinigt der FRBefißer in ſeiner Hand zwei Bershaben will. Das Verſchulden des Vertreters ſchließt mögensmaſſen , ſein eigenes freies Vermögen und dasdie Annahme eines
unabwendbaren Zufalls aus ($ 232

bisherige FRVermögen, das zwar allod geworden ,Abſ. 2 BBD.). ( Urt. d. II . 38. v . 24. April 1920,

aber nach dem Vorbilde der Vorerbſchaft dinglich geDerHeg.46/20 ).

K.
bundenes

Sondervermögen iſt. Der Saß, daß der
Vorerbe nicht Gegenſtände ſeines freien Vermögens

mit dinglicher Wirtung der
Erbſchaftsmaſſe zuweiſen

kann, gilt auch für den FABeſiker (vgl. Kammero.Oberlandesgericht Nürnberg .
v . 23. Jan. 1911 bei Johow, 40 A, 1837., ROR. Romm.

8 2111 Anm . 1). Auch er tann nur unter den Vor.
Armenrecht für Angehörige der

Sichechoſlowatei ausſeßungen des § 2111 für das bisherige FAVer

($ 114 II ZPO .) ? A us den Gründen : Äls Ausl. mögen mit dinglicher Wirkung erwerben. In dieſen

Ungeh. des tſchil. Staates hat S. auf das ArmA.
Vorausſeßungen würde es aber fehlen , wenn d . A.

nur Anſpruch, inſoweit die
Gegenſeitigkeit verbürgt die von ihm beabſichtigte Erklärung vor dem FKGe

iſt (BPO. 8 114 II ). Zwar ſind nach dem Haager Abt. richt abgeben wollte. Denn niemand kann ſeine eigene

überden ZivPr. v . 17. Mai 1905 (ROBI. 1909 S.409) Sache erwerben undes kann auch niemand im eigenen

die Angehörigen der
Vertragsſtaaten , darunter Deſterr. Namen mit ſich ſelbſt ebenfalls im eigenenNamen

Ungarn, unter denſelben Bedingungen wie die Jnl. zum ein Mechtsgeſchäft ſchließen (MG3.5, 59 ; 47, 209; 58,

Armit. zuzulaſſen . Ferner laſſen nach Art. 287des 190 ). Der geplante ,,Austauſch " ließe ſich auch nicht

Berf. FrVertr. die
vertragichließenden Teile dieſes unter

entſprechender Anwendung des § 2111 Abſ. 2

Fuager Abf. gelten, ſoweit ſie davon betroffen werden rechtfertigen . Denn dieſe Beſtimmung beruht auf

4971
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einem Grundſaße, der eine Ausnahme von den allge
Gefeßgebung und Verwaltung.meinen ſachenrechtlichen Vorſchriften enthält (Johow

a. a. O. S. 187 f.) und ſich deshalb zu einer ausdeh- Die Neuordnung des Strafregiſterweſens.Nachdem

nenden Auslegung oder zur Verwertung mittels Anas das no. v. 9. April 1920 über beſchr. Ausłunft aus
logie nicht eignet (Dernburg, Bürgerl. N. I § 19, III dem Strafregiſter ( = Strh .) und Tilgung = L.) von

Abf. 2) . Die vom Staate für die Ankäufe der FA.- Strafvermerken (= StrV .) vorausgegangen war (S. 162

Grundſtücke zu entrichtenden Kaufſchillingsbeträge fallen dieſes Jahrg.) , iſt nun auch die neue VD. der Reichss

als Surrogate von Rechts wegen in das bisherige reg. über die Str . 12. Juni 1920 (StrVD.) erſchienen

FAVermögen . Nicht unmittelbar iſt zu entſcheiden, (FMBI. S. 109 ) und das bayer. Juſtizminiſterium

ob v. št. dem AnwPfl. gegenüber fich wirkſam ver (= JM .) hat mit Bet, vom 24. Juni 1920 (JMBI.

pflichten könnte, in der Verfügung über die zum Aug. S. 136 ) die nötigen AusfBeſt. erlaſſen (BÄus B.),

tauſch beſtimmten Grundſtüđe ſeines freien Vermögens denen am 30. Juli 1920 die Bet, über die Behandlung

zugunſten des im Zeitpunkte ſeines Todes nachfolge: der Geſucheum Anordnung der beſchr. Aust. aus dem
berechtigten Anwärters in der gleichen Weiſe wie hin- Strå. und T. von StrV. folgte (JMBI. 182). Maß

ſichtlich der bisherigen FKGrundſtüde beſchränkt ſein gebend für die Neuordnung waren zunächſt die tief

zu wollen, um auf dieſem Wege jene Grundſtüde dem greifenden Borſchr. des RG . D. 9. April 1920, gleich

bisherigen FKVermögen zu fichern. Die Frage iſt zeitig wurden auch andere notwendige u . gweđmäßige

aber zu berühren , weil v. A. ſelbſt in ſeiner Eingabe | Uenderungen aufgenommen.
die Zuſtimmungserklärung des Pfleger zu dem Grund: Der Kreis der in das StrM . aufzunehmenden Mit

ſtüdsaustauſch für erforderlich anſieht, und ſie iſt im teilungen (= M.) wurde vielfach erhebl. erweitert,

Hinblid auf §137 BOB . (Johow a.a . D. S. 189) da- 3. T. aber auch enger begrenzt. Mitzuteilen ſind alle

hin zu entſcheiden , daß eine derartige Verpflichtungs- Verurteilungen, die auf Codesſtr., Freiheitsſtr. irgends

erklärung feine dinglich wirkſame Berfügungsbeſchrän: welcher Art oder Dauer oder Geldſtr. von mehr als
fung des FABefißers hervorbringen könnte. Die Nichtig 150 M (bisher 50 M) lauten, alſo kommen künftig audi

feit einer ſolchen Bereinbarung zwiſchen FiBefiger alle auf Freiheitsſtr . lautenden Verurteilungen wegen

und Pfleger aus § 134 BGB. vollends würde ſich er- Uebertretungen, gleichviel welcherArt, in dasStrH., ebens

geben, wenn dieſe als Umgehung des gegen die Vers ſo Berurteilungen in Privatflage-, Forſt- und Feldruges

mehrung des FAVermögens gerichteten bayer. Geſ. fachen, Zuwiderh. gegen Borſchr. über Erhebung öffentl.

v. 9. Mai 1918. (GVBl. S. 287) zu deuten wäre, deſſen Abgaben und Gefälle, ſoweit ſie nach Art und Maß

Grundgedanke auch nach dem 1. Dkt. 1919 noch finn- der Strafe regiſterpfl. find . Verweiſe und Geldſtr.
gemäß anzuwenden iſt. (Beſchl. d. II. 85. v . 16. Juni bis zu 150 M ſind nur bei Müdfallsvergehen mitzu:

1920, Rep. Nr. 397) . M. teilen. Ziff B4 der BAusfB . jählt die hauptſäch:

lichſten Rüdjalisvergehen auf. Enthält eine Eniro .

II.
mehrere Verurteilungen einer Perſon, ſo ſind die Ber

urteilungen alle aufzunehmen, auch wenn ein Teil nicht

gft das FRGericht zur Genehmigung von Surro: regiſterpflicht iſt (§ 2 II StrVD.). Mangels entgegen

gierungen zuſtändig, die mit außerbayer. Beſtandteilen ſtehender Anordnung erſtredt ſich alſo auch die Aust.

des bidh. FRVerm. zuſammenhängen ? Aus den auf alle dieſe Verurteilungen. Verurteilungen im Aus.

Oründen : Das Gräfl. Sch . von St.'ſche FamFR. J. land ſind ohne Rüdſichi auf Art und Höhe der Strafe

umfaßt außer dem in der FAMatr. eingetr. Grund- aufzunehmen, ſie dürfen inl . Behörden aber nur ins

vermögen auch ein Rittergut l. in Württ., das ſchon ſoweit mitgeteilt werden, als ſie nachArt und föhe

1373 erwähntwird . Die Gutsherrſchaft 8. hatte früher derStrafen regiſterpfl. wären (§ 2 III, 26 III StrVD.) .

das Recht, von den Bierbrauereien ihres Bezirts ein Welche ausl. Strafen den nach deutſchen Geſ. zuläſſigen

„ Umgelo ", d . h . eine Malzſteuer zu erheben. Seit gleichzuſtellen ſind, beſtimmt die Bet. des HJMin. o .

vielen Jahren wurde ſie nicht mehr von der Guts . 12. Juni 1920 (JMBI. S.135) . Neben den Beſchlüſſen,

herrſchaft, ſondern von Württ. eingezogen, das dafür die auf Grund der Ueberweiſung an die BPB. ers

dem Gräfl. Rentamte eine jährl. Entſchädigung leiſtete. gingen, ſind nun auch die Beſchl. einzutragen, durch

Leftere will nun die Staatsfaſſe ablöſen. Der AnwPfl. die Ausländer auf Grund einer Verurteilung aus dem

hat zugeſtimmt, das Württ. Kameralamt und das Gräfl. Reichsgebiet ausgewieſen werden. Wie bisher find

Rentamt verlangen noch vorm.gerichtl. Genehmigung ferner mitzuteilen Entſch. der Gerichte und Strafver.

durch das FRØer. Es handelt ſich um ein beſ. Vor- folgungsbeh., aufGrund welcher die Berfolgung wegen

recht, das mit dem früheren Rittergut 1. verbunden Unzurechnungsfähigkeit oder wegen nach der Tat eins

war, um ein noch bis in die Gegenwart als Zubehör getretener Geiſtesfrankheit mit endgültiger oder vor

des Eigentums fortwirkende Gerechtſame (Berber, läufiger Einſtellung, Freiſprechung, Außerverfolgung

DPrN . SS 78, 79 ; Roth , Bayer. ZR . II § 117), deren feßung oder Nichteröffnung des Bauptverfahrens endete.

Ecträgniſſe vom Nußungsrecht des bisherigen FABe . Dieſe M. ſind bei allen ſtrafb. ħandl. zumachen, auch

erfaßt werden. Von Bedeutung iſt aber auch ießt bei der geringfügigſten Uebertr. (B 4 III BAusfø .).

noch, daß das Gut L.mit dem Vorrechte einen außerh. Neu iſt, daß neben der Entmündigung wegen Geiſtes

Bayerns gelegenen Beſtandteil des FKVerm . bildet. Irankheit oder Geiſtesſchwäche auch die Entm . wegen

Denn die nur für den Umfang des vorm . Agr. Bayern Trunkiucht mitgeteilt werden muß (8 88 StrBÕ.).

geſchaffenen Normen der 7. BerfB . beherrſchten weder Selbſtverſtändl. iſt auch dieWiederaufhebung von Entm.

die Rechtsverhältniſſe der außerh. Bayerns gelegenen einzutragen. Weiter iſt M. zu machen, wenn eine

Grundſtüđe noch konnten ſie insbeſ. Die FiGerichts- Bei Fr. bewilligt, verlängert oder widerrufen worden

bark . eines bayer, DLG. über ſolches ausw . Grund- iſt und zwar auch dann, wenn die Verurteilung ſelbſt

vermögen begründen (0626. 10, 332; SS 2, 3, 14, nicht regiſterpfl. iſt. Der Tag der Bewilligung iſt mit:

26, 30 FRED.; Becher, Bayer. BZR. S. 938 N. 4) . anzugeben. Desgl. iſt vorgeſchrieben die M. von Gnaden

Die Av . v . 26. Sept. 1919 haben hieran nichts ge- erlaſſen und Aufhebung rechtstr. Berurteilungen inf.

ändert . Das FKGericht iſt deshalb nicht zuſtändig , Wiederaufnahme des Verf., endl. iſt die auf Grund

die Gen. iſt vielmehr bei dem Württ. AG. B. zu er- des § 8 RO. v. 9. April 1920 erfolgte Anordnung der

wirken . ( Beſchl. des II . 35. v . 10. Juni 1920, Rep.- beſchr. Ausf. oder T. mitzuteilen (SS Ď — 7 StrBD .) . Für

Nr. 391) . M. Namensänderungen gilt B 32 BÀusfb.

Eine weſentl. Neuerung, veranlaßt durch die vers

ſchiedenen Friſten für beſchr. Ausf. und 2. nach § 6

RO. v . 9. April 1920, beſteht darin, daß dem Stru .

nachträgl. der Tag der Verbüßung der Freihettsſtr.

5008



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1920. Nr. 19 u. 20.

279mitzuteilen iſt, wenn ſie 3 Monate überſteigt oder hörden zu, ſondern nur den Gerichten , Strafverfol

neben ihr
Ueberweiſung an die LPB. oder

Zuläſſigkeit gungsbeh . , höheren
Berwaltungsbeh . und Polizeibeh.

von Pollufſicht erkannt iſt, ferner der Tag, an dem (8 26 StrBD.) . Nur der AZuftMin. fann im Benehmen

eine 5000 M
überſteigende Geldſtr. durch Zahlung mit den Oreg.en beſtimmen , daß auch anderen Beh .

oder Berbüßung der
Erſapfreiheitsſtr. oder ſonſt er und Stellen Ausf. gegeben wird.

Verurteilungen, die

ledigt ift ( 4 StrVO .). Da § 3 des RG. v . 9. April nur mehr der beſchr. Aust. nach RG . v . 9. April 1920

1920 die
Bergünſtigung der befor. Aust. und T. fo unterliegen, dürfen nur den Gerichten , den Beh. der

lange ausſchließt, als ſich aus dem Inhalt des Stri. StuSc . (alſo auch AA.en) ſowie auf
ausdrüdl.

ergibt, daß die vollſtr. noch nicht erledigt iſt, ordnet Erſuchen den oberſten Reichs- und Landesbeh.

8 4 StrBD. an , daß bei
Freiheitsſtr. bis zu 3 Monaten mitgeteilt werden , nicht mehr alſo , wie bisher bei der

oder Geldſtr. bis zu 5000 M, bei denen der Tag der
gnadenweiſen Löſchung,auchden höheren

Verwaltungss

Berbüßung oder ſonſtigen Erledigung nicht mitgeteilt beh. ( 8 4 RG. V. 3. April 1920 u. B 23 BAusfB.) .

werden muß, dem Siri. dann M. zu machen iſt, wenn Eine Befugnis der
DiſtriktsverwBeh ., ſelbſtdas StrR .

fich die
Strafvollſtr. ſo lange verzögert, daß nur noch einzuſehen u. Auszüge zu fertigen (BayJMBI. 1918

3 Monate bis zum Eintritt der beſchr. Ausf. fehlen S. 191 ) beſteht nicht mehr. Wie früher ſchon bei

(8 6 11 u. IV AC. d . 9. April 1920) . Erledigt fid) ſpäter Uebertr, tann nun auch bei Vergehen, die mit feiner

die Bollſtr., ſo iſt auch davon M. zu machen. Durch ſchwereren Strafe als mit Freiheitsſtr. his zu 6 Mo

dieſe nachträgl.M. der Bodſtr. wird die vorherige M. naten bedroht find, vereinfachte,
zuſammenfaſſende

der Berzögerung
gegenſtandslos, ſie iſt deshalb mit Ausf. erteilt werden (§ 28 StrVO .). Ueber den Um

dem Eingehen der Bolſtr Nachricht aus dem Strk. fang derM.an ausl. Behörden beſtimmen 8 30 StrVO.

wieder zu entfernen ( 8 17 Il StrMB.) .

mit B 21 BAusfB .
Steďbriefnachrichten und SachWer die M. zum Strk . zu machen hat, beſtimmen vermerke ſind auch in Zukunft mögl. (S $ 32 ff. StrVD .

8 10 StrøO. und B 5 u. 32 BAusfB.
Þervorzuheben

u. B 29 ff. BAusfB .) .
Suchvermerke haben aber nichtiſt hier nur, daß die M. über die Verurteilung und

die Wirkung wieStedbriefe hinſichtl. der beſchr. Ausf.
Bollſtr. in der Regel dem StA. oder A4. obliegt,

und L. (8 3 II AG . v . 9. April 1920 u. B 30 BAusfb .).
während nur im oben erw . Falle des § 4 46. II $ 40 StrVO . beſtimmt, daß nach den neuen Vorſchr.

Sak 1 Strød. der
Amtsrichter,wenn er

Strafvollſtr.- nichtmehr regiſterpfl. StrV . zu vernichten oder un

Beh . iſt, die D. über die
Verzögerung der Strafvodſtr.

kenntl. zu machen ſind, dabei iſt aber nach B 18
zu machen hat (B 5 II BAusfB .). Im Falle des § 4 BAusfB . zu prüfen, ob die Verurteilung für die

Abſ. II Saß 2, alſo wenn ſich die Vollſtr. ſpäter er- Bandhabung der Polizei, insbeſ.
Sicherheits- und Ge

ledigt, trifft wieder den an. die MPflicht, der die werbepolizei, weſentl. iſt, da die Vorſchr. über das

nðtige Kenntnis vom Stande der Strafvoldſtr. gemäß

ſtrafrechtl. Nebenreg. (3MBI. 1918 S. 175, 186 , 194)
870 IIIZMB. v. 29. November 1913 (3MBI . 419) erhält.

in B 35 II B. AusfB.
aufrechterhalten ſind. MancheDie fchon bisher gebräuchl. Formblätter ſind mit

Arbeit wird erſpart werden, wenn die Beh . die Vorſchr.den veranlaßten
Uenderungen im allg. beibehalten

B 19 und 20 BAusfB . genau beachten .
worden , alte Formbl. können aufgebracht werden, müſſen

Zur JMB. v . 30. Juli 1920 über die Behandl .
aber handſchriftl. geändert werden ( B 33 BÄu8fB .).

der Geſuche um Anordnung der beſchr. Aust. oder 2.
Die Aust. lautet in Zukunft : 3m Sirk. ſind folgende

von Str8. iſt zu bemerken : Solche
Anordnungen ſindBerurteilungen vermerkt oder ſind keine Ver:

nicht mehr Gnadenſache, ſondern nach § 8 RG. v .
urteilungen dermerkt. Die legtere Form iſt noch im

9. April 1920
Berwaltungsmaßnahmen , Anträge hier

Falle der beidhr.Außt. zu gebrauchen ( B 22 II BAUSf .).

auf find jedoch wie
Gnadengeſuche zu behandeln, alſoMit Müdſicht auf die

abgekürzten Friſten der $$ 6 u. 7

gemäß JMB. v . 6. Mai 1911 , 14. April 1919 und

8. Januar 1920. Die von feiner der zuſtändigen Juſtiz

NG. v. 9. April 1920 iſt bei jugendi.
Berurteilten in

die Spalte Bem . das Wort „ jugendlich “ zu ſeßen

verwaltungsbeh. befürworteten Geſuche fönnen daher,(§ 12 StrBD . ) ;
Strafliſten, deren Inhalt nur noch

wenn ſie ganz ausſichtslos find, vom OSTA. im. Auf
beſchr. Aust. unterliegt , find mit dem Buchſtaben b

trag des 3M. als zur
Berüdſichtigung ungeeignetzu kennzeichnen ( B 24 BAusfB. ). Iſt die Bewilligung

zurüdgewieſen werden, ſofern überhaupt das bayer.einer Bewfr. ſchon bei Abgabe der
Strafnachricht be

JM. gemäß § 8 RG . v. 9. April 1920 zuſtändig iſt .lannt, bedarf es nicht des beſ. Formbl. D , ſondern es

Die örtl.
Zuſtändigkeit für die Behandl. folcher Gesgenügt die M.der BewFr

. in der Spalte Bem . (Bayer. fucheiſtim allg. wie bisher geregelt, d. . es entME. v. 24. Juli 1920 Nr. 44 327). Der Ort, wo die

ſcheidet der Wohnort oder gewöhnl.
AufenthaltsortStrl. zu führen ſind, iſt im allg. wie bisher beſtimmt.

des Geſuchſtellers oder der Ort, wo ſein Strn. geführtBei Perſonen , deren Geburtsort zweifelhaft iſt, ſowie

wird. Nicht zu überſehen iſt aber , daß das bayer.bei Zigeunern iſt ſtets auch M. zu dem beim NJA .

JM nur zuſtändig iſt , wenn das StrR . in Bayern
geführten Str . zu machen ( SS 1 , 13 StrBO . ).

geführt wird ( vgl . hier die vorl. Hegelung hinſichtl.

der
Roburgiſchen Länder, B 34 BAusfb.) . Wird das

Bei der Führung des StrR. iſt im beſ. auf die

StrR. beim NJA. geführt und hat der
Geſuchſteller in

Borſchriften über Einlegung und
Eintragung , Ents

Bayern ſeinen Wohnort oder gewöhnl.
Aufenthalts

fernung undVernichtung zu achten (88 17-19 StrVD .).

ort , ſo obliegt die Behandlung den bayer. Beh. der

Ueber 80 Jahre alte Perſonen betr. StrV. dürfen

Staatsanwaltſchaft, die die Geſuche dem bayer. JM.

außer bet ficherer Nachricht über ihren Tod

zur Weitergabe an das NJMin . vorlegen. Solche Oes

dann entfernt werden, wenn ſeit der leßten Verurteis

ſuche dürfen vom Osta . nicht als zur
Berücfichtigung

lung mindeſtens 5 Jahre verſtrichen ſind ($ 21 StrVO .).

ungeeignet
zurüdgewieſen werden , auch wenn ſie ganz

Entgegen der früheren Regelung ſind
Berurteilungen

ausſichtslos ſind (Bef. v. 30. Juli 1920 Nr. 2 ) . Das

von über 80 Jahre alten Perſonen mitzuteilen.

bayer. JM . entſcheidet nunmehr, wenn das Strk in

Polizei- und Juſtigbeh. ſollen vom Ableben vorbes

Bayern geführt wird, auch hinſichtl. der Straſen , die

ſtrafter Perſonen die Regiſterbeh. verſtändigen ( B 16 II

von einem nicht bayer. Gerichte oder einem Militär

Ausf ... Bei T. durch Zeitablauf iſt der Str .

gerichte erkannt ſind. Jn leßterer Hinſicht ſtellt ſich

erſt 3 Monate nach Ablauf der geſeßl. Friſtzu ents das Gef.
ſtillſchweigend ſchon auf den Boden der Aufs

fernen oder unkenntl
. zu machen (8 22 StrVO .), tros

hebung der
Militärgerichtsbarkeit (f . ießt No. v .

dem iſt er aber bei der
AustErteilung ſchon mit Ab- 17. Auguſt 1920 ; NGBI. S.1578) ; eine

Uebergangsbeſt .

lauf der LFriſt ſelbſt als getilgt zu behandeln

(B 22 II WAu8fb .).

iſt deshalb nicht getroffen . Zu erwähnen iſt noch die

JMB. v. 21. Juni 1920 (JMBI. S. 161), wonach bei
Das Recht auf Aust. aus dem Str . ſteht Berechnung der Friſt des § 11 II RG. v. 9. April 1920

nicht mehr wie früher allen öffentl. deutſchen Bes ſtets die dem
Berurteilten günſtigere Berechnung an

erſt
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zuwenden iſt. In gleicher Weiſe wird in Fällen des Nach der Lohnpfändungs-VD. . 25. Juni 1919

š 11 Abſ. III zu verfahren ſein (S. 202 dieſes Jahrg .) . iſt die Grrechnung der pfändbaren Lohnbeträge nicht

Dieſe Zeilen ſollten nur die Grundzüge der neuen ſo ganz einfach, da zu berüđſichtigen iſt, ob und wies

Beſt. über die Str . zuſammenjaſſen und insbeſ. die viel Perſonen der Schuldner Unterhalt zu gewähren

Abweichungen von der bish . Regelung hervorheben . hat. Es iſt daher zu begrüßen, daß der Verfaſſer eine

Der Zweď der Vorſchr. fann nur erreicht werden, Tabelle aufgeſtellt hat, aus der für die perichiedenen

wenn die damit befaßtenBeh , ihnen ein aufmerkſames Einkommen und die nach dem Gef. zu berüdſichtigenden

Studium widmen und ſich gewiſſenhaft an die Wei- Grade der Unterhaltsgewährung der pfändbare Teil

fungen halten . Auch die Gerichte haben , insbeſ. wäh: des Lohnes, nach Wochen und Monaten berechnet,

rend der Uebergangszeit , bei Müdfallvergehen ſtets ablesbar iſt. Er tann ficher ſein , einem dringenden

ſorgfältig zu prüfen,ob nicht etwa die Vorausſeßungen Bedürfnis der Praxis abgeholfen zu haben.

der T. gegeben und damit die Erforderniſſe des ſtraf- Schweidnig . Landgerichtørat Alfons Hadenberger.

erſchwerenden Rüdjals nach § 5 Abſ. IIIRG. v. 9. Äpril

1920 weggefallen ſind. Alles in adem bringt die Neus Deud, W., Die Arieg8 abgaben 1919. Geſe

regelung eine weſentl. Erſchwerung und Vermehrung über eine außerordentliche Kriegsabgabe für das

der Arbeit mit ſich, die aber durch die wohltätigen Mechnungsjahr 1919. 264 Seiten . Berlin 1920,

Wirkungen eines großen Teiles der Neuerungen ge- Otto Elsner, Berlagsgeſellſchaft m. b . Ý . Preis

rechtfertigt iſt. geb. Mt. 10.

II. Staatsanwalt Hermannøeder in München .

Die ſteuerrechtlichen Fragen nehmen in der Jeşts

zeit die größte Beachtung in Anſpruch. Es iſt daher

ein Verdienſt der von Dr. jur. Längler und Dipl.- Ing.

Sorge herausgegebenen Elsners Betrieb8-Bücherei,

Bücheranzeigen. als deren 2. Band das Beud'iche Wert erſchienen iſt,

daß es das Publikum juvörderſt in Steuerfragen auf:

Sofort lieferbar iſt wieder die viele Monate hins klärt. Der Verfaſſer iſt beſonders beſtrebt, das Ariegs

durch vergriffen geweſene Ausgabe von „ Gottfried | abgabenrecht dem Laien möglichſt verſtändlich zu

Sellers Werten “. Sein Koman „ Der grüne Bein- machen. Zu berichten iſt, daß er faſt zu jedem Para

rich “ und die Novellenſammlung „ Die Deute von graphen ein Rechen Beiſpiel bringt, welches den Leſer

Seldwyla“ haben ihm die Unſterblichkeit verſchafft. in den Stand ſeßt, die von ihm zu entrichtende Ab

Wir machen unſere Leſer auf das in heutiger gabe zu errechnen .. Namentlich diejenigen, welche

Nummer erſcheinende Inſerat der Buchhandlung Karl
Handel und Jnduſtrie betreiben, werden gern zu dem

Blod, Berlin SW. 68, aufmerkſam , in welchem durch Buche greifen, da die Anregungen und Hinweiſeihnen

Gewährung von Zahlungserleichterungen die Ans die Möglichkeit geben, fich aber erlaubten Rechtsvors

ſchaffung jedermann ermöglicht wird . teile bei den zur Steucrveranlagung dienenden Angaben

zu bedienen . Das Wert hat einen dauernden Wert,

Bezold, Dr. A., Miniſterialrat, und Schuler, Dr. $. , da eine Darſtellung der Entwidlung unſeres bis

II. Staatsanwalt. Bayeriſches Beamtenbe
herigen und auch weiterhin maßgebend bleibenden

ſoldungsgeſeß vom 2. Juni 1920 nebſt Beſol- Abgabenrechts gegeben iſt .

dungsordnung. Þandausgabe. C. $. Bediche Vers Soweidniß. Landgerichtsrat Alfons Sadenberger.

lagsbuchhandlung, München 1920. Preis Mf. 15.—.
Feftgabe für Dr. jur. h . e . Otto Liebmann , den Bes

Den Verf iſt es treffl. gelungen , auf beſchränktem
gründer, Berleger, Schriftleiter und Herausgeber

Raume die verwidelten Beſtimmungen des Geſ. klar der Djur3. Zum 25.Jahrg.gew . von Freunden

u. überſichtl. zu erläutern . Die Ueberg Vorſchr., die des Blattes. Preis geh . Mt. 25.- , geb. Dt. 30.—,

ihrer praktiſchen Bedeutung entſpr. bef. eingehend
Die einzelnen übteilungen ſind auch als Einzelaus

behandelt ſind, fördern manche Streitfrage zutage. gaben erhältlich.

Nicht überall dürfte das leßte Wort geſprochen ſein ;

aber die Anſchauung der Verf. , die an der Vorbereitung Die d. I. ſehr bemerkenswerten Abhandlungen

des Gef. mitgewirkt haben, wird wohl in allen Fällen ſind gegliedert in Kriegsrecht ( Friedensvertrag), Straf

als gewichtige Stimme zu gelten haben. Bef. dankens- recht, Strafprozeß und Gerichtsverfaſſung, Finang

wert für den praftiſchen Gebrauch ſind die zahlreichen und Steuerrecht, Bürgerl. Recht, Handelsrecht uſw.

Beiſpiele und Berechnungen. Beim heutigen ſchnellen Als beſonders wertvoll möchten wir hervorheben

Fluß der Gefeßg. ſind untergeordnete Einzelheiten die Ausführungen von Stahl über „Die drei Heiche ,

bereits während der Drudlegung überholt worden. von Bippel über die Strafrechtsreform , (wo mit

So iſt die zu Art. 36 abgedruckte Ortsflaſſeneinteilung Recht vor einer Hereinziehung politiſcher Beſtrebungen

durch die Bet, vom 2. Juni 1920 erſeßt, die als Nach- gewarnt wird), von Bilienthal über die Laien

trag beigegeben wurde. Die in Anm . 14 zu Art. 3 rechtſprechung, ( die ſich wegen ihrer geſunden An

argekündigte Neuregelung der Dienſtaufwandsent- ſichten über den Wert der Laienjuſtiz empfehlen ), don

ſd idigungen iſt inzw . durch die BD. vom 26. Juli 1920 Bucas über den Fortgang der Strafrechtsreform,

- GVBI.S. 373 — getroffen worden. Die Beſt. über die (deren verſtändige Solußbetrachtung ernſte Erwägung

Beamten der bayer. Staatsbank konnten nicht mehr verdient) . Auch die beſonnenen Bemerkungen Bey.

berüdſichtigt werden . Mit dem Erſcheinen der Ausf.- manns über Rechtslehre und Rechtsgeſchidhte wirken

Beſt. iſt in nächſter Zeit wohl noch nicht zu rechnen. wohltuend gegenüber den Uebertreibungen und Ein

Bei dem vordringl. Bedürfnis aller Beteiligten nach ſeitigteiten eingelner ,Soziologen" . Eine feinſinnige,„ “

einer erläuterten Ausgabe iſt es nur zu begrüßen, kurze Studie Shakeſpeare der Zuriſt" bringt agen.

daß deren Erſcheinen nicht bis zu jenem Zeitpunkt Auf die übrigen Beiträge näher einzugehen, verbietet

zurücgeſtellt wurde . G. uns der Raum. von der Pfordten.

1

Langenbach, Gruft, Lohnpfändungstabellen. 8º.

16 S. München , Berlin , Leipzig 1919, 3. Soweißer Verantwortl. Herausgeber : Ch . von der pfordten ,

Verlag (Arthur Sellier ). Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von J.Schweißer Verlag , München , Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. 8. $. Datterer & Cie., München und Freifing.
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Das Reichsheimſtättengeſeß lungsgeſellſchaft m. b. H. Nicht aber können

vom 10. Mai 1920.-)
Privatperſonen, etwa Gutsbeſiger oder Fabrit

beſiger Grundſtüđe an ihre Pächter, Arbeiter uſw.

Bon Dr. jur. und Dr. scient. polit. D. Pedi, als St. ausgeben . Der AG. kann ſeine Rechte

Hechtsanwalt in München .
an einer beſtehenden St. auf eine andere juriſt.

Am 10. Mai 1920 wurde das Reichsheim . Perſon übertragen , wenn dieſe ſelbſt das Recht

ftättengeſek (= 6StG. ) erlaſſen und in Nr. 108 der Ausgabe von KSt. hat (8 54 A6.1 S. 3).

S. 962 ROBI. vom 18. Mai veröffentlicht; die Beim ft åtte: Zwei Arten von St. find

Vorlage war am 16. Februar 1920 (Nr. 40 d . zu unterſcheiden , a) WohngSt. , das find (St. ,

Drud .) im Reichsrat und am 26. März in der die aus einem Einfamilienhauſe mit Nußgarten

NatVerſ. (Drudſ. Nr. 2487) eingebracht und von beſtehen , b) Wirtſchaft8HSt., das ſind landwirt

dieſer nach dem Ber. des 24. Ausſch. vom 24. April 1chaftl. oder gartneriſche Anweſen , zu deren Bewirt.

( Drudſ. Nr. 2790) in 2. und 3. Befung am ſchaftung eine Familie unter regelmäßigen Ver

29. April angenominen . Das Geſ. erläutert den hältniſſen keiner ſtändigen fremden Arbeitskräfte

Begriff „ Heimſtåtte“ (= $St.) nicht, ſondern Bedarf (8 1 Abſ. 1 ) . Die oberſte LB. kann auch

dieſer ergibt ſich aus dem rechtl. und wirtſchaftl. zulaffen , daß in beſonderen Fällen ausnahms-:

Zweck des Geſ. Dieſes regelt den Stoff nicht weiſe als HSt. GSt. ausgegeben werden , die aus

völlig, ſondern ſtellt nur die weſentl . Erforderniſſe einem Familienhauſe ohne Nußgarten beſtehen oder

auf und überläßt die Regelung der übrigen Be- GSt. , die für nicht gewerbsmäßige gärtneriſche,

ſtimmungen der Landesgeſekgebung. Nuşung beſtimmt ſind, wie Kleingärten , lauben

Die HSt. i . S. dieſesGej. iſt ein Grund: land uſw. (8 30 Abſ. 2) . Ferner fann für ein

ftud (= St.), das dauernd als Wohnung oder St. oder Anweſen, das den geſeßl. Voraus:

als wirtſchaftl. Grundlage eines Eigentümers und feßungen der KSt. entſpricht, die Eigenſchaft als

deſſen Familie dienen foll; um dieſen Zwed zu St. auf Antrag des Eigentümers eingetragen

erreichen, kann das St. regelmäßig weder frei werden ; aber auch in dieſem Falle muß als AG.

veräußert oder belaſtet werden, noch kann es wegen jemand eingetragen werden , der zur Ausgabe von

einer perſönl . Schuld des Eigentümers im Zwange: St. berechtigt iſt (§ 25 Abſ. 1 )..

wege verſteigert oder in Zwangsverwaltung ge- 3 ubehör: Das Zubehör des St. oder An:

nommen werden . Der Name Reichsheimſtätte darf weſens gehört zur HSt. mit Ausnahme der zu:

nur für 6St. geführt werden , die den Vorſchriften behörſtüde, die nicht in das Eigentum des Heim

dieſes Geſ. entſprechen (8 38) . ftätter8 (= St.-er) gelangt find (vgl. SS 97, 98

Ausgeber (FAG ). A18 AG. von St. BOB.) . Wenn ein Zubehörſtüd dauernd entfernt= 5

fommen bloß in Betracht das Reich, die Einzel: wird oder wenn ſeine Eigenſchaft als Zubehör

ſtaaten , die Gemeinden , die Gemeindeverbände und innerhalb einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft auf:

mit Genehmigung der oberſten Landesbehörde gehoben wird, dann wird es von der HSt.eigen:

(= OB.) auch andere öffentl. Verbände oder gemein: ichaſt frei (8 8 ) ..

nüßige Unternehmen (S1). Bu ſolchen Unter: Größe. Die grundſäßl . Größe der Hšt.

nehmungen gehört z . B. die Bayer. Bandesfied. beſtimmt das Gef. ſelbſt (1. o .) ; die HSt. darf

weder kleiner noch größer ſein ; die tatſächl. Größe
1) Anm. der Schriftleitung. Die wirtſchaftl.

innerh. dieſer Grenze kann die oberſte LB. feſts
Seite der Heimſtättengeſebgebung iſt von Dr. Þes !

ausführlich behandelt in den Nachrichten zu Nr. 21 ſtellen , was von Wichtigkeit beſ. bei den Wirt

der 83. 1920. ſchaftsHšt. iſt ; eine ſolche wird verſchieden groß
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ſein , je nach der Bage in der Nähe einer Groß Die lGefeßg.kann die entſpr. Anwendung des

ſtadt oder einer Kleinſtadt, größer auf dem flachen Sto . SS 1-26 auf Erbpachtrechte (Bübner:

Lande, verſchieden im Süden und Weſten des rechte, Säuslerrechte) in den Ländern anordnen,

Deutſchen Reiches und im Norden und Oſten (§ 3). in welchen ſolche Rechte beſtehen. Solche Rechte

Eine HSt. kann auch geteilt und einzelne GSt. gibt es bloß in einigen deutſchen Staaten , haupts

oder St.teile abveräußert werden, jedoch iſt hierzu fachl. in Mecklenburg und Schleswig-Holſtein (vgl.

die Zuſtimmung des AG . erforderlich. Dieſe Zus Art. 63 EG. BOB.).

ſtimmung kann der St-er verlangen , wenn durch Begründung (Bodenbeſchaffung ). Die Bez

die Teilung ſelbſtändige ASt. geſchaffen werden ſchaffung des Grund und Bodens für die Errich,
oder wenn die Abveräußerung innerh . einer ord: tung von HSt. iſt der Ausführung des Geſ. über

nungsmäßigen Wirtſchaft liegt und der wirtſchaftl. laſſen ; Näheres darüber ſagt es nicht. Nur 8 28

Beſtand der HSt. nichtweſentl. beeinträchtigt oder beſtimmt, daß zur Begründung und zur Ver

gefährdet wird. Ebenſo kann andererſeits mit größerung von St. geeignete GSt. unter den

Zuſtimmung des AG. ein anderes GSt. mit der Vorausſeßungen und in dem Verfahren enteignet
KŠt. vereinigt oder ihr als Beſtandteil zuge- werden können , die für die Enteignung von Sieds

ſchrieben werden (§ 10 ; vgl. 88 890,1131 BGB .; lungsland und von Bauland für Wohnungen

Art. 119 EG. BGB.). Die Eigenſchaft der ☆ St. gelten (§ 28). Reichsrechtl. kommen demnach für

erſtreckt ſich auf das vergrößerte GSt. Die oberſte dieſe Enteignung in Betracht a) VO. zur Bes

LB. kann die Vergrößerung , die Teilnng , die Ab- hebung der dringendſten Wohnung&not v . 15. Jan.
veräußerung einzelner St. oder Teile davon , 1919 (ROBI. 1919 Nr. 14 S. 69 ff.) und hierzu

ebenſo die Bergrößerung und Belaſtung der HSt. b) VD. , betr. Aenderung der VO. zur Behebung

von der Genehmigung einer Behörde abhängig der dringendſten Wohnung8not v. 15. Jan. 1919

machen (8 22 Abſ. 1). Wird der HSt-er von (RGBI. 1919 Nr.14 S.69 ff.), v. 9. Dez.1919
mehreren Perſonen beerbt, ſo iſt eine Teilung der die ſog. BaulandVO. (ROBI. 1919 S. 1968) ,

HŠt. nur unter den gen . Vorausſegungen zu : 6) VO. zur Beſchaffung von landwirtſchaftl.Sied

läſſig. Abweichende Anordnungen des Erblaſſers lungsland v. 29. Jan. 1919 (RGBI. Nr. 29) .

ſind, ſoweit tunlich , bei der Verteilung des Wertes d) das RSiedIG .v . 11. Aug.1919 (RGBI. Nr.155

der Hšt. zu berüdſichtigen, im übrigen gelten fie S. 1429 ff.). Hierzu die AusfBeſt. d. 26. Sept.
als nicht getroffen (8 19 ) . 1919. Auf dieſe Beſt. gehe ich nicht näher ein,

Heimſtåtter. Grundſäßl. kann jeder eine da fie für die Beſchaffung von Grund und Boden

&St. erwerben, jedoch ſind Kriegsteilnehmer, insbeſ . für die HSt. keine Beſonderheiten bieten . Die

Kriegsbeſchädigte, Witwen der im Kriege Gefallenen LGelegg . kann jedoch Vorſchr. zu einer weiter

und finderreiche Familien in erſter Reihe zu begehenden Förderung der Schaffung von HSt. er

rüdſichtigen (§ 2) . lafſen (§ 29).

Eigentum. Die HSt. kann nur zu Eigens Für Bayern ſind außerdem maßgebend a) das

tum ausgegeben werden, nicht etwa in Pacht oder 3wA6t6. v . 17. Nov. 1837, jeßt i . d. F. v . 9. Mai

Miete. 1918, b ) das Gef. über die Zwangsent. für An=

Auch das Erbbaurecht) kann HSt. ſein , ſiedlungszwecke v . 28. März 1919 (GVBl. Nr. 19

weil es zu den grundſtücsgleichen Rechten des d. 3. April 1919, S. 117 ff.).

bürgerl. Rechtes gehört (8 11 ErbBVO. ) . Wird Die HSt. wird durch Vertrag zwiſchen dem

die Eigenſchaft als HSt. bei einem ErbBR. ein- AG. und dem HSt.-er begründet. Da dieſe Ueber

getragen, für welches die VO. über das ErbBR. tragung des GSt. an den HSt. einen Eigentums:

vom 15. Jan. 1919 (RGBI. 1919 S. 72) gilt, übergang bilden , ſo finden hierfür die beſ. Bes

ſo gilt der St.-Eigentümer als AG. der Hšt. , ſtimmungen des BGB. (Beurkundung und Auf

Vorausſeßung für den AG . iſt jedoch, daß er den laſſung) Anwendung. Ueber die Eintragung wird

Anforderungen des 31 entſpricht, andernfalls kann weiter unten geſprochen. Wichtig iſt, daß in dem

dem ErbBR. nicht die Eigenſchaft als HSt. beis Uebertragungsvertrag der A St. genau feſtzulegen

gelegt werden. Wenn der Erbbauberechtigte das iſt, welcher Betrag des Kaufpreiſes auf den bloßen

St. erwirbt , ſo wird dieſes Beſtandteil der HSt. Grund und Boden, alſo ohne Berüdjichtigung der

und der bisherige G St.-Eigentümer wird AG . (vgl. Gebäulichkeiten oder ſonſtigen Verbeſſerungen , ents

§ 2 Ziff. 7 ErbBVD .). Wenn bei Abſchluß des falt ( 6) .

Erbbauvertrages den Berechtigten ein Vorrecht Eintragung . Nach den allg. Beſtimmungen

auf Erneuerung des ErbBR. nach deſſen Ablauf des BGB. und der GBO. iſt der Eigentumsüber

eingeräumt war und der Berechtigte von dieſem gang des G St. in das GB. einzutragen. Außerdem

Vorrecht Gebrauch macht , ſo geht die Eigenſchaft müſſen aber auch die Eigenſchaft als Hšt. und

als HSt. nicht unter, ſondern erneuert ſich eben: der AG. in das GB. eingetragen werden . Mit

falls , d . h. die Eigenſchaft als Hšt. bleibt be- der Eintragung wird die HSt. -Ausgabe wirkſam

ſtehen (§ 26 ; 8 2 Nr. 6 und 31 ErbBVD. ) . und von da an gelten für die Hšt. die Vorſchr.

1) Vgl. Th . von der Pfordten, Das Erbbau. 9) Bgl . Besi, Die BD. zur Beſchaffung von

recht, in der Bay. Gemeindezeitung 1919 Nr. 10-15 . Siedlungsland in der Bay 3FM .1919, Nr. 8 und 9.

.
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$S 8–24 KSIG. (83 4 , 7) . Für die Eintragung Döſchung. Ebenſo, wie für ein Grundſtück

der HSt.-Eigenſchaft gelten die Vorſchr. über die die Eigenſchaft als Hšt. eingetragen werden kann ,

Belaſtung eines GŠt.mitdem Rechte eines Dritten kann dieſe Eigenſchaft auch wieder gelöſcht werden ,

(S 4 Sab 2) . Die Begr. ſagt hierzu , dies gilt aber nur mit Zuſtimmung der oberſten BB. (8 21

für die materiell-rechtl. und die Verfahrungs: Abſ. 1 ) . Wenn es ſich bei einem ſolchen Löſchungs

vorſchr. des Reiche- und Landesrechtes ; es gilt für antrag um eine HSt . handelt , die weder das Reich

die Begründung. Aenderung und Aufhebung der noch ein Land ausgegeben hat, dann kann die

St.-Eigenſchaft ebenſo wie für die Vorausſeßungen, oberſte LB. innerhalb dreier Monate nach Eingang

die Vornahme, die Wirkungen und die Löſchung des Antrags verlangen, daß die Hst. dem Lande

der ſie betreffenden Eintragungen“. Jedoch iſt | oder einem von ihr bezeichneten Dritten gegen

die Verleihung der HSt.:Eigenſchaft keine wirt: Zahlung ihres Wertes ($ 15 ) übertragen wird.

liche Belaſtung des G St., ſondern die Vorſchr. (8 21 Abſ . 2 ). Den gleichen Anſpruch hat das

finden bloß entſprechend Anwendung. Die Land, wenn ein AG ., der weder das Reich noch

Eigenſchaft als HŠt. kann nur an ausſchließend das Land iſt, die durch Ausübung des Vorkauſs

erſter Rangſtelle eingetragen werden und der Rang rechtes (8 11 ) oder durch Heimfall ( 8 12) erworbene

kann auch nicht geändert werden . Wenn jedoch $St. nicht innerh. eines Jahres nach ſeiner Ein

für ein anderes Recht, das auf der Hšt. ein : tragung wieder ausgegeben hat (8 21 Abſ. 3) .

getragen iſt oder wird, die Rangſtelle nach Geſeß Fals die oberſte LB. von dieſen Rechten

oder durch Vertrag in Betracht kommt wie z. B. der Abſ. 2 und 3 des § 21 keinen Gebrauch

für die Hypothekenbanken , dann gilt die Hšt.: | machen will, ſo fol ſie das dem Reichsarbeits

Eigenſchaft nicht als vorgehende Belaſtung. Rechte, miniſter mitteilen , der innerhalb dreier Monate

die zur Erhaltung der Wirkſamkeit gegenüber dem nach Empfang der Mitteilung verlangen kann ,

öffentl. Glauben des GB. der Eintragung nicht daß die HSt. einem von ihm zu bezeichnenden

bedürfen , bleiben außer Betracht (8 5). Solche Dritten gegen Zahlung ihres Wertes (S 15 ) über

Rechte ſind z. B. bergrechtl. Gebrauchs-, Nußungs- tragen wird.

und Vorkaufsrechte, gewiſſe Renten , in Bayern Belaſtung. Da die St. dauernd einer

die Grundgefädle des Staates und der Ablöſung8s Familie als Wohnung und zur Bewirtſchaftung

kafſe uſm . Die Eigenſchaft als HSt. kann auch dienen ſoll, ſo trifft das Geſ. alle Maßnahmen,

ſchon eingetragen werden , bevor die Wohn- oder um dieſe Zwecke zu ſichern ; das geſchieht durch

Wirtſchaftsgebäude errichtet ſind (8 4 Abſ. 2) . weitgehende Beſchränkungen in der Verfügungs

In das GB. muß auch der Betrag des Kauf: freiheit, insbeſ. iſt die Belaſtung des St. mit

preiſes eingetragen werden, der auf den bloßen dingl. Schulden weitgehend beſchränkt. Zunächſt

Grund und Boden entfällt (8 6 Sak 2). WieWie bedarf jede Belaſtung der HSt. der Zuſtimmung

bereits oben erwähnt , kann auch einem bereits des AG. (S 17 Abſ. 1 ). Hypotheken und Grund

beſtehenden Eigentum , alſo einem Einfamilienhaus | ſchulden tönnen grundſäßl. nur in der Form von

oder einem gärtneriſchen oderlandwirtſchaftl. An- untündbaren Tilgungsſchulden eingetragen werden ,

weſen die Eigenſchaft als &St. verliehen werden Ausnahmen hiervon kann die oberſte LB. zulaſſen .

unter der Vorausſegung, daß es den Anforderungen Wenn die perſönl. Schuld erliſcht, ſo erlöjden

des HSIG . entſpricht. Zu dieſer Verleihung bedarf auch die Hypothet- und Grundſchuld , es entſteht

es eines Antrages des Eigentümers. Dieſe Eigen- alſo keine Eigentümerhypothet oder Eigentümer

ſchaft muß in das GB. eingetragen werden und grundſchuld (§ 17 Abſ .2). Die oberſte LB.kann

zugleich ein AG. , der aber nur eine ſolche juriſt. jedoch auch für die Belaſtung der Hšt. mit Hypo

Perſon ſein kann, die überhaupt & St. ausgeben theken , Grund- und Rentenſchulden eine Ver

kann ; die Eintragung bedarf der Zuſtimmung des ſchuldungsgrenze feſtſeßen. Iſt eine ſolche feſtgelegt,

AG. Eine Eigentumsübertragung findet nicht ſtatt, dann bedarf der Eigentümer für die Eintragung

da der $ St.-er bereits Eigentümer iſt. Aber durch der gen . Belaſtungen nicht der Zuſtimmung des

die Eintragung als pšt. finden alle Beſt. des AG . (8 18 ) . Eine Belaſtung über dieſe Grenze

HSIG. auf ſein Eigentum Anwendung. Erforderl. hinaus bedarf wieder der Zuſtiinmung des AG .,

iſt auch bei dieſer HSt.-Begründung die Vereins außer in den Fällen, in welchen auch ohne Feſt

barung über den Betrag , der als Wert des Bodens leßung einer Grenze jeder Eigentümer ſeine HSt.

i. S. der 88 6 , 15 gilt. (S 25 Ab . 1 und 2 ) . mit Hypotheken und Grundſchulden ohne Zus

Wenn dieſes Eigentum , beidem die Hšt. Eigenſchaft ſtimmung des AG. belaſten kann (1. folg . Abſ.).

eingetragen werden ſoll, mit Rechten Dritter z. B. Die Zuſtimmung zur Eintragung einer Hypo

Hypotheken , Grundſchulden , Rentenſchulden uſw. thek oder Grundſchuldthel oder Grundſchuld – Rentenſchulden ſind hier

belaſtet iſt, ſo beſtimmt die oberſte BB. das Nähere nicht genannt , ſcheiden daher aus — fann der St- er

über die Zuläſſigkeit und Durchführung der Ein: verlangen, wenn die Aufnahme mit den Regeln

tragung . Die Vorſchr. über die Kangſtelle der einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft vereinbar iſt

Eintragung (8 5 ), über das Vorkaufsrecht des und wenn ſie erfolgt a ) zur Tilgung von Er

UG. ( 11) und über die Zwangsverſteigerung werbs :, Herſtellungs- oder Einrichtungsfoſten, b) für

(820) bleiben unberührt (8 25 Abſ . 3). Verwendungen zur Verbeſſerung der St., c) zur

.
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Abfindung von Miterben (§ 17 Abſ. 2). Ebenſo von ihm begründete Anſiedlerſtelle, wenn der

kann der HSt: er die Zuſtimmung des AG. zur Anſiedler fie ganz oder teilweiſe verdußert oder

Eintragung eines Nießbrauchs, einer Grunddienft: aufgibt, oder wenn er ſie nicht dauernd bewohnt

barkeit, einer beſchränkten perſönl. Dienſtbarkeit oder bewirtſchaftet. Dieſe Vorſchr. findet auf eine

oder einer Reallaſt verlangen , wenn ſie mit den øst. von ihrer Eintragung in das GB. an keine

Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft vereinbar Anwendung (8 34 Abſ. 1). Dagegen beſtimmt

iſt und den wirtſchaftl. Beſtand der HSt. nicht § 21 RSiedlc ., daß dem früheren Eigentümer

weſentlich beeinträchtigt oder gefährdet. ein WAR. gegen das Siedlungsunternehmen zuſteht,

Eine Verſchuldungsgrenze kennt auch das bayer. wenn es das erworbene GSt. (zwangsweiſe ent

Geſ. über die Anſiedlung von Kriegsbeſchädigten eignetes Land) nicht innerh. einer Friſt von

in der Landwirtſchaft v. 15. Juli 1916 (Bayer. zehn Jahren für Siedlungszwede verwendet hat ;

AnSG .). Dieſe Verſchuldungsgrenze iſt geſtattet das WAR. iſt innerh . eines Jahres auszuüben

nach Art. 117 Abſ . 1 EG. BOB. und iſt als Belaſtung des GSt. im GB. einzu:

Vorkaufsrecht ( = VRR .). Schon durch die tragen. Dieſe Beſt. des § 21 RSiedlo. findet

Beſchränkung der Belaſtung iſt die $ St. in ihrem entſpr. Anwendung auf die HSt., wenn die Eigens

Beſtand ſtark geſichert ; noch weiter wird ſie es ſchaft als HSt. gelöſcht wird und weder das Land

durch die Beſchränkung in der freien Veräußerung. noch das Reich von der Befugnis des g 21 dieſes

Veräußert derHSt-er die $ St.,wozu er grundſäßlich Gef. Gebrauch macht, d. h . wenn bei einer HSt.,

das Recht hat, dann hat der AG. ein VAR .und deren AG. weder das Reich noch ein land iſt,

zwar für alle Verträge des KSt.-ers, die auf die oberſte IB. innerh. dreier Monate nach Eingang

die Veräußerung derØSt. gerichtet ſind, gleich des Antrages aufZuſtimmung zur Löſchung der

gültig ob die Veräußerung gegen Entgelt oder langt, daß die KSt. dem Lande oder einem von

unentgeltl. erfolgt, ferner für den Verkauf im ihr bezeichneten Dritten übertragen wird (wegen

Wege der Zwangsvollſtreckung oder durch den der weiteren Fälle ſ . o . unter Löſchung ). Wenn

Ronkursverwalter. Auf das VAR. finden die alſo weder das Land noch das Reich von dieſen

98 504, 505 , 508–510, 513 BOB. entſpr. ihren Rechten Gebrauch machen, dann hat der

Anwendung (8 11 Abſ. 1 ). Die Ausübung frühere Eigentümer, dem ſein Grundſtück zwangs

des VAR.-es iſt jedoch ausgeſchloſſen, wenn der Weiſe enteignet wurde, ein WKR. gegen den AG .

☆St.-er die ØSt. an ſeinen Ehegatten oder an unter den genannten Vorausſeßungen und in dem

Perſonen veräußert, die mit ihm in gerader Linie zeitlich begrenztem Umfange.

oder bis zum 3. Grade der Seitenlinie verwandt geimfall (= HF.). Damitdie Zwecke geſichert

oder bis zum 2. Orade verſchwägert ſind. find, die mit der Begründung von St. verfolgt

Das VAR. hat Dritten gegenüber die Wirkung werden, kann der Ac. verlangen, daß ihm die

einer Vormerkung zur Sicherung des Anſpruchs St. einſchl. Zubehör übertragen wird, wenn der

auf Uebertragung des Eigentums (8 14 S. 1,5St-er ſie nicht dauernd ſelbſt bewohnt oder wenn er

vgl . 89 1098 und 883–888 BGB.). Die Rechte, grobe Mißwirtſchaft treibt. Der AG. fann fich

die mit Zuſtimmung des AG. oder die innerhalb auch für andere Falle einen F.-Anſpruch ein

der feſtgeſeßten Verſchuldungsgrenze eingetragen röunien laſſen ( 8 $ 12 , 13) ; auch die oberſte DB.

find,bleiben bei derAusübung des VAR. unbe hat das Recht anzuordnen, daß derHF.-Anſpruch

rührt ( § 14 Saß 2). Als Kaufpreis hat der des AG. für weitere Fälle beſteht (s 22 U6f. 2).

AG. bei Ausübuug des VAR. höchſtens den bei Einſichtl. der Wirkung des HF.: Anſpruches und

Begründung oder Vergrößerung der $St. feſt des Kaufpreiſes und der Nebenleiſtungen gilt das

geſekten Bodenwert unter Hinzurechnung des noch gleiche wie beim VAR .; ebenſo kann der AG.

vorhandenen Wertes der Baulichkeiten und Ver- bei Ausübung des HF.: Anſpruches einen Dritten

beſſerungen zu zahlen ; gemeint iſt hier bloß der bezeichnen , an den der HStrer die $St. aufzulaſſen

Bauwert, nicht der Rentewert; wenn ſich der hat (88 14 , 15 , 16).

Wert des Bodeng verringert hat, ſo iſt dieſer 3 wang8vollſtreďung ( = ZwV.). Die

niedrigereWert hiefürmaßgebend.Nebenleiſtungen, wichtigſte Beſtimmung des Gel.zur Sicherung

zu denen ſich der Käufer der St. verpflichtet hat , des Zwedes der St. iſt die des § 20. Darnas

bleiben bei der Ausübung des VAR. außer Vetracht kann die ZwV. in eine @St. wegen einer perſönl.

(S 15 ). Schuld des &St-ers nicht erfolgen ; ſie iſt unzulaffig,

Der AG. kann bei der Ausübung ſeines VAR. auch wenn der ØSt. der ZwV. zuſtimmt. Nur

einen Dritten bezeichnen, an den der St-er die wenn die Schuld des ØSt.-ers ſchon vor der-

ØSt. aufzulaffen hat (§ 16 ). Die oberſte lB. tann Erwerbung der St-er beſtand, ſo kann innerh.

an $ St., die nicht vom Reich ausgegeben ſind, eines Jahres ſeit dem Erwerbe die ZwV. durch

ein VAR. für andere als den AG. begründen Eintragung einer Sicherungshypothet beantragt

( S 22 Abſ. 2) . werden und erſt, wenn innerh. fünf Jahren ſeit
Wiederkaufsrecht (=WAR.) . Nach § 20 deren Eintragung die Forderung nicht getilgt iſt,

des RSiedIG. v. 11. Aug. 1919 hat das gemeins kann die Zwangsverſteigerung beantragt werden.

nüßige Siedlungsunternehmen ein WAR. für die Darin liegt eine Benachteiligung der Gläubiger,
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die noch größer wird, falls die oberſte LB. eine Zeit vor der Begründung der HSt. erfolgen oder

Verſchuidung8grenze einführt, denn in dieſem Falle wenn die Schuld bereits auf dem Hšt. dinglich

können auch SichHyp. im Wege der ZwV. nicht geſichert war; aber die ZwV. tann nur innerh.

über dieſe Grenzen hinaus eingetragen werden ſechs Jahren ſeit Begründung der HSt. ſtattfinden ;

( § 20) . Zu bemerken iſt, daß die Eintragung nach Ablauf dieſer Zeit iſt ſie ausgeſchloſſen , wie

einer Sichšyp. nur zuläſſig iſt,wenn ein vollſtređb. auch die ZwV. für jede perſönt. Schuld des

Schuldtitel übereinen höheren Betrag alsM 300.- $ St-ers unzuläſſig iſt, die ſeit Begründung der

vorliegt (8 866 Abſ. 3 ZPO .). Abgeſehen von St. entſtanden iſt. Nur ſoweit die HSt. auch

dieſen Ausnahmen für die Üebergangszeit von mit Hypotheken, Grund- und Rentenſchulden unter

6 Jahren von der Begründung einer St. an , gewiffen Vorausſeßungen belaſtet werden kann, hat

iſt jede 3.V. - Zwangsverſt. und Zwangsverw. der Gläubiger allerdings eine dingl. Sicherheit und

für eine perſ. Schuld unzuläffig. Es bedarf kann Befriedigung fich aus der HSt. ſelbft vers

teines Beweiſes, daß eine ſolche weitgehende Siche- ſchaffen.

rung der St. wirtſchaftl. für den St-er von Bandesgeſeßgebung. Wie ſchon aus der

größtem Werte iſt, aber andererſeits muß er bisherigen Darſtellung hervorgeht, ſind der 1.

dauernd des Aredites entbehren , da die HSt. für Geſeßg. in zahlreichen und wichtigen Fällen Vor:

Schulden nicht haftet. Aus dieſem Grunde hatten behalte zur eigenen Regelung der betr. Stoffe

auch die amerikaniſchen HSt. - der Begriff „ HSt. “ gemacht. Einen allgem . Vorbehalt gewährt 8 30 ,

(Homestead) ſtammt aus den V. St. A. — keinen wonach die oberſte LB., ſoweit nicht das Gel. ent.

oder nur einen ganz geringen Erfolg. Db die Entgegenſteht, ergänzende Vorſchr. erlaſſen kann, inga

widlung bei uns eine andere ſein wird, müſſen beſondere über den Inhalt des HSt.-Vertragø,
wir dahingeſtellt ſein laſſen. Auf die ganze wirts Über das Verfahren bei der Ausgabe von St.

ſchaftl. Frage der ØSt. kann ich hier nicht näher und der Eintragung, ſowie über die Regelung

eingehen. der Rehtsverhältniſſe, wenn der AG. die Befugnis

Wenn die HSt. wegen einer Schuld des St-ers zur Ausgabe von St. verliert. Ebenſo kann

aus der Zeit vor der Begründung innerh. der die oberſte LB. anordnen, daß in beſtimmten

Friſt von ſechs Jahren oder wegen einer neuen Fallen - aufgezählt in § 33 – für die Ent:

dingl. Schuld zur Zwangsverſteigerung kommt, ſcheidung von Streitigkeiten andere Behörden als

lo hat der AG . das VRR . Für dieſes gelten die Gerichte zuſtändig ſind und kann das Verfahren

die gleichen Beſtimmungen wie bei dem VAR. regeln. Die Reichsregierung kann mit Zuſtimmung

im Falle einer freiwilligen Veräußerung. Auf des Reichsrats Vorſchr. zur Ausführung erlaſſen ;

die Zwangsverft. felbft finden die Beſt. des Zw06 . nur ſoweit ſie von dieſer Befugnis feinen Gebrauch

Anwendung; insbeſ. die Vorſchriften über die macht, können die oberſten LB.die erforderl. Ausf.s

Sichhyp. (SS 14 , 114 , 128-131, 134 ZmVG .). Vorſchr. erlaſſen. Von beſ. Bedeutung iſt noch

Da aber der AG. der øst. ein VAR. hat, ſo $ 24. Das Landesgeſeß kann Vorſchr. über das

muß der Gläubiger, der die Zwangsverſt. betreibt, Erbrecht hinſichtl. der Hšt. erlaſſen und das Recht

dieſes Recht bei der Abgabe ſeines Gebotes berücks des Erblaſſers, über die HSt. zu verfügen , be

Fichtigen, andernfalls könnte ſeine Forderung ſchränken . Eine beſtimmte Erbfolge hat das HSŁO.

erlöſchen , ſoweit ſie nicht bei der Feſtſtellung des ſelbſt nicht vorgeſehen, ſondern der LGefeßg. weiter

geringſten Gebotes berücfichtigt iſt. Da für die gehende Befugnis eingeräumt über Art. 64 EG .

ŠSt.-Eigenſchaft nach § 4 die Vorſchr. über die BOB. hinaus. Zwedmäßig dürfte die Einführung

Belaſtung eines GSt. mit dem Rechte eines Dritten des Anerbenrechts für die HSt.ſein, ſo wiePreußen

entſprechend gelten, ſo hängt die Erhaltung dieſer durch das Geſ. 0. 8. Juni 1896 das Ånerben :

Eigenſchaft bei der Zwangsverft. davon ab , ob recht bei den Mentengütern und den Anſiedelungs

dieſe Eigenſchaft in dem geringſten Gebote auf: gütern einheitl. geregelt hat. § 35 trifft Beft.

genommeniſt oder nicht. Es iſt anzunehmen, über bereits beſtehende St.

daß der AG. wohl in jedem Falle von ſeinem Mehrere Lånder, wie Sachſen -Weimar-Eiſenach,

VAR. Gebrauch macht ; tut er es nicht, ſo hat Sachſen.Meiningen , Braunſchweig, Anhalt, Lübeck,

er dem Erſteher des GSt. mit der Eigenſchaft Roburg haben in den legten Jahren auf Grund

als $ St. gegenüber unter den Vorausſeßungen der Vorbehalte des EG . BOB. eigene HSIG.

des g 12 gleichwohl das HF- Recht. Da die Hšt. erlaſſen oder vorbereitet. Da nun die neue RV.

ein wirkl. Eigentum iſt und nicht etwa ein Recht in Art. 10 Nr. 4 die Aufſtellung von Grundſägen

an einem Grundſtüđe, ſo bietet die Zwangsverſt. für das HSt.-Weſen als Aufgabe des Reichs an:

keine beſ. rechtl. Schwierigkeiten, wenn auch im genommen hatte, ſo mußte die Reichsgefekgebung

Einzelnen zahlreiche Streitfragen hinſichtl. der zum Erlaß des KStG. ſchreiten. Erwähnen möchte

Eigenſchaft als Št., des VAR . und desWAR. ich noch, daß auch in Bayern die Errichtung von

entſtehen werden. Ihre Erörterung würde eine St. angeregt wurde. Die R. der Abg. hat

beſondere umfangreiche Abhandlung erfordern . in der öffentl. Sißung v . 27. Mai 1918 auf

Wie hervorgehoben kann eineZwV. in eine Grund des Ber. und der Anträge des Abg.

ØSt. wegen einer Schuld des St-ers aus der Frh. v. Freyberg beſchloſſen , die Staatsregierung
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ſei zu erſuchen, im Bundesrat für die Schaffung . 1. Juli 1869 (nicht 1867, wie RX630 . § 462

eines Rahmengeſekes über ØSt.-Recht einzutreten ſagt) iſt nach dem Inquiſitionsprinzip geſtaltet:

und es durch bayer. 26. zu ergänzen. In dieſem Die Finanzåmter haben, ohne dem Legalitäts:

Beſchluſſe ſind die Grundzüge eines Hšt.-Rechtes prinzip des § 152 II StPO. unterſtellt zu ſein

enthalten , auf die hier näher einzugehen nicht (8 443 ), von Amts wegen einzuſchreiten ; fie find

mehr notwendig iſt. Strafverfolgungs- , Unterſuchungs- und Entſchei

Die SS 36 und 37 handeln von der Gebühren : dungsbehörden zugleich . Um ihre genaue Sach-:

freiheit und Gebührenermäßigung. Beſonderes ift | fenntnis zu verwerten , iſt vorgeſchrieben, daß fie

hierzu nicht zu bemerken . unbeſchadet ihrer Befugnis, jederzeit fich der

Niemand wird behaupten, daß das RSto. be- Unterſuchung oder Entſcheidung zu enthalten und

ſonders überſichtl. und klar in ſeinen Beſtimmungen die Sache zum gerichtlichen Verfahren ab.

iſt, was nicht beſonders überraſcht bei der oft zugeben (8 390 ), in dem ſie die Stellung eines

überſtürzten Erlaſſung der außergewöhnl.großen Nebenklägers haben , - grundſäßlich in allen Steuer

Anzahl neuer Geſeke und Verordnungen, die wir ſtrafiachen zur Unterſuchung berufen ſein (3 3361)

faſt alltäglich erhalten. Es fehlt häufig an gründl. und, ſoweit die Steuerbehörden zuſtändig ſind, die

Vorbereitungen , Erhebungen und Durchberatungen. Gerichte und Staatsanwaltſchaften regelmäßig erſt

Die Praxis muß ſich eben damit abfinden. Manche nach einer ſolchen Abgabe der Sache an ſie ein:

Zweifel und Unbeſtimmtheiten können durch die greifen ſollen (3 391 ) .

der LGefeßg . überlaſſene Regelung beſeitigt werden. Sachlich zuſtändig zur Unterſuchung und

Allzu große Hoffnungen hinſichtl. des wirtſchaftl. Entſcheidung iſt das Finanzamt, dem die Ver

Wertes der HSt. möchte ich nicht hegen , obwohl waltung der beeinträchtigten oder gefährdeten

ich an ſich jede geſunde Förderung von Anſied- Steuer übertragen iſt (8 389 I) . Örtlich zu :

lungen begrüße, beſonders wenn bei der Auswahl ſtåndig das Finanzamt, in deffen Bezirk die

der Perſonen nötige Zurückhaltung geübt wird . Steuerzuwiderhandlung begangen oder entdedt iſt,

An alten und neuen Geſeken für Anſiedlungen bei Steuerhinterziehung oder gefährdung auch

fehlt es ja nicht; das RSiedio. , die ErbBVD . dasjenige, dem die Feſtſegung und Einziehung der

und nun das KStG. , wozu noch die Anſiedlungs- Steuer zuſteht (8 393 I), bei Zuſtändigkeit mehrerer

geſeße der einzelnen Staaten kommen , von denen Finanzämter dasjenige, das die Unterſuchung zu .:

ich beſonders die ſehr erfolgreiche preußiſche Renten: erſt geführt hat, vorbehaltlich der Uebernahme

gutsgeſekgebung erwähnen möchte. 3) oder der Uebertragung der Sache an ein anderes

Amt ($ 393 II ; wegen Sachzuſammenhang8 ſ.
9) Vgl. Besi, Anſiedlungsfragen , in den Annalen

d . Deuiſchen Reichs 1916, S. 522 ff. u . 720 ff.
Abſ. 3 daj . ) . Soweit die Staatsanwaltſchaft

auch zur Verfolgung einer Steuerzuwiderhandlung

zuſtändig iſt (SS 387, 390, 391 I, II ) , fann fie

Das Verfahren in Steuerſtrafſachen nachder das Finanzamt um Ermittlung des Sachverhalts

Reichsabgabenordnung v. 13. Dezbr. 1919.
erſuchen (8 391 III).

Die Finanzämter haben zunächſt bei Verdacht

Von Sandgerichtsrat, Profeſſor Dr. Friedrich Doerr

in München
einer Steuerzuwiderhandlung mit Hilfe ihrer Be

amten und Hilfeſtellen oder der Behörden und

Die am 23. Dez. 1919 in Kraft getretene Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienſtes,

RAÚJO . v . 13. Dez. 1919 (RGBI. S. 1993) nötigenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln

regelt in ihrem III . Teil neben dem materiellen ( Beſchlagnahme, Durchſuchung, vorl . Feſtnahine ),

Steuerſtrafrecht (SS 355 ff.) !) unter zugrunde den Sachverhalt zu erforſchen, falls der Beſchul

legung des bisherigen Rechts, insbeſ. des preuß. digte nicht wegen Steuerhinterziehung feſtgenom .

Geſ. d .26. Juli 1897, den Rechtsgang in Steuer- men und dem Richter vorgeführt und die Sache

ſtraſjachen (S $ 335 ff .), der inſoweit, d . h . im
dadurch oder durch ihre jederzeit zuläſſige Abgabe

Geltungsbereiche der RA6g ., an die Stelle des
ſeitens des Finanzamts oder infolge Sachzuſam.

in der StPO. SS 459 ff. geregelten „ Verfahrens menhangs bei der Staatsanwaltſchaft anhängig

bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften über geworden iſt (58 386 I, 389 II , 390 , 391 I, II,

die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle " 392 , 395—406) , und dann zu entſcheiden , d . h.

tritt (RAbgO. § 449). Im übrigen gilt die entweder

SIPO. ſubſidiär (RAbg D. § 385 ) . a) das Verfahren, die Unterſuchung, deren

Das Verwaltungsſtrafverfahren bei Einleitung attenkundig zu machen iſt ( 8 406 II ;

Steuerzuwiderhandlungen “ ( § 356), auch wenn wichtig für die tätige Reue nach § 374 I) , ein :
ſie zugleich in Tateinheit (StGB. 873) ein

zu ſtellen (S$ 4111, 443 ; EinfV . v. 18. Dez. 1919

anderes, nur nicht härteres Strafgeſetz verlegen § 8, 27 IV) oder
SS

(53 387 , 383 I ) , ſowie für das Vergehen des

Bannbruchs i . S. $3 134 , 136 1. Vereinszol6. digten und der „Nebenbeteiligten“ i. S.§ 386 III
b) regelmäßig nach Anhörung des Beſchul

$

1 ) S. darüber Doerr, Steuerſtrafrecht nach der
(Einziehungsintereſſenten und Dritthaftenden) , die

RAbgO . , BayZN. 1920 Nr. 10/11 . ſich (vorbehaltlich der Anordnung des perſönlichen
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Erſcheinen des Beſchuldigten ) auf Grundſchrift: | übung ihres Berufe bei der Beratung in Steuer:

licher Vollmacht vertreten laſſen können. Strafs ſachen begangen haben : Hier ſeßt die Einleitung

beſcheid zu erlaſſen (S8 407-409, 412 I) und einer ſtrafrechtlichen Verfolgung oder, falls die Unter

den Beteiligten zuzuſtellen (§ 394, EinfV . § 9) ſuchung wegen vorſäßlicher Steuerzuwiderhandlung

oder zu verkünden (S 414) . Dieſer muß ab- eingeleitet, aber nur Fahrläſſigkeitsverdacht be:

geſehen von der Entſcheidung über die Koſten gründet iſt , die Fortſegung des Verfahrens vor:

(83 419 f.) – den in § 412 II (entſprechend dem aus , daß im ehrengerichtlichen Verfahren (RAD.

§ 459 II SUPO. ) bezeichneten Inhalt haben und SS 62 ff.) eine Berufspflichtverleßung feſtgeſtellt

darf bloß Geldſtrafe, Einziehung und ihre Erſaß iſt (RABO. § 388) . Gleiches gilt für die zivil

ſtrafe (85 305 II, 412 IV), ſowie Veröffentlichung rechtliche Haftung (8 90 II).

der Verurteilung (8 386 II) , gegen Jugendliche Gegen den Strafbeſcheid iſt binnen einer Woche

außerdem Verweis ausſprechen (8 412 III) , auch nach ſeinernach ſeiner Bekanntmachung entweder Be :

gegen die „ Nebenbeteiligten“ (Einziehungsinter fchwerde an das Landesfinanzamt oder An :

eſſenten und Dritthaftenden ) ergehen (SS 386 III, trag auf gerichtl. Entſcheidung zuläſſig

413) ; andere Haupt- und Nebenſtrafen , nament- (85 215—417) ') ; der Strafbeſcheid ſoll eine Be

lich Freiheits: (auch Erſaffreiheits-) ftrafen, kann lehrung hierüber enthalten ( 412 II). Hat der

nur das Gericht verhängen , weshalb das Finanza geleßliche Vertreter, dem der Straſbeſcheid bei einem

amt in ſolchen Fällen die Sache an die Staats- Beſchuldigten unter 18 Jahren ebenfalls zuzu:

anwaltſchaft abzugeben hat (8 411). Wenn der ſtellen oder zu verkünden iſt ($ 414 II), oder

Beſduldigte die Zuwiderhandlung vorbehaltslos der Ehemann einer beſchuldigten Frau Beſchwerde

einraumt, ſo kann er ſich der in einer Nieder eingelegt und der Vertretene oder die beſchuldigte

ſchrift feſtzuſeßenden Strafe unter Verzicht auf Frau gerichtliche Entſcheidung beantragt oder um

Erlaß eines Straſbeſcheids ſofort unterwerfen gekehrt, ſo iſt die Beſchwerde wirkungslos, wenn

(daher ſog. „Unterwerfungsverfahren “ ), was wie nicht der Antrag auf gerichtliche Entſcheidung zurück

der vollſtredbare Straſbeſcheid einer rechtsträftigen genommen wirð (8 415 II); hat von mehrerenS

Verurteilung gleichſteht ( S$ 410, 423) . Beteiligten ein Teil gerichtliche Entſcheidung bean

Für die Vollſtredung gelten die Vor- tragt , der andere Beſchwerde eingelegt, ſowird leştere

ſchriften über das Zwangsverfahren (SS 298ff. , in der Regel erſt nach rechtskräftiger Erledigung des

424 I, IV) . Stundung und Teilzahlungen ſind gerichtlichen Verfahrens verbeſchieden (8 415 III).

ausdrüdlich vorgeſehen (§ 424 II). Verweiſe erteilt Begen andere Verfügungen der Finanzämter und

das Finanzamt mündlich, gegebenenfalls unter | Landesfinanzämter als Straf- und Beſchwerde
Vorführung des Verurteilten oder Erſuchen eines beſcheide kann der Betroffene binnen einer Woche

anderen Finanzamt8 (8 424 III). Kann eine Beſchwerde an die nächſtobere Behörde einlegen ,

Geldſtrafe oder die Strafe des Werterſakes nicht die dann endgültig entſcheidet; Verfügungen , die
einziehbarer Sachen nicht beigetrieben werden , ſo dem Straf- oder Beſchwerdebeſcheide vorausgehen

hat, da die Finanzämter Erſakfreiheitsſtrafen nicht und ihn vorbereiten ſollen, unterliegen der Be

feſtſeşen dürfen , das Gericht, das für die Eröffnung ſchwerde nur, wenn ſie eine Beſchlagnahme an:
des Hauptverfahrens zuſtändig wäre, auf Antrag ordnen oder andere Perſonen betreffen als den

des Finanzamts, das der Staatsanwaltſchaft die Beſchuldigten oder die Nebenbeteiligten (> 418) .
Aften zur Vorlage an das Gericht überſendet, die Das Finanzamt kann ſeinen Strafbeſcheid gegen

Strafe in Freiheitsſtrafe umzuwandeln ; gegen den Beſchuldigten oder Nebenbeteiligten , der auf

den Umwandlungsbeſchluß iſt ſofortige Beſchwerde gerichtliche Entſcheidung angetragen hat, bis zur
zuläſſig (8 435). Beamte der Finanzämter dürfen Üeberſendung der Atten an die Staatsanwaltſchaft
außerhalb Deutſchlands wohnende Perſonen , von ohne weiteres , ſpäter nur mit Zuſtimmung der

denen eine Geldſtrafe nicht eingezogen werden kann, Staatsanwaltſchaft, nach Beginn der Bauptver:

beim Antreffen im Inland feſtnehmen ; fie müſſen handlung nur mit Zuſtimmung des Antragſtellers,

fie ohne Verzug der Strafvollſtreckungsbehörde nach Verfündung des Urteils erſter Inſtanz über

vorführen ; dieſe hat die Erfaßfreiheitsſtrafe zu haupt nicht mehr zurüdnehmen; die zuläſſige

vollſtređen oder, wenn eine ſolche noch nicht feſt: Zurücknahme ſchließt den Erlaß eines neuen Be

geſegt iſt, die Umwandlung herbeizuführen und ſcheids nicht aus ( 88 414 IV, 426 , 429). Der

die feſtgenommene Perſon ſolange in Haft zu Beſchuldigte oder Neben beteiligte fann ſeinen Antrag

behalten, die auf die Freiheitsſtrafe. underkürzt auf gerichtliche Entſcheidung bis zur Verkündung

anzurechnen iſt ( 9 436) . Wenn jemand als Neben- des Urteils erſter Inſtanz zurü &nehmen, nach Be:

beteiligter für die Geldſtrafe haftet , iſt eine Er ginn der Bauptverhandlung jedoch nur mit Bus

ſaßfreiheitsſtrafe ſtets nur zu vollſtreden, nach- ftimmung der Staatsanwaltſchaft und, falls es

dem das Finanzamt gehört iſt und ſoweit es die

Vollſtreďung beantragt (8 439 I) .
*) Der Antrag auf gerichtl. Entſcheidg. tann nicht

Eine Beſonderheit beſteht für Rechtsan :
bedingt geſtellt werden ; ein bedingter Antrag iſt ebenſo

unwirkſam wie eine bedingt abgegebene Erklärung über

wälte , wenn ſie einer fahrläſſigen Steuerzu. Einlegung oder Rechtfertigung eines Rechtsmittels

widerhandlung verdächtig ſind, die fie in Aus- (RGSt. ød. 54 S. 54).

.
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als Nebentlåger vertreten iſt, auch der Finanzamts ; | (SS 433, 437 IV ), nicht aber an die in Straf

Ausbleiben in der Hauptverhandlung und Nichts beſcheide feſtgeſeßte Strafe gebunden ( 8 434 I).

auftreten eines Verteidigers gilt als Zurü(nahme War die Tat der Strafbefugnis des Finanzamts

( 8 430). entzogen , ſo hebt das Gericht ohne Entſcheidung

Bei Nichtzurüđnahme des Strafbeſcheids oder in der Sache den Strafbeſcheid auf und leitet die

des Antrags legt die Staatsanwaltſchaft die vom Alten an die Staatsanwaltſchaft; gegen den Be

Finanzamt erhaltenen Akten ohne Beifügung einer ſchluß iſt ſofortige Beſchwerde zugelaſſen (8 434 II).

Unklageſchrift dem Vorſigenden der Strafkammer Erhebt dann die Staatsanwaltſchaft Antlage

oder bei Ueberweiſungsſachen mit Zuſtimmung der wegen Steuerzuwiderhandlung, ſo hat das Finanz

Finanzamts dem Amtsrichter vor (S 427,GVG. amt die Rechte eines Nebenklägers, anderenfalls

8 29 in der Faſſung des Geſ. d. 21.Oft. 1917).9) | das Recht, die öffentliche Klage ſelbſt zu erheben

Das Gericht verwirft den Antrag als unzuläſſig, (8 437 I, II) . In dieſem Fade kann die Staats

wenn er nicht rechtzeitig oder rechtsförmlich ge- anwaltſchaft gleichwohl in jeder Lage des Ver:

ſtelt oder wegen eingelegter Beſchwerde nach 8 415 fahrens mitwirken und bis zur Rechtskraft des

wirkungslos iſt; andernfalls hat der Vorſigende Urteils, z. B. durch Einlegung eines Rechtsmittels,

(oder der Amtsrichter) die Bauptverhandlung die Verfolgung übernehmen, worauf das Finanz:

anzuberaumen, die nach den Vorſchriften der amt wieder zum Nebenkläger wird ; fie muß ſtets

SIPO. vorbereitet und abgehalten wird (S$ 428,4) die Ladungen zur Hauptverhandlung bewirken und

385). Hat der geſekliche Vertreter eines noch nicht darin vertreten ſein, auch von allen Entſcheidungen

18.Jahre alten Beſchuldigten die gerichtliche Ent: Renntnis erhalten (8 437 III).

ſcheidung beantragt, ſo iſt auch der Beſchuldigte Eingezogene Gegenſtände find dem Finanzamt

zu laden ; ſein Erſcheinen fann erzwungen werden. auszuhändigen (8 439 II); mit der Rechtskraft

Der geſebliche Vertreter kann ſich durch einen mit des Erkenntniſſes geht das Eigentum daran auf

ſchriftlicher Vollmacht verſehenen Verteidiger vertre: das Reich über, dem auch alle Geldſtrafen zu :

ten laſſen ( 8 431 I) . Sit der geſeßliche Vertreter aus- fließen (SS 425, 440 ; vgl. § 380). at das)

geblieben und nicht vertreten , aber der Beſchul- Gericht erkannt, daß die Verurteilung auf Koſten

digte erſchienen , ſo wird verhandelt ; bleibt auch des Verurteilten bekanntzumachen ſei, jo be

dieſer aus, ſo gilt der Antrag als zurüdgenommen ſtimmt das Finanzamt die Art der Bekannt:

(3 431 II). Niederſchriften , die ein Finanzamt machung (8 439 III). Zu den Koſten des

unter Zuziehung eines Schriftführers aufgenommen Verfahrens gehören auch die notwendigen Aus

hat , können wie richterliche Protokolle in der Haupt- lagen des Finanzamt: (8 441 ; vgl . § 422).

verhandlung verleſen werden (8 406 a. E. , ŠIPO. Das Landesfinanzamt kann die den Finanz

89 248-254) . ämtern im geriditl. Verfahren zuſtehenden Be:

Entſcheidungen des Gerichts ſind dem Finanzamt, fugniſſe anderen Behörden oder beſtimmten Be

das nach Beantragung gerichtlicher Entſcheidung amten übertragen (§ 442). Ueberleitungsvor:

oder nach Erhebung der öffentlichen Klage durch die ſchriften für anhängige Steuerſtrafſachen enthalten

Staatsanwaltſchaft dieRechteeines Nebentlågershat, SS 12, 27 f. EinfV. d. 18. Dez. 1919.

bei Ablehnung ſeitens der Staatsanwaltſchaft die

öffentliche Klage wegen Steuerzuwiderhandlung auch

ſelbſt erheben kann, immer zuzuſtellen, auch wenn

es bei der Verkündung vertreten war; erſt mit die Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit.

der Zuſtellung beginnen für es die Rechtsmittel: Bon D. Øermannseder, II. Staatsanwalt in München.

friſten ; für Reviſionsanträge und für Erklärungen

auf ſolche hat es einen Monat Friſt (88 432, 437).
Das vielbeſprocheneRG. v . 17. Auguſt 1920

Das Gericht iſt hinſichtlich der Frage , ob ein
betr . Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit (auf

Steueranſpruch beſteht, ob undin welcher Höhe Art. 106 RV. beruhend) iſt, ſoweit es nicht in
ein Steueranſpruch verkürzt oder ein Steuervorteit Einzelfällen ſchon früher wirkſam wurde (§ 20 ) am

zu Unrecht gewährt iſt, an die Entſcheidung des
1. Oftober 1920 in Araft getreten . ") Für die

Reichsfinanzhofs, die gegebenenfalls einzuholen iſt Reichswehr u . Reichsmarine ſinddazu am 3. Sept.

1920 u . 25. Auguſt 1920 Ausführungsbeſtim

mungen ergangen (Heere&VBI. 799 u . Bayer.
.) Es iſt notwendig, darauf hinzuweiſen, daß nach

SIA. Nr. 233/20 ). Das bayer. Juſtizminiſterium
Art. III Abſ. 2 des Oef. v. 21. Oft. 1917 dieſes mit

Ablaufeines Jahresnach Beendigung des Krieg 8= | hat am 5. Oktober 1920 eine Bet. zur Ausführung

zuſtandes, wenn die Geſebgebungdieſe Friſtnicht erlaſſen (BayerAusfB .). Bei der Bedeutung des

verlängert, von ſelbſt außer Kraft und die hierdurch Gefeßes und der ſicherlich nicht geringen Zahl der

geänderten oder aufgehobenen Vorſchriften in ihrer

früheren Faſſung wieder in Araft treten.
an die bürgerl . Gerichte übergehenden Mil.-Straf:

- Ueber das Abweſenheitsverfahren vgl. ſachen dürfte eine kurze Zuſammenſtellung des nun:

$$ 428 III, 438 ; SIPO. 88 318, 320-326. Troß der mehr geltenden Verfahrens und der beſonders wich

Möglichkeit, diß auf Gejangnis erfannt wird, fann

das gerichtliche Verfahren gegen einen Abweſenden ſtatt. ) S. insbef. Dieß in dieſer Zeitſchr. 1919 S. 376

finden. und Nachr. der 23. 1920 Nr. 7 .
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tigen Uebergangsbeſtimmungen nicht unerwünſcht kann auch durch den Standort begründet werden,

jein . dem der Truppenteil des Beſchuldigten angehört(8 5 ).

Vom 1. Oktober 1920 an find nunmehr In Militärſtrafſachen haben auch milit.

alle Militärperſonen im Geſek Angehörige der Stellen gewiſſe Rechte u. Pflichten der Mitarbeit.

Wehrmacht genannt - den allgemeinen Vorſchriften Die militäriſchen Vorgeſekten des Beſchuldigten

über die Zuſtändigkeit der Gerichte u . das Straf: find den Hilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft

verfahren unterworfen (8 3) . Aufrechterhalten iſt gleichgeſtellt (3 9 III u. GVG. & 153), fie find

die Militärgerichtsbarkeit jedoch in Kriegszeiten u . zur Rechtshilfe verpflichtet, dürfen aber ohne Er:

für eingeſchiffte Angehörige der Reichsmarine ſuchen nur die keinen Aufſchub gefiattenden Unter:

nicht aber für etwa eingeſchiffte Angehörige der ſuchungshandlungen vornehmen . Anzeigen u. Straf

Reichswehr (8$ 1, 24) – ferner inſoweit , als eine anträge können auchbeidem Diſziplinarvorgeſekten

ſtrafbare Handlung nach § 3 EG. MSIGB. i . angebracht werden (8 6 ). Soweit er die Hand

d. F. des Geſ. v. 25. April1917 Art. II (ROBI. 381) lung nicht ſelbſt diſziplinariſch fühnen kann u.

diſziplinariſch geahndet werden kann (8 7). Die will, muß der Vorgefeßte die Staatsanwaltſchaft

Entſcheidung darüber, ob Diſziplinarbeſtrafung oder in dringenden Fällen den Amtsrichter von

erfolgt oder ein Gerichtsverfahren einzuleiten iſt, der Anzeige oder einem ſonſt zutage getretenen

ſtehtim allgemeinen dem milit. Diſziplinarvorge- Verdacht einer ſtrafbaren Handlung fofort benach

ſekten zu ; nur wenn ein dem Täter Untergebener richtigen und wenn nötig einen Tatbericht beifügen .

oder eine nicht der Wehrmacht angehörige Perſon Die höhere Kommandobehörde des Beichuls

verlegt worden iſt, ſteht es im Ermeſſen des digten – D. i . das Reichswehrminiſterium , die

Staatsanwaltes, welcher Weg eingeſchlagen werden Gruppenkommandos, die Wehrkreiskommandos,die

jou . Ueberweiſt er die Straftat der diſziplinären Ravalleriediviſionen u. die Kommandos derMarine.

Ahndung, ſo hat er den Verlegten zu verbeſcheiden ſtation der Oſt- u . Nordſee hat der bürgerl.

u. dieſer – nicht aber auch der Beſchuldigte Strafvollſtreckungsbehörde gegenüber ein Recht auf

kann dagegen binnen einer Woche die Entſcheidung Mitteilung von der Einleitungeines Strafverfahrens,

des Landgerichts anrufen . Durch dieſe Änrufung der Eröffnung des Hauptverfahrens u. der An

des Gerichtes wird natürlich das Beſchwerderecht leßung einer Hauptverhandlung gegen Angehörige

des Verlegten nach 8 170 SIPD. in keiner Weiſe der Wehrmacht (s 8) . Bei milit. Verbrechen oder

berührt . Läuft bei einer Behörde eine Anzeige Vergehen iſt der höheren Rommandobehörde der

über eine Straftat ein , die auch diſziplinär ahnð- Beſchluß über Ablehnung der Strafverfolgung oder

bar iſt, ſo hat ſie ſofort dem Diſziplinarvorgeſeßten Einſtellung des Verfahrens zuzuſtellen , was auch

Nachricht zu geben . Dieſer hat ſtets das Recht, durch Zuſendung der Aften erfolgen kann. Die

gerichtl. Aburteilung zu verlangen ; ſolche muß höhere Rommandobehörde hat das Recht der Bes

erfolgen , wenn das Hauptverfahren bereits er- ſchwerde nach § 170 StPO. (8 8 II, III).

öffnet iſt. Ein neues behördl. Drgan tritt in der Perſon

Das Geſ. erläutert in 8 6 II den neuen Be- der Heereg- u. Marine-Anwälte u . ihrer Sekretäre

griff der „ Militärſtrafſachen “ u . ordnet für dieſe auf (83 15–18). Erftere find rechtskundige, nicht„

mit Rückſicht auf die beſonderen Verhältniſſe der richterl. Beamte (Berater der militariſchen Vor

Militārperſonen u . des milit. Dienſtes verſchiedene geſegten in Straf- u . Diſziplinarſachen ) u. können

Aenderungen des bisherigen materiellen u . formellen an Stelle eines Rechtsanwaltes den Antrag der

Rechtes an . Das MitStGB. bleibt i. d. F. des höheren Kommandobehörde auf gerichtl. Entſchei

RG. 0. 25. April 1917 aufrechterhalten . Die dung nach § 170 SIPO. unterzeichnen . Seeres.

Strafe des ſtrengen Arreſte8 wird jedoch abgeſchafft anwälte u. Sefretåre find auch zuſtändig zur

u . durch mittleren Arreſt erſekt (§ 1 II und Mil.. Aufnahme von Protokollarerklärungen über Eins

StGB. SS 19 , 24 , 25). legung (nicht aber Verzicht oder Zurüdnahme

Þinſichtl. der fachl. Zuſtändigkeit ($ 4) iſt vgl. Äus Beſt. zu § 11) u . Rechtfertigung von

beſtimmt, daß alle mit Arreſt bedrohten ſtrafbaren Rechtsmitteln , don Anträgen auf Wiedereinſeßung

Handlungen zur Zuſtändigkeit der Schöffengerichte in den vorigen Stand , Wiederaufnahme des Ver

gehören, ferner daß die Straffammern auch über fahrens, Einſpruchseinlegung (nicht Verzicht oder(

die mit Gefängnis oder Feſtungshaft von mehr Zurücknahme). Mit Au8nahme der Reviſions

als 5 Jahren bedrohten ſtrafb. Handlungen, alſo anträge u. ihrer Begründung können dieſe Erkla:

Verbrechen i . S. des § 1 MilStGB. , ſowie über rungen auch zu Prototol des Diſziplinarvorgeſeßten

das Verbrechen des milit. Diebſtahls nach § 138 II oder des mit der Aufſicht über ein Gefängnis

MilStGB. zu urteilen haben . Das Reichsgericht betrauten Difiziers oder Beamten abgegeben werden

iſt auch zuſtändig für das Verbrechen des gegen (§ 11 I). Die Friſten werden in allen dieſen
das Reich gerichteten Kriegåverrats . Für die Fällen mit der Aufnahme des Protokols ge

Bemeſſung der fich im übrigen nach dem GVG. wahrt (8 11 II) .

richtenden ſachl. Zuſtändigkeit bleibt die nach § 53 Als Verteidiger können auch Offiziere uder
MilStGB. mögliche Erhöhung der Strafe auf das gewählte Vertreter der Soldaten (vgl. Au8|VD.

Doppelte außer Betracht. Die örtl. Zuſtändigkeit über Bildg. einer vorl. Reichswehr § 4 (RGBI.

f
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1919 S. 297] u . Bayer. MilVBI. 1919 S. 442 ff.) , der Eröffnungsbeſchluß durch dieſe militärgerichtl.

ſowie die Sekretäre der Beeresanwälte auftreten Verfügungen erſeßt. In den Fällen des g 29

(8 10) . GVG. i. 8. F. d. 21. Oktober 1917 kann der

In Militärſtrafſachen kann auch in Zukunft Staatsanwalt durch Ueberſendung der Alten u .

wie bisher nach § 176 Nr. 3 MilSIOD. beim Antrag die Zuſtändigkeit des Schöffengerichts be:

Verdacht einer ſtrafbaren şandlung die Verhaftung gründen (3 19 II).

dom Geſichtspunkt der Aufrechterhaltung der milit. Größere Schwierigkeiten machte die Regelung

Diſziplin erfolg n (§ 9 ), die aus dieſem Grunde der Zuſtändigkeit u. des Verfahrens in militar

verhängte Unterſuchungshaft muß aber auf die gerichtl. Strafſachen, die im Zeitpunkt des Ueber

Strafe voll angerechnet werden u das Gericht hat gangs auf die bürgerl . Gerichte in höherer Inſtanz

nach Ablauf je eines Monats zu prüfen, ob die anhängig ſind . Bei der Löſung dieſer Aufgabe

Verhaftung aufrecht zu halten iſt. Wird ein An: waren möglichſte Einfachheit und Zwedmäßigkeit

gehöriger der Wehrmacht feſtgenommen, ſo iſt der ausſchlaggebend u. ſo kam es zu Beſtimmungen,

vorgeſeßten Dienſtbehörde underzügl. Nachricht zu die ſich in den Rahmen des gewohnten Prozeßs

geben. rechtes nur ſchwer einfügen.

Die Rev. kann auch darauf geſtüßt werden , Iſt ein militärgerichtl. Urt. angefochten, ſo

daß eine allgemeine milit . Dienſivorſchrift nicht muß unterſchieden werden : Bei ſachl. Zuſtändigkeit

oder nicht richtig angewendet worden iſt ( § 11 III) des Schöffengerichtes in I. Inſtanz tritt an die

Beſondere Beſtimmungen über die Erklärung eines Stelle des Oberkriegsgerichtes die Straftammer als

Abweſenden als fahnenflüchtig trifft § 12 . Gericht II . Inſtanz, für das Verfahren ſind die

Die Strafvoaſtreďung erfolgt im allgemeinen Vorſchriften der StPO. über Berufung gegen

auch gegen Angehörige der Wehrmacht durch die ſchöffengerichtl. Urt. maßgebend (S 19 IV ). In

bürgerl. Gerichte; § 15 u. teilweiſe § 45 Mil- den übrigen Fällen (§ 19 III) tritt an die Stelle

SIGB. ſind daher aufgehoben (§ 13). Arreſt u . des Reichsmilitärgerichtes das Heichsgericht, an

andere Freiheitsſtrafen von nicht mehr als 6 Wochen Stelle des Oberkriegsgerichts die Straftammer, das

werden auf Erſuchen der bürgerl. Strafvollſtrek: Schwurgericht oder das Reichsgericht, je nachdem

kungsbehörde die Bayer. AusfB. ſchreibt die die ſachl. Zuſtändigkeit dieſer Gerichte in I. 3n

Stellung ſolcher Erſuchen auédrüdl . vor – vonvon ftanz gegeben wäre . Die an Stelle des Oberkriegs

den Militärbehörden vollſtrect, ſolange die Ver- gericht8 tretenden Gerichte entſcheiden aber nach den

urteilten Militärperſonen ſind. Ungeachtet der Vorſchriften des Verfahrens I. Inſtanz, ledigl. mit

Vodſtreďung der Freiheitsitrafe durch die Militår dem Abmaße, daß nur inſoweit verhandelt werden

behörde bleibt aber die Staatsanwaltſchaft darf, als das Urteil angefochten iſt (vgl. Begr. zu

die zuſtändige Strafvollſtredungsbehörde (Bayer. 8 16 des Gefeßentw. , äktenſtück 2525 der Nat.:

AusfB. III 3 ). Die Badung zum Strafantritt Veri . ), daß das militärgerichtl. Urteil zu verleſen

ſowie regelmäßig auch die Vorführungen haben u. eine reformatio in pejus bei Anfechtung nur

durch Erſuchen der Militärbehörden zu erfolgen von ſeiten des Angellagten oder zu ſeinen Gunſten

(Bayer. AusfB. III 1 , 2) , bei Einziehung von in ausgeſchloſſen iſt. Statt des Schmurgerichte iſt

militäriſchen Gebäuden befindl. Gegenſtänden iſt die Straftammer zuſtändig, wenn das angefochtene

die Militärbehörde um Beiſiand zu erſuchen (Bayer. Urt. nur in der Straffrage angegriffen iſt.

AusfB. III 4). Wurde die Berufung gegen ein kriegsgerichtl.

Ju Zukunft können auch Angehörige der Urt. nicht in der vorgeſchriebenen Form oder Friſt

Wehrmacht zum Amte eines Schöffen u. Ges eingelegt, ſo wird das Verfahren durch Beſchluß

ſchworenen zugezogen werden § 3 II mit GVG.des nach den oben angeführten Beſtimmungen

8 34 3. 9 u . $ 85 II. Die Strafen wegen Nicht: zuſtändigen Gerichtes eingeſtellt, die Entſcheidung

erſcheinens eines Zeugen oder Sachverſtändigen, kann aber auch der Hauptverhandlung vorbehalten

wegen Verweigerung eines Zeugniſſe8 oder Guts werden ; gegen den Beſchluß iſt ſofortige Beſchwerde

achtens können auch gegen Angehörige der Lehr- zuläſſig. Dieſe Einſtellung iſt in dem Sinne zu

macht ohne weitere8 dom bürgerl. Gerichte ver- verſtehen , daß nicht das ganze Strafverfahren eins

hängt werden , die Vorführung erfolgt aber nach geſtellt wird , ſondern nur das auf die Berufung

wie vor nur durch Erſuchen der Militärbehörde hin eingeleitete Verfahren , ſo daß alſo das trieg8

(8 14) . gerichtl. Urteil aufrechterhalten bleibt u . die

Von großer Bedeutung find die Ueber: Rechtskraft erlangt. Dadurch wird das gleiche

gangsbeſtimmungen. Die bei den bisherigen erreicht wie auf dem Wege des § 360 SIPD.,

Militärgerichten noch anhängigen Verfahren gehen der hier nicht gangbar iſt, weil das Gericht erſter

in der Lage, in der ſie ſich befinden, auf die Inſtanz, von welchem das angefochtene Urt. erlaſſen

bürgerl . Behörden u. Gerichte über (3 19). Sit wurde, nicht mehr beſteht . Eine beſonders glüdl.

bereits im militärgerichtl. Verfahren Anklage er: Faſſung kann bieſe Anordnung der Einſtellung

hoben (Anklageverfügung des Gerichtsherrn nach allerdings nicht genannt werden . Wurde die Ent

88 250, 254 MIŠIGD.) oder eine Strafver- ſcheidung der Hauptverhandlung vorbehalten, ſo ift

fügung zugeſtellt (8 349 MilSIGO .) , ſo wird beim Mangel der geſeßl. Formu. Friſt der
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Berufung , ſoferne die Gerichte nach den Vor- | iſt. Zuſtändig zur Bewilligung einer Bewährung8:

ſchriften I. Inſtanz zu entſchei den haben, das friſt und zu den weiteren Entſcheidungen nach

Verfahren gemäß § 259 StPO. durch Urt. ein- dieſer Bek. iſt bei militärgerichtl. Urt. ſtets die

zuſtellen, weil eine icon – ir folge der fehler:irifolge der fehler. Straftammer des Landgerichts, in deſſen Bezirk

haften Berufung rechtskräftig abgeurteilte Sache die Strafe vollſtredt wird oder vollſtređt werden

vorliegt (vgl. Begr. zu § 16 des Gefeßentw . ) . müßte (Bayer.AusfB. IV ). Dieſelbe Straffammer

Üeber Anträge auf Wiederaufnahme eines trifft die nach 88 490-493 SIPO. notwendig

durch rechtskräftiges militärgerichti.Urt.geſchloſſenen werdenden Entſcheidungen , ihr Gerichtsſchreiber

Verfahrene entſcheidet ohne Rüdſicht auf jachl. erteilt auch die Vollſtređbarkeitsbeſcheinigung nach

Zuſtändigkeit das Landgericht, in deſſen Bezirk der $ 483 I SIPO. (3 23). Die Zuſtändigkeit des

Verurteilte . 3. des Antrags wohnt oder fich Amtsgerichts iſt alſo in allen dieſen Fäden aus

aufhält. Mangels Wohnſißes oder Aufenthalts im geſchaltet.

Deutſchen Reich beſtimmt das Reichsgericht das 89 26 u . 27 regeln die Rechte u . Pflichten

zuſtändige Landgericht (S 20 I). Wird die Wieder: der bisherigen Militarjuſtizbeamten.

aufnahme u. die Erneuerung der Fanptverhandlung Auch dieſes Geſek, nach Aufbau, Form u.

angeordnet , ſo muß das Landgericht zugleich das Inhalt ein echtes Zvangsprodukt der jeßigen Zeit,

Bericht bezeichnen, bei dem die Hauptverhandlung wird in der Praris zu manchen Zweifeln u. Streit

ſtattfinden ſoll. Die Bezeichnung dieſes Gerichtë fragen Anlaß geben . Mögen die ordentl. Gerichte
erfolgt aber durch das Reichsgericht, wenn das bei Behandlung der Militärſtrafſachen ihre bisher

angefochteneUrt. in einer höheren Juftanz ergangen ſtets erprobte Änpaſſungsfähigkeit an alle Verhält:
war ( 20 II). niffe aufs neue beweiſen !

Die Geſeße überEntſchädigung derim Wieder

aufnahmeverfahren freigeſprochenen Perſonen u.

Entſchädigung für unſchuldig erlittene Unterſuchung8: Fideikommiſſe und Sompleplaſten.

haft ſind mit Rüdjicht auf die im militärgerichtl. Bon Finanzaſſeſſor 3. Heiter in Regensburg .

Verfahren Verurteilten entſprechend abgeändert I. Die Neuregelung des Fideikommißweſens

(88 21 , 22). Die Anſprüche find beim Staats: in Bayern ) verfolgte den Grundgedanken , das

anwalt des Wohn- oder Aufenthaltsortes geltend FRVermögen von ſeiner rechtlichen Gebundenheit

zu machen, die Entſcheidung trifft das Landgericht. zu befreien und in den allgemeinen Rechtsverkehr

Mangels Wohn- oder Aufenthaltsortes im Reich einzuſtellen (Begr. S. 382). Mit der rechtlichen

wird das zuſtändige Landgericht vom Reichsgericht Freimuchung, der Aufhebung der Aufſicht der

beftimmt. FRGerichte, der Schaffung der Möglichkeit noch

Die Strafvollſtreckung aus den vor dem in der erſten Hand das FRGut zu teilen ( § 2 AV.),

1. Dltober 1920 ergangenen militärgerichtl. Urt. endlich mit dem Zwede der Freimachung von An:

erfolgt ebenfalls durch die bürgerl. Behörde u. ſiedelungsland zur þebung des kleinen und mitt

zwar in Bayern ſtets durch die Staatsanwaltſchaft, leren bäuerlichen Beſited (Begr . S. 379, RSiedIG.

auch wenn die Aburteilung zur Zuſtändigkeit der v. 11. Aug. 1919 , RGBI. Š. 1429) entfiel aber

Schöffengerichte gehören würde (Bayer. Ausf . auch die bisher in der fideifommiſſariſchen Ges

III 5 , 6 ). Auch die vor dem 1. Ditober 1920 bundenheit liegende Sicherheit für die Schulden

in einer militar. Strafanſtalt bereits begonnene und Baſten des Gutes .und Baſten des Gutes. Demzufolge ſchuf der

Vollſtreckung einer Freiheitsſtrafe obliegt der Gefeßgeber in AV. 23 ff. verſchiedene Schußvor:

bürgerl. Behörde, fie kann aber aus wichtigen ſchriften für die FRGläubiger und ſonſtigen Bes

Gründen in der milit. Anſtalt bei Zuſtimmung teiligten (8. B.Hypothefgläubiger, FR Beamteuſw.),,

der Militärbehörde fortgeſegt werden (Bayer. die als ausreichend für deren Intereſſen erſcheinen.

AusfB. III 7 ). Reine Beſtimmungen ſind jedoch in den AV .

Hinſichtl. des Begnadigungsrechtes iſt zu unter: vorgeſehen bezüglich der Haftung der ehem . Fidei.

idheiden : Fit das militärgerichtl. Urt. in der Zeit kommiſje für die ' ſog . Romplexlaften , wie

B. 1. Ditober 1919 bis 30. September 1920 er: folche zahlreich auf den Fideikommiſſen und dem

gangen , ſo ſteht das Begnadigungsrecht dem Reichs- ſonſtigen Großgrundbeſitz ruhen. ) Vermutlich er:?

präſidenten zu, darauf bezügl. Geſuche find deshalb ichien eine allgemeine Regelung dieſer Frage nicht

der Militärbehörde zur weiteren Behandlung zu tunlich wegen ihrer Verwideltheit und insbeſ. wegen

überſenden . Hinſichtl. einer vor dem 1. Oftober. der rechtlichen Eigenart der einzelnen Komplex:

1919 erfolgtenmilitärgerichtl. Verurteilung u . aller laſten , die je eine beſondere Unterſuchung ihrer

nach dem 30. September 1920 ergehenden Ver 1) Gef. v . 9. Mai 1918 (GVBI. S. 287 ), § 12 des

urteilungen von Militärperſonen wird das Be
vorl . StOro . des Freiſtaats Bayern v . 17. März 1919

gnadigungsrecht nach den allgem . Vorſhriften von (GVBl. S. 109), Gef. d . 28. März 1919 (GVBI. S. 114 ),
der bayeriſchen Staatsregierung ausgeübt, ſoweit Geſ. v . 14. Juni 1919 (OVBI. S. 291 ), BO. des Oes

die Verurteilung von bayeriſchen Gerichten erfolgte.
ſamtmin. v . 26. Sept. 1919, GVBl. S. 647, tünftig

als AB. bezeichnet und Begr. in 3MBI. 1920 S. 359

Dasgleiche gilt für die bedingte Begnadigung. (Begr.). 1. Hiezu ungnerin Baygir. 1919 S. 367 ff..
für welche die Bet. v. 11. Juli 1919 maßgebend *) Ungner in Bay3FM . 1920 S. 40.
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Hechtsnatur erfordern , ſo vor allem dahin, ob fie Sammelbegriff „ Romplexlaſten “ kein Begriff von

öffentlichrechtliche oder privatrechtliche Laſten ſind, Verbindlichkeiten gleicher rechtlicher Art iſt. Die

ferner ob ſie mit dem Gutskompley nur als ſog. Merkmale dafür, ob eine Verbindlichkeit dinglich,

„ Zuſtandsobligationen “ verbunden ſind, derart, alſo auf dem Grundbeſiß radiziert, oder bloß

daß der jeweilige FRBefißernur perſönlicher Zuſtandsobligation ift. der der Verpflichtete

Schuldner der Laſt iſt, oder ob ſie auf dem Guts durch die Beſikverhältniſſe beſtimmt wird, können

befiß dinglich geſichert ſind. Der Ausdruck Rom: nur im einzelnen Falle und nur aus der geſchicht

plețlaſten – ,,einer der nebelhafteſten Begriffe, lichen Entwidlung der Verbindlichkeit heraus feft

die in der Verwaltung herumſpuken, ein Begriff, geſtellt werden . 9)

den man leichter fortwünſcht als fortſchafft“, 9) Aus der Zuſchrift des Staatsm. d. 3. für

unfaßt eine Anzahl ungleichartiger Rechtsver- Airchen- und Schulangel. v . 27. April 1902 an

pflichtungen. Als ſolche — wie ſie meiſt bei größeren das Präſ. der R. d. RR. über das Ergebnis

Gutskomplexen (daher ihr Name) vorkommen der bezüglich der Romplexlaften getroffenen Er

ſind zu bezeichnen die Reichniſſe an Pfarrer, hebungen 1 ) iſt für die Frage beſonders wichtig

Lehrer und Kirchendiener, ferner gewiſſe Leiſtungen die Zuſammenſtellung derauf Grundvon Kom

und Beiträge zu den Beſoldungen von Kirchen- plexlaſten erfolgenden Leiſtungen von Standes

und Schuldienern in Geld , Naturalien , Wohnung, und Gutsherrſchaften. Der jährliche Geld

Bewährung des Tiſchtitels und endlich die aus wert dieſer Daften beträgt

dem Patronatsrecht ſich ergebenden Verpflichtungen, a ) für Leiſtungen zur Beſoldung von Geift

worunter die Baulaſt wieder die wichtigſte iſt. 4) lichen : 109 848.84 M ,

Die Ablösbarkeit der Romplexlaften war Gegent: b) für Leiſtungen zur Beſoldung von Lehrern,

ftand eingehender, aber ergebnisloſer Verhands Chorregenten , Organiſten , Kantoren und Mesnern :

lungen des bayer. Landt. in den Jahren 1876 42 499.35 M.

und 1898 ; ein bei den gegenwärtigen LandtVerh . c ) für Leiſtungen an Kirchen und Wohltätig

über Aufhebung der Bodenzinſe geſtellter Antrag keitsanſtalten : 4503.05 M,

auf ſofortige Ablöſung der Komplexlaſten wurde d) für Leiſtungen an Gemeinden : 3214.39 M.

ebenfalls wieder zurüdgezogen. (MNN. 0. 21. Mai Siebei ſind die auf Rompleylaften beruhenden

1920 Nr. 206). Eine befriedigende Klärung ihrer Bauverpflichtungen nicht berüdſichtigt, die den

Rechtsnatur gelang auch nicht bei dieſen Verhand wichtigſten Poſten darſtellen . Auch die eben auf

lungen, deren Schwerpunktja die Ablöſungsfrage gezählten meiſt in natura zu gewährenden Lei

war.5) So iſt in der Petition des Vereins der ſtungen (z. B. Beſoldungsholz) ſind zum ſeiner

bayer. Standesherrn vom 10. Jan. 1868 u . a. zeitigen Geldanſchlag eingefekt worden und haben

darauf hingewieſen, daß die größeren Beſoldungs- ģei den derzeitigen Geldverhältniſſen eine weſent

beiträge ſowie auch die Baulaſten keine ding : lich höhere finanzielle Bedeutung. Das Intereffe

lichen , ſondern perſönliche Belaſtungen ſeien, der aus dieſen Verpflichtungen Berechtigten an

welche die gegenwärtig Verpflichteten als Geſamt: einer Sicherung der Leiſtungen insbeſ. durch Radi:

rechtsnachfolger der Stifter und Klöſter zu leiſten zierung auf den FKGrundſtücken nach Auflöjung

hätten . 6) Bei den LandtVerh . im Jahre 1876
der Fideikommiffe iſt daher verſtändlich. Nach:

šußerte ſich Kultusminiſter Dr. Luß hahin , daß dem die AV. keine Regelung in dieſer Hinſicht

es ſich in den meiſten Fällen um Leiſtungen handle, getroffen, bleibt nichts übrig, als die rechtliche

von denen man nicht beweiſen könne, daß fie auf Natur der einzelnen Komplektaſten und die Frage

Grund und Boden beruhten . Bei den Ver
der perſönlichen und dinglichen Haftung im be

handlungen im Jahre 1898 endlich wollte Abg. ſonderen Falle zu unterſuchen .

b. Langhans die komplexlaften als Verbindlichkeiten
II . Zunächſt ſollen die ſog. Reichniſſe, das

nach Änalogie der Reallaſten erklären , die bei find Pflichtzahlungen und Lieferungen an Pfarrer,

Gutszertrümmerungen ſich nicht pro rata ver

teilten . 8) Man wird dieſen Aeußerungen nicht
weltliche Kirchendiener und Lehrer zu ihrem Lebens

weit gehende Bedeutung beimeſſen dürfen , Dienſtleiſtungen behandelt werden. 1.) Dieſe Reich
unterhalt und zur beſ. Vergütung beſtimmter

einmal, weil damals Gauptſrage die Ablöſung niſſe tommen unter folgenden Bezeichnungen vor:

war, und dann , weil, wie ſchon erwähnt, der Kirchtrachten, Läutgarben, Kirchengeld, Läutgeld,

9) BIAdmPr. 48 S. 122, 49 S. 277 .

3 , ,
°) Bladm Pr. 48 S. 125 .

5 Meurer, Bay . Pfründerecht, 1901, S. 429 , 10) BIAdmør. 52 S. 278 ff.

431, 437, 598. (Bd. II). "1) Meurer II S. 410 Biff. I, S. 444, Arid, Bands
5) Meurer II S. 42977 ; Bradm Br. 48 S. 122ff, buch f . d pfarramtl . Geſchäftsführung, I, 2. Aufl.

49 Š 274 ff., 295 ff ., 302 ff ., und die Zuſchrift des S. 522 (Pfarramtsverwaltung), III , 4. Aufl. S. 146

Staatsm. d . J. f. Kirchen- und Schulangel. v .27. April (Kirchenvermögen ). Stingl, Beſtimmungen des bay.

1902 an das Präſ. der A. d. RR. in BladmÞr. 52 Staates U. d. Verw . des fath . Pfarramts, 2. Aufl.

6. 278 ft. S. 1041 Ziff. 3. Giriſh, Hellmuth und Pachelbel,

) Meurer II S. 435, 1. Note 2. Fandwörterbuch des bay. Staatslirchenrechts, 1914

* ) Meurer II S. 431. unter Reichniſſe, Art. 85 ff. d . AGemD . v . 24. Sept. 1912

Meurer II S. 439, BIAdmBr. 49 S. 297 . (KOO.) .

.

eine zu
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Allerſeelenweden, Pfarrdienſt, Mesnersdienſt, Låut: ſie wieder als ihrem Inhalt nach unzuläſſig

getreide, Singgeld , Singgetreide , Faſtenſpeisgeld. zu löſchen , wenn der Inhalt der Eintragung er

Faftengeld, Ewiggilt, Prediggilt, Del- und Wachs: kennen läßt, daß das Recht öffentlich iſt oder

gilt, 3mmenkuchen, 3mmen: und Wachezins, wenn die Eintragung zu Zweifeln über die Natur

Weingilt, Fanfgilt, Pfenniggilt, Grolles, Kirchweih des Rechts Anlaß gibt. "1) Die öffentlichrechtlichen

brote, Herbſttrunk,Sammelflachs uſw. Durchdie A6- Reichniſſe in Bayern zählen im Zwangsverſteiges

löſungsgeſeßgebung des vor. Jahrh. , insbeſ. durch rungsverfahren auch nicht zu den auf dem Grund

die Geſ. über die Grundentl. 0. 4. Juni 1848 und ſtüde als ſolchen haftenden Laſten. " )

28. April 1872 ſind ſie nicht aufgehoben worden." )
2. Häufiger bei dem aus den alten grund

3hrer rechtlichen Natur nach ſind ſie zu unter:
herrlichen Verhältniſſen ſtammenden Großgrund.

dheiden in :
beſiße und den Fideikommißgütern ſind die privato

1. Deffentliche Reichniſſe, die auf dem Kirchen , rechtlichen Reichniſie, die vielfach von den

Pfarr- oder Schulverband beruhenund im all: Befikvorgångern im Hinblic auf Patronat, Grund
gemeinen nur von Ronfeffionsgenoſſen zu ent

richten find. " S) Sie ruhen auf dem Pfarrverband,
herrſchaft uſw. freiwillig übernommen wurden.

wenn ſie durch Vertrag des Pfarrers und der
Sie ſind durchgehend dinglich, nämlich Reallaften ,

die auf beſtimmten Anweſen (Grundkomplexen)

Kirchergemeindemitglieder begründet find oder

wenn ſie herkömmlich nur von Parochianen als liegen , mitdieſ
endauernd verknüpftſindundſich

ſolchen geleiſtet werden ." ^) Der Pjarrverband Bei Bertrümmerung des Gutstomplexes teilt fich
mit deren Größenverſchiebung gleichfalls ändern. ")

wird als Verpflichtungsgrund angenoinmen , wo das Reichnis unter die verſchiedenen Befißer, falls

privatrechtliche Verpflichtung nicht nachgewieſen

werden kann , 16) ſo daß alſo die öffentlichrecht
ſich nicht der Befißer des Gutsreſtes verpflichtet,

die ganze Abgabe fortzuentrichten, während kleinere
liche Eigenſchaft des Reichniffes als Regel gilt ,

Schmålerungen an der Reichnispflicht des Befißers
die privatrechtliche dagegen beſonders zu beweiſen

iſt. 16)
nichts ändern . 34) Bei der Beſeitigung des Hauſes

Die öffentlichen Reichniſſe werden

nur auf Grund der Zugehörigkeit zum Pjarc
haftet das Reichniß an Grund und Boden, während

bei den öffentlichrechtlichen Reichniſſen mit der
verband entrichtet, ohne daß eine dingliche Be.

laſtung des Grundbeſiges beſteht.??) Aenderungen die Pflicht zur Entrichtung erliſcht.
Beſeitigung des Wohnhauſes oder der Sofftätte

in dem mit dem Anweſen verbundenen Grunds

beſige find daher an ſich ohne Einfluß auf den Ob es ſich im Einzelfalle um öffentlichrecht

Beſtand und den Umfang der Heichnispflicht. 18j liche oder privatrechtliche Verpflichtungen handelt,

Bei Abtrennung oder Minderung des mit dem An:
iſt aus der geſchichtlichen Entwidlung des einzelnen

weſen verbundenen Grundbeſikes bleibt die Reich: Meichniffes zu entnehmen . Entſcheidend für die

nispflicht dem Befißer der Hofſtåtte oder des
Rechtsnatur iſt der Urſprung des Rechts, wobei

Wohnhauſes, das den Mittelpunkt des Anweſens
zwiſchen Zweď und Verpflichtungegrund zu

bildet. 19) In das Grundbuch können ſolche unterſcheiden iſt.25) Die Einſtellung als fundations:

öffentlichen Reichniſſe nicht eingetragen werden. 29)
mäßige , dotationsmäßige oder als Suſtentationsbei

Sind fie trokdem eingetragen worden , ſo ſind
trägein die Faſſion beweiſtnoch nicht ihren öffentlich

rechtlichen Charakter; 26 ) vielmehr können ſolche auf

13) BOHE. 25 S. 55 , 14S. 109, Meurer II
Fundation oder Dotation beruhendeReichniſſe ſo

S. 445 ( Note 1) , Arid I S. 522, 525, III S. 142,
wohl öffentlich wie privatrechtlich ſein.27) Andererſeits

147, 149. wird der privatrechtliche Charakter der Reichniſſe

18) MeurerII S. 412, Arid I S. 523, Sting! noch nicht durch den Eintrag im Grundſteuer

S. 1042, Art. 85 ABD., VOHE. 5 S. 121, 12 S. 315, kataſter und Grundbuch dargetan. 28) Einträge
15 S. 231 , BayDb183. & S. 241, RomphonflErf.

d . 9. Juni 1857 (RBI. S. 776 ), v . 15. Dez. 1862
im Grundbuche und Grundſteuerkataſter haben

(ABI. S. 2648), d. 14. Sept. 1868 (RBI. S. 2109 ) . vielfach auch bei öffentlichrechtlichen Reichniſſen

14) BIAdmPr. 25 S. 27, Meurer II S. 413, 444. ſtattgefunden , ohne daß deren wirkliche Natur

15) BIAdmør. 31 S. 390, KompionflErt. v . 16. Dez.

1902 (GVBI. 1903 Beil. I).

10) VGHE. 14 S. 109, 15 S. 230, BIAdmPr. 13 9 ) Meitel, GHO., 1912, § 54 Biff. 4 a.

S. 277, KomptonflErt. . 15.Dez. 1862 (RBI. S. 2648 ), 13) Ortenau-Henle, Subhõ. 1896, S. 383, Steiner,

d . 14. Sept. 1968 (RBI. S. 2109 ), v. 1 Aug. 1870 308.'1 909, S. 53, Bem . 9 .

(MBI. S. 1653), Dieurer II S. 412, Arid III Š . 153. 23) BayO606. X S. 241 , BIAdmBr. 34 S. 379,

17 ) BOHE. 17 S. 286, Meurer II S. 416 zu n 4 ff. BOHÉ. 8 S. 158, KompKonfl Ert. v. 1. Aug. 1870

18) VOVE. 6 S. 8,8 S. 157, 11 S. 316 , 12 S. 317, (RBI. S. 1653), Meurer II S. 414.

15 5. 238 und 285, Meurer II S. 417, Arid I S. 526 , 34) Meurer II S. 418 , Arid I S. 527, III S. 152.

III S. 151, Stingl S. 1046 . 59) BayOblG. 0. 30.Nov. 1883 (RultMBI. 1884
19) BOHE. 12 S. 313, BIAdm Pr. 24 S. 58, 60, S. 154) , VOHE. 14 S. 109, 18 S. 289.

Meurer II Š. 417 , Frid I S. 526, III S. 151, Stingi 36) B BRE. 6 S. 8, BIAom Br. 25 S. 26 , 34 S. 395,

S. 1046. 36 S. 149, Arid III S. 146.

99 Bay06083. n . F. 8 S. 27, 236, 9 S. 332, 334, 9 ) Meger. Dyroff, BeHG. Art. 10 Ziff. 19, Meurer

11 S. 493, Bay3in . 1910 S. 343, Senle -Shmitt, II S. 250 .

Grundbuch weſen, 1910 8 18 S 56, 430, genle Dandi, 38) VOHE. 17 S. 285, BIAdmPr. 34 S. 385, 395 ,

Grundbuchanlegung, 1902, S. 333, 371 . Meurer II S. 411, Srid I S. 325, III S. 149, 153 .

.

.
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durch den Eintrag verändert worden wäre. 29) | hier zumeiſt größere Beiſtungen in Frage. Am

Nach § 54 Abſ. 1 S. 2 GBD. iſt eine ſolche, häufigſten finden ſich Holzbezugsrechte (Beſoldung8s

ihrem Inhalt nach unzuläſſige Eintragung von holz), daneben aber auch Rornreichniſſe, Geld

Ámts wegen zu löſchen. 30) Wohl aber iſt die Eins leiſtungen uſw. 38)

tragung in Grundſteuerfataſter und Grundbuch Bei den hier zu behandelnden privatrechtlichen

beweißunterſtüßend für die privatrechtliche Natur Reichniſſen liegen Verpflichtungen vor , die eine

des in Frage ſtehenden Reichniſſe8.31) Die Er- wirkliche Leiſtung in ſich ſchließen (poſitive wieder

werbstitel Berkommen , Verjährungsa) oder kehrende Leiſtung aus dem Grundſtück: Reallaſt).

Vertrag "s beweiſen ebenfalls nichts für die Kievon ſind zu unterſcheiden die gewöhnlichen Forſt

Rechtsnatur, weil dieſe Titel ſowohl öffentlich und Streurechte, die auf den Waldkomplexen von

wie privatrechtlich ſein können .84) Bei der Bes FRBeſißern ruhen und die wie die Forſtrechte

urteilung , welche Art von Reichniſſen vorliegt, als Grunddienſtbarkeiten zu betrachten ſind. 99)

darf die Auslegungsregel nicht außer acht gelaſſen , 3. Zu den bisher behandelten Reichniſſen zählen

die unter II i oben erwähnt wurde, daß năm: nicht die ſog. Meß- und Jahrtaggelder. Dieſe find

lich die privatrechtliche Natur die Ausnahme bildet Leiſtungen für Perſolvierung von Meſſen und

und der Bjarrverband als Verpflichtungsgrund ver: tragen keinen dinglichen Charakter. 40)

mutet wird , wo privatrechtliche Verpflichtungen 4. Nicht unerwähnt follen bleiben , weil zu:

nicht nachgewieſen werden können. weilen zu den Romplețlaſten gerechnet, die Ver

Die privatrechtlichen Reichniſſe bilden wie die pflichtung zur Haltung von Zuchtſtieren uſw. Nach

öffentlichrechtlichen einen Suſtentationsbeitrag an Art. 1 des Geſ. d. 8. April 1988 betreffend die

den Pfarrer, Rirchendiener uſw. Auch wenn ſie Faltung und Rörung der Suchtfliere (GVBI.

urſprünglich vielleicht wegen der Seelſorge und Š. 235) und Art. 1 db. 3 des Geſ. d. 13. Aug.

des Unterrichts gegeben wurden, ſo lag hierin wohl 1910 über die Haltung und Rörung der Bullen uſw.

das Motiv, nicht aber der Verpflichtungsgrund. (GVBl. S. 609) bleiben durch dieſe Geſeße

Jedenfalls wurden ſie im Rahmen des Privatrechte die Verpflichtungen Dritter unberührt, die durch

ausgebaut. 35) Selbſt in Fåden, wo man einen beſondere Rechtsverhältniffe begründet ſind. Dieſe

Öffentlichrechtlichen Verpflichtungegrund anzuneh: Verpflichtungen können ſowohl öffentlichrechtlich

men geneigt iſt, haben dieſe Reichniſſe im Laufe wie privatrechtlich ſein , je nachdem ſie auf dem

der Zeit einen privatrechtlichen Charakter anges Gemeindeverband oder auf Privatrechtstitel bes

nommen. Wie die Grundſtüđe, auf denen ſie ruhen – Henle- Dandl a. a . D. S.334 Bem . 6,.

laſten, einen Gegenſtand des Privatrechts bilden , S. 371 Bem . 3.S.371 Bem . 3. – Legterenfalls können ſie ing

ſo wurden ſie allmählich ebenfalls als zum Privat: Grundbuch als Reallaſten eingetragen werden . 4 )

rechtsgebiet gehörig angeſehen und behandelt.36) Welche Rechtsnatur dieſen Verpflichtungen zur

Einen bemerkenswerten Hinweis für die privatrecht: kommt, iſt auch hier Sache der Prüfung des ein

liche Natur ſolcher Heichniſſe gibt 8 16 der Inſtr. zelnen Falls. (Schluß folgt.)

über den Vollz. des QypG . d . 1. Juni 1822,

wonach diejenigen Verpflichtungen, die auf Gütern 18) Beiſpiele für Holzbezugsrechte : BOSE. 9

eines Grundherrn für den Unterhalt von Geiſt:
S. 287, 18 S. 282, 29 S. 81 ; im übrigen vgl.

VOHE . 4 S. 400 (Kornreichnis) , ferner SeuffArch .12

lichen , ferner als jährlicher Beitrag zu Rirchen-, Nr. 57, 14 Nr. 89.

Schul- und anderen Stiftungen haften , unter die * BIAdmBr.52 S. 270, Ganghofer: Weber, Forſto .

auf ſpeziellem Rechtstitel beruhenden Laſten zu 1904 S.85, Staudinger, BGB. III, 1912 , Borbem . IX

rechnen und hinſichlich der Anmeldung und Eins
vor 8 1018, S. 538, Senle-Dandl a. a. D. S. 342.

20) Meurer II S. 433.

tragung ins HypB. ebenſo wie die Reallaſten " 1) Beiſpiele für derartige Neallaſten : BayOblo.

überhaupt zu behandeln ſind. $ 7) I n. f. S. 552, VI n . F. S. 685 , XIVn . F. S. 287,

Während es ſich bei den öffentlichrechtlichen PORE. 1 S. 254, 4, S. 210, Seydel, Bay. Staat8n.

Reichniſſen gewöhnlich um geringere Beiträge
1913 2 S. 413 n. 24.

handelt (3. B. Låutgarben, Lăutlaibe uſw.), kommen

*) BayO606. X S. 505, BOGE. 17 S. 286,

Meurer JI S. 412. Kleine Mitteilungen.
*) Meitel a. a. D. Bem . 4a zu § 54.

" ) Meurer II S. 412. Kinderprivileg und Stichtag beim Reichenotopfer.

* 3) BOHE. 13 S. 172. & 22 Abſ.1 des NotDpfG. ſtelt für die perſönl. u .

* ) VOHE. 14 S. 265. fachl. Steuerpflicht ſowie für die Ermittlung des Ver
“ ) BayO6103. X S. 241, VOHE. 8 S. 157, mögenswertes den 31. Dez. 1919 als Stichtag auf.

BIAdmPr. 25 S. 27, Meurer II S. 412, Arid III
Nach § 26 iſt für das zweite u. jedes weitere Mind

S. 154, Reger.Dyroff, VGHG. Art. 13 Bem. 1 b.
ein Betrag von je 5000 M von der Steuer freizuſtellen .

* ) Meurer II S. 413.

56) BIAdmÞr. 52 S. 257 ff ., Seiler, Schulbes
Zugleich ſoll von dem der Zahl der Kinder entſprechenden

darfgeſetz 1903, S. 84. Vielfachen von 50 000 M des abgabepflichtigen Ver

" ) 1. Regelsberger, Das bı 9. ByÞR .1874, S. 67, mögens die Abgabe nur in Höhe von 10 % erhoben

Gönner, Das bay. BgpR. 1824, 2 Š . 204, Drtenaus werden. Es erhebt ſich die Frage, ob die Vergüns

Benle, Subho. 1896, S. 214, ftigung des § 26 auch dann geltend gemacht werden

39

.
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kann, wenn die Vorausſeßungen hiefür erſt nach dem , iſt. Bei der Verh. vor dem VG. ergab fich, daß der

31. Dez. 1919 eingetreten ſind, alſo ein zweites oder eine Grenzaufſeher zwiſchen der Zuſtellung der Ladung

ein weiteres Rind dem Steuerpflichtigen nade dem u. der Hauptverh. ſeine Stellung als Grenzaufſeher

Stichtage geboren wurde. Die Frage iſt m. E. zu aufgegeben hatte u. nach Caſſel verzogen war. Vou

bejaben. Das Reichsfinanzminiſterium ſcheint jedoch dort hatte er eine Reiſe von zwei Tagen zur Verh.

anderer Auffaſſung zu ſein . Denn in dem , allerdings vor dem VG. gemacht u . erklärte, er lönne natürl.

rechtflüchtig ausgearbeiteten Steuererklärungsformular in der Zwiſchenzeit von 4 Tagen nicht die Reiſe an

wird in Abſchnitt B ,Darlegung der für die Veranlagung ſeinen Wohnort hin u. zurück machen ſondern müſſe

in Betracht kommenden Verbältniſſe“ die auf die Ans bis zur Verh. vor dem Scher. in der Gegend bleiben.

wendung des § 26 bezügl. Frage VII c 1 dahin geſtellt, Der Vorfigende erklärte, daß das Ger. bei Kenntnis

miebiel Kinder des Steuerpflichtigen am 31. Dez. 1919 der Sadlage auf dieſen Beugen verzichtet hätte, zus

lebten . mal da der andere Grenzaufſeher den Vorfall ebenſos

8 22 46.1 ſtellt für die Anwendung des Geſ. gut ſchildern konnte. Der Angell. wurde zu 50 M

nicht ſchlechthin einen Stichtag auf, ſondern zählt die Geldſtrafe u. zu den Koſten verurteilt. Muß der

Anwendungfälle auf, für die der Stichtag maßgebend Verurteilte nun dem einen Zeugen allein eine Reiſe

iſt, u . zwar erſchöpfend. Ledigl. für die perſönl. u. bon 4 Tagen u. 5 Tage Aufenthalt außerhalb eines

die fachl. Steuerpflicht ſowie für die Ermittlung des Wohnorts entidadigen ? Nach dem Wortlaut der

Bermögenémerte8 ſoll der 31. Dez. 1919 als Stichtag Vorſchriften unbedingt. Er zahlt dann für dieſen

gelten. Die perſönl. Steuerpflicht umfaßt die Frage, Beugen mindeſtens den zehnfachen Betrag der Summe,

welche Rechtsſubjekte fteuerpflichtig ſind, betrifft alſo die gegen ihn als angemeſſene Strafe ausgeſprochen

den Kreis der Abgabepflichtigen, während die ſachl. wurde. Dadurch erhält das Urt. eine unbillige Härte,

Steuerpflicht den Umfang des zur Steuer heranzus die das Gericht nicht vermeiden konnte.

ziehenden Vermögens regelt. Die Frage, ob u. inwies Die Beugenvorladungen (Form. IX a) enthalten

weit Ermäßigungen zu gewähren ſind, iſt weder eine die Bem . „Im Falle der Dürftigkeit kann der Zeuge

Frage der Ermittlung des Vermögenswertes, noch bei dem Rentamte, in deſſen Bezirk er wohnt, unter

eine ſolche der perfönl . oder ſachl. Steuerpflicht, ſondern Vorzeigung dieſer Ladung die Erteilung eines entſpr.

eine Frage des anzuwendenden Tarifs. In der allgem . Vorſchuſſes_für ſeine Auslagen verlangen." Troßdem

Begr. zum Selebenipurf ( Drud . der NatVeri.677 glaube ich ſicher, daß ein Finanzamt etwa in Erfurt

S. 16 ff .) werden die einzelnen Gefeßesabſchnitte ſcharf | oder Magdeburg einem Zeugen, der dort eine von

von einander getrennt erläutert. Die 8} 2-15 werden einem Münchener Gericht erlaſſene, ihm in Ingolſtadt

zuſammengefaßt zu dem Abichn. „Perſönl. u . fachl. zugeſtellte, Beugenvorladung vorzeigen u. um einen

Steuerpflicht", die 88 16-21 zu dem Abidhn. Bemers Voriduß für eine Reiſe nach München erſuchen würde,

tung“ alſo „ Ermittlung des Vermögenswertes “, die Zahlung verweigern würde. Das Finanzamt würde

während § 26 in einem beſ. Abſon. „ Tarif“ erörtert fid gewiß auf den Standpunkt ſtellen, daß der Beuge

wird. Bei dem klaren Wortlaut des Geſ. iſt es auch von I. nad Münden geladen iſt, u. nicht von E. oder

nicht angängio, über die im Gef. felbſt gezogenen M. u. deshalb nur einen Anſpruch auf einen entſpr.

Grenzen hinaus den Stichtag für ſonſtige Rechtsver- Vorſchuß für die Reiſe von Ingolſtadt nach Münden hat.

hältniſſe maßgebend ſein zu laſſen. Auch würde daduro Es dürfte zwedmäßig ſein in die Seugenladungen

der vom Selebgeber verfolgte med des § 26 vers etwa im Anſchluß an den vorſtehend erwähnten Abf.

eitelt werden. Denn mit dieſer Vorſchrift ſollte auf aufzunehmen : „ſollte der Zeugezwiſchen der Zuſtellung

die durch die Kinderzahl geminderte Leiſtungsfähig- dieſer Ladung u. dem VerbTermin feinen Wohn

teit in gewiſſem Umfange Rüdſicht genommen werden oder Aufenthaltsort wechſeln u. deshalb eine weitere

(Begr. a. a. D. S. 23 ). Dies würde aber nicht erreicht Reiſe zum Prozeßgerichte machen müſſen, ſo hat er

werden, wollte man nadi dem 31. Dez. 1919 einge- dies rechtzeitig zu melden. Unterläßt er dieſe Meldung,

tretene Umſtände nicht mehr in Mecnung ziehen. ſo werden ihm die durch eine weitere Reiſe entſtehenden

Das Kinderprivileg des § 26 tann jedenfalls ſo höheren Koſten u . Auslagen nicht erſeßt."

lange geltend gemacht werden, als ſeine Anwendung II Der Fall zeigt auch deutl , wie nißl. es iſt, daß.

mögl. iſt, d. h bis zur Veranlagung, gegebenenfalls das VG. einen Vorfall, bei welchem der Täter zwei

auch noch im Berufungsverfahren, ſoweit es ſich um Vergeben gleichzeitig begangen hat, nicht vollſtändig

Einſprud u. Berufung handelt. Steht der Steuers aburteilen kann, weil ihm bezügl. des einen die Zu

beldheid endgültig feſt, ſo iſt eine Berufung auf § 26 ſtändigkeit mangelt. Eine Menge von Arbeitskraft,

natürl. nicht mehr möglich . Beit u . Geld könnte geſpart werden. Deshalb hielte

879 Miniſterialrat Dr. Aaiſenberg in Berlin. ich es für wünſchenswert, daß der S:A. in einem

ſolchen Falle doch die Verh . des Delikts, welches

Peugengebühren bei Wechſel des Wohnfigel. Zu: nicht zur Zuſtändigkeit des VS. gehört, vorbereitet,

ftändigteit des Boltegerichte. I. Ein Striegsteilnehmer bei Beginn der Hauptberh. vor dem VG. dem Angell.

in E. beging ein Vergehen des Widerſtands nach § 113 vom Vorſißenden die Frage vorlegen läß ', ob er mit

StGB. gegen zwei Grenzaufſeher, die in ſein Anweſen der Verb der ganzen Vorfalls vor dem VG einver

gelommen waren, u . beleidigte ſie bei demſelben Vor- ſtanden iſt, alſo zuſtimmt, daß auch ein Delikt abs

fall. Wegen des Vergehen8 nach $ 113 wurde Termin geurteilt wird, das an ſich nicht zur Zuſtändigkeit des

zur Hauptverh. vor dem Voltsgerichte (= VG.) W., DG. gehört. Da der Angell. vor dem VG. ſtets

wegen des Vergebens nada 185 StGB. ein Termin einen Verteidiger zur Seite hat, beſteht keine Gefahr,

5 Tage ſpäter vor dem SchSer. V. angeſeßt. Die daß er eine Erklärung abgibt, deren Tragweite er

Grenzauff her wurden ſowohl zum Termine vor nicht beurteilen kann. Stimmt er zu, ſo iſt der Zwed

dem VG. W. als auch zum Termine vor dem SchSer. erreicht, ſtimmt er nicht zu, ſo hat er es ſelbſt vers

V. als Zeugen geladen. Die Ladungen wurde in E. ſchuldet, wenn ihin Moſten in doppelter Höhe erwachſen.

jugeſtellt,das 25 km von dem Sif des VG. entfernt Rechtsanwalt Börger in Weiden.881
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Zum Begriff des Waren:Erwerbe und Gewinns und Unternehmerlohn hinausgeht (vgl. Waſſermanns

7 März 1918

nach § 1 der SchleichhBD. vom Ueber Kaiſer a. a . D. S. 138 und meinen Aufiaß in der
27. Nov. 1919

Bayer. Staatoz. d. 1. Juli „ Gaſtwirte und Schleidos

dieſes Thema hat ſich in Nr. 10 und 11 der BayBfR.
bandet" ).

( 16. Jahrgang 1920 ) Landgerichtsdirektor Seidlmayer
Nun bat eg allerdings den Anſchein , als ob dieſe

verbreitet und dagegen Stellung genommen, daß A18
Grundſäße verſagen würden, wenn es ſich um Waren

berg unter „Erwerb" i. S. des § 1 der SchleichhVO . handelt, die etwa durch Betrug oder Diebſtahl ers

nur den rechtegeſchäftlichen Erwerb verſtanden wiſſen
worben worden ſind. Wie ſollen in dieſem Fall die

wolle, während nach ſeiner Anſchauung darunter jeder Beſtehungskoſten berechnet werden, oder derUnter

Erwerb insbeſ. aus der Erwerb durch ſtrafbare Hands
nehmerlohn, oder die Riſikoprämie ? In dieſen Fällen

lung oder auf Grund Piandvertrags fallen müſſe.
wird man in gleicher Weiſe vom Marktpreis augs

Dieſe Anſicht, für die Seidlmayer gute Gründe geltend
gehen müſſen, wie dies das RG. bei Preistreibereis

machen kann, iſt keineswegs voltommen neu. So

definiert Breffeid in ſeinen Erl. zur PrtrVD . (S. 143)
fällen getan hat, in denen ein beſonders niedriger

Erwerbspreis „auf Umſtände zurüdzuführen iſt, die

den Erwerb dahin, daß hierunter jede entgeltliche
in keinem unmittelbaren Zuſammenhang mit der Krieges

und unentgeltliche Erlangung der Verfügungsgemalt
not ſtehen , ſich auf die Perſon des Täters und etwa

falle, wobei er ausdrüdlich erklärt, daß es teinen
noch ſeines Rechtevorgängers beldränten und auf die

Unterſchied mache, ob die Waren gekauft, eingetauſcht Preisbildung gegenüber der allgemeinheit und dem
oder etwa von Verwandten geſchenkt worden ſeien“ Verbraucher ohne Einfluß ſind “. Vgl. insbeſ. das
und Rechtsanwalt Thiele „die Findigkeit der

Urt. des I. Sen. d. 31. Mai 1916 (RGSt. 50 S. 98,

Schieber " wird hier alſo nicht durch rechtsverſtän
FW. 1916 S. 1205, SächſArch. 1916 S. 352) und

digen kat unterſtüßt“ – ſagt, daß zwar Hauptfälle
das Urt. des V. Sen. vom 17. Dkt. 1916 (SW. 1916

des Erwerbe fauf, Tauſd , Suídlag in der Ver
S. 1537 Nr . 5, 18. 1917 S. 128 ). Beſonders das

ſteigerung ſein dürften, daß aber keineswegs not leßtgenannte Urt. dürfte brauchbare Seſichtepunkte

wendig ſei, daß der Erwerber in der Lage ſein müſſe enthalten . Hier liegt ein Fall zugrunde, in dem

Eigentum rechtswirkſam zu übertragen. Er fährt fort: der Angell. im Wege des bebleriſchen Erwerbs Butter

„ Vorausſeßung für den Erwerb iſt ferner nicht,
zu 1 M für das Pfund erworben und ſie 5 Bfg. unter

daß die Uebertragung der Verfügung gewalt auf den

Erwerber durch einen Willensaft des bisherigen Jn
dem ortsüblichen Marktpreis, d . 5. zu 2.50 M verkauft

habers dieſer Verfügung gewalt erfolgt. Auch bei
hat. Das RG. hat den Tatbeſtand des Preiswuchers

demjenigen, der ſich ſelbſt durch ſeine Handlung ( Dieb- verneint, weil der Marktpreis nicht überſchritten wurde.

ſtahl, unterſchlagung) die Berfügung über die Ware Würde die behleriſch erworbene Ware im SchlH .

verſchafft, liegt ein Erwerb i . S der V. vor. “ (Ueber- veräußert werden, müßte zunächſt feſtgeſtellt werden,

mäßiger Gewinn, Schleichhandel und Höchſtpreis, welcher Teil des Marktpreiſes als Sewinn anzuſehen
2. Aufl. S. 33) .

iſt (nach der Rechtſpr. des RG. der zahlenmäßig er

Die gegenteilige Anſicht wirdaußer von Alsberg rechnete Friedendgewinn ). Würde ſich dannergeben,

von Waſſermann -Raiſer vertreten (Waſſermann -Raiſer, daß dieſer 15 Pfg. beträgt, während der Reſt der

Die BD. gegen Wucher, Preistreiberei und Schleich Spanne zwiſchen Einkauf@preis und Verkauf@ preis

handel" S. 134 ). Waſſermann- Raiſer ſtüßen ihre Ans auf allgemeine Untoſten , Unternehmerlohn und Riſitos

ficht offenbar gleidh aisberg auf die Entſtehungsges prämie entfällt, ſo müßte ein Verkauf ſtraflo8 bleiben ,

ſchichte der VD., wie dieſe klar aus dem Preuß. Erl. der objektiv den Tatbeſtand des Schlh . erfüllen würde,

des Min. des Innern an den Regierungspräſidenten ſich aber unter dem Preis von 2 35 M bewegt, wäh=

vom 8. Juni 1917, MinBI. S. 244 erſichtlich iſt (vgl. rend ein höherer Verkauf@preis ſtrafbarmachen würde.

Thiele a . a . D. S. 1 ) . Doch ſei dem wie immer, jeden: Dies deshalb, weil die SchleichhVD. ja jede weitere

falls nötigt eine ſo weite Auslegung des Wortes Veräußerung mit „Gewinn" berpönt, während auf

,, Erwerb" wie ſie von Seidlmayer für zutreffend er- Grund der PrTrVD . nur die Erzielung eines „übers

achtet wird, zu einigen Feſtſtellungen . Das Gefeß mäßigen Sewinns" ſtrafbar iſt.

ſtellt nur den „Erwerb“ zu ganz beſtimmten Zwecken RA. Dr. Waſſermann in Müngen.

unter Strafe. Es fann dabei keinem Zweifel unter

liegen, daß im Zeitpunkt des Erwerbs bereits die

vom Gefeß angegebenen Zwecke in den Vorſat des Berichtigung von Strafbefehlen . Die StPD . ents

Täters aufgenommen ſein müſſen ( ſo zutreffend Als- hält teine Vorſchriften über die Ber . von Entid in

berg a . a .O. S. 178 und Waſſermann -Naiſer a . a. D.
Str . außerhalb des Recht&mittelverfahrens. Solange

S.137). Es würde alſo für den Tatbeſtand des Schlh. eine Entſch . weder der StASc noch dem Betroffenen

nicht genügen, daß jemand, der urſprünglich Fleiſch bekannt gemacht iſt, tann ſie vom Gericht beſeitigt

ſtahl, lediglich um es für ſich zu verbrauchen, nach- u . abgeändert werden (1. Loewe, StPD. Anm. 3 zu

träglich den Entſchluß faßte, nunmehr einen Teil des $ 33) . Auch nach der Bekanntgabe von Entſch . aber

Fleiſches zu veräußern, weil das Quantum, das er beſtehtim Strafverf. das Bedürfnie, ſie in unbedeutenden

ſich aneignete, größer war, als er urſprünglich dachte. Punkten zu berichtigen, ohne den langwierigen u .

Von beſ. Tragweite iſt unter dieſen Umſtänden auch, | koſtſpieligenWeg desRM. zu benußen . Die Rechtſpr.

daß der „ Gewinn“ i. S. des § 1 der SchleichhVD. hat dieſem Bedürfnis inſoweit abgeholfen , als ſie in

in Zukunft in Anlehnung an die Entſch. Des III . Str . engen Grenzen die Buläſſigkeit einer Ber . erlannt

des RG., die unter dem 29.Januar 1920 ergangen hat. In den Entido. des RGSt. Bd. 13 S. 267

iſt, nicht mehr (wie bisher auch vom DbLG . ) dahin und Bd . 28 S.81, 247 iſt für Straſurt grundlegend

ausgelegt wird, daß unter Gewinn auch jeder „mittels ausgeſprochen, daß offenbare Mängel des Ausdruds

bare“ Gewinn zu verſtehen ſei, ſondern wie das RG. für das erkennbar Gewollte, wie Shreib. u . Rechens

ausführt nur ein Erlös, der im einzelnen Fall über fehler und ähnliche offenſichtliche unrichtigteiten jeders

die aufgewandten Unkoſten, Riſikoprämie, Kapitalzins | zeit durch Beſchluß berichtigt werden können, wenn ſie
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ſich aus dem Urteil ſelbſt erllären u. die Ber, ohne die 8 u. 9 ineinandergreifen u . bei Übertragung duro

Hilfe außerhalb des Urt liegender Tatſachen möglich unkundige Hilføträfte leicht die Freiheitsſtrafe neben

iſt. Aus eine neuere Entſch. des RG (Recht 1918 die Erſabfreiheitsſtrafe der Seldſtrafe zu ſtehen kommt,

Nr. 654), ſpricht dieſen Grundſaß aus. Weitergehende, ſo daß nur eine Geldſtrafe u. an deren Stelle für den

insbeſ. ſachliche Mängel, vor allem Aenderungen der Fall der Uneinbringlichkeit zwei Freiheitsſtrafen neben

Strafe nach Art u. Höhe lönnen nur im RMVerfahren, einander ausgeſprochen erſcheinen . So war in einem

nicht durch BerBeſchluß geändert werden (1. DbLG. / Fall ein StrB. beantragt u. zu erlaſſen beabſichtigt

Strafſ. Bd. 19 S. 52/54 u. die dort angef. Entſch. in wegen Bedrohung auf 20 M Geldſtrafe, erſaßweiſe

Goltd Arch ., aud Vorbem. 2 c zum 3. Buch bei 4 Tage Gef. u. wegen Bettets auf 1 Tag Haft ; der

Loewe, StPO.). Antrag des AA. lautete wörtlich : „ 20 M. 4 Tage

Auch StrB. können, ſolange fie den Betroffenen Oef. + 1 Tag Haft “ ; die Übertragung in das Formbl. 9

nicht bekannt gemacht, d. h . hier zugeſtellt u. damit war ebenſo wörtlich erfolgt, ſo daß der StrB. ſchließlich

verlaſſen “ ſind (1. DILGSt. Bd. 1 S. 245 ), vom Ger. wegen Bedrohung u. Bettels auf 20 MI. Gelditrafe

beſeitigt und in Uebereinſtimmung mit den Anträgen erlaſſen war, an deren Stelle für den Fall der Unein

des StA . (AA.) geändert werden. Wenn der StrB. bringlichkeit 4 Tage Gef. u. 1 Tag Haft feſtgeſeßt
zugeſtellt iſt, kann auch er nurnach den obigen Grunds waren.

jäßen berichtigt werden. Dabei iſt von der Ber. des Wohl ausgebend von der m . E. richtigen Anſicht,

StrB . wohl zu unterſcheiden die Richtigſtellung von daß in ſolchen Fällen, wo die in 88 447, 448 StPD.

Mängeln der zugeſtellten Abſchrift. Weicht geforderte Übereinſtimmung zwiſchen Std. (Ad.) und
nur der Inhalt dieſer Abſchrift von dem Inhalt ÁR. vorliegt u. nur aus Verſehen der tatſächlich

des StrB . ſelbſt ab, ſo iſt die Richtigſtellung ohne erlaſſene StrB. von dem Antrag des StA. (AA .) ab

weiteres möglich ohne Rüdſicht darauf, ob nur ein gemiden iſt, ein wirkſamer StrB . zuſtande gekommen

Mangel im Ausdruck oder ein ſachlicher Mangel dors iſt, verſucht man auch ſolche Fehler durch einen nach

liegt, denn es iſt nur ein StrB. erlaſſen. Die Ber. träglichen Beſchluß zu berichtigen. Nach den oben

geſchieht hier durch nachträgliche Buſt. einer richtigen, angegebenen Grundfäßen kann aber kein Zweifel ſein,
dem Inhalt des StrB . entſprechenden Abidr. (f. Entidh. daß eine beſchlußmäßige Ber. oder Ergänzung eines

d. StammG . d. 18. Dtt. 1918 in 18.1918 S.168 ). Anſtatt StrB . nach Buft. nicht erfolgen kann, um eine wenn

der Werf., daß eine richtige Abdr. zuzuſtellen ſei, tann aud verſehentlich in den StrB. aufgenommene geſeßlich

aud ein Beichluß erlaſſen u. zugeſtellt werden, wonach unzuläſſige Strafe durch die zuläſſige zu erſeben oder

die zugeſtellte Abſchr. berichtigtwird. Dieſer Beſchluß einen verſehentlich weggelaſſenen Teil der vorgeſehenen

darf dann aber nicht, wie es oft falſch geſchieht, als Strafe nachträglich indenStrB . aufzunehmen. Denn

Befoluß auf Ber. des Str B. erlaſſen werden, denn in einem ſolchen Falle handelt es ſich nicht mehr um

nur die Abſchr ., nicht der StrB. ſelbſt wird berichtigt. ein reines Verbeſſern des Ausdruds oder um die Bes

Sachlich würde auch ein ſolcher Beſchluß, der den ſeitigung einer offenſichtlichen Unrichtigkeit, die aus dem

Str B. ſtatt der Abſchr. zu berichtigen angibt, ebenſo Inhalt des StrB . ſelbſt hervorgeht u. gelöſt werden

wie der Beſchluß auf Ber. der Abjar. nur der Erſaß kann, ſondern um eine fachliche Änderung, die nur im
für die Buſt. der richtigen Abſdr. ſein u. dieſelben Einſpruchsverfahren vorgenommen werden kann (f.

Wirkungen haben wie dieſe. Vor allem iſt erſt mit BayBR. 1913 S. 259, Recht 1918 S. 654, Loewe SPD .

der Buſt. eines ſolchen Beſchluſſes oder der richtigen Vorbem. 2 c zum 3. Bud).

Abidr. der Str . erlaſſen , deshalb löſt dieſe Suſt. Danach muß man bei der Frage der Ber. im

neuerlich für den Beſch den Lauf der Einſprudsfriſt StrBVerf. vor allem auseinanderhalten, ob nur die

aus. Gegen dieſe Ber. Beſchlüſſe ſteht deshalb nicht zugeſtellte Abſchr. des StrB . oder der StrB . ſelbſt

das RMittel der Beſcówerde nach 8 346 StPD., ſondern der Ber . bedarf, in dieſem Fall, ob nur Mängel im

der Einſpruch als alleiniger Rechtsbehelf zu, auch dann, Ausdruck des erkennbar Sewollten oder ob fachliche

wenn er fälſchlich als Beſchwerde bezeichnet ſein ſollte Mängel zu berichtigen ſind. Zur Ber. Der Abſchr..
(1. & 342 StRD. und Anm . 1 biezu bei Loewe, StPD.) . dient die nachträgliche Zuſt. einer richtigen Abſchr.,

Bei unweſentlichen Richtigſtellungen wird der Beich. mit der die Einſpruchsfriſt beginnt ; die Ber. des

taum Anlaß zu einer Einwendung haben. StrB. ſelbſt erfolgt, wenn nur Mängel im Ausdruck

Liegt dagegen der Mangel im Str B. felbſt, des erkennbar Gewollten vorliegen, durch Beſchluß ;

ſo können nur offenbare Mängel im Ausdruck des die Beſeitigung fachlicher Mängel iſt nur im Einſpruchs

erkennbar Gewollten durch Beſchluß berichtigt werden ; verfahren möglich. Gegen den hier genannten Ber.

das, was geſagt werden wollte, darf alſo beſſer aus- Beſoluß ſteht das RM . der unbefriſteten Beſchwerde

gedrüdt werden, an ſeine Stelle darf aber nicht Neues nad 8 346 SIRD. zu.

gelebt werden . Die Ber. ſachlicher Mängel durch In dieſem Zuſammenhang ift Klarheit darüber

Beſchluß iſt nicht zuläſſig, dieſe tann nur auf ein notwendig, welche Verfügung des AR. als „ der

zuläſſiges RM. des Beſchwerten hin erfolgen . Solche Str B." anzuſehen iſt, ob die dem Antrag des Sta.

fachliche Mängel treten aber gerade bei StrB.en aus (AA ) ſtattgebende Verf. des AR. zuſammen mit ſeiner

Anlaß der Übertragung des Inhalts des Formbl. 7 Verf., daß der Str B. nach Formbl. abzufaſſen ſei,

in die Formblätter 8 und 9 öfter auf (1. 88 28, 29 der oder ob der vom Gerichtsſchr. auf Grund dieſer Verf.

IMB. V. 29. Nov. 1913, IMBI. S. 419) . Vor allem hergeſtellte Entw . der Urſchrift des StrB . nach Unter

wird die Maßregel der Einziehung, die infolge der zeichnung durch den AR., alſo das ausgefüllte u. unter

Kriegsgeſeße häufiger geworden iſt, bei Fertigung der ſchriebene Formbl. 8 oder 9. Dieſe Frage iſt für die

Urſdrift des StrB .oft verſehentlich aus dem Formbl. 7 Art der Ber. von Fehlern in der Urſchrift des Strb .
nicht übertragen. Auch die Feſtiebung von Gelds u. entſcheidend. Könnte man die Einträge im Formbl. 7 ,

Freiheitsſtrafen nebeneinander und die Umwandlung die ſich der AR. durch ſeine dem Antrag des StA.

der Geldſtrafen in weitere Freiheitsſtrafen geben öfters ſtattgebende Verf. in Spalte VIII zu eigen macht,

Anlaß zu Unſtimmigkeiten, weil hier die beiden Formbl. zuſammen mit der Abfaſſungsverfügung als den

!
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ſchriftlichen StrB. " des AR . anſehen, dann wären die
Aus der Mechtſprehung.

fich bei Herſtellung der Urſchrift des StrB. durch

falſche Übertragung einſchleichenden Fehler leicht zu Reichsgericht.

verbeſſern, denn dann wäre nur eine unvollſtändige

oder unrichtige Ausf. des StrB. zugeſtellt, die durch
Bivilſachen.

Buſt einer vollſtändigen oder richtigen ohne weiteres I.

in Ordnung gebracht werden könnte. Die gen. Verf. Ginfluß der durch den Krieg eingetretenen tim .

des AR. ſind aber nicht der StrB .“ . Das Formbl . 7
wälzung der wirtſchaftl. Berhältniſſe auf während des

enthält nur den Niederſchlag der Vorarbeiten für das
Kriege abgeſchloſſene Lieferungsverträge. Die Kl. vers

Zuſtandekommen des StrB., es dient nur dem inner- taufte im Nov. 1914 der Bell. 200 Tons amerit.

dienſtlichen Verkehr zwiſchen Std. und AR. ſowie Elektrolytfupfer ur möglichſt baldigen Berichiffung

zwiſchen dieſem und dem Gerichtsſchr.; die darin ents nach Friedensſchluß. ſobald wieder vollkommen ges

haltenen, zum Antrag des Stu. ſich äußernden Verf. ordnete Verhältniſſe eingetreten find, bei denen alſo

des AR. ſind nur dazu beſtimmt, für dieſen Verkehr
die Verladung ſo erfolgen tann, wie dies in regulären

die Anſicht des AR. über den Antrag des Std. aus
Zeiten vor Ausbruch des Strieges mögl. war“. gm

April 1917 teilte die Kl. der Befl. mit, daß ſie den
zudrücken und Weiſungen zu geben, ſie wollen nicht

Abſchluß nicht mehr als zu Recht beſtehend betrachte,
mit Wirkung gegen den Beich. Strafe feſtießen Des. da inzw. die Vorausſeßungen hinfällig geworden ſeien

halb wenden ſich dieſe Verf. auch nicht an den Beich ., u. durch den Eintritt Ameritas in den Arieg ein neuer,

ſondern an den Gerichtsſchr., dem ſie die nötigen beim Abſchluß nicht berüdſichtigter Zuſtand geſchaffen

Unterlagen u . Anweiſungen für die Abfaſſung des erſt worden ſei. Die Bell. lehnte ab, in die Streichung

zu erlaſſenden StrB. geben. Aus dem gleichen Grunde des Auftrags zu willigen. Auf die Klage wurde feſt

fehlt ihnen auch der in $ 449 STPO . vorgeſchriebene
geſtellt, daß die Kl. nicht mehr verpflichtet ſei,das der

Inhalt des StrB., beſ. ſtets die wichtige Androhung
Bell.verkaufte amerit. Kupfer zu liefern . Die Teviſion

der Bell . blieb erfolglos.

der Volſtredbarkeit bei nicht rechtzeitigem Einſpruch.
Gründe: Das BG. erachtet die Erfüllungs.

„ Der StrB. " wollen dieſe Verf. des AR. nicht ſein pflicht der Kl.für erloſchen , weil durch den unvorhers

u. ſind ſie auch nicht. Als Str B. iſt vielmehr nur die geſehenen Werlauf des Riegs, den Eintritt Ameritas

mit Hilfe des Formbl. 7 zuſtandegekommene Urichr. in dieſen, den Verluſt der deutſchen Fandelsflotte u.

des Str B. anzuſehen . Daber ſagt & 29 der MB. die ungeheuere Steigerung der Frachtfäße nach dem

v. 29. Nov. 13 auch mit Recht, daß der Str. nach Abſchluß des Bertrags die Lage ſo geändert ſei, daß

Formbl . 8 oder 9 erialien wird . Iſt ausnahms
die Erfüllung nicht mehr die von den Parteien ges

weiſe keine Urſchr. hergeſtellt worden, vielmehr auf
wollte, ſondern eine andere Leiſtung darſtellen würde.

Die Berhältniſſe, wie ſie der Bertrag als geordnete
Grund einer entſpr. Verf. des AR. der Inhalt des

bezeichne, und wie ſie dem Willen der Parteien ents
Formbl. 7 in die zuzuſtellende Ausf. übertragen und ſprächen , würden niemals wiederkehren . Dieſe Begr.

dieſe zugeſtellt worden, dann muß, da hier ein Strafe entſpricht der ſtändigen Rechtſpr. des NG. Die Pflicht

feſtſebender Str B. erlaſſen werden ſollte u. ſein Ins des Sch geht nach § 242 BOB. dahin , dieBelitung ſo

halt genügend beſtimmt iſt, die zur Zuſt. führende zu bewirten, wie Treu u . Glauben mit Müdlicht auf

Verf. des AR. ausnahmsweiſe als der ,,StrB .“ anges die Verkehrsſitte es erfordern. Er muß deshalb die

ſehen werden. In dieſem Falle tönnen die den Ins
Leiſtung nicht bewirkten , wenn dieſe ſich unter dem

Einfluß unvorhergeſehener nach dem Bertragsſchluß
halt des StrB. beſtimmenden Einträge im Formbl. 7

eingetretener Úmſiände zu einer wirtichaftl. völlig
u. die danach berfügungêgemäß hergeſtellte Ausf. ,

andern, wenn auch rein äußerl. gleichbleibenden

falls ſie Mängel haben, nach den oben dargelegten geſtalten würde. Treu u. Glauben rechtfertigen u .

Grundläßen berichtigt werden, erſtere alſo nur bei fordern in ſolchem Falle die Befreiung des Sch. Mit

Mängeln im Ausdruck des erkennbar Gewollten durch Hecht nimmt das BG. an, daß die Erfüllung des Ver

Beſchluß, leptere durch Zuft. einer dem Inhalt des trags unter den jeßigen Verhältniſſen eine andere als

Formbl. 7 entſpr. richtigen Ausf. Dieſen zuleßt gen . Fall die von den Parteien gewollte Leiſtung enthalten

behandelt die Entſch. des KammG. in 13. 1918 S. 168.
würde. Der Vertrag ergibt, daß nur eine Erfüllung

Daraus, daß im Regelfalle die Urſchr. des StrB.
„möglichſt bald“ nach Friedensſchluß beabſichtigt war,

alſo nicht in einer unbeſtimmten ferneren Zukunft nach
als der ſchriftliche StrB . des AR. zu gelten hat, folgt der Beendigung des Kriegs, und daß fie nur gewollt

für dieſen Regelfall, daß für die Frage, ob nach den
war unter „voltommen geordneten“ Berſchiffungs

oben angeführten Grundſäßen die beſchlußmäßige verhältniſſen , die jest nicht vorliegen u . in abſehbarer

Ber. eines Str B. zuläſſig iſt, nad Zuſt. des Str B. Zeit nicht zu erwarten ſind. Unbedenkl. tonnte hierbei

nur der Inhalt der Uridr . maßgebend ſein kann ; das BG. auch die „ ungeheuere" Steigerung der Fracht.

nur ſolche Mängel im Ausdruck des erkennbar Ges
fäße in Betracht ziehen ; u . dieſe, nicht etwa die

wollten, die ſich aus dem Inhalt der Urſchr. ſelbſt
Steigerung der Preiſe für die verkaufte Ware berüd

richtig ſtellen laſſen , können durd Beſchluß berichtigt
ſichtigt es. Der Vertragsinhalt rechifertigt durchaus

die Ännahme, das die Kl. das Riſiko einer derartig
werden, der Inhalt des Formbl. 7, der in die Urſchr. ungewöhnl.Steigerung der Frachtfäße nicht auf fich
nicht oder nicht richtig übertragen worden iſt, kann u. nehmen wollte. Daß es ſich hier um einen w å h rend

darf bei der Ber. der Urſchrift nicht berückrichtigt des Kriegs abgeſchloſſenen neuen Vertrag handelt,

werden. Es iſt mithin nicht zuläſſig, daß die beſchluß- gibt keinen Anlaß zu einer andern rechtl. Beurteilung,
mäßige Ber. des Str B. ſelbit ( der Urſchr.) erfolgt als ſie in der Rechtſpr. vgl . ROX. 90 S. 102 ; 93

mit dem Hinweiſe darauf, daß im Formbl.7 das Richtige
S. 341 ; 94 S. 45 u. 63 - - den Fällen zu Teil geworden

enthalten ſei . In den weitaus meiſten Fallen wird
iſt, in denen eine vor dem Kriege begründete, an ſich

es ſich zudem um fachliche Mängel handeln, die nicht
während des Kriegs zu erfüllende Verpflichtung durch

eine während des Kriegs getroffene Vereinbarung

durch Beſchluß wirkſam beſeitigt werden können. Legt auf die Zeit nach dem Friedensſchluſſe hinausgeſchoben

der Beſch gegen einen ſachlich fehlerhaften StrB. keinen wurde. (urt, des III . ZS. v . 6. Juli 1920, III 69/20 ).

Einſpruch ein, ſo iſt es nicht möglich, den StrB. zu

berichtigen . LORat Beimer in Würzburg.

-

.
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der Rechtipr. des RG.,insbeſondere scurte cum te bine in fiecare beneficia durch dieHebertragung des vießbraucis

2

II. Aus den Gründen : Nach der Annahme des BG.

Die Berlegung der Pflichtenaus einem gegenſeitigen follte das Eigentuman den Villengrundſtüden an den

Bertrage gibt dem auderen Teile teine exceptio doli
Kl . unmittelbar noch nicht übertragen werden ; jedoch

generalis. Aus den : Es iſt zwar
inſtand geſegt werden, wirtſchaftl. . alsbald

SS 157, 242 ſowie des § 826 BOB., anerkannt, daß zu nußen. Durch die Erteilung der unwiderrufl. Voll.

nach dem BGB .allg. der Grundſaß gilt, daß ein jeder
maot, traft welcher der Kl. ſogar mit ſich im eigenen

ſein Tun u. Jaſſen ſo einzurichten hat, wie es Treu Namen als Vertreter des Beil. Rechtsgeſchäfte in

u. Glauben mit Rüdſicht auf die Berfehrsſitte fordern ,
betreff der GrSt. vornehmen durfte, konnte der Hl.

ſowie daß nicht gegen die guten Sitten verſtoßen ferner tatſächl. jederzeit über die OrSt. wie ein Eigens

werden darf u. daß demgemäß einer Rechtsverfolgung, tümer verfügen. Denn er fonnte ſie nichtnur belaſten ,

die mit Treu u . Glauben u. mit der Verfehrsſitte ſondern ſie auch an ſich ſelbſt oder an Dritte verfaufen

unvereinbar iſt, die Einrede der Arglift (exceptio doli u. auflaſjen , ohne daß es irgend welcher Mitwirkung

generalis) entgegengeſet werden kann. Jedoch tann des Betl. bedurfte. Daraus ergibt ſich, daß der Befl.

nicht anerkannt werden, daß dieſer Grundſaß nach dem ſich bereits rechtl. gebunden hatte, das Eigentum an

BOB. bei gegenſeitigen Verträgen ſchon dann gälte,
den GrSt. dem Al. oder einem von dieſem zu be

wenn dem , der einen Anſpruch aus einem ſolchen Ver- ſtimmenden Dritten zu überlaſſen . Der Bell. hatte

trag erhebt, entgegengehalten werden tann, er habe ſchon alles getan, was von ſeiner Seite zum Abſchluß

ſelbſt den Vertrag verleßt. Beſteht ein Anſpruch aus des Vertrages erforderl. war; der Kl. tonnte ohne

einem gegenſeitigen Vertrag an ſich zu Recht, ſo ent weitere Zuziehung des Bekl. mit ſich ſelbſt den nota

ſpricht es nicht der Rechtsordnung des BGB ., daß der riellen Kaufvertrag ſchließen u .die GrSt. an ſich ſelbſt

Geltendmachung deswegen die Einrede der Argliſt auflaſſen . Die dem Kl . erteilte Ermächtigung trat nach

entgegengeſeßt werden könnte, weil der Berechtigte außen in der Geſtalt einer abſtrakten Vollmacht auf,

feinerſeits Bertragspflichten gegenüber dem anderen war aber nach dem gewollten u . erreichten Erfolge

Teil zuwidergehandelt habe. Allerdings können ſich ſchließl. nur die in eine andere rechtl. Form gekleidete

aus ſolcher Zuwiderhandlung für den anderen Teil Verpflichtung des Befl. zur Eigentumsübertragung.

Gegenrechte ergeben ; jedoch nur in der Geſtalt ge Nach den Ausführ. des BG. verfolgten die von den

ſonderter Gegenanſprüche, insbeſ. auf Erlaß des Parteien vorgenommenen Rechtsgeſchäfte ſänftl. den

Schadens. Die Rechtsbehelfe, die gegenüber der Ver- Zwed, den Kl. wirtſchaftl. u . rechtl. ſo zu ſtellen, als

folgung eines Vertragsanſpruchs durch den einen Ver. ob die Auflaſſung der GrSt. an ihn erfolgt wäre.

tragsteil dem anderen wegen ſolcher Gegenanſprüche Alle Rechtshandlungen ſtanden alſo in engſtem Sus

zuſtehen, u . die rechtl. Folgen ihrer Geltendmachung ſammenhang u. bildeten ein einheitl. Ganges. Danach

find im BGB. beſtimmt geregelt. Sind die Gegens war dem Al. die uneingeſchränfte, unwiderrufl. Boll

anſprüche jädig, ſo kann der andere Vertragsteil die macht zur Berfügung über die GrSt. u. der Nieß

an ſich ihm obliegende Leiſtung nach § 273 Abſ. 1 brauch offenbar mitRüdſicht auf die von ihmdurch

oder § 320 Abſ. 1 S. 1 BOB. verweigern , bis die ihm die Abtretung der J.'ichen þypothet bewirfte Gegens

gebührende Leiſtung vom Gegner bewirtt wird . Dieſes leiſtung eingeräumt worden . Er ſollte deshalb die

Berweigerungsrecht, die Zurüdbehaltungseinrede gegen Gršt. fich oder einem Dritien jederzeit auſlaſſen

über der von dem Gegner wegen ſeines Anſpruchs können , während er bis dahin gegen Verfügungen

erhobenen Klage hat aber nach dem BOB. nicht die des noch als Eigentümer eingetragenen Betl. oder

Folge, daß die Alage abzuweiſen iſt, ſondern nach gegen Zugriffe der Gläubiger durch die für ihn eins

274 Abſ. 1 u . 8 322 Abſ. 1 BGB. nur die Wirkung, getragene Hypothel geſchüßt werden ſollte . Unter

daß der andere Vertragsteil zur Erfüllung Zug um dieſen Umſtänden enthielt aber das Abkommen, insbeſ.

Sug gegen Erfüllung ſeiner Gegenanſprüche zu vers die Bevollmächtigung des Hl . zur Belaſtung u. Vers

urteilen iſt. Biegen die Erforderniſſe des § 387 BOB. äußerung der GrSt., ſchon die Uebernahmeder Vers

vor, ſo fann der andere Teil gegenüber dem Alags pflichtung des Befl., das Eigentum dem KI. oder

anſpruch mit ſeinen Gegenanſprüchen aufrechnen . Das einem von dieſen zu beſtimmenden Dritten zu übers

hat zwar zur Folge, daß der Alaganſpruch ganz oder tragen. Ein ſolches Abkommen bedurfte aber nach

G. E. abzuweiſen iſt. Jedoch werden dabei zugleich § 313 BOB. der gerichtl. oder notariellen Beurkundung.

die Gegenanſprüche des anderen Teiles in entſprechender Dhne ſie iſt es nichtig. Die Nichtigkeit tritt ein infolge

Höhe getilgt. Danach ſteht nach dem BOB. gegenüber
des Inhalts u. Umfanges der Vollmacht. Dieſe iſt

einem an ſid) beſtehenden Anſpruch aus einem gegen zwar nach § 167 Abſ. 2 BGB. auch in dem Fall grunds

ſeitigen Vertrage wegen einer dem Anſpruchsberechtigten jäßlich formfrei, daß ſie die Uebertragung des Eigens

zur Laſt fallenden Vertragsverleßung dem anderen
tums an einem GrSt . zum Gegenſtande hat. Hier

Teil teine exceptio doli generalis zu, welche die Abs aber verhüllt ſich in der Einräumungder unmiderrufl.

weiſung der Klage zur Folge hätte u . den Berechtigten Ermächtigung zum Verkauf nur die Verpflichtung des

an der Durchführung ſeines Únſpruchs dauernd hin- Bell . zur Eintragung des Eigentums. Aus der Begr.

derte, ohne daß der andere Vertragsteil Gegenanſprüche
des angefochtenen Urt. ergibt ſich auch , daß alle Ver

aufſtellen u dem Alaganſpruch mit den vorbezeichneten einbarungen in untrennbarem Zuſammenhange ſtehen

Wirtungen entgegenſegen müßte. Auch die Beſorgnis,
u . der eine Teil nicht ohne den anderen vorgenommen

daß ſich die Bertragsverlegungen wiederholen , tann ſein würde (§ 139 BOB.). Alle Abreden ſind daher

der Geltendmachung des Anſpruchs nicht entgegens
nichtig . Demgemäß entbehren auch die für den Ál.

ſtehen, insbeſ. nicht bei fortdauernden Bertragsverhält- eingetragenen Rechte (Nießbrauch u. Hypothet) der

niſſen . Der andere Teilmag fich gegen ſolche Wieder rechtl. Wirfſamteit Denn iſt die Bevollmächtigung

holungen durch Unterlaſſungsflage oder ſonſtwie des Al. wegen der darunter verborgenen Verpflichtung

cügen. Aber die Beſorgnis von Wiederholungen zur Uebertragung des Eigentums hinfällig, ſo iſt auch

gibt ihm fein Recht, den an ſich begründeten Anſpruch die Eintragung des Nießbrauchs u . der øypothet un

abzuwehren u. ſeine Erfüllung abzulehnen (Urt. d . wirkſam , weil es alsdann an der nach § 073 BOB.

V. 35. d . 10. Juli 1920, V 110/20 ). erforderlichen Einigung des Berechtigten und des

anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung

III.
u. über ihre Eintragung fehlt . Die Einräumung des

Nießbrauchs u die Beſtellung der øypothet bezweďten

Gine durch andere Rechtsgeſchäfte verſchleierte Grnud gerade die wirtſchaftl. Sicherung des Kl. bis zur förml.

ſtüdsveräußerung bedarf der Form des § 313 BGB. ") Üebertragung des Eigentums an ihn . Sie bilden

1) 6. dieſe Zeitſdrift Jahr ). 1911 6. 303, 306 , 815. einen unlösı. Beſtandteil des Abkommens und wären

.

n.
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ohne die übrigen Abmachungen nicht erfolgt. (Urt . d . V.

V. 8S. d . 9. Juni 1920, V 13/20).
Kündigung eines Mietverhältuiffe nad 8542B68.

Zum Griorderuifle vorgängiger Friſtbeſtimmung. Die
IV . Hechisvorgängerin der Bekl. mietete im Oft. 1911 von

Rauf. Borbehaltloſer Abſchluß nach einem Unge:
den Al. Geſchäftsräumefürdie Zeit v. 1. April 1912

bot mit dem Zuſate „freibleibend“. Die Kl. verlangte
bis zum 1. Dkt. 1917. Die Befl.trat Anfang 1913 an

vom Bell. auf Grund eines von dieſem im Apr. 1919
die Stelle der urſprüngl. Mieterin, benußte die Mäume

angebotenen Saufes die Bieferung verſchiedener Eiſen
zunächſt weiter, fündigte aber wegen Beeinträchtigung

waren. Der Bell, verweigerte die Erfüllung, weil die
des Gebrauchs durch Geräuſch u . Erſchütterungen,aus

gehend von einer im oberen Stocwer! betriebenen
Mi. den Preisaufſchlag zu tragen abgelehnt habe, den

der Stahl- u. Hüttenwerksverband, ſein angebl. Biefes
Tiſchlerei, am 18. März 1913 bis zum 1. April 1913.

rant, im Mai 1919 mit Rü&wirkungauf 1. Januar1919
Mit der Klage verlangten die Kl. Zahlung der Miete

feſtgelegt habe. Die Bezahlung eines ſolchen Aufſchlags
für die Zeit v. 1. April bis 30. Juni 1913. Die Bell.

durch den Abnehmer bezeichnet der Befl . als handels.
erhobWiderflage auf Feſtſtellung ,daß der Mietvertrag

übl. u . als ausdrüďl. vereinbart. Die Vereinbarung
aufgehoben ſei u .den Al. kein Anſpruch auf Mietzahlung

aber leitet er daraus ab, daß er ſein dem Abſchluß
zuſtehe. Das BG. gab der Klage ſtatt u. wies die

porausgegangenes Angebot.freibleibend gemachthabe.
Widerfl. ab. Auf die Neviſion der Befl. wurde das

Bu. aufgehoben.
Der nach § 326 BGB. erhobene Schadenserſaßanſpruch
wurde dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die Gründe : Die erſte 3nſt. hatte dargelegt, daß

Hev. des Bell. wurde zurückgewieſen . ein Kündigungsgrund i. S.des § 542 Abſ.1 S.1 BGB.

O ründe : Der Bekl. hat der Kl. die Ware am an ſich gegebenwar. Das BG. geht darauf nicht ein,

22. Apr. 1919 „ freibleibend“ angeboten u. will ſich das ſondern entſcheidet zuungunſten der Befl., weil dieſe

durch das Recht gewahrt haben, den ihm nach dem ſich auf die im Anwaltsſchr. v . 23. Jan. 1913 enthaltene

Zuſtandekommen des Bertrags von ſeinem Bieferanten Friſtbeſtimmung nicht berufen tönne, eine neue Friſts

berechneten Preisaufſchlag ſeiner Abnehmerin in Rechs beſtimmung i . S. des § 542 Abſ. 1 S. 2 nicht erfolgt

nung zu ſteden. Er behauptet, daß dieſe Auffaſſung ſei u . fein Fall vorgelegen habe, in dem eine Friſt.

ſeiner Bertragsrechte der Bedeutung entſpreche, welche beſtimmung überflüſſig geweſen wäre (8 542 übf. 1

der Zuſat „ freibleibend “ zu einem Ungebot im Handels- S.3) . Dieſe Begr. iſt nicht haltbar. Zwar iſt nicht

verkehr während des Krieges gewonnen habe, u. bean- zu beanſtanden, wenn das BG. in der Bemerkung des

ſtandet deshalb die Nichterhebung des Beweiſes, den Geſchäftsf. der Bell., die Sache ſet nicht tragiſch zu

er in dieſer Richtung angetreten hat. Der Angriff nehmen, eine Abſchwächung der damit angekündigten

ſcheitert ſchon an der einwandfrei begründeten Annahme | Fríſtbeſtimmung v . 23. Jan.1913 findet. Dieſe Erklär.

des bo., daß die bez. Alauſel nicht Vertragsbeſtands kann aber nach Treu u . Glauben nicht als völlige

teil geworden iſt. Die Kl. hat den Vertragsantrag Entkräftung der Friſtbeſtimmung oder als Berzicht

des Gegners mit einem Briefv . 23. Sept.1919 beants auf daraus herzuleitende Hechte, ſondern nur dahin

wortet, in welchem es heißt, daß er auf Grund des verſtanden werden, daß es mit der Einhaltung der

Angebots u. einer darauf erfolgten telef. Unterredung Friſt nicht genau genommen u . die Sache vorausſichtl.

taufe, u . in welchem alsdann diePreiſe ohne Erwähnung in Güte erledigt werden würde. Die Friſtbeſtimmung

der vom Bell. in bezug auf ſie beanſpruchten Bands war auchnicht, wie dasBG. annimmt, damit erledigt,

lungsfreiheit angegeben ſind . Dieſer iſt aber in ſeinem daß die Befl, nach Abhilfemaßnahmen erklärten, Fie

Beſtätigungsſchreiben v . 24. Sept. 1919 auf die Klauſel1919 auf die Alauſel ſeien jeßt befriedigt, oder das Geräuſch ſei jeßt erträgl.

nicht zurüdgetommen u. hat im Rechtsſtreit auch nicht Denn dabei konnte es ſich, wie die Mev . mit Recht

behauptet, daß er bei der Verh . durch den Fernſprecher hervorhebt, nur um den augenblidl.Zuſtand handeln .

ſeine Bindung an den Preis erneut ausgeſchloſſen habe. Für die Fortſeßung des Mietverhältniſſes tam es auf

Aus dem Annahmeſchreiben erfah er, daß die Al. den die endgültige Beſeitigung des Mangels an. Daß

Vertrag zu feſten Preiſen u. ohne Einräumung des dieſer nicht endgültig beſeitigt war, hatten die Bell.

Borbehalts abſchließen wolle. Hätte er daher an ſeiner im Schr. vom 4. März 1913, alſo längere Zeit vor

urſprüngl. fundgegebenen Abſicht feſthaltenu . fich den der Kündigung, deutl. ausgedrüdt. DasBG. verneint

Vorbehalt fichern wollen , ſo hätte er Widerſpruch die Verwertbarkeitder Friſtbeſtimmung im Sor. vom

erheben u. die Kl. über ſeinen abweichenden Vertrags- 23. Jan. 1913 auch deshalb, weil darin für den Fall

willen aufklären müſſen. Da er dies unterlaſſen hat, des fruchtloſen Friſtablaufs ausdrüdl. nur ein Schadens

ſo muß er ſich nach dem Grundſatz von Treu u. erſaßanſpruch, nicht eine Kündigung, in Ausſicht geſtellt

Glauben ſo behandeln laſſen , als habe er der Auf- worden ſei.Es kann aberdahingeſtellt bleiben, ob dieſe

faſſung der Al . zugeſtimmt. Es gereicht ihm auch nicht Auffaſſung Billigung verdient. Denn auch wenn man ſie

zur Beſchwerde , daß der. Vorderrichter ſeine weitere zugrunde legt, iſt die Entſch. des BG. nicht aufrecht zu

Behauptung für unbeachtl . erklärt hat, wonach ſich im erhalten . Wenn, wie hier, der Mieter einmal, wenn auch

Stahl- u. Eiſenhandel ein Brauch herausgebildet haben unter Androhung anderer Rechtsfolgen , einen Mangel

fold , der den Verkäufer auch ohne ausdrüďl. Vorbe- gerügt u. unter Friſtbeſtimmung Abhilfe verlangt, dann

halt berechtige, ſeinen Abnehmer mit dem ihm von abernahezu zwei Monate lang auf Übhilfe d . 5. auf

ſeinen Lieferanten berechneten Preisaufſchlag zu belaſlen. endgültige Beſeitigung des Mangels vergebl . gewartet

Das BG . weiſt dieſes Vorbringen mit der zutreffenden hat, dann kann ihm nicht zugemutet werden , ſich auf

Begr. zurüd, daß eine ſolche Handelsſitte wegen der weitere unſichere Abhilfeverſuche einzulaſſen . Die erw .

damit verbundenen Gefährdung der Verkehrsſicherheit Tatſachen rechtfertigen die Annahme, daß die Ers

einen Mißbrauch darſtellen u . deshalb feine Berüd- füllung des Mietvertrags infolge des die Kündigung

ſichtigung verdienen würde. Müßte der Käufer auch begründenden Umſtandes für den Mieter kein Intereſſe

nur bis zur Lieferung der Ware mit der Möglichkeit mehrhabe, unddie Kündigung iſt ohne Friſtbeſtimmung

einer Preiserhöhung rechnen, ſo würde für die Zwiſchens gerechtfertigt ($ 5 +2 Abſ. 1 S. 3 BOB.). Das Schr.

zeit allen ſeinen rechtsgeſchäftl. Maßnahmen, bei denen v . 26. März 1913, in dem die Bell. ſich bereit erklärt,

der Anſchaffungspreis der Ware ausſchlaggebend in bedingungsweiſe, näml . unter der Vorausſeßung, daß

Betracht fommt, die mit der Preisvereinbarung gerade ihr zum 1. Juni 1913 andere Räume überlaſſen

bezwedte feſte Grundlage entzogen werden. Die Hed . wurden, bis dahin in den bisher. Mieträumen zu

mußte jonach erfolglos bleiben . (Urt. d . III. ZS. d. bleiben, ſteht nicht entgegen. Denn es handelt ſich

11. Mai 1920, UI 445/19). dabei um ein Vergleichsangebot, bei dem die Bell.

fich zudem ausdrüdl. alle Hechtsanſprüche vorbehielt.3026
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Aus dieſem Angebot dürfen daher Folgerungen zu VII.

ihren Ungunſtennichtgezogen werden. (Urt. des

III. ZS. 0. 14. Mai 1920, III 56/15).
Saftung für fehlerhafte zahuärztl. Behandlung.

Beweislaft bezügl. des Berjdaloend. Die Kl. ließ fich
6034

von dem Beti. zehn Zähne ausziehen, nagdem dieſer

ihr yweds ſchmerzloſer Ausführung der Behandlung

VI. eine Einſprißung in das Zahnfleiſch gemacht hatte.

Unmittelbar darauf erkrankte ſie an Geſchwüren im

Feftſtellung der Schadenserſatzpflicht neben dem An. Munde. Mit der Behauptung, daß die Erkrankung

ſprud auf einzelue Griatleiſtungen. Feſtſtellungsintereſſe. auf die zur Einſprißung benußte Flüſſigkeit zurüd.

Der Kl. ſchaffte 1913 als Baufburſche des Bell. ein zuführen und von dem Bekl . verſchuldet worden ſei,

Faß in deſſen Keller. Dabei ſtürzte er, das Faß rollte beanſpruchte die Rl. Schadenserſaß. Der Alaganſpruch

über ihn hinweg u. beſchädigte ſeine linte band derart, wurde dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.

daß er ſeitdem mit ihr eine ſchwere Arbeit nicht mehr Die Hev . des Bell. blieb erfolglos.

leiſten tann. Er machte für die Folgen den Bell. Gründe: Nach ſtändiger Mechtſpr. desHO. (RGZ.

verantwortl. u . verlangte Schmerzensgeld, ſowie eine 97 S. 116 ; JurW. 1912 S. 682 ; Warn. 13 S. 1413)

Rente wegen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigteit hat, wenn deräußere Tatbeſtand nach dem regelmäßigen

u . im Wege der Anſchlußberufung die Feſtſtellung, Zuſammenhange der Dinge die Folgerung rechtfertigt,

daß der Betl. auch für die weiteren Folgen des Unfalls daß der Schaden durch Verſäumung der im Verkehr

hafte. Die AnſchlBer. wurde zurüdgewieſen. Auf die erforderlichen Sorgfalt verurſacht iſt , nicht der Berlebte

Mev . des Al. wurde das Bu . in dieſem Bunlte auf- das Verſchulden des Schädigers, ſondern der leptere

gehoben. die etwaigen beſonderen Umſtände darzutun und zu

Gründe : Das BG. hat die Anſchlber. zurüdge. beweiſen, aus denen ſich ſeine Schuldloſigkeit ergibt.

wieſen , weil nach dem Gutachten des Profeſſors Dr. M.
Dieſen Rechtsſap hat dasBG. zutreffend füranwendbar

nicht abzuſehen ſei, daß über den Rentenanſpruch
erachtet. Das widerſpricht nicht der von der Red.

hinaus noch andere Unfallanſprüche entſtehen könnten ,
angezogenen Entſch. des Sen.RG3. 78 S.434 ff . Dort

weil ſolche zu begründen auch nicht verſucht worden
iſt nur ausgeſprochen , daß die Unmöglichkeit, die Urſache

ſet, u. weil dem Kl. daher jegl. Intereſſe an der als
einer Verleßung des Kranten bei einer Operation ficher

baldigen Feſtſtellung der Baſtung des Bell.für weitere
feſtzuſtellen, nicht zu Laſten des Arztes gehen dürfe,

Unfausfolgen fehle. Die Rev. beſchwert ſich über die
daß es vielmehr genügen müſſe, wenn dieſer zu ſeiner

Abweiſung der Feſtſtellungstlage u . meint, daß die
Entlaſtung darlege, daß ein eingetretener ungünſtiger

Ausführungen des BG. fie nicht rechtfertigen . Dem
Erfolg auch ohne ſein Berichulden eingetreten ſein könne,

iſt beizutreten . Der Kl. bezwedte ein für allemal
daß nach dem, ſoweit mögl. , llargelegten Sachverhalt

Klarheit hinſichtl. des durch den Unfall zwiſchen ihm
ein poſitiver Anhalt für ein Berſchulden des Arztes

u. dem Befl . begründeten Rechtsverhältniſſes zu ſchaffen,
nicht gegeben ſei ( 1. a . JurW. 1913 S. 32 ; Warn. 9

d. h . er wollte in Zukunft des Nachweiſes der Ber
S. 363 226). Daß an ſich den Arzt die Beweislaſt trifft,

antwortlichkeit des Befl. für den Unfall u. ſeine Folgen
wenn die oben angef. Vorausſeßungen gegeben ſind, wird

überhoben ſein u. zugleich den Einwand der Verjährung
in dieſem Urt. nicht beſtritten. Der jeßige Fall liegt

ausſmalten, falls die Berhältniſſe ihn nötigen ſollten,
auch nicht ſo , daß die ürſache der Ertranfung der Kl.

den Uusgleich von erſt nach Erhebung der Leiſtungs
nicht feſtgeſtellt werden könnte. Das BG. hat auch

llage hervorgetretenen oder erſt nach Erledigung des
ohne Rechtsverſtoß den Nachweis für nicht geführt

Hechtsſtreites hervortretenden Schäden durch Erhöhung
klärt, daß den Befl. kein Verſchulden treffe. Die

der Hente oder in anderer Weiſe zu fordern . Denn Ned . ſcheitert an der ausſchließl. auf tatſächl. Gebiete

bliebe das angef. Urt. ſo, wie es ergangen iſt, ſo
liegenden Feſtſtellung des BG ., daß der Bell, nicht

würde ſich ſeine Rechtskraft nur auf den Grund des
nachgewieſen habe, daß er wirfl . das Betäubungsmittel

im erſten Rechtsjuge erhobenen Anſpruchs erſtreden
Apathin benußt habe. Daß dabei die von der Mev .

(8 322 BPD .) u . deſſen nachträgl. Erhöhung würde
angeführten, unter Zeugenbeweis geſtellten Behaups

im Betragsverfahren eine neue Berh . ú. Entſch. über
tungen desBetl. nicht überſehen find, er habe ſeit

den Grund der die urſprüngl. verlangte Bierteljahre
Ditober 1913 Apathin bezogen und, ebenſo wie zahlreiche

rente von 110 M überſteigenden Forderung, alſo auch
andere Zahnärzte, dieſes längere Zeit als Betäubungs

darüber nötig machen , ob der Bell, den Unfall über
mittel ohne nachteilige Folgen benußt, ergibt ſich aus

haupt zu vertreten habe (vgl. zw. 1905, 278 ;
dem Jnhalte der Gründe. Das BG. hält ſie aber

1907, 482 " ; ROZ. 61 , 257). Das würde fich,
nicht für ausreichend, den Beweis der Berwendung

dem wollte der Al. vorbeugen,-in jedem neuen Rechts
dieſes Mittels zu erbringen, und erklärt die Zulaſſung

ſtreit wiederholen, den er zu führen gegmungen wäre,
des Bell. zu dem von ihm erbetenen richterl. Eide

um ſich die wirtſchaftl. Borteilezu ſichern , die er ohne
über dieſe Tatſache für nicht angezeigt. Das liegt

den Sturz auf der Relertreppe nach dem gewöhnl.
auf dem Gebiete der freien richterl. Beweiswürdigung

Laufe hätte ziehen können u. die zu ziehen er nunmehr
und iſt nicht rechtsirrig. Dieſe Feſtſtellung trägt aber

verhindert iſt. Es braucht dabei nicht nur an eine
die Entſch. Auf den Angriff derRev. gegen die weitere

Berichlechterung der Gebrauchsfähigkeit der linten
Annahme des BG., daß der Befl. auch den Beweis

für die forgfaltige Aufbewahrung des Apathin iculdig
Hand gedacht zu werden , ſondern ſchon jede Aendes

rung der Lohntarife u . der Löhne, jede Vermehrung
geblieben ſei, tommt es demnach nicht an. (Urt. deš

der Verdienſtmöglichkeit tann eine Erhöhung des
III. ZS. vom 23. April 1920, III 427/19) .

5024

Mentenanſpruchs angemeſſen u. notwendig erſcheinen
VIII.

laſſen . Daß nach dieſer Richtung die Entwidlung der

Berhältniſſe ſprunghaft u . unberechenbar iſt u . es Gaftung dee Rechtsanwalt für die einem Dritten

vorausſichtl. noch länger bleiben wird, bedarf keiner erteilte Audtunit. Pflicht zu ſorgfältiger Feſtſtellung

Erörterung. Unter dieſen Umſtänden den Kl. nur des anzuwendenden Rechtes. Der Kl , begehrt vom Bell.

auf den § 323 SBD. zu verweiſen, geht ſchon deshalb Erfag des Schadens, den er durch die Singabe eines

nióht an, weil dieſer keinen Erſaß für Nachteile ſchafft, Darlehns von 11 000 M an die geſchiedene Frau 8.

die in der Zeit zwiſchen dem Eintritte der Rechtskraft in W. erlitten haben wil . Er behauptet, zur Ge

des abzuändernden Urt. u . der Erhebung der neuen währung des Darlehns durch eine unrichtige Aus

Klage erwachſen find. (Urt. des III. 38. d. 14. Mai kunft bewogen worden zu ſein, die ihm der Bell , der

1920, III 42/20). Berater der Frau 8., über die Ausſichten eines von

6088 ihr gegen ihren früheren Ehemann angeſtrengten

u.

e

e
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Prozeſſes erteilt habe . Der Klaganſpruch wurde dem verſtehen ? Aus den Gründen : Die Mev. wendet

Grunde nach für gerechtfertigt ertlärt. Die Neviſion ſich gegen die vom AG . ausgeſprochene Berneinung

des Bell. wurde zurüdgewieſen . des Formfehlers, den die Al. darin finden wil, daß

Gründe: Der Mev . mußte der Erfolg verſagt die von dem Nutar R. als Teſtamentszeugen zuge

werden . 3hre Angriffe richten fich in erſter Binie zogenen Krantenſchweſtern B. und 6. nicht während

gegen die Annahmedes BG ., daß der Bell. durch die der ganzen L.Berhandlung zugegen geweſen ſeien . Das

Erteilung der vom Kl. erbetenen Auskunft zu dieſem BG. ſieht als erwieſen an: Der Notar habe ſich nach

in ein vertragl. Verhältnis getreten ſet, das ihn zu ſeinem Erſcheinen im Strantenhauſe zunächſt durch eine

ſorgfältiger Beratung verpflichtet habe. Unſtreitig „ Vorbeſprechung “ mit dem Erbl. darüber unterrichtet,

führte Frau 8. gegen ihren früheren Ehemann einen was dieſer zu verfügen gedächte, u. ſodann dasProt.

Rechtsſtreit, deſſen Ausgang davon abhing, ob der niedergeſchrieben . Bei dieſem Vorgange ſei die Zeugin

erſte gemeinſchaftl. Wohnſiß der B.'ichen Eheleute C. G. überhaupt nicht, die Zeugin B. nur zeitweiſe jus

war u. ob dort vor 1900 Gütergemeinſchaft herrſchte. gegen geweſen. Nach der Niederſchrift des Brot. ' ſeien

Der Kl . wendete ſich an den Bell., den Rechtsbeiſtand die beiden Zeuginnen herbeigeholt worden . Jn ihrer

der Frau 8., mit der Frage, ob er dieſer auf deren Gegenwart habe der N. die einzelnen, zu Prot. ge

angebl. Ausſichten hin , den Prozeß zu gewinnen , ein brachten Verfügungen mit dem Erbl. durchgegangen ,

größeres Darlehn geben könne. Er ließ alſo teinen habe ihn gefragt, ob dies ſein leßter Wille ſet, u.

Zweifel darüber, daß die gewünſchte Ausfunft für habe das Buntt für Bunft durch ein vernehml. 3a "

ſeine Entſchl. über die Dahrlehnsgewährung maßs u. durch Kopfniden beſtätigt erhalten . Darauf habe

gebend ſein werde. Wenn ſich unter dieſen Umſtänden er zu den Zeuginnen geſagt: „Sie haben es gehört,

der Bell. über den nach ſeiner Anſicht zu erwartenden ſo habe ich das E. niedergeſchrieben “ . Dann habe er

Ausgang des Prozeſſes äußerte, ſo übernahm er das das ganze Prot. verleſen u. es von den Beteiligten

mit die ihm mit der Frage des Ki . ſtillichweigend an: unterſchriftl. vollziehen laſſen. Bei ſolchem Berlaufe

geſonnene aftung für einen zuverläſſigen hat. Der der C.-Errichtung ift die Formvorſchrift des § 2239

Sen. hat ſich bei gleicher Sachlage in dieſem Sinne BOB. gewahrt. Nach dieſer Borſchr. müſſen die bei

fchon öfters ausgeſprochen u. die von der Hed. ver- der Errichtungdes L. mitwirtenden Perſonen, alſo

tretene Meinung zurüdgewieſen, daß die Auskunft nur auch die beiden L.Zeugen (8 2233 ), während der ganzen

eine unverbindl. Aeußerung des MA. darſtelle. Daß Berhandlung zugegen ſein . Die ganze Berh ." umfaßt

die Beratung unentgeltl. erfolgte, iſt dabei ohne Be- in dem hier in Betracht kommenden erſten Falle des

deutung ( JurW . 1918 S. 90 Nr. 11). Nicht einwand- § 2238 BOB. als weſentlichſten Beſtandteil die mündl.

frei iſt allerdings die Begr. der Annahme des BG., Erklärung des leßten Willens durch den Erbl., außer ,

daß der Bell. ſeine Bertragspflichten ſchuldhaft ver- dem die in 8 2242 vorgeſchriebene Vorleſung des Brot.,

leßt habe. Das angef. Urt. läßt nicht ertennen, wes- deſſen Genehmigung durch den Erbl. u . deſſen Unters

halb der Bell. die ihm von dritten Perſonen beſtätigte zeichnung durch ihn u. die mitwirkenden Perſonen.

Behauptung der Frau 8. über den erſten ehelichen Die Med. macht geltend : Wenn der N. in der wieders

Wohnfiß nicht habe für glaubhaft anſehen dürfen . gegebenen Weife vorgegangen ſei, ſo liege die Er

Auch erſcheint es nicht unbedentl., daß das BG, die klärung des legten Widens in der ſog. Borbeſprechung.

Richtigkeit der vom Bell. ſeiner Uuskunft zugrunde Das „ Durchgehen “, wobei der Erbl. geniďt u . , ja“ ge

gelegten Rechtsanſicht dahingeſtellt läßt. Jm Ergebnis ſagt habe, ſei nichts als die Vorleſung u .Genehmigung

iſt jedoch dem BG. auch in der Schuldbeurteilung geweſen.Das Gefeß wolle, daß der N. die Erklärung

beizutreten . Da der Befl. ein zuverläſſiges Urteil des Verfügenden anhöre und entgegennehme. Hier

über die Ausſichten der von Frau 8. angeſtrengten habe er , als die Zeuginnen anweſend geweſen ſeien,

Alage nur bei ſorgſamer Feſtſtellung des in C. vor die bereits empfangenen Erklärungen vorgeleſen oder

1900 geltenden Güterrechts gewinnen konnte, fo lag es vorgetragen u. fich von dem Erbl. beſtätigen laſſen .

ihm ob, fich vor der Beratung des Kl. ausreichend zu Die Zeuginnen hätten daherdie Erklärungen des Erbl. L

unterrichten . Auf Grund des überreichten Gutachtens nicht aus eigener Wahrnehmung feſtſtellen können,

allein durfte er ſich ſeine Meinung nicht bilden, jumal ſondern nur Äntworten auf Vorſchläge des N. Gerade

er den Verf. nicht fannte. Bielmehr mußte er das deswegen beſtimme das G. die Zuziehung von Zeugen,

Gutachten an der Sand literariſcher Hilfsmittel prüfen. damit der unbeeinflußte Wide des Erbl . feſtgeſtellt

Dazu mußte er ſich mit denAnſichten der Schriftſteller werde u . werden könne. Hier ſei nach der Behauptung

vertraut machen, auf deren Aeußerungen bet der Feſt- der Al. die Befl., zu deren alleinigen Gunſten die Bers

ſtellung der Geltungsgebiete der vor 1900 in Deuiſch . fügung getroffen worden ſei, zuerſt unbeobachtet von

land geltenden ehel. Güterrechte u. insbef. bei der den Zeuginnen allein mit dem Erbl. vor dem N. ge

Ermittelung des Herrſchaftsbereiche der Güterordnungen weſen. Der N. habe dieſes Verfahren um ſo weniger

in der Mart Brandenburg regelmäßig zurüdgegriffen einſchlagen dürfen, als es ſich um einen altersſchwachen

wird. Auf Grund ſolcher Nachforſchungen würden ihm Mann gehandelt habe. Dem gegenüber iſt daran feſt

mindeſtens Bedenken dagegen aufgeſtiegen ſein, daß zuhalten, daß die mündl. Erklärung des leßten Willens

für C. dieallg. Gütergemeinſchaft den geſeßl. Güters nicht in ausführl. oder zuſammenhängender Mede zu
ſtand gebildethabe, ( folgt die Angabe von Schriften ), erfolgen braucht, vielmehr auch durch Nede u. Gegen.

u. er würde demnach die Klage der Frau 8. nicht als rede, Frage u. Antwort zwiſchen dem mit der 2. Auf

ausſichisreich haben bezeichnen können. Jndem er fich nahme betrauten Notar u. dem Erbl. zum Ausdrude

daher nur auf das Rechtsgutachten verließ. verſtieß er gelangen kann (ROZ. 63, 87), daß der N. ſich auch,

bei der Auskunftfahrläſſig gegen ieineVertragspflichten. bevor er in Gegenwart der Zeugen mit der für die

Sein Verſchulden iſt um ſo größer, als er über den Formfrage allein maßgebenden Berh . beginnt, durch

neueren Stand des Prozeſſes der B.'ſchen Eheleute Er- eine Rüdiprache mit dem Erbl. über den zu beu

kundigung nicht eingezogen hatte und infolgedeſſen kundenden leßten Willen unterrichten u, den ihm dabei

bei der Ünterredung mit dem Kl. am 4. Jan. 1912 gemachten Angaben entſprechend das L.- Prot. im dors

von dem am 8. Dez. 1911 in der Sache ergangenen aus entwerfen kann u. daß er dem § 2238 mit § 2239

abweiſenden landger. Urt. keine Kenntnis hatte genügt, wenn er ſich vor den Zeugen an der Band

(Urt. des III . ZS. v . 29. Juni 1920, III 73/70 ). des Entw . durch nochmalige Befragung des Erbl. die

fachl. Michtigkeit des als leßter Wille Niedergeſchriebenen

IX.
imeinzelnen mündlich beſtätigen läßt (Grug Beitr. 50,

115 ; JW . 1915, 581 Nr. 15; ROZ. 85, 123). Das

Was iſt im Sinne des § 2239 BGB. unter der Zuſtandekommen der mündl. Erklärung des legten

ganzen Berhandlung“ bei der Teftamentberridhtung zu Willens durch einen derartigen Vorgang iſt feſtgeſtellt.

1

.
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Allerdings muß einem derartigen Borgang immer noch Urt. beſchwert ſein, nicht aber die Bell. Mit Mecht

eine bef. Vorleſung des Brot nachfolgen , damit auch hebt zwar die Mev. hervor, daß die Bell. als Erbin

dem § 2242 genügt werde (RO3. 85 , 126) . Auch dieſe nur zur Berbeiführung der A. an den Kl. (nicht un.

beſ. Borleſung hat aber ſtattgefunden. 3hr hat ſich mittelbar zur Á ) verurteilt werden könne. Daraus

nach der Angabe im notariellen Prot.die Genehmigung aber einen Anſpruch der Bell. auf Abweiſung dieſes

u. Unterzeichnung angeſchloſſen . Daß der N. den Teiles der Klage herzuleiten, würde einen auf die

größten Teil des der eigentl. T sVerhandlung voran- Spiße getriebenen Formalismus bedeuten . Da die

gegangenen vorbereitenden Geſprächs mit dem Erbl. Bill die allein eingetragene Eigentümerin iſt, erfüdt

nur in Gegenwart der als Üleinerbin eingeſegten ſie dieſe Verpflichtungam einfach iten, indem ſie das

Bell. geführt hat, iſt fürdie Formfrage bedeutungs- Eigentum an dem GrSt. an den Al. aufläßt. ' Auch

los. Nicht nur dem Wortlaute des Geſ., ſondern auch daraus, daß tein Antrag geſtellt iſt, zur Berbeiführung

dem geſel . 8wede der Buziehung der TZeugen, daß der A. zu verurteilen , tann die Bell für ihr Abs

dieſe näml. in der Bage ſein follen bei ſpäteren Streitig weiſungsverlangen nichts herleiten . Dieſe Feſtſiellung

teiten über den Inhalt des vom Erbl. wirfl. Gewollten verwendet das BO nur zur Begründung der Ab

Auskunft zu geben u. die Uebereinſtimmung des er- weiſung des A. Antrags“ gegenüber den verklagten

klärten Widens mit der Niederſchrift zu überwachen Kindern, die nicht auflaſſen können , da ſie nicht Eigens

(RGB. 63, 87), wird entſprochen , wenn die beiden tümer des Adamshöjchens ſind, die aber auch zur

Teile der Berhandlung, die mündi. Erklärung des Herbeiführung der U. nicht verurteilt werden fönnen,

legten Widens u. die Vorlefung u. Genehmigung des da fein derartiger Antrag geſtellt ſei Dieſe Erwä.

Brot. in der Weiſe, wie es hier geſchehen iſt, getrennt gungen greifen nicht Plaß gegenüber der befl . Witwe,

gehalten u. in zeitl Aufeinanderfolge ein jeder für ſich die dem Untraze, die Einwilligung in die Eintragung

bef. vorgenommen werden . Ein weitergehender Schuß des Kl. als Eigentümer, d . h . die A., zu erklären, als

des Erbl gegen Beeinfluſſung liegt auch dann nicht eingetragene Eigentümerin entſprechen tann . Zudem

i.S.der Formvorſchrift des § 2239 BGB., wenn dieſer wird der Antrag auf Ginwilligung in die Eintragung

altersſchwach iſt. ( Urt. d. IV . 88. d . 3. Juni 1920, des Hl. als Eigentümer, gerichtet gegen die Erbin,

IV 35/20 ). die eingetragene Eigentümerin iſt, den minderen An

trag auf Şerbeiführung der A. mitumfaffen.

X.
Vor dem BG. war von den Befl gemäß § 780

BPO. der Vorbehalt der Haftung auf den Naglaß

Wie iſt dieBerurteilung des Erben zur Auflaffung verlangt worden. Das BG. hat dem inſoweit nicht

eine Grundftüds auf Grund eines Vertrage mit dem Nechnung getragen, als es die bell . Witwe zur Ein

Erblaſſer zu faſſen ? gft die beſchräntte Gattung gemäß willigung in die Eintragung des Kl . als Eigentümer

§ 780 3 PO.auch dann vorzubehalten , wenn der vers verurteilt. Da aber auch dieſe Verurteilung gegen die

urteilte Erbe idhon vor dem Tode des Erblañero Cigen: Befl. als Erbin erfolgt, ſo iſt auch hierfür der Vor.

tümer des GrSt. war ? Der Al . u. der Erblaſſer der behalt auszuſprechen . Man kann nicht etwa ſagen,

Bell . A. A. verpflichteten ſich gegenſeitig, in beſtimmten daß dazu fein Ranm ſet , weil ia die Bell. deshalb

Bezirten einander feinen Wettbewerb im Erwerbe von zur Erteilung der Einwilligung verurteilt fel, weil ſie

Grundſtüden zu machen . Ein vertragswidrig getauftes Eigentümerin iſt, die Berurteilung u . deren Voll

GrSt. ſollte zum Erwerbspreis der anderen Partei ſtreding alſo unabhängig von ihrer Erbeneigenſchaft

abzutreten u . für jede Zuwiderhandlung eine Bers u. daher auch davon ſei, ob der Nachlaß ausreicht

tragsſtrafe zu zahlen ſein . Danach war verboten ,bis oder nicht. Streng genommen hätte ſie ja zur Herbei.

zum 1. Jan. 1929 für ſich ſelbſt oder für dritte Pers führung der u. verurteilt werden müſſen Bätte der

jonen oder durch andere Perſonen für ſich Immobiliare Erblaſſer nicht ſeine Braut u ſpätere Erbin, fondern

täufe vorzunehmen .“ 1913 taufte die bell. Witwe des eine dritte Perſon als Strohmann benußt, ſo hätte

M. A., damals ſeine Braut, mit ſeinem Gelde das ſog. ebenfalls die Bell. als Erbin zur Herbeiführung der

Adamshöfchen , in dem dem Al. vorbehaltenen Bezirke A. verurteilt werden müſſen. Sie hätte dann den

Mit der Klage verlangt der Al. von der bell . Witwe Adamshof erwerben oder den Eigentümer durch ent

u. ihren Kindern als Erben des inzw . verſtorbenen ſprechende Aufwendungen zur Erteilung der ú. an

A. A. Auflaſſung derGrSt. u. a. Das DIG . verurteilte den Kl. geneigt machen müſſen . Da dieſe Berpflichtung

für den Fall der Leiſtung eines richterl. Eides durch auf ihrer Erbeneigenſchaft beruht, ſo hängt deren Ber .

den Al. die bell. Witwe u . a . dazu, gegen Zahlung wirklichung, da ſie den Borbehalt geltend gemacht hat,

von 18970 M darin einzuwilligen , daß der ni. im davon ab, ob u . inwieweit der Nachlaß zur Erfüllung

Grø. als Eigentümer der OrSt. eingetragen werde. ausreicht. Das BG hat daher ſachrechtl. geirrt, wenn

Die Med. hatte nur inſoferne Erfolg, als der Borbe. es der Bell. dieſen Borbehalt bei der Verurteilung zur

Yalt der Haftungsbeſchränkung auf den Nachlaß hinzu: Einwilligung verſagte . Der Umſtand, daß fie ſelbſt

gefügt wurde. Eigentümerin des ÖrSt. iſt, kann leinen Unterſchied

Aus den Gründen : Das BG. hat die Ber: machen , da ſie als Erbin verurteilt wird u. nur als

pflichtung der bell. Witwe zur Erteilung der Auf- Eigentümerin zufädig ſelbſt erfüllen kann. Der Auss

laſſung ( = A.) ausſprechen wollen. Wenn es die ſpruch iſt inſofern nicht bedeutungslos, als er die

immerhin nicht gewöhnl. Wendung der „Verurteilung Wirkung hat, daß die Ábgabe der Willenserklärung,

zur Einwilligung in die Eintragung des Kl . als Eigen: zu der ſie bedingt verurteilt iſt, nicht ſchon gemäß

tümer“ gewählt hat, ſo hat es damit wohl nur dem § 894 3 BD . mit der Rechtsfraft des läuterungeurteile

Antrage des Al. entſprechen wollen Eine derartige als abgegeben gilt . (Urt. d . V. 88. d. 26. Juni 1920 ,

Einwilligung wird eine genügende Erflärung der Ä. V'464/ 19 ).

ſein, ſoweit derAuflaſſende in Frage kommt (RG3. 54

381; Turnau: Förſter GBD. 8 20 Nr. 2 S. 144). úder:

dings würde die Bell. dem Uit. ſeinem Wortlaute

nach genügen können, wenn ſie einſeitig dieſe Erklär- Berzicht auf die Berufung. Worausſetzungen der

ung abgibt, während & 925 BGB . für die Å. die Er- Verjichtserklärung. ZPO. & 514. Die Bell. war durch

klärung beiderLeile bei deren gleichzeitiger Anweſens vorl. vollſtreďb. Urt. v . 15. April 1918 zum ShE.

heit vor dem GBA. verlangt. Inſofern ſich alſo die wegen ungenügender Erwärmung der an die Kl . vers

Befl. möglicherweiſe darauf berufen fönnte, daß fie mieteten Räume verurteilt worden u . zwar zur Zahlung

nicht zur Abgabe der Erklärung bei gleichzeitiger von 230.60 M gegen Herausgabe der von der Ki.

entſprechender Erklärung des mitanweſenden 4. Emp- inf der ungenügenden Erwärmung angeſchafften Gegen.

fängers verurteilt ſei, würde nur der Al, durch das ſtände, näml. eines eleltr. Djens u. einer pelages

.
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fütterten Weſte. Sie hatte daraufhin am 25.April 1918 ohneBelang, wie es inzw. – bis zur rechtstr. Ento.
der Al. geſchrieben , ſie ſei zu dieſer Zahlung gegen der Sache mit dem Eigentum an Dien u. Weſte

Herausgabe des Ofens u . der Weſte verurteilt, fie ſtand, ob dieſes inzw. unter einer Bedingung oder

überreicheden Betrag mit Zinſen , bitte um Vollziehung bedingungslos oder noch gar nicht auf die Bekl. über
der beifolgenden Quittung und erwarte dagegen die ging : Die Parteien waren tatſächl. darüber einig, daß
umgehende Ueberſendung des Dfens und der Weſte. Zahlung wie Herausgabe nur vorläufig ſeien, u. daß

Die Al. hatte die Zahlung angenommen ſowie Dfen bei ſpäterer rechtstr. Abweiſung der Alage beiderfettig

und Weſte herausgegeben. Am 11. Mai 1918 reichte zurüdgegeben werden müſſe. (Urt. des III. ZS. d .
die Bell . die vom 7. Mat 1918 datierte BerSchrift 7. Mat 1920, III 226/19) .

ein undbeantragte in der BerBegr. vom 15. November

1918 Abweiſung der Klage undBerurteilung der Al.

zur Müdjahlung des ihr gezahlten Betrages. Erſt im
Februar 1919, nachdem das Do. einen Beweisbeſchluß Oberſtes bandesgericht.

erlaſſen hatte, machte der Anwalt der Al . geltend, in
Straffaden.

dem Briefe vom 25. April 1918, der ihm erſt jeßt zur

Kenntnis gekommen ſei, in der Zahlung und derBerauss
I.

gabe liege ein Verzicht auf die Berufung. Das BG. Auch nach der nunmehrigen Bertamung des Reidd

verwarf die Ber. als unzuläſſig, weil durch die beider- und Bayerns iſt nach dem Urt.58 PStGB. die ga:

ſeitige Äusführung des Briefes vom 25. April 1918, gehörigteit zu einer Religionsgeſellſchaft ohue Einfing

insbef. durch die Ueberlaſſung des Dfens und der auf die Pflicht der Erziehungeberechtigten , ihre duls

Weſte an die Al. zu deren Eigentum , der Rechtsſtreit pflichtigen finder zum Schulbeſuch anzuhalten. Der

in der Hauptſacheerledigt geweſen ſet, als die Ber. Angell . s. iſt Betenner der Lehre der Adventiſten, nach

eingelegt wurde. Auf die Mev. der Befl. wurde das der der Samstag der von Gott geſepte Huhetag iſt.

BU. aufgehoben. Unter Berufung auf die durch die AV. v. 11. Aug.

Gründe: Die Gründe des BG. gehen fehl . 1919 gewährleiſtete' Glaubens- u. Gewiſſensfreiheit

Es handelt ſich nicht um einen Verzichtsvertrag, ſondern hält er feine werftagsſchulpfl. Tochtervom Schulbeſuch

um einen Verzicht der Bell. aufdie Berufung gemäß an den Samstagen ab . Auf Angeige der Schulbehörde

§ 514 ZPO. Aus ihm allein folgert das BG., daß wurde er von den Vorgerichten nach Art. 58 Abf. 1

der Rechtsſtreit in der Hauptſache erledigt worden ſet. PSIOB. verurteilt. Die Rev. wurde verworfen.

Ein ſolcher Verzicht kann nur ausdrüdl. u. unzwets Aus den Gründen : Der Senat hat ſchon in

deutig erklärt werden , nicht auch duro chlüſſige Sands dem Urt. vom 28. Aug. 1919 Mev . -Meg. Nr. 122/1919

lungen, wie § 455 Abſ. 2desEntw. zur ZPO. zulaſſen ausgeſprochen , daß nach Art. 58 Abſ. 1 PStGB. die

wolte (ROZ. 16 S. 346). Die Bell. hatte ſchon am Zugehörigkeit zu einer Religionsgeſellſchaft ohne Eins

22. April 1918 den Auftrag zur Einlegung der Ber. fluß auf die Pflicht derErziehungsberechtigten iſt, ihre

erteilt, alſo nicht entfernt den Willen, durch ihren ſchulpfl. Kinder zum Schulbeſuch anzuhalten. Dieſes

Brief v. 25. April 1918 u. deſſen Ausführung auf Urt. tit auf Grund der Vorſchr. vor dem Inkrafttreten

die Ber. Ju verzichten , u . fte hatte dies auch in der RW. 0. 11. Aug. 1919 u. der Bayer. Berfürt.

keiner Weiſe ausgedrüdt, ſondern im Gegenteil im ( 14. Aug. 1919) ergangen; für die jebige Entſch . Find

Eingang des Briefes nur auf das landgerichtl. Urt. aber die Vorſchr. Dieſer beiden Berf. mitmaßgebend.

als den Grund ihrer Zahlung u . ihres Berausgabe. Sie enthalten gegenüber dem vorherigen Rechtszuſtand

verlangens hingewieſen. Dieſen Hinweis durfte die nichts weſentl. Neues : fie drüden nur deutlicher aus,

Bell. für einen genügend deutl. Borbehalt erachten was vorher in Bayern ſchon rechtens war (Seydel,

dahin, daß nicht die endgültige Erledigung des Streits, Bager. Staatsk . 3. Aufl., die Staatsverw . v . Dr.

ſondern nur die vorl. Erfülung des vorl. vollſtređó. Graßmann § 281). Wie jede Freiheit iſt auch die

Urt beabſichtigt war. So hat denn auch tatſächl. die Kl. Glaubens- u. Gewiſſensfreiheit nicht lorantenfrei. Nach

ſelbſt den Brief v . 25. April 1918, den Empfang der Art . 135 S. 1 der RV . kann jeder Bewohner des Reichs

Zahlung u. die Herausgabe des Dfens und der Beſte denken u. glauben, was er mag. Nach S. 2 ſdükt

aufgefaßt. Der Kl . ſelbſt iſt troß Einlegung der Ber. das Reich Jedermann in derUusübung ſeiner Religion.

im Mai 1918 u . troß des Schriftſaßes der Bell, vom Aber nach S. 3 darf die Betätigung des Glaubens,

15. November 1918 gar nicht in den Sinn gekommen, die Religionsübung, mit den Staatsgefeßen nicht in

daß durch jene Rechtshandlungen nach ihrem eigenen Widerſpruch tommen u ., wie Art. 136 Abſ. 1 näher

Willen u. nach dem Willen der Bekl. die Streitſache | ausführt, iſt ſie fein Grund zur Verweigerung der
beendet worden ſei . Die Kl. felbſt hat alſo gerade bürgerl. u. ftaatsbürgerl. Pflichten. Niemand tann

das, was das BG . ihr unterſtellt, nicht angenommen , ſich mit Berufung auf die Gewiſſensfreiheit ſtaatl.

näml. nicht angenommen, daß das Verhältnis der Verpflichtungen entziehen . In den gen. Beſt. iſt der

Parteien in demganzen Streitpunkte endgültig werden Saß ausgedrüđt, daß dem durch Geſetz geſchüßten

follte u. geworden ſei. Der Prozeßbevollm . der Kl. Staatszweď jederandere Zwed weichenmuß . Durch

u . Reviſionsbell. meint, ihr als Baiin ſei dieſe ganz Art. 145 NV. u. 8 21 Bayer. Verfürt, iſt an der vor.

ſpiße Rechtsfrage nicht klar geweſen , es habe alſo her in Bayern eingeführten Schulpflicht nichts ges

genügt, daß ihr Anwalt ſofort das Richtige herausfand åndert worden. Dieſe Pflicht iſt ſtaatsbürgerl. i . S.

u. geltend machte , nachdem ihm der Brief 0. des Art. 136 Abſ. 1 Nv. u. dort durch die Meligions

25. April 1918 belannt geworden war. Es handelt übung nicht beſchräntt worden . Darnach ſind auch

ſich jedoch darum, in welcher Abſicht u . zu welchem die Siebentag -Adventiſten verpflichtet, ihre werttag8.

Zwede die Kl . ſelbſt damals die Zahlung empfing ſchulpfl. Kinder zum Werktagsſchulbeſuch insbeſ. auch

u. Ofen u . Weſte herausgab, ob ſie damals den an den Samstagen anzuhalten. Der finweis des

Willen hatte, den Geldbetrag als endgültige Zahlung Beſchw F.darauf, daß in Preußen , Baden u. Württem

zu empfangen u . Ofen u. Weſte der Bell. endgültig berg die Kinder der Adventiſten unter beſtimmten Be.

zu Eigentum zu überlaſſen. Dies konnte nur die Ki. dingungen vom Schulbeſuch an den Samstagen bes

ſelbſt wiſſen , u . ihr eigenes Verhalten in der Ber . freit ſind, daß dagegen der vormalige bager. MinÞr.

Jnſt. zeigt ungweideutig , daß fie feinen ſolchen Willen Hoffmann die nachgeſuchte Befreiung vom Schulbeſuch

hatte, weil ſie ſelbſt in dem Briefe v . 25. April 1918 am Samstag nicht erteilt hat, beweiſt nur, daß ein

teinen Verzicht der Befl. erbliţie. Die Befl. zahlte Erziehungsberechtigter eigenmächtig die Kinder vom

nur um der Zwangsvollſtreďung zu entgehen ; daß Schulbeſuche nicht abhalten darf. ( Urt. v . 12. Juli

ſie dabei die nach dem Urt. Zug um Zug zu leiſtende 1920, Med. -Reg . Nr. 320/1924 ). Ed.

Herausgabe forderte, war ſelbſtverſtändl.; u. es iſt 6039
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II. Bandgericht München I.

Muß der amtl. Biehtommiffionär die von ihm Der für die Leiſtungsflage gegen die Ehefrau

übernommenen Biehſtüde der Zollbehörde anmelden ? begründete Gerichteſtand iſt maßgebend für den Dul
Der von der bayer. FleiſchVerſStelle als Biehloms | dungsanſpruch gegen den Ehemann . Die als Schuld

miſſionär aufgeſtellte Angell. hatte das von den Auf- nerin veril. Ehefrau iſt Aleininhaberin einer Mas

täufern derſelben Stelle aufgekaufte u . an die Vieh- johinenfabrit im Bezirt des 16. M. Il und hat dort
rampe der Bahnſtation getriebene Vieh zu prüfen , zu auch ihren Wohnſiß. Sie hatte mit dem Kl. den Ges

übernehmen u . fodann beſtimmten Stellen zuzuweiſen. richtsſtand des 16. M. I vereinbart. Der als Duls

Nach einer GenKdoVD. 0. 21. Dez. 1915, betr. Bes dungsſchuldner mitverfl. Ehemann , der gleichfalls im

tämpfung des Biehſchmuggels , iſt, wer Rindvieh in Bezirt des 16. M. II wohnt, erhob den Einwand

ſeinem Gewahrſamhat ( Viehbeſißer) verpflichtet, ſofort der Unzuſtändigkeit. Er wurde verworfen.

ein Verz. ſeines Kindviehbeſtandes nach Muſter auf- Aus den ründen : Streitig iſt, ob die Alage gegen

zuſtellen . Jeder Zu- u. Übgang muß unter Angabe
des Beränderungsgrundes – Rauf, Tauſch uſw. -

den Mann auf Duldung der Zwv. in das eingebr. Out

u. des Namens u . Wohnorts des Vor- oder Nach
ſeiner Frau in dem Gerichtsſtande für den Leiſtungsan

beſikers – Räufer, Berkäufer, Tauſchhändler uſw. -
ſpruch (LA.) gegen die Frau erhoben werden fann. Die

binnen 12 Stunden nach Eintritt der Veräußerung
Entſch. hängtdavon ab, ob der Änſpruch aus 8 739 ZPD.

in den Berzeichniſſen vorgetragen u . binnen 24 Stunden
ein ſelbſtändiger Anſpruch oder nur ein Anhängſel

nach Eintritt der Veränderung von dem Viehbeſ. der
der Leiſtungsilage (DAI.) gegen die Frau iſt. Jn

Steins Komm. zur ZPO. 11. Äufl. 852 S. 161, § 739
Stelle angezeigtwerden, bei der das Verz. hinterlegt

S. 541 und vom StammerG . (DLG. 22, 367) wird die
ift. Der Angell. hatte das Verz. hergeſtellt, dem Steuers

amt überſendet u. die Ab- u. Zugänge angezeigt. Er
Anſchauungvertreten , daß der Duldungsanſpruch (DA. )

aus § 739 ZPO. ſelbſtändig iſt und infolgedeſſen bei
unterließaber die Anmeld. v . 21. Mai bis 12. Sept.

der Verbindung der Duldungs- mit der . die Prozeßs
1919, weil er nicht anmeldepflichtig ſei. Die Neviſion

vorausſeßungen auch hinſichtlich der örtl. Buſtändig
gegen das verurteilende Erkenntnis des 16. wurde

derworfen .
teit gegenüber jedem der bell. Ehegatten geprüft werden

müſſen. Das ProzGer. tritt dieſer Auffaſſung nicht

Aus den Gründen : Allerdings läßt die Vor- bei. Richtig iſt, daß bei der Verbindung der D.- mit

drift : „wer Mindvieh in ſeinem Gewahrſam hat“, der ell. die bell. Ehegatten nicht notwendige Streits

mit dem eingeklammerten Beiſa (Viehbeſißer ), die genoſſen i. S. des § 60 daſelbſt ſind, weil die Haftung

nötige Beſtimmtheit darüber vermiſſen, wer ans der Frau beſtehen und eine ſolche des Mannes

meldepfl. ſein ſod, da leßten Endes jede von den wie bei dem Güterſtande der Gütertrennung – fehlen

Perſonen, die aus Anlaß der Enteignung eines Vieh- tann, die Notwendigkeit einer einheitlichen Feſtſtellung

ſtüds den Gewahrſam erlangen , zur Fertigung eines des ſtreitigen Rechtsverhältniffes beiden Stren.

Berz. u. zur Anmeldung von Åb- u. Zugängen ver- gegenüber ſomit nicht gegeben iſt. Der Frage, welcher

pflichtet wäre. Adein es kann nach den Erfahrungen Ārt die Strően. der beli. Ehegatten iſt, kommt übrigens

bet der Hechtſpr. behauptet werden, daß dem Genkomm. ſchon deswegen keine entſcheidende Bedeutung zu, weil

nicht der Gedanke vorgeſchwebt habe, die VD. ſtreng auch bei dem Vorliegen einer notw. StrGen. der ein.

den Rechtsbegriffen des bürgerl. Rechts oder des gelne StrGen. Berteidigungsmittel, die nur ihn bes

Strafrechts anzupaſſen, ſondern daß ein geläufiger rühren , insbeſondere projeßhindernde Einreden aus

Ausdrud des Verlehrslebens gewählt wurde u . im ſeiner Perſon, geltend machen kann. Ausſchlaggebend

übrigen die Verpflichtung dem Zweď der Vorſchrift iſt vielmehr der Geſichtspuntt, daß der DA. nur eine

bei einer vernünftigen Auslegung zu entnehmen iſt Ergänzung der DAC gegen die Frau iſt (R 3.60, 53).

(Bay3FR . 1919 S. 428 III). Der Sen. hat deshalb Aus dieſem Grunde tann der DA. ſtets in dem Ges

teinen Anlaß, im allgemeinen durch Auslegung den richtsſtande der LAI. erhoben werden, ſelbſt wenn dieſer

Kreis der Anmeldepfl. feſtzuſtellen, da die Anmeldes ausſchließlich und von den allgemeinen Gerichtsſtand

pflicht nur nach Bage des Einzelfalls ſicher entſchieden des Mannes verſchieden iſt (DLG. 5 S. 129). Dies

werden kann. Der Ängell. hat als Viehtommiſſionär gilt auch für den Fall, daß wie hier zwiſchen der

durch die Uebernahme des Biehs u . die weitere Ver- Klagepartei und der befl . Frau erſt im Verlauf des

fügung über ſie nicht bloß den Gewahrſam erlangt, Rechtsſtreits ein Gerichtsſtand vereinbart worden iſt.

ſondern auch den Beſiß, ſo daß ein Štreit darüber Denn der bell . Ehemann muß es ſich gefallen laſſen ,

gegenſtandslos iſt, wen die VO. unter „ Viehbeſißer“ daß über den nebenſächlichen DA. das Gericht ents

derſtanden wiſſen will. Die Anmeldepflicht ſteht auch ſcheidet, das zur Eniſch.über den DA. berufen iſt.

im Einklang mit dem Zwede der VD .; er geht auf Die Anſchauung, daß der für die Bil . begründete

Bekämpfung des Biehſchmuggels u . ſoll erreicht werden Gerichtsſtand für den DA. maßgebend iſt, kann den

durch die Möglichteit einer ſtändigen Viehtontrolle. Borzug für ſich in Anſpruch nehmen , daß fie den Bes

Es ſoll den godbehörden insbeſ. ermöglicht werden, an dürfniſſen des Rechtsverkehrs gerecht wird . Mit den

der Band der Beſtands - Verz. und der Ab- u. Zugänge Erforderniſſen des praktiſchen Bedürfniſſes iſt es nicht

jederzeit über die Veränderungen des Standortes der vereinbar, daß der Klageteil genötigt ſein fou, den

Biehſtüde Aufſchluß zu erhalten . Nun kann es nicht Mann ſeiner Schuldnerin in einem anderen Gerichtss

zweifelhaft ſein , daß in den Fällen, in denen Vieh- ſtand als dieſen zu belangen und dadurch zwei Pros

ſtüde durch Rauf aus der Hand des Verkäufers in die jeſle zu führen. Wenn auch kein geſeßl . Hindernis

des Aäufers oder des Vertreters des Käufers übergehen, beſteht, den DA. in einem bef. Rechtsſtreit zu erheben,

der vertretende Erwerber die Viehſtüde anzumelden hat. ſo fod doch in der Regel die 1. und Dillage vers

Wie lange der Angekl . den Gewahrſam u. Beſitz hat, iſt
bunden und über beide einheitlich entſchieden

gleichgültig; dies beweiſt der derWu.beigegebeneMuſter- werden. Denn zwiſchen der B- und Dillage be

eintrag unter Nr. 8, wo die Anmeldepflicht angenommen ſteht inſoferne ein innerer Zuſammenhang, als dem

wird, obwohl der dort Genannte das Viehſtüď nur DA. nur ſtattgegeben werden kann, wenn feſtſteht,

4 Stunden im Gewahrſam hatte . (Urt. v . 8. Juli 1920, daß der lů. berechtigt iſt. Das Borbringen des Ehes

Mev.reg. Nr . 309/20 ). Ed. mannes, daß kein ſolcher Zuſammenhang vorhanden

6040 ſei, weil der DA . überflüſſig und unzuläſſig ſet , geht

fehl. Wenn auch die mit ihrem Manne im geſeßl.

Güterſtand lebende Bell. ſelbſíändig unter der Firma
K. W. in St. ein Erwerbegeſchäft betreibt und in

einem ſolchen Fall nach 8 741 BD. gur 8wB. in
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das eingebr. Gut ein gegen ſie ergangenes Urt. genügt,

und wenn auch das Erwerbsgeſchäft ihr Vorbehalts

gut iſt, lo tann gleichwohl der Al. ein berechtigtes

Intereſſe an der Erlangung eines Voaſtredungstitels

gegen den Ehemann aus § 739 8 PD . nicht abges

{prochen werden. Denn die Beſtimmung in g 741 da

felbſt trifft nur zu, wenn die Frau 3. 3. der Volls

ſtredung felbſtändig ein Erwerbegeſchäft betreibt. Es

iſt aber unbeitimmt, ob zu dieſer Zeit die Bell. das

Erwerbsgeſchäft noch betreiben wird. Der Øl. einer

Ehefrau tann, auch wenn bei der Klage die Voraus

ferungen des $ 741 3 BO. zutreffen, eine Alage nach

§ 739 daſelbſt gegen den Mann ſtellen, um ſich von

vorneherein gegen Schwierigteiten zu ſchüßen , die ihm

bei der ZwV. aus einem nur gegen die Frau erlaſ

ſenen Urt. begegnen können. Hier tritt das Bedürfnis

für die Entſdeidung der Streitfrage in dem darges

legten Sinne bef. ſtart hervor, weil die Kl. teine Be

ſtimmung des für die beiden befl. Stroen zuſtändigen
Gerichts nach § 36 ZBO. herbeiführen kann. Denn

die Ehegatten haben beide ihren allgem . Gerichtsſtand

bei dem 16. M II ; § 36 Nr. 3 BPD. iſt ſohin uns

anwendbar. (Urt. v . 18. Nov. 1919, A 3100/19) .

1994 Mitget. 6. NU . Dr. Badara di in Münden .

Bücheranzeigen.

Das Reicheftrafaefekbuch mit beſonderer Berüdlichti.

gung der Rechtſprechung des Reichsgerichts von

bermayer, Dr. Ludwig, Senatspräſident am Reichss

gericht, Eichelbaum Juliue, Meichsgerichtsrat, Lobe,

Dr. Údolf, Reichsgerichtsrat, und Werner Kojenbera ,

Reichsgerichtsrat. Erſter Halbband (88 1–221). 8 °.

VIII, 560 S. Berlin und Beipzig 1920. Vereinigung

wiſſenſchaftlicher Berleger. Preis geh. Mt. 30.

Es iſt kein geringes Wagnis, im gegenwärtigen

Zeitpunkt einen neuen Kommentar zum St&B. heraus.

zugeben. Bäßt ſich doch nicht vorausſehen , ob uns

nicht der ſchnell fertige Geſepgeber von heute auf

morgen mit einem ſeiner übereilten neuen Erzeugniſſe

beglüđt. Jmmerhin, da der Kommentar einmal da

iſt , wollen wir uns darüber freuen, daß uns ein

weiteres und zwar ein treffliches Hilfsmittel für die

Anwendung des alten und doch noch viele Mätſel

bietenden Gefeßes geſchenkt wird.

Der Kommentar hålt ſich ſeinem Umfange nach

etwa in der Mitte zwiſchen Dishauſen und Frant.

Auf den erſten Blid fönnte man meinen , es liege

hier ein Gegenſtüd des Kommentars der Meichsgerichts

räte zum BOB . vor. Aehnlichkeiten ſind allerdings

vorhanden, aber es ſind auch durch greifende Unters

fchiede wahrzunehmen. Das Wert ſchließt ſich nicht

ſo eng an die reichsgerichtliche Rechtſprechung an,

ſondern nimmt eine weit ſelbſtändigere Haltung ein.

Ja es tritt an mehreren Stellen und zwar in wich .

tigen , grundlegenden Fragen dem Meichsgerichte ſogar

entſchieden entgegen. Man braucht nur zu leſen , was

über den untauylichen Verſuch, über Beihilfe, über

die Berüdichtigung des Rechtsirrtums, über die Zus

rechnungsjähigkeit der Jugendlichen unter 12 Jahren

geſagt wiro, und wird auf ſcharfen Widerſpruch gegen

die in der Rechtſprechung herrſchenden , durch das

Meichsgericht eingebürgerten Säße ſtoßen. Ueberal,

namentlich in der umfaſſenden Einleitung, gehen die

Herausgeber auf die leßten Begriffe zurüd und ent

wideln daraus die einzelnen Rechtsjäße, nicht ſelten

mit Hilfe erfenntnistheoretiſcher und pſychologiſcher

Forſchung. In einigen Abidnitten des beſonderen

Teils treten natürlich die vielgeſtaltigen , von der

Rechtſprechung behandelten Einzeltatbeſtände ſtärfer

herpor, ohne jedoch den Leſer zu erdruden oder die

innere Gliederung zu verdunfeln. Die Einleitung

nimmt, wenn auch nur kurz, Stellung zu den Behren

vom Strafzwede. Sie findet ihn in der Bergeltung,

jedoch mit einer eigenartigen Wendung: die Strafe

fod dem Ausgleich des durch Unbotmäßigteit verleßten

Machtgefühle eines Übergeordneten Willens dienen.

Die neuzeitlichen Gedanten, die vor allem den prats

tiſchen Strafweď im Auge haben, werden in dieſen

etwas zu ſtart aufs Begriffliche zugeſpißten Ausfüh

rungen gar zu ſtart in den Hintergrund gedrängt.

Erfreulich iſt es dagegen, daß die vortrefflichen Ers

läuterungen zu § 51 das metaphyſiſche Geſpenſt der

Willensfreiheit nicht in das Strafrecht hereinlaſſen.

Sehr leſenswert ſind die freilich nicht immer gang

leicht verſtändlichen Darlegungen der Einleitung über

Wille, Borſaß, Abſicht, Berurſachung. Auf die Bes

mertungen zu den einzelnen Borſgriften näher einzus

gehen , verbietet leider die Müdſicht auf den Haum .

Etwas mißlich empfindet man es hier, daß mehrere

ihrer Bedeutung nach durch die Staatsumwälzung

völlig veränderte Paragraphen noch ſo erläutert ſind,

als lebten wir in der Zeit vor dem November 1918 ,

2. B. die $$ 80 ff. Das läßt ſich zwar zur Not das

mit rechtjertigen, daß dieſe Beſtimmungen formel

noch geltendes Recht find, wie es im Vorworte ges

ſchieht. Aber dem Nichter wäre doch damit gedient

geweſen, wenn er die Anſicht der Verfaſſer über manche

Frage erfahren hätte, die durch die neuen verfaſſungss

rechtlichen Verhältniſſe aufgeworfen wurde. Im abs

rigen zeugen die erſchöpfenden Erläuterungen überall

von unbedingter Herrſchaft über den Sloff und von

der Fähigkeit in gedrängter Form viel zu ſagen. Die

Darſtellung iſt faſt durchweg überaus flar und bes

ſtimmt. Schrifttum und Hechtſprechung ſind in aus:

reichendem Umfang angeführt; mit Recht iſt dabei

jedes Uebermaß vermieden worden. Am geeigneten

Orte fehlen auch geſchichtliche Müdblide nicht; ſo wird

å B. in den Bem . zu § 40 die Streitfrage nach der

Rechtsnatur der Einziehung durch eine Unterſuchung

über die verſchiedenartigen Wurzeln gelöſt, aus denen

fte herausgewachſen iſt .

Das gründliche, tiefgreifende Wert wird nicht nur

Einfluß auf die Neugeſtaltung des Strafrechte üben ,

es kann auch der Rechtſprechung den Anſtoß geben,

gewiſſe zwar geläufig, aber deshalb noch nicht unbes

dingt richtig gewordene Anſchauungen nochmals zu

prüfen. f

Baid, Dr. Leo, Rechtsanwalt beim AG. in Berlin. Ans

waltsnot. Entw. eines Reichs . und eines preuß.

Landes-Gefeßes zur Befämpfung der Notlage der

Unwaltſchaftund zur Berbeſſerung der Rechtspfl.

mit Begr. 295 S. Berlin 1920, Verl . von Franz

Bahlen. Preis Mi. 22. – (außer Teuerungszuſchlag ).

Jeder, dem die Gochhaltung unſerer Hechtspfl.

am Herzen liegt, mag er Rechtsanwalt ſein oder nicht,

ſollte dieſes treffl. Buch leſen . Sielbewußt und doch

maßood , weitblidend und doch am Kleinen nicht

vorübergehend, praktiſch und doch von idealem Geiſte

erfüllt, kann es nach vielen Nichtungen hin eine geeignete

Grundlage für baldige Reformen bilden. Im Gegenſap

zu den meiſten Geſeßgebungsarbeiten der neueſten Zeit iſt

nichts oberflächlich durchgedacht. Man wird dem Berf.

gewiß nicht in allen Einzelheiten folgen können ; das

iſt bei einer ſolchen Fülle von Stoff taum möglich.

Uber vieles wäre ſofort annehmbar; anderes bietet

beachtenswerte Anregung . Erfreul . iſt, daß der Berf.

ſich faſt nirgends auf allg. Ausblide beſchränkt, ſon.
dern ſeine Gedanken zu Gefeßesvorſchlägen formuliert,

die er ausführl. begründet. Der Untertitel zeigt, daß

das Buch weit mehr gibt, als der Saupttitel erwarten

läßt : Vorſchläge zu einer Reform des Zivilprozeſſes,

jedoch unter gefliſſentl.Aufrechterhaltung ſeiner Grunds

lagen. Alſo tein Umſturg, ſondern derVerſuch maßs

voller Verbeſſerungen im einzelnen.

Der 1. Teil der Begr. befaßt fich mit der Bes

lämpfung der Anwaltsnot. Ausgehend von der Wahr
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heit, daß eine gute Juſtig ohne einen hochſtehenden uſw. Es iſt unmögl., die Fülle des Stoffes auch nur

und wirtſchaftl . geſicherten Anwaltsſtand nicht be. anzudeuten. Jeder Prattiler wird erkennen, daß die

ſtehen kann, unterſucht der Berf. die Urſachen der Borſchläge, auch ſoweit ſie nicht die Billigung des

gegenwärtigen Not, die nach ſeiner Meinung ohne | Leſers finden , doch nicht theoretiſch erklügelt, ſondern

gefeßgeb . Maßnahmen zur Rataſtrophe führen muß. aus pratt. Erfahrung und einem pratt. Bedürfnis

Er unterſcheidet im weſentlichen drei Urſachen : den heraus entſtanden ſind.

ungenügenden Ertrag der einzelnen Tätigkeit des Ans Münden. Nedbanidalt Dr. Oriedländer.

walts, die Beſchränttheit ſeines Arbeitsgebiets und

die zu große Ronturrenz nicht ſowohl innerhalb der Leitfäden des Kriegerechte. (Herausgegeben vom Bages

Anwaltſchaft als außerh . des Kreiſes der Berufsges riſchen Anwaltsverband). IV : Meisner, Chriſtian,

noſſen . Zur Behebung der erſten Urſache ſchlägt der Rechtsanwalt in Würzburg, Militärv erior

Berf. eine Reform der RAGebD. und der preuß. LGebO . gungsrecht. 8º. 44 Seiten . München , Berlin

dor ; auch hier teine raditale Umgeſtaltung, ſondern und Deipzig 1919, J. Schweißer Verlag (Arthur

eine Summe von Einzelreformen, die ſich dem bisherigen Sellier ). Me. 1.70 (dazu 35 °% Leuerungszuſchläge ).

Syſtem anſchließen . Vieles iſt hier gut, alles inters Schon vielen , die ſich in eigener Sache oder als

efiant und beachtenswert. So reizvoll es wäre, ju Berater eines Verſorgungsberechtigten mit den Bor

den einzelnen Vorſchlägen fritiſch Stellung zu nehmen, ſdriften unſerer Militarverſorgungsgeſebgebung näher

ſo wenig iſt diesdoch hier möglich. Eines mag ges vertraut machen mußten, mag dieſe als ein Labyrinth

ſagt ſein : Der Verf. weiſt dem Vorſtand der AR. erſchienen ſein, das nur mit einem unverhältnismäßig

äußerſt umfangreiche neue Aufgaben ju, 8. B. die großen Zeitaufwand zu durchdringen war. Dieſen

Feſtfeßung des Streitwertes für die Berechnung der Suchenden einen ſicher führenden Ariadnefaden an die

Anwaltsgebühren , ( die zukünftig unabhängig von der Band gegeben zu haben, iſt das Verdienſt, Sas der

Feſtießung für die Gerichtsfoſten erfolgen ſoll ), die Verfaſſer der vorliegenden Arbeit für ſich in Anſpruch

vorl. Entſcheidung aller Gebührenſtreitigkeiten mit nehmen darf. In ſyſtematiſcher Darſtellung find darin

dem Klienten, die periodiſche Feſtſeßung geſeßl. Ge- die grundlegenden Beſtimmungen des Offizierspens

bührenzuſchläge für den betr. Bezirt. Dieſe Aufgaben ſionso ., des MannſchaftsverſorgungsO ., des Militär

tönnte der AKB. in feiner heutigen Organiſation hinterbliebenen . und der Stapitalabfindungsgefeße mit

nicht erfüllen . Ihre Umgeſtaltung wäre alſo nots der Klarheit und Beſtimmtheit behandelt, die auch

wendig . Die Beſchäftigung jüngerer Anwälte als die übrigen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten Meisners auss

Şilfskräfte, (die Berf. für die Erledigung der erſtgen . zeichnet . Beſonders erwähnt ſei noch der zweite Abs

Aufgabe vorſchlägt), wäre fein taugliches Mittel ; fie ſchnitt des Leitfadens, der die weſentlichen Grundfäße

würde die Vertrauensſtellung des Vorſtandes unter- l enthält, die bei Geltendmachung der Anſprüche aus

graben. Bei den Fragen der Heform der preuß. GebO . , den Militärverſorgungsgeſeßen zu beachten ſind. Wem

(die übrigens inzwiſchen Berbeſſerungen erfahren hat ), daran gelegen iſt, ſich raſch einen Ueberblick über den

hätten rechtsvergl. Ausblide – insbeſ. auf das neueſte gegenwärtigen Stand unſeres Militărverſorgungerechte

bayer. Landesrecht — Nußen bringen können. zu verſchaffen , dem fet Meisners Büchlein wärmſtens
sweite der Urſachen ſoll u . a . dadurch gehoben wer- empfohlen . H. H.

den, daß alle unnatürlichen Schranken der anwalt
chaftl . Betätigung beſeitigt werden (Verbot des Auf- Wölbling, Baul, Magiſtratsrat, Berlin . Berordnung

tretens bei Gewerbes und Staufmannsgerichten uſw.) . über das Erbbaurecht v . 15. Jan. 1919 mit

Allgemein ſoll die Unterſagung der Zuziehung von Erläuterungen . 67 Seiten . Stuttgart 1919, J. Beß.

Anwälten ju irgendwelchen Verfahren reichsrechtlich Geh. m. ſämtl. Zuſchl. Mr. 5.55 .

derboten werden (ſehr beachtlich !); zu Konkursvers Die vorliegende Ausgabe will die weiteſten Kreiſe

waltern uſw. follen nur ausnahmsweiſe Nidtanw. mit der Materie des Erbbaurechts bekannt machen.

ernannt werden . Zur Beſeitigung der dritten Ur- Dieſem Zweck entſprechend behandelt der Verfaſſer

{ache ſchlägtBerf. nicht einen numerus clausus innerh. zunächſt in der Einleitung in großen Zügen die ges

der Anwaltſchaft oder des Kreiſes der zukünftigen ichichtliche Entwidlung, das Weſen und die wirt

Anw . (Meferendare uſw.) vor, ſondern eine Belämp- ſchaftliche Bedeutung des Erbbaurechts und erläutert

fung des Projeßagententums aller Schattierungen. ſodann die einzelnen Vorſchriften der ErbBVD. durch

Seine Vorſchläge, die man leſen muß, ſind auch hier Anmerkungen und Wiedergabe der für das Erbbaus

nicht radikal; ſie ſtellen das Mindeſtmaß deſſen dar, recht ſonſt einſchlägigen geſeblichen Beſtimmungen.

was unſerer Rechtspflege nottut. Andere Kulturſtaaten Bahlreiche Hinweiſe auf die literatur, die in dem

gehen ſchon heute erhebl. weiter. – Der 2. Teil (Res beigegebenen Verzeichnis überſichtlich zuſammengeſtellt

form des Zivilprozeſſes) formuliert alte und neue iſt, ermöglichen auch eine Orientierung über die im

Gedanken teilweiſe ſehr glüdlich. Es ſei nur hinges Gebiete des Erbbaurechts auftauchenden Streitfragen ,

wiefen auf folgende Buntte : Maßregeln gegen Um: die im Rahmen des Büchleins nur geſtreift werden

gehung des guſt.Gerichts (Mißbrauch der Erfüllungss konnten. Ferner enthält die Ausgabe eine für die

ortellauſel) ; Bertretung des Fistus; Bonorierung der preußiſchen Grundbuchamter erlaſſene Bollzugsans

Urmenanwälte; Beſtellung von Pflichtanw . beim er- weiſung über die Eintragung von Erbbaurechten.

ſuchten Gericht ; Erweiterung der Zuläſſigkeit von Feſt. Wenn die vorliegenden Erläuterungen auch vor allem

ſtellung8s und unterlaſſungstlagen ; Uusdehnung der für Nichtjuriſten beſtimmt ſind, ſo werden ſie doch

Borſchrift des § 23 Entl0O . (wobei aber die Gebührens dem Fachmann ebenfalls ſchäßbare Dienſte leiſten , jus

frage mitzuregeln wäre), Berbeſſerung des Koſten- mal ihre Verwendung im täglichen Gebrauch durch

weſens, des Berſäumnisverfahrens, der Zwangsvoll. ein ausführliches Sacregiſter erleichtert wird . H.H.

ſtredung gegen Ariegsteilnehmer und vieles andere.

Die lotaliſation der Anwaltſchaft roll beibehalten Cojad, Rourad, Lehrbuch des Handelsrechts. Ante, volls

werden, die Zulaſſung beim Reichsgerichte foll nicht ſtändig umgearbeitete Auflage. Gr. -Ler. 580 S. Stutt :

mehr vom freien Ermeljen abhängig ſein , den OlG.- gart 1920, Verlag von Ferd. Enke. Gebd . Mt. 66.- .

Unwälten können gewiſſe Beſchränkungen (hinſichtlich Die Vorzüge dieſes in den Kreiſen der Studieren

des Auftretens bei anderen Gerichten) auferlegt werden, den vielbenüßten Buches ſind bekannt genug , ſo daß

die Anwälte ſollen in gewiſſem Umfange ein Recht eine Empfehlung wohl faum mehr nötig iſt. Die neue

auf Berleihung des Notariats erhalten (mit ehren- Aluflage zeigt in der flaren Darſtellung , der überſichtl.

gerichtl. Zulaſſungsverfahren , ähnl . wie nach den Gliederungu. der ſtetigen Müdſicht auf die Bedürfniſſe

füryl. gefaßten Beſchl. des 2. bayer. AnwVT. ), die der Rechtsanwendungdas Lehrgeſchid des Berfaſſers

Berichtspräſidien ſollen auch mit Ünw . befekt werden in reichſtem Maße. - fa
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Schlegelberger, Dr. Franz, Geh . Negierungsrat und 4. Greiff, M., Wirkl. Geh. Oberjuſtizrat, Dberlandes,
vortr. Mat im Reichsjuſtizminiſterium . Deutiches gerichtspräſident in Breslau . Bürgerliches

Uebergangsrecht. Die Gefeßgebung des Reiche Gefeß b uch nebſt EG. Mit Einl., Anm. und

und Preußens nach der Beendigung des Krieges Sachregiſter nach dem Tode des erſten Herauss

vom Umſturz biszur neuen Reichsverfaſſung mit der gebers Dr. A. Achilles in Verb. mit Dr. 2. André,

geſamten Rechtsſprechung und Rechtslehre. In 0. Prof. in Marburg , D. Meyer, Senatspräſident in

Verbindung mit Dr. Jh. Dléhauſen, Geh . Ariegsrat Marienwerder, Dr. Otto Streder, Meichsgerichtsrat

und vortr. hat im Reichsarbeitsminiſterium und in Leipzig, Dr. K. v. Unzner, Staatsratund Präſident

Dr. Werner Goche, Gerichtsafleffor und Gilføarbeiter des Oberſt. Landesger , in München. Neunte, verm.

im Meichsjuſtizminiſterium . Preis geh. Mf. 42.-, u . verb . Auflage. Nebſt einem Anhang betr. die

geb. Me. 64. Aenderungen des BGB. in der Striegs- und Uebers

Dieſe umfaſſende Sammlung, nachgebildet dem gangszeit. Or. - ler. 1423 S. Berlin u. Leipzig 1920,

belannten Kriegebuche von Schlegelberger, als deſſen Bereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger. Walter de

9. Band es ausgegeben iſt, bietet eine vortreffliche Gruyter & Co. .ME. 42.

Ueberſicht über die geſe geberiſche Tätigfeit im Reich Wir haben dieſer Au&gabe ſchon mehrfach emps

und in Preußen ſett dem Sturze der alten Regierungen, fehlende Worte gerridmet und können uns deshalb
ſorgfältig geordnet und , ſoweit nötig und möglich, darauf beſchränken , die ſorgfältige Durcharbeitung der

erläutert. Zweđmäßig ſind insbeſondere die Beigaben
dhon äußerlich vergrößerten neuen Auflage rühmend

der amtlichen Begründungen zu den wichtigeren Ge hervorzuheben .

feßen und Verordnungen ſowie die freilich nicht
immer ganz vollſtändigen – Verzeichniſſe des Schrift- Beſonderer Beachtung empfehlen wir folgende

tums. Da die ſyſtematiſche Gliederung des umfangs
ſteuerrechtliche Schriften :

reichen Stoffes ( Verfaſſung und Verwaltung des Stier-Somlo, Dr. jur. Frit, Prof. stommentar

Reichs, Boltswirtſchaft, Sozialpolitit, Kriegsleiſtungen zum Gefeß über eine außerordentliche

und Waffenſtilſtand) nicht überall ganz reinlich auf. Ariegsabgabe für das Rechnungsjahr 1919.

ging vieles aus dem 2. und dem 3. Teile gehört Bom 10. Sept 1919. Mit den Ausführungsbeſtim

3. B. auch zu der im 1. Teile behandelten Rechtspflege mungen vom 25. Nov. 1919. Vierte, weſentlich vers
ſo iſt auch ein Verzeichnis nach der Zeitfolge bei. änderte Aufl. des Kriegs- undBeſikſteuergeſeges.
gegeben . Durch dieſe doppelte Ueberſicht iſt das raſche II . 4 ° . XXIII , 207 S. Berlin 1920, Franz Bahlen.

Auſfinden unbedingt geſichert. - f - Preis geb. Mt. 20 10 .

Auf folgende neue Gefeßesausgaben machen wir koppe, Dr. jur. Frit , Nechtsanwalt und Barnhagen,

beſonders aufmerljam : Dr. rer. pol. Baui, Berlin, Schriftleiter d. Deuts

1. Balch. Julius, Juſtigrat, Rechtsanwalt und Notar
fchen Steuerzeitung. Gefeß über das Heids .

in Berlin . $ andelsgefeßbuch und Wechſels
notopfer v. 31. Dez. 1919. ll . 4º. 354 S. Berlin

ordnung nebſt Einführungs- und Nebengeſeßen
1920, Induſtrieverlag Spaeht & Binde. Breis geb.

MI . 16.80 .
und ergänzenden Vorſchriften des Bürgerlichen Oe

lesbuchs. (Uusgabe ohne Seerecht). Achte verbeſſerte Zimmermann,Emil, Bad.Geh . Oberfinanzrat, Mitglied

und vermehrte Auflage, beſorgt von Walter Baich , des Reichsfinanzhofs, München . Das Reich sein .

Rechtsanwalt am Kammergerichte in Berlin. VII, lommen ſte u erg eſeß vom 29. März 1920. tl. 4 °.

439 S. München und Berlin1920, Verlag von 55 S. Stuttgart 1920, g . Heß. Preis geh . Bfg. 1

$. W. Müller. Preis mit ſämtl. Zuſchl. Mf. 8.33.
broſch. Mt. 5.40.

Die neueAuflage iſt durch ſorgfältiges Nachtragen Ott, Siegfried, Oberamtsrichter in Ettlingen (Baden).

wichtiger Ergebniſſe der Rechtſprechung und neue
Das Grunderwerbsſteuergeſet v. 12. Sept.

Gliederung der Anmerkungen weſentlich verbeſſert.
1919 in der durch § 460 der Meichsabgabenordnung

2. Daude, Dr. P., weil. Geh. Regierungsrat und Uni
geänderten Faſſung nebſt den Ausführungsbeſtim :

verſitätsrichter der Friedrich Wilhelms-Univerſität
mungen des Reichs und einer Ueberſicht über die

Berlin. Das Strafgeſebuch für das Deutſche Reich
Uebergangsvorſchriften der Eingelſtaaten . 8 °. 256 S.

vom 15. Mai 1871. Mit den Entſcheidungen des
Stuttgart 1920, J. Beß . Preis geh. Mi. 14.-.

Meichsgerichts. Dreizehnte Auflage, bearbeitet und Herzfeld, Dr. Arthur, Rechtsanwalt an den Bandges

herausgegeben von Dr. P. Daude, Amtsgerichts. richten I, II und III, Berlin. Das neue Umſaß.
rat in Halle a. S. VI, 551 S. München und Berlin ſte u er gefeß. Beitfaden für den praktiſchen Ges

1920, Berlag von $ . W.Müller. Preis mit ſämtl .
brauch. Teil II : Sonderumfaßſteuern und Legt des

Zuſchl. Mt. 13.40. geſamten Umſapſteuergeſeßes. 8 °. IV, 96 S. Stutts

Auch dieſe in Richter- und Anwaltskreiſen viel
gart 1920, J. Heß. Preis geh . Mr. 8.65.

benüßte Ausgabe iſt auf den neueſten Stand gebracht Dreyer, Dr., Gerichtsaſſeſſor a. D., Bantfyndikus zu

und wird bis zu der wohl noch nicht ſo raſch zu
Frankfurt a. M. Was muß der Hanlier , der

erwartenden Strafrechtsreform wie bisher die beſten
Banfbeamte und der Banllunde von Steuer.

Dienſte leiſten .
und Steuerfluchtverordnungen wiſſen ?

3. Hoeld, Mag, Miniſterialrat im Staatsminiſterium
Berlin 1920, Jnduſtrieverlag Spaeht & Binde.80.51 S.

des Jnnern. Das Bayeriſche Geſek über die Selbſts
Preis geh . Mt. 4.50 und Buchhändlerteuerung &zu

verwaltung vom 22. Mai 1919 nebſt Vollzugs
ſchlag.

anweiſung, Erläuterungen und Anhang und einem

beſonderen Abſchnitt : Das Selbſtverwaltungsgeſetz
Wir machen unſere Leſer auf das in der

in der Pfalz. Zweite, vermehrte und verbeſſerte
heutigen Nummer erſchienene Inſerat der Buchhandlung

Auflage. 8 °. VI, 172 S. München, Berlin und Karl Bloď, Berlin SW 68, Hochſtr. 9 aufmertſam . Die

Leipzig . 3. Schweißer Verlag . Preis mit ſämtl. ſelbe ermöglicht die Anſchaffung dieſer Werte durch

Zuſchl. Mi. 15. bequcme monatliche Teilzahlungen .

Daß ſo raſch eine 2. Auflage nötig wurde,

ſpricht am beſten für die Brauchbarkeit dieſer geſchidt Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten ,

angelegten Ausgabe. Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von 3. Schweißer Berlag , München , Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. 8. $. Datterer & Cie ., München und Freifing,
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Der juriſtiſche Nachwuchs.
vielmehr auch innerl. verarbeitet werden . Die

Bon Theodor von der Pfordten ,Mat am Oberſten ſtraffe Nušnüßung der Zeit mag dem raſchen

Landesgericht in München . Einpauten vonKenntniſſen förderl. ſein , das innere

Zu keiner Zeit ſollte der menſchl. Geiſt vor Augreifen einer juriſtiſchen Begabung, das Einleben

Störungen mehr behütet werden als in den Jahren von Verſtand und Gefühl in die Welt des Rechts,

des Wachſens u. Werden . Der feſt gewurzelte wird ſie dagegen eher hemmen als fördern . Das

Baum überſteht leicht Stürme u. andere Unbilden durch die Not erzwungene Beiſeitelaſſen der Rechts :

der Witterung , die der jungen Pflanze ihr Daſein geſchichte u. die Unmöglichkeit neben der fachl.

für alle Zeit verkümmern. Es muß uns deshalb Durchbildung auf der Hochſchule auch die allge

die ſchlimmſten Sorgen bereiten , daß unſer juris meine geiſtige Fortentwidlung zu pflegen , führen

ſtiſcher Nachwuchs ſeine Ausbildung in einer Zeit leicht zu einer mechaniſchen Auffaſſung der Dinge,

vollenden muß, die einer ruhigen Entwidelung die ohnehin im Geiſte der Zeit liegt ; durch die

wenig förderlich iſt. Zuerſt aufreibende Kriegs allgemeine Verflachung des Volfslebens wird dieſe

jahre, dann ſtürmiſche Tage der ſtaatl. Umwälzung, ſchlimme Erſcheinung noch geſteigert. Allerlei mehr

politiſche u. wirtſchaftl. Veränderungen von uns äußerl . , kleinere Kinderniſſe für ein eindringl.

erhörter Tragweite, grundſtürzende Neuerungen
Studium tommen hinzu , insbeſ . find gute Hilfs

auf allen Rechtsgebieten, dazu peinigende Sorge mittel bei den unerhörten Preiſen kaum mehr

um die eigene Zukunft u . um das Wohl der zer aufzutreiben ; der Rechtsunterricht muß allmähl.

rütteten Geſamtheit – ſolche Verhältniffe find zu veralteten Formen zurüdlehren u . die Fühlung

nicht dazu angetan, die innere Sammlung u . das
mit der Praxis, die z .B. früher das Leſen guter

Zuſammenfaſſen aller Kräfte auf ein geiſtiges Ziel Zeitſchriften dem Studierenden von Anfang an

zu fördern . Es ſoll dabei nicht geleugnet werden, bringen konnte, wird immer mehr erſchwert. In

daß Kriegs- u. Revolutionserfahrungen manchem ſpäteren Jahren bietet ſich wenig Gelegenheit

jungen Juriſten auch Nußen für ſeine Ausbildung dieſe Mängel wieder auszugleichen ,zumal da fie

gebracht u . ſein Können geſteigert haben. Viele der Einzelne wohl oft dunkel fühlen mag, in dem

haben, in jungen Jahren an verantwortungsvolle Regen u. Treiben der Gegenwart aber doch nur

Stellen berufen, ſelbſtändiges Arbeiten, Entidluß- ſelten richtig erkennt, was ihm eigentl. fehlt.

fähigkeit u . Lebensgewandtheit in weit höherem Noch ſchlimmer ſteht es mit dem Vorbereitungs

Maße erworben , nls es bei dem ruhigen Gange dienſt bei den Behörden. Hier haben ſich ſchon

der Studienzeit u . des Vorbereitungsdienſtes unter vor dem Kriege Mängel gezeigt, die die Juſtiz

gewöhnl. Verhältniſſen der Fall geweſen wäre. verwaltung auf alle mögl. Weiſe zu beſeitigen

Åber dieſe Vorteile wiegen wohl kaum die Nach ſuchte, ohne jedoch damit viel zu erreichen. Die

teile auf, die für die Mehrzahl mit der Zerſplitte- Schwierigkeit liegt darin, daß der Vorbereitungs

rung u . Verkürzung des Ausbildungsganges, der dienſt zugleich auf die Staatsprüfung u. auf den

Erſchütterung der Nerven durch widrige Eindrüđe künftigen Berufim allgemeinen ſowie auf ſeine

u . der zerſtreuenden Wirkung einer maßlos bewegten einzelnen ſehr verſchiedenartigen Zweige vorbereiten

Beit verbunden waren. foll, daß ſich aber dieſe beiden Biele teineswegs

Vor allem muß fich bei Vielen der Mangel ſchlechthin decen.') Denn die Staatsprüfung um

einer ausreichend geſicherten, theoretiſchen Grund: * ) 3ch habe auf dieſe Berhältniſſe ichon früher

lage von der Hochſchule her übel bemerkl. madjen . hingewieſen in meiner Anleitung ,Die Staatsprü .

Es genügt nicht, daß innerhalb einer kurz be
fung“ (3. Aufl. 1911, S. 10 ff.)u. in Nr. 1 der Mitt.

meſſenen Zeit der geſamte ungeheuere Lernſtoff Nr . 5 der BayZM. 1919); 1. a.Weinfchentindieſer
des Bayer. Rechtspraftifanten -Verb. 1919 ( Beil. 8.

mit geſteigertem Eifer aufgenommen wird, er muß Zeitfär. 1920 S. 100.

1
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faßt doch nur einen beſtimmten ,genau abgegrenzten, als wer dieſe Frage nur auf dem Papier zum

in der jüngſten Zeit mit Rüdſicht auf die Krieg - Zwecke des Rechtsunterrichts zu löſen hat. So

teilnehmer ſogar zieml. ſtark eingeſchränkten Teil können die allzu einſeitige Pflege der Kurſe u.

des juriſtiſchen Lebens u. iſt wie jede Prüfung die Vernachläſſigung der praktiſchen Arbeit dazu

in beſtimmte Formen gegoſſen. Es iſt aber nur führen , daß man ſich mit rein formalen Ent:

zu erklärl ., daß das näher liegende Ziel den Rechts- ſcheidungen begnügt, die dem inneren Weſen der

praktikanten ſtärker anzieht, als das entferntere, Falle nicht gerecht werden , daß man zufrieden iſt .

u. daß die Staatsprüfung ſein Denken u . Trachten wenn man eine Stelle in einem Kommentar oder

vorzugsweiſe beherrſcht, daß er ſich alſo vor allem eine Entſcheidung gefunden hat, die gerade paßt

mit den Arbeitsformen vertraut zu machen ſucht, oder zu paſſen ſcheint, ohne tiefer auf die Sache

deren Beherrſchung ihm ſeiner Meinung nach ſelbſt einzugehen . Man ſagt ſich, daß man unter

über dieſe gefährl . Rlippe hinweghelfen kann. In ſolchen Umftanden doch mindeſtens vor dem Nach

der jüngſten Zeit hat ſich die Aluft noch erweitert . weis eines groben Fehlers geſichert ſei , u. kümmert

Der Bewerber will begreiflicherweiſe einmal den ſich wenig darum, daß vielleicht ein Ergebnis

lang erſehnten Abſchluß erreichen , die vielfach ge- herauskommt, deſſen Verkehrtheit man ſelbſt emp

ſtörte und unterbrochene Vorbereitungszeit beenden , findet. Würde etwa der Rechtspraktikant dieſes

auch aus den wirtſchaftl. Nöten herauskommen ; Ergebnis in der Kanzlei ſeines Rechtsanwalts

was hinter der Prüfung liegt, kümmert ihn alſo einem Rechtſuchenden vortragen , ſo würdeihm dieſer

vorläufig weniger. Im behördl. Dienſte ſteht aber wahrſcheinl. entgegenhalten , daß unſer Rechtszuſtand

gerade jeßt eine Unmenge von Dingen im Vorder- doch noch eine andere, befriedigendere Löſung zu

grunde , die tro ihrer großen praktiſchen Be- laſſen müſſe. Er wird dann von ſelbſt danach ſuchen

deutung nicht Gegenſtand der Prüfung find u. es u. fie wohl auch finden . Gelingt ihm das nicht,

nicht ſein können. Man denke nur an die verwiđelten ſo wird ihm der Rechtsanwalt ſagen, daß er nicht

Vorſchriften der Kriegswirtſchaft, die ganzen Abs auf dem richtigen Wege iſt, u . ihm den Fall in

ſchnitten des bürgerl. u. öffentl. Rechts ein anderes anderer Beleuchtung zeigen. Was ſich in einer Kurss

Geſicht gegeben haben , z . B. dem Mietrecht. Die aufgabe recht gut ausnimmt, würde alſo häufig

Staatsprüfung muß auf die dauernden u. ſchwerer abgelehnt werden, wenn es im praktiſchen Leben

bewegl. Teile des Rechtsſtoffes achten, fie fann verantwortet werden müßte. Geht aber der Zu

nicht berückſichtigen ,was ſeiner Natur nach nur ſammenhang mit der Praxis verloren , ſo gewöhnt

vorübergehend iſt, die Praxis dagegen wird durch man ſich – namentl. unter dem Einfluſſe der

die Forderungen des Augenblics gefeſſelt u . hat Prüfungsangſt u . der dadurch hervorgerufenen

darauf zu ſchauen, wie ſie in einer in jeder Rich: Neigung zum Keßen leicht an ein oberflächl.

tung unfertigen Uebergangszeit mit den äußeren Arbeiten , an ein Zuſammenſtüđeln der erſten beſten

u. inneren Hemmungen u. mit einer Flut ſtets Gedanken, die irgendwo im Schrifttum oder in

wechſelnder Geſeke u. Verordnungen fertig wird. einer Sammlung aufgetrieben werden. Man begega

Die notwendige Folge iſt, daß fich der Rechts- | net in Arbeiten der Staatsprüfung häufig Ausfüh

praktikant von der eigentl. Praxis immer mehr rungen , die in äußerl. glattem u . logiſch ſcheinen

zurückzieht. Er ſucht ſein Heil in Vorbereitung8s dem Aufbau zu undenkbaren, jedem geſunden

kurſen u. beſchränkt fich – vom Studium abge- Rechtsempfinden widerſtreitenden Folgerungen ge.

ſehen vornehml. darauf, Uebungsarbeiten anzu- langen.

fertigen , die dann beſprochen u . beurteilt werden . Uus alledem ergibt ſich ein recht eigentümlicher

Eine gutgeleitete Uebung mag eintreffl.Au : Widerſtreit zwiſchen der Forderung nach Beſeiti:
bildungsmittel ſein . Aber ſie kann nicht ſchlechthin gung der Begriffsjurisprudenz, die jeßt überall

die praktiſche Arbeit erleben. Deren Hauptwert auch von den Juriſten ſelbſt – jo laut undſo

beſteht darin, daß ſie die Brauchbarkeit des Ge- eindringl. erhoben wird, u. der Arbeitsweiſe, in

leiſteten an den Maßſtäben der Wirklichkeit zeigt die ſich eine große Zahl unſerer jungen Bewerber

Eine Uebungsaufgabe aber iſt doch nur eine gedachte verfängt. Dieſe Gefahr iſt bedenklicher, als die

Aufgabe, mag auch ihr Stoff aus dem wirtl. andere, daß der von der Praxis allzu ſtark abs

Rechtsleben entnommen ſein , u . die Löſung wirkt gewendete Rechtspraktikant mit Vielem nicht ver

nur auf den Bearbeiter ſelbſt u . auf den Beurs traut wird, was ihm ſchon nach ſeiner erſten An:

teiler, nicht aber darüber hinaus, wie ein Urteil, ſtellung entgegentritt. Bei guter geiſtiger Durchs

ein Beſchluß. ein Schriftſaß, eine Verfügung u. bildung wird ſpäter alles Neue raſch erfaßt. Die

dgl. Es iſt aber ein großer Unterſchied, ob man Neigung zu bloßer Wortklauberei ohne Rüdſicht

arbeitet, nur um die eigenen Gedanken zu üben auf die zugrunde liegenden Lebenserſcheinungen
u. einem andern den Stand des Wiffen u . dagegen wird nicht ſo leicht wieder überwunden .

Können zu zeigen , oder ob man Wirkungen in Es iſt alſo nicht erfreul. , daß die urſprüngl. nur

der Außenwelt hervorrufen will. Wer als Richter zur Ergänzung u . Vertiefung der praktiſchen Ars

darüber zu entſcheiden hat, ob fich jemand eines Þeit eingeführten Uebungen nach und nach den
beſtimmten mit ſchwerer Strafe bedrohten Ver- ganzen Vorbereitungsdienſt aufzuſaugen drohen.

brechen8 ſchuldig gemacht hat , urteilt ganz anders, Nicht unerwähnt darf übrigens bleiben , daß bei

.
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einem einſeitigen Prüfungsdrill auch beſtimmte eines beſtimmten beſonders dafür befähigten Be

perſönl. Fähigkeiten nicht mehr gepflegt werden , amten legen.amten legen . Ich kann mich nicht für dieſen

die für den Juriſten im ſpäteren Leben ſchlechthin Vorſchlag erwärmen, ſo zwedmäßig er auch auf

unentbehrl. find: ſo Geſchic im Umgang mit den den erſten Blick zu ſein ſcheint. Denn damit

Beteiligten , freier Gebrauch der Rede, raſche und würde der Vorbereitungsdienſt eben wieder einen

fichere Auffaſſung der Tatſachen, flinke Herrſchaft rein ſchulmäßigen Anſtrich erhalten u . in einen

über die dienſtl. Formen . Von einer triminas großen Unterrichtskurs auslaufen . Eine Mitarbeit.

liſtiſchen Ausbildung für den Beruf des Staats- bei den eigentl. Amtsgeſchäften ließe ſich auf dieſe

anwalts u . des Strafrichters kann vollends nicht Weiſe kaum mehr erzielen . Gerade ſie iſt aber

mehr die Rede ſein . ?) ſo notwendig , damit der junge Mann Selbſtvers

Die Gefahren werden leichter erkannt als ab: trauen u . Schaffensluſt gewinnt u . die namentl.

gewendet. Sie entſpringen ja nicht aus verkehrten bei Ariegsteilnehmern ſo leicht hervortretende ner.

Einrichtungen, die einfach zurecht gerüđt werden vöſe Mutloſigkeit überwinden lernt. Die Vorſtände

könnten , ſondern gehen aus Zeitumſtänden her: werden eben darauf zu achten haben, daß bei der

vor, denen gegenüber wir im Weſentlichen machtlos Suteilung der Rechtspraktikanten nicht allzu ſche

ſind. Was den Hochſchulunterricht anlangt, jo matiſch verfahren, der junge Mann nicht einfach

möchte ich Beſſerungsvorſchläge einem Kundigeren von einer Abteilung zur andern geheßt wird, daß

überlaſſen. Ich will mich nur kurz mit dem Vor- er vielmehr da beſchäftigt wird, wo es etwas

bereitungsdienſt beſchäftigen. Hier wird es vor zu lernen u. zu ſehen gibt u. nicht ein Ueber

allem Aufgabe der Beamten ſein , den Rechts- | maß von Geſchäften ſeiner Einführung hindernd

praktikanten wieder Luſt zum praktiſchen Dienſte entgegenſteht. Der Rechtspraktikant aber muß ſich

beizubringen u. ſie dabei ſo zu fördern , daß die bewußt bleiben, daß er nicht warten darf, bis ihm

anfangs unvermeidl. Ungewandtheit raſch über- Arbeit angeboten wird, daß er ſie ſtändig ſelbſt

wunden wird. Die Zeiten ſind vorüber, in denen ſuchen muß. Er darf ſich nicht von dem Gedanken

man dieſes Ziel durch geſteigerte Maßnahmen der beherrſchen laffen , daß er alles beiſeite laſſen müſſe,

Dienſtaufſicht u . durch Auflegen von allerlei was nicht unmittelbar zum Stoffe der Staats

ſtatiſtiſchen Nachweiſen zu erreichen hoffte. Sie prüfung gehört. Jede ernſte Arbeit hat an ſich

werden auch hoffentlich nie wiederkehren. Denn Wert; es kommt viel weniger auf ihren Gegen

man erzeugt aufdieſe Weiſe nur Unluſt u . Schein ſtand an , als auf die Art, wie ſie angegriffen u .

leiſtungen . Die Beamtenſchaft muß von fich aus bewältigt wird .

erkennen,daßeseinezwarmitunter dornendolle, Zu erwägen wäre, ob nicht die Teile des Bor

aber auch ſehr lođende Aufgabe iſt, in dem Rechts- bereitungsdienſtes, bei denen eine ſtarke perſönl.

praktikanten einen tüchtigen Mitarbeiter herans Einwirkung auf den Bewerber mögl. iſt , auf Roſten

zuziehen u . ſo die Aufzucht eines brauchbaren des landgerichtl. Dienſtes verlängert werden ſollten ,

Nachwuchſes zu fördern. Die vielfach beſtehende bei dem ſich eine ſolche wegen der Eigenart des

Entfremdung zwiſchen den Bewerberkreiſen u . der Rollegialbetrieb8 weniger leicht durchführen läßt.

Beamtenſchaft, die verbitterte Gereiztheit, die ſich Ein halbes Jahr Dienſt beim Landgerichte müßte

oft låhmend einer gedeihl. Arbeit in den Weg genügen , wenn das Hauptgewicht auf die Teil

ſtellt, müſſen durch ein liebevolles Eingehen auf nahme an den Beratungen u . auf eine mehr ſelb

die Bedürfniſſe des Rechtspraktikanten u. ein freundl. ſtandige Arbeit in der Gerichtsſchreiberei ( Verkehr

Verſtändnis für ſeine derzeit recht ſchwierige Lage mit den Parteien, Aufnahme von Armenrechts

überwunden werden. Die perſönl. Einwirkung geſuchen u. dgl.) gelegt würde. Der amtsgerichtl.

des Menſchen auf den Menſchen iſt jederzeit wert
Stufe könnte dann ein Monat zugelegt werden ,

voller geweſen als alle Vorſchriften . Sie wird der ſo beſonders fruchtbringenden Tätigkeit beim

die Klage verſtuminen machen, daß man den Anwalt zwei Monate, vielleicht ließe ſich aber auch

Rechtspraktikanten bloß ſo nebenher laufen laſſe die ſchon häufig geforderte, ficherl. ſehr lehrreiche
oder ihn gar als unbequemen Storer glatter Ge Beſchäftigung bei der Staatsanwaltſchaft heraus

ſchäftserledigung betrachte. Der Lohn wird nicht ſchlagen.

ausbleiben. Durch Behren lernt man bekanntl. Der Prüfungsſtoff wird bei der allmähl. Rüda

ſelbſt am allermeiſten . kehr zu regelmäßigen Zuſtänden neu abgegrenzt

Freil
. iſt nicht jedermann erzieheriſche Fähig werden müſſen. Dabei wird neben aller Rüdſicht

feit verliehen u . insbeſ. bei den großſtädtiſchen auf die Lage der Kriegsteilnehmer darauf Bedacht

Behörden mit ihrer ſtarken Beamtenzahl u . ihrer
zu nehmen ſein , daß fich die Prüfung dem wirkl.

oft übermäßigen Belaſtung mag fich die Mitar
Hechtsleben wieder mehr annähert . Es darf nicht

beit an der Ausbildung des Rechtspraktikanten ſchließl. dazu kommen, daß der Prüfung der Rechts.

recht ſchwierig geſtalten . Es iſt deshalbderGeo zuſtand in einer Form zugrundegelegt wird, in

danke vertreten worden , man folle hier von vorn : der er tatſächl. gar nicht mehr beſteht.

herein die Unterweiſung der Bewerber in die Hand
Abſchließendes läßt ſich z. 3. nicht ſagen , dazu

ſind die Verhältniſſe viel zu ſtark im Fluß. Meine

3) S. dieſe Zeitſchr. 1920 S. 11 . Abſicht war hauptſächl., auf gewiffe Gefahren für
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die Zukunft unſeres juriſtiſchen Nachwuchſes hin. | ihre Wirkung auch auf dem Gebiet des Steuer

zuweiſen,deren Bedeutung keinesfalls gering an rechts. Das kommt zum Ausdrud inden Fällen,
geſchlagen werden darf. Insbeſondere möchte ich in welchen nach dem Geſeß die verwandtſchaftlichen

bei den Bewerbern wieder die Erkenntnis weđen, Beziehungen mehrerer Perſonen zueinander von

daß es für ſie nicht genügt, wenn ſie bei der Bedeutung werden , insbeſondere bei der Erbſch St.

Staatsprüfung ein leidliches oder ſelbſt ein recht Es iſt anerkannten Rechtes,9)daß die Auslegungs
gutes Ergebnis erzielt haben , u. daß es nicht vor- regel des 8 2269 BOB. auch für die Anwendung des

teilhaft für ſie iſt, ihren Bildungsgang ausſchließl. RèrbichštGej. v . 3. Juni 1906 gilt : der über

nach den Formen der Staatsprüfung einzurichten . lebende Ehegatte iſt ſteuerpflichtig für den ihm

Sie wollen doch auch im ſpäteren Leben etwas angefallenen ganzen Nachlaß der Erſtverſtorbenen ,

wirkl. Brauchbares leiſten, nicht bloß notdürftig und der Dritte hat den ihm anfallenden Nachlaß

formal durchgebildete Juriſten ſondern im wahren des Ueberlebenden zu verſteuern nach dem Steuer

Sinne Führer des Volkes werden . Der gute Erfolg ſaß, der ſeiner Verwandtſchaft oder dem ſonſtigen

in der Staatsprüfung ſtellt ſich aber ganz von Verhältnis zu dem Lektverſtorbenen entſpricht, da

felbſt bei dem ein , der nach Kräften darnach ge- nur dieſer ſein Erblaffer ift. Hierin liegt ings

rungen hat , vor allem ein echter u . rechter Juriſt, beſondere dann eine Unbilligkeit, wenn die teſtie

ein klarer Denker mit ſtarkem Wirklichkeitsſinne renden Ehegatten nur deswegen nicht die Rechts

ein Mann mit geſteigerter Arbeitskraft zu werden . form der Nacherbeinſeßung gewählt haben , weil

Je weniger dabei ſein Blic durch die Prüfung8 ſie vom beurkundenden Richter oder Notar nicht

angſt beengt wird , um ſo mehr wird er leiſten . auf die Unterſchiede beider Faſſungen in ſteuer

Gegenüber den mißlichen Erſcheinungen der Gegen- rechtlicher Hinſicht aufmerkſam gemacht wurden

wart aber gilt es den Glauben an die unzerſtör: und ſie ihnen deshalb nicht zum Bewußtſein
bare Kraft des menſchl. Geiſtes zu bewahren , der tamen

am Ende doch aus allen Wirrniſſen wieder her:
Auch die Erbanfallſteuer des neuen ErbſchStoel.

ausfindet. v. 10. Sept. 1919 (ROBI. Nr. 173 S. 1543)

wird nach dem perſönlichen Verhältnis des Erwer:

Die Bedeutung des S 2269 BOB. für bers eines Erbanfalls zu dem Erblaffer erhoben .

das neue Erbſchaftſteuerrecht.
Doch enthält § 26 Abſ. III eine Ausnahme :-)

im Falle des § 2269 BGB. und ſoweit der

Von Rechtsanwalt Richard Berolzheimer in München. überlebende Ehegatte an die Verfügung gebunden

I. Haben Ehegatten in einem gemeinſchaftl. iſt, ſind die mit dem verſtorbenen Ehegatten näher

Teſt., durch das ſie ſich gegenſeitig als Erben ") verwandten Erben (und Vermächtnisnehmer) als

einfeßen , beſtimmt, daß nach dem Tode des Ueber- ſeine Erben anzuſehen , ſoweit ſein Vermögen beim

lebenden der beiderſeitige Nachlaß an einen Dritten Tode des überlebenden Ehegatten noch vorhanden

fallen ſoll, ſo iſt im Zweifel anzunehmen, daß iſt. Das neue Steuerrecht knüpft damit an die

der Dritte für den geſamten Nachlaß als Erbe früher in verſchiedenen deutſchen Bundesſtaaten

des zuleßt verſterbenden Ehegatten eingeſeßt iſt

(8 2269Ab . I BOB.) . Das gleiche gilt , wenn " Endemann a . a. D. 8 63 IV lett . A .; Staudingers

die Beſtimmung in einem Erbvertrag getroffen Bergfelder Anm . 1 Abſ. 11, LeonhardAnm .VI, Pland
ift ($ 2280 BOB.). Der zulegt verſterbende Anin. V zu § 2269 BOB.; NO. 5. Dez. 1911 in JW.

Ehegatte iſt alſo in Anſehung des auf ihn über
1912 S. 216 u .23. April 1912 in JW. 1912 S. 753;

Zimmermann, RErbſch StGef. Vorbem . IIl vor $ 10 ;
gehenden Vermögens des vorverſtorbenen Gatten

Kloß , ErbſchStGef. (in Stengleins Strafrechtl. Nebens

ſchlechthin Erbe, alleiniger Vollerbe, nicht bloß gef. Bd. II ) Anm. 5 zu § 28 ; PreußFinMinBI. 1918

Vorerbe . Der Dritte dagegen leitet ſein Erbrecht S.335.

aus einer Erbeinſeßung ab, die als von dem zulegt “) Der urſprüngliche Entw . des Geſ. enthält dieſe

verſtorbenen Gatten in Anſehung des in ſeiner
Ausnahme nicht. Wie dem Ber. des X. Ausſch. über

den Entw . des Erbſch StGeſ. (Druđj. Nr. 941Anl. II
Perſon vereinigten Geſamtvermögens als einheit:

Nr. 68) zu entnehmen tſt, ſtellte Dr. Beder- Beſſen den

licher Maſſe getroffen anzuſehen iſt (Strohal , Erba Antrag auf Beifügung folgenden Abſaßes : Haben

recht, § 43 ). Die Einzelvermögen beider Ehegatten , die Ehegatten in einem gemeinſchaftl. Ceſt., durch das

das ererbte wie das eigene, verſchmelzen in der ſie ſichgegenſeitig als & rben einſegen , beſtimmt, daß
nach dem Tode des Ueberlebenden der beiderſeitige

hand des Ueberlebenden zu eine in Vermögen .
Nachlaß an Verwandte eines oder beider Ehegatten

Nur auf dieſes einheitliche Vermögen gilt der anfällt, ſo iſt für die Berechnung der Steuer nach

Dritte als berufen , und zwar als Vollerbe des dem Tode des Ueberlebenden das Verwandtſchaftsver

Ueberlebenden (RGR.:Komm . Bem. 2 zu 8 2269 hältnis der Erben zu dem ihnen verwandten Ehegatten

inſoweit maßgebend, als der Nachlaß dieſes Ehegatten
BOB. ) . Dieſe Beſtimmung hat nicht nur weit

zur Befriedigung ſeiner Verwandten ausreicht.“ Der

gehende zivilrechtliche Folgen,?) ſondern äußert | NFinMin .ſprach ſich für die Annahme des Antrags
aus (a . a. D. S. 14 ). der Unterausſch. beſchloß die zum

1) D. h. Alleinerben, MG. 14. Juni 1919 in 18. Geſ. gewordene Faſſung (a. a . D. S. 65 ). Wohl irrtüm

1919 Sp. 1241 . lich enthält gen . Drudſ. unter dem Antrag la. a O.

') S. Strohal, Erbrecht, § 43 Fußn. 26 ; Ende: S. 56) den Bermert „Übgelehnt“, während ſich aus

mann, Lehrb. des bürgerl. N. ød. III, Erbr., § 63 IV. dem VerhBer. (a . a . D. S. 15 ) die Annahme ergibt.

3
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(Ländern ) 5) für dieſen Fall geltenden Ausnahme , alſo das Geſetz durch den Gebrauch der Gegen

beſtimmungen an . Die neue Regelung entſpricht wartsform , . . an die Verfügung gebunden iſt“

den in der RAbgD. § 4 ausgedrückten Grundſaß, die Bindung im Zeitpunkt der Steuererhebung, (don

daß bei Auslegung der Steuergeſeße ihr Zwed und der 8 26 handelt), für notwendig zu halten ſcheint,

ihre wirtſchaftliche Bedeutung zu berüdrichtigen ſind. ſo kann dieſe Verlegung in die Gegenwart nur

II. 1.8 26 Abſ. III erwähnt zwar nur $ 2269 ſcheinbar ſein ; die Bindung des überlebenden Ehe

BGB. Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, gatten muß im Zeitpunkt ſeines Todes vorhanden

daß nicht nur teſtamentariſche, ſondern auch erbs geweſen ſein .

vertragliche Verfügungen des privil. Inhalt: darunter a) Bei gemeinſchaftl. Teft. iſt die Bindung )

fallen , weil 8 2280 BOB. ſelbſt wieder auf : 2269 des Üeberlebenden ,,an die Verfügung", d. h. an

verweiſt und fein vernünftiger Grund erſichtlich die im gemeinſchaftl. Teſt. getroffene leştw . Ver

iſt, erbvertragliche Verfügungen anders zu behandeln fügung des überlebenden Ehegatten , in 88 2270 ff.

als die in einem gemeinſchaftl. Teſt. getroffenen.) | BOB. geregelt. Darnach liegt fie grundſäßlich

2. Der Erwerb, um deffen Beſteuerung es dur bei korreſpektiven Verfügungen, d . h. bei Ver

fich handelt, muß dem Steuerpflichtigen anfallen fügungen, von denen anzunehmen iſt, daß die Ver

aus dem Nachlaſſe des überlebenden Ehegatten fügung des einen nicht ohne die Verfügung des andern

auf Grund des gemeinſchaftl. Teft. oder des getroffen ſein würde,3 2270 BOB.10) Dieſe Regeler

Erbvertrags . Es genügt nicht, daß die Zuwen: leidet" jedoch eine Reihe von Ausnahmen , bei deren

dung vom überlebenden Ehegatten in einer nach Vorliegen die Begünſtigung des § 26 Abſ. III

dem Tode des erſtverſtorbenen Gatten einſeitig alſo nicht Plaß greift:

errichteten leßtwilligen Verfügung getroffen iſt, a) iſt eine torreſpektive Verfügung nichtig,

mag der zugewendete Gegenſtand auch aus dem ſei es von vornherein , ſei es infolge Anfechtung,

Nachlaſſe des Erſtverſtorbenen ſtammen . ſo hat dies die Ünwirkſamkeit der entſprechen :

3. Die Begünſtigung greift nur Plaß, , los den " ) Verfügungdes andern Ehegatten zur Folge.

weit der überlebende Gatte an die Verfügung Mag der Ueberlebende auch die Nichtigkeit der

gebunden iſt“. Hierin liegt eine Beſchränkung Verfügung des Verſtorbenen gekannt und troßdem

auf gewiſſe Fälle des § 2269 BGB. unter Aus- die ſeine formell haben beſtehen laſſen , ſo kommt

ſchließung der übrigen; der mit „ und ſoweit “ dieſem Umſtand keine Bedeutung zu , fie bleibt

beginnende von der Unterkomm. des 10. Ausſch. unwirkſam , von einer Bindung iſt keine Rede

ftammende) Sagteil bringt nicht etwa eine mehr.13) Beilung iſt nur durch Neuerrichtung

weitere Ausnahme von § 26 Üb. I ErbſchStGef. des gem . Teſt.möglich.

neben den Fällen des § 2269 BGB. , wie das B) Widerrufen beide Ehegatten durch gemein :

Wort „und“ vermuten ließe, ſondern bedeutet ichaftl. Alt 13) oder widerruft bei Lebzeiten beider

ſoviel wie im Falle des § 2269 BGB. find, Ehegatten einer von ihnen die von ihm getroffene

ſoweit " ; es muß ſowohl der Fall des § 2269 korreſpektive Verfügung, ſo werden mit dem Zeit

BGB. wie weiter die Bindung des überlebenden punkt, in welchein der gemeinſchaftl. Widerruf

Ehegatten vorliegen. Dieſe iſt teils von vornherein erfolgt oder in welchem der Widerruf des einen

nicht in allen Fällen des § 2269 BGB. gegeben, Ehegatten durch Zugehen an den andern Wirk

insbeſondere nicht bei nicht korreſpektiven Vers ſamkeit erlangt, die widerrufenen Verfügungen

fügungen des gemeinſchaftl. Teft . 8) (auch nicht beider Ehegatten oder die widerrufene Verfügung

bei andern Verfügungen als Erbeinſeßungen , Ver- des widerrufenden Ehegatten und die korreſpet.

mächtniffen und Auflagen ; doch ſpielen dieſe andern tive14) Verfügung des andern unwirkſam .

Verfügungen für unſere Frage keine Role) , teils Y) Die Ehegatten können ſich ſelbſt einander

kann ſie wieder weggefallen ſein . das Recht zugeſtanden haben , nach dem Tode des

Da es ſich um die Berechnung der Erbſchst. Erſtverſterbenden einzelne Beſtimmungen des Teſta

für den Erbanfall aus dem Nachlaſſe des überlebenden ments aufzuheben oder zu ändern. 15) Erſtreďt

Ehegatten handelt , ſo kann von einer Anwends ſich dieſe Ermächtigung nicht auf die Zuwendung

barkeit des § 26 Abſ . III erſt nach dem Tode

des überlebenden Ehegatten die Rede ſein. Wenn 9 S. Br. f. Hechtspfl. im Bez . des Kammerger.

1919, 81 .

5) Breußen : 8 28 ErbichStGeſ. v . 19. Mai 1891/ 10 Abhängigkeit des Motivs genügt aber noch

31. Juli 1895 ; Bayern Art. 24 Erbſch StGeſ. v . 11. Nov. nicht, um ein gemeinſchaftl. Teſt. als torreſpeftiv an :

1899. zuſehen, No. 23 Dez. 1914 Recht 1915 Nr. 572.

8) Dagegen findet 8 26 A6. III teine Anwendung 11) Ueber den Umfang der Unwirtjamfeit 1. Brand

auf Verfügungen von Ehegatten in getrennten Bem . 3c zu 2270 BOB.

Teſtamenten , mögen die darin enthaltenen Bers 13) Pland Bem. 3 a zu 2270 BOB.

fügungen auch forreſpettiv fein ; . Pland Bem . 5 18) Die hiefür möglichen Formen 1. bei Bland

zu §2270 BOB. Bem. I 1 zu § 2271 BOB .

:) S. Anm. 4. 14) S. zu Anm . 11 .

8) NON-Somm .Anm. 1 , PlandAnm . I 2 b, Staus 15) Staudinger-Herzfelder Anm. IV, Leonhard,

dinger- Herzfelder Bem . III zu § 2271 BOB ., F. a . Bem. ÍV C. PlandBem . IV 3 a zu 8 2271 BGB ., Bayer

LeonhardAnm. II B zu § 2269 BOB.; Strohal a. a . D. Dblo. 4. Febr. 1916 in BayZR. 1916 S. 115 ,

§ 43 a II 3. Sentralbl . 1918 S. 180 Nr. 61 ,

.

.
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-

an den mit dem vorverſtorbenen Ehegattenverwandten daß dem lektverſtorbenen Ehegatten ein ſolches Recht

Erben , ſo liegt alſo , inſoweit “ Bindung vor und zugeſtanden habe, wenn nicht auch davon Gebrauch

der Erbe kann ſich auf das Steuerprivileg berufen. gemacht wurde.Gleichgültig iſt, ob der Ueberlebende von dem Vor: b) Für die Bindung des Ueberlebenden durch

behalt der Uenderung Gebrauch gemacht hat , denn einen Erbvertrag mit ſeinem vorverſtorbenen Gatten

die Bindung beſteht nicht, auch wenn der Über- i. S. des § 2280 BGB. gelten die 88 2281 ff.,

lebende ſeine Verfügung in dem gemeinſchaftl. Teft. insbef. § 2298 BOB. Durch den Erbvertrag

nicht ändert.

werden die Ehegatten ſtårker gebunden als durch

d) Mit dem Tode des erſlverſterbenden Ehe- das gemeinſchaftl. Teſt. Namentlich kann fich der

gatten erliſcht das Recht des überlebenden zum Ueberlebende durch Ausſchlagung des ihm 3u

Widerruf. Er iſt an ſeine eigenen (torreſpektiven ) gewendeten nur dann von der Bindung befreien,

Verfügungen gebunden. Doch fann er ſich von wenn fich die Vertragſchließe
nden

das Recht zum

dieſer Bindung befreien , indem er das ihm von Rüdtritt von den getroffenen vertragsmäßige
n

dem verſtorbenen Gatten Zugewendete ausſchlägt. Verfügungen – beſchränktoder unbeſchränkt — dor

DiebloßeMöglichkeit,noch auszuſchlagen, berechtigt behalten haben , § 2298 Abſ. II BOB. In Er

ihn noch nicht zur Aufhebung ſeiner (korreſpektiven) | mangelung eines ſolchen Vorbehalts bleibt der

Verfügungen. Stirbt der Ueberlebende, ohne das Ueberlebende troß Ausſchlagung an die von ihm

Ausſchlagungsre
cht

verloren, aber auch, ohne es im gegenſeitigen Erbvertrag zugunſten eines Vers

ausgeübt zu haben , dann kann ſich der Dritte wandten des verſtorbenen Ehegatten getroffenen

auf 8 26 Åb . III berufen. Denn auch für die vertragsmäßigen Verfügungen gebunden ." )
Frage der Wirkſamkeit einer von dem Ueberlebenden IIÏ. DieAnwendbarkeit des Steuerſages, welcher

nachträglich in Abweichung von dem gemeinſchaftl. nach 8 26 Abſ. I für das Verwandtſchafts
verhältnis

§Teft. errichteten legtw . Verfügung iſt maßgebend , zwiſchen dem erſtverſtorbenen Ehegatten u . dem

ob der Ueberlebende ausgeſchlagen hat, nicht ob Dritten gilt , beſchränkt ſich auf das Vermögen

er ausſchlagen konnte. Es iſt ja auch tatſächlich d . h . das aus dem Vermögen des Erſtverſtorbene
n

eine ſtarke Bindung des Ueberlebenden an das auf Grund des gemeinſchaftl. Teſt ., nicht auch

gemeinſchaftl. Teft., wenn er, um nicht mehr ſchon durch Rechtsgeſchäft unter Lebenden dem

gebunden zu ſein, das ihm Zugewendete (regelmäßig Ueberlebenden Zugefallene - des Erſtverſtorbenen,

wohl einen erheblichen Teil des Nachlaſſes des das beim Tode des Ueberlebenden noch vorhanden

Erſtverſtorbenen) ausſchlagen muß. Schlägt der iſt und, wie wohl zu ergänzen iſt , an den mit

Ueberlebende aus, ohne ſeine Verfügung aufzuheben, dem Erſtverſtorbene
n
näher verwandten Dritten

ſo findet doch g 26 Ábf. III mangels Bindung aus dem Nachlaß des Ueberlebenden gelangt.

keine Anwendung mehr.

Dieſe Beſtimmung kann zu keinem Zweifel Anlaß

€) Die Bindung des Ueberlebenden fällt ſelbſt geben, ſoweit es ſich um die vermächtnisweiſ
e
oder

verſtändlich auch fort, wenn der Bedachte vor ihm durch Teilungsanordn
ung

erfolgte Zuwendung be

erſaßlos (88 1923, 2160, 2069 BOB.) wegfäût, ſtimmter Gegenſtände handelt oder ſoweit der

ausſchlägt, einen Erbverzicht ſchließt oder für erb : Dritte als Alleinerbe des Ueberlebenden eingeſekt

unwürdig erklärt wird.16 ) Doch kommen dieſe iſt. Liegen jedoch dieſe Vorausſegungen nicht vor,

Fälle für unſere Frage nicht in Betracht, weil wird der Ueberlebende von mehreren Perſonen

hier mit der Bindung auch der Erbanfaa wegfaut. beerbt, von denen nur eine oder einzelne mit dem

5) Das gleiche gilt für das Recht des Üeber : Erſtverſtorbenen näher verwandt find, ſo enthält

lebenden zur Aufhebung ſeiner Verfügung wegen der ungeteilte Nachlaß Gegenſtände, die von beiden

einer zur Pflichtteilsentz
iehung

berechtigenden Ver: Ehegatten herrühren . Dermitdem Erſtverſtorbenen

fehlung des Dritten nach SS 2271 Abſ. II, 2294 näher verwandte Dritte erwirbt nun nicht beſtimmte

u . 2336 BGB. Soweit dieſes Recht gegenüber Gegenſtände, ſondern einen Anteil an allen. Es

dem Steuerpflichtige
n

beſteht, verliert er mit der wird dem Willen des Geleges, wie ſchon erwähnt,

Aufhebung der Verfügung auch den ſteuerpflichtigen kaum entſprechen , worauf ſein Wortlaut ſchließen

Erbanfall; wird es aber gegenüber einem andern ließe, daß von dem Erbteil des mit dem Erſt

ausgeübt, ſo berührt dieſe Aufhebung nicht die verſtorbenen näher verwandten Dritten der volle

Bindung des Ueberlebenden an die zu ſeinen Gunſten Wert der aus dem Vermögen des Erſtverſtorbene
n

getroffene Verfügung. Geſteht mandem überlebenden herrührenden Gegenſtände nur nach dieſem Ver:

Ehegatten ein Anfechtungsrec
ht

auf Grund des wandtſchaftsver
hältniſſe

beſteuert wird, ohne Rüdfight

82079BGB. zu ,ſo treffen die nämlichen Erwägungen darauf, was dem Dritten davon zufällt . Hier

zu. So lange das dem Erben gegenüber beftehende greift 80 RAbg0. ein : ſteht ein Gegenſtand

§Aufhebungs- oder Anfechtungsrech
t

nicht ausgeübt mehreren zur geſamten Hand zu, ſo ſind die Be:

iſt, beſteht die Bindung des überlebenden Ehegatten ; teiligten ſo zu beſteuern, wie wenn ſie nach Bruch:

die Steuerbehörde kann ſich nicht darauf berufen , teilen berechtigt wären ; die Höhe der Bruchteile

iſt nach den Anteilen zu beſtimmen , zu denen die

10) Pland Bem . IV 3 a zu 8 2271 BGB., RG.

29. April 1918 in Nedet 1918 Nr. 1394.

17) Strohal a. a. D. $ 47, 2 S. 405 .
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Beteiligten an dem Vermögen zur geſamten Hand verſtorbenen behandelt und beſteuert ; der Heft

berechtigt ſind , oder nach Verhältnis deffen, was unterliegt der Beſteuerung als Anfali aus dem

ihnen bei der Auflöſung der Gemeinſchaft zufallen Nachlaß des Ueberlebenden ; die beiden Beſteue

würde. Daraus wird man den Schluß zu ziehen rungen erfolgen geſondert, wie wenn es ſich um

haben : wird der Erbfall des Dritten beſteuert, 2 Erbfälle handeln würde. Die Folge iſt, daß

während der Nachlaß noch ungeteilt iſt, ſo gilt der Anfall aus dem Nachlaß des Ueberlebenden

ihm von den aus dem Nachlaß des Erſtverſtorbenen ſtets mit dem niederſten Saß des § 28 Erbich StGef.

herrührenden Gegenſtänden ein ſeinem Anteil am (unter Berückſichtigung des ſteuerfreien Betrag

Geſamtnachlaß entſprechender Bruchteil davon als von 500 M oder 5000 M nach § 27) beginnt .

zugefallen ; inſoweit erfolgt die Beſteuerung nach Dagegen wirkt die Beſtimmung, daß die mit dem

dem niedrigeren Saße der früheren Klaſſe. Tritt vorberſtorbenen Ehegatten näher verwandten Erben

die Beſteuerung erſt nach der Teilung ein, ſo kommt als ſeine Erben anzuſehen ſind, unter Umſtänden

es darauf an , was bei der Auseinanderſekung dem auch zu ihrem Nachteil derart, daß die Beſteue

Dritten aus dem Nachlaſſe des ihm näher ver: rung mit einem höheren Saß und ohne ſteuerfreien

wandten Vorverſtorbenen zugeteilt wird . Betrag einſekt. Denn nach § 39 ErbſchStGeſ.

IV . Unter „Verwandten" wird man nach der
ſind, wenn der Erblaſſer einem Erwerber mehrere

Abſicht des Geſekes alle in 8 26 ErbſchStGej.
Vermögensvorteile der in 20 gedachten Art

aufgeführten Perſonenanzuſehen haben , die Nähe zugewendet hat, dieſe bei Anwendung des §28

der Verwandtſchaft beſtimmt ſich nach der Steuer
zuſammenzurechnen. Der Erſtverſtorbene gilt , da

klaſſe, in welche die einzelnen Perſonen vom Ge
der Dritte als ſein Erbe anzuſehen iſt, als deſſen

ſeße eingereiht ſind.
Erblaffer. Hat der Dritte ſchon beim Tode des

Erſtverſtorbenen ein Vermächtnis, eine Schenkung

V. Der Steuerſaß ſteigt nach § 28 ErbſchStGeſ. auf den Todesfall, eine durch Auflage erfolgte

progreffiv mit der Höhe des Erwerbs, die Steuer Zuwendung oder den Pflichtteil aus deſſen Nachlaß

klaffe ift verſchieden hoch je nach dem Verwandt: erhalten, ſo iſt dieſer Erwerb mit dem aus dem

ſchaftsverhältnis des Erblaſſers zum Erben. Wenn Vermögen des Erftverſtorbenen ſtammenden Erwerb

nun in unſerem Falle der Dritte, alſo z. B. der aus demNachlaß des Ueberlebenden für die Staffelung

Sohn des vorverſtorbenen Mannes aus 1. Ehe , der Erbanfallſteuer zuſammenzurechnen. Mag der

nach dem Tode ſeiner Stiefmutter einen ſteuer: Geſezgeber an dieſe Folge ſeiner Beſtimmung auch

pflichtigen Erbanfall von 100 000 M hat, wovon nicht gedacht haben, ſo ergibt ſie ſich doch zur

Werte in Höhe von 60 000 M aus dem Vermögen gunſten des Steuerfiskus aus dem Geſet. Sie

ſeines Vaters ſtammen , iſt dann die Progreſſion bis wäre nach der urſprünglichen Faſſung des Antrags

zur Höhe desGeſamtanfallsanzuwenden?Dieſe ( jo iſt für die Berechnung der Steuer nach dem
Frage muß verneint werden. Die Bejahung ent- Tode des Ueberlebenden das Verwandtſchaftsver

ſpricht weder dem Wortlaut des Gefeßeß noch läßt ſie hältnie der Erben zu dem ihnen verwandten Ehe

fich praktiſch durchführen . Denn wenn man be- gatten inſoweit maßgebend . . “ ) vielleicht nicht

haupten wollte, der Sohn habe 100 000 M Erb: eingetreten .

anfall , alſo müßten die beim Erwerb von Todes
Man kann nicht einwenden, die Vorſchrift

wegen in Höhe von 100 000 M geltenden Steuer
des 26 Abſ. III ſolle eine Begünſtigung des

jäße angewendet werden , wie wollte man die Säße

beſtimmen, welche für die in Kl. I und welche wandten Dritten ſein, dürfe alſo nicht zu ſeinein
mit dem vorverſtorbenen Ehegatten näher ver

Das Geſek ftellt
gelten haben ? Sollen zuerſt die 60 000 M aus

dem Vermögen des Vaters in RI. I mit den nied
die Beſtimmung ganz allgemein auf. Insbeſondere

iſt ihre Anwendbarkeit , wenn ſie auch mit der
rigeren Steuerſägen für einen Erwerb bis zu60000Munddann die 40000 M ausdem Klaſſeneinteilung der Verwandten in einen Para

M

Nachlaß der Stiefmutter in Kl.IVmit dem für ſtimmung der Klaſſe beſchränkt, in welcher der
graphen zuſammengefaßt iſt, nicht auf die Bes

einen Erwerb von 60000-100 000 M bors
näher verwandte Dritte zu beſteuern iſt ; ſonſt

geſehenen Saß beſteuert werden? Oder umgekehrt ?

Beide Verfahren wären willkürlich. Die richtige
hätte das Geſeß noch beifügen müſſen : „ in Anſehung

der Steuerklaſſe als ſeine Erben anzuſehen " .
Löfung gibt das Geſeß ſelbft: der mit dem vor

verſtorbenen Ehegatten näher verwandte Erbe ift VI. Daher iſt die Vorſchrift ſo, wie ſie Geſe

als ſein Erbe anzuſehen, ſoweit ſein Vermögen geworden iſt, auf der andern Seite geeignet, noch

noch vorhanden iſt. Die ſteuerliche Behandlung weitere Vergünſtigungen der Erben des Vorder-:

hat daher ſo zu erfolgen, wie wenn 2 Erbfälle ein ſtorbenen zu bewirken, zunächſt in Zuſammenhalt:

getreten wären : eine Beerbung des Mannes und mit 8 33 Nr. 6 Erbſch Steſ. Nach dieſer Be

eine Beerbung der Frau ; ſoweit noch Vermögen ſtimmung iſt von der Erbſchaftſteuer ganz befreit:

des vorverſtorbenen Ehegatten vorhanden iſt und Vermögen, das leibliche Eltern , Großeltern oder

den ihm näher verwandten Dritten zufällt, wird entferntere Voreltern ihren Abkömmlingen durch

der Anfall als Erwerb aus dem Nachlaß des Erſt- Schenkung oder Uebergabevertrag zugewandt hatten

sitein noi.To zu verſteuernden Beträge zu machteil angewendetwerden.
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und das an dieſe Perſonen 18) zurüdfalt. Haben geſtellt, daß die geerbten Gegenſtände aus dem

nun Ehegatten ſich gegenſeitig zu Erben eingeſeßt Vermögen des mit ihm nicht oder entfernter vers

und, weilfinderlos, beſtimmt, daß nach dem Tode wandten Erſtverſtorbenen ſtammen .

des Ueberlebenden der beiderſeitige Nachlaß an IX, Die AusfBeſt. des RFinM.zum Erbſch.

die Eltern des einen von ihnen zurücfallen ſoll, StGeſ. im Zentralbl . f. d. Deutſche Reich 1919

ſo find , mag auch der andere Ehegatte zulegt S. 1211 enthalten das Muſter eines Vordruds

verſterben und daher nach § 2269 BGB dieſer zur Erbſchaftsſteuererklärung ; darin iſt kein Hinweis

Ehegatte, alſo das Schwiegerkind, als der Erblaſſer auf § 26 Abſ. III ErbſchStGeſ. vorgeſehen .

gelten , für die Beſteuerung die mit dem vorder

ſtorbenen Ehegatten näher verwandten Erben,

nämlich ſeine Eltern , als ſeine Erben anzuſehen,

ſoweit ſein Vermögen beim Tode des Ueberlebenden Fideikommiſſe und Komplerlaften.

noch vorhanden iſt. Haben daher dieſe Eltern
Von Finanzaſſeſſor J. Heißer in Regensburg .

zu Lebzeiten des Vorverſtorbenen dieſem ihr An

weſen übergeben, ihm eine Mitgift gegeben oder
(Schluß )

ſonſt eine Schenkung gemacht, und find dieſe III . Zu den fühlbarſten und wichtigſten unter

Gegenſtände im Nachlaſſe des Ueberlebenden noch den Kompleylaſten zählen die Baulaſten. So

vorhanden, ſo brauchen die den Ueberlebenden weit ſolche bei FRGütern in Frage kommen,

beerbenden Eltern des Vorverſtorbenen für dieſe werden ſie entweder auf Patrunat oder auf

aus ihrem Vermögen ſtammenden Gegenſtände 3ehentbezug beruhen . Vielfach auch der

Erbſchaftſteuer überhaupt nicht zu entrichten . pflichteten fich Patrone in Vergleichs-, Anerkennt:

Iſt der überlebende.Ehegatte (nach Inkraft: nis- uſw. Urkunden förmlich zu Bauleiſtungen von

treten des neuen Erbſch StGel.)innerhalb 10 Jahren der Annahme ausgehend , daß fie ſchon ohnehin

nach dem Tode des vorverſtorbenen geſtorben und fraft Gefeßes als Patrone oder als Zehentherrn

iſt ſein Erbe gem. § 26 Abſ. III, weil mit dem baupflichtig ſeien .42)

Erſtverſtorbenen näher verwandt, als deſſen Erbe 1. Die Patronat&baulaſt. Durch 8 48 des Ed.

anzuſehen, ſo kommt, inſoweit es ſich um die v . 26. Mai 1818 (Beil . IV 2. VerfUrt. . 1818)

Beſteuerung des Anfalls aus dem im Nachlaſſe iſt den Standesherrn und durch 88 21 , 22 des

des lleberlebenden noch vorhandenen Vermögen Ed. d . 26. Mai 1818 (Beil. VI 2. VerfUrk.

des Erſtverſtorbenen handelt , dem Dritten die d . 1818) den Gutsherrn ihr Patronatsrecht ge

Vergünſtigung des § 39 Erbſch StGeſ. zugute , währleiſtet worden. Der kirchliche P. beſteht auch

falls er nach ſeinem Verwandtſchaftsverhältnis zu ießt noch zu Recht, während der Schulp. durch

dem vorderſtorbenen Ehegatten in die Steuerkl . I Aug.

Art . 76 des SHBG. d . 24.März 1920 aufgehoben
oder II fäút . Der Steuerbetrag auf dasjenige

Vermögen, welches aus dem Nachlaſſe des ihm wurde .

näher verwandten erſtverſtorbenen Ehegatten her: a) Die Entſtehung der P.baulaſt hängt ge

rührt. bleibt zur Hälfte oder zu einem Viertel ſchichtl. mit dem Erwerb des P.rechts durch Do

unerhoben . tation , Fundation oder Bauführung zuſammen .° 3)

VII. Das Geſeß ſtelt dem mit dem erſtver: Sie iſt Pflicht des P. neben deſſen weiteren Ver

ſtorbenen Ehegatten näher verwandten Erben den pflichtungen zu Leiſtungen an Geiſtliche uſw. in

Vermächtnignehmer gleich; man wird aber auch Geld , Naturalien und Wohnung. 44) Einer bei.

denjenigen , der infolge der Vollziehung einer durch
Erwähnung bedarf hier der dingliche P. , der

das gemeinſchaftl. Teſt. angeordneten Auflage etwas
dauernde Verbindung des Rechts mit einem Gut

aus dem Nachlaſſe des Üeberlebenden erwirbt, die
bedeutet und in dieſer Form heute die Regel dar

Vergünſtigung des § 26 Abſ. III zukommen laſſen ſtellt.45) Er ruht auf demGute derart, daß der

müſſen, da ein Grund zu unterſchiedlicher Behands jeweilige Eigentümer auch der P. iſt. Beſtritten

lung nicht erſichtlich iſt.
iſt, ob bei der Parzellierung des berechtigten Gutes

das P.recht auf alle Erwerber der Trennſtücke

VII. Erhält ein Verwandter des überlebenden übergeht oder obdas Rechtund die damit ver
Ehegatten zu deſſen Lebzeiten aus dem Nachlaſie bundenen Laſten hiedurch erlöſchen. 46)

:

des Erſtverſterbenden eine Zuwendung auf Grund
Wegen der Baupflicht des Patrons muß auf

einer Vermächtnisanordnung (Auflage), ſo iſt ſelbſt
die Darſtellung in firchenrechtlichen Werken ver

verſtändlich nur ſein Verhältnis zu dem Erſtver

ſterbenden maßgebend . Es liegt nicht etwa teil 43) Meurer III (1919), Die Rechtsfähigkeit und

weiſe eine (im gem . Teſt. angeordnete) Schenkung Baulaſt auf dem Gebiete der Kirche in Bayern, S. 194,

des überlebenden Ehegatten vor. Anderſeits wird
320.

natürlich ein Verwandter des Ueberlebenden, der
4) Ginſchluß, Das Kirchenrecht der Statholifen und

dieſen beerbt, dadurch nicht ſteuerlich ſchlechter

Proteſtanten, III S. 21 ff.

" ) Giriſch a. a . D. S. 354.

45) Binſchius a . a . D. S. 9 .

18) D. h . an den Elternteil, von dem der Gegens 4 ) Hinſchius a. a . D. S. 77, ROZ. 27 S. 1 44 ,

ſtand ſtammt, RG. 13. Dez. 1918, NO. 94, 241 . JW. 1920 S. 290, VGHE. 13 S. 57.
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wieſen werden . 1) Kurz geſagt iſt ſowohl nach zu gelten haben.52) Dieſer Rechtszuſtand gilt

gem. Kirchenrecht wie nach dem hierin überein , aber nur im Gebiete der preuß . AusfCeſeßg. zum

ſtimmenden bayer. LR . und frånt. Rechte der BGB. und zum ZVG. (Ärt 1 Ziff. 2 und Art. 2

P. im Falle der Unzureichendheit des Kirchenver- Ziff. 1 des preuß . AG. ZVG.), eine gleiche Be

mögens nur unter der Vorausſeßung baupflichtig, ſtimmung kennt das bay . AG. ZVG. nicht.

daß er Einkünfte von der Kirche bezieht (p . fructü- InBayern wurde für die patronatiſche Baulaſt

arius); bezieht er ſolche nicht (p . simplex), ſo iſt die Zuſtändigkeit der Verwaltungsgerichte,insbeſ.

er zwar für gewöhnliche Baukonkurrenzfäće nicht nach Art.10Ziff. 13 VGHG. , niemals beanſprucht.

baupflichtig, muß jedoch , wenn ein Neubau oder Dieſe Streitigkeiten wurden vielmehr bislang aus

eine dieſem gleichkommende Hauptreparatur in nahmslos vor den ordentlichen Gerichten ausge

Frage ſteht, inſoferne konkurrieren , als er ſein tragen, ſelbſt für das Gebiet des preuſ . LR .

P.recht nicht an den neuen Erbauer oder Wieder: (O6863. II S. 101 ) , ſo daß an der privat:

herſteller verlieren will. Nach dem noch in Teilen rechtlichen Natur der P.baulaſt in Bayern nicht

Nordbayerns geltenden PreußLR. hat der P. in gezweifelt werden kann. 58)Þ

Verb. mit der Pfarrgemeinde die alleinige ſub- An dieſer Rechtsauffaſſung iſt durch die KGO.

ſidiäre Baupflicht in der Weiſe, daß er bei Land- nichts geändert worden . 54) Die Baupflicht des

kirchen 3, bei Stadtkirchen 1/3 der Roſten be- P. iſt auch hienach privatrechtlich ,55) was in der

ſtreitet. Nach der Eichſtätter Diözeſanobſervanz Begr. der KGD. wiederholt geſagt iſt. 56)

endlich und nach der Mainzer Obſervanz iſt der Was hier von der P.baulaſt geſagt iſt, gilt

P. nur dann beitragspflichtig, wenn er zehent: in gleicher Weiſe auch von der Baulaſt vertrags

bezugsberechtigt iſt. mäßig verpflichteter Gutsherrſchaften .

b) Dem P. wird nach derzeit herrſchender c ) Da für Bayern an der privatrechtlichen

Meinung öffentlich rechtlicher Charakter zus Natur der P.baulaſt feſtzuhalten iſt ,wird es ſich

geſprochen, wobei allerdings das Hauptgewicht auf weiter darum handeln , ob die Baulaſt auf dem

das Präſentationsrecht des P. gelegt wird . 48) Die Grundbeſig des P.herrn auch dinglich laſtet, derart ,

Natur von Rechten und Pflichten beſtimmt ſich daß bei Gulsparzellierungen die von dem Haupt:

aber nicht nach den Zwecken und Abſichten, die gute abgetrennten Grundſtüđe ohne ausdrüdliche

der Gefeßgeber mit der ganzen Rechtseinrichtung Entlaſſungserklärung des Berechtigten nicht frei

verbindet, aus der jene Rechte und Pflichten er : werden , mit einem Worte, ob ſie ,, Reallaſt“ iſt.

wachſen , vielmehr iſt unter Prüfung im einzelnen Auch dieſe Frage iſt ſchon bei den Verh. über

der Vorſtellungskreis feſtzulegen , in dem jede ein : die Ablöſung der Komplerlaſten geſtreift worden.

zelne Befugnis und Verpflichtung wurzelt , wobei So iſt in der Petition der Standesherrn v.

gerade das in Rede ſtehende Rechtsverhältnis ent- 10. Jan. 1868 die Baulaſt als perſönliche Bes

ſcheidend iſt .49) Eine von der rechtlichen Beurs laſtung bezeichnet worden und der Abg. Walter:

teilung des P. abweichende Beurteilung der Rechts- hat bei den Verhandlungen im Jahre 1876 die

natur der patronatiſchen Baulaft iſt daher ſehr gutsherrſchaftlichen Baulaſten wohl als dotations

wohl möglich. Tatſächlich hat nun auch die und fundationsmäßige Leiſtungen bezeichnet, aber

patronatiſche Baulaſt ſtets den Rechtsſchuß der i . S. von perſönlichen Leiſtungen , die nur

bürgerlichen Gerichte genoſſen , dies auch zu auf dem Wege der Einzelrechtsnachfolge über

einer Zeit, als ſchon die Verwaltungsgerichtsbar- gingen; es fehle hiebei der dingliche Charakter. 57)

keit eingeführt war. Nachdem Rechtsgang und Eingehender hat ſich mit dieſer Frage das

Rechtsnatur ſich in der Regel entſprechen, beſtehen Erkenntnis des D626. 0. 10. Febr . 1872 be

gegen die Annahme der P.baulaſt als einer ſchäftigt, das die Reallaſtnatur der P.baulaſt in

privatrechtlichen Laſt keine Bedenken . So Abrede ſtellt. Zu bemerken iſt, daß ſich das Er

hat auch das RG. zwar die Frage, ob der P. kenntnis zunächſt nur auf einen dinglichen P. im
dem öffentlichen oder dem Privatrecht angehört, Gebiete des preuß . LR. bezieht . In den Gründen

widerſprechend beantwortet, 50) in einer ganzen iſt ausgeführt , daß durch die Verbindung des

Reihevon Urteilen aber ſeine Zuſtändigkeit in
P.baulaſtſtreitigkeiten fortgeſegt beanſprucht.61) Hier 52) Schön, Evang . Kirchenr. in Preußen, II S. 4,

iſt noch einer Beſonderheit der preuß . Lehre und
Hinſchius IV S. 349,III S. 8 N. 3, Meurer III S. 698

u . insbeſ. NOZ. 63 S. 1 ff.
Rechtſpr. zu gedenken , nach welcher die dem P.

58) Neger - Dyroff. 4. Aufl. Art. 10 Ziff. 19 Bem. 5,
gefeßlich obliegenden Laſten, darunter auch die VOHE. 6. S. 163, 27 S. 34, Meurer III S. 702,

P.baulaſt als öffentliche Laſten des Grundſtücs KompStonflErt. v . 27. Mai 1871 (RBI. S. 738) , v.

4. Nov. 1859 (RBI. S. 1113 ), v . 10. Nov. 1868 (RBI.

' ) frid III S.38 Ziff.3, II S. 287, Stingl & 977 S. 2433), Ob203. VI S. 787, VIII S. 378, XV S. 687,

S. 847, Meurer III S. 318 ff. a. A. Seiler, SchulBG ., 1903, S. 86 Bem. 2 a, S. 89.
48) Hinſchius III S. 6 ff., Meurer III S. 694, 64) Art. 12 Abſ. V, Art. 13 Abſ. IV, Art. 15

Staudinger, BOB. VI zu Art. 132 EG. BOB. Abſ. IV, Art. 112 Abſ. III AGO.

49) Meurer III S. 695. 66) 20coff, 99, 1912, 6. 172, Rangheinri ,

50) RG. 15 S. 168, 25 S. 302 gegen 43 S. 363. HOD., 1914, Árt. 26 Vorbem. S. 253.

01) F. u . a . 60 S. 144, 159, 80 S. 585, u. die zahlr. 56) Begr. zur KOD. S. 106, 116, 154,

weiteren Zit. bei Meurer III S. 697. 57) Meurer II S. 433/434.

.

.
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P.rechts mit einem Gute nichts weiteres bewirkt dem Grundbeſike als Reallaſt liegen ſoll, iſt nicht

wird als die Modalität des Ueberganges. Attiv erfindlich.
berechtigt als P. ſei der jedesmalige Erwerber des Es iſt daher ſelbſt die Baulaſt des dinglichen

Gutes und ſoweit dem P. Verbindlichkeiten ob : P. nur eine obligatoriſc
he Verpflichtung

liegen, richtet fich der Anſpruch gegen den jedes einer durch einen Grundbefiß, alſo zuſtändlich be

maligen Gutsbefißer, weil er als ſolcher P. iſt, zeichneten Perſon. Durch die Verbindung des P.

nicht aber weil das ut jelb ft al8 mit einem Gute wird nur die beſondere Art des

Tråger der Baft erſcheint. Die Baulaſt P.übergangs beſtimmt; die im dinglichen P. lie

als Reallaſt komme nicht in Frage, weil der genden Befugniſſe erſcheinen nach heutigem Recht

Gutsbeſiker nicht wegen Bezugs firchlicher Ein- nicht mehr als Befugniſſe des Eigentums, find

fünfte, ſondern in ſeiner Eigenſchaft als Kirchenp. vielmehr nur äußerlich mit dem Grundſtück ver

auf Grund der Beſtimmungen des preuß . DR. / bunden, ohne daß ſie irgend welche innere Beziehung

ſubſidiär baupflichtig ſei , welches Geſeß Bezüge zu dem Eigentum daran haben.59) Die patro

von Kirchenvermöge
n nicht als Vorausſeßung der natiſche Baulaſt iſt ſonach nur eine „ Zuſtands

Baupflicht normiere. „ Aber ſelbſt wenn die Guts- obligation ", d. h. eine perſönliche Verpflichtung

herrſchaft nach gemeinem Kirchenrechte als Kirchen- des jeweiligen durch den Beſit beſtimmten P.60)

früchte beziehend baupflichtig wäre, ſo könnte dieſe Äls nicht auf dem Grundbeſiß ruhende Laſt

Baupflicht als Reallaſt nur auf dieſen Kirchen- fann deshalb die P.baulaſt auch nicht ins Grund

einfünften ruhend gedacht werden . An anderen buch eingetragen werden .61)
Realitäten könnte die kirchliche Baulaſt nur durch 2. Die Zehentbaupflich

t. a) Was von der

vertragsmäßige Fundierung als Reallaſt errichtet P.baupflicht feſtgeſtellt wurde, gilt im allgemeinen

werden. Wenn weiterhin die Gutsherrſchaft ſogar auch von der Zehentbaupfl
icht. Ihre pri
.

wegen Bezugs eines kirchlichen Zehents baupflichtig vatrechtliche Natur iſt kaum beſtritten.69) Als

wäre und ſelbſt wenn das P.recht ſamt dem Zehent Reallaft kann die Zehentbaupflicht im allgemeinen

bezuge mit dem Gutshefit verbunden wäre, er- auch nicht angeſehen werden . 63) Die Baupflicht

ſchiene außer dem Zehentrecht nicht auch der übrige des Zehentberechtigt
en iſt vielmehr eine perſönliche

Grundbeſiß als realbelaſtet, weil kein Grund Pflicht des Zehentbeziehers, auf Grund und nach

dentbar iſt , warum durch Verbindung der aus dem Maß ſeines Zehentbezuges beizuſteuern zu

dem Kirchenvermöge
n abgeleiteten Eintünfte mit den Baulaften. Der Behent ſelbſt iſt wohl eine

einem Gutsbeſiße die Laft auf das ganze Grund: Grundlaſt
, die Zehentberechtigung dagegen iſt mit

beſißtum übergehen ſoll. Für die Erfüllung ſeiner dem Befiß von Grundſtüden nicht begrifflich ver:

BaufaUpflichtigkeit haftet in einem ſolchen Falle bunden, ſie kann damit verbunden ſein, fie

der Gutsbefißer wie jeder Schuldner allerdings braucht es aber nicht. Selbſt wenn man den

mit ſeinem ganzen Vermögen. Dieſe Haftung bereits erwähnten Reallaſtcharakter der Baulaſt

begründet jedoch keine Reallaſt .“

anerkennt, tann man nur zu dein Ergebnis kommen ,

Die Entſcheidung iſt zunächſt ergangen für daß die Baulaſt reallaſtähnlich auf dem Zehent

das Gebiet des preuß. LR ., nach dem die patro- | bezuge ruhe, niemals aber dazu, daß fie auch auf

natiſche Baupflicht nicht von irgendwelchen tirch- dem Grundbefiße des Berechtigten laſte, weil kein

lichen Bezügen abhängig iſt, und hat inſoweit in Grund erſichtlich iſt, warum durch Verbindung

der Literatur Billigung gefunden . 58) Allein wie des Zehentbezugs mit einem Grundbeſiß die Laft

ſich aus den oben im Auszug angeführten Grün- auf das ganze Grundbeſißtum übergehen ſoll. 64)

den ergibt, hat das Gericht ſeine Entſcheidung b) Anders iſt es, wenn die Zehentbaupflicht

auch auf den Fall des Kirchenfrüchte beziehenden im Verfolge des Gef. v. 28. Mai 1852 zur

P. abgeſtellt und iſt zu dem gleichen Ergebnisgetoimen Dabei hat es treffend betont, daß 5) Sinichius III S. 10.

felbft bei Annahme der Reallaſtnatur der

60) Meurer III S. 234. Auch das oberſtricht. Erk.

v . 27.März 1877 (VI S. 577) und die VOHE. in 11

wiederholt und zu
kirchlichen Baupflicht

S.204 ſtellen in Abrede, daß ein allenfalls der Kirchen

leßt beſonders eingehend von Meurer III S. 230 ſtiftung gegen den P. (oder die Degimatoren ) zuſtehender

bekämpft und aufſeinen wirklichen Kern zurücgeführt AnſpruchaufBaufalwendung ein dinglicher ſei.

dieſe Reallaſt nur auf den Einkünften ſelbft

01) Für Nichteintragun
gsfähigkeit : Genle: Dandi,

GBAnl. S. 371, Senle-Schmitt, GBWeſen 8 8 S. 56,

ruhen könnte, nicht aber auf den Gutsbeſiß des
aber aus dem Grunde, weil ſie die P.laſten allgemein

Berechtigten übergehen kann. Der Bezug von für öffentlich rechtlich halten ; Ortenau - Denle, Subho.

Kircheneintünſten iſt ja von der Tatſache eines S. 383, der die Baulaſt anſcheinend für eintragungs

Grundbeſißes unabhängig. Die Baulaſt mag

fähig hält, aber ohne nähere Begründung.
83 ) Deurer IV S. 690 u. Zit., Reger- Dgrofi,

zugegeben auf den kirchlichen Einkünften reallaſt
VOHO . Art. 10 Ziff. 19 Bem . 5, VOHE. 25 S. 374,

åbnlich ruhen ; warum ſie aber auch, wenn der Art. 12 Abi. V KOD ., Dyroff, AGO., 1912, S. 172.

Baupflichtsträg
er zugleich Grundbeſißer iſt, auf

(8) Meurer III S.234, ferner das eingehende Ert.

v . 10. Febr. 1872 (II S. 101 ff.), DbL83. VI S. 577,

58) Frid , Kirchl. Baupflicht, 1893, S. 25 Note 25 , VOHE. 11 S. 264.
Arid íll S. 40, Burkhard, Kirchl. Baupflicht, 1884, 4) Bgl. Db2O3. v. 10. Febr. 1872, II S. 101 u.

S. 144/145.

oben III 1c.

11

.
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untuk beli bent profesionales heftelit,, Der Bes
Sicherung, Fixierung und Ablöſung der auf dem Belieben des Verpflichteten geſtellt, der Be

Zehentrechte laſtenden kirchlichen Baupflicht 65) ge= rechtigte hat kein Mittel, die Äblöſung zu er

ſichert oder fixiert wurde. zwingen .

a) Nach Art. 8 ebenda kann die Baupflicht Eine ſehr wertvolle Beſtimmung, die ſich bei

als Reallaſt auf dem Grundbeſiß radiziert und mit Zertrümmerung von FRGütern praktiſch erweiſen

Angabe des Rapitalwertes ins HypB. eingetragen wird, iſt in Ärt. 86 Abſ. 3 RGD. getroffen.

werden, was nach 88 22 Ziff. 5 und 135 HypG . Hiernach iſt ein Anweſenseigentümer ohne Rück=

d. 1. Juni 1822 in erſter und ſeit der 3MBet. ficht auf die Bekenntniszugehörigkeit zur Ablöſung

. 12. Nov. 1898 , die Hypothefenbuchbezirke und der Reichniffe verpflichtet, wenn das die Grund

die Einrichtung der Hypothekenbücher betr. (IMBI. lage der öffentlichrechtl. Reichniſſe bildende An

S. 650) in der 2. Abt. des HypB. zu geſchehen weſen zertrümmert oder unter Beſeitigung der

hatte . Hofſtätte anderweitig aufgelöſt wird oder wenn

B) Die ſchwankende Zehentbaulaſt kann ferner durch die Abtrümmerung die Leiſtungsfähigkeit

in einen ſtändigen jährlichen Baukanon umge- des Eigentümers hinſichtlich der Laſten gefährdet

wandelt werden, der ebenfalls als Reallaſt auf wird. Hervorzuheben iſt, daß ſich dieſe Vorſchriften

dem Grundbefiße zu radizieren und mit Angabe nur auf Reichniſſe an Geiſtliche und welt

des Kapitalwertz der Zehentbaupflicht nach § 135 liche Kirchendiener, ſowie nur auf Reichniffe
Hyp. und nach 88 16 , 19 der Inſtr. D. öffentlichrechtl. Natur beziehen ; bürgerlichrechil.

1. Juni 1822 wie eine andere ſtändige Reallaſt Reichniſſe ſind hievon ausgeſchloſſen . Für leştere

in erſter oder in zweiter (ſiehe a) Rubrik ein: gibt es nur die Möglichkeit vertragsmaßiger A6

zutragen iſt. 66) löſung unter Genehmigung durch die Aufſichts

Damit iſt in dieſen beiden Fällen eine ding behörde; ohne Einwilligung des Berechtigten und

liche Sicherung der Baupflicht erreicht. Zu bez des Verpflichteten iſt die Ablöſung nicht möglich.

merken iſt noch, daß nach § 3d der IMBet. v. b) Die Kirchenbaulaft, ſoweit ſie hier behandelt

11. Juli 1901 auch dieſe Reallaſten der Behand- wurde, hatkeine Uenderung erfahren; nach Art. 12V,

lung im Anmeldungsverfahren unterlagen .“ 7) 112 Abſ. III ROD. bleiben die Vorſchriften über

Soweit aber die Zehentbaulaſt nicht fixiert fie aufrechterhalten.

oder in einen Baukanon umgewandelt iſt, iſt ſie 2. Das Schulbedarfgeſez. Nach Art. 11 des

nur eine rein perſönliche Verpflichtung (1.III 2 a ), SHBG. v . 24.März 1920 wird im Prinzipe der
Aug.1919

eine Zuſtandsobligation wie die des P.

3. Auch die vertragsmäßige Baulaſt der P. perſönliche Bedarf für die öffentl.Volksſchulen vom

hat Privatrechtscharakter. 8) Auch fie tann aus Staate aufgebracht, der ſächliche Bedarf von den

den obenangeführten Gründen nicht ins Grund: Gemeinden. Für die bisher beſtandenen beſonderen

buch eingetragen werden , es ſei denn , daß ihr rechtl. Verpflichtungen,die hier nur inſoweit Bes

nach den Beſtimmungen der Vertrags- , Vergleichs- rückſichtigung finden ſollen , als ſie nicht etwa dem

uſw. Urkunde Reallaſtcharakter zukommt, was nur Staate , ſondern anderen Perſonen , insbeſ. Fidei

für den einzelnen Fat entſchieden werden kann . kommißbefißern oblagen, mußten daher beſondere

IV. Umgangen können hier auch die Neues Beſtimmungen getroffen werden.

rungen nicht werden , welche die ROD. v. 24. Sept. a) Nach Art. 58 SchBG . werden beſondere

14. Aug. 1919 Leiſtungen und Nußungen, die bisher zum Ein

1912 und das SHBG. v. 24. März1920 bezüglich kommen einer Schulſtețe gehört haben und dem

einer etwaigen AblöſungundAufhebung derKompler: Volksſchullehrer als Beſtandteil des Schuldienſt

laſten gebracht haben. einkommen unmittelbar zugefloſſen ſind, der Schul

1. Die KGO. a) Nach Art. 86 AGO. find gemeinde oder dem Schulſprengel überwieſen , die

die Verpflichteten befugt, ihrerſeits dieſe Erträgniſſe zur Erfüllung der Ver

a ) die Umwandlung von öffentlich recht . pflichtungen zu verwenden haben , die ihr nach

lichen Naturalreichniſſen in ein feſtes jährliches den Vorſchriften des SchBO. obliegen.

Geldreichnis in der Höhe des Jahresmerts der b) Nach Art. 59 SchBG. werden beſondere

Pflichtleiſtung nach dem Durchſchnitt der legten Verbindlichkeiten zu Sachleiſtungen , Dienſtleiſtun:

10 Jahre zu verlangen ; gen oder veränderlichen Geldleiſtungen innerhalb

B ) öffentlichrechtliche Natural- oder Geld: eines Jahres nach dein Inkrafttreten des SchBG .

reichniſſe mit dem 25 ſachen Betrag des Durch: ( 1. Jan. 1920 ) in fefte jährl . Geldverbindlichkeiten

ſchnittswertes oder der feſten Jahresleiſtung ab- in der Höhe des Jahreswerts der bisherigen Lei

zulöſen . Die Umwandlung i . S. der Ziff. 1 in ſtungen umgewandelt.

ein Geldreichnis kann auch der Berechtigte ver- c ) Die unter a und b bezeichneten Verbind

langen . Im übrigen iſt die Ablöſung in das lichkeiten ſind binnen 5 Jahren nach Inkrafttreten

des Geſekes (1. Jan. 1920) durch Zahlung des
€ 8 ) Weber, OVSig. 4 S. 467.

25 fachen Betrages des reinen Jahreswertes ab
68) Vgl. auch ģenle -Gütl , vypO. , 1904, 8 22 Bem. 9.

67) Henle Dandi, GBAnl. S. 342 Bem . 12. zulöſen.

6) Meurer III S. 194, 686. d) Aufrechterhalten bleiben jedoch die Vor
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ſchriften über die Baulaſt, ſoweit ſie nicht mit für jeden einzelnen Fall unterſucht werden . Nach

dem Patronat zuſammenhängt (Art . 59 Abſ. 4 , den obigen Ausführungen iſt eine dingliche Be

60 Abſ. 1 , 51 Åb . III, 76 Abſ. 2 SchBG .). laſtung nicht anzunehmen bei den öffentlichrechtl.

e) Bezüglich des Präſentationsrechtes Reichniſſen , ferner nicht bei den Baulaſten, ſoweit

beſtimmt Art. 76 SchBG ., daß alle Präſentations- nicht eine Radizierung ſtattgefunden hat wie bei

und Vorſchlagsrechte inbezug auf die Belegung der Zehentbaulaſt, während bei den privatrechtl.

von Schulſtellen ſowie die hiermit zuſammenhän- Reichniſſen nur von Fall zu Fall entſchieden

genden beſonderen Verpflichtungen der Präſenta- werden kann .

tionsberechtigten zu Leiſtungen für den Schulbedarf VI. Grundbucheintrag. 1. Ueber die zu einem

mit Wirkung vom 1. Jan. 1920 (Art . VI des
FamilienFR . ( i. S. der VII. VerfBeil.) gehören

Gel. v. 24. März 1920, GVBl. S. 103 ff.) auf
den Grundſtücke führte das zuſtändige OLG . die

gehoben werden . Iſt der Präſentationsberechtigte nach dem Vorbilde des HypB. eingerichtete FR.

Eigentümer des Schulgebäudes, ſo iſt er auf An: Matrikel, die nach § 11 A6.1 der Inſtr. dom

trag der Gemeinde verpflichtet, das Gebäude ſamt
3. März 1857 über die Familien FR .(RBI. S. 253)

Zubehörungen der Gemeinde gegen angemeſſene in Anſehung der zu einem FK.gehörigen unbeweg

Entſchädigung zur Benüßung für Schulzwecke zu lichen Güter die Stelle des HypB . vertritt , aber

überlaſſen oder das Eigentum am Gebäude und
nicht mit ſeinem öffentl. Glauben ausgeſtattet iſt,

den Zubehörungen gegen angemeſſene Entſchädi: vielmehr nur ein amtliches Verzeichnis von Bes

gung auf die Gemeinde zu übertragen , wenn dies ſtandteilen des FR. darſtellt.73) Nach 8 8 der

im öffentl. Intereſſe erforderlich iſt. Die guts: Inſtr. v . 3. März 1857 hat die erſte Rubrik

herrlichen Präſentationsrechte können auf Patro- der Matrikel die vollſtändige Bezeichnung der

natsrecht im eigentl. Sinn beruhen69) oder auf ſämtlichen zum FK . gehörenden Grundſtücke und
ſonſtigem Rechtstitel. Soweit Leiſtungen (z. B. die allenfaŭs darauf haftenden Reallaſten zu

Beheizungsholz) mit dem Präſentationsrechte zu: enthalten . Die Kompleylaſten waren daher hier

ſammenhängen, ſind ſie aufgehoben, ohne daß einzutragen, ſoweit ſie als Reallaften angeſehen
eine Ueberweiſung an die Gemeinde erfolgt iſt. wurden .

V. Perſönliche und dingliche Haftung für Rom : 2. Im Hyp3 . wurde für die zu einem FR.

plexlaſten. 1. Bezüglich der perſönl. Haftung für gehörigen Grundſtücke ein bloß aus dem Titel
die Paſten des ehem . FR. enthält die ÅV. keine (Rubrit I) beſtehendes ſog . Schußfolium angelegt

ausdrüdliche Beſtimmung. Der FKBeſiger und iss 122, 123 HypG .), 8. h. es wurde nur die(SS

ſein Nachfolger haſten daher für die vor der Auf- Zugehörigkeit des Grundſtückes zum FR. einge

hebung des FR. entſtandenen Laſten nicht per: tragen . Weitere Eintragungen fanden nicht ſtatt,

ſönlich (S 27 AV. ) , ſoweit nicht die perſönliche weil die Grundſtücke als Beſtandteile des FR .

Faftung des FKBeſikers ſchon bisher Rechtens nicht mit Hypotheken belaſtet werden konnten (8 8

war. ) Dies war aber der Fall, wie oben er- HypG. , $$ 42—64 FKE.) . Da die Reallaſten? )
wähnt wurde, bezüglich der öffentlichen und privat

in die erſte Rubrik einzutragen waren (S 135 HypG.,

rechtlichen Reichniſſe ſowie wegen der einzelnen in 88 16 , 19 Nr. 2 der Inſtr. v. 1. Juni 1822,

Betracht kommenden Arten der Kirchen- und Schul- anders ſeit der MBet. v. 12. Nov. 1898, 3M.

baulaft. Eine perſönliche Haftung des FR Beſikers BI. S. 650), iſt es wahrſcheinlich, daß ein Teil

und feines Nachfolgers tritt auch dann ein , wenn der Rompleylaſten, ſoweit überhaupteintragsfähig,

es ſich um vor der Aufhebungdes FS ,entſtandene im KupB.eingetragen wurde, umſomehr als in
Laſien handelt , die zugleich FR.ſchulden ſind.91) 8 16° Ziff. 3 der Inſtr. z. HypG. auf die Ein

Die Frage, inwieweit die Tragung einer Laſt, tragung der fundationsmäßigen Reichniſſe von.

z . B. einer anfallenden Patronatsbaulaft, die Gütern an Geiſtliche und Lehrer uſw. als Real

größere Aufwendungen nötig macht, auf den Nach- laſt beſonder8 hingewieſen wurde .

folger abgewälzt werden kann, 72) braucht hier nicht 3. Die Vorſchriften der GBD. und des AG.

unterſucht werden , da ſich der Berechtigte nur an GBD. (insbeſ . Art . 13) finden auch für die zu

den jew. FKBeſiker zu halten braucht. einem FR. gehörigen Grundſtücke Anwendung.

Es müſſen daher auch die FRGrundſtücke in dem

beſtimmt 8 23 Abſ . 1 AV. , daß das FK Vermögen Zeitpunkte, in dem das Grundbuch für angelegt§

auch nach der Aufhebung des FR. für die Laſten erklärt iſt, im Grundbuche eingetragen ſein . Зu

weiterhaftet . Das FKE. vom 26. Mai 1818
dieſem Behufe ordnete die FME. v. 18. Juni

(VII . VerfBeil.) enthielt über die Laſten des FR. 1899 Nr. 18 888 an , 4) daß für die FR Grund:

nicht8 (außer einer gelegentlichen Erwähnung in ſtüde die in den HypB. beſtehenden Blätter durch

8 69 Abſ . 2 ebenda ) . Inwieweit daher die je
Hinzufügung der 1. und 2. Abt. zu ergänzen und

weiligen Laſten auf dem Grundbeſige ruhen, muß die FK Beſiber in die erſte Abt. einzutragen ſeien .

68) Beiſpiel : VGHE. 17 S. 57.
Für die Belaſtung mit Hypotheken, Grund- und

9) Unzner a. a . D. S. 40.

" ) 8. . OblG. 14 S. 388. 78) Bay. DbLG. 13 S. 224.

79) . Unzner a. a . D. S. 40. ?) Henle-Dandi, GBAnl. S. 45 ff.

, io
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Rentenſchulden galt noch die Beſtimmung des FRE. gilt,89) ſteht Art. 85 bay. AG. BOB. der Beſtel

(Matrikel ! ) . Soweit daher die Romplexlaſten im lung einer unregelmäßig wiederkehrende Leiſtungen

HypB. bereits eingetragen waren , blieben ſie ein- darſtellenden Baulaſt als Reallaſt nicht entgegen.

getragen oder wurden ſie ins Grundbuch herüber Ebenſo iſt zu entſcheiden, wenn es ſich um Bau

genommen. Die bereits eingetragenen Reallaſten laſten handelt, die auf Grund ed. Vergleichs- oder

behielten gemäß Art. 184 EG .BOB., Art. 151 , Anerkennungsurkunden bereits vor Anlegung des

177 AG. BOB. den ihnen im Zeitpunkt des In GB. als Reallaſt behandelt, aber im HypB. oder

krafttretens des GB. zukommenden Rang, 75) doch GB. nicht eingetragen wurden . Auch hier ſtünde

gelten für ſie nach Art. 46 UeG. BOB. vom In ihrer neuerlichen Beſtellung als Reallaſt und ihrer

krafttreten des BGB. an die Vorſchriften der Eintragung im GB. an ſich nichts im Wege.®:)

89 1107-1111 BOB . Soweit ſie im GB. nicht Zuſtändig zur Sicherung von Komplexlaſten

eingetragen waren, iſt Art. 46 Abſ. 2UeG. BOB. find, ſoweit es ſich um dotations- oder funda

wegen der Verjährungsfrage von Bedeutung. tionsmäßige Reichniſſe an Geiſtliche, Kirchendiener

4. Die jeßige FKGeſekgebung hat nunmehr ſowie um kirchliche Baulaſt handelt, die Kirchen :

die Bedeutung der FRMatrikel ganz aufgehoben.?8) verwaltungen,82) ſoweit es ſich um Romplexlaften

Nach §25 AV. geltenFRSchulden , die zur Zeit für Schulen handelt, die Schulgemeinde oder der

der Aufhebung des FK . auf ihm laften , von dieſer Shulſprengel (Art . 1 , 2 SHBG. v . 14. Aug. 1919

).

Beit an in Anſehung der zum FK Vermögen ge
24.März1920

hörigen Grundſtüđe auch ohne Eintragung im

OB. als Sicherungshypotheken auf dieſen Grund

ftüden (8 1184 BOB.) mit dem Rang, den ſie
Stleine Mitteilungen.

bisher als FRSchulden hatten , wobei das FR.:

Gericht das GBA. um Eintragung der Siche
Befreiung vom Ghehindernis der Wartezeit bei

rungshypotheken zu erſuchen hat. Dieſe Beſtim : Schwangerſchaft. Nad § 1313 BGB.darf eine Frau

mung bezieht ſich aber nur auf FR Schulden ,
erſt 10 Monate nach der Auflöſung oder Nichtigkeits

nicht etwa auch Laſten ,insbeſ. die Rompleplaſten. erklärung ihrer früheren Ehe eine neueGhe eingehen,
es ſei denn, daß ſie inzwiſchen geboren hat.

Sind ſolche in der FKMatr. vorgetragen , nicht Von dieſer Vorſchrift tann Befreiung bewilligt

aber im GB. , ſo betreibt nicht das FRGericht werden.

etwa deren Eintragung in leşterem. Dies bleibt Durch $ 132 BOB. iſt die Bewilligung der Bes

vielmehr der Initiative der Berechtigten über freiung dem Landesrecht überlaſſen. In Bayern war

laſſen , nachdem die AV. davon abgeſehen hat , die bisher nach § 13 Zuſtändigkeit: VD . vom 24. Dezember

Matr. als B. oder als Teil des GB. zu ers 1899 das Juſtizminiſterium zuſtändig. Durch § 2

klären .??) Hier möchte nochmals darauf hinge IMBek. vom 16. Mai1919, IMBI. S. 200 iſt die

wieſen werden, daß der Matr. nur deklaratoriſche Bewilligung ießt dem Amtsgerichte übertragen ; Be

werde unmittelbar an das Juſtizminiſterium iſt
Bedeutung zukommt. Die Eintragung einer Rom :

pleylaſtin fie bewirkt weder eine dingliche Siche: nach Klärung der bisher wenig beachteten Frage und
zuläſſig. Damit entſteht für die Praxis das Bedürfnis

rung, noch hat ſie eine Wirkung bezüglich einer nach einheitlichen Richtlinien für eine gleichmäßige

etwaigen Rangerhaltung gegenüber ſpäteren Be Handhabung. Dies um ſomehr, als ſich unter den
laſtungen. Nachwirkungen von Krieg und Revolution die Beſuche

Soweit die nunmehrige Eintragung von Kom: um Befreiung häufen .

plerlaſten im GB. betrieben werden will, kommen Für die formelle Behandlung finden ſich in Bayern

nur privatrechtl. Laſten in Frage, da öffentlich wertvolle Anhaltspunkte in den Bekanntmachungen des

rechtliche auch bei Vereinbarung der Beteiligten Juſtizminiſteriums und zwar Bet. vom 24. Dezember

nicht eintragsfähig ſind. Es können daher nur
1899, IMBI. 1900 S. 105f.; aut. Enſchl. vom 31. DI

tober 1901 Nr. 43 244 und Bet. vom 16. Mai 1919,
privatrechtliche, nicht auch öffentlichrechtliche

IMBI. S. 200.

Reichniſſe in8 GB. eingetragen werden . Während
Die materiellen Vorausſeßungen dagegen ſind noch

Baulaſten im allgemeinen , weil nicht Reallaſten, wenig geklärt; am wenigſten die Frage, ob und unter

nicht eintragungsfähig ſind , 78) unterliegt es feinem welchen Bedingungen auch einer ſchwangeren Frau

Bedenken , durch Beſtellung einer Reallaſt gemäß Befreiung bewilligt werden darf. Gerade dies ſoll

g 1105 BOB. eine Baulaſt dinglich zu ſichern, im folgenden näher unterſucht werden .

nachdem die Baulaſtverpflichtung geeigneter In
Allgemein ſind dabei zuerſt Natur und

halt einer Reallaſt ſein kann.79) Da ° für Bau- Grenzen des Befreiungsrechtes unter beſonderer Be

laſtverträge troß Art. 132 EG .BGB. das allge- rüdſichtigung derLage beiSøwangerſchaft feſtzulegen.

meine bürgerliche Recht gemäß Art. 4 EG. BOB.
Die Befreiung iſt reiner Gnadenakt, auf den kein

Rechtsanſpruch beſteht. Das Kammergericht ſagt in

78) Henle Schneider, AG , BOB. 1909 S. 153, 251,

Steiner, ZUG. 1909, § 3 EG. ZVG. Bem. 2 c, Henles 80) Meurer III S. 193, 210.

Dandi, OBAnl. S. 342. 81) f. a . Henle-Schneider a. a . D. Vorbem. 3 vor

18) f . a. Baydir . 1920 S. 94. Art. 85 .

1 ) Bab8f . 1920 % . 12 . 83) Langheinrich, KGO . Art. 85 Bem. 3, Neger

78) Meurer III S. 237 N. 1 . Dyroff, voHOeſ. Art. 10 Ziff. 13 Bem . 13, Ariď III

7) Staudinger, BOB. 1912,III, $ 1105,1,5ia S.653. S. 154, Meurer III S , 194, Art. 53 KOO . ) .
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einem Beſchluß vom 3. März1916 (DLG. Rſpr. 33 ) ſtammung zu verhüten “. Eine Ungewißheit entſteht

S. 336 ; ausführlicher in der JW . 1916 Bd. 1 S. 768): immer dann, wenn von einer Frau, die ſich nach der

„Das Amtsgericht hat in Ausübung des ihn durch Auflöſung ihrer Ehe wieder verheiratet hat, ein Kind

$ 1322 BGB. und übertragenen' ſtaats geboren wird , daß nach $8 1591–1599 BGB. ein

lidhen Hoheitsrechtes nad freiem Ermeſſen unter eheliches Kind ſowohl des 1. als des 2. Mannes ſein

Würdigung der tatſächlichen Verhältniſſe den Bes würde. Mit anderen Worten : es iſt der Zweck des

freiungsantrag zu prüfen ; es hat hierbei nicht allein 8 1313 BGB. zu verhindern, daß $ 1600 BGB. nötig

die rechtliche Lage deszu erwartenden Kindes, ſondern wird. $ 1600 BGB. iſt nur ein Notbehelf für den

die Intereſſen aller Beteiligten, beſonders alſo der unerwünſchten Fall, daß § 1313 BGB. ſeinen Zweck

künftigen Eheleute zu erwägen. “ Das trifft den Bern nicht erreicht und Verwirrung bereits eingetreten iſt.

der Sache, geht aber in dieſer Allgemeinheit zu weit. Dann haut $ 1600 BGB. den Anoten durch, der ſich

Wenn Wiltür vermieden werden ſoll, muß man fich nicht mehr löſen läßt. Gerade wer nicht nach dem

gegenüber dieſer grundlegenden Entſcheidung ſtets Buchſtaben , ſondern dem Geiſte des Geſeßes handeln

bewußt ſein, daß das Hoheitsrecht nicht urſprünglich, will, darf nicht durch eine Befreiung künſtlich den

ſondern übertragen iſt und nicht weiter geht, als die Fal des § 1600 BGB. ſchaffen . Denn die Wahr

Uebertragung gewollt iſt. Das freie Ermeſſen findet ſcheinlichkeitsfriſt von 270 Tagen in § 1600 BGB.

ſeine, oft recht engen, Schranken in den Vorſchriften bedeutet nichts, als eine nur durch die Macht der

und Grundgedanken des BGB. Die Befreiung ſoul Tatſachen dem Gefeßgeber abgerungene Durchs

im Rahmen des Geſeßes Härten beſeitigen, aber nicht löcherung der ſonſt folgerichtig durchgeführten Rege

das Gefeß abändern oder forrigieren. Das hat vor lung der Empfängnisfriſt und der Abſtammungslehre

allem 2 Seiten : Der befreiende Richter darf nie ſeine und damit des Syſtems des BGB.

Hand dazu bieten, mit der 2. Ehe und den durch ſie Dabei iſt zu beachten , daß § 1600 BGB. eine

geſchaffenen neuen Vermutungen den Perſonenſtand | vollkommen neue Hechtslage ſchafft. Vor der Be

eines zu erwartenden Mindes zu verändern oder zu freiung hat der 1. Ehemann das im Geſeß begründete

verdunkeln, alſo z. B. entgegen der Wirklichkeit dem bereits erworbene Recht, ein Mind, das innerhalb

unehelichen Mind einen ehelichen und dem Kind des 302 Tagen nach Auflöſung der Ehe geboren wird,

Zuchthäuslers einen angeſehenen Vater zu geben (vgl . als ſein ebeliches Kind gelten zu laſſen . $ 1600

hierzu Köhne i . D. DIZ. 1904 S. 494/5 und $$ 169 BGB. gibt nicht nur eine neue Abſtammungsver

und 271 StGB.), auch nicht in der wohlmeinendſten mutung, ſondern auch mindeſtens dem 2. Ehemann

Abſicht. Andrerſeits iſt er aber an die geſeßlichen das Recht, darüber hinaus die Erſtehelichkeit anzu

Vermutungen gebunden , auch wenn ſie im gegebenen fechten. Darauf hat er in dem für unſere Frage

Falle der Wirklichkeit widerſprechen, wenn nicht das maßgebenden Zeitpunkt, in dem ſich der Richter über

Geſeß ſelbſt eine Abweichung oder einen Gegenbeweis die Befreiung ſchlüſſig werden ſoll, allerhöchſtens ein

zuläßt. So darf er z. B. ſeinen Berechnungen nicht moraliſches Recht. Es kann nicht dem freien Ermeſſen

die mediziniſche Wahrſcheinlichkeitsrechnung zugrunde des Richters zugeſtanden werden, geſeblich begründete,

legen, daß Kinder in den weitaus meiſten Fällen un- bereits beſtehende Rechte durch einen Gnadenaktzu

gefähr 9 Monate nach der Zeugung zur Welt kommen, beſeitigen zugunſten nur moraliſch oder rein menſch

ſondern einzig und allein die alle Möglichkeiten lich begründeter Intereſſen .

umfaſſende Friſt des § 1592 BGB. vom 181.-302. Dies gilt umſomehr für den, der mit der herrſchens

Tag, alſo einen Spielraum von 121 Tagen. Die für den Anſicht die Vermutungen des § 1600 BGB. für

unſere Frage beſonders wichtige Vorſchrift des $ 1593 unwiderleglich hält. Aus Gründen, deren Erörterung

BGB. mag als beſonders flares Beiſpiel vorweg zu weit führt, iſt hier folgende Anſicht als richtig

genommen werden : Wie die Motive zeigen, war ſich angenommen : Die Vermutung des § 1600 BGB. ift

der Geſeßgeber durchaus klar darüber, daß es ein nicht eine bloße Prozeßvermutung (Staudinger und

febr zweiſchneidiges Schwert iſt, die Anfechtung der RG . Räte), ſondern eine familienrechtliche Abſtams

Ehelichkeit lediglich in die Hand des Ehemannes zu mungsvermutung, die nur unter den Vorausſeßungen

legen, und darüber, daß das ſo erzielte Ergebnis den der $8 1593 ff. BGB. durch Anfechtungsklage widerlegt

feſtgeſtellten Tatſachen ins Geſicht ſchlagen und be- werden kann, aber von beiden Ehemännern .

rechtigte Intereſſen ſchwer fädigen kann. Wenn der Im Einzelnen ergibt ſich Folgendes :

Gefeßgeber aber trokdem dieſe Löſung als das kleinere Abgeſehen von dem ſeltenen Fall der Wiederber :

Uebel mit Bewußtſein der Segengründe gewählt hat, heiratungeben erſt Geſchiedener (vgl. StaudingerBGB.

dann kann es nicht im Ermeſſen des Richters liegen, § 1313 Anm. 2) iſt nach allgemeiner Anſicht grunds

ſich darüber hinweg zu ſeßen, mag ſeine Entſcheidung fäßlich Befreiung zu gewähren, wenn durch amtsarzt

menſchlich auch noch ſo begreiflich ſein. liches Zeugnis nachgewieſen iſt, daß die Geſuchſtellerin

Auf dieſem Standpunkt der unbedingten Achtung überhaupt nicht ſchwanger iſt.
der Empfängnis-Vermutungen des BGB. ſteht wohl Doch iſt ſelbſt hier Vorſicht geboten, wenn die

auch die Entſchl. des Bayer. Juſtizminiſteriums vom Befreiung bald nach Auflöſung der Ehe beantragt

31. Dktober 1901 ; ſie beſtimmt in Ziff. 4, daß die wird, wie folgendes Beiſpiel zeigt : eine bei der ärzt

ärztliche Unterſuchung, welche die Nichtſchwangerſchaftlichen Unterſuchung noch nicht ſchwangere Frau wird

beſtätigen ſoll, nicht vor Ablauf von 4 ' /. Monaten bald darauf noch innerhalb der erſten 89 (= 270

nach Auflöſung der Ehe erfolgen ſoll. 181) Tagen nach Auflöſung der Ehe geſchwängert ;

Eine weitere Schrante findet das freie Ermeſſen das Kind kommt als Sechsmonatskind vor Ablauf

an dem Zwec des § 1313 BGB., der durch die Be- von 270 Tagen zur Welt und gilt nach § 1600BGB.

freiung nicht gefährdet oder gar vereitelt werden als erſtehelich. Daher darf die ärztliche Unterſuchung

darf, und an ſeinem Verhältnis zu § 1600 BGB. Der nicht vor Ablauf von 121 Tagen, nach der Entſchl.

Zweck des § 1313 BGB. iſt nach den Motiven IV : des bayer . Juſtizminiſterium vom 31. Oktober 1901

„ bei ehelichen Kindern die Ungewißheit der Ab- ' fol ſie nicht vor Ablauf von 4 ' : Monaten erfolgen .
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Weit mehr umſtritten iſt die Hauptfrage dieſer | hätte der Gefeßgeber ausdrücklich getroffen, wenn er

Erörterung, ob und unter welchen Vorausſeßungen ſie gewollt hätte. Vgl. Kammergericht a. a . D.

die Befreiung Schwangerer möglich iſt. Gerade
Aber der Zwed des § 1313 BGB. chränkt die

ſolche Geſuche find nicht ſelten (vgl. hierzu Köhne | Möglichkeit der Befreiung ſehr ſtark ein . Im Eins

in der DIB. 1904 S. 494/5 ).

Verwirrung hat hier die Bet. des bayer. Min.
zelnen ſoll dies nur dort näher unterſucht werden,

mo mir die herridende Anſicht irrig er deint. Dies

vom 24. Dez. 1899 FMBI. 1900 S. 106 angerichtet. iſt vor allem in den beiden Säßen der Fall, die an

§ 3 beſtimmt: „ die Tatſache, daß die Frau von dem
ſcheinend bisher am wenigſten angefochten worden ſind,

früheren Manne nicht ſchwanger iſt, (iſt) durd amts
nämlich : Die Befreiung ſei zu gewähren : 1. Wenn die

ärztliches Beugnis nachzuweiſen ". Von dieſer Bes
Frau nicht von ihrem früheren Ehemanne ſchwanger

kanntmachung ſichtlich beeinflußt, ſagt Staudinger in
ſei (vgl. oben ) und 2. dann , wenn der fünftige Ehes

Anm . 6 zu § 1313 BGB.: „ doch wird die Befreiung
mann der Vater des Kindes ſei (vgl . Röhne a. a. D.,

nur erteilt werden dürfen, wenn feſtſteht, daß die
der die Befreiung in dieſem Falle allerdings nur für

Frau überhaupt nicht oder wenigſtens nicht aus der wünſcendwert erklärt). Sur leichteren Klarlegung

früheren Ehe ichwanger iſt.“ Dieſe Faſſung enthält
wird als Beiſpiel angenommen : Der 1. Mann iſt ſeit

fchon den Heim zu einem folgenſchweren Irrtum .
5 Jahren im Zuchthaus ; die Ehe iſt geſchieden ; die

Unter ausdrücklichem Hinweis auf Staudinger § 1313 Frau iſt bei Auflöſung der Ehe von dem fünftigen

Anm . 6 führt das Kammergericht in dem bereits er Ehemann im 4. Monat ſchwanger; der Bräutigam

wähnten Beſchluſſe aus: „Wenn auch regelmäßig der
muß ins Feld ; nach der herrſchenden Anſicht und nach

Umſtand, daß ſich die Frau vor Ablauf der Wartezeit
menídlichem Empfinden ſoll hier die Befreiung zweifel

in anderen Umſtänden befindet, zu erheblichen Bes
los bewilligt werden. ( Vgl. Kammergericht a. a . D.)

denken Anlaß geben wird, ſo können doch im Einzels

fall beſondere Gründe vorliegen , die die Befreiung
U18 Grundlage der Unterſuchung muß hier eine

rechtfertigen, beſonders dann,wenn feſtgeſtellt werden oft überſehene Selbſtverſtändlichkeit vorausgeſchidt

tann, daß die Frau nicht von ihrem früheren Manne
werden. Wenn der Richter nicht den Boden unter

ichwanger iſt .“ Hier iſt das Wörtchen nicht an eine
den Füßen verlieren will, dann darf er nur die tats

andere Stelle vorgezogen und gibt dem Saß einen
fächliche und rechtliche Lage in dem Augenblid zu

ganz anderen Sinn, als er inderMiniſterialbelannt= | grunde legen, in dem er das Befreiungsgeſuchprüft,

madung batte : In der Bekanntmachung liegt der und das, was ſich aus der Befreiung und der 2. Ehe

Nachdrucauf dem„nicht ſchwanger“,indem Hammer- / zwangsläufig ohne fremdes Butun von ſelbſt ergibt.

gerichtsbeſchluß dagegen auf den Worten „nicht Indem gegebenen Beiſpieldarf er alſo nicht ſo

von dem früheren Manne“ ſchwanger .Eine Vers rechnen : Mit der Befreiung und der darauf folgenden

ſchärfung dieſes Irrtumshat in der Praxis zur Auf- Ehe erhält der künftige Ehemann dieMöglichkeitzur

ſtellung des Sabes verführt : es iſt zu befreien, wenn
Anfechtungsklage aus 88 1600 mit 1593 BGB.; er

feſtſteht, daß die Frau nicht von ihrem früheren Ehes wird die kraftGefeßes vorerſt beſtehende Erſtehelichs

marne, ſondern einem anderen Manne, wenn auch
keit mit Erfolg anfechten ; das Kind wird dann ein

aus der Zeit der erſten Ehe, ſchwanger iſt. Die Un
eheliches Kind des 2. Gatten, feines wirklichen Vaters.

möglichkeit dieſer Auslegung ergibt ſich idon aus
Das weiß der Richter nicht, ob der fünftige Ehemann

folgendem Beiſpiel : Wenn feſtſteht, daß nicht der
dies wirklich tun wird, auch wenn er ießt dazu ent

Ehemann, ſondern der Ehebrecher der Schwängerer
ichloſſen iſt. Unſichten und Verhältniſſe ändern ſich.

iſt, könnte Befreiung erteilt und die 2. Ehe geſchloſſen
Ein Streit mit der Mutter kann genügen, die Abſicht

werden . Dann tritt die (nach herridender Anſicht
fallen zu laſſen . Für den Richter liegen die Verhälts

unwiderlegliche) Vermutung des § 1600 BGB. in
niſſe lediglich ſo : Wird die 2. Ehe geſchloſſen, ſo

Kraft, daß der 1. Ehemann der Vater ſei – gerade
tommt das Kind nach § 1600 BGB. als ebelices

weil feſtſteht, daß er es nicht iſt. Die Ergebnis iſt
Kind des 1. Ehemanns zur Welt, da ſeine Unehelicha

unannehmbar. Auch die entgegengeſeßte Auslegung
keit nicht vor der Geburt geltend gemacht werden

der Bekanntmachung, daß ſie bei Schwangerſchaft die
kann ; mehr fteht vorerſt nicht feſt.

Befreiung ausnahmslos verbiete, iſt abzulehnen. Die
Von dieſem Geſichtspunkte aus ſteht im maß

Irrigkeit der beiden Auslegungen ergibt neben der gebenden Zeitpunkt der Prüfung des Geſuches feſt:

Wortſtellung ſchon die Erwägung, daß der Arzt nur
mag es auch unmöglich ſein, daß der Suchthäusler

in den ſeltenſten Fällen , z . B. bei Beugungsunfähig. der Vater iſt, es gibt vorerſt für niemand, am wenigſten

keit des Mannes,feſtſtellen kann, daß der Ehemann für den Richter, eine Möglichkeit zu verhindern , daß

nicht der Vater iſt. Wenn der Ehemann im Buchts das Kind als eheliches Kind des 1.Mannes zur Welt

haus fißt, führt ein Beugnis der Vollſtredungsbehörde, tommt, da für ihn die Beiwohnung nach 8 1591 Abſ. 2

aber nicht des Arztes den Beweis. Außerdem würde
BGB. vermutet wird. Alles andere iſt Sukunft&muſit.

der mediziniſchen Auffaſſung der Empfängnißzeit ein Für den 2. Mann wird die Beiwohnung nicht

Spielraum eingeräumt, der ihr gegenüber den Bes vermutet, da die Empfängszeit vor ſeiner Ehe liegt

ſtimmungen des BGB. nicht zulommt. ( $ 1591 Abſ. 2 BGB.) ; das Kind gilt als ſein ehes

Die Bekanntmachung will überhaupt nicht die liches nur, wenn ausdrücklich feſtſteht, daß er der

materiellen Vorausſeßungen der Befreiung, ſondern Mutter in der Empfängniszeit beigewohnt hat. Im

nur die Formalien regeln und verlangt für die medis ſchroffen Gegenſab zur herrſchenden Anſicht kann daber

ziniſche Seite ein amtsärztliches Beugnis. Sie geht die Tatſache ſeiner Vaterſchaft nicht zur Bewilligung

dabei in erſter Linie von dem Regelfalle aus, daß die der Befreiung veranlaſſen , ſondern zwingt im Gegens

Geſuchſtellerin nicht ſchwanger iſt. Mehr darf in die teil zu ihrer Ablehnung. Denn die 2. Ehe würde,

Bekanntmachung nicht hineingelegt werden. gerade weil der künftige Ehemann der Kindsmutter

Daß eine Befreiung Schwangerer überhaupt nicht während der Empfängszeit beigewohnt hat, eine 2. Ehe

möglich ſei , iſt nicht richtig ; dieſe naheliegende Regelung lichleit neben der vorerſt nicht zu beſeitigenden aus
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1. Ehe begründen und damit Ungewißheit über die 1. Mannes fann die Unebelichkeit des findes nicht

Abſtammung bringen . vor der Geburt geltend gemacht werden . Daß fie

Aus dem Vorigen folgt durch Umkehrſchluß, daß nach der Geburt von allen rechtlich Beteiligten formlos

rein theoretiſch eine Befreiung unbedenklich wäre, wenn geltend gemacht werden kann ($ 1593 BGB.), führt

die Frau aus erſter Ehe ſchwanger wäre, aber feſts an ſich ſchon häufig zu ſolchen Verwirrungen, daß es

ſtünde, daß der 2. Ehemann in der Empfängniszeit doppelt ratſam iſt, kein weiteres Element der Un

nicht mit ihr verkehrt hat, dann käme eine Ehelichkeit gewißheit hineinzutragen .

aus 2. Ehe nach § 1591 Abſ. 2 BGB. nicht in Frage ; Suſammenfaſſung.

eine Ungewißheit beſtünde nicht. I. Dhne Rückſicht auf Schwangerſchaft iſt die Be

Tropdem wird man auch hier die Befreiung abs freiung zu bewilligen an eben erſt Geſchiedene

lehnen müſſen . Denn der Hauptfall, den § 1313 BGB. zur Wiederverheiratung.

in erſter Linie im Auge hat, iſt, ſicherzuſtellen , daß II. Die Befreiung iſt zu bewilligen an Nichtiwangere

ein aus 1. Ehe ſtammendes Kind unbeſtritten und aber erſt nach 121 Tagen bzw. 41/2 Monaten .

unbeſtreitbar als ſolches erſcheinen und jede Möglich- III . Schwangeren iſt die Befreiung

keit eines Konfliktes von vornberein ausgeſchloſſen a) zu bewilligen , wenn ſie nach dem 121. Tag

ſein ſoll. Außerdem muß der § 1313 BOB. in vers nach Auflöſung der Ehe empfangen haben

mögensrechtlicher Beziehung für die Frucht den § 1314 (aber ſ. u. b 2 u. 3) .

BGB. erſeßen. b) nicht zu bewilligen, wenn

Aus dem Grimdgedanken des $ 1313 BGB. folgt : 1. fie vor dem 121. Tag empfangen haben ,

Die Befreiung iſt ausgeſchloſſen in allen Fällen, in 2. der fünftige Ehemann nicht der Erzeuger

denen noch die Geburt eines Kindes möglich iſt, das des Kindes iſt,

nach den $8 1591–1599 BGB. eheliches Kind des 3. der Vater unbekannt oder zweifelhaft iſt,

1. Mannes iſt, mit anderen Worten ſo lange es möglich 4. die durch die neue Ehe nach § 1600 BGB.

iſt, daß auch nur 1 Tag der Empfängnisfriſt in die geſchaffene Vermutung nicht der wirklichen

1. Ehe fällt, alſo bei allen Kindern, die vor Ablauf Sachlage entſprechen würde.

des 121. Tages nach Auflöſung der 1. Ehe gezeugt ſind. c) Ungeſeblich aber praktiſch ungefährlich iſt die

Ausdrücklich ſoll erwähnt werden, daß dies auch Befreiung einer Schwangeren, die zwiſchen

dann gilt, wenn die Beſuchſtellerin nach Auflöſung dem 89. und dem 121. Tag nach Auflöſung

der Ehe aber vor Ablauf des 121. Tages von dem der Ehe empfangen hat .

fünftigen Ehemann geſchwängert iſt, alſo bei regels Wer darüber hinaus Befreiung gewähren

rechtem Verlauf nach dem 270. Tage gebären wird. wollte, müßte mindeſtens fordern :

$ 1600 BGB. würde dann nach allgemein menſchlichem 1. wirklich wichtige Gründe,

Empfinden die richtige Regelung treffen. Wiſſenſchafts 2. Sicherſtellung der Rechte und Intereſſen ,

lich iſt die Befreiung glatt abzulehnen . Wer aber vor allem des Vermögens des zu er

auf dem Standpunkt ſteht, daß er lieber dem Geſet wartenden Kindes,

als dem Menſchen Gewalt antun will, muß ſich auf 3. Sicherheiten gegen falſchen Eintrag in

unliebſame Ueberraſchungen gefaßt machen ; vgl. das in das Standesamtsregiſter.

Beiſpiel bei Nichtſchwangeren. Ungefährlich, aber Auf den letten Punkt iſt beſonders zu achten .

praktiſch faſt wertlos, iſt hier die Befreiung nur dann, Es wird ſich empfehlen, bei der Befreiung einer

wenn ſie erſt nach dem 270. Tage erfolgt (vgl. Köhne Schwangeren in einem ſolchen Falle ſtets das Nach

a . a. D.). bringen eines Geburtsregiſterauszuges ( evtl. eines

Unbedenklich iſt dagegen die Befreiung bei allen ärztlichen Beugniſſes über Fehl- und Totgeburt) zur

Frauen, die ſpäter als am 121. Tage nach Auflöſung Nachprüfung des Eintrages aufzuerlegen. (Vgl . Köhne

der Ehe geſchwängert ſind; denn, ſelbſt wenn dann a. a. D. ). Troß dieſer Sicherungen bleibt die Bes

das Kind zu dem früheſten Termin des BGB. nach freiung in dieſen weitergehenden Fällen ungeſeßlich

181 Tagen geboren wird, ergibt dies 122 + 181 = und praktiſch gefährlich.

303 Tage nach Auflöſung der 1. Ehe ; für dieſe kommt Wann im übrigen die Sicherheiten gegeben ſind,

dann eine Ehelichkeit nicht mehrin Frage. Die praktiſche iſt Ermeſſensſache. Von einem unwiderleglichen Be=

Bedeutung dieſes Spielraums iſt allerdings nicht mehr weis für die Vaterſchaft, den Seitpunkt der Empfängnis

groß , da in dieſen Fällen meiſt der Schluß der Wartes uſw. wird nach der Natur der Sache meiſt nicht

zeit abgewartetwerden kann und eine Befreiung über- / geſprochen werden können . Die Schwierigkeit der

flüſſig iſt. Schwangerſchaftſchäßung auch für den erfahrenen

Ünabhängig von der Zeit der Schwängerung wird Arzt wird die praktiſche Bedeutung der Befreiungs

man weiter ſagen müſſen : es widerſpricht unſerm möglichkeiten für Schwangere noch weiter einſchränken.

Empfinden und der Rechtsſicherheit, wie ſie § 1313 Wenn dies Ergebnis menſchlich nicht befriedigt, ſo

BGB. ſicher ſtellen will, wenn eine Frau, ſolange teilt es died mit anderen Beſtimmungen des Familien

ſie fchwanger iſt, mit einem andern als dem Vater rechtes. Das berechtigt nicht zur Umgebung des Ge

des Kindes die Ehe eingeben will. fetes. Auch föhne hat in ſeinem erwähnten Aufſaße

Daß dann, wenn der Vater unbekannt oder zweifel- wohl ſein Unbehagen über dieſe Sachlage ausgedrückt,

haft iſt, eine 2. Ehe nur noch mehr Verwirrung aber keinen Ausweg gefunden .

bringen kann und deshalb die Befreiung abzulehnen iſt, Bezirksamtmann Schug in Pirmaſens.

bedarf wohl keiner beſonderen Begründung . Auch

ehepolitiſch iſt es ratſamer, das große Reinemachen

mit Anfechtungs-, Vaterſchafts- und Unterhaltstlagen Zur Auslegung des S 78 Abi. Il StGB. Infolge

uſw. vor Eingehen der 2. Ehe abzuſchließen. der Tendenz der jüngſten Gelepgebung, neben der

Für alle dieſe Ergebniſſe iſt es gleichgültig, wos Freiheitsſtrafe in geſteigertem Maß auch die Geldſtr.,

durch die Ehe aufgelöſt iſt. Auch beim Tode des namentl. zur Bekämpfung des Wucher- u. Schiebertums,
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heranzuziehen, gewann eine Geſebesbeſtimmung erhöhte hiewegen gegen C. Strafantrag wegen Beleidigung

Bedeutung, die bisher ein unbeachtetes Daſein geführt geſtellt. Iſt der Vorwurf der Beſtechung begründet ?

hatte. Es iſt dies Abſaß II des § 78 StGB. , der Nach § 332 StGB. wird ein Beamter, welcher

vorſchreibt, daß bei Umwandlung mehrerer Geldſtr. für eine Handlung, die eine Verleßung einer Amts

der Höchſtbetrag der an ihre Stelle tretenden Frei- oder Dienſtpflicht enthält, Geſchenke oder andere Vor

beitsſtr. 2 Jahre Gefängnis iſt. Dieſe Beſtimmung teile annimmt, wegen Beſtechung beſtraft. Daß die

wurde vielfach mißverſtanden , wie mehrere Art der Aufbebung der Beſchl. und das Verſprechen von

lekten Zeit erkennen laſſen . Sie wurde näml. dahin weiteren Eingriffen Abſtand zu nehmen die Verlegung

ausgelegt, als müßte beim Zuſammentreffen mehrerer einer Amts- oder Dienſtpflicht enthält, fann nicht

Geldſtr. ſtets auf eine Erlaßfreiheitaſtr. von 2 Jahren zweifelhaft ſein . Denn die B. wurde dadurch vor

Gefängnis erkannt werden, ſoferne nur die Geſamt- anderen Hauseigentümern u. Wohnungsinhabern un

fumme der Einzelgeldſtr. im Fall der Umwandlung gerechtfertigt bevorzugt. Daß die 2000 M zum Bau

eine Freiheitsſtr. von 2 oder mehr als 2 Jahren Ge- von Wohnungen gegeben wurden, ändert an der Sado

fängnis ergebe. Das iſt nicht richtig. Es würde hiedurch lage nichts. Ebenſo iſt klar , daß die Gemeinderäte,

u . Ü. das unmögl. Ergebnis gezeitigt, daß jemand, die in der Sißung dem Beſchluß zugeſtimmt haben,

der zur Geldſtr. von 6000 M verurteilt worden iſt, als Beamte i . S. der Strafvorſchrift zu gelten haben

nun eine Erſabgefängnisſtr. von 2 ſtatt von 1 Jahr ( 8 359 StGB.). Zweifelhaft iſt dagegen, ob Annahme

zu verbüßen hat, weil er zufällig außerdem wegen eines Geſchenke vorliegt. Denn der Nichtjuriſt ſpricht

einer weiteren geringfügigen u. ſachl. zuſammenhängen- gewöhnl. nur dann von Beſtechung, wenn der Beamte

den Verfehlungzur Geldſtrafevon 10 M verurteilt wird. das Geſchenk für ſich angenommen hat, wenn er

Es iſt vielmehr zunächſt eine jede der Einzelgeldſtr . alſo perſönl. dadurch bereichert iſt. Der Wortlaut

geſondert unter ſtrikter Einhaltung der Vorſchr. des des Geſ. dagegen zwingt nicht zu dieſer Auffaſſung,

$ 29 StGB. umzuwandeln u . dabei insbeſ. zu beachten , wenndas Geſ. auch anderſeits nicht klar u. eindeutig

daß an die Stelle einer Einzelgeldſtr. niemals eine die Worte enthält: Geſchenke oder andere Vorteile

Gefängnisſtr. von mehr als 1 Jahr treten darf. Ergibt für ſich oder einen andern. Rechtſpr. u. Schrift

ſodann die Summe der durch die Umwandlung der tum enthalten über die Frage nichts, ſoweit ich ſehen

Einzelgeldſtr. gewonnenen Freiheitsſtrafen eine Be- konnte. Es muß daher auf den Sinn des Gel. zurüc=

fängnisſtr. von mehr als 2 Jahren, ſo iſt leptere gem . gegangen werden. Zweck des Geſ. iſt zweifellos der,

§ 78 Abſ. II auf eine ſolche von 2 Jahren zurückzus Beamte durd das Verbot des Sichbeſtechenlaſſen vor

führen. Das Entſcheidende liegt alſo darin, daß 8 78 dem Mißbrauch ihrer Dienſtgewalt u. vor pflicht

Abf. II den $ 29 Abſ. II nicht ändert, ſondern daß widriger Ausführung der ihnen obliegenden Dienſt

lekterer uneingeſchränkt ſeine Geltung behauptet. Fol- geſchäfte zu bewahren (RGSt. 48 S. 48 vorleßter

gende Beiſpiele mögen zur Veranſchaulichung des Saß). Dieſer Zweck kann aber nur erreicht werden,

Geſagten dienen, wobei der Umwandlungsmaßſtab wenn die Annahme von Geſchenken unter allen Um

10 M = 1 Tag Gefängnis zugrundegelegt iſt : ſtänden unter Strafe geſtellt wird, gleichgültig ob

Geldſtrafen :
Erſaßgefängniss der Beamte durch das Geldenk einen eigenen perſönl.

ſtrafe:
Vorteil hat oder nicht; eine Ausnahme kann auch

15000 M + 1000 M 1 Jahr 100 Tage
dann nicht eintreten, wenn das Geſchenk wie hier zu

1500) M + 6000 M 2 Jahre

15000 M + 1000 M + 3000 M 2 Jahre.
gemeinnüßigen Zwecken gegeben wird. Durch dieſe

Was hier über die Berechnung der Erſabgefäng
ſtrenge Auffaſſung wird auch der Gefahr von Vers

nisſtr. ausgeführt iſt, gilt analog auch von der Berech
ſchleierungen zum Zwecke der Umgehung des Geſ.

nung der Erſaphaftſtr ., mit welcher fich $ 78 Abſ. II
vorgebeugt. S. a. RG. St. 51 S. 90, wo dem Sinne

ebenfalls befaßt.
nach ausgeſprochen iſt, daß die Verfallerklärung nach

$ 335 StGB. erfolgen muß, gleichgültig ob der Be
Gaiſer, gilføarb.6.d.Oberſtaatsanwaltſchaft München .

amte bereichert iſt oder nicht.

Demnad liegt ſachlich Beſtechung vor. Ob

freil . vom ſubjektiven Standpunkt aus die beteiligten

Liegt Beſtechung vor, wenn das Geſchent für einen Gemeindebeamten zu verurteilen wären , iſt eine andere

Dritten angenommen wurde ?. In A. herrſcht ſchon Frage. Aber jedenfalls hat der Wohnungſuchende C.
ſeit längerer Zeit Wohnungsnot, der man durch Be den Wahrheitsbeweis erbracht u. muß daher frei

ichlagnahme von Wohnungen zu begegnen ſucht. Als geſprochen werden, vorausgeſeßt natürl., daß nicht etwa

im Mai 1919 im Anweſen der Rentnerin B. ein das Vorhandenſein einer Beleidigung aus der Form

Zimmer beſchlagnahmt wurde, bot dieſe 2000 M zum der Behauptung oder aus den Umſtänden hervorgeht

Bau von Wohnungen an, um der Beſchl. zu ents (8 192 StGB.) .

gehen. Das Angebot kam in der Sißung des Ge II. Staatsanwalt Fränkel in Schweinfurt.

meinderats zur Sprache u. dieſer ſtimmte beſchluß

mäßig der Annahme der 2000 M zu. Dem Beſchl.

entſpr. wurde mit der B. eine ſchriftl. Vereinbarung
Aus der Mechtſprechung..dahin getroffen, daß ſie gegen Zahlung von 2000 M

„ zu jeder Zeit u. unter allen Umſtänden“ von der Reichsgericht.

Abtretung von Wohnräumen verſchont bleibt ; auch A. givilſachen.

die bereits erfolgte Beſchlagnahme wurde rüdgängig
I.

gemacht. Die 2000 M wurden beſtimmungsgemäß

verwendet. Im Juli 1920 warf nun C., der ſchon
Gegenüber einem Herausgabeauſpruch kann einge

wendet werden, der kl. ſei als Geſamtſchuldner neben
feit längerer Zeit keine Wohnung finden kann,

dem Bell. verpflichtet, die Sachen einem Dritten zu

dem Gemeinderat A. unter Bezugnahme auf dieſen laßen. Aus den Gründen : Die Abweiſung des

Sachverhalt Beſtechung vor. Das Bezirksamt hat | Herausgabeanſpruchs durch das BG. beruht auf fol

.
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genden Erwägungen : Als Geſamtſchuldnerin ( = G5h.) mündl. Bereinbarung entſprechend halten können .

aus dem von den Parteien mit der AG. Schbräu über Eine derart unllare Ålauſel gibt eben keinen urkundi.

ein Hotel mit Wirtswohnung abgeſchloſſenen Pachts Nachweis. Vielmehr liegt es ſo : die Kl. hatte eins

vertrage ſei die Al. gemäß §426 BOB., ohne daß es feitig dieſe Faſſung formuliert. Sie ſollte den Inhalt

der Annahme eines Geſellſchaftsverhältniſſes unter den der mündl. Vereinbarung wiederholen. Die von der

Parteien (geſch . Eheleuten ) bedürfte, den Bekl. gegen- Kl. herrührende Unklarheit der Faſſung iſt alſo aus

über verpflichtet, zur Erfüllung der aus dem gemeins der mündi. Vereinbarung heraus zu beſeitigen u . ins

ſchaftl. Schuldverhältnis entſpringenden Berpflichtungen Klare zu ſeßen . Die Kl. kann ſich nach Treu und

mitzuwirken u. alles zu unterlaſſen, was dem zuwider- Glauben u. Verkehrsſitte nicht darauf berufen, daß

laufe. Alle Sachen ſeien in die Pachträume einge : ſie mit der Faſſung etwas anderes gemeint u . gewollt

bracht, befänden fich darin u. unterlägen dem geſebi. habe, als mündl . ausgemacht war. Die Bekl. durfte

Pfandrechte der Verpächterin, müßten auch infolge der u . mußte ſogar annehmen, daß die Klauſel nur eine

in dem Vertrage den Pächtern auferlegten Verpflich. Wiederholung der mündi . Bereinbarung ſei. Das

tung, die Wirtſchaft ordentl. zu betreiben, in den Pacht- BG. ſtellt nun rein tatſächl. ohne Rechtsirrtum feft,

räumen belaſſen werden. Die Kl. verſtoße mit ihrem daß mündl. der Verkauf des solzes gegen Aautions

Herausgabeverlangen nicht nur gegen ihre Bertrags- leiſtung der Al. bei der Bant vereinbart war. Eben

pflicht gegenüber der Berpächterin , worauf fich der dieſer Sinn auch der Klauſel hat hiernach als beiders

Bell. nicht berufen könne, ſondern auch gegen ihre ſeits gewollt u . ausgemacht zu gelten. Die Bell.

Verpflichtung gegenüber dem Bell., mit dieſem zur konnte ſie gar nicht anders verſtehen u. die Kl . muß

Vertragserfüllung zuſammenzuwirken. Wieweit die dieſen Sinn als einen auch von ihr gewolten u . Zur

Kl. feit der Scheidung zurVertragserfüllung noch Bell. geäußerten gegen fich gelten laſſen . Hiernach

poſitiv beitragen könne, ſel für die Entſcheidung uns legte die Klauſel der Kl. die gewöhnl. u . übl. Alfreditiv

erhebl . , da es ſich hier nur darum handele, daß ſie ſtellung bei der Bant ob. Der Zeitpunkt der AttrSt.

die Erfüllung nicht durch Serausnahme ihrer Sachen fann nicht aus der Verbindung der Worte unter

ſtören dürfe. Dieſe Erwägungen rechtfertigen die Áb- Kredit bei der Bant“ mit den vorhergehenden Worten

erkennung ſowohl des dingl. als auch des vertragss | „Zahlung gegen Duplikatfrachtbrief“ u. ebenſowenig

mäßigen Berausgabeanſpruchs. Insbeſ. iſt die Beran. aus den abſtrakten Meinungen der Sachverſt. ents

ziehung des § 426 BGB. zu billigen. Dieſe Vorſchr. nommen werden. Die Zahlung iſt von der Altst.

bezieht ſich , wie ſchon in den Mot. (Bd. 2 , 169) hervor- verſchieden u . hat dieſer erſt nachzufolgen, u . die

gehoben u. vom RG. wiederholt (RGZ. 61, 60 ; 79, zeitl . Bedeutung einer ohne ausdrüdl. nähere Beſt.

290 ; 81 , 418) anerkannt iſt, nicht nur auf die der des Zeitpunkts vereinbarten ArtSt. kann ſich nur aus

Befriedigung des Gl . nachfolgende Ausgleichung unter den Umſtänden des Einzelfalles nach Treu u. Glauben

den & Sch . In ihr iſt vielmehr der Grundfat aus- u. Verkehrsſitte ergeben. Hier iſt unbeſtritten, nicht

geſprochen , daß zwiſchen den mehreren GSch. von nur daß die Kl. der Bekl. unbefannt war, ſondern

vornherein ein inneres Schuldverhältnis, ein Gemein- auch, daß die Maße, in welchen das Holz geſchnitten

chaftsverhältnis beſteht, fraft deſjen fie einander zu werden ſollte, ungewöhnlich ú. im Bereich der Kunde

der erforderl. Mitwirkung bei der dem Gl. geſchuldetenſchaft des Befl . nicht übl. waren. Daraus muß ges

Leiſtung, alſo zu einem ſolchen Verhalten verpflichtet folgert werden, daß die AffrSt. vor u . ſpäteſtens mit

ſind, daß es zu einem Müďgriffe des einen gegen den Beginn des Einſchneidens zu erfolgen hatte : andern

anderen GS . überhaupt nicht zu kommen braucht. falls müßte die Bell. mit Bertragsausführungshand
Der Bell. macht daher ein eigenes Recht geltend, wenn ( ungen vorausgehen, die ihr im Falle nachträgl.

er ſich auf das Erfordernis der Mitwirkung der Kl. bei Nichtſtellung des útfr. von erhebl. Schaden waren.

der Bertragserfüllung gegenüber der Berpächterin be Die vereinbarte Kaution konnte aber nur Sicherheit

ruft, u . erhebt nicht einen Einwand aus dem Rechte gegen allen etwa entſtehenden Schaden bezweden. Die

eines Dritten. (Urt. d . IV. 85. v . 28. Juni 1920, IV Bekl. hat alſo mit Recht die Fortſeßung des von ihr

515/19) . bereits begonnenen Einſchneidens u. die Lieferung des

Holzes abgelehnt, da die Kl . das Altr. nicht geſtellt

II.
hatte. Aus dieſem Grunde nicht wegen Nicht

juſtandefommens des Bertrages – iſt abzuweiſen .

Kauf einzuſchneidenden Holzee. Zeitpunkt einer (Urt. des III . ZS. v . 29. Juni 1920, III 95/20) .

vereinbarten útfreditivſtellung. Die Al. forderte Liefe

rung von Eichenholz, das ſie unter der Beſtimmung
III.

Zahlung gegen Duplikatfrachtbrief unter Kredit bei

der Notenbant in F. “ von der Bell. gekauft hatte . jaftung dee vermietenden Gaudeigentümer8 für

Die erſte Inſtanz verurteilte, da nach der verkehrsübl. einen gefahrfreien Zugang zum Hauſe . Die Kl., deren

zweifelsfreien Bedeutung der Beſt. die Bell. nur Zah- Ehemann bei dem Erbl. der Bell . zur Miete wohnte,

lung von der Bank nach Vorzeichnung des Duplikat- trat beim Verlaſſen des Hauſes in eine unmittelbar

frachtbriefes hätte beanſpruchen können. Das BG. vor der Haustüre befindl. Vertiefung, erlitt eine Ber

wies die Klage ab, da mangels Einigung über den leßung u. verlangte Erſaß des thr ſelbſt entſtandenen

Jnhalt der Beſt. überhaupt kein Vertrag zuſtande ges Schadens. Das die Klage abweiſende Urteil des BG.

kommen ſet (BOB. 8 155) . Die Rev. der Kl . wurde wurde auf die Rev. der Kl. aufgehoben.

zurücægewieſen . Aus ' den Gründen : Die Darlegungen, mit

Gründe: Die Al. meint, daß ſie den Kredit bei denen das BG. ein Verſchulden des Erbl. der Bell.

der Bank zu ſtellen hatte, erſt nachdem das Holz ver- als Vermieters ablehnt, ſind nicht frei von Mechts

ſandfertig oder erſt nachdem es zur Verſandſtation irrtum . Feſtgeſtellt iſt, daß die Vertiefung, in die die

gebracht war, während die Bell. dieſen Kredit Ml . beim Verlaſſen des Miethauſes hineingetreten iſt,

bereits vor Beginn des Einſchneidens beanſpruchen zu ſich unmittelbar vor der zur Haustüre führenden

können glaubt. Das Bo . kennzeichnet die Klauſel als Stufe befand, ſodaß ſie mit dem erſten Schritt aus

weder im Frieden noch im Kriege übl. , in der Literatur dem Hauſe erreichbar war. DasBG. hat ferner unters

nicht behandelt, nach Inhalt u . Sinn keineswegs klar . ſtellt, daß die Vertiefung einen Durchmeſſer von20 bis

Dieſe Auffaſſung trifft zu. Dann aber geht fehl, daß 30 u . eine Tiefe von etwa 10 cm gehabt, ſowie daß

die Hl. alle weſenti. Unterlagen ihrer Forderung ſie auf dem Bürgerſteig u . zwar teils in der Einfaſſung
urkundl. nachgewieſen habe, ſo daß die Betl. den – des Kellergitterfenſters teils im Moſaikboden des Bürger.

dann auch gelungenen Gegenbeweis führen würde, ſteigs ſich befunden habe. Zu beanſtanden iſt die Auf

ſie habe die Klauſel als der kurz vorher getroffenenfaſſung des BG . , daß, weil die Unfallſtelle laut der

n.
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n.

Polizeiauskunft im Eigentum der Stadtgemeinde Ch .

geſtanden habe u . von ihr zu unterhalten geweſen

jei, eine Saftung des Vermieters verſage. Dieſer hatte

Feinen Mietern gegenüber für einen geordneten u.

ficheren Zugang zum Bauſe zu ſorgen ; er mußte in

angemeſſenen Zeiträumen den Zugang unterſuchen u.

vorhandene Mängel entweder ſelbſt heben oder die

Stadtgemeinde dazu veranlaſſen. Die Saftung der

Stadtgemeindebefreite ihn nicht von ſeiner Bermieter

pflicht. Nicht das Eigentum an der Unfallſtelle ent

ſcheidet, ſondern die Frage, ob der Bell. nach ſeinen

Beziehungen zur Sache eine Sorgfaltspflicht imRechtss

verkehr auszuüben hat. Die Sorge für die gebung

des Hinderniſſes durch den Vermieter beſtand umſomehr,

als die Vertiefung durch das Kanten ſchwerer Bier

fäſſer bei deren Abladung für eine im Miethauſe befindl.

Wirtſchaft entſtanden war. Das BG. hat weiter ein

Berſchulden des Bermieters verneint, weil die Unfalls

ſtelle teine Gefahr geboten , eine ſolche jedenfalls dem

Bermieter nicht erkenntl. geweſen ſei. Allein die Ver

tiefung befand ſich an einer vielbegangenen Stelle

gerade vor der Baustüre, nicht ſeitl.; ſie war auch

nach der unterſtellten räuml.Ausdehnung erhebl.

Eine Gefahr beſtand auch bei Tag dann, wenn die

Bertiefung durch andere vorausgehende Perſonen ver

deđt wurde, wie dies die Klägerin in ihrem Falle

behauptet hatte. Die Mieter dürfen mit der Gefahr

loſigkeit des Zutritts zum Hauſe rechnen. Bei genügender

Ausübung der Ueberwachungspflicht konnte auch der

Erblaſſer der Bell , den Mangel entdeđen u . rechtzeitig

die damit verbundene Gefahr beſeitigen . Die Vertiefung

beſtand ſchon mehrere Wochen vor dem Unfall.' Es

iſt auch gemäß der vom BG. nicht gewürdigten Bes

hauptung der Al. der Vermieter vor dem Unfall auf

den Mangel hingewieſen worden . Daß er etwas zur

Beſeitigung getan habe, iſt nicht behauptet. Erſt nach

dem Unfall iſt zunächſt ein Brett aufgelegt und dann

wieder zugemauert worden . (Urt. des III. ZS. d .

18. Mai 1920, III 83/20) .

ſtehen . Über die Vorſchr. iſt nachgiebigen rechts u.

es fragt ſich, ob nicht g 19 Abſ. 5 der Saßung, ſoweit

danach dem Aufſichtsrat die Berufung der Mitglieder

verſammlung zuſteht, für den Fall der Auflöſung der
Geſellſch. gelten foüte. ' Das wird das BG. zu unter

ſuchen haben. Die gleiche Frage wird zu beantworten

ſein, wenn die Geſellſch . die rechtl. Natur eines nicht

eingetragenen Vereins hat, u. ſelbſt dann, wenn es

ſich um eineoff. 56. handeln ſollte. (Ürt. d. IV. 25.

v . 8. Juli 1920, IV 197/20) .

5047

V.

Bereicherung bei Berwendung fremden Geldes. Aus

den Gründen : Die Entfch . des BG. beruht auf
folgenden Erwägungen : Es ſei erwieſen, daß der Rr.

Eigentümer der 13000 M geweſen ſei u. fie dem V.

nicht als Darlehen, ſondern mit dem Auftrage gegeben

habe, damit Zigaretten für ihn zu kaufen. Zum an.

tauf ſei es aber nicht gekommen u . das Geld fei noch

Eigentum des Kl. geweſen, als es beim Bell. hinters

legt worden ſei. Der Befl. habe das Eigentum an

dem Gelde durch den Berrechnungsvertrag mit V. nicht

erworben, weil er 2. 3.der Verrechnung nicht in gutem

Glauben geweſen ſei (8 932 BGB.) . Der Bekl. habe

alſo im Wege der Berrechnung ohne rechtl. Grund das

dem Kl. gehörende Geld einbehalten. Er ſei dadurch

auch bereichert worden . Denn durch den Aufrechnungs
pertrag mit B. ſei ſeine Forderung gegen V. nicht

aufgehoben . Da der Bell. die 11 220 À unſtreitig

verbraucht habe, ſet er dem Kl. nach 88 812, 818'BGB.

zur Erſtattung verpflichtet. Dieſe Entſch. iſt zwar

nicht in allen Einzelheiten , aber im Ergebnis zu billigen.

Auszugehen iſt von der rechtl. einwandfreien Feſt

ſtellung des BG., daß der Bell. bei der Verrechnung

mit v. nicht in gutem Glauben war u. deshalb das

Eigentum an den Geldſtüđen nicht erwarb . Der Al.

blieb alſo Eigentümer, der Bell. nur Beſißer des Geldes .

Für das Rechtsverhältnis der beiden gelten daher die

Borſchr. der $ 8 987 ff. BOB. Daneben iſt für einen

Anſpruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812
BOB. tein Raum. Jſt nach den 88 987 ff. eine Ver

mögensverſchiebung nicht auszugleichen, ſo bilden die

Gefeßeßbeſt .,die dies vorſchreiben, zugleich ihren rechtl.

Grund, der Tatbeſtand des § 812 BOB. iſt alſo nicht
gegeben (vgl . & 993 Abſ. 1 Salbſ. 2, JM. 1912

Š. 690 16). Von dem hiernach maßgebenden Rechts

ſtandpunkt aus hat das BG. den Anſpruch hinſichtl.

des in die RevJnſt. gelangten Teiles von 11 220 M

nicht geprüft. Das führt aber nicht zur Aufhebung .

Denn der Änſpr. iſt nach § 816 ' gerechtfertigt. Das
BG. hat feſtgeſtellt, daß der Bekl. das Geld verbraucht,

d . 5. ausgegeben habe. Da nicht behauptet iſt, daß

die Erwerber des Geldes bösgläubig waren , iſt das
Eigentum des Hl . an dem Gelde erloſchen. Der Bell .

iſt deshalb nach § 816 Abſ. 2 S. 1 zur Herausgabe des

durch die Verfügung Erlangten , u. da dies nichtmögl.

iſt, zum Erſaße des Wertes verpflichtet (8 818 Abſ. 2) .

Daß der Bell. die Verfügung unentgeltl. getroffen habe,

iſt nicht behauptet. Es läßt ſich auch nicht einwenden ,

daß der Bell. durch den Aufrechnungsvertrag mit V.

ſeine Forderung gegen dieſen aufgegeben habe u. des

halb durch das Erlangte “ nicht oder nicht mehr be

reichert ſet ( 818 Abſ. 3 ). In dieſer Beziehung führt

dasBG . vielmehr einwandfrei aus,daß die Forderung

des Bekl. an Ý. nicht erloſchen ſei , weil der Auf

rechnungsvertrag unter der Vorausſeßung geſchloſſen

ſet, daß die Forderung des B. an den Befl . zu Recht

beſtehe u . dieſer das Geld behalten dürfe, während er

in Wirklichkeit dem Erſtattungsanſpruch des Al . aus

gelegt ſei. $ 816 BOB . wird auch durch die $$ 987 ff.

nicht berührt. Der Anſpruch aus g 816 iſt feineigentl.

Bereicherungsanſpruch. Denn ein ſolcher reßt das

Fehlen eines rechtl. Grundes voraus, während die
SS 987 ff. Sondervorſchr. darſtellen, die gerade zum

e
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IV.

Tätigteit der Geſellſchaft& organe nach der Auflöſung

der Geſellſchaft. Aus den Gründen : Seine Äufs

faſſung, daß nur die Liquidatoren das Recht hätten ,

die Mitgliederverſammlung einzuberufen, hat das BG.

nicht begründet. Jn dem angef. Urt. hat es ſich nicht
über die rechtl. Natur der Geſearch ausgeſprochen.

Dagegen hat es in dem Urt. betr . Erl. einer einſtw .

Verf. angenommen, daß die Geſellſch . nicht als off .

HO ., ſondern als eine nach bürgerl. Recht zu beurs

teilende Erwerbsgeſellſch. anzuſehen ſei . Begt man

dieſe Auffaſſung zugrunde, ſo gelten die Borſchriften

der 88 703 ff. BOB. Dieſe kennen die Einrichtung der

Liquidation als ſolche nicht. Man hat ſie als für die

gewöhnl. Geſellſch. nicht paſſend nicht aufgenommen.

Maßgebend für die Zeit nach der Auflöſung der Ge:

ſellſch iſt $ 730 BOB. Danach gilt die Geſellſch nach

der Auflöſung als fortbeſtehend, ſoweit es der Zwed

der Auseinanderſeßung erfordert. Damit iſt derſelbe

Grundſaß anerkannt, der für die off. HG . im g 156

u. für die AG. im § 294 11 $OB. ausgeſprochen iſt.

þinſichtl. dieſer Geſellſchaftsformen iſt aber in Mechtſpr.

u. Rechtslehre anerkannt, daß ihre Organe, insbeſ.

Generalverſammlung u . Aufſichtsrat, auch während

der Liquidationfür deren Zweđe in Wirtſamkeitbleiben ,

ſoweit es ſich mit dem Weſen der Liquidation verträgt.

Gleiches muß auch gelten, wenn wie hier, ein Aufſichts

rat durch den Geſellſchaftsvertrag berufen iſt. Mit
dem Zwede der Liquidation ſteht ſeine Funktion, die
Einberufung der Mitgliederverſammlung , an ſich nicht

im Widerſpruch . Es kann ſich nur fragen , ob ſie nicht

gemäß § 730 Abſ. 2 Saß 2 weggefallen iſt. Denn ſie

fäät in den Bereich der Geſchäftsführung. Dann würde

die Berufung allen Geſellſchaftern gemeinſchaftl. gus
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Ausgleich für denim Gefeße begründeten Rechtsverluſt Hiergegen wendet ſich die Med. mit Mecht. Der

dienen ſollen , den der Berechtigteinfolge Durchführung Sen. hat bereits in dem Urt. vom 24. April 1920

der Grundfäße über den Schuß des gutgläubigen Er- (RG3. 99, 65) ausgeſprochen , daß die Aufl. nicht

werbers erleidet . Der § 816 bildet alſo geradezu eine deswegen nichtig ſei, weil das Prot. an einem meſentl.

Ergänzung der $8 987 ff., indem er für gewiſſe Fälle Mangel leide (in dieſem Falle war es vom Grürichter ,

das Rechtsverhältnis zwiſchen dem Beſiber dem Nichts verſehentl. nicht unterſchrieben worden ). Denn die

berechtigten ) u . dem Eigentümer (dem Berechtigten) Aufl. bedürfe zur Wirkſamkeit überhaupt keiner Bes

regelt . ( S. JW. 1910 , 810 25). Nicht anders wäre urkundung. Zur Begr. wird hauptſächl. ausgeführt,

zu urteilen , wenn der Bekl. die 11 220 M zunächſt mit es fehle an einer Vorſchrift, die die Beurkundung der

ſeinem Gelde vermiſcht u . dann erſt verbraucht hätte. Aufl . - Erkl. als Erfordernis der Aufl . ausdrüdl. vor

In dieſem Fallewäre zwar durch die Vermiſchung das fähe. Jnsbeſ. enthalte eine ſolche Beſtimmung weder

Eigentum des Al. an den Geldſtüden untergegangen § 925 BOB. noch 8 20 OBO. In dieſen Vorſchr. ſei

(SS 9471, 948 '). Dadurch wäre aber im Hinblic auf nur von der Erklärung der Einigung die Nede. Babe

das nach dieſen Vorſchriften an die Stelle des Eigen- das Geſ. es aber dabei bewenden laſſen, daß die nach

tums tretende Miteigentum des Kl. an der Geldmaſſe $ 873 BOB. erforderl . Einigung vor dem OrBA.

noch keine Bereicherung des Bell . veranlaßt. Dieſe erklärt werden muß“ , ſo bedürfte es zwingender

würde vielmehr wiederum erſt durch den Verbrauch Gründe für die Annahme, daß zu der Erklärung auch

des gemeinſchaftl. Geldes bewirkt ſein . Dieſer Ver- deren Beurkundung hinzukommen müſſe, um die Aufl.

brauch würde ſich aber als eine Verfügung des Betl. zu vollenden . Solche ſeien nicht vorhanden . Jnsbeſ.

überdie gemeinſchaftl. Sache darſtellen , zu der ernicht könne feinesfalls anerkannt werden, daß hier das

berechtigtwar, u. ihn deshalb gleichfalls nach $$ 816 gleiche gelten müſſe wie in den Fällen , wo das Geſ.

Abſ. 1 , 818 Abſ. 2 BGB. haftbar machen . (ürt. d . einen Vertragsſchluß vor dem Gerichte oder einem

IV . ZS. d . 26. April 1920, IV 508/19). Notar verlange (S$ 1434, 1750, 2276 BGB .), oder wo

ausdrüdl . die gerichtl. oder notarielle Beurkundung

vorgeſchrieben fet (S$ 311 , 313, 518 BOB. ). In $ 925

BOB. fordere das Geſ. eben nur die Erklärung der
VI.

Einigung vor dem GBA.Nicht zu billigen ſet die

Die insGrundbuch eingetragene Auflaffung iſt nicht Gegenmeinung, es ſei dieAbſichtdes Gefeßg. geweſen,

allein deshalb nichtig, weil ein Teil die notarielle ur gemäß § 925 BOB. die Form fürdie Äuflaſſung zuUr:

funde nicht unterſchrieben hat. Dagegen macht ein erſchweren, u. um deswillen ſei nicht anzunehmen , es

ſolcher Mangel den Grundſtüdeberäußerungebertrag nach habe der Geſellg . für dasſelbe Nechtsgeſchäft das Forms

$ 313 BGB. nichtig, wenn er nicht durd nachfolgende erfordernis anderen Rechtsgeſchäften gegenüber inſo

gültige Auflaſſung u. Eintragung imGrB. geheilt iſt. fern gerade erleichtern wollen, als er von dem Er

Verhältnis der reichs- u. landesrechtlichen (bayeriſchen) forderniſſe der Beurkundung abgeſehen habe. Das

Formvorſchriften. Aus den Gründen : Der erſte Gef. beſchränke die Erſchwerung darauf, daß die Aufl.

Richter führt aus , nach §. 313 BOB. bedürfe der Ver- Erklärungen bei gleichzeitiger Anweſenheit beider Teile

trag , durch den ſich ein Teil derpflichte, das Eigentum vor dem GBA. abgegeben werden müßten . Dafür

an einem OrSt. zu übertragen , der gerichtl. oder ſpreche auch die Entſtehungsgeſchichte der SS 873, 925

notariellen Beurkundung. Nach Art. 15 Abſ. 2 bayer. BOB. Aus ihr ergebe ſich, daß nur die wirkl . Übgabe der

AG . GVG. ſeien auf Grund des Art. 141 EG . BÓB. Erklärungen habe entſcheidend ſein ſollen u. daß im

für Bayern die Notare zur Beurkundung dieſer Ver- Abſ. 2 des § 873 BOB., mit dem 8 925 BOB. in Bes

İräge ausſchließl. zuſtändig. Für die dingl. Ueber- ziehung ſtehe, bezügl. der Bindung der Beteiligten an

tragung ſchrieben die $s 873, 925BGB. vor, daß die die Einigung unterſchieden werde zwiſchen beurfundeten

Einigung des Veräußerers u. des Erwerbers bei gleich- Erklärungen u . ſolchen, die „ vor dem GBA. abgegeben “

zeitiger Anweſenheit beider Teile vor dem GBÅ. er- ſeien , das Gef. alſo auch mit ſolchen die Einigung

klärt werden müſſe. Auf Grund desArt. 143 EG.- darſtellenden Erklärungen rechne, die ohne Beurkundung
BOB . ſei durch Art. 81 bayer. AG.BOB. beſtimmt, nur mündl. verlautbart würden.

daß dieſe Einigung für bayer. Grundſtüde außer vor An dieſer Rechtsauffaſſung iſt feſtzuhalten , entgegen

dem OBA. auch vor einem bayer. Notar erklärt werden der Neußerung in dem Beſchl. des Sen. vom 28. März

könne. Nach Art . 24 bayer. Noto. gälten für dieForm 1903 ( NGZ . 54, 195), es ſei irrig , daß bei Annahme

der Errichtung notarieller Urkunden zunächſt die Reichs- eines Verſtoßes gegen die $s 176, 177 FOG. die Aufl.

geſeße u . erſt, ſoweit nicht ſolche oder beſ. landesgeſeßl. als gültig zu erachten ſei . Wenn alſo von den Ehe

Vorſchr. maßgebend ſeien , die Art. 25–47 Noto. Die leuten B. als den Uebergebern u . den Befl . als den

Vorſchr. für die not . Beurfundung eines Rechtsgeſchäfts Tebernehmern bei gleichzeitiger Anweſenheit vor dem

ſeien enthalten in den $$ 168–181 FOG. Nach § 177 Notar die Aufl. an die Befl. mündl. erklärt worden

müſſe das Prot. vorgeleſen, von den Beteiligten ges wäre, ſo wäre ſie wirkſam, ohne daß es darauf anfäme,

nehmigt u. eigenhändig unterſchrieben werden. Art.26 daß ſie geſeßmäßig beurkundet wäre. Es würde daher

Noto , der für die Unterzeichnung des not. Prot. nur durch die Aufl . u . die Eintragung der Eigentums

eine Sollvorſchrift u . daher nicht zwingende Vorſchrift änderung in das GrB. das Eigentum auf die Befl.

enthalte, gelte beim Vorrang des RG. nicht. Der übergegangen ſein. Zugleich würde der Mangel

Uebergabevertrag ſei nicht von ſämtl. Beteiligten , der geſepmäßigen Form des ſchuldrechtl. Uebergabe:

ſondern nur vonden Uebergebern unterzeichnet. Daher vertrags durch die Aufl. u . die Eintragung in das

ſei wegen Nichtbeachtung der zwingenden Vorſchrift OrB. gemäß § 313 Saß 2 BGB. geheilt ſein .

des § 177 FOG. ſowohl die Uebergabe wie auch die zu einer anderen Endentſch. iſt der Rechtsſtreit

Auflaſſung nichtig . Daran åndere auch nichts , daß nicht reif. Zunächſt ſteht nicht feſt, daß die Aufl. gemäß

die Befl. gleichzeitig mit den Uebergebern vor dem § 925 BOB. in Verb. mit Art. 143 EG. BOB. u.

Notar die Einigung tatſächl. erklärt hätten u . daß die Ärt. 81 bayer. AG . BOB . vor dem Notar ,bei gleich

Unterlaſſung der Unterzeichnung auf einem Berſehen zeitiger Anweſenheit beider Teile “ erklärt worden iſt .

beruhe . Die Aufl. ſei ſchon wegen des Mangels der In dem notariellen Prot . iſt zwar die Erklärung der

Unterſchrift nicht wirkſam geworden. Auch der Uebers Aufl . bei gleichzeitiger Anweſenheit der Bet . beurkundet

gabevertrag entbehre mangels der Form der Wirt- u . in der Begr. des erſten Urt. iſt auch angeführt, daß

ſamfeit. Er ſei auch nicht nach § 313 Saß 2 BOB. die Bekl . gleichzeitig mit den Uebergebern vor dem

gültig geworden, weil keine wirkſame Auſlaſſung u. Notar die Einigung erklärt hätten . Dem ſtehen aber

Eintragung ins GrB . nachgefolgt ſeien . Der BR.ſchließt andere Feſtſtellungen gegenüber. Danach bedarf es

ſich dem an . der Aufklärung, wie es ſich mit der Erflärung der
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Aufl. bei gleichzeitiger Anweſenheit vor dem Notar BOB. nicht dem Al., ſondern als Eigentümergrund

verhält. Wäre die Aufl. von den Eheleuten B. u. den ſchuld demBell. zugeſtanden. Dieſe Darlegungen folgen

Bell , nicht bei gleichzeitiger Anweſenheit vor dem der ſtändigen Rechtſpr. des Sen. bezügl. der ſog. Bordells

Notar erklärt worden , ſo wäre ſie nichtig. Dann wäre hypothet (JurW . 1911, 317 Nr. 2 ; 1912, 853 Nr. 4 ;

auch durch die Auſlaſſung u. die Eintragung ins OrB. Warneyer 1912 Nr. 243) . Gatte fonach die Hyp . als

der ſchuldrechtl. Uebergabevertrag nicht gemäß § 313 Grundſchuld des Befl. zu gelten, ſo war das GrB.

Sa 2 BOB. gültig geworden, wenn er der geſeßl. unrichtig, ſoweit es den Kl. als Hypol. auswies.

vorgeſchriebenen Form entbehrte u. daher gemäß § 125 Dadurch , daß die Byp . auf Grund der vom Kl. dem

Sab 1 BOB. an ſich nichtig wäre. Er iſt auch nicht Bell. erteilten Löſchungsbewilligungen als Grundſchuld

gültig beurkundet worden . Er bedurfte gemäß § 313 auf den Bell . umgeſchrieben worden iſt, iſt inſoweit

S. 1 BOB. in Verb . mit Art. 141 EG. BOB. u . Art . 15 das OrB. mit der wirtl. Nechtslagein Uebereinſtimmung

Abſ. 2 bager. AG. GVG .v . 23. Febr . 1879 i . d. F. des gebracht worden. Mag auch in Höhe von 10 000 M

Ari 167 bager. AG. BOB. notariellen Beurkuns

In welcher Form habe , iſt

im BGB. nicht vorgeſchrieben . § 128 trifft darüber u. der Al. auf ſeine øyp. von 69000 M tatſächl. nicht

keine Beſtimmung, vielmehr nur darüber, daß es ge- 49 000 M, ſondern nur 39 000 M vom Betl. erhalten

nügt, wenn zunächſt der Antrag u. ſodann die An- haben , ſo iſt doch auf Grund der angebl. in Höhe

nahme des Antrags von einem Notar beurfundet wird . von 10 000 M irrtüml. erteilten Löſchungsbewilligung

Nur für Teſtamente vor einem Notar ſind im BGB. auch hinſichtl. dieſer 10 000 M nur der GrB Zuſtand

(88 2232 ff.) beſondere Beſt. gegeben. Mangels allgem . hergeſtellt worden, der der Hechtslage entſprach . Da

Vorſchriften des BOB. überdieForm der not.Beur- derKi . von vornherein auf die ýyp . kein Recht hatte,

tundung greift daher § 168 FGG. ein, wonach für die vielmehr der Bekl. der berechtigte Inhaber war, iſt troß

not . Beurkundung eines Rechtsgeſchäfts, unbeſchadet der irrtüml. Löſchungsbewilligung in Höhe der

der Vorſchr. des BOB. über die Errichtung von 10 000 M durch die ümſchreibung auf den Befl. weder

Teſtamenten u. Erbverträgen, die $$ 169–182 gelten. dem Kl. etwas entzogen worden, was rechtl. zu ſeinem

Nach § 177 FOG. aber muß das not. Prot. von den Vermögen gehörte, noch vom Bell. etwas erlangt

Bet. eigenhändig unterſchrieben werden. Hieran fann worden, was ihm rechtl. nicht zuſtand . Mit Recht

durch Landesgeſ. nichts geändert werden. Nach $ 200 hat daher der BR. den Anſpruch des Kl. für unbe

FOG. fönnen im Rahmen dieſes Gef. nur zu deſſen gründet erklärt, daß der Betl. an ihn die Grundſchuld

Ergänzung u. Uusführung Vorſchr. durch Landesgeſ. in Höhe der 10 000 M abtrete. Der Al. würde dadurch

erlaſſen werden u. iſt ein Verſtoß dagegen ohne Ein- ein ÞypRecht an dem OrSt. erlangen, worauf er

fluß auf die Gültigkeit. Auch in leßterer Hinſicht alſo zufolge Nichtigkeit der Staufpreisforderung teinen An

iſt die Erlaſſung von Vorſchr., die den Beſt. des FGO. ſpruch hatte. (Urt. d . V. 38.0.2.Oft.1920, V 173/20) .

hinſichtl. der Errichtung not. Urkunden widerſprechen,

durch Landesgeſ, nicht zuläſſig. Dem entſpricht es, VIII.

daß im Art. 24 bayer. Not . beſtimmt iſt, daß für die

Form not. Urkunden zunächſt die RG. u . erſt, ſoweit Das Ublöſungsrecht des nachftehenden øypGläubiger8

nicht RG. oder beſ. landesgeſeßl. Vorſchr. maß- wird nicht daduro ausgeldlofen, daß er das Grundſtüd

gebend ſeien, die Beſt. der Art. 25—47 Noto. gelten . verwaltet, ebenſowenig ſein Recht zum Zugriff auf Miet:

Demnach gilt hinſichtl. des Erforderniſſes der eigenh. zinjen. Er verſtößt uidt ohne weiteres gegen die guten

Unterzeichnung des Prot. durch die Bet. bei Beurkuns Sitten, wenner ýypothetzialen vorſtehender Gläubiger

dung eines Rechtsgeſchäfts § 177 FOG., nicht aber durch die Poſt zahit, ohne ſich dabei als Abſender zu

Art. 26 Noto ., der allerdings nur eine Ordnungs- ucunen. Das „Verlangen“ des vorgehenden Gläubigers

vorſor. dahin gibt, daß das Prot. von den Bet . eigen : nach Befriedigung ano dem Grundſtüď tann aud in

händig unterſchrieben werden ſolle. Dort aber iſt die allgemeinen Vereinbarungen über die Folgen unpünkt

eigenh. Unterzeichnung durch die Bet. als zwingendes licher Zindzahlung gefunden werden. Aus den Grün

Erfordernis geſeßt. Es liegt daher keine gültige not. den : Der Bell. hat hinſichtl. des OrSt. eine zwiefache

Beurfundung vor,wenn auch nur ein Beteiligter das not. Rechtsſtellung gehabt, die eines tatſächl. Verwalters u.

Prot. nicht unterſchrieben hat. Demgemäß wäre der ſodann die eines Gläubigers einer auf dem OrSt. an

ſchuldrechtl. Uebergabevertrag mangels einer gültigen 3. Stelle eingetragenen Bypothet. Wenn er ſich für

not. Beurkundung gemäß § 313 S. 1, § 125 BOB. nichtig, ſeine HypForderung einen vollſtrecb. Schuldtitel vers

wenn der Mangel der Form nicht durch eine im vorbes ſchaffte, daraufhin Mietzinsforderungen des Eigens

zeichneten Sinne wirkſame Aufl. u. die daraufhin erfolgte tümers für ſich pfänden u. überweiſen ließ u. dann

Einiragung ins OrB .geheilt wäre . (Urt. d . V. ZS . v . die gepfändeten Mietzinſen zur Deđung ſeines Hyp.

15. Mai 1920, V 62/20 ). Kapitals einzog , ſo übte er nur ein ihm als Hyp.-Gl.

zuſtehendes Recht aus. Denn das GrSt. war von

VII.
anderen Bypol nicht beſchlagnahmt worden (8 1124

BOB.) u . der Nießbraucher & . erhob feinen Widers

Bordellhypothet. Wird eine gup. auf Grund einer ſpruch. Desgleichen durfte er unter den Vorausſeßungen

irrtüml. ericilten u . angefuchtenen Löchungébewilligung der &$ 268, 1150BOB.alsøypol. die Zinsforderungen

in eine Eigentümergrundſchuld umgejarieben, jo beſteht der Gl . der 1. Hyp . durch Befriedigung der Gl . aus

tein uuſpruch auf Hüdabiretung, falls das GrB. nach eigenen Mitteln ablöſen. Der Al. hätte als Gl. der

der Umjdreibung mit der wirtl . Nechtslage übereinſtimmt. 2. Byp. feinerſeits Maßnahmen zur Erlangung der

Aus den Gründen : Der BR, legt dar, der Kl . Befriedigung aus den Mietzinſen, insbef. durch deren

habe das GrSt. , in dem er ein Bordell betrieben habe, Pjandung, ergreifen ſowie die Zinsforderungen ablöſen

an den Bell . zur Fortführung des Bordellbetriebes für können . Da er dies unterlaſſen hat, muß er es von

einen übermäßigen Preis verkauft . Der Vertrag ſei dem Geſichtspunkt der Rechisſtellung des Bell. als

nach § 138 Ab . 1 BOB. wegen Verſtoßes gegen die Hypol. gelten laſſen, daß ihm der Bell . durch die

guten Sitten nichtig. Jnfolgedeſſen ſei die Reſtforderung Þjändung die Mietzinſen alsBefriedigungsmittel für

des Al., für die Hypothet beſiellt worden ſei, nicht ſeine Hypothek entzog u. daß der Befl. mit den durch

entſtanden. Da andererſeits die Einigung über die die Ablöſung gemäß § 268 Abſ. 3, § 1150 BOB. auf

Beſt. des BypRechts als ſolche nicht gegen die guten ihn übergehenden Zinſen der 1. Hyp. den Vorrang vor

Sitten verſioßen habe, ſo ſei zwar die Hyp . wirtjam ſeiner 2. øyp . erlangte. Hieran wird nichis dadurch

beſtellt, ſie habe aber infolge der Nichtigkeit der ge- geändert, daß der Bekl. zugleich die Verwaltung des

ſicherten Forderung gem . &$ 1163 Abſ. 1,1177 Abſ.1 OrSt. führte . Eine vertragl . Berpflichtung zur ords

1
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Einnahmen aus dem GrSt., insbeſondere alſo die teit des Anſpruchs von dem Gl. ausgedrüđt ſein müſſe,

eingegangenen Mietzinſen, zur Dedung der öffentl. um das Ablöſungsrecht zu begründen. In der 2. Stomm .

Laſten , der Koſten der Erhaltung des OrSt. in ords wurde ein Antrag abgelehnt, das Ablöſungsrecht, da

nungsmäßigem Beſtand u . der Zinſen der 1. Hyp.zu es erhebl. in das Recht des Gl. eingreife, von der

verwenden waren, hat der Bell. dem Kl. gegenüber gerichtl. Geltendmachung des HypAnſpruchs abhängig

nicht übernommen. Fehlte es aber an einer ſolchen , zu machen . Denn ſobald der Ol. mit dem Berlangen

ſo brauchte derUmſtand, daß der Bekl . die Berwaltung der Befriedigung aus dem GrSt. hervortrete, ſei die

des Grundſtücs mit Einwilligung des Eigentümers Gefahr der ZwBerſt. hinreichend nahe gerüdt, ſo daß

u . des Nießbrauchers G. oder doch ohne deren Widers ein berechtigtes Intereſſe der Realberechtigten aner

ſpruch tatſächl. führte, dem Bell. nach der allgem . kannt werden müſſe, den Eintritt dieſer Gefahr zu

Änſdauung rechtlich denkender Menſchen keinen Anlaß verhindern (Prot. III, 578 ). Wenn nun eine HypBant,

zu bieten, ſeine Intereſſen gegenüber denen des Ki. die auf püntil . Zinszahlung angewieſen iſt , ſich als

zurüđzuſtellen u . feinen Gebrauch von dem ihm an fich Hypol. Po ſtrenge Zahlungsbedingungen ausbedingt,

juſtehenden Rechte zu machen , die Mietzinſen zu pfänden insbeſ. fich das Recht gewähren läßt, ſofort die Zwangs

u. die fälligen Zinsforderungen der Ol. der 1. Byp . vollſtr. zu betreiben , wenn die Zinſen nicht binnen

abzulöſen. Es kann daher kein Verſtoß gegen die 14 Tagen nach Fälligkeit gezahlt würden, ſo mag hierin

guten Sitten in dem Verhalten des Bell. gefunden der Ausdruď des Willens ein für allemal gefunden

werden, insbeſ. nicht darin , daß er während der Vers werden können , daß, wenn Zinſen in der gen. Seit

waltung des OrSt. die Mietzinſen zur Befriedigung nicht gezahlt würden, ſofort Befriedigung aus dem

wegen ſeiner Hyp. hat pfänden laſſen u ,die genannten GrSt. durch Zwangsvollſtr. werde verfolgt werden .

$ yp Zinſen abgelöſt hat. Auch daß der Bell. bei Schon danach mag angenommen werden können, daß

der Ueberſendung der Beträge der dem KI. aufGrund das Verlangen der Befriedigung wegen der Zinſen

ſeiner 2. Hyp. zuſtehenden Zinſen den Namen des aus dem GrSt. hervorgetreten iſt. Hier hat aber auch

Abſenders auf den Boſtabſchnitten nicht angegeben hat, die BypBant dem Bell. unſtreitig jedesmal über die

erfüllt den Latbeſtand des § 826 BGB. nicht. Der Zahlung der Zinſen eine Quittung in der Form erteilt,

Al. wußte , daß weder der in Vermögensverfall daß der Bell., der nach ſeiner Angabe ein Jntereſſe

geratene Eigentümer noch der Nießbraucher G. das an dem OrSt. habe, die rüđſtändigen Zinſen gemäß

GrSt . verwaltete, ſondern der Bell. Daher konnte der S $ 268, 1150 BOB. an fie gezahlt habe, daß daher die

Kl . faum in Zweifel darüber ſein, daß die Zahlungen Zinsforderung in Höhe des berichtigten Betrages auf

tatſächlich durch den Bell. erfolgten , für Rechnung ſei ihn traft Geſetzes übergegangen ſei , daß fie aber eine

es des Eigentümers oder des Nießbrauchers. Es liegt Gewähr für den Uebergang nicht übernehme. Damit

namentl . fern , daß beim Bell. die Meinung auflommen hat die BypBank einesteils anerkannt, daß durch die

konnte, er fönne den Kl. über die Perſon des Zahlenden úblöſung in ihre Gläubigerrechte nicht eingegriffen

dadurch irreführen, daß er den Namen des Abſenders werde, u. andernteils beſtätigt, daß gemäß den Sah

auf den Boſtabſchnitten nicht nenne. Sodann iſt nicht lungsbedingungen ihr Verlangen auf Befriedigung

erſichtl., daß der Al. eine günſtigere Rechtsſtellung wegen der rüđſtändigen Zinſen aus dem GrSt. für

erlangt hätte, wenn der Bekl. fich als den Abſender den Fall der Nichtzahlung binnen 14 Tagen nach

auf den Poſtabſchnitten genannt hätte. Auch dann Fälligkeit von vornherein gerichtet geweſen u . noch

häite der Kl . nicht verhindern können , daß der Bell. gerichtet ſei . Danach war das Verlangen Ser Gl . nao

die Zinsanſprüche der 1. Hypol. ablöſte, u . wäre Befriedigung aus dem OrSt. für die Ablöſung der

der Befl. berechtigt geweſen, die gepfändeten Miet- Zinſen gegeben. (Urt. d . V. ZS. v . 5. Juni 1920, V

zinſen zur Deckung ſeiner Gypothet einzuziehen u. die 601/1920)

Ablöſung der gen. Zinſen aus eigenen Mitteln zu

bewirken . Denn er war den kl. gegenüber nicht durch
IX .

Vertrag verpflichtet, das OrSt. ſo zu verwalten, daß

er aus den eingehenden Mietzinſen die Zinſen der Widerruf eincs von einem Bertreter ohne Vers

1. þyp. bezahlte. Dadurch aber, daß der Bell. dieſe tretungồmachtabgeſchloſſenen Vertrages. Anzuwendendes

Nechte für ſeine Intereſſen ausübte, machte er ſich Hecht. Der Al. wurde 1912 von der imBeſitz des

nicht nach § 826 BOB. oder ſonſtwie dem Kl. gegens Römerbrunnens befindl. Firma D, in 6 - Sch . (Obers

über ſchadenserſaßpflichtig , wenn auch zufolge der heſſen ) als Reiſender mit Gehalt u . Speſen angeſtellt.

Ablöſung die Zinsanſprüche der 1. øypôr. gemäß Er verblieb in dieſer Stellung, als die 1913 mit dem

SS 268 Abſ.3 S. 1, 1150 BOB. kraft Geſ. auf ihn Sip in Antwerpen gegründete bell. AG. Rechtsnach.

übergingen u. er daher mit ihnen den Vorrang vor folgerin der Firma wurde. Die Bell. errichtete eine

der 2. Hyp . des Kl . erlangte. Zweigniederlaſſung am Brunnenorte, die feit Striegs

In Frage kommt weiter, ob ſämtl. Vorausſeßungen ausbruch von dem Direktor A. geleitet wurde. In der

der $8 268, 1150 BOB. für die Ablöſung gegeben Folge entſtand Streit über die Höhe der Speſen des

geweſen ſind. Der Kl . hat geltend gemacht, es habe Al., die dieſer in der vorhergehenden Seit im tägl.

nicht das Erfordernis des 1150 vorgelegen, daß der Betrag von15 M ohne Rüdſicht auf die tatſächl. Aus.

Hypol. „ Befriedigung aus dem GrSt. verlange“. Jedoch übung der Reiſetätigkeit, alſo monatl. mit 450 M

hatdie Gl. der 1. øyp., eineHypBant, als Bedingungen erhalten hatte. In einem zwiſchen dem Al. u . A. im

für die Hyp. geſeßt, daß dieZinſen , falls ſie nicht Dkt.1915geſchloſſenen Vergleiche“ wurde der monatl.

innerh . 14 Tagen nach dein Verfalltage gezahlt wür- Speſenbetrag auf 300 M feſtgeſetzt. Der Kl . widerrief

den, ſich auf 50% erhöhten , u . daß die ol., wenn die den Vergleich u. verlangte die Bezahlung des Speſens

Zinſen länger als einen Monat rüdſtändig blieben, mehrertrags von 150 M für die Zeit bis zum Ver

die Rüczahlung der øyp . ohne Kündigung fordern tragsende. Das BG. nahm an, daß st. für ſich allein

dürfe ; ferner hat ſich der Eigentümer wegen aller feine Vertretungsmacht zum Vergleich gehabt habe, u.

fälligen Stapitalbeträge u . wegen aller Singbeträge, daß der Widerruf des Kl. dann wirkſam ſei, wenn

mit denen er länger als 14 Tage im Rüdſtande ges dieſer den Mangel der Vertretungsmacht des St. nicht

blieben ſei , der ſofort . Zwangsvollſtr. unterworfen . gefannt habe. Die Entſcheidung wurde von einem

Daraus folgert der BerH. , daß von der Bypol. ein Eide des Kl . über dieſe Nichtfenntnis abhängig gemacht.

für allemal im Voraus das Verlangen auf Befriedigung Die Rev. der Bell. wurde zurücgewieſen .

aus dem GrSt. geſtellt ſei für den Fad, daß Zinſen Gründe: Die angef. Entſch . unterliegt keinem

oder Kapital zur Verfallzeit nicht gezahlt würden. rechtl . Bedenken , wenn man auf den Sachverhalt das

Aus § 1150 BOB . iſt nicht zu entnehmen, daß das deutſche Mecht anwendet. Dies gilt insbeſ. von den

n .
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Darlegungen , die das BG. über den Umfang der Ber: Bell. Ehebruch getrieben hatte. Es hebt hervor, daß

tretungsmacht des Direktors St., ſowie über die An- ein 3rrtum der Zeugin über die Bedeutung der Zeug

wendung der $8 177—179 BOB. gegeben hat. Die nisverweigerung ausgeſchloſſen ſet, u. ſieht deshalb

Ned. rügt aber, daß das Rechtsverhältnis der Parteien, den Ehebruch des Betl. mit der 8. durch deren Zeug

nicht dem deutſchen ſondern dem belgiſchen Rechte nisverweigerung als erwieſen an . Seine Erwägung

unterworfen ſei. Sie meint, daß ſowohl darüber, ob iſt danach die geweſen , daß die 5. ihr Zeugnis wegen

die Bekl. bei dem Vergleiche wirkſam vertreten geweſen eines von ihr mit dem Bell . begangenen Ehebruchs

ſet, als darüber, ob der Al. ein Widerrufsrecht gehabt verweigert habe, da ſie nur unter dieſer Vorausſeßung

habe, das belgiſche Recht entſcheide. Der Mev . iſt zwar zur Berweigerung berechtigt geweſen ſei . Es iſt

darin beizutreten , daß über die Frage, ob ein Stell- möglich,daß dasBO ., wenn es die Beſt. in § 384

vertreter Vollmacht, ein geſeßl. Vertreter Vertretungs. Nr. 2 ÖPO. nicht verkannt hätte, die Berweigerung

macht habe u. fraft dieſer Dachtbefugnis den Bertretenen des Zeugniſſes anders gewürdigthätte. Dies könnte

verpflichte, denen Perſonalſtatut entſcheide (v. Bar, vielleicht um deswillen bezweifelt werden, weil das

Intern . PrivR . II S. 65 ff .; Sitelmann ebenda II BG. annimmt, daß die Seugin die Rechtsbelehrung

Š. 206 ff.). Allein hier tommt nicht ſowohl eine Verpfl. in dem Sinne verſtanden habe, in dem ſie erteilt war,

der Bell., ſondern eine ſolche des Kl . in Betracht. Durch u . den von dem Befl, angebotenen Beweis für das

die als Bergleich bezeichnete Vereinbarung iſt der Gegenteil abgelehnt hat. Auch lekteres wird von der

vorher beſtehende monatl. Speſenanſpruch des Kl. von Mev. bekämpft, aber ohne Grund. War das Gericht

450 M auf 300M herabgeſeßt worden . Die Vereins überzeugt, daß die Zeugin die Belehrung in dem anges

barung hat alſo die Mechte des Kl . beſchränkt. Die gebenen Sinne verſtanden hatte, ſo konnte es ihre Ver .

Fragedes Prozeſſes iſt nur die, ob dieſe Beſchränkung nehmung über das Gegenteil u. der andern Zeugen

der Rechte des Al.wirkſam begründet wurde, insb.ob der darüber , daß ſie ihnen das Gegenteil geſagt habe, ohne

Kl. ſeine Erklärung nachträgl. bis zur Genehmigung Gefeßesverleßung ablehnen . Aber auch in dieſem Bunft

der Bell. widerrufen durfte. Die Wirkſamkeit einer kann das BG. von ſeinem Rechtsirrtum über die Vor

ſolchen Erklärung des Kl. beſtimmt ſich jedoch nach ausfeßungen des Berweigerungsrechtes beeinflußt wors

feinem Perſonalſtatut. Diejem tommt ausſchlaggebende den ſein, u. deshalb iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß

Bedeutung für den Beſtand ſeiner Verpfl. ju. Ein ſeine Entſcheidung daraufberuht. (ürt. d . IV. ZŠ.

anderer Wide der Parteien iſt nicht feſtgeſtellt, auch v. 8. Juli 1920, IV 527/19) .

nicht erſichtl. Die Vereinbarung iſtin einem in Deutſch

land geführten Briefwechſel getroffen worden u . ſollte XI.

der Beſeitigung eines in Deutſchland anhängigen

Prozeſſes dienen. Dort ſollte auch Direktor K. als
Friſt für die Reviſionsbegründung, wenn die Re:

Better der Sweigniederlaſſung der Befl. in 6.-S.
vifionefriſt infolge Wiedereinſetung i.d.D.St. verlängert

gemäß feiner Bertretungsmacht in Tätigkeit treten
wurde. Aus den Gründen : Einer beſonderen

(vgl. ROZ. 78 S. 55) . (urt. des III. 35. v. 15. Juni
Wiedereinſeßung gegen die Verſäumung der Hep Bes

1920, III 441/19) . gründungfriſt bedurfte es nicht,denn die Begründungs

friſt beginnt nicht vor Ablauf der infolge derWE.

jedenfalls his zur rechtzeitigen Nachholung der Mev.
X. Einlegung verlängerten Mev Friſt zu laufen (.a. Stein,

Wie iſt die Belehrung über das Zeuguisverweige
SPO. § 554 II 2 ). Dann aber iſt die Friſt gewahrt.

rungsregt nach $ 384 Nr. 2 3PO . zufañen ? Folgen
Denn nachdem die Mev. innerh . zwei Wochen nach

falder Belehrung für die Würdigung der Verweigerung
Hebung des Hinderniſſes am 28. Mai 1920 eingelegt

worden iſt, iſt die HevBegründung am
im Urteil. Áus den Gründen : Die Th . . ſollte

Juni 1920,

darüber als Zeugin vernommen werden, ob der Bell .
alſo vor Ablauf eines Monats nach der Einlegung,

Ehebruch mit ihr begangen habe. Bei ihrer Vernehmung
beim NevOer. eingegangen. An der Rechtslage wird

durch den beauftr. Richter wurde ſie auf § 384 Nr.2
auch dadurch nichts geändert, daß hier die ordentl.

SPD. hingewieſen u. erflärte zunächſt, daß ſie keinen
Rev Begründungsfriſt noch bis zum 1. Juni 1920 lief

Geſchlechtsverkehr mit dem Befl. gehabt habe. Sodann
u. deshalb der dem RevAl. zugeordnete Unw . die Mev .

wurde ihr die Bedeutungdes 8 384 Nr. 2ZPO. wieders
bis dahin begründen oder,wenn ihm das nicht mögl.

holt auseinandergejest, insbefonderewurde, fie darauffonnte. Denn die MevBegründungsfriſt verſchiebt fich,
war, die Berlängerung der Begründungsfriſt nachſuchen

hingewieſen, daß auf Frage, ob mit

Bell. Ehebruch getrieben habe, die Antwort verweigern
wenn bei verſpäteter NevEinlegung die Wiedereinſeßung

dürfe, wenn dieBeantwortung ihr zur Unehre gereichen
i. d. v . St. erfolgt. Das gilt allgemeinu . nicht bloß

oder die Gefahr ſtrafrechtl. Verfolgung zuziehen würde.
für die Fälle, wo 3. 8. der verſpäteten RevEinlegung

auch die ordentl. Begründungsfriſt ſchon abgelaufen
Hierauf erflärte ſie, daß ſie die Antwort verweigere.

Zutreffend weiſt die Rev. darauf hin , daß dieſe Be
iſt. (Urt. d . V. 88. d . 6. Dkt. 1920, V 218/20 ).

lehrung unrichtig war. Wie in den Fällen des 8 384
XII.

8PO. die Fragen zu beantworten ſind, iſt ohne Bes

lang. Der Zeuge fann die Beantwortung ſelbſt dann Geltendmachung der zur Konturómaſſe angemeldeten

ablehnen , wenn auch nur ihre Bejahung die im Geſ. u . beftrittenen Forderung durch den Rechtenachfolger des

erwähnten Folgen haben würde, während er ſie vers urſprünglichen Gläubigere. flageänderung, wenn ſich

neinen könnte, u. umgefehrt. Eine Belehrung über das der Hl. aufden erſt im Laufe desHechtsſtreits erfolgten

Verweigerungsrecht iſt in § 384 ZPO. nicht vorges Gintrag der Abtretung in die konturstabelle beruft

igrieben. Erfolgt ſie aber, ſo darf ſie nicht unrichiig (5 146 RD.). Infolge von mehreren Mechtsgeſchäften

ſein. Der in der unrichtigen Belehrung liegende Vers behauptete S. gegen W. einen Bereicherungsanſpruch

fahrensmangel wird von der Rev. nicht gerügt ; be- zu haben u. hat dieſe Forderung zum Nachlaſtonkurs

gründet iſt aber die Rüge, daß auch das Bo, beim W. angemeldet ; ſie iſt vom Konkursverwalter im

ürt. von derſelben irrtüml . Auffaſſung wie der beauftr . Prüfungstermine beſtritten worden. S. hat ſpäter die

Nichter ausgegangen u . deshalb aus der Zeugnisver- Anſprüche gegen W. an den Kl. abgetreten . Dezterer

weigerung einen unzutreffenden Schluß gezogen habe. hat im Juli 1918 gegen den Konfursverwalter Klage

Denn die Uusf. des BG. laſjen erkennen , daß es die von erhoben mit dem Antrag feſtzuſtellen , daß ihm gegen

ihm in den Gründen inhaltl . wiedergegebene Belehrung den Nachlaß des W. ein Anſpruch von 20 000 M zuſtehe.

der Zeugin durch den beauftr. Richter für zutreffend hält, Der Kontursverwalter hat eingewendet, daß der Kl.

alſo ſelbſt annimmt, daß die Zeugin zur Verweigerung nicht zur Geltendmachung berechtigt ſei, da er nicht

ihres Zeugniſſes nur berechtigt war, wenn ſie mit dem der anmeldende øl. ſei. Das BG. hat hierwegen die
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Alage am 17. Febr. 1919 abgewieſen. Am 26. gr. Mts . weitere Urt. (abgedr. Gruchot 42, 1128 ; JurW. 98,

iſt auf Untrag desKl. die Abtretung der Forderung 41710) enthält allerdings eine Bemerkung, die den vom

an ihn in der Konkurstabelle vermerkt worden . Am Al. eingenommenen Standpunkt zu vertreten ſcheint;

31. März 1919 hat der AI . Berufung eingelegt ; er es wird geſagt : da es ſich bei dieſem Erfordernis des

hat ſich auf den ' inzwiſchen erfolgten Eintrag in der 8 134 ( ießigen § 146) KO. näml. der Anmeldung

Tabelle berufen . Das DIG. hat die Berufung zurüds zur Tabelle nur um eine Vorausſeßung der Klage

gewieſen. Die Rev. blieb erfolglos . u. nicht um einen Teil des Klagefundaments handle,

Gründe : Die Entſch. des BG. beruht auf der ſo genüge es, daß die Vorausſepung 2. 3. des Urt.

Erwägung, daß der kl. die Feſtſtellungder ſtreitigen vorliege. Aber der damalige Fall lag weſentl. anders

Forderung nicht betreiben könne, weil nicht er, ſondern als der jeßige. Damals war die Höhe des zum Sons

Š. derjenige ſei, der die Forderung zum Konkurs turs angemeldeten Anſpruchs urſprüngl. aus dem

angemeldet habe (§ 146 Abſ. 1, 4 RÕ .), und hieran Kurſe von Wertpapieren irrtüml.weiſe zu niedrig

auch durch ſeine Berufung auf den nachträgl. Bermert berechnet u. ſpäter, im Laufe der 1. Inſtanz, der

der Abtretung in der Tabelle nichts geändert werde ; richtig berechnete höhere Betrag geltend gemacht

darin ſei eine, infolge des Widerſpruchs des Bell. in worden ; die Inſtanzen hatten das als eine nach

2. Inſt. unzuläſſige Klageänderung zu erbliden. Daß § 268 * BPO. ſtatthafte Alageerweiterung zugelaſſen,

zum Grunde des Anſpruchs i . S. v. $ 8 253, 268 ZPO. das Ro. aber wegen der entgegenſtehenden Vorſchrift

auch das ſubjektive Gläubigerrecht, die Perſon des Be. des § 134 AD . mißbilligt; die Sache war an das

rechtigten, gehört, iſt unſtreitig. Für $ 146 Abſ. 4 AD. BG. zurücverwieſen worden. Inzwiſchen hatte die

Gleiche; . zu wird KI.geſagt,daßdurchdie Prüfung der angemeldeten nog mens den erhöhten Betrag zur Labelle angemeldet u.
For- deſſen Feſtſtellung erlangt. Als die Sache neuerl.

derung der Rechtsſtreit und die Parteien feſtgeſtellt ans RG. gelangte, erhobder bell. Konkursverwalter

u . der Weg für eine proceſſuale Entſcheidung eröffnet teinen ſachl. Einwand mehr, ſondern nur die Einrede

ſet . Abweichungen in der Feſtſtellungsklage gegenüber der rechtsträftig entſchiedenen Sache im Hinblid auf

der Anmeldung im Konkurs ſind zwar nicht unbedingt die erwähnte Feſtſtellung zur Konkurstabelle. Nun

ausgeſchloſſen , aber ſie ſind nur in folchem Umfange mehr erging die oben bez. Entſch. des RG. u. mit

zuläſſig, wie ſie auch im anhängigen Rechtsſtreit zus dem angeführten Saße findet ſich dieſes nicht mit

läſſig wären (§ 72 AD., JurW . 1911 S. 226 " ). Die einem Einwande des Bell . ſondern mit ſeiner eigenen

Erhebung der Feſtſtellungsklage durch den Rechtsnach früheren Entſch. in der Sache ab. Sachl. zugelaſſen

folger des Anmeldenden ſtand daher im Widerſpruch wurde danach mit jenem Urt . feineswegs die nachträgl.

mit § 146 Abſ. 4 HO. Das beſtreitet die Mev. auch Aenderung eines zum Slagegrunde gehörigen Punktes

nicht; ſie meint aber, durch die nachtr. Anmeldung der ſondern eine unter § 262 ? ZPO . fađende Erweiterung

Abtretung u. ihre Vormerkung in der Konkurstabelle des Klageanſpruchs ohne Aenderung des Klagegrundes,

ſei der Mangel' beſeitigt worden ; die Ber. des Kl. auf u . in dieſem Sinne iſt es zu verſtehen, wenn geſagt

die Abtretung enthalte feine Klageänderung, weil die wird, daß die Anmeldung näml. des erhöhten Bes

Tatſache der Abtretung ſchon in der Klageſchrift gela trags zur Tabelle nicht einen Teil des Klages

tend gemacht ſei . Dem kann jedoch nicht beigeſtimmt grundes, ſondern eine Prozeßvorausſeßung bilde. Die

werden. Nach ſtändiger Rechtſpr. bedeutet es eine Schlußfolgerung der Rev., daß damit die Anmeldung

Klageänderung, wenn die näml. Perſon im Laufe des zur Dabeđe ganz allgem . u . ohne Unterſcheidung der

Rechtsſtreits ihre Aktivlegitimation auf andere als die einzelnen anzumeldenden Punkte als nachholbare

urſprüngl. behaupteten Tatſachen ſtüßt. Das gilt auch, Prozeßvorausſeßung erklärt werden ſollte, iſt nicht

wenn die Tatſache, mit der die Attivlegitimation be- gerechtfertigt. (Urt. d . V. 85. 1. 10. Juni 1920,

gründet werden ſoll, ſchon in der urſprüngl. Klage V 32/20).

behauptet, damals aber nicht vorhanden war u . erſt

nachträgl. im Baufe des Rechtsſtreits eingetreten iſt.

So liegt die Sache hier. Allerdings war hier die

Abtretung ſchon vor der Klagerhebung erfolgt und
B. Strafſache n.

materiellrechtl. wirkſam geworden . Aber für die Er I.

hebung der Klage gemäß § 146 KO . genügt die

materiellrechtl. Wirkſamkeit nicht. Der Anſpruch, der Unterbrechung dee urſächlichen Zuſammenhange.

mit einer ſolchen Klage verfolgt wird, zielt nicht auf Aus den Gründen : Die Straft. geht davon aus,

die Geltendmachung einer Forderung im gewöhnl. daß der Angell. bei Aufſtellung des Gerüſtes, deſſen

Sinne ab, ſondern auf ihre Feſtſtellung gegenüber Einſturz den Tod des Arbeiters Sch. herbeiführte,

den Konkursbeteiligten ; Borausſegung für die Sus grob fahrläſſig gehandelt habe. Sie nimmt weiter

läſſigkeit dieſer Klage iſt aber nicht bloß das gnnes an , daß ohne die Fahrläſſigkeit des Angefl . der Cod

haben der Forderung, ſondern ihre vorgängige Ans nicht eingetreten wäre, führt ihn aber froßdem nicht

meldung zum Konkurs. Erfolgt leştere erſt im Laufe darauf zurüđ, weil ſie meint, der urſächl. Zuſammenh .

des Rechtsſtreits, ſo erlangt der Al. erſt nunmehr den zwiſchen der Fahrläſſigkeit des Angell. und dem Un

von ihm geltend gemachten Anſpruch u . muß ſich in glüď ſeidadurch unterbrochen worden, daß der Angell.

gleicher Weiſe, wie in den Fällen JW . 98 Š. 502, den Årbeitern das Weiterbeladen des Gerüſtes vers

ROZ. 90/433, den Einwand der Klageänderung ents boten, die Arbeiter dem aber keine Folge gegeben

gegenhalten laſſen . hätten. Hätten die Arbeiter das Verbot befolgt, ſo

Die Rev. glaubt ich für die Wirkſamkeit der nach wäre das Gerüſt nicht zuſammengeſtürzt. Eine Unter

trägl. Anmeldung auf zwei Urt. des RG. berufen zu brechung des urſächl. Zuſammenh. wird in Fällen

können. Das erſte (abgedr. 12. 1911/863) betont zu- angenommen, in denen ein an ſich zur Herbeiführung

nächſt, daß nur der anmeldende Ol. zur Prozeßführung eines beſtimmten Erfolges geeigneter Umſtand nicht

berechtigt ſei , u . fügt die Einſchränkung bei : ſofern als urſächl . für dieſen Erfolg erſcheint, weil ein anderes

nicht die übtretung in der Tabelle vermerkt wird. Ereignis eintrat, das den Erfolg herbeigeführt hat .

Ueber den Zeitpunkt eines ſolchen Vermerks ſpricht es 3ſt dieſes Ereignis eine menjdl. Handlung, ſo gilt

ſich nicht aus ; der Satz iſt wohl ſo gemeint: wenn der urſächl. Zuſammenh. nur dann als unterbrochen,

der Vermert ſchon vor der Klageſtellung erfolgte oder wenn die Handlung eine vorſäßl., auf den gleichen

ein ſpäter erwirkter Vermerk in einer nach § 264 ZPO. Erfolg gerichtete Tat iſt. Die Nichtbefolgung der

zuläſſigen Weiſe geltend gemacht wird . Dafür, daß Weiſung, das Gerüſt nicht weiter zu beladen , wäre in

die Geltendmachung entgegen § 527 SPO. noch in dieſer Richtung alſo nur dann von Bedeutung, wenn

2. Juſt . erfolgen dürfte , iſt nichts zu entnehmen . Das die Arbeiter fie mit dem Vorſaß unbeachtet gelaſſen

n .

5046



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1920. Nr. 23 u. 24 . 333

D.

5051

II .

•

- n .

hätten, auf dieſe Weiſe den Tod eines Menſchen herbei
IV .

zuführen. (Urt. d . I. Strs. D. 29. Apr. 1920, I D

135/20).
Uufidabringen des Vorteile wegen ( § 259 StGB.).

Aus den Gründen : Die Straft. hat feſtgeſtellt, daß

ſich der Angell . Sch . ArAnl. im Nennw. v. 198 100 M

von dem Mitangell. B. hat aushändigen laſſen als

Sicherheit für einen „ Borſchuß“ von 13000 M ," den er

Sum Begriff der Bollendung des Diebſtahls. Bei. einige Zeitvorherdem B.mit anderen KrUnlſtüđen ,

ſeiteldañen u . fpätere Aueignung. Aus den Grüns die ſich nachher als geſtohlen herausgeſtellt hatten ,

den : D. Al. u . A. haben die Zuchballen aus dem gewährt hatte, u . daß er bei Empfang der 198 100 M

gewaltſam erbrochenen Keller entwendet u . „ unten im ArAnl. den Umſtänden nach annehmen mußte, daß

Bauſe zurechtgelegt“, undzwar im Erdgeſchoß. Später dieſe mit einer ſtrafb. Bandi. erlangt waren . Die

holten Al. u . die BeſchwF. fte auf einem Stoßkarren Verurteilung des Sch. wegen Vergehens nach § 259

ab, nachdem Kl. diefer mitgeteilt hatte, erhabe ſich STOB. läßt teine Geſekesverleßung erkennen . Das

die Stoffe geſichert“. Den Zugang zu demPlaße, wo Latbeſtandsmerkmal des Anſichbringens“ hat die

die Ballen bereitgelegt waren, verſchaffte ſich Kl . durch Straft. nicht darin gefunden , daß die Wertpapiere dem

Benußung eines Nachichlüſſels. Die Straff. nimmt an, Sch. „ gewiſſermaßen “ als Sicherheit hätten dienen

die Tätigkeit der Beſchw F. habe noch vor der Vod- ſollen ; das Ger. ſieht vielmehr als erwieſen an, daß

endung des Diebſtahls eingeſeft, ſei alſo nicht bloße B. dem Sch. die Papiere nicht nur in Depot gegeben

Begünſtigung, ſondern Beihilfe zum Diebſtahl. Die hat, ſondern auch, damit dieſer eine Sicherheit für den

Begr. erweďt Zweifel darüber, ob die Straft. den Borſchuß habe, u . daß Sch . Fie zu dieſem Zwede in

Nechtsbegriff der Wegnahme einer Sache aus fremdem Empfang genommenu. durch die ihm auf Grund der

Gewahrſam u. ihrer Aneignung richtig aufgefaßt hat. Bereinbarung mit B. zuſtehende Berfügungsgewalt

Wird die fremde Sache von ihrem Verwahrungsorte über die Papiere in der Tat nachträgl. eine Sichers

weggenommen und innerhalb des Gebäudes, wo ſie heit für ſeine durch die perſönl.Verhältniſſe des Schuld

ſich befindet,an einer anderen Stelle zu ſpäterer Wega ners B. gefährdete Forderung auf Rüdzahlung des

holung bereit gelegt, fo fann hierin ſchon der vollendete Borſchuſſes erlangt hat. Auf Grund dieſer Feſtſtellungen

Diebſtahl liegen. Aus den Gründen iſt nicht erſichtl., konnte das 16. das weitere Latbeſtandsmerkmal des

ob die Straft. dieſe Frage unterſucht hat ; e $ cheint Anſichbringens feines Borteils tegen ohne Mechts.

vielmehr, daß ſie von der Anſchauungausgegangen iſt, irrtum als erfüllt anſehen. Das No. hat in den

zur Vollendung des Diebſtahls habe die ſpätere Weg- Entſch ., auf welche die Ned . Bezug nehmen zu wollen

verbringung der Sachen aus dem Gebäude gehört. | ſcheint (GoltdArch. 46, 334 ; 54, 80) ausgeſprochen,

Von der Beurteilung dieſer Frage aber hing es ab, der Umſtand, daß jemand wiffentl. eine geſtohlene

ob ſich die BeſchwF. noch an der Ausführung des Sache für ein Darlehn von dem Diebe alsBjand ans

Diebſtahls ſelbſt beteiligt hat oder ob ihre Handlung genommen hat, genüge für ſich allein noch nicht um

nur als Begünſtigung (oder auch Behlerei) beurteilt anzunehmen, daß er mit ſeinem Tun einen Vorteil

werden tonnte (vgl. MoSt.12, 353). (Urt. d . I. Sts . erſtrebt habe. Dieſer Ausſpruch bezieht fich nur auf

0. 3. Juni 1920, I D 310/20 ). Fålle, in denen gleich bei Hingabe des Darlehns die

5052 Sache zum Pfand gegeben wird u. alſo der Darlehns.

geber nur eine dem Werte des hingegebenen Betrages
III.

entſprechende, durch das Brand geſicherte Forderung

Gewerbemäßige Schlerei. Aus den & ründen :
auf Müdjahlung erlangt hat. Daß es ſich anders

Gewerbsmäßige Behlerei iſt mögl., auch ohne daß ein
verhält u . die Erſtrebung u . Erlangung eines Vorteils

Gewerbebetrieb i. Š . der Gewo. vorliegt. Erfordert
angenommen werden kann, wenn für eine ungeſicherte

wird zum Tatbeſtand der Gewerbsmäßigkeit nicht
u. gefährdete Forderung nachträgl. durch den Empfang

mehr, als daß der Täter mit ſeinem Fandeln einen
der Pfandſache eine Sicherung erlangt worden iſt ,hat

Erwerbſucht u. dabei die Abſichthat dieſe Tätigteit forts hervorgehoben . (Urt. D.I. Strs. d. 22. Juli 1920,
das RG . in der Entſch. bei Goltd.54 ,80 ausdrüdl.

gefeßt, wenn auch nur bei günſtiger Gelegenheit, vors
I D 824/20 ).

zunehmen . In dieſem Sinnekann gewerbsmäßig auch

jemand handeln, der bei dem ſtrafb. Erwerbe in dem
V.

Gewerbebetriebe eines andern nur als Gehilfe tätig

wird, namentl. wenn dieſer andre der Ehegatte des Scherzhafte Betaftungen – and durch einen somosanch

Handelnden iſt. Fiernach iſt es rechtl. ohne Belang, fexuellen–find nicht ungüchtig. Aus den Grünt--
ob der Angell. Inhaber des Alteiſengeſchäftes iſt, ob den : Die Straff. erblidt die dem Angekl. zur Baſt
Mitinhaber oder nur gelegentl. Gehilfe in einem nur gelegten unzüchtigen Handlungen darin , daß er den

feiner Frau gehörenden Erwerbsgeſchäfte. Alles was Zeugen B. auf den naďten Hintern geklopft u. dem

die Mev. ausführt auf Grund der Behauptung, daß Zeugen Sch. den bloßen Hintern , getätſcheli“ hat. Nun

das Geſchäft der Frau gehöre, iſt alſo bedeutungslos. iſt aber in dem Berühren des entblößten Gefäßes nicht

Zwar hat anſcheinend auch die Straft,Gewicht darauf ohne weiteres eine das Scham- u . Sittlichkeitsgefühl

gelegt, daß der Angell. nicht nur Gehilfe in einem in geſchlechtlicher Beziehung verlegende Handlung zu

ſeiner Frau gehörenden Erwerbegeſchäft war, ſondern finden (JW . 15, 346). Das leuchtet ein, wenn es
Mitinhaber , u. ſie hat aus der Hauptverh. die Ueber- ſich um Shläge zum Zwede der Züchtigung handelt.

zeugung geſchöpft, daß ein gemeinſchaftl. Geſchäfts- Aber auch wenn die Berührung des nadten Hinters

betrieb vorliege u . daß der Angekl. für ſich eine daus teils derKnaben im Scherz“ erfolgte, ſind die Schläge
ernde Einnahmequelle geſucht habe. Gegen dieſe tat- in der Regel nicht geeignet, das Schams u . Sittlich

fächl. Feſtſtellung fann aber die Stev, nicht mit Erfolg keitsgefühl in geſchlechtlicher Beziehung zu verlegen .

anknüpfen u. die irrige Meinung der Straft. , daß zur Der Zeuge Sch.hat zwar erklärt, er ſei nach dem Vor

Annahme einer gewerbsmäßigen Fehlerei des Angell. gang nicht mehr zum Angell. gegangen , weil er „ fich

ein eigener Anteil an dem alteiſengeſchäft vorliegen deswegen geſchämt“ habe. Aber das deutet zunächſt

müſſe , war dem Angell. nicht zum Nachteil, da die nur darauf hin , daß ſein Schamgefühl im allgem .
Straft., wenn ſie richtigerweiſe dieſes Erfordernis verleßt worden ſei, nicht auch daß eine Verleßung des

verneint hätte, nur um ſo leichter zur Annahme einer Sittlichkeitsgefühls in geſchlechtl. Beg. erfolgt ſei.
Gewerbsmäßigkeit des hehleriſchen Handelns gekommen Nun meint die Straft. freil., die Verleßung des Scham .

wäre. (Urt. d . I. Strs. v . 14. Juni 1920, I Ď 355/20). u . Sittlichteitsgefühle in geſchlechtl. Bez. folge daraus,

n. daß der Ängell., der homoſexuell veranlagt fet, die

n.
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Bandlung in wollüſtiger Abſicht begangen habe. Allein beſonderen Sachlage geprüft werden. Sie kann aber

die wollüſtige Abſicht, in der eine an ſich nicht un. hier offen bleiben, da eine Preisſteigerung hier darin

güchtige Handlung vorgenommen wird, kann dieſe nicht zu finden geweſen wäre, daß st . die mit StrAnl.

zu einer ungüchtigen machen. Wie eine körperl . Züch: getauften Waren zu einem nach dem Nennbetrag des

tigung nicht deshalb zu einer unzüchtigen Handlung Einkaufspreiſes feſtzuſeßenden Verkaufspreis weiters

wird,weil der Süchtigende ſadiſtiſch veranlagt iſt u . zuveräußern gedachte, während ſonſt einem Käufer,

deshalb Wolluſtgefühle bei der Züchtigung empfindet, wenn er die Waren unmittelbar von der Beeresſtelle

ebenſowenig tann ein im Scherz erfolgtes Schlagen erwerben konnte, die Vergünſtigung geboten war,

auf den nađten þintern eines Knaben, ſolange es ſeinerſeits mit Arünl. zu zahlen, alſo die Waren

objektiv über einen bloßen Scherz nicht hinausgeht, erhebl. billiger zu erlangen.

ſich deshalb als eine ungüchtige Handlung darſtellen , 2. Gleichwohl kann nicht angenommen werden ,

weil der Täter homoſexuell veranlagt iſt. Wenndaher daß durch die Bandlung der Beſchwf. der Preis

die Straft. ſagt, es ſtehe feſt, daß die beiden Hands geſteigert worden ſei ; eine ſolche , wirtl. eingetretene

lungen objektiv das allgemeine Scham- u. Sittlich feitos Breisſteigerung aber iſt für die Strafbarkeit nach § 1

gefühl verlegten ; denn Berührungen der geſchilderten Nr. 4 der PrTrVD. nötig. Eine - eingetretene

Ärt verſtoßen gegen das geſchlechtl. Schamgefühl jedes Preisſteigerung kann allerdings ſchon darin erblidt

geſunden Menſchen “, ſo hätte es eines beſ. Nachweiſes werden, daß eine Ware nur zu einem gegenüber dem

des Merkmals der Unzüchtigkeit bedurft. (ürt. d. vorigen Preiſe höheren Preis zum Kauf angeboten

I. Strš. v. 24. Juni 1920, I D 298/20). wird (RO St. 51, 388) , nicht aber darin , daß jemand

zur Weiterveräußerung Ware nur erwirbt, wenn auch

VI. unter Umſtänden, die darauf ſchließen laſſen, daß er

ft ein bayer . Mühlentoutrolleur Beamter nad 8 359
die Ware mit Nußen, vielleicht mit einem ganz un

mäßigen Gewinn, weiter veräußern werde, wenn er

StGB. ? 1) Aus den Gründen : Das bayer. Bezirls aber aus irgend welchen Gründen nicht dazu fommt,

amt $. hatte den für die Mühlenkontrolie amtl. bes auf Grund dieſes Entſchluſſes die Waren auch nur

ſtellten Sachverſtändigen A. beauftragt, eine Nach

prüfung der in der Mühle des Angell. A. W. vors

zum Kaufe auszubieten. ( ürt. d. I. Strs. v . 17. Juni

handenen Getreide- u. Mehlvorräte vorzunehmen.
1920, I D 567/20) .

5043

Der Mühlenkontrolleur I. war nach $s 6–8 der VIII.

BRVD. 0. 5. Jan. 1915 über das Uusmahlen von
Brotgetreide vom Bezirksamt 6. als Sachverſtändiger Beräußerung von Zuder. Aus den Gründen :
beſtellt u. nach § 6 d . VD . befugt, Mäume jederzeit Durch dieRegelung des Verkehrs mit Zuđer(VD . .

zu betreten, in denen Mehl hergeſtellt wird . Darüber 17. Dtt. 1917, NOBI. S. 1909, neueFall. v . 1918) find

war ihm ein amtl. Uusweis erteilt. Er war daher Beräußerungsgeſchäfte über Zuder, der vom Berſteller

als Prüfungsbeamter anzuſehen , ſoweit er dieſe Tätig- in den Verkehr gebracht iſt, nicht unbedingt verboten,

keit ausübte. Denn er übte behördl. Befugniſſe im der Erwerb von Zuder iſt ſogar innerhalb der den

unmittelbaren Auftrage der ſtaatl. Berwaltungsbehörde Kommunalverb . für ihre Bezirke überlaſſenen Megelung

aus, hatte etwaige Proben nach § 6 d. VD. „amtl. “ des Berkehrs regelmäßig ohne Zudertarten geſtattet

zu verſchließen u . zu verſiegeln, war auf Berichwiegens (88 18, 32 Nr. 5 a . a . D.); für den Käufer erwächſt

heit zu vereidigen u. jur ,,dienſtl. Berichterſtattung" alſo bei Uebertretung der Regelungsvorſchrift durch
( 8 8 der VD.) an das Bezâ . verpflichtet. Der Sen. den Verkäufer die Verpflichtung zur Zahlung des

trägt daher kein Bedenten, den Mühlenkontrolleur, Preiſes. Die Außerachtlaſſung von einfachen Megelunges

wie er es bereits für Milchkontrolleure u . Stontrolleure vorſchr. beim Kauf von Waren begründet überhaupt
der Landesfettſtelle ( Urt. v . 19. Jan. 1920 I D 770/19) nicht notwendig die Nichtigkeit des Geſchäfts ſo wenig

ausgeſprochen hat, als Beamten t. S. von § 359 StGB. wie die Ueberſchreitung der Höchſtpreiſe oder der

anzuſehen. Er befand ſich bei der Prüfung in der Preiswucher die völlige Nichtigkeit zur Folge haben ;
Vornahme einer Amtstätigkeit, die in der Vollſtreďung nur für eigentl. Kettenhandelsgeſchäfte iſt die Nichtig:

einer im Geſ. begründeten Anordnung der zuſtändigen feit der Bertragsvereinbarungen der vorſägl . mits

Verwaltungsſtelle beſtand, mithin audy in rechtmäßiger wirkenden Teilnehmer mehrfach in der Mechtſpr. aners

Ausübung. (Urt. d . I. Štrs. ' v . 12. Juli 1920, I D kannt ; die Vorausſeßungen eines ſolchen Geſchäfte ſind

357/20 ). hier indeſſen nicht nachgewieſen. (Urt. d . I. Strs . d .

6. Juli 1920, ID 420/20).

VII.

Zum Begriffe der Preisfleigerung. Aus den Grün

den : 1. Nicht ohne weiteres flar iſt die Annahme Oberſtes Bandesgericht.
der Straft . , daß durch die Bezahlung des Kaufpreiſes

in Kriegsanleihe der Kaufpreis erhöht worden ſei. A. Zivilſache n .

Sie erblidt eine Preisſteigerung darin , daß A. nur I.

je 77 M für 100 M KrAni. hatte aufwenden müſſen,

daß jedoch beim Weiterverkauf der Gegenſtände als

Unter welchen Vorausſegungen tann der GBH. im

Einfauſspreis der Nennwert der Arünl. für die Feſts

Falle des §36 Sat 2 GBO. die Vorlegung eines Erbs

fckung der Berkaufspreiſe zugrunde gelegt werden scheins verlangen? Aus den Brünben : $36

follte. Şinſichtlich der Bergünſtigung, den Kaufpreis

Abſ. 1 GBD. ſtellt in S. 1 als Regel auf, daß dem

GBA . die Erbfolge nur durch einen Erbſchein

in KrAnl. zu zahlen, kann dahin geſtellt bleiben, ob ( = ESCh .) nachgewieſen werden kann. Hiervon läßt

in einem ſolchen Falle der Erwerber bei der Weiter Š. 2 eine Ausnahme zu. Beruht die Erbfolge auf
iſt für Verf. von , die einer öffentl. Urt

KrAnl . einzuſtellen. Für dieſe Auffaſſung könnte
die Berf. u. das Prot . über die Eröffnung vorgelegt

ſprechen, daß die in der Erlaubnis zur Zahlung in
werden . Nur wenn durch ſolche Urt. die Erbf. nicht

ArAnl . liegende Vergünſtigung ihm nur zugedacht iſt als nachgewieſen zu erachten iſt, kann das GBÁ.
für den Fall eines Erwerbs für ſeine eigene Wirts

einen ESch . verlangen. Bei der Anwendung dieſer
ſchaft. Jedenfalls müßte die Frage jeweils nach der

Vorſchr. in Bayern iſt zu beachten, daß auf Grund

des Nachlo . v . 9. Aug. 1902 die Erben von Amis wegen
1 ) S. a . die Entid . des D berſten 36. v . 7. Sept. 1920 auf 6. 336

dieſer Nummer. ermittelt werden . Wenn dieſer Feſtſtellung auch nicht

n.

5056
--n.

5045

nur ſeinen eigenen Aufwant auf die Erwerbung der enthalten1, jo genügt es, wenn an Stelle desGsc.



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1920. Nr. 23 u. 24. 335

die Wirkung des ESch. (88 2365—2367 BOB.) zułommt, II.

ſo iſt ſie doch die amtl. Feſtſtellung der Rechts- Die Unflaſiung eines Grundſtüdsiſt eine Berfügung.

auffaſſung des auch für die Erteilung des ESCh .Jus Die Berfügung der Geſamtheit der Miterben über einen

ſtändigen NachlRichters. Hier ſtüßt ſich der Erbfall auf Nachlaßgegenſtand ſchließt eine Verfügung jedes der

den not. beurkundeten Ehes, Erb- u . Eintindſch Vertrag Miterben über den ſeinem Grbteil entſprechenden An

d. 24. Juli 1896,der inſoweit als eine Verf. von teil an dem Nachlaßgegenſtand in fich . Der Gewalthaber,

Codesw . i . S. des S. 2 des § 36 Abſ. 1 GBO. gelten der als geſekl. Vertreter eines Miterben bei der Auf

hat. Es fragt ſich weiter, ob dem GBA. die vorgelegten lanung eines Nachlaßgrundſtüds mitwirft, bedarf daher

Úrt. für den Nachweis der Erbf. zu genügen hatten, der vormundſchaftsgerichtl. Genehmigung. Aus den

ohne daß die Vorlegung eines Esch. erforderl. war. Gründen : Gemäß $8 1643 Abſ. 1, 1686, 1821 Abſ.1

8. 8. ſeines erſten Beſchluſſes lag dem GBA. nur Nr. 1 BGB. bedarf der Jnhaber der elterl . Gewalt

die Feſtſtellung in der not. Auseinanderſeßungsurt. der Gen. des VormỞer. zur Verfügung überein Grund

v. 10. Mai 1920 vor. Sie lautete : Baut der vors ſtüd oder über ein Mecht an einem OrSt. Daß die

liegenden NachlAften desAG.D. iſt die Miteigentümerin Nufl. eine Verfügung über das OrSt. iſt, ſteht außer

Maria $. am 24. Sept. 1916 in U.verſtorben u. wurden Zweifel . Anteile anOrSt. gelten i . S. des § 1821

laut þrot. des gen . Ger. v . 14. Nov. 1916 als deren Åbſ. 1 Nr. 1 als GrSt. Ob die mehreren Teilhaber

Erben gerichtl. ermittelt“ : es folgen die Namen des nach Bruchteilen oder zu geſamter pand beteiligt ſind,

Witwers u . der vier erſtehel. Ablömmlinge. Dieſe kann keinen Unterſchied begründen ( D0G. 5, 411; NJA .

Feſtſtellung konnte allerdings nicht genügen . Wie das 4 S. 183; BayObl3S . 9, 210 ). Dem einzelnen

õbio. in Bd. 7, 414 ausgeführt hat, iſt die Vorlegung ME. ſteht nicht nur ein Anteil am Nachlaß, ſondern

der in § 36 GBO. bez. Ürk. entbehrl . , wenn in der auch an den einzelnen Nachlaßgegenſtänden ( = NG.)

not, Urt. die Tatſachen feſtgeſtellt ſind, aus denen ſich zu. Allerdings kann der ME. über dieſen nicht vers

mit rechtl. Notwendigteit die Erbf. des Antragſt. er- fügen, vielmehr können über einen NO. nur ſämtl.

gibt ; das OBA. muß prüfen können, ob die in der Erben gemeinſchaftl. verfügen (88 2033 Abſ. 2, 2040

not. Urt. feſtgeſtellten Tatſachen den rechtl. Schluß des Abf. 1 ). Jndem aber die Geſamtheit der ME. über

Notars rechtfertigen. Die Feſtſtellung des Notars den ganzen NG, verfügt, verfügt auch jeder ME. über

ſagt hier aber nur, daß das Nachloer. beſtimmte den ſeinem Erbteil entſpr. Anteil an dieſem NG. u.

Perſonen als Erben ermittelt habe. Zudem gibt fie die mitwirkende Verfügung jedes einzelnen ME. betrifft

nicht die Grundlage der Beerbung an , ſo daß das

GBA. zunächſt in dem begreifl. Jrrtume befangen war, gemäß der Gewalihaber , der als geſeßl. Vertreter

hele
eines minderi. Miterben bei der Aufl . mitwirft, nach

Dage für das GBA., als es erklärte, der Beſchwerde 88 1821 Abſ. 1 Nr. 1 , 1643 Abſ. 1, 1686 der Gen. des

niest abzuhelfen . Damals lagen ihm die NachiAften VormGer.Das iſt nahezu allgemein anerkannt( Romm.

des AG. vollſtändig vor. Die Bedenken des GBA. u. 0. NON. 2. Aufl. Bem . zu § 1821 Abſ. 1 Nr. 1, DIG.

des 16. gegenüber der Erbenermittlung des Nachler. 5 , 411 ; NJA. 4 , 183). Was die BeſchwF. (im Anſchl.

ſind nicht begründet. Den Nachl Alten iſt der Ehes, an die Ausf. v .Bourier in BayNot3. 1917 S. 345 ff.,

Erbs 11. Eintindih Bertrag in begl . Abſchr. eingefügt. Deutſche Not3. 1918 S. 313 ff.) vorbringt, iſt nicht

Jn 8.5 d. Bertr.wird angeführt, daß aus der1. Ehe überzeugend. Mit Unrecht beſtreitet ſie, daß dem ME.

der Berlebten mit ihrem vorverſtorbenen Manne ein Ånteil an den einzelnen NO . zuſtehe. Das Gegen

5 Kinder vorhanden ſind, die mit Namen aufgeführt teil ergibt ſich ſicher aus dem Wortlaut des § 2033

werden. Unter 8 a ſagt der Vertrag : ,Stirbt die Braut Abſ. 2 ; es wäre widerſinnig, dem ME. die Verfügung

vor ihrem Bräutigam u. fünftigen Mann mit §inter- über ſeinen Anteil an den einzelnen NO. zu unters

laſſung von Kindern, ſo ſoll ihr Mann mit u. neben ſagen , wenn ihm tein ſolcher zuſtünde (Dernburg in

dieſen Kindern Miterbe zu einem Kindsteil ſein .“ Die BayBfR. 1905 S. 34, No. ebenda 1911 S. 365) ; auch

4 noch lebenden erſtehel. Kinder haben mit dem Witwer Bayðblö . 35. 4, 588 verneint nur, daß dem ein

übereinſtimmend ertlärt u. beſtätigt, daß nur ſie geſeßl. gelnen ME. ein beſtimmter Anteil an den einzelnen

Erben ſind. Darin liegt zugleich die hinlängl. Bes NG. zuſtehe, über den er allein verfügen könnte. Daß

kundung, daß weitere Ablömml. nicht vorhanden ſind. trop Mangels alleiniger Verfügungsmacht die ME.

Auch die ſtandesamtl. Todesanzeige führt nur dieſe auch an den einzelnen NG. einen Anteil haben, folgt

4 erſtehel. Kinder auf. Die Vorinſt. äußern Bedenken, auch daraus, daß ja der Nachl. in ſeiner Geſamtheit

ob nicht das fünfte erſtehel. Aind noch lebt u. ob nicht alle einzelnen Gegenſtände in fich begreift, der Anteil

Ablömml. von ihm leben. Aber die Vernommenen des MÉ. an den einzelnen No. iſt zwar tein Bruch

haben übereinſtimmend u. glaubwürdig erklärt, daß teil, aber ein wirkl., wenn auch bis zur Auseinander

dieſes Kind 1907 als Soldat ledig in 3. geſtorben iſt. ſeßung „ ſtilgelegter“ Anteil. Ob man ihn als „mittel

Dies durfte für den NachlRichter genügen. Die Prot. bare“ oder als unmittelbare“ Berechtigung bezeichnet,

ſagen auch , daß die erbrechtl. Verf. den Bet, eröffnet iſt für die Anwendbarkeit des § 1821 ohne Bedeutung.

u . anerkannt wurde. Die Nachlåtten ſchließen mit Úderdings bezieht ſich $ 1821 nur auf GrSt., die zum

einer Feſtſtellung des Nachløer. Sahin, daß als Erben Vermögen des Minderi.gehören . Mit Unrechtbehauptet

der Witwer u . die 4 noch lebenden erſtehel . Kinder aber die BeſchwF., der Anteil des ME. an den ein

gerichtl. ermittelt wurden, Namen u. Stand find an- zelnen NO. gehöre nicht zu ſeinem Vermögen . Dieſe

gegeben . Bei dieſer Sachlage waren die in den Anſicht beruht auf der unzutreffenden Annahme, die

Nachlatten enthaltenen Urt. vom GBA. als genügender Gemeinſchaft ſämtl. ME. ſei ein ſelbſt. Rechtsſubjekt

Nachweis der gewidfürten Erbf. i . S. des § 36 Abſ. 1 ( juriſt. Perſon, Zweđvermögen), während ſie in Wahr

S. 2 GBO. zu erachten, ohne daß ein ESch. erforderl. beit mit der Summe der einzelnen ME. zuſammenfält.

war. Ein vom Nachlger. erholter Esch. würde feinen Mit Grund hat ſchließl. das LG. darauf hingewieſen,

anderen Jnhalt auſgewieſen haben als die Schluß: daß nur ſeine Anſchauung dem Zwede des § 1821

feſtſtellung des Nachl er. Das GBA. darf nicht nach (Schuß der Minderj. hinſichtl. ihres Grundbeſikes) ge

ſeinem Belieben troß der dem § 36 Abſ. 1 S. 2 recht wird. Die Meinung der BeſchwF , der zum

(Halbſ. 1) entſpr. Urt. noch einen Esch. fordern, ungeteilten Nachl. gehörende Grundbeſit habe für den

ſondern nur, wenn ſich gleichwohl noch triftige Bes minderj . ME. feine ſo überragende Bedeutung, daß es

denten hinſichtl. des Erbrechts bei Prüfung der Urk. angezeigt erſcheine, eine Verfügung hierüber an vor

ergeben . ( Beſchl. des ZS. v . 9. Okt. 1920, Reg . III mundſchaftsgerichtl. Gen. zu knüpfen, ſteht mit der

Nr. 67/1920) . M. Anſchauung des Berkehrs u. richtiger wirtſchaftl. Bes

trachtung in Widerſpruch ; ſie führt zu dem unannehms

baren Ergebnis, daß !zwar der geſeßl . Bertreter eines

.
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minderi. Alleinerben , nicht aber der eines minderi. in dem Urt. v . 2. Juni nicht ſchlechthin dieStrafe um

ME. zur Verfügung über ein NachlorSt. der Gen. 6 Wochen mindern , ſondern uş. nur anrechnen , wenn

des VormGer . bedarf. Anderſeits kann keine unbillige u. inſoweit ſie der Verurteilte wirkl. erlitten hatte.

Benachteiligung vollj. ME. darin erblidt werden, daß Das würde freil. noch deutl . hervorgetreten ſein ,wenn

der geſeßl. Vertreter der minderj. ME. zur Verfügung ſie etwa dem Urt, die Faſſung gegeben hätte, daß die

über NachlOrSt.der vormundſchaftsger. Gen. bedarf; erlittene us. bis zur Dauer von 6 Wochen angerechnet

daß dadurch Verfügungen über NachlorSt. auch für werde“ . Es tann jedoch nichts ausmachen, daß fie

die bet. vollj. ME. erſchwert u. u . U. verhindert ſtatt deſſen eine fürzere Faſſung gewählt u. nur von

werden , iſt nur eine Rechtsfolge des Grundſaßes, daß ſechs Wochen nø. geſprochen hat: der Sinn der Ans

die Erben über NO. nur gemeinſchaftl. verfügen ordnung iſt gleichwohl nicht zweifelhaft. Das Ger .

können (8 2010 Abſ. 1 ) . (Beſchl. des Zivs. vom 1. Dkt. konnte und wollte nicht anordnen, daß eine in Wirt

1920, Meg. III Nr. 60/1920) . M. lichkeit nicht vorhandene uð. angerechnet werde. Dess

5065 halb iſt die Auslegung nicht zu beanſtanden , die dem

angef. Beſchl. zugrunde liegt. Unter dieſen Umſtänden

tann dahingeſtellt bleiben, ob der Ausſpruch über die
B. Strafſachen.

Anrechnung der uø. im Urt. v . 2. Juni imWege des

I. Mechtsmittels der Rev. häite beſeitigt werden fönnen.

Sind die Lebensmitteltontrolleure der Kommunal
Die Straffen. des no. haben allerdings in mehreren

verbände Beamte i. S. des 8 359 StGB . ? ") Die auf
Fällen dahin erkannt, daß richterl. Jrrtümer bei der

Grund des Geſ. v . 4. Aug. 1914 über die Ermächtigung
Unrechnung der u$. nicht den Gegenſtand eines Med.

des BR. zu wirtſchaftl. Maßnahmen ergangenen VO.en
Angriffs bilden könnten, weil ſie auf tatſächl Gebiete

lägen u. keine Verſtöße gegen Prozeßvorſchr. darſtellten
haben dem Staate die Regelung des Verkehrs u. die

Berſorgung der Allgemeinheit mit Bebensmitteln zur
(ROSt. 9 , 244 ; 15 , 943; Goltd Arch. 50, 388; 51,

Aufgabe gemacht. Zu ihrer Durchführung dienen auch
356 ; 59, 350). Das No. hat aber ſelbſt nicht ſtreng

die Stommunalverbände (= KV . ), denen die Weber
an dieſer Anſicht feſtgehalten, die praktiſch zu wenig

wachung des Verkehrs mit Lebensmitteln u. deren
befriedigenden Ergebniſſen führt, ſondern Bd . 31 S. 264

Erfaſſung für die Algemeinheit obliegt ; ſie verfolgen
mit guten Gründen den entgegengeſeßten Standpunkt

vertreten .

fomit öffentl.-rechtl. Zwede. Die BABO. D. 25. Sept.
Der Sen. braucht jedenfalls zu der Frage

1915 über die Errichiung von PrņSt. uſw. gibt in
hier nicht Stellung zu nehmen. Denn es handelt ſich

$S 12 ff ., 15 den KV.en die Befugnis zu ſolchen Maß
hier nicht darum , daß der Ausſpruch über die An

nahmen, zu deren Durchführung ſie ſich der von ihnen
rechnung der u $. im Urt. v . 2. Juni 1920 berichtigt,

hiefür aufgeſtellten Perſonen bedienen. Zu folchen
geändert oder beſeitigt werden ſoll, ſondern darum ,

den wirklichen Widen des Gerichts im Wege der Aus
gehörte der als Kontrolleur vom KV. angeſtellte legung zu ermitteln. Deshalb kann unerörtert bleiben
u. als ſolcher vom Beza. A. verpflichtete K. , der

die am Bahnhofe ankommenden Reiſenden auf Eins
ob u. inwieweit etwa richterl. Jrrtümer in rechtstr.

Urt. noch im Vollſtr.- Verfahren nach § 490 StPO.
bringung von rationierten oder zu erfaſſenden Lebenss

mitteln zu kontrollieren u . folche der Beſchlagnahme
verbeſſert werden können .') ( Beſchl. des FerStrs .v .

Ed.
zuzuführen hatte. A. war ſomit in mittelbarem Dienſte

26. Aug. 1920, Beſchw.Reg. I 123/20) .

des Staates angeſtellt u. Beamter i . S. des 8 359 SIGB.

Die Beanſtandung der Mev ., daß nicht feſtgeſtellt ſet, III.

welcher Art ſeine Berpflichtung als Kontrolleur geweſen

ſei, iſt belanglos. Die feſtgeſtellte Tatſache der Ver
Welche Gericht hat über Anſprüche auf Entida

pflichtung durch die zuſtändige Behörde genügt zur
digung für unſduldig erlittene Southaft zu entdheiden ?

Begründung der Beamteneigenſchaft. (Urt. v . 7. Sept.
Aus den Gründen : Maßgebend iſt die VO. v .

1920, Rev. Reg . Nr. 41/20). Ed. 4. Nov. 1919, nicht das Gef. über außerordentl. Maß=

nahmen 3. Schuß des FrSt. ( Bayern) v. 31. Juli 1919

(OVBI. S. 413), da es Geſekesfraft nicht erlangt hat.
II.

(Näheres ſiehe 03. 1920 S. 13–15). Nach B III 12

Auslegung vou Straſurteilen , wenn zuviel Unter. Åbſ. 3 der VO. mit § 4 des Geſ. betr. die Entſchäd.

ſuchungshaft uf.) angerechnet wurde. Die St. für unſchuldig erl.Uỹ. v. 14. Juli 1904 (NOBI. S. 321)

F. verurteilte am 2. Juni 1920 den 6. zu 9 Mon. unterliegt der Beſchl. über den Antrag auf Zuerkennung

Gef. ; ſie rechnete 6 Wochen U $ . an, die am 15. April einer Entſch. über unſch erlitt. Shý. nicht der Anfecha

1920 vorm. 11 Uhr im GerOef. 8. begonnen hatte, tung durch Rechtsmittel. Ein trofdem eingelegtes

am 3. Mai nachm . 2 Uhr 30 Min. aber unterbrochen Rechtsmittel müßte als unzuläſſig zurüdgewieſen wer:

worden war zur Verbüßung einer am 23. März 1920 den . Vorausſeung der Unanfechtbarfeit des Beichl.

vom Schoer. F. ertannten GefStr. von 2Mon. Der iſt aber, daß das beſchl. oder erkennende Gericht jeweils

Stk. war die Unterbrechung bei Fällung des Urteils Necht zu ſprechen berufen iſt d. h . daß ihm die Gerichts

unbelannt. Die StK. F. führte gem . $$ 492, 494 barkeit innewohnt. Da dieſe ſtrafrechtl. Frage in

StPO. die am 23. März u .am 2. Juni ausgeſprochenen jedem Abſchn. des Verf.von Amts wegenzu prüfen iſt,

Strafen auf eine GefStr. von 10 Monaten zurüd, ſo muß ſich auch der Sen. damit befaſſen, weshalb

ſepte den Beginn der Strafzeit auf den 3. Mai 1920 inſoweit die Beſchw. nach § 346 StÞÖ. puläfig iſt

nachm. 2 Uhr 30 feſt u. rechnete auf dieGefSt. die (NOŠt. 33, 405 ; 50, 352; 52, 237) . Nach B III

vom 15. April vorm . 11 Uhr bis zum 3. Mai nachm . der VD . v . 4. Nov. 1919 ſind die ordentl. Ger. aus

2 Uhr 30 erlittene Unterſuchungshaft an . $. verlangte geſchaltet, ſoweit für Verhängung der Schõ. u. von

auf dem Beſchwerdewege Anrechnung von 6 Wochen Aufenthaltsbeſchränkungen eine richterl. Tätigkeit in

UŘ. Die Beſchwerde wurde verworfen . Frage kommt;an deren Stelle tritt ein mit 3 Berufss

Aus den Gründen: Nichterl.'Urteile ſind wie richtern und 2 Baienrichtern zu beſeßendes Beſchwer.
jede menſchl. Willensäußerung der Auslegung zugängl ., Es wird bei dem 16. des Bezirks gebildet, in dem

insbeſ. Strafurteile nach $490 Abf. I SUPO. Es verſteht die Verhaftung erfolgte. Das BeſchwGer. entſcheidet

fich von ſelbſt, daß bei der Auslegung nicht am buch- nach Nr. 12 Abſ . 2 auch über den Antrag auf Zuers

ſtäbl. Sinne des Ausdruds zu haften ſondern eine kennung einer Entſchädigung. Dieſe Vorſchr. iſt all
Auslegung zu wählen iſt, die dem erkennbaren Zwede gemein, trifft deshalb alle Fälle der Aufhebung der

des Urt. gerecht wird . Hier wollte offenſichtl. die Sts. Sh . oder Aufenthaltsbeſchränkung, mag die Auf
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hebung durch das Beſchwer. oder durch eine andere der ihm in der Inſt. obliegenden Geſchäfte vollendet.

Behörde erfolgt ſein . Die Vorſchr. in Nr. 2 Abſ. 2 Ohne Feranziehung des § 85 AAGebD. ergibt ſich

Saß2 u. 3 regelt nur das Verfahren im Einzelnen. damit die Zeit der Fälligkeit des Anſpruchs gegen den

Die Beſt. in Sa 3, daß in anderenFällen, d . h . wenn Staat. Die Staatskaſſe tommt nicht zu Schaden , wenn

Aufhebung der Sch . oder Aufenthaltsbeſchr. nicht ſpäter ein Gegner erfaßpfl. wird, weil die Entſch. im

durch das Beſchwer. erfolgte, der Antrag auf Zuer- Koſtenpunkt geändert wird. Nach Art. II Abſ. 2 Šaß 4

kennung des Entſch Anſpr. von dem Geſchädigten binnen rden die erſtatteten Beträge als Gerichtstoſten ans

3 Mon. nach Beendigung der Freiheitsbeſchränkung geſeßt. Sie ſind alſo vondemzu zahlen u. beizutreiben ,

bei dem 18. (3. III 2) einzureichen iſt, ſagt nur, daß der endgültig toſtenpfl. iſt. Die Beitreibung für den

der Antrag bei dem LG.,nicht bei derStelle einzureichen Staat erfolgt mit den übrigen Gerichtskoſten . Auch

iſt, von der die Schø. oder Aufenthaltsbeſchr. aufges der Zwed des Geſ., dem AX. für ſeine Tätigkeit für

hoben worden iſt. An der Zuſtändigkeit des Beſchw .. diearme Partei eine billige Entſchädigung zu gewähren,

Ger. i . S. der VD. zur Berbeſcheidung des Entſchädi- ſpricht gegen eine Auslegung des Gen., die den Ans

gungs: Antrags wird hiedurch nichts geändert. Da die ſpruch durch mitunter unermeßl. Verzögerung der

angef. Beſchl. von der FSIR. des 16. d. I. von dem Befriedigung wieder verkümmert. (Beſchl. des II. 3S .

ordentl . Ger. erlaſſen find, dieſem aber zur Verbe : vom 13. Dit. 1920) . K.

ſcheidung die Gerichisbarkeit nicht zuſteht, waren ſie

trop der an ſich richtigen Sachentſcheidung aufzuheben.

( Beſchl. d. 4. Sept. 1920, Beſchw . Heg . Nr. 1123/20).
Oberlandesgericht Augsburg.

Ed . I.

IV . Der Umjakiteuer unterliegen die Pauſchjábe des

Beſchlüſſe des Voltågerichte auf Grund des § 81
Kechtaanvalte, nicht aber fog. durdlaufende Boften.

StPD. find unanfechtbar. Das VolksOer. hat beſchloſſen,
Gründe : 1. Daß der GerSchr. bei der Berechnung

daß der Angell. zur Vorbereitung eines Gutachtens
der UmfSt. zwar die BS ., nicht aber auch die anges

über ſeinen Geiſteszuſtand in eine öffentl. Jrrenanſtalt meldeten Betr. für Zuſtellungskoſten für Nachnahme

zu bringen u. dort zu beobachten iſt (§ 81 StPO .). einer Sendung des Grundbuchamts an den Vertreter

Die Beſchwerde iſt unzuläſſig . Beſchlüſſe nach § 81
der Bell. und von Ganggebühren zugrunde gelegt

StPD. hängen unmittelbar mit dem Strafverfahren hat, iſt nicht zu beanſtanden. Jn Uebereinſtimmung
zuſammen u . die Zulaſſung der Beſchw . würde dem in mit der Erklärung, die der RegStomm. bei der 2. Befung

Art. 9 Abſ.1 des Boltsero . gefennzeichneten Zwede des Entw . zum UmSto . im 12. Uusich. abgegeben hat

des voltsgerichtl. Verfahrens raſcheſte Aburteilung (JW. 1920 S. 123),ſtellt auch das Beſchwer.feſt, daß
zuwiderlaufen . Die Vorſchr. des § 81 Abſ. 3 StPO., wie die eigentl. Gebühren des RA . auch die PS. des

die an ſich die ſofortige Beſchw. zuläßt, iſt deshalb
§ 76 MAGebo . der UmſSt. unterliegen, daß dagegen

gemäß Art. 9 Abſ. 2 im voltsger, Verfahren nicht
die fog . durchlaufenden Boſten nicht einbezogen werden :

anwendbar. (Beſchl. des FerSts . v . 17. Aug. 1920, Dazu gehören Auslagen, die von der Partei in der

Beſdw Reg. Nr . I 129/1920 ). Ed. ſelben ħöhe zu erſtatten ſind, wie ſie der RA. gemacht

hat. 88 mit § 1 Ziff. 1 UmfStOeſ. unterwirft der

Steuer ganz allgemein das Entgelt für die ſteuerpfl.

Leiſtung , ohne zu unterſcheiden , aus welchen Faktoren
Oberlandesgericht München.

es ſichzuſammenſeßt. Durch die PS. des § 76wird

Fälligteit des Andlagenanſprude8 de Armenans das geſamte Schreibwert mit Ausnahme der im Abf. 6

walto ( =UU.) nach Art. Il des RG. v . 18. Dez. 1919. angeführten Schreibarbeiten abgegolten, ſoweit es zur

Die Alage derarmen Partei iſt koſtenfällig abgewieſen Erledigung der in 8.1 HAGebo. genannten Berufs

worden. Dem Antrag des ad . auf Erſaß ſeiner tätigkeit hergeſtellt wird, u .werden zugleich die Boſt

Auslagen aus der Staatsfaſſe haben der Gerichtsſchr. gebühren abgegolten, ſoweit es fich um eigene Sens

u. auf die Erinnerungen auch das 16.nicht ſtattgegeben, dungen des Ünw. handelt u. ſoweit ſie innerh. des

weil das Urt, nicht rechtsträftig u. deshalb der Mangel Rahmens einer gebührenpfl. Tätigkeit liegen. Der

eines erfaßpflichtigen Gegners nicht feſtzuſtellen ſei Anſatz der PS. für die Herſtellung des Schreibwerts

u. weil § 85 RÁCebD. zur Beantwortung der Frage u. zum Erſatz der Poſtgeb. ſeiner Sendungen fest alſo

nach der Fälligkeit des Erſtattungsanſpruchs nicht voraus, daß eine Anwaltstätigkeit entwidelt iſt, für

herangezogen werden tänne. Die Beſchwerde hatte die der Anw. nach der Gebo. eine Gebühr anſeßen

Erfolg : Art . II Abſ.1 des RG. v . 18. Dez. 1919 macht darf. Die PS . können grundjäkl. nur im Anſchluß

den Erſtattungsanſpruch davon abhängig , daß der AÚ. an eine Geb. berechnet werden. Die Frage, ob die

ſeine Auslagen nicht von einem erſaßpfl. Gegner nach PS. des § 76 — entgegen AG. 78, 125 ; 75, 311 - als

$$ 124, 188 ZPO . beitreiben kann . Die Auslegung, Geb. oder wenigſtens als GebAnhänge (ogl . Willen

daß hienach der Ad. bei Verurteilung der armen büger 8. Aufl. Vorbem. vor § 76 ) zubeurteilen ſind,

Partei zur Koſtentragung oder beim Mangel einer braucht hier nicht erörtert zu werden . Sicher iſt , daß

gegen einen Gegner vollſtređb. Koſtenentſch. die Rechts- auch ſie unter den vom UmfSto. aufgeſtellten Ober

traft der Entſch. oder die Erledigung des Inſtangens begriff des „ Entgeltes“, für anwaltſchaftl. Leiſtungen

zugis abwarten müſſe, ehe er den Anſpruch gegen den fallen . Denn die Lieferung von Papier für das

Staat geltend machen könne, befriedigt nicht ( Frieds Schreibwerk, die Herſtellung der für die vertretende u.

länder in 23. 1920, 103; DLG. Celle J W.1920 , 715 ) . beratende Berufstätigkeit i. S. des § 1 RAGebD. not

Der Wortlaut des Gef. läßt die andere Auslegung zu, wendigen Schriftſtüđe u . Schriftfäße,die Verausgabung

daß der AA. den Anſpruch gegen den Staat geltend der Poſtgeb. auf die innerh. ſeiner Berufstätigkeit

machen darf, wenn bei Geltendmachung Beitreibung erforderl. eigenen Sendungen des Anw . ſind zweifellos

von einem erſaßpfl. Gegner nicht mögl. iſt, ſo wenn Leiſtungen u. die geſeßl. bemeſſenen PS. bilden gerade

die arme Partei ſelbſt zur Stoſtentragung verurteilt das Entgelt für alle Leiſtungen dieſer Art.

iſt. Der Zeitpunkt, von dem ab der ud. den Anſpruch Nicht unter das UmfSto. fallen die Beträge für Zus

geltend machen darf, iſt dann nicht dem Art . II , ſondern ſtellungskoſten u. Koſten der Nachnahmeu. dieGanggeb.

algem . Rechtsregeln zu entnehmen . Grundſätzl. wenn der Partei. Denn dieſe Koſten gehören zu den durch .

näml . nicht durch Oeſ. oder Bertrag ein anderes be- laufenden Poſten, die der ſteuerpfl. Anw. für ſeine

ſtimmt iſt, folgt der Vollendung der Leiſtung die Auftraggeber dereinnahmt u. verausgabt. Sie ſind

Cegenleiſtung. Die Vergütung an den Au. iſt hier zwar im Verhältnis zum unterlegenen Gegner er.

die Gegenleiſtung für ſeine Leiſtung an die arme ſtattungsfähig u. wurden deshalb zur Koſtenfeſtſepung

Partei. Die Leiſtung iſt jedenfalls mit der Beendigung mit angemeldet, fie bilden aber ebenſowenig wie die
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Ganggeb ., mit denen eine Entſchädigung der Partei für
Gerichtshof für Kompetenzkonflikte.

Reiſe und Aufenthaltskoſten , ſowie für Zeitverſäumnis

geltend gemacht wird, ein Entgelt für eine Tätigkeit
Die Zuweiſnug eine8 Swangemieter durch die

des Anw. Der weitgehenden Auslegung des vonder
Verwaltungsbehörde taun nicht durch Alage aufRäumung

Beſchw . angezogenen § 107 8.2 der AusfBeſt. zum
vor den Ger chten beſeitigt werden . Das Beza. $.

UmſStGel., derzu den umſſtpfl. Entgelten neben den
(Rheinpfalz) beſchlagnahmte nach Anhörungdes Bezire

geſeßl. und vertragl. vereinbarten Geb. mit Einſchluß
wohnungsbeirats in Br. in mehreren Häuſern Räume

der Pauſchalgeb. auch die Unkoſten insbeſ. die Auf
für Zwangsmieter, ſo im Hauſe des 3. H. 3 Zimmer.

wandgentſchädigungen rechnet, kann nicht beigetreten
Gegen dieſen Beſchluß legten die Hauseigentümer ohne

werden . (Beſchl. d. II. ZS. v . 15. Dkt. 1920, BeſchwR.
Erfolg Beſchwerde zur Regierung ein. Das BezA. bes

122/20).') auftragte die Gendarmerieim Einvernehmen mit der

DrtsPolBeh.die Beſchlagnahme durchzuführen . Daraufs

hin zog S. W. in die in der Wohnung des J. B. bes

ſchlagnahmten Zimmer ein . Nunmehr klagte 3. $.

Umfang deß Auslagerterjate ang der Staatstafle gegenK.W. beim AG. mit dem Antrag, den Bell, zur

auf Grund des RG. v. 18. Dez. 1919. Der dem Bell. ſofortigen Räumung der im Hauſe des Kl. bezogenen

im 2. Rechtsz. als ArmUnw.beigeordnete RA. hat Wohnung zu verurteilen, da der Befl. ohne daß ein

ſeine Geb. u . Þauſchläße ( = PS.) von dem in die Mietvertrag geſchloſſen wurde oder daß ihm ein ſonſtiges

Koſten verurteilten Ál. nicht beitreiben können . Er Necht zuſteht, eine Wohnung im Hauſedes RI bezogen

hat gemäß Art. II KG. v . 18. Dez. 1919 Erſaß ſeiner habe, ohne Wiſſenund Willen des Kl . eingezogen ſei

PS. aus der Prozeß- u . VerhGeb., aus der Geb. für u. ſich hiemit einer Eigentumsverleßung ſchuldig gemacht

einen Koſtenfeſtſeßungsantrag, ſowie aus den Geb. für habe“. Die Regierung erhob den Stompetenzłonflikt.

einen Bollſtredungsauftrag, für einen Antrag auf Der Rechtsweg wurde für unzuläſſig erklärt.

Forderungspfändung u. einen Antrag auf Abnahme Gründe:Für die Beantwortung der Frage, ob
des Offenbarungseides begehrt. Der Gerichtsſchr. hat ein nach § 13 GVG. vor die ordentl . Gerichte gehörender

die PS . aus der Geb. fürden Koſtenfeſtſeßungsantrag bürgerl. Rechtsſtreit vorliegt, iſt maßgebend, ob der

u . aus den 3 weiteren Geb. im Vollſtredungsverfahren Anſpruch nach den zu ſeiner Begründung behaupteten

abgeſtrichen, weil der ArmAnw. beim Gerichtsſchr. der Tatſachen aufeinemdem bürgerl. Nechte angehörenden

2. Inſt. nur die Feſtſeßung ſolcher Auslagen verlangen
Grunde beruht. Hier ſtüßt der Kl. den Anſpruch auf

fönne, die in der Herznſt. erwachſen ſeien ; dieſe ſei Näumung auf ſein Eigentum an dem gauſe, in welchem

mit der Buſt. des Urt. beendigt geweſen . Die der Bekl. angebl. unberechtigterweiſe eine Wohnung

Erinnerungen wurden für gerechtfertigt erachtet. bezog, wodurch er Al. — in ſeinem Eigentum ver

Gründe: Nach Zwed u. Inhalt des Art, II NO. left wurde. Der ſo geltend gemachte Anſpruch gehört

v . 18. Dez. 1919 ſind dem einer armen Partei für nun allerdings dem bürgerl . Rechte an u. unterſteht

einen Rechtszug beigeordneten RA. alle Auslagen zu im Streitfalle nach § 13 GVG. der Zuſtändigkeit der

erſtatten , die ihm inf. dieſer Tätigkeit erwachſen ,ſoweit Gerichte, da die Klage ſich auf § 1004 BOB. ſtüßt.

ſie nicht von einem erſaßpfl. Gegner beigetriebenwerden Für die Beurteilung der Zuläſſigkeit des Rechtswegs

können . Das Gef. wil eine Gegenleiſtung gewähren
iſt jedoch nicht ausſchl. der Klagegrund ſondern die

für den kraft Geſ. auf ihn ausgeübten Zwang, nicht Geſamtheit des aus der Klage u . der Verteidigung des

nur ſeine Tätigkeitder armen Partei ohne Entgelt zur Bell. hervorgehenden Prozeßinhalts maßgebend (MGZ.

Verfügung zu ſtellen, ſondern auch zum Nußen der 93, 257). DerBell. hat die Wohnung im Hauſe des

Partei bare Auslagen aufzuwenden ; die infolge der Kl. bezogen , nachdem ſie von der zuſtändigen Verw Beh.

Teuerung gewaltig geſtiegen ſind. Dieſer Zwed wird aufGrund der VO.über Bekämpfung der Wohnungsnot

nur erreicht, wenn dem Ärmånw. nicht nur die PS.
v . 29. Apr. 1919 mit Beſchlag belegt u. ihm zugewieſen

aus den in der Inſt. erwachſenen Hauptgeb., ſondern
worden war. Er hat ſich auch gegenüber der Klage

auch die PS. aus ſeiner Geb. für einen Koſtenfeſts damit verteidigt, daß er die Wohnung auf Grund einer

ſeßungsantrag u. aus ſeinen Geb. für die nach Lage behördl. Beſchlagnahme benübe. Der Kl. unterſtellt

des Falles notwendigen eigentl. Volſtredungsmaß ſohin mit dem Äntrag auf Räumung der Wohnung

nahmen erſeßt werden. Der Anw .muß in der Regel nicht ſo ſehr die Frage der richterl. Brüfung , ob der

die Feſtſeßung erwirken u . die Vollſtr. gegen den Bell. durch ſeinen unberechtigten Einzugſein Eigentum

erſtattungspfl. Gegner verſuchen , um die Unmöglichkeit beeinträchtigt, als vielmehr die Frage , ob dieBerw Beh .

der Beitreibung vom Gegner darzutun ; er muß alſo in Ausübung ihrer obrigkeitl. Gewalt befugt war, die

auch im Koſtenfeſtſeßungs- u . Bollſtredungsverf. fraft Wohnung in ſeinem Hauſe zu dem Zwed mit Beſchlag

gefeßl. Zwangs weitere Auslagen beſtreiten. Daß
zu belegen , um ſie dem Befl. zuzuweiſen. Die Klage

Art. II dieſe Auslagen mitumfaßt, iſt auch daraus zu richtet ſich fonach in ihrem Weſen unmittelbar gegen

folgern, daß darin 788 ZPD. ausdrüđI. erwähnt iſt. die Zuläſſigteit der von den zuſtändigen Berw Beh.

Es wäre unbillig, wenn man dem Anw. den Erſat
getroffenen Maßnahmen, über die aber nicht die Gerichte

der ihm im Koſtenfeſtſeßungs. u. Volſtredungsverf. ſondern die VerwBeh. zu entſcheiden haben. Zu der

erwachſenden Auslagen verjagen wollte ( .a. 3 W. 1920, Frage der Gültigkeit der VO. 0. 29. Úpr. 1919 über

S. 719) . Die einem Änw . inf. ſeiner Tätigkeit zugunſten
Befämpfung der Wohnungsnot Stellung zu nehmen,

der armen Partei erwachſenen Auslagen ſeßtgemäß
beſtand im Hinblid auf Ziff. III des RG. v . 11. Mai 1920

Abſ. 2 des Art. II der Gerichtsſchr. des JnſtGer. feſt, über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel (ROBI.

das den Anw . beigeordnet hat. Die Feſtſeßung hat S. 949) kein Anlaß. (Urt. v. 14. Oft. 1920 ).

auch die nach der Zuſt. u. nach Eintritt der Rechtskraft

dem Anw. erwachienen PS. zu umfaſſen . Dieſe PS.

hängen hinſichtl. ihres Erſakes aus der Staatstaſſe

mit den früheren PŠ. des Anw. ſo eng zuſammen , daß Verwaltungsgerichtshof.

für die Feſtſeßung der ſpäteren PS. die Zuſtändigkeit Anſpruch des zur Gigenjagd berechtigten Grunds

eines anderen Gerichtsſchr. der Vorinſt. oder gar des eigentümere auf zweifeleireie Anerkennung ſeines Rechts

als VollſtrØer. Juſtändigen AG . nicht angenommen durch die Gemeinde. Aus den Gründen : Das

werden fann. Das Feſtſeßungsverfahren nach Abſ. 2 Eigenjagdrecht des Grundeigentümers entſteht durch

des Art, II iſt zweifellos einheitlich). S.

die Tatſache der vorſchriftsmäßigen Umzäunung ohne

weiteres u. der Entſch. über das Recht zur Ausübung

1) Ubw .OLO. Augaburg I 3S. (26. Mai 1920) ; L3 . 1920 der Eigenjagd kommt nur feſtſtellende , nicht rechts

Sp. 870 kr. 4 . bildende Bedeutung zu. Dieſer Umſtand hebt aber

1
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teineswegs das Recht des GrSt.-Eigentümers auf,von deutendem Umfange zu bereichern, die ſchwierige

der an ſich auf den GrSt.en der Gemeindemarkung wirtſchaftl. Bage rüdrichtslos zu eigenem Vorteil aus

geſeßl. jagdberechtigten Gemeinde die Anerkennung zubeuten. Aus dem Schleichhandel uſw. ,, ein Gewerbe

ſeines Eigenjagdrechtes zu verlangen, um ſich vor machen " iſt nicht gleichbedeutend mit dem geläufigen

Unannehmlichkeiten in der Folgezeit zu ſchüßen . Dieſes Begriffe des gewerbsmäßigen Handels “. Gedacht iſt

Hecht muß dem Eigentümer umſomehr zuerkannt wohl vielmehr an den Fau, daß der Täter den Schleich

werden, wenn wie hier – über den Anſpruch auf handel uſw. förml. zur Berufstätigkeit ausgeſtaltet u.

Ausübung der Eigenjagd auf Grund Herſtellung einer daß er ſeine Einnahmen ganz oder doch zu einem

vollſtändigen Umzäunung ſchon einmalStreitigkeiten großen Teile aus dieſem Treiben bezieht. Während

entſtanden warenu. Anlaß zu einem Eingreifen der bloße Gewerbsmäßigteit ſchon aus derWiederholungs.

Behörden gegeben haben. Dazu kommt, daß der Grund- abſicht bei einer Handlung gefolgert werden kann,

eigentümer mit ſeinem Antrag auf Anerkennung des wird für den ſchwereren Tatbeſtand der PO. wohl

Eigenjagdrechtes von der Gemeinde die tatſächl. Weber- eine Reihe einzelner verbotswidriger Handlungen feſts

laſſung eines Jagdteiles , ſomit ihren Verzicht auf geſtellt werdenmüſſen ; ſie müſſen in ihrem Zuſammen

dieſen Teil beanſprucht. Dieſer Verzicht muß von der hange erkennen laſſen, daß ſich der Täter tatſächl. für

Gemeinde förml . ausgeſprochen werden . Denn nur längere Dauer u. in großem Umfang als Schleich

hiedurch wird dem Grundeigentümer die Gewähr håndler oder Preistreiber betätigt hat. Fragl. fann

gegeben , daß ſein Eigenjagdrecht von der Gemeinde ſein, ob bei dem Dritten von derBÓ. umfaßten Falle

u. ihren Jagdpächtern auch tatſächl. geachtet u . uns (erhebl. Gefährdung der Verſorgung) die bloße Tat

angetaſtet gelaſſen wird . F. M. war daher berechtigt, ſache der Gefährdung hinreicht oder ob in dieſer fins

die GemeindeÅ . zur Erklärung über dieAnerkennung ſicht auch eine Schuld des Täters feſtgeſtellt ſein muß .

feines Eigenjagdrechtes aufzufordern. Pflicht der Nach der Faſſung u. dem Zwed derBO. wird ange

Gemeinde wäre es geweſen , ſofort eine jeden Zweifel nommen werden dürfen , daß ähnl. wie bei anderen

ausſchließende bejahende oder verneinende Antwort zu Strafgeſeßen (8. B. bei 88 224, 226 SIOB.) ſchon der

geben, aber nicht der Antwort durch die Erklärung îdwere Erfolg allein diehöhere Strafbarkeit begründet,

auszuweichen , daß fie von der Mitteilung über die ohne Müdſicht darauf, ob er vorausgeſehen wurde oder

Ausübung des Eigenjagdrechtes Kenntnis nehme, die vorausſehbar war.

Anerkennung des Eigenjagdrechtes aber den Jagds

pächtern überlaſſe. Denn das Jagdrecht iſt ein Aus- Bertretung des Reichsfidlus. Durch Bet. vom

fluß des Grundeigentums. DieGrundE. dürfen aber 30. Sept. 1920 (PBI. f.d . Deutſche Heich 1530) wurden
nur unter gewiſſen Vorausſeßungen das Jagdrecht zur Vertretung des Reichsfistus bei allen Rechts
ſelbſt ausüben; im übrigen übtesnamensder GrundE. die

ſtreitigteiten die Präſidenten der Landesfinanzämter

pol. Gemeinde innerh. ihres Bezirkes aus (Art. 1-4 für den Geſchäftsbereich ihrer Berwaltungen berufen.

d. Jagdo .). Bei Streitigkeiten über die Berechtigung

zur Ausübung des Eigen jagdrechtes iſt daher nur der

GrundE. einerſeits u. die Gemeinde andererſeits Prozeß

partet, nicht aber die Jagdpächter. (VORE. 22, 83; Bücheranzeigen.
24, 389). 3hr Verhältnis zur pol. Gemeinde als
Berpädterin liegt ausſchl. aufzivilrechtl. Gebiete . Der Kastel, Walther, Prof. Dr. jur. Das neue Arbeits

Jagdpachtvertrag regelt nur die privatrechtl. Verhälts teot. 8 ° gr. 323 S.Berlin 1920 , Verlag Julius

nifie zwiſchen Gemeinde u. Jagdpächtern. Dadurch Springer. Preis Mt. 32.-, geb. 39.60.

nun, daß die Gemeinde auf die Aufforderung nicht Der Titel dieſes Buches, „Das neue Arbeitsrecht“,

ſofort klar zur Anerkennung des Eigenjagdrechtes kann doppelt verſtanden werden : entweder als eine

Stellung genommen, ſondern den M. an die Jagd- Darſtellung des Arbeitsrechts, das als Ganzes neu

pächter gewieſen hat, beſtand für den BeſchF. begründeter ſein ſoll, oder als eine Darſtellung der neuen Teile

Anlaß, Antrag auf verwaltungsrechtl. Entſcheidung zu des Arbeitsrechts. In der Tat iſt vielfach, wie z. B.

ſtellen. (Entſch. d . 29. Sept. 1920, 113 I 19). vonGörrig, Das Arbeitsrecht des neuen Deutſål.,

1. Bd. 1919, das Arbeitsrecht als neuer Teil der

Hechtswiſſenſchaft in der Hauptſache auf die Staats

umwälzung zurüdgeführt worden. Dem gegenüber

ſprichtKastelinder Vorrede davon, daß „ nach Kriegs

ende für das Arbeitsrecht eine Neubildung von bisher

UugcrordentlicheMaßuahmen zur Unterdrüdung von nicht getanntem Umfange eingeſeßt habe, die das biss

Schleichhandel u . Preistreiberei hat das Bayer. Geſamts herige Arbeitsrecht in ſeinen meiſten Teilen völlig

miniſterium auf Grund des Art.48 Abſ. 4 RV. durch neugeſtaltet habe“. Das Buch beſchränke ſich inhaltl.

eine BD. d . 25. Oft. 1920 getroffen (OBBI. S. 463). auf die Darſtellung des neuentſtandenen eigentl . Arbeits

Die BO. iſt wegen der darin angedrohten hohen rechts oderSozialrechts,während unverändertgebliebene

Strafen u. der zum Teil ganz außergewöhnl. ſchweren Teile des bisherigen Arbeitsrechts ſowie ſonſtige neue

Nebenſtrafen bemerkenswert (u . a . Einziehung des geſell . Maßnahmen der ſozialen Fürſorge grundfäßl.

geſamten Vermögens, Unterſagung jedes Handels- ausgeſchieden “ ſeien. So ſcheidet K. zwiſchen dem

gewerbes). Sie follen eintreten, wenn der Schleich | bisherigen u. dem neuentſtandenen Arbeitsk. Das

handel oder die Preistreiberei aus „ ſchnöder Gewinn. legtere geht aber wie die Sozialverſicherung durchaus

fucht begangen werden oder wenn „ein Gewerbe daraus auf die Geſebgebung des taiſerl . Deutſchlands zurück

gemacht wird “ oder wenn ſie die Verſorgung der u. bildet nur ſeine Fortwirtung, die zum großen Teile

Bevölferung mit Gegenſtänden des tägl. Bedarfs auch ohne die Staatsumwälzung gekommen wäre.

erhebl. gefährden“ . Diebeiden erſten Tatbeſtände Freil. iſt es durchaus Sache des Schriftſtellers, wie

bedürfen genauerer juriſtiſcher Betrachtung. Was unter weit er den Umfang ſeines Werks ſteden will, u .wir

Idnöder Gewinnſucht zu verſtehen iſt, läßt ſich durch find Maskel dankbar, daß er uns in ſo lichtvoller Weiſe

allgemeine begriffliche Erläuterungen ſchwer feſtſtellen ; zunächſt in das neueArbeitsrecht einführt. Nach einer

hier wird es hauptſächl. auf die Umſtände des Einzel- Ueberſicht über die Entſtehung u . die Duellen ſowie

falls ankommen. Die Abſicht, aus dem einzelnen die Grundgedanken des neuen Arbeitsk. teilt er den

Geſchäft einen Gewinn zu erzielen , wird jedenfalls Stoff in 5 Teile. Der 1., die Arbeitsbeſchaffung, zerfällt

nicht genügen, vielmehr muß eine beſonders verwerfl. in die durch den Staat, insbeſ. den Arbeitsnachweis,

Geſinnung des Täters hinzukommen – die Abſicht ſich u. in die Arbeitsbeſchaffung durch den Arbeitgeber mit

auf Koſten der Udgemeinheit eigennükig u . in bes den einzelnen Pflichten des AG. in dieſer Şinſicht.

5071 n.
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Vielleicht empfiehlt esſich ſyſtematiſch mehr, zunächſt So kommt es, daß man bei einigen Stellen, z. B. § 4

den Abſchluß des Arbeitsvertrags zu beſprechen u . EG. StPO., § 484 StPO. die Auseinanderſebung mit

dabei Arbeitsvermittlung, Arbeitsnachweis, Abſchluß der neuen Reichsverfaſlung vermißt. Dieſer kleine

allein durch die Parteien , Abſchluß auf Grund Tarif- Mangel vermag jedoch den Wert des neuen Kommentar :

vertrags zu beſprechen u . dann beim Inhaltdes Arbeits- in feiner Weiſe zu beeinträchtigen. Kochs Buá ſtellt
dertrags die Pflichten des Arbeitgebers u. Arbeitnehmers eine wertvolle Bereicherung der Literatur zur StPO.

zu ſcheiden . Der 2. Teil behandelt die Arbeitsloſen- u. zum GVG. dar u . leiſtet dem Braftifer, wie ich ſelbſt

fürſorge, der 3. die Arbeitsleiſtung mit Scheidung von bei dem faſt tägl. Gebrauche des Buches erfahren habe,

Arbeitszeit u . Arbeitslohn, der 4. die Arbeitsverfaſſung, durch die ſorgfältige Verwertung der Rechtſpr. u. des

der 5. die Arbeitsſtreitigkeiten, während der 6. Teil Schrifttums u . durch zahlreiche Hinweiſe aufminiſterielle

das neue Arbeitsrecht einzelner Berufe u . ein Anhang Delanntm . u. Berfügungen , auf Dienſtvorichriften uſw.

das neue intern. Arbeitsrecht behandelt. Das Verdienſt die allerbeſten Dienſte. Dieſen inneren Vorzügen ſtehen

des Buches beſteht, wie ſchon dieſe Einteilung zeigt, äußere gegenüber : die Handlichkeit, die Preiswertigkeit

darin, daß es die wiſſenſchaftl . Grundgedanken aus u. das bel. ſorgfältig ausgearbeitete Sachregiſter, ( das

dem großen Stoffe derneuenGefeße u. Verordnungen man allerdingsauch bei den inneren Borzügen auf
herauszieht u. das weite Gebiet ſo praktiſch ordnet u. gählen könnte ). Hochs Kommentar wird dem beliebten

abteilt. Die Darſtellung ſelbſt iſt flar u . berüđſichtigt Kommentar von Daude ein ernſter Rivale werden . Die

die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft wie die Forderungen neuen wichtigen bager. Borſchriften über Voltsgerichte,

des Lebens. " Auf Einzelheiten einzugehen verbietet der Wuchergerichte,Wuchergerichte, Begnadigung u.bedingte Begnadigung,

Raum . Zu wünſchen wäre aber, daß der Verfaſſer vereinfachte Strafrechtspflege, Strafvollſtređung uſw.,

ſpäter das ganze Arbeitsrecht, nicht nur das neue, vor für deren Anwendung es 3. Ž. faſt an jedem Hilfsmittel

allem alſo auch das bürgerl.-rechtl., in ſeiner Dars fehlt, konnten indem Rahmen des Buches natürl. nicht

ſtellung berüđſichtigt u. ſo das ganze Gebiet abſchließend berüđſichtigt werden . Die Vorzüglichkeit der Hochſchen

umfaßt. Bearbeitung der StPO. u. des GVG. legt den Wunſch

München. Dberſtlandesgerichte rat Dr. Silberſcmidt. nahe, daß der Verf. fich entſchließen fönnte, die Bors

ſchriften , die ich im Auge habe, für den bayer. Richter

Friedländer, Dr. u. , Nat und Dr. M. Friedländer, u . Staatsanwalt zuſammenzuſtellen u . Ju erläutern u.

Rechtsanwalt, Kommentar zur Rechtsanwaltsorda
der Praxis damit einen großen Dienſt zu erweiſen .

nung. 2. völlig neub. Aufl. Ler. 8°. VII, 461 S.
Dr. Kl.

München 1920 (Ž. Schweißer Berlag). Geb Mr.59.

Ganz abgeſehen von der Berſönlichkeit des in
Das Reidsſtrafgeſekbuch mit beſonderer Berüdſichti

Deutſchland jedem Hechtsanwalt betannten Dr. Mar
gung der Rechtſprechung des Reichgerichte von

Friedländer, eines der unermüdlichſten Vorkämpfer
Ebermayer, Dr. Ludwig, Senatspräſident am Reichs.

für die Förderung der ideellen u. materiellen Jntereſſen
gericht, Eichelbaum Julius, Reichsgerichtsrat, Lobe,

der Berufsgenoſſen, bürgt die Tatſache der Mitarbeit
Dr. Adolf, Reichsgerichtsrat, und Werner Roſenberg,

eines Berufsrichters dafür, daß nicht ein einſeitiger
Meichsgerichtsrat. Zweiter Balbband (88 222-370).

8º. VIII, 538 S. Berlin u. Leipzig 1920. Bereinigung
Standpunkt im Werke zur Geltung kommt. Die neue,
nun abgeſchloſſene 2. Aufl. beweiſt, daß die Verf. , wie

wiſſenſchaftlicher Berleger . Preis geh me. 26.

in der 1. Aufl., die aufgetretenenSchwierigkeiten, bes Wir verweiſen auf die ausführl. Beſprechung des

ſtehend in der Meiſterung der Fülle des Stoffes, trefil. 1. Teiles in Nr. 21/22 S. 306. Der praktiſch 10 gut

zu überwinden verſtanden. Vgl. . B. die Vorbem. verwertbare u. auch wiſſenſchaftl.ſo bedeutendeKommen

por 8 30 über das Bertragsverhältnis zwiſchen dem tar liegt nun abgeſchloſſen vor.

Anwalt u. ſeinem Altenten , den Erfurs über die leitenden

Geſichtspuntte, die bei Beurteilung der Frage maßgebend Schlegelberger, Dr. Franz, Geh . Regierungsrat, Minis

ſein können, ob ſich der Anwalt nicht gegen § 28RAD. ſterialrat, und Dr. Theodor b . Dishaujen ,Miniſterials

verfehlt hat, den Erkurs zu § 10 über die Anwalts- rat. Jah r b uch des Deutſchen Hechte 8 .

ſozietät, zu § 28 S. 117 Anm. 7 a über die Selbſthilfe 18. Jahrg. (Bericht über das Jahr 1919) . Ber. go

des Anwalts. Die Aufgabe, zu deren Löſung die beiden gr. 496 Š. Berlin 1920, Berlag von Franz Vahlen.

Berf. fich wieder vereinigt haben, iſt ſchwierig u . ders Geh. Mr. 66.

dient den Dant aller Juriſten, nicht bloß der Rechts

anwälte. Wenn ſich die deutſche Rechtsanwaltſchaft
Der neue Band des an dieſer Stelle icon mehr

im neuen Deutſchland ihre Stellung als freier Beruf mals angezeigten Werks iſt mit der alten Sorgfalt

erhalten wird, wie S. V des Vorwortes geſagt iſt, ſo
und Genauigkeit und in der befannten überſichtl. Art

wird ein ſolcher Erfolg auch den beiden Verf. Dr. Fried
bearbeitet. Da ſich in Schrifttum u . Rechtſpr. des

länder zugeſchrieben werden müſſen. In einem beſ.
Jahres 1919 die durch den Úmſturz geſchaffenen neuen

Nachtr. S.410—421iſt die neueſte Steuer- und ſoziale
Berhältniſſe ſtart bemerklich machen, iſt der Band von

Gefeßgebung beſprochen, ſoweit ſie den Rechtsanwalt
beſonderer Bedeutung u . wird bei dem raidhen Wechſel

als ſolchen betrifft. Der Anſicht über den Tarifver
der Zuſtände wohl ſpäter ein geſchichtl. wichtiges

tragszwang S. 419 ff., die von manchen Rechtenwältena
Zeugnis werden. -f

mangels genügender ſoziologiſcher Ueberlegung be

ſtritten wird, iſt durchaus beizupflichten.

Juſtizr ., Prof. Dr. Heinr. Frantenburger, Münden .
Wir machen unſere Abonnenten auf das

Hoch, Dr. 3. ., Oberregierungsrat im bayer. SIM.
3nferat über das Werf Der Weltfrieg " aufmerkſam,

der Juſtiz. Die Strafprozeßordnung für das laut welchem die Anſchaffung gegen bequeme Monats

Deutſche Reich u.das Gerichtsverfaſſungs- zahlungen durch die Buchhandlung Karl Blod, Berlin
gere ß . 8 ° 462 S. München, Berlin, Leipzig 1920,

3. Soweißer Berl . (Arthur Sellier). Seb . Mi. 14.
SW. 68, Rochſtr. 9 erleichtert wird . 3

Ein Teil dieſes Buches iſt ſchon ſeit längerer Zeit

gedruđt. Die Fertigſtellung des ganzen Buches hat Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten,

fich aber dann durch verſchiedene Urſachen verzögert. Rat am Oberſten Bandesgerichte in München .

Eigentum von J. Schweißer Berlag , München, Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. 8. $. Datterer & Cie., München und Freifing.
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Inhalt : Die Bekanntmachungen vom 29. Auguſt 1919
Spalte

Zur Neuordnung der Staatsprüfung. Von regeln die Neuordnung der Prüfung nur vorläufig.

Staatsanwalt Dr. Hans Kobler, Berlin Die Verhandlungen über die endgültige Regelung

Heidsbund deutſcher Referendare und Hechts- werden wohl demnächſt beginnen. Die Vertretung

praftitanten 6

Aus der Lätigteit des Berbandes
der Rechtspraktikantenſchaft wird zu dieſen Ver9

Bergünſtigungen bei Theaterbefuda 10 handlungen jedenfalls wieder zugezogen werden .

Berbandenadridten 11 Bei Verhandluugen erreicht aber nur der ſein
Bücheranzeigen

11 Ziel , der ſich wohlvorbereitet an den Verhand:

Une amtlichen Nachrichten

Dedblätter: Geſeß gegen das Glütsſpiel vom .
lungstiſch ſekt ; der weiß was er will ; der feſte

23. Dezember 1919 Ziele im Auge und beſtimmte Vorſchläge in der

89 323 der Zivilprozeßordnung 14 Taſche hat .

Gründung eines Verbandes der juriſtijden du: Es iſt daher hohe Zeit, daß wir uns jeßt über
waltoangeſtellten 15

unſere Ziele einigen . Die folgenden Ausführungen

ſollen eine Anregung ſein zu einer recht frucht

Zur Neuorduung der Staatsprüfung. baren Erörterung al der Wünſche, welche die Be:

von Staatsanwalt Dr. Hans Robler in Berlin. ! rufsgenoſſen wegen der Neuordnung der Staats

Allé politiſchen , alle wirtſchaftlichen Probleme
prüfung hegen .

1. Vor allem iſt feſtzuſtellen : die Juſtizprüfung
ſind Erziehungsprobleme . So lehrt Goethe in

Wilhelm Meiſters Wanderjahren ; jo lehrt uns
iſt durchaus befriedigend geregelt. Das iſt dem

Plato . Viele mißverſtehen Plato . Sie können
Weitblick zu danken, der die Juſtizverwaltung beſeelt.

ſich nicht erklären , warum er ſich einzig mit der
Der Prüfungsſtoff iſt auf die wichtigſten Gebiete

Klaſſe der Philoſophen und Dichter beſchäftigt.
beſchränkt, die Arbeitszeit verlängert, der ſoge

Plato grübelt vor allem darüber : wie werden
nannte praktiſche Fall abgeſchafft: damit iſt wohl

Staatsmänner erzogen , Männer, die unbeſtechlich ,
allen billigen Forderungen Rechnung getragen ,

mit weitem Blid begabt , vom Irdiſchen losgelöſt ſind, ſind alle unnötigen Härten beſeitigt, iſt alles aus :

Männer, die die ,, tönigliche Kunſt“ beſiken. Sind
gemerzt, was die Staatsprüfung zu einer phyſiſchen

einmal ſolche Staatsmänner da , dann iſt auch der
und pſychiſchen Belaſtungsprobe machte, die ichier

beſte Staat , die beſte Staatsform gefunden. Es
unerträglich ſchien . Die Beſtrebungen des Ver

iſt für einen , der ſich mit Staatsproblemen befaßt ,
bandes müſſen ſich alſo , was den juriſtiſchen Teil

ſchlechterdings unmöglich, etwas zu denken, was
der Staatsprüſung angeht, darauf beſchränken , zu

nicht Plato oder Ariſtoteles bereits durchdacht
verhindern, daß die endgültige Regelung die ge

hätten . Plato faßte das Problem idealiſtiſch, inner :
währten Erleichterungen wieder aufhebt.

lich ; er ſuchte nach den beſten Menſdien , nach
2. Wohl die wichtigſte Neuerung brachte den

Perſönlichkeiten . Unſere Zeit iſt materialiſtiſch
Kriegsteilnehmern im weiteren Sinne 8 4 der Bet.

geſinnt; ſie ſucht nach beſten åußeren Einrichtungen .
vom 29. Auguſt 1919 : Kriegsteilnehmer erlangen

Die Perſönlichkeit wird vernachläſſigt. Wir jollten
die Fähigkeit zum Richteramt, zu einem höheren

von Plato lernen . Amt der inneren Verwaltung, wenn ſie lediglich die

Die Frage der · Vorbildung unſerer Staats
Prüfung aus dem Juſtizfach mit Erfolg ablegen . Es

diener iſt ein viel größeres Problem . Es deckt
fragt ſich , ob dieſe Beſtimmung zur endgültigen ,

fich feineswegs mit der Rechtspraktikantenfrage,
völligen Trennung von Juſtiz und Verwaltung

mit den Forderungen nach der Reform der Staats:
ausgebaut werden ſoll. Ich möchte dieſe Frage

prüfung. Es umgreift das geſamte Erziehungs
ganz entſchieden verneinen .

weſen , insbeſondere die Mittelſchulfrage.
Die Verwaltung muß darauf beſtehen, daß ihre

Den Rechtspraktikanten und ſeine Berufsver
Anwärter fich auch der Juſtizprüfung unterziehen .

tretung intereſſiert vor allem die Ausgeſtaltung der
Soviel ich höre , wird in Preußen erwogen ,

Vorbereitungspraxis, die Neuordnung der Staats
die Trennung von Juſtiz und Verwaltung wieder

prüfung. Aber wir dürfen nie vergeſſen , daß un
aufzuheben .

ſere Beſtrebungen nur ein Ausſchnitt aus dem ge
Bediegene Kenntniſſe des bürgerlichen und

ſchilderten Kompler von Erziehungsfragen ſind,
Strafrechtes ſind für den Verwaltungsbeamten

daß wir vor allem uns darum bemühen ſollen ,
Notiz der Schriftleitung: Wir machen be

die Ausbildung , die Wertſchätung der Perſönlich
ſonders aufmerkſam auf die Seite 7 unten abgedructen

teit wieder in die alten Rechte einzuſeßen. Gefeßesänderungen, die als Dedblätter beſtimmt ſind.
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unentbehrlich. Wie könnte ein Verwaltungsbeamter in Praxis und Prüfung die Gebiete des öffentlichen

ohne Strafrechtskenntniſſe Polizeiderordnungen ver- und privaten Rechte nicht getrennt ſind. Den

faſſen, die Einhaltungder Verordnungen über ausgezeichneten Ruf der bayeriſchen Juriſten wollen

machen ? Ausgedehnte Kenntniſſe des Zivilrechtes wir aufrechterhalten . Daher müſſen wir m. E.

braucht er für eine ganzeReihe praktiſcher Tätigkeiten, auch die Trennung von Juſtiz und Verwaltung
für Vertragsabſchlüſſe, für die Handhabung der in Praxis und Prüfung ablehnen .

Gemeindeaufſicht, für Genoſſenſchaftsgründungen. 3. Wenn ich mich nun unbedingt für die

Die Gebiete des bürgerlichen und des Straf: Beibehaltung des Verwaltungsteils der Staats

rechtes ſind ferner ein ausgezeichneter Bildung8: prüfunn ausſpreche, ſo möchte ich damit keineswegs

ftoff. Die Geſekwerke ſind verhältnismäßig lücken ſagen , daß die Verwaltungsprüfung genau ſo bleiben

los und ſyſtematiſch folgerichtig aufgebaut. Sie ſoll wie bisher . Im Gegenteil, ſie muß m . E.von

dienen daher vorzüglich der logiſchen Schulung. Grund aus umgeſtaltet werden .

Sie ſind auch als Prüfungsſtoff nicht zu Man hat die Staatsprüfung deshalb getadelt,

erſeßen . An ihnen erweiſt ſich am beſten , ob der weil ſie zu theoretiſch wäre. Meines Erachtens

Prüfling gediegene Rechtskenntniſſe und echtesRechtskenntniſſe und echtes iſt die Prüfung aus dem Verwaltungsfach wenig

Rechtsgefühl, ob er Sinn für überſichtliche ſyſte- ſtens in einem gewiſſen Sinn leider aữzu praktiſch.

matiſche Ordnung beſißt, ob er Hauptjachen und Hier ſiegt lediglich die Technik, die Routine. Sie

Nebenſachen zu ſcheiden weiß , ob er klar denken und prüſt bloß Paragraphenkenntniſſe, Einzelwiſſen .

darſtellen kann, ob er die Begriffe ſcharf erfaßt, Allgemeine Rechtëfenntniſſe , ein tiefer ſchürfendes

ob er der Meiſter des Wortes, der Begriffe, oder | Wiffen nachzuweiſen , dazu bieten die Aufgaben gar

ihr Anecht iſt. Dieſe Meiſterung des Wortes, keine Gelegenheit . Die Verwaltungsprüfung ſteht

des Begriffes muß jedem eignen , der mit Menſchen nicht viel höher als die Marktſchreiberprüfung .

zu verkehren , der Menſchen zu leiten und ihre Be: Das gilt auch für die Korrektur.

ziehungen zu ordnenhat. Gerade dieſe Meiſterſchaft Darin ſoll aber kein Vorwurf für irgend einen

in der Erfaſſung der Begriffe unterſcheidet die Verwaltungsbeamten liegen . Verwaltungsbeamte

ſubalterne Rechtsauffaſſung von der höheren , den haben etwas Wichtigeres zu tun, als Aufgaben

Paragraphenſchuſter vom Juriſten . Jener klebt auszuarbeiten und zu korrigieren . Die dringenden

am Begriff, für ihn iſt der Begriff ein Scheuleder ; wirtſchaftlichen Aufgaben, die praktiſche Arbeit gehen

dieſer ſieht hinter dem Begriff den Zwed, dem er vor. Gerade dieſer Umſtand hat dazu geführt ,

dient ; ihm iſt der Begriff ein Werkzeug , um dieſen daß insbeſondere an den Kreisregierungen oft nur

Zwed zu erfüllen . die dienſtjüngſten Herren mit der Korrektur be:

Die Trennung der Juſtiz- und Verwaltunggu traut wurden . Oder die Kommiſſion wurde aus

prüfung würde dazu führen , daß die ſogenannten Herren gebildet , deren Arbeit man ſonſt am eheſten

Voltswirte in den Verwaltungsdienſt drängen entbehren zu können glaubte . Das lag aber ganz

würden . Das gilt es zu verhindern . Ich möchte ge- und gar nicht im Intereſſe der Sache. Die Ror:

rade bei dieſer Gelegenheit die Standesvertretung der rektur der Staatsprüfung ſtellt eine unverhältnis

juriſtiſchen Staatsdienſtanwärter erſuchen , die Frage mäßig große Belaſtung der aktiven Verwaltung dar .

unſerer Stellung zu den Volkswirten ja im Auge Das hat ſich klar bei den legten Staatsprüfungen

zu behalten. Durch den Wettbewerb der Volls- gezeigt: die korrigierten Arbeiten des zweiten Teils

wirte dürfen uns nicht wichtige Stellen wegge: der Prüfung liefen ſehr viel ſpäter ein , als die

nommen, die Ausſichten geſchinälert werden , wie Arbeiten des erſten .

wir es bei Ser jüngſten Rechtsratswahl in Würz- Man (dhränke daher die Prüfung aus der

burg erlebten . Verwaltung erheblich ein . Man prüfe nur die

Wenn die Anwärter für den höheren Ver: Hauptgebiete .

waltungsdienſt nur aus den Rechtsgebieten der Warum müſſen es hier gerade zehn Aufgaben

Verwaltung geprüft werden, ſo würde das not- ſein ? Bloß deshalb weil auch aus dem Juſtizfach

wendig dazu führen, daß die Verwaltungsgeri hte zehn Aufgaben geſtellt werden ? Die Fiktion der

von den Behörden der aktiven Verwaltung ge- Parität ließ man ia bereits fallen : die Staats:

trennt werden müßten. Die Verwaltungsgerichte prüfungskommiſſion wurde beim Oberſten Landes:

würden dann wohl ausſchließlich mit Richtern be gericht, alſo einer Juſtizbehörde gebildet . Den

ſept . Von der Ablegung der juriſtiſchen Prüfung Vorſit führt hier ein Juſtizbeamter.

befreit zu w ?rden, das widerſtreitet aljo ſogar dem Meines Erachtens würden drei Aufgaben aus

Intereſje jener Berufsgenoſſen, welche ſich der den Hauptgebieten des öffentlichen Rechts genügen.

Verwaltung widmen . Dieſe könnten vielleicht aus dem Gemeinderecht,

Es liegt aber auch im Intereſſe der Juſtizbe- aus der Sozialverſicherung , aus dem formellen

amten, eine Verwaltungsprüfung ablegen zu müſjen. Verwaltungsrecht geſtellt werden. Dabei wäre es

Die bayeriſihen Juriſten genießen einen gewiſſen vorzuziehen, wenn die Aufgaben in mehreren Unter :

Ruf. Man hält allgemein ihre Ausbildung für fragen zerlegt würden .

gründlicher ; umfaſſenderes Wiſſen ſtellt ſie ſicher Eine ganze Reihe von Fragen des öffentlichen

über Berufsgenoſſen anderer Länder. Das ver- Rechts tönnte ſchon in die Aufgaben aus dem

danken ſie vor allem dem Umſtande, daß bei uns Strafrecht oder bürgerlichen Recht verwoben werden.
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Dabei wäre auch zu erwägen, ob nicht die Juftig: teilnehmer lebhaft begrüßt . Sie ſchlug eine Breſche

ſtaateprüfung eingeſchränkt werden könnte. Unſerer in die chineſiſche Mauer der Prüfung8note. Ihr

Forderung, durch zahlreiche Aufgaben das Prü: Wert iſt bedeutend geſunken . Man iſt wieder

fungsriſiko zu vermindern , iſt ja ichon durch gezwungen nach den perſönlichen Leiſtungen des

10–11 Aufgaben genügt. Meines Erachtens Prüflings zu fragen .

könnte ie eine Aufgabe aus dem Straf- und Die ſorgfältige Auswahl der zukünftigen

Zivilrecht ſehr wohl entbehrt werden . Staatsdiener iſt die erſte und ernſteſte Pflicht

Zum Schluß möchte ich einen Punkt erörtern , der Regierung. Die Leiter des Staates können

der meines Erachtens der Edſtein der ganzen nicht alle Staatsaufgaben ſelbſt in eigener Perſon

Reform des juriſtiſchen Studiums iſt: die Staats: erfüllen, ſie können ſich nicht mit den Einzel

prüfung8note darf nichtmehr ausſchlaggebend ſein heiten der Ausführung befaſſen . Sie müſſen
für das ganze Lebensſchidſal des Prüflings. daher Männer auswählen, denen ſie die Staats

Damit ſoll aber keineswegs gejagt ſein, daß aufgaben übertragen können, denen ſie völlig

die Staatsprüfung überflüſſig iſt. Prüfungen vertrauen können . Dabei müſſen ſie mit der

ſind notwendig . Sie zählen zu jenen Mängeln peinlichſten Gewiſſenhaftigkeit verfahren.

des Lebens, zu den Unvollkommenheiten , mit Dieſer Pflicht dürfen ſie ſich nicht dadurch

denen man ſich abfinden muß . Immerhin ge- entziehen, daß ſie ſich auf eine tote Zahl berufen .

währen ſie einen wertvollen Anhaltspunkt den Nach Zahlen zu urteilen die ſich automatiſch er

Prüfling ungefähr und allgemein zu beurteilen. geben , das ſcheint uns ungeheuer leicht. Dann

Sie bedeuten einen geſunden Zwang für den würde jedermann den Perſonalreferenten erlegen

Prüfling , ſich eine gediegene theoretiſche Aus: können ,' den Mann mit der tiefen Menſchen

bildung anzueignen . tenntnis , dem weiten Blid .

Die Fälle ſind ſicherlich ganz ſelten , daß ein Ich möchte zum Schluſſe nochmals daran er:

Prüfling mit gediegenem Wiſſen und einiger Ge: innern, was ich im Eingang über die Wert
wandtheit eine ſchlechte Note davonträgt. Und ichäßung der Perſönlichkeit ſagte. Die Ueberſchäßung

wenn ein Prüfling mit umfaſſenden Kenntniſſen der Staatsprüfungsnote entſpricht ganz dem ma:
mangels der nötigen Gewandtheit oder Nerden: terialiſtiſchen Zuge unſerer Zeit. Der will alles

kraft verſagt, ſo beweiſt das nur, daß er auch im zahlenmäßig erfaſſen . Und was ſich niht in Zahlen

Leben nicht verwendbar iſt. Gemandtheit und darſtellen läßt, dag will er nicht begreife 1. Das muß
Nervenkraft muß der zukünftige Staat&diener un anders werden , allgemein im Leben wie im Staats

bedingt beſiken . dienſt . Die tote Zahl muß wieder der lebendigen

Falſch iſt es aber, daß man der Staatsprüfungs: Perſönlichkeit weichen.

note, den feinſten Schattierungen , ſo übergroße

Bedeutung beimißt, daß man Hundertſtel über ein

Lebensſchidſal entſcheiden läßt . Die Note – daran Neidsbund

muß man ſtets feſthalten gibt
nur im großen deutſcher ReferendareundRechtspraktikanten.

und ganzen ein Bild von den Fähigkeiten des

Prüflings. Ob er ſo und ſoviel 1/100 mehr oder Der bayer. Rechtspraktikantenverband iſt ſeit

weniger erhält, das hängt rein vom Zufall ab . Sommer 1919 korporatives Mitglied des Reichs:

Die Ueberſchäßung der Note ich möchte faſt | bundes deutſcher Referendare und Rechtsprakti
ſagen der Präziſionsunſinn muß fallen . tanten in Berlin . Dieſer Bund, der im Früh

Man beſeitige dieſe Ueberſchäßung der Note jahre vorigen Jahres gegründet wurde, umfaßt

und es werden viele Mängel von ſelbſt heilen , in 11 Landesverbänden die Referendare und Rechts:

welche wir heute an Praxis und Prüfung tadeln . praktikanten nahezu des geſamten Deutſchen Reiches.

Dann wird die Staatsprüfung nicht nehr Es ſind vertreten : Preußen , Bayern , Sachſen,

das ausſchließliche Ziel des Strebens, das Ende Württemberg, Baden , Heſſen, Oldenburg.Medlen :
der Ausbildung ſein . Es wird nicht mehr vor: burg , Braunſchweig, Meiningen, Bremen und die

kommen, daß ein junger Juriſt nur bis zur thüringiſchen Staaten .

Staatsprüfung arbeitet und dann auf den er: Der Reichsbund erblidt ſeine Hauptaufgabe

rungenen Lorbeeren ausruht . Der reine Prü- in Fühlungnahme und regen Beziehungen zu den

fungsdrill wird verſchwinden . Der Rechtspratti Reichsbehörden in allen den Punkten, die die
tant wird ſich nicht mehr einſeitig theoretiſch be- Intereffen der Referendare und Rechtspraktikanten

tätigen . Er wird nicht mehr von Kurs zu Rurs berühren . Wenn der Kreis dieſer Fragen zur
eilen und ſeine praktiſche Ausbildung vernach zeit auch als noch nicht ſehr umfangreich erſcheint,

läſſigen. Es wird der Vorſprung beſeitigt, den ſolange die Juſtizverwaltungen in Zuſtändigkeit

jekt reiche Berufsgenoſſen haben . Sie konnten der Landesregierungen ſtehen, ſo erheiſchen doch

ja alle die vielen teuren Privatkurſe beſuchen . auch jeßt ſchon eine Reihe von Punkten die ener:

Und wie ſehr dieſer Kursdrill über den Prüfungs- giſche Wahrnehmung unſerer Intereſſen in Berlin
erfolg entſchied, das wiſſen wir alle zu gut . ſo vor allem gegenüber den Beſtrebungen des Reichs

Ich glaube viele Berufsgenoſſen haben mit finanzminiſteriums die Finanzlaufbahn auch ſolchen

mir die Begünſtigung der bevorzugten Krieg8 : | Anwärtern zu eröffnen, die nur durch Kurſe von

-

-
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wenigen Monaten Dauer eingedrillt wurden, und hat in deſſen Vorſtand Siß und Stimme. Der

dieſe Anwärter den juriſtiſch vorgebildeten gleich: Juriſtenbund umfaßt heute ſchon die größten in

zuſeßen . Wir verweiſen außerdem auf die Frage Betracht kommenden Verbände .

der Zulaſſung von Frauen zum Richteramt, auf Der Reichsbund deutſcher Referendare und

die Forderung der Freizügigkeit während des Vor: Rechtspraktikanten hielt in Berlin vom 24. bis

bereitungsdienſtes, Aenderung der Rechtsanwalts- 26. Januar ſeine zweite Vertretertagung ab.

ordnung (88 25 und 27) , die durch das Reich ihre Neben Fragen der Reform der juriſtiſchen Aus

Erledigung finden müſſen . bildung und alsbaldigen Verbeſſerungen im Vor

Der Reichsbund hat außerdem ein Reform: bereitungsdienſt der Juriſten wurde insbeſondere

programm für das juriſtiſche Studium ausgear- die Nichtdurchführung der Beſtimmung des Reichs

beitet, das er dem Reichsjuſtizminiſterium dois geſeges vom 19. April 1919 über Abkürzung des

legen will. Das Programm will vor allem die juriſtiſchen Vorbereitungsdienſtes für Kriegsteil

ſchon öfters vertretene Forderung nach Durchbrechung nehmer in verſchiedenen Ländern beſprochen. Im

des bisherigen Schemas: erſt Theorie, dann Hinblick auf die immer weiter ſteigenden Lebens

Praxis zur Durchführung bringen . Es ſieht drei koſten wurde allerſeits bedauert , daß trotz eines
Abſchnitte vor : jüngſt ergangenen Beſchluſſes der Nationalver

I. Einführung in das Studium und in die ſammlung, die ſich für die Beſoldung der Referen

Praxis : ein Jahr Univerſität, Einführungsvor: dare ausgeſprochen hat , einzelne Bänder, beſonders

leſungen in Rechts- und Wirtſchaftsſyſtem , ein Preußen , Heſſen und Oldenburg fich bisher nicht

Jahr praktiſche Tätigkeit bei niederen Staats- und einmal dazu entſchloſſen haben , den infolge Kriegs

Selbſtverwaltungsbehörden und kleinen Gerichten, dienſtes überalterten Referendaren eine Aufwandes

daneben Kurſe. entſchädigung zu gewähren, geſchweige, daß ſie

II. Univerſitätsſtudium von 2 Jahren : gewillt wären, die Referendare für die von ihnen

die ießigen ordentlichen Hauptvorleſungen aus geleiſtete Arbeit zu beſolden . Die Richtlinien

Juſtiz.Verwaltung, Volkswirtſchaft. für die weitere Tätigkeit des Bundes wurden

III . Praxis : 1 Jahr Tätigkeit bei kleinem feſtgelegt. Die Vertreter wurden am 26. von

Amts- und Landgericht. 1 Jahr je nach Wahl dem Reichsjuſtizminiſter empfangen.

in Rechtsanwalts- oder Staatsanwaltsbüro, Ver: Zum Schluſſe geben wir noch einen kurzen

waltungsbehörde , Forſchungsinſtitut, Handels uſw. Auszug aus den Saßungen des Reichsbundes :
Rammer, oder kaufmänniſchen Unternehmen (Bant , 81. Der Reichsbund deutſcher Referendare

Induſtrie ). 1 Jahr bei großem Amtsgericht, und Rechtspraktikanten (eingetragener Verein) hat
Oberlandesgericht, Rechtsanwalt. zum Zwecke die Vertretung der Gemeinintereſſen

Den Abſchluß des 1. Stadium8 bildet ein der deutſchen Referendare und Rechtspraktikanten ,

Zwiſcheneramen , den des 2. Stadiums das Ne: insbeſondere die Mitarbeit bei allen Fragen, die

ferendars , des 3. das Aſſeſſoreramen, die im die Ausbildung der deutſchen Juriſten betreffen.

weſentlichen nach preußiſchen Vorbild geſtaltet ſind. Der Bund verfolgt keine parteipolitiſchenZwecke.

Der bayer . Verband hat ſich den Vorſchlag $ 2 . Sit des Reichebundes iſt Berlin.

nicht zu eigen gemacht, insbeſondere ſich auch gegen 8 3. Mitglieder des Bundes können werden

das Prüfungsſyſtem gewandt. Es war aber ſehr Verbände deutſcher Referendare und Rechtsprafti

zu bedauern, daß wir dem Programm einen kanten , die ſich gebildet haben als Geſamtver:

Gegenvorſchlag des bayeriſchen Verbandes nicht tretung der Referendare oder Rechtspraktikanten,

entgegenſezen , ſondern uns nur mit etwas Kritik jei es eines oder mehrerer zum Deutſchen Reiche,

begnügen mußten. Die Arbeiten unſerer Reform= gehörender Staaten (Landesverbände),

Rommiſſion, die nur bald ihren erſten Geburts: $ 5. Der Mitgliedsbeitrag wird berechnet nach

tag wird feiern können , ſcheinen ſich noch im der Kopfzahl der in den Mitgliedsverbänden der:

Stadium der Erwägungen zu befinden. Es wäre einten Perſonen .

gerade jebt , wo die Uebernahme der Juſtiz in Die Höhe des jährlich auf den Kopf zu ent:

Reicházuſtändigkeit nur mehr eine Frage der Zeit richtenden Beitrages wird von der Bundesver:

iſt, ſehr erwünſcht, wenn wir dem Reichsbund ſammlung feſtgeſeßt.

mit einem feſten Programm aufwarten könnten. 8 6. Organe des Reichsbundes ſind :

Der Reichsbund iſt endlich beſtrebt , ſeinem 1. die Bundesverſammlung,

Weſen als Durchgangsorganiſation, der uns ja 2. der Bundesvo:ſtand .

eine Feſtigung leider ſehr erſchwert, durch Anſchluß $ 8. Die Bundesverſammlung beſteht aus

nach oben und unten gerecht zu werden. Mit der Abgeordneten der Mitgliedsverbände. Jeder Mit

Fachgruppe der deutſchen Rechtsſtudierenden, die gliedsverband führt auf je angefangene Fünfzig
17 000 Studenten umfaßt, ſind Beziehungen an: der angeſchloſſenen Referendare oder Rechtsprakti

geknüpft. Der Reichsbund hat ſich außerdem kanten eine Stimme, doch darf kein Mitglieds

bei Gründung des deutſchen Juriſtenbundes, der verband mehr als zwei Fünftel der Geſamtſtimmen

eine Zuſammenfaſſung jäintlicher Vereinigungen führen . Die Stimmen ſind einheitlich abzugeben. In

der juriſtiſchen Beamten , Privatangeſtellten und der Bundesverſammlung entſcheidet einfache Stim :

Juriſten in freien Berufen darſtellt, beteiligt und menmehrheit. Dreiviertelmehrheit iſt erforderlich :
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a) für Saßungsänderungen , Vergünſtigungen bei Theaterbeſuch.
b ) für den Beſchluß der Bundesauflöſung.

Schriftliche Uebertragung der Stimmen auf 1. Nationaltheater. Bei Abonnementvors

ein anders Mitglied für die betreffende Bundes: ſtellungen der Abteilungen I und IV erhalten

verſammlung oder einzelne auf dieſer zu ent: Rechtspraktikanten an der Tageskaffe des National

ſcheidende Angelegenheiten iſt zuläſſig. theaters einen Balkonlogenrüdplaß zum Preis von

Die Verſammlung iſt beſchlußfähig, wenn 1 M 30 Pig . inkl . Garderobegebühr. Reſerviert

mindeſtens die Hälfte der Mitglieder vertreten iſt. find hiefür die Rüđpläße der Logen Nr. 7-11

$ 10. Der Bundesvorſtand legt ſich zus rechts und links. Bei Erſtaufführungen entfällt

ſammen aus einem geſchäftsführenden Vorſißenden, dieſe Begünſtigung .

einem Schriftführer,der zugleich Vertreter des Vor- 2. Meſidenztheater. Bei Schauſpielen erhalten

fißenden iſt, einem von dem Landesverbande Rechtspraktikanten an der Abendtaſſe Pläße ver

Preußen zu wählenden Vorſtandsmitgliede, den i ſchiedener Kategorien , je nachdem Pläße übrig

erſten Vorſißenden der anderen Landesverbände. bleiben , zum halben Preiſe .

§ 11. Der geſchäftsführende Vorſigende und 3. Prinzregententheater. Hiefür gilt dasſelbe

der Schriftführer ſollen ihren Wohnſiß in Großs wie zu 2, ebenfalls nur für Schauſpiele.

Berlin haben . Sie bilden den geſchäftsführenden Die Karten zu 1-3 ſind erhältlich gegen Vor

Ausſchuß des Vorſtandes. weis einer Legitimationskarte , die von der Ver

Sie werden von der Bundesverſammlung für waltung der Nationaltheater im II . Stoc des

das Geſchäftsjahr gewählt. Der LandesverbandDer Landesverband Nationaltheaters, Bühneneingang, aufZimmer 61

Preußen hat ein Vorſchlagsrecht. m Sekretariat ausgeſtellt wird. Dieſe Legitimationgs

§ 13. Angelegenheiten von grundſäglicher itarte gilt für ein Kalenderjahr und kann im

Bedeutung unterliegen der Beſchlußfaſſung des
Sekretariat erneuert werden . Zur Ausſtellung ge

Geſamtvorſtandes. Bei gebotener Eile" hat der nügt , daß man ſich als Rechtspraktikant, am beſten

geſchäftsführende Ausſchuß zu entſcheiden . Nachs mit der Mitgliedskarte unſeres Verbandes ,ausweiſt.

traglich iſt unverzüglich die Genehmigung des
4. Münchner Schauſpielhaue. Hiefür find

Geſamtvorſtandes herbeizuführen . beim Portier des Juſtizpalaſtes unentgeltlich Gut

Der geſchäftsführende Ausſchuß iſt Vorſtand ſcheine zu haben. Gegen Vorweis einer Legiti

im Sinne des BOB. § 26. mationskarte hat der Inhaber dieſes Gutſcheins

Die laufenden Geſchäfte ſind von ihm zu
an der Theatertaffe des Schauſpielhauſes, auch im

erledigen. Vorverkauf, Anſpruch auf Ermäßigung von 1 M

§ 14. Im Falle der Auflöſung des Bundes pro Billet und zwar auf allen Pläßen im Preiſe

fällt das Bundesvermögen an die Mitgliedsvers von 3 M an aufwärts.

bände im Verhältniſſe der im leßten Geſchäfts- An Sonn- und Feiertagen ſowie bei Gaſtſpielen

jahre gezahlten Mitgliedsbeiträge zurück. und Premieren beſteht dieſe Vergünſtigung nicht.

5. Rammerſpiele. Die Verbandsmitglieder

haben eine Ermäßigung von 1 M auf ſämtlichen

Aus der Zätigkeit des Verbandes.
Saalplägen über 3 M Kaſſenpreis gegen Abgabe

eines roten Gutſcheins und von 50 Pig. auf ſämt

I. Das Finanzminiſterium hatmitgeteilt, daß lichen Saalplåßen über 1,50 M Kaſſenpreis gegen

in den neuen Staatshaushalt Mittel für Errichtung Abgabe eines grauen Gutſcheing. Die Gutſcheine

von Finanzkurſen eingeſtellt ſind. Mitteilung werden im Verbandszimmer unentgeltlich abgegeben .

über Zeit und Ort erfolgt ſpäter. Die Ermäßigung kann aber erſt an der Abend

II . Mitdem Stadtrat München ſind Verhand: kaſſe beanſprucht werden .kaffe beanſprucht werden . Im Vorverkauf find

lungen aufgenommen zweď8 Erneuerung des vom deshalb die vollen Preiſe zu zahlen. An der Abend

Münchner Reditspraktikanten -Verein ſeinerzeit ab : kaſſe wird dann die Ermäßigung gegen Abgabe

geſchloſſenen Krankenkaſſenvertrages. Ueber des Gutſcheins zurückbezahlt.

den Erfolg wird ſeinerzeit berichtet werden . In dieſem Zuſammenhang ſeien die Mitglieder

III . Der Verband hat eine eingehend begründete unſeres Verbandes auch zum Beitritt zum Verein

Eingabe an die Staatsminiſterien der Juſtiz, des „ , Münchner Volksbühne“ aufgefordert .

Innern und der Finanzen gerichtet, die Staats- Die Bemühungen, auch bei anderen Theatern

regierung wolle in Anbetracht der immer mehr Vergünſtigungen zu erlangen , werden fortgeſeßt.

wachſenden Notlage der Seiten entſprechend ers
R. Adam.

höhte Mittel der Gew å hrung von Beihilfen an

Rechtspraktikanten vom Landtage anfordern . Verbands-Nachrichten.
Der Verband iſt dabei von der Erwägung

ausgegangen, daß dies gegenwärtig der einzig I. In der Mitgliederverſammlung vom 5. Febr .

mögliche Weg iſt die Notlage der Rechtspratti- 1920 wurde an Stelle des zurückgetretenen

tanten einigermaßen zu lindern , da auf ſeiten der 1. Vorſißenden Dr. Veh, Rechtspraktikant v .

Staatsregierung eine Bereitwilligkeit jeder Beſol: Thelemann zum 1. Vorſißenden gewählt.

ung der Rechtspraktikanten noch immer nicht beſteht. Die ſaßungsgemäße Neuwahl der übrigen Vor
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vom

ftandsmitglieder erfolgt in der nächſten Mitglieder diereisone the fentem ber Leitfäden die eineoderandere
: Es iſt ſelbſtverſtändlich leicht

verſammlung.
dieſem oder

II. In Coburg und Erlangen ſind neue

Einzelfrage, die einen gerade beſchäftigt, nicht genügend

behandelt worden ſei .

Ortsgruppen in Bildung begriffen. Solche Bedmeſſeriſche Kritik wäre aber wahrlich

III. Die Geſchäftsſtunden des Verbandes nicht am Plaße, denn es iſt bei der Fülle des Stoffes

ſind nunmehr Dienstag und Freitag von 23Uhr naturgemäßrecht wohl möglich, daß einmal die eine

im Zimmer 313 / III des Juſtizpalaſtes.

oder andere Entſcheidung zu wenig berüdſichtigt wurde.

Eine gerechte Beurteilung wird ſtets das Geſamtergebnis

IV. Die Ausgabe der neuen Mit : ins Auge jaſſen müſſen und hier kann man wohlſagen,

gliedskarten erfolgt nach Bezahlung des Beis daß in dieſen Beitfäden uns etwas ganz Vorzügliches

trages für das 1. Halbjahr 1920 (5.- M) . Die zur Verfügung geſtellt wurde .

Es iſt auch intereſſant, vergleichend feſtzuſtellen ,

Einzahlung kann an das Poſtichectonto des Ver:

bandes : Nr. 16513 , München, erfolgen .

in wie verſchiedener Weiſe trop des einheitlichen Grund

planes die verſchiedenen Verfaſſer an ihre Aufgabe

herangetreten ſind und ſie gelöſt haben. Bald wird

die Form leritographiſcher Darſtellung nach alpha

Bücheranzeigen.

betiſchen Stichworten gewählt, bald die Form einer

mehr fyſtematiſchen Darſtellung.

Leitfäden des Kriegerechtes, herausgegeben

Mit Recht wurde die legtere Darſtellungsform

bayeriſchen Anwaltsverband.

jeweils dann gewählt, wenn es ſich um verhältnis

I. $ andels- und Wechſelrecht, bearbeitet von

mäßig enger umgrenzte Gebiete, wie das Strafrecht

Juſtizrat Dr. d . Frantenburger in München (89,
und den Strafprozeß, die Steuer- und die Koſtengeſege

22 S. Geh Mi -.80),
handelte .

II. Bürgerliches Recht einſchl. Stundungs

Dagegen haben die Berfaſſer des Handelsrechtes,

Berordnungen und Einigungsämter, bearbeitet

des bürgerlichen Rechtes und des Zivilprozeßrechtes

von Mechtsanwalt Ludwig Erlanger in München

die lerifographiſche Form gewählt und damit wohl

( 8 °, 36 S. Geh . Mr. 1.20) ,

für ihr Gebiet die beſte Löſung gefunden für den

III . Zivilprozeß , bearbeitet von Juſtizrat Dr. Beru:

Stonflitt zwiſchen außerordentlicher Fülle des Stoffes

hard Mayer II in München (8°, 32 S. Geh . Mk. 1.- ),
und dem Zwange möglichſt knapper und präziſer Dar

V. Strafrecht und Strafprozeß, bearbeitet von
ſtellung.

Rechtsanwalt Dr. Fröſchmann und Rechtsanwalt

Eine ſehr eigenartige und begrüßenswerte Ers

þeilmeier in Nürnberg ( 8°, 32 S. Mt. '1.20),

gänzung ihrer ſyſtematiſchen Darſtellung bringen die

VI. Direkte Steuern, bearbeitet von Hechts
Verfaſſer des Straf- und Strafprozeßrechtes inForm

anwalt Dr. Otto Rahu in München (8°, 52 S.
eines ausführlichen Verzeichniſſes der einſchlägigen

Geh . Mr. 1.80) ,

Borſchriften , das durch die Verwendung turjer unter:

VII. A n waltsgebühren , Gerichtsloſten und

ſtichwörter beſonders überſichtlich und verwertbar

Bollmachtsſtempel, bearbeilet von Rechts

anwalt Dr. Alfred Bloch II in München (8°, 47 S.

Dagegen will mir allerdings ſcheinen , als ſei die

Geh. Mk. 1.80) .

ſyſtematiſche Darſtellung des Strafrechtes, wenigſtens

Jeder ,dem Rechtswiſſenſchaft mehr bedeutet als

in einzelnen Teilen bei allem Beſtrebennach möglichſter

bloßes Wiſſen von Paragraphen und ihren Teilen wird
Knappheit der Darſtellung doch etwaszu dürftig geraten.

es dankbar begrüßen, gerade in der unüberſichtlichen
Die hier behandelten Begriffe des Ariegswuchers

Fülle des Kriegsrechtes einen Führer zu finden , der

ſtrafrechtes 3. B. hätten ſelbſt im Rahmen dieſer Leits

ihm über die bloßen Einzelheiten hinaus die großen

fäden - Darſtellung doch teilweiſe in etwas vertiefter

Zuſammenhänge weiſt .

Form erörtert werden müſſen . So wäre es gewiß

Auch wenn die Kriegsbeſtimmungen nicht in den
dankbar zu begrüßen, wenn in einer event . Neuauflage

„ Prüfungs-Vorſchriften “ ſtehen , haben die Rechts
die ſo überaus ſchwierigen Aaltulationsfragen doch in

praktitanten doch allen Anlaß, das Ariegsrecht nicht etwas anſchaulicherer Weiſe behandelt würden als mit

als eine ganz bedeutungsloſe Angelegenheit zu betrachten .
der Feſtſtellung, daß im weſentlichen die Differenz

Die zum Teil mit Unrecht ſo ſehr geſchmähte
zwiſchen Selbſtkoſten- und Verfaufspreis als ausſchlag

Kriegsgeſebgebung und -rechtſprechung hat ja in uns
gebend für die Berechnung des Nußens anzuſehen ſei .

gewöhnlichem Maße rechtsſchöpferiſch gewirft und auch Wenn durch ſolche Vertiefung die Darſtellung, die ja

über die Bedeutung und denJnhalt unſeres bisherigen

an ſich nur Inapp 19 Seiten umfaßt, um etwa einen

Hechtes ganz ungeahnte Aufſchlüſſe vermittelt. (ch Bogen vermehrt würde, dürfte der Rahmen der Leite

erinnere z. B. nur an die Lehre von der Unmöglichkeit)..

fäden immer noch nicht überſchritten ſein .

Es geht alſo für den, der mehr als bloßes Examens

Doch folche kleine Schönheitsfehler beeinträchtigen

wiſſen erwerben will, wirklich nicht an, den Einfluß
den Wert und die Bedeutung des ganzen Unternehmens

der Krieg geit auf unſer Recht völlig ausſchalten zu
in feiner Weiſe . Ich möchte nur wiederholend zuſammen

wollen . Wer das geltende und nicht nur das anti
faſſen , ein welch überaus wertvolles þilfsmittel, ſowohl

quariſche Recht kennen lernen will, der muß auch die
für die praktiſche Anwendung wie für die theoretiſche

Striegsgefekgebung im Auge behalten .

Beſchäftigung mit dem Kriegsrecht in den Leitfäden

Und da wüßte ich mir nun wirklich keine beſſere
gegeben iſt. Es bleibt zum Schluſſe nur zu wünſchen,

Möglichkeit, um raich und doch durchaus zuverläſſig daß dieſes Unternehmen mit den bereits erſchienenen

in die ſonſt ſo verwirrende Fülle des Kriegsrechtes
Bänden nicht etwa endgültig abgeſchloſſen werde,

eingeführt zu werden , als dieſe vom Anwaltsverband ſondern weiter fortgeſeßt werde in ſteter Wechſel

herausgegebenen Leitfäden.

verbindung mit der noch immer im Fluſſe befindlichen

Selbſtverſtändlich, ſie ſind in erſter Linie nicht für Geſeßgebung und Rechtſprechung. Insbeſondere ſcheint

Lehrzwede beſtimmt, ſondern ſollen dem Praktiker die

mir zurzeit ein Bedürfnis zu beſtehen , nach einer

Möglichkeit geben ,ſich raſch über irgendeine,ihn gerade be. ähnlichen Darſtellung des Arbeitsrechtes. Dr. Berſtle.

ſchäftigende Frage des Kriegsrechteszu orientieren . Das

rüber hinaus vermitteln ſie aber ein für den knappen
Lug, Dr. W., Mecht und Rechtſprechung in und

Maum, den ſie einnehmen, wirklich erſtaunliches Bild über

nach dem Kriege, Berlin und München 1919, Verlag

den Stand unſerer Geſeßgebung, Rechtſprechung und
von B. W. Müller .

Rechtslehre , wie er ſich im Baufe der Kriegsjahre Eine wertvolle Ergänzung der oben angezeigten

herausgebildet hat.
Deitfäden bietet auch das vorliegende Buch. Es will

het sot geworden iſt.
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in kurzen Stichworten eine Darſtellung der Recht

ſprechung zu den einzelnen Paragraphen des bürger

lichen Rechtes und des Prozeßrechtes bieten und bringt

außerdem eine etwas umfangreichere ſyſtematiſche Dar

ſtellung des neuen Gefeßes- und Verordnungsrechtes

auf bürgerlichrechtlichem Gebiete. Das Ziel dieſer

Darſtellung iſt naturgemäß ſo umfaſſend, daß es im

Rahmen eines verhältnismäßig kleinen Buches nicht

erfüllt werden kann. Immerhin iſt das Buch in vielen

Zweifelsfragen unſeres gegenwärtigen Rechtszuſtandes

als ein ſchäßenswerter Ratgeber zu betrachten.

Dr. Gl.

wähnung des Anſtellungsſcheins ( 17 MBG. ), nach

dem ſeitens der Kriegsbeidädigten erfahrunggemäß

lebhafte Nachfrage beſteht, wäre vielleicht noch am

Plaße geweſen . Begrüßenswert iſt, daß der Verfaſſer,

wo ſich ihm Gelegenheit bot, auch zu den ſchwierigen

und beſtrittenen Broblemen des Militärverſorgungs

rechts Stellung genommen hat, wenn man auch ſeiner

Meinung wohl nicht überall wird folgen können. Wer

ſich über das Militärverſorgungsrecht raſch und ein

gehender orientieren will , dem ſei das Büchlein beſtens

empfohlen. Zahlreiche Befanntſchaft wäre insbeſondere

ſeinem Paragraphen 2 zu wünſchen, der das meiſtens

nicht genügend beachtete Berhältnis des Militärder

ſorgungsrechiszumArbeiterverſicherungsrecht behandelt.

Dr. jur. Qudwig K. Mayer.

Aus amtlichen Nachrichten.N

Leitfaden del kriegerechte. Gerausgegeben vom Bager .

Anwaltsverband. IV :Meisner Chriſtian, Rechtsanw .

in Würzburg, Militärverſorgungsrecht. 8º.

44 Seiten . München , Berlin und Leipzig 1919,

J. Schweißer Verlag. Preis M 1.70 (dazu 35 %

Teuerungszuſohläge).

Meisners ,Militärverſorgungsrecht“ iſt eine ſyſte.

matiſche Darſtellung der weſentlichſten Beſtimmungen

des Offiziers- Penjo ., des Mannſchafts -VerfG ., des

Militärhinterbliebeneng, und der Kapitalabfindungs

geſebe, die ſich aber im Gegenſaß zu ähnlichen Ar

beiten auf dieſem Gebiet nicht bloß mit einer Wieder

gabe des Gefeßestertes begnügt, ſondern in rühmens

werter Weiſe auch Rechtſprechung und Literatur

weitgehend verwertet. Dem Charakter eines Beit

fadens entſprechend hat ſich der Verfaſſer mit Recht

auf den für das Reichsheer bezüglichen Stoff beſchränkt,

die Sonderbeſtimmungen für Marine und Schußtruppe

dagegen außerhalb einer Betrachtungen gelaſſen .

Innerhalb des ſo begrenzten Gebiets iſt mit gutem

Gelingen das Weſentliche behandelt ; nur die Er

Mengeſtaltung de8 juriſtiſchen Uniberfität8ftudiums

und sprüfungeweſens. Durch die Befanntmachung, die

Borbedingungen für den höheren Zuſtige und Bers

waltungsdienſt betr.d. 26. Nov.1919 (GVBl. S. 809)

erfährt das juriſtiſche Studium auf den Univerſitäten, ings

beſondere das Prüfungsweſen mehrfache Aenderungen .

Wir heben daraus hervor die Beſeitigung des Zwiſchen

eramens und den Wegfall einer Prüfung aus dem

Kirchenrecht, der Volkswirtſchaftslehre und Finanza

wiſſenſchaft im ſchriftlichen Teil der Univerſitätsſchluß

prüfung. Sehr zu begrüßen iſt es , daß die neuen

Boridriften der Bedeutung der Kriminalpolitit und

= pſychologie, der gerichtlichen Medizin und Pſychiatrie

Dedblätter, Abtrennen uud ausidneiden.

Einen Ausländer kann die Landespolizeibehörde

nach Vollſtreďung der Freiheitsſtrafe aus dem Reichs

gebiete verweiſen.

Neben der Strafe kann angeordnet werden , daß

die Verurteilung auf Koſten des Schuldigen öffentlich

befannt zu machen iſt.

II. Durch das gleiche Gefeß iſt beſtimmt,

daß im $ 360 im Abſ. 1 die Nr. 14 und im Abf. 2

die Worte „und 14“ ſowie die Worte „oder der auf

dem Spieltiſch oder in der Bank befindlichen Gelder“
geſtrichen werden.

I. Durch das.,Geſete gegen dasGlüdsſpiel. Vom

23. Dezember 1919“ (RGBI. S. 2145) ſind die SS 284

und 285 StGB . durch folgende Vorſchriften erſeft:

$ 284. Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich

ein Glüdsſpiel veranſtaltet oder hält oder die Ein

richtungen hiezu bereitſtellt, wird mit Gefängnis bis

zu zwei Jahren und mit Geldſtrafe bis zu einhunderts

tauſend Mark oder mit Geldſtrafe bis zu dem gleichen

Betrage beſtraft.

Als öffentlich veranſtaltet gelten auch Glüđsſpiele

in Vereinen oder geſchloſſenen Geſellſchaften, in denen

Glüdsſpiele gewohnheitsmäßig veranſtaltet werden .

$ 284 a. Wer ſich an einem öffentlichen Glüds

ſpiel ($ 284) beteiligt, wird mit Gefängnis bis zu

ſechs Monaten und mit Geldſtrafe bis zu einhundert:

tauſend Mark oder mit Geldſtrafe bis zu dem gleichen

Betrage · beſtraft.

$ 284 b. In den Fällen der $8 284, 281a ſind

die Spieleinrichtungen und das auf dem Spieltiſch oder

in der Bant befindliche Geld einzuziehen, ſofern ſie

dem Täter oder einem Teilnehmer gehören . Andern:

falls können die Gegenſtände eingezogen werden .

$ 285. Wer aus dem Glücksſpiel ein Gewerbe

macht, wird mit Gefängnis und mit Geldſtrafe bis zu

zweihunderttauſend Mart, bei mildernden Umſtänden

mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldſtrafe

bis zu einhunderttauſend Mart oder mit Geldſtraje

bis zu einhunderttauſend Marł oder mit Geldſtrafe

bis zu dem gleichen Betrage beſtraft .

$ 285 a. In den Fällen der $$ 284, 284 a und

285 kann neben Gefängnis auf Verluſt der bürgerlichen

Ehrenrechte, auf die Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht und

auf Ueberweiſung an die Landespolizeibehörde mit den

im § 362 Abſ. 3,4 vorgeſehenen Folgen erkannt werden .

$ 323 der Zivilprozeßordnung erhält durch Geſet

vom 13. Auguſt 1919 Reichsgeſekblatt Nr. 158 Š. 1448

folgende Faſſung :

Tritt im Falle der Berurteilung zu fünftig fällig

werdenden wiederkehrenden Leiſtungen eine weſentliche

Aenderung derjenigen Verhältniſſe ein , welche für die

Verurteilung zur & ntrichtung der Beiſtungen, für die

Beſtimmung der Höhe der Beiſtungen oder der Dauer

ihrer Entrichtung maßgebend waren, ſo iſt jeder Teil

berechtigt, im Wege der Klage eine entſprechende Uen

derung des Urteils zu verlangen .

Die Alage iſt nur inſoweit zuläſſig, als die Gründe,

auf welche ſie geſtüßt wird, erſt nach dem Schluſſe der

mündlichen Verhandlung, in der eine Erweiterung des

Klagantrags oder die Geltendmachung von Einwen

dungen ſpäteſtens hätte erfolgen müſſen, entſtanden

ſind und durch Einſpruch nicht mehr geltend gemacht

werden fönnen .

Die Abänderung des Urteils darf nur für die

Zeit nach Erhebung der Klage erfolgen .

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden entſprechende

Anwendung auf die Schuldtitel des § 794 Nr. 1, 2 und

5, ſoweit darin Beiſtungen der im Abſaß 1 bezeichneten

Art übernommen worden ſind.
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.

der Gefängnistunde, Sozialpolitik und des Breffens Es wird Sache jedes Kollegen ſein, ſich mit dieſer

weſens beſonders gerecht zu werden ſuchen , indem Bekanntmachung genau vertraut zu machen , wenn er

Vorleſungen über dieſe Gebiete ohne Müdſicht auf die ſich vor unangenehmen Ueberraſchungen und Schaden

Fakultätsverteilung als philoſophiſche gelten. möglichſt bewahren will.

Es bliebe nur zu wünſchen, daß dieſe und ähnliche Die Bekanntmachung bringt in ihrem $ 1 (mit § 3)

Reformen in Zukunft nicht bruchſtüdweiſe vorgenommen in zwar ſehrväterlich klingenden und vom Standpunkt

werden, daß vielmehr endlich die ganze Neugeſtaltung ihrer Verfaſſer ſehr geſchidt abgefaßten Säßen eine
der Ausbildungsvorſchriften großzügig in einem Guſſe Beſchränkung für die Bewerber, die bislang der Juſtiz
ſtattfinde. verwaltung noch fremd war, die Möglichfeit der Ston

tingentierung. Gerade über dieſe grundjäklicheNeuerung

Staatsprüfungstommiſſion für den höhereu Juſtiz:
wird im Verbande noch eingehend zu reden ſein . Sehr

und Berwaltungedienſt. EineBefanntmachung v . 25. Nov.
beachtenswert iſt auch § 4, nach dem die Eintragung

1919 (GVBI.S. 835) ſieht die Heranziehung des Landes
in die Bewerberliſte ſpäteſtens binnen drei Monaten

verſicherungsamtes zur Stellung und Korrektur von
nach Belanntgabe des Prüfungsreſultats beim Staats

Prüfungsaufgaben vor.
miniſterium der Juſtig beantragt werden muß. Die

Eintragung in die Bewerberliſte gewährtweder Ans

ſpruch auf unſtellung noch Anſprüche hinſichtlich der

Anſtellungsbedingungen im höheren Juftigftaate. Art und Reihenfolge der Anſtellung, dagegen ſind die

dienſte. Unter dem harmloſen und nichtsſagenden Bewerber verpflichtet ſich jederzeit in einer ihrer Bes

Titel „ Bekanntmachung, die Bewerber um Anſtellung rufsbildung entſprechenden Weiſe verwenden zu laſſen

im höheren Juſtizſtaatsdienſt betreffend " ( 0.9 . Dez.

1919, GUBI. S. 821 ff.) verbergen ſich eine Reihe von ſtrichen werden . Alsbald nach Beſtehen der zweiten

tiefeinſchneidenden Vorſchriften . Wir fönnen uns nicht Staatsprüfung haben die Bewerber nach ihrer Wahl

denten , daß dieſe Bcſtimmungen ohne weitere An- Beſchäftigung bei einer bayeriſchen Juſtizbehörde oder

hörung der berufenſten Vertretung der von dieſer Bes bei einem Rechtsanwalt oder als Hechtsanwalt in

tanntmachung in erſter Linie Betroffenen erlaſſenworden Bayern zu nehmen. Das Juſtizminiſterium behält ſich

wären, wenn nicht gerade um jene Zeit die Tätigkeit aber vor allgemein für die Bewerber um Anſtellung

des Verbandes ſelbſt ziemlich „ zurüđhaltend “ geweſen in einem beſtimmten Dienſtzweig eine beſondere Art

wäre. Jedenfalls wird aller Anlaß gegeben ſein nun- und Dauer der Beſchäftigung vorzuſchreiben ". Aehnlich

mehr noch eingehend zu dieſen tiefgreifenden Beſtim . iſt dann in § 14 die ſogenannte „ Nachpraxis “geregelt.

mungen von ſeiten des Verbandes Stellung zu nehmen. Auch über die Dienſtaufſicht über die Bewerber

Hier fönnen zunächſt aus ihrem Jnhalt nur ein- enthält die Bekanntmachung eingehende Beſtimmungen.

zelne weſentliche Beſtimmungen angedeutet werden. Dr. Gerſtle.

Gründung eines Verbandes der juriſtiſchen Anwaltsangeſtellten.

Der Vorſißende desneugegründeten Verbandes, Sobald der Verband genügend gefeſtigt iſt,

Herr gepr. Rp. Mar Neifinger , übermittelt uns

folgenden Aufruf mit dem Erſuchen um Wiedergabe :
wird eine Ausdehnung auf alle Juriſten in Privat

Unter dem Druck der Notwendigkeit haben fich
ſtellungen angeſtrebt werden.

Wir fordern alle Kollegen , die bei Anwälten
die Münchner Anwaltskonzipienten zu einem Ver:

gegen Bezahlung Dienſte leiſten (ungeprüfte und

band zuſammengeſchloſſen . Während Beamte und
geprüfte Rechtspraktikanten und Anwälte) oder die

Staatsdienſtanwärter mit gleichem Lebensalter und
in nächſter Zeit bei einem Anwalt eintreten wollen ,

gleicher Vorbildung bald in Bezüge von jährlich dringend auf, ſich dem neuen Verband ſofort an

etwa 15000 M einrüden werden , bietet man
zuſchließen. Anmeldungen vermittelt einſtweilen

Anwaltskonzipienten bei voller Arbeitsleiſtung
der Vorſtand des Rechtspraktikantenverbands.

durchſchnittlich einen Gehalt von ca. 500 M

Vorläufiger Beitrag 3 M.
monatlich. Auch Entlohnungen von monatlich

Ehrenpflicht jedes Kollegen iſt es , teine Stellung
300 bis 400M(in München ! ) finden ſich noch. anzunehmen, die ein anderer Kollege wegen un :

EinVerſuch des Rechtspraktikantenverbands durch würdiger finanzieller oderſonſtiger Bedingungen

Verhandlungen mit dem Münchner Anwaltsverein verlaſſen hat. Durch Vermittlung des Vorſtands

den Anwaltskonzipienten das Exiſtenzmininum zu
des Rechtspraktikantenverbands iſt der neue Verband

ſichern , blieb mangels des nötigen Nachdrucs
über alle derartigen Kündigungeu auf dem Laufenden

ergebnislos , da der geſchloſſenen Organiſation der
zu erhalten.

ſelbſtändigen Anwälte keine ebenſolche der angeſtellten

und Anſtellung ſuchenden Kollegen gegenüberſtand. gehalte . Obwohl auf die Leiſtungsfähigkeit der
Nächſtes Ziel iſt die Feſtfeßung eines Mindeſt

Jeßt iſt ſie für München geſchaffen .Alle Kollegen Unmälte, welche Ronzipienten beſchäftigen, voll

werden aufgefordert , an ihrer Ausdehnung über
Rüdjicht genommen wird , iſt bei den beſtehenden

ganz Bayern mitzuwirken . Es handelt ſich nicht Widerſtänden damit zu rechnen , daß ſchon dieſes

um eine Angelegenheit eines beſchränkten Kreiſes.
Ziel nur erreichbar iſt, wenn alle, die jeßt oder

Alle Kollegen, die in der Ausbildung begriffen ſind , in Zukunft angeht , ausnahmsl08 in voúſter Ge :

oder amBeginn ihrer Berufstätigteit ſtehen ,ſind ſchloſſenheit zujammenſtehen und auch die Auf

intereſſiert. Ohne Rüdhalt durch eineOrganiſation mertjamkeit weiterer Kreiſe aufdie hier vorhandenen

wird ſich der Einzelne immer unwürdigeren Be
ſchweren Mißſtände gelenkt wird .

dingungen unterwerfen müſſen . Rüdwirkungen

auf die Kollegen im Staatsdienſt könnten nicht | Verantwortlicher øerausgeber : Dr. Ostar Gerſtle ,
ausbleiben . gepr . Rechtspraktikant in München .

Verlag von J. S ohweißer Verlag (Arthur Sellier), München und Berlin .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie ., München und Freiſing.
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.

Fragebogen
29 und die juriſtiſchen Prüfungen der Kriegsteilnehmer

(GVBI. S. 371 , IMBI. S. 273) .

Ueberſicht über die in Bayern zur Zeit geltenden Bet. v. 3. Dez. 1919, das Rechtsſtudium und

die juriſtiſchen Prüfungen der Kriegsteilnehmer

Beſtimmungen für den Sorbereitungsdienſt und betr. (GVBl. S. 835, 3MBI. S. 468) .

die Staatsprüfung. "
II . Vorbereitungsdienft.

Bearbeitet von Mechtspraktikant Gottfried Schmitt.
I. Allgemein iſt eine Aenderung der fgl . VO.

I. Quellen .
von 1912 herbeigeführt nur durch die Bek. d .

1. Grundlegende Beſtimmungen: 17. Januar 1919. Es kann :

Kgl. VD. v . 4. Juli 1899, 18. Dkt. 1910,
1. Der Vorbereitungsdienſt bei einer Behörde

27. Juli 1912 über die Vorbedingungen für den
der inneren Verwaltung begonnen werden . Er

höheren Juſtiz- und Verwaltungsdienſt (GVBI. iſt dann beim Amtsgericht fortzuſeken .

1912 S. 703
2. Falls der gerichtliche Vorbereitungsdienſt an

Bek. v. 25. Okt. 1910 desj. Betr. (JMBI.
einem Orte abgeleiſtet wird, der Siß eines Land:

S. 791) mit der Aenderung:
gerichts und eines Amtsgerichts iſt, der Präſident

Bet
. v. 1. Auguſt 1912 desſ. Betr . (IMBI. des Landgerichts anordnen ,daß der Dienſt am

S. 191 ) .
Landgericht ganz oder teilweiſe vor oder zwiſchen

Bet. v. 14. Juli 1919, die Errichtung einer dem amtsgerichtlichen abzuleiſten iſt.

Staatsprüfungskommiſſion für den höheren Juſtiz- den Beſtimmungen derSs 27—34 der angeführten
Sonſt bleibt es für Nichtkriegsteilnehmer bei

und Verwaltungsdienſt betr. (GVBI. S. 375 ,

IMBI. S. 278). kgl. VO. , die als bekannt vorausgeſekt wird.

Bet. d. 25. Nov. 1919 , die Staatsprüfungskom II. Für Ariegsteilnehmer:

miſſion für den höheren Juſtiz- und Verwaltungs

dienſt betr. (GVBl. S. 835, IMBI. S. 465). iſt nur der allgemeine Kriegsteilnehmerbegriffmaß
1. Begriff : Für den Vorbereitungsdienſt

2. Kriegsbeſtimmungen : gebend , der in der tgl. VO. v . 21. Mai 1917,

Kgl. VO . v. 21. Mai 1917 über das Rechts- § 1, der Bek. v . 22. Mai 1917, § 1—3 und

ftudium und die juriſtiſchen Prüfungen der Kriegs- Kriegsteilnehmer iſt
,wer währenddesHochſchul

der Bek. d. 30. April 1919 , Ziff. 3 feſtgelegt iſt.

teilnehmer (GVBI. S. 143).

Bet
. v. 21.Mai1917 desf.Betr.(IMBI. S.59) . ſtudiums oder während des Vorbereitungsdienſtes

Bek. v. 17. Januar 1919 über die Vorbedins
in dem gegenwärtigen Kriege mindeſtens 6 Monate

Kriegsdienſt geleiſtet hat. Als Kriegsdienſt wird

1) Wir verweiſen auf die ſoeben bei 3.Schweißer angeſehen :

Verlag (Arthur Sellier) von Th. von der Pfordten und

J. Neumiller im amtlichen Auftrag herausgegebenen
a ) Der Dienſt bei Heer , Marine oder Schuß=

Borbedingungen für den höheren Juſtis- und Berwals truppe vom Tage der Mobilmachung bis zur Ab

tungsdienſt in Bayern" . 5. umgearb. Aufl. rüſtung ;

1

Notiz der Schriftleitung: Wir machen beſonders aufmertſam auf die Dedblätter
Spalte 27 und 28 .
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b) der Dienſt bei der freiwilligen Kranken: III. Staatsprüfung.

pflege, auch wenn er nur in der Heimat geleiſtet A. Allgemein :
wurde,

I. Für Dauer beſtimmte Aenderungen
der vaterländiſche Hilfsdienſt auf Grund des

Gef. d. 5. Dez. 1916 (ROBI. S. 1333), auch bringt die Bet. v. 14. Juli 1919 über die Er

der freiwillige, richtung einer Staatsprüfungskommiſſion. Es iſt

darin vor allem folgendes feſtgelegt:

jede ſonſtige Dienſtverrichtung, die für un

mittelbare Zwecke des Heeres, der Marine oder
1. Die geſamten Prüfungsgeſchäfte ſind einer

beim Oberſten Landesgerichte gebildeten Staats .

ſoferne durch dieſe Dienſtleiſtungen der regelmäßige prüfungskommiſſion übertragen, die aus dem

Betrieb des HochſchulſtudiumsoderdieAbleiftung Präſidenten des Oberſten Landesgerichts alsVor

des Vorbereitungsdienſtes weſentlich erſchwert oder ſigenden undeiner Anzahl von Richtern desOberſten

unmöglich gemacht wurde ;
Landesgerichts und des Verwaltungsgerichtshofe,

c) die Zeit, während der ein Kriegsteilnehmer ſowie pon Rechtsanwälten als Beifikern beſteht.
Sie beſtimmt insbeſondere den Beginn der Prüfung

der bezeichneten Art infolge einer Geſundheits- und die Prüfungsorte, ſeßt die Aufgaben feft,

beſchädigung oder aus ſonſtigenGründen über die prüft und verbeſcheidet die Zulaſſungsgeſuche, verweiſt

Abrüſtung hinauß beim Heere feſtgehalten wurde; die einzelnen Rechtspraktikanten an die Prüfungs

d) die Zeit des unfreiwilligen Aufenthaltsorte und beurteilt die Bearbeitungen der Aufgaben,

im Auslande oder in einem Schußgebiet; ſtellt das Prüfungsergebnis feſt und verbeſcheidet

e) der Dienſt bei anerkannten Verbänden frei- die Geſuche um die Einſtellung in die Reihe früher

williger Truppen zur Aufrechterhaltung der innern Geprüfter ; ſie übernimmt ferner die Geſchäfte des

Ordnung oder des Grenzſchußes. Prüfungsausſchuſſes für die mündliche Prüfung

em Dienſt bei dem deutſchen Heere uſw. beim Oberſten Landesgericht.

wird der Dienſt bei einem der verbündeten Heere Geſuche in allen dieſen Angelegenheiten find

gleich geachtet. ſomit an die Staatsprüfungskommiſſion, nicht mehr

an die Regierungen , Rammer des Innern zu
Antrag auf Zuerkennung der Kriegsteil

nehmereigenſchaft kann jederzeitauf dem Dienſte richtegen die Entſcheidungen der Kommiffion ift
wege bei den Staatsmin. der Juſtiz und des

Beſchwerde an das Staatsmin. der Juſtiz zuläſſig,
Innern geſtellt werden.

un anfechtbar ſind die Entſcheidungen der Aus

Abweichungen vom Erfordernis des 6 mona- ſchüſſe zur Beurteilung der Bearbeitungen, ſowie
tigen Kriegedienſtes können von den Staatsmin. des Ausſchuffes für die mündliche Prüfung.

der Juſtiz und des Innern beider Abteilungen 2. Die Prüfungszeugniſſe haben eine

aus wichtigen Gründen genehmigt werden . Aenderung erfahren. Im Zeugnis, das verſchloſſen

ausgehändigt wird, wird nur mehr mitgeteilt, ob

2. Sonderbeſtimmungen die Prüfung mit oder ohne Erfolg abgelegt iſt.

Der Grad des Erfolges wird durch „ ausgezeichnet“,

für Kriegsteilnehmer nach Nr. 1 hinfichtlich „ ſehr gut“ oder „ gut“ charakteriſiert.

des Vorbereitungsdienſtes : Die Geſamtnotenſumme und die Plaßnummer,

Auf Grund der Ermächtigung des Reichs: ſowie die Einzelnoten werden nur auf Verlangen
gefeßes v. 19. April 1919 wird Kr.-T. der Vor: des Prüflings und geſondert vom Zeugnis mitgeteilt.

Bereitungsdienſt bis zur Dauer eines Jahres, alſo II . Beſtimmungen für die Uebergangszeit.
auf höchſtens 2 Jahre gekürzt. Die Kürzung

darf nicht erfolgen , ſoweit das dreijährige 1. Prüfungstermine: Für mindeſtens

Rechtsſtudium des Kriegsteilnehmers durch An: 5 Jahre nach dem Friedensſchluß iſt die Abhaltung

rechnung von Zwiſchenſemeſtern oder Univerſitäts
von jährlich zwei Staatsprüfungen im Frühjahr

kurſen abgekürzt worden iſt. Die Abkürzung darf und Herbſt ( April und Oktober) vorgeſehen . Sie

nur erfolgen, ſoweit ſie zum Ausgleich einer durch gelten für die Einſtellung in die Reihe früher

die Teilnahme am Kriege verurſachten Verzögerung Geprüfter als einePrüfung.

der Ausbildung erforderlich iſt.
Im Jahre 1920 wird die Staatsprüfung drei

mal abgehalten, und zwar ſind die Termine für
Abgekürzt wird in der Regel : Die landgerichtl. Juni und November 1920 und Frühjahr 1921

Praxis bis zur Dauer von drei, die Praxis bei vorgeſehen. Dieſe 3 Prüfungen bilden die Staats

Behörden der inneren Verwaltung bis zur Dauer prüfung des Jahres 1920.

von acht, die Praxis bei Rechtsanwälten bis zur
An jeder Prüfung können auch Nichtkrieg8

Dauer von vier Monaten.
teilnehmer teilnehmen. Die Friſten , in denen die

Für Anträge iſt das Staatsmin . der Juſtiz vorläufigen Anmeldungen und die Geſuche um

im Benehmen mit dem Staatsmin . des Innern Zulaſſung einzureichen ſind, werden für jede Staats

zuſtändig. prüfung im Staatsanzeiger bekanntgegeben.
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2. Das Verfahren bei Ab haltung der Die Beſtimmungen über die Mitnahme von

ſchriftlichen Prüfung : Die Prüfung dauert Hilfsmitteln ſind im weſentlichen die alten unter

bei der Staatsprüfung des Jahres 1920 (ſ. oben) finngemäßer Beſchränkung auf die den Prüfungs

in jeder Abteilung 10 Tage, an denen je eineeine ſtoff bildenden Materien . (Eingehend geregelt in

Aufgabe in 5 Stunden oder 2 kleinere in zuſammen der Bek. d. 12. Februar 1919, Ziff. VII).

5 Stunden zu bearbeiten ſind. 4. Auch Prüflinge, die nicht Kriegsteilnehmer find

3. Der Prüfungsſtoff iſt für die Prüfungen unddie Staatsprüfung in den Jahren 1918, 1919

des Jahres 1920 (9. oben) weſentlich beſchränkt. oder 1920 zum erſtenmal abgelegt haben , können die

Er umfaßt : Prüfung wiederholen . Auf das 1. Prüfungs

in der I. Abteilung : ergebnis brauchen ſie, wenn es erfolgreich war,

1. Bürgerliches Geſekbuch,
nicht zu verzichten . Hatten ſie in der 1. Prüfung

2. Zivilprozeßordnung, Notenſuinme 91-100, ſo können ſie die Prüfung

3. bandelsgeſekbuch, wiederholen, ohne die mündliche Prüfung abgelegt

4. Wechſelordnung, zu haben . Für eine weitere Wiederholung gelten

5. Gerichtsverfaſſungsgeſek,
die 88 54 und 55 der VD. v . 4. Juli 1899 in

6. Konkursordnung, der Faſſung vom 27. Juli 1912.

7. Grundbuchordnung, Für die Prüfungen nach Frühjahr

8. Gefeß über freiwillige Gerichtsbarkeit, 1921 , ſo wie in allem Uebrigen bleibt

9. Zwangsverſteigerungsgeſet, es , mit Ausnahme der Prüfungstermine

10. Strafgeſezbuch, für Nichtkriegsteilnehmer bei den Be

11. Strafprozeßordnung , ſtimmungen der kgl. V O.v. 4. Juli 1899

in der II. Abteilung :-)
in der Faſſung v. 27. Juli 1912 (S$ 35-58).

(Schluß folgt) .

1. Reichs- und Staatsangehörigkeitsgeſeß , ſowie das

frühere Bundes- und Staatsangehörigkeitsgeſek ,

2. Freizügigkeitsgeſeß ,

3. Unterſtüßungswohnſißgeſek,
Berbandsnachrichten.

4. Reichsgewerbeordnung ,

5. Reichsverſicherungsordnung, ſowie die bisherigen Nach den Wahlergebniſſen der legten Mit
Arbeiterverſicherungsgefeße, gliederverſammlungen ſeßt ſich die Vorſtando

6. Formationsverordnungen , ſchaft für 1920 folgendermaßen zuſammen :

7. Aufenthaltsgeſeß , ſowie bisheriges Heimategeſek , 1. Verband.

8. Armengeſeß d. 21. Auguſt 1914, ſowie bis:

heriges Armengeſek ,
1. Vorſißender : Rpr. v . Thelemann,

2 .

9. Beide Gemeindeordnungen und Gemeindebe
Rpr. Widmann.

amtengeſet , 1. Schriftführer: Rpr. G. Schmits,

10. Diſtriktsratsgeſek ,
2 . Rpr. Dr. Winterer.

11. Geſek über den Verwaltungsgerichtshof,
1. Raffier: Rpr. Pöppel ,

12. Waſſergeſek,
2 . Rpr. Dr. E. Schmitt.

13. Fürſorgeerziehungsgeſeß, Beifiker : RegUtz. Dr. Gebhardt , München ;

14. Polizeiſtrafgeſetbuch, RA. Dr. Gerſtle , München ; RA . Reiſinger,

15. Reichsſtempelgeſep 0. 3. Juli 1913/26 . Juli | München ; Npr. Roſenberg,München ; Rpr. Durſt,

1918 hinſichtlich der auf die Abgaben nach München ; Rpr. Dr. Heilmann , Bamberg; die

Tarif 1 A ,3A und 11 bezüglichen Beſtimmungen , Wahl einer Anzahl Beifiker der Ortsgruppen ſteht

16. Reichsgerichtskoſtengeſeß, noch aus :

17. Bayer. Staats- und Gemeindeſteuergeſeße v . 2. Ortsgruppen (joweit bisher neu gewählt).

14. Auguſt 1910/17 . Auguſt 1918 (ohne Ver
Bamberg : Vorſtand: Rpr. Dr. Heilmann,Bam:

mögensſteuergeſet ),
berg, Schönleinsplat 2/ II ,

18. Bayer. Roſtengeſeß und bayer . Stempelgeſek,
Schriftführer: Rpr. Dr. Hirſchmann,

19. Verfaſſung des Deutſchen Reiche8v.11.Aug.1919 ,
Raſſier : Rpr. şofmann.

20. Verfaſſungsurkunde des Freiſtaats Bayern d.
Bayreuth : Vorſtand: Rpr. Zagel , Bayreuth ,

14. Auguſt 1919 ,
Leopoldſtr. 1 .

21. Beſek über die Selbſtverwaltungv.22.Mai1919,
Erlangen : Vorſtand : Rpr. Teufel , Erlangen ,

22. Grunderwerbsſteuergeſeß v . 12. Sept. 1919 ,
Goetheſtr. 20 .

23. Erbſchaftsſteuergeſetz v . 10. Sept. 1919.
Hof : Vorſtand : Rpr. Tremel, Hof, Marien

Maßgebend für die Prüfungen iſt der Stand
ſtraße 71 .

der Geſetgebung zur Zeit der jeweiligen Prüfung. Nürnberg : 1. Vorſigender : Rpr. Fritz Reis,

Nürnberg , Hochſtr. 35/2 ,

) Zu beachten iſt die auf Spalte 27 abgedrudte

Mitteilung des Vorſißenden der Staatsprüfungs
2. Vorſigender : Rpr. Vogel ,

tommiſſion an den bayer. Hechtspr.-Verband. 3. Vorſißender: Rpr. Strzyzewsky .

.
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Bücheranzeigen.

finden. Möge vor allem bereits bei der Vorberatung geſek bezüglich der Abgaben nach Tarif Nr. 1 A und

dieſes Gefeßes die berufene Vertretung der Rechts- 3 A , das bayeriſche Stempelgeſeß, das Grunderwerbss

praktikanten in entſprechender Weiſe herangezogen ſteuergeſeß vom 12. Sept. 1919 und das Erbſchafts

werden. Möge aber auch die Rechtspraktikantenſchaft ſteuergeſeß vom 10. Sept. 1919.

die Möglichkeiten nicht verſäumen, die in dem damit

in Ausſicht ſtehenden Zuſammenarbeiten mit den

Organiſationen der Juſtizbeamten liegen .

Beihilfen für Hechtåprattitanten . Die Bekannts

machung der Staatsminiſterien der Juſtiz, des Jnnern Waffermann-Raiſer, Wucher, Breistreiberei

und der Finanzen v . 13. März 1920 (Bayer. Staats und Schleich handel, in Schweißers Tert
anzeiger Nr. 78) beſtimmt:

ausgaben mit Anmerkungen . München, Berlin,,
Auch für die Monate April, Mai und Juni 1920 Leipzig 1920, 3. Schweißer Verlag . Preis MI. 13.50.

werden wieder Beihilfen an Hechtspraktikanten ge

währt werden. Für die Zuweiſung der Beihilfen
Bei der tiefgreifenden Bedeutung der Preistreibereis

gelten die Vorſchriften der Miniſterialbekanntma
Verordnung iſt an Bearbeitungen dieſer und vers

chungen, Beihilfen fürRechtspraktikanten betr., vom
wandter Beſtimmungen naturgemäß fein Mangel. Ins.

26. September 1919 („ Bayer. Staatsanzeiger“ Nr. 238,
beſondere lommen hier neben Alsbergs geradezu

JMBI. S. 413) undvom 20. Dezember 1919 („Bager.
Plaffiſcher ſyſtematiſcher Darſtellung des Gegenſtands

Štaatsanzeiger" 1920 Nr. 1, 3MBI. 1920 S. 1 ) mit die Kommentare Schäfers, lobes und neuerdings auch

folgender Maßgabe:
Breßfelds in Betracht.

1. Auch die Geſuche um Gewährung der Ents
Was nun die folgende Ausgabe in erſter Linie

ſchädigung für Kriegsteilnehmer ſind ſtets mit einem
von den genannten Bearbeitungen unterſcheidet, iſt

die Berüdſichtigung und Fineinarbeitung der durch
Vermögenszeugnis für den Geſuchſteller und ſeine

unterhaltspflichtigen Angehörigen zu belegen ;
die Wuchergerichts-Verordnung geſchaffenen Uendes

2. von der Vorlegung des Nachweiſes der Kriegs
rungen. Wer ſchon empfunden hat , wie unangenehm ,

teilnehmereigenſchaft, desReife- und des Univerſitäts .
gerade in Uebergangszeiten , wie den gegenwärtigen,

fchlußprüfungszeugniſſes fann in den Fällen , in denen
das mühſame Zuſammenſuchen der gerade geltenden

die Entſchädigung bereits früher gewährt wurde, abs
Geſegesterte iſt , wird es ſchon deshalb dankbar bes

geſehen werden .
grüßen, hier überſichtlich und zuverläſſig ein Bild

des gegenwärtigen Wucherrechts zu bekommen .

Brüfung @gegenſtand, Staatsprüfung Juni 1920 . Ebenſo konnten naturgemäß durch das ſpätere Er

Der Vorſißende der Staatsprüfungskommiſſion hat ſcheinen dieſer Ausgaben viele Entſcheidungen und

auf eine Bitte des Verbandes hin dem Verbande Erfahrungen berüdjichtigt werden, die den erwähnten
folgende Erklärung zugehen laſſen : Die Staatsprüs früheren Bearbeitungen nicht zur Berfügung ſtanden.

fungskommiffion wird für bie 2. Abteilung der Staats. Vor allem aber iſt es dieſer Ausgabe gelungen,

prüfung Juni 1920 Aufgaben aus den bayeriſchen auf verhältnismäßig knappem Raum undin gedrängter

Staats- und Gemeindeſteuergeſeßen v . 14. Aug. 1910 Darſtellung eine inhaltlich außerordentlich reiche Ers
und 17. Aug. 1918 oder aus den nach dem 1. bit. 1919 läuterung zu geben . Beſonders hervorzuheben iſt

erlaſſenen Reichsſteuergeſeßen nicht geben. An Reichs: hier auch dieklare und fein durchdachte Dispoſition in den

und Landesſteuergeſeben tommen für die Prüfung einzelnen Anmerkungen . Die beſcheidene Bezeichnung der

Juni 1920 nur in Betracht das Reichsgerichtskoſten- Ausgabe als „ Tertausgabe mit Anmerkungen wird

geſeß, das bayeriſche Koſtengeſeß, das Reichsſtempels | ſomit ihrem reichen Inhalt kaum gerecht.

Dedblätter, Abtrennen und Ausſchneiden .

Zu Art. 11 Abſ. I des Gefeßes zur Ausführung $ 134 d der Gewerbeordnung wurde aufgehoben

der Zivilprozeß- und Kontursordnung. Art. 1. Jn durch § 104 V des Betriebsrätegeſeßes v . 4. Febr. 1920
Art. 11 Ábr. I des Gefeßes vom 23. Februar 1879 (ROBI. S. 147).

zur Ausführung der Reichszivilprozeßordnung und

Konkursordnungin der Faſſung der Bekanntmachung % 134 h der Gewerbeordnung wurde aufgehoben

vom 26. Juni 1899 („ Gefeß- und Verordnungsblatt“ durch 104 V des Betriebsrätegeſeßes v . 4. Febr. 1920

Seite 401) wird die Friſt für die Erhebung von An- (ROBI. S. 147 ) .

ſprüchen aus der Haftung des Staates oder der Ge

meinden für den bei Zuſammenrottungen verurſachten

Schaden, ſoweit die Anſprüche in der Zeit ſeit dem
$ 134 e Abl. I der Gewerbeordnung erhielt duro

1. November 1918 entſtanden ſind, mit rütwirkender
§ 104 VI des Betriebsrätegeſeßes v . 4. Febr. 1920

Kraft auf drei Jahre verlängert.
(ROBI. S. 147 ) folgende Faſſung:

Art. 2. Dieſes Geſeß wird als dringend im Sinne Die Arbeitsordnung ſowie jeder Nachtrag zu der

des § 77 Abſ. I der Verfaſſung bezeichnet und tritt ſelben iſt binnen drei Tagen nach dem Erlaß in zwei

mitſeiner Verkündung in Kraft. (Geſ. d. 26. März Ausfertigungen der unteren Verwaltungsbehörde ein :

1920' OVBI. S. 85) . zureichen.

§ 134a Abſ. II der Gewerbeordnung wurde durch

$ 104 IV des Betriebsrätegeſeßes vom 4. Febr. 1920 Bu urt. 61 Abſ.I Siff. 3 des Bolizeiftrafgefeßbuched.

(ROBI. S. 147) dahin geändert, daß als derjenige, der Oberpolizeiliche Vorſchriften vom 11. März 1920 über

die Arbeitsordnung und Nachträge zu derſelben erläßt, die Feuerbeſtattung (GVBl. S.57) – Bekanntmachung

der Arbeitgeber zuſammen mit den Betriebsrat gilt . vom 11. März 1920 über die Feuerbeſtattung (GVBI.

Als Unterſchrift des Betriebsrats gilt diejenige des S. 59) .

Borſigenden.

$ 134 b ab. III der Gewerbeordnung wurde durch zu Art . 3 Ausführungégeſek zum BGB. Belannt

$ 104 IV des Betriebsrätegeſeßes vom 4. Febr. 1920 machung des Staatsminiſteriums des Jnnern vom

(NGBI. S. 147) dahin geändert, daß als derjenige, 30. März 1920 betr. Namensänderungen (Bayer.

der die Arbeitsordnung und Nachträge zu derſelben Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 1920 ).

erläßt, der Arbeitgeber zuſammen mit dem Betriebs

rat gilt . Als Unterſchrift des Betriebsrats gilt die

jentge des Borſißenden.

-e
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Frühjahrsprüfung 1921 und Hinausſchieben der Prüfungserleichterungen.

1. Der Termin der Staatsprüfung im Frühjahr 1921 iſt von der Prüfungskommiſſion auf

Mai 1921 vorläufig in Ausſicht genommen, der Termin für die Herbſtprüfung 1920 auf November.

Dadurch iſt zwiſchen die Prüfung im November 1920 und die Frühjahrsprüfung 1921 ein be:

trächtlicher Zeitraum gelegt, der von einer Anzahl Rechtspraktikanten als unnötige Verlängerung ihrer

Praxis angeſehen wird . In ihrem Intereffe läge eine Anberaumung einer Prüfung im November

(dor Januar) , einer zweiten im Jinuar oder Februar und Abhalten einer dritten Prüfung in der

Mitte des Jahres. Andererſeits haben viele Kollegen ein Intereſſe daran, noch an der erleichterten

Prüfung des Frühjahres 1921 teilzunehmen und wünſchen für ſie einen Termin im April oder Mai.

Es iſt unmöglich, dieſe Wünſche einzeln beim Miniſterium zu vertreten . Nur auf Grund einer möglichft

umfaſſenden Statiſtik der Verhältniſſe iſt es möglich, die berechtigten Intereſſen gleichmäßig zu be

rüdſichtigen . Der Termin liegt noch keineswegs feft. Wer alſo damit rechnen will, ſeinen Wunſch

vertreten zu ſehen , ſende Liſte 1 ausgefügt ein !

2. Nach den bisherigen Beſtimmungen entfallen von der Frühjahrsprüfung 1921 ab die Prüfungs

erleichterungen vollſtändig. Nur die getrennte Prüfung in Juſtiz und Verwaltung iſt vorläufig für

Kriegsteilnehmer noch geſtattet. Danach haben alſo die Ariegsteilnehmer vom Herbſt 1921 ab den

Friedenskonkurš im ganzen Umfange abzulegen , während noch im Mai 1921 die ganz erheblichen

Erleichterungen voll in Kraft ſein werden. Ein folch plößliches Aufhören aller Erleichterungen kann

nicht dadurch gerechtfertigt werden , daß dieſen Praktikanten 1/2 Jahr Vorbereitungszeit nach dem

Krieg mehr zur Verfügung ſteht. Denn abſolut iſt ihre Vorbereitungszeit ebenſolang (die Rür

zungen wirken gleichmäßig für alle Kriegsteilnehmer) und außerdem haben gerade fie, die vor dem

Krieg zum größten Teil nur Philoſophila und röm . Recht hörten , ihr juriſtiſches Studium nach dem

Krieg erſt eigentlich begonnen . Es iſt daher beabſichtigt, vom Verband aus, einen allmählichen Abbau

der Prüfungserleichterungen für Ariegsteilnehmer anzuregen . Dazu iſt eine möglichſt umfangreiche

Statiſtik der durch den Krieg verurſachten Hemmungen in der Vorbereitung notwendig. Alle

Kriegsteilnehmer, die nach dem Frühjahr 1921 den Staatskonkurs ablegen, werden gebeten, Liſte 2

ausgefüllt einzuſenden. (Vgl . hiezu auch die Sprechſaalnotiz auf Sp. 24).

.

Verantwortlicher Berausgeber : Dr. Oslar Gerſtle, Rechtsanwalt in München .

Bei J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin, Leipzig erſchien :

Die Vorbedingungen für den höheren Juſtiz- und

Verwaltungsdienſt in Bayern.

Im Auftrag der Staatsprüfungskommiſſion herausgegeben von

Th . v . d. Pfordten und J. Neumiller

Mäten des Oberſten Landesgerichts, Mitgliedern der Staatsprüfungskommiſſion .

5. umgearb. Aufl. der von J. Schiedermair und E. Eđert herausgegebenen Prüfungsvorſchriften .

Die Erläuterungen zeigen in gedrängter Form das Ineinandergreifen der in nicht weniger als

25 Betanntmachungen zerſtreuten einſchlägigen Beſtimmungen, löſen Zweifel und geben praktiſche Winte

für die Behörden und Rechtspraktikanten .
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Liſte 1

Vor: und Suname :

Adreſſe :

Beginn der Praxis :

Ende der Praris :

Gewünſchter Termin für Herbſtprüfung 1920 :

Frühjahrsprüfung 1921 :

Bemerkungen :-)

1) Unter Bemerkungen ſind etwa noch mögliche Kürzungen der Praris durch Anrechnung von Dienſtzeit

als Gerichtsoffizier u . a. aufzuführen , ſoweit ſie nicht ſoon oben bei der Zeitdauer der Braris berüdſichtigt

worden ſind. Nur Dienſtleiſtungen nach Ablegung der Univerſitätsſchlußprüfung tommen in Betracht.

Liſte 2

Vor- und Zuname :

Adreſſe :

Termin des Abiturs :

Studierte ordentliche Univerſitätsſemeſter: ( Zahl)

Notſemeſter : (Zahl )

Termin der Univerſitätsſchlußprüfung :

Dauer der Vorbereitungspraris :

Vorausſichtlicher Termin der 2. Prüfung:

Unterbrechung durch den Krieg oder Dienſt bei Freitorps uſw. von

bis ...

Verlag von 3. S dh weißer Verlag (Arthur Sellier), München und Berlin .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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33 34

43

Inhalt : es ſich in Wirklichkeit für den Praktikanten höch:

Spalte ftens um die Erlernung der praktiſchen Anwen

Unbezahlte Staatearbeit. Bon Rechtsanwalt dungen ſeiner theoretiſchen Kenntniffe handeln

Dr. Michael Siegel in München 33

kann, ſo muß füglich der „ Lehrzwec “ als der
Ueberſicht über die in Bayern zur Zeit geltenden ſubſidiäre betrachtet und mit Recht die Behaup:

Beſtimmungen für den Borbereitungsdienſt

und die Staatöprüfung. Von Rechtspraktis
tung aufgeſtellt werden : hier wird der Aus :

fant Gottfried Schmitt (Schluß) 35 bildungszweď vorgeſchoben , um einen

Die Borbereitung auf die Staateprüfung. Bon derſtedten Staatsbedarf zu deden. An

Rechtspraktikant W. v . T helemann
38

ftatt, daß der Staat, wie jeder Arbeitgeber, ſeine
And amtligen Nachrichten

40 Arbeiter bezahlt , verſchreibt er ſich die unentgelt

Dedblätter
41 liche Arbeitskraft der Rechtspraktitanten . Daß

Bücheranzeigen 43 wirkliche Arbeit geleiſtet wird, beweiſt am klarſten

Berſchiedene der Umſtand, daß vielfach die Praktikanten während

der anwaltſchaftlichen Vorbereitungspraxis be

foldet werden obwohl gerade dieſer Teil der

Unbezahlte Staatsarbeit. Lehrzeit unbeſtritten der inſtruktivſte iſt. Wäre es

von Dr. Michael Siegel, Rechtsanwalt in München.
nur auf den Lehrzweck abgeſehen , ſo würde es

genügen , eine Vorbereitungspraxis von einem

Herr HA. Dr. M. Siegel ſtellt uns auf unſer Ers Jahr anzuſeken – 6 Monate bei den Gerichten,

fuchen liebenswürdigerweiſe auszugsweiſe einen von
3 Monate Verwaltung, 3 Monate Anwaltspraxis

ihm im Jahre 1906 in einer Würzburger Zeitung

veröffentlichten Auffag zur Berfügung. Mit Recht allerdings unter der Vorausſeßung , daß wie

meint der Ferr Verfaſſer, es ſei merkwürdig wie aktuell in Preußen der Referendar verſeßt wird zu den

heute der Auffaß nach 14 Jahren wirtt, heute, wo einzelnen Gerichten, wo er verwendbar iſt.

jeder 15 jährige Lehrling nach den Tarifverträgen ſchon
Es ſoll ja nun feineswegs ein Gehalt gemonatlich 60-120 M durchſchnittlich erhält ein

Beitrag zur Demokratiſierung der Juſtig und Bers fordert werden , das den Studienkoſten und der

waltung! Der Auffas iſt aber auch vereinsgeſchicht: Studiendauer entſpräche. Aber es tann billigers

lich von hohem Intereſſe. Er wurde ſeinerzeit als weiſe verlangt werden, daß nach einer gewiſſen
Fanfare “ benüßt. Nach dem Erſcheinen des Artitels

lud Herr Dr. Siegel durch eine Preſſenotiz in den
Inſtruktionszeit ein angemeſſenes Tagegeld gewährt

M N. N. zu einer Beſprechung ein . So wurde die wird. 3ſt es nicht entwürdigend , daß ein 25 jäh

Frage der Auftaft zur Gründung des Rechtsprattis riger Rechtspraktikant allmonatlich 1 M Federgeld

fantenvereins. ( D. Herausg .)
bekommt ? Denken wir uns , der Sohn einer Witwe,

Während der Vorbereitungspraxis, das iſt der ſich auf der Univerſität mit Stipendien und

18 Monate bei den Gerichten , 12 Monate bei Stundengeben mühſam durchbrachte, iſt nun in

der Verwaltung und 6 Monate bei einem Rechts- die Vorbereitungspraxis eingetreten. Die früheren

anwalt – wird der Praktikant als Hilføarbeiter Hilfsmittel find ihm aber verſchloſſen und will

permendet; nach den diesbezüglichen Vorſchriften er nicht verhungern, ſo muß er ſeiner Mutter

ſoll die ganze Beſchäftigung zwar nur Lehrzwecken wieder zur Laſt fallen.

dienen , aber es iſt nur zu natürlich, daß bei der Die Gefahren , die bei dieſer Organiſation

ſtarken Ueberlaſtung der Richter ein Teil der an- unausbleiblich ſind, ſollten jedermann auf dieſen

gewachſenen Arbeitslaft von den Praktikanten wunden Punkt aufmerkſam machen. Abgeſehen

übernommen wird , ſo daß von einer unentgelt : von der Möglichkeit, daß arme Praktikanten ein :

lidhen Lehrtätigkeit ſeitens des Staates eigentlich fach in ihrer phyſiſchen und pſychiſchen Entwick

nicht geſprochen werden kann. Kommt noch dazu, lung gehemmt und zurückgeworfen werden können,,

daß (wie eš namentlich an größeren Gerichten möchte ich hier beſonders auf jene Gefahr hin

häufig der Fall iſt), der Praktikant faſt durchweg weiſen , die in unſerer Zeit des Klaſſenhaffes ſtark
Gerichtsſchreibereidienſte tun muß und bedenkt man, in die Wagſchale fallen dürfte.

daß der Praktikant feine theoretiſche Ausbildung Es wird bei ſolchen Verhältniſſen die unaus

ja ſchon durch die Abgangsprüfung erwieſen hat, bleibliche Folge ſein , daß fünftig die Juriſten

Notiz der Schriftleitung: Wir machen beſonders aufmerkſam auf die Dedblätter
Spalte 41 und 42 dieſer Nummer.
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fich aus den ſog. „,beſſeren Kreiſen “ rekrutieren ſeines Anſpruchs auf Einſtellung in die Reihe

und den Minderbemittelten die juriſtiſche Lauf: früher Geprüfter zu den Prüflingen des 2. Jahres

bahn faſt ganz verſchloffen bleibt. Was das fürWas das für gerechnet.

eine Wirkung haben muß im Sinblid auf die 2. Rrx. fönnen bei erſt maliger Ablegung

ſozialen Gegenſaße und für die Rechtſprechung der Prüfung nach Beginn der Prüfung ohne An

die mehr denn je dann den Vorwurf der anti- gabe eines Grundes zurüďtreten. Die Prüfung

ſozialen Klaſſenjuſtig hören muß, brauche ich wohl gilt dann als nicht abgelegt. Beſtehen ſie bei

nicht näher zu erörtern . Wil der bayeriſche erſt maliger Ablegung die Prüfung nicht, ſo gilt

Staat ſolche Wirkungen vermeiden , will er vers ſie als nicht abgelegt.

hüten , daß wir analog den norddeutſchen Verhält: 3. Art. , die die Prüfung erſtmalig abgelegt

nifſen in unſere Juſtiz und Verwaltung jenen haben , können ſie wiederholen, auch wenn ſie

ſchneidigen , unſer Volksgefühl verleşenden Afſef- fie beſtanden haben , ohne auf das Ergebnis ver

forenton belommen, ſo möge er dafür ſorgen , daß zichten zu müſſen. Sie können auch nur eine Ab

beizeiten dieſer Ariſtokratiſierung des Richterſtandes teilung wiederholen , müſſen dies aber bei der An:

entgegengearbeitet wird. Den Grundjak, jede ArDen Grundſak, jede Ar- meldung äußern. Die Geſamtnote wird aus den

beit iſt ihres Lohnes wert, ſollte auch der Staat günſtigſten Ergebniſſen gebildet.

achten . Das Syſtem der verſtedten Dedung 4. Für eine nochmalige Wiederholung

eines Staatsbedürfniſjes widerſpricht der gelten die Beſtimmungen, die Anwendung finden,

Gerechtigkeit. Sollte aber der Staat durch Auf- wenn der Prüfling nicht Kriegsteilnehmer wäre.

rechterhaltung dieſer Zuſtände von einem zu ſtarken 5. Ein Arm ., der die Staatsprüfung abgelegt

Andrang zum juriſtiſchen Studium abſchrecken hat , ehe er die Eigenſchaft als Ariegsteilnehmer

wollen, ſo ſei darauf hingewieſen , daß dieſer Zweck erlangt hat, kann die Prüfung nach Maßgabe

wohl beſſer erreicht wird durch eine ſtrengere Quali- der Nr. 1-4 wiederholen ; er wird dabei ſo an:

fizierung an den Gymnaſien, die nur den wirklich geſehen , als lege er die Prüfung zum 1. Male ab .

talentierten Schülern die Bahn zum Univerſitäts: 6. Krm. , die in den Jahren 1910, 1911 ,

ftudium bzw. Staatsdienſt frei läßt. 1912 , 1913 die Staatsprüfung abgelegt haben

Zum Schluffe ſei nur noch darauf hingewieſen, und Notenſumme 91-100 erhielten , können die

wie leicht es wäre , mit ganz geringen Mitteln mündliche Prüfung neuerding8 ablegen , auch

dieſer Miſere abzuhelfen. Wir denken uns, ſolange wenn ſie ſich früher zurmündlichen Prüfung nicht

unſere Juſtizverfaſſung unverändert bleibt, im rechtzeitig angemeldet, oder ſie nicht beſtanden haben .

Budget einfach für jedes Gericht eine Pauſchal- Anträge ſind bis zum 31. Dez. 1920 an die Staats

ſumme ausgeworfen für praktizierende rechtskundige prüfungskommiſſion zu richten (Nachweis der ArT.

Hilfskräfte. Damitwäre zugleich dem längſt ge Eigenſchaft, früheres Zeugnis ).

fühlten Uebelſtand abgeholfen , daß ſich die Prakti: 7. Art. , die an der rechtzeitigen Ablegung

kanten an einem großen Gericht konzentrieren und der Univerſitätsſchlußprüfung oder Staatsprüfung

auch die vielgeforderte Entlaſtung der Richter in verhindertwaren , werden aufAntrag in die Reihe

die Wege geleitet. früher Geprüfter eingeſtellt . Für 1914

und 1915 werden ebenfalls Prüfungsjahrgänge

gebildet. Geſuche find an die Staatsprüfungs

kommiſſion zu richten.

Ueberſicht über die in Bayern zur Zeit geltenden
II. Beſonderheiten für die Staats .

Beſtimmungen für den Vorbereitungsdienſt und prüfungen 1919 bis Frühjahr 1921.

die Staatsprüfung. 1. Art. i. S. der VO. 0. 21. Mai 1917

Bearbeitet von Rechtsprattutant Gottfried Schmitt. erlangen die Befähigung zum Richteramt oder zu

einem höheren Amt der inneren Verwaltung oder

B. Für Kriegsteilnehmer (Begriff oben des Finanzdienſtes, wenn ſie lediglich die Staats

erläutert). prüfung aus der erſten Abteilung der ſchrift:

I. Allgemein lichen Prüfung ( Juſtizfach) mit Erfolg ablegen.

gelten folgende Vorſchriften : Die Geſamtnotenſumme wird durchVerdoppelung

1. Rrz. können die Prüfungen geteilt ab: der einzelnen im Juſtizfach erteilten Noten gebildet.

legen, ſo, daß fie die Juſtiz- und die Verwaltungs- 2. Ein RrT. hat die Staatsprüfung mit Erfolg

abteilung an zwei getrennten Prüfungsterminen abgelegt, wenn er eine Geſamtnotenſumme von

ablegen . In welcher Abteilung ſie die Prüfung nicht mehr als 100 erhält. Beträgt ſie mehr als

zuerſt ablegen wollen , bleibt ihrer Wahl überlaffen. 100, aber nicht über 110, ſo hat er die Prüfung

Sie können ſich auch nach Beginn der Prüfung nur mit Erfolg abgelegt, wenn er ſich einer mündl.

noch auf eine Abteilung beſchränken. Die Geſamt: Prüfung mit Erfolg unterzieht.

notenſumme wird wie bei der ungeteilten Prüfung Hat er die Staatsprüfung aus beiden Ab:

gebildet. Wer die 2 Abteilungen der Prüfung in teilungen abgelegt, ſo kann er erklären , daß die

zwei verſchiedenen Jahren ablegt, wird unbeſchadet Berechnung ſeiner Geſamtnotenſumme nur unter
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Zugrundelegung der im Juſtizfach erteilten Noten Kriegsteilnehmer infolge einer ſchweren Ariegs

erfolgen ſoll. Die Erklärung iſt innerhalb eines dienſtbeſchädigung zum Frontdienſt nicht mehr ge

Monats nach Empfang des Prüfungszeugniſſes eignet war,

an die Staatsprüfungskommiffion abzugeben. c ) die bei dauernd untauglichen , mit Rente

3. Iſt ein ArT. während der Prüfung plößlich oder Penſion ausgeſchiedenen Kriegsteilnehmern

erkrankt und hiedurch an der Bearbeitung von von ihrer Entlaſſung bis zum 11. Nov. 1918 ab :

nicht mehr als zwei Aufgaben in einer Abteilung gelaufen iſt,

gehindert geweſen , ſo werden die Noten für die d) die in ehrenvoller Ariegsgefangenſchaft vol

nichtbearbeiteten Aufgaben in der Weiſe feſtgeſeßt, bracht iſt.

daß der Durchſchnitt der Noten der bearbeiteten Zur Berechnung der Frontdienſtzeit werden die

Aufgaben der Abteilung zugrunde gelegt wird . Zeiträume, die ſich aus Vorgenanntem ergeben ,

Hat er mehr als 2, aber nicht mehr als 5 Auf- zuſammengerechnet (der Monat zu 30 Tagen ).

gaben in einer Abteilung nicht bearbeitet, ſo hat 3. Feſtſtellung und Berechnung erfolgt

er eine entſprechende Zahl nach Ermeſſen der Staats- durch einen vom Vorfißenden der Staatsprüfung8:

prüfungskommiſſion bei der nächſten Prüfung nach: kommiffion zu berufenden dreigliedrigen Ausſchuß

zuholen. Die Geſamtnotenſumme wird aus jämt (ein Juſtizbeamter, ein Verwaltungsbeamter, ein

lichen Arbeiten zuſammengeſtellt. Sind mehr als Offizier, ſämtliche Frontkämpfer).

5 Aufgaben in einer Abteilung verſäumt, ſo gilt Anträge mit Belegen ſind unmittelbar

die Prüfung in dieſer Abteilung als nicht abgelegt. nach Ablegung der Prüfung bei der Staatsprüfungs

Die Erkrankung iſt durch ein amis ärztliches kommiſſion einzureichen. Die Entſcheidungen des

Zeugnis zu beſcheinigen .
Ausſchuſſes ſind unanfechtbar. Nach dem Ergebnis

Die Vergünſtigungen sub II gelten nur für der Entſcheidung wird das Prüfungszeugnis aus:

Ariegsteilnehmer, die ſich der Prüfung bis zum geſtellt oder berichtigt.

Frühjahr 1921 einſchließlich unterziehen . Weiſt Die Beſtimmungen gelten auch für Prüflinge

ein Ariegsteilnehmer nach, daß er durch Arantheit aus früheren Jahren ſeit 1916.

verhindert war, die Staatsprüfung bis dahin ab

zulegen, ſo kann ihm die Staatsprüfungskommiſſion

die Vergünſtigungen für eine ſpätere Staatsprüfung

einråumen.

Die Vergünſtigungen sub 1 und 2 finden Die Vorbereitung auf die Staatsprüfung.
auf Ariegsteilnehmer , die 1916 , 1917, 1918

und Frühjahr 1919 die Staatsprüfung abgelegt . In einem vor den Münchener Rechtsprakti
haben , entſprechende Anwendung. Die Friſt zur kanten am 20. Mai 1920 in der Univerſität ge

Stellung von diesbezüglichen Anträgen iſt bereits haltenen Vortrag „ Zwangloſe Hinweiſe auf die

abgelaufen .
Staatsprüfung " hat Herr Oberſtlandes :D

dIII. Beſonderheiten für bevorzugte gerid tsrat b. d . Piordten folgende Ge
danten entwidelt :

Ariegsteilnehmer (Bet. v . 14. Juli 1919).
Im unmittelbaren Zuſammenhang mit den

1. Die Vergünſtigung fürbevorzugte Ariegs- heutigen Zeitverhältniſſen hat ſich unter den jungen

teilnehmer beſteht in einer Aufbeſſerung der Note. Juriſten eine Hamletſtimmung ausgebreitet, die

Die Notenſumme bei bevorzugten Kriegsteil. ihrer Studienarbeit nicht förderlich iſt. Sie er

nehmern wird in jeder Abteilung um 5 Punkte wächſt aus der Betrachtung der unerfreulichen

und außerdem für je ein volles oder angefangenes Gegenwart, der Hoffnungsloſigkeit der nächſten

Frontdienſtjahr um einen Punkt aufgebeſſert. Zukunft und den geiſtigenund ſeeliſchen Schäden,

2. Begriff: Bevorzugter Kriegsteilnehmer die der Krieg gebracht hat.

iſt, wer mindeſtens ein Jahr lang an der Dieſe Stimmung muß überwunden werden ,

Front geſtanden hat oder, ohne zwölf Monate wenn alle Arbeit erfolgbringend fich geſtalten ſoll .

Frontdienſt geleiſtet zu haben , im Ariege eine Die Hauptſache iſt der Wille, etwas zu leiſten,

ſchwere Verwundung oder durch den Kriegsdienſt der Wille, die Schwierigkeiten zu überwinden und

eine ſchwere Geſundheitsbeſchädigung erlitten hat. das Gefühl der Unſicherheit und des Mangels an

A 18 Frontdienſt gilt nur der Dienſt bei Selbſtvertrauen zu bekämpfen .

der kämpfenden Truppe einſchließlich der höheren Nur das eigene Handeln , das eigene Zugreifen

Ståbe , ausſchließlich der Etappe. kann und herausführen aus der låhmenden Bea

A18 Frontdienſt gilt weiter die Zeit , trachtung aller Störungen, die ſich uns entgegen:

a) die ein Kriegsteilnehmer infolge einer im ſtellen . Beſſer als alles Nachdenken iſt das ſelbs

Kriege erlittenen Verwundung oder Kriegsdienſt- ſtändige Arbeiten .

beſchädigung in einem Lazarett oder einer Seil : Ein unfehlbare& Mittel, die Schwierigkeiten

anſtalt derbracht hat , und Gefahren der Staatsprüfung zu überwinden ,

b) die beim Erſagtruppenteil , in der Etappe gibt es natürlich nicht. Aber einen Rat fann uns
oder ſonſt beim Heere verbracht wurde , weil der ein erfahrener Praktiker geben , wie wir Studium
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und praktiſche Berufsarbeit am beſten Die Kurſe ſind nach zwei Richtungen hin nicht

anpaden können . unbedenklich dann , wenn ſie ausſchließlich und

Vor allem iſt es verkehrt, Theorie und prat
allein den Bildungsgang beeinfluſſen . Die eine

tiſche Arbeit voneinander zu trennen . Es iſt ja Gefahr iſt die, daß man gerade durch den Kurs

Geht man
unmöglich denStoff der Staatsprüfung ſichſo daß jelbſtändige Arbeiten berlernt.
anzueignen, daß er mit dem Wiſſen allein be: nur wenig vorbereitet in den Aurs hinein und

herrſcht werden könnte . Raum dazu reicht die läßt man fich dort ſagen , wie die Löſung iſt,

Zeit, ſich wenigſtens einen Ueberblick in ausreichen: Io hat man die geſtaltende Arbeit ineine auf
dem Maße zu verſchaffen . Das Studium muß nehmende umgewandelt, hat die Haupttätigkeit in

daher eingeſchränkt und ſo bemeffen werden, daß den Kursleiter und nicht in ſich ſelbſt gelegt.

es nicht einen aŭzugroßen Raum einnimmt. Man Jede Aufgabe muß ſelbſtandig gelöſt werden, da

nimmt ſonſt nur auf und lernt nicht aus fich mit man lernt etwas Ganzes, Abgerundetes zu

ſelbſt heraus geſtalten . Und das gerade ift für leiſten, das flüchtige Durcharbeiten iſt von ge

die Prüfungdie Hauptſache. Was ſoll nun ſtudiert ringem Wert. Im Kurſe ſelbſt ſoll man nur

werden ? Vor allem : wo Stoff mit innerem Zu- die Fehler der eigenen Löſung erkennen und die

ſammenhang fich bietet , wie insbeſondere im bür:
Lüden im Wiſſen feſtſtellen , alſo Anregung zur

gerlichen Recht,da hilft das Blättern inder Prüfung eigenen Tätigkeit empfangen, nur darin liegt der

nichts. Auch das Bearbeiten von einigen Aufgaben Wert der Kurſe. Die andere Gefahr iſt die, dag

aus jolchen Gebieten führt nichtzurBeherrſchung und dann nervös wird ,von einer Schwierigkeitman ſich leicht in allzuviele Aufgaben verliert

des Stoffe. Man verbohrt ſich in Fehler und

überſieht Dinge, die längſt entſchieden ſind, leiſtet auf die andere ſtößt und ſchließlich den Wald

unfruchtbare Arbeit . Es iſt alſo notwendig , die vor lauter Bäumen nicht mehr ſieht. Vor allem

Grundzüge zu beherrſchen und darum müſſen Teile muß man ſich vor dem Fehler hüten , in den

des Stoffes , die fremd geblieben ſind, nachſtudiert Wochen vor dem Konkurs eine große Anzahl von

werden . Dazu nimmt man am beſten einen Grund Aufgaben zu machen .

riß und den Geſekestert, erſt dann tritt man Der Kopf will auch einmal Beſchäftigung mit

zweckmäßig an die Löſung von Aufgaben heran , anderen Dingen und dazu iſt es gut, ſich dem

an deren Hand man ſich in die Rechtſprechung ruhigen Studium einzelner Abſchnitte des Stoffes

vertiefen kann . Hauptſache bleibt der Ueberblic , und der praktiſchen Berufsarbeit zu widmen .

das Wiſſen , wo etwas ſteht. Es iſt ein Troſt und eine Mahnung zugleich.

Der Wert der in der Vorbereitungszeit zu
zu hören , daß die Erfahrung gezeigt hat, daß

leiſtenden Berufsarbeit wird heute mehr denn
ein gutes Ergebnis der Staatsprüfung nur auf

je unterſchäßt. Die Anſicht unter den Prakti:
Grund einer guten allgemeinen Bildung erzielt

fanten iſt allgemein die,daß die Praxis nicht das wird, einer Bildung, die inneres Fortſchreiten,

bietet , was man von ihr als Student erwartet
inneres Wachstum als Menſch bedeutet , nicht ein

hat . Tatſache iſt allerdings, daß ſich die Juſtiz. möglichſt hohes Maß von Einzelwiſſen. Wir

und Verwaltungsbehörden heute mit einer Unzahl Juriſten dürfen unſer Fach nicht als etwag nach
von Gefeßen und Verordnungen zu befaſſen haben, allen Richtungen hin Abgeſchloſſene betrachten,

die nicht Gegenſtandder Prüfung find,und darum ſondern als Teil eines Ganzen, der Wiſſenſchaft.

haben ſich die Rechtspraktikanten mehr und mehr von In der geiſtigen Welt fließt alles ineinander.

den Geſchäften zurü & gezogen. Dieſe Entwicklung Wir müſſen lernen über den Dingen zu ſtehen.

birgt die Gefahr in fich, daß die Aneignung einiger Mitgeteilt von Rechtspraktikant v . I helemann,

Gewandtheit in der Erledigung praktiſcher Arbeit

verſäumt wird , und das kann für die Prüfung ,

in der es ſich ja auch um nichts anderes handelt ,

als aus einem vorgelegten praktiſchen Fall in ges

meſſener Zeit etwas Brauchbares zu geſtalten , nicht Aus amtlichen Nachrichten.
ohne nachteilige Folgen bleiben . Dieſe Fähigkeit ,

zu geſtalten, iſt wichtiger als alles Einzelwiffen .
Brüfung & gegenſtand der II. Abteilung der Staate.

Nur der erlangt ſie
, der den Willen hatprat: prüfung. Mit Müdſicht auf den gegenwärtigenStand

der Steuergeſebgebung - in Berüdſichtigung des,,

tiſche Arbeit zu leiſten in den verſchiedenen Stadien dermaligen Standes“ heißt es in einem für den jungen

des Vorbereitungsdienſtes, der zugreift, wo ſich Juriſten vorbildlichen Deutſch der amtlichen Bekannt
Arbeit bietet , gleichgültig, ob ſie unmittelbaren machung vom 5. Juni1920 (Staatsanz. Nr. 146 vom

Wertfür die Vorbereitung auf die Prüfung hat 2. Übteilung einige wichtige Aenderungen .
26. Juni 1920) - erfuhr der Prüfungsgegenſtand der

Wir

oder nicht. konnten darauf bereits in Nr. 2 unſerer Mitteilungen

Ein Wort noch über die Kurje . Auch hier hinweiſen .

bewährt ſich der Saß : Es gibt auf geiſtigem Ge
Es werden ſomit in der II . Abteilung der Staats

biet teine unfehlbaren Mittel, was das einemal dienſt im November 1920 °und im Frühjahr 1921
prüfung für den höheren Juſtiz- und Berwaltungs

gut iſt, kann das anderemal von Uebel ſein . Aufgaben nur geſtellt aus :
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10 . 1910

191817.

1919 ;

1. der Verfaſſung des Deutſchen Heiches d. 11. Auguſt machung vom 12. Februar 1919 über die Vorbe

1919 ; dingungen für den höheren Juſtiz- und Verwaltungs

2. der Verfaſſungsurkunde des Freiſtaates Bayern dienſt (BDI. S. 46, MBI. S.39).

vom 14. Auguſt 1919 ; Bon beſonderer Bedeutung bei dieſer Neuregelung
3. dem Meichs- und Staatsangehörigkeitsgeſe ſowie iſt es, daß aus den bayeriſchen Staats- und Gemeindes

dem früheren Bundes- und Staatsangehörigkeits

geſeb ;
ſteuergeſeßen vom Auguſt ne Aufgaben mehr

4. dem Freizügigkeitsgeſe ; geſtellt werden .

5. dem Unterſtüßungswohnſitgeſe ;

6. der Reichsgewerbeordnung ;

7. der Reichsverſicherungsordnung ſowie den bis- Schülerfarten für friegsteilnehmer zum Beſuch

herigen Arbeiterverſicherungsgeſeßen ; amtlicher Uebungokurſe. Es beſteht Anlaß neuerdings

8. den Formationsverordnungen ; (vgl . Jahrg . 1 Šp. 22) darauf hinzuweiſen, daß das

9. dem Aufenthaltsgeſekſowie dem bisherigen eimat- Staatsminiſterium für Verkehrsangelegenheiten mit

geſe ; Entſchließung vom 26. Februar 1919 6 Ć e. 8. ge

10. dem Armengeſeße vom 21. Auguſt 1914 ſowie nehmigt hat, daß an auswärtige Hechtspraktikanten,

dem bisherigen Armengeſek; die durch den Krieg auf lange Zeit aus ihrer Vors

11. den beiden Gemeindeordnungen und dem Ges bereitung herausgeriſſen waren, alſo nur an Ariegs

meindebeamtengeſe ; teilnehmer, zum Beſuch der vom Staatsminiſterium

12. dem Diſtritisratsgeſek ; der Juſtiz bei den größeren Gerichten eingerichteten

13. dem Gejeß über die Selbſtverwaltung d . 22. Mai Uebungskurſe Schülerfarten abgegeben werden . Zur

Erlangung der Fahrpreisermäßigung iſt eine Bes

14. dem Geſeß über den Verwaltungsgerichtshof ; ſcheinigung des Stursleiters vorzulegen .

15. dem Waſſergeſek; Das Schreiben des Juſtizminiſteriums, in dem

16. dem Fürſorgeerziehungsgeſe ;
damals dieſe Genehmigung mitgeteilt wurde, betonte

17. dem Polizeiſtrafgeſeßbuch ;
auf Wunſch des Verkehrsminiſteriums ausdrüdlich ,

18. dem Reichsſtempelgeſeß vom 3. Juli 1913 und daß durch dieſes , außertarifliche Zugeſtändnis der

26. Juli 1918 hinſichtlich der auf die Abgaben grundſäßliche Standpunkt der Vertehrsverwaltung nicht

nach Tarif Nr. 1 A , 3 A und 11 bezüglichen Be verlaſſen werde und daß deshalb aus der vorübers

ſtimmungen ; gehenden Zuſage Folgerungen für die Zukunft nicht
19. dem Grunderwerbsſteuergeſeß vom 12. September gezogen werden dürfen “ .

1919 ;

20. dem Erbſchaftsſteuergeſetz vom 10. September 1919 ;
Wir meinen im Gegenteil , es ſei an der Zeit, daß

21. dem Reichsgerichtskoſtengeſeß ;
mit Müdjicht auf die heutigen ſehr außertariflichen

22. dem Landesſteuergeſeß vom 30. März 1920 ;
Fahrpreiſe die Verfehrsverwaltung ihrerſeits die nötigen

23. dem bayeriſchen Koſtengeſeß und dem bayeriſchen
Folgerungen ziehen ſollte. Es geht wirklich nicht an

Stempelgeſes.
die Fiktion von der „ ſelbſtändigen Lebensſtellung"

des Rechtspraktikanten heute noch aufrecht erhalten

Maßgebend für die Prüfungen iſt der Stand der zu wollen .

Gefeßgebung zur Zeit der jeweiligen Prüfung.

Bezüglich der zugelaſſenen Hilfsmittel gelten ſinn

gemäß die Beſtimmungen in Ziffer VII der Befannt

Dedblätter, Abtrennen und Ausſchneiden .

§ 23 Abſ. 1 Nr. 1 Gericht &bertanungêgelet : Das 3m $ 55 Abſ. I Sat 2 Gewerbegerichtsgeſetz iſt

Wort „ ſechshundert“ wird durch das Wort „zwölf- an Stelle von „ einhundert “ zu ſeßen reintauſend“.

hundert“ erſeßt. (Ceſ. v . 8. April 1920 ROBI. ( Verord . v . 12. Mai 1920 NOBI. S. 958 in

Ś. 499 – in Straft getreten mit 15. April 1920 ). Kraft getreten mit 10. Mai 1920) .

Jm 8 3 Abſ. II Gewerbegerichtsgeſetz iſt an Stelle Jm $ 4 Gejet betr. Raufmannsgerichte iſt an Stelle
von „zweitauſend“ zu ſehen , fünfzehntauſend“. (Ver

„ ſunſtauſend“ zu ſegen „ fünfzehntauſend “ . ( Vers
ord . v . 12. Mai 1920 NOBI. S. 958 in Kraft

ord . v . 12. Mai 1920 NOBI. S. 958 in Kraft

getreten mit 10. Mai 1920) .
getreten mit 10. Mai 1920) .

Jm 8 13 Abſ. II Gewerbegerichtsgejet iſt am Schluſſe

anzufügen : Jm $ 13 abi . I Geſetz betr. Kaufmaunsgerichte

„Šie findet nach den Grundſäßen der Verhältnis
iſt an Stelle „ fünfundzwanzigſte “ zu ſegen

wahl derart ſtatt, daß neben den Mehrheitsgruppen „ Iwanzigite“. (Verord. v . 12.Mai 1920 ROBI.

auch die Minderheitsgruppen entſprechend ihrer Zahl
S. 938 in Kraft getreten mit 10. Mai 1920) .

vertreten ſind . Þierbei fann auch die Stimmabgabe 3m § 13 Abſ. II Gejet betr. Kaufmanudgerichte
auf Vorſchlagliſten beſchränkt werden, die bis zu einem

iſt hinter den Worten § 10 Ábj. I einzuſchalten „ Nr. 2

im Statute feſtgelegten Zeitpunkt vor der Wahl ein . bis 5 “. ( Verord . v . 12. Mai 1920 ROBI. S. 958

zureichen ſind.“ (Verord. v. 12. Mai 1920 ROBI.
in Kraft getreten mit 10. Mai 1920) .

S. 958 in Kraft getreten mit 10.Mai 1920) .

3m § 15 Abſ. III Gelety betr. Kaufmanndgerichte
§ 14 Abi . I Gewerbegerichtegelet : Sur Teilnahme

iſt an Stelle von „ fünftauſend“ zu ſeßen „ fünfzehn
an den Wahlen iſt nur berechtigt,wer das zwanzigſte tauſend“ . ( Verord . v . 12. Mai 1920 — ROBI.S. 958
Lebensjahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbe

gerichte Wohnung oder Beſchäftigung hat . Die im
in Kraſt getreten mit 10. Mai 1920) .

11 Abſ. 2 bezeichneten Perſonen ſind nicht wahlbe- Im $ 16 Abſ . I Gejet betr. Kaufmannsgerichte

rechtigt. Weibliche Perſonen ſind zur Teils iſt an Stelle von dreihundert“ zu jepen „ eintauſend“.

nahme an den Wahlen berechtigt . (Neue ( Verord . v . 12. Mai 1920 ROBI. S. 958 – in Kraft

Faſſung durch Verord. v . 12. Mai 1920 NOBI. getreten mit 10. Mai 1920) .

Š. 958 in Kraft getreten mit 10. Mai 1920) .
Bu $ 328 3.5 ZPO.: Bekanntm . die vollſtredung

$ 15 Abi. I Gewerbegerichtsgeſetz : Saß 3 iſt zu der von deutſchen Gerichten in bürgerl . Nechtsſtreitig

ſtreichen. (Verord . v. 12. Mai 1920 — ROBI. S. 958 - feiten erlaſſenen lIrtcile in Oeſterreich betr. v . 28.April

in Kraft getreten mit 10. Mai 1920 ). 1920 (Bayer. Staatsanz. Nr. 103, Bjde. Nr. 737) .

von

von
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1

Geet .

Bücheranzeigen.
fowie vom 26. September 1919 über Wochenhilfe und

Wochenfürſorge. Daneben bringt ſie noch eine Reihe

Schaeffer, C. , Oberlandesgerichtsrat, und Amtsrichter
in der erſten Lieferung nicht aufgenommener Beſtim

Dr. Weinmann, Grundriß des privaten und
mungen wie die Verordnungen über die Zulagen zu

Henten aus der Unfalls und Invalidenverſicherung,

öffentlichen Rechte 8. 11. Band fonturs

Ordnung, Anfechtungsgeſeß, Zwangsverſteigerungs
die, damals noch vonmehr vorübergehendem Charatter,

nunmehr zu einer ſtändigen Einrichtung geworden ſind

oder deren Aufnahme aus techniſchen Gründen nicht
Daß die in dieſem Bändchen behandelten Gefeße möglich war,

troß ihrer großen Bedeutung zu den den Rechtsprafti- Mit der neuen Lieferung iſt nunmehr eine voll

kanten bekannteſten Materien gehören, wird mannicht ſtändige Sammlung aller in zahlreichen Jahrgången

behaupten können. Umſo mehr wird von unſeren Kollegen des Reichsgeſeblattes , des Zentralblattes für das

dieſerGrundriß begrüßt werden , der in ſehr geſchicter Deutſche Reich und des Reichsanzeigers verſtreuten ſeit

Weiſe die weſentlichen Grundfäße der einſchlägigen 1911 erlaſſenen Aenderungen und Ergänzungen zur

Gefeße darſtellt. RBD, und zum AvG. gegeben. Syſtematiſch nach

Und was ich vor allem in dieſem Grundriſſe hervor- Paragraphen geordnet können die Kovazettelin jedes

heben möchte, er bringt nicht nur die Feſtſtellung Format der gebräuchlichen Geſebesausgaben eingeflebt

,ſo iſt es“ , ſondern er geht jeweils auch auf den werden. Jedermann iſt bei ihrer Benüßung ohne

Zwed und die praktiſche Tragweite der dargeſtellten weiteres in der Lage, ſeinen Geſekestert auf dem

geſeblichen Regelung ein, eine in dem knappen Mahmen laufenden zu halten . Die Anſchaffung dieſer Tektur:
eines ſolchen Grundriſſes wirflich erſtaunliche Leiſtung. blätter iſt daher warm zu empfehlen .

So iſt dieſer Grundriß allen Kollegen, die nicht

Zeit finden, diđändige Behrbücher durchzuarbeiten, Friedländer, Dr. Adolf, Landgerichtsrat in Limburg

als ein Mittel über dem Detail des Geſeßes ſtets die a. Lahn, und Dr. Mag Friedländer , Rechtsanwalt
großen Grundlinien und Zuſammenhänge rich tlar in München, Kommentarzur Rechtsanwalt 8s

vor Augen zu halten, wirklich zu empfehlen . ordnung vom 1. Juli 1878. Dez. 8º. München,
Dr. Gl.

Berlin und Deipzig 1919, J. Schweißer Verlag .

von dieſem grundlegenden Stommentar, der gerade

Kova -Zettelausgabe. Deđblätter zu Reichs- und Landes.
bei den vielfachen Wechſelbeziehungen zwiſchen Rechtss

geſeßen. 2. Dieferung Meichsverſicherungsordnung II

und Angeſtelltenverſicherung II, München Arcisſtr.25 ,
anwaltſchaft und Rechtspraktikanten auch für unſere

Bager. Kommunalſchriften- Verlag G.m. b . $ . Preis
Kollegen von hoher Bedeutung iſt, ſind uns bisher

die 1. bis 4. Lieferung zugegangen. Die weiteren
M 1.80.

Lieferungen ſollen in raſcher Folge erſcheinen . Wir
Dieſe im Frühjahr vorigen Jahres zum erſtenmal werden daher das Wert eingehend würdigen, ſobald

erſchienene Sammlung von Dedblättern zur RVO. es vollendet vorliegt.

und zum AvG. liegt nun in einer zweiten Bieferung Ferner iſt bei der Redaktion eingegangen : Macmos

vor. Während die erſte Lieferung die wichtigſten der technić im bürgerl. Geſeßbuche von Dr. jur . F. Franz.

ſeit 1911 auf dieſen Gebieten ergangenen Aenderungen 3. ſtart veränderte und erweiterte Auflage. Berlin

und Ergänzungen brachte , enthält die jeßige Lieferung 1919, Verlag Otto Liebmann.

alle ſeit dem Februar 1919 erſchienenen Gefeße und

Verordnungen ,darunter diewichtigen Gefeße v . 28.Juni

1919 über die Krankenkaſſen und die Kaſſenangeſtellten ,

Verſchiedenes.
baren Album eine Sammlung von 41wertvollen
Abhandlungen aus der juriſtiſchen Tagesge.

Juſtitut der juriſt. Selretäre. Jm Finanzausſchuß ſchichte,zudengroßen in Ausſicht genommenen

des bayeriſchen Landtags teilte der Regierungsvers juriſtiſchen Neformen und zu der rechtlichen Seitedes

treter auf eine Anfrage Dr. Hammerſchmidts mit, daß
Berjailler Friedensvertrages . Hieran beteiligten ſich

das Inſtitut der juriſtiſchen Sekretäre abgeſchafft die erſten Männer der Juſtiz, Gefeßgebung, Verwal

werden ſoll durch Beförderung dieſer Sekretäre zu
tung und Politik , Herausgeber der Juriſtenzeitung

Amtsanwälten und zu Amtsrichtern . und Freunde des Verlages Otto Liebmann. Wie wir

hören, wird der Beſchenfte mit Rüdſicht auf den werts

Arbeitenachweis für Juriſten. Es ſei wiederholt vollen Charakter dieſer Abhandlungen dieſe in Form

hingewieſen auf den Arbeitsnachweis beim Staats- einer beſonderen Feſtſchrift der Deffentlichkeit zugänge

miniſterium der Juſtiz. Wie uns mitgeteilt wird, lich machen . Die Mitherausgeber der Juriſtenzeitung

überwiegt zur Zeit das Angebot von offenen Stellen hatten auf Anregung und aus der Feder des Alts

die Nachfrage. Es iſt jedenfalls jedem Kollegen vor meiſters des Rechts, Erz. Prof. D. Dr. Wach, Dr. Bieb

Antritt einer Stelle zu empfehlen ſich bei dem Arbeitss mann eine Adreſſe gewidmet, in der es heißt, daß

nachweis zu erkundigen. Vielfach wird es möglich „ die Juriſtenzeitung zu einem Zentralorgan des ges

ſein ihm dann eine günſtigere Stelle nachzuweiſen, ſamten Rechtslebens, zu einer führenden Kraft ge

mindeſtens aber wird er die ſo gewonnenen Aufſchlüſſe worden iſt, offen der freien Kritik und dem Fortſchritt“.

über Gehalts- und andere Bedingungen als Grund- Neben einer Reihe anderer Gaben, auch von den Ans

lage für ſeine weiteren Verhandlungen benüßen können. geſtellten der Redaktion der Juriſtenzeitung und des

Jubiläum der deutſchen Juriſtenzeitung. Die deutſche
Berlages, wurden ihm in einer foſtbaren Mappe mehr

Juriſtenzeitung teilt uns mit: Zum 25. Geburts
als 300 handicriftliche Wid mungen von

Juriſten , Verwaltungsbeamten und Politifern dars
tag der Deutſchen Juriſte nzeitung wurden

ihr und ihrem Herausgeber und Schriftleiter am gebracht, darunter perſönliche Şandſchreiben der ehe:

1. Januar 1920 mehrfacheEhrungen zuteil. Ein Kreis
maligen Juſtizminiſter von Preußen, Sachſen, Württeins

hervorragender Juriſten, Politiker und Staatsmänner
berg , Heſſen , Hamburg u . a . und von den gegens

ſprachen ihm perſönlich die Glüďwünſche aus, u. a .
wärtigen Juſtizminiſtern des Reiches, von Bayern,

der Reichsjuſtizminiſter Schiffer. Eine Deputation
Sachſen, Braunſchweig , Hamburg .

unter Führung des Geh . Juſtizrates Prof. D. Dr. Kahl, Verantwortlicher Herausgeber :

MDN ., überbrachte ihm als Feſtgabe in einem koſts Dr. Oskar Gerſtle , Rechtsanwalt in München .

Verlag von J. So weißer Verlag (Arthur Sellier ), München und Berlin .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie., München und Freiſing.
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Spalte

1
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.

Inhalt : mit der Anwaltſchaft verbunden , ſo in Preußen ,

Sachſen , Württemberg, Heſſen, Braunſchweig,
Die Berleihung des Urtundennotariate an die

Rechtsanwälte in Bayern . Bon Rechtsan
Medlenburg, Anhalt , Sachſen -Altenburg. Sachſen

walt Nich. Berolzheimer in München Meiningen , Sachſen -Roburg (vor der Vereinigung;

Anwaltſchaft und Rotariat. Bon Rechtsanwalt im Staatsvertrag über die Vereinigung ſind be

Dr. Froeſch mann in Nürnberg ſondere Beſtimmungen getroffen ) und Gotha,

Lätigteitebericht
13 Schwarzburg:Sondershauſen , Reuß å. L. , Walded .

Bremen , Lübec. Neben der Beurkundungstätig

Die Verleihung des Urkundennotariats feit üben die Notare in einzelnen Staaten noch

andere Funktionen aus , in Baden obliegt ihnen

an die Rechtsanwälte in Bayern. das Grundbuch- und Nachlaßweſen , in Bayern

Bon Rechtsanwalt Rich . Berolzheimer in München .
die Verſteigerung von Grundſtüđen . Ich laſſe

dahingeſtellt, ob die Einfügung der freiwilligen

Der Zug der Zeit geht nach Vereinheitlichung Gerichtsbarkeit und des Grundbuchweſen8 in den

auf dem Gebiete des Rechtsweſens. Wenn wir Kreis der richterlichen Tätigkeiten ſich empfiehlt.

ganz abſehen von den Beſtrebungen zur Herbei- Es ſei hier unterſucht, ob nicht auch für Bayern

führung eines Weltwechſel- und Welthandelsrechts, die Verleihung des Urkundennotariats an die Rechts

von den vielen internationalen Vereinbarungen anwälte angezeigt erſcheint.

auf dem Gebiete des Eiſenbahn- , Urheber- , Bivil- Der ſachliche Wirkungsfreis der Rechtsanwälte

prozeß: und bürgerlichen Rechts , wenn wir bloß iſt von der Tätigkeit der Notare bei der Beurkundung

die Entwicklung des Rechtslebens innerhalb des durchaus nicht ſehr verſchieden. Häufig, vielleicht

Deutſchen Reiches betrachten, ſo ſehen wir gerade regelmäßig gehen der Beurkundung wichtiger Ver

in der leßten Zeit außerordentlidie Fortſchritte in träge Beſprechungen bei einem Rechtsanwalt voraus.

der Vereinheitlichung auf den verſchiedenſten Ges Denten wir nur an die Gründungen von Geſell

bieten . Denken wir nur an den Reichsfinanzhof i ſchaften mit beſchränkter Haftung , die wohl meiſt

und die ganze Finanzverwaltung, das Reichswirt- in der Anwaltskanzlei vorberaten werden , wenn

ichaftagericht, den in der Entſtehung begriffenen hier nicht gleich die Faſſung der Saßung feſt

Reichsverwaltungsgerichtshof, die umfaſſende Zu- geſtellt wird. Auch bei güterrechtlichen Verträgen

ſtändigkeit des Reiches zur Geſeßgebung nach Art . 6 ff. erholen fich die Parteien nicht ſelten Rat beim

der RVerf. vom 11. Auguſt 1919. Die InterDie Inter: Anwalt, namentlich wenn ſteuerliche Gründe für

eſjen breiter Kreiſe , insbeſondere von Handel und die Wahl eines Güterſtandes eine Rolle ſpielen .

Induſtrie verlangen gebieteriſch, ſoweit möglich, Aber auch wenn es ſich nur darum handelt, fich

Gleichförmigkeit in Recht und Rechtsgang herzus überdie Haftung des Frauenvermögens für Mannes

ſtellen ; auch die Organe der Rechtspflege, Richter, ſchulden , über die Rechte der Frau an ihrem

Staatéanwälte, Rechtsanwälte, Notare, haben ein Vermögen Klarheit zu erlangen , wird der An:

dringendes Bedürfnis danach . daß die Regelung walt gefragt . Nicht ſelten findet er ſich mit der

gewiſſer Rechtsgebiete nicht in jedem Lande eine Partei als Mann ihres Vertrauens beim Notar

andere ſei. Wie läſtig wird es in der Praxis ein . Hypothekengeſchäfte (weniger Grundſtücsüber:

empfunden , wenn man immer erſt in Juriſten- tragungen) und ſonſtige Beſtellungen , Renderungen

talendern oder Amtsblättern oder Kominentaren und Löſchungen von Rechten an Grundſtücken

ſuchen muß, wer im einzelnen Staat als Straf: werden , wenn es ſich nicht um einfache Löſchungen

regiſterbehörde, als Vormundſchafts-, als Nadılaß= handelt , insbeſonderewenn ſie mit Rechtsgeſchäften

gericht, als Grundbuchamt , als Urkundsperſon zu- anderer Art in Zuſammenhang ſtehen , anwalt

ſtändig iſt! Um wieviel ſtörender müſſen ſich ſchaftlich beraten . Die Parteien wiſſen oft nicht,

dieſe Verſchiedenheiten äußern bei Vereinigungen daß der Rechtsanwalt nicht in der Lage iſt , die

von Staaten oder Staatsteilen , wie wir ſie im abzuſdhließenden Rechtsgeſchäfte auch zu beurkunden.

neuen Reich erleben. Auf manchen Gebieten läßt Dieſe Erfahrung macht man nicht nur mit Leuten ,

jich ohne unüberwindliche Schwierigkeit eine gewiſſe die etwa aus einem Gebiet mit Anwalts-Notariat

Gleichheit herbeiführen , z. B. auf dem Gebiete ſtammen , mit Bayern

desBeurkundungsmejene. Žn“großenZeilendes Aufmanchen Gebieten berührenfichbieZuſtändig:
Reichs iſt im Gegenſaß zu den meiſten außers keiten oder wenigſtens die Tätigkeitsgebietevon Notar

deutſchen Staaten das Urkundenotariat / und Anwalt aufs engſte. Denken wir z . B. an
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die Abfaſſung und Aufbewahrung von Teſtamenten. mehre und daher für den Einzelnen durchſchnittlich

Gewiß wohnt der Uebergabe eines handſchriftlich recht wenig übrig bleibe, werde der Einzelne in

abgefaßten Teſtaments an den Notar eine andere Notariatsſachen auch niemals die richtige Erfahrung

Wirkung inne als der Verwahrung durch den und Schulung erhalten können, teile ich nicht ;

Rechtsanwalt. Aber da der Rechtsanwalt, der die Gefahr iſt nicht größer als beim Anwalt,

ſeinen Mandanten bei der Abfaſſung eines Teſta- derwenig zu tun hat und nun plößlich einen großen Ge

ment: beriet, leicht die Prüfung vornehmen kann , ſellſchaftsvertrag, ein Teſtament, einen Sicherungs

ob den geringen Formerforderniſſen des Geſekes übereignungsvertrag uſw. entwerfen oder gar eine

genügt iſt, ſo macht es praktiſch keinen großen neue Materie, wie etwa die privatrechtlichen Be:

Unterſchied, ob der Erblaſſer ſein Teſtament einem ſtimmungen des Friedensvertrages, beherrſchen ſoll.

Notar oder dem bei der Teſtierung beratenden Anderſeits bietet die Vereinigung für das

Rechtsanwalt zur Verwahrung übergibt. Daher Publikum große Vorteile. Wer einen ſtändigen

werden ſich in allen größeren Ranzleien zur Auf- Rechtsberater hat man denke an die Rechts

bewahrung übergebene Teftamente finden . Da anwälte in Bypothekenbanken kann bei dieſem

der Rechtsanwalt häufig in näherer und dauernder ſeine Verträge uſw. nicht nur beraten und ent

Beziehung zu ſeinem Mandanten ſteht als der werfen , ſondern auch beurkunden laſſen. Die aus

Notar zu dem Erblaſſer, der ihm ein Teſtament der Rechtsberatung mit den Bedürfniſſen des Ver

zur Aufbewahrung übergibt, daher raſcher von kehrs, aus der forenſiſchen Tätigkeit mit der Ge

dem Tode des Erblaſſers Kenntnis erlangt, erklärt richtspraxis vertrauten Rechtsanwälte können , wie

fich, daß mancher die Aufbewahrung bei ſeinem der damalige badiſche Juſtizminiſter Dr. Düringer

Rechtsanwalt vorzieht. Zur Dienſtaufgabe der einmal in der badiſchen Rammer mit Recht be:

Notare gehört die Aufnahme eidesſtattlicher Ver- tonte, die hiebei gewonnenen Erfahrungen in das

ficherungen. Kein Zweifel dürfte herrſchen , daß Notariat mitbringen ; ſie wiſſen , was in die Ur

auf dieſem Gebiet ſchon bisher eine umfaſſende, kunde aufgenommen werden muß, damit ſie vor

vielen zu umfaſſende, Betätigung der Rechtsanwälte Gericht beſtehen fann und zu Streitfragen möglichſt

ftattfand. Die Nennung der 8 771 , 935, 940 wenig Anlaß bietet.

SPD. genügt , um die Hauptfälle der eidesſtatt- Für die Staatskaſſe hätte dieſe Regelung den

lichen Erklärungen zu kennzeichnen . Vorteil, daß ſie von Belaſtungen mit Zuſchüſſen

Wir ſehen alſo , daß heute auch bei uns ſchon für Notariate befreit wird. Auch dem Wunſche

der Rechtsanwalt in weitem Umfang auf dem nach Vereinfachung der Staatsverwaltung wäre

Gebiet , welches zu amtlichen Beurkundungen Anlaß Rechnung getragen .

gibt, tätig iſt. Allerdings verlangt die Tätigkeit , Bei den Rechtsanwälten wäre Vorausſeßung

die er entwidelt, regelmäßig nicht die Einhaltung für Ausübung des Notariats, daß der zum Notar

beſtimmter Formen, wie ſie für gerichtliche und ernannte Anwalt auch wirklich zu den üblichen

notarielle Beurfundung vorgeſchrieben ſind. Es Amtsſtunden regelmäßig in ſeinem Büro anzu:

kann jedoch keinem Zweifel unterliegen , daß die treffen iſt; da aber in Bayern die Affoziation

Erfaſſung und Aneignung des formeten Teils der allgemein üblich iſt, kann ſich der Notar-Unwalt

Beurkundungstätigkeit erheblichen Schwierigkeiten bei Gericht leicht durch einen Kanzleigenoſſen ver :

nicht unterliegt. Dienſtanweiſungen und Formular- treten laſſen. Die Ausübung ſeiner anwaltſchaft

bücher gewähren faſt in den meiſten Fällen Hilfe . lichen Tätigkeit im Uebrigen bildet kein Hindernis,

Dieſe Erwägungen laſſen eine Prüfung der im Gegenteil eine Förderung ſeiner Tätigkeit als

Frage der Vereinigung des Urkundennotariats mit Notar. Vor allem glaube ich ganz und gar nicht,

der Änwaltſchaft gerechtfertigt erſcheinen . Es fann daß das Notariat dann zum Schaden ſeiner Güte

zwar keinem Zweifel unterliegen , daß dieſe Ver: lediglich als Einnahmequelle behandelt würde, wie

bindung in den Ländern , in denen ſie beſteht, Schmitt („Beurkundungsämter" , Zeitſchrift für

manche Unſtimmigkeiten im Gefolge hatte. Fiezu Rechtspflege in Bayern 1920 S. 47) in Ausſicht

rechne ich vor allem die Zweifel, welche bei ſchuld- ſtellen zu müſſen glaubt. Düringer, wie geſagt,

haft mangelhafter Vertragserfüllung ſich ergeben : nimmt das Gegenteil an .

Richtet ſich die Haftung gegen den Notar (bzw. den Eine ſchwierige Frage, bei der auch gewiſſe

an feine Stelle tretenden Staat) aus der Amtshaft- Beſtimmungen unſerer Verfaſſungen zu beachten

pflicht oder gegen den Rechtsanwalt aus dem Vertrag ? find, erhebt fich, wenn man die Vorausſeßungen

(Obernect, Zeitſchrift des deutſchen Notarvereins für die Ernennung zum Notar feftſeßen will.

1920 S. 3) . Auch die Ehrengerichtsbarkeit iſt eine Fundamentaler Grundjaş muß ſein , daß jede

verſchiedene. Bei der Vergütung für die Tätigkeit Möglichkeit einer Parteilichkeit bei der Verteilung

können Meinungsverſchiedenheiten entſtehen . Aber der Notariate völlig ausgeſchloſſen ſein muß. Es

immerhin ſind dieſe Fragen durch die oberſtrichter müſſen objektive Vorausſeßungen feſtgeſtellt werden,
liche Rechtſprechung ſchon in weitem Umfange bei deren Vorliegen ein Anſpruch auf Verleihung

geklärt, ſo daß ſie ein weſentliches Hindernis für des Notariats beſteht. Dieſer Punkt führt uns

Šie Vereinigung nicht bilden können . Das Be- zur Erörterung der Anforderungen , welche an den

Denken, wenn die Zahl der Notare fich ſtark der- Rechtsanwalt zu ſtellen ſind, der ſeine Ernennung
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zum Notar erſtrebt. Ohne Zweifel genügt ſeine Anwaltſchaft und Notariat.
allgemeine juriſtiſche Ausbildung nicht,da er einer

ſeits die für die Beurkundungstätigkeit ſo überaus
Von Hechtsanwalt Dr. Froeſchmann in Nürnberg .

wichtigen, der anwaltſchaftlichen Praxis meiſt fremden Die bevorſtehende Juſtizreform im Reiche und

Formvorſchriften kennen und beachten, anderſeits die Notwendigkeit der tunlichſten Vereinfachung
eine innige Vertrautheit mit den ihm leider meiſt der Rechtspflege legt den Gedanken nahe, auch

nicht geläufigen gebührenrechtlichen Beſtimmungen die Frage einer einheitlichen Ausgeſtaltung ſolcher

haben muß. Für dieſe Zwecke genügt nicht eine Einrichtungen in Erwägung zu ziehen , die berufen

noch ſo vieljährige Ausübung des anwaltſchaftlichen ſind, als ihre Organe dem Rechtsleben zu dienen ,

Berufs, in welchem man ſich für die Gebühren und an deren Erhaltung darob die Staatsgewalt die

berechnung gar zu gerne auf ſeinen Buchhalter gleichen Belange hat wie das rechtsſuchende Publikum .

verläßt . Es muß hinzukommen eine Vorbereitung Organiſation und Zuſtändigkeit der Gerichte

beim Notar, falls die Nurnotare neben den An- find, ſoweit es ſich um die ſtreitige Rechtspflege

waltsnotaren beibehalten werden, oder bei einem handelt, durch die Gefeßgebung des Deutſchen Reiches

Anwalts-Notar. Je länger dieſe Vorbereitungs- einheitlich geregelt ; die Stellung des Anwalts im

praxis gedauert hat, deſto kürzer mag man die Gebiete des Prozeßrechtes als eines notwendigen,

erforderliche Geſamtpraxis bemeſſen. Nach Ablauf aber doch freien Mitarbeiter des Richters hat

dieſer Vorbereitungszeit muß jedem Anwalt die gleichfalls ihre einheitliche Ordnung in den ver:

Zulaſſung zum Notariat offenſtehen. Die Ab- ſchiedenen Prozeßvorſchriften des bürgerlichen und

lehnung des Antrages darf nur zuläſſig ſein im Strafrechts gefunden ; dagegen beſteht im Rahmen

Wege des ehrengerichtlichen Verfahrens, wenn der der nichtſtreitigen Rechtspflege noch eine ziemlich

Antragſteller durch ſein Verhalten in Ausübung erhebliche Mannigfaltigkeit, die beſonders in der

des Berufes oder außerhalb desſelben ſich der verſchiedenartigen Organiſation des Notariatsweſens

Achtung nicht würdig gezeigt hat, die ſein Beruf und der Teilung ſeiner Aufgaben mit denen der

von ihm erfordert. Eine erhebliche Schwierigkeit Gerichte ihren Ausdruck findet.

fann ſich allerdings ergeben , wenn die Juſtizver: Der dem Begriff des Notars urſprünglich eigene

waltung gegen die wiſſenſchaftlichen Fähigkeiten, Gedanke , Urkundsperſon zur Vornahme von Be

gegen die juriſtiſche Geeignetheit des Bewerbers glaubigungen und Beurkundungen beſonders wich:

Bedenken hat. Bei aller Aengſtlichkeit gegenüber tiger Rechtsgeſchäfte zu ſein, iſt in dieſer Reinheit

politiſchen Einflüſſen, die ſich in anderem Gewande nicht überall erhalten geblieben . So übt in Baden

einſchleichen könnten , kann man ſich doch nicht der der Notar neben anderen Funktionen gleichzeitig

Einſicht verſchließen, daß es Bewerber geben kann, die eines Grundbuchbeamten und Nachlaßrichters

die den an einen Notar zu ſtellenden Anforderungen aus ; in Württemberg beſteht neben dem ſog . öffent

nicht gewachſen find. An deren Zurüdweiſung lichen Notar ein aus dem Gerichtsſchreiberſtande

hat der Staat nicht nur wegen der dem Notar hervorgegangener, im Volksmunde als „ Schreiber:

obliegenden wichtigen Geſchäfte, ſondern auch wegen notar“ bezeichneter Beamter mit Urkundentätigkeit.

der Şaftung des Fiskus ein berechtigtes Intereſſe. In Bayern hinwiederum iſt bekanntlich die Tätig

Man kann daher vielleicht eine Zurüdweiſung keit des Notars von der des Grundbuch- und

„ derzeit“ für zuläſſig erachten, wenn im ehren: Nachlaßrichters völlig getrennt; hingegen iſt ihm

gerichtlichen Verfahren nach Anhörung des oder das geſamte Zwangsverſteigerungsweſen, ſoweit es

der Notare bzw. Anwaltsnotare, bei denen ſich ſich um Immobiliarbeſig handelt, übertragen, auch

der Bewerber vorbereitet hat , Tatſachen feſtgeſtellt ſind die Notare vielfach mit der außergerichtlichen

werden , welche den Bewerber als nicht genügend Auseinanderſeßung des Nachlaſſes betraut. In

vorgebildet zur Ausübung des Notariats erſcheinen Sachſen -Weimar endlich, in Schwarzburg-Rudol:

laffen ; doch muß die Wiederholung der Bewerbung ſtadt und in den beiden Lippe beſteht überhaupt

nach gewiſſer, etwa einjähriger Friſt freiſtehen . tein Notariat .

Ob es neben den Anwaltsnotaren noch reine Dieſe für den Gedanken des Einheitsſtaates

Notariate, wie dieſe beiden Einrichtungen in ge- nicht gerade erfreulichen Abweichungen erfahren

wiſſen preußiſchen Gebieten nebeneinander beſtehen, dadurch noch eine beſondere Bedeutung , daß auch

geben ſoll, ob ihnen im Falle der Bejahung nicht der Kreis derjenigen Perſonen , aus denen die

nur das Zwangsverſteigerungsverfahren verbleiben, Inhaber der Notariate genommen werden, in den

ſondern noch andere, in Bayern bisher den Ge- verſchiedenen Ländern bald weiter, bald enger ge

richten zugewieſene Gebiete (wir denken hier an zogen und die Verleihung der Notariate ſelbſt an

Grundbuchweſen und freiwillige Gerichtsbarkeit) völlig verſchiedene Vorausſegungen geknüpft ift.

zufallen ſollen , joll hier nicht unterſucht werden. Der berechtigte Gedanke, daß zur Ausübung

Geſchieht lekteres nicht, ſo müßte man ſelbſt der Urkundentätigkeit vor allem eine große Er

verſtändlich bei Verleihung des Notariats an die fahrung im praktiſchen Leben gehört, hat in der

Hechtsanwälte den im Amte befindlichen Notaren Mehrzahl der deutſchen Länder dazu geführt, die

die Möglichkeit gewähren , am Siß ihres Notariats Perſönlichkeit, die nach ihrer beruflichen Stelle in

die Zulaſſung als Rechtsanwalt zu beantragen. Mitte des wirtſchaftlichen Lebens ſteht, den Anwalt,
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mit der Führung des Urkunden-Notariats zu be- veralteten Vorurteilen frei zu machen , und als

trauen und Notariat und Rechtsanwaltſchaft mit unſer Recht zu fordern, was der moderne Volks

einander zu vereinigen. Dies iſt der Fall in Ans ſtaat jedem Tüchtigen geben foll: freie Bahn.

halt, Braunſchweig, Bremen , Heſſen, Lübeck, den Ich habe ſchon an anderer Stelle darauf ver

beiden Mecklenburg, Preußen, Reuß å. L. , Sachſen : wieſen, daß es für den Anwalt gerade in Bayern

Altenburg , Sachſen - Coburg - Gotha , Sachſen: nicht allein daraufankommt, durch Verſuche einer

Meiningen, Schwarzburg-Rudolſtadt, Waldeď und Abänderung der Gebührenordnung ſich ein den

Württemberg. Nichi ſo fortſchrittlich iſt man ger heutigen Zeitverhältniſſen angepaßtes Einkommen

weſen in Baden und dann , was uns zunächſt liegt , zu verſchaffen , ſondern daß er vor allem bemüht

in Bayern. ſein ſoll, fich Neuland zu ſuchen , wo neue Arbeit

Fier unterzieht ſich in mühevoller, verant- ihm neues Einkommen gewährt. Es erſcheint darum

wortungsreicher und vielfach nicht lohnender Arbeit ichwer verſtändlich, daß der Anwalt dieſer in fich

tagtäglich der Anwalt als privater Berater ſeiner nicht begründeten und auch im Intereſſe des

Partei der Aufgabe, die aus dem wirtſchaftlichen Publikums nicht gelegenen Sonderſtellung der Notare

Verkehr entſpringenden Gegenſäße zu löſen und teilnahmslos gegenüberſtand und beſcheiden zu

auszugleichen , neue Grundlagen für neue wirt- wartet, bis umgekehrt dem Notar Rechte verliehen

ſchaftliche Verkehrsformen zu ſchaffen und dem werden, die ihm auch die beratende Tätigkeit im

Rechte zum Siege zu verhelfen , wo es bedrängt Sinne eines Anwalts geſtatten . Anfänge hiezu

und bedroht iſt ; in nicht minder verantwortungs- können bereits beobachtet werden , wenn man hört,

voller, aber lange nicht ſo ſchwerer und jedenfalls daß fich Notare um Vermögensverwaltungen und

von dem Kampfum die Exiſtenz bei weitem nicht Pflegſchaften bemühen . Sollen wir auch hier

ſo beeinflußter Tätigkeit waltet der Notar als warten , bis man uns als ein überflüſſiges Uebel

Öffentlicher Beamter ſeiner Geſchäfte, die, vielfad) völlig beiſeite geſchoben hat, und noch weiter

vom Anwalt vorbereitet, nur ob ihrer wirtſchaft zuſehen, wie eine Tätigkeit, die unſere Vorbildung

lichen oder rechtlichen Bedeutung vom Gefeße mit erfordert, von Beamten ausgeführt wird , die dieſer

der Zwangsjade der öffentlichen Beurkundung der : Vorbildung ermangeln ?

ſehen ſind. Das Notariat ſteht in enger Beziehung zum

Gang und Grad der theoretiſch -wiſſenſchaft: Roſten- und Gebührenweſen und damit auch zu

lichen Vorbildung , beengte Lehrzeit vor den Ge- der Steuergeſekgebung, die nunmehr einen ſo breiten

richts- und Verwaltungsbehörden und Abſchluß Raum in den Sorgen und Beſchwerniſſen von

der juriſtiſchen Vorbereitungspraxis iſt beiden Handel und Induſtrie wie des Einzelnen einnimmt .

Ständen gemeinſam . Dann aber ſcheiden ſich die Die Anwaltſchaft hat in herzerfriſchender Kraft

Wege : während der junge Anwalt hineingeworfen ſich auf dies bisher von ihr ſo wenig bearbeitete

wird mitten in die hochgehenden Wogen des an Gebiet geworfen und bewundernswerte Leiſtungen

Erfahrungen reichen täglichen Lebens, das ihm in Praxis und Theorie hervorgebracht. Von ganz

eine umfaſſende praktiſche Ausbildung gewährleiſtet , verſchwindenden Ausnahmen abgeſehen blieb es

nimmt den Notariat& praktikant" die ſtille, an„ dagegen auf dieſem Gebiet im Kreiſe der Notare

verwidelten Rechtsfragen des Grundbuch , Erb- ſtiữ ; dies iſt nicht Zufall. Die Art ihrer Vors

und Familienrechts und vielleicht auch noch ge- bildung kann ſie nicht hineinführen in dieſe viel

wiffer anderer Rechtsgebiete wohl auch nicht arme, fachen Probleme vorſchauender Sorge, mit den

nichtsdeſtoweniger aber dem wirtſchaftlichen Ver- verhältnismäßig geringſten Opfern größtmögliche

kehr mit ſeinen täglich wechſelnden Problemen mehr Erfolge zu erzielen; dieſe Wege zu finden war
oder minder entrückte Amtsſtube auf , die ihm und iſt Aufgabe des Anwaltsſtandes , dor deſſen

naturgemäß nur eine einſeitige, jedenfalls nicht ſo Augen al die vielen , feinen Fäden ſich abwideln,

vielſeitige Ausbildung wie die des Anwalts ermöglicht. an denen das wirtſchaftliche Leben hängt. Rein

Aus- oder vielmehr Durchbildung der Beamten Zeitpunkt iſt daher beſſer wie der gegenwärtige

und Bedeutung der von ihnen vorzunehmenden geeignet, die Forderung der Vereinigung von

Geſchäfte ftehen ſomit in Bayern in einem gewiſſen Notariat und Anwaltſchaft auch in Bayern zu

Mißverhältnis,das nur ein umſo ſtärkere8 Schlaglicht erheben, deſſen ießiger Juſtizminiſter durch ſein

auf die geringe Bewertung wirft, die der bayeriſche verſtändnisvolles Intereſſe für den Anwaltsſtand

Staat einem wirtſchaftlich ſo bedeutſamen Stande ſich raſch ſeine Sympathien erworben hat , und

wie dem des Anwalts bisher beigelegt hat . Schuld damit den Anſchluß zu gewinnen an den Rechts

hieran ift indes nicht nur dieſe von Staats wegen zuſtand, wie er im größten Teile Deutſchlands

geübte Disqualifizierung der bewährten Berater bereits beſteht.

des großen Publikums, die man mit einer ge- Die Vorzüge liegen auf der Hand. Von den

wiſſen Scheu, an den beſtehenden Einrichtungen finanziellen Vorteilen ganz abgeſehen , die ſich für

zu rütteln , notdürftig zu bemänteln verſucht ; die Staatskaſſe aus dem Wegfall der Gehälter ,

Schuld haben wir zum großen Teil ſelbſt, die Penſionen mit Hinterbliebenenverſorgungen für

wir hier wie auch anderwärts bislang nicht den Notare und ihre Angeſtellten, ſowie der ſonſtigen

Mut gehabt haben , uns von alten , aber auch | Unkoſten der notariellen Praxis ergeben , wird das.



9
10Mitteilungen des Bayeriſchen Anwalts - Verbandes. 1920. Nr. 1 .

1

friſche Blut, das damit dem Notariate zuftrömt, das gerade den jüngeren, durch den Krieg not

vor allem ihm Männer zuführen, die gewiegt und leidenden Anwälten die Zulaſſung zum Notariat

erfahren ihre in der Praxis vor den Gerichten verſagen und das lektere ſomit zu einer Domäne

erworbene Kenntnis nunmehr im Notariat zum der an ſich meiſt ſchon begünſtigten „älteren An

Nußen der Allgemeinheit verwenden können . Inwälte“ ſtempeln würde. So bleibt nur der Weg ,

vorberatender Tätigkeit haben ſie die innerſten der in Bremen eingeſchlagen wurde und der die

Abfichten und legten Ziele der Parteien kennen Zulaſſung zum Notariat von der Zurücklegung

lernen. Mit einem umfaſſenden Wiſſen ausgeſtattet einer"mehrs (dort : 5) jährigen Karenzfriſt ſeit

vermögen ſie am beſten zu beurteilen, welche Rechts : der Zulaſſung zur Rechtsanwaltſchaft abhängig

form für die Vornahme des Rechtsgeſchäftes die macht. Dieſes Verfahren würde ſich für Bayern

zwedmäßigſte ſei, und welche Beſtimmungen vor insbeſondere um deswillen ſehr eignen , weil bei

allem in die Urkunde aufgenommen werden müſſen. ung erfahrungsgemäß vielfach junge Juriſten (Staats

Ohne mit den gefährlichen Beſtimmungen der anwärter) die mageren Jahre zwiſchen dem Staats

Reichsabgabenordnung in Konflikt zu kommen, konkurs und ihrer erſten Anſtellung im Staats

werden ſie häufig Wege ſuchen und finden müſſen, dienſt zu einem für die Algemeinheit allerdings

auf denen die Vergeudung von Beträgen zu un: recht wenig erſprießlichen Verſuche benüßen, ihr

nüßen Gebühren und Steuern vermieden wird , Einfommen durch Ausübung des Anwaltsberufes

und ſo den toten Buchſtaben der Urkunde wirt: zu vergrößern,um dann mit ihrer Anſtellung

lich wirtſchaftliches Leben , wirtſchaftliche Araft lautlos in der Verſenkung zu verſchwinden. Mit

und Bedeutung einflößen können. Der Vorteil, Rückſicht hierauf ſowie auf die oben angeführten

den damit das rechtsſuchende Publikum erfährt, Gründe wird ſich ein längerer, etwa 10 jähriger

iſt unverkennbar. Er liegt vor allem in einer ein : Beitraum empfehlen , da die damit abgelaufene

heitlichen, von einem einheitlichen Willen diſtierten Spanne Zeit wohl genügend Gewähr für eine

Bearbeitung der ganzen Angelegenheit, die alle gründliche Ausbildung im praktiſchen Leben bieten

Imponderabilien rechtlicher und wirtſchaftlicher dürfte . Man darf dabei auch nicht überſehen ,

Natur erwägt und dem Klientenſo größere Sicherheit daß eine Zulaſſung ſämtlicher Anwälte ohne Rück

für den von ihm gewünſchten Erfolg gibt. Aus der ficht auf die Zeitdauer ihrer Berufstätigkeit zu

Hand des Mannes feines Vertrauens empfängt einer Uebervölkerung mit Notaren führenwürde,

der Klient die ſchriftliche Niederlegung aller der die nicht im Intereſſe einer geſunden und ein:

Wünſche und Punkte, auf die ſein Intereſſe fich heitlichen Rechtspflege liegen würde.

konzentriert, und zwar in der Form , wie es das Die Zulaſſung ſelbſt dürfte von einem Antrag

Gefeß für das betreffende Rechtsgeſchäft eben vor- des Bewerber8 an das Juſtizminiſterium abhängig

ſchreibt. zu machen ſein , das nach Einvernahme des Vor:

Dem demokratiſchen Prinzip , das gegenwärtig ſtandes der Anwaltskammer über ſeine Zuder
durch Deutſchland geht, würde es entſprechen , die läſſigkeit die Zulaſſung zu erteilen oder zu verſagen

Zulaſſung zum Notariat an keinerlei weitere Vor- hätte. Eine ſolche Prüfung durch dieAnwaltskammer
ausſeßungen als an die allgemeinen Vorbedin: dürfte mit Rüdſicht auf den öffentlichen Charakter

gungen zu knüpfen, wie ſie für Ausübung des des Notariatåſtandes und die erhöhte Verantwortung
Richteramtes gefordert werden. So iſt es z. B. des Trägers nicht zu umgehen ſein , jede andere

in Mecklenburg, das ſich in früheren Zeiten aller Begutachtung aber, etwa durch den Vorſißenden

dings nicht gerade des Rufes eines demokratiſchen eines Gerichtes, wäre unbedingt abzulehnen.

Staates erfreute; hier iſt jeder Anwalt ohne Bei dem Uebergang des Notariats an den

weiteres Notar. Dieſe Uebung birgt indes die Anwalt kann es ſich alerdings nur um die reine

Gefahr in fich, daß gerade die Gründe, wie ſie Urkundentätigkeit handeln. Dies hätte zur Folge,

oben für die Vereinigung von Notariat und An: daß alle Geſchäfte, welche nicht unter die Beur

waltſchaft ins Feld geführt wurden , der Beſit einer kundungstätigkeit des Notars fallen , den Gerichten
gewiſſen praktiſchen Erfahrung , die unbedingt zur übertragen würden, da es ſich meines Erachtens

Ausübung der Beurkundungstätigkeit gehört, hiebei nicht mit dem Beruf des Anwalts vereinigen laſſen

unbeachtet bleiben .Aber auch das Gegenſtüc biezu , würde , Geſchäfte, bei denen Parteiintereſſen eine

das preußiſche Syſtem , hat gerade in legter Zeit ſo große Rolle ſpielen , wie dies z . B. bei Zwangs

den heftigen Widerſpruch der beteiligten Anwälte verſteigerungen von Immobilien der Fall iſt, durch
hervorgerufen, weil die dort vorgeſehene Ernennung den Anwalt vollziehen zu laſſen. Dadurch würde

des Rechtsanwalts zum · Notar durch den Juſtiz- auch die oft läſtig empfundene, nebeneinander

miniſter auf Vorſchlag des zuſtändigen Oberlandeg- laufende Tätigkeit des Gerichtes und des Notars

gerichtspräſidenten hin leicht zur Verquidung vermieden werden .

perſönlicher Momente mit der Sache führt und Man verſpreche ſich ſelbſtverſtändlich von dieſer

auch die Unabhängigkeit des Anwalts vom Richter erhöhten Tätigkeit keine goldenen Berge, wenn

nicht genügend gewährleiſtet. Anciennität des Rechts : auch nachgewieſenermaßen in den Ländern , in

anwalts innerhalb des landgerichtlichen Bezirks denen die Vereinigung von Anwalt und Notariat

entſcheidet in Sachſen und Heſſen, ein Verfahren , bereits beſteht, das lektere von den Anwälten

1
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ſtark begehrt wird. Die wertvolle Errungenſchaft | Erledigung ſelbſt, ſondern insbeſondere an der

für die Anwaltſchaft liegt vor allem in einer Art der Durchführung eines Geſchäftes im Gegen =

Hebung ihrer ſozialen Stellung, womit nur eine ſaß zu dem um ſeine Exiſtenz ringenden freien

alte Schuld des Staats abgetragen würde. DamitDamit Beruf in der Regel fehlt. Die Verſtaatlichung

ſoll aber nicht in Abrede geſtellt werden, daß natürlich der Notariate d . h. die Bindung ihrer Inhaber

auch hier die Gebührenfrage eine erhebliche Rolle an eine beſtimmte Einkommengrenze würde daher

ſpielen wird, deren Neuregelung nicht unterbleiben nur auf Koſten der Qualität der Bearbeitung der

fönnte. Das erhebliche Intereſſe, das der Staatund anfallenden Geſchäfte gehen .

vor allem die Landesfinanzämter an der Eintreibung Erheblicher dagegen iſt der Einwand, der ſich

gewiſſer -Steuern und Abgaben haben , wird weitere aus der Sorge um die Zukunft der bisherigen

Beſchwerlichkeiten in der Führung der Kaſſengeſchäfte Inhaber der Notariate ergibt. Es iſt zweifellos

mit fich bringen. Der zumNotar ernannte An: zuzugeben, daß die Verwirklichung der Gedanken,
walt wird an beſtimmte Gebührenſake fich zu die dieſer Abhandlung zugrunde liegen , für die

halten haben . Darüber hinaus muß es aber dem davon Betroffenen wirtſchaftlich nicht unbedeutſame

als Notar tätigen Anwalt frei ſtehen, neben der Folgen nach ſich ziehen wird. Das Aufkommen

Gebühr für die beurkundende Tätigkeit für die weiterer Notare wird naturgemäß , wenn auch

Beratung die nach der VO. betreffend Gebühren nicht auf einmal, ſo doch allmählich den Umfang

in Angelegenheiten der Rechtspflege ihm zuſtehenden ihrer bisherigen Tätigkeit einſchränken und daher

Gebühren zu fordern bzw. Honorare mit ſeinem auch das Einkommen der Notare mindern ; es

Klienten zu vereinbaren , wie dies bereits in Preußen wird dies insbeſondere empfunden werden von den

allgemein üblich iſt. Der Einwand der Verteuerung Notaren in ländlichen Bezirken , die bisher teil:

der Rechtspflege ſchlägt hier nicht durch, weil er- weiſe ja glänzende Erträgniſſe abwarfen. Mit

fahrungsgemäß auch jezt bereits ſchwierige Verträge, dieſen an und für fich nicht zu leugnenden und

die der öffentlichen Beurkundung bedürfen , vom unangenehm von den Beteiligten zu empfindenden

Anwalt entworfen und vom Notar lediglich be: Tatjachen , werden ſich aber die Notare genau ſo

urkundet werden und hiefür an beide beteiligten abzufinden haben , wie viele andere Erwerbstreibende

Perſonen geſonderte Gebühren bezahlt werden müſſen. dies bereits von jeher tun mußten, denen lange Zeit

Sprechen ſomit gewichtige Gründe für die eine monopolartige Stellung eingeräumt und dann

,Auflaſſung“ des Notariats in der bisherigen eines Tages durch ein Geſek genommen worden

Form in Bayern, ſo iſt doch anderſeits damitzu war. Die eigene Tüchtigkeit wird eben dann auch

rechnen , daß der Gedanke einer ſolchen Neuerung, hier darüber zu entſcheiden haben , ob und inwie:

abgeſehen von dem natürlichen Widerſtand , den weit die bisherige Klientel auf den Beſtand einer

die davon betroffenen Kreiſe ihm entgegenſeßen zwangsläufigen Inſtitution oder auf perſönliche

werden , auch von den maßgebenden , ſtaatlichen Fähigkeiten zurüdzuführen war.

Behörden zunächſt mit einer gewiſſen Zurückhaltung Im übrigen aber ſteht ja nichts im Wege die

aufgenommen werden wird . Notare in die Richtertätigkeit zu übernehmen und

Man könnte vielleicht zunächſt den Einwand ſie hier im Grundbuch- oder Vormundſchafts- und

erheben , daß die ganze Frage ſchon um deswillen Nachlaßweſen zu beſchäftigen ; eventuell bietet ſich

überholt ſei , weil die Notariate ohnedies über ihnen auch durch Eintritt in die Dienſte der

kurz oder ·lang verſtaatlicht werden ſollten. Ich Landesfinanzbehörde ein dankbares Feld zur Be:

möchte es füglich bezweifeln , ob der in den Stürmen tätigung. Selbſtverſtändlich müßte jedem Notar

der Revolution aufgetauchte Gedanke überhaupt auch der Uebertritt zur Rechtsanwaltſchaft geſtattet

noch in den maßgebenden Kreiſen ernſthaft erwogen ſein ; ob von dieſem Angebot viele Gebrauch machen

wird. Seine Verwirklichung erſcheint mir ſchon werden, möchte ich bezweifeln. Der Uinfang der

aus dem Grunde wenig wahrſcheinlich, weil hiedurch anwaltſchaftlichen Renntniſſe und die mehrfach be

die finanzielle Belaſtung des Staates um ein tonte größere Vorbildung wird viele Notare nicht

Neues erheblich vermehrt werden würde, und weil in die Lage verſeken , hier Schritt zu halten . Für

ſein Beamtenheer ohnedies von Tag zu Tag einen den Anwaltſtand ſelbſt ergibt ſich daher auch kaum

immer bedrohlicheren Umfang annimmt. Ganz eine ins Gewicht fallende Ronkurrenz. Sie wird

abgeſehen davon iſt aber jedenfalls auf abſehbare der Anwalt genau ſo ertragen können , wie viele

Zeit mit ſolchen Maßnahmen nicht zu rechnen , und andere dieſer Art .

es beſteht kein Grund, wertvolle Zeit verſtreichen Stichhaltige Gründe find es alſo nicht, die

zu laſſen, wenn die hier vertretene Reform an gegen den Vorſchlag geltend gemachtwerden können ;

ſich notwendig oder zweckmäßig erſcheint. Ganz ſie zu überwinden , wird Aufgabe unſerer Intereſſen:

abgeſehen davon , glaube ich, daß dieVerſtaatlichung vertretung , des bayeriſchen Änwaltsverbandes ſein ,

der Notariate taum von Nußen für die Allge dem es hoffentlich gelingen wird , hiemit dem

meinheit wäre. Bei aller Anerkennung der Ge: bayeriſchen Änwaltsſtande ein neues Arbeitsgebiet

wiſſenhaftigkeit und des Verantwortlichkeitsgefühls zu erſchließen .

unſerer Juſtizbeamten läßt ſich doch nicht leugnen,

daß ein perſönliches Intereſſe nicht nur an der

.
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Sätigteitsbericht
liche Reform der reichegeſeblichen Gebührenvorſchriften

vorauf gehen könnte . Zu dieſem Zwede richtete ich

( Abgeſchloſſen am 15. März 1920) . an die Miniſterien die Bitte, auch ihrerſeits bei dem

Reichsminiſterium der Juſtiz für eine baldige durch.

1. Reform der bayeriſchen Landes : greifende Aenderung der Rechtsanwaltsgebührenord.

gebührenordnung. Sofort nach dem Ver- nung und der übrigen in Betracht kommenden reichs.

geſeblichen Vorſchrifteu einzutreten .

bandstag am 13. und 14. Juli 1919 wurden
Jch beehre mich Ihnen von dieſen Vorgängen in

die dortgefaßten Beſchlüffe dem Staatsminiſterium Ausführung meines Verſprechensam Sonntag Kennts

der Juftiz vorgelegt. Die Gerichtsferien hatten nis zu gebenin der angenehmen Hoffnung, der dauernden

begonnen und ſo erfuhr man zunächſt nur die
Fühlungnahme zwiſchen der Juſtizverwaltung und dem

Ånwaltsverbande förderlich zu ſein.

allgemeine Abſicht, die anerkannt notwendige Er:

dehöhung der Gebührenſaße vorzunehmen. Mitte

Mit dem Ausdruď vorzüglichſter Bochachtung und

dem Anheimſtellen, Ihren Mitgliedern Mitteilung fu

September 1919 fanden eingehende Beſprechungen gehen zu laſſen , verbleibe ich Euer goowohlgeboren

und Beratungen mit den maßgebenden Stellen im ganz ergebenſter

Juſtizminiſterium ftatt, die fich auf alle hier in gez. Dr. Ernſt Müller,

Betracht tommenden Einzelheiten erſtreckten. Die Juſtizminiſter.

nach den Gerichtsferien zunächſt aufgetauchte Abſicht,

das Vorgehen der Reichsregierung abzuwarten ,
Auchan den Reichsbund geiſtiger Arbeiter,

der die Wahrung der wirtſchaftlichen Intereſſen

wurdeaufgegeben und es kam zur gemeinſamen ſeinerMitgliederals wichtige
Aufgabe bezeichnete,,

Beratung eines Entwurfs , wie er dann von der

Geſamtregierung angenommen wurde und als
wurde nach eingehender Darlegung der heutigen

Verordnung vom 10. Dktober 1919 in Kraft trat .
Mißſtände die Aufforderung gerichtet, fich bei der

Reichsregierung für die Anwaltſchaft einzuſeßen.
Die unterſchiedeloſe Verdoppelung der Ge

bühren, die Erhöhung der Pauſchſäße unter
Ebenſo wandten wir uns an den deutſchen

Aufhebung des Syſtems der Geſamtpauſchſak:
Anwaltverein . Unſer Antrag forderte Eintreten

Maxima, die Beſeitigung der Notwendigkeit ſchrift: dafür, daß im Wege einer Notverordnung oder

lichen Abſchluſſes der Honorarvereinbarungen, die
eines ſchnell zu verabſchiedenden Gefeßes die Säße

Einführung der Generalklauſel in der Rechtspflege:
des § 9 RAGD. unterſchiedslos verdoppelt, das

verordnung wurden von den Rollegen anderer Pauſchale auf 50 % erhöht, die Pauſchlaßmaxima
Länder als vorbildlich begrüßt. Gemiß iſt die geſtrichen und die Gebühren in Strafſachen ſehr

Reform der Landes-Gebührenordnungen noch keines- weſentlich erhöht werden .

wegs abgeſchloſſen ; aber ihre Grundfehler ſind
Der Verbandsvorſigende trat außerdem mit

durch die neue Verordnung beſeitigt oder doch maßgebenden Perſönlichkeiten verſchiedener Bundes:

weſentlich gemildert.
ſtaaten in Korreſpondenz, um ein allſeitiges, ge

2. Die Bemühungen zur Şerbeiführung zeit: "meinſames Vorgehen zur Herbeiführung der Uende:

gemäßer Reformen der Reichsgebühren rungen in die Wege zu leiten .

und des Armenrecht8 wurden fortgeſeßt. Hier
Daß der von Bayern gegebenen Anregung

konnte naturgemäß die Tätigkeit desbaner. An: folgend auch die Regierungen anderer ſüddeutſcher

waltverbandes nur als Unterſtüßung der Be
Bundesſtaaten für die Forderungen der Anwalt

ſtrebungen des deutſchen Anwaltsvereins in Be
ſchaft bei der Reichsregierung eingetreten ſind,
iſt bekannt.

tracht kommen. Schon auf dem Verbandstage

hatte der Vorſißende an das bayeriſche Juſtiz
Am 13./14 . September fand in Leipzig der

miniſterium die Bitte gerichtet, mit den Rest außerordentliche Anwaltstag ſtatt, dem auch der

gierungen anderer Ländergemeinſam die Initia: wohnte." Die Beſchlüſſe des Anwaltstages find
Geſchäftsführer des bayer. Anwaltsverbandes beis

tive beim Reichsjuſtizminiſterium in beiden An,

gelegenheiten zu ergreifen. Juſtizminiſter Dr. Ernſt
in der FW . veröffentlicht worden .

Müller richtete darauf an den Verbandsvorſißenden
Ueberraſchend erhielten wir am 28. Oktober

folgenbe Schreiben : 1919 vom deutſchen Anwaltverein die telegraphiſche

München , 16. Juli 1919 . Nachricht, die Reichsregierung habe bereits

ohne die Anwaltſchaft zu hören - einen Geſeko
Sehr verehrter Herr Rechtsanwalt !

Ihre Anregungen einer ſchleunigen Erhöhung der
entwurf betr . Teuerungszuſchläge zu den Gebühren

Gebührenſaße der Herren Rechtsanwälte ſowie einerEnts
der Rechtsanwälte ausgearbeitet und ſtehe im

ſchädigung der Anwaltſchaft für die Vertretung in Armen- Begriff, denſelben dem Parlament vorzulegen. Ent:

ſachen habe ich zur Kenntnis desReichsminiſteriums ſprechend der Bitte des deutſchen Anwaltvereins
der Juſtig gebracht unter dem nachdrüdlichen Binweis erſuchten wir das bayer. Juſtizminiſterium um
daß ich baldige Abhilfe für dringend notwendig erachte .

Zur Unterſtüßung dieſes Vorgehens habe ich an das
gehend , raſcheſtens bei der Reichsregierung und

jächfiſche, württembergiſche, badiſche und heliche Zuſtig. im Reichsrat dafür einzutreten , daß den Ver:

miniſterium Schreiben gerichtet des Inhalts , daß ich tretern der deutſchen Anwaltſchaft vor Beſchluß

beabſichtige die bayeriſchen Landesgebührenordnungen faſſung über den Geſezentwurf Gehör geſchenkt
für Rechtsanwälte demnächſt durchgreifenden Aendes
rungen zu unterziehen, und daß ich es daher für werde, was das Juſtizminiſterium auch ſofort

wünſchenswert halte, wenn dieſer Reform die gründs unternahm.

.
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Am 31. Oktober wurde und der Entwurf 7. Als die geſeßlichen Beſtimmungen zur Durch

bekannt; wir trugen noch am ſelben Tag dem führung der Fideikommißauflöſungen ficherem Ver

Staatsminiſterium unſereKritik und unſereWünſche nehmen nach bearbeitet wurden , ſtellten wir in

vor. Die Eingabe iſt in W. 1919, 978 abgedrudt . längeren , an die Staatsminiſterien für Landwirt:

Mit Ausführungen gleichen Inhalts wandtenſchaft und für ſoziale Fürſorge gerichteten Aus.

wir uns an die bayeriſchen Kollegen in der National: führungen die Eignung der Anwälte zur Durch

verſammlung, Herrn JR . Taucher-Amberg und führung der bevorſtehenden Maßnahmen darund

Herrn Rollegen Meisner-Würzburg. erſuchten , bei der geſeßlichen Regelung die Mit:

Das Reichsgeſeß vom 18. Dezember 1919 wirkung der Anwälte vorzuſehen . Durch die

wurde den Bedürfniſſen der Anwaltſchaft nicht ſpätere Geſtaltung der geſeßlichen Beſtimmungen
gerecht, vor allem nicht auf dem Gebiet des erledigte ſich unſer Erſuchen.

Ärmenrechts. Der deutſche Anwaltverein hat eses 8. Bei der örtlichen Verſchiedenheit der wirt

fich mit Recht zur Aufgabe gemacht, das „ Armen - ſchaftlichen Verhältniſſe in der bayer . Anwalt,

rechts-Unrecht“, welches durch die Neuregelung in ſchaft mußte der Verband davon abſehen, in den

keiner Weiſe beſeitigt worden iſt, zu bekämpfen . Lohnſtreit mit den Angeſtellten einzugreifen. Als

Aber auch abgeſehen von der Frage der Hono : uns jedoch die in der Verfügung des Kriegsamts

rierung der Armenſachen beſtehen Mißſtände, beim Militärminiſterium vom 28. Mai 1919 für

deren Beſeitigung angeſtrebt werden muß . Sie das militäriſche Schreibperſonal vorgeſehenen Ge:

ſind zum Teil in der Anwendung des beſtehenden hälter bekannt wurden , hielten wir es für nötig,

Geſekes begründet , und auch die Anwendung des bei dieſer Behörde die allgemeine preistreibende

neuen Geſekes wird erhebliche Schwierigkeiten be: Wirkung dieſer Löhne und ihren Rüdſchlag auf

reiten ; es beſteht die Gefahr, daß ſelbſt die kleinen die Lohnverhältniſſe der Privatbetriebe, vor allem

Errungenſchaften der neuen Regelung durch die der wirtſchaftlich ſo ſchwer belaſteten Anwaltos

Praxis wieder zu nichte gemacht werden (z. B. fanzleien auseinanderzuſeßen und daran das

durch eine unzeitgemäße Anwendung des S 10 GKG. ) . Erſuchen zu knüpfen , im Intereſſe der Geſamtheit

Wir hielten es deshalb für nötig, die bayer . Juſtiz- die Gehälter in mäßigeren Grenzen halten zu wollen .

verwaltung auf die Unbilligkeit der vielfach gebräuch: 9. Das Staatsminiſterium der Juſtiz richtete

lichen Anwendung des Armenrechts und die Be- einen zentralen Stellennachweis für Juriſten und

ſorgniſſe angeſichts der Neuregelung hinzuweiſen , Nationalökonomen ein , der im Zuſammenwirken

unter Vorlage des Aufjaßes unſeres Verbands: mit der Stellenvermittlung des bayer. Anwalts

vorſigenden in der L3. 1920 S. 99, auf deſſen verbandes und des bayer. Rechtspraktikantenver:

Einzelheiten hier Bezug genommen werden kann . bandes arbeitet.

Wir machen in dieſem Zuſammenhang die Kollegen 10. In der geſamten bayer. Preſſe ließen wir

auch auf die Vollzugsanweiſung des Juſtizmini: mehrmals Artikel erſcheinen, die der Aufklärung

ſteriums (Staatsanz. 1920 Nr. 40) aufmerkſam . in anwaltſchaftlichen Dingen dienen ſollten. Es

3. In ſchriftlicher und mündlicher Vorſtellung handelte ſich namentlich um die Fragen des Rechts

an den Staatskommiſſar für Ernährungsweſen er : konſulententums, der Gebührenerhöhung und des

wirkten wir für die bayer. Anwälte und ihre Armenrechts.

Familien die Erlaubnis, ſich während der Gerichts: 11. Gebühren für die Verteidigung

ferien ( 1919) auf dem Lande aufhalten zu dürfen . vor den Volksgerichten . Anläßlich der Be

Unſerem Vorſchlag entſprechend wurden die ers ratung des Geſeke8 betr . Voltsgerichte vertrat in

forderlichen Ausweiſe von den Vorſtanden der den Kommiſſionsſißungen der Abg. Dr. Sänger

Zulaſſungsgerichte ausgeſtellt. unſere auch beim Juſtizminiſterium ſchriftlich vor:

4. Wir reichten ein Geſuch bei der Kreis: getragene Forderung, 1. für Verteici ungen vor

regierung von Oberbayern ein , die Anwaltſchaft den Volksgerichten die Gebühren wie für Ver

bei Auswahl der Vorſißenden für zwei Schlichtungs= teidigungen vor den Schwurgerichten zuzubilligen ,

ausſchüſſe zu berückſichtigen, was zugeſagt wurde , 2. den Verteidigern vor den Volksgerichten die

falls Juriſten beſtimmt werden ſollten . Gebühr für das Vorverfahren zuzuerkennen , wenn

5. Beim Staatsminiſterium des Innern und auch ein formelles Vorverfahren im Sinn der

beim Staatsminiſterium der Finanzen baten wir, | Strafprozeßordnung nicht ſtattfand. Durch § 40

den Anwälten grundſäßlich Einſicht in alle Aften der Bekanntmachung des Staatsminiſteriums der

zu gewähren , ſoweit nicht dienſtliche Intereſſen Juſtiz über die Einjeßung von Volfsgerichten bei

entgegenſtänden . Das Staatsminiſterium des inneren Unruhen vom 19. Juli 1919 (Staatsanz.

Innern erklärte darauf, den genannten Standpunkt Nr. 179) iſt unſerem Antrag teilweiſe Rechnung

ſchon bisher eingenommen zu haben . getragen worden .

6. Das Juſtizminiſterium wurde erſucht, dahin Durch die Verordnung vom 10. Oktober 1919

zu wirken, daß nur Anwälte als Konkursverwalter, · ſind nad) richtiger Auffaſſung auch dieſe Gebühren

Nachlaßpfleger uſw. beſtellt werden . DasJuſtizz ' verdoppelt und wurden , wie uns von auswärtigen

miniſterium gab unſer Geſuch an die Gerichte Kollegen mitgeteilt iſt, anderwärts in dieſer Höhe

weiter . ausbezahlt.
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Das Finanzminiſterium hat eine andere Aufs In längeren eingehend begründeten Aus

faſſung vertreten. Wir haben alsbald Schritte führungen verſuchten wir nochmals das Miniſterium

unternommen, um dieſer der ganzen Tendenz der von der Unhaltbarkeit ſeiner Auffaſſung zu über

Verordnung vom 10. Oktober 1919 widerſprechenden zeugen. Der Miniſter antwortete, er habe ſich

Anſchauung entgegenzutreten .") mit dem Reichsarbeitsminiſter ing Benehmen ge

12. Zu den miniſteriellen Verhandlungen über feßt und werde das Ergebnis ſpäter mitteilen. Der

Einführung von ſtaatlichen , unentgeltlichen Rechts- weitere Verlauf der Angelegenheit iſt aus den

auskunftsſtellen und Umgeſtaltung der juriſtiſchen Veröffentlichungen in den Nachrichten des deutſchen

Prüfungen wurde der Vorſtand zugezogen . Er Anwaltsvereins bekannt. 3n Bayern ſcheint übrigens

vertrat den Standpunkt, daß den Bedürfniſſen das Vorgehen des Nürnberger Schlichtungsaus
des Publikums nach unentgeltlicher Rechtsauskunft ſchuſſes vereinzelt geblieben zu ſein . Vgl . Aubele,

bereits genügend Rechnung getragen ſei ; daß jedoch, Bay3iR. 1920, 49.

wenn eine Neuorganiſation durchgeführt werden 15. Die Steuergeſeßgebung des Reiches ge

ſollte, dieſe Auskunftſtellen mit Rechtsanwälten fährdete mehrmals die Intereſſen der Anwaltſchaft.

belegt werden müßten und zwar gegen entſprechende Aus der JW. 1919 , 978 ſind unſere Darlegungen

Honorierung. Jedenfalls dürfe die Auskunft nur bekannt, worin wir auf die Gefahren zahlreicher

an wirklich unbemittelte Perſonen erteilt werden, Beſtimmungen der Reichsabgabenordnung hin

auch müſſe Sorge getragen werden, daß nicht auf wieſen. Bei dem bayer . Staatsminiſterium fanden

dem Weg über dieſe Auskunftſtellen und ohne unſere Beſorgniſſe warmes Verſtändnis . Es iſt

geſeßliche Regelung das „ Güteverfahren “ eingeführt ja aber bekannt, wie oft die haſtig und nach ein

werde. In der Frage der Umgeſtaltung der Prü- ſeitigen Tendenzen arbeitendeGeſekgebungsmaſchine

fungen trat der Vorſtand für eine ſtärkere Be: unſerer Tage das Urteil Sachverſtändiger übergeht.

rüdſichtigung der Anforderungen der Praxis , be : Unſere Beſchäftigung mit dem Entwurf einer

ſonders durch Heranziehung von Praktikern zu Umſaħſteuer iſt zu erſehen aus der 3W . 1919 ,

der Univerſitätsſchlußprüfung, und für eine weit 979. Als das Geſeß verkündet war, ſchlugen wir

ſtrengere „ Ausſiebung “ bei dieſer Prüfung ein . eine Pauſchalierung der Umſaßſteuer der Rechts

13. Die demokratiſche Fraktion der National- anwälte in beſtimmter Weiſe vor, um die für den

verſammlung brachte einen Initiativantrag ein , Anwaltsſtand unerträgliche und ihn angeſichts des

der Einführung der uneingeſchränkten Freizügig- Steuerergebniſſes ganz unverhältnismäßig belaſtende

feit der Rechtsanwälte forderte. Er lautet : Art. 1 . Buchführungsplage zu beſeitigen . Die Ausführungs

In § 2 der Rechtsanwaltsordnung tritt an die vorſchriften, welche hoffentlich eine ſolche Pauſcha

Stelle des Wortes ,,kann “ „muß ". Art. 2 : In lierung bringen werden, ſtehen noch aus.

4 der Rechtsanwaltsordnung werden die Abſ. 1 16. DieUebernahme der Eiſenbahnen auf das

und 2 geſtrichen. Art . 3 : Dieſes Geſeß tritt mit Reich droht eine beträchtliche Einſchränkung des

dem Tag ſeiner Verkündung in Kraft. anwaltſchaftlichen Tätigteitsgebiets herbeizuführen .

Die Begründung ſagt, die Regelung liege im Wir richteten deshalb folgendes Geſuch an das

nationalen Intereſſe und ſei eine jahrzehntealte Staatsminiſterium der Juſtiz:

Forderung der Anwälte, beſonders ſei ſie wegen Die bevorſtehende Berreichlichung der Eiſens

der eljaB-lothr. Anwälte nötig. Wir richteten in bahnen wird zur Folge haben , daß die zahlreichen

dieſer beſonders für die bayeriſche Anwaltſchaft Rechtsſtreitigkeiten ,welche aus Eiſenbahnunfällen, Eiſen

wichtigen Angelegenheit ſofort an die National
bahnfrachtverträgen u. dgl . entſtehen , nichtmehr gegen

den Landesfiskus ſondern gegen den Reichsfiskus ſich
verſammlung und zahlreiche dem Parlament an

richten. Für die Rechtsanwälte könnte dies eine ſehr

gehörige Rollegen eine Eingabe, welche insbeſon- bedeutſame Verſchiebung der Prozeßverhältniſſe bes
ders nachdrücklich auf den anders lautenden Be: wirken,wenn nicht Vorſorge getroffen wird, daßes zu

ſchluß des Breslauer Anwaltstages hinwies. Aehn:
feiner Zentraliſation der Rechtsſtreitigkeiten vor den

Berliner Gerichtsſtänden kommt. Nach § 18 3PO. wird

lich ſprach ſich die Vertreterverſammlung des deut der allgemeine Gerichtsſtand des Fistus durch den Siß

ſchen Anwaltsvereins aus. Die Angelegenheit der Behörde beſtimmt, welche berufen iſt, den Fistus

wurde dann in der Nationalverſammlung einſt : in dem Rechtsſtreite zu vertreten. Es wird deshalb

weilen nicht weiter verfolgt. Fürſorge zu treffen ſein, daß in allen Rechtsſtreitig.

keiten mit dem Eiſenbahnfiskus, deren Verurſachung
14. Der Schlichtungsausſchuß Nürnberg nahm auf bager. Gebiet liegt - ſei es daß der Unfall auf

den Standpunkt ein , daß ſich die Parteien bei einer bayeriſchen Strecte ſich ereignet hat, ſei es daß

den Verhandlungen vor dem Schlichtungsausſchuß das betreffende Gut auf einer bayeriſchen Strede auf :

nicht durch Anwälte vertreten laſſen dürfen . Auf
gegeben wurde oder nachweislich in Bayern verloren

gegangen iſt. -die Vertretung des Reichsfistus durch
eine Eingabe des Anwaltsvereins Nürnberg billigte eine Behörde geführt wird , deren Siß in Bayern liegt ;

das Miniſterium für ſoz. Fürſorge die Auffaſſung entſprechende Beſtimmungen fönnten für die andern

des Schlichtungsausſchuſſes.
größeren Bundesſtaaten gegeben werden. Dieſe Vor

ſchriften würden auch im Intereſſe des Fistus liegen ,

1) Inzwiſchen hat das Voltsgericht München I ſich da die betreffenden Behörden ſchon wegen der örtlichen

in einem Beſchluß der Anſicht des Finanzminiſteriums Nähe beſſer im Stande wären , den Sachverhalt auf

angeſchloſſen . Der Beſchluß wird demnächſt in der zuklären . Analoge Beſtimmungen beſtehen ſchon jeßt

„ BayZFR ." veröffentlicht. für das Gebiet der Reichspoſtverwaltung; dadurch ſind

-
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die Oberpoſtdirektionen , in deren Bezirken der Ort barkeit eingeräumt haben ; daß ſie aber anderer:
der Einlieferung der Sendung oder der Ort der Eins

ſchreibung des Reiſenden liegt, zur Vertretung des
ſeits ſehr viel Gutes, ſehr viel wirklich Modernes

Fistus berufen (vgl . Reichspoſtgeſetz vom 28. Oft. 1871 enthalten und bei ſorgſamer Durcharbeitung eine

§ 13); auch für die Eiſenbahnen gelten zum Teil inners brauchbare Grundlage für das neue Recht bilden

halb der Länder entſprechende Beſtimmungen . können .

Wir bitten daher dahin zu wirken, daß die im
Im Einzelnen ſei auf folgendes hingewieſen :

Sinne der vorſtehenden Ausführungen erforderlichen

Vorſchriften rechtzeitig getroffen werden .“
1 .

Inzwiſchen erhielten wir folgende Antwort :
Wenn die Entwürfe im weſentlichen Geſet

Bei der Ueberführung der Eiſenbahnen auf das werden, ſo müſſen auch zwei andere Rechtsgebiete
Reich und der Neugeſtaltung des Eiſenbahnweſens
wird die Verwaltung vereinbarungsgemäß nur inſo- notwendigerweiſe neu geregelt werden : die Rechts

welt zentraliſiert werden , als es zur Erfüllung der anwaltsordnung hinſichtlich des ehrengerichtlichen

Aufgaben der Reichseiſenbahnen als einer einheitlichen Verfahrens unddie Gebührenordnunghinſichtlich
Verkehrsanſtalt unbedingt geboten iſt. Die Durch.

führung dieſes Grundſazes ſchließt es volkommen aus,
der Vergütung der anwaltſchaftlichen Tätigkeit in

daß die Vertretung des Reichsfiskus in allen gegen ihn
Strafſachen .

oder von ihm anzuſtrengenden Prozeſſen vom Reichs- a) Das ehrengerichtliche Verfahren baſiert auf

verkehrsminiſterium übernommen wird. Eine derartige der geltenden SIPD ., ſpeziell auf den Vorſchriften

Hegelung wäre auch praktiſch gar nicht durchführbar.
über das Verfahren in Straftanımerſachen. Db

Es tann vielmehr nur der in den Ländern ießt bes

ſtehende Zuſtand auch in Zukunft beſtehen bleiben , daß die Neuerungen alle auf das ehrengerichtliche Ver

die Vertretung des Meichsfiskus in Prozeſſen zur Zu- fahren paſſen, wird unter Zuziehung der An

ſtändigteit derEiſenbahndireftionen oder der ihnen gleiche waltſchaft ſorgfältig zu prüfen ſein . Wird die

ſtehenden Stellen (Eiſenbahnzentralämter) gehört.
Staatsanwaltſchaft in der Lage ſein, die Aufgabe

17. Die Bekanntmachung betreffend Abände zu bewältigen, welche ihr nach den Grundſäßen

rung des Koſten- und Stempelgeſeßes des Staats: des Entwurfs auch in Ehrengerichtsſachen zufiele ?

miniſteriums des Innern vom 24. Februar 1920 , iſt der Unterſuchungsrichter, der im ehrengericht

gab uns Anlaß, an die Staatsregierung mit dem lichen Verfahren eine große Rolle ſpielt, praktiſch

Antrag heranzutreten , den Vollmachtsſtempel entbehrlich, und wer jou die Arbeit leiſten , die

(Staatsanwalt Dittrich widmete ihm in der Bay3fr . ihm jegt obliegt? Einzelheiten können hier um

1918S. 382 den Ruf „ werft das Scheuſal in ſo weniger erörtert werden, als ja noch gar nicht

die Wolfsſchlucht“) aufzuheben, keinesfalls aber bekannt iſt , ob die hier auftauchenden Fragen

zu erhöhen . überhaupt bereits in Erwägung gezogen wurden.

18. Die Staatsregierung erſuchte im Februar b) Die Aufgaben der Verteidigung ſind durch

1920 den Verband um eine gutachtlicheAeußerung den Entwurf des Rechtsgang-Geſekeš außerordentlich

zu den Entwürfen eines GVG . und eines Geſekes erweitert. Während z. B. der Verteidiger bisher

über den Rechtsgang in Strafſachen. Das Gut- im Vorverfahren ſehr wenig und höchſtens durch

achten ſollte bis 1. März 1920 erſtattet ſein . Abgabe von ſchriftlichen Erklärungen in die Er

Wir antworteten mit folgenden Darlegungen :
ſcheinung trat, wird er in Zukunftſchon in dieſem

Stadium zahlreichen Vernehmungen beizuwohnen

„ Bei der Kürze der zu Gebote ſtehenden Zeit haben (vgl. SS 171 Ab. 1, 190, 194, 204 Abſ. 2

kann eine eingehende und erſchöpfende gutachtliche uſw. ) ; die Erweiterung des Rechts auf Akteneinſicht

Neußerung nicht in Frage kommen . (8172) wird die Tätigkeit der Verteidiger ſchon

Die zahlreichen Leußerungen , die bereits zu im Vorverfahren viel umfaſſender geſtalten als

den Entwürfen erfolgt ſind , entheben uns der bisher. Neben dem Wahlverteidiger wird der be:

Pflicht, anderweit Geſagtes noch einmal zu ſagen . ſtellte Verteidiger eine ungleich größere Rolle ſpielen

Wir möchten und deshalb darauf beſchränken : als jeßt ; dazu kommt die Neueinrichtung des

a ) einige Geſichtspunkte hervorzubeben, die für beigeordneten Verteidigers nach § 162 des

unſeren Stand von beſonderer Wichtigkeit zu ſein Entwurfes, der dem Notanwalt nach 8 33 RAD .

ſcheinen ; entſpricht. Die Mehrung dieſer Fälleder Pflicht

b ) diejenigen Ausſtellungen zu begründen, die anwaltſchaft macht eine angemeſſene Regelung der .

bisher noch nicht oder nicht genügend hervorgehoben geſeklichen Gebühren in Strafſachen zur gebieteriſchen

worden ſind. Notwendigkeit. Bisher hat man dieſe immer für

fm allgemeinen möchten wir unſer Urteil weniger dringlich erklärt , weil der RA. ſein Honorar

dahin zuſammenfaſſen, daß die Entwürfe nicht in Strafſachen zu vereinbaren pflege. Als Pflicht

den ſcharfen Tadel verdienen, den manche unter anwalt kann er aber ſeine Tätigkeit nicht von

dem erſten Eindruck der beabſichtigten Neuerungen der Bewilligung eines beſonderen Honorars ab:

ausgeſprochen haben ; daß ſie zwar in mancher hängig machen. Auch die Ausdehnung der „ Eigen:

Beziehung die Rechte des Angeklagten übertrieben ! klage“ macht eine Umgeſtaltung des Gebühren:

ausgeſtaltet, die Rechte des Richters zu ſehr ein : fyſtems notwendig ; denn in Privatklageſachen wollen

geſchränkt und – in der Gerichtsverfaſſung die Parteien — namentlich an kleineren Pläßen

der Politik zu ſtarken Einfluß auf die Gerichts- regelmäßig ihre Koſten vom unterliegenden Gegner

1



21 22
Mitteilungen des Bayeriſchen Anwalts - Verbandes . 1920. Nr. 1 .

.

erſekt haben und es entſpricht der Gerechtigkeit, gewählt werden . Daher iſt eine Aenderung des

daß dies für die normalen Fälle auch möglich Š 40 Abſ. 5 des Entwurfs eines GVG. , insbe

ſei . Endlich erſcheint die bisherige Unterſcheidungſondere nach der Richtung unbedingt nötig, daß

der Gebührenklaſſen , je nachdem das Schöffen: die Grundſäße der Verhältniswahl ausgeſchaltet

gericht oder ein höheres Gericht zuſtändig iſt, nicht werden . Vgl. Heilberg, JW. 1920 S. 24 .

mehr gerechtfertigt, wenn mit wenigen Ausnahmen c) Die Art, wie die Frauen zum Schöffen

alle Sachen vor die Amtsgerichte gehören . Daß und Geſchworenendienſte zugezogen werden ſollen,

der RA. bei den heutigen Lebensverhältniſſen eine ſcheint uns keine glüdliche zu ſein . Wird der

Verteidigung in der Hauptverhandlung für 12 Mweibliche Schöffe und Geſchworene nur in Sachen

und im Vorderfahren für 6 M führen ſoll, er- verwendet , in denen ein weiblicher Angeklagter

ſcheint geradezu als Fohn auf die Bewertung der vorhanden iſt, ſo werden die weiblichen Richter

geiſtigen Arbeit. fich von vorneherein unwillkürlich dazu berufen

Eine Beibehaltungdes bisherigen ſtarren Syſtem fühlen , ihre Geſchlechtsgenoſſinnen in Schuß zu

der feſten Gebühren wird bei der Vielgeſtaltigkeit nehmen. Außerdem wird es namentlich auf

des Verteidigerberufs in Zukunft überhaupt nicht dem Lande · häufig ſchwer ſein, geeignete Frauen

mehr möglich ſein .ſein . Da anderſeits eine gewiſſe zu finden.

Richtſchnur gerade für die Fälle der Offizialver: Will man alſo die Frauen zum Schöffen- und

teidigung notwendig iſt , ſo wird kein beſſeres Syſtem Geſchworenendienſt zulaſſen, ſo laſje man ſie unter:

gefunden werden können, als das in den meiſten ſchiedslos zu , etwa mit der Einſchränkung, daß in

Landesgebührenordnungen (z.B. der bayeriſchen) einem Kollegium nicht mehr als eine beſtimmte

angebahnte Syſtem der Gebühren mit geſeßlichen Anzahl von Frauen ſiken darf. Dann herrſcht

Spielräumen. Nur müſſen dieſe Spielräume für kein Zwang hinſichtlich der Auswahl der Geſchlechter,

Strafſachen ſehr weit und die Minima den heutigen und die Praxis wird zeigen , in welchem Umfang

Verhältniſſen entſprechend nicht zu niedrig ſein. und mit welchem Erfolge die Zuziehung der Frauen

Einen Weg hat hier bereits Geh. Juſtizrat Geiger bei den einzelnen Gerichten erfolgen kann .

in IW. 1919 Š. 556 ff. gewieſen ; ziffermäßig d ) Wenig erfreulich erſcheint uns die in 8 136

wären ſeine Vorſchläge der Geldentwertung Ziff. 3 GVG. getroffene Regelung. Daß fie zu

entſprechend bedeutend zu erhöhen . Außerdem einem höchſt umſtändlichen Verfahren führt, iſt

wären ſie hinſichtlich der Verfahrensabſchnitte den bereits anderweitig hervorgehoben worden . Sie iſt

Beſtimmungen des Entwurfs anzupaſſen. aber auch aus anderen Gründen bedenklich . Es

wird Mißtrauen erregen , wenn die Staatsanwalts
II .

ſchaft ſich das zuſtändige Gericht auswählen darf.

a) Ernſte Bedenken beſtehen gegen die Ueber- Nach dem Entwurf iſt nicht einmal erſichtlich, in

tragung faſt aller erſtinſtanzieller Strafſachen an welchem Zeitpunkt ſich StA. und Oberreichsanwalt

die Amtsgerichte. Damit wird praktiſch das Einzel- über die Zuſtändigkeit ſchlüſſig gemacht haben

richtertum an die Stelle des bisherigen Kollegial- ! müſſen ; dies könnte demnach auch dann noch ge

gerichtsſyſtems gefeßt, das in Strafſachen noch ſchehen , wenn ſich das OLG . bereits mit der Sache

eine ungleich größere Bedeutung hat, als in Zivil- befaßt hätte (etwa nach Vertagung des erſten

ſachen. Wir erlauben uns hier auf das zu ver- Terming ). Das Mißtrauen würde auch durch

meiſen, was anläßlich des Gefeßentwurfs über die die Beſtimmung des § 123 b nicht beſeitigt werden .

Vereinfachung der Rechtspflege im Jahre 1917 in Der StA. kann auch in Fällen, in denen ein

IW. 1917 Š. 390 ff. geſagt wurde . eigentliches Präjudiz nicht vorliegt, die Anſchauung

In Zukunft ſoll jeder Strafrichter erſter Inſtanz des Gerichtes kennen und danach ſeine Stellung

nicht nur Vorſigender, ſondern im weſentlichen nahme zur Zuſtändigkeitsfrage einrichten. Jeden

Einzelrichter (d. h . der einzige Juriſt im Rollegium ) falls wird das Publikum annehmen , daß es lo
ſein . Dazu werden ſich viele, die ſich als Mit- ſei . Mindeſtens müßten hier der Verteidigung

glieder eines juriſtiſchen Kollegiums ausgezeichnet dieſelben Rechte zuſtehen wie der Staatsanwaltſchaft.

bewähren, nicht eignen, zumal bei der erhöhten e) Der bisherige Eröffnungsbeſchluß wird in

Schwierigkeit der Aufgabe. der Begründung als eine läſtige Formalitåt ohne

Die Berufung iſt nur ein ſchwacher Ausgleich jachliche Bedeutung hingeſtellt, die nur geeignet

für ein verſchlechtertes Verfahren erſter Inſtanz. jei, den Angeklagten zu ſchädigen , der durch ſeine

Dieſes bleibt doch bis zu einem gewiſſen Grade ErlaſſungErlaſſung bereits als „ hinreichend verdächtig “

richtunggebend und die Verurteilung in einer gekennzeichnet ſei .

Inſtanz kann in Strafſachen ſchon genügen, um Auf bayeriſche Verhältniſſe dürfte dies nicht

die Exiſtenz eines Angeklagten zu vernichten . zutreffen. Hier wird beſonders wenn der Ana

b) Die vermehrte Zuziehung des Laienelements geklagte durch ſeinen Verteidiger Einwendungen

entſpricht dem Zuge der Zeit und wird troß aller erhebt – aufs ſorgfältigſte geprüft, ob genügender

dagegen auftauchender Bedenken nicht aufzuhalten Anlaß beſteht, dem Angeſchuldigten die Bloß

ſein . Es mußaber unbedingt vermieden werden, ſtellung einer öffentlichen Hauptverhandlung zu

daß die Laienbeiſiger nach politiſchen Geſichtspunkten bereiten . Gerade auf dieſem Gebiete würde ſich
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übrigens der Bruch mit dem bewährten Kollegialis die ſachkundige Behandlung durch ziviliſtiſch ge

tätsſyſtein (oben zu Il a) ganz beſonders bemert- ſchulte Richter. Zumal durch die Beſtimmung

bar machen. des § 404 Abſ. 2 des Entwurfs würde die Ge

f) Unklar erſcheint in ihren Rechtsfolgen die fahr nahegerügt , daß die Parteien infolge einer

Vorſchrift des § 180 Abſ. 2 des Rechtsg6 . wenig gründlichen Sachbehandlung im Straf

Wem wird die Friſt geſeßt ? Welche Folgen prozeſſe zu Schaden kämen und daß ſie ſich erſt

für den Zivil- und Strafprozeß hat die Per: zu ſpät deffen bewußt würden .“

ſäumung der Friſt ? Wie läßt es ſich everftuell

rechtfertigen, daß der Angeklagte ſtraffrei ausgeht ,
19. Am 7. März 1920 traten die Ausſchuß

weil ſein zivilrechtlicher Gegneres unterläßt( viel mitglieder in München zu einer den ganzen Tag

leicht aus Scheu vor den Koſten ) eine Klage
über dauernden Sigung zuſammen.

zu erheben ? Zur Erörterung ſtand eine große Anzahl

g) In § 196 Abſ. 2 RechtsgG. iſt Vorſorge ichon erörtert wurden und von denenhiernur
wichtiger Fragen , die teilweiſe im Vorſtehenden

§

getroffen, daßder Anzeigende, derſein Intereffe nochdie Frage der Zulaſſung der Rechtsanwälte

an der Anklageerhebung durchführen will, das

Armenrecht - alſo offenbar auch einen Armen:
bei den Finanzgerichten (8 239 RAbg0.) erwähnt

erhalten kann . Dabei iſt überſehen ,
werden ſoll.

anwalt
Man beſchloß den Sieg -

20. unddaß auch die zahlungsfähige Partei unter üm : jährigen Verbandstag

ſtänden keinen anwaltſchaftlichen Beiſtand findet.
21. Mai (Donnerstag und Freitag vor

Nach der im geltenden Recht herrſchenden Meinung
Pfingſten) in Augsburg abzuhalten.

iſt die Beiordnung eines Notanwaltes im Ver: Auf dieſem Verbandetage wird zunächſt eine

fahren nach SS 170 ff. SIPO. nicht zuläſſig. (Vgl .
Ausſprache über die Fragen des Armen

3. B. LZ. 1916, 90 Nr. 19 ; 1147 Nr . 21; rechts und eine Erörterung des für die baye:

Löwe, StPO. S'170 Anm . 8b). Der gleiche riſchen Anwälte überaus wichtigen Problems der
.

Rechtszuſtand würde nach dem Entwurf beſtehen
Verbindung von Anwaltſchaft und

bleiben. Das wärezu ändern. Gleichzeitig müßten Notariat ſtattfinden . Die in dieſer Nummer

aber die Gebührenſätze des Anwalts angemeſſen
der Mitteilungen abgedructen beiden Aufſäke

geregelt werden (1. o . sub . I ) ; die bei Gewährung
follen bar Vorbereitung der Verhandlungen des

des Armenrechts aus der Staatskaſſe zu erſtattenden
Verbandstages dienen . Die Ausdehnung der

Beträge wären zeitgemäß zu bemeſſen .
Tagesordnung auf ein weiteres Thema (Simultan :

zulaſſung der Amtsgerichtsanwälte in Bayern )
h) Unbegreiflich iſt, warum der Staatsanwalt:

hängt noch von Umſtänden ab , deren Eintritt
ſchaft das Recht der Anſchlußberufung zuſtehen

erſt im Monat April erfolgen kann .

ſoll, nicht aber dem Angeflagten ( 312 RechtsgG .).

Auch die Einſchränkung in § 307 Abſ . 2 erſcheint
20. Die vom Verbande herausgegebenen Leit

kaum angemeſſen.
fäden des Kriegerechtes, die im Laufe des

Jahre8 1919 vollſtändig erſchienen ſind , haben

i) $ 370 267. 4 RechtsgG . enthält eine be innerhalb und außerhalb Bayerns - großen

dentliche Beſtimmung. Die Vergleichsbehörde Anklang gefunden .
Anklang gefunden . Wir machen die Kollegen

wird vor eingehender Prüfung des Sachverhält: wiederholt auf dieſes unentbehrliche und wohlfeile

niffes meiſt nicht imſtande ſein , einen angemeſſenen Hilfsmittel aufmerkſam . Die Mitglieder des

Vergleichsvorſchlag zu machen . Außerdem wird bayeriſchen Anwalisverbandes erhalten die Leit:

dieſer Vorſchlag, wenn ſchon eine Partei nicht zum fäden mit 25 /o iger Preisermäßigung. Erſchienen

Sühnetermin erſchienen oder in dieſem keine Eini:
ſind: Handels- und Wechſe’recht (Frankenburger) ,

gung zuſtande gekommen iſt, faſt nie beiderſeitige Bürgerliches Recht einſchl.Stundungsverordnungen
Annahme finden , das Verfahren alſo nur Zeit und Einigungsämter (Erlanger), Zivilprozeß ( Berita
und Papierverſchwendung bedeuten . Anderſeits

hard Mayer II) , Militärverſorgungsrecht (Meis:
tonn die kurze Friſt ſehr leicht verſäumt werden ; ner ), Strafrecht und Strafprozeß ( Fröſchmann und

die Vorſchriften über die Wiedereinſeßung dürften Heilmeier), Anwaltsgebühren , Gerichtskoſten und

feine Anwendung ſinden (arg. $$ 55 , 56 des Vollmachtsſtempel ( Bloch II ) , direkte SteuernSS ,
Entwurfs ).

( Otto Kahn ) , Geſchäftsaufſicht und Zwangsvergleich

k) Nicht geeignet ſcheint die Regelung des Ent: ( HugoCahn). Eine Ergänzung der Hejichen über
ſchädigungsanſpruchs im Strafprozeſſe (SS 400 ff.). Steuerrecht und Anwaltsgebühren iſt vor:

Derartige Anſprüche find regelmäßig nicht ſo ein : geſehen. RA . Dr. Georg Beutner, München .

facher Natur. Die Strafgerichte zumal in

ihrer neuen Zuſammenſeßung eignen ſich gar

nicht zu ihrer Erledigung. Hierzu gehört eine
Verantwortlicher Verausgeber :

grindliche Vorbereitung im Anwaltsprozeſſe und Dr. M. Friedl änder , Rechtsanwalt in München .

Verlag von J. Schweitzer Verlag, München und Berlin .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie ., Freiſing und München.
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Inhalt :
von 26 M ausübe. Vorläufige Beſſerung könne er

Spalte zielt werden, wenn der deutſche Anw Verein eineErs

Der zweite Berbandetag des bayeriſden Anwalt höhung der Geb. in Strafl. mindeſtens eine Ver

verbandes vierfachung - herbeiführe. Der Hinweis auf die

Möglichkeit der Honorarvereinbarungen entfalle bei

Der zweite Verbandstag des bayeriſchen allen Offizialvert. Die Bedeutung der lebteren wachie
immer mehr u. es müſie jede Regierung widerſpruchas

Anwaltsverbandes.
los einräumen , daß die ſeit 1879 für Strafi. geltenden

GebSäße geradezu ein Hohn auf die geiſtige Arbeit

Zu dem auf 20. und 21. Mai 1920 einberufenen ſindu . daß es ſchonbeſchämend iſt, wennſolche Zahlen

2. VerbT. hatten ſich zahlreiche Kollegen in Augsburg
überhaupt ſeit 40 Jahren in einem Gef. ſtehen bleiben

(Hotel Drei Mohren ) zur Erledigung einer umfang
konnten . Der Vorf. teilte noch mit, daß der bisher.

reichen u.bedeutſamenTagesordnung zuſammengefunden . Geſchäftsführer Dr. Georg Beutner wegen Uebertritts

Der Vorſißende (Dr. Friedländer -München)
in den Staatsdienſt ſeineStelle aufgeben mußte. Er

eröffnete die Verſammlung mit warmen Begrüßungs- jprach ſein tiefes Bedauern darüber aus, daß der

worten. Nach ihm übermittelte Regierungsrat
Verb . dieſe ausgezeichnete Kraft, der Ausſchuß u . er

im Juſtizminiſterium Sotier die Wünſche felbſt dieſen treuen Mitarbeiter verliere, u. begrüßte

des Juſtizminiſtere, der mit lebhafter Teilnahme
dann Herrn RA. Kraus II: München als neuen Ge

die Schwierigkeiten verfolge, mit denen der Unw
chäftsführer. ' Bum Soluß ſprach er die Hoffnung

Stand unter den heutigen wirtſchaftl. Verhältniſſen aus, daß die Verh. des VerbTages erſprießl.ſein

zu kämpfen habe, u . auch fernerhin alles tun wolle, mögen u. daß es auch beiden GegenſtändenderTagO .,

um den für die Rechtsvfl. unentbehrl. Stand zu bei denen ſtarke Gegenſäße vorhanden ſeien, gelingen

ſchirmen u. zu fördern . Redner hob hervor, daß der möge, das Trennende in den Hintergrund zu ſtellen
Miniſter die ſehr berechtigten Wün de bes 1. Verb.- u. das Einigende hervorzuheben.

Tags des bayer. Anw .Verb. hinſichtl. der Gebühren: Im Anſchluß an den Tätigkeitsbericht fand zu

reform in die Wirklichkeit umzuſeßen mitallen Kräften nächſt eine längere Debatte über die Geb. im VČ.

beſtrebt war und auch tatſächlich glaube, durch die Verf. ſtatt. RÄ . Dr. Sinauer -Nürnberg hob

Reformder bayer. Gebo. den Bedürfniſſen der AnwSch. nochmals eindringl . die völlige Unzulänglichteit dieſer

auf dieſem Gebiete gerecht geworden zu ſein . Nach Heb . hervor u. wies auf die Erbitterunghin, die hie:

weiteren Begrüßungeworten des Geh . JR . Weigis wegen unter den Nürnberger Rollegen Plaß gegriffen

Augsburg , der den Delegierten den Willkommen- habe. Es werde in N. ernſtlich erwogen , die Tätigkeit

gruß des AnwKammervorſtandes Augsburg über- in VGSachen einzuſtellen , wenn nicht innerh. einer

brachte, berichtete der Vorjipende ausführl. über gewiſſen kurzen Friſt Abhilfe geſchaffenſei. Die Tätig

die Tätigkeit des Verb . im vergangenen Jahr u . über keit in dieſen Sachen ſei näml. freiwillia ; es beſtehe

die erzielten Erfolge . Seine Äusführungen befaßten keine Rechtspflicht zur Uebernahme der Vert. vor dem

ſich im weſentl . mit den Gegenſtänden, die aus dem VG , die Einſtellung wäre alſo anders zu beurteilen

1. Heft dieſes Jahrg. der Mitt. des bayer. Anw.- als der Armenrechtsſtreit“ , ReaR Sotier erklärte

Verb.“ ( Tätigkeitsbericht) bereits bekannt ſind. das volle Verſtändnis des JuſtMin . für die Unzu

Bei Beſprechung der GebReform verweilte der länglichkeit der VertHonorare . Im Wege der Landes

Redner einige Zeit bei der Frage der Geb. für die gelebgeb. laſje ſich jedoch nicht helfen , da es zweifel

Tätigkeit vor den bayer. Voltsgerichten (= VG.) haft ſei, ob Bayern in Anbetracht des Art. 178 Abſ. II

Er wies darauf hin , daß entgegen der Meinung, die RV. das Gef betr . die VG. jeßt noch ändern könne :

er von Anfang an vertreten habe u . welche dahin Mindeſtens ſeien polit. Schwierigkeiten zu befürchten.

ging, daß auch die VGGeb. durch die VD . V. 10. Dkt. Solange aber eine Aenderung nicht durchgeführt lei,

1919 verdoppelt worden ſeien "), das Fin Min . u. die jei eben nach der Anſicht der zuſt. Richter an denVG .

VG . ſelbſt nur die einfachen Geb. zubilligten, da das nur ein Anſpruch auf die Säße der $8 63 ff. RAGD.

VGG. direkt auf die RAGD. verweiſe und daher gegeben . Die Anſchauung, daß die Uebernahme der

die VD. v. 10. Dktober 1919 gar nicht anwendbar ſei . WÁVert. durch RA freiwillig ſei, könne er nicht

Um den hiedurch eingetretenen unerträgl. u . unwür- teilen . Dr. Goldſchmit II - München wies dar

digen Zuſtand abzuſtellen , habe ſich der Verb. alsbald auf hin , daß der Richter ja erſt dann mit der Frage

an das JuſtMin . gevendet u. Abhilfe im Wege der befaßt werde, wenn das Rentamt die Auszahlung der

VO. oder Gelebg. verlangt. Das Miniſt . habe die verdoppelten Säße auf Grund der bayer. LGebo.vers

völlige Unzulänglichkeit der durch die Praxis einge- weigert habe ; es könne alſo durch Vorſtellung beim

führten Vergütung anerkannt, aber verfaſſungsrechtl. FinMin . derden heutigen Verhältniſſen gerecht wer

Bedenken geäußert, die im Landt. zu Schwierigkeiten denden Auffaſſung zum Siege verholfen werden. Der

führen könnten. So ſei die Lage leider noch unge- Vorfiende unterſtüßte dieſen Gedanken. Das

klärt. Esmüſſe aber Wandel geſchaffen werden ; Fin Miniſt. könne um ſo leichter die wirtſchaftl. einzig

denn es ſei unmögl. , daß die bayeriſche AnwSch. angängige Honorierung anordnen , als dieſe Honorie

weiter die verantwortungsvolle u zeitraubende Tätig- rung juriſt. mit ſehr guten Gründen gerechtfertigt

keit eines Verteidigers in VGSachen für ein Honorar werden könne . Was die angekündigte Arbeitseinſtellung

der Nürnberger Nollegen betreffe, ſo handle es ſich

1 ) Da das VGG. durch Verweiſung auf die RUGO . ſeiner Auffaſſung nach bei den Offizialvert. vor den

nur das habe flarſtellen wollen, was ſich ohnedies VG . nicht um eine freiw . Tätigkeit, ſoferne man die

aus der NplVD . ergab, der Ton in dem betr. Paras Inſtitution der VG. an ſich für rechtsgültig erachte.

graphen auch gar nicht auf den Worten „GebO . F. NA .“ , Da dieſe Frage aber beſtritten ſei, ſo könnte aller

ſondern auf dem Worte landgerichtl . “ liege . dings in diſziplinärer Hinſicht die Arbeitseinſtellung

11
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in VGSachen einem „ Streit“ in Armenfachen nicht heim , IR. Schwarzkopf:Nördlingen u. Dr. Sinauer

gleichgeſtellt werden. Dr. Schramm - München Nürnberg), die bis zum nächſten Tag einen Vorſchlag

glaubt, daß nicht nur die FinBeb., ſondern auch die ausarbeiten ſollte.

Berichte ſich ſehr wohl zu der von den beiden recti. Es folgte der Staſſenbericht des Geſchäftsführers
gleich haltbaren Auffaſſungen wirtſchaftl. einzig rich- Dr. Beutner, dem einſtimmig Entlaſtung erteilt wurde .

tigen bekennen könnten ſelbſt in rechtl. zweifeléfreien Mit allſeitiger Zuſtimmung trat man darauf in

Fällen hätten die Gerichte ſchon den wirtſchaftl. Ges die Behandlung des 6. Punktes der TagO .: „ Die

lichtspunkt allein entſcheiden laſſen;wo Anſicht gegen Simultan -Zulaſſung ( = SB.) der Amtsgerichts

Anſicht ſtehe, müffe das wirtſchaftl.Vernünftige den anwälte ( = AGA.)11. ihre prattiſche Handhabung in

Vorzug verdienen . Wo ein Wille ſei, da ſei auch ein Bayern" ein; die Punkte 4, 5 , 5 a wurden bis zur

Weg. Nachdem JR. Dr. Dormiter I -Nürnberg Erledigung dieſes Themas zurückgeſtellt. Als erſter

noch ausgeführt hatte, es könne die Reg. ohneUengſt- BerE . führte IRPierner -Hersbrud Folgendes

lichkeitu . Förmlichteit ſehr wohl audim Wege einer aus :-)

VD. helfen , richtete der Voriibende unter Bus Die S8. der AGA. ſei durch 8 9 RUD. geregelt.

ſtimmung der Verſammlung an das JuſtMin, das Danach müſie der bei einem AG zugelaſſene Rauf

dringende Erſuchen , beim Fin Min . eindringlich dahin ſeinen Antrag zugleich beim G., in deſſen Begirt das

zuwirken, daßdie doppelten Geb. in VGSachen frei- AG. feinen Sit hat, zugelaſſen werden, wenn dieſe

willig zugebilligt werden , was RegR . Šotier Bulaſſung nach übereinſtimmenden Gutachten des DLG.

zuſagte"). u des Vorſtandes der AnwKammer dem Intere

IR. Dr. Dormißer I-Nürnberg erwähnte der Rechtspfl. förderl. iſt. Einſchlägig ſeien weiter

noch die bedauerl. Brazis des Schlichtungsausiduſſes die $88, 18 Abſ. 1 RAD. und 783PO., nach denen

Nürnberg, der die Rå. zurückweiſt u . ben Parteien die Zulaſſung des RA. bei einem beſtimmten Ger.

auf offener Poſtkarte mitteilt, daß fie fich durch RA. zu erfolgen hat (Lotaliſierungs -Prinzip ), der RU.am

nichtvertreten laſſen können . Der Vorſ.wies zu dieſem Orte des Ger ., bei dem er zugelaſſen iſt, ſeinen

Punkteauf die bisher. Bemühungen des Deutſchen Wohnſiß nehmenmuß (Reſidenz- Pflicht) u. die Par

Änw Vereins u .des Bayer. Anw Verb. u . auf die bevor- teien in den Zivilprozeſſen beim 15. u . den höheren

ſtehende neueGeſepgebung hin, die allerdings, ſoweit Ger. fid durch einen bei dem betr. Ger zugelaſſenen

ſie bekannt geworden, auch nur teilweiſe befriedige. RA. vertreten laſſen müſſen (Anwaltszwang). Infolge

Hierauf wurde unter dem Vorſit des IR dieſer Beſt. ſeien die AGA. in Bayern von der Prozeß

Sand - Augsburg in die Ausſprache über die führung beiallen größeren Streitwerten ausgeſchloſſen

Fragen des Úrmenrechts (= AR.) u . der Teuerungss u . würden dadurch zu RA. minderen Rechtes ge

zuſchläge (= T3 .) (Punkt 2 der Tago .) eingetreten . ſtempelt, nachdem es bisher nicht mögl . geweſen ſei ,

R. Sand tennzeichnet zunächſt die durch die Fragen deren Zulaſſung bei den übergeordneten 26. zu ers

des AR . in der UnmSch. hervorgerufenen Strömungen zielen . Daß dieſes Gefühl der bayer. AGA. nicht

u . gibt bekannt, der Ausſc . habe im Winter 1919/20 auf Ueberempfindlichkeit u . Einbildung beruhe, ergebe

mehrmals erwogen, ob ein außerordentl. VerbTag i ſich ſowohl aus der Stellung der ReichsT-Nomm.zur

zur Klärung der zahlreichen Meinungsverſchiedenheiten Beratung der RAD , als auch aus den Gutachten

zuſammen berufen werden ſolle. Die großen Koſten verſchiedener Anwkammer-Vorſt., als endl. aus der

einer ſolchen Tagung u . die Tatſache, daß die Frage Stellung mehrerer deutſcher AnwTage, die denſelben

des AR. u . dieStellung der Ünm Sch . niemals in Gedanken ausgedrüdt hätten. Auch das Publikum ſei

Bayern allein entſchieden werden können, hätten dazu geneigt, aus der Leiſtungsunmöglichkeit auf eine Lei

veranlaßt , die Bearbeitung dieſer Angelegenheit dem ſtungsunfähigkeit derAGA. zu ſchließen u . ſie als RA.

deutſchen Anw Verein allein zu überlaſſenu. den Ges zweiter Klaſſe zu betrachten. Ein derartiger unge

danken der Einberufung eines außerordentlichen Verb.- rechter Zuſtand fönneunmögl.im Intereſſe derAnwSch .,

Tages aufzugeben. Redner erwähnt dabei den Artifel des rechtſuchenden Publikums u. damit der Rechts

Dr. Friedländers in JW. 1920, 114 ſowie die Stellung- pflege überhaupt liegen. Wenn ſchon aus dieſen Be
nahme eines VerbVereines gegen dieſen Aufſaß, die von ſichtspunkten die SB. zu gewähren ſei, ſo ergebe ſich

dem Mißverſtändnis ausgegangen ſei, als handle die Notwendigkeit weiter aus taktiſchen Gründen :

es ſich um eine Kundgebung des Verb. u . nicht um man dürfe die Einigkeit innerh. der AnwSch nicht

eine Privatarbeit des Perf. Da ſich zu dieſem Punkte gefährden , die bei der gegenwärtigen Neigung zur Ab
niemand zum Wort meldete, ging man zur Frage der (chaffung des AnwZwanges nötiger denn je fei. Sie

TZ. über. Hier teilte Dr. Friedländer :Müns könne jedoch nicht hergeſtellt werden, ſolange die AGA.

chen mit, daß aus Anlaß eines beſtimmten Vorfalls in der bisherigen ungerechten Lage belaſſen würden .

im Ausic. der Wunſch ausgeſprochen worden ſei , es Sachſen , Württemberg, Baden, Heſſen , Mecklenburg,

möge dahin gewirkt werden, daß die einzelnen Vereine die Hanſa-Städte u. Oldenburg hätten von der ihnen
in Angelegenheiten, die nicht nur von lokalem Intereſſe in $9 RAD. eingeräumten Befugnis Gebrauch ges

ſeien, ſondern Lebensfragen der geſamten UnwSch. macht u. die SB. den AGA. gewährt. Sie hätten

betreffen , nicht ſelbſtändig an die Reg. des Reichs oder damit ausgezeichnete Erfahrungen gemacht ; was dort

Bayerns herantreten, ſondern die Vertretung je nach mögl. geweſen ſei, müſſe auch in Bayern u . Preußen

Lage der Sache dem deutſchen AnwVerein oder dem mögl. ſein u . fönne nicht durch die ſtereotype Formel

bayer. AnwVerband überlaſſen mögen . Nur dann der bayer. Regierung abgetan werden, daß die SS.

könne durd Rundgabe eines einheitl. Willens die ge- dem Intereſſe der Rechtspfl. nicht förderlich ſei. Die

wollte Wirkung erzielt werden . Redner bat die Verb.- Kammervorſt. müßten ſich dazu aufraffen , die SB.

Vereine dies zu beherzigen u . fand hiebei die Zuſtima zu befürworten . Allenfallſige wirtſchaftl. Nachteile

mung der Verſammlung. In der lebhaften Diskuſſion der bei den LG. ( insbeſ. den kleineren ) zugelaſſenen

überdie Frage der T3. ergab ſich vollkommene Einig- RA., die ießt in der Hauptſache gegen dieS3. ing

keit über die unumgängl. Notwendigkeit der Erhebung Feld geführt würden , könnten durch einen vermehrten

von T3. zu den reichsrechtl. Geb. in Bayern . Dagegen Zuzug von RA . zu den AG . beſeitigt werden. Ebenſo

aingen die Vorſchläge u . Meinungen bezügl. des ſeien die befürchteten Störungen im Prozeßbetrieb

Syſtems, der Höhe uſw. weit auseinander. Man wegen der notwendigen Reiſen , Vertagungen uſw.

wählte zunächſt eine fünfgliederigeKommiſſion (Brehers übertrieben und würde ſich auch hier bei gutem Willen

Kempten , Dr.Goldſchmit II-München, Scheuer .Roſens ein Weg finden laſſen. Es müſſe vom JuſtMin. ver

langt werden, daß es die Frage ſelbſtändig löſe, wenn

2) Die nach dem VerbTage ſofort eingeleiteten Bes

mühungen des JuſtMiniſteriums haben alsbald vollen 8) Wegen der außerordentl. Drudſchwierigkeiten

Erfolg gehabt. Vgl. die Bet. im Bay. Staatsanz. können wir leider die Meferate nicht im Wortlaut
1920 Nr . 156 . bringen .
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die AnwKammervorſt. ihre Mitwirkung, wie bisher, übergeordneten Inſtanzen , das ſind die AnwKammers

verſagen. Er beantrage daher zu beſchließen : vorſtände, die OIS. u . das JuſtMiniſt., entſchieden

1. Der VerbTag des bayer .AnwVerb. erklärt, daß werden . Die Angriffe des BerE . gegen dieſe Stellen

die SB. der UGU. im Intereſſe der Rechtspfl. ſeien nicht berechtigt ,denn ſie hätten ſtets ihre Ent

in Bayern dringend erforderl. iſt. (cheidung nach reifi. Erwägung getroffen. Das Ver

2. Er fordert ſeine Vorſtandſchaft auf, bei den Reichs- langen des BerE.: „ Gleiches Recht für Alle“ müſſe

ſtellen dafür einzutreten , daß § 9 RAD. dahin notwend. zur Freizügigkeit führen , die ja auch dem

geändert wird, daß jeder AGA. bei dem über- LOAnw . nicht zuſtehe. Die Abwanderungder LG Anw .

geordneten LG . zugelaſſen werden muß, u . bis zu den AG.ſei heute, wie ſchon dargelegt, nicht möglich

zur Erreichung dieſes Zieles bei den bayer. Anw.- u . imFalleder S3 .derASA. bei denübergeordneten

Hanımernu. dem bayer . JuſtMin. zu erwirken, LG . würde ein erhebl. Teil der landgerichtl. Anw .

daß den bayer. AGÁ. die S3. gewährt wird. ruiniert ſein . Außerdem müſſe er verneinen , daß die

Der zweite BerE.RA. Þollis Augsburg S8. der Rechtspfl. förderlich lei . Die Schwierigkeiten

beantragte die Ablehnung des Antrages Pierner u desVerkehrs , die Gefahren der Prozeß - Verſchleppung

führte u . a. aus: Gegen den Antrag beſtehen erhebl. u . die Unmöglichkeit eines geordneten Gerichtsbetriebes

rechtl. u . ſachl. Bedenken , insbeſ. gegenwärtig. Die lägen auf der Hand u . würden die weitere Gefahr in
Frage iſt wiederholt auf AnwTagenbeſprochen worden, ſich bergen, daß die Stürme gegen den AnwZwang

zuleßt 1913 in Breslau, wo von einem Beſchluß Ab: Erfolg haben könnten. Die Anw . hätten jedoch allen

ſtand genommen wurde. Er erachte es nicht als ſeine Anlaß, alles zu tun, um dieſer Gefahr zu begegnen.

Aufgabe, alles nochmals anzuführen, was für u wider Der Vorſißende legte die Gründe dar , aus

ſpricht, da dieſe Dinge zur Genüge in der Fachpreſſe denen die Angelegenheit trop der in ihr ſtedenden

erörtert worden ſeien. Die Frage ſei die : Haben ſich Gefahren für die Einigkeit des Standes auf die Tago.

feit der Tagung in Breslau, ſei es auf dem Gebiete gelebt worden ſei. Dies ſei auf ausdrückl. Verlangen

der Geſeßg., ſei es in den allgem. wirtſchaftl Vers des Verb. der ÄGA. nach Darlegung aller Bedenken

hältniſſen, denderungen ergeben , welche dieSZ. not geſchehen . Einem ſolchen Verlangen gegenüber konnte

wendig oder wünſchenswert erſcheinen laſſen ? Er eine Ablehnung für den Ausſchuß gar nicht in Frage

verneine dieſe Frage. Die Bedenken haben ſich ſeit kommen, zumal durch eine Unterdrückung des Pro

1913 weſentl. geſteigert u. es handle ſich in der Haupt- blems dieſes nicht aus der Welt geſchafft u. nur eine

ſade um einen Kampf wirtſchaftl. Natur zwiſchen den unerfreuliche Spannung erzeugtwerde. Der Vorſ.ſprach

AGA. u . den landgerichtl. RA. Die wirtſchaftl. die Hoffnung aus, daß es gelingen werde, zu einer

Verhältniſſeder AGA. haben ſich weſentl. verbeſſert Einigung zu tommen u . daß teine der beiden Gruppen

4. werden ſich weiter verbeſſern, insbeſ durch die unbefriedigt u. verärgert nach Hauſe geben werde.

Kompetenzerhöhung u. durch die in Ausſicht ſtehende Konzeſſionenmüßten beiderſeits gemacht werden .

Uenderung der StPO. u. des GVG ., die den Schwer- FR . Sowarzkopf-Nördlingen wendet ſich

punkt der Strafrechtspflege auf die Schöffengerichte gegen die Ausführungen der RA. Polliß und IR.

lege, während aufder anderen Seite die Lage der von der Pfordten.Man weiſe immer darauf hin , es

LGA. durch das Uebermaß der Armenſachen u. die ſei jeßt nicht an der Zeit die SB. einzuführen. Da

kolonial gewachſenen Speſen ſich verſchlechtert habe . möchte er doch einmal fragen , wann es denn eigentlich

Esſeidaherießt nicht die Zeit, den landgerichtl.Kollegen an der Zeit ſein ſolle. Er beſtreite nicht, daß es ſich

noch mehr Zubußen zuzumuten. Die Wirkungen wären um einewirtſchaftl. Frage handle, aber es handle fich

für die Kollegen bei den kleinen LG. geradezu kata- zugleichum eine Preſtigefrage für die AGA. , die fich

ſtrophal, u . auch ihre Abwanderung nach den AG.. nicht als Anw. 2. Klaſſe anſehen laſſen wollten . Die

worauf R. Pierner als Ausweg hingewieſen habe, Zuſtändigkeits- Erhöhung habe den USA. feinen Erjat

bei den gegenwärtigen Wohnungs- u. Niederlaſſungs- für den geſunkenen Geldwert gebracht. Gegenüber

verhältniſſen nicht mögl. Dazu komme, daß die SZ. denbetonten Gefahren der Prozeß - Verſchleppung uſw.

die Prozeſſe nicht nur erſchweren , ſondern auch ver- weiſe er auf die Strafprozeſſe hin , jomie auf die Ver

teuern würde. Die Reiſen zum Gerichtsſiß ſeien teuer hältniſſe in Württemberg, wo es nie Anſtände gegeben

u. oft ichwer zu bewirken, ein rechtzeitiges Eintreffen habe. Wir hätten allen Anlaß, geſchloſſen vorzugehen,

häufig nicht gewährleiſtet, daher Vertagungen und weshalb er bitte , es nicht aufs Neußerſte ankommen zu

Verzögerungen notwendig. Die oſten der eigenen laſſen , ſondern zu einem Kompromiß zu gelangen .

Parteiaufzuladen, läge nicht im Intereſſe der Rechtspfl., FR . Sand- Augsburg führte aus: Der Vor

u . der Gegner ſei zu deren Erſtattung nach dem Geſ. ſtand war ſich bewußt, daß es einſehr ſowieriges

nicht verpflichtet. Der Anw . müſſe da, wo er ſeine u. gefährl. Thema Tei, weil die Verhältniſſe örtl.

Tätigkeit ausübt, auch ſeinen Wohnſit haben, um für außerordentl. verſchieben ſind. Für München u. Nürn

den Gegner u . das Ger. jederzeit leicht erreichbar zu berg u . einen Teil von Augsburgwird die S3. vielleicht

fein . Redner tommt zu dem Schluß, daß nach der erträgl. ſein, bei den kleinenLG. wirkt ſie möglicher

beſtehenden Geſeßg. die obligatoriſche Zulaſſungnicht weiſe kataſtrophal. Der Riß, der von der heutigen

verlangt werden könne u . die fakultative in Bayern Debatte befürchtet worden iſt, iſt eigentl. ſeit Jahren

deswegen nicht zu empfehlen ſei, weil die wirtſchaftl. ſchon da. Die Frage iſt verquicft mit der Frage des

Verhältniſſe der Anw . bei den kleinen LG. es nicht AnwZwangs, der Lokaliſierung u. der fachl. Begrens

geſtatten, die Verhältniſſe derAGA. es nicht erfordern, zung der Zuſtändigkeit der AG. Dieſe Fragen laſſen

u . die heutigen Reiſeverhältniſſe es unmöglich machen . fich nicht trennen. Wir müſſen die höheren Geſichts

Der Vorſißende eröffnete die Diskuſſion u . punkte finden. Die S3. in anderen Staaten iſt für

bat, die Grenzen des Themas einzuhalten , wonach uns nicht beweisträftig . In Württemberg u. Sachſen

es ſich nicht um eine Aenderung der Reichsgeſeba , ſind die Verhältniſſe deswegen andere, weil dort die

fondern um die praktiſcheHandhabung der geſebl . Beſt. S3. in den Zeiten aufſtrebenden wirtſchaftl. Lebens

in Bayern handle. IR . Bierner- Hersbrud betont, eingeführt wurde u .die Lage ſich von vorneherein darauf

daß aucher hier in der Hauptſ. nichts anderes erſtrebe, eingeſtellt hat, während die Einführung bei uns jeßt
als daß das bayer. JuſtMin beranlaßt werde, ſeine einen Umſturz im Zeitalter wirtſchaftl. Niedergangs

Praris hinſichtl. derSZ. zu ändern. IR . von der bedeuten würde. Eine Abwanderung der LGAnw . iſt

Pfordten -Traunſtein führte aus: Eine Eini- praktiſch nicht möglich. Der Kern des Problems iſt

gung werde ſich heute nicht erzielen laſſen, da es für folgender : Welche Folgen hat die Verbeſcheidung des

die landgerichtl. Anw ., denen man nicht zumuten Antrages der ABÀ für die wichtigeren Fragen des

könne, daß ſie ihr eigenes Grab mitgraben helfen, AnwZwanges, der Lokaliſierung u . der Abgrenzung

nicht mögl. lei, dem Antrag zuzuſtimmen. Selbſt wenn der landgerichtl. Zuſtändigkeit ? Wenn esnicht gelingt

der Untrag Pierner heute infolge einer Zufalls-Majoris den AnwZwang u. die Lokaliſierungzu erhalten , dann

tät durchgehe, müſſe doch immer die Frage vonden iſt die Rechtspfl. in höchſter Gefahr und der Anw Stand
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Plaſie einjeken und dürfen es nicht zu einer Sprengung mauberbeizuführen.Ein Antrag auf SchlußderDebatte

,

in ſeiner heutigen Geſtalt zu Ende. Wir müſſen uns die Praxis namentl. unter Berüdlichtis

fürden Anmwang u. die Lolaliſierung als geſchloſſene gung der örtl verſchiedenen Verhältniſie

. Die LGAnwälte ,

bringen , um die AGA. bei ſich zu behalten , aber auch Antrag Sand noch einzuſeßen : „ Nach Streichung aus
die ÁGA. müſſen Opfer bringen in der Frage der der Liſte der Staatsanwärter " wieder zurückgezogen .

Abgrenzung der Zuſtändigkeit. Ich halte daher die Auf Verlagen erfolgt Abſtimmung durch Stimmzettel.

vorliegenden Anträge nicht für annehmbar u . ſtelle Der Antrag Sand wurde hierauf in ſeiner

folgenden Antrag : neuen Faſſung angenommen mit 29 gegen

„ Der VerbTagerblict in der Aufrechterhaltung 9 Stimmen.)

des ÜnwZwange8 u . der Lofaliſierung bei den Kollegials Damit ſchloſſen die Beratungen des erſten Tages.

Ger. eine Lebensnotwendigkeitfür die geſamte AnwSch ., Am zweiten Tage wurden zunächſt einſtimmig

die durch eine Durchbrechung dieſer Grundfäße uns in zwei getrennten Wahlgängen der erſte u ſtellvertr.

heilbaren Erſchütterungen ausgeſeßt werden würde. Vorſißende RA. Dr. Friedländer-München und IR .

Der VerbTag ſpricht ſich ferner dahin aus, daß eine Sand:Augsburg wiedergewählt u. ſodann in einem

weitere Erhöhung der amtsgerichtl. Zuſtändigkeit dem eigenen Wahlgang ebenfalls einſtimmig die übrigen

Intereſſe der Rechtspfl . nicht förderl. iſt u. die Ausſchußmitglieder: Dr. Bloch II,, Dr. Goldſchmit II,

wirtſchaftl. Exiſtenz zahlreicher Kollegialgerichts Dr. Strauß I-München, Meiener-Würzburg, IR

ant aufdasichwerſte gefährden würde. Dr. Dormißer I -Nürnberg, JR . Pierner -Hersbruck

Um einen Ausgleich mit den Intereſſen der amts
u . JR. Pfahler -Reichenhal.

gerichtl. follegen herbeizuführen und die Geſamtanwalt
Dann wurde einſtimmig die vorgeſchlagene Sta

Ichaft in der Verteidigung dieſer Grundfäße zu
tutenänderung angenommen. § 5 der Saßungen ſoll

einigen, empfiehlt der VerbTagdie S3. derjenigen
bon nun an lauten :

amtsgerichtl. Kollegen, welche durch mehrjährige ſelb
„ Der Jahresbeitrag der dem Verb. angehörenden

Vereineu .Einzelmitglieder wird von dem Verb Tag
ſtändige Berufs -Ausübung dargetan haben , daß ihre

gleichzeitige Zulaſſungunter Würdigung aller Um
alljährl. feſtgeſeßt. Die VerbVereine leiſten den Beis

ſtände des einzelnen Falles dem Intereſſe der Rechtspfl.
trag auf Grund ihres Mitgliederbeſtandes v. 1. Jan.

entſpricht."
Die Beiträge find bis längſtens 1. April einzuzahlen .

Der Ausſchuß kann mit einzelnen VerbVereinen beſ .
Um 15 Uhr wird die Sifung unterbrochen , um Abmachungen treffen .“

eine Beſprechung der einzelnen Gruppen zu ermög- Ebenfalls einſtimmig wurde beſchloſſen : „ Der

lichen. Die Sibung wird um 7: 6 Uhr wieder er- Beitrag für 1921beträgt 20 M pro Kopfu. Einzel

öffnet. JR . Sano -Augsburg teilt mit, daß er mitglied ."

ſeinen Antrag nach einer Beſprechung mit den AGA. Hierauf trat man in die Behandlung des nächſten

folgendermaßen umformuliert habe: Der Schlußlaß Punktes der Tago . „Die Frage der Verbindung

des 1. Abſ. ſoll lauten : von Notariat ( = N .) u . Anw Sch. in Bayern

,, Der VerbTag ſpricht ſich ferner dahin aus, daß ein. Der Vorſ. ' gab zunächſt einen Brief des

eine Erhöhung der amtsgerichtl. Zuſtändigkeit die wirts bayer. NVer. vom 11 Mai 1920 bekannt, der die Ein

ſchaftl.Eriſten zahlreicherKollegialgerichtsanw.gefähr- ladung zur heutigen Tagung teilweiſe unter Berufung

den würde u. deshalb dem Intereſſe der Rechtspfl. auf den Artikel des Rollegen Dr. Fröſchmann in den

nicht förderlich wäre." Ferner fou der Sab : ,,Unter Würs Mitt. des bayer . AnwVerb. ablehnt, den Drudbogen

digung aller Umſtände des einzelnen Falles " hinter eines Aufſabes des NPraktikanten Goek als Antwort

„ empfiehlt der VerbTag“ im 2. Åbf. eingeſeßt werden . auf dieſen Artikel vorlegt u . ſich im übrigen auf den

JR . Epſtein -Augsburg hält die 2. Faſſung Standpunkt ſtellt , daß es eine Frage der Vereinigung

für unglückt., da das Intereſſe derRechtspflege ein desN mit der Anw Sch. in Bayern nicht gebe. DerN.

geſtellt werde auf das wirtſchaftl. Intereſſe der RA. Vorf. ſpricht ſein Bedauern darüber aus, daß durch

Der Vorſißende ſpricht ſich für die 1. Faſſung dieſe Ablehnung eine Diskuſſion mit den Kollegen vom

aus, ebenſo Dr. Goldichmit II-München ; JR. N. über die wichtige, durch eine bloße Pegierung nicht

Hader - Neumarkt ſpricht für die 2. Faſſung: Dr. aus der Welt zu Ichaffende Frage bei der heutigen

Schramm -München weiſt darauf hin, daß der Tagung unmögl. gemacht worden ſei. In dem Fröſch

Kompromißantrag unbefriedigend ſei, weil es nach mannſchen Artikel habebisher niemand etwas anderes

ihm doch wieder Anw. 2. Klaſſe gäbe, dadem Miniſt. denn einefachl.Behandlung der für u. widerſprechenden

die Qualifikation für dieZulaſſung im Einzelfalle in Punkte erblidt . Der Vorſ. verlas hierauf den Artikel

die Hand gegeben ſei . IR .Hader -Neumarkt plä- des NPraktikanten Goeß u. bat im Anſchluß hieran,

diert nochmals für die 2. Faſſung,die auf Veranlaſſung die Angelegenheit troß der in dieſem Aufſaß enthals

der AGA. erfolgte. JR . von der Pfordten- tenen Angriffe gegen die AnwSch. rein ſachl. zu be

Traunſtein wendet ſich gegen den Kompromißan- handeln . RA. Hundsdorfer- Freiſing erſtattete

trag, ſowohl aus Gründen der Rechtspflege als wegen nunmehr ſein wiſſenſchaftl. u. hiſtoriſch begründetes,

der ſchweren Schädigung der LGAnw .Rů. Scheuer- ausführl. Referat, das geſondert in der BayZR. ab

Roſenheim beſtreitet, daß die Zulaſſung der UGA. gedruckt wird. Das Ergebnis faßte der Referent in

zur Zerſtörung landgerichtl. Ranzleien führe u . erſucht folgende Theſen zuſammen :

dringend, zu einer Verſtändigung zu kommen. 1. Das Ämt des N. iſt mit der AnwSch. auch in

IR. Sand-Augsburg gibt ſeinem Antrag Bayern zu verbinden .

folgende Schlußformulierung : Der 1. Abſ. wird in II. Die Verleihung des N. ſoll fünftig nur an

derurſprüngl. Faſſung wieder hergeſtellt. Der 2. Abf. RA. erfolgen .

lautet : III. Únſpruch auf Verleihung des N. hat jeder

„Umeinen Ausgleich mit den Intereſſen der amts- Anw. , ſofern er ununterbrochen ſeit 10 Jahren u .

gerichtl. Kollegenherbeizuführenu . die geſamte AnwSch. zwar mindeſtens feit 5 Jahren an einem Ser . ſeines

in der Verteidigung dieſes Grundſaßes zu einigen , Wohnſißes zugelaſſen iſt. Zugunſten von Kriegsteil

empfiehlt der VerbTag unter Würdigung aller Üm: nehmern kann die Wartezeit bis auf 2 Jahre abges

ſtände des einzelnen Falles die SZ. derjenigen amts- kürzt werden .

gerichtl. Rollegen , welche durch 5jährige ſelbſtändige IV . DieVerſagung kann nur erfolgen, wenn ſich

Berufsausübungdargetan haben, daß ihre gleichzeitige der Vorſtand der Anwkammer dagegen ausſpricht.

Zulaſſung dem Intereſſe der Rechtspflege entſpricht Eventuell : Gegen die Verſagung hat der Antragſteller

Hiezu wurde noch vom Vorſißenden bemerkt, daß der

Antrag in ſeiner nunmehrigen Faſſung offenſichtlich 4) Stimmberechtigt ſind nach der Saßung nur die

bezwecke, dieallmähliche Einführung der SB. durch Delegierten. Der Verb. der AGA . hatte 8 Stimmen .
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das Recht, Entſch. im ehrengerichtl. Verfahren zu be- Dieſe Berechnung zeigt: 1. Um eine allzu ſtarke

antragen : auf dieſes Verf. u. auf die Verſagungga Degreſſion der Geb. im Verh zu den höheren Štreitw .

gründe findet 8 16 RAD . entſpr. Anwendung, wobei zu vermeiden , iſt bei einem Streitw . von 20 000 Mein

reichsrechtl. Ermächtigung zu erholen iſt . B. von 100 % zu den Geb. u . Pauſchfäßen angemeſſen.
V. Bei der Umänderung der NGebD. ſoll durch 2. Bei Streitw . von über 20 000 M muß man, um

Zubilligung ausreichender GebSäße einerſeits dermit ledigl. eine Degreſſion der Geb. im Verh. zu den

dem Amt verbundenen Verantwortung, andererſeits Streitw . zu vermeiden , ſtart progreſſiv geſtaffelte

dem außergewöhnl. geſunkenen Geldwert u. derdauern- /o-Säße als 3. zu den geſebl. Geb. u . Pauſchläßen

den Steigerung der Betriebšunkoſten einer Nhanzlei anſeßen u. erreicht dadurch ledigl., daß der 8. einen

Rechnung getragen , ferner für alle Fälle, in denen gleichbleibenden % -Saß aus dem Streitw . bildet u .

dem not.Geſchäft eine Beratung vorausgeht, die freie zwar immer ungefähr den gleichen / -Sab, den 1000,0

Honorarvereinbarung oder ein entſprech . Spielraum zu den Geb. u Pauſchfäßen bei einem Streitw . von

innerh. Mindeſt- u. Höchſtgebühr eingeführt werden. 20000 M ausmachen, näml.ungefähr 30% des Streitw .

Nach lebhaftem Beifall wurden die Theſen des Bei Streitw. über 20000 M wäre fonach der ange

Berichterſtatters_obne Debatte angenommen . meſſene 3. zu den geleßl. Geb. u . Pauſchläßen „ 3 %

Zum Schluſſe trat man wieder in die am erſten des Streitm .". Dieſe Berechnung des nichterſtattungsf.

Tage abgebrochene Beratung über die Frage der Teues 3 , alſo deſſen, was der Auftraggeber ſeinem Anw .

rungszuſchläge ( = TB.) ein .Im Auftrage der am 1. Tage für ſeine Tätigkeit auf jeden Fall leiſtet, hat folgende

gewählten Komm. erſtattete RA. Dr. Sinauer- Vorzüge :

Nürnberg folgenden Bericht:Die für Beratung betr . 1. Sie iſt angemeſſen dem Intereſſe am Streite

die T3. eingeſepte Romm . ſtellte einmütig feſt : u. iſt keineswegs, wie dies vielleicht bei den ganz

1. daß die AnwSch. infolge der veränderten Vers großen Streitw.icheinen könnte, eine zu große Belaſtung

hältniſſe u . der derzeitigen Teuerung ohne nichterſtats des Streitw .,wenn man berüdſichtigt, daß z. B. die

tungsfähige Zuſchläge nicht auskommen tann. geſebl. Prozeßzinſen eines ein Jahrſich hinziehenden

II. daß bei Berechnung dieſer nichterſtattungsf. Prozeſſes größer als dieſe Sondervergütung für den

3. Rücſicht darauf zu nehmeniſt, daß dieſe in einem Anw. ſind.

richtigen Verhältnis zu dem Streitw . ſtehen u. daß, II. Die Vergütung iſt für den Mandanten ohne

um dieſes Ziel zu erreichen, der der GebO. immer weiteres ſofort zu berechnen , wogegen ihm gerade bei

noch anhaftende Fehler, daß die Geb. im Verhältnis hohem Streitw . 8. von 100 % oder mehr aus den

zu dem Streitw . ſtart degreſſiv geſtaffelt ſind, ihm unbekannten Geb. unüberſehbar groß erſcheinen .

durch Angleichung an die ſteigenden Streitw ., alſo III. Durch dieſe Berechnung wird vermieden ,daß,

durch entſpr. Progreſſion der 3 Prozentfäße wie dies bei progreſſiv geſtaffelten 8. unvermeidlich

zu den geſeßl Geb. , korrigiert werden muß. Wie ſchon iſt, an den Grenzen der Wertflaſſengruppen für die

Beute die Geb. u . erſt recht die Geb. mit 3. kleine Staffelung (f. o. 3. B. 200000M u. 200001M) für
Streitw . ſehr hoch ugroße Streitw . ganz unverhälts denjeweils die Grenze der Wertklaſſe überſchreitenden

nismäßig gering belaſten, zeigt folgende Zuſammens Streiti . ein unverhältnismäßig hoher 8. im Verh .

ſtellung ohne undmit einem 50 % igen 3. Es ſind zu der vorangehenden Streiti laſje entſteht.

dabei die AnwG. fürbeide Parteien bei Durchführung IV. Dieſe Art der Vergütung iſt für den Man

des Prozeſies 180/10 Geb. mit Pauſchläßen) berechnet. danten , insbeſ. den Kaufmann, dergewohnt iſt, Dienſts

Der " -Šaß iſt der Hundertſaß aus dem Streitw . leiſtung in Form von Kommiſſionen u. Proviſionen

Streitwert : Gebühren : nach o-Säßen aus dem Wert zu vergüten, das Ge
wohnteſte.

301 M
ca. 58 % ohne 3.

Eine Abſtufung nach der Art, wie ſie die Gebo .
87 % mit 50 % 3 .

vorſchreibt, bei den hohen Streitw . entſpr. dem Ums

1000 ,
39 % ohne 3 fange der Dienſtleiſtung einzuführen , erſcheint nicht

59 % mit 50 % 3 . ratiam ; vielmehr iſt nur für den Fall, daß die Sache

5000 ,
16 % ohne 3 . ohne kontradikt. Verh. erledigt wird , der 30% -Sat

24ºo mit 50 % 8. auf 20% zu ermäßigen. Bis zu Streitw . von 20000 M

10000 ,
10 % ohne 3 muß es bei der bisher übl. Art von Z. zu den ſeits

15 % mit 50 % 3 .
herigen Geb., jedoch in Form von progreſſiv geſtaffelten

nichterſtattungsf. 3. gemäß obiger Berechnung bleiben.

100 000 .,
3 % ohne 3.

Angeſichts der erhöhten Speſen für Porto, Reiſekoſten

4,5 ° % mit 50 % 3 .
uſw.iſt jedoch bis zur Neuregelung dergeſeßl. Säße

1000000 ,
1,4 % ohne 3. für Pauſchfäße u. Reiſekoſten in allen Fällen ein Z.

2 % mit 50 ° 3. von 100 % anzuſeßen. ImStrafverf. foll das Honorar,

Bei höheren Streitw . bilden die Geb. nur noch wie bisher, dem Ermeſſen der Einzelnen anheimgeſtellt

den Bruchteil eine8 % -Sabes u . bedeuten 50 % 3. uur bleiben, jedoch für Privatklagen ein Honorarvon 100 M

noch einen % 00-Saß Um dieſes offenſichtl. auch ſozial für die Inſtanz als Mindeſthonorar vereinbart werden.

ganz ungerecht wirkende Mißverhältnisauszugleichen, Grundſäßl.fou der 3. von dem Auftraggeber bezahlt

wurde folgende Berechnung angeſtellt, die die kleinen werden u. nicht der Verſuch gemacht werden, den 3.
Streitw . nicht übermäßig belaſtet u. bei den größeren auf den unterliegendenGegner abzuwälzen, weil das

Streitw . , die gerade auch vom Standpunkt des Kauf- Publikum ſich an dieſe Vergütung, wie ſie in anderen

manns aus eine höhere Belaſtung vertragen, entſpr. Ländern ſchon immer üblich, allgem . gewöhnt hat u.

nach oben geſtaffelte 3. bringt u. aus welcher erſichtl. eine Abwälzung auf den unterliegenden Gegner untunl.

iſt, wie die 3. als % Saß aus dem Streitw. wirfen. iſt, da die dann von dieſem zu bezahlende Geſamtſumme

(Dabei ſind die 3. jeweils aus 80/10 Geb. mit ich- in einem Mißverhältnis zum Streitw. ſtehen würde.

ſaß für einen Anw. berechnet )
Die3. ſollen Mindeſtz. U. zwarnur zu den Geb. der

Wertflaſie RASeb. ſein , da die LGebo . in der letten Faſſung
3.

% -Sap

aus dem Streitw.

B. nicht notwendig erſcheinen läßt . Die Mindeſtz.
1-15 20—5400 M 50 , 50040-3,7 no ſind regelmäßig zu erheben u . nur die wirtſchafti.

16-18 5401-10000 75 % 6 ° -3,75 °/ Verhält. des Auftraggebers ſollen in einzelnen Fällen

19-23 10 001 - 20000 100 % 5,3 % —3,25 % Anlaß zum ganzen oder teilw . Nachlaß geben.

24–38 20001-50 000 , 150 % 5 % -3,5 % Demgemäß ſtellte die Komm.an den VerbTag

39-63 50001–100 000 200 % 4,5 % -3,1 % folgenden Antrag: Die GebD. nach der Nov. v. 18. Dez.

100001–200 000 3000 4,78 % -3,2 % 1919, die eine nach den Zeitumſtänden ganz unzulängl.

200 001-500 000 400 / 4,4 % -3,1 % Erhöhung der Säße der Gebo. des Jahres 1879

500 001-1000 000 , 500 % 3,6 ° 40-3,5 % . gebracht hat, ſteht in keinem Verhältnis zur derzeitigen

1

n

1

11

.

n
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11
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Teuerung. Die AnwSch. kann ohne nichterſtattungs- Der Vorſißende entnimmt der Debatte das

fähige 3. nicht ausfommen. Der Gebo. v . 18. Dez. allgem . Anerkenntnis der großen Bedeutung des neuen

1919haftet immer noch der Fehler an , daß die Geb. Syſtems, aber auch die allſeitige Ueberzeugung, daß

im Verhältnis zu den Streitm . ſtart degreſſiv ge- der heutige VerbTag den Intereſſen der Anm So.

ſtaffelt ſind. Der VerbT. des bayer . AnwVerb. hat daber beſſer diene, wenn er angemeſſene T3. der bisher

beſchloſſen, die ihm angehörenden bayer. AnwVereine gewohnten, ſich der geſeßl. Staffel anſchmiegenden Art

zur Vereinbarung folgender Mindeſtz. zu den Geb. empfehle. Er ſchlägt vor, daß zwar der grundſäßi.

Pauſchalen u . Reiſeloſtenvergütungen der RAGebD. Gedante des KommAntrags gutgeheißen, die Durch

i.8. F.8.8.v . 18. Dez.1919zuveranlaſſenu. gleich führung aberder Erwägungder geſamten Anm Sch .

zeitigzu erſuchen,ihre Mitglieder zur Erhebung dieſer anheimgegeben u . daß bis dahin beſtimmte Richtlinien

Mindeſtz. anzuhalten . für die Erhebung der TZ. nach dem bisher . Syſtem

Die Mindeſtz. betragen : aufgeſtellt werden. Er regt folgenden Vermittlungs

In den StreitwKlaſſen :
vorſchlag an :

1-15.
„ Die Gebo. nach der Nov. 0. 18. Dez 1919, die

500%-5400 M Zu den Geb.
eine nach den Zeitumſtändenganz unzulängl.Erhöhung

zu den Pauſchſäßen u . der Säße der Gebb. des Jahres 1879 gebracht hat,

Reiſekoſten gem . § 78 ſteht inteinem Verhältnis zur derzeitigen Teuerung.

RAGD. 100010

Die AnwSch. kann bei den gegenwärtigen Zeitum
16--18 . 5400—10000 M Zu den Geb. 75 ° /0 ſtänden ohne nichterſtattungsf . 3. nicht austommen.

zu den Pauſchjäßen u. Der Gebo . v. 18. Dez. 1919 haftet immer noch der
Reiſekoſten gem . § 78 Fehler an, daß die Geb. im Verh. zu den Streitm .

RAGD. 1000/0
ſtartdegreſſiv geſtaffelt ſind.

18–23. 10-20000M Zu den Geb., Pauſch Es wird üufgabe der geſamten AnwSch. ſein ,

fäßen u. Reiſekoſten 1000% dieſem Uebelſtande abzubelfen, 3. B. durch geeignete

Bei einem Streitw. v . über 20 000 M 30% des Einführung von 3. in Höhe eines feſten % Sabes,

Streitw . für die Inſtanz, wenn die Sache ohne kon- oder einer Durchſtaffelung von gewiſſen Streitm . ab.

tradiktoriſche Verh. erledigt wird, ermäßigt ſich der 3. Bis zu dieſer Regelung empfiehlt der VerbTag ſeinen

auf 20/0 des Streitw . Im Falle des Korreſpondenza Mitgliedern , vorbehaltl. abweichender Beſchl. ein

mandates erhält der forr Anw . u. der prozeßführende zelner Vereine - folgende nichterſtattungsf. 3. in

Anw . ie 14/2 reſp . 10% des Streitw. als 3. In bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten :

Straff. find regelmäßig angemeſſene Honorare, in

Privatklageſ. mindeſtens ein Honorar von 100 M für
Bis zu einem Streitiv . von 10 000 M 50 % der Geb.

die Inſt. zu vereinbaren, wobei in Privatklageſ., die
Bei ein . Streitw . v . 10000-100 000 M 100 00

vor der Hauptverh. erledigt werden, eine Ermäßigung
Bei Streitw. über 100000 M 150 000

eintreten kann. Die wirtſchaftl. Verhältniſſe des Auf- Zu den Pauſchſäßen u . pauſchalierten Auslagen

traggebers können im einzelnen Fall zum ganzen oder werden überall 1000 zugeſchlagen. In Straff. find

teilweiſen Nachlaß der 3. Anlaß geben. angemeſſene Honorare, in Privatllageſ. mindeſtens

In der Debatte ſprachen ſich vor allem FR. 100 M für die Inſtanz zu vereinbaren, wobei in

Dr. Dormißer l-Nürnberg u . IR .Sand-Aug8 Privatklageſ. die vor der Hauptverh. erledigt werden ,.

burg gegen den Antrag der Komm . aug. Während eine Ermäßigung eintreten kann . Die wirtichaftl. Ver

erſterer unter Hinweis auf die Mentalität des Publi- hältniſſe desAuftraggebers können im einzelnen Fall

kums vor der Unnahme des Antrages wegen der Ge- zum ganzen oder teilweiſen Nachlaß der 3. Anlaß

fahr der Abwendung von den Anw. warnte, wandte geben .

ſich lepterer gegen den Vorſchlag der Komm ., weil er Nachdem JR. Graf- Neuburg, JR. Sand

eine Revolutionierung des ganzen GebSyſtemsdarſtelle. | Augsburg u . RA.Kraus II - München im Sinn

Bisher ſei Tätigkeit plus Streitw. für die Höhe der des Antrags Friedländer geſprochen, ziehen die Herren

Geb. maßgebend geweſen, nunmehr ſoll die Geb. allein derKomm.ihrenAntrag zugunſten des Antrags Fried

nach dem Streitw . berechnet werden. Wenn man auf länder zurück. Dr. Sinauer betont dabei, daß die

die Prozentualſyſteme anderer Staaten hinweiſe, ſo Komm . dies um ſo leichter tun könne, als es ihr haupt

dürfe man nicht überſehen , daß dort die Säße nicht ſächl. darauf ankomme, ihren grundſäßl. Gedanken

etwa aus dem Streitw . , ſondern aus der erſtrittenen anerkannt zu ſehen , was durch den Antrag des Vor

Summe berechnet werden, alſo Erfolgshonorare dar- fißenden geſchehen fei. Dieſer Antrag wurde hierauf

ſtellen , wie ſie mit unſeren bisher. Auffaſſungen un- einſtimmig zum Beſchluß erhoben.

verträgl. ſind. Eine derartige Neuerung könne übers Der Vorſißende gab noch die Anregung des

dies nur in Zeiten geſicherten Wirtſchaftslebens, aber Anw Vereins Traunſtein bekannt, man folie ſämtl.
nicht in unſeren Tagen eingeführt werden . In Er- Anw . beranlaſſen , als Proteſt gegen die ungeheure

widerung hierauf traten Dr. GoldichmitII -Müns Telefon:GebErhöhung ihre Fernſprech -Anſchlüſſe zu
chen , JR .Beer -München , Dr.Müller -Nürn- kündigen . Es beſtand Einigkeit darüber , daß – ichon
berg und RA. Þrö18:-Linda u für den Antrag der wegen der großen Verſchiedenheit der Verhältnifieu.

Nomm. ein, indem ſie ſich der Argumentation Dr. Sin- Bedürfniſſe eine derartige Aktion untunl.u . undurch

auers anſchloſſen u . hervorhoben , daß der Streitw . führbar ſei . In dieſem Sinne erfolgte Beſchluß.

deshalb als einziger Maßſtab für die GebHöhe geeignet Dr. Schramm -München dankte der Vorſtand

ſei, weil einerſeits die Tätigkeit auch bisher nur ſehr ſchaft u. dem Verſammlungsleiter mit herzlichen
äußerl. berückſichtigtwurde u .andererſeits der Streitw . Worten für ihre Tätigkeit. Der Vorfipende hob

meiſt das Intereſje der Streitenden darſtelle. Ab- in ſeiner Erwiderung den kollegialen Sinn , die Sach
weichende Fälle müßten als Ausnahmen berückſichtigt lichkeit u. den folidariſchen Willen des VerbTages

werden . Das iepige Syſtem werde den tatſächl. hervor, denen es zu danken ſei, daß man zu brauch
Fällen häufig ſo wenig gerecht, daß die Mandanten baren Beſchlüſjen gelangte, i . daß es gelungen ſei,

ſelbſt vielfach ihre Verwunderung ausſprechen. Das ſämtliche Gegenſäße auszugleichen oder doch zu über
neue Syſtem ſei außerdem für jedermann ohneweitere brüden. Unter aŭgemeiner Zuſtimmung drüdte der
Erklärungen verſtändl . Dr. Schramm :München Vori. ſchließl. dem Anm Verein Augsburg, deſſen Bes

erkennt dieſe Vorzüge des neuen Syſtems an, glaubt auftragter Kollege Stötter ſo vorzügl . für die Gäſte

aber die Aufmerkſamkeit nachdrücklichſt auf die außer- geſorgt hatte, den Dank der auswärtigen Kollegen
ordentl. Höhe der Geb. bei Millionenprozeſſen in aus. Um 4 ' /: Uhr wurden die Verh . des 2. Verb.=

3 Inſt. lenken zu ſollen . Tages geſchloſſen .

Verlag von 3. Schweißer Verlag, München und Berlin .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie ., Freiſing und München .
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